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Vorwort.

Die erfte Auflage diefes Budies erfchien im Jahre 1910.

In der vorliegenden ift die Anlage im wefentlichen

diefelbe geblieben. Nur ijt das Kapitel über das Ge-

fe^ und das Leben nadi dem Gefe^ aus dem Abfchnitt über

die inneren fozialen und fittlidien Zuftände des jüdifdien Vol-

kes in der neuteftamentlidien Zeit herausgehoben und ridi-

tiger an den Anfang des Abfchnittes über die theologifdien

Anfdiauungen gefegt worden. Hinzugekommen ift u. a. eine

zufammenfaffendere Darfteilung der rechtlidien Lage der Ju-

den in der Diafpora, wofür auch die trefflidien Ausführungen

von Sdiürer, Gefchidite des jüdifdien Volkes im Zeitalter

Chrifti, Band III*, Leipzig 1909 und von Jean Jufter, Les

Juifs dans 1'Empire Romain, leur condition juridique, eco-

nomique et sociale, 2 Bde, Paris 1914 benu^t wurden.

Ich habe geglaubt, im Anfchlug an den Sadduzäismus

audi einen überblick über „die Gemeinde des Neuen Bundes

(im Lande Damaskus)", worüber wir erft durdi die PubH-

kation von E. Sdiediter, Documents of Jewish Sectaries,

vol. I., Fragments of a Zadokite work, Cambridge 1910

Kenntnis haben, geben zu foUen. Eine öftere Erweiterung

der Anmerkungen liefe fich tro^ des Strebens nach mög-

lidifter Kürze fdion durdi die notwendige Erwähnung und

Berückfiditigung der wichtigeren neueren Literatur nicht ver-

meiden.

In einer gedankenreidien Rezenfion der Theologifchen

Revue, 1912, Nr. 4, wird das ihrem Verfaffer vorfchwebende

Ideal einer neuteftamentlichen Zeitgefchidite entwickelt. Dabei
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wird großer Nadidrudi auf die Behandlung religionsgefchicht-

licher Fragen gelegt. In befonders widitigen Punkten, z. B.

hinfiditlidi der heidnifchen JVlyfterien, ift vielleicht auch in

diefem Buche das Notwendigfte bemerkt worden. Im übrigen

dürfte eine ausführliche Erörterung folcher Fragen über den

Rahmen einer neuteltamentlidien Zeitgefchichte hinausgehen.

Dag in einer folchen die Darftellung des Judentums mehr

Raum einnimmt als die des Heidentums liegt m. E. in der

Natur der Sache.

Bei der Korrektur der Druckbogen konnte idi midi der

ftets bereiten, freundlichen Hilfe des Direktors des hiefigen

Kollegium Leoninum, Dr. W. Stockums, erfreuen. Idi danke

ihm auch hierdurch beftens.

Bonn, den 29. April 1925.

Der Verfaffer.
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Erfter Band.

Die politi(*chen und fozialen Verhältniffe des

jüdirdien Volkes imneuteftamentlidien Zeitalter.

Feiten, Neuteftamentlidie Zeitgerdiidite. I. 2, u. 3. Aufl.





Einleitung.

Die neuteftamentlidie Zeitgefchidite,^) wie man kurz die Begriff der

Gefdiidite der neuteltamentlidien Zeit nennt, ift die "^"^®^ 2^^^"

Wiffenfchaft, weldie die gefchiditlidien Verhältniffe, d. h.
^^'

die Ereigniffe, Zuflände und Ideen, welche zur Zeit der Ent-

ftehung des Neuen Teftamentes beftanden und für defien

Verftändnis und das Verftändnis der Anfänge der diriftlidien

Religion widitig find, auf Grund der Quellen darfteilt. Der

Heiland hat perfönlidi unter den Juden Paläftinas, für die er

zunädift gefandt war, gewirkt. Die damaligen pölitifdien Er-

eigniffe, die fozialen und fittlichen Zuftände wie die religiöfen

Anfchauungen feiner Zeitgenoffen bilden gewiffermagen den

Hintergrund des Gemäldes, auf weldiem fich fein ganzes

wunderbares Leben und Wirken um fo fchärfer abhebt. Was
aber von ihm gilt, gilt auch in ähnlicher Weife von der

Tätigkeit der Apoftel unter den Juden und Heiden des erften

diriftlidien Jahrhunderts. Sie find Menfchenfifdier gewefen in

den großen Zentren der griediifch-römifdien Welt und haben
die Glaubenslehren vielfach unter Polemik gegen jüdifche und
heidnifdie Vorftellungen dargelegt und verteidigt.

Somit ift die neuteftamentlidie Zeitgefdiidite keineswegs
bloß eine Gefdiidite des jüdifdien Volkes zur Zeit Chrifti und
der Apoftel, aber ebenfowenig die Gefdiidite aller Verhält-

niffe aller Völker jener Zeit. Denn nadi dem wiffenfdiaft-

lidien Spradigebraudi umfaßt die Zeitgefdiidite etwa eines

großen Fürften oder Sdiriftftellers nidit alles, was überhaupt

zu feiner Zeit gefchiditlidi merkwürdig ift, fondern nur was
für das Verftändnis feines Charakters, feines Strebens und
Wirkens Widitigkeit hat.

^) Der Ausdruck ift zuerfl von dem im Jahre 1848 zu Bern verftor-

benen Gelehrten Matth. Sdineckenburger (vgl. feine „Vorlefungen über

neuteftamentl. Zeitgefdiidite". Aus deffen handfdiriftl. Nadilaß herausg.

von Dr. Th. Löhlein, mit Vorwort von Hundeshagen, Frankf. a. M. 1862)

angewandt worden.

1*
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Unfere Winenfchaft fe^t die im Neuen Teftamente er-

zählten Dinge, bezw. die neuteftamentlidie Gefdiidite felbft

als bekannt voraus, ift aber ein Hilfsmittel zur Erklärung

des Neuen Teftamentes und gehört wie z. B. auch die bibli-

fche Archäologie zur „Einleitung in die Heilige Sdirift" im

weitern Sinne des Ausdruckes. Sie wäre keine Wiffenfchaft,

wenn fie nur willkürlich einige für die Erklärung des Neuen

Teftamentes widitige Erörterungen zufammenfagte. Das tut

fie aber auch nidit, fondern fie bietet vielmehr den wiffen-

fchaftlichen Nachweis des Zufammenhanges des Judaismus

und des Heidentums mit dem Chriftentum, wie es uns im

Neuen Teftament entgegentritt, und behandelt fomit einen

Stoff, der natürlidi zufammenhängt und in fidi abgefchloffen

und gegliedert ift.

Ihre Ein- Entfprechend dem Verlauf der neuteftamentlidien Gefchidite
teiiung.

jj^ zuerft die jüdifche, dann die heidnifdie und zwar die grie-

diifch-römifche Zeitgefchichte des Neuen Teftamentes darzu-

ftellen. Jeder diefer zwei Teile zerfällt in drei Unterabtei-

lungen, worin die politifche Gefchichte, die innern fozialen

und fittlichen Zuftände und die religiöfen Anfchauungen der

jüdifchen bezw. heidnifchen Zeitgenoffen, foweit fie für das

Verftändnis des Neuen Teftamentes wichtig find, behandelt

werden. Die hier zu fchildernde Zeit umfaßt im wefentlidien

das erfte chriftlidie Jahrhundert. Jedoch wird die politifche

Gefchichte der Juden, weil fie im Jahrhundert des Heils durch

die römifche Herrfchaft bedingt ift, am heften mit der Erobe-

rung Jerufalems durch Pompejus im Jahre 63 v. Chr. be-

gonnen und bis zum Jahre 135 n. Chr., der Unterdrüdiung

des Aufftandes unter Hadrian fortgeführt, weil damit das

Schickfal des jüdifchen Volkes befiegelt und dem legten großen

Verfuche des Volkes, feine Selbftändigkeit herzuftellen, ein

Ende gemadit wurde.

Ihr Nu^en. V\^ährend die Einleitung in das Neue Teftament, wie fie

heutzutage aufgefajgt wird, eine literarifche Einleitung ift, ift

die neuteftamentlidie Zeitgefchidite eine gefdiiditliche, welche

uns die neuteftamentlidie Gefchidite im Rahmen und im Lidite

der Zeitverhältniffe verftehen lehrt. Wenn man mit Recht

die Archäologie als ein wertvolles Hilfsmittel der Exegefe

fdiä^t, darf man auch die neuteftamentlidie Zeitgefchichte
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weldie fo vielfach zum Verltändnis des Neuen Teftamentes

beiträgt, nidit vernadiläfligen.

Ihre Bedeutung für die Kirdiengefchidite als einer Real-

einleitung in diefelbe wird von faft allen kirdiengefdiiditlidien

Lehrbüdiern durch einen Überblick über die heidnifchen und

jüdifchen Verhältnifle zur Zeit der Entftehung des Chriften-

tums anerkannt. Wie wollte man auch ohne Kenntnis diefer

Dinge das Leben der älteften Kirche verstehen? Eine ähn-

liche Bedeutung hat fie für die Apologetik namentlich wegen

der durch fie vermittelten wiffenfchaftlichen Erkenntnis, dafe

das Chriftentum weder ein natürliches Erzeugnis des Juden-

noch des Heidentums, noch des jüdifch-hellenifchen Geiftes

fein kann und Chriftus felbft zwar in die[er Welt, aber doch

hoch über derfelben fteht.

Die Quellen pnd teils monumentale Denkmälei" des Altertums, Die Quellen.

Bauten, Statuen u. dgl., teils Infdiriften, Münzen, Urkunden und Sdirif-

ten jener Zeit.

Für die griediifdien Infdiriften ift das Hauptwerk die Inscriptiones Infdiriften.

Graecae. Ed. consilio et auctoritate acad. regiae Borussicae, Berol.

1873 sqq., welche 14 Bände umfaffen werden. Vgl. audi W. Dittenberger,

Sylloge inscriptionum Qraecarum^ I— III, Leipz. 1898—1901 und ders.

Orientis Graeci Inscriptiones selectae. Supplementum Sylloges Inscrip-

tionum Graecarum. 1

—

II, L, 1903-5.

Die lateinifdien Infdiriften finden fidi im Corpus inscriptionum Latina-

rum. Ed. Th. Mommsen etc. Vol. I,' (ed. II). II-X, XI. 1. 2, 1. XII. XIII.

1, 1-2. 2, 1-2. 3, 1—2. XIV. XV, 1. 2, 1 und Suppl. zu vol. II. III. IV,

1. VII (2 pts). Berol. 1863 sqq. Eine Auswahl bietet J. G. Orelli, Inscrip-

tionum latinarum selectarum amplissima collectio, 2 voll. Acc. vol. III.

Supplementa emendationesque, ed. G. Henzen, Turici 1828—1856. H. Dessau,

Inscriptiones latinae selectae, B. I. 1892. II, 1. 1902. Das Monumentum.
Ancyranum, eine umfangreidie Überjicht der Taten des Auguftus, weldie

er felbft an den Marmorwänden des Tempels des Auguftus und der Roma
zu Ancyra in Galatien anbringen lieg, ift herausgegeben von Th. Mommsen,
Res gestae divi Augusti . . . iterum ed. B. 1883.

Die femitifdien Infdiriften werden gebammelt in dem Corpus In-

scriptionum Semiticarum ab acad. Inscript. et Litt. Human, cond. atque

digestum. Paris. 1881 sqq. Pars I. Inscriptiones Phoenic. tom. I. fasc.

1—4; II, 1—4. Pars II. Inscript. Aramaic. tom. I, 1-4; tom. II. fasc. I.

Pars IV. Inscriptiones Himyariticas et Sabaeas continens I, 1 — 4. II, 1 — 2.

Das von der Kommiffion des Corpus publizierte Repertoire d'Epigraphie

semitique Par, 1900 ff. enthält neue Texte. M. Lidzbarski, Handbudi der

nordfemitifdien Epigraphik [Paläftina und das peträifdie Arabien ist mit ein-

gefdiloffen]. 2 Teile. Weimar 1898; feine Ephemeris für femitifdie Epi-
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graphik, Giessen, 3 Bde., 1902—1915 enthält nicht neue Texte, fondern

Bearbeitung-en des gefamten neuen Infdiriftenmaterials. Mandies derartige

findet fidi audi in Ch. Clermont-Qanneau, Etudes d'ardieologie Orientale.

2 Bde. Paris 1895—7 und ebd. Recueil d'ardieologie Orientale 7 Bde.

Paris 1888— 1906. H. A. Cooke, A text-book of North-Semitic Inscriptions,

Moabite, Hebrew, Phoenician, Aramaic, Nabataean, Palmyrene, Jewish,

Oxford 1903, ift ohne Über[e§ung und Kommentar. Übrigens find hebräifdie

oder andere femitifdie Infdiriften aus der Zeit vor Chriftus in Paläftina

felbft hödift feiten. Dort beginnt die Epigraphie erft mit der römifdien

Herrfdiaft und mit der Gründung römifdier Städte. Am zahlreidiften find

unter den griechifdi oder lateinifdi erhaltenen paläft. Infdiriften der heidnifdien

nadidiriftlidien Zeit von Trajan bis Konftantin die auf Meilenfteinen. Vgl.

Germer-Durand, Note sur l'epigraphie en Palestine. Compte rendu du

4. congres scientifique des Catholiques. Sciences exegetiques Frib.

1898 p. 23 SS.

Urkunden. Unter den vielen neuentdedcten Papyrusurkunden beanfprudien be-

fondere Widitigkeit die zehn aramäifdien Papyri aus dem 5. Jahrhundert

V. Chr., weldie im Jahre 1904 auf der Nilinfel Elephantine am erften

Katarakt Affuan [dem alten Syene] gegenüber gefunden wurden und die

Befi^verhältniffe einer jüdifdien Familie behandeln (Aramaic Papyri di-

scovered at Assuan ed. by A. H. Sayce with the assistance of A. E. Cowley

London 1906; audi für Vorlefungen und Übungen herausg. v. W. Staerk,

Die jüdifch-aramäifdien Papyri von Affuan, Bonn 1907). Nodi widitiger

find die auf derfelben Infel gefundenen „Drei aramäifdie Papyrusurkunden"

(Herausg. von E. Sadiau aus den Abhandl. der Ak. d. Wiff. B. 1907),

weldie über das jüdifdie Heiligtum dafelbft Auffdilug geben. — Unter

den griediifdien Papyrusurkunden, worüber Wildten, Ardiiv für Papyrus-

forfdiung L 1901 ff. andauernd unterriditet, find zu nennen The Oxyrhyndius

(=^ Behnesa in Mittelägypten) Papyri. Ed. by B. P. Grenfell and A. S. Hunt.

London 1898 ff. Weiterhin vgl. Fayum towns and their Papyri. Ed. by

Grenfell and Hogarth. L. 1900; The Tebtunis Papyri. Ed. by B. P. Grenfell

Hunt and Smyly P. I. L. 1902; The Amherst Papyri. Ed. by B. P. Grenfell

and A. S. Hunt. 2 Bde. L. 1900—1901. Das widitigfte Werk über jüdifdie

Münzen. Münzen ift Madden F. W., Coins of the Jews. L. 1881. Gemeinfaßlidi

handelt davon Levy M. A., Gefdiidite der jüdifdien Münzen. L. 1862. Für

die übrigen vgl. Edchel J., Doctrina nummorum veterum. Vindob. 1792— 98.

8 Bde. Cohen H., Description historique des monnaies frappees dans

I'empire romain, communement appelees medailles imperiales. Paris 1859

sqq. 5 Bde.; continuee par. Feuardent. tom. 6-8. 2. ed. Paris 1880—1892.

Barclay V. Head, Historia nummorum. A manual of Greek numismatics.

Oxford 1887. Seth W. Stevenson, A dictionary of Roman coins, Republican

and Imperial, revised in part by C. Roadi Smith and completed by

F. W. Madden. Lond. 1889. Für die griediifdien und römifdien Münzen

Paläftinas vgl. audi DeSaulcy, Numismatique de laTerre sainte. Description

des monnaies autonomes et imperiales de la Palestine et de l'Arabie Petree.

Paris 1874.
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Unter den Sdiriften, welche als Quellen der Gefdiidite dieses Zeit- gueiien-

raumes in Betracht kommen, find die folgenden am öfteften anzuführen, jchriften.

(Vgl. u. a. A. Sdiaefer, Abriß der Quellenkunde der griediifdien und

römifdien Gefchichte. Zweite Abteilung. Rom. Gefchichte bis auf Justinian.

Zweite Aufl. von H. Niffen. L. 1885; für die Daten
f.

die Kultur der

Gegenwart. Herausg. von Paul Hinneberg. Teil 1. Abt. VIII. B. 1905,

worin S. 1—236 die griech. Literatur des Altertums von Ulridi von

Milamowi^-Möllendorff und S. 313—373 die römifche Literatur des Alter-

tums von Friedr. Leo behandelt ift. Für die niditjüdifdien griechifdien

und lateinifdien Kla[fiker werden, wenn nidit das Gegenteil besonders an-

gegeben ift, die Textausgaben der Bibliotheca Scriptorum Graecorum

et Romanorum Teubneriana benu^t).

Strabo (von ca. 68 v. Chr. bis 20 n. Chr.) aus Amafia im pontifdien

Kappadozien, welcher feit 29 v. Chr. meift in Rom lebte, fdirieb gegen

Ende feines Lebens die uns nodi erhaltene „Geographie" in 17 Büdiern.

Darin legt er meift auf Grund der von ihm mit großer Umfidit gefam-

melten Nadiriditen die phyfikalifdien, hiftorifdien und politifdien Verhält-

niffe der von ihm befdiriebenen Länder anfdiaulidi dar. Am beften ift

ihm Kleinafien bekannt. „Seine kurzen Befchreibungen find wunderbar

genau und für den Augenzeugen wunderbair klar" (Ramsay W. M., The

historical geography of Asia minor. L. 1890, p. 96).

Plutarch (um 40—120 n. Chr.), geb. zu Chaeronea in Boeotien,

lebte unter den Flaviern als geehrter Lehrer der Rhetorik zu Rom, die

legten Jahrzehnte feines Lebens aber in Delphi als Priefter des Apollo.

Neben feinem Hauptwerk, den Parallel - Biographien hervorragender

Griedien und Römer, und einem Werke über die Kaifer Galba und Otho

fdirieb er viele moralifdie und religionsphilofophifdie Schriften, in denen

u. a. die Dämonologie ftark hervortritt.

Dio Caffius, geb. um 155 n. Chr. zu Nicaea in Bithynien, kam
um 180 nadi Rom und verwaltete fpäter als Prokonful und Legat nach-

einander Afrika, Dalmatien und das obere Pannonien, ftarb um 235 n. Chr.

Von feiner römifdien Gefdiichte in 80 Büchern find die über die Jahre

68 v. Chr. bis 47 n. Chr. handelnden Bücher (XXXVI—LX) erhalten, (wenn

auch von LV an vielfadi verftümmelt).
')

Von den lateinifdi fdireibenden Schriftftellern ift aus der Zeit der

Republik namentlich Cicero (106—43 v. Chr.), wegen feiner philofophifdien

Sdiriften oft zu erwähnen. In der Kaiferzeit lebten C. Plinius Secundus,

der Ältere (23—79n. Chr.) und fein Neffe, C. Plinius Caecilius Secundus,

der Jüngere (62—113 n. Chr.), beide geb. zu Como in Oberitalien. Der
erftere hinterließ in feiner Naturalis historia, 37 Büdier, ein reidihaltiges

vortreffliches Sammelwerk, worin naturwiffenfdiaftlidie, geographifdie und
andere Nadiriditen enthalten find, der le^tere Briefe, die fidi über eine

Fülle von Gegenftänden verbreiten.

') Zitiert wird nadi der Ausgabe von Ursulus Philippus Boisse-

vain, Cassii Dionis Coccejani Historiarum Romanarum quae supersunt

Berol. 1895-1901. 3 vols.
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Corn. Tacitus (um 55-116) der größte römifdie Hiftoriker, ge-

dankenfdiwer, ernft und von edlem Streben nach Wahrheit geleitet, be-

handelt in den erhaltenen Büchern 1—6 und 11—16 feiner Annalen die

Gefdiidite des Tiberius mit einer Lücke, die des Claudius und des Nero

vom J. 47 — 61; in den erhaltenen Büchern 1—5 der Hi[toriae fchildert er

die Zeit der Kaifer Galba, Otho und Vitellius und die Anfänge Vefpafians.

Von C. Suetonius Tranquillus (um 75—150 n. Chr.), dem Geheim-

fchreiber Hadrians find uns u. a. die Kaiferbiographien von Cäfar bis

Domitian faft ganz erhalten.

Unter den Philofophen ragt an Bedeutung L. Annaeus Seneca
(4 v. Chr. bis 65 n. Chr.), aus Corduba in Spanien, der Erzieher und

Minifter Neros hervor, der in fchönen moralphilofophifdien Werken vom
Standpunkte der ftoifdien Lehre aus Tugend und Pflidit preift, aber auch

in einer Satire den eben verftorbenen Kaifer Claudius verhöhnt hat.

Sein Bruderssohn M. Annaeus Lucanus (39—65 n. Chr.) hat in einem

Epos Pharsalia 1. 1— 10 den Entfcheidungskampf zwifdien Cäfar und

Pompejus gefdiildert.

An die Dichter der augufteifchen Zeit P. Vergilius Maro (70—19 v. Chr.),

Q. Horatius Flaccus (65-8 v.Chr.), P. Ovidius Nafo (43 v. Chr. bis 17

n, Chr.) fchliegen fich im erften Jahrhundert die Satiriker Petronius

Arbiter, der im Jahre 66 ftarb, A. Persius Flaccus (34—62 n. Chr.), der

Epigrammatiker M. Valerius Martialis (geft. um 102), und der die

moralifche Verkehrtheit feiner Zeit fo fcharf geigelnde große Satiriker

D. Junius Juvenalis (um 57 — 138 n. Chr.). Das erfte Budi feiner

Satiren erfdiien währfdieinlidi zwifdien 112 und 116, das fünfte nach 128.

(Vgl. L. Friedländer, D. Junii Juvenalis Saturarum libri V. Mit er-

klärenden Anmerkungen, 2 Bde. L. 1895. Einl. S. 6 ff.)

Von den namentlidi für die jüdifche Gefdiidite fo hodi bedeutfamen

jüdifchen Sdiriftftellern Philo aus Alexandrien, der nadi dem Jahre 41

n. Chr. ftarb und dem jüdifchen Priefter, Feldherrn und Freund der Flavier,

Flavius Josephus (geft. nach 93) wird fpäter noch ausführlidi gehandelt

werden, ebenfo von den zahlreidien andern vielfach apokalyptifdi gehaltenen

jüdifchen Schriften, welche um die Zeit des erften diriftlidien Jahrhunderts

entftanden find. (S. unten das 15. u. 16. Kapitel).

Die rabbi- Eine befondere Bedeutung hat die Frage, ob die ältere rabbinifdie

nifdi-talmudi- Literatur, namentlich der Talmud in feinen einzelnen Beftandteilen, als

fche Literatur, eine Quelle der neuteftamentlidien Zeitgefchidite angefehen und benu^t

werden kann.

Mit dem Namen Talmud (eigentlich das Studium, die Lehre) als

Buchtitel bezeichnet man heutzutage ein Sammelwerk, welches aus der

Die Mifchna. Mifchna und der Gemara befteht. Mifdina (eigentlidi Wiederholung, Lehre,

dann im Gegenfa^ zu der Mikra oder dem Gelefenen, das mündlidi fort-

gepflanzte Gefe^) ift der Name einer im zweiten diriftlidien Jahrhundert

veranftalteten Sammlung von Überlieferungen angefehener jüdifdier Lehrer

über das mofaifdie Gefe^. Es kommen darin ungefähr 150 während der

zwei erften diriftlidien Jahrhunderte lebende Lehrer zu Worte, welche im
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Gegenfa^e zu den fpäteren Lehrern die Lehrer, nach dem Aramäifdien

Tannaim, die Tannaiten heißen und meift den Titel Rabbi (eigentlich mein DieTannaiten

Lehrer, fpäter Lehrer) in feltenen Fällen den ehrenvolleren Titel Rabban

(unser Lehrer) führen. (Vgl. W. Bacher, Die Agada der Tannaiten, 2 Bde.

1 ^, Straub. 1903 u. 1890). Man unterfdieidet vier Generationen der[elben

(vgl. z. B. Sdiechter, art. Talmud in Dictionary of the Bible, ed. by J. Haftings

[vol. 1-IV, Edinb. 1900-1902]. Extra Volume. Edinb. 1904, p. 57 ff.).

Zu der erften von etwa 10 — 90 n. Chr. rechnet man die Mitglieder der

Schule von Hillel (vgl. über ihn unten 11. Cap.), unter denen Rabban

Gamaliel der Alte, den wir aus der Apoftelgefdiidite kennen und der

fpätere in Jamnia oder Jahne wohnende , Rabban Jodianan ben Zakkai

die berühmteften find und die der Schule von Schammai. Der zweiten

Generation (von 90-130) gehören u. a. an der Rabban Gamaliel IL, ein

Enkel des eben erwähnten und feine Zeitgenoffen R. Josua ben Chananja

und der Schammaite R. Eliezer ben Hyrkanos. Jüngere Lehrer diefer

Generation find R. Ismael und der berühmtefte aller Tannaiten R. Akiba,

welcher den Barkodiba als Meffias anerkannt haben foll und als Begründer

der Mifchna gilt, indem er das Studium des mündlichen Gefe^es feines

bisherigen Charakters eines Bibelkommentars entkleidete und feine Be-

ftimmungen fyftematifdi einteilte und ordnete (vgl. J. S. Bloch, Einblicke

in die Gefchidite der Entftehung der talmudifchen Literatur. Wien 1884,

S. 22—42). In der dritten Generation (130—160) ragen vor allen Gelehrten

die Schüler Akibas hervor; der bedeutendfte ift R. Meir, der die fyftematifchen

Arbeiten feines Lehrers fortfe^te. Auf der Grundlage der Mifdina des

R. Meir fchuf dann in der vierten Generation (160—200 n. Chr.) Juda

Ha-nafi (= der Fürft oder Patriarch), der meift bloß Rabbi, der Meifter

fchlechthin, oder audi Rabbenu hakkadofdi d. h. unfer Lehrer, der Heilige

heißt und wahrfcheinlidi um 135—217 n. Chr. lebte (H. Strack, Einleitung

in Talmud und Midras. 5. Aufl., München 1921, S. 16 f. und 133) die uns

erhaltene Mifdina.

Ob er aber fein Werk nicht bloß zufammengeftellt, fondern audi

felbft niedergefdirieben hat oder die fchriftliche Fixierung desfelben erft

nadi Jahrhunderten erfolgte, ift eine alte, noch immer unentfdiiedene Frage.

Auf der einen Seite weift man auf den herkömmlidien Ausdruck „Mifchna"

d. h. mündliches Gefe^, auf die in derfelben enthaltenen verfdiiedenen

Hilfsmittel der Erinnerungskunft (vgl. z. B. Megilla 1, 4-11) und auf ein

altes Gefe^ oder eine alte Gewohnheit, welche das Niederfchreiben des

Inhaltes der Gefe^esüberlieferung verbot, hin, auf der andern Seite ift

wenigftens in dem Falle der Megilla Taanith , eines kurzen aus dem
zweiten chriftlichen Jahrhundert flammenden Verzeichniffes von freudigen

Erinnerungstagen, an denen nicht gefaftet werden durfte (vgl. dasfelbe

bei Derenbourg, Essai sur l'histoire et la geographie de la Palestine,

Paris 1867, p. 439-446), das Verbot nidit beobachtet worden. (Vergl.

Schechter p. 62, der felbft von der Frage meint, daß die Beweisgründe

auf beiden Seiten ungefähr gleidi feien). Jedenfalls war der Einfluß des

Juda Ha-nafi fo groß, daß feine Sammlung für die rabbinifdien Schulen
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ausfdiließlidie Auktorität erhielt. Sie wurde der eigentlidie Kodex des

mündlidien Ge[e^es.

Die Mifdina befteht nadi dem Lehrstoffe aus fechs Büdiern oder

Ordnungen, die zufammen 63 Traktate bilden; jeder Traktat zerfällt in

Kapitel, jedes Kapitel in Lehrftüdce. Die erfte Ordnung mit dem Titel

Zeraim (eigtl. Saaten) handelt im großen ganzen von den Vorfdiriften

für den Landbau. Sie umfaßt folgende 11 Traktate: 1. Berakhoth
= Segensfprüdie (handelt vom Gebete u. dgl.) 2, Pea, Winkel (von den

Ackerecken, die man Armen beim Ernten laffen foll). 3. Dammai,
Zweifelhaftes (vom Zweifel über die Frage, ob Früdite fchon verzehntet

find oder nicht). 4. Kilajim, Vermifdiung (von der widergefe^lichen Ver-

mifchung des Samens verfdiiedener Arten und Gattungen der Tiere und

Tudijtoffe). 5. Schebiith, das Siebente (vom Sabbatjahr). 6. Terumoth,
Gaben (über die den Prieftern zukommenden Gaben und Opfer). 7. M aa-

se roth, Zehnten. 8. Maaser scheni, der zweite Zehnte. 9. Challa,

Teighebe (von der Abgabe, welche von jedem Teig dem Priejter gegeben

werden mußte). 10. Orla, Vorhaut (vom Verbot, die Früchte von Bäumen
in den er[ten drei Jahren zu genießen). IL Bikkurim, Erftlinge.

Die zweite Ordnung Moed (eigtl. Feftzeit) enthält die Traktate über

die Feft- und Feiertage. 1. Schabbath, Sabbat. 2, Erubin, Ver-

mifchungen (künjtliche, oft nur in Gedanken gemadite Verbindung getrennter

Räumlichkeiten, um die Sabbatbefdiränkungen zu erleiditern). 3. Pesa-

chim, Oftern. 4. Schekalim, Sekeln (von den Sekeln zur Unterhaltung

des Gottesdienstes). 5. Joma, der (große) Tag (vom Verföhnungsfe[t),

6, Sukka, Laube (vom Laubhüttenfeft). 7. Beza, Ei (fogenannt von dem
Anfang, in welchem die Frage, ob man ein an einem Feiertag oder Sabbat

gelegtes Ei effen dürfe, erörtert wird. Der Traktat handelt von den an

Feiertagen erlaubten und verbotenen Arbeiten). 8. Rosch ha-schana,
Neujahr. 9. Taanith, Fajten. 10. Megilla, Rolle (des Budies Efther;

Vorfchriften für das Purimfe[t). 11. Moed qatan, kleine Fe[te (von den

Tagen zwifchen dem erften und legten Tag des Öfter- und Laubhüttenfeftes)-

12. Chagiga, Feftopfer (von den Opfern, welche man an den drei hohen

Wallfahrtsfeften in Jerufalem darzubringen hatte).

Die dritte Ordnung, Nafchim d. h. Frauen, hat nur fieben Traktate,

vorzüglich über Eherecht, dann auch über Gelübde, z. B. das Nasiräat.

1. Jebamoth, Schwägerinnen (von der Levirats- oder Schwagerehe).

2. Keth üb oth, Eheverträge. 3. Nedarim, Gelübde. 4. Nasir, Nasiräer.

5. Sota, das (des Ehebruchs) verdächtige Weib. 6. Gittin, Scheidebrief.

7. Qiddushin, Verlobungen.

Die vierte Ordnung Nesiqin, Sdiädigungen, mit 10 Traktaten er-

örtert die Fragen des Kriminal- und Zivilrechts. Die erften drei Traktate

Baba qamma, erfte Pforte, Baba mezia, mittlere Pforte und Baba
bathra, die le^te Pforte bildeten urfprünglidi drei Abteilungen eines

zusammenhängenden Traktats über die Schädigungen; die erfte handelt

von den Naditeilen, die jemand durch einen andern zugefügt werden, die

zweite von den Pflichten in Bezug auf gefundene und geliehene Sachen,

Pfänder u. dgl., die dritte von den verfdiiedenen Gefe^en über den Er-
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werb von Eigentum, Handel, Erbfchaft etc. 4. Sanhedrin, Synedrium.

5. Makkoth, Schläge (von der Strafe der Geißlung). 6. Schebuoth,

Eidfdiwüi-e. 7. Edujoth, Zeugniffe (Entfdieidungen berühmter Lehrer über

verfdiiedene ftrittige Fragen). 8. Abodazara, Gö^endienjt (über die Be-

handlung der Gö^enbilder und Gö^endiener). 9. Aboth oder Pirke Aboth,

Altväter oder Aussprüche der Altväter. 10. Horajoth, Entfdieidungen (von

Entfcheidungen des Hohen Rates, die aus Verfehen irrig find u. a.).

Die fünfte Ordnung Qodaschim, heilige Dinge, hat 11 Traktate

1. Sebachim, Sdiladitopfer. 2. Menachoth, Speifeopfer. 3. Chullin,

Unheiliges, Gemeines (vom Schlachten der Tiere für den gewöhnlichen

Gebraudi und den Fällen, in welchen fie zum Effen untauglich werden

u.dgl.). 4. Bekhoroth, Erftgeburt. 5. Arakhin, Sdiä^ungen (von Gott

geweihten" PerJonen und Dingen und ihrer Auslösung). 6. Temura, Ver-

wechslung (der Opfertiere). 7, Kerithoth, Ausrottungen (was zu tun ift,

wenn man unvorfä^lidi etwas getan hat, worauf Ausrottung fteht). 8. M e il a,

Übertretung (von Sakrilegien die durch Aneignung von dem Tempel oder

dem Altar gehörigen Dingen begangen werden). 9. Tamid, „dauerndes"

Opfer (über das im Tempel täglidi darzubringende Opfer und den Tempel-

dienft). 10. Middoth, Maße (nämlidi des Tempels, Befdireibung des-

selben). 11. Qinnim, Nefter (vom Taubenopfer der Armen).

Die fechfte Ordnung, Teharoth d. h. Reinigkeiten, handelt in 12 Trak-

taten von den Bestimmungen über Reinheit und Unreinheit. 1. Kelim,

Geräte (von den Hausgeräten u. dgl. und deren levitifdien Reinigung).

2. Ohaloth, Zelte (und deren levitifdien Verunreinigung, besonders durdi

eine Leidie). 3. Negaim, Ausfa^. 4. Para, rote Kuh (von dem Ge-

brauch, den man von der Afdie der verbrannten Kuh bezw. dem Spreng-

waffer zur Entfündigung derer madit, die unrein geworden find, vergl.

Num. 19, 2 ff.). 5. Teharoth, Reinigungen (von den verfdiiedenen Arten

und Graden der Unreinheit). 6. M.iqwaoth, Wafferfammlungen (betrifft

das zum Baden und Wafdien geeignete Waffer). 7. Nid da, die blut-

flüffige (levitifdie Unreinheit von Frauen unter beftimmten Umftänden).

8. Makhschirin, Tauglidimadiendes (von den Umftänden, unter welchen

beftimmte Dinge durch Flüffigkeiten, mit denen fie in Berührung kommen,
levitifdier Verunreinigung fähig werden). 9. Zabim, die mit einem un-

reinen Flug Behafteten. 10. Tebul jom, „gebadet am Tage" (von der

Lage einer Perfon, die das wegen einer levitifchen Unreinigkeit vorge-

fdiriebene Bad genommen hat, aber bis Sonnenuntergang warten muß,
um als ganz rein zu gelten). 11. Jadajim, Hände (von der Verunreinigung
und Reinigung derfelben), 12. Uqsim, Stiele (inwiefern die Früdite un-

rein werden, wenn ihr Stiel von etwas Unreinem berührt wird).

Zitiert wird die Mifdma unter Angabe des Traktates, des Kapitels

und des Sa^es, alfo z. B. Berakhoth 1, 1. Übrigens wird außer der

Kenntnis der zu erklärenden Schrifttexte audi oft eine der Übungen des

mündlidien Gefe^es vorausgefe^t. Z. B. beginnt Ben 1, 1 mit den Worten:

„Wann fängt man an, des Abends das Schma zu fagen? Von der Zeit

an, daß die Priefter (im Falle fie levitifdi unrein geworden find, vom
Reinigungsbade) zurückkommen, um ihre Hebe (ihre heilige Gaben) zu
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effen d. h. nadi Sonnenuntergang, vgl. Levit. 22, 7, bis zum Ende der 1. Vigilie.

Dies ift die Meinung R. Eliezers. Die andern Gelehrten fagen, es fei nodi

Zeit bis Mitternacht. Rabban Gamaliel aber will, man dürfe es fagen bis

zum Anbrudi der Morgenröte." Jedenfalls wird hier die Gewohnheit,

täglich das Sdima zu fagen, als bekannt vorausgefetjt.

Es gibt nur zwei Mifdina-Traktate, weldie nidit gefe^lidie Beftim-

mungen enthalten, Pirke Aboth und Middoth.

Die Spradie der Mifdina ift neuhebräifdi. Es gibt aber drei Rezen-

sionen derselben, wovon die eine in den Handfdiriften und Ausgaben der

Mifdina, die zweite im paläftinenfifdien, die dritte im babylonifdien Talmud

enthalten ift.

Unter den Ausgaben feien erwähnt: Misdina sive totius Hebraeorum

juris etc. systema cum Maimonidis et Bartenorae commentariis integris

etc. Latinitate donavit ac notis illustravit G. Surenhusius. 6 voll. fol.

Amsteld. 1698— 1703; The Mishnah on whidi the Palestinian Talmud rests,

edited from the unique manuscript by W. H. Lowe. Cambridge 1883;

Mifdinajoth, Die 6 Ordnungen der Mifdina. Hebräifdier Text mit Punk-

tation, Deutfdier Überfe^ung und Erklärung von A. Sammter, Berlin 1887 ff.

(nodi unvollendet). Vgl. audi' Mifdina oder der Text des Talmud, aus

dem Hebräifdien überfe^t, umfchrieben und mit Anmerkungen erläutert

von Joh. Jak. Rabe. 6 Teile. Onolzbadi 1760 - 63. — Abgefehen von

Einzelausgaben gibt es 3 deutfdie Sammlungen von Mifdinatraktate,

nämlidi die Leipziger von H. L. Stradc, Ausgewählte Mifdinatraktate nadi

Handfdiriften und alten Drudcen herausgegeben, überfe^t und mit Berüdc-

fiditigung des Neuen Teftaments erläutert (^erfdiienen find Berakhoth,

Sdiabbath, Pesadiim, Joma'', Sanhedrin, Makkoth, Aboda zara, Pirke

Aboth); dann die Giegener herausg. von Georg Beer und Oskar Holt}-

mann: „Die Mifdina, Text und Überfe^ung und ausführlidie Erklärung"

(feit 1912 erfdiienen Berakhoth, Pea,. Kilajim, Challa, Orla, Bikkurim,

Pesadiim, Joma, Rosdi ha-sdiana, Baba qamma, Horajoth, Middoth); fo-

dann die Tübinger (feit 1907 ff. : Ausgewählte Mifdinatraktate in deutfdier

Überfetjung herausg. von Paul Fiebig (erfdiienen find u. a. die Traktate

Sdiabbath [G. Beer), Sanhedrin und Makkoth, und Megilla (vgl. Stradc,

Einl. ^ S. 154 ff.) Von englifdien Ausgaben feien erwähnt Taylor, Sayings

of the Jewish fathers in Hebrew and English? Cambridge 1897, und Her-

ford, R. Travers, Pirke Aboth: The Sayings of the fathers in Charles, the

Apocrypha and Pseudepigrapha vol. II. Oxford 1913 p. 686—714 (engl.

Überfe^ung mit Einl.)

Auger den in der Mifdina enthaltenen Ausfprüdien der Tannaiten

find den T^l^audiften nodi andere bekannt gewefen, weldie man aramäifdi

Baraitha. Baraitha d. h. die „äußere" Mifdina oder Tosephta d. h. „Zufat5" zu der

Mifdina nannte. Im Talmud werden foldie Sä^e mit den Worten „Unfer

Lehrer lehrte" oder „er lehrte" oder dgl. eingeführt.

Es gibt aber audi ein im äußeren Aufbau der Mifdina entfprediendes

Die Tosephta. Sammelwerk, weldies die Tosephta (:= Hinzufügung) heigt und feinen

Stoff in derfelben Ordnung wie jene behandelt nur mit dem Unterfdiied,

daß die Traktate Aboth, Tamid, Middoth und Qinnim fehlen. Die Ge-
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fdiidite der Entstehung der Tosephta und ihr Verhältnis zur Mifdina ift nodi

nidit aufgeklärt. Sie wird oft als ein der Mifdina ebenbürtiges Werk
angefehen und auf einen Sdiüler Akibas, den R. Nehemias, zurückgeführt,

deffen von R. Meir abweidiende Überlieferung der R. Chija der ältere,

ein Freund und Sdiüler des Juda Ha-nasi, kodifiziert habe. Vgl. z. B.

Blodi S. 54-56. M. S. Zudcermandel will, zulegt in dem Werke Tosefta,

Mifdina und Boraitha in ihrem Verhältnis zu einander Frankf. a. M. 2 Bde.

1908—9, Ergänzungsheft 1910 beweisen, daß die Tosephta die paläftinen-

fifdie Mifdina fei, unfere Mifdina aber in Babylonien neu redigiert worden

wäre. Vgl. gegen diefe fdion an fidi unwahrfdieinlidie Annahme u. a.

Sdiürer, Gefdi. d. jüd. Volkes I, 124. Th. Reinadi in REJ Bd. 67, P. 1913

p. 308. L. Blau, Tosefta, Misdiha et Baraita däns leurs rapports reci-

proques, REJ 68, 1914 p. 1—23. H. Stradc, Einl. S. 76. Spanier, Arthur,

Die Toseftaperiode in der tannaitifdien Literatur B. 1922 vertritt die

Meinung, die Tosefta fei aus Randbemerkungen zu Mifdinaexemplaren

verftanden, weldie von einem oder mehreren Kompilatoren zufammenge-

ftellt wurden. Soldie Zufammenftellungen wären dann zum Teil wieder

von der legten babylonifdien Redaktion berüdtfiditigt worden. Vgl. hiezu

Dalman, Th. Lz. 1923, 16/17 S. 342 f.

Wieder andere erklären die Tosephta als eine Sammlung von Reften

älterer Mifdinawerke oder als eine Art Commentar der Mifdina.

Jedenfalls enthält das Werk in feiner je^igen Form viele Lehrfä^e

und Ausfprüdie der fpäteren rabbinifdien Lehrer, der fogen. Amoräer und

ift erft in fpättalmudifdier Zeit entftanden oder redigiert worden. - Die

befte Ausgabe ift: Tosefta, herausgegeben von M. S. Zudcermandel, Pase-

walk 1880. Supplement, enthaltend Überfidit, Regifter und Gloffar., Trier

1882 — 83. Alle in der Tosephta vorhandenenen Traktate des erften, zweiten

und fünften Seder find ins Lateinifdie überfe^t in Ugolini, Thesaurus

antiquitatum sacrarum t. XVll—XX. Venetiis 1755—57.

Die vom dritten bis fediften Jahrhundert n. Chr. lebenden jüdifdien

Lehrer beigen Amoräer (eigentl. Spredier), Erklärer, da fie fidi neben Die Amoräer.

den ihnen vorangegangenen Tannaiten als bloße Affiftenten betraditeten

und fidi vorzüglidi mit der Erklärung der Mifdina abgaben. Dies gefdiah

fowohl in Paläftina als in Babylonien, wofelbft große rabbinifdie Sdiulen

entftanden waren (vgl. Stradc 135 — 149. W. Badier, Die Agada der

babylon. Amoräer. Straßb. 1878. Der 2. Aufl., einem anaftatifdien Neu-

drude 1913 find 14 Seiten „Ergänzungen und Beriditigungen" beigegeben;

derf.. Die Agada der paläftinenf. Amoräer. 3 Bde. Straßb. 1892—99),

Der fo gefammelte Stoff wird im Unterfdiied von der Mifdina Gemara,
d. h. Vollendung, heutzutage im Sinne der Vollendung der. Mifdina ge-

nannt. Derfelbe ift fowohl in Paläftina als audi in Babylonien kodifiziert

worden.

Der paläftinenfifdie Talmud, oder der Talmud von Jeru- Derpaläfti-

salem ift, wie heute allgemein tro^ der gegenteiligen Anfidit des Mai- nenfifdie Tal-

monides zugegeben wird, ganz fidier nidit von dem in Tiberias wirkenden "^"^ °^®'" ^^^

R. Jedionan bar Nappadia (geft. 279 n. Chr.) verfaßt worden. Denn es ^^"^"^ ^°"

find nodi mandie Amoräer, weldie über ein Jahrhundert fpäter als Jedionan '
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wirkten, in dem Werke vertreten. Im wesentlichen ent|tand es im 4. und

5. Jahrhundert n. Chr., wenngleidi audi Baraithäs d. h. nidit in der Mifdina

befindlidie Lehrfä^e der Tannaiten angeführt werden. Diefe wie die

Rechtslage überhaupt werden immer und die [idi daran fdiliegenden Er-

örterungen meift hebräifdi gegeben, während ein Teil der Erzählungen

aramäifdi abgefaßt i{t. (Vgl. Q. Dalman, Grammatik des jüdifdi-paläfti-

nenfifdien Aramäifdi. 2. Aufl. L 1905. S. 19 f. Er meint, besonders in

den aus dem Leben gegriffenen Erzählungen hätten wir „das von den

Juden Galiläas im 3. und 4. Jahrhundert gefprodiene Aramäifdi" vor uns).

Bekannt waren bis vor kurzem nur Erklärungen zu den vier erften Teilen

der Mifdina. Eine Überrafdiung bot deshalb das Werk: Der V. Teil des

Jerufalemifdien Talmuds, herausgegeben von Rabbiner Dr. Salomon Fried-

ländef, Traktate: Ghulin-Bedioreth. Szatmärhegy (Ungarn) 1907. Fried-

länder wollte im ganzen die vier erften Traktate und ein Stück des fünften

Traktats der fünften Ordnung auf Grund einer im J. 1212 n. Chr. von

Isaak ben Jojeph aus Barcelona gefdiriebenen Handfdirift entdedit haben,

Tatfädilidi enthält aber der veröffentlidite Text großenteils nur Exzerpte

aus den ftets bekannt gewesenen Teilen diefes Talmuds. Vgl. Stradt,

Einl. in .den Talmud S. 68.

Die er[te Ausgabe des paläftin. Talmuds erfdiien bei Bomberg zu

Venedig 1523—1524. Auf ihr beruht die bekanntere Ausgabe, die zu

Krakau 1609 erfdiien. Nadi dieser wird meift mit Angabe des Traktates,

des Kapitels, des Blattes und der Kolonne (Die Ausgabe hat auf jeder

Seite vier Kolonnen) zitiert. Ein vorgefe^tes j (= jerufalemifdi) dient zur

Unterfdieidung von b, dem babylonifdien Talmud. Vgl. nodi B. Ratner,

„Varianten und Ergänzungen des jerufalemifdien Talmud" nadi alten

Quellen und handfdiriftl. Fragmenten edirt. Wilna 1901— 1912. Neun Hefte.

Mehrere Traktate find in lateinifdier Überfe^ung von Ugolinus in feinem

Thesaurus antiqq. sacr. herausgegeben worden, nämlidi Pesadiim in

t. XVll, die Traktate 4-12 der zweiten Ordnung in t. XVIII, Traktat 7

und 9—11 der erften Ordnung in t. XX, 4 und 5 der vierten Ordnung

in t. XXV, 2, 5 und 7 der dritten Ordnung in t. XXX. Eine voUftändige

franzöfifdie Überfetjung gab M. Sdiwab, Le Talmud de Jerufalem. 11 Bde.

Paris 1878—90. Bd. 1 in 2. Aufl. 1890. Der Band erfdiien als Teil des

Gefamtwerkes unter dem Titel „Traite des Beradioth du Talmud de Jerus.

et du Talmud de Babylone" etc. fdion 1871. Vgl. audi A. Wünfdie, Der

Jerufalemifdie Talmud in feinen haggadifdien Beftandteilen ins Deutfdie

übertragen. Züridi 1880.

Der babylo- Der babylonifdie Talmud ift faft fünfmal fo umfangreidi wie der

nifdie Talmud paläftinenfifdie, von diefem ganz unabhängig und audi viel angefebener.

Er geht in feinem Urfprung zurüde auf die jüdifdien Sdiulen Babyloniens,

von denen die erften zu Sura und Nehardea fdion zu Anfang des dritten

diriftlidien Jahrhunderts entftanden. Das in den Arbeiten diefer in ihren

Erörterungen und Entfdieidungen von einander unabhängigen Sdiulen

zutage geförderte Material wurde von Rab Afdii (geft. 427) redigiert, von

den folgenden Amoräern aber nodi vermehrt. Als letjter der Amoräer

wird im Talmud felbft Rab Abina (oder Rabina), geft. 499, genannt. (Die
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babylonifdien Lehrer haben gewöhnlich den Titel Rab im Uriterfchiede von

den paläftinenfifdien, welche man Rabbi nannte). Der babylonifdie Talmud

ift aber erft von den Gelehrten des fechten Jahrhunderts, welche Saboräer Die Saboräer.

hießen, vollendet. Der Name bedeutet foviel als Erklärer, Nadidenkende

und bezeichnet dieje nur für Babylon nachweisbaren Gelehrten als folche,

weldie über die Worte ihrer Vorgänger nachfannen.

Der babylonifdie Talmud i[t abgefehen von den hebräifdi mitgeteilten

Reditsfä^en und Ausfprüdien älterer Gelehrten in dem mit dem Syrifdien

verwandten o[taramäifdien abgefaßt. Es werden aber nidit alle Traktate

der Mifdina behandelt. Die der erften und let5ten Ordnung mit Ausnahme

von Berakhoth und Nidda fehlen ganz, im zweiten Seder fehlt nur Schekalim,

im Vierten Edujoth und Aboth, im fünften Middoth und Qinnim und die

Hälfte von Tamid.

Der babylonifdie Talmud ift oft gedruckt worden. Die erfte voll-

[tändige Ausgabe erfchien bei Bomberg in Venedig 1520—23; eine durdi

die Zenfur verftümmelte zu Bafel 1578-81. Fol. In den fpäteren Ausgaben

z B. der zu Krakau 1602—5, Fol., find die raeiften Textverftümmelungen

ergänzt (vgl. Strack, S 86). Wertvolles Material für eine kritifdie Aus-

gabe bietet die Variantenfammlung von R. Rabbinovicz, Variae lectiones

in Mischnam et in Talmud Babylonicum. 16 Bde. Mündien 1868—97.

(Der 16. Bd. ift von Ehrentreu herausg.) Eine photographifche Repro-

duktion der einzigen erhaltenen Handfdirift des ganzen babylonifdien Tal-

mud ift „Talmud Babylonicum codicis Hebraici Monacensis 95 . . . arte

phototypica depingendum curavit, praefatione et paginarum argumentis

instruxit Hermann L. Stradc. 2 Bde. Leiden 1912. — Neuerdings wurde

der Text des bab. Talmud mit englifdier Überfetjung herausgegeben von

L. Rodkinson, New Edition of the Babylonian Talmud, original text edited,

corrected, formulated and translated into English. 20 Bde. New-York

1896-1903; Derfelbe [by Rev. J. M. Wise]. 10 Bde. London 1920. Den
Text mit deutfcher Überfetjung bietet die nodi nicht ganz vollendete Aus-

gabe von Lazarus Goldfdimidt, Der Babyl. Talmud .... herausg. nach

der erften zenfurfreien Talmudhandfdirift .... nebft Varianten .... der

Mündiener Talmudhandfdirift, möglidift finn- und wortgetreu überfe^t

L. 1897 ff. (Der 1. Band erfdiien in 2. Aufl. 1906). Eine „ftreng wiffen-

fdiaftlidie, riditige und gut deutfche" Talmudübertragung kündigt im

Sept. 1921 der Burgverlag in Wien an: „Der babylonifdie Talmud, Über-

fe^t und kurz erläutert von Dr. Nivard Schlögl, O. Cist."; die erfte

Lieferung erfdiien 1921. - über Überfe^ungen einzelner Traktate vgl.

Stradc, Einl. in den Talmud S. 163 ff. Ugolini Thesaur. hat lateinifdi nur

die zwei erften Traktate des fünften Seder, Sebachim und Menachoth,

tom. XIX, wozu in t. XXV noch der Traktat Sanhedrin kommt. — Die

haggadifdien Stücke f. in A. Wünfdie, Der babylon. Talmud in feinen

haggadifdien Beftandteilen wortgetreu überfe^t etc. 5 Teile. L. 1886-89.

Man zitiert den babylonifdien Talmud, deffen gebräuchliche Ausgaben in

den Seiten inhaltlidi übereinftimmen, durdi Anführung des Traktates, des

Blattes und deffen Vorder- und Rückfeite (a b) z. B. Pesadiim 2 b = Traktat

Pesadiim, Blatt 2 Rückfeite.
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Kleine Gewöhnlich ftehen in den Ausgaben des babylonifdien Talmud am
talmudifdie Ende der vierten Ordnung nodi fieben andere kleine Traktate, welche

Traktate, teils aus talmudifdier teils aus nodi Späterer Zeit ftammen. So z. B, i[t

der haladiifdie Traktat Sopherim, welcher in 21 Kapiteln Vorfchriften für

den Sdireiber und Vorlefer des Gefe^es enthält, nachtalmudifdi. Vgl. über

diefe Traktate Zunz, Die gottesdienftlidien Vorträge der Juden hiftorifdi

entwidceltS Frankf. a. M. 1892, S. 94 f., 100 f., 114-119: Stradc, S. 72—74,

der audi S. 74 über peben andere ähnlidie kleine Traktate, welche Raph.

Kirdiheim, Septem libri Talmudici Hierosolymitani, Frankfurt a. M. 1851

herausgegeben hat, handelt.

Die Die Midrafchim unterfcheiden fich von den bis je^t erwähnten

Midrafchen. rabbinifdien Schriftwerken dadurch, daß pe keine fyftematifdien Werke
find, fondern dem Schrifttext folgen. Man vergeht nämlich unter einem

Midrafdi (= Forfdiung, Studium, Auslegung) im allgemeinen ein älteres

jüdifches Werk, welches Schriftauslegung enthält. Hier find drei über-

wiegend haladiifche Midrafche zu erwähnen, in denen fich einzelne Be-

ftandteile finden, deren Alter bis in die Zeit der Tannaim hinaufreidit.

Es find der Midrafch Mechilta (eigentl. Mag, dann Regel, Richtfchnur)

über einen Teil des Buches Exodus, Siphra (= das Budi) über Levi-

Mechilta. ticus und Siphre (= Büdier) über die Bücher Numeri und Deuterono-

mium. In der Mediilta werden mandie Ausfprüche angeführt, welche im

Talmud unter dem Namen des R. Ismael, eines Zeitgenoffen Akibas, oder

eines feiner Sdiüler erfdieinen. Deshalb wird das Werk in feiner Grund-

lage oft auf ihn zurückgeführt. Auf jeden Fall fteht feft, daß es erft be-

deutend fpäter ift redigiert worden. (Vgl. Zunz S. 51. Ausgaben der

Mechilta beforgten J. H. Weiß, Wien 1865 und M. Friedmann, Wien 1870;

eine lateinifche Überfe^ung
f.

in Ugolini Thesaurus t. XIV, 1— 586, eine

deutfche beforgten J. Winter und A. Wünfdie, Mechiltha, ein tannaitifcher

Midrafdi zu Exodus, erftmalig ins Deutfche übertragen und erläutert.

Siphre. L. 1909. Ähnliches ift über den Midrafch Siphre zu fagen. Er befteht

aus einem Midrafdi zum Budie Numeri aus der Schule des R. Ismael und

einem andern zu Deuteronomium, deffen halachifcher Teil (12, 1—26, 15)

aus der Schule Akibas ftammt, während der haggadifche Teil im wefent-

lichen auf die Schule Ismaels zurückgeführt wird. Jedenfalls find beide

in ihrer je^igen Geftalt jüngeren Urfprungs. (Vgl. Bloch S. 30 f. Ausgabe
von M. Friedmann. I. Teil: Text, Noten und Erklärungen. Wien 1864.

Ein zweiter Teil ift nicht erfdiienen. Lateinifch fteht der Text im Ugolini

Siphra. Thesaurus t. XV, 1-996). Das Budi Siphra (Ausgabe von J. H. Weiß.

Wien 1862. Lateinifdie Überfe^ung in Ugolini, Thes. t. XIV p. 587-1630)

wird als ein Produkt der Schule Akibas bezeichnet. (Vgl. Sdiechter p. 63).

„Es fcheint früher zum Abfchluß gekommen zu fein als unfere Mifdina."

„Denn obwohl diefer Midrafdi," wie G. Aicher, Das Alte Teftament in

der Mifdina, Freiburg 1906, S. 169 (= Bibl. Stud. XI, 4, 463) fagt, „die

Mifdina des Traktates Chullin fleißig benu^t, kennt er diefelbe in der

Bearbeitung, wie fie je^t in der Mifdina vorliegt (Gefetje, die innerhalb

und außerhalb des Landes, zur Zeit des Tempelbeftandes und hernach,

beobachtet werden muffen) nicht." (Nach Aicher, S. 153 haben fdion die
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Tannaiten den „Jehr getrübten exegetifdien Sinn" der fpäteren talmudifdien

Lehrer befeffen).

Die haggadifdien Midrafdien flammen erjt aus dem fechften Jahr-

hundert oder aus noch späterer Zeit (vgl. Zunz 184—195 und 262 ff.).

Mandie find von A. Wünfdie ins Deutfdie übertragen fo z. B. die „Pefikta

des Rab Kahana" L. 1885 (fie behandelt die biblifdien Lektionen der Feft-

tage und einzelner Sabbate). Das Werk bildet einen Teil der von Wünfche

herausgegebenen Bibliotheca rabbinica. Eine Sammlung alter Midrafdiim,

L. 1880—85; derf. Midrasdi Tehillim oder haggadifdie Erklärung der

Pfalmen. 2 Bde. Trier 1891—93. Derf. Aus Israel Lehrhallen, zum erften

male überfe^t. 5 Bde. L. 1907-10. J. Winter und A. Wünjche, Die

jüdifdie Literatur feit Abfdiluß des Kanons. 3 Bde. Trier 1884-96.

Hermann L. Stradc hat feiner „Einleitung in den Talmud" 4. A.

Lp. 1908, in der ganz neu bearbeiteten 5. Aufl. eine befondere „Einführung

in die Midrajchim" (Einleitung in Talmud und Midras, 5, München 1921

S. 195-226) beigefügt.

Die Glaubwürdigkeit der rabbinifchen Autoritäten, auch der in der Die Glaub-

Mifdina enthaltenen ift für die neuteftamentliche Zeit eine fragliche. Ab- Würdigkeit

gefehen von der Frage, ob die Ausfprüdie lange Zeit nur mündlich fort- der rabbini-

gepflanzt wurden, find viele anonym und deshalb chronologifch überhaupt fdien Quellen,

fchwer feftzuftellen. Bei der Übereinftimmung oder großen Ähnlichkeit

der Namen mancher älterer Lehrer ift es aber auch bei den genannten

keineswegs immer ficher, ob ein früher oder fpäter lebender Träger des

Namens als Urheber eines Ausfpruches anzufehen ift. Überdies fehlt es

noch immer an einer kritifchen auf Vergleichung aller Handfchriften be-

ruhenden Textausgabe. Endlich haben die Ereigniffe des Jahres 70 den

allertiefften Einfluß auf die Entwicklung und die Anfchauungen der jüdifchen

Lehre gehabt.

Da die eigentlich gefetflichen, die halachifchen Beftimmungen diefer

Literatur verbindlidien Charakter haben, lägt fich annehmen, daß bei ihrer

Überlieferung größere Sorgfalt angewandt wurde und ihr Wert infofern

größer ift als der der nicht verbindlichen haggadifdien Beftandteile. Von den

le^teren fagt ein genauer Kenner diefer Literatur (Derenbourg p. 409, 1):

„Die lange und mühfame Reife, welche ich durch die Haggada gemacht

habe, hat midi überzeugt, daß fidi nur einige unbeftimmte gefdiichtlidie

Erinnerungen durch diefes oder jenes in die improvifierten Ausführungen

der Prediger, welche ihre fittlichen Mahnungen durch Erzählungen würzten

und ihre Zuhörer nicht bloß erbauen, fondern zugleich auch gern unter-

halten wollten, verirren konnten. Um in den Schladienmaffen ein wenig

Gold zu finden,, muß man die fdion feftftehende edite Gefchichte zu Hilfe

nehmen. Bisweilen gibt dann das geringe Refultat, welches man erreidit,

mehr Licht und läßt das fdion Gewußte beffer verftehen."

Am eheften kommt als Quelle die auch an haladiifchen Ausfprüdien

befonders reiche Mifdma fdion wegen ihres höheren Alters in Betradit,

obwohl auch hier die verfchiedenen Anfiditen gerade wie im Talmud oft

bloß hintereinander ftehen, ohne daß gefagt wird, welche Beftimmung

eigentlidi auktoritativen Charakter haben foll. Die allergrößte Vorficht ift

Feiten, Neuteftamentlidie Zeitgefdiidite. I. 2. u. 3. Aufl 2
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bei einer etwaigen Benu^ung des eigentlidien Talmud nötig, weil er über-

haupt eine fpätere Entwicklung des Judentums darfteilt und es fich nur

darum handeln kann, einige wenige oft entftellte und verzerrte alte Über-

lieferungen religiöfen oder gefdiiditlidien Charakters herauszufdiälen. Zu
welchen Verwirrungen und Nachteilen die zu vertrauensvolle Benu^ung
einer derartig trüben Quelle führt [ieht man an Werken wie z. B. Eders-

heim, The life and times of Jesus the Messiah. 2 Bde. ^^ L. 1884.
Megilla

Q^g ^^^^ ^g gj genannte Faftenbuch Megilla Taanith ift in feiner
Taanith.

je^igen Form in der erften Hälfte des zweiten chriftlidien Jahrhunderts

verfaßt. Einige Gedenktage weifen auf die Zeit Hadrians hin (Vgl.

Zunz 134 f., Strack 12; Dalman Gramm, bemerkt S. 8, daß die Beftim-

mungen des Werkchens nach Taan. IL, 8 nodi um 200 rechtsgültig waren,

aber nach Ned. 40d, Meg. 69^, Taan. 66» fchon fünfzig Jahre fpäter nicht

mehr anerkannt wurden).

Werke über go reich audi die Literatur über einzelne Teile des im folgenden
neuteftament- ^u behandelnden Stoffes ift, fo find doch bis je^t nur wenige Werke er-

lidie Zeit- jchienen, weldie fich die quellenmäßige Darfteilung der neuteftamentlichen

gefchichte. Zeitgefdiidite im vollen Sinne des Wortes zur Aufgabe ftellten.

Gfrörer, Das Jahrhundert , des Heils, 2 Abtlngn., Stuttgart 1838, be-

fchäftigt fich nur mit dem Judentum, namentlidi den Lehren desfelben und

zwar auf Grund fpäterer Quellen. Joh. Jos. Ign. Döllinger, Heidentum

und Judentum. Vorhalle zur Gefchichte des Ghriftentums, Regensb. 1857,

hat aber das Heidentum der vorchriftlichen Zeit und das griediifch-römifche

Heidentum bis auf die Zeit der Antonine, bis gegen die Zeit von 150

bis 160 n. Chr., dargeftellt und auch das Judentum nach feinen politifdien,

fozialen und fittlidien Zuftänden und feinen religiöfen Lehren in klaffifdier

Weife behandelt, fo daß fein Werk audi für unfere Disziplin eine dauernde

Bedeutung hat. Sdineckenburger ftellt in feinen Vorlefungen über neu-

teftamentliche Zeitgefdiichte (f. S. 3, 1) die Zuftände im römifchen Reiche,

vornehmlich in Beziehung auf Religion und das Judentum der neuteftament-

lidien Zeit dar. Der geiftige Gehalt der jüdifdien Religion wird nur kurz

im Anhang behandelt. A. Hausrath, Neuteftamentliche Zeitgefdiichte,

4 Bde.,« Heidelb. 1873-77 (P 1879) ftellt auch die Gefdiichte des Ur-

chriftentums felbft dar und geht in feinem übrigens auf rationaliftifdiem

Standpunkte ftehenden anziehend gefchriebenen Werke nicht nur auf die

Verhältniffe des Juden-, fondern auch des Heidentums ein. Hingegen

befdiränkte fidi Emil Schür er „Lehrbuch der neuteftamentlichen Zeitge-

fdiichte", L. 1874, auf die Darfteilung der erfteren. Er gab in den folgen-

den Auflagen dem immer umfangreidier werdenden Werke den Titel:

Gefdiichte des jüdifdien Volkes im Zeitalter Chrifti, 3 Bde. (Pu.* L. 1901,

5. unveränderte Aufl. 1920, Einleitung und politifdie Gefdiidite; II*, L 1907,

Die inneren Zuftände; III*, L. 1909, Das Judentum in der Zerftreuung und

die jüdifdie Literatur, dazu Regifter, L. 1911). Das monumentale Werk,

die reife Frudit der Arbeit eines Menfdienalters, hat für die neuteftament-

liche Zeitgefdiidite dauernden Wert. Es zeidinet fich ebenfo fehr durdi

Überfiditlidikeit in der Anordnung des Stoffes und durch VoUftändigkeit

und Genauigkeit in der Mitteilung und Verwertung des Quellenmaterials
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und der in Betradit kommenden reichen Literatur wie durdi das [tets

beachtenswerte befonnene Urteil des gelehrten Verfaffers aus. Oskar

Holtzmann, Neute[tamentliche Zeitgefdiichte, 2. Aufl., Tüb. 1906 hat den

Charakter eines Lehrbuches und bildet einen Teil des von mehreren

proteftantifdien Gelehrten herausgegebenen „Grundriß der theologifdien

Wiffenfchaften". Die in der Sammlung Göfchen erfchienene kurze „Neu-

teftamentliche Zeitgefdiichte" von W. Staerk, B. u. Lp. 1907, 2. A. 1912,

behandelt im erften Bändchen den hiftorifchen und kulturgefdiichtlidien

Hintergrund des Urchriftentums, im zweiten „Die Religion des Judentums

im Zeitalter des Hellenismus und der Römerherrfchaft". Einzelne Fragen der

Neuteftamentlidien Zeitgefdiichte bejpridit das Werk von K. A. Heinridi

Kellner, Jefus von Nazareth und feine Apoftel im Rahmen der Zeit-

gefchidite. Regensb. 1908.



Erfter Abidinitt.

Die politifdie Gefchidite der Juden

feit dem Jahre 63 v. Chr.

I. K a p i t e 1.

Das heilige Land zur Zeit Chrifti und der Apoftel.

1. Land und Leute im allgemeinen.

Der Name, Welch heilige Gefühle der Verehrung und Liebe erwedct

das heilige nidit fdion der blofee Name das heilige^) oder das gelobte^)
oder gelobte ^ ^^ ^j^g verheißene Land! Den Juden war es das heilige

Land, weil Gott felbft es in befonderer Weije Jein eigen

nannte^) und es ihnen verhieß und zum Befi^ gab. Den
Chriften aber ift es geheiligt durch das Leben und Wirken

des Erlöfers. Seitdem wir als Kinder mit den Patriarchen

und Propheten des Alten Bundes und befonders mit dem
Leben Je[u vertraut wurden, haben die Orte, die ihr Fug

betrat, die Höhen, auf denen fie im Gebet mit Gott verkehrten,

kurz hat diefer Sdiaupla^ der Offenbarung der Liebe und des

Zornes Gottes eine Bedeutung für uns ähnlidi der unferer

eigenen trauten Heimat.

Wir muffen uns aber auch tatfädiUdh mit dem Lande

felbft vertraut machen, wenn wir die für die Menfdiheit fo

unendlidi wichtigen Ereigniffe, die fidi dort zugetragen haben,

riditig verftehen wollen.

>) Vgl. Zach. 2, 12. Weish. 12, 3. 2 Mac. 1, 7. Über den Namen
vgl. Reland, Palaestina ex monumentis veteribus illustrata.^ Norimbergae

1716 I, 4 p. 16-21.

2) Hebr. 11, 9. Vgl. „das Land Israel" in Matth. 2, 20.

3) Lev. 20, 24. Jerem. 16, 18. Joel 1, 6. 3, 2.
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Geographifdi bildet das heilige Land^) einen Teil des

nördlichen fruchtbaren Endes der arabifdien Halbinfel, Sy-

') Die widitigjten Quellen der Paläftinakunde Jind in folgenden Samm-

lungen vereinigt- Itinera Hierosolymitana saeculi IV—VIII ex recens.

P. Geyer (Corpus Scriptorum ecclesiasticorum latin. vol. XXXVIII). Vindob,

1898. Itinera Hierosolymitana et descriptiones terrae sanctae bellis sacris

anteriora et latina lingua exarata edd. T. Tobler et A. Molinier (bezw. II,

1 edd. A. Molinier et C. Kohler) I und II, 1. Genevae 1879-1885. —
Außer den Nadiriditen im N. T., bei Josephus, Strabo, Plinius und Ptole-

maeus ift von hohem Wert das fogen. Onomasticon des Eujebius von

Caefarea {ne^i xoiv roTtiitiüv ovo/iarow rö)v iv rfi &iia y^afpfj), welches der

heilige Hieronymus mit einigen Änderungen und Zufä^en ins Lateinifdie

überfe^te. Beide Schriften find zulegt herausgegeben von E. Kloftermann,

Eufebius Onomasticon der biblifchen Ortsnamen (= Die griediifdien Scfarift-

fteller der erften drei Jahrhunderte. Eufebius Dritter Bd.), L. 1904. Vgl.

audi die Berichte des hl. Hieronymus über feine Orientreifen im Jahre

372 u. 385 Epist. 3 (Migne P. L. XXll 333) und Adv. Rufin. III C. 22

(Migne P. L. XXII 1 475 bezw. Molinier et Kohler 75 f.) und feine Lebens-

befdireibung der hl. Paula (Tobler-Molin. 27-40), fowie den Brief der

hl. Paula und ihrer Tochter Euftochium ad Marcellam (Tobler-Molin. 41—47).

Faft um diefelbe Zeit wie Eufebius fdirieb ein Pilger aus Bordeaux

(Anonymus Burdigalensis), Itinerarium a Burdigalia Hierusalem usque

(Geyer 1 — 33), der im Jahre 333 das hl. Land befudit hatte, einen Reife-

bericht, worin die Entfernungen der befuditen Orte und die Hauptfehens-

würdigkeiten kurz angegeben find. Ebenfalls aus dem 4. Jahrhundert

ftammt die Peregrinatio ad loca sancta bei Geyer p. 35—101, weldie ihr

erfter Herausgeber Gamurrini (S. Hilarii Tractatus de mysteriis et Hymni

et S. Silviae Aquitanae Peregrinatio ad loca sancta, Romae 1887) der

hl. Silvia aus Aquitanien zufdirieb. Wahrfdieinlich hieß aber die Ver-

fafferin Aetheria. Vgl. Bardenhewer, Gefch. der altkirdil. Literatur, Bd. 3,

Freib, 1912, S. 416-421. Aus dem 6. Jahrhundert ftammen die kleinen

Schriften des um 530 fdireibenden Theodosius, de situ terrae sanctae

(bei Geyer p. 135 - 150) und der Breviarius de Hierosolyma (bei Geyer

p. 151— 155). Erft um 580 entftand das Itinerarium Anonymi Piacentini

(bei Geyer 157—191 bezw. in einer weniger guten Textesform 193— 218),

welches früher irrtümlich dem Antoninus Martyr zugefdirieben wurde.

(S. H. Grifar, Zur Paläftinareife des fog. Antoninus M. in Innsbr. Z K Th.

1902. 760—770 und nodimals das Paläftinaitinerar des Anonymus von

Piacenza, ebd. 1903, 776-780). Weitere Literatur z. B. in A. Baumftark,

Abendländifdie Paläftinapilger des erften Jahrtaufends und ihre Berichte.

Köln 1906 [Görres-Gef. II. Ver. Sehr. 1906].— Sehr nü^lich ift P. Thomfen,

Loca sancta, Verzeichnis der im 1. bis 6. Jahrhundert n. Chr. erwähnten

Ortfdiaften Paläftinas, 1. Bd. Halle 1907. Nodi immer ift mit Nu^en zu

gebrauchen des gelehrten Utrediter Orientaliften Hadrian Relands fdion

erwähnte Palaestina illusfrata. Auf eingehenden Forfdiungen beruht die

Befdireibung der Städte, Dörfer und Ruinen des Weftjordanlandes durdi
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Guerin, Description geograph. hist. et archeologique de la Palestine. Jud ee.

3 Bde. P. 1868-9. Samarie. 2 Bde. 1874-5. Qalilee. 2 Bde. 18 80.

Jerusalem. 1889. Der im Jahre 1865 gegründete englifdie Palestine Ex-

ploration Fund hat das Weftjordanland wie einen Teil des Oftjordanlande s

vermeffen laffen. Vgl. The Survey of Western Palestine. 9 Bde. L. 1881— 88,

worunter The memoirs of the Topography etc. (1. Galilee, 1881. 11. Samaria
1883. III. Judaea 1883), das heutige Weftjordanland befdireiben. Von
dem ähnlidien Werke „The Survey of Eastern Palestine", L. 1889 ff. find

bis je^t nur 4 Bände erfdiienen, The 'Adwän Country von Conder 1 889,

ein Band von Hart über Fauna and Flora of Sinai, Petra and the W ädy

Arabah und 2 Bände Ardiaeological Researdies von Clermont-Ganneau. —
Mandie Beiträge enthalten die Zeitfdiriften Pal. Exploration Fund. Quarterly

Statements feit 1869, „die Zeitfdirift des deutfdien Paläftinavereins", L,

1878 ff., „Das heilige Land", Organ des Vereins vom heiligen Grabe,

bezw. des deutfdien Vereins vom heiligen Lande, Köln 1857 ff. und die

Revue biblique internationale, P. 1892 ff. Die „Biblifdie Zeitfdirift", heraus-

gegeben von J. Qöttsberger und J. Sidienberger, Freib. i. B. 1903 ff. gibt

von Zeit zu Zeit Bibliographifdie Notizen audi über die Geographie des

heiligen Landes. — Vgl. audiF. Buhl, Geographie des alten Paläftina,

Freib. und L. 1896 und das anfdiaulidi und anziehend gefdiriebene Werk
von G. A. Smith, The historical geography of the holy Land*, L. 1897;

weiterhin das von Q. Dalman herausg. Palästina-Jahrbudi, Berl. 1905 ff.

— Atlanten: R. v. Riess, Bibel- Atlas"'', Freib. 1895. Lat. Ausgabe: Atlas

scripturae sacrae. Ed. 3. Recogn. et emend. Lud. Heidet, Fr. 1924. —
Atlas biblicus ed. M. Hagen, S. J., Paris 1907. — Bibelatlas in 20 Haupt-

und 28 Nebenkarten von Herm. Guthe. Mit einem Verzeidinis der alten

und neuen Ortsnamen. L. 1911. — G. A. Smith, Atlas of the Historical

Geography of the Holy Land (mit 60 von J. Q. Bartholomeu gezeidineten

Karten), L. 1915. — Karten: The great map of Western Palestine in

26 Sheets conducted forthe Committee of the Pal. Explor. Fund by Conder

and Kitdiener L. 1880 wurde 1882 in einer von Saunders besorgten Re-

duktion herausgegeben. Eine große auf 12 Blatt beredmete Karte des

Oftjordanlandes, im Auftrage des Deutfdien Vereins zur Erforfdiung Pa-

läftinas aufgenommen von Baurat Dr. G. Sdiumadier, herausg. von dem
D. P. V., erfdieint L. 1908 ff. — H. Fifdier und H. Guthe, Neue Hand-

karte von Paläftina, L. 1890 erfdiien in Neuausgabe unter Mitwirkung von

G. Dalman 1912. Vgl. H. Fifdier, Referat über die moderne Topographie,

Siedlungs- und Verkehrsgeographie Paläftinas in ZD P V, 1913, 136-162

und 211—219. Von H. Fifdiers und H. Guthes Wandkarte erfdiien die

3. Auflage. Lp. 1911. Von H. Kieperts Neuer Wandkarte, beriditigt von

R. Kiepert, die 9. Auflage. B. 1911. Im Jahre 1896 fand man zu Madaba
öftlidi vom Toten Meere einen dem Anfdieine nadi aus der Zeit des Kaifers

Juftinian ftammenden, nur ftüdcweife erhaltenen Mofaikboden mit einer

geographifdien Darfteilung Paläftinas und des Deltas, worüber feitdem eine

kleine Literatur entftand. Vgl. u. a. La carte mosaique de Madaba, P. 1897;

Lagrange, La mosaique geographique de la Madaba, R. b. VI (1897)

165— 184 und Jerusalem d'apres la mosaique de Madaba ebd. 450—458.
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riens/) deffen natürliche Grenzen im We[ten das Meer, im

Often und Süden die Wüfte, im Norden der Taurus find.

Afiatifdie, afrikanifdie und fpäter, nachdem Alexander d. G.

zuerft durdi Syrien nach Ägypten zog, auch europäifche Völker

haben auf diefer natürlichen Brücke oder Landftraße von

Afien nadi Afrika ihre Kämpfe gefochten.

Der füdweftliche Teil Syriens zu beiden Seiten des Jor- Der Name

dans hei&t Paläftina. Der Name (hebr. Peleschet), welcher P^^äftina.

ursprünglich nur dem Jüdweltlidi vom ijraelitifchen Gebiet ge-

legenen Lande der Philifter (Pelischtim, die Eingewanderten)

zukommt,^) wird fdion von Herodot auf das ganze füdlidie

Syrien mit Einfchlug von Judaea angewandt.^) In diefem

Sinne reden die griediifchen Sdiriftfteller von Syria Paläftina

oder von Paläftina.*)

Die natürlichen Grenzen Paläftinas find im Weften das Die Grenzen

Mittelmeer, im Süden das peträifche Arabien, im Often die P^iäftmas.

fyrifche Wüfte, im Norden gegen den Libanon hin der untere

Lauf des tief ins Land fchneidenden Leontes-Fluffes (Nahr-

el-Litani) und weiter öftlich weniger beftimmt die Ausläufer

des Antilibanon. Rechnet man die Ausdehnung des Landes

von Norden nach Süden von 31—33^2" nördlicher Breite,

fo ift das Land nur etwa 280 km lang. Im Durchfchnitt i[t

Fonck, die zu Madaba entdedtte Mofaik-Karte des heiligen Landes in

St ML. 1897, S. 390-400. Quthe H. und P, Palmer, Die Mofaik-Karte

von Madaba, 2 Teile. L. 1906 und 1912. — „Eine internationale Biblio-

graphie in fyftematifdier Ordnung" bietet P.Thomfen, Die Paläftina-Literatur.

3 Bde. Lp. 1908—16. — Über die Vorgefdiidite Paläftinas unterriditet uns

Dr. Paul Karge, Rephaim. Die vorgefdiiditlidie Kultur Paläftinas und

Phöniciens, Ardiäologifdie und religionsgefdiiditlidie Studien. Paderborn

1917 (Erfter Band der von der Görres-GeJ. herausgegebenen CoUectanea

Hierosolymitana). Vgl. audi P. Thomjen, Paläftina und feine Kultur in

fünf Jahrtaufenden. Nadi den neueften Ausgrabungen und Forfdiungen

dargeftellt.2 Lp. u. B. 1917. P. Karge, Die Refultate der neueren Aus-
grabungen und Forfdiungen in Paläftina (= Bibl. Zeitfragen. 3. Folge,

Heft 8/9), Münfter 1910.

*) Kürzere Form von Affyrien.

') Nodi Jofephus gebraudit das Wort bisweilen in diefem Sinne
vgl. Ant. 13, 5, 10.

3) Vgl. Jofeph. c. Apion. 1, 22 und Herodot 2, 104; 3, 5, 91; 7, 89;

vgl, audl Herod. 1, 1Ö5 ei- rq naXaiOzlvr] 2v(jlri.

*) Strabo 16, 4, 18 p. 776 n^V naXaiörivriv ^(oiQav. Ptolem. 5, 16, 1 : ^ /7a-

kaiötivri ^VQia tJTcg xou'lovdalcc xaXtitat. Vgl. Reland 1, C. 7 Sq. (p. 28-35).
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es etwa 100 km breit, und fomit beträgt der ganze Flädien-

inhalt etwa 28000 qkm. Damit ift es ungefähr fo groß wie

Belgien (29000 qkm).')

Der Paläftina ift ein Gebirgsland, welches vom Norden nach
geographi- Süden durch den Jordan und das Jordantal in eine weftHdie

Landes
""^ ^^"® öftliche Hälfte geteilt wird. Zu beiden Seiten des

Jordantales ziehen fich von den Höhen des Libanon aus-

gehende Gebirgsketten nach Süden.

Beide Gebirgsmaffen beftehen meift aus liditgrauem Kalk-

ftein der Kreideformation, wenngleidi es namentlidi im Oft-

jordanland nidit an vulkanifchen Eruptivmaffen, Bafalt und
Lava fehlt. Der weftliche, überhaupt oft von Tälern durdi-

fchnittene Gebirgszug finkt in Galiläa zur großen Ebene Es-

drelon oder Jezreel herab, erhebt fidi dann aber wieder in

dem Berglande Samaiia, von wo der Seiten-Gebirgszug des

Karmel nach Nordweften zum Meere geht, bis zur durdi-

fchnittlidien Höhe von 600 m und hat im judäifchen Berg-

lande mit einer Durchfchnittshöhe von 750—900 m den Cha-

rakter einer fchmalen Hodiebene,^) die fich füdlidi wieder

fenkt in das Negeb oder Südland, aber nach Often zum
Toten Meere hin in hohen, fteilen Abftürzen abfällt. Im

Weften liegen in Judäa zwifchen der Ebene am Saume des

Meeres und dem Hochplateau von diefem durdi Täler ge-

trennt die Hügel der Wüftenebene Sephela.^) Diefe findet

nördlich von Joppe bis zum Karmel in der von 13 bis 19 km
breiten Ebene Saron und vom Karmel bis zur fogen. tyrifchen

Leiter, dem Vorgebirge Ras en-Nakura in der Ebene Akka
eine Fortfe^ung. Somit können wir im großen und ganzen

den Boden Paläftinas in vier lange, parallel laufende Streifen

1) A. Kirdihoff, Paläftinakunde zur Erläuterung der biblifdien Ge-

fdiidite. Halle a. S. 1898, S. 3.

2) Im Alten Teftament wird das Bergland von Samaria Gebirge

Ephraim und Ifrael, das Gebirge nördlidi von Esdrelon Nephtali, das

weftlidi vom Toten Meere Juda genannt, das Oftjordanland führt bis-

weilen den Namen „das Land Galaad". Ebenfo findet fidi der Name
Galaad für das öftlidie Gebirge, deffen nördlidier Teil auch Gebirge

Hauran oder Basan und deßen füdlidier Teil im Often des Toten Meeres

Moab oder Phasga heißt.
•

^) Vgl. Smith, The hiftorical geography p. 202 und ebd. Jeru-

salem II, 119, 2.
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einteilen, die Ebene längs der Kü[te, den weltlichen Gebirgs-

zug, das Jordantal und den ö{tlidien Gebirgszug.

Diefer le^tere bildet ein vom Hermon bis zum Edomiter-

gebirge fidi erftreckendes Tafelland von 600—900 m Höhe.

Die Küjte des Landes ift fladi und ohne einen guten Fiüffe.

Hafen, da der von Jaffa oder Joppe gewig nidit diefen Namen

verdient. Es gibt zwar viele Schluchten oder Wadis, welche

im Sommer trocken, im Winter reifende Bäche enthalten, aber

Flüffe, weldie die Schiffahrt erleichtern, gibt's nicht.

Der bedeutendfte Fluf; des Landes i[t der Jordan, der

herabfteigende, heute Sdieriat el-Kebire. Von feinen drei

Quellarmen entfpringt der längfte, der Nähr el-Hasbani, am
nordweftlichen, die beiden andern am füdweftlidien Fufee des

[idi 2759 m ü. M. erhebenden, felbft im Sommer nidit ganz

fchneefreien Hermon (arabifch Dschebel esch-Schech = Berg

des „Bejahrten, Weijghaarigen"). Der öfthchere diejer zulegt

erwähnten Arme hat feinen Urfprung bei dem alten Paneas

(Cäsarea Philippi), dem heutigen Dorfe Banijas. Sie ver-

einigen fich kurz vor dem Hule-See, den Jofephus den Same-

dionitifchen See nennt. ^) Von hier fliegt der Jordan durdi

ein erft in den legten Jahrzehnten von jüdifchen Koloniften

der Kultur zurückgewonnenes Tal 15 km lang mit einem Ge-

fäll von 14 m auf 1 km in den See Genefareth, den er im

Süden verlägt, um fich dann in vielen Krümmungen in einer

Breite von etwa 80 Sdiritt und einer je nach der Jahreszeit

wedifelnden Tiefe auf dem Wege noch weitere 186 m fallend

ins Tote Meer zu ergiegen, welches fein Grab wird.

Von Often, der überhaupt wafferreicher ift als der Weften,

ergießen fidi 2 Flüffe in den Jordan, der Jabbok (= Nähr

ez-Zerka), und weiter nördlich 2 Stunden unterhalb des Sees

Genefareth der dem Jordan an Größe gleichkommende Jar-

') Vgl. E. Robinfon, Phyfifdie Geographie des heiligen Landes,

L. 1865, S. 17 f.

2) Vgl. Jof. B. J. 3, 10, 7; Der Name Hule-See hängt mit der dortigen

Landfdiaft Ulatha (Ant. 15, 10, 3) zusammen. Dag er mit dem Merom-See
(Josue 11, 5—7) identifdi fei, wird wohl oft gejagt, aber ohne zureidienden

Grund. Die offene Seefläche heißt heutzutage bahret el-diet, der Papyrus-r

fumpf nördlidi vom offenen See bahret el-Hule. Vgl. Dalman, Paläftina-

jahrbudi III. Jahrg. S. 10, 4; Z D P V, Bd. 38, 1915, S. 241, 1. Vgl. auch

E. W. G. Mafterman, Studies in Galilte, Chicago 1909 p, 25 ff.
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muk oder Hieromyces (= Scheriat el-Menadire). Ein dritter

Flug des Oftjordanlandes, der Arnon (= Seil el-Modsdiib)

ergießt fich in das Tote Meer,
^^s Das eigentliche Flußtal des Jordans (= ez-Zor) ift etwa

ußta des
^^^^ Viertelftunde weit und ficht von weitem wie ein lilber-

durdizogenes grünes Band aus, da es an mandien Stellen

mit einem grünen Dickicht von Bufchwerk und hohen Bäumen
bededct ift. Von hier gelangt man auf einer meift fteilen

Anfteigung von durdifchnittlidi 15 m Höhe zu der 2—3 Stunden
^^® breiten Jordansau, dem fogen. el-Ghor, d. h. Einfenkung, die

or ansau.
^^j beiden Seiten von hohen Felfen eingefchloffen wird und

meift nur eine unfruditbare Wüfte^ ift, an einzelnen Stellen

aber, namentlidi in der Gegend von Skythopolis und weiter

unten von Jericho äußerft fruchtbar ift.

Die große Landeinfenkung des Jordantales ift wohl die

tieffte der Erde. Während nämlich die tieffte Stelle der

Liukkun-Steppe in Zentralafien nur 154 m und andere be-

kannte Senkungen der Erdoberfläche kaum 95 m unter dem
Meeresfpiegel liegen, beträgt die Gefamttiefe diefer Erdfpalte

im Toten Meere nicht weniger als 793 m. Denn das Jordan-

tal, welches am Südende des Hule-Sees unter den Meeres-

fpiegel finkt, erreicht am See Tiberias eine Tiefe von 208 m
und beim Toten Meere von 394 m. Le^teres ift aber ftellen-

weife 399 m tief. Begrenzt wird diefe Einfenkung im Norden

durch den Hule-See, im Süden jenfeits des Toten Meeres

durch die kahle Wüfte Araba,^) an deren Südende fidi die

Wafferfcheide zwifchen dem Toten und dem Roten Meere

250 m über dem Mittelmeer erhebt. Geologifch wird die tiefe

Lage des Jordantales durch ein ungleichmäßiges Einfinken

eines parallelrandigen Erdftreifens erklärt, der im Süden

immer durch die erwähnte Wafferfcheide vom Ozean getrennt

war, fo daß von einer früheren Verbindung des Toten und

des Roten Meeres keine Rede fein kann.^)

') Vgl. auch Marc. 1, 4 f.

^) Als genaue Grenzlinie gilt eine Reihe weißer Felsklippen, welche

einen quer über das Tal laufenden Höhenzug bilden. Südlich davon ift

die Araba, nördlich bis zum Galiläifchen Meere das Ghor. Vgl. z. B.

Smith, 507, 3.

^) Blankenhorn, Das Tote Meer und der Untergang von Sodom und

Gomorrha. Berlin 1898, S. 34,
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Das Tote Meer, welches die Araber Bahr Lüt = Meer Das

des Lot nennen, deffen tiefblaues Wafler man fdion von der "^^^^ ^^

Höhe des Benediktinerklofters auf dem Berge Sion fehen

kann, madit auch in der Nähe gewöhnlidi den Eindruck eines

ruhigen, friedlichen Sees, deffen Ufer an mandien Stellen

einer gewiffen Vegetation nicht ermangeln. Am Südweftufer

befindet fich ein Steinjalzberg, den die Araber Dschebel Usdum,

d.h. Berg Sodom nennen.^) Der Salzgehalt des Meeres ift

überhaupt Jo groß, daj5 alles organifche Leben dadurch er-

tötet wird. Im Waffer fchwimmen oft, fo z. B. nadi heftigen

Stürmen, Asphaltklumpen, weldtie auf Asphaltlager im Boden

hinweifen und es erklären, daß griediifche und römifche

Sdiriftlteller diefes Wafferbecken Lacus asphaltites genannt

haben. Der Wafferftand des' Toten Meeres, weldiem durdi

den Jordan, den Arnon und andere kleinere Flüffe große

Waffermengen zugeführt werden, fchwankt nidit bloß alljähr-

lich durch den Wedifel von trockenem Sommer, in welchem

audi die WaHerverdunftung des Sees groß i[t, und naffem

Winter, fondern ift auch durch den Wechfel von längeren

regenreidieren und dann wieder regenärmeren Perioden be-

dingt.^) Die durchfchnittlidie Tiefe des Toten Meeres beträgt

300 m, feine durchfchnittlidie Breite 12 km, feine Länge 76 km.

Im Süden tritt aber eine von Offen kommende Halbinfel (arab.

el-Lisän = Zunge) bis auf 3,5 km an die Weflfeite, fo daß

man von einem tieferen nördlidien und einem füdlichen Becken

reden kann.

Der Unterfchied der Bodenbefchaffenheit und des Klimas Klima.

bewirkt in diefem fo eng begrenzten Lande die größten Ge-

genfä^e. Landet man im Frühjahre in Jaffa, fo ift man ent-

zückt über die Fruchtbarkeit des Bodens mit feinen herrlichen

Orangenpflanzungen, um mit der Bahn bald zu dem kahlen,

') Ebd. 25 f. Vgl. auch F. M. Abel, Une croisiere a la mer morte.

Rb. 1909, p. 213-242. 386-411. 592-605. 1910, p. 92-112. 217-233.

Audi befonders erfdiienen.

2) Vgl. Hans Fifdier ZD P V, Bd. 36, 1913, S. 143 ff. — Nach E. W.
G. Mafterman, Summary of the observations on the rise and fall of the

level of the Dead Sea, 1900-1913. in PEFQSt, Octob. 1913, p. 192-197.
Der Wafjerltand fiel zwifdien 1900-1904 allmählidi um 0,90 m, hob fich

aber feitdem; der Stand von Mai 1913 war 1,80 m höher als der von
Oktober 1904.
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fteinigen Hodiland von Judäa gebrächt zu werden, welches oft

kaum für Sdiafe und Ziegen Nahrung bietet. In der Gegend

von Jericho herrfcht im Sommer eine tropifche Hi^e, im

Norden aber lieht man die Schneefelder des Hermon.
Niederfchiäge jy^^n kann in Paläftina wie auch fonft in den Mittelmeer-

ländern zwei Jahreszeiten unterfcheiden, die regnerifcheWinter-

und die regenlofe heiße Sommerzeit. Er[tere beginnt gegen

Ende Oktober mit dem Frühregen, der be[onders jtark vom
Dezember bis Februar fällt, das Erdreidi lockert und die Be-

Itellung der Saat ermöglicht und die Quellen fpeift, und endigt

mit dem Spätregen im März und April. Von Mai bis Oktober

i[t mei[t wolkenlofer Himmel. Gewitter [ind faft unbekannt.

Fa(t ganz trockene oder ganz feuchte Jahre find feiten. Im

Durchfdinitt hat Jerufalem im Jahre 55 Regentage mit einer

Regenmenge von 660 mm, während die Regenfummen im

Jordantal vom See Gene.fareth bis zum Toten Meere weniger

als 450 mm betragen. Dies erklärt fich daraus, dag; die regen-

bringenden Weftwinde an den weftlichen Höhenzügen, die

fogar 700—750 mm Niederfchlag erhalten, den größten Teil

ihrer Feuchtigkeit abfegen und fomit für das Jordantal ver-

hältnismäßig weniger Nu^en bringen.^)
emperaur.

^^.^ Temperaturverhältniffe wechfeln ftark. In Jerufalem,

wo felbft im Sommer vom Meere her ein erfrifchender Wind
zu wehen pflegt, die Abende und Nächte aber eine ftarke

Abkühlung bringen, herrfcht im kälteften Monat Januar eine

Mitteltemperatur von 8,5 ° Celfius, im wärmften, dem Auguft,

eine folche von 24,4° Celfius, die Mitteltemperatur für das

ganze Jahr ift 17,3 ° Celfius. Das Jahresmittel im Jordan-

tal wird auf ungefähr 24 ° Celfius berechnet. Weldie Maxi-

malwerte aber felbft in Jerufalem vorkommen können, be-

weift, daß im Auguft 1881 dafelbft eine Temperatur von

44,4 ° Celfius beobachtet worden ift.

') Vgl. Hilderfcheid, die Niederfdilagsverhältniffe Palä[tinas in alter

und neuer Zeit. ZDPV. Bd. XXV, Leipz. 1902, (S. 1—105) S. 65 f.;

Kiengel, Über das Klima von Paläftina im Globus, Bd. LXXXVIII, 8

(Braunfchw. 1905), S. 117—129. Exner, Zum Klima von Paläftina. ZDPN.
Bd. 33, 1910, 106-164. Audi als Separatdrude erfdiienen. H. Vincent,

Jerusalem I (1912) p. 98-103. — Hugo Klein, Das Klima Paläftinas auf

Grund der alten hebräifdien Quellen. ZDPV, Bd. 37, 1914, S. 217—247.

297—327.
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Im Winter kommt der Wind meift von Weften bezw. Windverhäit-

Südweften und bringt vom Meere feuchte Luft, welche Regen "*t^®

oder Schnee verurfadit. ^) Im Sommer herrfcht meift trockener

Nordweftwind, welcher, da er auf feinem Wege blof; Wärme
trifft, etwas Kühlung aber keinen Regen bringt; im Oktober

meift Nordwind, der vom Libanon her trockene Kälte mit fidi

führt. Sehr fchHmm ift der von der Wüfte her wehende Oft-

und Südoftwind, der Sirocco, da er gewöhnlich die Atmofphäre

mit feinem Wüftenfand füllt und Entzündungen, Kopffchmerz

und Schlaflofigkeit hervorruft.

Die Winterfaat beftand damals wie heute vorzügHch aus Flora

Weizen, Gerfte und Spelt — Roggen und Hafer (vgl. aber ^®^ Landes.

Mischna Challa 1, 1 a) gab es nicht — die Sommerfaat aus Hirfe,

Bohnen, Kümmel, Flachs u. dgl. Das Land war aber auch reich

an manch edler Frucht und edlem Baum, ^) wie Balfam, dem
Weinftock, dem Ölbaum, der Feige, dem Palmbaum u. dgl.

Zur Zeit Chrifti war Paläjtina die Kornkammer Phöni- Balfam.

ziens.^) Berühmt war namentlich fein Balfam, der aus dem
nicht hohen Balfamftraudi,*) der befonders in den zwei Gärten

bei Jericho und Engaddi wudis,^) gewonnen wurde, fei es.

1) Luc. 12, 54.

^) Über die heutige Flora orientiert kurz K. Baedeker, Paläftina und

Syriens L. 1900, S. XLVill-LI, ausführlicher z. B. Tristam, The Fauna

and Flora of Palestine im Survey of Western Palestine, 1885; Boissier,

Flora Orientalis sive enumeratio plantarum in Oriente a Graecia et Aegypto

ad Indiae fines hucusque observatarum, 5 tomi und 1 tom, suppl. Basileae

et Genevae 1867—88; Post, Flora of Syria, Palestine and Sinai, Beirut 1896

(für Botaniker). Vgl. auch Leop. Fondc, Streifzüge durdi die biblifche Flora

(Bibl. Stud. V, 1), Freib. 1900. Vgl. auch u. S. 33, 1. H. Vogelftein, Die

Landwirtfchaft in Paläftina zur Zeit der Mifdina, I. Der Getreidebau. B. 1894.

Dinsmore J. E. und Dalman G., Die Pflanzen Palästinas. ZDPV, 1911,

S. 1-38. 147—172. 185—241. (Auch als Sep. Abdruck erfdiienen). S. Killer-

mann, Die Blumen des heiligen Landes, Botanifdie Ausle[e. 2 Teile. Lp. 1915.

^) Apg. 12, 20.

*) „Modica arbor" Tac. Hist. 5, 6.

s) Vgl. Strabo 16, 2, 41 p. 763 und Plin. N. H. 12, 25: Omnibus odoribus

praefertur balsamum, uni terrarum Judaeae concessum, quondam in duobus

tantum hortis, ostendere arbusculam hanc urbi imperatores Vespasiani.

Noch um 250 fpricht Solinus in Collectanea rerum memorabilium 35, 5,

it. ed. Th. Mommsen B. 1895 p. 154 von diefen Pflanzungen: In hac terra

balsamum nascitur, qüae silva intra terminos viginti jugerum usque ad

victoriam nostram fuit.
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daj§ der Balfam von felbft, fei es, dajg er infolge künitlidier

Einfdinitte im Baum aus demfelben floß. ') Der Balfam bildete

einen wertvollen Handelsartikel.^)

Weinpock. Ebenfalls blühte damals noch der Weinbau, namentHdi

audi auf den Bergen und Hügeln des Landes Juda. Schon

Jakob hatte in [einem Segen über Juda gefprodien:^ »Er

bindet an den Weingarten fein Füllen, an die Rebe feine

Efelin. Sein Kleid wäfcht er im Weine, im Blute der Trauben

feinen Mantel." Will Michäas den ungeftörten Frieden der

meffianifchen Zeit fchildern, fo fagt er,"^) es werde jeder unter

feinem Weinftodc und feinem Feigenbaum fi^en. Der Heiland,

der feine Bilder aus feiner Umgebung zu nehmen pflegte,

hat nicht blo& in den Parabeln von den Arbeitern im Wein-

berge, und von den böfen Winzern auf den Weinbau Bezug

genommen, fondern fich felbft auch als den eigentlichen Wein-

ftock bezeichnet.^) Am häufigften kam in Paläftina die rote

Traube vor, worauf auch der Prophet^) mit den Worten hin-

weift: „Warum ift dein Gewand rot und find deine Kleider

wie die der Keltertreter?" Nodi zur Zeit Gregors von Tours

galten die Weine Paläftinas als die edelften und ftärkften, bis

der Einbruch der Araber der Weinproduktion dort ein Ende
machte.'^) Sie hat fidi erft in den legten Jahren nicht zum
wenigften durch die Bemühungen von deutfchen Koloniften

wieder gehoben.

Der Ölbaum. Neben der Traube war die auch heute im heiligen Lande

nidit ausgeftorbene Ölbeere oder Olive eine Quelle des Reich-

tums für das Land, Nicht nur in den Tälern, fondern auch

hier und da auf den Bergen, wie z. B. auf dem Ölberge bei

Jerufalem, gab es ganze Pflanzungen von immergrünen Öl-

bäumen. In Paläftina mußte der Baum, der das Meer und

das Kalkgebirge liebt, gut gedeihen. Das Öl aber fand dort

1) Tac. 1. c. Plin. 1. c.

2) Justin. Hist. 36, 3: Opes genti ex vectigalibus opobalsami crevere^

quod in bis tantum regionibus gignitur.

') Gen. 49, 11.

4, 4.

') Matth. 20, 1 ff., 21, 33 ff. etc. Job. 15, 1 ff.

ß) Is. 63, 2.

Ö Greg, Turon. Hißt. Franc. 7, 29. Vgl. Hehn, Kulturpflanzen und

Haustiere ^ Berl. 1877, S. 83.
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ZU Speifen, bei Opfern, zum Brennen in der Lampe oder

zum Salben des Haares und des Körpers vielfachen Gebrauch. ^)

Zwei Flüffigkeiten, fagt Plinius,^) gibt es, die dem menfchlidien

Körper angenehm find, innerlidi der Wein, äuj^erlich das Öl.

Während nun der veredelte Ölbaum folch großen Nu^en

brachte, Heferte der wilde Ölbaum, der nach Plinius ein hohes

Alter erreicht,^) ein hartes Holz, das eine fdiöne Politur

annimmt.

Dazu kam der Feigenbaum,*) der im femitifchen Vorder- ^^^ Feigen-

ajien, in Syrien und Paläftina feine eigentlidie Heimat hat und
^^^^'

dort das üppigfte Wachstum und die füfeefte Fruchtfülle er-

reicht. In dem heijgen Lande gab der Baum mit feinen rie-

figen Blättern an gliederreidien Zweigen erquickenden Schat-

ten,^) während feine Früchte in zwei Ernten im Sommer und

im Spätherbft gepflückt werden konnten.

An Orangen und Zitronen ift das Land noch immer reich.

Audi kommen z. B. in Gaza die Granate und die Dattelpalme

vor. Aber in der Neuteftamentlichen Zeit war der Palmbaum,^) Der

der König des Pflanzenreidies, wie ihn Linn6 nennt, der
Palmbaum.

König der Oafen, wie er bei den Arabern heigt, eine herr-

liche Zierde Judäas, und wurde befonders in Jericho, der

alten Palmenftadt, ^) gepflegt. Die dortigen Palmenhaine er-

ftreckten fich hundert Stadien, d. h. fünf Stunden weit.^)

') Vgl. MaUh. 6, 17; 25, 3. 4. 8. Luc. 10, 34 etc. Über den medizin.

Gebrauch des Öls vgl. Plin. H. N. 15, 4. 7. 23, 3. 4. Vgl. auch Fifdier,

Der Ölbaum, feine geograph. Verbreitung, feine wirtfdiaftliche und kultur-

hiftorifche Bedeutung, Gotha 1904 (in Petermanns Mitteilungen, Ergänzungs-
heft Nr. 147). Über den öl- und Weinbau im heiligen Lande vgl, auch

S. Krauss, Talmud. Archäologie, Bd. 2 (L. 1911) S. 214-247 und 594-619.
2) 14, 22, 150.

') 16, 44, 240. Vgl. Nehem. 8, 15. Rom. 11, 17 ff.

*) Vgl. J. Low, La figue en Palestine ä l'epoque de la Misdina.

REJ., Tome LXII, P. 1911, p. 216-235 und Fortf. von F. Goldmann ed.

Tome LXIV, 1912, p. 185-209.

°) Vgl. Nathanael unter dem Feigenbaum, Joh. 1, 50. Zachäus auf

demfelben, Luk. 19, 4.

6) Fondc 6 ff.

') Deuter. 34, 3 u. ö. Vgl. audi Horat. Epp. II, 2, 184.

8) Strabo 16, 2, 41 1. c. Vgl. auch Plinius 13, 4, 44. Tac. Hist. 5, 6.

Justin. 36, 3. Der Palmbaum als Sinnbild Judäas findet fidi fowohl auf

Münzen aus der Makkabäerzeit als auf römifdien Münzen, z. B. denen des

Vespasian und des Titus mit der Infchrift „Judaea capta".
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Weniger koftbar ift der ebenfalls in Paläftina einheimifdie

und auch je^t nodi überall dort wadifende Johannisbrotbaum,

ein immergrüner, langfam fidi mächtig ausbreitender, nidit

fehr hoher Baum, defjen braune hörn- oder fidielförmig ge-

krümmten Sdioten die Nahrung des ärmeren Volkes bildeten

und auch als Schweinefutter dienten.^)

Wie am Nil und in Babylon, fo wuchs auch am Merom-
See die Papier[taude, die übrigens audi heutzutage am Hule-

See wie an der Kü[te und im Jortantal bis herab zum Toten

Meere vorkommt.^)
Fruchtbarkeit

£)jg Fruchtbarkeit des Bodens, wovon jeder Befudier des
des odens.

j^g^jggji Landes fich an zahllofen Orten durdi den Augen-

fchein überzeugt, wird von jüdifdien wie heidnifchen Sdirift-

ftellern jener Zeit gefchildert.^) Allerdings meint Strabo,*)

der fteinige, unfruchtbare Boden der Gegend von Jerufalem

habe kaum die Mühe, die man fidi um feinen Befi^ unter

Mofes gegeben, gelohnt. Aber Jerufalem ift nicht Paläftina,

und Strabo kannte das Land nur unvollkommen.

Gewi^ ift ein großer Unterfdiied zwifchen der heutigen

Wirklidikeit und der Vorftellung, die man fich auf Grund der

Heiligen Schrift und anderer Berichte von dem Lande macht,

welches von Mildi und Honig troff, auch wenn man dem Um-
ftande Rechnung trägt, dag die Schrift das Land den Noma^

') Luc. 15, 16. — Vgl. P. Ernft Sdimi^, Der Johannisbrotbaum im

heiligen Lande, in: Das heilige Land. 1916, S. 171 ff.

2) Vgl. Kirchhoff, S. 7 Fondc, S. 36. — Hysop (vgl. Joh. 19, 29;

Hebr. 9, 19), ein ftrauchartiges Kraut, weldies von den Hebräern vielfadi

als Weihviredel gebraucht wurde (vgl. Exod. 12, 22. Lev. 14, 4 f. Num.

19, 18) ift wahrfdieinlidi mit dem Origamum Maru L. identifdi. Es hat

einen 3—4 Fug hohen, geraden und [tarken Stengel, der „Käkaßo? (Matth.

27, 48. Marc. 15, 36) genannt werden kann." Vgl. Fondc, a. a. 0. S. 105—110.

Ihm ftimmen u. a. zu J, Low, Der biblifdie ez6b (S. B. d. W. A. Phil. hist.

Kl., Bd. 161, 3, 1909). Heidet, Der Hysop iu feiner rituellen, botanifdien

und fymbolifchen Bedeutung. Das heilige Land, Köln 1910, S. 60—76

und 113-118 (vgl. audi Kandier ebd. 1911, 34-37 und Qisler ebd. 1911,

S. 80) ftellt die Hypothefe auf, daß Hysop mit dem einheimifchen Thymian

identifiziert werden muffe. S. dagegen J. E. Dinsmore, Die botanifdie

Erforfdiung.'Paläftinas in den legten Jahren. ZDPV. Bd. 37, Lp. 1914,

S. 286-288.

3) Jos. B. J. 3, 3, 2-5. Tac. Hist. 5, 6: Rari imbres,. über solum:

fruges nostrum ad morem, praeterque eas balsamum et palmae.

*) 16, 2, 36 p. 761.
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den der Wüfte," wozu die Ifraeliten gehörten, preift. Das hängt

aber fchwerlidi mit der Zerftörung der Wälder durch die Tür-

ken und der niditbeweisbaren Verminderung des Regenfalles

und der bisweilen behaupteten Veränderung des Klimas über-

haupt zulammen. Wie heute die Bäume in Palältina, felbjt

am Karmel eher didc als hodi werden, und man verhältnis-

mäßig wenig Unterholz fieht, fo wird es wohl immer gewefen

fein. Selbft für den Tempel braudite man Zedernholz vom
Libanon.^) Vielmehr ift der Grund in der Vernachläjfigung

der Kultur, der Verringerung der Bevölkerung durdi die vielen

Kriege, der fdilediten Verwaltung der Türken und in den

Raubzügen der Nomaden zu fudien. Auch mag es einiger-

maßen mit den religiöfen Grundlagen der Türken, denen der

Wein verboten i[t, zufammenhängen, daß nun fo zahllose

Hügel, die früher mit Weinbergen bedeckt waren und keine

andere Kultur zuließen, je^t bloße Steinmaffen find. Was aber

aus dem Lande gemacht werden kann, fieht man aus den

Refultaten fo mandier europäifcher Koloniften.^) Den Mangel

an Waffer erfe^ten ehedem zum großen Teile Zifternen und

Wafferleitungen.

Von wilden Tieren,^) die in der Heiligen Schrift erwähnt Die Tierwelt.

werden, befi^t auch das heutige Paläftina noch Schakale,

Füchfe, Wildfchweine und Hyänen, während Panther und

Wölfe fehr feiten find, der Bär nur bisweilen am Libanon

vorkommt und der Löwe in Syrien überhaupt ausgeftorben

') Zedern werden Ifai. 9, 10 erwähnt; Eichen ebd. 2, 13. Ezedi. 27, 6.

Zach. 11, 2.

*) Vgl. z. B. Wimmer, Paläftinas Boden mit [einer Pflanzen- und

Tierwelt vom Beginn der bibli|<iien Zeiten bis zur Gegenwart. Köln 1902,

S. 125 ff. Vgl. S. 35, 4.

3) Über die Zoologie des hl. Landes vgl. befonders ßochart, Hie-

Tozoicon. London 1663. Neue und befte Ausg. von RösenmüUer, Lips.

1793—96; Wood, Wild animals of the Bible. London 1887. - Über das

Vorkommen von Leoparden, des Sumpfludifes und des Steppen- oder

Wüftenludifes in Paläftina und die dortigen Tag-Raubvögel und Nadit-

Raubvögel berichtet in neuerer. Zeit P. Ern[t Schmiß, Das hl. Land, 1912,

1,23-27; 1913, 4, 210-213; 224—230; 1914, 4, 216-224. Sehr an-

fdiaulidi fdiildert er auch die furchtbare Verwüftung des Landes und der

Fluren durch die an den Propheten Joel c. 1—2 erinnernde plö^lich

maffenweife auftretende Heufchreckenplage im Jahre 1915. Ebd. 1915, 4,

192-199.

Feiten, Neuteftamentlidie Zeitgefdiidile. I. 2. u. 3. Aufl. 3
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i[t. Das einhöckerige Kamel wurde fdion herdenweife von

den Patriarchen gehalten. ^)

Ochfen braudite man als Zug- und Lafttiere. Zahllofe

Rinder wurden alliährlidi als Opfer gefchlachtet. Efel fanden

in dem gebirgigen Paläftina, wie auch fon[t bei den orienta-

lifdien Völkern vielfadi als Reittiere Verwendung,^) während

Pferde, die bei den Afiaten wie bei den Ägyptern nur zu

kriegerifdien Zwedien gehalten wurden,^) feiten waren ^) und

als Haustiere bei den Hebräern überhaupt nicht vorkamen.

Um fo mehr gab es bei ihnen Ziegen und Schafe. Sollen

dodi zur Zeit des Jofephus für ein Ofterfeft 256500 Lämmer
gefchlachtet worden fein.^) Wir lefen zwar auch von einer

großen Schweineherde in der Gegend öftlich vom See Tiberias.^)

Die dürfte aber, da die Gegend zum Teil von NichtJuden be-

wohnt war, hellenifchen Bauern gehört haben. Hunde galten

wie noch heutzutage bei faft allen orientalifchen Völkern als

unrein und wurden deshalb nicht als Haustiere gehalten.')

Die Pflege der Taube, des Opfers der Armen, hatte fchon

aus gottesdien[tIichen Rückfichten Wichtigkeit.

Kurz, man übte damals in Paläftina alle drei Arten der

Bodenbenu^ung, die Tierweide, welche Fleifch, Milch und

Wolle lieferte, den Ackerbau, der die Halmfrucht brachte, und

die Baumpflanzung, als deren befte Frucht der Wein und das

Öl galten. Dadurch kam es, dag; auch damals wie heute

noch die Bevölkerung zum Teil, um Weide zu finden, wan-

derte (Nomaden, Beduinen), größtenteils aber feßhaft war
(Stadtbewohner und Bauern, je^t Fellachen).

1) Gen. 32, 15. Vgl. auch Gen. 12, 16. 24, 19 etc. 30, 43. Rieht. 6,

5. 7, 12. 8, 21 etc.

•^) Vgl. 2 Kön. 17, 23. Isai. 30, 6 ff. uud 66, 20. Zach. 9, 9. 1 Par.

12, 40. Matth. 21, 2 ff. Marc. 11, 2 ff. Luc. 19, 29 ff. Vgl. Smith, Je-

•rufalem 1, 326 f.

3) Vgl. Hehn, S. 28 ff. Die ifraelitifchen Könige Jollten keine Er-

oberungszüge madien. Schon Mofes verbot, viele Rojfe (Reiterei) zu

halten. Deut. 17, 16.

») Vgl. 3 Kön. 10, 28 f. 4 Kön. 3, 7. 18, 23. Prov. 21, 31. Job

39, 25. Jef. 8, 6.

=) B. J. 6, 9, 3.

«) Marc. 5, 11. 13.

') Vgl, aber Tobias 11, 9.
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Wenn wir dem hinfiditlidi feiner Zahlenangaben nicht Bevöike-

gerade zuverläffigen Jofephus glauben dürfen, ift das Land ''«"S^^a

im erften diriftlidien Jahrhundert lehr dicht bevölkert gewefen.

Wie er berichtet, haben die Prie[ter unter Nero bei einem Ofter-

fe[t ermittelt, daß, wie eben erwähnt wurde, 256500 Opfer-

liere gefdiladitet wurden. Da aber um jedes Opfer [ich eine

Gefellfchaft von zehn, oft audi von zwanzig Männern fammelte,

wäre damals die große Zahl von zwei Millionen und fieben-

Imnderttaufend Mann ermittelt worden.^) Audi behauptet er,

daß von den zahlreichen Städten und Flecken Galiläas, es

gab deren dort 204, 2) der kleinfte Flecken über 15000 Ein-

wohner gehabt hätte. ^) Folglidi müßte diefe Landfchaft allein

eine Bevölkerung von etwa drei Millionen und ganz Paläftina

eine foldie von etwa fünf Millionen Einwohner gehabt haben.

Nehmen wir diefe Ziffer als wahrfdieinlidi richtig an, jo ent-

fpradi die Dichtigkeit der Bevölkerung ungefähr der von

Belgien. Heutzutage leben in Paläftina nach allgemeiner

Sdiä^ung 700000 Perfonen, darunter etwa 76000 Juden.^)

') B. J. 1. c.

') Jof. Vita 45.

3) B. J. 3, 3, 2. E. W. G. Mastermann, Studies in Galilee. Chicago

1909 p. 131 hält diefe Angabe für manifeftly abfurd. Er nimmt nur eine

Gefamtbevölicerung von 400000 Einwohner für Galiläa zur Zeit Chrifti

an, da die nodi exiftierenden Ruinen von alten galiläifdien Ortfdiaften

einen fehr geringen Umfang hätten. Allein wie viele Ortfdiaften find

nidit in den vielen Kriegen ganz verniditet worden.

*) Es gibt eine ganze Anzahl jüdifdier landwirtfdiaftlidier Siedlungen

in Paläftina, nämlidi nadi dem Stand von 1914 in Judäa bei Jaffa 18,

in Samaria bei Haifa 7, in der Esdrelonebene bei Haifa 1, in Untergaliläa

bei Tiberias 12, in Obergaliläa 5. Vgl. A. Ruppin, Syrien als Wirtjchafts-

gebiet, B. 1917 und hiernadi D. Trietfdi, Paläftina und die Juden. Tat-

fadien und Ziffern. 7,8 Heft von Pro Paläftina. Sdiriften des deutfdien

Komitees zur Förderung der jüdifdien Paläftina-Siedlung. Berl. 1919,

S. 30 f. — Niederlaffungen des in Würtiemberg im Jahre 1856 gegründeten

„Deutfdien Tempels" gibt es adit, unter denen die von Haifa (gegründet

1868), Jaffa (1869), Sarona (1871) und Wilhelma (1902) die bedeutendften

find. Vgl. Löffler, Der Zionismus und die Zukunft des Hl. Landes. Mit
einem Anhang über die deutfdien Anfiedlungen in Paläftina (= Frank-
furter Zeitgem. Brofdiüren 39. Jahrg., Heft 2) Hamm, 1919. S. 40 ff.

Nadi dem Beridit eines jüngft aus Paläftina heimgekehrten amerikanifdien

Forfdiers in der Kölner Volkszeitung 1923, lö. Dez. Nr. 898 hat fidi der
Kolonifationsplan der Zioniften nidit durdiführen laffen. Die Jerufalemer
Zeitung Dear Home fdireibe, in Jerufalem erlebe man das Sdiaufpiel

3*
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xMirdiung der Rein jüdifch waren auch damals, wenn man von dem
Bevöikerungr. Hodilande Judäa und etwa dem füdlidien Teile von Galiläa

abfieht, nur wenige Orte. Die Küftenftädte hatten fogar ab-

gefehen von Joppe und Jamnia eine überwiegend heidnifche

Bevölkerung, geradefo wie die Gebiete der niditjüdifchen

Städte im Süden und Südoften des Sees Genefareth. Samaria
hatte aber von alters her eine aus der Mifdiung von Juden
und heidnifchen Koloniften entftandene Bevölkerung.

In den nidit-jüdifchen Gebieten fand die griediifche Kultur

und Sitte, auch nadidem die rivalifierenden Monarchien der

Ptolemäer in Ägypten und der Seleuciden in Syrien unter-

gegangen waren, meift eine dauernde Stätte. Dies fand u. a.

feinen Ausdruck in den religiöfen Kulten, z. B. des Pan in

Panias (Cäfarea Philippi) und den periodifchen Feftfpielen,

welche z. B. in Cäfarea feit Herodes alle vier Jahre gefeiert

wurden.

Aber felbft in den -jüdifchen Gebieten konnte der da-

malige Jude fidi dem Einfluß der ihn umgebenden griedii-

fchen und römifchen Welt nicht ganz entziehen. Hatte doch

Herodes fogar in Jerufalem ein Theater für Schaufpiele und

ein Amphitheater für Gladiatorenkämpfe u. dgl. gebaut. ^) Das

Geldftück, welches man dem Herrn brachte, war eine römifche

Silbermünze mit dem Bilde des Kaifers. ^) Selbft in Paläftina

hatten viele Juden griechifdhe und römifche Namen, wie Ale-

xander, Ariftobul, Herodes, Ardielaus oder unter den Apofteln

Andreas und Philippus.^) Audb in der gewöhnlidien Sprache

des Volkes gab es griechifdie und lateinifche Worte.

einer allgemeinen Auswanderung. Die Juden verließen das Land in

groger Zahl. Den Grund für den „voUftändigen Zufammenbruch des

Zionismus" findet der Amerikaner in den befonderen Verhältniffen des

Landes und in der Veranlagung der eingewanderten Juden . , . Der

Boden, der feit Jahrhunderten verlaufen war, erfordert viel Arbeit . . .

Die Mehrzahl der Eingewanderten ift an die Landarbeit nicht gewöhnt.

Selbft der Jude, der für fie geeignet ift, gibt fie bald auf, um fidi dem
Handel zu widmen. . . . Häufig find ferner die anfteckenden Krankheiten.

50 Prozent der Eingewanderten kommen aus Wefteuropa und können fich

an das Klima Paläftinas gar nicht gewöhnen.

') Jof. Ant. 15, 8, 1. B. J. 1, 21, 8.

•') Matth. 22, 17 ff. etc.

^) Vgl. Zunz, Namen der Juden in Gefammelte Schriften II, 1 - 82. B. 1876.

*) Viele Beifpiele bei Schürer II, 59—89 und Krauß, Griediijüie und
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Die Sprache der Mafle des Volkes war zur Zeit Ciirifti
fj^^^^'^f^;

und der Apoftel nicht das Griediifdie, audi nidit das He-
^j^ verbrei-

bräifche, fondern wie fchon feit Jahrhunderten das Aramäifche tung des

oder, wie es oft helfet, das Syrifche. Diefes war nidit etwa Griechifchen.

eine ungebildete Volksfpradie, fondern die in Tyrus und Si-

don wie in Samaria und dem fich vom älanitifdien Meer-

bufen bis nadi Damaskus hin erftredcenden Nabatäerreidie

gefprodiene erfte Sprache Vorderafiens. Bereits zur Zeit der

perfifchen Weltherrfchaft war fie die Amtsfpradie, in weldier

der Verkehr der Reichsregierung mit ihren vielfpradiigen

Untertanen aufrecht erhalten wurde. Gewiß gab es kleine

Verfchiedenheiten der Ausfprache, aber darüber darf das Ge-

meinfame nicht vergeffen werden. ^) Auch der Heiland unter-

hielt fich in diefer Sprache mit dem Volke, fo mit der Sama-

riterin am Jakobsbrunnen und der Phönizierin. Noch am
Kreuze betete er: 'Eloü' iloyl' lapa aaßax^civeiJ) Diefes Ara-

mäifch, welches erft der Islam, der das Arabifche an feine

Stelle fehlte, aus feiner herrfchenden Stellung in Vorderafien

verdrängte, wird im Neuen Teftament wie in der altkirch-

lichen Literatur gerade wie die Urfprache des Alten Tefta-

mentes „Hebräifch" genannt.^) Das eigentliche Hebräifch blieb

neben dem Aramäifchen als die heilige Sprache in Ehren,

infofern als in diefer Sprache die biblifchen Lektionen in den

lateinifdie Lehnwörter im Talmud, Midrafdi und Targum, 2 Bde. B. 1897

bis 99. Die Beifpiele ftammen zwar meift aus einer jüngeren als der hier

behandelten Zeit, aber die Worte pnd [idier, wie fidi aus den Verhält-

ni(fen des Staats- und Volkslebens ergibt, vielfach {chon früh in Gebraudi

gewefen.

') Vgl. Arnold Meyer, Jefu Muttersprache, Freib. i. B. 1896; Th. Zahn,

Einleitung in das Neue Teftament I. L. 1897, S. 1 ff. Dalman, Die Worte

Jefu. Bd. l. L. 1898, S. 1—10; ebd. Grammatik des jüdifch-paläftinen-

fifdien Aramäifdi^. l. 1905,. S. 1 ff. — Zum Beifpiel Eufeb. Demonftr.

evang. III, 7, 10 nennt die Mutterfpradie der galiläifdien Apoftel fyrifdi. —
Zu den Verfdiiedenheiten der Ausfpradie in Judäa und Galiläa vgl.

Matth. 26, 73, Mark. 14, 70 und die Kommentare; Meyer, S. 59. Der
babyl. Talmud (Erub. 53 b) wirft den Galiläern nachläffige Ausfpradie,

befonders der Gutturale vor. Vgl. dazu Dalman, Gramm. 5 u. 57-61.

Audi Joh. Buxdorf, Lexicon diald. Talmud, et Rabbinicum ad v. b"''?.'.

(Basil. 1640, p. 434 sqq.) gibt eine Anzahl von Beifpielen.

Joh. 4, 7 ff. Luk. 17, 16. — Marc. 7, 24 ff. — Marc. 15, 34.

3) Joh. 5, 2. 19, 13. 17. 20. 20, 16 — vgl. Zahn, S. 18 f.
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Synagogen vorgelefen wurden, um alsbald Vers für Vers in

die Landessprache überfe^t zu werden.^) Übrigens i[t die

Abfaffung der aramäifdien Targumim ein weiterer Beweis

dafür, dag damals die Maffe des Volkes aramäifch redete.^)

Man nannte auch die griediifch redenden Juden Hellenijten.^)

Selbft der den Juden in Jerufalem fo verhafte Paulus konnte

mitten im Aufruhr ihre Sympathie dadurch gewinnen, da|5

er [ie „in hebräifdier (d. h. aramäifdier) Sprache" anredete.*)

So lägt es [ich verftehen, dag bei der Belagerung Jerufalems

durch Titus Jojephus das Volk aramäifch anredete.^) Auch

ift es höchft bezeichnend für den Gebrauch des Aramäifchen

felbft bei hochgebildeten, vornehmen Juden, dag Jofephus

die Ausarbeitung feines Werkes „Die jüdifchen Altertümer"

verfchob, weil er es, wie er in der Vorrede zu diefem Werke
fagt, fchwer fand, feine Gedanken in griechifcher Sprache aus-

zudrücken.^) Man darf fich durch die griechifchen Namen
mancher Städte, wie z. B.SkythopolisO oder ihre griechifchen

Kulte oder Münzen nicht zu dem Irrtum verleiten laffen, es

wäre in ihnen nur Griediifch gefprochen worden. Das war

fo wenig der Fall, als z. B. in Brüffel nur Franzöfifch oder

nur Flämifch geredet wird. Abgefehen von den vielen auch

in jenen helleniftifchen Städten wohnenden Juden waren die

meiften Einwohner Syrer, d. h. Leute, welche das Syrifche

als ihre Mutterfpradie redeten.

Immerhin braucht die Kenntnis des Griediifchen nicht aus-

fchlieglich auf die gebildeteren Juden Paläflinas und die nahe

') Megilla IV, 6, 10.

2) S. u. über die jüdifche Literatur der neuteftam. Zeit. Kap. XV. f.

3) Apg. 6, 1; 9, 29.

') Apg. 21, 40. 22, 2.

') B. J. 5, 9, 2. 6, 2, l.

®) Ant. Prooem. c. 2. Die Gefdiichte des jüdifdien Krieges war zuerft

aramäifdi gefdirieben. S. u. Kap. XVI.

^) In der diriftlichen Gemeinde zu Skythopolis gab es (nach Eu|eb.

de mart. Palaestinae gemäß dem vollftändigeren fyrifdien Text bei Zahn,

Tatians Diateflaron 1881, S. 19 u. Violet, Die Paläft. Märtyrer des Eujeb.

von Gäfarea in Tezte und Untersuchungen von O. v. Gebhardt und Har-

nack XIV, 4, 1896, S. 4) zur Zeit Diokletians einen offiziellen Dolmetfdier

für die Übertragung der „griechifchen Sprache in die aramäijche" beim

Qottesdienft.
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der griediifchen Sprachgrenze wohnenden befchränkt gewefen

zu fein/) vielmehr darf zur Zeit Chrifti eine geringe, not-

dürftige Kenntnis des Griediifchen audi fonft bei andern im

Binnenlande vorausgefe^t werden. Denn es ift nicht anzu-

nehmen, daj5 lieh alle im Verkehr mit den römifchen Be-

amten, welche nur Griechifch und Lateinifch fprachen^) und

mit den im Lande ftationierten fremden Truppen, für welche

die griechifche Sprache die gemeinfame gewefen fein muß,

und mit den griediifch redenden Juden oder Profelyten,

weldie alle Jahre zu den Feften nach Jerufalem kamen und

zum Teil dort als „Helleniften" blieben, eines Dolmetfchers

bedient haben.

2. Galiläa.^)

Die Einteilung Paläftinas in die vier Landfchaften Gali-

läa, Samaria, Judäa und Peräa, d. h. das Jenfeitige oder das

Oftjordanland ift, wie dem Neuen Teftament und Jofephus,

fo auch den griediifchen und römifchen Schriftftellern ganz

geläufig.

Der Name Galiläa*) eigentlidi Kreis, Bezirk, fdieint zu- Name,

nädift den „Bezirk der Heiden",^) d. h. den Norden der fpä-
Grenzen.

teren L^ndfchaft G.aliläa bezeichnet zu haben, wird aber nach-

weislich wenigftens fchon zur Zeit der Makkabäer^) von der

Landfdiaft in dem weiteren Sinne, wie zur Zeit Chrifti, ge-

braudit. Sie erftredtte fidi^) im erften diriftlidien Jahrhundert

1) Vgl. u. a. Gla, Die Originalfprache des Matthäusevangeliums,
Paderb. 1887, S. 122—143. Zahn, Einl. I, 24 51.

^) Jof. c. Apion. 1, 9 behauptet, auf3er ihm hätte im römifdien
Heere keiner die jüdifdien Überläufer zur Zeit des jüdifdien Krieges ver-

ttanden. — Für Infdiriften u. dgl. bedienten fich die römifdien Beamten
Jeit Cäfar der griediifdien und lateinifdien Spradie. Vgl. Ant. 14, 10,

2 sq. 14, 12, 5. Joh. 19, 20.

') S. o. S. 21, 1; vgl. Dehler, Die Ortfdiaften und Grenzen Galiläas
nach Jofephus. ZDPV. (1905) XXVIll 1—26. 49—74.

=) Is. 9, 1. — Jos. 20, 7. 21, 32 und IChr.- 6, 76 bezeichnet es den
Bezirk im Norden Paläftinas mit der Hauptftadt Kedes. Er heißt 3 Kön.
9, 13 Kabul, d. h. „abgegrenztes« Land und wurde von Salomon dem
Könige Hiram von Tyrus gegeben.

•) S. 1. Macc. 5, 14.

') Jos. B. J. 3, 3, 1 und 4. Vita 37;
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vom tyrifchen Gebiet im Norden bis nach Ginäa, dem heu-

tigen Dschenin an der Südgrenze der Ebene Esdrelon, wo
die Berge Samariens anfangen, und Skythopolis, dem alten

Bethsean (heute Besan), einer damals zur Dekapolis gehören-

den heidnifchenO Stadt, im Süden. Im Wejten grenzte [ie an

Ptolemais auf der engen Seeküfte im Weften, welche wie

auch der Karmel den Phöniziern gehörte und heidnifch war,

während im Often der Jordan und das Oftufer des Sees

Genefareth, welches aber geographifch felbft nicht mehr zu

Galiläa gehörte, die Grenze bildete. Man unterfchied damals

Ober(Nord)- und Unter(Süd)- Galiläa,^) eine Unterfcheidung^

die, abgefehen von der Ebene Esdrelon, den natürlichen Ver-

hältniffen entfpriciit. Denn nördlich von einer zwifchen Ptole-

mais und dem Nordende des Sees Genefareth gezogenen

Grenzlinie erreichen die Berge eine Höhe von 650—1300 m,

während füdlich davon die Höhenzüge nirgends über 600 m
fich erheben^) und breite Täler 'haben.

Charakterder Die Landfchaft war äugerft frudhtbar und dicht bevölkert.

Bewohner. Es wohnte dafelbjt ein arbeitfamer, kräftiger, kühner, aber

auch zu Neuerungen und Aufftänden geneigter Menfchen-

fchlag.*) Die Galiläer, fagt fpäter der Talmud,^) liebten die

Ehre mehr als das Geld, Judäa aber zog der Ehre das Geld

vor. Jedenfalls hatten fie [ich mitten in der fie rings um-

gebenden Heidenwelt eine reinere und ftärkere Meffiashoffnung

') Vita 6. Damals war Skythopolis, welche Stadt dem Johann
Hyrkanus unterworfen war (Ant. 13, 10, 3), aber durdh Pompejus im
Jahre 64 ihre frühere Unabhängigkeit wieder erlangt hatte (Ant. 14, 4, 4),

die größte Stadt der Dekapolis (B. J. 3, 9, 7) und befaß ein weites und
fruchtbares Gebiet (Vita 9).

'') Nach B. J. 3, 3, 1 ging Ober-Galiläa von Baka im Norden an

der tyrifchen Grenze bis nach Berfabe, und von Thella am Jordan bis

nadi Meroth im We[fen, Unter-Galiläa (mit den Orten Tarichea, Tiberias,

Sepphoris f. Vita 37) von Berfabe bis Exaloth (je^t Iksal füdöftlich von

Nazareth) und von Tiberias bis nach Chabülöh' in der Nähe von Ptole-

mais. Die Orte find aber meift unbekannt. — Eufebius Onom. p. 72

unterfcheidet Galiläa der Heiden am tyrifchen Gebiet und das andere

Galiläa um Tiberias und den gleichnamigen See.

3) Smith 416. Der Dsdiebel es-Stdi nw. von Nazareth ift 488 m
ü. M., der Tabor 562 m ü. M. hodi.

*) B. J. 3, 3, 2. Vita 17.

5) Jen Talm. Kethuboth 4, 14.
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als die Eiferer für das Ge[e^ in Judäa bewahrt, fo dafe von

Galiläa nicht blog Männer, wie Johannes von Gisdiala, im

Kriege gegen die Römer kamen, fondern auch die meiften

Apoftel und Jünger des Herrn Galiläer waren.

Die fich durdi Galiläa hinziehenden Wege^) waren zum Straßen.

großen Teil Weltftragen, fo namentlich die große Weflftrage,-)

weldie von Damaskus zum Meere führte und Afien mit Afrika

verband. Zwifdien dem Hule-See und dem See Genefareth

überfchritt fie in der Römerzeil an der Stelle, wo die fogen.

Brücke der Töchter Jakobs (Dsdiisr Benat Jakub) liegt, den

Jordan und teilte fidi bei dem heutigen Chan der Grube

Jofephs (Chan Dsdiubb Jusef) füdöftlidi von Safed in mehrere

Arme. Ein Arm führt von dort über Safed nach Tyrus, ein

anderer quer wefttlidi durch Galiläa nach Ptolemais, ein

dritter bildete die wichtige, Afien mit Afrika verbindende

Südftraße, welche fich in füdweftlicher Richtung zwifchen dem
Tabor und den Anhöhen von Nazareth durch Esdrelon nach

Megiddo und von dort durch die Ebene Saron nach Lydda

und Ramie in das Philifterland und nach Ägypten zog; ein

vierter endlich ging zunächft füdöftlich bis nach Tiberias und

weiter bis nach Skythopolis. Hier traf fie mit einer andern

großen, von Damaskus kommenden Straßs zufammen, der

Oftftraße, welche etwas nördlich von Skythopolis den Jor-

dan überfchritt und über diefe Stadt entweder durch die Ebene
Esdrelon nach Megiddo und bis ans Mittelmeer oder füdlich

den Jordan entlang nach Jericho und weiter füdlich führte.

Im Norden von Galiläa, in einer Schlucht des Hermon- Cäfarea Phi-

gebirges und im Quellgebiet des Jordan lag die Stadt und üppi-

Landfchaft Panias, deren Name fich in dem heutigen Banijas,

übrigens einem unbedeutenden Dorfe, erhalten hat. Einft

hatte Herodes Stadt und Landfchaft von Auguftus erhalten

und neben dem Heiligtum des Pan einen Marmortempel zu

') Vgl. Smith 425—431. S. auch F. Buhl, Geographie 125 ff. und
feinen Artikel Roads and Travel in OT. in Hastings Dict. Extra vol.

p. 368 ff.

'-') Im Mittelalter nannte man fie die via maris nach einem Ifaiäs

9, 1 (vgl. Matth, 4, 15) ftehenden Ausdrude, der bei ihm aber nicht eine
Straße, fondern ein Gebiet, nämlich das in der Richtung zum Meere hin-
Jiegende, bezeidinet.
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Ehren des Kaisers gebaut.^) Sein Sohn Philippus erbaute

die Stadt neu und nannte fie Cäfarea.^) Der größte Ruhm
von Cäfarea Philippi ift aber, dafe hier vor dem Heilande

der heilige Petrus im Namen der übrigen Jünger zuerft klar

und beftimmt den Glauben an die Gottheit Chrifti bekannte.^)

See und Während der nördlich gelegene, von Schilf überwach[ene

Hule-See mit feiner fumpfigen Umgebung wenig Anziehendes

hat, ift ein anderer See für immer fchon durch feine Ver-

bindung mit dem Heiland ehrwürdig. In der Heiligen Schrift

heißt er bald nach der gleichnamigen Ebene See Genefareth,^

bald nach der an ihm liegenden Stadt der See von Tiberias,^)

bald das galiläifche Meer.^) Er hat die Form einer Harfe mit

der Ausbuchtung nadi Nordweft, ift 21 km lang, 12 km breit.

Es beträgt die durchfchnittliche Maximaltiefe feines Waffer-

ftandes 40—45 m.^) Seine hellen, reinen, blau fdiimmernden

Fluten fußen, trinkbaren Waffers waren und find^) wegen
ihres Fifchreichtums berühmt. Damals, zur Zeit Christi, nährten

fidi Taufende von Familien davon, wie denn die Stadt Tarichea^)

am See damals gepö ekelte Fifche in die ganze Welt verfandte.

Südweftlidi von dem Eintritt des Jordan in den See,

von der Stelle an, wo das Seeufer fich entfchiedener nach

Süden wendet, breitet fich dem Ufer entlang bis zu dem
alten Magdala, dem heutigen Dorfe Medfchdel, wo die Hügel

1) Ant. 15. 10, 3. B. J. 1, 21, 3.

2) Ant. 18, 2, 1. B. J. 2, 9, 1. Agrippa IL, welcher die Stadt feit

dem J.SB befaß, nannte fie Neronias. Ant. 20, 9, 4.

') Matth. 16, 3. Marc. 8, 27.

') 1 Macc. 11, 67. Luc. 5, 1. Jos. Ant. 18, 2, 1. Vita 65, Strabo 16,

2, 16, p. 755. Über den Namen der Ebene, der von ].>==- Garten ab-

geleitet wird, vg-1. Buhl 113.

') Joh. 21, 1.

«) Matth. 15, 29. Marc. 7, 31. Joh. 6, 7.

') Vgl. Barrois in PEFQS. 1894, p. 211-220 und Göbeler, Barrois

Unterfuchung des Tiberias-Sees im Globus, Bd. LXV (1894), S, 135 f.

>') ZDPV IX, 102. — Intereffante Nachrichten über die Fifche im

See, fowie über den audi heute noch bedeutenden Verfand von Fifchen

vom See Genefareth und die dabei gebrauchten Ne^e z. B. ein Schlepp-

net5 von 400 m Länge, deffen obere Seite vermittelft Korken fdiwimmt,

während der untere Saum durdi kleine Bleigewichte niedergehalten wird,

gibt E. W. G. Masterraan, Studies in Galilee, p. 37—48.
'') Taridios (cä^fi/o^) heigt Pöckelfleifdi. Vgl. S. 41 ff.
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nahe an den See herantreten, die Ebene Genefareth aus.-

Damals war fie von wunderbarer Schönheit und Fruditbar-

keit, da wegen der Fettigkeit des Bodens und des ausge-

zeidineten Klimas die verfchiedenften Gewädisforten dort ge-

diehen und angepflanzt waren. „Nußbäume," Jagt Jofephus,^)

„weldie am meiften Kühle bedürfen, gedeihen in großer

Menge neben Palmen, die nur in der Hi^e fortkommen;

nahe bei ihnen wadifen wiederum Feigen- und Ölbäume,

denen eine gemäßigtere Temperatur zufagt . . . Der Boden

bringt nidit nur die verfchiedenften, fcheinbar unvereinbaren

Frü(hte hervor,, fondern bewahrt fie auch lange. Die könig-

lidien Früchte, Trauben und Feigen, liefert er zehn Monate

hindurch ununterbrochen, während die übrigen Früchte mit

ihnen das ganze Jahr hindurch reifen."

Heutzutage bieten allerdings Ebene und See einen ganz

andern Anblick. Der unanfehnlidie Flecken Tiberias und

einige 4—5 Dörfdien nehmen die Stelle der früher zahl-

reichen Städte und Dörfer ein, das Land ift zum großen

Teil nidit angebaut, feiten fährt ein Segel auf dem See, und

die nackten, düftern Bafaltfelfen, die fidi von den gaulani-

tifdien Bergen her an das Oftufer herandrängen, fcheinen zu

klagen um eine untergegangene Herrlidlikeit. Eines hat fidi

nidit verändert, das Auftreten plö^licher Stürme auf dem See,

wenn entweder die von Weften kommenden kälteren Winde
auf den tiefliegenden, der brennendften Sonnenhi^e ausge-

fegten See durch Luftwirbel herabgezogen werden oder etwa
durch enge Schluchten vom Nordoften, dem obern Dsciholan,

auf denfelben einftürmen.
Um den See herum lagen viele Städte und Dörfer. Auf dem Nord- Ortfchaften in

Ufer lag öftlich*) von der Jordanmündung Bethfaida (was fo viel wie Galiläa.

Fifdihaufen heigt), die Heimat der Apoftel Petrus, Andreas und Philippus
in der Nähe der „Wüfte",^) wo der Herr einft die Fünftaufend fpeifte

') B. J. 3, 10, 8.

') Ant. 20. 8, 4. B. J. 2, 13, 2. Plin. N. H. 5, 15, 71.

^) Marc. 6, 31. Matth. 14, 13. Der Tetrarch Philippus vergrößerte
den Ort durdi Zuzug vieler Einwohner und gab ihm den Namen Julias.

(Ant. 18, 2, 1. B. J. 2, 9, 1.) Deshalb ift es nicht wahrfdieinlich, daß
daneben noch Bethfaida als Hafen von Julias, wie Buhl S. 224 meint,
fortbeftand. Aus Marc. 6, 45, wonach die Jünger dem Heiland voraus-
gehen follten «tV t6 ne^av nfjoQ BfiOöaiäciv folgt nidit, wie Reland p. 487
u. a. meinen, daß es noch ein zweites Bethfaida weftlich von der Jordan-
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•und nur einige Kilometer von der Einmündung in den See entfernt

Kapharnaum „die Stadt Jefu",') 4 km nördlidi hiervon Chorozain.^)

Südöftlidi von Magdala') und der Ebene Genesareth auf einem er[t

gegen Süden breiter werdenden fdimalen Landftreifen zwifdien dem Berg-

abhang und dem See erbaute Herodes Antipas früheftens vom J. 20—22

n. Chr. eine Stadt, die er zu Ehren des Kaifers Tiberius T i b e r i a s nannte und

mit einem Palafte, einem Forum und einer großen Synagoge fdimückte.*)

mündung, etwa, wie einige wollen, am Orte der deutfdien Anfiedlung

Tabgha oder Tabigha, füdlidi von der Quelle Ain et-Tabigha (= Hepta-

pegon „Sieben Quellen"), vgl. u. a. Ernft Sdimi^, Tabgha u. feine bibl.

Erinnerungen, Das hl. Land, 60. Jahrg., 1916, S. 164-173. 225-231 fo-

wie den von Eug. Huber bearbeiteten Pilgerführer „Durch's Heilige Land"

von B. Meiftermann, Trier 1913, S. 502 ff. gegeben hat (vgl, folg. Anm.),

da der Ausdruck audi fdion bei einer Fahrt von einem füdöjtlidien zu

einem nordöftlidien Punkte bereditigt ift.

') Matth. 9, 1. Für die Identität von Teil Hum mit Kapharnaum
(— Gaphar [Dorf] des Nahum) fpridit Theodofius (circa a. 530) De situ

terrae sanctae (bei Geyer p. 135— 150), der fagt: „De Magdala usque ad

Septem fontes, ubi domnus Christus baptizavit apostolos, milia II, ubi et

saturavit populum de quinque panibus et duobus piscibus. De Septem

fontibus. usque in Capharnaum milia II, De Capharnaum usque Bethsaida

milia VI." (1. c. p. 138). Arculf (670) fpfidit fidi für das weiter füdlidi

am See gelegene Chan Minje aus. Für Teil Hum find u. a. Buhl 224 f.,

Kirdihoff 31, Maftermann p. 71-89, für Chan Minje u. a. Smith 456 f.,

677 f. und Sepp, Neue hodiwichtige Entdeckungen, Mündien 1896 I 115

bis 126.

2) Die heutigen Ruinen von Keraze. Hierfür Jchon das Itiner. S. Willi-

baldi (723—726) in Tobler 1. c. I, 289. Vgl. über Chorozain Maftermann
p. 93 ff.

^) S. o. S. 39. Gegen Buhl S. 226, der fagt: Die talmudifdien

Schriften .kennen verfdiiedene Ortfdiaften namens Magdala oder Migdal

in diefer Gegend, vgl. Sam. Klein, Beiträge zur Geographie und Ge-

fdiidite Galiläas Lp. 1909. Er zeigt S. 78 ff., daß in Wirklichkeit nur

zwei Orte mit dem Namen „Migdal" genannt werden, deren einer mit

dem galiläifdien El-Medschdel identifdi ift, der andere aber im Oftjordan-

lande zu fuchen ift.

*) Jof. Vita 12. 17. 54. Das Gründungsdatum ergibt fidi aus Münzen

von Tiberias, wovon eine aus dem 81. Jahre der Stadt den Trajan bloß

Germanicus und nidit auch Dacicus, weldien Titel er erft im Jahre 103

erhielt, nennt (De Saulcy, Numism. de la terre sainte 336 Nr. 4 PI. XVII)

und uns fomit ins Jahr 22 n. Chr. als äugerfte Grenze der Gründung

der Stadt führt. Eine andere unter Klaudius (geft. 54) gefdilagene Münze

(De Saulcy 334) hat das Datum des 33. Jahres der Stadt, führt alfo ins

Jahr 21. Angefichts diefer Tatfachen ift es unmöglidi, dag Tiberias erft

um 26 n. Chr. (vgl. Schürer II, 217) erbaut ift, obwohl Jofephus Ant,

18, 2, 1—3 die Gründung von Tiberias erft nadi dem Amtsantritt des

Pilatus (26 n. Chr.) erwähnt. Vgl. Smith 448, 2.
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Von den älteften Juden wurde fie aber als unrein gemieden, weil [ich

bei der Legung der Fundamente eine Menge menfdilicher Gebeine ge-

funden hatte. Die Stadt exiftiert noch immer (Tabarija) und zählt gegen

9000 Einwohner. Am Südende außerhalb der Stadt, heutzutage etwa

eine halbe Stunde füdlich von der je^igen Stadt lagen die auch damals

fdion berühmten heißen Bäder von Tiberias.')

In der Heiligen Schrift wird außer Tiberias, welches aber audti nur

im Johannesevangelium ierwähnt wird,^) kein Ort füdlidi von der Ebene

Genefareth am See genannt, auch nicht die 30 Stadien") von Tiberias

gelegene Stadt Taridiea, welche ihren Namen von dem griediifdien

Worte tarichos, Pödcelfleifdi, Salzfifdi*) hatte und deshalb führte, weil von

hier aus eingefalzene oder gepöckelte Fifche in die ganze Welt verwandt

wurden.") In ihrer Nähe fpielte fidi die große Seefdilacht des jüdifchen

Krieges ab, wozu die römifchen Floße in der an Schiffsmaterial und

Schiffsbauern reichen Stadt gemacht wurden.«)

Das weftlich vom Jordantal gelegene Hügelland Galiläas bietet von

den nördwe[tlichen Höhen den Blick auf das alte Tyrus, von den füdweft-

lidien auf den unmittelbar zum Meere abfallenden Karmel. In diefem

Hügellande lag im Weften unweit eines Zufluffes des fich bei Haifa in

das Meer ergießenden Kison Sepphoris (heute Saffurije), welche Stadt

Herodes Antipas neu aufgebaut und zu einer „Zierde von ganz Galiläa"

gemacht hatte.') Im römifdien Kriege ftand die Stadt von Anfang bis

zu Ende auf römifcher Seite gegen ihre eigenen Stammesgenoffen.^) Süd-

öftlich hiervon liegt Kana (je^t Kefr Kenna),'') wo der Heiland Waffer

1) Plin. N. H. 5, 15 Ant. 18,. 2, 3. B. J 4, 1, 3. Vgl. auch Sepp

I, 241 ff. u. a.

2) Joh. 6, 1. 23. 21, 1.

^) Jof. Vita 32 läßt es unentfchieden, ob die Stadt 30 Stadien nörd-

lid) von Tiberias lag und mit Magdala identifdi ift, wie Kirchhoff und Dehler

S. Uff. glauben, oder 30 Stadien füdlidi von Tiberias bei Kerak lag,

wofür Plinius N. H. 5, 15, 71 „am füdlidien Ende des Sees" ift. Vgl.

hierfür Sepp I, 234 ff. Buhl, Schürer, Smith u. a.

*) Über den Verfand außeritalifcher eingemachter Fifdie vgl. J. Mar-
quardt. Das Privatleben der Römer L. 1886, S. 435 ff.

°) Strabo 16, 2, 45.

«) B. J. 3, 10, 9 und 6.

') Ant. 18, 2, 1.

*") B, J. 3, 2, 4 (wo fie o/*6ipvXoi Stammesgenoffen der Juden heißen)

und 3, 4, 1. Der Ort hieß fpäter feit dem 2. Jhdt. n. Chr. Diocaesarea
(vgl. z. B. Hier. Onomast. ed. Klostermann p. 17). Eufebius gebraudit

ftets im Onpm. le^teren Namen. Über Sepphoris und feine Gefdiichte

vgl. Sam. Klein, Beiträge zur Geographie und Gefdiidite Galiläas Lp.

1909, S. 26-41.

») Vgl. Theodofius, De situ (p. 139): De Diocaesarea usque in

Canan Galileae milia V. De Diocaesarea usque in Nazareth milia V.

Vgl. Guerin, Galilee I. 175 ff. Eus. Onom. p. 116 verlegt das Wunder
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in Wein verwandelte. Von liier gelangt man über die bewaldeten Kalk-

felfen in füdwejtlidier Riditung zu den Jüdlich[ten Teilen der Höhen von
Unter-Galiläa. Hier liegt gerade oberhalb der Ebene Esdrelon in einer

Talmulde teils in der Talfohle teils an den Gehängen des Tales das alte

Nazareth (jetjt en-Na{ira mit etwa 11000 Einwohnern), Von den die

Stadt umgebenden Höhen hat man, wie ich aus eigener Anfdiauung weiß,

eine ganz herrlidie weite AusHcht, im Often auf das Jordantal, das Ge-
birge Gilead und den Tabor, im Nordwesten auf den Karmel, im Weften

fieht man das wie heute von Dampfern \o damals von Tarfisfahrern

durchzogene Mittelländifdie Meer bei Haifa. Im Süden aber liegt vor

dem Befdiauer die Ebene Esdrelon, wo Ifrael in den Tagen der Riditer,

der Könige Saul und Jofias und der Makkabäer fo mandie Sdiladiten

fchlug. Hier lag am Ende der Ebene, beim Eingang des Hauptpaf[es

nach der Ebene Saron und fomit nach Ägypten das alte Megiddo,')
wo Jofias von dem gegen die Babylonier ziehenden Pharao Nedio ge-

fdilagen wurde, öftlidi davon, wo {ich das Tal zum Jordan hin öffnet,

Jezreel oder Esdrelon, wo die Hunde Jezabels Leiche zerriffen, nörd-

lich hiervon Naim, wo der Herr den Jüngling auferweckte, und mehr
nadi Often hin Endor, wo Saul den Qeift Samuels rief. Im Norden von

Endor erhebt fidi etwa 400 m über der Ebene und 562 m ü. M. der

auf den Abhängen bewaldete Täbor (Dsdiebel et-T6r). Von Nazareth

und überhaupt von Südweft gefehen hat er die Form einer Halbkugel,

während er von WNW gefehen die eines abgeftumpften Kegels hat.

Jofephus hat im Anfang des jüdifdien Krieges die große ebene Fläche

auf dem Gipfel des Berges mit einer 26 Stadien langen Mauer befeftigt.

Das Holz und Waffer dazu mußte von unten heraufgebracht werden.'')

3. Samaria.

Die Grenzen. Die Grenzen Samarias find, wenn man von dem Jidi in

füdö[tlicher Riditung hinziehenden Karmel abfieht, im Weften

der Saum der Ebene Saron, welche felbft zu Judäa gehörte,

im Norden die Ebene Esdrelon, im Often der Jordan und

im Süden Judäa.^) Eine natürlidie Grenze zwifchen Samaria

nadti Kana füdöftlidi von Tyrus, fpätere z. B. Robinfon und Kirchhoff S. 30

nadi einem zwei Stunden NW von Kefr Kenna gelegenen Ort Chirbet

Kana, den wie Robinfon behauptet, die Anwohner Kanat el-Dschelil

nennen.

') Aller Wahrfdieinlidikeit nach das heutige El-Leddsdiun.

'^) B. J. 4, 1, 8. Da es dort heißt, daß auch die Anfiedler nur

Regenwaffer gehabt hätten (««» yaQ rot? sTioUuig ftöyov ^v üufjjjior) meint

Guerin 1. c. p. 155, es hätten oben auf dem Gipfel einige Familien ge-

wohnt, die das Land bebauten. Allein daß die oben gewohnt hätten,

geht aus dem Texte nidit hervor.

") Jofephus B. J. 3, 3, 4 fagt, Samaria fange in Ginaea (dem

heutigen Dschenin am Saum der Ebene Esdrelon) an (vgl. auch Ant. 20,
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und Judäa gibt es nicht, und felblt eine politifche war damals

infofefn nicht vorhanden, als die beiden Landfchaften unter

Herodes, feinem Sohne Archelaus und den römifchen Land-

pflegern zulammengehörten.

Vom Meere aus fieht die Landfchaft aus wie ein Hoch- Samaria im

land mit einem Pafe, nämlich dem, in welchem zwifchen dem aligemeinen.

868 m hohen Garizim und dem noch höheren (938 m) Ebal

das alte Sichem liegt. Tatfächlich befteht aber das Gebirge

von Samaria (das alte Gebirge Ephraim) nidit wie das von

Judäa (Gebirge Juda) aus einem Plateau, fondern aus einer

Gruppe von Bergen, welche fowohl nach dem Meere wie

nach dem Jordan hin fchöne offene Ebenen und geräumige

Täler aufweifen.

Der Boden Samarias, audi des Hodilandes ift fehr frudit-

bar, und auch heute noch in einem verhältnismäßig guten

Kulturzuftande. Jofephus^) rühmt zu feiner Zeit befonders

die durch zahlreiche Regengüffe befruchteten Baumpflanzungen

und das Weideland Samarias, fowie feinen Reichtum an

Männern. Allein an Schönheit ift die Landfchaft mit den Ber-

gen und Tälern Galiläas nicht zu vergleichen. Auch fehlten

ihr die großen Straßen, an denen jenes fo reich war. Die

Hauptftraße war der Karawanenweg, welcher Galiläa mit

Jerufalem verband.
Ging man von Nazareth nach Jerufalem, fo lag Galiläa zunächft an Ortfdiaften.

einem Kreuzpunkte verfdiiedener galiläifdier Straßen die Grenzftadt Gi-
näa,') das heutige Dschenin, wo der [ich bei Haifa am Karmel ins

Meer ergießende Kison (iet5t Nähr el-Mukatta) entspringt. Von dort kam
man an Dothain (Dotan) vorbei in fünf Stunden nadi der Hauptftadt

Sebafte, dem alten Samaria (je^t das Dorf Sebastije). Die Stadt lag
auf einem ifolierten, etwa 100 m hohen Hügel, der die Ausficht auf. das
Meer bietet, in fruditbarer Umgebung. Die von Johannes Hyrkanus zer-

6, 1) und endige in der Toparchie von Akrabe (das heutige Akrabatta
lag etwas nördlidi von Selun, dem alten Silo). Waren die Grenzen audi
zur Zeit Jefu fo, fo hatte diefer, wenn er über Sychar nach Jerufalem
reifte, nur etwa 8 Stunden durch famaritahifdies Gebiet zu gehen. Übrigens
enthielt die Toparchie der Akrabatener, obwohl fie von der römifdien
Verwaltung zu den Toparchien von Judäa gezählt wurde, meift famari-
tanifdie Flecken. Vgl. B. J. 3. 3, 5. Plin. 5, 14, 70. Ptol. 5, 16.

') B. J. 3, 3, 4. Vgl. Leo Häfeli, Samaria und Peräa bei Flavius
Josephus (= Bibl. Studien, herausg. v. O. Bardenhewer XVllI, 5). Freib.
1913, S. 26 ff.

-') Ant. 20, 6, 1. B. J. 3, 34; vgl. B. J. 2, 12, 3.
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ftörte, aber von dem römifchen Legaten Gabinius wieder aufgebaute
')

Stadt hatte Augu[tus im Jahre 29 dem Herodes gefdienkt,^) der fie neu

begründete, zu Ehren des Kaifers Sebafte-Augusta nannte und in ihr

einen Tempel des Auguftus erbaute,") Von hier kam man in zwei Stun-

den nach dem in einem engen, kaum 500 Schritt breiten Tale zwifchen

dem Ebal und dem Garizim gelegenen alten Sichem (Nacken, Berg-

rücken). Die Stadt wurde unter Vefpafian wieder hergeftellt und erhielt

den Namen Fiavia Neapolis, woraus Nabulus, je^t eine Stadt von 24,000

Einwohnern, geworden ift. Etwas nordöstlich von Sichem, eine römifche

Meile oder rund 1 V2 km von Sichem entfernt^) lagSychar') (wohl das

heutige Dorf Askar).") Zwifchen Sichem (Nabulus) und Sychar (Askar)

lag der Jakobsbrunnen und in deffen Nähe das Grab Jofephs.') Der

Brunnen ift heutzutage 23 m tief und hat einen Durchmeffer von 2,3 m.

Auf dem füdlich von Sichem gelegenen Berge Garizim, deffen Gipfel

eine große Plattform bildet, ftand feit dem fünften Jahrhundert v. Chr.

der Tempel der Samaritaner, bis Johannes Hyrkanus ihn ganz zerftörte.

An der Oftgrenze Samarias, aber keineswegs immer zu diefer Land-

fchaft gerechnet, lagen mehrere in der Zeit des Herodes und des jüdi-

fchen Krieges hervorragende Orte; im Jordantal, nördlich von Jericho,

am Wege von Jericho nach Skythopolis, das von Herodes zu Ehren feines

Bruders Phasaelus benannte Phasaelis (Chirbet Fasäil), wofelbft zur

Zeit des Jofephus eine große Palmenpflanzung war.^) Das von Archelaus

gegründete Archelais lag in der Nähe von Jericho"). Die Spitje des

1) Ant. 14, 5, 3. B. J. 1, 8, 4.

2) Ant. 15, 7, 3. B. J. 1, 20, 3.

2) Ant. 15, 8, 5. B. J. 1, 21, 2. Hier mordete Herodes die Mariamme

und feine zwei Söhne. Ant, 15, 7, 7; 16, 11, 7. Die Neugründung von

Sebafte erfolgte nach Ant. 15, 8, 5. 9, 1 im 13. Jahre des Herodes, d. h.

im Jahre 25. (Schürer, 3, 366, 8 und Otto, Herodes find für das Jahr 27.)

Der Beweis, dag fich das Datum bei Jofephus nicht auf den unmittelbar

vorhergehenden Beridit über die Gründung von Sebafte bezieht, ift aber

nicht erbracht. Vgl. Grä^, Gefch. der Juden HI», L. 1905, S, 218, 2,

Vgl. über die Stadt Samaria-Sebaste L. Häfeli S. 42—51; eine Befdirei-

bung der Ruinen von Sebastije s. bei Dalman, Paläftina - Jahrbudi II,

39 ff; über die Ruinen des von Herodes auf der höchften Stelle der Stadt

erbauten, dem Augustus gewidmeten, impofanten Kaifertempels vgl.

H. Thierfdi, Archäol. Jahresbericht ZDPV, 36, 1913, S. 49—57.

*) Itin. Burdigalense p. 20: (a Sechim) passus mille,

s) Joh. 4, 5. Audi Euf. Onom. p. 164 unterfdieidet Sychar von Sidiem.

«) Vgl. u. a. Smith 365-375.

') Jos. 24, 32.

«) B. J. 2, 9, 1.

9) Ant. 17, 13, 1. 18, 2, 2. Vgl. Guthe, in Mitteil. u. Nadiriditen d.

P. V., 1911, S. 65-70.
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weithin fichtbaren, fidi 728 m über dem Jordantal und 379 m über dem Meere

erhebenden Kam Sartabe krönte die wahrfdieinlidi von Alexander Jar-

mäus erbaute, [tark befeftigte hasmonäifdie Feftung Alexandreion.')

Die Bewohner der Landfdiaft, weldie nach dem griedii-

fchen Namen der Stadt bezw. des Gebietes Samaritaner oder

Samariter heißen, werden bei Jofephus^) Kuthäer genannt,

vermutlich weil der größte Teil der heidnifchen Koloniften,^)

weldie nadi der Wegführung der Bewohner des Reiches

Ifrael in die affyrifche Gefangenfchaft in deren frühere Wohn-

ji^e gefchickt wurden und [ith dort mit den im Lande zurück-

gebliebenen Juden vermifchten, aus Kutha in Babylonien

ftammte. Die[em Mifchvolke nun [teilten lidi auch die aus der

babylonifchen Gefangenfchaft zurückgekehrten Juden feindhch

gegenüber und wollten von ihrer Teilnahme an dem Wieder-

aufbau des Tempels nichts wiffen.^) Im fünften Jahrhundert

V. Chr. veranlagte der von den Juden feines Prieftertums

«ntfe^te Manaffes, der fidi mit einer Heidin, der Toditer des

perfifchen Statthalters Sanaballat, verheiratet und zu diefem

nadi Samaria begeben hatte, daß der Tempel auf dem Gari-

zim gebaut, der famaritanifche Kultus eingerichtet und von
den altteltamentlichen Büchern nur der Pentateudi als maß-
gebendes Budi angenommen wurde. ^) Sie hielten fich für

edite Nachkommen der Patriarchen und die Vertreter des

fichten Mofaismus.

Aber der Haß zwifdien ihnen und den Juden wuchs noch Feindfdiaft

im Laufe der Jahre. Zur Zeit Jefu galt das Wort „Samariter" zwifdien Sa-

^ A j. 1 A ^ A . r-. ,. . ^ maritern und
Ant. 14, 3, 4. Am Fufe des Berges lag Koreae. Vgl. F. M.

Abel, Exploration de la Vallee du Jordan. VIII. X. Rb. 1913, 218 ss.,

iiber Phasaelis und Ardielais 234-238; über Alexandreion 227-234.
') Ant. 9, 14, 3. 11, 2, 1. 11, 4, 4. 13, 9, 1.

ä) 4) Kön. 17, 24.

*) 1 Esdr. 4, 3.

') Vgl. 2 Esdr. 13, 28 mit Ant. 11, 8, 2. 13, 3, 4. 13, 9, 1. Unter
Antiochus Epiphanes ift ihr Tempel dem Zeus geweiht worden und zwar
auf Befehl des Königs (2 Macc. 6, 2). Jofephus behauptet (Ant. 12, 5, 6),
die Samaritaner hätten, um fidi den Bedrüdtungen des Königs zu ent-
ziehen, felbft, als fie fahen, wie es den Juden ging, den König gebeten,
ihren Tempel dem griediifdien Zeus weihen zu dürfen, und vorgegeben,
lie feien Sidonier. Jedenfalls wird weder im Neuen Teftament, noch bei
den Vätern den Samaritern der. Vorwurf des Gö^endienftes gemacht. In
der Z. d. m. G. 62. Bd. Leipz. 1908, 8. 209-279 hat M. Gafter den von
Ihm entdedtten hebräifdien Text des Budies Jofue in famaritanifdier Re-

Felten, Neuteftamentlidie Zeitgefdiidite. I. 2. u. 3. Aufl. 4

Juden.
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bei den Juden als Sdiimpfwort ^) und der Samariter felbft

als „Fremdling".^) Man nahm nicht einmal einen Trunk

Waffers von ihnen an.^) Sie hingegen verfchloflen den Juden

erjt recht ihre Häufer*) und griffen gelegentlich nadi Jeru-

falem ziehende Karawanen galiläifcher Juden tätlich an.^) Es
kam vor, daß einige Samariter, nur um die Juden zu ärgern,

nach Anbruch des 0[terfe[tes Totengebeine in den Tempel
zu Jeru[alem warfen, fo daß die Feier unterbrochen werden
mußte, weil fonft das Volk unrein geworden wäre.^)

Es ift aber auch zwifchen den Samaritanern und den

Römern zu blutigen Zufammenftößen gekommen, namentlidi

als Pilatus im Jahre 35 eine Zufammenrottung der Sama-
riter, denen ein Betrüger auf dem Garizim angeblich die

dort von Mofes verborgenen Tempelgefäße zeigen wollte,

mit Gewalt verhinderte.^) Im jüdifchen Kriege befe^ten Sama-
riter den Berg Garizim, wurden aber von einem Tribunen

Vefpafians niedergemadit.**)

Die Spraciie Die Spradie.der Samariter^) war im wefentlichen die-

^^\ felbe femitifdie Mundart, wie fie auch fonft in Paläftina nach

dem Exil gefprodien wurde. Wie man aber die Galiläer an

der harten Ausfprache ihres Idioms erkannte, fo die Sama-

Samariter.

zenpon befprodien und Iierausgegeben: Das Buch Jofua in hebräifdi-

jamaritanifdier Rezenfion. Entdeckt und zum er[ten Male Iierausgegeben.

Es liandelt [ich um eine Bearbeitung des Textes, der vielfach verkürzt,,

aber auch v^rieder durch Einfchiebung von Gebeten und Gefangen erweitert

ift. Kap. 16—21 enthalten als Zufa^ die Sage vom Kampfe Josuas mit

Sebobach. — Allein felbft alle in Europa vorhandenen Handfdiriften des

hebräifdien Pentateuchs der Samaritaner gehören erft dem zweiten chrift-

lidien Jahrtaufend an. Vgl. Der hebräifche Pentateuch der Samaritaner,.

Hrsg. von Aug. Frhrn. v. Call, 5 Teile, Gießen 1914-1918. I. Teil, Prole-

gomena u. Genefis, Gießen 1914. Vgl. auch Theol. Ltztg. 1915 Nr. 25/2d

Sp. 533-636.

') Joh. 8, 48.

Luc. 17, 18.

3) Joh. 4, 9.

*) Luc. 9. 53.

*) Ant. 20, 6, 1 ff. B. J. 2, 12, 3 ff. Vgl. Tac. Ann. 12, 54.

«) Ant. 18, 2, 2.

') S. u. Kap. 3, 2.

«) B. J. 3, 7, 32.

'•') Vgl. H. Petermann, Brevis linguae Samar. grammat. etc. Berol 1873.
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riter an ihrem weichen, die fdiarfen Kehllaute vermeidenden

Dialekt. Die Spradie gehört aber, feitdem im [iebenten Jahr-

hundert die Mohammedaner das Gebiet okkupierten und das

Arabifdie einführten, zu den toten.

Heutzutage gibt es nur nodi etwa 200 Anhänger der

alten Samaritanerlekte, welche in einem befonderen Quartier

in Nabulus wohnen.^)

4. Judäa.

Der Name Judäa, weldier bisweilen ganz Paläftina be-

zeidinet,^) ijt der gewöhnliche, aus der Schrift bekannte Aus-

druck für die {üdlidi von Samaria gelegene Landfchaft. Diefer

Teil i(t feiner Natur nach der unfruchtbarfte und unfdiönfte

Teil Palältinas, trocken und fteinig. Es ift ein fchmales Land,

welches fich von Samaria im Norden^) bis zur peträifch-

arabifchen Wüfte im Süden und vom Jordan im Offen bis

zum Mittelmeer im Weften erftreckt.

Die Mitte, gewiffermagen das Rückgrat des Landes, bildet Der

das einförmige felfige Tafelland, welches fich von 2—3000Of^enJudäas.

Fufe ü. M. erhebt und 4—6 Stunden breit und etwa 12 Stun-

den lang ift. Gegen Offen finkt das Land, von dem man an

vielen Punkten, z. B. von Bethel, von Jerufalem, von Beth-

lehem in die Tiefe des Jordantales und des Toten Meeres

hinabfieht, rafch von feiner Höhe bis zu einer Tiefe weit

unter dem Meeresfpiegel. Über diefe weg fieht man auf der

andern Seite des Toten Meeres die faft ununterbrochene

Linie des kahlen, hohen und abfchüffigen Gebirges Moab
mit dem Nebo, von wo aus Mofes kurz vor feinem Tode

*) Vgl. z. B. den Artikel von Fell, Samaritaner im Kirdienlexikon-

10, 1655 ff. Zu den dort Sp. 1666 f. erwähnten gefchiditlidien Büdiern
wäre hinzuzufügen: Une nouvelle chronique samaritaine ed., avec une
traduction francaise, par Elkan Nathan Adler et M. Seligsohn. Paris 1903.

Vgl. dazu Clermont-Ganneau, Recueil 6, 85-107. — Die Liturgie der

Samaritaner in ihrem ganzen Umfang hat A. E. Cowley, The Samaritan
Liturgy. 2 vols. Oxford 1909 bekannt gemadit. Vgl. darüber W. Bacher,

Theol. Lz. 1910, 22, 680—682.
') Luc. 23, 5. Apg. 10, 37. 26, 20. Jof. Ant. 1, 7, 2, auf den Münzen

Vefpafians etc. Vgl. Reland p. 24. ff.

3) Jofephus B. J. 3, 3, 5 erwähnt als nördlichen Grenzort das Dorf
Anuath mit dem Beinamen Borkeps, als {üdlidien das Dorf Jardas.

4*
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das Gelobte Land fchaute. Es ift, als ob man von einer Berg-

fefte in eine furchtbare Tiefe und darüber weg gegen eine

furchtbare Mauer fchaute. Von Jerufalem bis zum Jordan
und dem Toten Meere geht man 4000 Fug hinunter und

ebenjo hoch müßte man wieder hinauf, um auf der andern

Seite auf die Hochebene von Moab zu kohimen.

Die Die felfige Abdadiung Judäas im Often zum Toten Meere
Wüfte Juda. hin ift eine waflerlofe, 5—8 Stunden breite, nur ab und zu von

etwas niedrigem Bufchwerk und Dornfträudiern bewachfene

fandige, öde Wüjte. Auch das Hochland lelbft \\i teils Wüfte,

teils oft mit wenig Grün bewachfene Weide, fo daß das Land

von vornherein zu einem Hirtenland beftimmt ift. Die Be-

wohner Judäas hatten damals wie heute die Wüfte und da-

mit das Verderben fozufagen vor ihren Toren. Tatfächlidi ift

die Wüfte von Hebron, Bethlehem oder Jerufalem nur 2 Stun-

den entfernt.

Jericho. Der leßte grüne Ort, den der von Jerufalem nordöft-

lich nach Jericho Reifende jieht und fah, war das nur ^,'4 Stun-

den von Jerufalem gelegene Bethanien. Von da an zieht

fidi der faft ftets fallende Weg über fünf Stunden lang zwi-

fdien kahlen Kreidefelfen durdi eine ganz wafferlofe, men-

fchenleere Gegend hin. Damals war Jericho, welches in der

Nähe einer ftarken, für die Bewäfferung der Fluren fehr

dienlichen und auch auf einer großen Bodenfläche dazu be-

nu^ten Quelle lag, noch die weltberühmte Palmenftadt,*)

deren gottgefegneter Boden die feltenften und koftbarften

Erzeugniffe der Natur hervorbrachte, namentlidi audi Bal-

fam.^) Hier ftarb Herodes, und hier kehrte der Heiland, als

die Stadt unmittelbar unter römifcher Verwaltung ftand, in

das Haus des Zachäus^) ein.

Engaddi. Am Weftufer des Toten Meeres lag in einer Oafe der

Masada. Wüfte Engaddi (je^t Ain Dfdiidi), ein nur von einigen Ara-

bern bewohnter Ort, deffen Weinberge das hohe Lied preift*),

und 4^2 Stunden füdlich hiervon die von dem Makkabäer

Jonathan auf einem Felskegel 519 m über dem Toten Meere

>) S. oben S. 31.

2) S. die begeifterte Schilderung von Jof. B! J. 4, 8, 2—3. Plin. 12, 25.

») Luc. 19, 2.

*) 1, 13. Vgl, Plin. N. H. 5, 17 über die Palmenhaine von Engaddi-
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gebaute Fe[tung Mafada (heute es-Sebbe), welche Herodes

jpäter nodi mehr befeftigte und in der fich noch fpäter die

hierin geflohenen legten Rejte der Sicarier, als die Römer

felbjt dies Feljenneft eroberten, den Tod gaben.

Im Süden war Judäa von Ägypten und Arabien durch Der Süden

Edom oder Idumäa getrennt gewefen. Ursprünglich wohnten X''"
'^udaa.

. w , - . ^ , . o • f.. .1- 1. rr. i n/i , . Wohnfiheder
die Idumaer im Gebirge Seir, Judlidi vom Toten Meere bis i^umäer

zum Meerbufen von Akaba. Ihre Hauptftadt war Sela oder

Petra, die fpätere Hauptftadt der Nabatäer. Seit dem baby-

lonifdien Exil hatten fidi aber die Idumäer in dem entvölker-

ten Lande Juda niedergelaffen und wohnten im füdlidien Teile

Judäas. Unter ihnen war der Hellenismus fehr verbreitet.^)

Allein fie wurden im Jahre 125 v. Chr. von Johannes Hyr-

kanus gänzlidi unterworfen und zurBefchneidung gezwungen.^)

Seit der Zeit wurden fie von einem jüdifchen Präfekten, der

in Gaza feinen Si^ hatte, regiert. Für die hier behandelte

Zeit ift fomit zwifdien Idumäa und Judäa geographifdi kein

Unterfdiied zu madien, wie audi politifch die Idumäer im jüdi-

fchen Kriege auf feiten der Juden gegen die Römer fochten.

Die.füdlichfte Stadt des alten ifraelitifchen Gebietes über- Beerfeba.

haupt ift das fdion in der Patriarchenzeit vielgenannte Beer-

seba (Chirbet Bir es-Seba), fo dafe das Alte Teftament das

heilige Land »von Dan bis Beerseba" fidi erftrecken läfet.^)

Die Stadt lag an dem Karawanenweg, der von Ägypten nach

Hebron führte, der Stadt, wo fchon Abraham unter den Eichen

des Amoriters Mamre fein Zelt auffchlug,^) wo David fieben

Jahre lang refidierte.^) Im jüdifchen Kriege ift die Stadt von
den Römern verbrannt worden und wurden ihre Einwohner
getötet.

') B. J. 7, 8, 3. 7, 9, 1. Vgl. Lagrange, Excurfion ä Sebbe Rb. 111

(1894) 263-76.

*) Beweis dafür bieten u. a. die jüngft ausgegrabenen Grabanlagen
mit Malereien und Infdiriften in dem idumäifdien Marisa, dem heutigen
Teil Sandahanna bei Eleutheropolis oder Bet Dschibrin (vier Stunden
nordweftlidi von Hebron). Vgl Peters and Thierfdi, Painted Tombs in

the Necropolis of Marissa. London 1905. Vgl. Sdiürer II, 4, 8.

«) Ant. 13, 9, 1. B. J. 1, 2, 6.

*) Rieht. 20, 1. 1 Kön. 3, 20. 2 Kön. 3, 10 etc. Im Griediifchen
wie in der Vulgata heißt die Stadt Berfabee.

"*) Gen. 13, 18. 14, 13. 23, 17. 19.

«) 3 Kön. 2, 11.

Hebron.



54 Erfter Abfchnitt. Die politifche Qefdiichte der Juden etc.

Nach Weften bildete das Mittelländifdie Meer die natür-

liche Grenze Judäas, wenngleich die Küftenebene fehr oft

den Juden nicht gehört hat. Die Weftgrenze von Judäa im

engeren Sinne bildete der Saum des Hochlandes. Damals
aber Itand auch die Küfte und das ganze Unterland unter

römifcher Herrfchaft.

Die phö- Die phönizifchen Städte Sidon und das etwa fieben Weg-
nizifdie Küfte. jtunden [üdlicher gelegene Tyrus find nie in den Händen der

Hebräer gewefen. Sie waren damals „ebenfo berühmt und

reich als früher; weldie von beiden man die Hauptftadt

Phöniziens nennen foU," fagt Strabo, ^) „ift fchwer zu entfchei-

den." Überall waren noch die Glä[er und Parfümerien von

Sidon gefucht,^) während die Purpurfärbereien, Webereien

und Metallarbeiten von Tyrus noch immer der Stadt großen

Reichtum verfchafften.^) Aber wenngleich Jefus auch bis in

das Gebiet von Tyrus und Sidon gekommen ift,*) Jo hat er

doch nicht hier gepredigt, ebenfowenig wie in dernur2V2Weg-
[tunden vom Karmel entfernt liegenden alten heidnifchen Phö-

nizier[tadt Akko, Ptolemais oder Akka.^) Wohl aber hat der

heihge Paulus fowohl Tyrus wie Akka befucht,^) ein Zeichen,

dag das Chriftentum früh dorthin gekommen ift. Haifa

aber, welches im Südwinkel der Bucht von Ptolemais an der

Mündung des Kifon am Fuße des Karmel liegt und heut-

zutage von Jahr zu Jahr an Hafenverkehr wie an kommer-
zieller Bedeutung zunimmt, wird in jener Zeit überhaupt nie

genannt.

Südlich vom Karmel bietet die [teile Küfte für einen

großen, guten Hafen keinen Raum, zumal auch die parallel

') 16, 2, 22.

2) Strabo 16, 2, 25.

^) Strabo 16, 2, 23.

*) Marc. 7, 24. Vgl. auch Matth. 11, 21 f. Luc. 10, 13.

*) Hier ift der Makkabäer Jonathan verräterifdi erweife von Tryphon

gefangen genommen worden. 1 Macc. 12, 45 ff. Seitdem der Kaifer

Klaudius im Jahre 54 in der Stadt eine Veteranenkolonie angefiedelt

hatte, hieg fie Colonia Ptolemais. S. Plin. 5, 19, 75. Vgl. über die Na-

men, Ären und autonomen Münzen der Stadt von 198 v. Chr. bis 54

n. Chr. Rouvier, Ptolemais-Ace. Rb. VIII (1899), p. 393-408. W. Ku-

bitfdiek. Zur Gefdi. der Städte des röm. Kaiferreidies. Epigraph, numis-

mat. Studien 1. Heft, Wien 1916, 80 ff.

8) Apg. 21, 3 ff. 21, 7.
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mit der Kü[te laufende Strömung Sand und Nilfdilamm zum

Norden bringt, und dadurch die wenigen kleinen Flüjgdien

an der Mündung verftopft.^) So ift es gekommen, da§ die

Ifraeliten nie wie die Phönizier zu Seefahrten fidi hingezogen

fühlen konnten.

Der einzige kleine ifraelitifdie Hafen, der aber für die Joppe.

Einfahrt damals'^) geradefo wie heute viele Schwierigkeiten

und Gefahren bot, war Joppe, das heutige Jafa. Diefen er-

langten aber die Ifraeliten erft durdi die Makkabäer, nament-

lidi durdi Simon Makkabäus, der um das Jahr 144 v. Chr.

eine jüdifche Beladung in die Stadt legte und Joppe befeltigte.^)

Allerdings hat fpäter Pompejus die Stadt wieder den Juden

abgenommen und fie zu einer freien erklärt,*) aber fchon

Cäfar gab ihnen die Stadt wieder.^) Da auch Auguftus die

Anfprüdie der Juden anerkannte,^) blieb fie nun feit Hero-

des mit Judäa vereinigt und trug bis zum Feldzug des Vefpa-

fian einen unvermifcht jüdifchen Charakter.') Geographifch

der hatürlidie Hafen von Jerufalem, mit dem fie auch heute

durdi die erfte in Paläftina gebaute Eifenbahn verbunden ift,

war es fehr bezeichnend, da§ gerade hier, wo allein die

Möglichkeit auf Verbreitung des chriftlichen Glaubens von Pa-

läftina nach dem Weften [ich bot, Petrus das Gefidit von den

reinen und unreinen Tieren, die er effen follte, hatte.^)

Etwa zehn Stunden weiter nördlich lag Stratons-Turm, Cäfarea.

welchen Ort mit Joppe, Gaza u. a. Herodes von Auguftus

erhalten hatte.^) Diefen Ort, der einen kleinen natürlichen

Hafen hatte, Heß Herodes zu einer herrlichen Stadt ausbauen

und großartige Hafendämme dort anlegen.^") Zu Ehren des

,') Ant. 15, 9, 6.

,
") B. J. 3, 9, 3.

=*) 1 Macc. 12, 33 f. 13, 11. 14, 5.

*) Ant. 14, 4, 4. B. J. 1, 7, 7.,

') Ant. 14, 10, 6.

«) Ant. 15, 7, 3. B. J. 1, 20, 3.

^) Sie liam an Ardielaus Ant. 17, 11, 4, B. J. 2, 6, 3. Über die

antirömifche Haltung der Bevölkerung im Kriege
f. B. J. 2, 18, 10.

3f 9, 2-4.

') Apg. 10, 9 ff. .1^.

") B. J. 1, 20, 3. .;oL

">) Ant. 15, 9, 6. 16, 5, 1. B. J.-. 1-, 21, 5-8.
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Kaifers nannte er den Hafen Sebastos Limen,0 die Stadt

aber, die er audi mit einem weithin fichtbaren Tempel des

Auguftus und der Roma fchmüdkte,^) Cäfarea. Bald wurde

die vorwiegend römifdie und heidnifdie Stadt ^) politifdi die

bedeutendfte Stadt Paläftinas. In ihr refidierten die römifchen

Prokuratoren.*) In ihr erfüllte fidi durdi die Aufnahme des

Heiden Kornelius in die Kirdie die Vifion des heiligen Petrus,

Hierhin kam Paulus von Ephefus her. Hier war er gefangen

und von hier aus fuhr er nach Rom.
Nördlidi von Cäfarea führt die fdimale Küftenebene

weftlidi vom Karmel bis nadi Haiia und weiter nadi Pto-

lemais und Tyrus. Südlich aber erftredct fidi von Cäfarea

bis nadi Joppe und dem füdöftlidi davon gelegenen Lydda

ein durdifchnittlich drei bis vier Stunden breiter und frucht-

barer Küftenftridi, die Ebene Saron, weldie ihrerfehs füdlidi

von Joppe ihre Fortfetiung in der nadi Gaza führenden

Lydda und Ebene Sephela findet.^) Lydda, das alte Lod, der Grenzort
die Phiiifter- der Juden nadi dem PhiHfterlande hin, war in römifdier

itädte.
2eit eine edit jüdifdie Stadt.«) Die alten Philifterftädte Gaza,')

') Ant. 17, 5, 1. B. J. 1, 31. 3.

2) Ant. 15, 9, 6. B. J. 1, 21, 7.

») B. J. 3, 9, 1.

*) Audi Agrippa I. refidierte hier. Tac. Hist. 2,78 nennt die Stadt

als Repdenzftadt „Judaeae caput". Hier war auch die Hauptgarnifon der

den Prokuratoren unterftehenden Truppen. B. J. 2, 12, 5 etc., vgl. audi

Apg. 23, 23. 24, 27. 25. 1.

5) Über die Küftenftrage von Sidon bis Gaza und weiter vgl, aud>

Tliomfen, Paläftina nadi dem Onomaftikon des Eufebius ZDPV XXVI
(1903, S. 97 ff., 145 ff.) 170-173.

•) Vgl. Ant 14, 11, 2. 10, 6. B. J. 1, 11, 2. 4, 8, 1. Die Stadt

hieß Jpäter unter Septimius Severus Diospolis und wurde ganz heidriifdi

gemadit. Vgl. Sdilatter, Zur Topographie und Gefdiidite Paläftinas.

Calw u. Stuttg. 1893, S. 29 43.

^) Die heute etwa 40000 Einwohner zählende Stadt (vgl. zur Ge-

fdiidite der Stadt Stark, Gaza und die philiftäifdie Küfte, Jena 1852 und
Martin A. Meyer, History of the city of Gaza from the earliest times to

the present day, New-York 1907), weldie fdion Gen. 10, 19 erwähnt ift

und als Hauptfabrikationsort der nadi ihr „Gaze" genannten dünnen,

luftführenden Gewebe[toffe mittelbar audi unferm von „Gaze" abgeleite-

ten „Gas" den Namen gegeben hat (vgl. Waldeyer Feftrede K. A. d. Vf.

Berlin 1897 p. 24), verdankt ihre Bedeutung ihrer Lage am Rande der

ägyptifdien Wüfte. Adit Tage lang mußte der Reifende von Ägypten
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Anthedon,0 Askalon,^) Azotus,-^) — Ekron war eine jüdifche

Stadt geworden — *) und Jamnia, das altteftamentlidie Jabne,

waren griediifdie Städte, die fdion feit Alexander d. Großen

unter griediifdiem Einflujj ftanden. Jamnia hatte einen gleidi- Jamnia.

nach Syrien durch den Sand, bis man zu dem er[ten größeren Ort Gaza

kam. „Gaza is the outpost of Africa, the door of Asia". Smith p. 184-

Es gab eine besondere Ära von Gaza, die mit dem 28. Oktober 61 v. Chr.

begann. Siehe darüber Clermont-Ganneau, Arch. Researches II, 400 ff.

und Recueil VI (1903), p. 111 s. Vgl. auch Schürer II, 116, 89. - Gaza

wurde von dem Makkabäer Alexander Jannäus erobert und zur Wüfte

gemadit. Ant. 13, 13, 3. B. J. 1, 4, 2. Nach Strabo 16, 2, 30 blieb fie

Wüfte {fievovöa s()7}/Aoi;.) Unter dem römifdien Feldherrn Gabinius wurde

die Stadt wieder aufgebaut (Ant. 14, 5, 3), aber an einer andern Stelle

(Hier. Onom. ed. Kloftermann, p. 63). Augu[tus gab die Stadt dem
Herodes (Ant. 15, 7, 3. B. J. 1, 20, 3), nach deffen Tode [ie als „grie-

chifdie Stadt" (Ant. 17, 11, 4. B. J. 2, 6, 3) mit der Provinz Syrien

vereinigt wurde. In der Apg. 8, 26 wird nicht gefagt, daß Gaza (Alt-

Gaza) Wüfte war, was an [idi nicht unriditig wäre, fondern es wird

vielmehr von dem Wüftenweg von Jerufalem nach Gaza geredet, vgl.

Feiten, Apoftelgefdiidite, Freib. 1892, S. 177. Von Gaza muß der Hafen-

ort Gaza (Fatat'wp Xtnijv Strabo 16, 2, 30) unterfdiieden werden, der von

Konftantin d. Gr. zur Stadt erhoben wurde (Eus Vita Const. IV, 38)

und den u. a. audi Theodosius De situ, p. 138 unter dem Namen Ma-
joma (Hafenort) erwähnt. Vgl. über Gaza und feine Umgebung audi

Q. Gatt, Das Hl. Land, 1917, 4, 204-209. Es wird von G. Gatt Das
Hl. Land 58 Jahrg. 1914, 1, 49-51 (vgl. auch ebd. 61. Jahrg. 1917,

S. 206 f) auf Grund eines anonymen geographifdien Fragments in

Qeographiae scriptores Graeci minores, ed. Hudson (Oxon. 1717) IV, 39:

litza T« 'Ptvoxöpov(<a ij via. Fduoi xeircit nöXt? oioa xai avTij, el&' ij e^7]/M.oc

ral:a, elra ^ 'AöxäXuv TiüXtQ (vgl. audi SchOrcr II, 114, 79) vermutet, es mOffe,

da hier nachdrüdilich hervorgehoben werde, daß audi das neue Gaza eine

Stadt war, das i(>^A«o? rdl:» erft redit eine Stadt gewefen fein. Somit
bedeute der Zufa^ cpjjA^o? hier weder wüfte noch verlaffen, fondern
terrestris, auf <lem Lande gelegen, bezeichne alfo die Landftadt Gaza im
Gegenfa^ zur Seeftadt. Allein diefe Bedeutung von c^j^^o? = terrestris

ift nidit nadigewiefen. Überdies könnte, felbft wenn fie richtig wäre, hier

an den früheren Zuftand des nun „wüften" Alt-Gaza gedadit fein.

Der von Jofephus oft erwähnte Ort lag zwifdien Gaza und As-
kalon (Theodosius, De situ ed. Geyer, p. 138). Gatt (ZDPV VII 1884,

p. 5-7; vgl. auch Nöldeke und Gildemeifter, ebd. 140 -142) identifiziert ihn

mit einigen, etwa 25 Minuten nördlich vom Hafen von Gaza gelegenen
Ruinen, welAe die Eingebornen Teda nennen. Daß der Ort am Meere
lag, ergibt fidi aus Jos. Ant. 13, 15, 4. 18, 6, 3. B. J. 1, 21, 8.

^) Die Bedeutung der alten fhilifterftadt drüdct fdion die Klage
Davids über den Toc' Sauls aus: Madiet es nidit kund in Geth und ver-
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namigen Hafen,0 deffen Trümmer eine Stunde nordweftlich

vom heutigen Jebna liegen.-) Zur Zeit Chrifti waren die

Einwohner der Stadt, weldie Herodes feiner Schwefter Sa-

lome vermachte,^) die ihrerfeils fie wiederum der Kaiferin

Livia fchenkte,*) vorwiegend Juden.^) Der Ort erhielt be-

kündigt es nidit in Askalons Straßen, damit {ich nidit freuen die Töditer

der Pliilifter und nicht jubeln die Töchter der Unbefchnittenen (2 Kön. 1, 20).

Die Stadt (nebenbei bemerkt die Heimat einer befonderen Art von Zwie-

bel, der Schalotte, worüber fdion Plinius N. H. 19, 6 undStrabo 16, 2, 29

berichten, vgl. Reland, p. 439) lag wie das heutige Askalon am Meere,

da audi Ptolemäus 5, 16, 2 von ihr als Kü[tenftadt fpricht. Allerdings

wird im Jtin. An. Plac. p. 180 im 6. Jahrhundert Askalon von einem

Hafenort Majuma Ascalonis unterfdiieden. Im Jahre 104 v. Chr. machte

{ich die Stadt von den Seleuciden unabhängig und datiert von dem
Jahre eine eigene Zeitrechnung (vgl. Chron. paschale zu Olymp. 169, 1,

d. h. zum Jahre 104 v. Chr. ed. Dindorf 1, 346; Schwartj in GGN. 1906,

S. 342—345; Schürer II, 121 f). Herodes [der in Askalon geboren war],

lieg in der Stadt, obwohl fie nicht ihm gehörte, präditige Bäder und

Brunnen bauen, B. J. 1, 21, 11.^ Philo, Leg. ad Cajum § 30 (ed M. II,

576) fpricht von der dauernden Feindfchaft Askalons gegen die Juden.

Dag aber eine ziemlich ftarke Zahl Juden zur Zeit Vefpafians dort unter

den Heiden wohnte, peht man aus B. J. 2, 18, 5. Nach dem Tode des

Herodes hatte Augu{tus den Königspalaft zu Askalon der Salome, Hero-

des' Schwefter, gefchenkt. Jos, Ant. 17, 11, 5. B. J, 2, 6, 3, Vgl. über

die Lage der Stadt Askalon den archäolog. Jahresbericht von H. Thierfch

ZDPV, 37, 1914, S. 67-73 und dazu Tafel XXXIII, 4-10 (Münzen).

^) Azotus oder Asdod (jet5t Esdud mit 4-50O0 Einwohnern), halb-

wegs an der Straße von Gaza nach Joppe gelegen, hatte am Meere

(1 Stunde weftlich) einen Hafenort (auch auf der Mofaikkarte von Madaba
wird "A^wzoq nafjdhaq und \-i6äi<i\ä ij vvv'Akono^] unterfchieden. Vgl. die

Ausgabe von Schulten, Abhandlungen der Gott Gef. d. W. N. F. Bd. IV,

Nr. 2, 1900, S. 20, 21. Sdiürer II, 125, 127). Von den Makkabäern wurde

fie zerftört (1 Macc. 10, 84. 11, 4)^ von Gabinius aber neu aufgebaut

(Ant. 14, 5, 3. B. J. 1, 8, 4). Nach dem Tode des Herodes erhielt feine

Schwefter Salome die Herrfchaft über Azotus. Ant. 17, 8, 1. 11, 5. B. J.

2, 6, 3. Philippus hat. hier gepredigt, Apg. 8, 40.

') Ekron, welches mit dem weftlich von der Eifenbahn, dievon Jafa

nach Jerufalem führt, gelegenen Akir identifiziert wird, war von den Sy-

rern den Makkabäern übergeben worden (1 Macc. lO, 89) und war im

erften Jahrhundert eine gut jüdifdie Stadt.

^) Vgl. Plin. N. H. 5, 13, 68: Jamheae duae,'. altera. intus.

.') Bädeker, S. 145. . :
•

3) Ant. 17, 8, l. 11, 5. B. J. 2, 6, 3.,

. *) Ant, 18, 2, 2. B. J. 2, 9, L
,.

• 5) Philo, Leg. ad Caj. § 30,
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fondere Bedeutung nach der Zerftörung Jerufalems als Si^

einer blühenden rabbinifchen Sdiule.^) Jamnia liegt anmutig

im Sorektal (Wadi es-Sarär), durdi welche heutzutage die

Eijenbahn von Jafa nadi Jerufalem führt, öftlidi von der Gezer,

Eifenbahn liegt die ausgedehnte Ruinenftätte Teil Dschezer, °^^^'"^-

auf der Stelle der im Alten Teftamente häufig genannten

Stadt Gezer, Gazer oder Gazara, welche die Königsftadt der

Kanaaniter vor der Ankunft der Ifraeliten war'O und audi

noch in der Makkabäerzeit als wichtige Fe[tung eine Rolle

gefpielt hat.^) Gezer liegt gerade 6 km nordöltlidi von

dem altteftamentlidien, in den Makkabäerbüchern oft er-

wähnten Orte Emmaus,0 dem heutigen Amwas, welcher Ort Emmaus.

oft mit dem neuteftamentlichen Emmaus identifiziert wird.^)

') S. u. 8. Kap.

Jos. 10, 33. 12, 12.

3) 1 Macc. 4, 15. 7, 45. 9, 52. 13, 54. 14, 7. 15, 28. 16, 1. 2 Macc.

10, 32 In Ant. 12, 7, 4. 14, 5, 4. B. J. 1, 8,^5 heißt der Ort Gadara.

Vgl. auch Strabo 16, 2, 29 u. 45. Über die Ruinenftätte vgl. Clermont-

Gatineau, Arch. Researches II, 1896, p. 224—275 und im Recueil III,

116—126 u. 264—268. Vgl. auch R. A. Macalister, The excaVc;tion of

Gazer 1932-5 und 1907-9. 3 vols. Ld. 1912.

1 Macc. 3, 40. 57. 4, 3-25. 9, 50 f. Vgl. Jos. Ant. 13, 1, 3.

Der Ort wurde mit andern von Caffius 44 v. Chr. feiner Selbftändigkeit

beraubt (Ant. 14, 11, 2 B. J. 1, 11, 2), war aber fpäter Si^ einer Toparchie

(B. J. 3, 3, 5). Vefpafian hat im jüdifdien Kriege dort ein feftes Lager

errichtet (B. J. 4, 8, 1). Deshalb wurde Emmaus zur Erinnerung an die

Siege der Römer von diefen, als fie um 220 die Stadt wieder aufbauten,

auf Betreiben des Julius Africanus Nicopolis genannt, vgl. Euseb. Chren.

ed Schoene II, 178 sq. Nach dem Pilger von Bordeaux p. 25 lag Jeru-

falem von Nicopolis 22 römifdie Meilen, d. h. 176 Stadien oder 31 km
entfernt.

^) Dies gefchieht auf Grund einer fchon durch den Cod. Sinaiticus

bezeugten Lesart in Luc. 24, 13, wonach die Entfernung ^özaöiuvg haxöv
if/jxfyira" 160 Stadien betragen habe, während allerdings die alexandri-

nifdie und vatikanifche Handfdirift mit vielen andern, wie auch die Vul-

gata nur „60 Stadien" angeben. Auch Euseb. Onom. p. 90 und Hier.

Onom. p. 91, ep. 108, 8 u. ö. fehen Nicopolis für das neuteftamentliche

Emmaus an; ebenfo Sozomenus H. E. 5. 21 und Theodofius, De situ

p. 139: Emmau, quae nunc Nicopolis dicitur ... in qua Emmau sanctus

Cleopas cognovit Domnum in confractione panis. Vgl. befonders M.

Sdiiffers, Amwäs, das Emmaus des hl. Lukas. Freib. 1890 und ebd. im
Katholik 1893 I. 337 ff., 398 ff. und ebd. Rb. IL (1893) 26—40. S. auch

Heidet, Das Hl. Land, Jahrg. 55, 1911, S. 211-216. — Jos. B. J. 7, 6, 6

erwähnt ein 30 (vgl. Niefe auf Grund von 6 Handfdiriften ; nur eine
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Zu den Orten Judäas, welche durch größere Fruditbar-

keit ausgezeichnet find, gehört Bethlehem. Sdion der hebr.

Bethlehem. Name Bethlehem = Brotort, übrigens auch ein prophetifcher

Name des Ortes, an weldiem „das Brot des Lebens" vom
Himmel herabftieg, weift auf die Fruditbarkeit hin. Auch

heutzutage wachfen in der Umgebung des freundlichen, je^t

etwa 12000 meift diriftliche Einwohner zählenden Ortes

Oliven, Granaten, Mandeln, Feigen und Trauben. Die größte

Merkwürdigkeit des Ortes ift die aus konftantinifcher Zeit

(tammende fünffchiffige ehrwürdige Marienkirche mit der

Kapelle der Geburt Jefu. Noch fruchtbarer als das 8 km
von Jerufalem entfernt liegende Bethlehem ift der heutzutage

von den lateinifdien und griechifchen Pilgern viel befuchte

liebHche Ort St. Johann im Gebirge (Ain Karim), wo fich

eine Niederlaffung der von P. Ratisbonne geftifteten Kongre-

gation Unferer Lieben Frau von Sion befindet.

Deröiberg Hier find wir nur noch. 6V2 km von Jerufalem entfernt.

Auf der Höhe des Weges ift der Ölberg fichtbar, ein öftlidi

von Jerufalem gelegener Bergzug, welcher durch zwei flache

Einfattlungen in drei von Nord nach Süd nur wenig abneh-

mende Kuppen geteilt ift. Gewöhnlich verfteht man aber

unter dem Ölberg nur die 812 m 20 ü. M. hohe mittlere

Kuppe, welche fich 60 m über den Tempelberg erhebt. Von
hier, wo der Heiland oft weilte,0 fleht man auf die Stadt

hat fcfijxovra) Stadien von Jerufalem entfernt liegendes Ammaus {xM(}iov

ö nakeizai /*'ev 'Aftficcovg, weldies 800 Veteranen Vefpafians *«? xaroU^aiv

gegeben worden fei). Diefes Ammaus ift vielleidit mit dem nordweftlidi

von Jerufalem an der Straße nadi Jafa gelegenen Dorfe Kalonije identifdi.

In le^terem wollen Sepp u, a. das neuteftamentlidie Emmaus finden

(vgl. Sepp, Jerufalem 2 I, 54-73, Buhl 166 f. und 186; Schürer I, 640,

142 etc.). — Im Mittelalter hat man das heutige mohammedanifdie Dorf

el-Kubdbe als Emmaus angefehen, welches allerdings, was die Entfernung

angeht (64 Stadien, d. h. etwa 3 Stunden nordweftlich von Jerufalem),

zu dem Texte des Lukas paffen würde. Für el-KubSbe find auch u. a,

Holzammer, Art. Emmaus im Kirdienlexikon 4, 446, P. Barnabe, Deux

questions d'arch^ologie Palestinienne: 1. L'äglise d'Amwäs, I'Emmaus-

Nicopolis. II. L'Eglise de Qoufoeibehj l'Emmaus de S. Luc. Jerufalem

1902 und B. Bazzochini, L'Emmaus di S. Luca Roma 1906; vgl. auch

Belfer, Die Gefdiichte des Leidens und Sterbens, der Auferftehung und

Himmelfahrt des Herrn. 2. Aufl. Freib. 1913, S. 498 u. 507 f.

') Vgl. Matth. 24, 3. Marc. 13, 3 u. ö. .
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Jerufalem und hat einen weiten Blick gegen Often auf das

Tote Meer und das Jordantal, im Norden auf den Ebal und

Garizim, im Süden auf die Höhen von Bethlehem. Durdi

die Einfattlung füdlidi vom eigentlichen Ölberg und nördlich

von der Berg des Ärgerniffes genannten Kuppe führte die

Jerufalem mit Jeridio verbindende Römerftrajse und fomit

audi der Weg zur Zeit Chrifti nadi dem ^U Stunden von

Jerufalem entfernten, auf einem Hügel am öftlidien Abhang

des Ölbergs gelegenen Flecken Bethanien (je^t ein arm-

feliges Dorf el-'Azarije, deffen Name wohl urfprünglidi mit

el-Azar, der arabifchen Form für Lazarus zufammenhängt),

wo Lazarus mit feinen Sdiweftern Martha und Maria wohnte.

Etwas öftlidi hiervon lag die je^t ganz verfchwundene Ort-

fdiaft Bethphage/)

Am Fuße des Ölberges im Zedrontal, im Often von

Jerufalem, lag der Gai ten Gethfemani (= Ölkelter), wo der

Herr in der Todesangft blutigen Schweife vergoß und ge-

fangen wurde.'^)

1) S. Luc. 19, 29. Matth. 21, 1. Die Worte Matth. 26, 32. Mark.

14, 28 „ich werde eudi vorausgehen nach Galiläa" werden bisweilen auf

einen angeblidi bei Jerufalem liegenden Ort bezogen. So versteht Refdi,

Das Galiläa bei Jerufalem. Eine biblifdie Studie. Lp. 1910, darunter

die öftlidi von Jerufalem gelegene Gegend mit dem ölberg und mit dem
an feinem Oftabhang gelegenen Bethanien; Gebhard Kreffer „Praecedam

vos in Ga:lilaeam" in den Beriditen der Paläftinapilger. Tüb. Q. Sdir.

1911, S. 505—524 eine Bergfpi^e über dem Tale Jofaphat redits vom
ölberg. Wir haben aber keinen Beweis für diefe Benennung, In Jof.

18, 17 wird von Geliloth = Hügeln geredet, die nadi Jof. 15, 7 Galgala

heißen. Ezedi. 47, 8 wird nur von den Waffern gefprodien, weldie von

Jerufalem nadi Often ftrömen. Die Sept. überfe^t die Stelle zwar „to

\i&f»Q' xavTOTo ixTto^evö/iivov et? zijv rnktXaiav rrjv n^ng oraroAa?," gemeint

ft aber überhaupt die Gegend im Often. Eufebius und Hieronymus u. a.

wiffen von diefem angeblidien Galiläa nidits. TertuU. Apol. c. 21 (cum

discipulis autem quibusdam apud Galilaeam, Judaeae regionem, ad

quadraginta dies egit docens eos quae docerent) gebräudit Judaea im

weiteren Sinne, fo dag Galiläa hier die nördlidie Landfdiaft des Landes

Judaea ift. Die orthodoxen Griedien befi^en auf der nördlidien Kuppe
des ölbergs ein Anwefen , weldies fie Galiläa nennen. Der Berg heißt

der Berg von Galiläa feit dem 16. Jahrh. und Viri Galilaei feit dem
14, Jahrh. Vgl. den Pilgerführer von B. Meiftermann „Durdi's Heil

Land" bearbeitet von Eug. Hub er, Trier, 1913, S. 227.

Matth. 26, 36. Marc. 14, 32. Luc. 22, 39 ff. Joh. 18, 1 ff. Zu
den biblifdien Angaben paßt die heute als Gethfemanigarten verehrte,
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Lage Auf einem von Nordweflen nadi Südoften gelenkten
Jerufaiems. kahlen, zungenförmigen Vorfprung des Gebirges öftlidi von

der Walferfdieide ^) zwifdien dem Jordan und dem Mittel-

ländifdien Meere liegt die Stadt Jerufalem,^) weldie fchon

jehr ftimmungsvolle fülle Stätte, 5 Minuten von der Stadtmauer, der

Nordo[tecke des Tempelpla^es gegenüber. Im Garten ftehen noch 8 ur-

alte, geborgene und faft auseinander fallende Ölbäume. Vgl. B. Meifter-

mann, Gethsemani. Notices historiques et descriptives. Paris 1920.

t H. Vincent et F. M. Abel, Jerufalem, T. 11. L. 3. p. 301-327, und

328-337.

') Vgl. G. A. Smith, Jerufalem 1, 10: „Nor is Jerusalem perched
upon the watershed itself, but lies upon the first narrow plateau to the

east of this."

'^) Vgl. Kümmel, Materialien zur Topographie des alten Jerufalem.

Halle 1906; ebd. Karte der Materialien etc. Halle 1904, George Adam
Smith, Jerufalem: The topography, economics and history from the

earliest times to A. D. 70. With maps and illustrations, 2 vols. London

1907. 1908, der auch I, 250—265 über den Namen Jerufalem und feine

Gefchichte ausführlich handelt. Die äugerft grojge Literatur über die

Topographie Jerufaiems wächft fortwährend. Es wird über die einfdilä-

gigen Erfcheinungen berichtet, z. B. in der Zeitfchrift des deutfdien Pa-

läftina-Vereins feit 1878, der Zeitfdirift „Das Heilige Land", Köln 1857 ff.,

der Revue biblique Internat, feit 1892. Vgl. noch u. a. Querin, Jerufalem

1889; Lagrange, Topographie de Jerufalem (Rb. 1, 17-38); Rückert, Die

Lage des Berges Sion, Freib. 1898. Gatt, Die Hügel von Jerufalem.

Neue Erklärung der Befchreibung Jerufaiems bei Jofephus, Bell. Jud. 5,

4, 1 u. 2. Freib. 1897; ebd. Sion und Jerufalem, wie es war und wo
es lag, Brixen 1901. G. Mommert, Topographie des alten Jerufalem,

3 Teile, L. 1902 ff,: vgl. auch deffen Werke: Die hl. Grabeskirdie zu

Jerufalem, 1898; die Dormitio und das deutfche Grundftück auf dem
traditionellen Zion, 1900; Golgotha und das heilige Grab, 1900; Das

Prätorium des Pilatus, 1903; Der Mauerbau des Nehemias, die Akra

der Syrer, die Baris Antonia, der Königspalaft Herodes d. Gr., die

Agrippamauer und Jerufaiems alte Gräber, 1907. Unter den vielen

Werken des in Jerufalem lebenden Franziskanerpaters Barnabe d'Alsace

(Meiftermann), der die traditionellen Anfdiauungen feines Ordens über

die heiligen Orte in Paläftina vertritt, vgl. La ville de David. Paris 1905.

Die je^ige Stadt ift gut befdirieben von Socin-Benziger in dem Reife-

Handbuch von K. Bädeker, Paläftina und Syrien', L. 1910. - Von dem

großen reich illuftrierten Werke Jerufalem, Recherches de topographie,

d'archeologie et d'histoire behandelt Tome 1. Jerusalem antique par le

P. Hugues Vincent, Tome 2. Jerusalem nouvelle, par les P. P. Hugues

Vincent et F. M. Abel find erfdiienen von Band 1 Fascicule I: Topo-

graphie Paris 1912, von Band II, Fase. I et II. Paris 1914. Sie behandeln

Aelia Capitolina, Le saint — sepulcre und Les sanctuaires du mont

des Oliviers.
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im Alten Teftament den Beinamen die „heilige Stadt" hat^) und

audi heute nodi bei den Arabern El-Kuds, die Heilige, heißt.

Die Steinzunge, welche die Stadt trägt, hängt nur im

Nordweften mit der Hochfläche von Judäa zufammen und ilt

im Often, Süden und Welten von liefen Tälern umgeben, aus

denen fich wieder höhere Berge erheben. Daher kann die

Stadt nidit fehr weit gefehen werden. Die Täler find im

Often das Tal des Zedron oder das Tal Jojaphat, im Weften

das fich fpäter rechtwinklig nach Süden ziehende, im Süden

Hinnom oder Gehenna genannte Tal. Dort, wo fidi das

Zedrontal mit Gehenna im Südoften von Jerufalem vereinigt,

liegt eine tief eingefchnittene Schlucht (je^t Wadi en-Nar),

durdi welche der Zedron zum Toten Meere abfloß. Im

Norden der Stadt liegt der Scopus,^) wo bei der Belagerung

der Stadt Titus fein Lager auffchlug, im Often der Ölberg,

deffen füdlidie Kuppe der Berg des Ärgerniffes heißt, ^) im

Süden des Hinnomtales der Berg des böfen Rates, der fo

heißt, weil dort Kaiphas ein Landhaus befeffen und mit den

Juden beraten haben foll, wie man Jefus töten könne.

Die Stadt Jerufalem lag auf zwei einander gegenüber liegenden

Hügeln, die durch das füdlich bis zur Quelle Siloe gehende Tal Tyro-

poion getrennt waren. In diefes mündeten von beiden Seiten die Häufer

ein.*) Der eine Hügel, welcher die Oberftadt trug, war viel höher als

der andere 5) und in Bezug auf die Länge grader. Wegen feiner Feftig-

keit wurde er von dem Könige David . . . Burg genannt. Zur Zeit des

Jofephus, dem wir diefe Befchreibung entnehmen, bieg er Obermarkt.
„Der andere Hügel, welcher Akra hie§ und die unlere Stadt trug, war
von beiden Seiten gekrümmt."^)

') Nehem. 11, 18.

^) Warte, Ausblick, weil man von dort Jerufalem und den Tempel

fdiaut. S. B. J. 2, 19, 4. 5, 2, 3.

') Nach 3 Kön. 11, 7; 4 Kön. 23, 13.

*) B. J. 5, 4, 1. Gewöhnlich überfe^t man ^ tmv TvQonoiöiv mit

„Käfemadiertal." J. Böhmer, Studien zur Geographie Paläftinas, befon-

ders im Neuen Teftament (ZNTW, 1908, 216-229) S. 223 ff. meint

TvQonoimv fei nur Gräzifierung eines femitifdien Äquivalents NSiTO und

bedeute Giegbadi, was wohl möglich wäre.
s) Der füdweftliche Hügel ift 777 m hodi, der Tempelberg 744, der

Hügel n. davon 770 m; die Höhe bei der nw. Ecke der heutigen Stadt-

mauer 789 m ü. M. Bädeker, Paläftina und Syrien J. 1900, S, 32.

') B. J. 1. c.
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Der die Ober[tadt tragende Hügel war nadi allgemeiner Auffaffung

der füdweftlidie;') der andere mit der Unterjtadt, der Tempelberg. An
und auf dem füdlidien Teile desselben lag die Unter[tadt. Denn Jofephus

berichtet, dag nach der Verbrennung des Tempels vor der Eroberungder

Oberftadt, Titus die Stadt in Brand zu ftecken befohlen habe. Es feien

das Archiv, Akra, das Rathaus und (der Bezirk) Ophla in Afdie gelegt

worden. Das Feuer habe fich bis zum Palafte der Helena, der mitten

in (dem Stadtteil) Akra ftand, verbreitet. '^) Ophel lag aber füdlidi vom
Tempel.^)

Jofephus fpridit noch von einem dritten Hügel, welcher dem Akra

genannten gegenüberlag, aber von Natur niedriger als Akra und von

ihm durch ein breites Tal getrennt war. „In fpäterer Zeit aber," fagt er,

„als die Hasmonäer regierten, fdiütteten diefe, um die Stadt mit dem
Tempel zu verbinden, das Tal zu. Außerdem trugen fie die Höhe von

Akra ab und maditen ihn niedriger, damit der Tempel audi ihn über-

rage."*) Er felbft gibt uns an anderer Stelle eine Erklärung. Antiodius

Epiphanes hatte „die Stadt Davids", welche David den Jebufitern entriffen

und zu feiner Refidenz gemacht hatte, ^) erobert, befeftigt und zu einer

fyrifdien Burg gemacht.^) Als es dem Makkabäerfürften Simon im J.

142 V. Chr. gelang, fie zu erobern, hatte er diefe Zwingburg dem Erd-

boden gleich gemacht. Auch lieg er den Hügel, auf dem die Burg

geftanden hatte, abtragen, eine Arbeit, welche 3 Jahre in Anfpruch nahm,'

)

Wo lag denn diefe urfprünglidie Jebufiterburg oder „die Stadt

Davids."? Sie lag füdlidi vom Tempel auf dem öftlidien Hügel Jerufalems.

Der alte Name der Stadt während der Herrfdiaft der Jebufiter war

Sion, bezw. Berg Sion. Denn wir lefen in.der Sdirift: „David nahm die

Burg Sion, das ift die Stadt Davids ein" und wohnte dafelbft (2 Kön.

5, 7—9. 1 Par. 11, 5—7). Unter Salomon braditen die Häupter des

Volkes die Bundeslade „aus der Stadt Davids, das ift von Sion" in den

Tempel (3 Kön. 8, 1. 2 Paral. 5, 2). Für die Zeit des Königs Ezediias

bezeugt die Chronik, dag er, um die Belagerer des Waffers zu berauben,

die obere Quelle der Waffer von Gihon verfdilog und die Waffer an die

Weftfeite der Davidftadt hinunterleitete (2 Paral. 32, 2. 30. 4 Kön.

20, 20.) Gemeint ift der Siloakanal, der das Waffer unterirdifdi in den

innerhalb der alten Stadtmauern gelegenen Siloateidi^) führt. Somit

lag die Stadt Davids auf dem Ofthügel oberhalb des Gihon, der, wie

') Der nördliche Teil des nw. Hügels ift der Kalvarienberg, wo fidi

der Riditplä^ Golgotha oder die Sdiädelftätte befand. S. S. 68, 1.

2) B. J. 6, 6. 3.

3) Nehem. 3, 26 f. 11, 21. Vgl. 2 Paralip. 27, 3. Vgl. S. 66, 2.

*) B. J. 5, 4, 1.

5) 2 Kön. 5, 7. 9 u. 1 Par. 11, 5. 7.

«) 1 Macc. 1, 35. 2, 31. 7, 32. 14, 36. Nach Ant. 12, 9, 3 lag fie

neben dem Heiligtum auf dem Tempelberg.

') Ant. 13, 6, 7.

4 Vgl. Joh. 9, 1-39.
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durch Ausgrabungen bewiefen ift, mit der Marienquelle identifch i(t

(vgl. zu S. 66, 3). Nach dem Exil fpridit Nehemias (3, 15 f. 12, 37j von

den Stufen, die von der Davidftadt zum Teiche Siloe herabführen, und

erwähnt in diefem Zusammenhang das Haus und das Grab Davids zwifchen

dem Tempel und dem Siloe (vgl. Wilfon, Art. Zion in Hastings Dict.

4, 983). Kommen wir endlich zu der Makkabäerzeit, fo finden wir, dag

auch nach dem erften Makkabäerbuch die Stadt Davids auf dem Tempelberg

lag. S. vor. Seite.

Damit ift auch die urfprünglidie Lage von Sion, infofern als Sion

gleichbedeutend mit Stadt Davids ift, bewiefen. Sion lag auf dem füd-

öftlidien Hügel. Ob fchon zur Zeit der Jebufiter der Tempelberg überhaupt

Sion hieß, wiffen wir nicht. Jedenfalls ift der Name oft dem Tempelberge

gegeben worden, z. B. im erften Makkabäerbuch ift „Berg Sion" ftets

der Tempelberg im Unterfdiied von der Stadt Davids und dem übrigen

Jerufalem (vgl. 4, 37. 60. 5, 54. 6, 48. 62. 7, 33. 10, 11. 14, 27. Vgl. auch

Esdras 8, 81. Eccli. 24, 15). Aber audi fonft finden fich im A. T. viele

Stellen, welche Sion und Tempelberg als topographifch identifdi anfehen,

fo z. B. wenn der Sion der heilige Berg (Pf. 2, 6) als die Wohnung
Gottes (Pf. 9, 12. Isai 8, 18. Jer. 8, 19 u. a.), wo Gott fich offenbart

(Pf. 13, 7. 52, 7 u. ö. Amos 1, 2), wo er verehrt werden muß (Pf. 64, 2.

Jer. 31, 6, Joel 2, 1. 15), genannt wird; Ausdrücke, die es erklären, daß

der Sion im N. T. als ein Typus des Himmels angefehen wird (Geh.

Off. 14, 1. vgl. Hebr. 12, 18). Allein der Ausdruck Sion und Tochter

Sions findet fich audi für die ganze Stadt Jerufalem und ihre Be-

völkerung (z. B. Pf. 125, 1. 145, 10; Isai 51, 3, 11. 53, 7 f. Jerem.

4, 6. 8, 19 etc. Threni 1, 17: Sion ftreckt ihre Hände, aber niemand
tröftet fie).

Jofephus erwähnt den Namen Sion nicht; allein er hat die Stadt

Davids auf den füdweftlichen Hügel der Stadt verlegt (B. J. 5, 4, 1. S.

oben). Er hat fich durch die offenbare Feftigkeit des füdweftlichen Hü-
gels zu diefem Irrtum verleiten laffen. Wie durch ihn, fo ift überhaupt

feit dem 4. Jahrhundert n. Chr. der Sion mit dem füdweftlidhen Hügel
der Stadt identifiziert worden.

Die Frage, ob Sion der Ost- oder der Wefthügel gewefen ift, darf

heutzutage als zu Gunften des erfteren entfchieden angefehen werden.')

Denn Nachgrabungen, welche in den Jahren 1909—1911 am Ophel vor-

Aus der Literatur feien als Vertreter der traditionellen Anficht

erwähnt Rüdcert 1. c, Gatt 1. c, „zur Topographie Jerufalems" ZDPV
1902, S. 178-194 und in „Das Heil. Land", 1903, S. 126-133; Mommert,
Topographie I (1903); für die neuere Anficht Cafpari, Chronologifdi

geographifdie Einleitung in das Leben Jefu. Hamburg 1869, S. 232 ff.

Schegg, Bibl. Archäologie, Freib. 1887, S. 46 f. Schürer I (1901) S. 198 f.;

befonders Lagrange, Topographie, Rb. (1892) I, 17-38. Smith, Jerufalem
1, 134-180. H. Hänsler, Streiflichter in die Topographie des alten

Jerufalem in „Das Heil. Land" 1913, 202-210; 1914, l-f3. 99—106.
130-142; 1916, 25-42.

Feiten, Neuteffamentliche Zeitgefchichte. I. 2. u. 3. Aufl. 5



66 Erfter Abfchnitt. Die politifdie Gefdiidite der Juden etc.

genommen wurden, haben den Nachweis jebufitifdier Befeftigungen und

kanaanitifcher Gräber auf dem Südofthügel erbracht, während auf dem
Wefthügel derartige Funde nicht gemadit wurden. Vgl. H. Vincent in

Rb, 1911, 566 SS. 1912, 82 ss. 424 ss. 544 ss. und kürzer auf Grund des

Berichtes v. H. Vincent, E. Baumann, Die Ophelfunde von 1909—11

ZDPV, 36, 1913, 1—27. Dafür audi u. a. Dalman, Zion, die Burg Jeru-

salems. Paläftina-Jahrbuch B. 1915, 39-84. Vgl. noch H. Vincent, La

cite de David d'apres les fouilles de 1913—14. Rb. 1921, 3, 400-433.

Vincent, Jerusalem 1, 142 ss.

Für die Chriften bleibt der {üdweftliche Sion, wenn er auch nicht die

Davidsftadt trug, ein geheiligter Berg. Denn dort lag der Abend-

mahlsfaal, dort ift der heil. Geift auf die Jünger herabgekommen.

Nördlich vom Tempelberg lag Beze.tha^) (d. h. Oliven-

hain), der von Natur am leidite[ten einzunehmende Teil der

Stadt. Den [üdlidien Teil des öjtlidien Hügels oder des

Tempelberges bildete der felfige Pla^-) Ophel.

Wafjer- Für die Wafferbedürfniffe der Stadt war teils durdi
reiditum. künftlidie Sammelftellen der großen, in den Tälern fidi

fammelnden Regenwa||errna|fen, teils durch künstliche Waffer-

leitungen geforgt.^)

Die Mauern Die Stadt war an vielen Punkten fchon durch die fteil

der Stadt, abfallenden Abhänge gefchüt5t, aber audi an den übrigen

Stellen durch Mauern gedeckt, deren es zur Zeit des Jofe-

') B. J. 5, 4, 2, wonach diefer Stadtteil auch Kainopolis-Neuftadt

(Vgl. B. J. 2, 19, 4) hief5.

^) Ophla oder Ophel (hebr. Erhöhung, Hügel) ift nach dem Sprach-

gebrauch des Jofephus kein vom Tempelberg unterfchiedener Hügel,

fondern nur ein Pla§ (B. J. 2, 17, 9. 5, 4, 2. 5, 6, 1. 6, 6, 3). Vgl, über

Ophel Vincent, Jerufalem 1, 187 ss.

3) Vgl. fdion Eccl. 2, 6 und Eccii. 48, 19. S. C. Schick, Die Waffer-

verforgung der Stadt Jerufalem ZDPV 1878, S. 132-176 und Smith,

Jerufalem I, 75—133. Aus welcher Zeit zwei Wafferleitungen , welche

das Waffer von . den fogen. Teichen Salomos bei Bethlehem nach Jeru-

falem brachten und die Zuführungen zu diefen Wafferleitungen flammen,

ift nidit ficher. Die Infchriften auf einem dem Salomo, dem Pontius

Pilatus, oder dem Herodes zugefchriebenen Aquädukt mit zum Teil

fteinernen Sifonröhren, weifen auf die Zeit des Septimius Severus hin

(vgl. Clerraont-Ganneau, Recueil IV, 206 ss.). Vielleicht beziehen fich

aber diefe Infchriften nicht auf die urfprüngliche Anlage, fondern auf ihre

Wiederherftellung. S. Smith I, p. 128 ff., II, 462 f. — Die einzige Quelle

in Jerufalem, welche etwas Quellwaffer hat, ift die Marienquelle ('Ain

Sitti Marjam, oder 'Ain Umm ed-Derefch, Stufenquelle; vgl. die Unter-

fuchungen von Vincent, Jerufalem 1, 93 ss.) im Zedrontale. Sie führt

ihr Waffer dem Teiche Siloe (lag innerhalb der Mauer
f. o. S. 64) zu. Der
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phus im Norden fogar drei gab. Die ältefte, nodi aus der

Zeit der Könige von Juda flammende Mauer begann im

Nordweften der Stadt bei einem nach Hippikus, einem im

Partherkriege gefallenen Freunde des Herodes genannten

Turme, und lief von hier in öftlidier Richtung in ziemlich

gerader Linie bis zur weftlidien Halle des Tempels und in

füdlicher Richtung um die Weft- und dann ö{tlich um die

Südfeite der Oberftadt (oder des füdweftlichen Hügels) herum

über das Tyropoion bis zu dem Pla^e Ophla und weiter bis

zur Ofthalle des Tempels,^) fo dag fie alfo den füdweftlichen

Hügel und im weiteren Verlauf den füdlichen Teil des Tempel-

berges umfchlog. Die zweite Mauer, welche ebenfalls noch

aus älterer Zeit ftammte, begann bei dem Tore Gennath

(d. h. Gartentor), das nodi zur erften Mauer gehörte und

öftlich vom Turme Hippikus lag, und umzog die Nordseite

von Akra und erftreckte fich bis zur Burg Antonia an der

nordweftlichen Edce des Tempels ^) Allem Anfcheine nach

zog fich die Mauer öftlidi und füdHch von der heute wie von

alters her als Kalvarienberg oder Golgotha angefehenen

Stätte auf dem nordweftlichen Hügel hin, fo dag damals

diefe Stätte außerhalb der Stadtmauer lag und fomit, da der

Kalvarienberg und das heilige Grab notwendig außerhalb

der alten Stadt Jerufalem zu fuchen find,") gegen die Echt-

heit des heiligen Grabes keine begründete Einwendung

Name Siloam (Joh. 9, 7) ift das gräcifierte Sdiiloadi = der Entfendete.

Es erklärt fich daraus, dag ihm das Wa{fer aus der intermittierenden

Marienquelle in Zwifchenräumen zuflog. S. Bädeker S. 98 f. und Vincent

1. c. p. 93. über die Identität der Gihonquelle (1 Kön. 1, 33) mit der

Marienquelle vgl. u. a. Lagrange p. 31 ss. Hänsler 1916, 1, 25 ff.

^) B. J. 5, 4, 2. Über den Lauf der erften Mauer
f.

Sejourne, Les
murs de Jerufalem, Rb. (1895) IV, 37-47. Rückert, S. 47 ff. Smith, Je-
rufalem I, p. 242 f.

^) B. J. 5, 4, 2. Das Tor mug ,fich etwa in der Mitte der Nord-
mauer befunden haben. Hätte es nahe dem Hippikusturme gelegen, fo
würde Jofephus von diefem bekannten Turme aus den Anfang der Mauer
benannt haben, über die mutmaßliche Lage des Gennathtores vgl. Vin-
cent, La deuxieme enceinte de Jerusalem Rb. (1902) XI [31—57], p. 39 ss.

;

Wilson, The Walls of Jerusalem PEFQS, 1905 [231—243], p. 237 ff.

Smith 1. c, p. 243 f.

»j Matth. 27, 32 f. Marc. 15, 20. 22. Joh. 19, 17. Hebr. 13, "12.

5*
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gemadit werden kann/) Die dritte Mauer, weldie im Norden

die Neuftadt Bezetha und im Nordweften auch den Kalvarien-

berg^) mit der nahen Grabftätte Jefu umfchlofe, fo dag diefe

nun innerhalb der Stadt zu liegen kam, ift nach dem Tode

Chrifti von König Agrippa 1. gebaut worden. Audi diefe

Mauer nahm wie die erfte ihren Anfang am Hippikusturm,

ging von da nördlich bis zum achteckigen, 33 m hohen Pse-

phinusturm, in deffen Nähe fpäter Titus lagerte und zog fidi

von dort gegenüber dem noch erhaltenen Grabmal der Kö-

nigin Helena von Adiabene (heute „Königsgräber" genannt,

vor dem Damaskustor) um die Stadt herum bis zu der alten

Mauer im Zedrontal (an der Ofthalle des Tempelbezirks).

Die aus den größten Quadern gebaute Mauer hatte nicht

weniger als 90 Türme.^)

Der Paia[t Gewaltige, turmähnliche fefte Burgen waren die von Ko-
des Herodes.nig Herodes auf der alten nördHchen Stadtmauer nahe bei-

1) Darüber herrjcht kein Zweifel, daß die wenigstens feit dem vierten

Jahrhundert nach der Überlieferung- als riditig angesehenen Orte der

Kreuzigung und des Grabes Chrifti, über weldie Kaifer Konftantin eine

Kirche bauen ließ, in der Grabeskirdie zu Jerufalem zu finden find.

Vgl. Eus. Vita Const. 3, 25; De laud. Const. 9; Onomast. p. 75.

It. Burdig. 22. S. Silviae peregr. p. 74 ff. Eucherius Ep. ad Faustum

presb, (ed. Geyer It. Hier, p. 126), Jt. Anon. Plac. p. 171 sq. Eusebius

Vita Const. 3, 26 bezeugt auch, dag unter den Chripen früherer Zeiten

die Kenntnis der heiligen Orte ungefdimälert erhalten geblieben fei.

Allein eine Anzahl Forfcher haben ausfdilieglich auf Grund der Angaben

der Heiligen Schrift die Lage der Schädelftätte anders beftimmen und fie

an den verfchiedenften Orten der hl. Stadt finden wollen. Vgl. Mommert,

Golgotha und das hl. Grab zu Jerufalem, S. 3 ff. G. Dalman, Golgotha

und das Grab Chrifti. Paläftina-Jahrbuch IX (1913) S. 98 - 123.

Von dauerndem Wert ift die Gefchichte und Befchreibung des heil.

Grabes und feiner heiligen Stätten bis auf die Gegenwart von P. Vincent

und P. Abel in Jerufalem, Bd. 2, Buch 2, S. 89—300.
'') Golgotha, im jüd. Aramäifdien Golgoltha, heißt „Schädel", oder

„Schädelort", Die Schädelform des Berges ift vielleicht (vgl. F. Dunkel,

Das Heil. Land, LV, 1911, S. 231 ff.) erft durdi den bei dem Bau der

dritten Mauer gemachten Einfchnitt in den Felfen entftanden.

^) B. J. 5, 4, 2—3. Über den Lauf der Mauer herrfdit unter den

Forfchern keine Einigkeit, Vgl. u. a. Gatt, die Mauer des Agrippa,

Th Q. 1905, S. 264—70 und Vincent, La troisienne enceinte de Jerusalem

Rb. N. S. V (1908), p. 182—204 und p. 367—381. Vgl. auch H. Vincent

über Ausgrabungen am Turm Psephinus RB. 1913, S. 88—96. Smith

1. c. p. 244 ff.
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einander erriditeten Türme, der fchon genannte viereckige

Hippilcusturm, der Phajael und der nach der Mariamme ge-

nannte dritte Turm. Die Gefamthöhe des erften betrug an

80, die des Phafael an 90, die des Mariammeturmes 55 Ellen. ^)

Den Grundftodc diefer Türme bildeten gewaltige behauene

Blöcke weißen Marmors, worüber \\(h koftbar ausgeftattete

Wohngebäude erhoben, die oben mit Türmchen und Bruft-

wehren verziert waren. ^) An diefe Türme fchloß; [Idi im Nord-

westen der Ober[tadt der prunkvoll ausgeftattete und mit

einer hohen Mauer umgebene, mit Parkanlagen und künft-

lidien Seen ausgeftattete Palaft des Königs Herodes an.'')

Während diefer Palaft zugleich durdi feine feften Türme Die Burg

eine Feftung der Oberfladt war, war die eigentHche Tempel Antonia.

und Stadt beherrfdiende Feftung die von den Hasmonäern
in der nordweftlidien Edce des Tempelberges erbaute Feftung

Baris, welche Herodes mit grofien Koften umbaute und An-

tonia nannte. Sie lag auf einem 25 m hohen Felfen, und

war durch vier Türme flankiert, von welchen der füdUche

und öftliche 35 m hoch waren, fo daß man von dort aus

das ganze Tempelgebäude überfchauen konnte. Das Innere

der Burg war ganz wie ein Königspalaft eingerichtet und

hatte Hallen, Bäder und geräumige Kafernenhöfe. Hier war
das Standquartier der römifdien Befa^ung. Dort, wo die

Burg an die nördliche und weftlidie Tempelhalle angrenzte,

führten von der Burg Treppen in die Hallen hinab. ^)

') B. J. 5, 4, 3. Die Elle, nadi der Jofephus rechnet (S. Kap. 13, 5),

ilt = IVi Fuß = 0,444 m.

2) B. J. 5, 4, 3—4. Der Phafael i[t noch in dem gewaltigen Nordoft-

turm der fogenannten Davidsburg, der Zitadelle am Jafator des heu-
tigen Jerufalem, erhalten.

3) B. J. 1, 21, 2. 5, 4, 4. 2, 15, 5. 2, 17, 6 u. ö. Ant. 15, 9,. 3. 17,

5, 2. 17, 10, 2. 3. B. J. 5, 5, 8 heißt der Palaft die Feftung der Ober-
ftadt (tjjc öti'w TTÖAee»? läiov g)^oif(iiov rjv, ta, '^HijihSov ßallleta). Unter dem
Prokurator Geffius Florus, der bei feinem legten Befudie Jerufalems im
Königspalafte abgeftiegen war (B. J. 2, 14, 8) und vor demfelben wieder-
holt auf dem Richterftuhl faß (2, 14, 8. 9), hatten die römifdien Truppen
ihr Lager bei dem Königspalaft [rd ;r(>o> rof? ßaeiXetoK; öTtfardnedov

B. J. 2, 15, 5), verließen dasfelbe aber fpäter, da es leicht zu erftürmen
war, und flohen in die königlichen Türme (B. J. 2, 17, 8).

*) B. J. 5, 5, 8. Vgl. B. J. 1, 3, 3. 21, 11. Ant. 15, 8, 4. 11, 4.

18, 4, 3. — Nach der Rede des Agrippa I. bei Philo, Leg. ad Cajum 38
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DerPaiaftder An der Nordoftfeite der Oberftadt, höher als der dort

"und^ d"^^'^
gelegene, mit bedeckten Säulenhallen gefchmückte groge Pla^

Xyftuspfa^.
^yJ^us, lag der alte Palaft der Hasmonäer,^) den fpäter Kö-

hat Pilatus, um die Juden zu ärgern, vergoldete Weihefchilde in dem in

der Stadt befindlichen Herodespalaft, den er (§ 39) „Wohnung der Pro-

kuratoren" («V ohl^ rö)v inirq67Tü)v) nennt, anbringen laffen. Daraus folgt

aber nicht, daß die Landpfleger nicht auch gelegentlidi auf der Burg
Antonia refidierten, wenn fie zu den Feften von Cäfarea nach Jerusalem
herüberkamen. Das „Prätorium" des Pilatus in Jerusalem (Joh. 18, 28)

ift entweder im Herodespalaft oder auf der Antonia zu Jüchen. Im Neuen
Te[tament bezeichnet der Ausdruck nidit die Amtswohnung des Land-
pflegers überhaupt, wie van Bebber, Das Prätorium des Pilatus, Th Q. 1905

[S. 179—230], S. 181 ff. will, Jondern, genauer gefprodien, feine mit der

K aferne in Verbindung flehende Wohnung, in welcher fich dann audi die

Feldzeichen befanden. Das ergibt (idi aus Marc. 15, 16: ol äh öt^anw-
xa.1 aTDJyayov avzov töto Tfjg avX^?, o iötiv TCQatrv'nttov, xut ÖvvyiaXovÖiv okijv

xiiv öntlqav, vgl. Matth. 27, 27. Bei Joh. 18, 29. 33, 38. 19, 4. 9 geht

der Landpfleger aus und ein im Prätorium. Apg. 23, 35 fagt Felix, der

doch felbft im Palafte des Herodes wohnte, Paulus folle verwahrt werden
iv TW 7t(jaiTü)(Ji(i> rov "H(Jwdov. (Die Kaferne allein,wird Apg. 23. 10. 16. 32

naQsi-ißohl genannt.) Der Riditerftuhl, auf welchem Pilatus zu Geridit über

Jefusfag, befand fich außerhalb des Prätoriums (vgl. Joh. 19, 13u.9)et?T07iov

ksyötiivov Ai&oöxQMxov, 'Eß(jai6xi de Faßßa&d, Lithoftroton war die künft-

lichfte Art der Mofaik (vgl. z. B, J. Marquardt, Das Privatleben der Rö-

mer, (L. 1886) II, 627 f.); audi im Tempel war Lithoftroton = ein Mofaik-

pflafter, vgl. B. J. 6, 1, 8. 3, 2. Was Gabbatha bedeutet, ift unbekannt

(vgl. Neftle, art. Gabbatha in Haftings II, 75). — Die Lokaltradition in

Jerufalem fucht feit dem 13. Jahrhundert den Ort, wo Jefus von Pilatus

verurteilt wurde, in der türkifchen Kaferne, welche auf dem Pla^e der

Burg Antonia fteht (vgl. dafür befonders Barnabe d'Alsace, Le Pretoire

de Pilate et la Forteresse Antonia, Par. 1902 und Hänfler, Die Richt-

ftätte des Pilatus. Das Hl. Land, 62. Jahrg., 1918, S. 18—29. 58-73.

97— 107, während K. Mommert, Das Prätorium des Pilatus, L. 1903, ihn

im Stadttal auf dem Terrain des alten Sultanbades am Weftfuße des

Antoniafelfens gefunden zu haben glaubt (ihm ftimmt u. a. zu: Herbert

Thurfton, The praetorium of Pilate and the pillar of the scourging. The

Dublin Review 1906, vol. 138, p. 120-142). Nach van Bebber (1, c.) ift

das Prätorium der Herodespalaft auf dem Sion. Der ältefte Pilgerbericht

fpricht aber jedenfalls gegen diefe le^tere Annahme (vgl. It. Burd. p. 22:

Inde ut eas foris murum de Sion, euntibus ad porta Neapolitana ad

partem dextram deorsum in valle sunt parietes, ubi domus fuit sive

praetorium Pontii Pilati).

^) 'Ettcivo) xov ^vOxov 7t(i6g xo ni^av xijg avo) noXsta? B. J. 2, 16, 3.

Sn-ith, Jerufalem II, 490 f. verlegt den Xyftospla^ in das Tyropoion, was
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nig Agrippa II. bewohnte,^) und in dem auch wohl die Hero-

dianer, wenn fie, wie z. B. „König Herodes", d. h. der

Vierfürft Herodes Antipas, zum Ofteriefte oder bei andern

Gelegenheiten nach Jerufalem kamen, wohnten. Der er-

wähnte Xyftuspla^ war durch eine Brücke mit dem Tempel-

berg verbunden. ^) Etwas öftlidi von dem Pla^e, aber eben- Das Rathaus,

falls an der alten nördlidien Mauer lag auch das Rathaus, ^^^ Archiv

welches fomit nicht mehr auf dem Sion, fondern fchon im ""^^^
^^j^al^ias^

Tyropoion ftand/^) während das Ardiiv, worin auch die Schuld-

urkunden verwahrt wurden, in der Oberfladt war."^) Hier

hat auch das Haus des Hohenpriefters Ananias geftanden,^)

wie audi dort etwas nördlich von der Stelle, auf der fidi

heute die deutfdie Kirche der Dormitio erhebt, das Haus des

Hohenpriefters Kaiphas gefucht wird.^) Auch die Unterftadt

war nicht ganz größerer Gebäulichkeiten bar. Dort erhob

fidi z. B. allerdings wohl erft einige Jahrzehnte nach Chri-

ftus der Palaft der Königin Helena von Adiabene.^) In der

aber doch nach Jofephus 1. c. nicht richtig fein kann, weil von dem Pla^e

eine Brücke zum Tempelberg führte.

') Ant. 20, 8, 11. Vgl. audl B. J. 2, 17, 6: t« 'Ay^lnna xai TM

Be(jEvix7jc; ßaöiXeia.

2) B. J. 2, 16, 3. 6, 3, 2. 6, 2.

^) Über die Lage vgl. B. J. 5, 4, 2 (ßovA;;) und 6, 6, 3 {Bo}X)]TtjQtov).

Es wird wohl mit Recht an der Stelle des heutigen Gerichtshaufes im

Tyropoion, nahe dem Tempelberg, gefucht. Vgl. auch unten,

B. J. 2, 17, 6. 6, 6, 3.

") B. J. 2, 17, 6.

^) Nadi dem Pilger von Bordeaux lag das Haus auf dem Sion

(d. h. in der Oberftadt, cf. Itin. Burdig. p. 22, wo er, nachdem er von

dem Teiche Siloe gefprochen, fortfährt: In eadem ascenditur Sion et

paret, ubi fuit domus Caifae sacerdotis). Zur Zeit des Theodofius (de

situ terrae
f. p. 141: De sancta Sion ad domum Caiphae, quae est modo

ecclesia sancti Petri, sunt plus minus passi numero L) war auf der

Stelle eine Kirche des heiligen Petrus gebaut (auch der Breviarius de

Hierosolyma [aus dem 6. Jahrb.] fagt p. 155 [ed. Geyer]: ubi est basilica

grandis sancti Petri). Auf der Stelle liegt heute das armenifdie Zionsberg-

klofter, nördlich von der deutjchen Dormition. Vgl. U. Coppens, Le palais

de Caiphe et le nouveau Jardin Saint-Pierre. Paris 1904; A. Ceyssens,

Le palais de Caiphe et le Jardin Saint-Pierre. Brux. 1905; H. Vin-

cent, RB. 1905, 149-158; Germer-Durand, La maison de Caiphe et

l'eglise S. Pierre ä Jerusalem RB. 1914, 71-94. 223-246.

•) B. J. 6, 7, 3.
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Neuftadt wird es naturgemäß manche villenartige Gebäulidi-

keiten gegeben haben. Aber fonft waren die Straßen eng^)

und wurden erft unter Agrippa II. mit weißem Stein ge-

pflaftert.2)

Der Tempel. Der Mittelpunkt des religiöfen und nationalen Lebens

der Juden war der Tempel. Der Tempel, welchen die Ifrae-

Ihen unter Zorobabel an Stelle des durch Nabuchodonofor

zerftörten falomonifdien Tempels gebaut und den, nadi feiner

Entweihung und Plünderung durch Antiodius Epiphanes, Ju-

das Makkabäus gereinigt und feierlidh geweiht hatte, war

in Bezug auf das Tempelhaus und die Vorhöfe von Herodes

feit dem 18. Jahre feiner Regierung (20-19 v. Chr.) um-

gebaut, erweitert und verfchönert worden. Seine Nachfolger

haben an den Nebengebäuden und der Ausfchmüdcung des

Ganzen weiter gearbeitet bis zum Jahre 64 n. Chr.^)

Der ganze Umfang des Tempelareals ift noch aus dem
heutigen Haram esch-Scherif (= das edle oder berühmte

Heiligtum) zu erfehen, wobei aber zu bedenken ift, daß zur

Zeit des Herodes an der Nordfeite die Burg Antonia lag.

Der Pla^ bildet ein unregelmäßiges Viereck, deffen Südfeite

283 m lang ift, während die Länge der Nordfeite 317, die

der Oft- und Weftfeite 474 und 486 m beträgt. Die Gesamt-

fläche ift 144000 qm^) oder 14 ha 40 a oder ungefähr

') B. J. 2, 14, 9.

2) Ant. 20, 9, 7.

3) Ant. 20, 9, 7. Wir folgen dem Beridit des Jofephus Ant. 15, 11

und B. J. 5, 5, da diefer den Tempel nodi aus Augenjchein kannte. Der

fpätere Beridit der Mifchna, nämlich der Traktat Middoth, enthält zwar

viele Einzelheiten, i[t aber wegen feiner bisweilen phantaftifdien Schil-

derungen mit Vorfidit zu gebrauchen. Unter den älteren Werken ift

Lundius, Die alten jüdifchen Heiligtümer, Hamburg 1701, S. 237—403,

{ehr ausführlich. Von neueren Werken ift befonders C. Schick, Die Stifts-

hütte, der Tempel in Jerufalem und der Tempelplatj der Jetjtzeit, B. 1896,

wegen der fadikundigen Behandlung des let5teren von Wert. Odilo

Wolff, Der Tempel von Jerufalem und feine Mage, Graz 1887, und von

neuem in „Der Tempel von Jerufalem, eine kunfthiftorifche Studie über

feine Maße und Proportionen", Wien 1913, fucht namentlich' die Harmonie

des Ganzen klarzuftellen. Von kürzeren Befchreibungen vgl. z. B. F. Spieß,

Der Tempel zu Jerufalem während des legten Jahrhunderts feines Be-

ftandes nach Jof., B. 1880, u. F. Düfterwalds Artikel „Tempel" im Kirchen-

lexik. '^ 12, 1304 ff., fowie Smith, Jerufalem II, 499 ff.

') Schick, S. 240.



I. Kap. Das heilige Land zur Zeit Chrifti und der Apoftel. 73

56 preufeifdie Morgen groß;. Diefe große Fläche war dadurch

gewonnen worden, daß namentlidi nadi Süden hin die obere

Fläche des Tempelberges durch gewaltige Unterbauten er-

weitert worden war. Dadurdi waren die öftlidhe und welt-

liche Halle, welche früher nur wie die übrigen ein Stadium

(= 177,6 m) lang waren, auf zwei Stadien') verlängert und

hatte man Raum gewonnen für einen dritten großen Vor-

hof, den der Heiden, den Jofephus das erfte oder äußere

Heiligtum nennt.-)

Um den ganzen Tempelbezirk lief eine Umfaffungsmauer, Der Vorhof

an deren Weftfeite vier^) und an deren Südfeite zwei Tore^) ^®^ Heiden.

waren. Im Innern der Umfaffungsmauer, an weldie der größte

Tempelhof, der Vorhof der Heiden fließ, welcher feinen Namen
davon führte, daß zu demfelben auch Heiden Zutritt hatten,

liefen an der Nordweft- und Oftfeite der Umfaffungsmauer

doppelte Hallen, welche 30 Ellen breit waren und flache,

auf 25 Ellen hohen, weißen Marmorfäulen ruhende Dädier

von Zedernholz hatten.^) An der Oftfeite fiel die Tempel-

terraffe fteil ab ins Zedrontal. Die fidi auf ftarken Mauern

diefem Abgrunde entlang ziehende öftlidie Halle hieß nach

ihrem erften Erbauer die Halle Salomos.") Befonders pracht-

voll war aber die Südhalle, weldie die königliche Halle hieß

und 162 Säulen mit korinthifchen Kapitalen befaß. Diefe

Säulen waren in vier Reihen von einem Ende der Halle bis

zum andern einander gegenüber aufgeftellt und zwar fo, daß
die vierte Reihe in die fteinerne Mauer eingelaffen war. So

') Vgl. B. J. 5, 5, 1 ff. Ant 15, 11, 3. Der Flächeninhalt wäre
demnach 63048 qm = 6 ha 30 a 48 qm. Übrigens dürfte Jofephus die Ent-

fernungen nadi dem Augenmaß abgefdiät5t oderwenigftens abgerundet haben.

B. J. 5, 5, 9. 6, 5, 1.

=*) Ant. 15, 11, 5.

*) Jos. 1. c. m'kac. Nach Middoth 1, 3 waren es 2 fogen. Hulda-
pforten, d. h. Wiefei- oder Schleichtore, die fo hießen, weil man durch

eine Art Tunnel auf die Tempelarea hinaufkam. Refte derfelben find noch
heute vorhanden. Vgl. Sdiidc 185, Bädeker 52. Middoth 1. c, erwähnt
im Often das Sufantor, auf welchem wohl zur Erinnerung an die per-

fifdie Herrfdiaft der Palaft von Sufan abgebildet war. Jofephus erwähnt
B. J. 2. 19, 5. 6, 4, 1 ein Tor im Norden, welches Middoth 1, 3 das nur
für Priefter beftimmte Tadi (= dunkle) Tor nennt.

^) B. J. 5, 5, 2. Über die Elle des Jofephus s. o. S. 69, 1.

«) Ant. 20, 9, 7. Joh. 10, 23. Apg. 3, 11. 5, 12.
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bildeten fie drei Hallen, wovon die mittlere 45 Fug, die beiden

andern je 30 Fuß» breit waren. Die mittlere war zweimal

fo hoch als die übrigen, obwohl auch le^tere über 50 Fug;

Höhe hatten.^) Der gefamte nicht überdachte Raum des Vor-

hofes der Heiden war mit Mofaik von allerhand Steinen ge-

pflaftert.^) In diejem Vorhofe herrfdite ein reges Leben.

Denn hier war der Tempelmarkt mit Tauben-, Odi[en- und

Sdiafhändlern, hier ftanden die Wedifeltifche, wo man Tempel-

münzen einwedijeln konnte, um die Tempelfteuer zu be-

zahlen. Das Feilfdien und Handeln und Betrügen war oft

derart, dag der Herr von einer Räuberhöhle fpredien konnte.

Hier ergingen fich nicht nur die Befucher, fondern lehrten

und disputierten die Rabbiner und fanden Volksredner leidit

willige Ohren. Hier hat audi der Heiland das Volk belehrt.

Innerhalb des fo eingefchloffenen Raumes, nidit weit von

der äugern Umfaffungsmauer entfernt-^) lag eine zweite Ein-

friedigung, zu der einige Stufen hinaufführten. Sie war durch

ein drei Ellen hohes Steingitter gebildet. An demfelben

waren in gleichen Abftänden Säulen angebracht, welche teils

in griechifcher teils in lateinifcher Sprache jedem Nichtifraeliten

den Zutritt zu dem Heiligtum unterfagten.^ Zu le^terem,

dem Innern Tempelraum ftieg man, wenn man das Stein-

gitter paffiert hatte, von Nord, Oft und Süd auf 14 Stufen

empor, und kam dann zu einer 10 Ellen breiten, ebenen

Terraffe. Durdi die 14 Stufen, welche nur an der Weftfeite

^) Ant. 15, 11, 5.

2) B. J. 5, 5, 2.

^) Ant. 15, 11, 5 SV /isöo) dntyiiiiv ov noXv.

*) Ant. 1. c. B. J. 5, 5, 2. 6, 2, 4. c. Apion. 2, 8. Philo, Leg. ad Caj.

§ 31. Vgl. Apg. 21, 26 ff. Eine Infdirift ift im Jahre 1871 von Clermont-

Ganneau (Revue archeol. N. S. t. XXIll, 1872, p. 214-34, 290—6) ent-

dedit M^Orden. Sie lautet: uri&ha dXloytvii itönofjsvsöd-at eVro? rov nefil

to it(jOv z^vqiä-Kruv xai Tte^ißöXov' o? d av Xrj(p&rl, iuvroj aizio? e'6rat dia ro

i^axokov'9flv &ävazov. Keiner von anderm Volke trete in das das Heilig-

tum einfdiliegende Gitter! Wer dabei ergriffen wird, ift felbft fdiuld, dag

der Tod ihn trifft. Daß dies keine bloge Drohung mit dem Strafgeridit

Gottes (Derenbourg, Journ. asiat. 6. serie t. XX, 1872, p. 178-195)

ift, ergibt fich ganz klar aus B. J. 6, 2, 4. Die Tafeln find nidit etwa

von der römifdien Regierung aufgeftellt worden, wie Mommfen RG. V,

513, 1 meint, vielmehr hatten die Römer nur Erlaubnis gegeben, die

Übertreter der Warnung zu beftrafen. S. B. J.*6, 2, 4,
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nicht angebracht waren, wurde an der Nord-, Oft- und Süd-

feite des innern Heiligtums eine an der Weftfeite fichtbare

ftarke Mauer, welche äußerlich 40 Ellen hoch war, zum Teil,

d. h. bis zur Höhe der Terraffe, verdeckt.^) Von der Terraffe

nun ftieg man auf fünfftufigen Treppen zu den Toren der

genannten Mauer. Im Süden und Norden waren je 4 Tore,

im Often aber ein Doppeltor.^) Jedes hatte Doppeltorflügel,

die 30 Ellen hoch und 15 Ellen breit waren. Da jedes turm-

förmig gebaut war, ftellte es eine Torhalle dar, deren Breite

und Länge 30 Ellen betrug. Die Tore an der Nord- und

Südfeite waren überall mit Gold und Silber bekleidet, eines

aber, das Außentor des innern Heiligtums (das Ofttor), war

aus korinthifchem Erz, d. h. aus reinem Kupfer und über-

ragte die übrigen aus Erz (Bronze) hergeftellten, verfilberten

und vergoldeten Tore an Wert. VermutHch ift dies das Tor,

welches in der Heiligen Schrift das fchöne heißt, an welchem

Petrus den Lahmgebornen heilte.^)

Ging man nun durch diefes äußere Ofttor in das Heilig- Der Vorhof

tum, fo kam man zunädift in einen vierediigen Hof oder ^^r ifraeiiten.

Raum, zu welchem auch von Süden und Norden je eine Tür

führte. Diefer Raum hieß der Vorhof der Frauen, weil diefe

über denfelben nicht hinausgehen durften.*) Zwifchen den

') B. J. 5, 5, 2. 6, 2, 4.

'*) Das heißt nur ein Außentor. B. J. 5, 5, 2 wird von 2 Toren

nach Often gefprodien, weil, wie der Zusammenhang ganz klar macht,

das diejem Augentor im Innern zwifchen dem Vorhof der Frauen und
dem der Israeliten gegenüber liegende Tor mitgezählt wird. Auch B. J.

5, 5, 3 wird diefes unter die 9 Tore gezählt und davon das Außentor

des Heiligtums unterfdiieden.

') B. J. 5, 5, 3. 6, 5, 3. Apg. 3, 2. Vgl. Schürer, Die &vQa oder tti'At; oi^aia.

Act. 3, 2 u. 10. ZNW. VII (1906) 51- 68, während O. Hol^mann, Tore

und Terraffen des herodifdien Tempels ZNW. IX (1908) 71—74 die An-

ficht vertritt, das korinthifche Tor fei zwifchen Männer- und Frauenvorhof

gewefen. — Es heißt auch Tor des Nicanor, nach dem Erbauer Nicanor
von Alexandrien. S. Middoth 1, 4 und 2, 6. Vgl. Joma 3, 10 und b.

Joma f. 38a. Clermont-Ganneau, La porte de Nicanor du temple de

Jerufalem in Recueil V, 334- 40. Über die in einem Grabe bei Jeru-

falem gefundene Infdirift: o^izn tävzor Neixävoi,oc:'AksSav(y(jEw?,7Tuitj(SnvTug

rag &v^c,g vgl. auch Dittenberger, Orientis Graeci Inscr. 2, p. 296 zu

n. 599.

*) B. J. 5, 5, 2. 6, 9, 2. Er ift nur die Verlängerung des Vorhofes

der (männlichen) Ifraeliten nach Often hin. „Weil aber das urfprüngliche
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Toren diejes Vorhofes fanden jidi vor den Mauern nadi

innen einfache Säulengänge, welche zu den Sdia^kammern

führten. Auch ftanden hier Opferftöcke, in deren einen die

Witwe im Evangelium ihr Sdierflein legte. ^)

An der Weftfeite des Vorhofes der Frauen, weldien die

durdi das Ofttor eintretenden Männer durdifchreiten mußten,

öffnete {ich dem korinthifchen Tore gegenüber, aber höher

als dasselbe, ins innere Heiligtum ein Tor, zu weldiem 15

Stufen hinaufführten. Diefes Tor, welches eine Höhe von

50 Ellen und Türen von 40 Ellen Breite hatte, auch ko[t-

barer als andere gefdimückt war und eine reiche Silber- und

Goldbekleidung hatte, führte in den weftlichen Teil des innern

Vorhofes, der ausfchlie^lich für die Männer beftimmt war.^)

Der Vorhof Derselbe war nur durch ein niederes, fdtiön gearbeitetes
der Priefter. Steingitter von dem noch etwas weftlicher fich erftredienden

Vorhofe der Priefter getrennt. Diefer le^tere Vorhof umgab
das Tempelhaus von allen Seiten, war aber feiner[eits fo-

wohl im 0[ten wie im Norden und Süden von dem Vor-

hofe der Ifraeliten eingefchloffen. In dem Vorhofe der Priefter

erhob fich unter freiem Himmel der große, 15 Ellen hohe
und 50 Ellen lange und ebenfo breite Brandopferaltar, vier-

eckig von Geftalt und an den Ecken mit hornartigen Vor-

fprüngen verfehen, zu welchem von Süden her ein bequemer

Aufgang hinaufführte.^)

Terrain fich hier ftark fenkt, wurden zwei, ungleich hodi gelegene Hof-

flächen herge[tellt, was eine förmliche Abteilung in zwei Höfe nötig-

machte." Schick 127. A. Büchler, The fore-court of women and the brass-

gate in the temple of Jerusalem. Jew. Quart. Rev. 1898, p. 678 - 718

meint, der Vorhof der Frauen fei erft nach Herodes gebaut worden auf

Koften der Königin Helena von Adiabene. Vgl. dagegen Sdiürer (fiehe

o. S. 75, 3).

1) B. J. 5, 5, 2 (r(*^oq>vläxia), Marc. 12, 41 ff. u. Luc. 21, 1 ff. be-

richten von der armen Witwe, weldie ihr Scherflein legte «'? to ya^o-

q^vlriitiov. Nach Schckalim 6, 5 hätten 13 trompetenähnliche Almofen- und

Opferftödie im Vorhofe der Frauen geftanden.

-) B. J. 5, 5, 3 6, 5, 2.

^) B. J. 5, 5, 6. Nach Pfeudo-Hekataeus bei Jos. c. Ap. 1, 22 war

zu feiner Zeit, im 3. Jahrh. v. Chr., der Altar 10 Ellen hoch und bildete

feine Fläche ein Quadrat von 20 Ellen. Nach Middoth 3, 1 war die

Grundfläche nur 32 Ellen lang und breit und nahm nach oben ftufen-

weife um eine Elle ab, fo dag der obere Raum, auf welchem geopfert

wurde, nur noch 24 Ellen im Quadrat hatte. — Vermutlich hat der Altar
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Das Tempelhaus lag 12 Stufen höher ^) als der Vorhof Das Heilige

der Priefter und zerfiel in 2 Abteilungen, wovon die erfte und

aus der Vorhalle, die le^tere aus dem eigentlidien Tempel- ^"^'"^^^^•S^^-

haus beftand. Das le^tere, welches 60 Ellen hodi, ebenfo

lang und 20 Ellen breit war, zerfiel der Länge nach in zwei

Räume, das 40 Ellen lange Heilige, in deffen Mitte der

Rauchopferaltar, nördlidi hiervon der goldene Schaubrote-

iifdi und Jüdlidi vom Altare der fiebenarmige goldene Leuchter

ftanden,^) und das von dem Heiligen durdi einen Vorhang

getrennte 20 Ellen lange Allerheiligfte, welches ganz leer

war^) und nur einmal im Jahre, am Verföhnungsfefte, vom
Hohenpriefter betreten wurde. Über dem, wie gejagt, 60 Ellen

hohen Tempelhaus, alfo über dem Heiligen und dem AUer-

heiligften, war noch ein oberes Stockwerk, welches 40 Ellen

hodi war, fo dafe alfo die Gefamthöhe des zweiftöckigen

Tempelhaufes 100 Ellen betrug.'^) An den Seiten des Tempel-

haufes lagen neben dem Heiligen und Allerheiligften viele

durcheinandergehende dreiftöckige Gebäude, deren Gefamt-

höhe 60 Ellen betrug, fo daß alfo, ähnlich wie manche chrift-

lidie Gotteshäufer ein höheres Mittelfchiff und niedrigere

Seitenfchiffe haben, in der Mitte das Tempelgebäude 40 Ellen

höher war als auf der rediten und linken Seite. ^) Den Ein-

gang zu dem Tempelhaus, alfo zu dem zunächft liegenden

„Heiligen" bildeten 55 Ellen hohe und 16 Ellen breite gol-

dene Türen, vor welchen fich ein gleich langer, aus Hyazinth,

ßyffus, Scharlach und Purpur gewebter babylonifcher Vor-

auf dem noch heute fichtbaren, 17,7 m langen und 13,5 m breiten Hei-

ligen Felfen ge[tanden, der fich 1,25 bis 2 m über den Boden erhebt

und den Mittelpunkt der großen ömarmofdiee bildet, welche gewöhnlidi

der Felfendom, Kubbet es-Sachra genannt wird. Sie liegt ungefähr in

der Mitte des Tempelpla^es, aber mehr nach Weften hin.

') B. J. 5, 5, 4.

2) B. J. 5, 5, 5. 7, 5, 5. Ant. 3, 6, 6—8 (vgl. Exod. 25, 30. 37.

26, 35. 40, 22. 24. 1 Macc. 1, 21 f., 4, 49). Philo, vita Mos. 3, 9-10.
Von Fenftern fagt Jofephus nichts. Vielleicht fiel vom obern Stockwerk
her Licht in das „Heilige". Auch muffen doch wenigftens Luken, um
•den Dampf abziehen zu laffen, vorhanden gewefen fein.

,') B. J. 5, 6, 5. Vgl. Matth. 27, 51. Marc. 15, 38.

') B. J. 5, 5, 5.

*) B. J. 5, 5, 5. Ant. 15, 11, 2. Nach Middoth 4, 3 enthielten die

^Gebäude 38 Gemächer.
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hang befand, auf weldiem das Bild des Himmels, mit Aus-

nahme der Bilder des Tierkreifes, gejtickt war.^) Audi die

das Tor umgebende Wand war ganz vergoldet. Über dem
Tore aber befand fidi ein, goldener Weinltock mit herab-

hängenden Trauben ^)

Die Vorhalle reichte nadi oben in ununterbrochener

Höhe bis zum Dach und war im Innern 90 Ellen hodi, in

der Richtung von Nord nach Süd 50 Ellen breit, und 20 Ellen

tief.^) Da an beiden Seiten diefer Vorhalle Nebengebäude

lagen, durch welche man zu den erwähnten dreiftöckigen

Gebäuliciikeiten gelangen konnte,'') erklärt fich auch die An-

gabe des Jofephus, dafe die Vorhalle (außen) über das um
40 Ellen fchmälere Hinterhaus mit dem Heiligen und dem
Allerheiligften und feinen Nebengebäuden rechts und links

flügeiförmig um 20 Ellen hinausragte.^) Dadurch erklärt [ich

aber auch die Breite der Front der Vorhalle, welche 100 Ellen

hoch und eben[o breit war. Hier an der Front war ein 70

Ellen hohes und 25 Ellen breites, an der Vorderfeite wie

an der Innenfeite vergoldetes Tor, welches keine Türen hatte,

da es ein Bild des weiten offenen Himmels fein foUte. So-

mit fchaute man durch diefes offene Tor ungehindert auf das

eigentliche Tempelhaus. ^) Über dem Tore hatte Herodes den

Namen feines Gönners Agrippa einhauen und einen riefen-

gro&en Adler aus Gold anbringen laffen, ein römifches Em-
blem, an welchem die Juden fchon deshalb Anflog nahmen,

weil das Gefe^ die Darftellung lebender Wefen verbot. In

der legten Krankheit des Königs, als es bieg, er fei ge-

') B. J. 5, 5, 4.

'') B, J, 5, 5, 4. Ant. 15, 11, 3.

*) Jof. B. J. 5, 5, 4 /Lirjuwöfisvog de snl nsvz/jxovra, xccl Siaßnivo)v

BTii eUnOtv. Dag die Breite und nicht die Länge 50 Ellen betrug, folgt

fdion daraus, daf3 das Tor 25 Ellen breit war, 1. c. Dag bei der Angabe

von 20 Ellen Tiefe die des Augentores mit eingejchlo{fen war, Jagt Jo-

fephus nicht. Die Dicke der Mauern des Tempelhaufes betrug nach ihm

8 Ellen. B. J. 6, 5, 1.

*) B. J. 5, 5, 5. Auch von Norden her hatten fie einen Zugang.

S. B. J. 6, 4, 5.

=) B. J. 5, 5, 4.

«) L. c.

'') B. J. 1, 21, 8.
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ftorben, wurde der Adler mitten am Tage von den Juden

hinabgeworfen und zerftört/)

Äugerlidi bot der Tempel einen herrlidien Anblick dar. Anblick des

Er war nämlidi ganz aus blendend weijgem Stein gebaut, Tempels,

auf allen Seiten mit fdiweren Goldplatten bedeckt, und oben

über dem Dach mit goldenen Spiegen gefchmückt, damit {ich

nicht die Vögel darauf niederlaffen und ihn verunreinigen

konnten. Beim Sonnenaufgang ftrahlte er im hellften Feuer-

fchein und fchien den Fremden, die ihn von ferne fahen, wie

ein fchneebedeckter Berg.^)

Die gewöhnliche Bevölkerung der Stadt, welche bei den Einwohner-

Feften von unzähligen Fremden beludit wurde, '^) betrug allem zahl.

Anfcbeine nach 100000 Perfonen/)

5. Das Oitjordanland (Peräa).

Der Name Peräa beruht auf einer griechifchen Über- Umfang- von

fe^ung {Tliqav) des hebräifchen Wortes Eber = jenfeits, d. h. Peräa.

jenfeits des Jordans. Das Neue Teftament gebraucht den

Namen Peräa überhaupt nicht, fondern redet immer von „jen-

feits des Jordans".^) Im weiteften Sinne wird mit dem Na-

men Peräa oder Oftjordanland das Land vom Fuge des

Hermon bis zum Arnon im Süden bezeichnet. Oft wurde es

aber im engeren Sinne für das Land zwifchen Jarmuk und

Arnon, welches heute el-Belkä und Adfchlün heigt, gebraucht.

In noch engerem Sinne fteht es bei Jofephus für das Land
von Machärus im Süden bis Pella im Norden und von Phila-

delphia (je^t Amman) im Often bis zum Jordan im Weften.*^)

Nehmen wir es im weiteren Sinne, fo haben wir es

mit einem im allgemeinen fruchtbaren Lande zu tun, durch

') B. J. 1, 33, 2-4. Ant. 17, 6, 2-4.
^) B. J. 5, 5, 6. Ant. 15, 11, 3.

^) B. J. 6, 9, 3 rechnet Jofephus in übertreibender Weife aus, daß
nicht weniger als 1 Million 700000 reine und geweihte Perjonen bei

einem Ofterfeft zur Zeit des Nero in Jerufalem gewefen find.

') Jo{. c. Ap. 1, 22. Dort führt Jofephus eine Stelle aus des Heka-
taeus Werk über die Juden an, deflen Abfajfung er ins 3. Jahrh. v. Chr.
je^t, worin es heißt: {'Is^oßökv/^ä) oixovöivdvif-^wmov Ttf^i öoi^eiia f^ii^iädei;^

alfo „etwa 120000".

^) Matth. 4, 15. 19, 1. Marc. 3, 8. Joh. 1, 28. 3, 26. 6, 1. 17. 10, 40. 18, 1.

') B. J. 3, 3, 3.
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welches {ich vom Jarmuk bis zum Toten Meere das Gebirge

Gilead hinzieht. Das Land hat durdi den Jarmuk (Sdieriat

el-Menadire), den Jabbok-Flug (Nähr ez-Zerka) und den

Arnon (Seil el-Modsdiib) und ihre zahlreichen Nebenflüfechen

viele wafferreidie Täler und Nebentäler, ist aber auch immer
den Einfällen der Nomaden aus der benachbarten Wüfte her

ausgese^t gewefen.

Jofephus nennt das ganze OJtjordanland Coelefyrien.^)

Die einzige, weftlich vom Jordan gelegene Stadt, welche

politifch dazu gehörte, war Skythopolis.^) Damals bildete der

Jarmuk die Hauptteilungslinie des Landes in politifcher Hin-

ficht. Nördlich vom Jarmuk lagen die Länder, welche zur

Zeit Chrifti die Tetrarchie des Philippus bildeten, nämUch

Gaulanitis, Auranitis, Batanäa, Trachonitis und Ituräa, füdlich

davon lag Peräa im engeren Sinne mit der Dekapolis. Erftere

hatten eine meift griechifche Bevölkerung, Peräa aber eine

vorzüglich jüdifche.^)

Eine genaue Be[timmung der Grenzen der einzelnen

Diftrikte ift deshalb kaum möglich, weil das Land von arabi-

fdien Nomadenftämmen bewohnt ijt, die [ich nicht an fe[te

Wohnfi^e binden, und es auch früher im großen ganzen

nicht anders war.

Gaulanitis. Die Niederung Gaulanitis öftlich von See Genefareth vom
Hermon bis zum Jarmuk hat ihren Namen von der Stadt

Gauion (hebr. Golan) in dem ursprünglich nordweftlichen Teile

des alten Reiches Bafan^) und heigt heutzutage Dscholan.^)

Der Boden ift im nördlidien Teil bafaltifches Hügelland, wäh-

rend der füdliche Teil, das „untere" Gaulanitis, worin die

Stadt Gamala^] lag, flach und fruchtbares Ackerland ift.

') Ant. 12, 3, 3. 4, 1. 13, 13, 3. 15, 2.

2) Ant. 13, 13, 2.

3) Ant. 20, 1, 1. B. J. 2, 3, 1. 4, 7, 3-6. In B. J. 3, 3, 5 heißt

es von den nördlidien Landfdiaften »hovöiv Sk avxi^v fnydSt? 'loväaid ze

xai Hv^oi [ein Gemifdi von Juden und Syrern].

*) Deut. 4, 43.

6) Vgl. Schumacher, Der Dscholan mit Karte in ZDPV Bd. IX. 1886,

S. 165—363 und Bd. XXII 1899, S. 178-188.

«) B. J. 4, 1, 1. Der Ort v^^ie die Oftküfte des Galiläifdien Meeres

überhaupt gehörte politifdi oft zu Galiläa. So heißt Judas von Gamala

in Gaulanitis (Ant. 18, 1, 1) auch der Galiläer (B. J. 2, 8, 1). S. u. S. 87.
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Auranitis hat allem Anfchein nach in der herodianifchen Auranitis.

Zeit nur das Haurangebirge, den mons Alsalamos des Ptole-

mäus, weldies Dschebel Hauran oder, da heutzutage viele

Drufen im Hauran wohnen, Dschebel ed-Druz, Drufengebirge

heißt und aus einer von Norden nach Süden laufenden Gruppe

alter Vulkane befteht, umfaßt. Denn das füdwe{tlidi vom Ge-

birge liegende alte Bostra (Bosra, heute Eski-Scham, d. h.

Alt-Damaskus, ein Name, der auf die ehemalige Bedeutung

der Stadt hinweift), von dem der Syrer fagt, die Blüte Bos-

ras fei die Blüte Haurans und umgekehrt, in welcher Stadt

audi der Statthalter der fpäteren römifchen Provinz Arabia

refidierte, gehörte damals nicht zu Auranitis, fondern zum
Nabatäergebiete.i)

Batanäa entfpridit im Namen dem altteftamentlidien Basan, Batanäa.

einem Landftridi im Norden des Oftjordanlandes, auf deffen

Charakter das Wort Bafan, welches fteinlofe Erde, befon-

ders den zerfe^ten torfbraunen, fehr fruchtbaren Bafalttrap ^)

bedeutet, hinweift. Geographifch verfteht Jofephus an den

Stellen, worin er Batanäa von den übrigen Teilen des Oft-

jordanlandes unterfcheidet,^) unter erfterer Landfchaft die Hoch-

ebene en-Nukra, d. h. „die Höhlung", welchen Namen das

durch Berge und Höhenzüge, nämlich im Often vom Drufen-

:gebirge und der Ledschah, im Weften von Dscholan begrenzte

Land wegen feiner keffelförmigen Lage führt. Die Landfdiaft

ift äußerft fruchtbar und fowohl als Kornkammer Syriens,

als auch wegen ihrer eigentümlichen „fchwarzen" Ortfchaften

berühmt. Man hat nämlich faft nirgendwo Holz, woran jene

^) Dies folgt aus einer zu Bosra gefundenen nabatäifchen Infchrift

aus dem 11. Jahre des Königs Malchus IL, d. h. aus ungefähr 40 v. Chr.

Vgl. de Vogüe, Syrie centrale, Inscriptions semitiques, P. 1868, p. 103

<= Corp. Inscr. Semit. P. II. Aram. n. 174). Vgl- Smith 617, 1. - Eine

Karte des Dschebel Hauran von H. Fifcher gibt ZDPV, XII (1889). Vgl.

auch Rene Dussaud et F. Macler, Voyage archeologique au Safä et dans
le Djebel ed-Drüz, Paris 1901. Sejourne, A travers le Hauran Rb. VII.

<1898), p. 275-87, 596-611.

'') S. Buhl, S. 117.

^) AnL 15, 10, 1. 17, 2, 1 f. B. J. 1, 20, 4. Er nennt aber bis-

weilen den nördlichen Teil des Oftjordanlandes überhaupt Bafan, Ant. 4
7, 4. 9, 8, 1 und gebraucht audi Batanäa bisweilen im weiteren Sinne,
Z. B. Vlta 11. fiszd roTv iv Barnvala Tga^mvirmv.

Fellen, Neuteltamentlidie Zeifgefchidite. I. 2. u. 3. Aufl. 6
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Gegend fehr arm ift, fondern vielmehr Steinbalken zum Bau
der Häufer benu^t, und wie die Balken beftehen audi die

Decken, Türen, Riegel u. dgl. aus Bafalt, der durch die ftarke

Sonne fchwarz geworden iftJ) Am Südrande von en-Nukra

liegt die Stadt Der'ät, das alte Edrei.

Trachonitis. Trachonitis (d. h. „Rauhland")') führt feinen Namen von
den füdöftlidi von Damaskus gelegenen fogenannten Tra-

chonen (vom griedi. trachon = fteiniger, rauher Boden),

zwei großen Lavabetten, wovon allerdings nur das grofie

Lavaplateau el-Ledschah (= Zufluchtsort, Afyl) mit feiner

Umgebung in Betracht kam, da das andere es-Safa (die

„leere, nackte") kein Waffer und keine Vegetation hat und
auch zu weit entfernt ,von zivilifierten Gegenden in der

Wüfte liegt. Noch um das Jahr 25 v. Chr. hören wir von

ganz verkommenen Menfchen, weldie in der Trachonitis in

unterirdifchen Schlupfwinkeln und Höhlen mit ihrem Vieh

lebten und das Damaszenifche Gebiet plünderten.^)

uiatha und Nordweftlich von der Trachonitis lag der Bezirk Ulatha,

Panias. an welchen Namen der Hule-See erinnert, und die Land-

fchaft Panias und ihre Umgebung, wo zur Zeit des Herodes

Zenodorus herrfchte, nach deffen Tode Herodes die Land-

fchaften erhielt.^)

Das Gebiet Ituräa und das Trachonitifche Gebiet bildete nadi dem
der ituräer. Neuen Teftamente'^) die Tetrarchie des Philippus. Der Name

1) Vgl. G. Smith 615, 629 ff. Sdiumadier, Das füdlidie Bafan [d. h.

der öftliche und füdliche Hauran], ZDPV, Bd. XX. (1897), 67-227. G. Rind-

fleifdi, Die Landfdiaft Hauran in römifdier Zeit und in der Gegenwart

ZDPV, XXI. (1898), 1—46 [und feparat, Marburg 1898. Es ift eine zu-

fammenfaHende Arbeit], Nodi immer wertvoll ift W^e^ftein, Reifeberidit

über den Hauran und die Trachonen. Berl. 1860.

'') Jofephus \agt bisweilen ö T^a/wr, \o Ant. 13, 16, 5; 15, 10, 1.

B. J. 1, 20, 4. 2, 6, 2. Er redet Ant, 17, 2, 1 f. von der an Trachonitis

grenzenden Topardiie Batanäa. Ant. 17, 8, 1 und 18, 4, 6 fteht Trachoni-

tis im weiteren Sinne, mit Einfdilug von Auranitis (Ptolem, 5, 15, 26

redet von T^a/oj^lza? "Afifia^a „unter" dem Mons Alsalamos) und Ant.

18, 5, 4 kurz von der ganzen Tetrarchie des Philippus. In le^terer Be-

deutung wird Trachonitis audi von Philo, Leg. ad Caj. 41 gebraucht.

3) Ant. 15, 10, 1. B. J. 1, 20, 4.

*) Ant. 15, 10, 3.

5) Luc. 3, 1. Der fonft nicht ficher nachgewiefene Name Ituräa (bei

Jos. Ant. 13, 11, 3, wo Dindorf 'Itovfjaiuv hat, ift nach Niefe 'Icovfjaiuv?
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Ituräa weift auf das von den Ituräern bewohnte Gebiet hin.

Sie waren in der römifdien Kaiferzeit als Bogenfdiü^en be-

rühmt^) und gehörten einem ifmaelitifchen Stamme von Ara-

bern an/) der allerdings aus unruhigen Nomaden, ähnlidi

den heutigen Beduinen, beftand, aber im erften Jahrhundert

einigermaßen fefte Wohnfi^e hatte. Nadi Strabo bewohnten

fie diefelben Gebirgsgegenden wie die Araber oberhalb der

Ebene Massyas (je^t El Bika) zwifchen Libanon und Anti-

libanon. Ihre Wohnfi^e muffen fidi aber über die Weft-

und Südabhänge des Antilibanon hinaus nach Südoften er-

ftreckt haben. Denn Strabo erwähnt audi, nachdem er von

Damaskus und den Tradionen gefprodien hat, gleidi darnach

„wilde Gebirge mit großen Höhlen nach den Gebieten hin,

welche die Araber mit den Ituräern bewohnen." Somit

haben fie bis nach Tradionitis hin ^) gewohnt, wenn auch

zu lefen) wird von Euseb. Onom. p. HO als gleidibedeutend mit dem
tradionitifdien Lande gebraucht, le^teres aber ift ihm »/ Tra^axet/iivt] x'^a'*

cfj t^ijfiü) xij xazcc BööTQav tfjq jlQctßl.ai;.

') Caesar, Bell. Afric. 20. Cicero, Philipp. 2, 8, 19. 2, 44, 112. 13,

8, 18. Virgil. Georg. 2, 448. Lucan. Pharsal. 7, 230 und 514.

') Der Name hängt fidier mit Jetur, einem Sohne Ifmaels zusammen

.

S. Gen. 25, 15. 1 Par. 1, 31. Vgl. 1 Par. 5, 19.

^) Strabo 16, 2, 18: r« nh ovv 6qsiv<x s/ovÖi Ttdvta'IrovQaloi XE xotl

"AQaßBQ; 16, 2, 20: sneira tzqo? T« A^üßatv /Jtsqrj xae toJv 'Itovq<xI(hv civei-

fii^ ogri dvößaza. Vgl. Smith, Hist. Geography p. 544—547. Nadi einer

Infdirift um das Jahr 6 n. Chr. (Ephemeris Epigraphica, IV, 1881,

537 — 542)fagt Q. Aemilius Secundus, Unterfeldherr des Varus „adversus

Ituraeos in Libano monte castellum eorum cepi". Den Sohn des Pto-

lemäus Mennäus, weldiem die Ebene Massyas und die Gebirgsgegend

der Ituräer gehörte (Strabo 16, 2, 10), Lysanias, weldier zur Zeit des

Triumvir Antonius das Land von Damaskus bis zuni Meere befaß und

feine Hauptftadt in Chalcis oberhalb der Ebene Massyas im Antilibanon

hatte, (vgl. u. S. 89) nennt Dio Cassius 49, 32 König der Ituräer. Aus
diefen Gründen und wegen Strabo 16, 2, 10 und 18 vertritt Schürer I,

707 ff. die Anficht, daß die Ituräer um die Zeit vor Chrifti Geburt in

dem die Ebene Massyas im Often begrenzenden Gebirgszuge, dem Anti-

libanon, wohnten. So audi Sejourne Rb. VI, 1898, p. 277—9. Das mag
ja zu einer Zeit richtig gewefen fein, war aber fdion zu Strabos Zeiten

wenigftens nicht ausfdilief^lich riditig. Vgl. Strabo 1. c. Über die Höhlen
in Trachonitis

f. Seite 82. Im Jahre 38 v. Chr. wird ein König der

Ituräer, Soemus, erwähnt. Denn es heißt bei Dio Cass. 59, 12, daß
Caligula ihm (im Jahre 38) die Herrfchaft über die Ituräer verlieh.

Nach feinem Tode wurde fein Land mit Syrien verbunden. Vgl. Tac.

6*
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zerftreut unter Arabern. Möglicherweife hat der heilige

Lukas mit den Worten Tetrardi von „Ituräa und dem
tradionitifdien Gebiet" zwei Namen für ein und dasjelbe

Gebiet gebraucht/) wahrfcheinlidi meint er aber verfdiiedene

Teile, da dies feinem fonftigen Verfahren entfp rieht.

Peräa im en- Kehren wir zurück zu Peräa im engeren Sinne, fo er-

geren Sinne, ftreckte fidi dies nach Jofephus von Machärus am nördlichen

Saum des Hodilandes von Moab bis nach Pella im Norden.^)

Da nun Pella, eine fchon zur Dekapolis gehörige Stadt,

nördlich vom Jabbok liegt, fo war Peräa nach Norden weiter

ausgedehnt als das alte Land der Ammoniter, welches vom
Arnon bis zum Jabbok reichte^) und heute el-Belka heij^t.

Geographifch zog man aber die Grenze auch noch weiter

bis zum Jarmuk. Denn in diefem Sinne nennt wohl Jofephus

Gadara, unmittelbar füdlich vom Jarmuk, die Hauptftadt Pe-

räas.*) Es wurde fomit auch bisweilen nodi das Land zwi-

fdien Jabbok und Jarmuk (heute 'Adschlun) zu Peräa gezählt.

El-Belka und 'Adfchlun zufammen bilden das altberühmte

wafferreiche Weideland Gilead. Machärus lag im alten Moa-

biterland, welches fich der Makkabäer Alexander Jannäus

tributpflichtig gemacht hatte.^) Die von ihm erbaute Feftung

Machärus am Toten Meere hatte fpäter Herodes, der auch

noch zulegt die in der Nähe gelegenen berühmten warmen
Bäder von Kallirrhoe befuchte,^) zu einem zweiten Masada
gemacht.^)

ann. 12, 23: Ituraeique et Judaei defunctis regibus, Sohaemo atque

Agrippa, provinciae Suriae additi.

') Vgl. Smith, p. 554 und art. Ituräa in Hastings II, 521 f. und

Schürer 1. 711 gegen Ramsay (Expositor, 1894, IX, p. 51 ff., 143 ff., 288 ff.),

der das ituräifche und das trachonitifdie Gebiet als identifdi [vgl. auch

Eus. Onom., p. HO] anfehen will. Da Lukas das Gebiet des Pilatus (3, 1)

kurzweg Judäa, das des Vierfürften Herodes Galiläa nennt, würde er

doch wohl, wenn kein fachlicher Unterfchied zwifchen den beiden Aus-

drücken wäre, auch bloß „das trachonitifdie Gebiet" gefagt haben, ähn-

lich wie Agrippa bei Philo Leg. ad Caj. 41 die kurze Bezeichnung „rijv

Tga^foivlriv XeyonsvTii> xal tTjv Fahlalnv" für die beiden Tetrardiien ge-

braucht. Reland, p. 77 ff. identifiziert Ituräa mit Auranitis.

2) Siehe S. 81 f.

») Ant. 4, 5, 2.

') B. J. 4, 7, 3.

5) Ant. 13, 13, 5. 14, 2. 15, 4.

«) Die Bäder von Kallirhoe liegen an der Opfeite des Toten Meeres,
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Im Oltjordanland war, feitdem das ganze Land von Ale- Die

xander Jannäus mit Ifrael vereinigt war/) nach Möglidikeit Dekapoiis.

jüdifche Sitte eingeführt worden.^) Allein dem widerftanden

die zahlreidien hellenijtifchen Städte jener Gegend, deren Lage

zur Zeit Chrifti wieder eine viel unabhängigere geworden

war. Durch Pompejus hatten fie wieder ihre „Freiheit" er-

langt,^) d. h. lie waren wie früher „freie Städte" mit freier

einheimifcher Verwaltung, Münz-, AJyl- und Vereinigungsrecht,

die jedoch von Anfang an zur Provinz Syrien gehörten und

in politifcher und rechthdier Beziehung unter der Oberauf-

fidit des dortigen Statthalters ftanden. Auch mußten fie

Reidisfteuer bezahlen und konnten zum Heerdienfte einge-

zogen werden- Auch mußten ihre Münzen das Bild des

Kaifers tragen.*) Zehn diefer griediifchen Städte bildeten

zufammen die Dekapoiis. Das Wort Dekapoiis findet fich erft

in römifcher Zeit und wird wie ein geographifcher Ausdrudi

zur Bezeichnung eines beftimmten Teiles von Syrien bezw.

von Paläftina gebraudit.^) In den Evangelien i[t es der Di-

wo nun die Ruinen von Zara fidi finden, füdiidi von dem Einfluß des

Zerka in's Meer. Von dem Orte fag-t Plinius H. N. 5, 10, dag er den

Namen Kallirhoe (=: die fdiöne, gute Quelle) mit Recht verdiene (aqua-

rum gloriam ipso nomine praeferens). Nach Jofephus Ant. 17, 6, 5,

B. J. 1, 33, 5 lagen die Quellen direkt am toten Meere. Bei den früher

oft als Kallirrhoe ange[ehenen Quellen bei Baaras (Jof. B. J. 7, 6, 3),

welche die Araber Hammäm ez-Zerka d. h. Zerka-Bad nennen, trifft das

nicht zu. Auch die Karte von Madaba nennt eine Gruppe von Bädern

unmittelbar am Meere „Bäder von Kallirhoe." Vgl. u. a. F. M. Abel,

Une croisiere etc. Rb. 1909, 233 ss. Heidet, Eine Badekur in Kallirrhoe

u. die Dampffchiffahrt auf dem toten Meere. Das hl. Land 1909, 2, 65 ff,

') Ant. 14, 5, 2. 6, 1. B. J. 7, 6, 2. Plin. H. JJ. 5, 16, 72. Vgl.

über die durdi die Ermordung des Johannes des Täufers berühmte

Feftung, die zugleich auch Palaft des Herodes war, Abel 1. c. p. 386 -397.

') Ant. 13, 13, 1-3. B. J. 1, 4, 2.

Ant. 13, 15, 4.

^) Ant. 14, 4, 4. B. J. 1, 7, 7.

*) Vgl. Marquardt, Rom. Staatsverw. I, 69 ff. Mommfen, Rom. Staats-
recht III, 1, 645 ff.

^) Pliniüs 5, 18, 74: Decapolitana regio a numero oppidorum, in

quo non omnes eadem observant [die Zahl der Städte wird ver"

fdiieden angegeben]; 15, 15 heigt es, die kleinen Oliven wüchfen Deca-
poli Syriae. Jos. B. J. 3, 9, 7 nennt zur Zeit Vefpajians Skythopolis
„die grögte Stadt der Dekapoiis". S. audi Jos. Vita 65 (r «? iv zfj SvQia
dexa TioXe-g inoXe/^stze) und 74 (ot7r(»"a>rot rolv z^g Sv^iai; 6Ua, noXeow). —
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ftrikt, der durch den See Genefareth und den Jordan von

Galiläa getrennt ift.^) Zu den Städten der Dekapolis ge-

hörte^) eine als Mittelpunkt vieler Straßen wichtige griechifche

Stadt im Weftjordanland, nämlidi Skythopolis,^) dann im Oft-

jordanland neun an Haupthandelsftraf;en liegende Städte.

Hierzu gehört Pella (wahrfcheinlich das füdöftlidi von Skytho-

polis über dem Jordantal liegende Fahil),*) eine im jüdifchen

Kriege den Römern treu ergebene Stadt, wohin die Chriften

Jerufalems während des römifchen Krieges flüditeten ;
•^)

dann weiter nach Norden, auf den Höhen unmittelbar füdlidi

vom Jarmuk Gadara,^) deffen umfangreiches Stadtgebiet fich

über den Jarmuk hinüber bis ans Galiläifche Meer erjtreckte.^)

Daß die Städte der Dekapolis einen Städtebund, etwa zu Zwecken des

Handels oder der Verteidigung, gebildet hätten, wird oft angenommen,

lägt pdi aber nidit dartun. Vgl. dagegen auch Sdiwar^, Die Ären von

Gerasa und Eleutheropolis, GQN 1906 (S. 340—395), S. 372 ff., dejfen

eigene Vermutung, Dekapolis Jei urfprünglich Name einer feleucidifdien

Provinz gewefen, von Schürer 11, 149, 215 bekämpft wird.

») Matth. 4, 25. Marc. 5, 20. 7, 31. Eus. Onom., p. 80 nennt die

Dekapolis riditig die Gegend um Hippos, Pella und Gadara.

2) Nadi Plinius N. H. 5, 18, 74. Besonders ausführlich handelt über

die einzelnen Städte der Dekapolis Schürer 11, 148—194, wo audi die

neuere Literatur forgfältig verzeidinet ift.

3) Siehe o. S. 38. 40. 41. Die Stadt, welche hebräifdi Beth-Sean,

griech. ßtj»aeiv oder B<ti»adv heißt (in Judith 3, 11 und 2 Macc. 12, 29

2Kv»otv noktq), lag auf einer Terraffe 100 m über dem Jordan, etwa 7

Kilometer vom Fluffe entfernt in einer waßerreichen Gegend. Jofephus

B. J. 3, 9, 7 fagt von ihr: »; öi eön tuyinxri trj<; JsKamikeuig. Über die

bewegte Gefchichte der Stadt vgl. Schürer 2, 170-173; F. M. Abel, Ex-

ploration de la vallee du Jourdain, VII., in Rb. 1912, 409—423.

*) Vgl. befonders Sdiumacher, Pella. London 1888.

6) Eus. H. E. III, 5, 2—3. Epiphan. haer. 29, 7; de mensuris et

pond. § 15.

«) Plin. 5, 18, 74; Gadara Hieromice praefluente. Der Ort wird

allgemein in der Ruine nftätte Mukes (MkSs), die 364 m über Meer auf

der wefllichen Spi^e eines Gebirgskammes liegt, gefunden. Siehe Schu-

madier, Northern Ajlun, London 1890, p. 46-80; Bädeker, S. 185 f.

Warren, art. Gadara in Hastings II, 79 f. Abel, Exploration de la vallee

du Jourdain. Rb., 1911, 424—436.

') Nadi Sdiürer II *, 161 reidite das Gebiet von Gadara bis an den

See, wie nidit nur aus Ev. Matth. 8, 28 (wo die Lesart fdiwankend fei)

fondern audi aus den Münzen folge. Auf diefen würde öfters ein Sdiiff

abgebildet, ja einmal ^auf einer Münze Mark Aurels) eine vm-^re (;^/a)

erwähnt (vgl. de Saulcy, pl. XV n. 9-11). Eine ähnliche Münze befchreibt
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Die befonders wegen ihrer warmen QuellenO berühmte Stadt

hat zeitweiHg geradefö wie eine andere Stadt der Dekapolis,

Hippos (etwas vom ö[tlichen Ufer des Galiläifchen Meeres ent-

fernt)^) dem Herodes gehört.^) Beide find aber nach feinem

Tode mit der römifchen Provinz Syrien verbunden worden/)

Etwas weftUdi von Hippos und fomit unmittelbar am See

Genefareth lag auf einem nur von Often zugänglidien Hü-

gel, wie Jofephus fagt, „gegenüber Taridiea jenfeits des

Sees," die fefte Stadt Gamala, welche aber nicht zur Deka-

polis, fondern zum untern Gaulanitis gehörte.^) Den Ort

nehmen je^t die Ruinen Kar at el-Hösn ein.^) Die nördlich

hiervon liegenden Ruinen von Khersa oder Kursi, ebenfalls

am Ufer des Sees, die einzige Stelle an der Küfte/ wo die

Berge als fteile Felswand unmittelbar ans Waffer herahtreten,')

weifen noch in ihrem Namen auf Gergesa oder Gerasa^)

hin, wo der Heiland den Befeffenen heilte.

auch Dalman, Infdiriften aus Palästina ZDPV, Bd. 37, 1914 S. 143). Sie

ftammt aus der Zeit Mark Aureis (aus dem Jahre 224 = 160/161 n. Chr.)

und hat auf der Rückfeite die Auffdirift rn<tai,ti>,v t^? xarn ;r(o)r {tßSv)

vivfiä (/rjc) = Der Gadarener von der Schiffskämpfe veranftaltenden

Stadt am Fluffe (Jarmuk). Dalman meint, fie beweife nichts für die

Herrfchaft der Stadt über den See. Die Schiffskämpfe würden wohl unten

bei den Bädern im Fluffe oder in einem dort leicht herzu[tellenden Baffin

[tattg-efunden haben.

') Eus. Onom., Ausg. Klo(termann p. 74 u. 22, erwähnt fie.

'') Die Stadt lag am öftlidien Ufer des Sees Genefareth (Plin. 5,

15, 71), 30 Stadien von Tiberias (Jos. Vita 65), nicht weit von Gadara

(Vita 9), nach Eus. Onom., p. 22 nahe bei Afeka. Le^teres wird iden-

tifiziert mit dem je^igen Dorfe Pik. Nahe dabei liegt die Ruinenftätte

Susije, welche vermutlich das alte Hippos ift.

°") Ant. 15, 7, 3. B. J. 1, 20, 3.

') Ant. 17, 11, 4. B. J. 2, 6, 3.

*) B. J. 4, 1, 1. Siehe o. S. 80, 6.

®) Bädeker, S. 282. Vielfach wird el-Hösn mit Hippos identifiziert,

auch von Sdiürer II, 156, 240. Bei der damaligen diditen Bevölkerung

des Landes beweift der Umftand, daß, wenn Hippos = Susije und Ga-
mala ^= el-Hösn ift, zwei bedeutende Städte „unmittelbar nebeneinander"

gelegen haben, nichts.

') Vgl. Smith 458 f. und Buhl 243.

^) Es gab mehrere Orte des Namens Gerasa. Vgl. Furrer, Noch-

mals Gerasa, ZDPV XXI. (1899), 184 f. Für Khersa audi Kaulen im
Kirchenlex. 5, 350. Warren, art. Gerasenes in Hastings II, 159 f. u. a.

Vgl. noch Lagrange, Geraseniens ou Gergeseniens in Rb. IV (1895),512 — 522.
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Eine fünfte Stadt der Dekapolis, nämlidi Dium, lag etwas

füdöftlich von Pella/) und. weiter füdöftlidi die große Stadt

Gerasa,-) von welcher noch fehr bedeutende, allerdings erlt

aus dem zweiten und dritten Jahrhundert Itammende Rejte

eines großen heidnifchen Tempels, zweier Theater und an-

derer öffentlichen Gebäude in den Ruinen von Djerafch er-

halten [ind.^)

Noch 9^2 Stunden Wegs Südlicher als Gerasa lag die

ebenfalls zur Dekapolis gehörige Stadt Philadelphia, welche

im Alten Teftament Rabba (Haupt[tadt) der Ammoniter, oder

einfach Rabba hieß. Ihren alten Namen hat fie aber dod»

auch behalten, und heute nodi heißen die großartigen Ruinen

der Stadt die Ruinen von 'Amman.*)

Die Lage von Raphana, welches Plinius unter den Städten

der Dekapolis erwähnt, ift nidit bekannt, °) wohl aber die

von Kanatha, dem heutigen Kanawat am Weftabhang des

Haurangebirges an der alten Römerftraße, die von Bosra

nach Damaskus führte.") Endlich gehörte noch Damaskus
nach Plinius zur Dekapolis.^)

In diefen Städten, zu welchen oft ein großes Gebiet mit

mehreren Dörfern gehörte,**) pufferte in den Straßen, Am-
phitheatern, Bädern u. dgl. mächtig das griediifch-römifche

Leben der damaligen Zeit, und in ihren Tempeln fanden

1) Ptolem. 5, 15, 23; vgl. Smith 598, 2. Deshalb ijt die Vermutung-

von E. Sdiwar^, S. 359 ff., dag Dium auf dem heutigen Tell-el-Asch'ari

(öplidi vom See Genefareth und nordöftlich von Pella) lag, fdiwerlidi riditig.

^) Alexander Jannäus hatte die Stadt erobert (B. J. 1, 4, 8 und
Ant. 13, 15, 3, v^^o ftatt "Eööav Fif^aöav zu le[en i{t). Plinius 5, 18, 74

nennt unter den Städten der Dekapolis auch Qelasam, wofür Gerasam

zu lejen i[t.

=*) Sdiumacher, Dscherasch ZDPV, XXV. (1902), S. 109—177. Vgl.

auch Bädeker, 163 — 169 und P. Thomfen, Paläftina und Jeine Kultur in

fünf Jahrtaufenden, 2. Aufl. Lp. 1917, S. 103 ff.

') The Survey of Eastern Palestine I. (By C. R. Conder), L. 1889, p. 19 - 64.

Vgl. auch Bädeker, 169— 171. Den Namen Philadelphia erhielt die Stadt von

Ptolemäus II. Philadelphus. S. Hieron. in Ezech. c. 25 (Migne PL. 25, 233).

') Vgl. Buhl, S. 250. Schürer II, 163 f.

6) Vgl. Schürer II, 167-170. Sejourne Rb. VII, 603-606. Bädeker

191—193.

') S. u. S. 90.

4 Jos. Vita 65.
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die heidnifchen Götter ihre Verehrer. In Gadara zum Bei-

fpiel, deffen Gemarkung fo ausgedehnt war, dag man von

einer Landfchaft Gadaritis reden konnte,^) wurden Zeus,

Pallas, Herkules und AJtarte verehrt.^) Von hier ftammten

der Lehrer des Kaifers Tiberius, der Rhetor Theodorus, der

um die Zeit Ciceros lebende Epikuräer Philodemus und der

ebenfalls im erften Jahrhundert vor Chriftus lebende Epi-

grammendichter Meleager.^)

In der Dekapolis lag audi öftlich von Gadara ein Ort namens
Abila.*) Aber nidit von diefem, [ondern von einer gleichnamigen Stadt

Abila,^) welche identifch i(t mit dem auf der Straße von Damaskus nach

Heliopolis (Baalbek) etwa 6 Wegftunden Oberhalb Damaskus am Barada

gelegenen Dorfe Suk^), führt die im Neuen Teftamente erwähnte Tetrar-

chie von Abilene ') ihren Namen. Das Gebiet von Abila gehörte um die

Mitte des erften Jahrhunderts einem gewiffen Ptolemäus, Sohn des Men-
näus, welcher Fürft der Ebene Maffyas mit der Hauptstadt Chalcis und

des Berglandes der Ituräer^) war. Sein Reidi grenzte an das Gebiet von

B. J. 3, 10, 10.

*) De Saulcy, Numism. de la terre sainte, p. 294—303.

'^) Strabo 16, 2, 29, der allerdings die jüdifche Stadt Gadara = Ga-
zara

(f. S. 59) mit dem heidnifchen Gadara verwechfelt (fo Lightfoot, Cen-
turia chorographica Matthaeo praemissa cap. LXXV. Opera'. Ultrajecti

1699 II, 225. Reland, p. 577).

*) Bus. Onom., p. 32.

*) Eus. I. C. 'yißeXcc zijs 'PoMtnäU fma^ii /Infiaöitov »ai IJavsäSog,

Über das Abila des Lysanias vgl. Ptolem. 5, 14, 22. Jos. Ant. 19, 5, 1.

*) Man fand 2 Meilen von Suk einen Meilenftein mit der Auffdirift

Mil. pass II. Vgl. Clermont-Ganneau, Recueil II, 35 - 43. In der Nähe
findet fidi auf einem Felfen eine Infdirift, wonadi (f. diefelbe bei Orelli

4997) die Kaifer Mark Aurel und L. Verus viam fluminis vi abruptam
interciso monte restituerunt per Jul. Verum leg. pr. pr. provinc. Syr. et

amicum suum, impendiis Abilenorum. Der Flug ift der Chrysorrhoas,

der jetjt Barada heigt, an dem auch Damaskus liegt. — Man hat auch

Abila mit einer Stadt Leucas am Chrysorrhoas, wovon man zahlreiche

Münzen hat, identifizieren wollen
(f. z. B. Marquardt RStV. 1, 402). Allein

es gab eine ganze Anzahl von Flüffen, weldie den Namen oder Beinamen
Chrysorrhoas führten (Perdrizet in Rb. 1900, 442). Ob das auch von dem
Fluffe Valania gilt, an weldiem Banijas, das alte Balanaia, worin neuer-

dings Leucas gefucht wird (von J. Rouvier, Balanee-Leucas Rb. N. S. I.

1904, p. 572-576) gilt, ift aber unbekannt.

') Luc. 3, 1.

«) Strabo 16, 2, 10 (f. o. S. 83, 3). Jos. Ant. 14, 7, 4 nennt ihn dvva-

6teii(uv XixXxidui; rij^ ryro' roJ Aißävat o^ei.
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Damaskus, für welche Stadt er ein gefährlidier Nachbar war,') da er feine

Macht {tets auszubreiten^) fudite. Von Pompejus erkaufte er [idi den Fort-

bestand Jeiner Herrfdiaft um 1000 Talente. Da er mit einer Makkabäerin

verheiratet war,^) unterftü^te er deren Bruder Antigonus in feinen Be-

mühungen um den Thron, ^) Nadi feinem Tode im Jahre 40, der zur

Zeit des Einfalls der Parther erfolgte, kam fein Reich an feinen Sohn

Lyfanias.°) Der Kleopatra zuliebe lieg Antonius der Triumvir diefen

unter dem Vorgeben, er habe mit den Parthein ein Bündnis gefdiloffen,

im Jahre 36 v. Chr. umbringen und gab fein Gebiet der Königin von

Ägypten.^)

Als Pächter, ') d. h. als tributpflichtigen Befi^er des Gebietes des

Lyfanias finden wir fpäter Zenodor,^) Dynaft von Ulatha und Panias,')

^) Ant. 13, 16, 3: ßapi\ ^v rfj noXti yeiTiov. Nach Jos. Ant. 14, 15, 2.

B. J. 1, 4, 8 haben die Damaszener aus Hag gegen ihn den Araber-

könig Aretas herbeigerufen und diefen zum Könjg von Coelefyrien ge-

macht. Später hat die Königin Alexandra ihren Sohn Ariftobul mit einem

Heere nach Damaskus gefchickt, angeblich um die Stadt vor Ptolemäus

Mennäi zu fchü^en. Ant. 13, 16, 3. B. J. 1, 5, 3.

') Ant. 14, 3, 2.

') Ant. 14, 7, 4. B. J. 1, 9, 2.

*) Ant. 14, 12, 1.

4 Ant, 14, 13, 3. B. J. 1, 13, 1. (Siehe u, S. 91.) Jofephus nennt

ihn nidit Tetrarch, fondern König iß-^etUv^) B. J. 1, 22,3. Auch Dio Cass.

49, 32' und Porphyrius bei Eus. Chron. ed. Sdioene I, 170, der ficher

nicht von Lyfimachus, fondern von Lyfanias fpridit, nennen ihn König,

Erft nach dem Tode diefes Lyfanias fpricht Jofephus von einer „Tetrarchie

des Lyfanias" Ant. 18, 6, 10. 20, 7, 1. In 20, 7, 1 wird Chalcis von der

Tetrarchie Abila unterfchieden.

8) Vgl. Ant. 15, 3, 8 fin, und 15, 4, 1, woraus fich ergibt, daß, als

Herodes im Jahre 34 zu Antonius kam, Lyfanias bereits tot und fein Reich

der Kleopatra gefchenkt war. Porphyrius 1. c. fagt: ro d'BM<xt6U<*Tiiv

[das 16. Jahr der Kleopatra ift das Jahr 36 v. Chr.] fovo/^da&ij rd »al

nftMXiiv, inndrj rfXevzijOavToc uivötftnxoi' (z. 1. ift Avöaviov) T^g iv SvQia

Xnkitld"? ßaötkio)?, M.äg*og*AvXMVioq o uvrox^ärotQ r?/» rc XaXitUa xnl znvt;

TTSfjl nvTijv rönitvc nnfjiiiotxe zfj lO.enTzdrfja. Somit fe^t QT, die Schenkung

auch ins Jahr 36. Ebenfo Plutardi, Anton. 36 und Dio Cass. 49, 32.

Allerdings hat damals, im Jahre 36, die Kleopatra verfprochen, auf Judäa

keinen Anfprudi zu machen (Ant. 15, 3, 8 fin,), hat aber dies Verfprechen

nicht gehalten und hat im Jahre 34 Stücke von Judäa erhalten (Ant,

15, 4, 1-2. B. J. 1, 18, 5). (Schürer 1, 362, 5 fe^t die Hinrichtung des

Lyfanias ins Jahr 34. VgL audi ebd, I, 707-725: L Beilage Gefdiidite

von Chalcis, Ituräa und Abilene.)

7) Ant. 15, 10, 1, B. J, 1, 20, 4,

^) In einer zu Heliopolis gefundenen und nur bruchftückweife er-

haltenen Infdirift wird von einem „Zenodorus, Sohn des Tetrardien

Lyfanias" geredet (vgl. den Text nebft Kommentar bei Renan, Memoire
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der auch Herr von Trachonitis, Auranitis und Batanäa war.') Da er fich

aber an den Räubereien gegen die Bewohner des Damaszenifdien Ge-

bietes beteiligte, wurden die drei zulegt genannten Landfdiaften im

Jahre 23 v. Chr. von Auguftus dem Herodes übertragen.*) Nadidem

Zenodorus im Jahre 20 zu Antiodiien geftorben war, erhielt „deffen nidiit

kleinen Bep^, der zwifdien Trachonitis und Galiläa lag und Ulatha, Pa-

nias und daran grenzende Gebiet einfchloß", ebenfalls Herodes.^)

Abilene wird unter den dem Herodes gefdienkten Landfdiaften nidit

erwähnt, vielmehr hören vvir erft wieder von Agrippa I., dag ihm Kaifer

Caligula im J. 37 n. Chr. auch „die Tetrardiie des Lyfanias"*) und der

Kaifer Claudius ihm im Jahre 41 das ganze Reich, wie es Herodes be-

feffen, und dazu „aus feinen eigenen Befi^ungen Abila des Lyfanias

und das ganze Gebiet im Libanon" übertrug.
=)

Zur Zeit Chrifti hatte Abilene noch eigene Fürften. Denn im Lukas-

evangelium wird „Lyfanias Tetrardi von Abilene" erwähnt.^) Ohne Zweifel

handelt es fich um einen Abkömmling'^) des altern Lyfanias, dem von

sur la dynastie des Lysanias d'Abilene (in Memoires de l'Acad. des

Inscr. et Belles-Lettres t. XXVL (1870), p. IL p. 49 84), p. 70 ss.). Da
Lyfanias I. fonft nicht Tetrardi heißt, ift die Beziehung unficher. Vgl.

Schürer 1, 715.

») Ant. 15, 10, 3. Dio Cass. 54, 9.

') Ant. 15, 10, 1—2. B. J. 1, 20, 4. Man hat Münzen von ihm aus

den Jahren 32, 30 und 26 v. Chr. Vgl. Renan, 1. c, p. 63. Vigouroux,

Le nouveau testament et les decouvertes archeol. modernes^ Paris 1896

fhandelt p. 131— 141 von Lyfanias dem Tetrarchen von Abilene], p. 136.

O Ant. 15, 10, 1. B. J. 1, 20, 4.

=5) Ant. 15, 10, 3, vgl. B. J. 1, 20, 4.

Ant. 18, 6, 10.

*) Ant. 19, 5, 1. Vgl. B. J. 2, 11, 5 „ßatSdtiav Tijv Avöaviov

ttaXovf*evt]v."

«) Luc. 3, 1.

^) Der ältere Lyfanias kann nidit gemeint fein, da fein Reich einen

viel größeren Umfang afs die Tetrardiie Abilene hatte. Siehe S. 89 f.

Die Exiftenz eines jüngeren Lyfanias wird durdi eine bei Abila gefundene

Infdirift bezeugt (vgl. Renan, Memoire sur la dynastie des Lysanias etc.

1. c. p. 67. Die Infdirift ift oft veröffentlicht, z. B. audi von Sdiürer 1,

718 f. und Vigouroux 1. c. p. 137 s. und nadi einem ebenfalls bei Abila

gefundenen voUftändig erhaltenen Exemplar von R. Savignac, Texte

complet de l'inscription d'Abila relative ä Lysanias Rb. 1912, 533 540

<S. audi ZDPV, Bd. 36, 1913, S. 220). Hiernadi „baute für das Heil

«nferer Herren Auguften und ihres ganzen Haufes {rnip tiJ? toir KV(jio>v

2tfia'7mr OüiTtfiinc; x tf zov ovftnavxtx: nvTolv -iitov) Nymphäus, Sohn des

Abimmeos, Freigelaffener des Tetrarchen Lyfanias, einen Weg und er-

richtete den Tempel und pflanzte alle Pflanzen auf eigene Koften. Dem
Herrn Kronos und der Vaterftadt in pietätvoller Gefinnung." Da die

Tetrardiie des Lyfanias fdion feit dem J. 37 n. Chr. nicht mehr exiftierte
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Augu[tus diefe Landfchaft überladen fein dürfte. Wenn Jofephus hiervon

nidits erwänt, fo erlclärt fidi dies daraus, daß er überhaupt von Abilene

als einem außerhalb Palästinas gelegenen Diftrikt nur gelegentlich fpridit.

Immerhin bemerkt er, dag im Jahre 53 n. Chr. Agrippa IL nebft andern

Ländern auch „Abila, die Tetrarchie des Lyfanias", erhielt.')

n. Ka p i t e 1.

Die politifdie Gefchidite Paläftinas {eit der Eroberung

Jerufalems durdi die Römer im Jahre 63 v. Chr. bis

zum Tode des Königs Herodes im Jahre 4 v. Chr.^)

1. Die Sdiickfale Judäas bis zum Jahre 63 v. Chr.

Alexander d. Zwei große weltgefdiiditlidie Perfönüdikeiten haben fidi

Gr. und feine ^jg früher Cyrus dem jüdifdien Volke fehr wohlwollend be-
°S^^- wiefen, Alexander der Große und Julius Cäfar. Le^terem

verdankte es die großen Privilegien, deren es fidi im Rö-

merreidie zu erfreuen hatte, erfterem, der felbft im Tempel

(vgl. 8. 90), nehmen wie Renan (p. 49 ss.) auch z. B. Schürer 1, 718 und

Savignac p. 539 an, dag die beiden gleichzeitigen Auguften in der Zeit

von 37 n. Chr. zu Jüchen find und es fich handelt um Tiberius und feine

Mutter Livia, welche nadi dem Tode des Auguftus den Titel Augufta

führte, (s. Tac. Ann. 1, 8). Sie ftarb im J. 29 n. Chr. Lysanias I

(S. S. 90) kann nicht gemeint fein, da diefer zur Zeit des Tiberius fchon

50 Jahre tot war.

') Ant. 20, 7, L Vgl. B. J. 2, 12, 8.

*) Vgl. zur politifdien Gefchidite des Volkes Ifrael überhaupt Ewald,

Gefdiichte des Volkes Ifrael, 7 Bde 1864—68. Bd. IV—VII. Wellhaufen,

Ifraelitifdie und jüdifdie Gefdiichte, 1894. 4. Ausg. B. 1901. Sdilatter,

Ifraels Gefchidite von Alexander d. Gr. bis Hadrian, Calw u. Stuttg. 2. Aufl.

1906. E. Schürer, Gefdiichte des jüdifdien Volkes im Zeitalter Jefu

Chrifti. Erfter Bd. 4. Aufl. (behandelt die Zeit von Antiodius Epiphanes

175 v. Chr. bis zum hadrianifchen Kriege 135 n. Chr.). C. Hölfcher, Pa-

läftina in der perfifchen und helleniftijdien Zeit (= Quellen und Forfdiun-

gen zur alten Gefchidite und Geographie, H. 5) B. 1903. Grä§, Gefdiichte

der Juden von den älteften Zeiten bis auf die Gegenwart, 11 Bde.,

1853—1876. Bd. 3. Gefdiidite der Judäer von dem Tode Juda Makkäbis

bis zum Untergange des judäifchen Staates. 5. verb. u. verm. Aufl. Be-

arbeitet von M. Braun, L. 1905. Guthe H., Gefdiidite des Volkes Ifrael.

^

Tüb. 1914.
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ZU Jerufalem ein Opfer dargebracht^) haben foU, die Erlaub-

nis, fowohl in Paläftina, als auch in Alexandrien, wo er bei

der Gründung der Stadt den Juden diefelben Vorrechte wie

den Mazedoniern einräumte,^) nadi den eigenen jüdifchen

Gefe^en zu leben.

Nach dem Tode Alexanders d. Gr. im Jahre 323 [tand

Paläftina bis zum Jahre 198 v. Chr. fa[t ununterbrochen unter

der Herrfchaft der Ptolemäerkönige von Ägypten, welche die

Juden mit Milde behandelten und {ich mit den Abgaben be.

gnügten.^) Im Jahre 198 traten, nadidem der König Antio-

<hus III (223-187 v. Chr.) von Syrien die Ägypter bei

Paneas an der Jordanquelle be[iegt hatte, die Seleuziden an

ihre Stelle. Antiochus III. felbft erwies den Juden viele Zu-

geftändnifle und Gunftbezeigungen*) Aber fchon fein Nach-

folger Seleucus IV. (187—175 v. Chr.) machte fich durcii den

Verfuch feines Strategos Heliodor, den Tempelfcha^ in Jeru-

falem zu plündern^), und durch die fchweren, dem Lande auf-

erlegten Steuern mißliebig.*^)

>) Ant. 11, 8, 3— 5. Da von diefem Ereignis fämtliche andere Quellen

fdiweigen, wird dasselbe von vielen z. B. von Evi^ald a. a. O. Bd. III,

S. 276 ff. und Niefe, Gefdiidite der griechifdien und makedon. Staaten.

3 Bde. Gotha 1893—1903 I, 83 als Erfindung eines helleniftifdien Juden

aus den ersten Jahrh. v. Chr. erklärt. H. Willridb, Juden und Griedien

vor der makkabäifdien Erhebung, Gott. 1895 S. 1 ff., kommt fogar zu

dem Paradoxon, dag die Quelle des Jofephus nach dem Jahre 52 n. Chr.

gefchrieben i[t, alfo jünger i[t als er felbft. — Jedenfalls wird Alexander

im Alten Teftamente nur 1 Macc. 1, 1—8 und 6, 2 mit Namen erwähnt,

ohne daß aber dort oder in Daniel irgend eine Andeutung, daß er zu

Jerufalem in einer Beziehung gestanden hat, {ich findet. Vgl. audi Smith,

Jerufalem (London 1908) II, p. 372—375. F. Pfifter, Eine jüdifdie Grün-

dungsgefchichte Alexandrias. Mit einem Anhang über Alexanders Befudi

in Jerufalem (= SB der Heidelberger Ak. d. Wiff. Phil.-hift. Kl., Jahrg.

1914. 11. Abhdlg.) Heidelberg 1914. S. 22-30.

2) c. Apion. 2, 4. Vgl. J. P. Mahaffy, The empire of the Ptolemies,

London 1895 p. 86, der fich auf Papyrus-Fragmente beruft.

ä) Vgl. Mahaffy p. 292 ff.

*) Ant. 12, 3, 3 f. Über die Regierungszeiten der Seleuziden von
312 - 129 v. Chr. vgl. die auch auf neue keilinfchriftl. Quellen fich ftü^enden

Unterfuchungen von Kugler, Von Mofes bis Paulus, Münfter 1922,

:S. 309—338.

"•) 2 Macc. 3.

") Vgl. Mahaffy p. 310. Über die Steuern
f.

1. Macc. 10, 29-31.
11, 34 f.

'
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Verbreitung Wie Überhaupt die Regierung Alexanders d. Gr. und feiner

des Heiienis- Nachfolger der Verbreitung des Hellenismus den gewaltigsten
mus in Paiä- Vorfchub leiftete, fo hatten fidi auch in Paläftina griediifche

ftina.
. Bildung und Sitte feit dem Ende des vierten Jahrhunderts

immer mehr verbreitet. Es konnte bei der Lage des Landes

zwifchen den beiden Zentren helleniftifdier Beftrebungen auch

nicht anders fein. Diefe waren nämlich im Süden Alexan-

drien, im Norden aber die von Seleucus I. gegründete Stadt

Antiochia. Beide Städte waren auch Si^ der Regierung, die

eine Ägyptens, die andere Syriens, und traten dadurdi in um
fo innigere Beziehungen zur griechifchen Welt. Auger ihnen

gab es noch in beiden Ländern wie in ganz Vorderafien eine

Menge griediifcher Städte. Vielfach waren es nur neugegrün-

dete und nun anders benannte Orte, welche aber durch ge-

waltigen Zuzug von Mazedoniern und Griechen und die An-

nahme einer griechifchen Verfaffung einen neuen Charakter

erhielten. Dabei erhielt fich aber in folchen Städten auch die

durdi Zuzug vom Lande vermehrte einheimifdie Bevölkerung,

welche auch ihre eigene Sprache beibehielt. Solche Städte

waren an der paläftinenfifchen Küfte, wie bereits gefagt wurde,^)

z. B. Gaza und Askalon, im Binnenlande z. B. Samaria, Sky-

thopolis, Gadara u. a. Diefe wurden nun felbft wieder Mittel-

punkte griechifchen Wefens. Noch ein weiterer Umftand trug

zur Verbreitung des Hellenismus in Paläftina bei, der rege

Verkehr, welchen die in der Fremde wohnenden Juden mit

dem Mutterlande unterhielten. Selbft in Jerufalem fand grie-

chifches Wefen immer mehr Eingang, namentlich bei den

oberen Ständen, welche naturgemäß am meiften mit den

Machthabern Ägyptens und Syriens und anderer Länder ver-

kehrten.

Der Heiienis- Wie ftark die helleniftifche Strömung in Jerufalem war,

mus in Jeru- zeigte fich unter der Regierung Antiodius IV. Epiphanes
[alemunter (174—164 v. Chr.), als der Hohepriefter Jefus oder Jafon,

^F^*°
f"^ ^^ ^^® ^^ ^^^ griediifch nannte, nachdem er feinen Bruder, den

Hohenpriefter Onias aus feinem Amte verdrängt und felbft

durdi Verfprediung großer Geldfummen die eigene Ein-

fe^ung in die hohepriefterliche Wurde vom Könige erlangt

hatte, in der heiligen Stadt ein Gymnafium baute. Sogar

') S. o. S. 36 ff.
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Priejter nahmen dort ohne Sdieu an den Spielen teil. Jafon

fandte zu den Feftfpielen des Herakles in Tyrus 300 Silber

Drachmen als Opfer für Herakles.^) Aber audi ihn ereilte

die Ablesung, als Menelaus, der als Benjaminite nidit einmal

aus priefterlichem Gefdiledite war, dem Antiochus größere

Geldverfprediungen zur Erlangung des Hohenprieftertums

machte.^)

Der Verfudi des Jafon, während der Abwefenheit des

Antiochus in Ägypten fich Jerufalems zu bemächtigen, ge-

lang zeitweilig, aber Antiochus liefe im Jahre 170 v. Chr. bei

feiner Rückkehr viele in Jerufalem töten und den Tempel

plündern.^) Zwei Jahre fpäter liefe er Jerufalem fchleifen,

die Bewohner morden und plündern und legte in die neu

befeftigte Burg eine fyrifdie Befa^ung hinein.*) Jet;t verbot

er fogar bei Todesftrafe, die jüdifdtien Sa^ungen, namentlich

die des Sabbats und der Befchneidung, zu beobachten, und

fchaffte den jüdifchen Kultus ab. In allen Städten Judäas

wurden heidnifchen Gottheiten Altäre errichtet und felbft der

Brandopferaltar in Jerufalem zu einem Altare des Zeus

Olympius umgebaut.^)

Damals fielen viele ab, damals ftarben aber auch viele,

wie der neunzigjährige Eleazar und die fieben makkabäifchen

Brüder, eines glorreichen Todes für den Glauben.®) Mattha-

thias, ein Priefter von Modein (heute el-Med!]eh), einem Ge-

birgsftädtchen öftlich von Lydda, begann den offenen Kampf
für den Glauben, den feine fünf Söhne Johanan, Simon, judas

Judas, Eleazar und Jonathan erfolgreich fortfe^ten. Der Makkabäusu.

feine Brüder.
1) 1 Macc. 1, 15. 2 Macc. 4, 11, 20.

4 2 Macc. 3, 7 ff. 4, 23 -25.

^) 1 Macc. 4 und 5. 1 Macc. 1, 20 ff.

*) 1 Macc. 1, 30-42. 2 Macc. 5, 24—26. Damals hatte Antiochus

auf einem neuen fiegreidien Zuge gegen Ägypten, auf dem er hoffte,

Alexandrien einzunehmen und (ich der königlichen Prinzen Ptolemäus VII.

und feines Bruders Euergetes zu bemächtigen, vor Alexandrien auf Be-

fehl der Römer umkehren muffen. Vielleicht waren die nationalgefinnten

Juden, weldie in Ägypten viele Verbindungen hatten, mit daran fchuld

gewefen, dag fein Marfdi nach Alexandrien Verzögerungen erlitten hatte.

Vgl. Mahaffy 341 und 494 f.

=) 1 Macc. 1, 43-60. 2 Macc. 6; 1—17.

«) 2 Macc. 6, 18-7, 42.

') 1 Macc. 2, 1 ff. .
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Führer war Judas mit dem Beinamen Makkabäus oder der

Hammer.^) Er eroberte Jerufalem, ließ den Tempel neu

weihen und erlangte wenigftens das Zugejtändnis der freien

Ausübung der jüdifchen Religion, fiel aber in der Sdiladit im

Jahre 161 v. Chr.^) In feinem Geifte wirkten und kämpften

dann als Heerführer Jonathan, der tatfädilidi in den Bep^
der Herrfchergewalt gelangte und als Hoherpriefter anerkannt

wurde, und nach deffen Gefangennahme und fpäterer Hin-

richtung^) Simon (142—135), weldier im Jahre 141 von dem
Könige Demetrius IL von Syrien wie vom jüdifchen Volke

als Fürft anerkannt wurde.*) Von feiten des legieren gefchah

es in der Form, dag Simon auf ewig (alfo mit dem Rechte

der Vererbung) Hoherpriefter, Heerführer und Fürft fein folle,

bis ein zuverläffiger Prophet aufftünde.^) Dadurch wurde er

der Begründer der hohenpriefterUchen und fürftlichen Dyna-

ftie der Makkabäer, wie fie nadi Judas Makkabäus oder der

Hasmonäer, wie fie nach Asmonäus,^) dem Ahnherrn der

Familie des Matthathias, genannt werden.

Johannes Simons Sohn und Nadifolger, Johannes Hyrkanus I.

Hyrkanus I. (135—105),^) ein Mehrer des Reidies, hat die Idumäer im

«) 1 Macc. 3, 1—9, 22. 2 Macc. 8, 1—15, 37.

^) 1 Macc. 9, 23-12, 54. 13, 12-24.

') 1 Macc. 13, 1—16, 24.

5) 1 Macc. 14, 41.

^) Der Name i(t nidit im er(ten Maccabäerbuch, wohl aber bei Jo-

fephus Ant. 12, 6, 1. 14, 16, 4. 16, 7, 1 erwähnt. Vgl. auch Mifchna,

Middoth 1, 6 und Targ, Jonathan zu 1 Sam. 2, 4.

') Simon ftarb im Februar 135 v. Chr. (1. Macc. 16, 14); die Kö-

nigin Alexandra nadi Ant. 14, 1, 2 im Jahre 69 n. Chr. Da nun Hyrkan

(nach Ant. 13, 10, 7 und 20, 10, 3 [ed. Niefe]) 31 Jahre regierte [damit ift

B. J. 1, 2, 8, wo 33 Jahre [teht, korrigiert], Ariftobul 1 Jahr (Ant. 13,

15, 5), Alexander Jannäus 27 Jahre (Ant. 13, 15, 5), Alexandra 9 Jahre

(Ant. 13, 16, 6) regierte, die alten Hiftoriker aber das Jahr, in welchem

ein Wechfel in der Regierung ftattfand, entweder dem verftorbenen oder

dem neuen Regenten anzurechnen pflegen (vgl. über Porphyrius und

Eufebius z. B. Schürer I, 168), [o ift für Hyrkanus die Zeit von 135—105,

für Ariftobul die von 105-104, für Alexander Jannäus die von 104-78, für

Alexandra die von 77— 69 anzunehmen. Niefe, zur Chronologie des Jofephus,

Hermes Bd. 28 (1893), S. 194-229 hält die Stelle Ant. 14, 1, 2 nicht für

entfdieidend, ihm folgt Schürer I, 256, 1. Unger, Zu Jofephus II. Die

Regierungsjahre der makkab. Fürften S. A. München 1896, S. 357-382
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Süden Paläftinas zur Unterwerfung und zur Annahme des

jüdifchen Gefe^es und der Befchneidung gezwungen, den

Tempel der Samaritaner zerftört und Samaria, wie Midiäas

vorhergefagt hatte, dem Erdboden gleidigemadit und u. a.

audi die bedeutende Stadt Skythopolis in feine Hand be-

kommen. Im Innern machte er fidi aber gegen Ende feiner

Regierung die Pharifäer zu Feinden, indem er fidi den Sad-

duzäern anfdiloß und die pharifäifdien Sa^ungen zu beob-

achten fogar unter Strafe verbot.^) Der Grund für die Un-

beliebtheit diefes Fürften bei der pharifäifdien Partei lag dem
Anfcheine nadti darin, daß le^tere überhaupt die Vereinigung

der hohenpriefterlichen Würde mit der fürftlidien, zumal bei

einer nicht aaronitifdien Familie, mißbilligte.^) Jofephus gibt

allerdings einen andern Grund an. Nach ihm hätte ein Pha-

rifäer bei einem Gaftmahle dem Fürften keck den noch dazu

unbegründeten Vorwurf gemacht, von einer früher kriegs-

gefangenen Mutter abzuftammen und fomit aus unreinem Ge-

fchlecht zu fein, weshalb er auf das Hoheprieftertum verzich-

ten muffe. Hyrkanus habe aber geglaubt, diefe Schmähung

fei mit Wiffen und Willen der Pharifäer erfolgt.^)

Ihm folgte fein ältefter Sohn Ariftobul I. (105—104), Aripobui i,

welcher den Königstitel annahm. Aus Herrfchfucht ließ er

feine 'eigene Mutter, welcher Hyrkan die Verwaltung des

Staates übertragen hatte, ins Gefängnis werfen und dort

verhungern. Auch legte er drei feiner Brüder in Ketten und

ließ den vierten auf eine bloße Verdächtigung hin ermorden.

Er erwarb fich aber dadurch ein Verdienft um fein Volk, daß

er die Ituräer bekriegte und einen Teil ihres Landes, deffen

Bewohner, wenn fie ihre Wohnfi^e behalten wollten, die

bringt für Johann Hyrkanus 33 Jahre nach B, J. 1, 2, 8 in Anrechnung.

Vgl. auch u. S. 99, 4.

1) Ant. 13, 8 -10. B. J. 1, 2, 3-7.

^) Dies ergibt fich aus ihrer Anfchauung von der Bedeutung und

absoluten Geltung des . mofaifchen Gefe^es. Vgl. auch Wellhaufen, Die

Pharifäer und die Sadduzäer, Greifswald 1874, S. 92 ff. Montet, Essai

sur les origines des partis saduceen et pharisien. Vienne 1883, p. 205 ss.

^) S. Anm. 1. Kein Priefter durfte ein Mädchen, welche Kriegs-

gefangene der Heiden gewefen war, heiraten, weil fie des Umganges
mit Heiden verdächtig war und den Verdacht der eigenen Unreinheit auf

ihre Kinder vererbte. Jos. c. Ap. 1, 7.

Feiten, Neuteftamentlidie Zeitgefdiichte I. 2. u. 3. Aufl. 7
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Befdineidung und das jüdifdie Gefe^ annehmen mußten, mit

feinem Reiche verband.^)

Alexander Nadi feinem Tode wurden von feiner Frau Salome Ale-
Jannäus. xandra die bis dahin gefangenen Brüder des Verftorbenen

befreit. Der ältefte, Alexander Jannäus (104-78), beftieg

den Thron. Er hat viele, oft unglüdclidie Kriege geführt,

aber im Oftjordanland Gerafa, Gamala und andere Städte,

und im Philifterlande z. B. die Stadt Gaza erobert. Bei fei-

nen kriegerifdien Neigungen fdiien er aber den Pharifäern

erft recht des Hohenprieftertums unwürdig, wie er auch beim

Volke nidit beliebt war. Als er einft am Laubhüttenfeft am
Altare ftand, um zu opfern, wurde er vom Volke verhöhnt

Und mit Zitronen beworfen. Damals unterdrüdcte er die Be-

wegung mit Gewalt, indem er durch feine Mietstruppen 6000

Juden niederme^eln liefe. Später aber, als er nach einer

gegen den Nabatäerfürften Obodas verlornen Schlacht nach

Jerufalem floh, verbanden fich feine jüdifchen Gegner fogar

mit den Syrern. Erft nadi fechsjährigem Kampfe gelang es

ihm, den Aufftand zu unterdrücken. 8000 retteten fich durch

die Flucht, aber 800 vornehme Gefangene wurden von ihm

gekreuzigt. Sterbend riet er aber feiner Frau Alexandra,

auf jede Weife die Pharifäer zu verföhnen, da fie fonft nicht

im Frieden herrfchen könne. ^)

Die Königin ^^^ *^* Alexandra (77—69) auch. Aber nun benu^ten

Alexandra, die Pharifäer ihren Einfluß auf die Regierung dazu, um fich

1) Ant. 13, 11, 1-3. Vgl. B. J. 1, 3. — Unter dem von Ari[tobul

eroberten und judaifierten Stück des Landes der Ituräer vermutet

Sdiürer I, 275 f. fei der Hauptjache nach Galiläa verbanden. Allein die

Ituräer (f. S. 82 f.) wohnten am Antilibanon. Somit fe^t ein Angriff auf

ihr Land die Eroberung Galiläas voraus. Allerdings heißt es 1 Macc.

5, 45 — 54, Judas Makkabäus habe alle Ifraeliten aus Galaaditis d. h.

dem Oftjordanland nach Juda gebracht, 1 Macc. 5, 23 weniger beftimmt,

fein Bruder Simon habe die Juden aus Galiläa und Arbat (wohl = niDli?

.

den Niederungen am Jordan) nach Judäa geführt. Allein Jof. Ant. 12,

8, 2 bezieht dies nur auf die von den Heiden in Galiläa gefangenen

Juden. Jedenfalls Wird fchon zur Zeit des Jonathan von den Bezirken

von Samaria und Galiläa gefprodien, weldie Juda zugeteilt find. L Macc.

10, 30. Auch hat nach Jof. Ant. 13, 12, 1 Johannes Hyrkanus feinen Sohn

Jannäus in Galiläa erziehen laffen. Das wäre aber dodi fidier nicht ge-

fchehen, wenn die Landfchaft damals vorzüglidi heidnifdi gewefen wäre.

2) Ant. 13, 12—15. B. J. 1, 4.
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an ihren Gegnern zu rädien. Alexandra hatte ihren älteren,

fchwädilidien und die Ruhe über alles liebenden Sohn Hyr-

kanus zum Hohenpriefter ernannt, hielt aber den jüngeren,

Ariftobul, einen Mann von entfchloffenem, kühnem Charakter

von den öffentHdien Gefchäften fern. Der trat aber nun an

die Spi^e der Oppofition und bemächtigte fidi während einer

lebensgefährlidien Erkrankung Jeiner Mutter zahlreicher Fe-

ftungen und M^arb ein Heer, um [ich die Herrfchaft zu fiebern/)

Kaum war Alexandra tot, als der Bürgerkrieg zwifchen Bürg-erkrieg

ihren beiden Söhnen ausbrach, der für Hyrkan unglüddidi zwifchen

ausfiel. Bei feiner Bequemlidikeit mufete ihm der Vergleidi, Hyrkanusii.

wonadi er als Privatmann^) im ungeftörten Befi^ feiner Ein-""^^"f*°^"^-

künfte bleiben, Ariftobul aber die Herrfchaft führen follte,

angenehm fein. Zum Unglück für ihn und den jüdifchen

Staat ftand Hyrkanus unter dem Einfluß eines ehrgeizigen

und reichen Idumäers namens Antipater, deffen Vater von

Jannäus und der Alexandra zum Statthalter von Idumäa be-

ftellt worden war.^) Diefer wußte den Hyrkan zu dem Glau-

ben zu bringen, Ariftobul ftrebe nach feinem Leben, und ihn

zur Flucht nach Petra an den Hof des'Nabatäerfürften Aretas

zu bewegen.*) Le^terer befiegte den Ariftobul und belagerte

Jerufalem. Je^t mifchten fidi aber die Römer in den Bru-

derftreit.

') Ant 13, 16. B. J. 1, 5.

^) Das heißt, ohne fich um die öffentlidien Gefchäfte zu kümmern
{dnQayfiövo)?) Ant. 14, 1, 2. — Hyrkan hatte nur 3 Monate bis zu diefem

Vergleich regiert. S. Ant. 15, 6, 4.

») Ant. 14, 1, 3. B. J. 1, 6, 2. — Nach Jof. B, J. 1, 6, 2 (vgl. Ant.

14, 1, 3) war der Vater des Herodes ein Idumäer von vornehmer Her-

kunft. Juftinus M. (Dial. c. Tryph. c. 52) kennt aber die Behauptung der

Juden, er fei aus Askalon gewesen. Julius Africanus bei Euf. H. E.

1, 6, 2—3 und 1, 7, 11 beriditet fogar, der Vater des Antipater fei

Hierodule im Tempel des Apollo zu Askalon gewefen. Antipater fei als

Knabe von den Idumäern geraubt worden und bei ihnen aufgewadifen.

Vgl. Schürer I, 292, 3,

*) Ant. 14, 1, 3— 4. B. J, 1, 6, 2. Dem Anfdieine nadi nahm erft

je^t Ariftobul audi die hohepriefterliche Würde an. Ant, 14, 6, 1 fagt

nämlich Jofephus von ihm, er fei 3 Jahre und 6 Monate König und

Hoherpriefter gewefen. Das würde uns, wenn wir von feiner Abfe^ung
im Jahre 63 zurückrechnen, etwa zum Ende des Jahres 67 führen. Daß
Hyrkanus von feinem Bruder der hohenpriefterlidien Würde beraubt

wurde, fagt Jof. Ant, 15, 3, 1; wann das gefdiah, ift aber nicht ficher,

7*
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Einmifdiung Im Jahre 65 war nämlich Scaurus, der Unterfeldherr des
der Römer in Pompejus, nadi Syrien gekommen und nach Judäa gezogen.
den Bruder- gj. entfdiied fidi für Ariftobul und zwang den Aretas, die

Belagerung von Jerufalem aufzuheben. Als nun Pompejus

im Frühjahre 63 felbft nadi Damaskus kam, wurde er nicht

bloß von den entzweiten Brüdern, fondern auch von Ver-

tretern des jüdifdien Volkes, welch le^tere die Monarchie

abgefchafft und die alte Priefterverfaffung eingeführt haben

wollten, angegangen. Pompejus verfchob die Entfcheidung

und zog mit Ariftobul gegen die Nabatäer. Da aber nun

Ariftobul, der fortwährend in feinen Entfchlüffen hin und her

fchwankte, nadi Alexandreion^) floh, folgte ihm Pompejus

dorthin und weiter nadi Jerufalem. Hier begab fidi Arifto-

bul ins Lager des Pompejus und verfpracii ihm, Jerufalem

zu übergeben, und wurde, als Jerufalem den römifchen Trup-

pen die Tore verfdilofi, gefangen genommen. Die Stadt

wurde nun zwar von den Anhängern des Hyrkanus den

Römern übergeben, aber der Tempelberg wurde von der

Partei des Ariftobul verteidigt und erft im dritten Monat
der Belagerung genommen.^) Pompejus tat felbft nach der

Anficht des Römerfreundes Jofephus dem Tempel eine grojse

Sdimach an. Er betrat mit feinen Begleitern das AUer-

heiligfte, was doch nur dem Hohenpriefter erlaubt war.^)

Das Ende der Unabhängigkeit der makkabäifdien Für-

ften und ihres Landes war gekommen. Der römifdie Adler

nahm es in feine Gewalt. Die Mauern Jerufalems wurden
größtenteils zerftört und die Stadt wie das ganze Land den

Römern zinspflichtig gemadit. Hyrkan wurde zwar zum Hohen-

priefter und zum Ethnarch (nicht zum König) gemadit, aber

als tributpflichtiger Klient der Römer.^) Die an der Küfte

Ant, 20, 10, 1 heigt es nämlich, Hyrkanus fei 9 Jahre bis zum Tode

feiner Mutter Hoherpriefter gewefen. Dann fei nach feinem Siege über

Hyrkanus Ariftobul Hoherpriefter und König gewefen. „Im dritten Jahre

feiner Regierung nachdem eben fo viele Monate verfloffen waren," fei'

Pompejus gekommen, habe Jerufalem erobert und den Ariftobul mit

feinen Kindern nach Rom gefchickt.

S. 0. S. 49.

2) Ant. 14, 1-4. B. J. 1, 6-7.

3) Ant. 14, 4, 4. Psalmi Salom. 2, 2 f.

n Ant. 14, 4, 4 und 5, 2. B. J. 1. 7, 6.
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und im Oftjordanlande gelegenen griediifchen Städte, weldie

fich früher die Juden unterworfen hatten, wurden wie auch

die Städte SkythopoHs und Samaria ihnen wieder abgenom-

men und als „freie Städte" der römifchen Provinz Syrien

einverleibt.^) Ariftobul aber wurde mit feinen Söhnen Ale-

xander (der aber auf dem Wege entkam) und Antigonus

und zahlreichen Juden nach Rom gebracht,^) um dort im

Jahre 61 den Triumphzug des Pompejus zu verherrlichen.

Viele derfelben find dort fpäter freigelaffen worden und haben

die Judengemeinde in Rom, wenn nicht erft gegründet, fo

doch bedeutend verftärkt.

2. Die legten Makkabäer und die Idumäer Antipater

und fein Sohn Herodes von 63—40 v. Chr.

Nach dem Abzug des Pompejus blieb Hyrkanus einige Neue Kämpfe

Jahre im ruhigen Befi^ feiner Herrfchaft, wenn man von einer u. Aufftände

folchen reden kann. Denn tatfächlidi regierte nicht er, fon- |" Paiäftina

dem Antipater, der fich feinerfeits wieder auf die I^ömer^^^^p"'^^°^^

ftü^te. Diefen leiftete er audi große Dienfte, fo im Jahre 62

dem von Pompejus in Syrien zurüdkgelaffenen römifchen Feld-

herrn Scaurus auf feinem Kriegszuge gegen die Nabatäer,

die Antipater im Intereffe der den Römern wünfchenswerten

Beendigung des Krieges zur Zahlung von 300 Talenten be-

wog.^) Dann unterftü^te er auch den Statthalter von Syrien,

Gabinius, auf feinem Feldzuge nach Ägypten im Jahre 55 Qabinius und

mit Getreide, Waffen und Geld und bewog die Juden in ^^^ Juden.

>) Vgl. Ant. 14, 4, 4. B. J. 1. 7, 7. Vgl. über den Begriff „freie

Städte" o. S.,85. Zum Andenken an die Erlangung der Autonomie
durch Pompejus haben mit Zustimmung der römifchen Regierung manche
Stadtgemeinden, die einen etwas früher, die andern etwas fpäter, durch

Münzen und Infchriften beglaubigte besondere Stadtären eingeführt, die

man, obwohl die Jahreszählungen nicht gleich find, unter den Namen
„Pompejanifche Ära" zufammenzufaffen pflegt. Vgl. Schürer II, 94 ff.

E. Schwär^
[f. o. S. 85, 5] 341 und 358 ff.

') Ant. 14, 4, 4, 5. B. J. 1, 7, 7. Vgl. Psalmi Salom. 8, 18-21.

^) Ant. 14, 5, 1. B. J. 1, 8, 1, Antipater war mit einer vornehmen
Idumäerin Kypros verheiratet und ftand auch mit den Nabatäerfürften und
andern in freundfdiaftlichen und verwandtfchaftlichen Beziehungen. S. Ant.

14, 7, 3. B. J. 1, 8, 9.
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Ägypten auf die Seite der Römer zu treten.^) Später hat er

in ähnlicher Weife dem Cäfar gedient.

Die Römer haben auch die wiederholten Bemühungen
der Hasmonäer, wieder zur Herrfchaft zu gelangen, vereitelt.

Zunädift machte Ariftobuls Sohn Alexander, der ein Heer

von 10000 Fugfoldaten und 1500 Reitern gefammelt hatte

und fich einiger Feftungen, namentlich Alexandreions ^) und

MachärusVO bemächtigt hätte, einen folchen Verfudi. Er wurde

aber von Gabinius, in deßen Heer fich der heldenmütige

Reheroberft Antonius, der fpätere Rächer Cäfars bejonders

auszeichnete, bei Jerufalem und Alexandreion gefchlagen und

mußte die Feftungen den Römern übergeben, blieb aber felbft

in Freiheit."^) Auch ein zweiter, im Jahre 56 von Ariftobul

felbft, der mit feinem Sohne Antigonus aus Rom entkommen
war, geführter Aufftand endete wieder unglücklich. Ariftobul

wurde von neuem gefangen und nadi Rom gefchickt.O Im

Jahre 55 griff Alexander wieder zu den Waffen und führte,

tro^dem Antipater fich bemühte, die Juden vom Kampfe

gegen die Fremdherrfchaft abzubringen, noch 30000 Mann
gegen Gabinius ins Feld, wurde aber beim Berge Tabor

gefchlagen und verlor 10000 Mann.^)

Antipater wurde dadurch belohnt, daß nunmehr Gabinius

wieder alles nach feinen Wünfchen ordnete,^) nachdem er

vorher im Jahre 57 nach der erften Befiegung des Alexander,

um allen Selbftändigkeitsgelüften der Juden ein Ende zu

machen, der Regierung Judäas eine neue ariftokratifche Form
gegeben hatte. Er hatte nämlich dem Hyrkan nur die Sorge

für den Tempel gelaffen, das Land aber in fünf voneinander

unabhängige Bezirke, deren jeder von einem Synedrium

verwaltet werden follte, geteilt.*) Als Si^e diefer Synedrien

hatte er die Städte Jerufalem, Gazara und Jericho in Judäa,

') Ant. 14, 6, 2. Vgl. auch Dio Cass. 39, 56-58. S. über die

Statthalter Syriens unten,

•^ S. o. S. 49.

3) S. o. S. 84.

Ant. 14, 5, 2-4. B. J. 1, 8, 2-5.

6) Ant. 14, 6, 1. B. J. 1, 8, 6, Dio Cass. 39, 56,

«) Ant. 14, 6, 2-3. B. J. 1, 8, 7.

->) Ant. 14, 6, 4. B. J. 1, 8, 7.

^) Ant. 14, 5, 4 : 'Yqyiavov nat^y^'^ **? 'iB^oöüXv/ta, 6xr6ovxa zt]v Tov
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Sepphoris in Galiläa und Amathus im Ojtjordanland^) be-

ftimmt, als ob nidit das Judenvolk durdi den Tempel und

das Hoheprieftertum aufs engfte zujammengehalten worden

wäre und deshalb derartige Verbände geringe Bedeutung

gehabt hätten.

Dafe aber die Empörungen in Paläftina nicht aufhörten,

waren die Römer felber fchuld. So hatte der Statthalter von

Syrien, Licinius Craffus, um fich Geld zu einem Feldzuge

gegen die Parther im Jahre 54 zu verfchaffen, 2000 Talente

Geld und 8000 Talente an Gold[achen aus dem Tempel fort-

gefchleppt.^) Nachdem er im Jahre 53 v. Chr. bei Karrä in

Mefopotamien gefchlagen und bald danach ermordet worden

.war, bradi ein vierter Auf[tand aus, an deflen Spi^e ein An-

hänger des Ariftobulus, namens Pitholaus, ftand. Allein audi

diefer wurde von den Römern unter CaHius Longinus, dem
Nachfolger des Craffus in Syrien, niedergefchlagen und 30000

Juden als Sklaven verkauft.*)

Als im Jahre 49 v. Chr. der römifche Bürgerkrieg zwi-

fchen Pompejus und Cäfar ausbrach und le^terer [ich Roms
bemächtigt hatte, liefe er den gefangenen Ariftobul frei, um
ihn mit zwei Legionen nach Syrien zu fchicken, da der Often

auf feiten des Pompejus ftand. Allein Ariftobul wurde noch

vor feiner Abreife von Rom von den Anhängern des Pom-
pejus vergiftet und fein Sohn Alexander auf Befehl des-

Pompejus in Antiochien enthauptet.")

Im Auguft des Jahres 48 wurde Pompejus bei Pharfa- Cäfar wird

lus gefchlagen und am 28. September bei feiner Ankunft in von Antipater

l

—~—;

—

, , , . . „ . . « "• ^®" Juden
le^ov i7iif*s}.Eiav. Ilsvte Se Övvkdqia xataÖtTjÖcig eig trf«? ^ot^i«? dievetfis to . e^^^.^

k'&voe . . . val ol /xkv anrjXXaYjLiivoi zfj^ dwaörslaQ iv dqcÖTOxgarlcc ^irfyov.

Im B. J. 1, 8, 6 nennt er die Bezirke övvoSoi, fährt aber auch fort dönä-

vatq dh ziji iS ivog (nämlidl des Hyrkanus) i7tu(jnxeiag iXsv&EQOi&evxEc;, TO

Xomov aQiöroxQaTia ^tmxovvTo. Der Ausdrudc (Jrvorfo? könnte auf Gerichts-

fprengel (conventus juridici, vgl. Marquardt RStV, I, 500 f.,) hinweifen,

allein der Ausdruck övi-ed^«« und der Zufammenhang macht es klar, dag

es fich um eine politifdie Einteilung gehandelt hat.

2) Amathus am Jordan (Ant, 13, 13, 3) füdlich von Pella (Euseb.

Onom., p. 22). Über Gazara
f. S. S. 59.

3) Ant, 14, 7, 1 (alle Juden der Welt hatten feit langem ihre Gaben
in den Tempel gebradit, ibd. 7. 2). B. J. 1, 8, 8.

*) Ant. 14, 7, 3. B. J. 1, 8, 9.

ä) Ant. 14, 7, 4. B. J. 1, 9, 1-2. Vgl. Dio Cass. .41, 18.
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Ägypten verräterifcherweife ermordet. Alsbald wandte fich

Antipater, „der nach Hyrkans Wille Judäa verwaltete,"^)

dem großen Gegner des Pompejus, Julius Cäfar, zu, der fich

mit einer kleinen Truppenzahl mit Mühe in einem kleinen

Teile von Alexandria gegen die ägyptifchen Truppen und die

ihm feindliche Bürgerfchaft behauptete, und leiftete ihm die

größten Dienite. Denn er war es, der es erft einem vom
König Mithridates von Pergamum geführten Er[a^heere er-

möglichte, von Askalon weiter nach Ägypten zu kommen, in-

dem er mit 3000 jüdifchen Truppen zu ihm flieg, dem Cäfar

die Freundfchaft der arabifchen Stammeshäupter und der

Syrer verfchaffte und das feindliche Pelufium mit den Seinigen

zuerft betrat. Er veranlagte ägyptifche Juden unter Berufung

auf Befehle des Hohenpriefters Hyrkan, das Heer zu ver-

proviantieren und fidi Cäfar freundlich zu zeigen, und hatte

fowohl an dem Siege des Mithridates wie an dem Cäfars

über den jungen König Ptolemäos Dionyfos, der felbft im

Nil ertrank und deffen erft 21 jährige Schwefter Kleopatra

nun die Gunft Cäfars gewann, wefentlichen Anteil. ^
Die Dankbar- Cäfar erwies fich dankbar. Teils bei feinem Aufenthalte

keit Cäfars. in Syrien im Jahre 47,^) teils durch einen von ihm veran-

lagten römifchen Senatsbefchlug vom Jahre 44 gab er den

Juden viele Gunftbezeigungen.^)

^) Kaiöaqi Ttoke.uovvTi ^nx AXyvntov slq noXXa yj/riöifiov avzdv nctQEÖxev

A^'zinaTQoi;, o xtäv ^loväalwv ini/xelrjt)]<;, e| ivtol^i 'Y^ytavuv. Ant, 14, 8, 1.

Vgl. S. 102, 7.

2) Ant. 14, 8, 1-3. B. J. 1, 9, 3-5.

3) Ant. 14, 8, 4 f. B. J. 1, 10, 1-3.

*) Ant, 14, 10, 7. Durch einen neuen Senatsbefchlug wurde die

Niederlegung des früheren Bejchlu(Jes im Archiv angeordnet, ebd. 14,

10, 9-10, In welche Jahre die bei Jos, Ant. 14, 10, 2-10 mitgeteilten

Urkunden über die von Cäfar den Juden gewährten Privilegien gehören,

i[t infolge des fchlechten Zuftandes der Texte fehr ftrittig. Vgl. u. a.

Schürer I, 344-348; Grä^\ 662—673, O. Roth, Rom und die Hasmonäer,

Untersuchungen zu den jüdifch-römifchen Urkunden im erften Makkabäer-

budie und in Jofephus' jüdifdien Altertümern, XIV, Lp, 1914 (— Beiträge

z, Wi|[enfdiaft von A, T,, her. von R. Kittel, Heft 17). Von den vier von

Jofephus mitgeteilten Senatsbefdilü{{en bezieht fich nur der Ant, 14, 10, 10

mitgeteilte auf Hyrkan IL, die übrigen drei in Ant, 13, 9, 2 (der audi

richtig eingereiht ift), Ant, 14, 8, 5 und Ant. 14, 10, 22 auf Hyrkan L,

über deren Datierung befonders G. Unger, Zu Jofephus L Die unpaffend
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In Syrien be[tätigte Cäfar, ohne auf die perfönlich von

Ariftobuls Sohn, Antigonus, erhobenen Reditsanfprüdie und

die Stellung der Familie gegen Pompejus Rückficht zu neh-

men ^), in Erwägung der vielen ihm von Antipater und Hyr-

kanus geleifteten Dienfte den Hyrkanus als erblichen Hohen-

prie[ter^) mit allen Rechten und Befugniffen, womit feine

Vorfahren diefe Würde inne gehabt hatten^), und als Eth-

narchen, und beftimmte, dajg er und feine Kinder als Bundes-

genoffen und perfönliche Freunde der Römer anerkannt fein

foUten. Es wurde ausdrücklich verboten, dag in feinem Lande

Winterquartiere bezogen oder Kontribution von ihm gefor-

dert werden foUte.^) Auch befahl er, dag kein Beamter oder

Feldherr oder Legat innerhalb der jüdifchen Grenzen (Hilfs-)

Truppen ausheben dürfe.^) Auch geftattete er den Wieder-

aufbau der von Pompejus zerftörten Mauern Jerufalems.®)

Dem Antipater aber gab er nicht nur das römifche Bürger-

recht und Steuerfreiheit, fondern ernannte ihn auch zum
Prokurator von Judäa.'') Die Stadt Joppe und die Plä^e in

der Ebene Esdrelon, welche die Hasmonäer früher befeffen,

wie audi die fyrifch-phönizifchen Orte, welche ihnen von den

fyrifchen Königen und den Phöniziern gefchenkt worden waren,

eingelegten Senatskonfulte. SA. München 1895, S. 551-604 zu ver-

gleichen ift.

^) Ant. 14, 8, 4. B. J. 1, 10, 1-3.

2) Ant. 14, 8, 3-5 f.

^) Ant. 14, 10, 4. Damit war auch das Recht der Forderung von

Abgaben für den Tempel verbunden (B. J. 6, 6, 2).

*) Ant. 14, 10, 2 u. 6.

°) Ant. 14, 10, 6: >t«t onwg (iridsl? /*iJTi ä^xwv /itjte örgarriyo? 7] tiqsÖ-

ßevzi]!^ iv Tot? oQoig täv Joväaltav ivtöta dv/ificcxlav. Dies bedeutet nidit

dag die Juden in Palä[tina vom Militärdienst frei fein foUten, fondern

nur, dag damals, da die paläftinenfifchen Juden noch ihre Landesfürften

hatten, kein römifcher Beamter direkt Hilfstruppen dort ausheben konnte.

Das war ein dem jüdifchen Landesherrn zuftehendes Recht. Vgl, Jufter,

Les Juifs dans l'Empire Romain. Paris 1914, 2, 272.

«) Ant. 14, 8, 5 u. 10, 5. B. J. 1, 10, 3. Über ihre Wiedererbau-

ung Ant. 14, 9, 1.

'') Ant. 14, 8, 3 u. 5. B. J. 1, 10, 3. Damit war er keineswegs

zum Landpfleger, fondern zum oberften Finanzbeamten ernannt, eine

Stellung, die fidi aus der Pflicht des Hyrkan, Tribut an die Römer zu

zahlen, erklärt. Vgl. Marquardt, RStV 1, 407 f. Über den Titel Proku-

rator in diefem Sinne flehe unten.
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wurden den Juden zurückgegeben. Audi foUte der Zehnte,

wie er den Hasmonäern entriditet worden war, dem Hyrkan

und feinen Söhnen zukommen, und weiterhin ganz Judäa,

mit Ausnahme von Joppe, eine jährliche Abgabe an die
'

Stadt Jerusalem leiften. Endlidi wurde dem Hyrkan das

Redit zuerkannt, alle Streitigkeiten über jüdifdie Einridi-

tungen zu entfcheiden.^) Cäfar gewährte auch den Juden das

Recht, überall nadi ihren Gebräudien zu leben, namentlich

auch Verfammiungen und Geldfammlungen zu gemeinfamen

Mahlen und Opfern zu halten.^) Es find große Zugeftänd-

niffe, die es erklären, da& kein auswärtiges Volk fo wie das

jüdifdie den Tod Cäfars am 15. März 44 beklagte.^)

Antipaterund Antipater fuchte nun auch feinerfeits die große, ihm durch

feine Söhne eigene Energie und Klugheit und die Trägheit und Unfähig-
Phafaei und

j^gjt (jgg Hyrkanus zugekommene Gewalt feinen Söhnen zu

zucTfarsTod
vererben. Er hatte aus feiner Ehe mit der Nabatäerin Ky-

'pros vier Söhne, Phafael, Herodes, Jofeph und Pheroras

und eine Tochter Salome.*) Erfteren ernannte er zum Be-

fehlshaber von Jerufalem und Umgebung, den Herodes, dem
fdion der Effener Manahem als Schulknabe geweisfagt haben

foll,°) er werde dereinft König werden, zum Befehlshaber

von Galiläa. Diefe Landfchaft hatte damals viel von Räu-

bern zu leiden, die fich in den Bürgerkriegen in den Gali-

läifdien Bergen feftgefe^t und fortwährend durch Flüditlinge

und Verarmte verftärkt, den nationaljüdifdien Gedanken der

Empörung gegen die Fremdherrfdiaft aufgegriffen hatten.

So war es möglich, dag der Räuberhauptmann Ezechias,

der befonders gern Syrer angriff, fich der Sympathien an-

gefehener und vornehmer Kreife in Jerufalem erfreute.

Damals war Herodes 25 Jahre alt,^) kühn und energifdi

und ein ausgezeichneter Reiter und Schübe.'') Er fäuberte

') Ant. 14, 10, 6 u. 2.

2) Ant. 14, 16, 8.

') Suet. Caes. 84: In summo publice luctu exterarum gentium multi-

tudo circulatim suo quaeque more lamentata est, praecipueque Judaei,

qui etiam noctibus continuis bustum frequentarunt.

*) Ant. 14, 7, 3. B. J. 1, 8, 9.

5) Ant. 15, 10, 5.

«) Ant. 14, 9, 2.

') B. J. 1, 21, 13.
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das Land mit ftarker Hand und liefe den Ezediias mit vielen

Räubern ohne weiteres hinrichten. Das madite nun wieder

böfes Blut in Jerufalem, und die den Idumäern ohnehin

feindselig ge[innten Großen wußten den Hyrkan durdi die

Vorstellungen, daß ihm allein der Blutbann zustehe, zu be-

wegen, den Herodes zur Verantwortung nach Jeru[alem zu

laden. Der kam aber im Purpurgewand, bewaffnet mit einer

bewaffneten Bedeckung, in den erfdireckten Rat, wo aber

doch der Schriftgelehrte Sameas ihn kühn anklagte. Er wäre

verurteilt worden, wenn nicht Hyrkan, den der im Jahre 47

zum Statthalter von Syrien ernannte Sextus Cäfar aufgefordert

hatte, den Herodes freizusprechen, die Si^ung auf einen an-

dern Tag verfchöben hätte. Heimlich ließ er ihm dann raten,

{ich aus der Stadt zu entfernen. Das tat Herodes audi, ging

nach Damaskus und wurde von Sextus Cäfar zum Statt-

halter von Cölefyrien ernannt. Je^t, da er Macht hatte, zog

er mit einem Heere nach Jerufalem, um sich zu rächen und

wurde nur durch die Bitten feines Vaters und Bruders von

einem Angriff auf die Stadt abgehalten. Er hatte aber hin-

länglich gezeigt, was von ihm zu erwarten war.^)

Als im Jahre 46 Sextus Cäfar durch einen Anhänger des

Pompejus, den Cäcilius Baffus, ermordet worden war und

fich in Syrien der Kampf um die Obergewalt zwifchen der

pompejanifchen und cäfarifdien Partei hinzog, ftanden die

Söhne des Antipater treu zu le^terer.^) Da wurde Cäfar

am 15. März 44 ermordet. Einer feiner Mörder, Caffius caffius und

Longinus, welcher fchon 53 — 51 in Syrien befehligt hatte, Herodes.

kam nadi Syrien und hatte bald große Streitkräfte dort ge-

fammelt, für deren Unterhalt er dem Judenlande eine Ab-

gabe von 700 Talenten auflegte. Antipater fügte fidi ihm.

Am dienfteifrigften war aber Herodes, der auch zuerft den

auf Galiläa fallenden Teil, 100 Talente, aufbrachte und dem
Caffius gab. Dafür wurde er von Caffius, der die Bewohner
der Städte Gophna, Emmaus, Lydda und Thamna, die ihren

Ant. 14, 9. B. J. 1, 10, 4-9. Vgl. u. S. 111. - Während B. J.

1, 10, 8 fagt, Herodes sei zum „'^TQnrrjyöc^ von Coelefyrien und Sa-
ni aria ernannt worden, heigt es in 14, 9, 5 nur, Sextus habe den Herodes
gegen Bezahlung zum öTparj^yd? von Coelefyrien gemacht.

•') Ant. 14, 11, L B. J, 1, 10, 10.
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Anteil nidit aufbringen wollten, als Sklaven verkaufen ließ,

als Statthalter von Cöle[yrien anerkannt und ihm die mili-

tärifche Verwaltung von Judäa gegeben und die Königskrone

in Ausfidit geftellt.^)

Als fo der Stern der Idumäer immer höher ftieg, [lieg

auch bei manchen der Haß gegen fie. Von die{em geleitet,

liej§ ein Höfling Hyrkans, nameris Malidius,^) den Antipater

durch einen Mundfchenken Hyrkans bei einem Mahle im

Jahre 43 v. Chr. vergiften und bemäditigte [ich der Stadt.

Mit Antipater ftarb ein ebenfo kluger wie tatkräftiger Staats-

mann, der aus Politik ein Freund der Römer ftets die In-

tereffen feiner Familie zu wahren und zu fördern gewußt

hatte. Immerhin waren ihm die Erhaltung der Herrfdiaft des

Hyrkanus und die Begün|tigungen der Juden durch Cäfar

zu verdanken, wenn er audi durchaus kein Patriot im jüdifch-

nationalen Sinne war.

Aus Furcht, einen Aufftand der Juden zu erregen, gaben

fidi feine Söhne den Anfchein, den Unfchuldsbeteuerungen des

MaHchus zu glauben, ließen ihn aber, fobald als ihr Gönner

Caffius im Jahre 43 den von Antonius, dem Rächer Cäfars,

zur Übernahme von Syrien abgefandten Dolabella befiegt

hatte, bei Tyrus ermorden. Auch die Mitverfchwornen des

Malichus, die fidi einiger Feftungen bemäditigten und den

Phafael in Jerufalem mit Waffengewalt angriffen, wurden

zur Unterwerfung gezwungen. Die kläglidifte Rolle fpiehe

bei all diefem der fchwache Hyrkanus, der einerfeits die

Feinde der Idumäer begünftigte, anderfeits aber nach der

Ermordung des Malichus diefen als das Verderben feines

Vaterlandes bezeidmete.^)

Im Jahre 42 v. Chr., als Caffius mit feinem Heere zu

Brutus nach Mazedonien zog und die Idumäer in Judäa durch

die Anhänger des Malichus befchäftigt waren, machte auch

der le^te übriggebliebene Sohn des Ariftobul, der Hasmo-

1) Ant. 14, 11, 2-4. B. J. 1, 11, 1—4. An erfterer Stelle {teht

Öt^aTriyov ctvTOV Koiltjg Svglai; enoiTjÖav (Ant. 14, 11, 4) axi le^tQTer 2v(jia?

anäörj?. Die Späteren Ant. find vorzuziehen und i[t deshalb auch wohl

nicht anzunehmen, daß in Ant. 14, 11, 4 ^oiXri 2v(jia ein Schreibfehler (tatt

öXt] SvQin ift, wie z. B. Kellner, Jefus von Nazareth, S. 39, 1 vermutet.

2) Vgl. über ihn auch Ant. 14, 5, 2. 14, 11. 2-3. B. J. 1, 8, 3. 11, 2.

3) Ant. 14, 11, 4-7. B. J. 1, 11, 3-12, 1.
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näer Antigonus, unter[lü^t von feinem Sdiwager Ptolemäus

Mennaei von Chaicis ') und dem von Caffius als Alleinherrfcher

von Tyrus zurückgelaffenen Marion einen Verfudi, den Thron

feiner Väter zu gewinnen. Marion rig einige galiläifdie Ort-

fdiaften an fidi,^) Antigonus v^urde aber von Herodes ge-

fdilagen und zum Rückzug gezwungen. Je^t nahm der arme
Hyrkanus den Herodes wie einen Triumphator in Jerufalem

auf und gab zu, dafe er fich mit einer Hasmonäerin, der Die Verlo-

Mariamme,^) deren Mutter eine Tochter Hyrkans war und bung des He

deren Vater Alexander ein Sohn des Ariftobul gewefen war, rodesmitMa

verlobte, ein unglückfeliger Entfchlug;, der nur nodi viel mehr "^'""^®-

Leid über die Hasmonäer brachte.^)

Dem Glück und der Gewandtheit des Herodes beugte Antonius er-

fich alles. Bei Philippi wurden feine Gönner Brutus und nennt dieBrü

Caffius befiegt und töteten fich felbft. Das Triumvirat Okta-<ierPhafaeiu

vian, Lepidus und Antonius war nun im Befi^e der Macht,

Oktavian verwaltete das Reich im Abendland, Lepidus in

Afrika, Antonius in Afien. Aber vergebens fuchten die Ju-

den durch eine Gefandtfchaft zu Bithynien vor le^terem die

Übergriffe des Herodes und des Phafael darzulegen. Sie

wurden nicht einmal vorgelaffen. So viel vermochten die

Gefchenke des Herodes, die bekannte römerfreundliche Ge-

finnung der Familie und die früheren freundfchaftlidien Be-

ziehungen des Antonius unter Gabinius mit Antipater.^)

Später kamen zwar zu Daphne in Antiochien die jüdi-

fchen Ankläger gegen die Brüder zu Wort. Da aber audi

Hyrkanus dem Herodes ein glänzendes Zeugnis ausftellte,

ernannte nun der Triumvir die beiden Brüder Phafael und

Herodes zu Tetrardien und übertrug ihnen die Verwaltung

von ganz Judäa. Damit war Hyrkanus tatfächlidti, wenn audi

Herodes zu

Tetradien.

S. o. S. 89.

^) Sie wurden fpäter auf Bitten Hyrkans von dem Triumvir Anto-

nius zurüdig-egeben, der audi die Rüdegabe der von Caffius gefangenen

Juden anordnete. Ant, 14, 12, 2-6.
"*) Griedi. fA.a(jiu/A/A,fj.

*) Ant. 14, 12, 1. B. J. 1, 12, 2-3. Herodes war bereits mit Doris,

von der er einen Sohn Antipater hatte, vermählt. Ant. 1. c. B. .1. 1. c.

S. unten S. 137.

"•) Ant. 14, 12, 2. B. J. 1, 12, 4.
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nidit ausdrücklich feiner politifchen Stellung enthoben.^) Als

zu Tyrus gar 1000 Juden ver[uchten, den Antonius umzu-

ftimmen, lieg er mit bloßen Schwertern auf fie einhauen und

die gefangenen Juden hinriditen.^)

Mit Hilfe der Von Tyrus eilte Antonius nach Alexandrien zur Kleo-

Parther be- patra, in deren Umgang feine Staats- und Feldherrnkunft
mächtigt fich ^^^ gj. jqw^qy zugrunde gehen foUte, und vergaß in den aus-
Antigonus

ich^eifenden Feftlidikeiten des Winters 41/40 die Not der Zeit.
Jerufalems. U •

Dann gmg er zu Anfang des Jahres 40 nach Griechenland

und von da nach Italien. Denn um die Wende des Jahres 41

fielen die Parther unter dem Befehle des Pakorus, des Sohnes
ihres Königs Orodes und des pömpeianifchen Parteigängers

Labienus, in das römifche Gebiet ein,^) bemächtigten fich wie

Kleinafiens fo auch des nördlichen Syriens und ganz Phöni-

ziens mit Ausnahme von Tyrus, und drangen in Judäa ein,

um auf Betreiben des Lyfanias von Chalcis den Hasmonäer
Antigonus, der ihnen 1000 Talente und 500 Weiber für ihre

Hilfe verfprochen hatte, auf den jüdifchen Thron zu erheben.

Auch das politifche Intereffe, die römerfreundliche Familie des

Herodes zu verniditen, fpielte dabei natürlich eine Rolle.

Dem Antigonus, den die am Karmel wohnenden Juden

unterftü^ten, gelang es vor Pfingften des Jahres 40^) in Je-

rufalem hineinzukommen, wo Herodes mit feinem Bruder

Phafael auf die Königsburg Baris befchränkt wurde. Phafael

ließ fich tro^ des Abratens feines Bruders bewegen, mit

Hyrkanus in das Lager des parthifchen Befehlshabers nach

Galiläa zu gehen, in der törichten Hoffnung, den Frieden

vermitteln zu können, wurde aber dafelbft hinterliftig ge-

Fiucht des fangen genommen. Auf diefe Kunde floh Herodes in der

Herodes. Nacht mit feiner Familie und feiner Dienerfchaft und brachte

fie im häufigen Kampfe mit den ihn verfolgenden Parthern,

nachdem er auch noch drei Stunden füdlich von Jerufalem

an der Stelle der fpäteren Feftung Herodeion ^) mit den nach-

ftrömenden Juden fiegreich gekämpft hatte, glücklidi in die

Ant. 14, 13, 1. B. J. 1, 12, 5.

') Ant. 14, 13, 2. B. J. 1, 12, 6-7.

3) S. Dio Cass. 48, 24-26. Vgl. Mommfen, Rom. Gefdi. V, 357 ff.

Ant. 14, 13, 4. B. J. 1, 13, 3.

5) S. unten S. 130.
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Feftung Mafada am Toten Meere. Hier lieg er die Seinigen

unter dem Sdiu^e feines Bruders Jojeph und ging felbft

nach Petra in Arabien.^ In diefer Gefahr, in der er fdion

nahe daran war, [ich felbft in fein Schwert zu ftürzen, aus

Furcht, lebend in die Hände feiner Feinde zu kommen, hatte

er eine bewundernswerte Tatkraft an den Tag gelegt und fich

größer gezeigt^) als der Sdilag, der ihn getroffen hatte.

Dem gefangenen Hyrkan, den die Parther mit in ihr Veritümme-

Land fortführten, hatte Antigonus die Ohren abfchneiden lung^ des

laffen, damit er, weil er als Priefter mit einem körperlichen gefangenen

Fehler nicht zum Altare fchreiten durfte, zur abermaligen Er-
"y'^^""^-

langung der hohenpriefterlichen Würde untauglich fei.^) Pha-

fael aber zerfchmetterte fich auf die Kunde, daß er zum Tode
beftimmt fei, den Kopf an der Kerkermauer.*)

3. Herodes und König Antigonus (40—37 v. Chr.).

Antigonus nahm, nachdem er König geworden, wie feine König Anti-

Münzen zeigen, den Titel an „Mattathias Hoherpriefter, König gonus.

Antigonus".") Allein von der Tatkraft und der kriegerifchen

Tüchtigkeit feines Großvaters, des Alexander Jannäus, war
er weit entfernt. Er verstand es auch gar nicht, die Zeit-

umftände fich zunu^e zu machen und vergeudete feine Kraft

im erften Jahre mit dem vergeblichen Verfudie, dem Bruder

des Herodes, Jofeph, die Feftung Mafada zu entreißen.^)

Ganz anders Herodes, deffen Kraft mit feinem Mißgefchick herodes wird

zu wachfen fehlen. Nach Petra kam er gar nicht, da der in Rom zum

König der Nabatäer, Maldius, ihn erfuchen ließ, umzukehren, Könige er-

weil die Parther ihm die Aufnahme des Herodes unterfagt nannt.

hätten.^) Er ging vielmehr direkt durdi die Wüfte über Pelu-

fium nach Alexandrien zur Kleopatra und fchiffte fidi tro^

der Herbftftürme nadi Brindifi ein und kam noch im Spät-

herbft des Jahres 40 nach Rom. Damals weilten Antonius

1) Ant, 14, 13, 2-9. 14, 14, 3. B. J. 1, 13, 1—9.

^) F. de Saulcy, Histoire d'Herode roi des Juifs. Paris 1867, p. 75.

3) Ant. 14, 13, 10. B. J. 1, 13, 9 u. 11.

*) Ant. 14, 13, 10. 15, 2, 1. B. J. 1, 13, 10.

«) Levy, S. 65-67. Madden, Coins, p. 99—193.

«) Ant. 14, 14, 6. B. J. 1, 15, 1.

') Ant. 14, 14, 1. B. J. 1, 14, 1.
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und Oktavian dort, weldie erft jüngft zu Brindifi einen Ver-

trag gefdiloHen hatten, wonach Oktavian die Verwaltung der

weftlidien, Antonius, der fidi nun nadi dem Tode feiner

Frau Fulvia mit der Oktavia, der Schwefter des Oktavian,

verlobte, die öftlidien Provinzen verwalten foUte.^) Beide

nahmen ihn gut auf. Er hatte anfangs nur gehofft, feinen

Sdiwager Ariftobul, den Bruder der Mariamme, zum König

madien und als deffen Majordomus die Gewalt ausüben zu

können. Allein dank der Unterftü^ung des Antonius, der

auf die Wichtigkeit hinwies, fidi für den bevorstehenden par-

thifchen Krieg eines Mannes wie Herodes bedienen zu können,

wurde er vom römifchen Senat im Jahre 40 zum Könige er-

nannt und bradite, von Antonius und Oktavian geleitet, auf

dem Kapitol ein Opfer dar. Nadi kaum fiebentägiger An-

wefenheit konnte er Rom als König verlaffen.^)

Die Kämpfe Im Jahre 39 wurden zwar die Parther durdi den römi-
des Herodes jchen Feldherrn Ventidius aus Syrien vertrieben, allein Anti-

gegen gonus wugte le^teren, der fdion bei Jerufalem ein Lager

bezogen hatte, durch Beftechung zum Abzug zu bewegen.

Zwar blieb ein römifÄer Unterfeldherr Silo mit einem kleinen

Heere zurück, aber diefer verhielt fich auch untätig.^)

Als nun Herodes im Jahre 39 aus Italien in Ptolemais

ankam, hatte er bald ein Heer gefammelt und eilte durch

Galiläa^) dem Antigonus entgegen. Je weiter er kam, desto

mehr Leute fielen ihm zu. Er nahm Joppe, entfette Mafada,

mußte allerdings von der Belagerung Jerufalems abfehen,

weil die Truppen des Silo früh die Winterquartiere bezogen,

nahm Sepphoris in Galiläa und reinigte je^t die ganze Land-

fchaft von Räubern, die fich vergebens zuerft in die unzu-

gänglichen Felshöhlen von Arbela,") dann in Sümpfe und

unwegfame Gegenden zurückgezogen hatten.^)

1) Dio Cass. 48, 27 u. 28.

'') Ant. 14, 14, 2-5. B. J. 1, 14, 2-4.
=*) Dio Cass. 48, 39-41. Ant. 14, 14, 6. B. J. 1, 15, 2.

B. J. 1, 15, 3.

^) Gemeint find die nodi heute angeftaunten Hölilen von Irbid, didit

am See Genefareth, nordweftiich von Tiberias. Vgl. u. a. Guerin, Galilee I,

198—203. Herodes legte auf der Höhe der Felsklippen Balken, die über
den Abgrund hinausragten und lieg von dort in großen, durch eiferne

Ketten auf und ab bewegten Karten Soldaten herab, die von den Kaften

her in die Höhlen eindrangen. Ant. 14, 15, 4-5. B. J. 1, 16, 2 u. 4.

*) Ant. 14, 15, 1-6. B. J. 1, 15, 3-16, 5.
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Am 8. Juni 38 hatte Ventidius die Parther in einer großen

Sdilacht, in welcher Pakorus fiel, gefchlagen ') und fandte nun

auf Befehl des Antonius dem Herodes zwei Legionen und

1000 Reiter. Da aber auch diefe, von Antigonus beftodien,

fich läffig zeigten, ging Herodes zu Antonius nach Samofata

am Euphrat, wo diefer den Bundesgenoffen der Parther, den

König Antiodius von Commagene, belagerte und erlangte

dort die Zuficherung, dag der zum Statthalter von Syrien

ernannte Cajus Sofius ihm gegen Antigonus helfen werde.^)

In Antiodiien erfuhr Herodes, dag fein Bruder Jofeph

bei Jericho gefdilagen und felbft in der Schlacht gefallen

und in Galiläa wie in Judäa der Aufftand ausgebrochen

fei. Allein nun brachte er mit Hilfe der Römer bald Galiläa

wieder in feine Gewalt und fdilug bei Ifana (wohl das heutige

Ain Sinja, etwas nördlich von Bethel)^) die von Pappus be-

fehligten Truppen des Antigonus.*)

Nach dem Winter^) zog er im Jahre 37 nach Jerufalem. Herodes ver-

wahrend feine Werkmeifter im Norden der Stadt Wälle auf- mähit fich mit

warfen, um von dort die Mauern mit Mafchinen zu berennen, Mariamme.

ging er felbft nadi Samaria, deffen Bevölkerung aus Hag
gegen die Juden und die Makkabäer ihm ftets große Treue

bewiefen hatte, und wo fich auch feine Mutter und Verwandten

befanden, feitdem er Mafada entfegt hatte, und feierte dort

mit der fchönen Hasmonäerin Mariamme Hochzeit.^)

Gleich danach kam er mit neuen Streitkräften wieder Einnahme

vor Jerufalem. Seine eigenen Truppen waren 30000 Mann jerufaiems

ftark; dazu fliegen noch 11 Legionen und 6000 Reiter unter im Jahre 37.

dem Befehl des fyrifchen Statthalters Sofius. Trogdem hielt

fich die Stadt, in welcher fich Juden aus dem ganzen Lande

zujammengefunden hatten, fünf Monate lang,') bis endlidi

') Dio Cass. 49, 19—21. Vgl. Clinton, Fasti Hell. III, 220.

'') Ant. 14, 15, 7-9. B. J. 1, 16, 6-7.

^) Vgl, Schürer I, 357, 9 und die dort angegebene Literatur.

*) Ant. 14, 15, 10-13. B. J. 1, 17, 1—8.

=) Ant. 14, 15, 14; vgl. B. J. 1,- 17, 8.

«) Ant. 14, 15, 3-4 u. 14. B. J. 1, 16, 1. 1, 17, 8.

') B. J. 1, 18, 2. Gerechnet ift hier nicht vom Anfange der Schanz-

arbeiten überhaupt, fondern von der Rückkehr des Herodes aus Samaria,

da es heigt ,,TtjXtxa.vzri? dwccueniQ 7r*^«>tan9-eC"i«t'»"?f nevte /Lttjöi diriVi-yy.av

Tijv 7i<}},iu§viixv." Ant. 14, 16, 4 fagt Jofephus, die Erftürmung fei gefchehen

Feiten, Neutejtamentlidie Zeitgefdiidite. I. 2. u. 3. Aufl. 8
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im Oktober des Jahres 37>) am Verföhnungstag audi der

Tempel und die Oberftadt erftürmt wurden. Weder Kinder

nodi Frauen wurden von den durch den langen Widerstand

erbitterten Soldaten verfchont, und nur mit der größten Mühe
konnte Herodes verhindern, dag die Römer nicht das Innere

des Tempels betraten. Um die Plünderung der Stadt abzu-

wenden, mußte er, da er nicht König über eine Einöde fein

wollte, aus feinem Vermögen jedem Soldaten eine Belohnung
gebend)

Antigonus hatte während des Straßenkampfes die Burg
Baris verlaffen und fich dem S.ofius zu Fügen geworfen, der

ihn fpottend Antigona genannt haben foU, ihn gefangen

nehmen, und dem zu Ende des Jahres 37^) wieder nadi

dem Orient zurückgekehrten Antonius überfenden lieg. Der

hätte ihn gern bis zum Triumph am Leben gelaffen. Aber
die von einer bedeutenden Geldfumme unterftü^ten dringen-

Hinrichtung den Vorftellungen des Herodes, dag, folange Antigonus lebe,

„im dritten Monat am Fefttage des Faftens". Hier wird gerechnet von
n igonus.

^gj. pertigftellung der drei Wälle und der Berennung der ersten Mauer.

Vgl. Ant. 14, 16, 2.

^) Vgl. Ant. 14, 16, 4. Danadi wurde die Stadt genommen, unter den

Konfuln Markus Agrippa und Caninius Gallus, in der 185. Olympiade,

im 3. Monat, am Fejttage des Faftens (r// tourp T>iq vijnrdav), an weldiem

vor 27 Jahren (gemeint find jüdifdie Mondjahre) Pompejus die Stadt er-

obert habe. Allerdings {e^t Dio Cass. 49, 22—23 die Eroberung in das

Konsulat des Claudius und Norbanus ins Jahr 38. Allein mit Redit haben

faft alle Neueren das Jahr 37 angenommen, da der ausführlidie Beridit

des Jofephus der fummarifdien Darftellung diefer Dinge durdi Dio Gaf-

fius überhaupt vorzuziehen fei. Ein Grund zur Bezweiflung des von

Jofephus angegebenen Tages, der ein Fefttag und ein Fafttag, alfo der

Verföhnungstag, der 10. Tischri war, liegt nidit vor (f vor. Anm.) Diefer

10. Tischri entfpridit nach den aftronomifchen Berechnungen (f. Gardthaufen

im Rhein. Muf. 1895, 2, S. 311—314; vgl. auch Kellner, Jefus von Nazareth,

S. 74 f.) dem 3. Oktober des Jahres 37. Nadi Kugler, Von Mofes bis

Paulus, Mündien 1922, S. 420 (vgl. über die Daten der beiden Er-

oberungen Jerufalems, ebd. S. 415—422) entfpricht der 10. Tischri des

J. 37 V. Chr. im Julian. Kalender Oktober 5/6. Vgl. auch Unger, Die Seleu-

kidenära der Makkabäerbüdier SA. Mündien 1895, S. 274-277 u. S. 316.

Kellner, Die Regierüngszeit des Herodes und ihre Dauer, im Katholik

1887. II, 65—75. Ebd. Jefus von Nazareth und feine Apoftel im Rahmen

der Zeitgefdiichte. Regensb. 1908, S. 27 f.

') Ant. 14, 16, 1-3. B. J. 1, 17, 9-18, 3.

3) Vgl. Clinton, Fasti Hell. III, 224.
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die Juden nidit im Zaume gehalten und auch durch keine

Marter bewogen werden könnten, ihn felbft König zu nennen,

bewogen ihn, den Antigonus zu Antiochien mit dem Beile

hinrichten zu lafien.^)

In diefer fdimadivoUen Weife endete durdi Henkershand

der le^te Herrfcher aus dem Haufe der Hasmonäer, welches

gro]§ geworden war durdi die inneren Streitigkeiten der

Seleuziden und die nationale Tatkraft und unterging durdi

inneren, von Antipater aus Ehrgeiz geförderten dauernden

Zwift, aber dodi fchliefelich nur vor der gewaltigen Madit des

Römerreiches, der fidi die Idumäer wieder, um ihre eigene

Macht zu fördern, ganz unterordneten, in den Staub fank.

Je^t war Herodes wirklich König der Juden, was er von

40—37 nur dem Namen nadi gewefen war.

4. König Herodes (37—4 v. Chr.).

Alle die vielen Bemühungen der Juden zugunften der Allgemeine

Hasmonäer hatten nichts vermocht. Über viele Leichen hin- Charak-

weg war Herodes zum Thron emporgeftiegen. Er brachte ^^nftik des

mit fich große körperiiche Kraft und Ausdauer, große Kriegs- , .

, , ö »^ f ^ ,.,.„., .
und feiner

erfahrung, gewaltige Energie und ein tro^ aller ihm eigen- Regierung

tümlichen Sinnlichkeit und Leidenfchaftlichkeit kaltes, grau-

fames Herz, welches ihn unbeirrt und unbeengt durch irgend-

welche Rücicfichten als feinen eigenen Nu^en durch Ströme

Blutes felbft feiner eigenen Angehörigen waten liefe, um feine

Ziele zu erreichen. Die Römer hatten ihn auf den Thron
gebracht. Ihrer Freundfchaft fich ftets und unter allen Um-
ftänden zu verfichern, war auch in Zukunft das Hauptziel

feiner Politik. Wie er fein Königtum im Jahre 40 mit einem

Opfer auf dem Kapitol zu Rom angefangen hatte, fo hat er

fpäter in Cäfarea am Meere zu Ehren des Auguftus und
der Roma einen Tempel erbaut. Dabei war er aber eben-

falls aus Politik bemüht, die religiöfen Gefühle der Juden
zu fchonen und forgte als König der Juden, wenn fie ihm
nur gehorchten, für ihre Intereffen innerhalb und außerhalb

1) Ant. 14, 16, 4. 15, 1, 2 (Zeugnis des Strabo). B. J. 1, 18, 3.

Dio Cass. 49, 22. Da der Tod erft einige Wochen nadi der Gefangen-
naiime erfolgt fein kann, dürfte er, wie Lewin, Fasti sacri, L. 1875, p. XVII

meint, in den November des Jalires 37 gefallen fein.

8*
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Paläftinas. Ehrgeizig und prachtliebend fudite er durdi viele

öffentlidie Bauten und reiche Gefchenke fowohl dem Auguftus,

der darauf großen Wert legte, \\(h angenehm zu machen,

als audi {einen Namen auf die Nachwelt zu bringen und zog

fogar Gelehrte, wie z. B. den Nikolaus von Damaskus, deffen

Biographie des Herodes von Jofephus benu^t wurde, an

feinen Hof. Aber bei allem äuj^ern Firnis römifcher Kultur

war er ein orientalifcher Defpot fchlimmfter Art, gegen die

jeweiligen römifchen Machthaber gefügig, aber gegen {eine

Untertanen überaus ftreng und hart, mit zehn Frauen ver-

heiratet und voll ungebändigter Leidenjchaft, und doch dabei

gegen die Reize der Kleopatra blind und verfchlagen, rach-

{üchtig und hinterliftig zugleich und dabei {tets, namentlidi

aber in den legten Lebensjahren, voll Argwohn, man {trebe

nach {einem Leben oder {einem Throne, an äujgeren Erfolgen

reich, aber in {einem Familienleben unglücklidi, befähigt,

durch eigene Kraft und kluge Politik ein Königreich zu er-

werben und zu erhalten, aber nicht im{tande, es {o zu kon-

{olidieren, daf; ihm eine längere Dauer hätte befchieden {ein

können.

Man kann drei Perioden in {einer Regierung unter-

fdieiden, die der Sidierung {einer Macht vom Jahre 37—25,
an deren Dar{tellung {ich die {einer weiteren politifchen Er-

folge am heften anfchließt, die namentlidi durch eine groß-

artige Bautätigkeit ausgezeichnete Glanzzeit {einer Regierung

vom Jahre 25— 13, und die {einer legten Lebensjahre und
{eines häuslichen Unglückes von 13—4 v. Chr.

a) Die Sicherung {einer Macht vom Jahre 37—25 v. Chr. und feine

weiteren politifdien Erfolge.

Hinrichtung Wie er bei Antonius mit Erfolg darauf gedrungen hatte,

vieler daß Antigonus getötet werde, {o ließ er auch gleich nach
Gegner ^q^ Antritt {einer Regierung fünfundvierzig der vornehmften

Anhänger des Antigonus hinrichten und ihr Vermögen ein-

ziehen. Denn er brauchte viel Geld, fchon um fich die Freund-

fchaft des Antonius durch große Gefchenke zu erhalten.^) Da
ohne Zweifel viele der Ermordeten Mitglieder des Hohen
Rates waren, erlangte er dadurch auch eine Säuberung des-

1) Ant. 15, 1, 1-2.

des Herodes.
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felben in feinem Intereffe^ Audi die Mitglieder diefer Be-

hörde, welche früher für feine Verurteilung geftimmt hatten,

lief; er hinrichten,^) mit Ausnahme der Häupter der Phari-

fäer Pollio und Sameas, weil fie geraten hatten, zur Vermei-

dung des Blutvergiejsens ihm die Tore zu öffnen.^) Über-

haupt fcheint es, daß fein Hag mehr die Sadduzäer als An-

hänger des hasmonäifchen Königshaufes getroffen hat.

Schon als geborener Idumäer konnte Herodes die hohe-

priefterlidie Würde nicht felbft bekleiden, wie das die Has-

monäer getan hatten. Hyrkanus war wegen feiner Verftüm-

melung dazu nicht fähig.^) Allein es war immerhin möglich,

da§ der alte Mann, welchem der Partherkönig Phraates den

Aufenthalt in Babylonien geftattet hatte, wo er (vielleidit zu

Naharda), verehrt und geliebt von den zahlreichen Juden

Mefopotamiens, lebte,*) einmal von den Parthern oder den

Juden wieder auf den jüdifchen Thron erhoben würde. Des-

halb fudite Herodes ihn unter dem Vorgeben, fidi gegen ihn

dankbar beweifen zu wollen, in feine Gewalt zu bekommen
und erlangte auch durch die Vermittlung des jüdifchen Ban-

kiers Saramalla von Antiodiien, des reidiften Mannes von

Syrien, eines alten Freundes der Familie des Herodes, der

ihm auch wohl die Mittel zur Werbung eines Heeres im

Jahre 40 verfchafft hatte, dag der Partherkönig ihn gegen

reiche Gefchenke frei gab. Hyrkanus kam felbft gern nach

Jerufalem und wurde dort im Jahre 36 fo freundlich von

Herodes aufgenommen, dag er keinen Verdacht fchöpfte.^)

Das nädifte Anrecht auf die hohepriefterliche Würde hatte

nun Ariftobul, der Bruder der Mariamme. Da diefer aber Hohepriefter

wegen feiner Abkunft ihm ein gefährlicher Nebenbuhler wer-
^nanei.

den konnte, auch erft 16 Jahre alt war, glaubte Herodes

ihn übergehen zu können und berief zum Hohenpriefter einen

unangefehenen Priefter namens Ananel von Babylon, der feine

Abftammung von einer hohenpriefterhchen Familie herleitete.^)

Der

^) Ant. 14, 9, 4. Sie fahen in Herodes eine Geigel Gottes.

^) Über Sameas
f.

o. S. 107.

^) S. o. S. 111.

*) Ant. 15, 2, 1—2.

^) Ant. 15, 2, 2-4. B. J. 1, 13, 5. Vgl. Ant. 14, 13, 5.

«) Ant. 15, 2, 4. 3, 1. 3, 3.
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Der Bruder Dadurch fühlte {ich aber die Mutter des Ariftobul und
der Mariam- der Mariamme, Alexandra, gekränkt und fie wuj^te durch die
me, Anftobui, überfendung eines Bildes des jugendlidien fchönen Ariftobul

^'^riefter^'^"
^" ^^" finnlichen Antonius diefen zu dem Wunfche zu ver-

anlagen, den Jüngling zu fehen. Es gelang dem Herodes die

Erfüllung des Wunfches durdi die Vorjtellung, da^ die Ent-

fernung des Ari[tobul aus dem Lande die Juden zu fehr er-

regen würde, zu hintertreiben.') Er machte aber nun, zumal

ihn auch Mariamme fortwährend mit Bitten bestürmte, den

Ariftobul zum Hohenpriefter und fe^te den Ananel ab.^)

Die Ermor- Herodes konnte aber den Argwohn nicht unterdrücken,

düng des ]un- die Alexandra wolle ihrem Sohne auch zur königlichen Würde
gen Ariftobul. verhelfen und lieg fie ftreng überwachen. Diefe faßte nun

auf den Rat der Königin Kleopatra den Entfchlug, mit ihrem

Sohne nach Ägypten zu entfliehen und wollte fidi mit ihm

in zwei Särgen nadits an einen Seehafen, wo ein Schiff

bereit ftand, bringen laffen. Der Plan wurde aber verraten und

Herodes befchlog; nun, fidi des Jünglings zu entledigen.^)

In diefem Vorhaben wurde er beftärkt, da bei dem erften

feierlichen Auftreten des jungen Hohenpriefters am Laub-

hüttenfefte im Jahre 35 v. Chr. diefem die Menge freudig

zujubehe.*) Herodes wollte und konnte aber nicht offen gegen

ihn vorgehen. Deshalb veranla)5te er ihn, bei einem Fefte

in Jeridio mit andern zu baden und ließ; ihn durdi diefe,

dem Anfcheine nach zum Scherz, fo lange unter dem Waffer

halten, bis er ertrank.^) Es war eine Schredienstat, die ihm

auch das Herz der von ihm heißgeliebten Mariamme ent-

fremdete, der erfte aus böfem Argwohn und Haß erzeugte

Schritt auf der blutigen Bahn der Ermordung der nächften

') Ant. 15, 2, 6 f.

2) Ant. 15, 2, 5-3, 1.

3) Ant. 15, 2, 7. 3, 2.

*) Das Jahr fteht durch die Bemerkung Ant. 15, 2, 6 (B. J. 1, 22, 3)

feft, dag Alexandra kurz vorher die Bilder des Ariftobul und der Ma-
riamme dem Antonius nadi Ägypten fandte. Diefer war aber erft Ende 36

nadi einem unglüdclidien Feldzug gegen die Parther nadi Ägypten ge-

kommen.
5) Ant. 15, 3, 3-4. Nadi B. J. 1, 22, 2 wäre Ariftobul in der Nadit

nadi Jeridio gefandt und dort auf Befehl des Herodes in einem Teidie

ertränkt worden.
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Anverwandten. Auf die Kunde hiervon fe^te die Kleopatra

es durch, daß Antonius, der fidi auf feinem Zuge nach Ar-

menien im Frühjahre 34 in Syrien aufhielt, den Herodes

nadi Laodicea zur Verantwortung lud.^)

Damals war ein Onkel des Herodes, namens Jofeph, Saiome [tiftet

der zugleich durdi feine Heirat mit der Saiome des Königs Zwietracht

Schwager war, Statthalter von Idumäa. Diefen madite nun zwifchenHe-

Herodes, als er fich zu der wegen des Haffes der Kleopatra
^viariamme

nidit ungefährlidien Reife entfchlofe, zum Reidisverwefer und

gab ihm den geheimen Befehl auf die Kunde, dag ihm ein

Leid zugeflogen fei, die Mariamme mit ihrer Mutter zu töten,

erftere, damit die wegen ihrer Schönheit berühmte Frau^)

nicht in die Hände des Antonius oder eines andern falle.

Während feiner Abwefenheit verbreitete fich in Jerufalem

das Gerüdit von feinem Tode, woraufhin die Alexandra den

Jofeph zu bewegen fuchte, fich mit ihr und der Mariamme
unter den Sdiu^ einer römifdien Legion zu ftellen, welche

gerade damals in der Nähe von Jerufalem lagerte. Aber

das Gerücht war falfch. Herodes hatte durch feine Gefchenke

und feine Berufung auf die Rechte, die einem Könige zu-

ftehen müßten, den Antonius für fich gewonnen, und erfuhr

nun von feiner Schwefter Saiome und feiner Mutter Kypros

den Plan der Alexandra. Zwifchen diefen Frauen herrfchte

überhaupt eine große Spannung, weil le^tere und ihre Tochter

jene wegen ihrer niedrigen Geburt und ihrer idumäifchen

Abftammung mit Verachtung behandelten. Die Saiome ging

fogar fo weit, ihren Mann des verbotenen Umgangs mit der

Mariamme bei Herodes anzuklagen. Diefe warf ihm aber den
von ihm erteilten Befehl, fie eventuell zu töten, vor, den

Jofeph, wohl um fie von der großen Liebe ihres Gatten zu Herodes läßt

überzeugen, ihr verraten hatte. Herodes fah aber darin nur feinen Onkei

einen Beweis, daß Jofeph aus Liebe zur Mariamme dies Jofeph

getan habe und ließ ihn töten. ^)
hinriditen.

1) Ant. 15, 3, 5. Der Zug gegen Armenien (Ant. 15, 4, 2) heißt

auch (Ant. 15, 3, 9. B. J. 1, 18, 5) ein Zug gegen die Parther, da Arme-
nien wegen der Verbindung mit den Parthern gezüchtigt werden foUte.

Vgl. Dio Cass. 49, 39-40.

2) Ant. 15, 2, 6. 3, 5. B. J. 1, 22, 3.

3) Ant. 15, 3, 5-9. B. J. 1, 22, 4-5.
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Kieopatra in Eines hatte aber dodi die Kleopatra gegen Herodes bei

Jerusalem. Antonius, den fie im Jahre 34 auf feinem Zuge gegen Arme-

nien bis an den Euphrat begleitete, worauf Jie über Jerufa-

lem zurückkehrte, erreicht. Sie hatte ihn nämlidi bewogen,^)

ihr nicht blog faft den ganzen Küften[trich vom Fluffe Eleu-

therus (nördlich von Tripolis) bis Ägypten, mit einziger Aus-

nahme von Tyrus und Sidon und einen Teil des dem Nabatäer-

fürlten Maldius gehörigen Arabiens, fondern auch die frucht-

bare und reiche Landfchaft Jericho mit ihren Palmbäumen
und Balfamplantagen^) zu fchenken. Herodes mußte fie nun

fogar ehrenvoll in Jerufalem aufnehmen^) und zufrieden sein,

ihr fein eigenes Land gegen einen jährlidien Tribut von

200 Talenten abzupachten und begleitete fie bis nach Ägypten.'^)

Ihn durch ihre Reize zu beftricken, war ihr nidit gelungen.

Sie hatte aber noch einen andern Plan, ihn zu verderben.

Sie hatte ihn nämlich zum Bürgen für den ihr von Malchus

zu zahlenden Tribut machen laffen. Als diefer nun zu zahlen

aufhörte, erwirkte fie im Jahre 32 von Antonius den Befehl,

Krieg des He- Herodes folle den Nabatäerfürften bekriegen. Sie hoffte
rodes gegen ^ys der gegenfeitigen Sdiwächung beider Nu^en ziehen zu
die Nabataer

j^gj^j^gj^^ q^j. j^rieg endigte aber, tro^dem Herodes anfangs

'eine große Schlacht verlor, im Jahre 31 mit der vollftändigen

Niederlage der Araber.'^)

Nach der Wäre der Befehl des Antonius zu diefem Kriege nicht

Schlacht von ergangen, fo hätte Herodes in dem gerade im Jahre 32
Actium geht

g^j^^^j^ggjj^gj^ Bürgerkriege zwifchen Antonius und Oktavian

Okt
^^ ^"

erfterem fein Heer zugeführt.*') Je^t hatte er wenigstens das

über. Glück, nicht direkt auf feiten des Antonius gekämpft zu haben.

1) Ant. 15, 4, 1—2. B. J. 1, 18, 5. Vgl. o. S. 90, 6.

2) S. o. S. 52 und 31.

^) „The scene at Herod's palace must have been inimitable. The

display of counter-fascinations between these two tigers; their volup-

tuous natures mutually attracted; their hatred giving to each that deep

interest in the other which so often turns to mutual passion while it

incites to conquest; the grace and finish of their manners, concealing

a ruthless ferocity; the splendour of their appointments what more

dramatic picture can we imagine in history!" J. P. Mahaffy, The empire

of the Ptolemies, L. 1895, p, 472 f.

Ant. 15, 4, 2.

') Ant. 15, 4, 4-5, 5. B. J. 1, 19, 1-6.

«) Ant. 15, 5, 1. B. J. 1, 19, 1.
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Denn das Kriegsglück entfchied am 2. September 31 in der

Seefchladit am Vorgebirge Actium an der Westküste Griechen-

lands gegen die[en. Aber diefer Schlag und der Abfall des

Prokonfuls Quintus Didius von Syrien und der kleinafiatifchen

Fürften von Antonius war für Herodes Grund genug, nun

auch auf die andere Seite jidi zu fchlagen und den Prokonjul

im Kampfe gegen eine Gladiatorenfdiar des Antonius, welche

fich von Cyzikus nach Ägypten durchfchlagen wollte, zu unter-

ftü^en.O

Als nun Oktavian im Frühjahre 30 von Korinth über

Rhodus nach Syrien reifen wollte, begab fich Herodes zu

ihm nach Rhodus. Gewiß war die Reife für einen fo alten

Günstling und Anhänger des Antonius, wie Herodes war,

nicht ohne Gefahren. Deshalb wollte er fich in feiner herz-

lofen, graufamen Art vorfehen. Er lieg; nämlich den gut- Ermordung

mutigen, über 80 Jahre alten Hyrkanus aus Furcht, man des

könne ihn als legten Hasmonäer auf den Thron fe^en, um- Hyrkanus.

bringen, unter dem nichtigen Vorwande, der alte Mann habe

mit dem Nabatäerkönig Malchus gegen ihn konfpiriert.^) So
mußte diefer durch Abkunft, Stand und Alter ehrwürdige

Greis feine gutmütige Schwachheit wie zuerft dem Antipater,

fo je^t dem Herodes zu viel vertraut zu haben, büßen. Zum
Reichsverwefer ernannte Herodes feinen Bruder Pheroras und
brachte dann Mutter, Schwefter und Kinder in die von ihm
ftark befeftigte Fefte Mafada, feine Frau und deren Mutter

Alexandra aber nach Alexandreion unter die Aufficht des

Scha^meifters Jofeph und des Ituräers Soemus, denen er

den Befehl gab, beide, falls er umkomme, zu töten.^)

In Rhodus fand Herodes bei Oktavian, der über fein ab- Herodes und

hängiges Verhältnis zu Antonius hochherzig wegjah und in Oktavian in

jenen Gegenden einen Mann wie Herodes gut brauchen konnte, Rhodus und

. wohlwollende Aufnahme und gewann fo, nachdem er jedes- ^SYP^^^-

mal zeitig von Pompejus zu Cäfar, von Cäfar zu Craffus,

von Craffus zu Antonius übergegangen war, auch an Augu-

') Ant. 15, 6, 7. B. J. 1, 20, 2. Plut. Ant. 71. 72.

^) Ant. 15, 6, 3. Jofephus berichtet ebd. 6, 2 aus den „Jahrbüchern

des Herodes", Hyrkan habe im Einverftändnis mit dem Nabatäer Malchus

zu diefem nach Arabien fliehen v^fOllen, um dort die Ereigniffe abzii-

warten, hält aber [elbft den ganzen Bericht für unglaublich.

=5) Ant. 15, 6, 5.
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ftus einen Gönner. Er zeigte auch feine Dienftfertigkeit fo-

gleidi bei dem Zuge des Auguftus nadi Ägypten im Jahre 30,

indem er ihm in Ptolemais einen herrlichen Empfang bereitete,

das römifche Heer verproviantierte und dem Auguftus noch

obendrein 800 Talente gab.^) Antonius wurde zu Alexandrien

am 1. Auguft 30 von neuem gefchlagen, während die Flotte

zu Auguftus überging. Da fich nun fowohl Antonius wie

audi die Kleopatra^) den Tod gaben, war Herodes auch

diefer fchlimmen Gegnerin ledig und konnte ähnlich wie

damals Horaz jubeln: „nunc est bibendum, nunc pede

libero pulsanda tellus."^) Er reiste voll Freude zu Augustus

nach Ägypten und erhielt von ihm nidit nur die ihm früher

von Antonius zugunften der Kleopatra entzogenen Länder wie-

der zurück, fondern obendrein noch die Städte Gadara, Hip-

pus und Samaria und an der Meeresküfte Gaza, Anthedon,

Joppe und Stratonsturm (Cäfarea).^)

Herodes läßt Zu Haufe erlebte allerdings Herodes, den feine Mutter und
Mariamme Sdiwefter durdi allerhand Verleumdungen gegen die Mariamme
hinnditen. einzunehmen fuchten, wenig Freude. Mariamme felber zeigte fidi

gegen ihn gereizt, weil fie in Alexandreion wie in einem Ge-

fängnis eingefchloffen gewefen und von Soemus über den ihm

gewordenen Auftrag unterrichtet worden war,^) und ging

9 Ant. 15, 6, 5—7. B. J. 1, 20, 1-3.

'*) Vgl. Edmund Groag, Beiträge zur Gefdiichte des zweiten Trium-

virats. III. Das Ende der Kleopatra in „Klio, Beiträge zur alten Ge-

fdiichte". Bd. 14, 1. L. 1914, S. 57-68.

3) Od. 1, 37. Vgl. Hausrath I, 230.

^) Ant. 15, 7, 3. B. J. 1, 20, 3.

'") Ant. 15, 7, 1-3. In B. J. 1, 22, 3-5 wird der Tod der Ma-

riamme zugleidi mit dem Jofephs nadi der Rüdekehr des Herodes von

Antonius gefegt und das Ant. 15, 6, 5 und 7, 1—6 Erzählte übergangen.

Die Mariamme kann aber nidit fdion im Jahre 34 geftorben fein, da Jie

nadi B, J. 1, 17, 8 er{t im Jahre 37 heiratete, nadi B. J. 1, 22, 2 aber

von Herodes fünf Kinder hatte, die ihm als König geboren waren. Ge-

rade der frühere, dem Jofeph gegebene Befehl (f. o. S. 119) hatte die

Mariamme argwöhnifdi gemadit und fie veranlaßt, dem Soemus das Ge-

heimnis zu entlodten. Siehe Ant. 15, 7, 1. — Nadi Ant. 15, 7, 4 dauerte

das fdiledite Verhältnis der Mariamme zu ihrem Manne ein halbes Jahr

nadi feiner Rüdikehr aus Ägypten fort. Diefe war aber erfolgt Ende 30.

Auguftus reifte zu Ende des Jahres 30 aus Ägypten nadi Antiodiien,

begleitet von Herodes (Ant. 15, 7, 4), Somit fällt der Tod der Mariamme

ins Jahr 29 v. Chr. — Außer Alexander und Ariftobul hatte Mariamme
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eines Tages fo weit, ihn als den Mörder ihres Vaters und
ihres Bruders zu fchmähen. Als nun feine Sdiwefter Sa-

lome nodi Öl ins Feuer gog, indem fie einen Mundfchenken

des Königs zu der Ausfage bewog, Mariamme habe ihn

verführen wollen, dem Herodes einen Liebestrank darzu-

reichen, liefe der König einen vertrauten Diener der Mari-

amme foltern, der zwar von dem Liebestrank nichts wußte,

wohl aber ausfagte, die Königin fei wegen des ihr von

Soemus Mitgeteilten fo erzürnt. Voll Wut befahl nun Herodes

den Soemus, den er für des Ehebruchs mit Mariamme fchuldig

hielt, hinzurichten. Er felbft aber klagte feine Frau vor einem

Tribunal feiner vertrauteften Freunde des Ehebruchs und des

Vergiftungsverfuches fo leidenfchaftlich an, dafe fie zum Tode
verurteilt wurde. Das Urteil wurde, da Salome dem Herodes

vorftellte, das Volk könne leicht einen Aufftand zur Befreiung

der Königin erregen, alsbald voUftreckt. Aus Furcht, felbft

der Mitwiffenfchaft diefes angeblichen Verbrechens ihrer Toditer

angeklagt zu werden, hatte Alexandra die feige Roheit, auf

der Straße ihrer Tochter fdilechtes, undankbares Wefen gegen

ihren Mann vorzuwerfen. Die Königin aber blieb gelaffen

und ftarb im Jahre 29 v. Chr., ohne auch nur die Gefichts-

farbe zu ändern, würdig ihrer edlen Vorfahren.^) Von fel-

tener körperlicher Schönheit,'^) Würde und hoher Geftalt,^)

keufch und hochherzig, wenn auch nicht immer frei von

Streitfucht und hochfahrendem Wefen,*) ftarb fie vorzüglich

als ein Opfer des Haffes und der Verleumdungen der Salome.

Kaum war Mariamme tot, als die frühere leidenfchaft- Die Mutter

liehe Liebe zu ihr mit der verzweifelten Reue über das ihr der

bereitete Schickfal in Herodes fo ftark wurde, daß er in Sa- Mariamme
A 1 öV o tn f1 t"o

maria in eine fchwere Krankheit und Geiftesverwirrung fiel . , ^.
r

'

^ r 'r -i. -.r , . Wird hmge-
und man an femer Genefung verzweifelte. Kaum hatte Ale-

richtet

xandra hiervon gehört, als fie fich in den Befi^ der feften

einen dritten, jüngeren Sohn, der in Rom ftarb. B. J. 1, 22, 2. Die zwei

Töditer hießen Salampfio und Kypros. Erftere heiratete Phafael, den
Sohn von Herodes' Bruder Phafael, le^tere Antipater, den Sohn der

Salome und des Koftobar. über ihre Nachkommen vgl. Ant. 18, 5, 4.

1) Ant. 15, 7, 4-6.

2) S. o. S. 119.

3) Ant. 15, 2, 6. 15, 7, 6.

*) Ant. 15, 7, 6.
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Plä^e Jerufalems angeblich im Interelfe der Söhne des Herodes

zu fe^en fuchte, dafür aber von Herodes ebenfalls hinge-

richtet wurde. ^)

Ebenjo der Zulegt wurde auch noch im Jahre 25 v. Chr. der vor-

Sdiwager des nehme Idumäer Koftobar, den die Salome nach dem Tode
Herodes, Ko-jj^j.gs QattenJofeph^) geheiratet,^) dem fie aber fpäter nach

[tobar.
einem Zwift gegen das Gefe^ einen Scheidebrief gefandt

hatte,*) von ihr bei Herodes verräterifcher Umtriebe ange-

klagt^) und ebenfalls auf defjen Befehl hingerichtet.^)

Die folgenden Jahre der Regierung des Herodes find

angefüllt mit weiteren den Römern erwiefenen und von ihnen

belohnten Dienften, mit einer gewaltigen Bautätigkeit und

mit Verfdiwörungen, Verbrechen und Hinrichtungen.

Gebiets- Zu dem in die Jahre 25 - 24 fallenden erfolglofen Feld-

zuwachs des zug der Römer gegen das glückliche Arabien fandte Herodes
Herodes ^qq Leiter, welche dem römifchen Befehlshaber Älius Gallus

Gunft des
^roße Dienfte leifteten.^) Im Jahre 23 reifte der König felbft

Auguftus. nach Rom, um dem Auguftus feine beiden Söhne Alexander

und Ariftobul, Sprößlinge feiner Ehe mit der unglüdclichen

Mariamme vorzuftellen. Bei diefer Gelegenheit erhielt er

einen bedeutenden Gebietszuwachs durch die Landfchaften

Tradionitis, Batanäa und Auranitis.^) In Trachonitis lebten

damals viele Räuber, welche die Nachbarlande, namentlich

^) Ant. 15, 7, 8. Dag es erft je^t gefdiah, mag damit zusammen-

hängen, daß fie früher den Herodes vor den Parthern gewarnt hatte

(Ant. 14, 13, 6, vgl. o. S. 119).

2) S. o. S. 119.

2) Ant. 15, 7, 9. Herodes madite ihn zum Statthalter von Idumäa

und Gaza, ebd.

Ant. 15, 7, 10. Vgl. Deut. 24, 1.

^) Er war zuerft verdächtigt worden, Idumäa von Herodes unab-

hängig machen zu wollen (Ant. 15, 7, 9). Die Salome verdarb ihn aber

durch die Anzeige, daß er fdion zwölf Jahre lang hervorragende An-

hänger des Antigonus, die Söhne des Babas, ver[teckt halte, welche er

feiner Zeit bei der Eroberung Jerufalems im Jahre 37 gefangen ge-

nommen, aber wegen ihres Anfehens beim Volke an einen ficheren Ort

gebradit hatte. Siehe Ant. 15, 7, 10.

«) Ant. 15, 7, 10.

->) Ant. 15, 9, 3. Vgl. Strabo 16, 4, 22-24 und dazu Mommfen R.

Gefdi. V, 608 ff. Schiller, Gefdi. der röm. Kaiferzeit, Gotha I (1883), 198 ff.

s) Ant. 15, 10, 1. Vgl. B. J. 1, 20, 4.
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das damaszenifdie Gebiet plünderten. Aber wie ehedem in

Galiläa, fo wußte audi hier Herodes bald durch gewaltfame

Unterdrückung der Räuber den Nachbarn Ruhe und Sicher-

heit zu verfchaffen.^) Er trat auch allen Verfudien des Zeno-

dorus, ihn in feinem neuen Befi^ zu Jtören, mit Erfolg ent-

gegen. ^) Als aber Zenodorus im Jahre 20 an einem Darm-
bruch zu Antiodiien ftarb, erhielt Herodes auch noch deflen

Bezirk, weldier Ulatha am Hule-See, Panias und das an-

grenzende Gebiet umfafite.^) Wie groß das Anfehen des .

Königs bei den Römern war, hatten die Gadarener erfahren

muffen, welche ihn des Raubes und der Plünderung ihres

Tempels befchuldigten. Als fie ihre Klagen zu Mitylene auf

der Infel Lesbos bei Agrippa, der feit dem Jahre 23 eine

Art Statthalter aller Länder jenfeits des Jonifchen Meeres

war, vorbrachten, würdigte fie diefer, der mit Herodes be-

freundet war, keiner Antwort und fchickte die Gefandten ge-

bunden an Herodes. Auguftus nahm aber die Boten der

Gadarener im Jahre 20 fo unfreundlich auf, daß fie fidi aus

Furcht, dem Herodes ausgeliefert zu werden, felbft ums Le-

ben brachten.^)

Ja, Auguftus ging fogar fo weit, den Prokuratoren (Finanz- Weitere

beamten) von Syrien zu befehlen, nichts ohne die Gutheißung Gunftbezei-

des Königs zu tun,^ fo daß diefer gewiffermaßen der Stell- gungen des

Vertreter des Statthalters von Syrien, als welcher damals der ^"8^"lt"s.

allerdings viel in Rom fidi aufhaltende Agrippa gelten konnte,^)

war. Unter diefen Umftänden erlangte Herodes von Auguftus

1) Ant. 16, 10, 1. Vgl. o. S. 91.

2) Ant. 15, 10, 2.

3) Ant. 15, 10, 3. B. J. 1, 20, 4. (Vgl. dazu Marquardt RStV 1,

408, 2), Dio CaSS. 54, 9 ^Ztivoäo)(jov Zivo? zev^ce^xlav'^.

*) Ant. 15, 10, 2-3. S. Anm. 3.

s) Ant. 15, 10, 3.

^) Agrippa war nach Ant. 15, 10, 2 „xäv Ttsgav^laviov Stddoxoq Kal/Ja^t,"

und blieb es nach Ant. 16, 3, 3 zehn Jahre lang (von 23—13 v. Chr.).

Allerdings war er nur von 23—21 in Mitylene und ging dann nach Rom
(Dio Cass. 53, 32. 54, 6. Sueton. Aug. 66). Dann kam er wieder in den

Orient und blieb bis zum Jahre 13 (Dio Cass. 54, 19. 24. 28. Ant. 16, 2,

1-3, 3). Nach Mommsen, Res gestae d. Augusti^ (1883), 163 ff. war er

eine Art Mitregent fowohl für das Morgenland wie für das Abendland.

Jedenfalls war er Statthalter nicht blog über Syrien, fondern den ganzen

Often. Das erklärt die dem Herodes eingeräumte Stellung.
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ohne Mühe die Erlaubnis, feinen Bruder Pheroras zum Vier-

fürjten von Peräa machen zu dürfen.^)

Unruhen in Einmal ift aber dodh Herodes zeitweife aus einem poli-

der Tradio- tifchen Grunde bei Auguftus in Ungnade gewefen. Die Ver-
nitis. Herodes

gj^j^jjyj^g^ weldie zwar fchon in die le^te Lebenszeit des

b i Au^ uftus^
Königs fällt, aber beffer hier erwähnt wird, war folgende.

in Ungnade. ^^^ ™ Jahre 12 V. Chr. Herodes in Rom weilte,^) fingen

in der Tradionitis wieder die gewohnten Raubzüge an. Allein

vierzig Haupträuber retteten fidi nach Arabien in das Gebiet

des Nabatäerfürften Obodas. Damals war Sylläus, dem He-

1) Ant. 15, 10, 3. ß. J. 1, 24, 5.

-) Herodes war in Rom im Jahre 23 v. Chr. (f. o, S. 124), dann

wenn nidit in Rom, fo doch in Italien um das Jahr 18 (Ant. 16, 1, 2.

Er holte feine Söhne ab), dann im Jahre 12 in Rom. (Ant. 16, 4, 1—6,

vgl. B. J. 1, 23, 3—5, um gegen feine Söhne bei Auguftus zu klagen).

Die Rüdekehr von diefer Reife wird audi Ant. 16, 9, 1 erwähnt {yevousvo)

d'h iv rfi 'Pm/irj xaxalf^f in-tvriituvri nvvinxi] nökhfjioq n (toq znvt;^Affctßa-') Denn
der Aufftand der Tradioniten wird Ant. 16, 9, 1 in init. als der erfte feit

ihrer Unterwerfung durdi Herodes dargeftellt und wird gefagt, fie feien

durdi die Feldhefren, die ir^^ar i^y../ des Königs, wieder unterworfen wor-

den, Ihre Unterwerfung durch die öviiazrjyd ift fchon Ant. 16, 4, 6 in

init. erzählt, wird aber Ant. 16, 9, 1 wieder erwähnt, weil je^t die fidi

daran knüpfenden Schwierigkeiten mit den Arabern gefdiildert werden

follen. Ebenfo wird das Ant. 16, 4, 1—6 ausführlich Erzählte durch die

Bemerkung in Ant. 16, 9, 1, Herodes fei nadi Rom gereift, um feinen

Söhn Alexander zu verklagen und den Antipater dem Kaifer vorzuftellen,

kurz wiederholt. Dag nur Alexander, nidit auch fein Bruder Ariftobul,

genannt wird (fo auch B. J. 1, 23, 3), mag darin begründet fein, dag

auch vorher Ant. 16, 8 nur von dem älteren Alexander die Rede ift.
—

Dag diefe Reife ins Jahr 12 fällt, ergibt fidi, wie Schürer 1, 371, 16 be-

merkt, befonders aus Ant. 16, 4, 5. Danach hat nämlidi Auguftus bei der

Anwefenheit des Herodes in Rom Gefdienke an das Volk verteilt. Er

machte adit foldier Sdienkungen (vgl. Monum. Ancyranum III, 7—21 bei

Mommsen, Res gestae^, p. 58 sq.), wovon die fünfte ins Jahr 12, die

fechfte ins Jahr 5 v. Chr. fällt. An le^tere kann natürlich hier nicht ge-

dacht fein. Vgl. audi fchon Sanclemente, De vulgaris aerae emendatione.

Romae 1793, p. 334 sq. u. a. — Bei diefer Anwefenheit gab Auguftus

dem Herodes die Hälfte der Ausbeute der (kaiferlidien) Kupferbergwerke

auf Cypern und die Verwaltung diefer Hälfte. Nach Jos. Ant. 16, 4, 5

hätte damals Herodes dem Auguftus 300 Talente gefdienkt. Walter Otto,

Herodes. Beiträge zur Oefdiidite des legten jüdifchen Königshaufes,

Stuttgart 1913, S. 93 erklärt die Stelle wohl riditig dahin, dag damals

Herodes die Ausbeute der Bergwerke zur Hälfte gegen einmalige Zah-

lung von 300 Talenten übernahm.
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rodes früher die Hand feiner Sdiwefter Salome abgefchlagen

hatte, angeblich weil der Nabatäer fidi weigerte, das jüdifdie

Gefe^ anzunehmen, 1) der allmächtige Minifter feines Fürften.

Sylläus hatte auch die Räuber aufgenommen und ihnen die

Feftung Raipta als Wohnort angewiefen. Von hier aus plün-

derten fie Judäa und ganz Coelefyrien. Ihre Zahl wuchs

durdi Zuzug immer mehr. Als nun Herodes von Rom zu-

rückgekehrt war, lieg er im Zorn die in feinem Gebiet woh-
nenden Angehörigen der Räuber niedermachen und forderte

die Auslieferung der Räuber und die Rückerftattung von

60 Talenten, welche er ehedem dem Nabatäerkönig geliehen

hatte. Da diefe Forderung erfolglos blieb, drang er dann

mit Erlaubnis der römifchen Feldherren Saturninus und Vo-

lumnius") in Arabien ein, fchleifte Raipta und fchlug das ara-

bifche Heer in die Fludit. Um aber die Tradionitis dauernd

gegen die Räuber zu fichern, legte er dort idumäifche Militär-

kolonien an. Sylläus gab nun dem Auguftus einen fo fal-

fchen Beridit über das Gefchehene, dag diefer gegen Herodes

in grofeen Zorn geriet und feine Gefandten gar nicht an-

hörte. Es fehlte gar nidit viel, fo hätte er fogar den Syl-

läus, da damals gerade Obodas geftorben war und fein

Nachfolger Äneas, der fich Aretas nannte, das Reich ohne

Erlaubnis des Auguftus angetreten hatte, zum Könige der

Nabatäer gemacht. Endlich gelang es dem Nikolaus von Da-

maskus an der Spi^e einer neuen Gefandtfchaft des Herodes,

welche durch eigene Briefe des Sylläus beweifen konnte,

dag diefer viele aus der Umgebung des Obodas umgebracht

habe. Gehör zu finden, den Herodes zu entfchuldigen und

wieder mit Auguftus zu verföhnen. Wäre nicht damals fchon

Herodes mit feinen und der Mariamme Kindern in Streit

gewefen, fo würde er fogar noch Arabien erhalten haben.

Nunmehr beftätigte aber Auguftus den Aretas als König der

Nabatäer.^)

Im Laufe des Streites waren die in dem trachonitifchen Anfiediung

Gebiete angelegten idumäifchen Militärkolonien von den Tra- von babyio-

^i:nt: 16, 7, 6.
nifchen Juden

'') Ant. 16, 9, l ^SiflfYero negl tovrotv rot? KalöagoQ i^yt/inöiv SfxtovQ- '" ^ anaa,

vivp re xat Ovukofivia'^. Saturninus war von 9—6 v. Chr. Statthalter von
Syrien.

3) Ant. 16, 9, 1-4. 16, 10, 8-2.
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dionitern und den Arabern ausgeplündert und verniditet wor-

den. Deshalb verlieh nunmehr der König babylonifchen Ju-

den, berittenen Bogenfchü^en, an deren Spi^e Zamaris ftand,

einen Landftridi der an das tradionitifche Gebiet grenzenden

Landfdiaft Batanäa zur fteuerfreien Benu^ung. Diefe bauten

dort die Feftung Bathyra und andere Feften und konnten fo

die Tradioniter in Schach halten/) In fpäterer Zeit ift der

Enkel des Zamaris, Philippus, Oberbefehlshaber der Truppen

des Agrippa II. gewejen.^)

b) Die Glanzzeit des Herodes von 25—13 v. Chr.

Die Zu den vielen Verdienften, welche fidi Augujtus um das
Bautätigkeit römifche Reich erwarb, gehörten der Schu^ und die Unter-

des
ftü^ung von Handel und Indujtrie, die vielen Wiederher-

ftellungen und Neubauten öffentlicher Gebäude, wie Tempel

und Amphitheater, die Sorge für Waflerleitungen, Wege und

andere gemeinnü^ige Werke. ^) Sein Wunfeh und fein Bei-

fpiel in diefer Hinficht wurden von Agrippa und den rö-

mifchen Großen in der Stadt Rom und den F^rovinzen, aber

auch von den verbündeten und befreundeten Königen, die

dadurch ihre Anhänglichkeit an den Kaifer und an Rom dar-

tun wollten, nachgeahmt.*) Gewig ein herrliches Beifpiel und

eine rühmenswerte Nacheiferung.

Bei dem Charakter und der Politik des Herodes i[t es

zu begreifen, dafe diefer fich, [obald er zur ruhigen Herr-

fchaft gekommen war, mit der ganzen Energie, ja Leiden-

fchaftlichkeit feines Wefens auch in derartigen Beftrebungen

auszuzeichnen fudite. TatfädiHch liefen fie auf eine größere

Hellenifierung des Landes hinaus und konnten vielfach nur

mit Verlegung jüdifcher Anfchauungen durchgefeilt werden.

Aber darüber fe^te er fich, um den Römern zu gefallen,

leicht hinweg.

1) Ant. 17, 2, 1—2.

^) Ant. 17, 2, 3. .

3) Vgl. u. a. Sdiiller, Gejch. der röm. Kaiferzeit I, 237 ff. V. Qardt-

haujen, Auguftus und Jeine Zeit. 2 Teile in je 3 Bden. L. 1891-1904.

*) Sueton. Aug. 59 — 60: Provinciarum pleraeque super templa et

aras ludos quinquennales paerie oppidatim constituerunt. Reges amici

atque socü et singuli in suo quisque regno Caesareas urbes condiderunt.



II. Kap. Die politifche GefdiichtePaläftinas von 63-4 V. Chr. 129

Um feine Ergebenheit gegen Auguftus zu bezeugen, führte spiele und

er im Jahre 25 in Jerufalem die Abhaltung der vierjährigen ^) Bauten in Je-

Aktiaden, welche Auguftus zur Erinnerung an feinen Sieg über rufa^eni-

Antonius feit dem 2. September 28 v. Chr. wieder erneuert

hatte, ein, und baute in der Nähe der heiligen Stadt ein großes

Amphitheater, zu deffen Wettkämpfen, Tierhe^en u. dgl. viele

Zufchauer aus der Ferne kamen, aber wenige Juden, da

diefen derartige Dinge als heidnifdie Greuel galten.'"^) Auch

baute er in Jerufalem für Sdiaufpiele ein Theater.^) Die an

demfelben angebrachten Nachbildungen römifcher Siegeszeichen

und Adler erregten einen folchen Unwillen, daß [ich zehn

Männer, darunter fogar ein Blinder, verfchworen, den Herodes

im Theater zu erdolchen. Zwar wurde die Verfchwörung

verraten und die Verfchwörer zu Tode gepeinigt. Aber der

Angeber wurde von dem wütenden Volke in Stücke geriffen

und diefe den Hunden vorgeworfen.^)

Der Haß des Volkes ließ aber den Herodes auf Maß-

regeln zu feiner eigenen größeren Sidierheit finnen. In Jeru-

falem befaß er bereits die alte Makkabäerburg, welche er

fchon früher hatte umbauen laffen und Antonia genannt hatte, ^) Großartige

und den fpäter ebenfalls umgebauten Palaft in der Oberftadt. ^) Bautätigkeit

Je^t baute er auch fonft im Lande Feftungen, um die Juden des Herodes

in Schach zu halten und verftärkte feine Leibwache, zu denen '" P^iaftma.

auch Thrazier, Germanen und Gallier gehörten.^) Unter an-

') Ant. 15, 8, 1. 16, 5, 1.

^) Ant. 15, 8, 1. Ob eine Rennbahn, die Ant. 17, 10, 2. B. J. 2, 3, 1

erwähnt wird, von ihm herrührt, weiß man nicht. Dag hellenifierende

Juden felbft in Paläftina an den Spielen [ich beteiligten, fieht man aus

1 Macc. 1,14 ff. 2 Macc. 4, 9 ff. Vgl über die Beteiligung von Juden an
heidnifchen Spielen in Paläftina und der Diaspora J. Jufter, Les Juifs

dans l'Empire Romain. 2, Paris 1914, p. 238—241.

3) Ant. 15, 8, 1. Vgl Smith, Jerufalem II, 493, über die mutmaß-
liche Lage. Er meint 1. c, es feien die vor 22 Jahren im Süden der
Stadt von Schick entdeckten Überrefte eines großen Theaters, weldie
diefer felbft unrichtig ein Amphitheater nannte, Refte des Theaters des
Herodes.

') Ant. 15, 8, 1-4.

«) Vgl. o. S. 69.

«) Ant. 15, 8, 5. 9, 3. Vgl. o. S. 69.

Ant. 15, 9, 3 (Die aus 400 Galliern beftehende Leibwache der
Kleopatra wurde dem Herodes im Jahre 30 von Auguftus gefdienkt.

Feiten, Neuteftamentlidie Zeitgefdiidite. I. 2. u. 3. Aufl. 9
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dern befeftigte er die von ihm [tets fehr geliebte Stadt Sa-

maria, wofelb|t er 6000 Anfiedlern, teils früheren Söldnern

teils Ausländern, Land gab, und nannte [ie zu Ehren des

Auguftus Sebafte.^) Er befeftigte, erweiterte und verfdiönerte

in gro^artiglter Weife den Stratonsturm am Meere und
nannte die Stadt, an der zwölf Jahre gebaut wurde, je^t

Cäfarea, den Hafen aber, in dem eine große Flotte bequem
unterkommen konnte, Sebaftos. ^) Weiterhin befeftigte er zur

Beherrfchung Galiläas Gaba^) am nordöftlidien Abhang des

Karmel und zur Beherrfdiung Peräas Esbon oder Hesbon
öftlidi von Jeridio.*) Er baute das alte Anthedon wieder auf

und nannte es Agrippeion, ^) und wollte die Namen feiner

Anverwandten verewigen, und feinen eigenen durdi die von

ihm gebauten Städte Antipatris,^) Phafaelis,^ Herodeion^)

und die Burg Kypros oberhalb Jeridios.^) Audi Alexandreion^")

und Hyrkania^^) wurden neu befeftigt, mit Recht aber ganz

befondere Sorgfalt auf die Sicherung der Feftungen Madiärus ^^)

und Mafada ^•^) gelegt, weil fie durch ihre fefte Lage in Zeiten

der Gefahr ihm befondern' Sdiu^ gewähren und zugleich

Stü^punkte im Kampfe gegen die Araber fein konnten.

Ant. 15, 7, 3. B. J. 1, 20, 3). 17, 8, 4. Diefe Truppen wurden von Arche--

laus und fpäter von den Römern beibehalten.

') Ant. 15, 8, 5. B. J. 1, 21, 2. Vgl. o. S. 48.

2) Vgl. o. S. 55 f.

3) Ant. 15, 8, 5. B. J. 3, 3, 1. Vita 24. Vgl. Scbürer II, 199 f.

*) Ant. 15, 8, 5. Vgl. Sdiürer II, 200^202.

') B. J 1, 21, 8. Vgl. Ant. 13, 13, 3 u. B. J. 1, 4, 2. Siehe o. S. 57.

^) Ant. 16, 5, 2. B. J. i, 21, 9. Sie lag zwifdien Cäfarea und Lydda.

Vgl. Apg 23, 31. B. J. 2, 19, 1. 9. 4, 8, 1.

') Ant. 16, 5, 2. B. J. 1, 21, 9. S. o. S. 48.

4 Ant. 15, 9, 4. B. J. 1, 21, 10 J. o. S. 110). Der nach B. J. 4, 9, 5

in der Nähe von Thekoa liegende Ort ift identifiziert mit Dsdiebel-el-

Furedis (Berg des kleinen Paradiefes), den die Europäer den Franken-

berg nennen. Vgl. u. a. Guerin, Judee III, 122—132, Bädeker^ S. 131

und den Palä[tinaführer von Meiftermann-Huber S. 334. — Ein anderes.

Herodeion lag in Peräa an der Arabergrenze. Siehe B. J. 1, 21, 10..

Vgl. Grä§ 219, 2. ,
•

••') Ant. 16, 5, 2. B. J. 1, 21, 4.

»") Ant. 16, 2, 1. S. o. S. 49.

") Ant. 16, 2, 1. Die Lage i{t unbekannt.

^4 B. J. 7, 6, 2. S. o. S. 84.

") B. J. 7, 8, 3. S. o. S. 52 f.
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Am meiften hatte fidi aber die dem Kaifer Auguftus zu

Ehren gegründete Stadt Cäfarea, durdi deren« Glanz er dem
Kaifer und den Römern gefallen wollte, {einer Gunft zu er-

freuen. Hier in der zweiten Stadt feines Landes, welche ftets

mit Jerufalem rivalifierte, baute er audi einen Tempel des

Auguftus/) Dasfelbe gerdiah in Sebafte^) und in Paneas-O

Um dem Kaifer zu gefallen, half er audi in der von

Auguftus bei Actium gegründeten Stadt Nikopolis die öffent-

lichen Gebäude errichten. Aber er gab audi fonft mit vollen Bautätigkeit

Händen aus Ruhmfucht an viele Städte Syriens und Griechen- außerhalb

lands, nur um gepriefen zu werden. So baute er den Rho- Paiäftinas.

diern ihren pythifchen Tempel, ließ die lange Hauptftrafee

von Antiodiien mit Marmorplatten belegen und mit breiten

Säulengängen fchmücken, und baute in Askalon, Ptolemais,

Berytus, Tyrus und Sidon, in Tripolis und Damaskus, ja

fogar in Sparta und Athen Gymnafien, Theater, Bäder,

Brunnen u. dgl.^) Dafür mußten denn allerdings immer

neue Wege ausgefonnen werden, um Geld von feinen Unter-

tanen zu erpreffen. Er entfdiuldigte aber feine mit jüdifchem

Gelde bezahlten Bauten von Städten und Tempeln in frem-

den Gegenden damit, dag er diefes auf höheren Befehl tue.^)

Diefer fo gefliffentlidi an den Tag gelegten Wertfchä^ung Ausländeram
griechifchen Wefens entfpradi es auch, dag Herodes hervor- Hofe des He-

ragende Ausländer an feinen Hof zog. Der hervorragendfte rodes.

unter diefen war Nikolaus von Damaskus, fein Freund und
Vertreter bei Prozeffen und wichtigen Gefandtfchaften.^) Wie
er mündlich feines Herrn Sache mit großer fophiftifcher Ge-

fchidclichkeit führte, ^) fo hat er auch in fehr ferviler Weife

die Taten des Herodes in einem großen, von Jofephus viel

benu^ten Gefchiditswerke gefdirieben. ^) Audi fein Bruder

Ptolemäus gehörte zu den Vertrauten des Herodes^). Weiter

B. J. 1, 21, 2.

2) S. o. S. 48.

3) Ant. 15, 10, 3. B. J. 1, 21, 3.

*) Ant. 16, 5, 3. B. J. 1, 21, 11—12.
') Ant. 15, 9, 5.

«) Vgl. über ihn Schürer I, 50—57.
') Ant. 16, 2, 3-5. 16, 10, 8. 17, 5, 4 ff. etc.

8) Urteil des Jofephus 16, 7, 1.

ö) Ant. 17, 9, 6. B. J. 2, 2, 3. Später ftand er auf feiten des Antipas

9*
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Zählten dazu Andromachus und Gemellus, die Erzieher feiner

Söhne, deren -Gegenwart er fidi aber verbat, wenn er bei

ihnen entfchiedenen Widerftand gegen feine Pläne zu finden

erwartete/)

Seine Söhne Er ging fogar nodi weiter, indem er im Jahre 23 feine
zu Rom er- beiden Söhne Ariftobul und Alexander, die damals etwa

zogen. j3 yj^jj j2 Jahre alt waren, nadi Rom fchickte. Dort nahm
fie Afinius PoUio, der als Konful mit Antonius und Okta-

vian den Herodes im Jahre 40 zum Tempel des Jupiter ge-

leitet hatte,^) ein als Heerführer, Staatsmann und Gelehrter

bedeutender Mann, der damals den Mufen lebte,^) in fein

Haus auf.^) Dort blieben fie bis zum Jahre 19 oder 18 v. Chr.^)

Von welchem Nachteil für ihre Sittlichkeit aber der Aufenthalt

in Rom gewefen, follte fidi bald zeigen.^) Tro^dem fandte

Herodes auch feinen älteften Sohn Antipater im Jahre 13 in

Begleitung des Freundes des Auguftus Agrippa dorthin.')

Herodes und Wie freundlich ihm Agrippa, der Sdiwiegerfohn und
Agnppa. mächtige Freund des Auguftus, gefinnt war, wurde bereits

erwähnt. Diefer befudite audi den Herodes in Judäa im

Jahre 15 v. Chr.^) und bradite im Tempel zu Jerufalem

Opfer und Weihgefdienke dar.^) Im folgenden Jahre zog

Herodes zu Agrippa nach Sinope am Sdiwarzen Meere,

machte fich ihm nü^lich in feinem Krimfeldzuge und reifte

mit ihm zurück bis Ephefus. Überall teilte Herodes reiche

Gefchenke aus und zeigte fidi namentlich audi der jüdifchen

(1. c), während ein anderer Ptolemäus, der erfter Minifter des Herodes

war (Ant. 16, 7, 2. B. J. 1, 24, 2), fpäter auf feiten des Archelaus ftand

(Ant. 17, 8, 3. 9, 4 f. B. J. 1, 33, 8. 2, 2, 1 u. 4).

') Ant. 16, 8, 3.

2) Ant. 14, 14, 5.

^) Horat. Sat. 1, 10, 12. Vgl. Prosopographia imperii Romani sae-

culi I., IL, III., Edd. E. Klebs, H. Dessau et P. de Rohden. 3 Bde.

B. 1897-98. I, 163—167.

*) Ant, 15, 10, 1. Vgl. Ant. 16, 8, 2. Audi der Kaiser nahm fie gut

auf. Ant. 15, 10, 1.

") Ant, 16, 1, 2.

«) B. J. 1, 24, 7.

') Ant, 16, 3, 3.

^) Im Jahre vor dem Krimer Feldzug (Ant. 16, 2, 2), der nach Dio

Cass. 54, 24 in das Jahr 14 v. Chr. fällt.

'') Ant, 16, 2, 1, Philo Leg. ad Caj. 37. Gardthaufen 1, 840 f.
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Bevölkerung allerorts gütig ^ und erwirkte von Agrippa ein

neues Dekret, wodurdi den Juden in Afien ungefährdete

Ausübung ihrer Religion zugefidiert wurde.^)

Stolz verkündete er diefe wirkliche Wohltat zu Jerufa- Steuererlaffe.

lern und erlieg in der Freude feines Herzens den vierten

Teil der Steuern für das verfloffene Jahr.^) Etwas Ähnliches

hatte er fdion einmal zur Hebung der Unzufriedenheit im

Jahre 20 getan ^) und im Jahre 25 bei einer Hungersnot,

die von einer Peft begleitet war, fogar alles Gold und Silber

in feinem Palafte zufammenfchmelzen laffen, um Brot und

Saatfrudit für das kommende Jahr zu kaufen.^) Den größten

Anfprudi auf die Dankbarkeit des Volkes erwarb er fidi durdi

den Ausbau und die Verfchönerung des Tempels.^) Bei deffen Ausbau des

Bau, den er im achtzehnten Jahre ^) feiner Regierung, d. h.
Te"ipeis.

'
') Ant. 16, 2, 2.

2) Ant, 16, 2, 3—5, Er beftätigte damit die ihnen fdion zur Zeit

Cäfärs zug-eficherten Rechte, Vgl. die früheren Urkunden in Ant, 14, 10

und zwar für Ephefus (12 f, 16. 19, 25), Delos (14 vgl, 8), Cos (15),

Sardes (17 u. 24), Laodicea (20), Milet (21), Pergamum (22. Vgl. dazu
J, Unger, Zu Jofephus S, A., München 1895, 551-3 und 590—604, wo-
nach nur die 2, Hälfte des Befchluffes in die Zeit Cäfars fällt), Hali-

carnass (23),

^) Ant. 16, 2, 5.

*) Ant, 15, 10, 4.

^) Ant. 15, 9, 1-2. Damals find von ihm in Judäa an 80000 Kor
(zu Je 10 attifchen Metreten [nicht Medinnen, wie es 1, c. 9, 2 verfehent-
lidi heißt]; der Metretes faßt aber 39,366 Liter) = 31493280 Hektoliter
und an Auswärtige noch 10000 Kor (= 3936660 Hektoliter) Getreide
verteilt worden,

«) Ant, 15, 11, B. J. 1, vgl, B. J. 5, 5. S, o. die Befchreibung
S, 72 ff,

') Ant, 15, 11, 1. Vorher Ant. 15, 10, 3 ift für das 17. Jahr der
Befuch des Auguftus in Syrien angefe^t, welcher nach Dio Cass, 54, 7
in den erften Monaten des Jahres, in welchem Apulejus und Publius
Silius Konfuln waren, d. h. im Jahre 734 a. u. c. = im Jahre 20 dort-
hin kam. Da der Regierungsantritt des Herodes im Oktober 37 v, Ghr,

(f. o. S, 114, 1) erfolgte, wäre alfo der Tempel Ende 20 oder Anfang 19
V, Chr. (735 a. u. c) angefangen worden (B, J, 1, 21, 1 „im 15, Jahre"
ift ein Irrtum, Der Befuch des Auguftus in Syrien wird fchon B. J, 1,

20, 4 erwähnt), Joh. 2, 20 heißt es zur Zeit eines Paffahfeftes, man habe
bereits 46 Jahre am Tempel gebaut. Je nachdem diefe 46 Jahie als

noch nicht ganz vollendet, oder als bereits abgelaufen angefehen wer-
den, kommen wir fomit zum Paffahfeft des Jahres 780 (= 27 n. Chr,)
oder 781 (= 28 n. Chr.).
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im Jahre 20 bis 19 begann, fudite er audi den jüdifchen

Anfdiauungen in jeder Weife gerecht zu werden. So z. B.

wurde der Bau des inneren Heiligtums von Prieftern aus-

geführt und war Sorge getragen, da^ während des Baues

der Opferkult nicht unterbrochen wurde. Audi betrat er felbft

den Vorhof der Priefter nidit, weil er Jelbft kein Priefter

war. In adit Jahren waren die Hallen und äußeren Räume, in

weiteren anderthalb Jahren audi der innere Tempel vollendet.

Dann wurde an dem Tage, an welchem Herodes den An-

tritt feiner Regierung zu feiern pflegte, eine große Tempel-

weihfeier gehalten,^) bei welcher der König 300 Odifen

opferte.

Er vergällte aber feinen Untertanen die Freude über

diefes große Werk wieder dadurch, daß er über dem Tem-
peltor einen riefengroßen Adler aus Gold anbringen ließ,

was die Juden als gegen das Gefe^ verftoßend anfallen.^)

Übrigens wurde an dem Tempel nodi gebaut bis zum
Jahre 64 n. Chr. unter Agrippa II.

') Ant 15, 11, 6, Ob Herodes wie Jofephus den Antritt [einer Re-

gierung vom Jahre 37 (oder vom Jahre 40) rechnete, i[t unbekannt.

Nehmen M^ir er[teres an und redinen wir Q'/a Jahre (Ant, 15, 11, 5—6)

auf den ganzen Bau, fo hätte die Einweihung im Oktober (f. o, S. 114,

Anm. 1) des Jahres 10 v. Chr. ftattgefunden,

'') Ant. 17, 6, 2, Wann der Adler dort angebradit wurde, ift unbe-

kannt. Man hat ip Jerusalem kleine Kupfermünzen mit einem Adler ge-

funden, welche vermutHdi dem Herodes angehören (vgl, Madden, Coins,

p. 114. Sdiürer I, 397, 87), obwohl die fonft von ihm bekannten Münzen nur

dieAuffdirift BAS1AEJ12 HPSl/iüY u. einige nidit auf lebendeWefen fidi be-

ziehende Embleme haben (Madden, Coins, p. 105— 1 14, vgl. audi Levy, Qefdi.

der jüd. Münzen 67—72).— Reinadi, Les monnaies juives 1887, p. 32= R E J
1887 p. CXCVIII meint, die erwähnten Münzen gehörten in die letjten

Regierungsjahre des Herodes, als er auf das jüdifdie Gefe§ und die

Juden weniger Rüdcfidst nahm wie früher, Ift dem fo, fo darf man daf-

felbe wegen des Zufammentreffens diefes Münztypus mit dem Adler des

Tempels audi für diefen annehmen (vgl, Otto, Herodes S. 105 und 143),

Wie dem audi fei, es ift eher anzunehmen, wie Walzinger (Kohl und

Walzinger, Antike Synagogen in Galiläa. L. 1916. S, 195) meint, dag der

Adler des Tempels ein Bild des Wappentieres des Herodes war, als daß

er fymbölifdi die römifdie Herrfdiaft andeuten und eine Huldigung des

Königs vor dem römifdien Kaifer fein foUte, da audi Auguflus den Adler,

das Wappentier der Ptolemäer, als kaiferlidies Wappen übernommen

und auf feine Münzen geprägt habe.
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Das Gefamteinkommen, weldies Herodes wenigftens in Einkünfte des

den legten Jahren feiner Regierung an Steuern aus feinen Herodes. Er-

Gebieten bezog, betrug 1160—1200 Talente/) d. h. wenn es
P^'^ffungen.

fidi, wie wahrfdieinlidi ift, um hebräifche Talente handelte,^)

über 9 Millionen Mark.^) Die Hauptabgabe bildete jähr-

lich die Bodenabgabe.^) Daneben wurde auch eine Steuer

von allen auf dem Markte gekauften oder verkauften Gegen-

ftänden erhoben und mit größter Strenge eingetrieben.^) Ja,

man mußte, um größeren Ungerechtigkeiten zu entgehen, den

König, feine Freunde und Vertrauten und die Zolleinnehmer

mit Gold und Silber beftedien.^) Weiterhin bot dem König

der große Widerwille fo vieler gegen feine Herrfchaft will-

kommene Gelegenheit, fie dafür an Hab und Gut zu ftrafen

und fo feine eigenen Schäle zu vermehren."^) Er ließ aber,

als all diefes für feine großen Ausgaben nicht ausreichte,

fogar heimhdi nachts das Grab Davids öffnen in der Meinung,

dort Geld zu finden. Darin täufchte er fidi, aber er ließ

doch die wirklich dafelbft gefundenen Goldfadien und fonftige

Koftbarkeiten mitnehmen,^) Ja, er ging im Jahre 19 oder

18 V. Chr.^) fogar fo weit, zu beflimmen, daß Diebe außer

Landes verkauft werden foUten, wodurch er fie ftrafte und

') Seine Söhne bezogen nach Ant. 17, 11, 4 zufammen aus ihren

Ländern 900 Talente. Dazu kamen aber noch etwa 200 Talente, um
welche {ich das Einkommen des Archelaus aus Judäa, Idumäa und Sama-
ria verringerte (vgl, Friedländer, Sittengefchichte Roms 3, 155; Marquardt

RStV 1, 408, 2; Mommfen, RQ. V, 511, 1), 60 Talente, welche Auguftus

der Schwefter des Herodes, Salome, als Jahreseinkommen anwies (Ant.

17, 11, 5) und vielleicht noch andere Einkünfte, aus welchen die von

Herodes feinen übrigen Verwandten ausgefetjten Legate (1. c.) beftritten

wurden.

^) Vgl. Mommfen 1. c, der darauf hinweift, dag die Einkünfte unter

Claudius nach Jof. 19, 8, 2 auf 12 Mill. Denare (etwa 10 Mill. Mark)

angefe^t werden.

=*) Das ältere hebräifche Talent berechnet Hultfch, Griech. und röm.

Metrologie S B. 1882, S. 605 f. auf 7830 Mark.

') Jos. Ant. 15, 9, 1.

') Ant. 17, 8, 5. Vgl. unten.

«) Ant. 17, 11, 2.

') Ant. 16, 5, 4 u. 17, 11, 2.

«) Ant. 16, 7, 1.

«) Ant. 16, 1, 1. Das Gefe^ war nad) 16, 1, 2 in init. um die Zeit

der Reife nach Italien erlaffen.
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zugleidi den eigenen Sädcel füllte, während das alte Gefe^^)

höchftens einen Verkauf an Juden und nur bis zum Sabbat-

jahre zuließ.

Bedrückung Zu diefen drückenden Erpreffungen kamen noch viele

des Volkes, andere Gründe der Unzufriedenheit. Er fe^te die Hohen-

priefter ein und ab, wie es ihm beliebte,^) und nahm fogar

die Amtstracht des Hohenpriefters in Verwahr.^) Die Leute

mußten beftändig an der Arbeit bleiben und durften fich weder

auf der Straße noch in Häufern verfammeln. Überall hatte

er feine geheimen Spione, und ftrenge Strafe traf jeden Über-

treter der königlichen Anordnungen und jeden, der als Un-

zufriedener verdächtig war. Viele wurden teils öffentlich teils

geheim ergriffen, in die Feftung Hyrkania geführt und dort

getötet.^) Nur die Effener hielt er in Ehren, des Manahem
wegen, der ihm einft die Königswürde vorausgefagt hatte,^)

aber auch weil fie fich überhaupt um Politik nidit kümmerten.

Um das Jahr 20 ließ er das Volk fdiwören, dem Kaifer und

ihm die Treue zu bewahren; allein 6000 Pharifäer, an ihrer

Spi^e Pollio und Sameas, weigerten fich, kamen jedoch mit

einer Geldftrafe davon, weldie die Frau des Pheroras, die

eigene Schwägerin des Herodes, für fie zahlte.^)

So groß war aber die Furcht vor ihm, daß, folange er

lebte, es zu keinem offenen Aufftand kam. Um fo mehr
Leid hatte er aber in feinem eigenen Haufe.

') 2 Mof. 22, l ff.

•') S. u.

3) Ant. 18, 4, 3.

*) Ant. 15, 10, 4.

5) Ant. 15, 10, 4-5.

«) Ant. 15, 10, 4 u. 17, 2, 4. Schürer 1, 399, 96 meint, es fdieine

fich um zwei verfchiedene Fälle der Eidverweigerung zu handeln, in

Ant. 15, 10, 4 handelte es fich um einen Eid für den König, in Ant. 17, 2, 4

fcheine der Eid für den Kaifer die Hauptfache gewefen zu fein. Daß
auch die Bevölkerung unterworfener Provinzen, nicht bloß die Soldaten

und Beamten, dem Kaifer Treue fchworen, fieht man aus dem im Jahre 4,'3

v. Chr. von den Paphlagoniern für Auguftus abgelegten Eid, in welchem

fie fich verpflichten, im Dienfte des Kaifers weder Leib noch Seele, weder

ihr Leben noch das Leben ihrer Kinder zu fchonen, und die als Feinde

anzufehen, welche er als Feinde anfieht (vgl. den Eid bei Cumont, Comp-

tes rendus de l'Acad. des Inscr. et Belles-Lettres 1900, p. 687—691, und

Revue des etudes Grecques 1901, p, 26—45). Schürer,.!, c. Vgl. den
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c) Die legten Lebensjahre des Herodes und fein häusliches Elend.

Nadidem Herodes feine Söhne Alexander und Ariftobul Paiaft-

aus Rom zurückgeholt hatte, lieg» er fie zu Jerufalem bei \\(h intriguen in

wohnen und vermählte den Alexander mit Glaphyra, Toditer ^^^^^ ^^'

des kappadozifchen Königs Archelaus, den Ariftobul aber mit^gg Herodes
der Tochter der Salome, Berenice.^) Man hätte meinen foUen,

da§ die alte Feindin der Mariamme, die Salome, ihren Ha^

vergelfen habe, aber je mehr die beiden fchönen^) Söhne

der Mariamme vom Volke geliebt wurden, defto mehr haßte

fie diefelben und fürchtete mit andern, welche ehedem das

Unglück der Mutter verfchuldet hatten, die fpätere Rache der

Söhne. Der Palaft des Herodes in Jerufalem wurde der

Schaupla^ von Intriguen, deren Ende neue Mordtaten waren.^)

Herodes hatte fich im Jahre 24 mit einer ebenfalls Ma-

riamme genannten Tochter eines gewiffen Priefters Simon,

der durch feinen Vater Boethus einer ägyptifchen Leviten-

familie entftammte und den Herodes nadi Abfe^ung des

Hohenpriefters Jefus, des Sohnes des Phabes,zum Hohenpriefter

machte,*) verheiratet.") Seine erfte Frau Doris, die er ehe-

dem der fchönen Hasmonäerin zuliebe verftogen hatte,^) nahm
er fpäter wenigftens zeitweife um des Antipater, ihres Sohnes,

willen in fein Haus auf.^) Außer diefen hatte er noch fieben

Frauen, alfo im ganzen neun auf einmal, darunter die Sa-

mariterin Mahhake, welche ihm den Herodes Antipäs und
Archelaus, und die Kleopatra aus Jerufalem, welche ihm den

Herodes und Philippus gebar.^) Auger all diefen und ihren

Text auch in Dittenberger, Orientis graeci inscr. selectae n. 532 und
Lagrange, Le Messianisme chez les Juifs. Paris 1909, 15, 1.

1) Ant. 16, 1, 2.

2) Ant. 16, 4, 4.

3) Ant. 16, l, 2.

*) Ant. 15, 9, 3. 17, 4, 2.

^) B. J. 1, 28, 4. Diefe Mariamme gebar ihm einen Sohn, der den
Namen Herodes führte. Ant. 17, 1, 2. Auger diefem hießen noch zwei
andere Söhne des Herodes wie ihr Vater, Herodes Antipas, der Sohn
der Malthake, und Herodes, der Sohn der Kleopatra (vgh Ant. 17, 1, 3;
18, 5, 1 etc.). S u. S. 142, 4.

6) Nebft ihrem Sohne Antipater. Ant. 16, 3, 3. B. J. 1, 22, 1.

') Ant. 16, 3, 3. Er entlieg fie fpäter von neuem. Ant. 17, 4, 2

^) Siehe Genaueres in Ant. 17, 1, 3 und B. J. 1, 28, 4. Jofephus
behauptet Ant. 17, 1, 2 und B. J. 1, 24, 2, es fei jüdifche Sitte, dag ein
Mann zu gleicher Zeit mehrere Frauen habe.
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zum Teil fdion verheirateten Kindern wohnten nodi im Königs-

palaft zu Jerusalem die böfe Ränkefdimiedin Salome und ihr

und des Herodes würdiger Bruder Pheroras,^) der Vierfürft

von Peräa,^) ein Menfdi, der gegen feinen Wohltäter, den

Herodes, wiederholt konfpirierte und ihn fogar fälfchlidi bei

Alexander der verbotenen Liebe zu Alexanders Frau, der

Glaphyra, befchuldigte.^) Diefe beiden, Salome und Phero-

ras, verbündeten fidi zum Verderben der beiden jungen un-

erfahrenen Männer, nachdem zunädift Klatfdi und Zank unter

Die intriguen den Frauen geherrfcht hatten. Glaphyra podite hodimütig

gegen die auf ihre vornehmere Abkunft,*) und die Berenice klagte ihrer
beiden Söhne

jyjytter, ihr Mann Ariftobul werfe ihr vor, dag fie keine

.

^^ Königstochter fei, und man rede in der Umgebung des Ale-

xander davon, dag er, wenn er einmal felbft König fei, die

Frauen feines Vaters zu den Mägden an den Webftuhl fchicken

und ihre Söhne zu Dorffchreibern machen werde. Die Brü-

der Alexander und Ariftohul liegen fich leidit zu offener Aus-

fpradie über das ihrer Mutter Mariamme angetane Unredit

hinreißen und von ihren gewandten Gegnern zu groger Hef-

tigkeit verleiten, wenn fie fich auch von offener Gewalt, zu

der man fie treiben wollte, fernhielten.^)

Dem Herodes ftellten endlich Salome und Pheroras vor,

die Jünglinge wollten den Mord ihrer Mutter rächen und

eine neue Unterfuchung des Prozeffes gegen diefelbe erwir-

ken. Um die beiden Söhne nun zu demütigen, rief Herodes

zu feinem und der Seinigen Unglüdc den Sohn der Doris,

Antipater, einen äugerft boshaften und ehrgeizigen Menfdien

an feinen Hof,®) der feine beiden Stiefbrüder fortwährend

zu kränken und durdi andere bei Herodes anzufchwärzen

verftand, fidi felbft aber bei feinem Vater fo in Gunft fe^te,

dag felbft die Doris, wie fchon erwähnt, wieder an den Hof

1) Ant 17, 3, 3. B. J. 1, 29, 4.

2) S. o. S. 126.

2) Ant. 16, 7, 4 f. Pheroras war zweimal mit einer Toditer des

Herodes verlobt, zog aber jedesmal eine Sklavin feiner Verlobten vor.

Ant, 16, 7, 3.

*) B, J. 1, 24, 2.

«) Ant. 16, 3, 1.

^) Er hatte bis dahin nur an Fefttagen nach Jerusalem Icommen

dürfen, B. J, 1, 22, 1.
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kommen durfte und Antipater felbft im Jahre 13 nadi Rom
gefdiickt wurde.^) Audi von hier he^te er denHerodes immer

auf, bis diefer endlich im Jahre 12 nach Aquileja zu Kaifer

Auguftus reifte und offen feine Söhne verklagte, nach feinem

Leben und feinem Thron zu ftreben. Diefe, für weldie der

ältere Alexander in würdevoller, verftändiger Weife die Ver-

teidigung führte, erregten allgemeines Mitleid, und Auguftus

felbft brachte durdi gütige und kluge Worte eine Verföhnung

zuftande, worüber Herodes felbft nadi feiner Rückkehr in

Jerufalem öffentlich berichtete.^)

Aber auch je^t hörte Antipater mit feinen boshaften und

gefchickt durch andere dem Herodes zugetragenen Verleum-

dungen der beiden nicht auf. Madite Ariftobul eine ver-

trauliche Bemerkung zu feiner Frau, fo überbrachte diefe fie

gleich der Salome, und Pheroras oder Salome fuchten fogar

den Alexander glauben zu machen, die Keufdiheit feiner

eigenen Frau fei vor feinem Vater nidit ficher.^) Anderfeits

gab Alexander felbft zu neuen Verwidclungen Anlaj^, indem

er fidi mit drei Eunudien feines Vaters einlieg. Zwar fagten

diefe auch auf der Folter nidits aus, was für hochverräterifche

Abfiditen des Alexander fprach.*) Aber Antipater forgte da-

für, däj5 der Argwohn und Hag feines Vaters immer finn-

lofer wurde. Immer mehr Leute wurden gefoltert, bis nach

der Ausfage eines Gefolterten, Alexander wolle feinen Vater

eines gegen Rom gerichteten Bündniffes mit dem Parther-

könig Mithridates befdiuldigen, der junge Mann ganz ver-

zweifelt fidi als fchuldig, aber die Salome und den Pheroras

und alle vertrauten Freunde des Königs als mitfchuldig be-

zeichnete. Erft der Klugheit des Königs Archelaus von Kappa-

dozien gelang es, den rafenden Herodes noch einmal zu

befänftigen.^)

Das Feuer wurde von neuem gefchürt durch einen fitten-

lofen, verworfenen Abenteurer Euryklus aus Sparta, der als

Gaftfreund Antipaters an den Hof kam und auf Betrieb des

') Ant. 16, 4, 2-4. B. J. 1, 23, 1-2.

2) Ant. 16, 4, 1-6. B. J. 1, 23, 2-5.

3) Ant, 16, 7, 2-5,

') Ant. 16, 8, 1. B. J. 1, 24, 6.

°) Ant. 16, 8, 2—6. B. J. 1, 25, 1-6.



140 Er[ter Abfchnitt. Die politifdie Gefchichte der Juden etc.

Antipater harmlofe Äugerungen Alexanders bösartig aus-

gefchmüdct dem Herodes überbrachte.^) Die Ausfagen zweier

Leibwächter auf der Folter, wonach Alexander den Mord

feines Vaters plane, ^) und ein gefälfchtes Schreiben Alexanders

an den Kommandanten der Fejtung Alexandreion, der an-

geblich den beiden Brüdern die Übergabe der Feftung

verfprochen hatte, ^) taten das Ihrige. Je^t wurden die

Brüder zu Jericho, wo die Sache untersucht wurde, in Ketten

gelegt,*) und den Herodes hielt nur die Furcht vor dem
Kaifer ab, fie zu töten. Der gab ihm Vollmacht dazu, wenn

fie fchuldig wären, ^) riet ihm aber, in Berytus, wo auch

Römer anfäffig wären, ^) einen Geriditstag zu halten. Dort

trug Herodes in eigener Perfon und in grenzenlofer Wut
leine Anklagen etwa 150 Perfonen vor. Ohne dag die An-

geklagten auch nur gehört wurden, erklärten ihn die Ver-

fammelten, mit. Ausnahme des Statthalters Saturninus von

Syrien, feiner drei Söhne und weniger anderer, für be-

rechtigt, nach feinem Willen gegen feine Söhne zu verfahren.^
Hinrichtung Er zögerte noch eine Weile mit dem Urteil.^) Als fich aber

der Söhne der
yj^^gj. ^q^ Offizieren das Mitleid regte und ein alter Kriegs-

anamme.
^^^^ jj^j^ Vorftellungen machte, lieg er in feiner Wut 300

ihm verdächtig gewordene Hauptleute auf offenem Markte

hinrichten und feine Söhne nach Sebafte bringen, wo fie

nach feinem Befehl durch den Strang ftarben.^)

•) Ant. 16, 10, 1. B. J, 1, 26, 1-4.

2) Ant. 16, 10, 3, wonach B. J. 1, 26, 3 zu erklären i{t. Auch der

am Hofe weilende Koer Evaratus, der zugunften Alexanders ausgesagt

hatte (B. J. 1, 26, 5), wurde des Bündnifjes mit le^terem angeklagt.

Ant. 16, 10, 2.

3) Ant. 16, 10, 4. B. J. 1, 26, 3.

*) Die Brüder felbft gaben nur zu, an Flucht zu Archelaus und von

da nach Rom gedacht zu haben. Glaphyra Jagte zugunften des Alexan-

der aus. Ant. 16, 10, 5—8.

^) Ant. 16, 10, 8-11, 1. B. J. 1,27, 1.

^) Agrippa hatte dort die Veteranen zweier röm. Legionen ange-

wedelt (Strabo 16, 2, 19), nach Eus. Chron. ed. Schöne II, 142 im

Jahre 15 v, Chr.

') Ant. 16, 11, 1—3. B. J. 1, 27, 2-3.

8) Ant. 16, 11, 3.

«) Ant. 16, 11, 4-7. B. J. 1, 27, 3-6.
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Wenngleidi nun Antipater fein nädiftes Ziel erreicht Verfchwörung

hatte und tatfädilidi Mitregent war/) war er noch nicht ^^^ ^"^^P^^®*"

zufrieden^) und ftrebte auch nach dem Leben des Herodes. ""
^.^^ j^'

Er fe^te fich zu dem Zwecke mit Pheroras, der gegen den Herodes.

Willen des Herodes eine Sklavin geheiratet hatte, mit deffen

Frau, Schwiegermutter und Schwägerin in Verbindung. Diefe

hiehen geheime Zujammenkünfte ab und gewannen auch

den Eunuchen des Herodes, Bagoas, für fich. Die Frau des

Pheroras wie auch ihre weiblichen Anverwandten waren An-

hänger der Pharifäer. Diefe, welche fich mit den meffiani- MeHiashoff-

fchen Hoffnungen auf die baldige Ankunft des Meffias trugen, """^.®" !?"

hatten der Frau des Pheroras vorausgefagt, es fei dem
^^^^^

Herodes und feinen Nachkommen von Gott beftimmt, das

Reich zu verlieren, das dann (unter der Oberherrfchaft des

Meffias) an die Frau des Pheroras und an diefen und ihre

Kinder kommen werde, Bagoas aber werde der Vater und

Wohhäter des von ihnen verheißenen Königs heißen, der

alles unter feine Hand bringen werde.^) Die Salome, weldie

nebenbei bemerkt tro^ ihres Alters als dritten Mann den

Alexas, einen vertrauten Freund des Herodes, geheiratet

hatte,*) zeigte dem Herodes an, was vorging.^) Diefer ließ

den Bagoas und alle Diener, welche den Reden der Phari-

1) Ant. 17, 1, 1 u, 5, 5. Er bezog 50 Talente jährlicher Einkünfte,

Ant. 17, 5, 3.

2) Volk und Heer waren gegen ihn. Ant, 17, 1, 1 f. B, J. 1, 28, 1.

Auch lebten 2 Söhne Alexanders, während Ariftobul 3 Knaben und
2 Töchter hinterliefe. Ant. 17, 1, 2. B. J. 1, 28, 1. Die Kinder ließ

Herodes erziehen (Ant. 17, 1, 2. B. J. 1, 28, 1—5), Glaphyra kehrte nach

Kappadozien zurück. Ant. 17, 1, 1.

2) Ant. 17, 2, 4. Da Bagoas ein Eunuch war, kann fich die Ver-

heißung von dem künftigen König, der ihm die Kraft verleihen folle, zu

heiraten und eigene Kinder zu erzeugen, nicht auf Pheroras oder deffen

Sohn, fondern nur auf den Meffias beziehen. Denn von der Zeit des
Meffias hatte If. 56, 3-5 geweisfagt, dag dann nicht mehr der Eunuch
fich einen dürren Baum nennen werde. Es ergibt fich daraus, daß die

Pharifäer das Auftreten des Meffias nahe glaubten und felbft im Palaft
des Herodes Glauben fanden. So auch Hausrath 1,-267 f. u. Wellhaufen,
S, 292, 1. — J. van Bebber, Zur Chronologie des Lebens Jefu, Münfter 1898,
S, 145 meint, Vater heiße in der Sprache der Morgenländer Großwefir,
und verweift dafür auf 1 Mof. 45, 8. Efth. 3, 13 LXX, 1 Macc. 11, 32.

') Ant. 17, 1, 1. B. J. 1, 28, 6.

ö) Ant. 17, 2, 4. B. J. 1, 29, 1. ,
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{äer geglaubt hatten, hinrichten.^) Den Pheroras aber {andte

er in feine Tetrarchie, wo diefer bald nachher unerwartet

ftarb.^) Man dachte an Vergiftung. Die Unterfuchung ergab

zwar, dag dies unrichtig fei, da^ die Frau des Pheroras

aber Gift verwahrt hatte, womit Pheroras, dem aber zulegt

fein Vorhaben leid geworden fei, und Antipater den Herodes

hätten ermorden wollen. Auch die Mariamme, die Frau des

Herodes, hatte von dem Plan gewu^t.'^)

Gefangen- Antipater war damals in Rom, wohin ihn fein Vater
nähme des gefchidct hatte, um das Teftament, wodurch er zum Erben
Antipater.

gingefe^t wurde, beftätigen zu laffen.*) Gerade als fein Ver-

giftungsplan entdeckt war, langte nodi weiteres Gift von ihm

an Pheroras und ein Brief an, worin er feine Brüder Arche-

laus und Philippus in derfelben Weife verleumdete wie früher

Alexander und den Ariftobul. Je^t lud ihn Herodes, um
ihn in feine Gewalt zu bekommen, durdi ein möglichft herz-

lich abgefaßtes Schreiben ein, zurüdczukehren. Er tat dies

und ahnte erft in Cäfarea,,was bevorftand, als er dort bei

feiner Landung von keinem empfangen oder begrüßt wurde.^)

Gleich nadi feiner Ankunft fand das Gerichtsverfahren in

Gegenwart des aus dem Teutoburger Walde bekannten

damaligen Statthalters Quinctilius Varus ftatt. Er konnte

gegen die Zeugen nichts vorbringen und wurde in Ketten

gelegt, worauf Herodes an den Kaifer berichtete.®)

Krankheit Herodes aber fiel in eine fdiwere tödlidi fdieinende

des Herodes. Krankheit.') Sobald zwei angefehene fanatifche Rabbiner

') Ant. 17, 2, 4.

2) Ant. 17, 3, 3. B. J. 1, 29, 4. (Er hatte [ich geweigert, feine Frau zu

entla[fen, woraufhin Antipater und feine Mutter dem Herodes verfprachen,

nicht mehr mit Pheroras zu verkehren. Ant. 17, 3, 1. B. J. 1, 29, 2,

Vgl. auch Ant. 17, 4, 1).

ä) Ant. 17, 4, 1-2. B. J. 1, 30, 1-7.

*) Ant. 17, 3, 2. B. J. 1, 29, 2. Falls Antipater vor feinem Vater

ftarb, follte Herodes, der Sohn der Toditer des Hohenpriefters (f. o,

S. 137, 5), an feine Stelle treten.

") Ant. 17, 4, 3. B. J. 1, 31, 1—2,
• «) Ant. 17, 5, 1—7. B. J. 1, 31, 4-32, 5. Vgl. über weitere Be-

weife der. Verruchtheit des Antipater Ant, 7, 5, 7-8, B, J, 1, 32, 6-7,
'') In diefer machte er ein neues Teftament, worin er, da ihm infolge

der Verleumdungen des Antipater Ardielaus und Philippus verhalt waren,

den Antipas zum Erben einfette. Ant, 17, 6, 1, B. J. 1, 32, 7.
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davon hörten, trugen [ie ihren Schülern vor, all das Unglück

fei über Herodes gekommen, weil er durch die Anbringung

des goldenen Adlers über dem Tempeltor das Gefe^ über-

treten habe. Als es nun auf einmal hieß, der König fei ge-

ftorben, zerhieben einige junge Leute am hellen Tage den

Adler mit Äxten in Stüdce. Herodes ließ aber die Täter

und ihre beiden Lehrer verbrennen, etwa 40 andere, die

mit ihnen ergriffen worden waren, enthaupten und fe^te den

Hohenpriefter Matthias, weil er die Tempelordnung nicht

aufredit erhalten habe, ab.^

Seine Krankheit nahm indeffen immer mehr zu. Ge-

fchwüre in den Eingeweiden verurfachten ihm die furdit-

barften Schmerzen, feine Füge und fein Unterleib waren an-

gefchwollen, an einzelnen faulenden Teilen wuchfen Würmer,

in allen feinen Gliedern wühlten Krämpfe und er konnte

nur flehend atmen.^) Vergebens lieg er fich über den Jordan

bringen, um in den heilen Schwefelbädern von Kallirrhoe

Heilung zu fudien. Er konnte die Kur nicht ertragen und

lieg fich deshalb nadi Jericho zurückbringen. Dort „erbitterte

ihn die fchwarze Galle gegen alle fo," dag er unter Todes-

ftrafe allen vornehmen Juden befahl, fich in Jeridio einzu- Dievorneh-

finden. Hier lieg er fie in die Rennbahn einfchliegen und men Juden

befchwor mit bitteren Tränen diQ Salome und ihren Ge- ^" ^^^

mahl, bei ihrer Liebe zu ihm und bei ihrer Ehrfurcht gegen
J^^jg^ft^"

die Gottheit, fobald er den legten Atemzug getan habe, die

Rennbahn von Soldaten, denen fein Tod nicht bekannt ge-

geben werden dürfe, umzingeln und dann alle dafelbft ein-

gefchloffenen Juden mit Pfeilen erfchiegen zu laffen, damit

fo das ganze Volk bei feinem Tode traure und klage.^)

. Mittlerweile kam die Erlaubnis des Kaifei s an, Herodes Hinrichtung^

möge mit Antipater nach feinem Gutdünken verfahren. Er ^esAntipater

wurde nun etwas beffer, zuzeiten waren aber feine Qualen

fo grog, dag er fidi felbft mit einem Meffer durchbohren
wollte. Den Antipater lieg er aber hinrichten,*) fo dag diefer

') Ant. 17, 6, 2-4. B, J. 1, 33, 2-4.
2) Ant. 17, 6, 5. B. J. 1, 33, 5.

3) Ant. 17, 6, 5 f. B. J. 1, 33, 6.

*) Nach Ant. 17, 7. B. J. 1, 33, 7 auf die Nachricht von unvorsich-
tigen Äußerungen, die Antipater im Glaubten, fein Vater fei geftorben,
gemacht hatte. Nadi B. J. 1, 33, 1 ftand aber der Entfdilug des Hero-
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elende Brudermörder noch fünf Tage vor dem Könige felbft

Teftamentdesftarb. — Es machte auch Herodes, der wiederholt feine tefta-

Herodes. mentarifchen Beftimmungen^) geändert hatte, ein neues Tefta-

ment,^) wodurch er Ardielaus zum Thronfolger, den Philippus

zum Vierfürften von Gaulanitis, Tradionitis, Batanäa und
Panias, den Antipas zum Vierfürften von Galiläa und Peräa

machte. Seiner Schwefter Salome vermachte er u. a. die

Orte Jamnia, Azot und Phasaelis. Auch die übrigen Ver-

wandten, fowie der Kaifer und die Kaiferin wurden reidi

bedacht.

Sein Tod. Herodes felbft ftarb vor Oftern [= vor 1 0. April] des Jahres

4 v. Chr. im Alter von etwa 70 Jahren/') Er hatte 34 Jahre

nach Antigonus' Ermordung und 37 Jahre nach feiner Er-

nennung zum Könige durch die Römer regiert.*) Ehe noch

des, fobald wie er felbft beffer fei, den Antipater töten zu laffen, beim

Könige feft, — Macrobius, Saturnaliorum IIb. 2, c. 4 berichtet, auf die

Nachridit von dem blutigen Ende des Antipater habe Auguftus gefagt,

es wäre beffer die Sau als der Sohn des Herodes zu fein (Melius est

Herodis porcum esse quam filium). Allein Macrobius hat die Hinrich-

• tung des Antipater und den bethlehemitifdien Kindermord als eins auf-

gefaßt. Denn er fagt: Quum audisset (Auguftus) inter pueros, quos in

Syria Herodes rex Judaeorum intra bimatum jussit interfici, filium quo-

que ejus occisum, ait: melius est etc. — Faft gleichzeitig mit beiden

Ereigniffen ift der Bericht in der fogen, Himmelfahrt des Mofes (f. dar-

über unten), worin es cap. 6 heißt: Er tötet die älteren und die jungen

fchont er nicht. Bittere Furcht vor ihm wird in ihrem Lande fein und er

wird Gericht halten unter ihnen, wie es die Ägypter unter ihnen getan

haben vierunddreißig Jahre lang,

') Im Jahre 6 v. Chr. hatte Herodes zu feinem Nachfolger den Anti-

pater, und falls diefer vor ihm fterbe, feinen Sohn Herodes, den er von

der Hohenpriefters Tochter Mariamme (S. o, S. 137) hatte, beftimmt,

(Ant. 17, 3, 2. B. J. 1, 29, 2). Nachdem ihm aber die Anfdiläge des

Antipater bekannt geworden, ernannte er mit Übergehung feiner durch

Antipater verleumdeten Söhne Archelaus und Philippus den Antipas zum
Nadifolger (Ant, 17, 6, 1. B. J. 1, 32, 7).

^) Ant. 17, 8, 1. B. J. 1, 33, 7 f.

'') B. J. 1, 33, 3 ^ö/kJov bxwv eßdnfiijxovTct."

*) B. J. 1, 33, 8, vgl, Ant. 17, 8, 1. - Über das zur Beftimmung

des Geburtsjahres Chrifti wichtige Todesjahr des Herodes vgl. u, a, San-

clemente. De vulgaris aerae emendatione, 1793, p. 307 — 394, Lewin,

Fasti sacri, p. IX— XXÜ, Rieß, Nochmals das Geburtsjahr Jefu Chrifti.

Freib, 1883, S. 1 -68. H. Kellner, im Katholik 1887 II, 75-82, 166—182

und in Jefus von Nazareth, S. 54 ff. Hontheim, Das Datum der Geburt

Chrifti im Katholik 1907, II. 15 ff., 113 ff, Nadi Sanclemente ftarb He-
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der Tod des Königs ruchbar geworden war, fe^te Salome

mit ihrem Manne die in der Rennbahn Eingefchloffenen wie-

rodes im Jahre 749 a. u,, nach Rieß unmittelbar vor Oftern 753 a. u.

(= 1 V, Chr.), nach Kellner zu Anfang- Dezember 751 u. c. (3 v, Chr.),

nadi den meiften Forfchern, z, B. Petavius, Ussher, Eckhel, Clinton, Lewin,

Sdiürer (1, 415, 167), Hontheim etc. im Jahre 750 a. u. = 4 v. Chr.

Aus Jofephus wiffen wir, dag Herodes kurz vor einem Ofterfefte

(Ant. 17, 9, 3. B. J. 2, 1, 3) [tarb und daß, kurz ehe er in die Bäder

von Kallirrhoe ging, alfo einige Wochen vor feinem Tode eine Mond-

finfternis war (Ant. 17, 6, 4). In dem Todesjahre des Herodes trat {ein

Sohn Archelaus die Reife nadi Rom an, und zu der damals wegen der

event, Beftätigung des Teftamentes des Auguftus abgehaltenen kaifer-

lidien Ratsverfammlung war audi Cajus eingeladen, „der Sohn des Agrippa

und der Julia, der Toditer des Auguftus, den Auguftus felbft an Kindes

Statt angenommen hatte und dem er im Rat den erften Si^ einräumte"

(Ant, 17, 9, 5). Ob man nun die 37 Jahre vom Jahre 40 v, Chr. an

bis zum Tode des Herodes als volle Jahre rechnet oder nicht, jedenfalls

muß der Tod des Herodes zwifchen 750—753 U. C. fallen. Somit wäre

von der am 23. März 749 (5 v. Chr.) abends ftattgefundenen totalen Mond-

finfternis abzufehen und kämen nur die aus 750 — 753 in Jerufalem ficht-

bareii Mondfinfterniffe in Betradit, eine partielle in der Nadit vom 12. auf

den 13. März 750 und eine totale in der Nacht vom 9. auf den 10, Ja-

nuar 753, (Vgl. Rieß, Das Geburtsjahr Jefu Chrifti, S. 13 ff. u, 189 ff„

f. auch Kellner, Jefus von Nazareth, S, 60), Kurz vor der Mondfinfternis

fällt aber das Vergehen an dem goldenen Adler, welches eben am Tage
vor der Mondfinfternis gefühnt wird. Dies Vergehen fand ftatt, als

Herodes bereits „ungefähr in feinem 70. Jahre war" (Ant, 17, 6, 1; vgl.

B. J, 1, 33, 1: „er war faft 70 Jahre alt," Somit ftand er damals in

feinem 69, Jahre). Da er nun im Jahre 47 v. Chr., als er Unterftatthalter

von Galiläa wurde, „noch fehr jung" (B. J. 1, 10, 4) oder „erft 25 Jahre

alt" war (Ant. 14, 9, 3), folglidi erft im 26, Jahre ftand, war er in feinem

69, Jahre im Jahre 750 U, C, (4 v. Chr.). Es ergibt fidi hieraus, daß
die kurz vor dem Tode des Herodes fallende Mondfinfternis die des
Jahres 750 gewefen ift und er fomit vor Oftern des Jahres 4 v, Chr, ftarb.

Der erwähnte Enkel des Auguftus, Cajus, konnte fchon im Jahre 750
an einer Staatsberatung teilnehmen und hatte es fchon im Jahre vorher

gekonnt. Denn er erhielt die männliche Toga im Jahre 749 U. C. = 5

V. Chr., während fein jüngerer, auf der Verfammlung nicht anwefender
Bruder Lucius fie erft im Jahre 2 v. Chr. bekam (vgl. Sueton. August. 26).

Archelaus ift im Jahre 759 U. C, abgefegt worden (Dio Cass, 55, 27)
und zwar im zehnten Jahre feiner Regierung (Ant. 17, 3, 2-3, vgl. Vita

c. 1, Dadurdi wird die frühere Angabe in B, J. 2, 7, 3 „im neunten Jahre"
verbeffert). Folglidi trat er die Herrfdiaft im Jahre 750 U. C. = 4
V. Chr. an.

Man kann hiergegen nidit mit Grund einwenden, daß, wenn Herodes
im Jahre 4 v, Chr, geftorben fei, die Zählung der Regierungsjahre von 34

Feiten, Neuteftamentlidie Zeitgerdiidite. I. 2. u. 3. Aufl. 10
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Das Leichen- der in Freiheit und gab vor, der König befehle, fie füllten

begängnis ^ladi Hauje zurüdikehren.^) Seine Leidie wurde mit groger
des Herodes,

oder 37 bei Jofephus nicht richtig fei. An fidi wären, abgefehen von
der Abrundung der Zeit, drei verfdiiedene Zählweifen derfelben möglich.

Erftens könnte man von dem wirklichen Tage der Ernennung im Jahre 40,

oder dem Tage der Ermordung des Antigonus im Jahre 37, zweitens,

nach dem jüdifchen Jahr, welches mit dem 1. Nifan (März oder April)

begann, und drittens nadi dem römifchen Jahr, welches mit dem 1. Januar

begann, zählen. In den beiden le^teren Fällen könnte das erfte Jahr

des Herodes vom 1, Nifan bezw. vom 1. Januar vor dem wirklichen Re-

gierungsantritt gerechnet werden. Jofephus berechnet nach der erften

Weife die Regierungsjahre der römifchen Kaifer, wie es ja überhaupt

überall gefchah. Allein fonft hat er nachweislich oft nadi unferer Art der

Auffaffung der Sache ein Jahr zu viel gerechnet. So z. B. heif3t es

Ant. 16, 6, 2 und B. J. 1, 19, 3 die Schlacht bei Actium, welche am
2. September 723 U. C. (= 31) ftattfand, habe im 7, Jahre des Herodes

ftattgefunden, während fie tatfächlidi, wenn man auf den wirklichen An-

fang der Regierung zu Ende des Jahres 37 zurüdcgeht, in fein 6. Jahr

fällt. Hat er aber die Regierungsjahre abgerundet, oder vom 1. Nifan

oder vom 1. Januar 37 an gerechnet, fo fiel die Schlacht wirklich in das

7. Jahr. Oder, um noch ein Beifpiel zu geben, Ant. 14, 16, 4 werden

von der Eroberung Jerufalems durch Pompejus bis zu der Eroberung

der Stadt durch Herodes 27 Jahre gerechnet, während es doch nur 26

find (vgl. 0. S. 100). Rechnet nun Jofephus das Jahr, in welchem Hero-

des die Regierung antrat, diefem ganz zu
(f. o. S. 96, 7), fo konnte er

bis gegen Oftern des Jahres .4 die Regierungszeit des Königs rund auf

37 bezw. 34 Jahre angeben. Folgte er aber der jüdifchen Zählweife vom

1. Nifan, fo konnte er, wenn Herodes, wie wahrfcheinlich ift, erft nach dem

1. Nifan des Jahres 4 (der 1. Nifan fiel damals auf den 7. März) ftarb,

ebenfalls abrundend fagen, er habe 37 oder 34 Jahre regiert und konnte

es noch mehr, wenn er fich etwa, weil er zu Rom fchrieb, der dort üb-

lichen Redinung nach Konfularjahren, die mit dem 1. Januar anfingen,

bediente. — Ein. ganz fpäter hebräifdier Kommentar bemerkt zu der

Notiz des Faftenbuches der Megilla Taanith (bei Derenbourg, 1. c. 442 ss.

n. 21 und 25), daf3 der 7. Kislev und der 2, Schebat als Freudentage

anzufehen feien, der 7. Kislev (Ende November oder Anfang Dezember)

fei der Todestag des Herodes, Kellner, Jefus von Nazareth, S. 71 ff.

hält diefes Datum für hiftorifch zuverläffig. Dagegen fpricht aber u. a.

daß dasfelbe Buch auch den 2. Sdiebat als Todestag des Herodes und

des [Alexander] Jannäus erklärt. Dag aber auch hier Herodes I, gemeint

ift, ergibt fich aus der Begründung, da fowohl die Einfperrung der Vor-

nehmen [in Jericho] wie die Erwähnung der Salome auf ihn hinweifen.

Deshalb ift an Herodes Agrippa I., der auch den Juden nicht befonders

verhaßt war, nicht zu denken. Vgl. auch Qrät5lH\ 571 u 573.

1) Ant. 17, 8, 2. B. J. 1, 33, 8. Nadi Ant 17, 9, 5 ift dem Arche-

laus vorgeworfen worden, mit Anmaßung königlicher Rechte die Ent-

laffung der Eingefdiloffenen verfügt zu haben.
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Pracht nadi Herodium gebracht und dort feinem Befehle ge-

mäß beltattet.0

Im Leben hatte feine Dienftbefliffenheit gegen die römi- Urteil feines

fchen Machthaber und feine eigene graufame Energie jeden Volkes über

Widerftand niedergefchlagen. Als er geftorben war, fagten *^"'

die jüdifdien Gefandten in Gegenwart des Vertreters feines

Sohnes Ardielaus, der König habe in feinem Lande wie ein

wildes Tier gehäuft, eine unerhört große Anzahl Menfdien

umbringen laffen und den Edlen feines Volkes, denen er

das Leben gelaffen, wenigftens Hab und Gut geraubt.^)

Immer ein graufamer Defpot, zeigte er fidi in feinen legten

Lebensjahren am fdiredilidiften, da felbft die Reue darüberj

daß er jemand ohne Verhör hatte umbringen laffen, ihn

bloß veranlaßte, den Angeber nun ebenfo zu beftrafen.^)

Wer immer die blutige Gefchidite feines Lebens lieft, Herodes

wird auch im Evangelium feinen Charakter getreu gezeichnet J" den

finden, den Charakter eines argwöhnifchen, verfchlagenen,
^^^"^^^i^"-

graufamen Tyrannen, der fchon in einem Kinde eine Gefahr

für feinen Thron erblickt und, um das eine zu treffen, viele

umbringen läßt, nachdem er mit aller Schlauheit feine Ab-

fichten den Weifen aus dem Morgenland verborgen hat.

Immerhin war die Ermordung von etwa 20 Knäbchen in

Bethlehem und Umgegend etwas Geringes, wenn fie mit

feinen fonftigen Untaten verglichen wird. Jofephus hat fie

auch wohl deshalb gar nicht erzählt.

d) Die {taatsrechtliche Stellung des Königs Herodes zu Auguftus
und die Schalung des Quirinius.

Als Herodes wenige Jahre vor feinem Tode den Nabatäerkönig Staatsrecht-

Obodas auf eigene Verantwortung mit Krieg überzog,'') fdirieb Auguftus liehe Stellung

1) Nach B. J. 1, 33, 9 zog man mit dem Leidinam Ivon Jericho] des Herodes

200 Stadien weit nach Herodium; nach Ant 17, 8, 4 nur 8 Stadien. Die zu Auguftus.

Angabe ift unrichtig. Die Entfernung Herodiums von Jerufalem beträgt

fdion 60 Stadien. Vgl. 14, 13, 9.

2) Ant 17, 11, 2.

'0 Ant. 16, 8, 2. — Jofephus nennt ihn Ant. 18, 5, 4 den Großen, ver-

mutlich nach dem Vorgang des Nikolaus von Damaskus, den doch Jofephus

felbft wegen feiner Parteilichkeit tadelt (Ant. 16, 7, 1) Im Unterfchied

von feinen in den Augen der Römer unbedeutenden Nachfolgern mag
aber auch der Name „der Qroge" für Herodes bei den Römern verbrei-

tet gewefen fein.

*) S. o. S. 127.

10*
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ihm voller Entrüftungf, er werde ihn in Zukunft nicht mehr wie einen

Freund, fondern wie einen Untergebenen behandeln.') Staatsreditlidi^)

war er dazu berechtigt. Denn Herodes war von ihm im Jahre 30 v. Chr.

zu Rhodus nicht als ein Bundesgenoffe, der aus eigener Machtvollkom-

menheit den Königstitel führte, angenommen, [ondern nur als ein aus

besonderer Gnade und Freundfdiaft des Cäfar regierender König be-

tätigt worden. Denn er hatte Jein Reich „durdi Schenkung des Auguftus

und einen Befchluß des römifdien Senats"*) und war in derselben Lage

wie die übrigen Könige, welche dem Antonius gegen Auguftus beige-

ftanden hatten und ihre Reiche nur durch die Güte des Auguftus zurück-

erhielten.*) Solche Könige hatten zwar in ihren Reichen königliche

Gewalt, hingen aber derart von Auguftus, der fie nach Belieben abfegen

konnte, ab, dag fie tatfächlich ihm gegenüber wie Landpfleger mit dem
königlichen Titel waren.") Man fieht dies am heften aus der Gefchichte

des Herodes und Judäas.

Seine Untertanen mußten fowohl dem Kaifer als auch dem Könige

Gehorfam geloben.®) Das Land, welches fowohl unter Pompefus'') wie

unter Cäfar«) dem römifdien Reiche tributpflichtig war, mußte fogar dem
befondern Gönner des Herodes, dem Antonius, Tribut zahlen"), ein Um-
ftand, der es faft ficher macht, dag es fo auch unter dem Gegner des

Antonius, dem Auguftus, gewefen ift, zumal Herodes, wie er wenigftens

den Juden fagte, Tempel und Bildfäulen außerhalb Judäas „auf Befehl

und im Auftrag" des Kaifers errichtete. '") Er hat gerade wie feine Nach-

folger nur ein befdiränktes Münzrecht gehabt, indem er nur kupferne

Münzen prägen laffen durfte. '^) Er durfte nicht ohne Erlaubnis des

Kaifers Krieg führen, ^'^) bedurfte einer Vollmacht des Auguftus, um die

Söhne der Mariamme und feinen Sohn Antipater zu ftrafen,'-*) und fein

1) Ant. 16, 9, 3, vgl. 16, 10, 8-9.
-') Vgl. Mommfen, RStR 3, 1, 645-715.

3) Ant. 15, 6, 7.

*) Suet. Auguftus 48.

^) Vgl. Sallust. Jug. 14: Patres conscripti, Micipsa pater meus

moriens mihi praecepit, uti regni Numidiae tantum modo procurationem

existumarem meam, ceterum ius et Imperium eius penes vos esse.

«) Ant. 17, 2, 4.

') Ant. 14, 4, 4.

«) Ant. 14, 10, 5.

'•) Nach Appiaii. Bell. civ. 5, 75 hat Antonius nadi Gutdünken einige

gegen Auflage eines Tributs zu Königen ernannt, den Darius von Pontus,

den Herodes über die Idumäer und Samariter, den Amyntas über die

Pisidier etc

10) Ant 15, 9, 5-6 Vgl. 15, 10, 3. B. J. 1, 21, 3-8.

1') Von fämtlidien herodianifchen Fürften gibt es nur Kupfermünzen.

Daß bei den Juden römifdie Münzen in Gebrauch waren, zeigt Matth.

22, 20.

'^) S. o. S. 127.

13) Ant, 16, 11, 1. B. J. 1, 27, 1. - Ant 17, 5, 7-8. B. J. 1, 32, 5 u. 7.
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Te[tament mußte vom Kaifer beftätigt werden, um rechtskräftig zu fein,')

wie denn auch der Kai[er entfdiied, daß Ardielaus der Nachfolger des

Herodes werden foUe ^)

Deshalb ift es audi nicht auffallend, daß der von Augu[tus befohlene

Cenfus „des ganzen Erdkreifes" audi in Judäa unter der Regierung des

Herodes und dann gewiß auch direkt gemäß feinen Weifungen vorge-

nommen wurde. Denn daß der außerordentliche kaiferliche Kommiffar

für den Cenfus in Syrien, der fpätere Statthalter Quirinius,^) fich für die

Durdiführung feiner Aufgabe in Paläftina zu Lebzeiten des Herodes an

diefen als den König zu wenden hatte, ift felbftverftändlich.

Hinfichtlich der Schalung des Quirinius, worüber eine ganze Litera-

tur vorhanden ift,*) berichtet Lukas, ^) daß Auguftus befohlen hatte, der

ganze Erdkreis folle „aufgefchrieben" werden, unddaßdiefe erfte Schalung
in Paläftina ausgeführt wurde, als Quirinius „die Hegemonie" von Syrien

hatte. Lukas gebraudit für diefen Cenfus das griechifche Wort dnoy^aqitj, Begriff der
descriptio, worunter nadi feinem Sprachgebraudi ^) nicht bloß die Re- dnoy^a^ij.

giftrierung des Namens, Alters, Gefdilechtes und Standes der Perfonen

eines Haushalts, fondern audi des Eigentums zu verftehen ift. Man weiß, Regelmäßige
wie ein folcher römifcher Cenfus in Ägypten im Jahre 48 n. Chr. und Schalungen
wenigftens in den Jahren 63—257/8 n. Chr. alle 14 Jahre gehalten in Ägypten,
wurde.'') Jeder Hausbefi^er hatte feinen Namen und fein Alter fowie

') Ant. 17, 8, 3, 5. 17, 9, 7. B. J. 1, 33, 8

2) Ant 17, 9, 4-9. B. J. 2, 2, 1-7.

3) S. S. 152 ff.

*) Vgl. u. V. a. Schürer, I, 508-543, der überhaupt einen Reidis-

cenfus des Auguftus leugnet. Für die Zuverläffigkeit des lukanifdien

Beridites, den fie aber verfdiieden erklären, vgl. u. a. Zahn, Die fyrifdie

Statthalterfdiaft und die Schalung des Quirinius in Neue kirdil. Zeitfdir.

Erlangen u. L. 1893, S. 633—654 und Einl. in das N. T. L. 1899 II, 394 ff.,

415 f Knabenbauer, Ev. sec. Lucam. P. 1896, p. 103-114. Vigouroux,
Le nouveau testament et les decouvertes archeol. modernes.* P. 1896,

p. 89—130. Mc Kinnon, the census of Quirinius in the Catholic Univ.

Bulletin V, 3. Washington 1899, p. 315-336. R. S. Bour, L'inscription

de Quirinius et le recensement de s Luc. Rome 1897; vgl. darüber
Rb. 1898, p. 313—314. Ramsay, Was Christ born in Bethlehem? A study
on the credibility of St. Luke. New-York & London 1898, und den fidi

an Ramfay anfdiließenden Sanday, Art. Jefus in Hastings D. II, 646.

Hontheim, Das Datum der Geburt Chrifti [weldies er 1. c. S. 127 auf
den 25. Dezember 8 v. Chr. (!) fe^en will]. Kellner, Jefus von Naza-
reth S. 200-209. A. Mayer, Die Sdia^ung bei Chrifti Geburt in ihrer
Beziehung zu Quirinius. Innsbr. 1908. Lagrange, Oü en est la question
de recensement de Quirinius? Rb. 1911, p. 60-84, Ramsay, The bearing
of recent discovery on the trustworthiness of the New Testament L. 1915;
The Expositor 4 (1912) 385-407; 481-507.

^) Luc. 2, 1-2.

«) Vgl Apg. 5, 37.

') Vgl. die Nadiweife in The Oxyrhynchus Papyri. Part. II Von
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den Namen und das Alter aller übrigen Hausbewohner, Kinder und
Sklaven mit eingefdiloffen , anzugeben, damit die Kopffteuer erhoben

werden konnte.') Es i[t audi bekannt, dag wenigftens der Statthalter

von Ägypten unter Trajan, C Vibius Maximus, im Jahre 104 n.. Chr. be-

fahl, daß wegen der bevorstehenden Volkszählung alle, die fich außerhalb

ihres Bezirkes aufhielten, nadi Haufe zurückkehren follten, um die her-

kömmlichen Angaben für die Volkszählung zu machen und zugleidi ihr

Land zu beftellen.^) Daneben gab es nodii ebenfalls dnoyQatpal genannte

Erklärungen des beweglichen Vermögens,^) die alljährlidi fdiriftlich ab-

zugeben waren.

Über Die Tatfadie , dag eine foldie allgemeine Schalung des ganzen

dieFrage des Reiches von Auguftus angeordnet worden i[t,*) findet fich fonft nicht be-

Reichscenfus, zeugt, wenngleich es von ihm wohl bekannt ift, dag er groge Sorgfalt

auf die Befchaffung genauer ftatiftifdier Nachrichten legte, und wenigftens

dreimal einen Cenfus der römifdien Bürger vornahm,^) die von Cäfar

den drei Cenfusberiditen ift n. CCLV datiert Okt. 48; die Herausgeber

meinen n. CCLIV in das Jahr 6 des Tiberius, alfo 19-20 n. Chr. ver-

weifen zu können; das Datum von n. CCLVl ift unbeftimmt Für die

Volkszählungen in 201/2, 215/6, 229/30, 243/4 und 257/8 vgl Wessely,

Studien zur Paläographie und Papyruskunde II (L. 1902), S. 26 ff. Die

Erhebung der Kopffteuer in Ägypten ift für das Jahr 94 oder 61 v. Chr.

bewiefen durdi The Tebtunis Papyri, Part I, ed. Grenfell, Hunt and

Smyly 1902, n. 103 p. 445 ff. Vgl. audi für die wahrfdieinliche Erhebung

der Kopffteuer in Ägypten im 3. bis 2. Jahrhundert v. Chr. die von

Mahaffy und Smyly herausgegebenen Flinders Petrie Papyri, R. Irish

Acad., Cunningham Memoirs Nr, XL, Dublin 1905, n. LIX; vgl. Viereck

im Jahresbericht über die Fortfdiritte der klaffifchen Altertumswiffenfdiaft

Bd. CXXXI (1906), S. 81.

') The Oxyrhynchus Papyri 1. c. n. CCLIX Census Return, p. 207

bis 214; vgl. nodi Wilcken, Griech. Ostraka I. Leipz. u. Beriin 1899, 435 ff.

^) Vgl. das Sdireiben in Qreek Papyri in the British Museum.

Catalogue, with Texts. Ed. by F. G. Kenyon and H. J. Bell. L. 1907,

111, 124-126; vgl. auch den von U. Wilcien hergeftellten Text in A.

Deissmann, Licht vom Offen, Tüb. 1909, S. 201 ff.

3) Vgl. The Oxyrhynchus P. II, 177 sqq. S. auch Schürer, I, 515, 25.

*) Läge bei Luc, cap. 1 — 2, eine hebräifch abgefagte Kindheits-

gefchichte Jefu zugrunde, fo könnte der Ausdruck bei Luc. 2, 1 ndöav

Tijv otxov/ievjjv eine Überfe^ung von V^Ntrrbp fein (fo Rejih, Augerkan.

Parallelftellen zu den Evangelien, Heft 5. L. 1897, S. 119 f. u. 213) und

das ganze Judenland bedeuten. Diefe erfte dnoy(ia(pri Paläftinas würde

dann von einer andern zweiten unterfchieden. Kellner, Jefus von Naza-

reth S 93 meint, Lukas habe die gefamte auf Neuordnung des Abgaben-

wefens im Reiche zielende Tätigkeit des Auguftus im Auge. Für Judäa

könne eine fpezielle Verordnung erlaffen fein, oder der Befehl in Judäa

mit diefer Neuordnung vorzugehen, könne auch in einem generellen Edikt

fchon enthalten gewefen fein,

'") In den Jahren 726, 746 und 767 U. C. fand foldi eine dnoriiirieti;
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angefangene Reichsverme{fung vollendete*) und felbft ein Buch, worin

alle öffentlichen Hilfsquellen des Reiches aufgeführt waren, befag.^) Allein

auch die Einteilung (descriptio) Italiens durch Auguftus in elf Regionen,

auf welcher, falls fie zunächft nur einen [tatiftifdien Zweck hatte, jeden-

falls fpäter die ganze Adminiftration und Provinzialeinriditung Italiens

ruhte, wird nur von einem Sdirift[teller, Plinius, beriditet.^) Er[t Caffiodor,

der 480—575 A. D. lebte und ältere Quellen, die Sdiriften der Feldmeffer,

benu^te, fpricht von einer Einteilung des Reiches unter Auguftus nadi

Grundftücken und ' einer Scha^ung.^) Auch das Zeugnis des gelehrten

Lexikographen Suidas, der um das zehnte Jahrhundert lebte, über den

Cenfus der Perfonen und Vermögen im ganzen Reich des Auguftus darf

deshalb angeführt werden, weil auch Suidas alte Quellen benu^t hat =)

Dag in einem Reidie, wie dem römifchen, derartige allgemeine Er-

laffe nicht überall immer fofort und nicht in derfelben Weife ausgeführt

wurden, liegt auf der Hand/)

Dag die von Rom befohlene Schalung in Paläftina durch römifche Unter

Beamte oder audi nur nadi römifdien Grundfä^en vorgenommen wurde, Herodeshat

fagt Lukas nidit. Die Tatfadie aber, dag unter Herodes ein Cenfus einrömifcher

Cenfus ftatt-

ftatt. Vgl. Res gestae divi Augusti. Iterum ed. Th Mommsen, p. XLVI sq. o-efunden
LXXXII sq. und p. 36 ff

') Vgl. die Quellen bei Marquardt, RStV 2, 207—21L
^) Er befag ein von feiner Hand gefchriebenes „rationarium imperii"

(Sueton. Aug. c. 28) oder breviarium totius imperii (1. c. c. 101), worin

ftand: „quantum civium sociorumque in armis, quot classes, regna, pro-

vinciae, tributa, aut vectigalia, et necessitates ac largitiones" Tac.

ann. 1, U. Am ficherften und am heften hätte ihn über den Steuerertrag

der einzelnen Provinzen und die Zahl der waffenfähigen Männer in den

Teilen des Reiches ein Reichscenfus vergewiffern können.

3) Plin. N. H. 3, 46. Vgl. dazu Marquardt 1, 220 ff.

*) Cassiodor, Variarum III, 52: Augusti siquidem temporibus orbis

Romanus agris divisus censuque descriptus est, ut possessio sua nulli

haberetur incerta, quam pro tributorum susceperat quantitate solvenda.

Hoc auctor Hyrummetricus [zu lefen ift entweder Hyginus Gromaticus

oder blog Gromaticus. Hyginus mit dem Beinamen Gromaticus fchrieb

unter Trajan über Landvermeffung] redegit ad dogma conscriptum, qua-

tenus Studiosus legendo possit agnoscere, quod deberet oculis absolute

monstrare,"

°) Suidas s. v. dnoYQonfri fagt, dag Auguftus, als er Alleinherrfdier

wurde, zwanzig Männer von anerkannter Reditfdiaffenheit überallhin im

Reiche fandte, damit fie einen Cenfus der Perfonen und Vermögen auf-

nähmen. Es konnte Suidas gar kein Intereffe daran haben, Angaben
über den Cenfus zu erfinden, da zu feiner Zeit kein Menfdi die Glaub-

würdigkeit des Lukas beftritt (Knabenbauer, p. 105).

^) Dag in vielen Provinzen zur Zeit des Auguftus ein Cenfus ftatt-

gefunden hat, zeigt Zumpt, Das Geburtsjahr Chrifti, L. 1869, S. 147 f.,

163 ff., 211 f.; ebenfo, dag es in einigen Provinzen nicht der Fall war,
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ftattgefunden hat, beriditen fowohl Juftinus wie TertuIIian. Erfterer be-

ruft {ich in feiner an den Kaijer Antonin gerichteten Sdiu^fdirift für die

Geburt Chrifti zu Bethlehem auf die dnoyfiaqiii, welche „unter dem erften"

römifchen „Prokurator von Judäa, Cyrinius", gemacht worden fei/) le^terer

aber fpridit von dem unter Auguftus „in Judäa durch Sentius Saturninus

abgehaltenen Cenfus".^) Möglicherweife hängt die von Jofephus be-

richtete Weigerung von 6000 Pharifäern, dem. Kaifer den Treueid zu

leiften, mit dem Cenfus unter Herodes zufammen.^')

Die Nachrich- P. Sulpitius Quirinius gehörte zwar der alten Patrizierfamilie der

ten über Sul- Sulpitier nicht an, gelangte aber wegen feiner Kriegstüchtigkeit und

pitius Quiri- feiner Verdienfte zu den höchften Ehren. *) Er war mit M. Valerius

nius. Meffalla zufammen Konful im Jahre 12 v. Chr. Wie er vorher die

Marmariden (zwifcben Cyrenaica und Ägypten) und die Garamanten

(im Innern Afrikas) erfolgreich bekriegte,^) fo nachher die Homonadenfer

an der Grenze von Pamphylien und Cilicien.®) Als Cajus Cäfar im

Jahre 1 v. Chr. hauptfächlich wegen der Schwierigkeiten in Armenien,

vvelches unter parthifchem Einfluß ftand, als Repräfentant des Kaiferhaufes

in den Orient gefchickt wurde, war zuerft fein offizieller Ratgeber der im

Jahre 2 n. Chr.'') geftorbene M. LoUius, dann, als deffen unwürdiges,

S. 176 f. Die Bataver zahlten noch im zweiten Jahrhundert keine Steuern.

Tacitus, Hist. 4, 12; Germ. 29.

Apol. I, 34. 46. Migne PP. G. 6, 384. 397. Es gab im gewöhnlichen

Sinne des Wortes keinen röm. Prokurator von Judäa vor dem Jahre 6 n. Ch.,

wenn nicht darunter ein bloßer kaiferlidier Finanzbeamter verftanden wird.

2) Adv. Marc. 4, 19. „Sed et census constat actos esse tunc in

Judaea per Sentium Saturninum apud quos genus ejus inquirere po-

tuissent,"

3) Jos. Ant. 17, 2, 4.

*) Tac. ann. 3, 48: (Quirinius) impiger militiae et acribus ministeriis

consulatum sub divo Augusto, mox expugnatis per Ciliciam Homonaden-
sium castellis insignia trlumphi adeptus, datusque rector Gajo Caesari

Armeniam optinenti Tiberium quoque Rhodi agentem coluerat.

^) Florus Epitoma 2, 31. Vermutlich führte er diefen Krieg als

praefectus Aegypti, welchem Heeresmacht zur Verfügung ftand. Unter

Auguftus wurden die Statthalter von Ägypten aus dem Ritterftand ge-

nommen. (Tac. hist. 1, 11.)

8) Tac. ann. 3, 48. Vgl. Strabo 12, 6, 5. Den Krieg, der zwifchen

die Jahre 12 v. Chr. und 2 n. Chr. fallen muß, konnte er nur als Statt-

halter einer Provinz führen. Hilgenfeld, P. Sulpitius P. f. Quirinius in

ZWTh XXXVI, 2 (L. 1893, S. 196-222) vermutet (1. c. p. 199-213),

Cilicien fei damals mit Pamphylien verbunden und die Provinz eine

konfularifdie und kaiferliche gewefen, Wahrfcheinlich war aber damals

Cilicien wie fonft oft mit Syrien verbunden und Quirinius Statthalter

von Syrien, und zwar entweder im Jahre 9 vor Saturninus oder nach

Varus, der unmittelbar dem Saturninus folgte und wenigftens bis zum
Jahre 4 v. Chr. im Amte blieb.

') Vellej. Paterc. 11, 102.
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käufliches Wefen an den Tag- getreten war, Sulpitius Quirinius.*) Cajus

Cäfar hat im Jahre 2 n. Chr den Krieg gegen Armenien begonnen,

wurde aber in demselben verwundet und (tarb am 21. Februar des Jahres

4 n. Chr. auf der Rüdcreife nadi Rom. Daß Quirinius Statthalter von

Syrien gewefen i[t und dort einen Cen[us veranftaltet hat, ift durdi

eine Infdirift ganz fidier.^) Es fdieint, daß er es fögar zweimal war.^)

Denn allem Anfdieine nadi war er es das erfte Mal im Jahre 3— 2 v. Chr.

und fühi-te damals den Krieg gegen die Hamonadenfer,*) jedenfalls aber

war er Statthalter von Syrien im Jahre 6 oder 7 n. Chr.'^) und [tarb im

Jahre 21 n. Chr. in Rom.«)

') Tacitus 1. c. Vgl. Sdiiller, Gefdi. d. röm. Kaiferzeit. Gotha,

1883-87, I, 204 und 195 f.; Mommfen, Res d. Aug. 173 sqq.

^) Vgl. dieselbe bei Mommsen, Ephemeris epigraph. vol. IV, 1381,

p. 537-542 und im CJL. III Suppl. I. n. 6687, fowie bei Vigouroux, p 116

und Kellner, Jefus von Nazareth, S. 131. Darin erwähnt der Q. Aemilius

Q. f. Pal. Secundus die Ehren, welche er (in) castris divi Aug(usti) s(ub)

P. Sulpicio Quirinio le(g. Aug.) Caesaris Syriae erwarb und bezeugt

weiter: idem jussu Quirini censum egi Apamenae [Stadt in Syrien] civi-

tatis millium homin(um) civium CXVII [= 117 000 Einwohner]. Idem

missu Quirini adversus Ituraeos in Libano monte castellum eorum cepi.

Ein Grund, weshalb fidi diefe Infdirift auf die Statthalterfdiaft des Quiri-

nius im Jahre 6 oder 7 und nidit auf die im Jahre 3 -2 v. Chr. be-

ziehen foll (fo Mommfen, Ephem. p. 541, Res divi Aug. p. 166. 176,

Schürer I, 327), ift nidit abzugehen.

^) Ob die im Jahre 1764 bei Tibur gefundene Infdirift (vgl. Sancle-

mente, De vulgaris aerae emendatione, Romae 1793, p.414—426, Mommfen
1. c. p. 161 ff., Vigouroux p. 118 — 126), die von einer doppelten fyrifdien

Statthalterfdiaft eines ungenannten früheren Statthalters von AJien zur

Zeit des Augu^us zu reden fdieint, mit Mommfen auf Quirinius zu beziehen

ift, i[t nicht fidier.

*) S. 152, 6.

^) Er kam nadi der Abfe^ung des Ethnarchen Ardielaus nach Syrien,

um in Syrien wie in Judäa eine Einfdiä^ung des Vermögens vorzuneh-

men und über das Vermögen des Archelaus Be[timmungen zu treffen

(vgl. u. S. 169 f.) und nahm alsbald, während Coponius Landpfleger in

Judäa war, den Cenfus dort vor. Vgl. Jos. Ant. 17, 3, 5; 18, 1, 1. 2, 1.

Damals war er aber Statthalter. Denn abgesehen davon, daß ihn Jo-

fephus (18, 1, 1) nidit bloß rmrixi^q, d. h. Einfdiä^er, Steuertaxator (vgl.

auch Ant. 20, 5, 2), fondern auch d^xatoJoTij? mv e&vnvq, d. h. einen Mann,
der dem [jüdifdien] Volke Redit zu fpredien hat, nennt, ftand er deshalb
über dem Coponius, mit dem er zugleich gekommen war (Ant. 18, 1, 1.

2, 2), da nicht diefer, fondern er felbft den Hohenpriefter Joazar abfegte
und einen andern an feine Stelle fe^te (Ant. 18, 2, 1). Er hatte audi
allgemein den Auftrag, „das Vermögen in Syrien einzufdiä^en" (Ant.

17, 13, 5: ÜTtoTi/itjööfievog rä iv SvQla), ein Auftrag, der nidit bloß auf

den Teil Syriens, welcher die bisherigen Länder des Archelaus umfaßte,

befdiränkt werden darf.

«) Tac. ann. 3, 48. Vgl. über ihn Prosopogr. imp. Rom. III, 287 - 289.
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Wenn nun Lukas fagt, die Sdia^ung habe ftattgefunden „i]ytiuo-

Lukas will vevovzo? rij? 2v^iecg KvQ^viov'*,^) fo heißt das nicht notwendig: „als Qui-

vermutlidi rinius Statthalter von Syrien war", denn Lukas pflegt die Beamten nadi

den Quirinius ihrem Amtstitel zu nennen.*) Einem Statthalter von Syrien, welches

als oberften unter Auguftus eine kaiserliche Provinz war, kam aber der Titel ngeö-

Cen[us- ßtvTijt; zov 2fßa.6tov dvtiötQdrrjyoq,^) legatus Augusti pro praetore zu. Ge-

beamten be- wig könnte Lukas, der den Titel ^ytfio'iv dem Prokurator von Judäa gibt,^)

zeidinen. hier eine für alle Arten von Statthaltern mögliche allgemeine Titulatur

gebraudit haben. ^) Er konnte aber audi den Titel für einen Beamten,

dem die Schalung der Provinz übertragen war, gebrauchen,*) zumal er

gar kein Intereffe daran hatte, den Statthalter von Syrien zu erwähnen,

wohl aber den, der in der Provinz nach kaiferlidiem Auftrag den Cenfus

auszuführen hatte. Deshalb empfiehlt [ich die Annahme,^) dag Quirinius

damals wirklich außerordentlicher, kaiferlicher Kommiffar für den Cenfus

in Syrien gewefen ift und Lukas ihn als {olchen bezeichnen will. Ob
dann Quirinius fein Amt zur Zeit des Saturninus oder, wie wahrfdiein-

lidi ift, des Varus angefangen hat, bleibe dahingeftellt.

') Luc. 2, 2; vgL diefelbe Wendung 3, 1; riYiii.ovevovrQg UovtIov

UeiXäzov Zfjg 'lovSaiag.

2) Die Statthalter der fenatorifchen Provinzen heißen dv&vnaxot,

proconsules (vgl. Apg. 13, 7 f., 12. 18, 12. 19, 38). Lukas kennt Politardien

von Teffalonich (Apg. 17, 6, 8), Afiardien zu Ephefus (Apg. 19, 31) und

nennt, um beim Evangelium zu bleiben, den Landpfleger von Judäa

ftets nY^ii,<i')v (praeses Vulg.) (cf. Luc. 3, 1; 20, 20. 'Apg. 23, 24; 26, 33;

24, 1, 10; 26, 30; vgl. auch Matth. 27, 2. 11. 14. 15. 21. 27. 28, 14).

=•) Dio Gass. 53, 13.

*) Bei Jofephus wird 16, 9, 1 von rot? Kalöagog -^ye^oStv geredet.

Es find darunter der Statthalter Saturninus und Volumnius verftanden.

Beide heißen Ant. 16, 9, 1 ol 2v()la<; iaiövaxovvxtq. Letjterer wird

B. J. 1, 27, 2 als iTzivfjojro^, procurator, bezeichnet. Auch neben dem
Statthalter Varus findet fidi ein kaiferlicher Prokurator Sabinus, nidit für

den Cenfus, fondern für die kaiferlichen Domänen in Syrien erwähnt

(Ant. 17, 9, 3 KaiöaQog inirqonoq xmv iv Hvgta 7rpayA<«rwr; vgl. auch B. J.

2, 2, 2; 2, 5, 1). — Auguftus fdireibt dem Herodes, er folle die ijye/iöveg

nadi Beirut einladen. Diefe waren Saturninus und feine drei Söhne,

„weldie bei ihm als Legaten waren" («t/rovro yä^ avxw x^ei? ovxeg nqeg-

ßevrui) nebft Volumnius (Ant. 16, 11, 1. 11, 3).

^) Marquardt RStV 1, 547, 8 erwähnt unter andern ungenauen Be-

zeichnungen, die für die dvd-vnazoi oder proconsules gebraudit werden,

auch ^yefidir. Vgl. Ariftides vol. I, p. 532 Dind,

«) Vgl. Mommfen.RStR II, 1016, 1091 ff. Marquardt RStV II, 215 f.

und O. Hirfdifeld, Die kaiferl. Verwaltungsbeamten bis auf Diokletian^

B. 1905, S. 55 f.

') So audi Sanclemente 1. c. p. 413-448; Ideler, Handbudi der

Chronologie II, 395. Kellner, Die röm. Statthalter von Syrien und Judäa

zur Zeit Chrifti ZKTh 1888, S 477 u. a.
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Andere meinen, um nur einige widitigere An[iditen anzuführen, das Erklärungen

militärifdie Kommando der Provinz oder das Amt des ijye/toJv fei ent- von

weder unter Saturninus') oder Varus von dem des ordentlichen Legaten Luk. 2, 1 ff.

getrennt und in den Händen des Quirinius gewefen, oder Saturninus

oder Varus habe die Schalung angefangen, Quirinius fie aber beendigt.'')

Es fei die Schalung nadi ihm als dem in Syrien beffer bekannten Manne,

der überdies bei feiner zweiten Statthalterfdiaft in Syrien im Jahre 7

n. Chr. einen zweiten Cenfus in Judäa vornahm, genannt worden, Lag-

range,3) der im Jahre 1911 die Frage von Neuem unterfucht hat, hält

die Löfung von Calmet, Walion, Wieseler u. a. für am wahrfcheinlidisten,

nach der Luk. 2, 2 zu uberfet5en ift: „Diefe erfte Sdia^ung gefdiah, bevor

^) Vgl, befonders Ramfay, The bearing of recent discovery on the

trustworthiness of the New Testament. L. 1915, p. 238 ff. — Ramfay
hat in den Jahren 1912 und 1913 im pifidifdien Antiodiien zwei Infdiriften

gefunden. (Vgl. diefelben in The bearing p. 285 und 291; f. auch F.

Bleckmann in ZDPV, 1915, 229 f., Lagrange Rb. 1913, 617; Wickenhaufer,

Die Apoftelgefdiidite und ihr Gefdiichtswert [= Neuteft. Abhandlungen

herausgegeben von M. Meinertz VIII, 3-5] Münfter i W. 1921, S. 317),

welche beide eine Widmung für C. Caristanius, „praefecto P. Sulpici

Quirini duumviri" enthalten. Die erfte lautet: C. Caristafnio] C. F. Ser.

Frontfoni Caesiano Julifo, praeffecto fabrfum], pon[tif(ici), sacerdoti,

praefecto P. Sulpici Quirini duumvfiri, praefecto M Servili. Huic primo

omnium publice dfecurionum] dfecreto] statua posita est. Die zweite

unvollftändige: C. Caristianifo C. F. Serfgia] Frontoni Caesiano Julio

praef. fabr. tribuno mil. legfionis] XII fulmfinatae], praeffecto] cohfortis]

Bosfporianae], pontiffici], praeffecto] P. Sulpici Quirini II virfi], praeffecto]

M. Servili, praeffecto]. Ramfay hält es für wahrfcheinlich, daß Quirinius,

der im Jahre 12 v. Chr. Konful war
(f. S. 152), fdion im Jahre 11 v. Chr.

nach Syrien gekommen fei, und von 10 — 8 v. Chr. den Krieg gegen die

Homonadenfer geführt habe. Er fei eine Zeit lang zugleich mit Sentius

Saturninus Statthalter von Syrien gewefen, namentlidi im J. 8 v. Chr.,

in welchem Jahre die Schalung ftattgefunden habe. Waren beide im

Jahre der Schalung Statthalter von Syrien, fo könnte diefe fowohl auf

Quirinius oder mit Tertullian (vgl. S 152 Anm. 2) auf Sentius Satur-

ninus bezogen werden. Es wäre audi möglich, dag fie unter Quirinius

angeordnet und unter Saturninus ausgeführt wurde.

Gegen diefen Erklärungsverfudi fpridit aber, dag dann Jefus, als

er feine öffentliche Tätigkeit begann, nidit wie Luk. 3, 23 fagt, etwa 30,

fondern vielmehr etwa 33 Jahre alt gewefen fein müßte.

*) Z. B. Zumpt, S. 207 ff. Knabenbauer p. 111, Pölzl im Kirchen-

lexikon III, 5 ff. Mc Kinnon, p. 335. Auch A. Mayer, Die Sdia^ung etc.

ift der Anficht, daß der Cenfus unter dem Statthalter Sentius Saturninus
anfing und unter Quirinius beendigt wurde und etwa vom Jahre 7

(refp. 6) bis fpäteftens 3 v. Chr. gedauert hat.

3) Oü en est la question du recensement de Quirinius? Rb. 1911,

N. S. Tcime VIII, p. 60-84; vgl. auch Rb. 1913 p. 617 s.; 1921 p. 147.
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Quirinius Statthalter von Syrien war." Er hat auch viele Beifpiele dafür an-

geführt, dag TT^öTro? mit folgendem Genitiv bisweilen als Zeitbeftimmung

im Sinne von TZQotsQo? „vor jemand" gebraucht wird, fo z. B. auch

Joh. 1, 15, 30; 15, 18. Jedenfalls kommt es aber in diefem Sinne nicht

bei Lukas vor. Ein wegen feiner klaren Sdireibweife fo gerühmter

Schrrftfteller wie er hätte fidi ficher unzweideutiger und be[timmter aus-

gedrüdft, wenn er das ihm Zugefdiriebene hätte fagen wollen,^) Man
mag über den Grad der Wahrfcheinlichkeit foldier Vermutungen ver-

fdiiedener Anficht fein. Immerhin find fie berechtigter als die Annahme^)

dag Lukas „etwas, was vor dem März des Jahres 4 v- Chr. gefdiehen

fein foll, mit einem Ereignis, weldies frütfeftens. am Ende des Jahres

oder im Anfang des Jahres 3 v. Chr. fidi zugetragen hat, als gleidizeitig

betrachtet und in innigfte Verbindung zu demfelben gefetjt" hat.^)

') So u. a. Knabenbauer z. d. St.

• *) Vgl. Zahn, Die fyrifche Statthalterfdiaft etc. S. 633 ff. Einleitung 1,

395 f. Nadi feiner Anficht ift der Beridit des Jofephus über die Ereignifje

vom J. 4 V. Chr. bis 37 n. Chr. äußerft unzuverläffig. Er bringe die-

felben Tatfachen zweimal vor, einmal nach dem Tode des Herodes, das

andere Mal nach der Abfe^ung des Ardielaus. Quirinius fei nur einmal,

nämlich zwifchen Herbft 4 bis 1 v. Chr. Statthalter von Syrien gewefen

und habe nur einmal, nidit vor, , fondern nadi dem Tode des Herodes

eine Sdia^ung vorgenommen. Lukas habe fich in der Anfe^ung der-

felben, mindeftens um einige Monate, vielleidit um 1-2 Jahre geirnt.

— Friedr. Spitta, Die dironologifdien Notizen und die Hymnen in Lc. 1

und 2. Zeitfdir. f. d. neuteft. Wiff. Jahrg. VII, 1906, 281-317 nimmt das

Urteil Zahn's über Jofephus an, meint aber, daß der Bericht des Lukas

nichts Unwahrfcheinlidies enthalte. — Wm. Weber, der Cenfus des Quiri-

nius nach Jofephus, Zeitfdir. etc. Jahrg. X, 1909, 307—319 kommt fogar

zu dem Refultat, dag es fidi nicht blog bei Jofephus um eine einzige

Schalung Paläftinas und zwar im J. 4 v. Chr. handele, fondern dag der

mit ihrer Aufnahme betraute Römer, den Jofephus Sabinus nennt, ein

und diefelbe Perfon mit Quirinius fei. Vgl. hiergegen Lagrange, Oü en

est la question etc. p. 63 ss, 72 s.

3) J. van Bebber, Zur Chronologie des Lebens Jefu. Münfter 1898,

S. 110 — 120 will zeigen, dag Quirinius vor Titus Statthalter von Syrien

war und im Jahre 742/43 U. C. = 12/13 v. Chr. die Sdia^ung vor-

genommen habe. Folgeriditig lägt er dann Chriftus im Jahre 743 oder

744 U. C. geboren fein. Dann wäre er bei feiner Taufe nicht „ungefähr

30 Jahre" (Luc. 3, 23), fondern ungefähr 40 Jahre alt gewefen, was ganz

unglaublich ift.
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HI. Kapitel.

Paläftina unter den Söhnen des Herodes und den er[ten

römifchen Landpflegern bis zum Jahre 41 n, Chr.

1. Der Ethnardi Ardielaus.

Da das Tejtament des Herodes keine Gültigkeit hatte, Unruhen in

bis es von Auguftus beftätigt war, beabfiditigte Ardielaus Jeru|aiem.

nadi den Trauerfeierlichkeiten für feinen Vater alsbald zur

Erlangung diefer Beftätigung nadi Rom zu reifen. Zunädift

ging er nadi Jerufalem, wo er der ihn begrüßenden Menge
im Tempel allerlei Verfprediungen madite, für den Fall, daß

er von Auguftus beftätigt werde. Allein eine Anzahl Leute

verlangte mit großem Ungeftüm die Beftrafung der Ratgeber

des Königs, welche den Tod der Adlerzerftörer Matthias und

feiner Genoffen verfchuldet hatten,') und die Abfe^ung des

von Herodes eingefe^ten Hohenpriefters. Sie ließen fidi

durdi niemand von ihrer unzeitgemäßen Forderung ab-

bringen, hielten fich im Tempel zufammen und fchlugen, vom
Volke unterftü^t, die zur Herftellung der Ordnung gefandten

Kriegsleute in die Flucht, fo daß ein förmlidier, wegen des

ftets vielbefuchten Ofterfeftes gefährlicher Aufftand drohte.

Deshalb griff Ardielaus mit feiner ganzen Madit ein und

ließ durch feine Reiterei dreitaufend Mann niedermachen.

Je^t fügte man fidi feinem Befehl, das Feft zu verlaffen und

nach Haufe zurückzukehren.^) Aber gewiß war diefer An-

fang feiner Regierung nur zu geeignet, den Archelaus von

vornherein verhaßt zu machen.

Nachdem nun Ardielaus feinen Bruder Philippus zum
Reidisverwefer eingefe^t hatte, reifte er, begleitet von der

Salome, der Sdiwefter des Herodes, und andern Bluts-

verwandten nach Rom, wohin fidi audi fein Bruder Antipas

begab, der das Reidi für fidi felbft erlangen wollte. In

Rom traten alle Verwandten auf die Seite des Antipas, unter

dem fie beffer zu fahren glaubten als unter dem von ihnen

>) S. o. 143,

Ant. 17, 8, 4-9, 3. B. J. 2, 1, 1-3.
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gehaßten Archelaus. Am meiften wünfditen fie jedodi, das

Land möge unter die Verwaltung eines römifchen Land-

pflegers geftellt werden, da fie dann audi am freieften [ein

würden.^)

Mittlerweile war in Judäa nach der Abreife des Arche-

laus ein neuer Aufftand ausgebrochen, den der durch feinen

unrühmlichen Kampf gegen die Germanen bekannte Pro-

konful von Syrien, Q. Varus, mit Gewalt unterdrückte. Er

glaubte durch die Zurücklaffung einer Legion in Jerufalem

hinreichend für die Ruhe geforgt zu haben und ging nach

Antiodiien. Allein die Unruhen wurden aufs neue durch das

Das rück- rückfichtslofe Vorgehen des Sabinus angefacht, der als Pro-

fichtsioieVor- kurator oder Scha^meifter des Kaifers deffen Rechte zu
gehen des wahren hatte, dem Varus aber verfprochen hatte, die näheren

Beftimmungen des Kaifers abwarten zu wollen. Daran hatte

er fidi aber nicht gehalten, fondern hatte, nachdem Varus

das Land verlaffen, den königlidien Palaft in Jerufalem in

Befi^ genommen, und von den Befehlshabern der könig-

lidien Burgen und öffentlichen Verwaltern Rechenfchaft ver-

langt. Diefe hielten fich aber ftreng an die Befehle des

Archelaus und erklärten, alles der Entfcheidung des Kaifers

zu überlaffen. Sabinus ging foweit, den Archelaus felbft beim

Kaifer zu verklagen.'^ Durch feine Bewaffneten fuchte er die

Sdilöffer wie auch den königlidien Scha^ mit Gewalt in feine

Hände zu bekommen und bedrückte das Volk. Am Pfingft-

fefte kam es zwifdien den jüdifchen Feftgenoffen und den

Römern zum offenen Kampf. Le^tere griffen den Tempel

felbft an, zerftörten die von den Juden verteidigten Tempel-

hallen durch Feuer und bemächtigten fich des Tempelfcha^es,

von welchem Sabinus 400 Talente an jidi nahm. Die nächfte

Folge hiervon war, dag felbft ein Teil der königlichen Truppen

zu den Aufftändifchen überging, die den auf die Hilfe des

Varus vertrauenden Sabinus und die Seinigen in dem hero-

dianifdien Palafte belagerten.^)

NeueEmpö- Der Angriff auf den Tempel rief überhaupt im ganzen

rungen. Lande den Aufftand hervor. In Idumäa bekämpften 2000

') Ant, 17, 9, 3-7. B. J. 2, 2, 1-7.

2) Ant. 17, 9, 3 u. 4. B. J. 2, 2, 4.

3) Ant. 17, 10, 1-3. B. J. 3, 1-4.
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Veteranen des Herodes die königlidien Truppen. In Galiläa

bemächtigte fich Judas, der Sohn des Räuberhauptmanns

Ezediias, mit feiner Sdiar der zu Sepphoris angehäuften Judas.

königlichen Waffenvorräte und des königlichen Schafes, in

Peräa fammelte ein Sklave des Königs Herodes namens

Simon viele um fidi, [leckte den königlichen Palaft in Jeridio Simon.

in Brand und plünderte dort wie in andern königlichen Pa-

läften, wurde aber von den Römern überwältigt und ent-

hauptet. Eine andere Rotte fteckte den königlichen Palaft bei

Betharamathon (fpäter Julias oder Livias genannt) i) am Jor-

dan in Brand, und ein Schafhirt von riefiger Körperkraft Athronges.

namens Athronges fe^te fich felbft die königlidie Krone auf

und kämpfte lange Zeit nicht ohne kleinere Erfolge mit feinen

große Rotten befehligenden vier ihm ähnUchen Brüdern gegen

die Römer und die königUchen Truppen.^)

EndHdi kam Varus, der alfo noch immer Statthalter von Gewait[ame

Syrien war, mit den beiden andern ihm noch zur Verfügung önter-

ftehenden Legionen und Hilfstruppen, namentlich des Naba- ^^^^^^S des

täerkönigs Aretas, deffen Truppen den von ihnen gehaßten
dJJtJ^^varu^s

Juden durch Mord und Brand vielen Schaden zufügten, zu

Hilfe. Sepphoris wurde verbrannt und feine Bewohner als

Sklaven verkauft. Jerufalem wurde von den Aufftändifchen

beim Anzug des Varus, dem übrigens auch Sabinus nicht vor

die Augen zu kommen wagte, verlaffen. Überall wurden im

Lande die Sdiuldigen aufgegriffen und zweitaufend ans Kreuz

gefchlagen. Genügt hatte der Aufftand den Juden nichts.

Eine Legion blieb in Jerufalem als Befa^ung zurück.^)

Ehe in Rom die Entfcheidung fiel, wer das Land be- JüdifcheGe-

herrfchen foUe, kamen fünfzig Gefandte des jüdifchen Volkes fandtfdiaft für

dorthin, welche um die Abfchaffung des Königtums, die Ein- ^'® Abfchaf-

tung des

*) Während Ant. 17, 10, 6 von dem Königspalaft zu Amatha (Iv

'Afia&oZc) fpridit, nennt die Parallelftelle B. J. 2, 4, 2 ihn den Königs-

palaft bei Batharamathon (xatd ßtj&aijd/nad-ov) am Jordan, Gemeint ift der

Ant, 18, 2, 1 mit. dem Namen Betharamphtha bezeichnete Ort, den fpäter

Herodes Antipas Julias, zu Ehren der Julia, der Gemahlin des Auguftus

nannte. Vgl, über Julias oder Livias wie der Ort fpäter heigt, Schürer

2, 21B— 216, der in Ant, 17, 10, 6 einen Textfehler für iv Bijd-a^ana&ol?

annimmt,

2) Ant. 17, 10, 4-8, B, J, 2, 4. Tacit. bist. 5, 9 (über Simon).

*) Ant. 17, 10, 9-10. B, J. 2, 5,
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Verleihung des Landes in die Provinz Syrien und die Über-

tragung der Verwaltung Judäas an einen römifchen Land-

pfleger, unter dem die Juden nach ihren eigenen Gefe^en

leben dürften, baten. Das Ge{uch, welches {ie dem Kaifer

im Apollotempel zu Rom vortrugen, wurde von nidit weniger

als achttaufend römifchen Juden — fo Itark war fchon damals

die jüdifche Bevölkerung der Stadt^) — unterftü^t. Begründet

wurde es mit den Ungerechtigkeiten des Herodes und der

Tatfache, da§ Archelaus, noch ehe er in der Herrfchaft be-

ftätigt M^ar, dreitaufend Volksgenoffen im Tempel abgefchladitet

habe.')

Die Erinnerung an die Zeit, in welcher ein Mann von

edler Abkunft in ein fremdes Land zog, um ein Königreich

zu erringen und feine Mitbürger, die ihn halten, ihm eine

Gefandtfchaft nadifchickten und fagen ließen, „wir wollen

nicht, daJ5 diefer über uns herrfche," ift noch dreißig Jahre

fpäter lebendig gewefen. Denn Jefus fpielt darauf an in

dem Gleichnis von den Pfunden.^)

Beftätigung Archelaus ift aber in die Lage gekommen, fidi fpäter

des an feinen Feinden rächen zu können. Denn einige Tage
Te[tamentes „ach jener Verfammlung im Apollotempel gab Auguftus feine
des Herodes.

Entfcheidung, die im wefentlichen das Teftament des Herodes

beitätigte. Archelaus erhielt zwar nidit den Titel König, der

ihm erft für fpäter, wenn er fich desfelben würdig gemacht

habe, in Ausficht geftellt wurde, aber dodi den Titel Ethnarch^)

und die eine Hälfte des Gebietes des Herodes, nämlich Judäa,

Idumäa und Samaria mit den Städten Cäfarea, Samaria,

Joppe und Jerufalem. Jedodi wurden die griediifchen Städte

Gaza, Gadara und Hippus davon abgefondert und mit Syrien

verbunden. Archelaus bezog aus feinem Gebiete jährlich

600 Talente.«)

") Bald hiernach haben fich die römifchen Juden für den faifchen

Alexander, einen zu Sidon erzogenen Juden, der [idi für den Sohn der

Mariamme und des Herodes ausgab, begeiftert, bis er von Auguftus

felbft entlarvt wurde. Ant. 17, 12.

2) Ant. 17, 11, 1—3. B. J. 2, 6, 1-2.

=») Luc. 19, 12-27.

') S, o. S. 144.

'") Der Titel fteht audi auf feinen Münzen. Siehe Levy 73 f. Madden,

p. 114-118.

6) Ant. 17, 11, 4.
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Die andere Hälfte des ursprünglich herodianifchen Ge-

bietes wurde in zwei Tetrarchien^) geteilt. Die eine mit den

Landfdiaften Peräa und Galiläa erhielt Antipas, die andere

mit Batanäa, Auranitis, Tradionitis und einem Teile des Ge-

bietes des Zenodorus erhielt Philippus, der Bruder des Arche-

laus. Antipas bezog aus feinen Ländern eine jährlidie Ein-

nahme von 200, Philippus aus den feinen eine von 100 Talenten.

Auch die Vermächtniffe an die Schwefter des Herodes, Sa-

lome, wurden beftätigt und ihr noch der königlidie Palaft in

Askalon dazu gegeben. Ihre jährlichen Einkünfte beliefen

fidi auf 60 Talente.^) Sie hat nodi die Zeit der römifchen

Prokuratoren erlebt und ihre Befi^ungen der Kaiferin Livia

vermacht.^) Auguftus zeigte fidi auch darin großmütig, dag

er die ihm felbft von Herodes vermachten 1500 Talente den

Söhnen desfelben überliej^ und nur einige Gefäge als An-

denken behielt.^)

So waren die Bemühungen, den Archelaus vom Throne

fernzuhalten, vergebens gewefen, und feine Feinde hatten nun

feine Rache zu fürchten. Es entfpricht ganz der allgemeinen

Anfchauung vom Charakter des Ethnardien, dag, als Jofeph

hörte, dag Ardielaus ftatt feines Vaters in Judäa herrfchte,

er fidi fürchtete, dorthin zu gehen.^) Zunächft fe^te Arche-

laus, wie manche früher von ihm verlangt hatten,^) den

Hohenpriefter Joazar, Sohn des Boethus, ab, weil er es mit

den Aufftändifchen gehalten habe. An deffen Stelle machte

er den Eleazar und nach deffen Abfe^ung den Jefus, Sohn
des See, zum Hohenpriefter.') Nodi mehr als an diefen Ge-

fe^widrigkeiten fliegen fich viele daran, dag er nach Ver-

ftogung feiner eigenen Gemahlin gegen das jüdifche Gefeg

') Der Name, welcher eigentlich „Viertelsherrfchafteri" bedeutet,

kommt zuerft bei Euripides, Alcestis 1154, hinfiditlidi Theffaliens, welches

in vier Bezirke geteilt war, vor. Später ift der Ausdruck überhaupt Be-

zeichnung eines kleinen Fürstentums. Vgl. z. B. Ant. 14, 13, 1. Sdiürer 1,

423, 12.

') Ant. 17, 11, 4-5. B. J. 2, 6, 3.

^) Ant. 18, 2, 2. B. J. 2, 9, 1. Sie [tarb unter dem zweiten römi-

fchen Prokurator von Judäa um das Jahr 10 n. Chr.

*) Ant. 17, 11, 5. B. J. 2j 6, 3.

«) Matth. 2, 22.

«) S. o. S. 157 und 153, 5.

') Ant. 17, 13, 1.
'^

Feiten, Neuteffamentliche Zeitgefdiidite. I. 2. u. 3. Aufl. 1 1

Regierung

des

Archelaus.
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die Witwe feines hingeriditeten Bruders Alexander, Glaphyra,

welche von ihrem zweiten Manne, dem Könige Juba von

Mauretanien, gefchieden^ war, heiratete. Übrigens ftarb fie

bald nach ihrer Ankunft in Jerujalem. Wie durch feine Grau-

famkeit, fo bewies fich Archelaus ebenfalls durch feine Bauten,

durch die er gewig auch das Wohlwollen des Auguftus zu

erwerben fuchte, als echten Sohn des Herodes. Er ftellte den

Palaft in Jeridio wieder glänzend her,^) legte in der Ebene

nördlidi von Jeridio Palmenpflanzungen an und gründete in

der Gegend die Stadt Archelais.

Er war aber wegen feiner Graufamkeit und Tyrannei

derart verhalt, dafe fidi die fonft einander fo feindfeligen

Juden und Samariter gegen ihn verbanden und ihn beim

Kaifer verklagten. Er wurde zur Verantwortung nadi Rom
geladen, mit Entziehung feines Vermögens beftraft und nadi

Vienne in Gallien verbannt.^)

Dies Sdiidcfal traf ihn im zehnten Jahre feiner Regierung

im Jahre 6 n. Chr.'*)

2. Judäa unter den erften römifchen Landpfiegern

von 6—41 n. Chr.^)

Verhältnis Nadi der Abfe^ung des Ardielaus wurde fein Gebiet

von Judäa zu in eine römifche prokuratorifdie Provinz verwandelt,^) weldie
Syrien [eit aber infofern wie ein Annex mit der benachbarten wichtigen
dem Jahre 6 p^ovinz Syrien verbunden war,^) als wohl in Berüdifiditigung

1) Jos. Ant. 17, 13, 4. B. J. 2, 7, 4 fagt „nach dem Tode" des.

Juba. Allein der {tarb erft im Jahre 23 n. Chr.

') Vgl. o. S. 159.

3) Ant. 17, 13. B. J. 2, 7, 3-4.

*) S. o. S. 145.

) Nach dem Vorgang von andern wird in den allgemeinen Erörte-

rungen S. 162 ff. auch fchon die zweite Periode der Prokuratoren von

44-66 mit berückpchtigt.

«) B. J. 2, 8, 1. Tac. ann. 2, 42 (z. Jahre 17 n. Chr.): provincia&

Suria atque Judaea fessae oneribus, deminutionem tributi orabant. Auch

Luc. 3, 1 nennt den Pilatus Landpfleger von Judäa, vergeht aber unter

Judäa wie audi Tacitus ebenfalls Samaria und Idumäa. Daß S^maria

zur Provinz des Pilatus gehörte, ergibt {ich audi aus Ant. 18, 4, 1.

') ^S^' Ant. 18, 1, 1: el? rffv 'lovdalmv TtQOÖ&jxrjv riJQ HxiQiai; ytvofievtjv.

Audi Tac. ann. 12, 23 fagt von der Zeit des Claudius: Ituraei et Judaei

defunctis regibus Sohaemo atque Agrippa provinciae Syriae additi.
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der durch die religiöfen Eigentümlichkeiten der Juden be-

jonders fchwierigen Verhältnifle Paläftinas, dem Statthalter

von Syrien das Recht zuftand, bei 'außerordentlidien AnlälJen,

wie fie eben bei den fo fchwer zu regierenden Juden leiditer

als anderswo entstehen konnten, einzugreifen.^)

Von derartigen aufeerordentlidien Fällen abgefehen, wurde über proku-

Paläftina wie jede prokuratorifche Provinz verwaltet. Augultus ratorijche

hatte im Jahre 27 v. Chr. die Provinzen eingeteilt in i"ipe- airirndneT
ratorifche, weldie eine militärifche Befa^ung erforderten und

deren Statthalter von ihm {elbft ernannt wurden, und in fena-

torifche, weldie als beruhigt galten und deren Statthalter vom
Senat ernannt wurden. Die kaiferlidien Provinzen verwaltete

er durch Stellvertreter, weldie, {eitdem er im Jahre 23 v. Chr.

{elb[t die prokonfularifdie Gewalt über die Provinzen erhalten

hatte, Legaten hießen und in feinem Namen die prokonsu-

larifdie Madit ausübten. Die|e Legaten hießen in den größeren

und widitigeren Provinzen legati Augufti pro praetore {nQfcßev'

1) So i[t wohl Ant. 18, 1, 1 (J. vorige Anm.) wie Ant. 17, 13, 5 „t^? äs

A^XeXctov xÜQaq vnorehtvq 7TQo6vefit]&-tl'}rjg rfi Si'qmv" ZU erklären. Vitellius

hat als Statthalter von Syrien eine jüdifche Befchwerde gegen Pilatus

angenommen und ihn abgeje^t (Ant. 18, 4, 2). Gewiß mag er das kraft

feines außerordentlidien Imperium über die benachbarten Provinzen, wo-

von Tacitus Ann. 6, 32: cunctis quae apud orientem parabantur L. Vi-

tellium (Tiberius) praefecit fpridit, getan haben, wenn {ich diejes Imperium

nicht bloß auf die Ordnung der parthifch-armenifdien Schwierigkeiten be-

zog. Von Petronius, der ebenfalls in die Verhältni[fe Judäas eingriff

(vgl. Ant. 18, 8, 2-9. B. J. 2, 10, 1—5), ift es bekannt, dafj er im be-

{ondern Auftrag des Galigula handelte; vgl. Mommfen, RG, V, 509, 1.

Auch kann nidits Be[timmtes aus dem Urteil des Statthalters Ummidius
Ouadratus über die jüdifdien Prokuratoren Felix und Cumanus gefolgert

werden, da Quadratus für diefen beftimmten Fall das jus statuendi etiam

de procuratoribus erhalten hatte (Tac. ann. 12, 54). Allein es be[tand

doch ein engeres Verhältnis zwifchen Judäa und Syrien als zwi[chen den

prokuratorifchen Provinzen im Abendland und den an fie angrenzenden,

wie Hirfchfeld, Die kaiferl. Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian*,

B. 1905, S. 407 f. fagt. Denn audi der Statthalter Caffius Longinus ift

unter Claudius mit Truppen in Jerufalem und geftattet mit dem jüdifdien

Prokurator, eine jüdifche Gefandtfdiaft an den Kaifer zu fenden (Ant. 20,

1, 1). Unter Nero kommt Ceftius Qallus zunächst zur Befdiwichtigung

des Volkes nach Jerufalem (B. J. 2, 14, 3) und an ihn bringen nadi

feiner Rüdkkehr nach Syrien die Juden und der Prokurator ihre Be-

fchwerden, woraufhin er zunädift einen Tribun nach Jerufalem fendet, da-

mit der ihm Beridit erftatte (B. J. 2, 16, 1).

11*
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Tai xal dvTiGTQdrrjyoi jov Jeßaaiov), in den kleineren, in welchen

nur eine Legion ftand, legati praetorii {nQsaßsvjal arquir,-

YixoC).^) Allein es gab aiidi kaiferliche Provinzen, deren

Verhältniffe entweder wie bei Noricum und Rhätien in den

Alpen durch die Bodenbefchaffenheit, oder wie in Thrazien

und Mauretanien durch den Kulturzuftand der Bewohner, oder

wie in Ägypten durch eine ftarre eigentümliche Kultur fo

eigentümliche waren, daß die Einführung der gewöhnlichen

römifchen Provinzialverwaltung nidit oder noch nicht tunlich

war.^) Deshalb wurden fie für [ich behandelt und nidit durch

Prokonfuln und Legaten, fondern durdi Statthalter aus dem
Ritterftand verwaltet, welche in der er[ten Kaiferzeit nicht

bloß in Ägypten, fondern auch fonft den Titel praefectus

führten.^) Sie waren aber wie Vizekötiige wirkliche Statt-

halter, deren Amtsdauer vom Willen des Kaifers abhing, bei

feinem Tode aber von felbft erlofch/)

Der Titel Der Statthalter von Judäa führte, wenn nidit von An-

fa,ng an, fo doch jedenfalls fchon unter Claudius den Titel

Prokurator,^) Landpfleger, ein Titel, der audi den fpwohl

in den imperatorifchen wie den fenatorifchen Provinzen fich

findenden hödiften kaiferlichen Finanzbeamten gegeben wird,*^)

.
1) Vgl. Marquardt RStV 1, 548 ff.

^) Tac. Hist. 1, 11: duae Mauritaniae, Raetia, Noricum, Thracia et

quae aliae procuratoribus cohibentur.

=*) Vgl. Mommfen RStR 3, 554 ff.; Hirfdifeld S. 382.

4 Mommjen 1. c. 2, 259; Marquardt RStV 1, 554 f.

5) 'Enirqonnq. Vgl. den Erlag an die Juden bei JoJ. Ant. 20, 1, 2.

Man follte annehmen, dag nach der Analogie von Ägypten und der übrigen

Ritterprovinzen auch in Judäa der Statthalter urfprünglich praefectus

genannt worden jei (vgl. Hirfdifeld, S. 385). Immerhin nennt Tac. ann.

15, 44 den Pilatus procurator. Jofephus braucht oft inixQono^ (pro-

curator) vgl. Ant. 20, 6, 2; B. J. 2, 8, 1; 9, 2; 11, 6; 12, 8; bisweilen

aber e/ra^/o? (Ant. 18, 2, 2; 19, 9, 2; 20, 9, 1. B. J. 6, 5, 3) oder

ijyB/A-wv = praeses (Ant. 18, 3, 1; 18, 1, 1 {teht i^rijäöfttvoc, 20, 7, 1

7T(jo6fr]66fisvog und an einer Stelle Ant. 18, 4, 2 iniftslritng:). Die Evan-

gelien und die Apg. nennen den Statthalter von Judäa aber flets ^ye/icov,

entjprechend dem lateinifchen praeses. — In der Heil. Sdirift Apg. 23, 26.

24, 3. 26, 25 findet fich für den Prokurator von Judäa die Anrede

yqccTiöTog, welches unferem „Exzellenz" entfpricht. Auch für die Pro-

konfuln Afiens i[t diefer Titel nachgewiefen. Vgl. W. H. Waddington,

Fastes des prov. Asiat. 210. 213. 225.

'') S. unten über die römifdie Provinzialverwaltung.
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obwohl die Prokuratoren von Judäa durchaus nicht blof;e

kaiferlidie Finanzbeamte waren.

Der Landpfleger von Judäa refidierte in Cäfarea.^) Dort Re[idenzder

war fein Prätorium, wie man die Wohnung eines Statthalters Landpfleger

nannte, der von Herodes erbaute Palaft.^) Kam er bei be- ^°" Judaa.

fonderen Veranlaffungeh nadi Jerufalem, fo wohnte er dort

entweder in dem Königspalaft des Herodes in der Oberftadt

oder in der Burg Antonia.^) Als Landpfleger hatte er auch

den Oberbefehl über die in Paläftina ftationierten Truppen,

hatte die Oberverwaltung, wozu die Einziehung der Steuern

gehörte, und die oberfte Zivil- und Kriminaljurisdiktion.

Legionstruppen ftanden dem Landpfleger zwar nicht zur Die Truppen

Verfügung,*) aber doch Hilfstruppen, welche meift aus Sama- des Land-

ritern und fyrifdien Griechen beftanden.^) In Cäfarea lagen Pflegers von

wenigstens feit dem Tcde des Agrippa fünf Kohorten Fug-

volk und eine Reiterabteilung, ^) von denen die erfteren wie

oft je 600, le^tere 120 Mann ftark gewefen fein dürftenJ)
Eine diefer Kohorten bieg um das Jahr 40 die italifdie,^)

wohl weil fie mehrere aus Italien flammende Freiwillige

hatte oder ihre Offiziere von dort flammten. Ob fie mit der

zur Zeit des Apoftels Paulus erwähnten den Ehrennamen
„die auguftanifche" führenden Kohorte^) identifdi war, weiß

man nidit. Audi in Jerufalem und zwar auf der Bürg An-

tonia lag eine von einem Tribunen befehligte Kohorte,^")

wozu wie üblidi audi eine Reiterabteilung gehörte. ^^) Da§

') Vgl. z. B. Ant. 18, 3, I. B. J. 2, 9, 2. Tac. Hist. 2, 78: Caesa-

ream . . , Judaeae caput.

2) Apg. 22, .35.

3) S. o. S. 69.

*) Eine römifche Legion wurde erft nach dem jüdifchen Kriege in

Paläffina ftationiert. S. unten,

5) Ant. 20, 8, 7. B. J. 2, 13, 7. Vgl. Mommfen, RG V. 510.

«) Vgl. Ant. 19, 9, 1-2; 20, 6, 1. B. J. 2, 12, 5; B. J. 3, 4, 2.

') S. unten über das römifdie Heerwefen.

') Apg. 10, 1.

^) Apg. 27, 1. öriflQu 2tßa6xr\ = cohors Augufta (Vulg.).

">) Apg. 21, 31-37; 22, 24 ff.; 23, 10, 15 ff.; 24, 7, 22. Vgl. auch

Jof. B. J. 5, 5, 8 xa9-i]6zo yccQ äei in 'avr^? xäyftct [= Cohorte wie Ant.

20, 6, 1 U. fonft.] 'P<x)fiaio)v.

") Apg. 23, 23 u. Feiten, Apg. 418 f.



166 Erfter Abfdinitt. Die politifche Gefdiidite der Juden etc.

Die in der

Provinz

Judäa erho-

benen

Steuern.

Die Zölle.

auch in den fonftigen feften Plänen des Landes fidi kleinere

Truppenabteilungen befanden/) ift felbftverftändlidi.

Die Steuern wurden in den prokuratorifchen Provinzen

der Kaiferzeit nicht durdi einen Quäftor bezw. kaiferlidien

Prokurator wie in den jenatorifdien bezw. kaiferlidhen Pro-

vinzen, fondern durdi den Landpfleger felber verwaltet, der

jidi aber bei der Eintreibung derfelben der einheimifchen

Behörden zu t)edienen pflegte. Diefe Steuern beftanden in

der er[ten Kaiferzeit aus der Grund- oder Bodenfteuer und

der fogen. Kopffteuer, einer fidi nadi der Höhe des Einkom-

mens riditenden Vermögensfteuer.^) Dag die Steuern in

Syrien und Judäa drückend waren, lehrt das Bemühen der

beiden Provinzen, im Jahre 17 n. Chr. eine Verminderung

der Steuern wegen ihres Druckes zu erlangen.^)

Neben diefen direkten Steuern liefen die Zölle, wozu
namentlich die Abgaben von den ins Land eingeführten

Waren, das Wegegeld u. a. gehörten. Solche Zölle wurden

z, B. an der Oftgrenze Jüdäas nach Peräa hin zu Jericho

erhoben^) und in ähnlicher Weife von dem Vierfürften Anti-

pas von Galiläa bei Kapharnaum ebenfalls nahe der Grenze.^)

Die mit der Erhebung diefer oder auch der Kommunalzölle

befchäftigten Perfonen heißen in der Heiligen Schrift Zöllner

Tilmvai^ publicani. Zur Zeit der Ptolemäerherrfchaft in Palä-

ftina waren dafelbft die Abgaben jeder Stadt Jahr für Jahr

an den Meiftbietenden verpachtet worden.^) Damals biegen

folche Pächter „Zöllner". Dasfelbe Syftem beftand zur Zeit

der Republik auch in Rom, infofern als die fämtlichen Zölle

einer Provinz an einzelne oder mehrere römifche Ritter ge-

wöhnlich auf fünf Jahre verpachtet wurden, die ihrerfeits

z. B. an den Provinzial-Zollftätten Erhebungsbeamte (ex-

actores, portitores) aufteilten und felbftverftändlich auf Gewinn

') Für den Anfang des jüdifchen Krieges s. B. J. 2, 18, 6; 3, 7,32.

Vita 24.

^) S. unten über die römifdie Provinzialverwaltung.

3) Tac. ann. 2, 42.

Luc. 19, 1 f.

4 Matth. 9, 9. Marc. 2, 14. Luc. 5, 27. Römifche Bürger genoHen

in den von den Römern als autonom anerkannten Staaten und Städten

Zollfreiheit. Liv. 38, 44. Vgl. Mommfen, Rom. Staatsredit HI, 1, 697.

6) Ant. 12, 4, 1—5.
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hofften.^) In der römifchen Kaiferzeit beftand diefe Sitte zwar

nicht mehr für die direkten Steuern, wohl aber noch für die

Zölle der römifchen Provinzen.^) Somit wurden damals auch

noch die Zölle von Judäa in diefer Weife verwaltet, und die

Erhebung gefchah entweder durdi Beamte des Generalpäch-

ters oder, wenn auch diefer weiter verpachtet hatte, feiner

Unterpäditer. In le^tefem Falle waren nodi mehr Leute,

die profitieren wollten, und es ift nicht zu verwundern, dag

das ganze Syftem auf Bedrückung und widerreditliche Er-

preffung hinauslief. Denn wenn es auch Tarife gab,^) fo

waren dadurch Übervorteilungen und Willkürlichkeiten der

Zollbeamten, z. B. bei der Berechnung der Abgaben nach

dem Werte der Waren, nicht unmöglich gemacht, und es war

nicht jedermanns Sache, einen oft recht fchwierigen und koft-

fpieligen Prozeß dieferhalb gegen die Zollpächter durdizu-

führen. Ähnlich wie in Judäa wird fich die Sache audi in

den Ländern der Herodäer Antipas und Philippus verhalten

haben/) da fie ja durch die ptolemäifche und römifdie Sitte

in diefer Hinficht beeinflußt werden mußten. Das Syftem der

Verpachtung der Zölle mit all feinen üblen Einwirkungen auf

den Charakter derer, die fidi als Beamte fo oft mit diefen

Erpreffungen abgaben, macht es verftändlich, daß im Neuen

Teftamente Zöllner mit Sündern, Huren und Heiden zu-

fammengeftellt find,^) und man verfteht die Bedeutung der

Mahnung des Täufers an die Zöllner: „Fordert nicht mehr,

als was euch feftgefe^t ift."^)

1) Vgl. z. B. Cic. pro Cn. Plancio 9.; ad Quint. fratr. 1, 1, 11. Tac.

ann. 4, 6. 13, 50; Germ. 29. Dio Cass. 42, 6.

Marquardt RStV 2, 302 f. Vgl. unten.

^) Vgl. den aus der Zeit Hadrians flammenden Zolltarif von Palmyra

in der Ausg. von Reckendorf ZDMG 188S, S. 370-415 und dazu Ro-

ftowzew, Gefdi. der Staatspacht in der römifchen Kaiferzeit. Philologus

Suppl. IX, 3, S. 406, wonach die Stadt die Abgaben nicht bloß für fich,

fondern auch für den Fiskus einzog und dabei von kaiferlichen Beamten

unterflütjt oder beauffiditigt wurde.

Schürer I, 478.

') Matth. 9, 10 f.; 11, 19. Luc. 5, 30; 7, 34. — Matth. 21, 31 f. -
Matth. 18, 17. Die ebenfalls den Zöllnern fehr ungünftigen Urteile der

rabbin. Literatur vgl. z. B. in Lightfoot, Horae Hebr. (Opera II , Ultra-

jecti 1699), p. 295 sq., 344, 502, 555.

«) Luc. 3, 13.
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Sonftige Ab- AuJ5er den erwähnten Steuern und Zöllen gab es auch

gaben, noch befondere Abgaben, z. B. in Jerufalem den von Hero-

des eingeführten^) und erft von Vitellius im Jahre 36 ab-

gefchafften^) Marktzoll, und eine nodi unter Agrippa I. exi-

stierende Häuferfteuer.^) Endlich mujsten die Juden auch die

Tempelfteuer zahlen, v^eldie zur Zeit Chri[ti eine Doppel-

drachme (ungefähr 1 Mk. 32 Pfg.) betrug.*)

Die Rechts- Wie Überhaupt den kaiferlidien Statthaltern der Provin-

pfiege in derzen die oberfte Geriditsbarkeit zuftand, fo auch der Blutbann,
Provinz

jjgg Recht über Leben und Tod der Provinzialen.^) In Judäa

haben allerdings die Römer fowohl die lokalen Gerichte

wie den Hohen Rat^) beftehen laffen, allein dag der Land-

pfleger von Judäa felbft auch gerichtliche Entfcheidungen

fällte^) und fein Reicht über Leben und Tod von den Juden

felbft anerkannt wurde,^) wiffen wir aus der Heiligen Schrift

und wird durch Jofephus beftätigt ^) Hier finden wir audi,

wie es überhaupt der Gewohnheit entfprach, daJ5 vom Statt-

halter gefällte oder vollzogene Todesurteile durch Soldaten

ausgeführt wurden.^^)

Rückficht- Das Volk mufete den Kaijern Treue geloben,^') diefe aber

nähme der juchten ihrerfeits das Volk zu gewinnen, indem z. B. Augu-
Römer auf

j^^g^ ^jjg Kaiferin Livia'-) und andere Mitglieder des kaijer-

TidikeT^dlt^^*^" Haufes '^) Weihegefchenke an den Tempel fandten und

Juden. S. o. S. 135.

2) Ant. 17, 8, 4; 18, 4, 3.

=) Ant. 19, 6, 3.

*) Matth. 17, 23. Vgl unten.

5) Vgl. Marquardt, RStV 1, 556 f.; über die Rechtsprechung der

Statthalter überhaupt \. Mommfen, RStR 2, 267 ff. und 967 ff.

«) Über beide f.
unten.

^) Apg. 25, 12 zeigt, dag er fidi dabei eines Rates von Beifitjern

bediente

8) Joh. 18, 31.

«) B. J. 2, 8, 1.

'") Bei der Kreuzigung Jefu find Soldaten ötQctTimtai, (_vgl. Matth.

27, 27; Marc. 15, 16; Luc. 23, 36; Joh. 19, 2. 23 f. 32, 34) unter einem

Centurjo (Marc. 15, 39. 44 f.; Matth. 27, 54; Luc. 23, 47) tätig.

") Vg-1. Ant. 18, 5, 3 beim Reg-ierung-santritt des Claudius.

i^ B. J. 5, 13, 6 (Weinkrüge) und Philo, Leg. ad Caium 23 u. 40.

^^) Über Marcus Agrippa cf. Philo 1. c. 37. Diefer Schwiegerfohn des

Auguftus ließ audi Opfer im Tempel darbringen (Ant. 16, 2, 1), ebenfo

Vitellius (Ant. 18, 5, 3.
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Äuguftus beftimmte, dag täglich auf Koften des Kaifers „für

den Kaifer und das römifdie Volk" ein Rind und zwei Lämmer
geopfert würden.^) Audi wurden dem Anfcheine nadi wegen
der jüdifdien Bilderfcheu auf den in Judäa geprägten Münzen
nidit wie fonft der Kopf des Kaifers geprägt, 2) wie auch die

römifchen Soldaten, wenn fie nach Jerufalem zogen, die fonft

an den Feldzeichen in Form von Medaillons angebrachten

Kaiferbilder nicht mitnahmen.^) Dag daneben zahlreiche Miß-

griffe, Willkürlichkeiten und Rechtsverle^ungen der römifchen

Prokuratoren liefen, konnten die oberften römifchen Behörden

kaum verhindern. So z. B. wurde das Feftkleid des Hohen-

priefters, welches unter den Hasmonäern und Herodes in

der Burg Antonia verwahrt wurde, auch von den Römern
dort verwahrt und nur an den drei Hauptfeften und am Ver-

föhnungstage zur Benu^ung ausgeliefert, bis der Statthalter

von Syrien, Vitellius, im Jahre 36 auf Bitten der Juden und

mit Erlaubnis des Kaifers es ihnen zuftellte.*) Aber gleich

der erfte Prokurator nach Agrippa I. lieg es auf Befehl des

Kaifers Claudius von neuem auf die Antonia bringen, bis

der Kaifer auf Verwendung des jüngeren Agrippa einer

jüdifchen Gefandtfchaft die frühere Anordnung des Vitellius

wieder beftätigte.^)

Der erfte von Äuguftus gefandte römifche Landpfleger ^gr

von Judäa war der römifche Ritter Coponius, welcher fein Landpfleger

Amt im Jahre 6 antrat. Coponius.

Zugleich mit ihm war Quirinius^) dorthin gekommen, um Aufftand

eine Einfdiä^ung des Vermögens in der früheren Eparchie infolge der

1) Philo 1. c. 23 und 40. Jof. B. J. 2, 17, 2-4. Auch B. J. 2, 10, 4 ^'*^^""§^^^^

erwähnt er das Opfer für den Kaifer, Jagt aber nicht, wer die Koften
«"''"i^ius.

beftritt; c. Apion. 2, 6 behauptet er aber, das Opfer wäre auf Koften des

jüdifdien Volkes dargebracht worden. Vermutlich wurden, wie Ed. Meyer,

Die Entftehung des Judentums, Halle 1896, S. 53 f., meint, die Koften

aus den jüdifdien Steuern an den römifchen Fiskus beftritten,

2) Vgl. Levy, Gefdi. d. jüd. Münzen, S. 74-79. De Saulcy, Numis-
matique de la terre sainte. P. 1874, p. 69—78. Plate III -IV. Madden,
Coins, p, 170— 187. Gold- und Silbermünzen wurden nidit in Judäa ge-
prägt, kurfierten aber dort und trugen das Bild des Kaifers. S. Matth.

22, 20. Mc. 12, 16. Luc. 20, 24.

3) Vgl. Ant. 18, 5, 3.

*) Ant. 15, 11, 4; 18, 4, 3.

') Ant. 20, 1, 1-2.
«) S. o. S. 142 f.
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des Archelaus vorzunehmen und über de[fen Privatvermögen

zu verfügen. Seine Bemühungen wurden von dem früher

von Archelaus abgefegten ^) Hohenpriefter Joazar, der nun

wieder in den faktifchen Befi^ des Hohenprieftertums ge-

kommen war, unterftü^t.^) Es waren audi nicht religiöfe,

aus dem Gefet5 herrührende Gründe, fondern patriotifche,^)

welche den Schriftgelehrten Judas, einen aus Gamala Itam-

menden Gaulaniter, und den Pharifäer Sadduk veranlagten,

ihre Landsleute wegen ihrer Unterwürfigkeit gegen die Römer
zu fdimähen, da die Schalung offenbar eine Kneditung mit

fidi brächte, und viele zum Aufruhr zu bewegen. Der Auf-

wand verlief unglücklich, Judas felbft kam um und alle feine

Anhänger wurden zerftreut.*) Tro^dem blieb fein Geift lebendig

bis zum Untergang des Volkes. Denn gerade diefer Auf-

ftand führte zur Bildung der fpäter Zeloten und dann Sika-

rier genannten Partei, welche in fonftigen Dingen mit den

Pharifäern übereinftimmend, „Gott allein als Herrn und König

anerkannten" und bei der Vertretung diefes Grundfa^es jede

Todesart und auch den Tod ihrer Freunde und Verwandten

für nichts achteten.^) Die Hauptkämpfer und Vorkämpfer im

Kampfe gegen Rom waren aber immer Judas' des Galiläers*')

Söhne') und Verwandte, und es war einer von diefen Ver-

wandten, Eleazar, der fchlieglich nodi allein in Judäa gegen

1) S. o. S. 161.

2) Ant. 18, 1, 1.

3) Tro^dem Ant. 18, 1, 1 u. 6, B. J. 2, 17, 8 dies ausdrücklidi
'

[agen, hat man neuerdings mei(t nur religiöfe Gründe annehmen wollen.

Das Richtige hat Wellhaufen, Ifrael. und jüd. Gefdiidite. B. 1894, S. 299.

') B. J. 2, 17, 8; 2, 8, 1; 7, 8, 1. Apg. 5, 37 in der Rede des

üamaliel.

^) Ant. 18, 1, 6. B. J. 2, 17, 8.

^) Jof. nennt ihn Ant. 18, 1, 1 einen Gaulaniter aus Gamala, aber

Ant. 18, 1, 6; 20, 5, 2; B. J. 2, 8, 1 ; 17, 8 den Galiläer. Beides ift

riditig, da Gamala zwar geographifdi zu Gaulanitis, politifdi aber zu

Galiläa gehörte. In meiner Apg, S. 135 habe idi gefagt, Galiläa fei der

Sdiaupla^ feiner Tätigkeit gewefen. Das kann aber nicht riditig fein,

weil fidi die damalige Sdia^ung gar nidit auf Galiläa bezog.

^) Ant. 20, 5, 2 (Jakob und Simon wegen Aufruhrs von Tiberius

Alexander gekreuzigt) und B. J. 2, 17, 8 f. Vita c. 5 (Manahem im

Jahre 66 ein Führer der Empörer).
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Rom kämpfte und nodi im Tode im brennenden Palafte der

Burg Mafada den Römern Bewunderung abzwang.^)

Aus der Verwaltung des Coponius ift nur bekannt, dag

der Hag zwifdien Samaritanern und Juden dadurch neu auf-

flammte, dagi während des Ofterfeftes in der erften Nacht

Samariter in den Tempelhallen Menfchengebeine zerftreuten,

durch welche Verunreinigung alle vom Tempel abgehalten

wurden. Auf Coponius folgte zuerft M. Ambivius, dann

Annius Rufus. Le^terer war noch im Amte, als Auguftus im

Jahre 14 n. Chr. ftarb.')

Tiberius pflegte die Perfonen, denen er ein Amt über- Der Land-

tragen hatte, möglichft lange in demfelben zu laffen, weil pflegerVa-

er glaubte, je kürzer jemand meine ein Amt bekleiden zu^®""^
Gratus

können, dejtö mehr werde ihn die Habfucht verleiten, die ^ Jf^ ,

Vermögenden zu plündern. Verfcheuche man die Fliegen,

die fich bereits am Körper eines hilflofen Verwundeten ziem-

lich voUgefogen hätten, \o kämen neue hungrigere, die ihn

ganz ausfaugen würden.'^) Deshalb hat er auch nur zwei

Prokuratoren von Judäa eingefe^t, den Valerius Gratus und

den Pontius Pilatus.

Valerius Gratus blieb elf Jahre im Amte,0 d. h. vom
Jahre 15—26 n Chr.^) Er fe^te bald nach feiner Ankunft,

alfowohl noch im Jahre 15, den Hohenpriefter Ananus oder

Annas ab und fe^te nicht weniger als vier Hoheprielter ein,

zulegt den Schwiegerfohn des Annas, den Kaiphas.^) Gut

haben es auch fonft die Juden unter ihm nicht gehabt. Denn

unter ihm baten die Juden im Jahre 17 den Kaifer um Er-

leichterung ihrer Abgaben.^) Ja, im Jahre 19 n. Chr. ver-

trieb Tiberius, weil einige Juden zu Rom eine vornehme

) B. J. 7, 8, 1-9, 2. Vgl. 2, 17, 9.

") Ant. 18, 2, 2. Auguftus pflegte nach Dio Cass. 52, 23 die Pro-

prätoren wenigftens drei Jahre im Amte zu laffen. Handelte er bei der

Einfe^ung der Prokuratoren ähnlidi, fo blieb Coponius etwa von 6-9,

M. Ambivius (Niefe nennt ihn Ambibulus) von 9-12, Rufus von 12—15

im Amte.

3) Tac. ann. 1, 80. 4, 6. Jof. Ant. 18, 6, 5.

*) Ant. 18, 2, 2.

^) Im Jahre 26 wurde Pilatus fein Nachfolger.

6) Ant. 18, 2, 2.

') S. o. S. 166.
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Dame namens Fulvia, die Gemahlin des Senators Saturninus,

zur Annahme des Mofaismus bewogen und hierauf ihre an

den Tempel gefendeten Schäle von Purpur und Gold für

fich behalten hatten, die Juden aus Rom und Italien.^) Denn

das Beifpiel der Herren findet bei den Dienern Nachahmung.
Pontius Piia- Pontius Pilatus^) ift zehn Jahre lang^) vom Jahre 26—36*)
tus (26-36 Landpfleger gewefen. Vermutlich gehörte er der alten famni-
" ^^'^'

tifchen Familie der Pontier, die fidi in den Kämpfen der Sam-

niter gegen die Römer ausgezeichnet hatte, und aus der fo-

wohl unter Tiberius wie unter Nero einzelne das Konsulat

erlangten, an.^) Dann wäre er nicht wie manche Söhne

reichgewordener Freigelaffenen durch Glücksfall, fondern von

Geblüt Ritter gewefen.^) Daraus, dafe die Juden ihm den

Titel „Freund des Kaifers" gaben,^) folgt dies nodi nidit, da

derfelbe allen hoffähigen Perfonen gegeben wurde.^) Seine

Frau hatte ihn nach Judäa begleitet, wie denn fchon feit

Auguftus das alte Gefe^, welches den Frauen der Statthalter

verbot, ihre Männer in die Provinzen zu begleiten, nicht

mehr in Übung war.^)
'

') Ant. 18, 3, 5. Tac. Ann. 2, 85. Über den judenfeindlidien Ein-

fluß des Minifters Sejanus
f. u. S. 173, 1 u. Kap. 7.

'^) Vg-1. u. a. Guftav Adolf Müller, Pontius Pilatus, der fünfte Pro-

kufator von Judäa und Richter Jefu von Nazareth, Stuttg. 1888, H. Kell-

ner, Pilatus im Freib. KL. 10, 1—5. M, J. Öllivier, Ponce Pilate et les

Pontii Rb. V (1896), p. 247-254; 594-600. Herrn. Peter, Pontius Pi-

latus, der röm. Landpfleger in Judäa in N. Jahrb. f. d. klaff. Altert. 1907

(10. Jahrg. Bd. XIX u. XX) I, 1-40.

3) Ant. 18, 4, 2.

*) Er vfüTde abgefegt (Ant. 18, 4 2), ehe Vitellius zum erftenmal

nach Jerufalem kam, kurz vor Oftern, wie es fcheint, des Jahres 36 (Ant.

18, 4, 3; vgl. 18, 5, 3). Da nun Pilatus erft in Rom ankam, als Tiberius

fchon geftorben war (Ant. 18, 4, 2) — er ftarb aber im März 37 — ift er

entweder nicht gleich nach feiner Abfe^ung (falls diefe in den Anfang 36

fällt) abgereift, oder die Abfe^ung erfolgte erft zu Ende des Jahres 36,

in welchem Falle der Bericht des Jofephus (Ant, 18, 4, 2 mit 3) ungenau

und das Ant. 18, 4, 3 erwähnte Ofterfeft mit dem 1. c. 5, 3 erwähnten

identifch und das Ofterfeft 37 ift.

^) Vgl. Mommfen RG I, 368 f., 384; II, 331, 333. Ollivier, p. 252 ss.

8) Tac. ann. 15, 44 fagt nicht von ihm wie von Felix (ann. 12, 54;

h. 5, 9), dag er ein Emporkömmling war.

') Joh. 19, 12.

8) Mommfen RStR 2, 2, 834 f. 3, 556.

^) Tac. ann. 3, 33 sq. — Die Frau heißt in den Apokryphen (fiehe
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Schon die Ernennung des Pilatus zur Zeit, als der Ju- Charakter

denfeind Sejanus bei Tiberius einflußreich war,') läfit bei des Pilatus.

ihm auf kein befonderes Wohlwollen für die Juden fchliegen.

Der wohlunterrichtete Herodes Agrippa I, nennt in einem

Briefe an CaHgula^) den Prokurator von Judäa,^) Pilatus, „un-

beugfam, rück[iditslos und ftarrfinnig" und wirft ihm „Beftech-

lichkeit, übermütige Gewalttätigkeit, Räubereien, Mißhandlun-

gen, Kränkungen, dicht aufeinanderfolgende Hinriditungen

ohne Urteilsipruch, fortdauernde, kaum zu ertragende Grau-

famkeit" vor. Dem entjpridit das uns fonft von ihm Be-

riditete. Er war der erfte Prokurator, der die Truppen bei Er lägt die

Nacht in Jerufalem mit den Kaiferbildern einrücken Heß. Auf Truppen mit

die Bitten der nach Caefarea geeilten Juden, die Bilder denKaifer-

wieder zu entfernen, drohte er, fie, wenn fie die Bilder nicht ^g^®^" *" ^^^

aufnähmen, alle niederzume^eln. Sie aber warfen fidi in
ziehen

der großen Rennbahn zu Caefarea, wo der Landpfleger fie

eingefchloffen hatte, auf die Erde, entblößten ihren Nacken

Acta Pilati Graece B. cap. 4 bei Tifchendorf, Evang. apocr.'^ L. 1876,

p. 296 i7^oxAa; ebenfo in dem Briefwechsel des Pil. und Herodes, ed.

James, Apocrypha Anecdota, Second Series (Texts and Studies V, 1,

p. 65 ff.) und bei Jpäteren Kirchenfdirift[tellern (Joa. Malalae Chronogr.

1. 10 Migne PP. Gr. 97, 369; Nicephori Callisti E. H. 1, 30) Procula,

gr. IJQoxXa und wird in dem fehr unzuverläffigen fog. Ghronicon Dexters

(bei Migne PPL. 31, 70) mit der 2 Tim. 4, 21 genannten römifdien Chri-

ftin Claudia identifiziert. Nach den apokryphen Acta Pilati Graece A.

cap. 2 (bei Tifdiendorf 1. c. p. 223) wäre fie eine jüdifche Profelytin gewefen.

Origenes (Comm. in Matth. n. 122 ed. Lomma^fdi V, 37) lägt die Ridi-

tigkeit der Behauptung apokr. Schriften, fie fei Chriftin geworden, dahin-

geftellt fein. Sie fteht aber wie auch Pilatus im äthiop. Heiligenkalender

am 25. (19.) Juni. Vgl. Ludolfi, Ad suam hist. Aethiopicam Comm.
Francofurti ad Moen. 1691, p. 419. 433. Ollivier, p. 252 wei{t auf das

fonderbare Zufammentreffen der Namen Cajus Pontius Nigrinus und

Cnejus Acerronius ^Proculus als Konfuln am Ende der Regierungszeit

des Tiberius hin.

^) Sejanus war Minifter vom Jahre 23 bis zum 18. Oktober 31 n. Chr.

Philo Leg. ad Caj. 24 fagt, daß er auf den Tiberius zuungun[ten der

Juden eingewirkt habe.

2) Philo, Leg. ad Caj. 38.

2) intTQonoQ ; . . T17? 'Invdaiag (I, c.) — Es fei erwähnt, dag Tertull.

Apol. c. 21: „Pontio Pilalo Syriae tunc [im Todesjahre Jefu] ex parte

Romana procuranti" zu glauben fcheint, dag Judäa wie im dritten \o auch

im erften chriftlichen Jahrhundert mit Syrien eine Provinz gebildet habe.
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und erklärten, lieber fterben als eine Übertretung ihrer Gejet[e

zulaffen zu wollen. Je^t erft gab er nadi/) Später rief er

neue Unruhen dadurch hervor, daß er mit den Geldern des

Tempelfcha^es eine Wafferleitung nach Jerufalem bauen wollte.

Andere Ver- Je^t lief; er aber die nach taufenden zählende laut fchreiende

letjungen der Menge durch feine Soldaten mit Knütteln auseinandertreiben,
Gefühle der ^Q^gj yjgie verwundet und getötet wurden.^) Immerhin war

"piiatus
unter Tiberius, der gerade auf die Verwaltung der Provinzen

große Sorgfalt verwandte,^) nicht jede Willkür möglich. So
z. B. hatte Pilatus in dem Palaft des Herodes zu Jerufalem

vergoldete Sdiilde mit dem Namen- des Kaifers angebradit,

„um das Volk zu betrüben", und fich auch nicht durdi die

Bitten der vier Söhne des alten Herodes zur Wegnahme
bewegen laffen, erhielt aber, als fich die Juden an Tiberius

wandten, von diefem den Befehl, die Schilde im Auguftus-

tempel zu Cäfarea aufzuhängen/)

Augenfdieinlich war fomit Pilatus ein Mann, der fidi um
die religiöfen Eigentümlichkeiten und Empfindlidikeiten der

Juden nicht kümmerte und das Volk verachtete, ohne dafe

er deshalb z. B. fchlimmer als Gratus gewefen zu fein braucht.

Auch in den Evangelien erfcheint er als ein gewalttätiger

Mann, der eine Anzahl Galiläer, während fie opferten, töten

lieg,^) weshalb, ift unbekannt. Sie fchildern ihn als einen Feind

1) Ant. 18, 3, 1. B. J. 2, 9, 2-3.

2) Ant. 18, 3, 2. B. J. 2, 9, 4. (Nach er[terer Stelle follte die Länge

der Leitung 200, nach le^terer 400 Stadien betragen.)

3) Vgl. Schiller, Gefdi. d. röm. Kaiferzeit 1, 286 ff.

*) Philo, Leg. ad Caj 38. — H Peter 1. c. S 11-15 hält die Be-

ridite Philos und des Jofephus über Pilatus für parteilidi und will S. 40

nur die Evangelien und deren Ergänzung durch die allgemeinen ftaat-

lidien und religiöfen Verhältniffe als zuveriäffige Zeugen anfehen. Denn

es erwecke von vornherein Argwohn gegen ihre Angaben, dag Tacitus

Hist. V, 9 „sub Tiberio quies" ausdrücklich für die Regierung des Tiberius

Ruhe in Judäa bezeuge und fich nur der einzige Barabbas als ein wegen

Blutvergießens bei einem Aufftand zum Tode Verurteilter im Gewahrfam

des Pilatus gefunden habe (Marc 15, 7). Dag Barabbas allein im Ge-

wahrfam gewefen, fteht nirgends und die Bemerkung des Tacitus ift

relativ zu verftehen. Die Echtheit des Briefes des Agrippa hat auch

Peter S. 7 nidit bezweifelt. Philo gibt aber nicht feine Anfidit, fondern

die des Agrippa.

*) Luc. 13, 1.
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des Herodes Antipas — das war er wohl infolge des Eintre-

tens auch diefes Sohnes des Herodes in der Sadie der Weihe-

fdiilde — der aber, um einer Verlegenheit zu entgehen, die-

fem eine Aufmerkfamkeit erweift. Diefer Verächter der Juden

gibt audi dort, tro^dem er von der Sdiuldlofigkeit Je[u über-

zeugt i[t, wie zu Cäjarea fehliefeUdi dem Anjtürmen der Juden

nach, aus Furcht, nicht als Freund des Kaifers zu erfcheinen,

wenn er ihnen nicht willfahre.^)

Das Ende des Pilatus wurde durch eine Gewalttat gegen Die Gewalttat

die Samariter herbeigeführt. Diefe hatte .ein Lügenmeifter, des Pilatus

der um jeden Preis Gunft beim Volke erwerben wollte,^) f®£t":.^?

vielleidit der bekannte Simon Magus,^) im Jahre 35 n. Ohr,

auf den Garizim berufen unter dem Vorgeben, er wolle ihnen

die heiligen Geräte zeigen, weldie Mofes dort verborgen •

habe. Wie es fcheint, knüpfte das Volk an die|e von ihm

geglaubte Verheißung^) allerhand meffiänifdie Hoffnungen.

Samariter.

*j Die Nachridit Tertullians Apol. 21: „et omnia super Christo Pilatus

Caesari tunc Tiberio nuntiavit" i[t nicht einfach als falfdi abzuweifen. Denn
auch Jof. Ant. 18, 8, 4 erwähnt einen Beridit des fyrifdien StaUhalters

Petronius über jüdifche Angelegenheiten. Über die Verpfliditung der

römifdien Beamten, in der Kaijerzeit Protokolle zu führen, die dem Staats-

archiv des betreffenden Sprengeis einverleibt wurden, f Mommfen, Rom.
Strafredit, S. 514 ff Vgl. auch Justin M. Apol c 35 „x«t ravra (über

die Kreuzigung und das Lofen um den Rock des Herrn) ot« yiyove,

6vva6&B fia&siv ix röiv Uovziuv IltXäxuv ytvo/ievwv axrwv', vgl. audl C. 48.

Wohl aber find fowohl der angebliche Brief des Pilatus an den Kaifer

Claudius (bei Tifdiendorf, Evang. apocr. p 413-416; vgl auch eine

Epistola Pontii Pilati an den Kaifer Tiberius ebd. p. 433 sq.), wie die

fogen Acta Pilati und andere erft auf Grund diefer aus dem vierten

oder fünften Jahrhundert flammenden fogen. Acta Pilati entftandenen ähn-

lichen Machwerke (bei Tifchendorf 1. c. p. 210 sqq.) apokryph. Vgl. u. a.

Edgar Hennecke, Handbuch zu den Neuteft Apokr., Tüb. 1904, S 143-153,

wo audl S. 143 die übrige Hauptliteratur angegeben ift

2) Ant. 18, 4, 1.

*) So Hausrath 1, 338 unter Berufung auf Apg. 8, 4 f. und die

Nachricht der clementin. Homilien 2, 22, wonach Simon Magus Jerufalem

leugne und den Garizim aufrichte. Vgl. auch Feiten, Apoftelg! S. 170.

*) Nach 2 Macc. 2, 4 ff. hat Jeremias das Zelt ^vgl. 3 Kön. 8, 4;

2 Par 5, 5) die Lade und den Rauchopferaltar auf dem Berge Nebo

verborgen und foH der Ort unbekannt bleiben, „bis Gott fein Volk fam-

mein und ihm gnädij fein wird".



176 Erfter Abfchnitt. Die politifche Gefchichte der Juden etc.

Pilatus verbot aber die Wallfahrt. Je^t^) griffen die Sa-

mariter zu den Waffen; um, wie es fpäter hieg», vor den

übermütigen Gewalttaten des Pilatus fidier zu fein, verfam-

melten fie [ich in dem Flecken Tirathana und zogen immer mehr
Volk an jidi, um in möglidift groger Anzahl den Berg zu

befteigen. Allein Pilatus befehle die Wege zum Berge mit

Truppen und liefe die Samariter angreifen, wobei manche

niedergemacht oder gefangen genommen wurden. Die vor-

nehmften derfelben wurden hingerichtet. Nun verklagte der

Landtag {n ßovl?]) der Samariter den Pilatus wegen des Mor-

des der Ihrigen bei dem Statthalter von Syrien, Vitellius,

dem ihre Behauptung, fie hätten keinen Abfall von Rom
beabfichtigt, um fo glaubhafter erfcheinen mußte, weil die

Abfetjung des heften Hilfstruppen Paläftinas aus der Gegend von Samaria
Pilatus, kamen.^) Deshalb befahl Vitellius dem Pilatus, nach Rom

zu gehen, um fich bei Tiberius zu verantworten. Ehe er

aber dort ankam, war Tiberius bereits geftorben.^)

') So fdieint Ant 18, 4, 1 mit der Entfdiuldigungj der Samariter
(Ant. 18, 4, 2) zu vereinigen zu fein.

2) S. o. S. 165

3) S. o. S. 172, 4. — In „Des hl. Irenäus Sdirift zum Erweife der

apo{tol. Verkündigung" in armen. Ver{ion entdedct, herausg. u. ins Deutfche

überfe^t vönKarapetTer-Mekertschian und Edw. Ter-Minassiantz. L. 1907,

Kap. 74 heißt „Pontius Pilatus, der Prokurator des Kaifers Claudius".

Dies erklärt {idi daraus, daß Irenäus, weldier für die Wirkfamkeit Jefu

viele Jahre annimmt, auf Grund von Joh 8, 57 den Tod iJefu in die

Regierungszeit des Claudius je^t. — Nadi Eufebius (der fich H E. 2, 7

dafür auf die griechifdien Annaliften, im Chron. ed Schoene 11, 150 sq.

auf die römifdien Hiftoriker bezieht) endigte Pilatus durdi Selbftmord.

[Nadi der aus dem 5. Jahrh. ftammenden rinfjäSoöig ntläxov bei Tifdien-

dorf, 1. c. p. 449—455 wurde er von Tiberius hingerichtet und ftarb als

reumütiger Chrift.] Die Sage hat (vgl. z. B. Jacobus de Voragine, Legenda

aurea, Rec. Graesse'^ L 1850, p. 234) hieran angeknüpft und berichtet, daß

der in die Tiber geworfene Leichnam des Pilatus furditbare Gewitter und

Stürme erregte. Deshalb brachte man ihn nach Vienne in Frankreidi, wo
man ihn in die Rhone warf, dann nach Laufanne, und weil er auch hier

keine Ruhe gab, in einen kleinen Alpenfee hodi oben am BergeFrakmünd

gegenüber Luzern , der nun nadi ihm Pilatus genannt worden fei. (Le^-

teres Wort ift keltifchen Urfprunges; ftammt von pila, pilat und piladr, die

alle drei Pfeiler bedeuten. Pilatus heißt fo viel wie der hohe Berg,

der wie ein Pfeiler den Himmel trägt.) Hier fei endlich der .böfe Geift

des Pilatus durdi einen Geifterbefdiwörer bewogen worden, fidi ruhig zu

verhalten. Vgl. z. B. Mors Pilati bei Tifchendorf, Ev. apocr. 456-458

und G. Müller 48-54.
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Nach der Ablesung des Pilatus beauftragte Vitellius einen

feiner Freunde, Marcellus, mit der Verwaltung Judäas/) Ver-

mutlich ift derfelbe audi von Caligula beftätigt worden und

bis zur Vereinigung der Provinz Judäa mit dem Reidie des

Herodes Agrippa I. im Jahre 41 Landpfleger geblieben.

Damals unter der Regierung des Caligula hatten die

Juden fchlimme Tage, Iro^dem des Kaifers vertrauter Freund

ein Herodäer war, Herodes Agrippa I., dem Caligula im

Jahre 37 die früheren Tetrardiien des Philippus und des Ly-

fanias famt dem Königstitel verliehen hatte. Gerade das

Auftreten diefes neuen Königs In Alexandrien auf der Reife

nach Paläftina und die lärmenden Begrüßungen desfelben

durch die alexandrinifdien Juden gaben dort den nächften

Anlaß zu einer Verfolgung der Juden, die dadurch einen für

fie unter Caligula befonders gefährlichen Charakter annahm,

daj5 die Judenfeinde mit Gewalt Kaiferbilder in den jüdifchen

Synagogen zu Alexandrien auffteilten.^) Denn während bis

dahin die Kaifer erft nach ihrem Tode durch ein eigenes

Dekret ihres jeweiligen Nachfolgers und des Senates zu

Göttern erhoben worden waren, lebte Caligula fich ganz in

den Gedanken an feine Gottheit hinein und beanfprudite

allen Ernftes göttlidie Verehrung. In Alexandrien ift auch er[t

der Friede wieder durch Kaifer Claudius hergeftellt worden,

AUein auch Paläftina wurde in Mitleidenfchaft gezogen.

Der Konflikt entftand zuerft in der alten Philifterftadt Jamnia,

welche von Salome der Kaiferin Livia vermacht worden

war^) und damals für den kaiferlichen Fiskus durch Heren-

') Ant. 18, 4, 2: Mä§y.El).ov rcSv avTov qii'Koiv ixrreuypai; inifielrjrrjv

To?? 'lovSaioig yevijOo/Asvov. Jofephus erwähnt keinen andern Prokürator

Yon Judäa, fagt aber Ant 18, 6, 10, daß Caligula, der dem Agrippa

die Tetrardiien des Philippus und des Lyfanias und den Königstitel ver-

liehen hatte, den Marullus zum Befehlshaber {intnfjxriv} der in Judäa

jtehenden Truppen ernannt habe. Da nun der Befehlshaber der Truppen

der Prokurator felber war, ift entweder Marcellus nach dem Tode des

Tiberius abberufen worden oder ift, da ja auch Vitellius Statthalter blieb,

von Caligula beftätigt worden und dürfte dann mit Marullus ein und

diefelbe Perfon fein.

'') Philo, in Flaccum 5 sqq. und Leg. ad Cajum 20. Vgl, über das

Auftreten des Agrippa u. Kap. 4 S. 199 und über die alexandrinifdie

Verfolgung weiter unten.

ä) S. o. S. 161.

Feiten, Neuteftamentlidie Zeitge[chidite. 1. 2. u. 3. Aufl. 1

2

Bedrückung

der Juden

unter Cali-

gula in Ale-

xandrien.

Konflikt in

Jamnia.
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nius Capito verwaltet wurde.^) Er war ein Feind der Juden,

welche die Mehrzahl der Bewohner der Stadt bildeten, und
hatte ihre Klagen gegen feine ungerechte Verwaltung zu

fürchten. Um nun die Juden zu ärgern, errichteten die heid-

nifdien Bewohner der Stadt dafelbft gegen Ende des Jahres

39 zu Ehren des Kaifers einen aus Lehm und Badift'einen

gebauten Altar, den aber die Juden alsbald niederriffen.

Nun berichtete Capito in übertriebener Weife über diefes

Vergehen an den Kaifer, der darauf befahl, es folle ihm in

Befehl des Jamnia ein koftbarer Altar gebaut und im Tempel zu Jeru-
Caiiguia,im jalem feine Bildfäule aufgefteilt werden. 2) Diefer Befehl er-

SmTefne^^"^ ZU Anfang des Jahres 40.^)

Bildfäuleauf- ^^* ^^^ Ausführung des Befehls wurde der neu ernannte

zufteiien. Statthalter von Syrien, P. Petronius, beauftragt, der mit zwei*)

Legionen in Paläftina einrücken follte, um jeden Widerftand

gegen die Maßregel zu brechen. Mit diefen und fo viel

Hilfstruppen, als er aufbringen konnte, zog er von Antiodiien

nach Ptolemais. Während die Statue des Kaifers in Sidon

Verhalten des angefertigt Wurde, berief Petronius die vornehmften Juden
Statthalters zu fich nach Ptolemais und fuchte fie zu bewegen, felbft der
Petronius von

^^gf^j^j-yj^g ^jgg kaiferlichen Befehls nidits in den Weg zu
^"®"'

legen und audi das Volk zur Ruhe zu bewegen. Allein fie

erklärten, lieber Augen und Leben verlieren als eine Statue des

Kaifers im Tempel dulden zu wollen. Auf die Kunde von dem
geplanten Greuel ftrömten Taufende von Juden mit Weib und

Kind nach Ptolemais zu Petronius und flehten ihn an, ihnen

zu geftatten, ehe er den Befehl des Kaifers ausführe, fich an

diefen felbft zu wenden. Der Statthalter war ein vernünf-

tiger, wohlwollender Mann. Er erlaubte zwar die Abfen-

dung einer Gefandtfchaft nicht, weil dies für die Juden fehr

gefährlich gewefen wäre, und wollte auch nicht durch offenen

Ungehorfam fein eigenes Leben preisgeben. Aber er fuchte

1) Ant. 18, 6, 3-4. Philo, Leg-, ad Caj. 30.

5) Philo, Leg. ad Caj. 30. Jos. Ant. 18, 8, 2.

3) Bereits zur Erntezeit, aljo April des Jahres 40, war Petronius

mit den Truppen in Ptolemais. Philo, Leg. 33.

*) Jos. Ant. 18, 8, 2 [nach B. J. 2, 10, 1 irrtümlich drei]. Vgl. auch

Philo 31, der von der Hälfte der Armee am Euphrat.d. h. in Syrien,

fpricht. Unter Tiberius [tanden vier Legionen in Syrien „usque ad flumen

Euphraten". Tac. ann. 4, 5,
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zunädijt die Erledigung der Sache möglidift hinauszufdiieben,

indem er den Künitlern in Sidon einfdiärfte, die Statue mög-
lidift fchön und dauerhaft zu madien. Dann fchrieb er an

den Kaifer, der im Herbfte^) Ägypten und Paläftina bereifen

wollte, man muffe in Syrien und zwar befonders in den See-

ftädten große Provifionsmagazine gefüllt halten. Es fei aber

zu befürditen, daj5 die Juden, wenn ihre Religion vernichtet

werde, nun, da die Getreidefrucht und alles in der Reife fei,

die Ernte zerftören und eine Hungersnot veranlaffen würden.

Audi bedürften die Künftler längere Zeit zur Fertigftellung

der Statue.^) Da§ ein Statthalter mit einer Armee in einer

Provinz wie Syrien leicht eine Empörung veranlaffen konnte,

wußte auch Caligula. Deshalb ließ er fich von feinem Zorn

über den Ungehorfam des Petronius nidits merken und

fchrieb ihm, fofort nach der Ernte mit der Aufftellung der

Statue vorzugehen.

Kurze Zeit hiernach kam Agrippa, ohne etwas von dem Verhalten des

Briefwedifel zwifdien Petronius und dem Kaifer zu wiffen, Agrippa in

'-— diefer Sadie.
*) Nämlich im Herbfte des Jahres 40. Caligula hatte im Jahre 39

feinen germanifch-gallifchen Feldzug angetreten (im Januar 40 war er in

Lyon, vgl. Sueton. Calig. 17) und kehrte am 31. Augu[t 40 nadi Rom
zurück (Suet. Calig. 49).

^) Vgl. Philo, Leg. ad Caj. 33. Da der Brief des Petronius mahnt,

zu warten, damit die Halmfrucht und die Baumfrüchte ungeftört einge-

heimft werden könnten, aber bis zur Aberntung aller Früchte fich längere

Zeit hinziehen konnte, zumal es eine Früh- und Späternte gibt, und wei-

terhin eine Gefandtfchaft der Alexandriner an Caligula erft im September

des Jahres 40 zu Puteoli von dem Befehl des Cajus, feine Bildfäule im

Tempel aufzuftellen, hörte (Philo, Leg. ad Ca]. 29. Über das Datum
f.

u.),

ift der Brief früheftens im Juli des Jahres 40, vielleicht aber noch fpäter

gefchrieben. Nach Jofephus ift Petronius zuerft in Ptolemais, wo er Win-

terquartiere bezogen hatte, und dann wieder auf feinem Wege von Pto-

lemais nach Tiberias von den Juden angegangen worden, und haben

die Juden damals tro§ der Saatzeit 40 Tage das Feld unbeftellt gelaffen,

bis der Statthalter ihnen in Tiberias verfprach, fich beim Kaifer für fie

zu verwenden (Ant. 18, 8, 2— 6). Dann habe er in Ptolemais fein Heer

geholt und fei nach Antiodiien zurückgekehrt (B. J. 2, 10, 5). Wir halten

uns lieber an die Darfteilung Philos, weil er unter dem unmittelbarften

Eindrucke des Gefchehenen als ein perfönlidi dabei Beteiligter — er war
Führer der alexandrinifchen Gefandtfchaft — fchrieb und fein Beridit durch-

aus logifch und glaubwürdig ift, auch in der Bemerkung, daß damals,
'

als Petronius fchrieb, die Erntezeit nahe war (Grä^ IIP, p. 761—772 be-

ftreitet dies. S. aber oben S. 178, 3).

12*
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ZU le^terem und wurde von ihm durch die zornige Bemer-

kung, die Juden wollten fidi wohl durch ihre Weigerung,

ihn als Gott anzufehen und feine Statue in ihren Tempel
aufzunehmen, ums Leben bringen, fo erfdireckt, da§ er in eine

lange Ohnmadit fiel. Möglicherweife hat der fchlaue Menfdien-

kenner Agrippa die Ohnmacht nur fingiert, um den Caligula,

der fo wahrnehmen konnte, welchen Schrecken fein göttlidier

Zorn einflößte, milder zu ftimmen. Jedenfalls hatte er den

Mut, in einem Schreiben den Caligula um Zurücknahme

feines Befehls zu bitten, indem er den Auguftus und Ti-

berius, die den Tempel gefchü^t, für denfelben flehen läf;t/)

Caligula ließ darauf dem Petronius fchreiben, im jüdifchen

Tempel nichts zu verändern.^) Aber außerhalb Jerufalem

dürfe keiner gehindert werden, dem Kaifer oder feinen Ver-

wandten Altäre, Tempel oder Bildfäulen zu erriditen. Glück-

licherweife machte niemand einen derartigen Verfudi, da ein

foldier auch fchon die größten Unruhen nadi fidi gezogen hätte.

Bald reute es allerdings den Caligula, fo mild gewefen

zu fein. Er ließ zu Rom eine andere Koloffalftatue machen,

um gelegentlich einer projektierten Reife nach Ägypten die

Bildfäule plö^lidi im Tempel aufzuftellen.^) Auch fcheint er

dem Petronius gefchrieben zu haben, er folle fich zur Strafe

für feinen Ungehorfam felbft das Leben nehmen. Der Brief

verfpätete fidi aber infolge einer ungünftigen Fahrt und kam
27 Tage fpäter als die Nadiridit vom Tode Caligulas an.^)

Der wurde nämlich am 24. Januar 41 ermordet.

3. Der Tetracäi Philippus (f 34 n. Chr.) und fein Gebiet.

Das dem Philippus nach dem Teftamente des Herodes

zugefallene Gebiet beftand aus den Landfchaften Batanäa,

') Vgl. den Brief bei Philo, Leg. 36-41. Jofephus erzählt Ant. 18,

8, 7— 8 die Vermittlung des Agrippa anders. Diefer habe bei einem

Gaftmahl dem Kaifer [olche Beweije feiner Ergebenheit gegeben, dag

jener ihn aufforderte, fidi eine Gnade zu erbitten. Da habe er den

Verzicht auf die Aufftellung der Statue im Tempel gefordert und erhalten.

2) Nadi Ant. 18, 8, 8 gefdiah dies, noch ehe Caligula den Brief

des Petronius erhalten hatte.

3) Philo, Leg. 42—43. Die beabfichtigte Reife erwähnt audi Sueton.

Calig. c. 49.

*) So beriditet wieder Jos. Ant. 18, 8, 8 und B. J. 2, 10, 5, der

aber diefen Befehl als Antwort auf den Bericht des Petronius anfleht.
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Tradionitis, Auranitis, Gaulanitis und Panias/) obwohl die

Sdiriftfteller des erften Jahrhunderts, wenn fie von dem Ge-

biete reden, natürlich nicht immer alle einzelnen Beftandteile

aufführen.^) So z. B. nennt der heilige Lukas den Philippus

„Vierfürft von Ituräa und dem tradionitifchen Gebiet".^) Die

Tetrardiie umfaßte im grojgen und ganzen das öftlidi vom
Jordan von feinem Urfprung bis zum Einfluß des Jarmuk

gelegene Land. Es war zum großen Teil von Heiden be-

wohnt, wenngleich überall audi Juden zu finden waren.*)

Philippus war def Sohn des Herodes und feiner Frau

Kleopatra, die aus Jerufalem flammte,^) und war mit Arche-

laus in Rom erzogen worden.^) Von feiner Bautätigkeit

wiffen wir nur, daß er das an den Quellen des Jordans ge-

legene Panias ausbaute und zu Ehren des Kaifers Cäfarea

nannte.^) Gewöhnlich heißt die Stadt zum Unterfchiede von

Cäfarea am Meere Cäfarea Philippi.^) Auch erhob er den

Flecken Bethfaida zur Stadt und gab ihm nach der Tochter

des Kaifers Auguftus den Namen Julias.^)

Seine Regierung war mild und friedlich,^") fo daß auch

Jefus im Lande des Philippus eine ungeftörte Zufluchtsftätte

finden konnte. Philippus brachte fein ganzes Leben in feiner

Tetrarchie zu..

Er hat fich befonders durch Eifer in der Reditfprechung

ausgezeidmet und deshalb, da damals nach römifcher An-

') Dies ergibt ftch aus Jofephus, der Ant. 17, 8, 1 Gaulanitis, Tra-

dionitis, ßatanäa und Panias, ebd. 17, 11, 4 Batanäa, Tradionitis, Aura-

nitis und einen Teil des Gebietes des Zenodorus, ebd. 4, 6 Tradionitis,

Gaulanitis und Batanäa, B. J. 2, 6, 3 Batanäa, Tradionitis, Auranitis und
Teile des Gebietes des Zenodorus bei Panias (im Texte fteht hier irrtüm-

lidi 'Täfivtav ftatt riaviäda) als Beftandteile der Tetrardiie angibt — Vgl.

über die Landfdiaften o. S. 80 ff.

') Über Jofephus \. Anm. 1 u. S. 82, 2; über Philo
f. o. S. 82, 2.

3) Luc. 3, 1. Vgl. zu der Stelle o. S. 82, 2.

*) B. J. 3, 3, 5. Über die Anfiedlungen von Idumäern und baby-

lonifdien Juden durdi Herodes in der Tradionitis vgl. o. S. 128.

=) Ant. 17, 1, 3. B. J. 1, 28, 4.

«) Ant. 1. c. B. J. 1, 31, 1.

') Vgl. o. S. 41 f.

«) Matth. 16, 13. Marc. 8, 27.

») S. o. S. 43, 3.

'") Ant. 18, 4, 6.
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fchauung die formelle Gültigkeit eines Riditerfprudies da-

durdi bedingt war/) daß der Riditer bei der Fällung des-

felben auf der sella curulis faß, auf feinen Reifen, die er ge-

wöhnlidi nur in Begleitung einiger Freunde zu machen pflegte,

den Riditerftuhl mit fidi geführt, um fo überall, wo feine

Hilfe verlangt wurde, Recht fpredien zu können.^)

Politifch war er den Römern treu ergeben, wie fich auch

in der Benennung der Städte Cäfarea und Julias zeigt. Seine

Münzen zeigen teils den Kopf des Auguftus teils des Tiberius.^)

Bei einem jüdifchen Fürften könnte da^ auffallend erfcheinen,

allein bei Philippus erklärt es fich aus dem vorwiegend heid-

nifchen Charakter feines Gebietes.

Er war vermähU mit der aus dem Evangelium bekannten

Tänzerin Salome, der Tochter feines Stiefbruders Herodes

und der Herodias, ftarb aber, ohne Kinder zu hinterlaffen^),

im Jahre 34 n. Chr.^)

Sein Reidi blieb zunächft mit der Provinz Syrien un-

mittelbar verbunden,^) bis es im Jahre 37 von Caligula dem
Agrippa I. überwiefen wurde.^

4. Herodes Antipas, Vierfürft von Galiläa und Peräa
vom Jahre 4 v. Chr. bis 40 n. Chr.

Der im Neuen Teftamente als Vierfürft von Galiläa**) oft

genannte Herrfcher, der übrigens dort gerade fo wie auf

feinen Münzen'-^) ohne weiteren Beinamen nur Herodes heißt,

1) Vgl. Mommfen, RStR 1, 399 ff. Beifpiele f. Matth. 27, 19. Joh.

19, 13. Apg. 25, 6.

'^) Ant. 18, 4, 6.

^) Auf der andern Seite haben [ie das Bild eines Tempels mit der

Auffdirift fPikifiTzov TBT(ioi(Jxov. Madden, Coins of the Jews, p. 123—127.

*) Ant. 18, 5, 4.

'=) Nadi Ant. 18, 4, 6 im 20. Jahre des Tiberius (deffen Regierung-

am 19. Auguft d, J. 14 n. Chr. begann) nadi 37 jähriger Regierung. Über

eine Münze aus dem 37. Jahre des Philippus vgl. Madden, History of

Jewish coinage and of money in the Old and New Testament. L. 1864,

p. 102.

«) Ant. 18, 4, 6.

') Vgl. u. S. 200.

«) Matth. 14, 1-11. Marc. 6, 14-28; 8, 15. Luc. 3, 1. 19 f.; 8, 3;

9, 7-9; 13, 31 f.; 23, 7. 12. 15. Apg. 4, 27; 13, 1.

«) Vgl. u. S. 195, 1.
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trat nach der Beftätigung des Teltamentes feines Vaters die

Herrfdiaft über die beiden fruchtbaren Provinzen an, von

denen Galiläa wenigftens zum Teil dicht bevölkert war.

Wie fein Bruder Archelaus war Herodes Antipas in Rom Sein

erzogen.^ Im allgemeinen energielos und apathifch,^) ober- Charakter.

flädilich und verweichlicht kommt er einem wie ein an das

Serailleben gewohnter fchlaffer Sultan vor, dem es aber an

einer gewiffen Schlauheit'^) nicht fehlte. Von feinem Vater

hatte er die Bauluft geerbt, deren Befriedigung aber zugleich Seine Bauten,

als fdimeichlerifGhe den Römern dargebrachte Huldigung die-

nen mußte. Denn als er die Stadt Sepphoris mit" Mauern um-

gab, weiiite er fie zugleich dem Kaifer;*) als er zum Schule

gegen die Einfälle der Araber im füdlichen Peräa das alte

Beth Haram befeftigte, nannte er es zu Ehren der Kaiferin

Mutter Livias oder Julias.^) Sein Hauptbau war die von

ihm am See Genefareth gegründete Stadt Tiberias, die er

zu Ehren des Kaifers Tiberius benannt hatte und zu feiner Re-

fidenz erkor, fo daß fie die Hauptftadt von Galiläa wurde.®) Die

urfprüngliche Bevölkerung beftand aus zufammengelaufenen

Fremden und zur Anfiedlung gezwungenen Untertanen des

Herodes, und fogar im Lande aufgegriffenen Bettlern, welche

durch Wohnfi^e, Freiheiten und Vorrechte an die Stadt ge-

feffelt werden foUten. Allein die echten Juden mieden die

zum Teil auf einem Grabfeld erbaute Stadt, obgleich Antipas

auch eine für eine fehr große Volksmenge ausreichende Syna-

goge darin hatte bauen laffen.^)

Mit dem römifchen Landpfleger Pilatus ift er zeitweife Stellung zu

verfeindet gewefen,^) vielleicht weil diefer Galiläer, welche im Pilatus.

') Jos. Ant. 17, 1, 3.

2) Ant. 18, 7, 2.

3) Vgl. Luc. 13, 32.

*) Ant. 18, 2, 1. Vgl. o. S. 45.

°) Ant. 18, 2, 1. B. J. 2, 9, 1. Vgl. Eufeb. Onom. p. 48. Hier.

Onom. p. 49 und zu Julias oder Livias überhaupt Schürer II, 213—216
S. o. S. 159, 1. Die Kaiferin Livia ift er[t im Jahre 29 n, Chr. ge[torben.

«) S. o. S. 44 f.

">) Ant. 18, 2, 3. B. J. 2, 9, 1, Vita 54. Zur Annahme (von W. Otto,

Herodes S. 183), daß Ant. 1. c, unter oinofioi nicht Bettler, fondern Leute ver-

ftanden wären, welche das für Liturgien erforderlidie Vermögen nidit

befaßen, liegt kein Grund vor.

«) Luc. 23, 12.
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Tempel opferten, hatte niederme^eln laffen/) wahrfdieinlidi

aber wohl, weil er fidi an der Klage gegen diefen wegen
der Anbringung der Weihefdiilde beteiligt hatte.^)

Unbeiiebt^ei Wie in diefem Falle, fo hat audi Herodes Antipas Jonjt

den Juden, gewifje Rückfiditen auf die Juden genommen, fo z. B. liefe

er auf feinen Münzen, obwohl fie teilweife den Namen des

Kaifers trugen, wenigflens kein Bild anbringen.^) Auch kaim

er zu den jüdifchen Feften nach Jerufalem.*) Aber fchon als

Sohn eines Idumäers und einer Samariterin^) konnte er bei

den Juden nicht beliebt fein, wie denn audi der Evangelift

die Anhänger des Vierfürften mit dem Parteinamen „die

Herodianer" bezeichnet.^)

Seine Verbin- Das Unglück feines Lebens war feine blutfchänderifche

düng mit Verbindung mit der Herodias, einer Enkelin des Herodes I.

durch ihren Vater Ariftobul, und der Salome und des Koftobar

durch ihre Mutter Berenice. Sie war vermählt mit dem Stief-

bruder des Antipas, Philip.pus,^ in deffen Haus Antipas

') Luc. 13, 1.

•'') S. o. S. 174.

') S. u. S. 195, 2.

') Luc. 23, 7 ff.

-") S. o. S. 137.

') Marc. 3, 6; 12, 13. Vgl. Matth. 22, 16.

') Marc. 6, 17. Vgl. Matth. 14, 3 und Luc. 3, 19. Daß diefer der

Tetrardi Philippus war, Jagt Markus nidit. Jofephus Ant. 18, 5, 4, vgl.

ebd. 5, 1, nennt ihn „Herodes, einen Sohn des Herodes des Großen und

der Mariamme, der Tochter des Hohenpriefters Simon". Hieraus haben

manche, z. B Winer BRWB Art. „Philippus" mit Recht gefchloffen, dag er

Herodes Philippus hieß. Schürer 1, 435, 19 will dies allerdings nicht

gelten laffen und ein Verfehen des Evangeliften Markus annehmen, J. Duret

(Der Tetrarch Philippus mit Bezug auf Marc. 6, 17 und die eigentliche

Veranlaffung zur Enthauptung des Täufers Johannes. Luzern 1902. Separat-

abdruck aus den kathol. Schweizerblättern) aber als er[ten Gemahl der

Herodias den Tetrarch Philippus erweifen. Jofephus, fo meint Duret,

habe den Sachverhalt im lntere[(e der Salome, welche eine Tochter der

Herodias und des Antipas gewefen fei (hiergegen ift aber Ant. 18, 5, 4,

wonach die Herodias aus ihrer erften Ehe eine Tochter Salome hatte, und
das Evangelium, worin [ie Tochter der Herodias genannt wird, [. S. 191, 4)

und fpäter den erften Mann ihrer Mutter, alfo ihren Stiefvater Philippus

geheiratet habe, verdunkelt. Der von Jofephus erwähnte Herodes (jun.)

fei fchon im Jahre 6 tot gewefen, da von der Zeit an Jofephus den

Herodes Antipas blog noch Herodes genannt habe, weil der Herodes

(junior) nicht mehr exiftiert habe. Allein Jofephus nennt ihn vielmehr
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auf einer Reife nadi Rom, vermutlidi wohnte Philippus zu

Rom felbft, in heftiger Liebe entbrannt war.^) Er kam mit

ihr über ein, fie nadi feiner Rüd^kehr fofort in fein Haus

aufzunehmen, vorher aber feine eigene Frau zu verftoßen.

Antipas war nämlich verheiratet mit einer Nabatäerin, einer

Tochter des Königs Aretas IV, und lebte fomit in einer

ehelidien Verbindung, weldie politifch vorteilhaft war, in-

fofern als dadurdi das Oftjordanland vor den arabifchen An-

griffen gefchü^t war. Ohne Zweifel waren mit der Tochter

des Aretas auch einzelne Nabatäer an den Hof des Antipas

gekommen, wozu der aus dem Evangelium^) bekannte Chuza

gehört haben dürfte.^) Sie erfuhr nun zeitig das zwifdien

„Herodes, der Tetrarch", vgl. z. B. Ant. 18, 2, 3. 4, 5. 5, 1 etc. Wenn
er aber B. J. 2, 9, 1 Jagt, nach der Verwandlung der Ethnardiie des

Ardielaus in eine Provinz hätten „die übrigen Philippus und Herodes

mit dem Beinamen Antipas ihre Tetrarchien verwaltet"
, fo wird dodi da-

durdi nicht ausgefdiloffen, daß audi noch andere nidit zu Herrfdiern be-

stimmte Verwandte lebten. Dag folche nodi lebten, fagt ausdrücklidi Ant.

17, 11, 5. Auch W. Otto, Herodes S. 199 will den Doppelnamen Herodes

Philippus für den erften Mann der Herodias nicht gelten la[fen. Der

eine Grund ift, weil Doppelnamen fich von Haus aus bei den Herodeern

nicht fänden. Allein geradeso gut wie Herodes Archelaus und Herodes

Antipas zwei Namen führten, konnte dies ihr Stiefbruder Philippus tun.

Der andere Grund, dag im Neuen Teftament „gerade die Individualnamen

gegenüber den Dynaftienamen zurücktreten," z. B. bei Herodes Antipas,

berücksichtigt nicht die Tatfache, dag z. B. Matth. 6, 14 von „König He-

rodes" gesprochen wird, ebenjo 2, 1. Vgl. auch Matth. 2, 22 über

Archelaus u. Matth. 14, 1. Luc. 3, 1, 19. 9, 7 über den „Tetrarchen Herodes."

-- Es {teht auch nichts der Annahme entgegen, dag es zwei Brüder mit

Namen Philippus gab, gerade[o, wie zwei den Namen Herodes führten

(Ant. 18, 5, 4), obwohl Herodes geradefowenig ein Familienname ift wie

Philippus. Daran ändert für die eigenen Söhne des Herodes die Tat-

fache, dag diefer der Stammvater einer Dynaftie wurde, nichts.

') Dagegen ift nicht Ant. 18, 5, 1 : ÖteXlöiuevog ä'ini 'Pw^u/c, xavdyerai

iv H(jtiyöi>v cldektpov,

2) Luc. 8, 3.

=*) F. C. Burkitt, The Expositor 1899, Febr. weift auf eine in Cooks
Glossary of the Aramaic inscriptions angeführte Grabfchrift aus dem
erften Jahrhundert zu El-Hegr in Arabien hin: „Dem Hagyan, Sohn des

Kuza (= Chuza)" feine Nachkommenjchaft." (Vgl. The Biblical World,

1899, p. 198.) Chuza wird im Martyrologium Rom. zum 24. Mai erwähnt.

In dem fyrifchen Verzeidinis der Jünger Jefu, welches fidi in der aus

der erften Häffte des 13. Jahrh. flammenden Schrift des Salomo von

Bafforah „die Biene" (in der Sammlung der Anecdota Oxoniensia,
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ihrem Manne und der Herodias getroffene Abkommen, er-

fuchtejhren Mann,^) nachdem lie fdion vorher nadi Madiärus

und in das ihrem Vater untertänige Gebiet-) Boten gefandt

und der „Stratege" des Aretas alles zur Abreije Notwendige

vorbereitet hatte,-') \\e in die Grenzfeftung Madiärus, wofelbft

[ie dem arabifdien Gebiete ganz nahe war, bringen zu la[|en,

und entfloh von dort nadi Arabien, von den Strategen ihres

Vaters geleitet, und eröffnete le^terem die Pläne des Herodes.

Aretas verfdiob die Rache für den feiner Tochter "angetanen

Schimpf auf eine günftige Zeit, verwirklichte fie aber, wie

weiter unten berichtet werden wird, erft im Jahre 36, in

welchem er dem Herodes in der Schlacht bei Gamala eine

fchwere Niederlage beibrachte.*)

Nach der Flucht feiner Gemahlin heiratete Antipas die

Herodias, ein leidenfchaftliches, ränkevolles, ehrgeiziges und

graufames Weib, welches den Charakter des Herodes, aber

ohne feine Schlauheit, befaß.

Johannes der Um jene Zeit, als Antipas diefe 'ehebrecherifche Verbin-
Täufer. (jy„g einging, war es, daj^ der große Bußprediger und Vor-

läufer des Herrn, Johannes der Täufer, zuerft in der Wüfte

von Judäa, dann in der ganzen Gegend des Jordans auf-

trat und im Geifte und der Kraft des Elias wirkte. Selbft

der jüdifche Gefchichtfchreiber Jofephus bezeugt, daß „Jo-

Semitic series vol. 1 P. II, neu herausgegeben, englifch und fyrifch, von

Ernft A.Wallis Budge, Oxford 1886, p. 103-115 der engl. Überje^ung)

findet, vi'ird Chuza als Apoftel von Ptolemais genannt. Einige, z. B.

Haneberg, Sdiegg und Le Camus identifizieren ihn mit dem Apg. 13, 1 er-

wähnten Manahen.

') Ant. 18, 5, 1.

'^) Nach allen Handfdiriften ift mit Niefe zu lefen: „ek xöv Ma^ai-

Qox'vTft TW Te TKtzQt avzijg vTiotekei". Demzufolge überfe^t auch Sdiürer 1,

436, 20: „nadi Madiärus und an das ihrem Vater Untertänige (an die

ihrem Vater untertänigen Stämme)". Da Herodes felbft feine Frau nadi

Madiärus bringen lägt und diefe von dort nadi Arabien flieht, und Ant.

18, 5, 2 von Madiärus ausdrüdclidi gefagt wird, dag es dem Herodes

gehörte (18, 5, 1 heigt es nur ttt&n^iov r^j? xe 'A^ixa Mai 'H^uidov d^xil?),

kann die Feftung damals nidit dem Aretas gehört haben. S. f. Anm.

^) Gemeint ift der Sdieidi (Stratege) des benadibarten arabifdien

Diftrikts, obwohl audi ein Beamter des Aretas in Madiärus zur Wahrung

der Handelsintereffen der Nabatäer gewohnt haben mag.

*) S. u. S. 191 f.
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hannes der Täufer ein gerechter Mann" war, der „die Juden

anhielt, der Tugend nadizultreben, gegen ihre Nächften Ge-

rechtigkeit und gegen Gott Frömmigkeit zu üben und fo zur

Taufe zu kommen."^) Aller Wahrfdieinlidikeit nach i[t der

Anfang feiner Tätigkeit,^) da er trachten mußte, eine längere

Wirkungszeit bis zur trockenen Sommerzeit zu haben, in

den Herbft zu verlegen. In der heißen Jahreszeit ilt ja

ohnehin das Zufammenftrömen großer VolksmaHen im Ghor

des Jordans, wie fie die Wirkfamkeit des Täufers hervor-

rief, undenkbar. Sie war erfolgt, wie Lukas fagt,^) im

fünfzehnten Jahre der Regierung des Kaifers Tiberius, als

Pontius Pilatus Landpfleger von Judäa war, d. h. da der

Evangelift die Regierungsjahre des Tiberius von dem An-

tritt feiner Regierung -als Mitregent des Auguftus zählt, im

Herbfte des Jahres 26 n. Chr.'^) Seine großartige Wirkfam-

') Ant. 18, 5, 2. Die dem Orig-enes bekannte Stelle (c. Gels. 1, 47),

welche auch Eufebius (H. E. 1, 11, 4-6. Demonstr. evang. IX, 5, 15)

anführt, wird faft allgemein als echt angefehen. Dag der Täufer der

Prophet des kommenden Meffias war, verfchweigt Jofephus. Er hat auch

die Johannestaufe nicht richtig verbanden, wie feine weiteren Bemerkungen :

„Denn fo werde auch die Taufe Gott angenehm fein, indem [ie dieselbe

nicht zur Sühne für ihre Vergehen anwendeten, fondern zur Heiligung

des Leibes, da ja dann fchon die Seele durch Gereditigkeit gereinigt fei"

zeigen. Denn ebenfowenig wie die Johannestaufe von der Sünde reinigte,

fetjte fie eine Entfündigung bereits voraus, bereitete vielmehr auf eine

folche in der meffianifchen Geiftestaufe vor.

2) Vgl. Matth. 3, 1 ff. Marc. 1, 1-11. Luc. 3, 1 ff.

4 Luc. 3, 1.

*) Wie es verfdiiedene Arten gibt, den Anfang der Regierung des

Auguftus zu beftimmen (vgl. Zumpt, Das Geburtsjahr Chrifti. L. 1869,

S. 286), fo kann man audi den Regierungsantritt des Tiberius entweder

vom Tode des Auguftus an (19. Auguft 767 U. C. = 14 n. Chr.) oder

von dem Jahre, in welchem er Mitregent des Auguftus wurde, beftimmen

(vgl. Zumpt 1. c, S. 289 ff.). Nach Sueton. Tib. 21 wurde durch die

Confuln ein Gefe^ gegeben, daß Tiberius die Provinzen gemeinfam mit

Auguftus verwalten follte. Wie wir aus Vellejus (Hist. rom. 2, 121)

wiffen, erhielt dadurch Tiberius gleiche Redite wie Auguftus „in allen

Provinzen und beim Heere", alfo auch in der kaiferlidien Provinz Syrien

(vgl. Mommfen RStR 2, 1145 ff.). Diefem Sadiverhalt entfpricht es, daß
ihn audi Tacitus (Ann. 1, 3) collega imperii nennt (vgl. auch Monum.
Ancyr. Lat. 2, 8. Graec. 4, 22 und dazu Mommfen, Res divi Aug., p. 31. 38).

Lukas hat nidit vom Tode des Auguftus an geredinet, wenn er fagt

(Luc. 3, 23), Jefus fei bei feinem erften Erfdieinen am Jordan ungefähr
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keit hat, wie fidi aus der Heiligen Sdirift ergibt, wenigftens

30 Jahre alt gewefen. Denn fonft wären damals feit Jefu Geburt, die

fpäteftens gegen Ende des Jahres 749 U. C. vor dem Tode des Herodes

(im Jahre 760 U. C.) fallen mug, bis zum 15. Jahre des Tiberius 33 Jahre

verfloffen gewefen. Zählt er aber die Jahre, in denen Tiberius für das

jüdifdie Volk und die Provinzen überhaupt Mitregent war, ift alles in

Ordnung. Denn das Gefetj über die Mitregentfdiaft des Tiberius und

damit der Antritt desselben ijt nadi Vellejus (1. c.) und nadi Suetonius

(1. c. 19-21) einige Zeit vor dem Triumphe gefallen, den Tiberius nach

feiner Rückkehr aus Deutfchland am 16. Januar des Jahres 12 n. Chr.

(vgl. die fasti Praenestini bei Orelli, Inscript. lat. II, 382) feierte (vgl.

audi Dio Cass. 56, 25, wonach Tiberius bis zum Herbfte des Jahres 764

U. G. in Germanien weilte und dann nach Rom zurückkehrte). Somit

fing das 15. Jahr des Tiberius Anfang 27 oder, wie wahrfdieinlicher ift,

Ende 26 an. Denn die Taufe Jefu im Jordan mug im Spätherbft 26

oder Anfang 27 erfolgt fein, weil zwifdien ihr und dem erften Ofterfeft

des öffentlichen Lebens Jefu (Joh. 2, 13) im Jahre 27 (780 U. C.) der

40tägige Aufenthalt in der Wüfte und die Reife nach Cana in Galiläa

und die Rückkehr nach Jerufalem zum Ofterfeft liegt. Die weiteren Ofter-

fefte fallen in die Jahre 781 (Joh. 5, 1 ff.), 782 (Joh. 6, 4) und 783. Der

Oftertag des Jahres 783, nämlidi der 15. "Nifan, fiel auf einen Freitag

und entfpridit unferm 7. April 30. Dies ift der Todestag des Herrn.

Vgl. u. a. Achelis, Ein Verfuch, den Karfreitag zu datieren, Nachrichten

der Gott. Gefellfch. der Wiffenfch., Philol. hist. Klasse, 1902 S. 707—717;

Ladeuze, La date de la mort du Christ, Rev. d'hist. eccL Tome V. (1904),

894—903 und die verfchiedenen Anfchauungen über „Die Dauer der öffent-

lichen Wirkfamkeit Jefu" u. a. in der gleichnamigen Studie von Dr. W.
Homanner (= Bibl. Stud. XIII, 3), München 1908 und den gleichnamigen

Artikeln von Nagl in „Der Katholik", 1900, 11, 200 ff., 318 ff., 417 ff.,

481 ff.

Mommfen RStR 2^ 1159 fagt: „Die effektive Mitverwaltung aller

Provinzen „gemeinfchaftlich" mit dem Kaifer ift nur ein einziges Mal und

zwar dem Tiberius, geraume Zeit, nachdem er nicht bloß die prokon-

fularifche, fondern felbft die tribunizifche Gewalt erhalten hatte, nicht lange

vor dem Tode des hochb.ejahrten Princeps, durdi befonderen konfularifchen

Volksbefdilug (vgl. Vellejus 1, c, Suetonius 1. c.) eingeräumt worden."

Vgl. auch Pick, zur Titulatur der Flavier. Zeitfdirift für Numismatik 13

(Berlin 1885) 190 ff. 355 ff.; 14 (1887) 294 ff. Hiergegen fucht Hermann

Dieckmann, Die effektive Mitregentfchaft des Tiberius (Klio, Beiträge zur

alten Gefchidite, 15. Bd., L. 1918, S. 339-375; vgl. auch H. Dieckmann,

Das fünfzehnte Jahr, des Tiberius (Lk. 3, 1), Bibl. Zeitfdir. 16, 1922,

S. 54—65) zu zeigen, dag diefe keine wirkliche Teilnahme an der Ober-

gewalt, fondern nur die feierliche Beftätigung der bisher fchon von

Tiberius innegehabten Stellung als defignierter Princeps und Thronan-

wärter war. Handelte es fidi aber z. B. bei Vellejus bloß darum, fo

fieht man nicht ein, weshalb denn diefe Tatfache fo befonders hervorge-

hoben wird. Er begründet den Volksbefchlug mit den Worten: „etenim
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ein Jahr gedauert.^) Ein Ende wurde ihm gefegt durch den

Tetrardien Herodes Antipas felbft, der ihn ins Gefängnis

werfen lieg, weil der große Prophet ihm gefagt,^) er dürfe

absurdum erat non esse sub illo, quae ab illo vindicabantur, et qui ad

Opern ferendam primus erat, ad vindicandum honorem non judicari parem".

Die Tatfache, dag man die Regierung des Tiberius er[t vom Tode des

Auguftus (19. Aug. 14 n. Chr.) rechnete, erklärt fidi aus der überwiegen-

den Bedeutung des Auguftus und der Tatfadie, dag die erwähnten Maß-

regeln nicht lange vor feinem Tode fielen. Übrigens ijt auch der Re-

gierungsantritt des Auguftus verfchieden berechnet worden, bald vom
Tode des Caefar, bald von der Sdilacht bei Aktium u.

f.
w. Vgl. Knaben-

bauer Evang. sec. Lucam, Paris 1896 p. 153.

Eine andere Löfung der Schwierigkeit bietet Conr. Cidiorius in der

ZNW 22 Bd., 1923, S. 17-20. Seit den Unterfuchungen von Eckhel,

Doctrina nummorum IV, 418 und den Ausführungen von Mommfen
RStR IP 803 f. und Fidc in Sallets numismat. Zeitfdirift XIV, 331 f. ftehe

feft, daß in Syrien und damit fidier auch in Judäa eine befondere offizielle

Zählung der Regierungsjahre für die röm. Kaifer von Auguftus bis Nerva

in Gebrauch gewefen fei, welche befonders auf den Tetradrachmen von

Antiochia vorkomme. Für diefe Zeit fei (Mommfen S. 803 fagt „ver-

mutlich") als erftes Regierungsjahr die Zeit vom Antritt der Regierung

bis zum nächften 1. Oktober, dem fyrifchen Neujahr, geredinet worden,

das zweite Regierungsjahr ift dann das mit dem 1. Oktober beginnende,

welches wie alle weiteren mit dem alten fyrifdi-feleukidifchen Jahr zu-

fammenfalle. (In Ägypten rechnete man ähnlich, nur trat an die Stelle

des 1. Oktober vielmehr das ägyptifche Neujahr, der 29/30. Auguft.

S. Mommfen S. 804).

Da nun Tiberius am 19. Aug. 14 den Thron beftieg, rechnete man
nach fyrifcher Zählung fein erftes Regierungsjahr vom 19. Aug. — 1. Okt. 14;

das zweite vom 1. Oktober 14 — 1. Oktober 15 und das 15-te Jahr

vom 1. Okt. 27 — 1. Oktober 28. Jefus ift nun, da Herodes kurz vor

Oftern des J. 4 v. Chr. [= 10. April 4] (vgl. o. S. 144 ff.) ftarb, fpäteftens um
den März 4 v. Chr. geboren. Als er anfing zu lehren, war er „ungefähr

30 Jahre alt," Luk. 3, 23. War er im April 4 geboren, dann wurde

er im April 27 n. Chr. 30 Jahre alt. Lukas fagt aber nur, er fei „un-

gefähr 30 Jahre alt" gewefen. Nimmt man nun an, „der fpätefte mögliche

Zeitraum, zu dem Jefus als 30 Jahre alt bezeichnet fein konnte, wenn er

noch bei Lebzeiten des Herodes geboren war," fei „der von April 27 —
April 28", fo würden allerdings „die legten Monate d. h. Oktober 27 -
April 28" noch in das 15. Regierungsjahr des Tiberius fallen und damit

„jeder Widerfprudi zwifchen den beiden Stellen des Lukas (3, 1 und 3, 23)

befeitigt" fein (Cichorius S. 19).

') Die Zeit der Gefangennehmung des Täufers (vgl. Luc. 3, 19 f.

Matth. 14, 3—5. Marc. 6, 17-20) fällt in den Herbft des Jahres 27.

Denn da Jefus auf die Kunde von der Qefangennehmung Judäa verließ
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nidit gegen das Gefe^^) feines Bruders Weib — noch dazu

in doppeltem Ehebrudi — haben. Ausgeliefert aber haben

nadi der Heiligen Schrift dem Herodes den Johannes die

Pharifäer,^) die fidi durdi feine ftrengen Bugworte verlebt

fühlten und auf feinen Einfluß; eiferfüditig waren. Nadi Jo-

fephus^) wäre der Grund der Einkerkerung und auch der

fchlieglidien Hinrichtung des Täufers die Furcht des Herodes

gewefen, der Einfluß eines foldien Mannes könne die Menge
leicht zu einem Aufftande verleiten. Dann wäre die Tat eine

bloße politifche Vorfidits- und Willkürmaßregel gewefen. Ver-

mutlich liegt aber die Sadie fo, daß zu dem Groll des Te-

trarchen gegen den Täufer wegen deffen Kühnheit nodi die

Furdit vor politifchen Unruhen, die durch dejfen freies Wort
erregt werden koimten, hinzukam. Diefe Furcht*) hat Anti-

pas längere Zeit abgehalten, tro^ des Einfluffes feines rach-

füchtigen Weibes,^) den Johannes, deffen Heiligkeit auch ihm
Ehrfurdit abzwang,*^) aus dem Leben zu fchaffen, fo daß

diefer faft ein ganzes Jahr im Kerker gefeffen hat.') Diefer

und auf der Reife nach Galiläa (Matth. 4, 12. Marc. 1, 14. Luc. 4, 14.

Joh. 4, 1—3) in Samaria war, waren es noch vier Monate bis zur Ernte

(Joh. 4, 35). Die Ernte beginnt aber Mitte April (am 16. Nifan wurde

die Erftlingsgabe im Tempel dargebradit, Lev. 23, 10 ff. Ant. 3, 10, 5),

fo dag es alfo damals Dezember war. Vgl. die Kommentare von Schanz,

Knabenbauer u. v. a.

=>) Matth. 14, 3 ff. Marc. 6, 17 ff. Luc. 3, 19 f.

^) Lev. 18, 16.

2) S. Matth. 4, 12; 17, 12 f. und Joh. 4, 1-3. Vgl. Th. Inniger,

Johannes der Täufer, Wien 1908, S. 305 f.

3) Ant. 18, 5, 2.

') Matth. 14, 5.

5) Marc. 6, 19.

^) Marc. 6, 20. Danach unterhielt fich Antipas mit dem Täufer,

ähnlich wie einft der König Sedecias den von ihm in den Kerker ge-

worfenen Jeremias um Rat fragte. Vgl. Jerem. 32, 2 f.; 37, 16 f.

') Daß Johannes einige Zeit im Kerker zugebracht hat, folgt aus

der Gefandtfdiaft an Jefus (Matth. 11, 2-19. Luc. 7, 18-35) und der

Nachricht über feinen Verkehr mit Antipas (Marc. 6, 20). Die Gefandt-

fdiaft fällt, wie ein Vergleich von Luc. 6, 1 mit 7, 18 zeigt, nach dem

zweiten Ofterfeft (781 U. C). Wenn damals Jefus vom Täufer fagte, „er

war eine Leudite" (Joh. 5, 35), fo bieg das nidit, er fei tot, fondern nur,

er habe aufgehört, eine folche Leudite für das Volk zu fein, was aber

fdion durch feine Einkerkerung der Fall war. Da nun die Ausfendung
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befand fi* nadi Jofephus^) zu Madiärus am Toten Meere,

einem auf einer faft unzugänglichen, auf drei Seiten von

tiefen Abgründen umgebenen Felfenhöhe gelegenen Orte,

den Herodes I. durch künftliche Mauern und Türme noch un-

angreifbarer hatte machen laffen. Um die eigentliche Burg
war, da der Pla^ tiefe Zifternen hatte, zur Zeit des Hero-

des I. eine kleine Stadt entftanden, und der König hatte fich

dort ähnlich wie auf Mafada einen fchönen und geräumigen

Palaft erbauen laHen.^)

Hier hat auch allem Anfcheine nach das Mahl ftattgefun-

den, welches der Vierfürft an feinem Geburtstage^) den Spieen

der Zivil- und Militärbehörden und den Vornehmften von

Galiläa und Peräa gab, bei welchem er grogfprecherifch der

fchon erwachsenen Tochter der Herodias, der felbft als

Tänzerin auftretenden Salome, verfprach, ihr zu geben, was
immer fie von ihm verlange, fei es auch die Hälfte feines

Königreiches. Sie aber ging zu ihrer Mutter und auf deren

Rat verlangte fie, da§ ihr auf einer Schüffei das Haupt Jo-

hannes des Täufers gegeben werde, was denn auch wirk-

lich gefchehen ift.*) So ftarb der größte vom Weibe ge-

der Apoftel (Marc. 6, 7-13, Vgl. Matth. 10, l, 5—14 und Luc. 9, 1—6>

vor der Enthauptung des Täufers ftattfand und Jefus auf die Kunde da-

von (Matth. 14, 13. Luc. 9, 6-10. Vgl. Marc. 6, 29 f.) die wieder zu-

rüdcgekehrten Apoftel mit fich nach Bethfaida nahm, vor der wunderbaren

Brotvermehrung (Joh. 6, 2-15. Luc. 9, 11—17. Marc. 6, 33-46. Matth.

14, 13-23) und dem dritten Ofterfeft (Joh. 6, 4), folgt, dag die Ent-

hauptung zwifdien dem zweiten und dritten Ofterfeft des öffentlichen

Lebens Jefu ftattfand. Vgl. audi Inniger, 366 ff.

1) Ant. 18, 5, 2.

«) B. J. 7, 6, 1-2. Vgl. o. S. 84,

*) Vgl. Matth. 14, 6 yEvtoioiq (Vulg. die natalis) und Marc. 6, 21

roi? yeveöioK: (Vulg. natalis). In der Bedeutung „Tag des Regierungs-

antrittes" ift ytvsöia überhaupt nicht nachweisbar. Vgl. Sdiürer I, 439, 27,

Die nadi Gen, 40, 20 fchon bei den alten ägyptifchen Königen beftehende

Sitte, den Geburtstag zu feiern, herrfchte bei den Herodeerfürften (vgl.

Ant. 19, 7, 1 über Agrippa) gerade fo wie die, den Tag des Regierungs-

antrittes feftlich zu begehen (Ant. 15, 11, 6). Vgl Wilh. Schmidt, Ge-

burtstag im Altertum (RVV Bd. 7, 1) Gieffen 1908; derfelbe, Ftveakto?

'^iilfia bei Pauly-Wissowa VII, 1135. — Zur Erhärtung der Glaubwürdig-

keit der biblifchen Täufergefchichte, befonders des Auftretens der Salome

als Tänzerin vgl, u. a. Hans Windifch, Zum Gaftmahl des Antipas in

ZNTW, Gieffen 1917 (Jahrgang 18), 73—81.

*) Das Mädchen verlangte, dag ihr fofort (vgl. Marc. 6, 25 s^avz^?)
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borne im Herbfte des Jahres 28 n. Chr.^) durch die Radi-

fudit eines hodimütigen Weibes und die Sdiwadiheit eines

[innlidi erregten törichten Für[ten.

Es paßt zum Charakter diefes Königs, dag er den ihm
von Pilatus zugefandten Heiland zwar nidit richtet, aber

ebenfowenig einen Verfucii madit, ihn zu retten, und meint,

der Gefangene werde ihm zuliebe einige Wunder tun, und
als das nicht gefdiieht, wagt, ihn zu verhöhnen.

Aretas hielt die Zeit zur Rache für den feiner Toditer

Antipas von angetanen Schimpf angebrochen, als er mit Antipas zu Grenz-

Aretas bei [treitigkeiten in Gamalitis'-) im Südoften des Galiläifehen

Gamaia be- Meeres gekommen war, da damals die Römer mit einer feit

fiegt. (jgj^ Tode des Germanikus im Jahre 19 unerhörten Energie

von neuem in die Verhältniffe Armeniens und des Oftens

das Haupt gegeben werde. Das würde fie aber fdiwerlich verlangt haben,

wenn erft der Henker etwa von Tiberias oder von Sepphoris in den

Kerker des Johannes nadi Machärus hätte gefdiickt werden muffen. Neuer-

dings ift Sollertinsky, The death of St. John the Baptist (Journal of theol.

studies July i900, p. 507-528* dafür eingetreten, daß der Täufer wahr-

fdieinlidi zu Sepphoris enthauptet worden fei. Allein es ift nicht einzu-

fehen, warum nicht die Großen Galiläas zu einem Fefte nach Madiärus

hätten eingeladen werden können. Für Machärus auch Inniger, S. 351 ff.

— Die Salome (die Lesart Marc. 6, 22 vr}? &^vyarfjög nvzov 'Howd^oerfo?

ift nadi den befferen Textzeugen zu verwerfen) heißt Matth. 14, 11. Marc.

6, 22 xo^aöiov, Mädchen. Sie hat jedenfalls bald nach der Enthauptung

des Johannes den Tetrarchen Philippus geheiratet (S. o. S. 182). Nach

deffen Tode heiratete fie, alfo doch nicht vor 35 n. Chr., den Sohn des

Herodes von Chalcis, Ariftobul, welcher im Jahre 55 von Nero zum
Könige von Kleinarmenien gemacht wurde (Ant. 20, 8, 4. B. J. 2, 13, 2.

Tac. ann. 13, 7; 14, 26) und dem fie drei Söhne gebar (Ant. 18, 6, 4).

Nidits weift darauf hin, daß fie älter war als Ariftobul, der aber nicht

vor dem Jahre 10 n. Chr. geboren fein kann. Denn Herodes von Chalcis

war jünger als fein im Jahre 10 v. Chr. geborner Bruder Agrippa und

alfo felbft früheftens im Jahre 9 v. Chr. geboren. Ob die Mutter der

Salome, Herodias, eine Schwefter des Agrippa, älter oder jünger als

diefer war, ift unbekannt. — Nicephorus E. H. 1, 20 berichtet die Legende,

Salome fei dadurch umgekommen, daß fie im Winter beim Überfchreiten

eines zugefrornen Fluffes durch das Eis brach und die Eisfchollen ihr

den Kopf abfchnitten:

') S. S. 190, 7.

'') Ant. 18, 5, 1. Zu einer Änderung von Gamalitis in Galaaditis

<Schürer 1, 445) liegt kein Grund vor. Denn daß Gamaia zu dem früheren

Herrfchaftsgebiet des Tetrarchen Philippus gehört hat, ift keineswegs

ficher. Vgl. S. 80. 87.
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eingriffen und den L. Vitellius, der von 35—39 Statthalter

der Provinz Syrien war, mit weitgehenden Vollmachten aus-

statteten. ^) Es kam im Jahre 36 zum Kriege und zur Schlacht

bei Gamala, in weldier Antipas' Truppen vollftändig ge-

fchlagen wurden. Das Volk erkannte darin die Strafe Gottes

für die Ermordung des Täufers. Antipas aber verklagte in

{einer ohnmächtigen Wut den Aretas bei Tiberius, der nun

allerdings voll Zorn über das Vorgehen des Aretas dem
Vitellius Befehl gab, den Aretas gefangen zu nehmen oder

zu töten.^) Diefer rüftete zum Kriege und kam, während

fein Heer von Ptolemais an der Küfte des Mittelmeeres vor-

bei um Judäa herum nach Petra zog, felbft nach Jerufalem

und verweilte dort aus Anlaj^ eines Feftes, wahrfcheinlicfa des

Ofterfeftes, drei Tage. Am vierten Tage kam die Nachricht,

Tiberius fei geftorben (am 16. März 37),^) worauf Vitellius

feine Vollmacht zum Kriege für erlofchen erklärte und nach

Antiochien zurückkehrte.^) Somit hatte Herodes Antipas das

Nachfehen.

Der neue Kaifer Caligula war feit feiner Jugend mit Das ungiück-

Agrippa, dem Bruder der Herodias, befreundet und gab, fo-
'i*e Be-

mühen des

Antipas, die

^) Tac. ann. 6, 32. Vgl. über die römifdi-parthifdie Gefchidite der Königskrone
damaligen Zeit Tac. ann. 6, 31-37 und 41—44. Dio Cass. 58, 26. zu erlangen,

S. Schiller, Gefdi. der röm. Kaiferzeit 1, 270 ff. Mommfen, Rom. G.

5, 375 ff.

2) Ant. 18, 5. 1.

^) Da für den Bericht des Antipas an den Kaifer und die Rüftungen

des Vitellius einige Monate angefe^t werden muffen, fiel fomit der Krieg

mit Aretas ins Jahr 36.

*) Ant. 18, 5, 3. Jofephus gibt Ant. 18, 4, 5 als Grund für diefes

Verfahren des Vitellius deffen Unzufriedenheit über das Benehmen des

Antipas bei einem früheren Anlag an. Als nämlidi Vitellius mit dem
parthifchen Könige Artabanus perfönlich auf einer über den Euphrat .

gefchlagenen Brücke über ein freundfchaftliches Verhältnis unterhandelt

hätte, habe Antipas der Vierfürft die beiden in einem auf der Brücke

errichteten koftbaren Zelte bewirtet und den Kaifer durch einen Eilboten

über alles fo genau unterrichtet, dag des Vitellius Bericht überflüffig ge-

worden fei. Darin habe diefer eine große Kränkung erblickt. Nadi Dio

Cass. 59, 27 und Sueton. Calig. 14 hat aber diefe Zufammenkunft zwi-

fchen Artabanus und Vitellius erft unter Caligula ftattgefunden ; wohl aber

hat Vitellius, wie Tac. ann. 6, 37 fagt, unter Tiberius den parthifdien

Prätendenten Tiridates bis an den Euphrat geleitet.

Feiten, Neuteftamentlidie Zeitgerdlichte. 1. 2. u. 3. Aufl. 13
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bald er zur Regierung gekommen war, diefem die frühere

Tetrardiie des Philippus famt dem Königstitel.^) Dies war
im Jahre 790 U. C. = 37 n. Chr. Allein Agrippa blieb einft-

weilen noch in Rom und reifte erft im zweiten Jahre des

Caligula (März 38—39) von Brindifi nach Alexandrien^) und

von dort nach Paläftina.

Dort trat er im königlidien Schmucke auf. und erregte

dadurch fo fehr den Neid der Herodias, die es nidit ertragen

konnte, dafe ihr Mann dem Agrippa nathftehen foUte, dafe

fie den Antipas fortwährend drängte, nach Italien zu reifen,

um dort ebenfalls die könighdie Würde zu erlangen. Antipas

trat auch wirklich nach großen koftfpieligen Vorbereitungen,

begleitet von der Herodias, die Reife an. Als er abgereift

war, fchidite aber Agrippa feinen Freigelaffenen Fortunatus^)

an den Kaifer mit einer Anklagefdirift, worin Antipas be-

fchuldigt wurde, fidi früher mit Sejanus (f 31) gegen die

Herrfchaft des Tiberius, nun aber mit dem Partherkönig

Aftabanus gegen Cajus verfchworen zu haben. Fortunatus

kam fo bald nadi Herodes in Puteoli an, da§ er noch dem
Kaifer, während diefer den Antipas zu Bajä empfing, die

Anklagefchrift überreichen konnte. Tatfächlich hatte Antipas,

fei es nun zum Kriege gegen Aretas, fei es, um im römifch-

parthifchen Streit eine Rolle fpielen zu können, für 70000

Seine Ab- Mann Waffen aufgehäuft. Das konnte er auch, als der Kaifer

fe^ungund ihn dieferhalb befragte, nicht leugnen, woraufhin ihn Cali-
Verbannung.

g^j^ j^j. j(j|uldig anfah, ihm feine Tetrarchie abnahm, die

nun Agrippa erhielt, und ihn in die Verbannung „nach Lug-

dunum in Gallien" fchidcte.*) Der Kaifer wollte der Herodias

als der Schwefter des Agrippa ihren Privatbefi^ laffen und

') Ant. 18, 6, 10. Philo in Place. c. 5.

2) Ant. 18, 6, 11. Philo in Place. 5 erwähnt, dag Agrippa auf der
' Reife nach Alexandria die izriölai benu^te, eine Art Paf[atwinde, weldie

vom 20. Juli an 30 Tage wehen. Vgl. Plin. N. H. 2, 47. 18, 28.

3) Ant. 18, 7, 2. Nach B. J. 2, 9, 6 wäre Agrippa felbjt dem Anti-

pas nachgereift.

*) Ant. 18, 7, 2; in B. J. 2, 9, 6 fteht aber tlg "lönavlar. Einige,

z. B. Sdiiller I, 383, auch Kellner, Jefus von Nazareth S. 100, 6 wollen

hieraus fdiließen, dag nidit Lyon, fondern Lugdunum Convenarum in

Aquitanien, d. h. Lugdunum im Lande der Convenen, in den Pyrenäen

(je^t St, Bertrand des Comminges) gemeint fei, weil die Lage leichter

den in den Antiq. verbefferten Irrtum des Jofephus erkläre.
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fie unter den Sdiu^ ihres Bruders ftellen. Sie verfdimähte

aber diefe Gnade und zog es vor, ihrem Manne in die Ver-

bannung zu folgen, der einzige von ihr bekannte edelmütige

Zug, woraufhin Cajus ihren Privatbeji^ dem Agrippa fdienkte.^)

Die Abfe^ung des Antipas erfolgte allem Anfcheine nach

im Jahre 40 n. Chr.^)

') Jos. Ant. 18, 7, 2.

^) Ganz klar ift die Sache nicht. Agrippa erhielt nach Ant, 19, 8, 2

die Tetrarchie des Herodes im 4. Jahre des Caligula [daß er fie ein Jahr

unter ihm regiert hat, fteht nidit da] = 16. März 40—41. In Ant. 18, 7, 2

i[t aber die Sadie fo darge[tellt, als ob die übertraguag der Tetrarchie

an Agrippa gleichzeitig mit der Äbfe^ung und Verbannung des Herodes

erfolgt fei; diefe le^tere wird aber dort mit der Audienz in Verbindung

gebradit, welche Antipas beim Kaifer zu Bajä in Campanien hatte. Daß

diefe ins Jahr 38 n. Chr. gefallen fei, ift fchon deshalb unmöglich, weil

Agrippa erft gegen Ende des Jahres in Paläftina anlangte. Im Jahre 39

war Cajus aber zweimal in Campanien (vgl. Dio Cass. 59, 13. 17), weilte

danadi an feinem Geburtstag, dem 31. Auguft (Dio Cass. 59, 20. Sueton.

Calig.'26) in Rom und trat nun feinen Feldzug nach Gallien, Germanien

und Britannien an (Dio Cass. 59, 21-25, Suet. I. c. 17, 43—49). Am
1. Januar 40 war er in Lyon (Suet. Cal. 17) und hielt natali sua, d. h.

am 31. Auguft 40 feinen Einzug in Rom (Suet. Calig. 49, vgl. ebd, 8).

Vom Herbfte des Jahres 40 an bis zum Tode des Caligula war audi

wieder Agrippa bei ihm (Philo Leg. ad Caj. 35 ff. Ant. 18, 8, 7 ff. Dio

Cass. 59, 24), deffen Reife wohl die B. J. 2, 9, 6 gemeinte ift. Im Herbfte

des Jahres 40 ift Agrippa nachweislidi im Befi^e von Galiläa (S. Philo

Leg. ad Caj. 41). Es ergibt fidi hieraus, dag, falls die Audienz des

Antipas und des Fortunatus zu Bajä im Jahre 39 ftattgefunden hat, ent-

weder nodi kein definitives Urteil über die Abfe^ung des Antipas er-

folgte, oder, falls dies gefdiah, zwifdien der Abfe^ung und der Übertragung

der Tetrardiie an Aprippa, wie Sdiürer I, 448, 46 meint, mehrere Monate

lagen, was unwahrfcheinlich ift. In beiden Fällen ift der Bericht des Jofe-

phus Ant. 18, 7, 2 ungenau. Wahrfcheinlich erfolgte aber fowohl die Ab-

fe^ung des Antipas wie die Übertragung feiner Tetrardiie an Agrippa

während des gallifchen Feldzuges des Caligula im Jahre 40. Für diefes

Jahr fpredien audi die Münzen des Antipas. Außer Münzen feiner Re-

gierung, welche auf der einen Seite die Auffdirift Hutodov Terf«^/ov mit

den Jahreszahlen 33, 34, 37, 38, auf der andern Seite den Namen der

Stadt Tiberias haben, gibt es auch folche mit der Auffchrift H^ojörig

TtT(}aQxr]c auf der einen, und Faioj Kaina^i re^j/tav^xw auf der andern,

wovon drei die Jahreszahl MF= 43 (alfo 39/40 n. Chr.) tragen (Madden,

Coins of the Jews 1881, p. 121 sq.). Es gab auch eine mit dem Datum
MJ = 44 (vgl. darüber fchon Sanclemente, p. 315—319 und Edchel,

Doctr. Num. III, 487 sq.; f.
audi Madden, 1. c, p. 122, fowie Schürer I,

13*
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416 f. 434. 448, der auch S. 417 über eine unechte Münze mit der Jahres-

zahl 45 {ME) zu vergleichen i[t). Kellner, Katholik, 1887 II 176 und Jefus

von Naz., S. 102 will allerdings überhaupt die Regierungsjahre des Antipas

nicht vom Tode des Herodes an zählen, da Antipas fdion vorher, näm-

lich als Nachfolger feines Onkels Pheroras Tetrardi gewefen fei. Allein

Jofephus fagt davon gar nichts, lägt vielmehr den Antipas erft nach dem
Tode des Herodes Tetrarch werden (Ant. 17, 11, 4).

IV. K a p i t e 1.

Die Regierung des Königs Herodes Agrippa I. vom
Jahre 41 - 44. Sein Sohn Agrippa II. und andere

Verwandte.

1. König Herodes Agrippa I.^)

Sein Leben Die Lebcnsgefdiidite diefes Enkels des Herodes I. und

wie ein Ro- der Mariamme, des Sohnes des unglüddidien Prinzen Arifto-

"lan. bul, Heft fidi wie ein Roman. Bald am römifdien Hofe hoch

geehrt, bald verbannt und auf der Fludit vor feinen Gläu-

bigern, wird Agrippa aus dem Gefängnis heraus auf einen

Fürftenthron berufen, greift in krilifdier Zeit erfolgreidi in

die Sdiidcfale des römifdien Reidies felbft ein, veranlaßt mittel-

bar die Trennung der Apoftel und das Wirken des von ihm

verfolgten Apoftels Petrus zu Rom und befdiliegt ein aben-

teuerlidies Leben als König von Jerufalem.

Erziehung Herodes Agrippa, im Neuen Teftament heißt er bloß
und Leben zu Herodes, War als ältefter^) Sohn des Ariftobul und der

Rom.
Berenice, einer Toditer der Salome- und des Koftobar, im

Jahre 10 v. Chr. geboren.^) Seine Mutter fiedelte, ohne

Zweifel mit Zuftimmung des Herodes, kurz vor deffen Tode

nadi Rom über und lebte dort in inniger Freundfdiaft*) mit

der edlen Witwe des im Jahre 9 v. Chr. verftorbenen Clau-

dius Nero Drufus Germanicus, der Sdiwägerin des Kaifers

') Quellen Jos. Ant. 18, 6. 19, 5-9. B. J. 2, 9. 11. Philo in Flaccum

und Leg. ad Caium. Apoftelgefdiichte Kap. 12. Über feine Münzen
f.

u.

') Ant. 18, 5, 4. Vgl. B. J. 1, 28, 1,

- 3) Ant. 19, 8, 2.

*) Ant. 18, 6, 1. 3.
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Tiberius, Antonia. Mit ihren zwei Söhnen, Germanicus

Cäfar und Claudius, und dem Sohne des Tiberius, dem
jüngeren Drufus,^) wuchs Agrippa auf. Er lernte, fidi

mit großem Gefchick auf dem fdilüpfrigen Hofpflafter be-

wegen, lernte aber auch allerlei Lafter, wurde ein Ver-

fdiwender und hatte nach dem Tode feiner Mutter bald fein

eigenes Vermögen durchgebradit und fidi tief in Schulden

geftürzt. Als nun im Jahre 23 n. Chr. Drufus durch Gift

ftarb, Tiberius aber die Freunde des Verftorbenen, um nicht

an deffen Andenken erinnert zu werden, nidit mehr fehen

wollte, konnte fich Agrippa fchon aus Armut nidit länger in

Rom halten^) und fchiffte fich, um feinen Gläubigern zu ent-

gehen, nadi Judäa ein.

Er begab fidi in einen einfamen Burgfledcen Idumäas, Agrippa als

namens Malatha, und wollte fein Leben durch Selbftmord Marktauf-

endigen. Da wurde feine GemahHn Kypros, ebenfalls eine ^^Jj^'^.^^"

Herodeerin,^) fein guter Engel. Sie verwandte fich für ihn

bei feiner Schwefter Herodias, welche damals fchon mit An-

tipas vermählt war, und der gab ihm das unbedeutende Amt
eines Marktauffehers von Tiberias und wies ihm Geld zur

Sicherung feines Lebensunterhaltes an. Da er ihm aber dies

eines Tages bei einem Gaftmahl in Tyrus vorwarf und ihn

einen Bettler nannte, begab fich Agrippa nach Antiochien zu

dem ihm von Rom her befreundeten*) Pomponius Flakkus,

der feit dem Jahre 32 Statthalter von Syrien war. Er machte

fich aber audi hier unmöglich, weil herauskam, daj^ er fich

von den Damaszenern hatte beftechen laffen, um ihnen in

Grenzftreitigkeiten gegen die Sidonier bei Flakkus zu helfen.

Je^t wollte er wieder nach ItaHen. Er verfchaffte fich

in Ptolemais von einem Freigelaffenen feiner Mutter Geld

und ftand im Begriff von Anthedon, im Süden Paläftinas,

abzufahren, als Herennius Capito, der Prokurator der kaifer-

Hchen Domäne Jamnia, durch Soldaten das Schiff mit Be-

*) Tac. ann. 1, 76 wirft ihm zu große Freude an den blutigen Gla-

diatorenkämpfen vor.

2) Ant. 18, 6, 1.

3) Ant. 18, 5, 4, Ihre Mutter Salampfio war eine Tochter des Hero-

des I. und vermählt mit ihrem Vetter Phafael, deffen Vater, ein Bruder

des Herodes, ebenfalls Phafael hieß.

*) Ant. 18, 6, 2.
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fchlag belegte, bis Agrippa eine noch dem Sohne des Kaifers

fchuldige Summe bezahlt habe. Aber Agrippa lieg in der

Nacht die Taue durdifchneiden und entkam nadi Alexandrien,

wo es ihm gelang, auf Bürgfchaft feiner Frau hin eine große

Anleihe zu madien.

Von 36 n.Chr. So kam er im Jahre 36 nadi Italien,^) wo er zu Capri
an wieder in bei Tiberius anfangs gute Aufnahme fand, dann aber auf

°"^' die Klage des Herennius Capito vom Hofe verwiefen wurde,

bis er feine Schulden bezahlt habe. Das ermöglichte ihm

die alte Freundin feiner Mutter, Antonia. Je^t vertraute ihm

Tiberius feinen Enkel, den Sohn des Drufus, an, damit er

diefen ftets begleite. Allein aus Dankbarkeit gegen Antonia

fchloß fich Agrippa mehr an deren Sohn, den fpäteren Kaifer

Cajus Caligula, an. Den für diefen Umgang nötigen Aufwand
ermöglichte ihm ein Freigelaffener des Kaifers namens
Thallus.'O

Agrippa im Es war begreiflich, daß Agrippa, um feine Lage zu ver-

Gefängnis. beffern, den Wunfeh hegte, Tiberius möge bald dem Cajus

Pla^ auf dem Throne machen. Da er aber eines Tages

feinen Wunfeh vor Cajus laut in Gegenwart feines Kutfchers

Eutychus, eines Freigelaffenen, geäußert hatte, zeigte diefer^)

den Agrippa, weldier ihn bald danach wegen eines Mantel-

diebftahls hatte ergreifen laffen, beim Kaifer an. Je^t wurde

Agrippa auf Befehl des Tiberius in Ketten gelegt, die er

fechs Monate lang bis zum Tode des Kaifers (16. März 37)

trug. Damals foll ihm ein deutfcher Mitgefangener feine Er-

hebung zur höheren Macht vorherverkündet, aber auch zu-

gleich vorhergefagt haben, daß, wenn er einen Uhu, der fich

gerade auf einen Baum herabließ, wiederfehe, er nadi fünf

Tagen fterben müffe.^) Eines Morgens kam ein Freigelaffener

und fagte dem Agrippa auf Hebräifdi ins Ohr: Der Löwe
ift tot. Aber erft am folgenden Morgen» nachdem dem Agrippa

inzwifchen die ihm zuerft auf jene Nachricht hin abgenommenen

1) Ant. 18, 6, 3. Vgl. 18, 5, 3.

2) Ant. 18, 6, 4. Er lieh ihm eine Million Sefterzen (159000 Mk.),

fo dag Agrippa je^t fogar feine Schuld bei der Antonia bezahlen konnte.

3) Ant. 18, 6, 5.

*) Ant. 18, 6, 6 f.
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Ketten wieder angelegt worden waren, erfuhr man beftimmt,

Tiberius fei wirklidi geftorben/)

Sobald Tiberius beftattet war, befreite fein Nadifolger Seine Er-

Caligula den Agrippa aus dem Gefängnis, gab ihm ftatt der hebung zum

eifernen Kette eine gleich fdiwere goldene, ernannte ihn zum on>&e.

Tetrardien der früheren Tetrardiie des Philippus und der

des Lyfanias und verlieh ihm den Königstitel. ^)

Der König blieb nodi anderthalb Jahre ^) als der ver-

traute Freund des Kaifers in deffen Umgebung. Dag; er

feinen Torheiten und Sdileditigkeiten irgendwie entgegen-

getreten fei, hören wir nicht. Und dodi zwang Caligula

gegen Ende des Jahres 37 den Zögling Agrippas, den erft

fiebzehnjährigen Enkel des verftorbenen Kaifers, der wie

diefer Tiberius hieß, fidi felbft den Tod zu geben.

Erft im Herbfte des Jahre 38 kehrte Agrippa nach Palä- SeinAuf-

ftina zurück. Er nahm der günftigeren Winde wegen den .1'^®*®"/"

Weg über Alexandrien und trat in der Stadt, ohne Rückficht ^^^
auf den anwefenden Statthalter Flakkus zu nehmen, öffent- paiäftina.

iidi im Königsgewande mit einem reichgekleideten Gefolge

auf und wurde in allen Straßen von einer lärmenden Juden-

menge enthufiaftifch mit dem fyrifchen „Marin! Marin!" (das

heißt „unfer Herr" begrüßt.*) Dadurch wurde aber die fchon

ohnehin durch den Judenfeind Apion u. a. gegen die Juden

verhexte griechifche Bevölkerung nodi mehr gegen diefe ge-

reizt. Den Agrippa, der felbft auch fchon höhnifche Zurufe

vernehmen mußte, trifft die Schuld, durch fein Auftreten zu

der bald eintretenden Verfolgung der Juden in Alexandria ^)

mit Veranlaffung gegeben zu haben.

Wie infolge feines Auftretens in Paiäftina die Herodias

den Antipas zu der unglücklidien Reife nach Rom veranlaßte,

wo er fidi den Königstitel holen follte, wurde fchon erzählt.

Ebenfo daß im Jahre 40 n. Chr. Agrippa auch noch die

Tetrardiie des Antipas erhielt.^)

') Ant. 18, 6, 10.

2) B. J. 2, 9, 6. Ant. 18, 6, 10. Philo in Flacc. 6 (der aber nur

von der Tetrardtiie des Philippus, vgl. S. 200, 9, redet), Dio Cass. 59, 8.

3) Ant. 18, 6, 11.

*) Philo in Flacc. 5. Vgl. o. S. 194, 2.

^) S. unten.

«) S. o. S. 194.
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Seine Ver- Vom Herbfte des Jahres 40 an war er wieder bei Cali-

dienfte um guia in Rom ^) und erwarb fich damals das große Verdienst,
Cahguia und

jj^j^ wenig[tens zeitweife zum Verzicht auf die Aufftellung feiner

Bildfäule im Tempel zu Jerufalem bewogen zu haben.^)

Er war audi in Rom anwefend, als Caligula am 24. Ja-

nuar ermordet wurde,^) er eilte auf die Kunde von der Er-

mordung herbei und hob die Leiche auf/) Auch madite er

dem von Natur wie durch frühere Kränklichkeit und Zurück-

fe^ung ängftlichen und unbeholfenen Oheim des Verftorbenen,

Claudius, den die Prätorianer aus dem Palaft, wo er fich

aus Angft verfteckt hatte, in die Kaferne geholt hatten, um
ihn zum Kaifer zu machen,^) Mut. Ja er verftand es, den

Senat, der überhaupt keinen Tyrannen mehr wollte,*^) hint-

anzuhalten, bis immer mehr Anhänger dem Claudius zu-

ftrömten und die Senatoren froh fein mußten, daß Claudius

fie auf Bitten Agrippas mild behandelte und fich audi im

Senate beftätigen ließJ) Vergebens hatte der Hauptmörder

Caligulas, der Tribun Caffius' Chärea, die Soldaten be-

fchworen, doch nicht ftatt eines Verrückten einen Efel wie

Claudius auf den Thron zu fe^en.^)

Er erhält das Die Dankbarkeit des neuen Kaifers Tiberius Claudius
ganze Reich Qermanicus gegen Agrippa zeigte fich aber nun darin, daß

^^ . er ihn nicht nur in feinen Tetrardiien beftätigte, fondern ihm

auch noch Judäa und Samaria verlieh,^) fo daß er das ganze

Reich, wie es fein Großvater Herodes inne gehabt hatte,

befaß. Auch dem jüdifchen Volke kam die Dankbarkeit des

Claudius zugute. Denn der Kaifer befahl durch ein Dekret

'') S. 0. S. 195, 2.

2) s. 0. S. 179 f.

3) Vgl. Ant. 19, 1, 3-15.

4 Ant. 19, 4, 1.

') Ant. 19, 2, 1. 3, 1-3.

6) Ant. 19, 2, 2 f.

') B. J. 2, 11, 1-5. Ant. 19, 4, 1—3. Sueton. Claud. 10, Dio

Cass. 60, 1, 4.

8) Ant. 19, 4, 4.

•') B. J. 2, 11, 5 und genauer Ant. 19, 5, 1. Wenn es hier heißt,

der Kaifer habe dem Agrippa noch „Abila, das Lyfanias beherrfdit hatte,

und die Gegend am Libanon" gegeben, fo ijt dies, da fchon Ant. 18, 6, 10

die Übertragung der Tetrarche des Lyfanias durch Caligula an Agrippa

berichtet wurde, nur von einer Beftätigung zu verftehen. Vgl. S. 199, 2.
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die Wiederherstellung des früheren Zuftandes in Alexandrien

und fieberte den dortigen Juden freie Religionsübung zu/)

Weiter verlieh er durch ein anderes Dekret den Juden in der

Diafpora und damit auch in Italien diefelben Redite, die den

Juden in Alexandrien gewährt waren, und beftätigte ihnen

die von Auguftus gemachten Zugeftändniffe, ermahnte fie

aber auch zugleich, nun damit zufrieden in ihren Sdiranken

zu bleiben und die Religionen der übrigen Völker nidit zu

verachten.^)

Bald nach die[en Erlaffen ging Agrippa im Jahre 41 Seine

nach Jerufalem und bewies hier diejelbe Gefchmeidigkeit wie PreundUdi-

am römifchen Hofe. Denn er trat auf wie ein theokratifcher /
J^f^"

König und ftü^te fich auf die beim Volke angefehenen Phari-

fäer. Kaum in Jerufalem angelangt, brachte er Dankopfer

im Tempel dar, beftritt für eine große Zahl Nafiräer die

Koften ihrer Opfer und lieg die ihm von Caligula im Jahre 37

verliehene goldene Kette als Weihegefchenk im Tempel auf-

hängen.^) Jofephus, der überhaupt große Sympathien für

ihn zeigt, lobt an ihm,^) dag er gern und anhaltend in

Jerufalem wohnte, die Gefe^e des Landes gewiffenhaft be-

obachtete und keinen Tag ohne Opfer vorübergehen ließ.^

Seine Toditer Drufilla verlobte er mit Epiphanes, dem Sohne
des Königs Antiodius von Commagene, nur gegen deffen

Verfprechen, daß er die jüdifche Religion annehme, welches

diefer allerdings fpäter nicht hielt und auf die Drufilla ver-

zichtete. Er wußte es auch bei Petronius, dem damaligen

Statthalter von Syrien, durchzufe^en, daß diefer junge Leute,

welche aus Übermut zu Dora in Phönizien in einer Juden-

) Ant. 19, 5, 2.

^) Ant. 19, 5, 3. Genaueres
f. unten.

8) Ant. 19, 6, 1.

Ant. 19, 7, 3.

») Ant. 20, 7, 1. Die Mifdina Sota VII, 8 berichtet, daß Agrippa

beim Laubhüttenfeft das Deuteronomium vorgelefen und bei der Stelle

(Deut. 17, 15): „Du follft keinen Fremdling über dich fe^en, der nicht

dein Bruder ift" in Tränen ausgebrochen fei. Das Volk habe ihm aber

zugerufen: „Fürdite nichts! Du bi[t unfer Bruder! Du bift unfer Bruder."

Die Stelle wird von Derenbourg, Histoire 217, 1 u. a. auf Agrippa IL,

von Schürer 1, 555, 27 mit mehr Wahrfdieinlidikeit auf Agrippa I., zu

deffen ganzes Verhalten (ie befonders gut pagt, bezogen.
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Sein Verhält-

nis zu den

Römern.

Er verfolgt

die Apoftel.

Sein Leben

außerhalb

Paläftinas.

lynagoge eine Statue des Kaifers aufgeftellt hatten, dafür

zur Redienfchaft zog.^)

Sonft waren ihm die Römer allerdings nicht fo gefällig.

Denn als er im Streben nadi Volksgunft die Stadt Jerufalem

ftärker zu befeftigen anfing und die den neuen Stadtteil Be-

zetha oder die Neuftadt einfdiließenden Mauern breiter und

höher bauen liefe, mufete er auf Befehl des Kaifers, der durdi

den neuen Statthalter von Syrien, Marfus, unterriditet wor-

den war, von der Vollendung der Mauer abftehen.^) Nodi

fdilimmer erging es ihm, als er zu Tiberias in Galiläa fünf

römifdie Vafallenfürften, nämlich die Könige Antiodius von

Commagene, Sampfigeram von Emefa in der fyrifchen Land-

fdiaft Apamea, Cotys von Kleinarmenien, Polemon von Pon-

tus^) und feinen eigenen Bruder Herodes von Chalcis^) zu

Gaft hatte. Denn es erfchien audi der fyrifche Statthalter

Marfus und befahl, augenfcheinlidi weil er eine Konfpiration

gegen Rom argwöhnte, den fünf Königen ungefäumt nach

Haufe zu gehen. Tro^ feines' guten Verhältniffes zu Clau-

dius mufete Agrippa die Beleidigung, ohne Genugtuung zu

erhalten, hinnehmen.^)

Dem Streben des Agrippa nach Volksgunft und feinem

an blutigen Sdiaufpielen fich ergö^enden Gemüte*^) entfprach

es, dag er audi die Apoftel verfolgte und den Jakobus, den

Sohn des Zebedäus, mit dem Schwerte umbringen liefe. Der

heilige Petrus ift ihm nur durdi ein Wunder entkommen.')

Es wäre ein grofeer Irrtum, wenn man wegen der Er-

zählungen des Jofephus über die Freigebigkeit, Leutfeligkeit

und Judenfreundlichkeit des Agrippa^) fidi diefen als einen

») Ant. 19, 6, 3 f.

ä) Ant. 19, 7, 2. B. J. 5, 4, 2 f. und 2, 11, 6. Vgl. o. S. 68.

3) Vgl. unten.

') S. u. S. 205 f.

^) Ant. 19, 8, 1.

6) S. S. 197, 1 und 203.

') Apg. 12, 1-19. Zu Oftern 41 kann Agrippa noch nicht in Jeru-

falem gewesen fein. Er wird aber auch nicht mit einer foldien auf das

Volk berechneten Magregel gezögert haben, fobald er die Stimmung des

Volkes kannte. Deshalb ift der Mord des Jakobus Oftern 42 anzufe^en.

") Erlaß der Abgaben von den einzelnen Häufern in Jerufalem.

Ant. 19, 6, 3. Andere allgemeine Bemerkungen
f.

Ant. 19, 7, 3. 8, 2.
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gutmütigen, innerlich für das Judentum begeiferten Mann
vorltellte. Er fpielte nur mit Gefchidi eine politifche Rolle

und dachte nidit daran, etwa mit Rat der Pharifäer nun fein

Leben ganz nach ihren Grundfä^en einzurichten. Schulden

hat er bis an fein Lebensende gemacht^) und felbft einen

feiner treueften und verdienteften Anhänger, Silas, den er

felbft zum Oberbefehlshaber ernannt hatte, in Ketten legen,

laffen, weil derfelbe ihm gegenüber oft einen zu freien Ton

anfdilug.2) Wenn er nicht in Jerufalem war, erfreute er fich

auch fchon zu Cäfarea an den Genüffen des Heidentums,

feierte Spiele im Theater^) und lieg in feinem Haufe zu

Cäfarea feinen Töchtern Bildfäulen erriditen/) In der be-

fonders von ihm begünftigten römifchen Kolonie Berytus er-

richtete er außer einem Theater auch ein fehr koftbares

Amphitheater mit Bädern und Säulengängen,-^) zu deffen

Einweihung fidi vierzehnhundert Gladiatoren (nach Jofephus

Verbrecher aller Art) gegenfeitig mordeten.*^)

Unter diefen Umftänden ift es zu begreifen, dafe feine

außerhalb Jerufalems geprägten Münzen ein Bild, nämlich

bald das des Agrippa felbft, bald das des Kaifers haben.

Auf diefen Münzen hat er den Titel „König Agrippa" oder

„großer König Agrippa, Freund des Kaifers". ^)

Seiner Herrfchaft ift keine lange Dauer befchieden ge- Sein Ende,

wefen Während er in einer Volksverfammlung zu Cäfarea in

königlichem Kleide auf dem Throne faß und eine Rede an

die Gefandten von Tyrus und Sidon, welche Städte durch

feine Begünftigung von Beryius natürlich in ihrem Handel

fich beeinträchtigt fühlten, hielt, rief ihm das Volk zu: „Eines

Gottes, keines Menfchen Stimme." Weil er aber, fo fagt

die Apoftelgefchichte,^) Gott nicht die Ehre gab, d. h. diefe

1) Ant. 19, 8, 2.

2) Ant. 19, 7, 1. Sobald Agrippa tot war, ließ Herodes von Chalcis

den Silas im Gefängnis umbringen. Ant. 19, 8, 3.

3) Ant. 19, 7, 4.

*) Ant. 19, 9, 1.

"•) Ant. 19, 7, 5.

«) Ant. 19, 7, 5.

^) Bn^ilevf fiäyai; 'Ay^innaq qiiloxaidaQ. Über feine Münzen vgl. Levy

80 f. Madden, Coins p. 129—139.

«) Apg. 12, 19—23.
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gottesläfterlidie Schmeichelei annahm, fchlug ihn ein Engel

des Herrn, und er gab, von Würmern zerfreflen, feinen Geift

auf. Im wefentlidien ftimmt hiermit der Beridit des Jo-

fephus ^) überein. Darnach ereilte ihn fein Sdiickfal, als er zu

Cäfarea im Theater in Gegenwart der vornehmften Männer
der Provinz zu Ehren des Claudius „wegen deffen Rettung"

Kampffpiele abhielt. Bei der Gelegenheit erfchien er in einem

ganz aus Silber gewirkten Kleide, welches im Glanz der

Morgenfonne ftrahlte.^) Von allen Seiten begrüßten ihn die

Sdimeidiler, ohne daß er fie zurüdcwies, als Gott. Als er

aber bald nachher nach oben fdiaute, fah er über fich auf

einem Strick einen Uhu fi^en und erinnerte fich an die Weis-

fagung des früher mit ihm gefangenen Germanen.^) Bald

empfand er einen immer furchtbarer werdenden Schmerz in

den Eingeweiden, ließ fich nach Haufe tragen und ftarb nach

fünf Tagen. Man fieht, die Angaben des Arztes Lukas über

die fchrecklidie Krankheit des Agrippa ift genauer als die

des Jofephus, der fie nur im allgemeinen angibt.*)

Die Zeit Er ftarb im Jahre 44,^) als das Feft „wegen der Rettung"
feines Todes, ^jgg Kaifers Claudius gefeiert wurde. Darunter ift nadi dem

Wortlaut ein befonderer Anlaß zu verftehen und deshalb

weder an den Geburtstag des Kaifers (1. Auguft)^) noch an

den Jahrestag feiner Thronbefteigung (24. Januar) noch an

die von Herodes I. gegründeten alle vier Jahre zu Cäfarea

ftattfindenden Kampffpiele '') zu denken. Es handelt fich viel-

mehr um die Feier der glücklichen Rückkehr des Claudius

Ant. 19, 8, 2.

^) Ein Gegenftück dazu war der goldene Mantel, weldien die Kai-

serin Agrippina bei dem Sdiiffskampfe auf dem Fucinerfee trug. Tac.

ann. 12, 56. Dio. 60, 31. Plin. N. H. 33, 3, 63.

') S. S. 198.

*) Vgl. Feiten, Apoftelgefdiidite, S. 245 f. Von dem Throne {ßnf^t,

Apg. 12, 21) konnte er die Spiele anfdiauen und zugleidi die Gefandten

anreden. Schon Euf. H. E. 2, 10 weift auf die wefentliche Übereinftim-

mung beider Beridite hin.

*) Nadidem er drei Jahre unter Claudius regiert hatte. Ant. 19, 8, 2.

®) So Kellner, Jefus von Nazareth, S. 105.

') So Wiefeier, Chronologie des apoftol. Zeitalters, Gott. 1848,

S. 129 ff., (wogegen Schürer I, 562, 44) und E. Schwär^, Zur Chrono-

logie des Paulus G. G. N. 1907, H. 3, S. (263-299) 265 f.
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aus Britannien/) weldie im Januar 44 erfolgte,^) in Judäa
aber wohl er|t im März oder zu Anfang April bekannt ge-

worden ift. Ihre Feier ift dort, da auch die Vorbereitungen

dazu einige Zeit in Anfprudi nehmen mußten, vermutlich erft

Ende April oder Anfang Mai 44 gehalten worden, und in

diefe Zeit ift auch der Tod des Agrippa zu verlegen/^)

Aus Anlaß des Todes des Agrippa haben auf die Kunde
davon die Bürger von Cäfarea und Samaria und die daher

flammenden Soldaten förmliche Freudengelage*) gehalten,

le^tere wohl auch aus Zorn über die Behandlung des früheren

Oberbefehlshabers Silas, alle aber am meiften wegen der

Judenfreundfchaft des Verftorbenen.

Agrippa hinterließ vier Kinder, drei Töditer, wovon die Seine Kinder.

ältefte, Berenice, an ihren Oheim Herodes von Chalkis ver-

heiratet war, und einen fiebzehnjährigen Sohn, der auch

Agrippa hieß. Diefer wurde am kaiferlidien Hofe zu Rom
erzogen und war noch, zu jung und unerfahren, um das

Reich feines Vaters, das ihm Claudius gern übertragen hätte,

zu verwalten. Deshalb wurde nunmehr das ganze Reich in

römifche Verwaltung genommen und Cuspius Fadus zum
Landpfleger von Judäa ernannt,") während an Stelle des

Marfus je^t Caffius Longinus Statthalter von Syrien wurde.

Agrippa I. hatte zwei jüngere Brüder, von denen der Herodes von

jüngfte, Ariftobul, als Privatmann lebte und ftarb,^) der andere, Chaicis.

Herodes, aber im Jahre 41 mit der Erhöhung des Agrippa

auch felbft emporftieg, indem ihm Claudius auf Bitten des

Agrippa das Fürftentum Chaicis famt dem Königstitel ver-

lieh.^) Zu diefem Eintreten für feinen Bruder bewog den

Agrippa auch noch der Umftand, daß fein Bruder auch fein

eigener Schwiegerfohn war. Denn Herodes von Chaicis

hatte in zweiter Ehe^) die obenerwähnte Berenice, die tro^

') So auch Anger, Schürer, Lewin u. a.

^) Dio Cass. 60, 23 erwähnt ihre Feier in Rom im Frühjahr 44.

3) Vgl. Lewin, Fasti sacri, Lond. 1865, p. 279 sq. n. 1674.

*) Ant. 19, 9, 1—2.

5) B. J. 2, 11, 6. Ant. 19, 9, 1-2.

«) B. J. 2, 11, 6.

') B. J. 2, 11, 5. Ant. 19, 5, 1.

**) Er war zuerft mit Mariamme, einer Enkelin des Herodes I., ver-

heiratet (Ant. 18,' 5, 4) und hatte von ihr einen Sohn namens Ariftobul,

über den o. S. 191, 4 u. 206, 3 zu vergleichen ift.
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ihrer Jugend fchon einen Gemahl, Marcus, den Sohn des

Alabardien Alexander durdi den Tod verloren hatte, ge-

heiratet."^) Das Füritentum Chalcis hatte feinen Namen von

der Stadt Chalcis im Gebiete des Libanon.'^) An das viel

weiter nördlidi auf der Straße von Gyrrus nadi Emefa, füd-

lich von Beröa (= Aleppo) in der Landfdiaft Chalcidice ge-

legene Chalcis*) (= Kinnesrin) ^) zu denken, verbietet fchon

die geographifche Lage. Herodes von Chalcis erhielt einige

Zeit nach dem Tode des Agrippa von Claudius das Recht,

die iüdifchen Hohenpriefter zu ernennen, und die Oberauffidit

über den Tempel und den Tempelfcha^.^) Er ftarb aber fchon

v^enige Jahre fpäter, im Jahre 48, oder genauer vor dem
24. Januar des Jahres 49, im aditen Jahre des Claudius.^)

2. König Agrippa IL

Markus Julius Agrippa, „der groge König, Freund des

Kai|ers, Frommer, Freund von Rom," wie er auf Infdiriften*)

helfet, der Sohn des Agrippa L, war am Hofe des Claudius,

wofelbft er beim Tode feines Vaters weilte, erzogen wor-

1) Sie war beim Tode ihres Vaters erft 16 Jahre alt. Ant. 19, 9, 1.

*) K. J. 2, 11, 5 f. Ant. 19, 5, 1. Aus der Ehe ftammten zwei

Söhne Berenikianos und Hyrkanos. S. B. J. 2, 11, 6. Ant. 20, 5, 2.

3) Vgl. o. S. 83, 3. Das Fürpentum ift fpäter an Agrippa 11. ge-

fallen, der es aber nur bis zum Jahre 53 befaß (B. J. 2, 12, 8. Ant. 20,

7, 1). Vgl. u. S. 194. Aber noch im Jahre 72 wird ein König von Chalcis

erwähnt, Namens Ariftobul (B. J. 7, 7, 1), der wohl mit dem Sohne des

Herodes von Chalcis (B. J. 2, 11, 6, f. S. 205, 8), den Nero zum König

von Kleinarmenien gemacht hatte, identifch ift. Ob aber auch Chalcis fchon

vor dem Jahre 41 von der Tetrardiie des Lyfanias getrennt war, weiß

man nidit.

*) Vgl. über Chalcis auch Marquardt, RStV 1, 400 f., der mit No-

rifius die Einverleibung der Stadt Chalcis in die Provinz Syrien, weil

die Stadt eine Ära von 845 = 92 n. Chr. hat, in diefes Jahr verfeßt.

*) Kinnesrin heißt Adlerneft. Die Türken nennen den Ort Eski

Haleb = Alt-Aleppo. Vgl. Bädekers Paläftina und Syrien, S. 421 f.

8) Ant. 20, 1, 3. Um diefelbe Zeit wurde den Juden die Verwah-

rung der hohenpriefterlichen Gewänder geftattet. Vgl. das Refkfipt vom

28. Juni 45. Ant. 20, 1, 2.

^) Alfo zwifdien dem 24. Januar 48 und 49". S. B. J. 2, 11, 6.

Ant. 20, 5, 2.

^) Waddington, Inscript. Qrecques et Latines de la Syrie F. 1870,

n. 2365.
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den. Er hatte bei diefem gelehrten Grammatiker einen ge- Seine

wiffen Sinn für Wiffenfchaft fidi angeeignet. ^) Dag er aber Erziehung.

fonft am Hofe der Meffalina, der Gattin des Claudius, etwas

Gutes gelernt hat, ift nicht zu erwarten. Da er beim Tode

feines Vaters erft 17 Jahre alt war, Jetten die Ratgeber des

Claudius es durch, daß diefer auf feinen Wunfdi, ihn zum
Nachfolger feines Vaters zu madien, verzichtete, weil ein fo

junger Menfch wirklich ein fo großes und unruhiges Reich

nicht verwalten konnte. So bHeb der junge Agrippa einft-

weilen als Privatmann in Rom.^)

Als aber fein Onkel Herodes zu Chalcis im Jahre 48 Nachfolger

ftarb, wurde Agrippa vermutlich fchon bald nadh deffen Tode des Herodes

im Jahre 49 zu feinem Nachfolger ernannt.^) Auch erhielt ^°" Chalcis.

er die Oberaufficht über den Tempel wie das Recht, die

Hohenpriefter zu ernennen.*)

Dem Anfcheine nadi blieb er audi je^t in Rom. Denn
wie er früher'^) die wegen der Verwahrung der hohenpriefter-

Hchen Gewänder nach Rom gefchiditen jüdifchen Gefandten

bei Claudius eingeführt hatte, fo nahm er fich auch feiner

Landsleute in einem Streite gegen den Landpfleger Cuma-
nus und die Samariter an.^) Bei der Abfe^ung des Cuma- Er erhält im

nus wurde aber doch nicht Agrippa zum Könige von Judäa Jahre 53 zwei

ernannt, fondern die Verwaltung des Landes dem Landpfle-
Tetrarchien.

ger Felix übertragen. Aber er erhielt dodi gegen den Ver-

zicht auf Chalcis im Jahre 53 die frühere Tetrarchie des

Philippus fowie die des Lyfanias und das ehemalige Gebiet

des Varus.^) Dazu kamen noch unter Nero im Jahre 54

') Mit dem jüdifdien Qefdiiditfdireiber Jofephus unterhielt er einen

lebhaften Briefwechfel über deffen Gefdiichtsauffaffung. Jof. Vita 65.

^) Ant. 19, 9, 1 f.

') Ant. 20, 5, 2. B. J. 2, 12, 1. Nach Ant. 20, 7, 1 erhielt Agrippa

die zwei Tetrarchien des Philippus und Lyfanias im 13. Jahre des Clau-

dius, nachdem er vier Jahre Chalcis befeffen hatte. Das 13. Jahr des

Claudius beginnt am 24. Januar 53. B. J. 2, 14, 4 heißt es allerdings,

der jüdifdie Krieg habe im Mai 66 angefangen im 17. Jahre der Königs-

herrfdiaft des Agrippa, wonach man meinen follte, Agrippa habe Chalcis

erft im Jahre 50 erhalten.

*) Ant. 20, 8, 11. 20, 9, 7.

4 S. o. S. 169.

«) Ant. 20, 6, 3.

') Ant. 20, 7, 1. B. J. 2, 12, 8. Den Varus hält Schürer I, 587, 6



208 Erfter Abfdinitt, Die politifche Gefdiichte der Juden etc.

oder 55 ein Teil Galiläas, nämlich die Städte Tiberias und
Taridiea, fowie die Stadt Julias in Peräa famt 14 umliegen-

den Dörfern.^)

Aus Dankbarkeit nannte Agrippa die von ihm erweiterte

Stadt Cäfarea Philippi Neronias.^) Keine Stadt hat er aber

mehr begünftigt, als die fchon von feinem Vater bevorzugte

Stadt Berytus, die er ganz mit Statuen und Bildern fchmückte

und v^o er ein Theater zur Abhaltung jährlicher Sdiaufpiele

baute. ^)

Was er für Für Jerufalem tat er wenig. Wir hören nur, daß er
Jeruiaiemtat.g^l^y^jtg^

die Stadt mit weißem Marmor zu pflaftern, damit

die früher am Tempelbau befchäftigten achtzehntaufend Bau-

leute ein Verdienft hätten, und daß er mit Erlaubnis des

Hohen Rates den levitifchen Pfalmenfängern — zum großen

Ärgernis des Jofephus — geftattete, wie die Priefter leinene

Gewänder zu tragen.*)

und 720 f. für einen Sohn des zur' Zeit des Calig-ula lebenden Soemus
Königs der Ituräer

(f.
o. S. 83, 3). Sein Gebiet lag nadi Schürers An-

ficht am Libanon.

') Vgl. Ant. 20, 8, 4 und die Parallel[telle B. J. 2, 13, 2, wo außer

Julias noch Abila in Peräa (gegenüber Jericho; genannt wird. Da Ant.

20, 8, 4 überhaupt nur das er[te Jahr des Nero ohne jedes „darauf" oder

„nachher" erwähnt wird, ift auch diefe dem Agrippa erwie)ene Gunft in

diefe Zeit zu fet5en. Auch Jof. Vita 9 heißt es, daß Tiberias unter

Agrippa I. und bis auf den Landpfleger Felix (alfo bis 52
f.

u.) die.

Hauptftadt von Galiläa gewefen fei.

2) Ant. 20, 9, 4. Es gibt Münzen, auf welchen das 25. und 26. Jahr

einer [tädtifchen Ära von Cäfarea Philippi dem 12. Konfulate des Domitian

gleichgefetjt wird (Madden, Coins p. 157 f.). Vgf. dazu De Saulcy, Numis-

matique de la Terre sainte, Paris 1874, p. 315. Smith, Hift. geogr. 623, 2

gegen Sdiürer 1, 588, 7 der an eine Ära Agrippa IL denkt. Das 12. Kon-

fulat des Domitian war das Jahr 86, alfo begann die hier erwähnte Ära

im Jahre 61. In diefe Zeit wäre fomit die Neubenennung der Stadt zu

verlegen. Von einer Ära Agrippas IL kann man überhaupt nicht reden.

Wohl findet fich auf einer in Sanamen im Hauran gefundenen Infchrift

<ZDPV VII, 1884, 121 f.) das doppelte Datum.: „Das 37. Jahr, welches

auch das 32. Jahr des Königs Agrippa ift." Dasfelbe wird aber meines

Eraditens richtig von Smith 623, 2 auf das Recht des Agrippa auf die

Nachfolge feines Vaters in 44/45 und feine tatfächliche Thronbefteigung

fünf Jahre fpäter bezogen.

3) Ant. 20, 9, 4. S. o. S. 203.

*) Ant, 20, 9, 7 und 6. — B, J. 5, 1, 5 wird von Bauholz gefprochen,

welches Agrippa mit vieler Mühe und großen Koften kurz vordem jüdifchen
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Er {elblt gab den Juden großen Anflog durch die hödift

budiftäblidie Art, in welcher er fein Auffiditsamt über den

Tempel ausübte. Denn er erriditete auf der ehemaligen Burg
der Hasmonäer im Weften des Tempels und diefem gerade

gegenüber ein turmartiges Gebäude, von wo er auf dem
Polfter liegend, allem, was im Tempel gefchah, zufehen konnte.

Allein die Juden hielten dies für unpaffend und führten des-

halb nun oberhalb der Halle, die fidi an der Innern Weft-

feite des Tempels befand , eine hohe Mauer auf, wodurch

dem Könige die Ausficht wieder verfperrt wurde. Auf Für-

bitte der Poppäa erlangten fie auch tro^ der gegenteiligen

Bemühungen Agrippas von Nero, daß die Mauer ftehen blieb.^)

Gegen das Chriftentum zeigte er fich wenigftens nicht Seine Begeg-

feindlich. Denn als er mit feiner Schwefter Berenice nach -"""^ '"^i*

Cäfarea kam, um den neuen Landpfleger Feftus zu begrüg;en,
Paulus.

fe^te diefer ihm den Fall des Paulus, der, obwohl felbft Jude,

wegen eines gewiffen Jefus, wovon Paulus behaupte, er lebe,

von den Juden angefeindet werde, auseinander und führte

ihm feinem Wunfche gemäß den Gefangenen vor. Damals

hielt der Apoftel eine Rede über feine Bekehrung und fein

Wirken, die einen gewiffen Eindruck auf Agrippa madite.

Er fuchte fich aber desfelben mit den Worten zu erwehren:

Mit wenigem beredeft du mich, ein Chrift zu werden. Audi

gab er feiner Überzeugung von der Unfchuld des Paulus in

den Worten Ausdruck, er hätte, wenn er nidit bereits an den

Kaifer appelliert hätte, in Freiheit gefegt werden können.^)

Im übrigen erwies fich Agrippa in allem als Freund der Seine Römer-

Römer und ftand natürlich auch auf deren Seite im jüdifchen freundiich-

Kriege. Als fich im Frühjahre 66 das jüdifche Volk gegen '^^^*-

die Römer empörte, war Agrippa gerade in Alexandrien zur

Begrüßung des neuen Statthalters von Ägypten, Tiberius

Alexander.^) Auf der Rückreife traf er in Jamnia fowohl

einen Abgefandten des Statthalters Ceftius von Syrien, fo-

Kriege vom Libanon habe bringen laffen, um gemäß einem Befdiluß der

Priester und des Volkes den Tempel unten zu [tü^en und ihn um zwanzig

Ellen zu erhöhen.

') Ant. 20, 8, 11, Über feinen Aufenthalt auf der Burg vgl. auch

B. J. 2, 16, 3.

2) Apg, 25, 13 - 26, 32.

3) B. J, 2, 15, 1.

Feiten, Neute[tamentliche Zeitgefdiidite. I. 2. u. 3. Aufl. 14
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wie eine jüdifche Gejandtfchaft, weldie ihm die Bedrückung
des Landes durdi den Landpfleger Florus fchilderte.*) Audi

in Jerusalem flehte man ihn um Beiftand gegen Florus an.

Allein er wollte fidi nidit durch Zulaffung einer Gefandtfchaft,

die den Florus bei Nero verklage, Feindfchaft zuziehen.^)

Obgleich es ihm gelang, durch eine lange, die Madit der

Römer fchildernde Rede das Volk zum Wiederaufbau der

niedergerilfenen Hallen der Antonia und zur Zahlung der

noch rüdcftändigen Abgaben an den Kaifer zu veranlaffen,^)

fchlug fein Verfuch, das Volk auch zum Gehorfam gegen

Florus, bis der Kaifer einen andern Landpfleger fchicke, zu

bewegen, fehl. Die Menge forderte ihn auf, die Stadt zu

verlaffen, und die Aufrührer warfen fogar mit Steinen nach

ihm, fo dag er voll Unwillen in fein Reidi zurüdckehrte.*)

Audi je^t fudite er noch den Krieg zu verhindern und

fandte deshalb den Vornehmen in Jerufalem, die fidi be-

mühten, der aufrührerifdien Bewegung Herr zu werden,

3000 Reiter zu Hilfe.^) Allein diefe wurden von der ftärkeren

Kriegspartei aus der oberen Stadt hinausgedrängt und die

Paläfte des Agrippa und der Berenice wurden verbrannt.'')

Seine Be- Da nun der Krieg nicht mehr aufzuhalten war, ftellte

teiiigung am fich Agrippa ganz auf die Seite der Römer, begleitete den
Kriege gegen jyrijchen Statthalter Ceftius auf dem Zuge nadi Jerufalem
die Juden. ^^^ unterftü^te ihn durdi Hilfstruppen und Proviant.^ Der

Zug hatte aber keinen Erfolg und von den Boten, die

Agrippa an die Aufrührer fandte, wurde der eine gleidi er-

mordet, der andere verwundet und zur Flucht gezwungen.^)

Auch dem Vefpafian fandte Agrippa Hilfstruppen gegen die

Juden^) und bewirtete ihn mit feinem Heere im Jahre 67

») bTj. 2, 16, 1 f.

2) B. J. 2, 16, 2-3.

3) B. J. 2, 16, 4-17, 1.

*) B. J. 2, 17, 1.

') B, J. 2, 17, 4.

6) B j 2, 17^ 6.

') B. J. 2, 18, 9.

«) B. J. 2, 19, 3.

'•*) B. J. 8, 4, 2. Agrippa, der fich bis zum Frühjahr 67 in Berytus

aufgehalten hatte (Jof, Vita 36 und 65), vereinigte feine Truppen mit

denen des Vefpafian in Antiochien (B. J. 3, 2, 4) und zog nun mit ihm

nach Tyrus (Vita 74) und Ptolemais (Vita 65).
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zwanzig Tage lang in Gäjarea Philippi. Zum Dank hierfür

brachte Vefpafian die abgefallenen Städte Tiberias und

Taridiea wieder unter die Botmäßigkeit des Königs.^) Die

Römer verfdiafften ihm audi die ebenfalls von ihm abgefallene

Feftung Gamala, bei deren Belagerung Agrippa felbft ver-

wundet worden war,^) wieder,^) fo da]| er zu Ende 67 fidi

des Befi^es feines Reidies in jenen Gegenden wieder er-

freuen konnte. Bemerkenswert ift die Tatfadie, dag Agrippa

die aus {einem Reidie flammenden und ihm von Vefpafian

gefchenkten jüdifchen Kriegsgefangenen einfach als Sklaven

verkaufen liefe.*)

Als Vefpafian in Syrien und Ägypten zum Kaifer ausge-

rufen wurde, reifte Agrippa, der fich damals gerade zu Rom
befand, ohne Wiffen des Vitellius nach Paläftina ab,^) wo wir

ihn bald danach in der Begleitung des Titus finden,®) dem

Vefpafian die Fortfe^ung des Krieges gegen die Juden über-

tragen hatte. Ohne Zweifel war er auch als Landesherr

zugegen, als zu Cäfarea Philippi der Sieg über Jerufalem

von Titus durch mancherlei Spiele gefeiert wurde.'^j Dag

Vefpafian ihm fein bisheriges Land beftätigt hat, ift zweifel-

los.**) Allem Anfchein nach hat er ihm fogar noch einen Gunftbezei-

Gebietszuwachs gegeben.^) Später im Jahre 75 hat ihm gungen Ve-

Vefpafian den Rang eines Prätors verliehen.^*^) fpafians.

') B. J. 3, 9, 7-10, 10.

-) B. J. 4, 1, 3. Die Stadt hatte fich gegen Agrippa fieben Monate

gehalten B. J. 4, 1, 2. (Vgl. B. J. 2, 20, 4. 6. 2, 21, 7, Vita 24. 35-37.)

3) B. J. 4, 1, 1-10.

*) B. J. 3, 10, 10.

5) Tac. Hift. 2, 81. Vgl. ebd. 2, 1-2. B. J. 4, 9, 2.

•) Tac. Hift. 5, 1.

') B. J. 7, 2, 1,

8) Es wird B. J. 3, 3, 1 und 7, 5, 1 vorausgefe^t.

'•') So Juftus V. Tiberias in dem Auszug einer Chronik der Jüdifdien

Könige von Mofes bis Agrippa II. bei Phot. Bibl. cod. 33: naiJeXctßs .uh

Tijv ci^;(t}v eni ILkavdUv, tjii^fjd-ij de inl ]ViQO)voe; xai ezi f^äXXov vtzo OvsÖ-

Tiaöiavov, reksvTcc &e Btei t(jitu T(jaiavov. Daß aber diefe Gebietser-

weiterung fich bis nadi Arcae nördlich von Tripolis erftreckt hat, wie

Sdiürer I, 594, 36 meint, ift nicht wahrfcheinlich. Allerdings wird B. J.

7, 5, 1 von Arkaia im Lande des Agrippa gefprochen. Es gab aber

auch eine Stadt Arke oder Ekdipus im früheren Stammgebiet von Afer

zwifdien dem Karmel und Sidon (Ant. 5, 1, 22). Auch heißt es B. J.

14*
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Für die Gefdiidite des Krieges hat er naturgemä]^ großes

Interefle gehabt. Mit Jofephus hat er darüber einen leb-

haften Briefwedifel geführt^) und er hat den andern Ge-

fdiiditrchreiber des Krieges, Juftus von Tiberias, fogar eine

Zeitlang als Sekretär in feinem Dienfte gehabt.^)

Sein Tod. Ägrippa IL ftarb zwifchen 86 und 94 n. Chr.^)

3, 3, 5, das Gebiet des Agrippa beginne beim Libanongebirge und den

Quellen des Jordan.

10) Dio Cass. 66, 15.

Vita 65.

O L. c.

3) Seine Regierungszeit ift wegen der o. S. 211, 9 arigefülirten Stelle

bei Photius oft von 48 — 100 angefe^t worden. Es gibt noch Münzen von

ihm aus dem Jahre 86, \. S. 208, 2. Andere vom Jahre 35 des Agrippa

mit dem Namen des Domitian AvToxQa[TOQa] Jo/A,tTia[vov] Kaiönfjo.

reQiA,avt\ytnv\) führen uns in das Jahr 84 n. Chr., in welchem Domitian

auch den Titel Germanicus annahm. Sdion Tillemont, Hist. des empereurs

t. 1, Bruxelles 1732, p. 29—30, Note XLI hat die Behauptung, dag Agrippa

im 3. Jahre Trajans geftorben fei, mit Recht bestritten. Für Tillemont

traten u. a. ein Brüll, Jahrbb f. jüd. Gefch. u. Literatur, VH. Jahrg. 1885,

S. 51—53, Erbes, Das Todesjahr Agrippas IL in Hilgenfelds Zeitfchr.

f. wi[f. Theol. 1896, S. 415-432. Daß Agrippa vor dem Jahre 94 tot

war, folgt keineswegs bloß aus der Annahme, dag die Selbftbiographie

des Jofephus, welche nach c. 65 gefchrieben wurde, als Agrippa bereits

tot war, unmittelbar nach den Altertümern etwa um das Jahr 94 entftand,

vielmehr wird fdion in den Altertümern felbft der Tod des Agrippa

vorausgehest, da ihm in der Herrfchaft über Batanäa die Römer gefolgt

find (vgl. Ant. 17, 2, 2 mit B. J. 3, 3, 5). Dag Agrippa IL im Jahre 86

nur in Irrfinn verfallen und deshalb fein Land von andern verwaltet

worden wäre, wie Gutfdimid, Kleine Schriften IV, 354 f. annimmt, ift

gegen Jof. Vita 65, wo Jofephus den Juftus von Tiberias tadelt, dag er

nicht feine Gefdiichte des jüdifchen Krieges bei Lebzeiten des Vefpafian

und Titus und während Agrippa nodi lebte, veröffentlicht habe. Die

Notiz bei Photius (S. 211, 9) über das dritte Jahr des Trajan dürfte auf

eine gewiffe Unordnung des im Laufe der Zeit überarbeiteten Textes der

Chronik der jüdifchen Könige von Mofes bis Agrippa 11, hinweifen. Denn

Eufeb. Chron. Aug. von Schoene II, 162, fe^t das genannte Werk In das

erfte Jahr des Nerva, alfo in 96 (nadi dem armenifdien: Nervas a I et

mens III: Justus Tiberiensis Judaeorum scriptor cognoscebatur), die

aus deni IX. Jahrhundert ftammende Chronik des Syncellus (ed. Dindorf

1, 655: 'lovöTog Tiße()tev(; 'Jovdalog avyy^aqieifg iyvitifjll^trw) in den Anfang

der Regierung Trajans, Vgl. Sdiürer I, 61; Vincent, Chronologie des

Oeuvres de Josephe, Rb. 1911, 379 ss.)-
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Allem Anfdieine nach ftarb Agrippa, ohne legitime Kinder Sein

zu hinterlaffen/) Es ift auch überhaupt unbekannt, ob er ver- Charakter.

heiratet gewefen.^) Er war ein weichlicher, fittlich verkom-

mener Höfling, ohne wahre Liebe zu feinem eigenen Volke,

kriechend gegen die, von denen er Vorteil erwarten konnte,

im großen und ganzen ein Seitenftück zu dem Vierfürften

Herodes Antipas, nur noch etwas erbärmlidier. Nach dem
Tode des Herodes von Chalcis lebte deffen Frau Berenice,^) Seine Schwe-

die im Jahre 28 geboren war, längere Zeit bei ihrem Bruder ^^^^^ ^®'"®"

Agrippa*) und zwar, wie es allenthalben hieft, in einem ."''^®' ^'

r r , « • .T ^ , . ,, riamme und
unerlaubten Verhältnis. Um dem Gerede, fie lebe mit ihrem

orufiiia

Bruder im Inceft, ein Ende zu machen, heiratete fie den

König Polemon von Cilicien, der fich als einen Konvertiten

zum Judentum ausgab und fich befchneiden ließ.^) Sie ver-

ließ; ihn aber, wie es hieß, aus bloßer Unenthaltfamkeit

wieder^) und kehrte zu ihrem Bruder zurück.') Kurz vor

dem Kriege war fie zur Erfüllung eines Nafirärergelübdes

in Jerufalem und flehte barfuß den Landpfleger Florus an,

dodi dem Morden in der Stadt ein Ende zu machen, wurde

aber unehrerbietig behandelt und geriet felbft in Lebens-

gefahr.^) Durch reiche Gefchenke wußte fie fich auch fpäter

') Nadi Jof. Vita 11 fchrieb ein gewiffer Philippus an die Kinder

des Agrippa und die Berenice.

'0 Im Talmud (bab. Sukka 27 a, bei Derenbourg 1. c. p. 252—254)
wird eine von dem königlidien Verwalter Agrippas im Namen des Königs
an den Rabbi Eliezer geftellte Frage beriditet, die von der Vorausfe^ung
ausgeht, dag der Fragende zwei Frauen zur gleichen Zeit hatte. Dag
aber der König felb[t zwei Frauen hatte, fteht nicht da.

3) Ant. 19, 5, 1. 19, 9, 1. Vgl. Juven. Sat. VI, 156-160. S. o.

S. 206, 2.

*) Er erwies ihr öffentlich königlidie Ehren. Apg 25, 13. B. J. 2, 16, 3.

^) Ant. 20, 7, 3.

«) Ant. 20, 7, 3. Polemon II. war feit 38 König von Pontus und feit

41 audi von einem Teile von Cilicien (vgl. Dio Cass. 60, 8). Jof. Ant. 20,

7, 3 nennt ihn Baötltvc Kthxiag. Das konnte er audi deshalb, weil Pole-

mon als König von Cilicien geftorben ift. Es gibt nodi Münzen von ihm
aus der Zeit Qalbas; auf Pontus hatte er aber im Jahre 63 n. Chr. zu-

gunften der Römer verziditet. (Suet. Nero 18. Vgl. Prosop.imp. Rom. III, 59
und namentlidi Sdiürer I, 557 ff.)

') Apg. 25, 13. 23. 26.

«) B. J. 2, 15, 1. Vgl. ebd. 2, 16, 1.
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dem Vefpafian angenehm zu machen.^ Später kam fie als

Maitreffe des Titus nadi Rom, gab aber dort foldien An-

ftofe, da% Vefpafian den Titus zwang, fie nadi Haufe zu

fdiicken.^) Nadi der Thronbefteigung des Titus im Jahre 79

kehrte fie zwar nadi Rom zurüdt, aber da er nun Kaifer

geworden war, ignorierte Titus fie.^)

Die zweite Sdiwefter des Agrippa, Mariamme, war im

Jahre 34 n. Chr. geboren und heiratete zuerft den Julius

Ardielaus, Sohn des Chelkias,*) aus weldier Ehe eine Toditer,

Berenice, hervorging. Tro^dem verliefe Mariamme ihren Mann
und heiratete nun den reidien und vornehmen Juden Deme-
trius aus Alexandrien, der damals audi die Steuern ge-

paditet hatte.^)

Die dritte Sdiwefter, Drufilla, war beim Tode ihres

Vaters im Jahre 44 erft fedis Jahre alt. Sie war von ihm

mit dem Sohne des Königs Antiodius von Commagene,
Epiphanes, verlobt, heiratete aber, da diefer fidi fdiliefelidi

weigerte, die jüdifdie Religion anzunehmen, den Azizus,

König von Emefa.^) Derfelbe ftarb fdion im erften Jahre

des Nero,') aber fdion vorher hatte fidi feine Frau bewegen

laffen, ihn zu verlaffen und dem Landpfleger Felix die Hand
zu reidien.^) Diefem gebar fie einen Sohn namens Agrippa,

und kam mit diefem im Auguft 79 in den Flammen des

Vefuv um.°)

*) Tac. Hift. 2, 81.

2) Vgl. Dio Cass. 66, 15. Juven. Sat. VI, 156-160. Aurel. Victor,

Epitome c. 10. Sueton. Tit. 7. Vgl. Hausrath 4, 53-56.

3) Dio Cass. 66, 18.

*) Vgl. über ihn Ant. 19, 8, 3,

=) Ant. 18, 5, 4. 19, 9, 1. 20, 7, 1. 3.

») Ant, 18, 5, 4. 19, 9, 1. 20, 7, 1. Aus dieser Stelle ergibt fich, daß

die Heirat im Jahre 53 ftattfand, nachdem Agrippa II. von Claudius

ftatt Chaicis andere Länder erhalten hatte.

') Ant. 20, 8, 4.

«) Ant. 20, 7, 2. Apg. 24, 24 f.

ö) Ant. 20, 7, 2, Es ift nidit ganz pdier, ob der Sohn der Drujilla

mit feiner Mutter oder mit [einer Frau (o veavla^ ixelvog övv xfj Ywatxi)

umgekommen ift.



V. Kap. Die römifchen Landpfleger Judäas vom Jahre 44—66 n. Chr. 215

V. Kapitel.

Die römifchen Landpfleger Judäas vom Jahre 44-66

n. Chr.

Als Agrippa I. gejtorben, ward bekanntlidi fein Reidi,

wie früher das des Ethnardien Archelaus, einem römifchen

Prokurator unterftellt. Es war ein Übel|tand, der bittere

Frudit 'bringen follte. Denn das jüdifdie Volk mußte mehr

als jedes andere mit weifer Schonung feiner Eigentümlich-

keiten, namentlich auch feiner religiöfen Empfindlichkeit, re-

giert werden. Dafür zeigten aber die Landpfieger, wenn
wir von den zwei erften abfehen, gar kein Verftändnis,

reizten vielmehr das Volk auf jede Weife.

Als erfter Prokurator über das Reidi des Agrippa wurde

beftelltO

Cufpius Fadus.

Sein erfter Auftrag ging dahin, die Bürger von Sebafte cufpius Fa-

und Cäfarea für die dem Andenken Agrippas zugefügten dus (um 44

Schmähungen ^) zu ftrafen, die aus Bürgern von Cäfarea und ^Js 46).

Sebafte beftehenden fünf Kohorten in das weit entlegene

Pontus zu fenden und durch fyrifche Truppen zu erfe^en.

Allein die Schuldigen wußten durch Gefandte den Claudius

zu bewegen, ihnen den weiteren Aufenthalt in Judäa zu ge-

ftatten.^) Audi ein Zeichen, daß eine den Juden weniger

günftige Zeit angebrochen wan
Die äußere Ordnung hatte Fadus bald hergeftellt. Bei

feinem Amtsantritt fand er die Juden in offener Feind-

feligkeit gegen die heidnifche Stadt Philadelphia wegen
Grenzftreitigkeiten. Er fchaffte Ruhe, indem er die Rädels-

führer der fchuldigen Peräer beftrafte."*) Audi ließ er Ptole-

mäus, den Anführer von Räuberbanden, die nadi Agrippas'

Tode den Idumäern und Arabern vielen Schaden zufügten,

') Ant. 19, 9, 2.

2) S. o. S. 205.

3) Ant. 19, 9, 2.

*) Ant. 20, 1, 1.
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hinriditen^) und hatte bald wieder ganz Judäa von Räubern

gefäubert.

Er zeigte auch Entgegenkommen gegen die Juden in

einer ihr religiöfes Empfinden berührenden Sadie. Der

Kaifer hatte befohlen, die hohenpriefterlidien Gewänder

[ollten wieder auf der Burg Antonia von den Römern be-

wahrt werden, und der Statthalter von Syrien, Ca[fius Lon-

ginus, kam felbft mit Truppen zur Durdiführung diefer Maß-

regel nach Jerufalem. Fadus und Caffius Longinus geftatteten

aber, daj5 die Juden wegen diefer Angelegenheit fidi durdi

eine Gejandtfchaft direkt an den Kaifer wenden durften, die

durch Vermittlung des jungen Agrippa Erfolg hatte.^)

Es kam aber dodi aus einem andern Grunde unter

Fadus zum Blutvergießen. Ein gewiffer Theudas nämlidi,

der fich für einen Propheten ausgab, hatte großen Anhang
gefunden und verfpradi einer ungeheuren Menfchenmenge,

die ihm an den Jordan nadizog, einen bequemen Durch-

gang durdi den Fluß zu ' verfchaffen, indem er durch fein

Wort, wie in den Tagen der Vorzeit, die Fluten des Jor-

dans teilen werde. Vermutlich bandehe es fich um die an-

gebliche Vorbereitung des meffianifchen Reiches und einen

Angriff auf die Heiden im Oftjordan land. Es ift fehr begreif-

lich, daß Fadus in dem ganzen Unterfangen eine Bewegung
zum Aufruhr gegen die Römer witterte, die audi ohne

Zweifel, wenn audi vielleidit nicht gleidi in erfter Linie, be-

abfichtigt war. Er ließ die Menge durch Reiterei über-

fallen und zerftreuen, wobei viele getötet, andere gefangen

wurden. Dem Theudas felbft wurde der Kopf abgefchnitten

und als Siegeszeichen nach Jerufalem gefandt.^)

Fadus dürfte fein Amt von 44—46*) innegehabt haben.

) Ant 20, 1, 1.

2) Ant. 20, 1, 1—2. Vgl. S. 207.

3) Ant. 20, 5, 1. Der Apg. 5, 36 von Gamaliel erwähnte und nach

diejem nodi vor Judas Qaliläus, alfo vor der Schalung- des Quirinius

aufgetretene Theudas, ift von dem obigen verfdiieden. Vgl. Kirchen-

lexikon XI, 1607 1, Art. Theudas.

*) Claudius gab den an ihn Gejandten einen Brief, datiert vom

28- J^"^ 45, mit, in welchem auch von Weifungen an Fadus die Rede ift

(Ant. 20, 1, 2).
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Sein Nachfolger, der fixier fchon im Jahre 48 abberufen

wurde/) war

Tiberius Alexander,

der Sprö)5ling einer reichen, vornehmen und angefehenen Tiberius

alexandrinifchen Familie. Er war nämlich der Neffe des be- Alexander

rühmten Gelehrten Philo und Sohn des Alabarchen Alexan- ""^ ^^ ^^^ '^^•

der Lyfimachus, der Sachwalter der Mutter des Claudius,

Antonia, war.^) Tiberius Alexander war vom Judentum zum
Heidentum übergetreten. Vielleidit hat diefer Umftand neue

Unruhen hervorgerufen. Wir hören wenigftens, daß der

Landpfleger die Söhne des Judas Galiläus, der während der

Sdia^ung des Quirinius einen Aufftand erregt hat, Jakobus

und Simon, ans Kreuz fchlagen liefe.^)

Um diefe Zeit*) trat eine grojge Hungersnot ein, wäh-

rend weldier die gerade zum Befudi des Tempels nadi Je-

rufalem gekommene jüdifch gewordene Königin Helene von

Adiabene eine große Menge Getreides in Ägypten und Feigen

in Cypern kaufen und an die Dürftigen in Judäa verteilen

ließ.^) Es ift diefelbe Hungersnot, von welcher, während

Paulus und Barnabas in Antiodiia predigten, der Prophet

Agabus weissagte, fie werde über den ganzen Erdkreis

kommen,^) was nach dem Evangeliften Lukas auch wirkhdi

unter Claudius eintraf.^) Dag fie auf einmal zur gleidien

') Das Datum ergibt fich aus Ant. 20, 5, 2, wo die Ablöfung des

Tiberius durdi feinen Nachfolger Cumanus in die Zeit des Todes des

Herodes von Chalcis im achten Jahre des Claudius gefegt Jcheint. Vgl.

auch B. J. 2, 11, 6 und 2, 12, 1.

2) Vgl. Ant. 18, 6, 3. 8, 1. 19, 5, 1. 20, 5, 2.

3) Ant. 20, 5, 2.

*) Ant. 20, 5, 2. Nie[e lieft mit der Epitome inl xoitov. Allein

nach den griedi. Handfdir., der latein. Verfion und Eufeb. H. E. 2, 12, 1

ift vielmehr in\ tovroig zu lefen. Nadi Zahn, Einl. II, 631 erfordert der

Zufammenhang die Bedeutung „um diefe Zeit".

») Ant. 20, 5, 2.

«) Apg. 11, 27—30.
'') Apg. 11, 28. Während der Regierung des Claudius gab es

assiduae sterilitates (Sueton. Claud. 18). Selbft in Rom v^rar im 2. Jahre

Dio Cass. 60, 11) und wieder im 11, Jahre (Tac. änn. 12, 43) groge
Hungersnot, der natürlidi Mißwadis in den Kornländern am Mittelmeer -

voranging. In Griechenland, war im 8. oder 9. Jahre des Claudius Hungers-

not (Eufeb. Chron. ed. Schöne II, 152 sq.). Von der in Paläftina fpricht
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Zeit über den ganzen Erdkreis kommen werde, haben auch

die Antiochener nicht geglaubt, welche zunächft an die Armen
in Jerufalem dachten und ihnen zeitig eine Unterftü^ung

fdiickten.^)

Bald verlief auch Tiberius das Land, um fpäter nach

einer glänzenden Laufbahn diesmal als Generalftabsdief des

Titus zur Zeit des Krieges wieder dorthin zu kommen.^)

Ihm folgte als Landpfleger

Ventidius Cumanus von 48-52.^)
Ventidius Unter ihm entftanden wiederholt große Unruhen. Das

Cumanus von
gj-j^g Mal wurden fie durch einen der römifchen Soldaten,

' welche der Sitte gemä]5 beim Ofterfeft in die Tempelhallen

zur Aufrechterhaltung der Ordnung geftellt wurden, hervor-

gerufen. Er verhöhnte nämlich in unanftändiger Weife die

Menge, worauf diefe drohend Bestrafung des Schuldigen ver-

langte. Da einige anfingen, die Soldaten mit Steinen zu

bewerfen, liefe Cumanus aus Furcht vor einem größeren An-

griff Schwerbewaffnete heranrüdien. Nun floh alles voll

Schredcen in die Stadt und es entftand dabei ein Jo fürchter-

liches Gedränge, daß viele unter den Füßen der Nachfolgen-

den zertreten wurden.*)

Ein anderes Mal ließ Cumanus, als ein kaiferlidier

Diener in der Nähe von Jerujalem beraubt worden war,

ohne daß man den Täter entdecken konnte, die nächft

gelegenen Dörfer plündern. Dabei zerriß ein Soldat eine

ihm in die Hände gefallene mofaifche Gefe^esrolle unter

allerhand Läfterungen und Verhöhnungen. Nun rotteten fich

aber viele Juden zusammen, kamen nach Cäfarea und ver-

Jof. (Ant. 3, 15, 3. 20, 2, 5. 5, 2), fo, dag gewig Lukas von einer Hungers-

not unter Claudius in der ganzen (zivilisierten) Welt reden konnte. Vgl.

Ramsay, St. Paul the traveller and the Roman Citizen, L. 1896, p. 48 f.

Zahn, Einl. 11, 415 f.

') Über das Datum der fogen. Kollektenreife vgl. u. a. Feiten,

Apoftelg. 43 f., 50. 299.

2) S. u. 6. Kap. Vgl. J. Reach, Ein Lebensbild a. d. Z. d. Zer-

ftörung Jerusalems (Progr.), Prag-Neuftadt 1914.

3) S. o. S. 217.

^) Nadi Ant. 20, 5, 3 v^rären „zwanzigtaufend", nadi B. J. 2, 12, 1

vnkg Tov? fxvQiovg „mehr als zehntaufend" INiefe lieft z'/räp tQißfivQiovq,

vgl. auch Euf. H. E. 2, 19, 1. Chron ed. Schöne 2, 152 sq.] umgekommen,
was ficher übertrieben ift.
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langten die Beftrafung des Schuldigen, den audi Cumanus
mit dem Beile hinrichten lieg, um in diefer Weife einem

Aufruhr zuvorzukommen.^)

Ein anderer Vorfall gab beinahe zu einem förmlichen

Kriege zwifchen Juden und Samaritern Veranlaflung. Gali-

läifdie Pilger waren bei dem Dorfe Ginäa in Samarien an-

gegriffen und getötet worden, ohne dag der, wie es hieg,

beftodiene Landpfleger Cumanus einfchritt. Deshalb [türmte

ein bewaffneter jüdifdier Haufe auf Samaria zu und plünderte

und verbrannte unter Beihilfe des Räubers Eleazar einige

famaritanifdie Dörfer. Je^t griff Cumanus mit Truppen-

macht die Juden an, machte eine groge Anzahl nieder und

nahm viele gefangen. Auf die Klagen {owohl der gefchä-

digten Samariter wie der Juden unterfudite der Statthalter

Ummidius Quadratus die Sache in Samaria felbft, lieg die

von Cumanus eingekerkerten Juden hinriditen, fandte den

Hohenpriefter Ananias und den Hauptmann Ananus gefangen

zur Verantwortung nach Rom und befahl auch den Vor-

nehmsten der Juden und Samaritern wie dem Landpfleger

Cumanus und deffen Tribun Celer, fich in Rom vor dem Kaifer

zu reditfertigen.^) In Rom, wo Cumanus und die Samariter

mäditige Freunde fanden, nahm fich der junge Agrippa der

Juden an. Zu ihren Gunften lautete auch die kaiferliche

Entfcheidung, der zufolge die Samariter als fchuldig befunden

und einige von ihnen hingerichtet wurden. Cumanus wurde

verbannt und der Tribun Celer nach Jerufalem gefchidit und

dort enthauptet.^)

1) Ant. 20, 5, 4. B. J. 2, 12, 2.

^) Ant. 20, 6, 1-2. B. J. 2, 12, 3-6.

3) Ant. 20, 6, 3. B. J. 2, 12, 7. — Nach Tacitus ann. 12, 54 wäre

audi der Landpfleger Felix (f. u.) „jam pridem Judaeae impositus" (vgl.

auch Tac. h. 5, 9) an den Unruhen beteiligt gewefen. Ihm hätten die

Samariter gehordit, die „Galilaeorum natio" dem Cumanus. Beide wären

gegen die Galiläer und Samariter, die pch förmliche Treffen geliefert

hätten, nicht eingefdiritten, fondern hätten fogar Anteil an der Beute ge-

nommen. Ein förmlicher Krieg in der Provinz wäre nur durch den fyri-

fdien Statthalter Quadratus verhindert worden, der vom Kaifer Vollmacht

erhalten habe, über beide Landpfleger Gericht zu halten. Bei der Unter-

fudiung habe diefer aber den Felix, deffen Bruder Pallas Minifter des

Kaifers war, begünftigt und ihn unter die Riditer gefegt. Dadurch wären

die Ankläger abgefdiredct und Cumanus allein verurteilt worden. Der
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Jei^i wurde entfprediend dem ausdrücklichen Gefudie des

jüdifchen Hohenpriefters Jonathan^)

Antonius Felix

Felix von 52 zum Landpfleger von Judäa ernannt, ein Freigelaffener^) der
bis um 60. Antonia^), der Mutter des Claudius, und ein Bruder des am

kaiferlichen Hofe allmäditigen Pallas, des Günftlings der

Agrippina*), der Tochter des Germanicus und Mutter des

Nero, welche nach der Ermordung der Meflalina im Jahre 48

in zweiter Ehe ihren Onkel, den Kaifer Claudius, geheiratet

hatte. Er trat fein Amt im Jahre 52 an.^)

Beridit i[t aber mit dem des Jofephus unveaeinbar. Die Frage, weldier

von beiden vorzuziehen i[t, mug man zugunften des Jofephus entfcheiden,

weil der in der damaligen Zeit im Lande felbft lebte und überhaupt über

jüdifdie Verhältniffe bejjer unterrichtet ift, als Tacitus. So auch Schürer I,

570, 14. - Kellner (Z. f. k. Th. 1888, S. 639 f. und Je[us von Nazareth,

S. 152 ff.) nimmt die Richtigkeit des Berichtes des Tacitus an. Ebenfo

O. Hol^mann, Neut. Zeitg.'S Tüb. 1906, S. 64 f., 135 ff. Über die Zeit

des Amtsantritts des Feftus f.,u. S. 225, 2.

•) Ant. 20, 8, 5.

«) Tac. hist. 5, 9. Suet. Claud. 28.

3) Tac. hist. 5, . 9 nennt ihn Antonius Felix. Daß fein Bruder Pallas

ein Freigelaffener der Antonia war, fagt Ant. 18, 6, 6. - Nach Ant. 20,

7, 1 ed. Niefe hat Felix auch noch den Namen Claudius geführt. Die

Lesart ift aber nicht ficher. Vgl. Schürer 1, 571, 18.

*) Über ihr Verhältnis zu Pallas vgl, Schiller, Gefdi. der röm. Kaiferz. 1

(Gotha 1883), S. 340.

*) Das Datum ergibt fich aus Tac. ann. 12, 54, zu welchem Tacitus

die Abfe^ung des Cumanus (deffen Nachfolger Felix war) berichtet. Für

das Jahr 52 fdieint auch Jof. Ant. 20, 7, 1 (vgl. auch B. J. 2, 12, 8) zu

fprechen. Er erwähnt, daß Felix von Claudius gefandt wurde, und fährt

fort, „als er aber das zwölfte Jahr feiner Regierung fdion vollendet hatte

[alfo nach dem 24. Januar 53], gab er [Claudius] dem Agrippa die

Tetrarchie des Philippus". Es könnte allerdings auch das Jahr 53 ge-

meint fein, nach dem Zufammenhang ift dies aber weniger wahrfcheinlich.

Allerdings werden alle Amtshandlungen des Felix (Ant. 20, 8, 1-8,
B. J. 2, 12, 8—13, 7) erft unter Nero beriditet. Die Chronik des Eufebius

(ed. Schöne 11, 152 f.) fe^t nach der latein. Bearbeitung die Sendung
des Felix zu ^^br. 2066, Claudii 10, die armen. Verfion zu Abr. 2067,

Claudii 11. Nach Turner Art. Ghronology of New Test, in Haftings,

Dict. I, 418 rechnet Eufebius, der das erfte Jahr eines jeden Kaifers mit

dem September nach feiner Thronbefteigung beginnen laffe, das 11. Jahr

von September 51 bis September 52. Ift das richtig, dann ftimmt Eu-

febius mit Jofephus und Tacitus überein. Vgl. au&i Zahn, Einl. II,

635, 637 f.
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Es war etwas Ungewöhnlidies, daj^ ein früherer Sklave

ein derartiges hohes Amt erhielt, und es gereichte der Provinz

nicht zum Segen. Denn Felix hat in Judäa „königliches

Redit mit fklavifcher Ge[innung in aller Graufamkeit und

Wolluft geübt"/) und dies um fo mehr, weil er als Bruder

des Pallas „alle Sdiandtaten ungeftraft verüben zu dürfen"

glaubte.^) Wie er in feinem Privatleben war, fieht man dar-

aus, dag er im Jahre 54 die Sdiwefter des Agrippa IL, Dru-

filla, welche erft kurze Zeit mit dem Könige Azizus von Emefa
verheiratet war, bewog, fidi gegen das jüdifdie Gefe^ mit

ihm, einem Heiden, zu vermählen und ihren eigenen Mann
zu verlaffen.^)

Als Claudius ftarb und fein Stieffohn Nero am 13, Ok-

tober 54 die Regierung antrat, wurde Felix von neuem als

Landpfleger von Judäa beftätigt.*)

In dem Lande wuchs unter ihm die Zerrüttung von Tag
zu Tag. Immer mehr wuchs die Partei der Räuber, wie

Jofephus fie nennt. Es waren dies keine Räuber im ftrengen

Sinne des Wortes, fondern politifch Unzufriedene, weldie von

ihren Verftedcen in der Wildnis allerdings audi gelegentlich

Räubereien verübten, deren Ziel aber war, ihren politifchen

Gegnern und der Staatsgewalt möglidift zu fchaden. Felix

lie§ viele ergreifen und kreuzigen. Er bewog den Räuber-

hauptmann Eleazar, der fchon zwanzig Jahre das Land ver-

heert hatte, gegen das Verfpredien voUftändiger Sicherheit an

feinen Hof zu kommen, nahm ihn dann, ohne fich um den

Treubrudi zu kümmern, gefangen und fchickte ihn nadi Rom.

Auch viele Bürger liefe er als Verbündete der Räuber beftrafen.^)

Um fo mehr wudis aber nun das Unwefen der Sikarier,*')

Meuchelmörder, welche ihren Namen von den kleinen krum-

') Tac. bist. 5, 9.

2) Tac. ann. 12, 54.

3) Ant, 20, 7, 2, f. o. S. 201. - Er war dreimal verheiratet, jedes-

mal mit einer „Königin" (Suet, Claud. c. 28). Eine feiner Frauen, die

Tac. bist, 5, 9 wohl durdi eine Verwediflung mit der Königin von Emefa
Drufilla nennt, war eine Enkelin der Kleopatra und des Markus Antonius

(Tac. 1. c).

*) B. .). 2, 13, 2. Ant. 20, 8, 5. Vgl. S. 220, Anm. 1.

4 Ant. 20, 8, 5. B, J. 2, 13, 2.

6) B. J. 2, 17, 6. Ant. 20, 8, 10. Vgl. auch Apg. 21, 38.
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men Doldien (sicae) führten, weldie fie unter den Kleidern

verftedct hielten, um in Jerufalem befonders an Fe[ttagen

fogar im Tempel, ihre Feinde oder Römerfreunde unvermerkt

im Gedränge niederzuftoj^en und dann, wenn ihre Opfer nie-

derftürzten, unbefangen in die lauten Rufe des Unwillens ein-

zuftimmen. Der erfte, weldier von ihnen und zwar auf An-

ftiften des Landpflegers Felix felbft erdoldit wurde, war der

damals allerdings nicht mehr im Amte befindliche Hoheprie-

fter Jonathan, den Felix wegen der fteten Mahnung, das Land

gut zu verwalten, haßte. Der Mord blieb ungeftraft und reizte

dadurch zu andern Schandtaten.^)

Unter diefen Umständen fanden religiöfe Schwärmer, welche

auf Umwälzung und Aufruhr unter Berufung auf eine gött-

liche Sendung hinarbeiteten, leicht Aufnahme. Sie fuchten

die Menge zu bereden, ihnen in die Wüfte zu folgen, wo fie

durdi Gottes Hilfe Wunder und Zeidien tun würden. Damals
erfüllte fidi das Wort des Herrn: „Viele werden in meinem
Namen kommen und fagen: Ich bin Chriftus und werden
viele verführen. Wenn fie aber fagen: Sehet, er ift in der

Wüfte, fo gehet nicht hinaus."^)

Felix ließi viele von denen, welche den Schwärmern in

die Wüfte nachgezogen waren, ergreifen und hinrichten. Der
fchlimmfte Betrüger war damals ein Ägypter, der fidi als einen

Propheten ausgab und die Menge aufforderte, mit ihm auf

den Ölberg zu ziehen. Dort werde er ihr zeigen, wie auf fein

Geheiß die Mauern Jerufalems einftürzen würden, und er werde

ihnen einen Eingang in die Stadt bahnen. Er wollte augen-

fcheinlich fich der Stadt bemächtigen. Felix kam ihm aber zuvor,

griff ihn an, machte vierhundert feiner Anhänger nieder und

nahm zweihundert gefangen- Der Ägypter felbft entkam aber.^)

1) Ant. 20, 8, 5. B. J. 2, 13, 4.

2) Matth. 24, 5. 26. Ant. 20, 8, 6. B. J. 2, 13, 4.

3) Ant. 20, 8, 6. Der römifdie Hauptmann Apg. 21, 38 fcheint den

Paulus für den Ägypter gehalten zu haben: „Bift du nicht der Ägypter,

der vor diefen Tagen Aufruhr erregte und viertaufend Sikarier in die

Wüfte führte?" Nach B. J. 2, 13, 5 belief fich die Zahl der Anhänger

des Ägypters auf 30000 Die meiften feiner Anhänger wurden nieder-

gemacht oder gerieten in Gefangenfchaft. Der fpätere Bericht Ant, 20, 8, 6

dürfte aber den Vorzug verdienen.
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Audi je^t gab es keine Ruhe. Denn die flüchtigen Be-

trüger und Räuber rotteten fidi nun zujammen, reizten das

Volk zum Kriege gegen die Römer und bekämpften alle, die

denfelben irgendwelchen Vorfchub leifteten, und plünderten

und verbrannten ihre Dörfer.^
Es war, als ob es gar keine Obrigkeit mehr gäbe.

Selbft die Hohenpriefter lagen mit den Prieftern und vor-

nehmften Bürgern von Jerufalem in offenem Streit und fdieu-

ten fich nicht, unter dem Vorgeben, allein ein Recht auf den

Kornzehnten zu haben, ihre Knechte auf die Tennen zu

fdiicken, damit fie den den Prie[tern gebührenden Zehnten

mit Gewalt wegnähmen, fo dag; manche Priefter aus Mangel

umkamen.^) Namentlich beteiligten fich an diefen Gewalt-

taten die Knechte des Ananias, der in der Erwerbung von

Geldmitteln fehr erfinderifch war und durch Gefchenke den

Landpfleger zu gewinnen wugte.^) Es ift derfelbe, der den

Apoftel Paulus auf den Mund fchlagen liejs.^)

Felix verftand nicht einmal an feinem eigenen Wohnfi^
in Cäfarea Ordnung zu halten. Dort entstand zwifchen den

jüdifchen und fyrifdien Einwohnern ein Streit wegen des An-

rechtes an den bürgerlichen Rechten. Erftere verlangten, weil

ein Jude, Herodes, die Stadt erbaut habe, einen Vorzug und

brüfteten fich mit ihrem Reichtum. Le^tere verließen |ich

darauf, daß der größte Teil der zu Cäfarea liegenden Trup-

pen Syrer waren. Es kam zu offenen Straßenkämpfen, bis

Felix, da die fiegreichen Juden feinem Befehle zur Ruhe nicht

gehorchten, viele niedermachen und einige mit Reichtümern

angefüllte Häufer ausplündern ließ."^) Als auch je^t die

Reibereien nicht aufhörten, fchickte Felix Abgefandte beider

Parteien nach Rom, um vor dem Kaifer ihre Sache auszu-

machen.^) Dort haben aber fpäter die Syrer durch Beftechung

des Sekretärs des Nero, der deffen griechifche Korrefpondenz

Ant. 20, 8, 6. B. J. 2, 13, 6.

2) Ant. 20, 8, 8, 9, 2.

^) Ant. 20, 9, 2.

*) Apg-. 23, 2 f. 24, 1. Er war fo verhaßt, dag er beim Ausbrudr

des Krieges unter den ersten von Sikariern ermordet wurde. B. J, 2, 17,9.

s) Ant. 20, 8, 7. B. J. 2, 13, 7.

6) B. J. 2, 13, 7.
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führte, ein Refkript erlangt, wodurdi die Juden in Cäfarea

fogar der Gleichftellung im Bürgerrechte mit den Syrern be-

raubt wurden.^) Das Refkript wurde in Cäfarea im Artemi-

fios (Mai) 66 bekannt, worauf fofort der Aufftand ausbradi

und damit der jüdifch-römifdie Krieg anfing.^)

Den Apoftel Paulus hat Felix zwei Jahre lang in der

Hoffnung, Geld für feine Befreiung zu erhalten, gefangen
gehalten und ihn, um Gunft bei den Juden zu erwerben,^)

audi nidit befreit, als er felbft im Jahre 60 n. Chr. abbe-

rufen wurde.*) Dag Felix viele Jahre Riditer des jüdifchen

1) Ant. 20, 8, 9.

2) B. J. 2, 14, 4, Vgl. Ant. 20, 8, 9, wonach Jofort nach dem Amts-
antritt des Feftus die vornehmften jüdifchen Einwohner von Cäfarea den

Felix in Rom verklagten, aber wegen des Einfluf[es des Pallas nidits

gegen ihn ausrichten konnten. Es muß fich um eine andere Qefandtfdiaft

handeln, als die B. J. 2, 13, 7 erwähnte.

=*) Apg. 24, 24—27.

*) Dieses Datum wird yon den meiften wenigftens als wahrfdieinlich

richtig angenommen. Vgl. u. a, Zahn, Einl. II, 634 ff,, Schürer I, S. 577,

38; Steinmann, Die Abfaffungszeit des üalaterbriefes, Münfter 1906,

S. 152 ff. Es folgt besonders daraus, dag der Nadifolger des Felix,

Fe[tus, fpäteftens im Juni 62 ftarb {\. u. S. 225, 2), Jeine Amtszeit aber,

wie fidi aus Ant, 20, 8, 10— 11 (vgl. B. J. 2, 14, 1) ergibt, zwar kurz

war, aber doch länger als ein Jahr dauerte. Nach Anordnung des Claudius

(vgl. Dio Cass. 60, 11 und 17) traten die Statthalter ihr Amt mit dem
1. Mai an. Somit fällt fein Amtsantritt in. den Mai des Jahres 60.

Die in den legten Jahren wiederholt geäußerte Anficht, Felix fei

jchon im Jahre 54 (fo Kellner wiederholt, zulegt Jefus von Nazareth,

S. 153—165) oder 55 (V. Weber hält feine frühere Anficht, daß Paulus

von 53 — 55 in Cäfarea gefangen war, nidit mehr aufrecht, vgl, Weber, Die

Abfaffung des Galaterbriefs vor dem Apöftelkonzil, Ravensb, 1900, S. 389.

394 f.) oder 56 (fo Harnadi, Gefdi. der altchriftl. Literatur II, 1, 1897,

S. 233—239) abberufen worden, läßt fich nicht halten, da Felix nicht mit

dem Tode des Claudius abging, fondern von Nero beftätigt wurde (f, o.

S, 221). Man fagt (1), als Felix nach feiner Abberufung durch eine jüdifdie

Gefandtfchaft beim Kaifer verklagt wurde, habe fein Bruder Pallas, der

damals bei Nero in größtem Anfehen geftanden, für ihn nach Jof. Ant.

20, 8, 9 Fürbitte eingelegt. Pallas fei aber fchon im Jahre 55 in Un-

gnade gefallen. Richtig ift, daß Pallas, der vertraute Gehilfe von Neros

Mutter Agrippina (Tac. ann. 13, 2), vom Hofe entfernt wurde, um der

Agrippina, welche fich der Leidenfchaft Neros zu der Freigelaffenen Akte

widerfeßte (1. c, 13, 12 f.), diefen Vertrauten zu entziehen (1. c. 13, 14j.

Es gefchah dies nadi Tac. (1. c.) fchon im Jahre 55 kurz vor dem Ge-

burtstage des Britanniens (1. c. 13, 15), d. h. dem 15. Februar 55 (vgl.
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Volkes gewefen, fagt audi Paulus in der ApoftelgefchichteJ)

Porcius Feftus,
der Nadifolger des Felix, bekleidete [ein Amt nur kurze Zeit

vom Jahre 60—62.*)

Suet, Claud. 27). Nero hatte aber erft am 13. Oktober 54 die Regierung-

angetreten. In die kurze Zeit von Oktober 54 bis Januar 55 kann aber

doda nicht die Reife des Feftus nadi Paläftina und die des Felix und

der Gefandtfdiaft nadi Rom u\vf. (vgl. Jof. Ant. 20, 8, 1—9. B. J. 2, 12,

8 — 14, 1) zufammengepreßt werden (vgl. u. a. Zahn II, 636 f.). Pallas,

der erft im Jahre 62 ftarb, ift von der Anklage des Hodiverrates im

Jahre 55 freigefprochen v^rorden (Tac. ann. 13, 23), nidit weil er dem
Kaifer verhaßt war, fondern weil diefer fich feines Geldes bemächtigen

wollte (Tac. ann. 14, 65. Dio Cass. 62, 14). Was Pallas vermöge feines

Reiditums für Felix im Jahre 55 oder 56 tun konnte, konnte er audi

nodi im Jahre 60. Die Bemerkung des Jof. Ant. 20, 8, 9, dag Pallas

bei Nero im höchften Anfehen geftanden habe, ift unrichtig. Man beruft

fich (2) auch auf die Chronik des Eufebius, nach welcher die Abberufung

des Felix in das zweite Jahr des Nero verlegt werde (fo audi Hieronymus

cf. Chron. Euf. ed. Schöne II, 155; nach dem armen. Text 1. c. p. 152

wäre fie im legten Jahr des Claudius erfolgt; Kellner, S. 159 ff., meint

fogar, das Zeugnis des Eufebius für den Abgang des Felix im Jahre 54

n. Chr. fei gefdiöpft aus einheimifchen offiziellen Quellen; Eufebius fpreche

als Lokalhiftoriker , da er Bifchof von Cäfarea in Paläftina gewefen fei),

während nach der Kirchengefdiidite des Eufebius Felix noch unter Nero

Prokurator (H, E. 2, 20, 1) und Feftus von Nero eingefe^t ift (1. c. 2, 22, 1).

Gegen die Anficht fpricht (3) auch Jofephus in feiner Vita 3. Dort berichtet

er, er habe im Jahre 64 (d.h. nach feinem 26. Lebensjahre; er war aber

zwifdien dem 13. September 37 und dem 15. März 38 geboren,
f. u.) eine

Reife nach Rom unternommen und dort einige befreundete Priefter, die

von dem Landpfleger Felix wegen geringer Vergehen dorthin zur Ver-

antwortung gefandt worden wären, mit Hilfe der Poppäa befreit. Dag
diefe Leute aber fchon feit dem Jahre 54 oder 55 oder 56 in Unter-

fuchungshaft gewefen fein follen, ift dodi nidit anzunehmen.

') Apg. 24, 10.

^) S. o. S. 224, 4. — Der Landpfleger Albinus, der Nachfolger des

Feftus, ift an einem Laubhüttenfeft in Jerufalem gewefen, als ein gewiffer

Jefus 4 Jahre vor dem Ausbruch des Krieges anfing, Weh über Jerufa-

lem zu rufen, was er 7 Jahre und 5 Monate zu tun fortfuhr, bis er bei

der Belagerung Jerufalems ftarb (B. J. 6, 5, 3). Aus beiden Angaben
ergibt fich, dag Albinus beim Laubhüttenfeft des Jahres 62 in Jerufalem

war und fpäteftens im Herbft dorthin gekommen ift. Da nun doch die

Reife des Boten, der die Nachricht vom Tode des Feftus nach Rom
brachte und die Reife des Albinus über Alexandrien, wo er aufgehalten

wurde, nadi Jerufalem (Ant. 20, 9, l) mindeftens drei Monate in Anfprudi

nahm, ftarb Feftus fpäteftens im Juni 62, vermutlidi aber noch einige

Feiten, Neuteftamentlidie Zeitgefdiichte. I. 2. u. 3. Aufl. 1 5
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Feftus tat, was er konnte, um das Land zu beruhigen,

und ließ) viele Räuber aufgreifen und hinrichten, ebenfalls

lieg er einen neuen Betrüger, welcher die Menge durch Ver-

fprechungen betörte und in die Wülte lockte, famt feinem

Anhang niedermachen/) Seine entgegenkommende Gefin-

nung zeigte er auch bei einem Streite der Juden mit Agrippa

wegen einer Tempelmauer, welche fogar den römifchen Schu^-

wachen in der weftlichen Halle bei den Feiten jeden Anblick

verfperrte, indem er nicht auf feinem Befehle, die Mauer ab-

zubrechen, verharrte, fondern den Juden geftattete, die Sache

dem Nero vorzulegen.^)

Auch dem als Gefangenen von Felix zurückgelaffenen

Paulus zeigte er fich als ein billig und rechtlich denkender

Mann und lief; ihn, da er an den Kaifer appelliert hatte,

nach Rom führen.^)

Monate früher. — Dafür, daß fein Amtsantritt in den Mai des Jahres 60

fällt
(f. 0. S. 224. 4), fpridit auch die wenngleich nidit ursprüngliche, fo

doch auf alter Überlieferung beruhende Lesart Apg. 28, 16, dag der

Hauptmann den gefangenen Paulus zu Rom toJ öT^azoTzeJäfJxuj über-

geben habe. Der öt^ttzoneSätJxri? ift der Praefectus praetorio, der Garde-

kommandant (an den princeps [castrorum] peregrinorum, wie Mommfen
in dem Auffa^ „Zu Apoftelgefch. 28, 16" von Th. Mommfen u. A. Harnack,

SB. Berl. A. d. W. 1895, S. 495 meint, ift nicht zu denken, da die Ein-

richtung der castra peregrina erft für das 3. Jahrh. nachweisbar ift. Vgl.

Belfer, Beiträge zur Erklärung der Apoftelg., Freib. 1897, S. 146-154.

Zahn, Einl. I. 389—391). Seit der Abfe^ung der beiden Präfekten Lufius

üeta und Rufrius Crifpinus durch Agrippina unter Claudius bis zu feinem

im Jahre 62 erfolgten Tode war Burrus der einzige Praefectus praetorio

(vgl. Tac. ann. 12, 42; 14, 51; er erwähnt bis zu dem nach Suet. Nero 57

am 9. Juni 62 erfolgten Tode der Octavia J4, 51—64 fo viele Ereigniffe,.

dag der Tod des Burrus in den Januar gefegt werden mug) ; ihm folgten

wieder zwei praefecti praetorio, Rufus und Tigellinus (Tac. ann. 14, 51).

— Jedenfalls kann man nicht den Amtsantritt des Feftus deshalb ins

Jahr 61 fe^en, weil nach Jof. Ant. 20, 8, 11 unter dem Landpfleger Feftus

fidi die „Gattin" des Nero, Poppäa, einer jüdifdien Gefandtfchaft angenom-

men habe. Nero habe fie aber erft im J. 62 nach der Verftoßung feiner

Frau Octavia (f. u. Kap. 24) geheiratet. Allein die Poppäa unterhielt

fdion feit dem Jahre 58 ein Liebesverhältnis mit dem Kaifer (Tac. ann.

18, 45 sq.) und konnte proleptifch fchon vor dem Jahre 61 feine Gattia

genannt .werden.

Ant. 20, 8, 10. B. J. 2, 14, 1.

2) Ant. 20, 8, 11. Vgl. 0. S. 209,

3) Apg. 24, 27; c. 25; c. 26; 27, 1-2.
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Feftus ftarb, ehe feine Amtszeit abgelaufen war.^)

Die Zwifdienzeit, welche bis zur Ankunft feines Nadi-

folgers verfloß, benu^te der eben erft von Agrippa zum
Hohenpriefter ernannte jüngere Ananus, Sohn des gleich-

namigen in der Heiligen Sdirift Annas genannten Hohen-

priefters, ein hartherziger, verwegener Sadduzäer, dazu, fei-

nem Haß gegen die Chriften genugzutun. Er klagte nämlich,

wie Jofephus fagt, „den Bruder Jefu, der Chriftus genannt

wird, Jakobus mit Namen nebft nodi einigen andern" beim

Hohen Rate als Übertreter des Gefe^es an und liefe sie zur

Steinigung verurteilen."^) Gemeint ift der Apoftel Jakobus

der Jüngere,^) der Bruder des Herrn, welcher Bifchof von

Jerufalem war*) und felbft bei den Juden der Gerechte hiefe.^)

Sein Tod erregte gerade bei den eifrigften, dem Gefe^e er-

gebenften Bürgern folchen Unwillen, dafe fie den Ananus bei

König Agrippa verklagten, der ihn nun als Hohenpriefter ab-

fegte. Einige gingen fogar dem von Alexandrien her kommen-
den Albinus entgegen und (teilten ihm vor, Ananus habe

gar kein Recht gehabt, ohne Genehmigung des Landpflegers

') Ant. 20, 9, 1.

-) Ant. 20, 9, 1. Die Echtheit der Stelle, welche pdi in allen Hand-

fdiriften findet und von Eus. h. e. 2, 23, 21 wie audi dreimal von Ori-

genes angeführt wird, nämlich Comm. in Matth. (ed. Lommatzsch, tom. 111.

p. 46, zu Matth. 13, 55), c. Celsum I, 47 und II, 13 fin., ijt audi aus Innern

Gründen (wie Lippus, Die apokr. Apoftelgefdiichten u. Apoftellegenden, 2, 2

[Braunfdiw. 1884] 242, 1 unter Hinweis auf Keim u. a. ausführt) nicht zu

bean[tanden, da Jofephus in den Worten „Bruder des Jefu, der Chriftus

genannt wird","keinen eigenen Glauben ausfpricht. Eine Interpolation, die

fich in keiner der vorhandenen Jofephus-Handfchrifteh findet, ift die von

Eus. h. e. 2, 23, 20 zitierte angebliche Äußerung des Jofephus, daß die

Zerftörung Jerufalems eine Strafe für die Tötung des Jakobus gewefen

fei. Diefelbe findet fidi auch noch früher bei Orig. c. Gels. 1, 47 (vgl. auch

c. Gels. 2, 13 fin.) und wird von ihm (zu Matth. 13, 55) auf die Archäologie

des Jofephus zurückgeführt. — Nach Hegefipp bei Eus. h. e. 2. 23, 11—18

wurde Jakobus von der Zinne des Tempels herabgeftürzt, gefteinigt und

dann von einem Walker mit einem Knüttel totgefdilagen.

3) fiixpö?, Marc. 15, 40.

*) Eus. h. e. 2, 1, 2 f. Vgl. Apg. 12, 17.

5) Vgl. Eus. h. e. 2, 28, 12. 15—17. Auch Hegefipp (bei Eus. h. e.

2, 23, 18; 4, 22, 4) und Klemens von Alexandrien (bei Eus, h. e. 2, 1,

3 f.) nennen ihn fo. Übnr feine ftrenge Lebensweife f. Hegefipp bei Eus.

h. e. 2, 23, 4—6.

15*
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fo ZU verfahren.^) Der Tod des Jakobus fällt, wie fich aus

Jofephus ergibt, nicht fpäter als 62J) Nadi Hegefipp wäre

er erfolgt, während das Volk zur Ofterfeier verfammelt war.^)

Albinus (62-64),
der fein Amt im Jahre 62 antrat und .bis zum Jahre 64

führte, hat in der kurzen Zeit feiner Verwaltung durdi Be-

ftedilidikeit, Räubereien und tyrannifdies Wefen viel zum
Ausbrudi des römifdien Krieges beigetragen. Anfangs liefe

er zwar eine große Anzahl Sikarier niedermachen, aber vom
Hohenpriefter Ananias beftochen, liefe er den Hohenprieftern

freie Hand in der Beraubung der auf den Zehnten angewiefe-

nen Priefter und befreite fogar viele Sikarier. Nur der Räu-

ber, fagt Jofephus, blieb als Übeltäter im Gefängnis, der

nicht zahlen konnte.*) Albinus beftahl die öffentlichen Kaffen,

brandfcha^te mit Hilfe feiner Anhänger friedliebende Bürger,

beraubte manche Privatleute ihres Vermögens und belaftete

das ganze Volk mit Abgaben. Ja, er liefe fogar die Reichen,

wenn fie ihn beftadien, unbehelligt den Aufruhr fchüren. So
hatte bald jeder Böfewicht eine Rotte um fich gefammelt, ja

fogar zwei Verwandte des Königs Agrippa folgten diefem

Beifpiel und übten übermütig Gewalt gegen Schwächere.

Zulegt, als Albinus abberufen wurde, liefe er alle Ge-

fangenen, welche offenbar den Tod verdient hatten, hinrichten,

die übrigen aber, darunter viele Räuber, für eine beftimmte

Summe freigeben.^)

Der folgende Landpfleger,

Geffius Florus (64-66),^
war der fchlimmfte von allen. Er hatte das Amt durch Ver-

1) Ant. 20, 9, 1.

2) Vgl. S. 225, 1. Eus. Chron. ed Sdioene II, 154 fe^t den Tod
in das fiebente Jahr des Nero; ebenfo Hier, de viris ill. c. 2 am Ende.

Hegesipp ap. Eus. h. c. 2, 23, 18 fe^t ihn näher an den Anfang des

jüdijchen Krieges: ital ewö-v? (JvsÖnaömvog nokio^xel avzovg,

3) Vgl. Heges. ap. Eus. h. e. 2, 23, 10. Vgl. Lipfius, Die apokr.

Apoftelgefdi. 2, 2, 247 ff. und Ergänzungsheft S, 81 und 93. Kellner,

Heortologie, Freib. 1901, S. 168 ff.

*) B. J. 2, 14, 1. Vgl. auch Ant. 20, 9, 2-4.

5) "Ant. 20, 9, 5.

«) Er trat das Amt im Jahr 64 an, denn der Krieg begann im

Mai 66 (B. J. 2, 14, 4); nach Ant. 20, 11, 1 „im zweiten Jahre der Ver-

waltung des Florus, im zwölften von Neros Herrfchaft".
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mittlung der Kaiferin Poppäa, mit weldier feine Gattin Kleo-

patra befreundet war,^ erhalten. „Er fchreckte, als ob er

wie ein Henker zur Beftrafung Verurteilter gefandt worden

wäre, vor keiner Art von Raub und Mißhandlung zurück"-)

und verübte feine Schandtaten fo offen und zeigte fich fo

unbarmherzig, habgierig unjd rudilos, daß die Juden im

Übermaß ihres Elends im Vergleich zu ihm Albinus als Wohl-

täter priefen. Die Räuber konnten fidi darauf verlaffen, dag

fie, wenn fie ihm einen Anteil an der Beute überließen, frei

ausgingen. Ganze Städte raubte er aus und richtete ganze

Gemeinden zugrunde. Deshalb verließen nun manche Juden

ihre Wohnfi^e und flüchteten fidi ins Ausland.^) Als aber

der fyrifche Statthalter Ceftius Gallus zum Ofterfeft nadi Jeru-

falem kam, führten alle, die zum Fefte gekommen waren,

Klagen über den Florus, erreichten aber nur das Verfpredien

vom Statthalter, er wolle ihn milder ftimmen.*) Florus ging

fchließlidi darauf aus, das Volk in einen Krieg zu verwickeln,

damit feine eigenen Sdiandtaten ungeahndet blieben.^)

Voll trüber Ahnung erzählte man fidi allerhand Dinge

und Vorzeidien^) einer nodi viel dufteren Zukunft, die ihre

drohenden Sdiatten fchon vor fidi warf. Gerade vor dem
Aufftand am Fefte der ungefäuerten Brote umftrahlte um die

neunte Stunde ein ftarkes Lidit wie ein Feuerbrand den Altar

und den Tempel, und als ob der le^tere den Feinden feine

Tore öffnen wollte, öffnete fich um Mitternacht von felbft das

fchwere erzene, öftliche Tor des Innern Vorhofes, weldies

Ant. 20, 11, l.

2) B. J. 2, 14, 2.

ä) Ant. 20, 11, 1.

*) B. J. 2, 14, 3. Nadi diefer Stelle find es nicht weniger als drei

Millionen Juden gewefen, weldie fidi klagend um den Ceftius Gallus

fdiarten, eine runde Zahl, die aber audi als foldie übertrieben erfdieint.

^) B. J. 2, 14, 3, Man könnte dies für die übertriebene Sdiilderung
des Jofephus halten, wenn nidit audi Tac. hist. 5, 10 fagte: duravit
patientia Judaeis usque ad Gessium Florum. — Der B. J. 6, 4, 3 ge-
nannte Markus Antonius Julianus heißt zwar o rffg 'lov&aiag inh^oTro?,
war aber nicht Landpfleger, fondern nur ein unter Titus flehender kaifer-
lidier Prokurator oder Staatsbeamter. Denn feit der Ernennung des
Vefpafian zum kaiferlichen Legaten von Judäa gab es keine Land-
pfleger mehr.

') B. J. 6, 5,|3.
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abends von zwanzig Mann gefchloffen wurde. Am Pfingft-

fefte vernahmen die Priefter in der Nacht, als fie den innern

Vorhof betraten, um ihren Dienft zu verfehen, ein Getöfe

und Raufchen und dann den vielftimmigen Ruf (wie der hei-

ligen Geifter): Lafiet uns von hinnen ziehen.

Schon im Jahre 62, beim Laubhüttenfelte, fing ein Bauer

namens Jejus, des Ananus Sohn, plö^lidi an zu rufen: „Eine

Stimme vom Aufgang, eine Stimme vom Niedergang, eine

Stimme von den vier Winden; eine Stimme über Jerufalem

und den Tempel, über Bräutigame und Bräute und über das

ganze Volk. Weh, weh, Jerujalem." So fchrie er Tag und

Nacht, während er in allen Gaffen der Stadt umherlief. Man
züditigte ihn mit Sdilägen, Albinus lieg; ihn fogar bis auf

die Knochen geißeln,^) aber bei jedem Hieb fchrie er nur:

„Weh, Jerufalem!" Audi in der Folge fluchte er keinem,

der ihn fchlug, und dankte keinem, der ihm zu effen gab.

Für niemand hatte er eine andere Antwort, als: „Weh, weh,

Jerufalem!" Sieben Jahre und fünf Monate ließ er, befon-

ders laut an Fefttagen, diefen fchrecklichen Ruf erfchallen,

bis ihn während der Belagerung bei dem gellenden Rufe:

„Weh der Stadt, dem Volke und dem Tempel," ein von

einer römifchen Wurfmafchine gefchleuderter Stein traf und

er mit dem Rufe: „Weh auch mir!" tot zufammenbrach.

VI. Kapitel.

Der jüdifdie Krieg von 66 - 73 n. Chr.^)

1. Vom Ausbruch des Krieges bis zur Ankunft Vefpafians

im Jahre 67.

Feind[eiig- Zu Cäfarea, wo die Spannung zwifdien Juden und
keiten in Syrern fdion fo wie fo aufs hödifte geftiegen war, kam es

Cäfarea. aus einem geringfügigen Anlag zum Streit. Die Juden

hatten eine Synagoge auf einem Pla^, der den Griechen

^) Vgl. Juster, 2, 148: II est evident, que nous sommes, ici aussi,

en presence d'un cas pouvant dtre interprete comme rebellion: car.la

ruine predite devait sürement etre la peine meritee pour la tolerance

du joug etranger.

'0 Von neuen Werken feien erwähnt : Bertholet Alf , Das Ende des

jüdifdien Staatswefens, Tüb. 1910. — Luther H., Jofephus und Juftus von
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zugehörte und von diefen nun mit Werkftätten [o zugebaut

wurde, daß den Juden nur ein fehr unbequemer Eingang

blieb. Le^tere hatten vorher dem Florus acht Talente gegen

das Verfpredien, den Bau der Werkstätten zu unterfagen,

gegeben. Als er aber das Geld hatte, kümmerte er fidi

um nichts und reifte ab. Am folgenden Sabbate opferte ein

Griedie einige Vögel vor der Synagoge, um dadurch auf das

mofaifche Opfer der Ausfä^igen, die rein werden wollten,

hinzuweifen und die Juden als Ausfä^ige hinzuftellen.^) Es

kam zu einem Handgemenge, in welchem die Syrer die

Oberhand behielten, woraufhin deren jüdifche Gegner^) nach

einem 60 Stadien von Cäfarea entfernten Ort Narbata zogen.

Ihre Gefandten wurden von Florus gar nicht vorgelaffen.^)

In Jerufalem wuchs die Erregung, als Florus 17 Talente, Florus wird

wie er Jagte, für den Kaifer, wie man aber glaubte, für fidi in Jerufalem

{elbft aus dem Tempelfdia^ nahm. Zum Hohn fammelten 5^^^^^°^"^^

nun einige Leute in der Stadt Almofen „für den armen,

unglücklichen Florus". Darauf kam der aber voll Wut mit

Truppen in die Stadt, liefe einen Teil plündern und viele

Bürger, darunter fogar römifche Ritter, ergreifen, geigein

und ans Kreuz fchlagen. 3600 Leute follen an dem Tage

umgekommen fein.*) Selbft die gerade in der Stadt anwe-

fende Königin Berenice geriet in Lebensgefahr und mufete

fidi vor den Soldaten in den Königspalaft flüchten.^)

Dies gefchah am 16.^) Artemifios des Jahres 66. Am Florus räumt

folgenden Tage, den 17.') Artemifios, beftimmten die Vor- die Stadt.

Tiberias. Ein Beitrag zur Qefdiidhte des jfidifdien Aufjtandes (Diss.)

Heidelberg 1910. — Windifdi H., Der Untergang Jerusalems im Urteil

der Chriften und Juden. Theol. Tijdsch, XL VIII, Leiden 1914, 6, 519—550.

Weber W., Jofephus und Vefpafian, Untersuchungen zu dem jüdifdien

Krieg des Flavius Jofephus. L. 1921.

1) S. Levit. 14, 4. Vgl. Ant. 3, 11, 4. C. Apion. 1, 26 f.

*) D. h. die am Kampfe Beteiligten;
f.

B. J. 2, 18, 1.

3) B. J. 2, 14, 4 f.

*) B. J. 2, 14, 6-8.

^) B. J. 2, 15, 1. Vgl. o. S. 213.

«) B. J. 2, 15, 2.

') Nadi Wiefeier, Zur Gefdi. der neut. Sdirift und des Urchriften-

tums, Leipz. 1880, S. 93, 1 (vgl. auch Wiejeler, Des Jofephus Zeugnifle

über Chriftus und Jakobus in Jahrb. f. deutfdie Theol. 1878, S. 103) ift

der 17. Artemif. 66 = 1. Mai.
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nehmen und Hohenpriefter mit größter Mühe die Juden

dazu, nach dem Verlangen des Florus zum Zeichen ihrer

Unterwürfigkeit zwei von Cäfarea anrückenden Kohorten zur

Begrüßung entgegenzuziehen. Die Truppen erwiderten aber,

wie Jofephus lagt, auf Befehl des Florus, den Gruß der

Juden nidit und drangen, als nun einige auf Florus fdiimpften,

auf fie ein.O Viele wurden totgefchlagen oder von den

Pferden zertreten oder von der wild in die Stadt zurüdi-

[türmenden Menge zu Tode gedrückt. In der. Stadt hielt

aber das Volk dem Angriff ftand und bradi, um den Tempel

vor Florus zu fdiü^en, die Säulenhallen, welche den Tempel

mit der Burg Antonia verbanden, ab. Je^t räumte Florus,

indem er den Hohenprieftern und dem Hohen Rate eine

Kohorte zur Aufredithaltung der Ruhe und Sicherheit zurück-

ließ, die Stadt. 2)

Friedens- Der Statthalter von Syrien, der fowohl von Florus,
bemühungen ^eldier die Juden des Abfalls befdiuldigte, wie auch von der
es gnppa.

ßg^g^jj^g und den Vornehmen Jerufalems benadiriditigt wor-

den war, fandte nun einen Tribunen nach Jerufalem, um
Erkundigungen einzuziehen, der aber wieder heimkehrte,

nachdem er in Jamnia den gerade aus Alexandrien kom-

menden') König Agrippa, bei dem fich auch Gefandte aus

Jeru[alem einfanden und dem das niedrige Volk entgegen-

zog, getroffen hatte.

Agrippa wollte zwar dem Verlangen der Juden, den

Florus beim Kaifer felb[t zu verklagen, nicht zuftimmen, be-

rief aber eine Volksverfammlung, in welcher er in langer

Rede das Volk vor einem Kriege mit dem übermächtigen

Rom warnte, der das größte Unglüdi über die Stadt, den

Tempel und das ganze Volk bringen würde. Es gelang ihm

aber nicht, das Volk zum Gehorfam gegen Florus zu be-

wegen und er kehrte in fein Königreich zurück.

Anfang des In der Stadt waren die vornehmen Sadduzäer und auch

Krieges, manche einfichtige Pharifäer gegen den Krieg, den fie für

ausfichtslos hielten: Aber die Zeloten wollten ihn um jeden

1) B. J. 2, 15, 2-5.

^) B. J. 2, 15, 5 f.

ä) B. J. 2, 16, 5-17, 1. Vgl. o. S. 209 f.
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Preis und bemächtigten {idi der Feftung Mafada.O Ihre Ge-

finnungsgenoffen in Jeru{alem befchloffen um diefelbe Zeit

auf Betreiben des Befehlshabers der Tempelwadie, Eleazar,

Sohnes des Hohenpriefters Ananias, in Zukunft die her-

kömmlidien Opfer für die römifche Obrigkeit zu unterlaffen

und überhaupt keine Opfer von Niditjuden mehr anzu-

nehmen.^) Der Befdhlug bheb tro^ aller Vorftellungen der

Hohenpriefter und anderer Vornehmer und der angefehenften

Pharifäer beftehen.^) So lehr war diefen bereits die Bewe-

gung über den Kopf gewadifen. Es bedeutete der Befchlug

aber nichts geringeres als den Abfall vom römifchen Kaifer

und er gilt deshalb als der eigentliche Anfang des Krieges.

Die Gemäßigten fuchten nun durdi Gewalt ihren Zwedc Knegerifdie

zu erreichen und wandten [ich an Florus und Agrippa um Erfolge der

Hilfe. Erlterer antwortete gar nidit, le^terer fchidtte aber Zeloten.

3000 Reiter, welche, da der Tempelbezirk und die Unterftadt

bereits in den Händen der Aufftändifdien waren, die obere

Stadt befe^ten.^) Allein im Monat Loos (Auguft)^) wurden

fie von den Empörern, welche von aujgien immer neuen Zu-

zug erhielten, auch hier mehr und mehr verdrängt und in

dem Königspalaft des Herodes eingefchloffen. Die Aufftän-

difdien verbrannten das Haus des Hohenpriefters Ananias,

die Paläfte der Berenice und des Agrippa und das ftädtifdie

Archiv, wo die Schuldurkunden verwahrt wurden Auch ge-

langten fie einige Tage fpäter in den Befi^ der Antonia.^)

Die Trupen im Königspalaft konnten fidi nicht halten. Die

Königlichen und Einheimifchen erhielten freien Abzug, die

Römer flüchteten aber in die feften Türme der Burg, die

felbft am 6. Gorpiaios (September) in Brand gefleckt wurde.')

In der Wafferleitung des Palaftes fand man den dort ver-

borgenen Richter des Paulus, den Hohenpriefter Ananias,

der von den Banditen umgebracht wurde.^) Endlich ergab

1) B. J. 2, 17, 2.

2) L. c; vgl. unten.

^) B. J. 2, 17, 3-4.

*) B. J. 2, 17, 5.

«) B. J. 2, 17, 6 f.

«) B. J. 2, 17, 5, 7.

') B. .1. 2, 17, 8-9. Vgl. über die Türme o. S. 69.

8) B. J. 2, 17, 9.



234 Erfter Abfchnitt. Die politifdie Qefdiichte der Juden etc.

fidi auch die römifche Bejahung gegen das eidliche Ver-

fprechen freien Abzugs, wurde aber nach Niederlegung der

Waffen treulos von den Leuten Eleazars an einem Sabbate

niedergemacht/)

Kämpfe in Es gefchah dies an demselben Tage, an welchem zu

Syrien und Cäfarea mit Begünftigung des Landpflegers Florus über
Ägypten. 20000 Juden von ihren heidnifchen Mitbürgern niedergemacht

wurden.^) Diefe Tat gab nun wieder den Juden Anlafe zu

Angriffen auf fyrifche Dörfer und zu Verwüftungen in den

Städten Sebafte, Askalon, Anthedon und Gaza und bald

bekämpften fich fa{t in jeder Stadt Syriens Juden und Nidit-

juden und riffen das Vermögen der Ermordeten an Ii<h. So
z. B. wurden in Skythopolis 13000 Juden niedergeme^elt,

ebenfalls viele in Ptolemais und Tyrus, ja felbft in Alexan-

drien brach der Streit wieder los, in welchem 50000 Juden

teils durch die Griechen, teils durch die römifdien Soldaten

umgebradit und ihre Häufer eingeäfchert wurden.^)

Der Unglück- Endlich brach der Statthalter Ceftius von Syrien mit

liehe Feldzug einer großen Truppenmacht, zu welcher die Könige Agrippa,
des Ce{tius Antiochus von Commagene und Soemus von Emefa*) Hilfs-

^""^'
truppen geftellt hatten, von Antiochien auf und lagerte, nach-

dem Joppe und Lydda verbrannt worden waren, während

des Laubhüttenfeftes (Oktober) 66 vor Jerufalem.^) Am
30. Hyperberetaios (Oktober)^) befe^te er die Vorftadt Be-

zetha und verbrannte fie, und griff einige Tage fpäter die

Nordfeite des Tempels ohne Erfolg an. Dann trat er aber,

vermutlich weil er fich zu fcihwacii fühlte, den Rückzug an,

der unter fortwährenden Angriffen der Juden, die ihre Gegner

bis nach Antipatris verfolgten, in eine Flucht ausartete, auf

der viele Gegner der Juden getötet und der größte Teil

des römifchen Kriegsmaterials verloren ging. Am 8. Dios

(November) zogen die Aufftändifchen, gegen die vergebens

ein Heer von gegen 30000 regulärer Truppen, abgefehen

^) B. J. 2, 17, 10.

2) B. J. 2, 18, 1.

3) B. J. 2, 18, 2-8. Vita 6.

*) Dag er König von Emefa war, ergibt {ich aus Ant. 20, 8, 4.

Vgl. B. J. 2, 18, 9.

5) B. J. 2, 18, 9-19, 2.

8) B. J. 2, 19, 4.
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von den Hilfsfruppen der Städte/) gekämpft hatte, unter

Siegesgefängen in die Hauptftadt ein.^) Viele angesehene

Juden, weldie zur Partei des Agrippa gehörten, verlie&en^

die Stadt, ^) andere Römerfreunde wurden aber teils mit Ge-

walt, teils mit Überredung auf die aufftändifdie Seite ge-

zogen.*) So groß war aber nodi immer das Anfehen der

jüdifchen Ariftokratie, dag |ie, obwohl Jie nur mit halbem

Herzen bei der Bewegung war, nun die Führung im Kriege

gegen die Römer erhielt.

In der Stadt erhielten den Oberbefehl Jofephus, Sohn Die jüdifchen

des Gorion, und der Hoheprie[ter Ananus. Eleazar, der Befehlshaber.

Sohn des Hohenprieffers Ananias wurde mit Jefus, Sohn
des Sapphias, nach Idumäa gefdiickt und damit gewiffer-

maffen kalt geftellt,^) während der bekannte jüdifdie Ge-

fchiditfchreiber Jofephus, Sohn des Priefters Matthias, das

wichtige Kommando in Ober- und Unter- Galiläa und in Ga-

mala erhielt.^) Er war damals erft 29 Jahre alt, hatte die

Madit des römifdien Reiches bei einem Befuche Roms im

Jahre 64 felbjt kennen gelernt, war dem Aufftande abge-

neigt und für feinen hödift fchwierigen Poften in einer Pro-

vinz, welche den römifrhen Angriffen am meiffen ausgefegt

war, ganz ungeeignet. Es follte fich auch bald zeigen, wie

wenig er im Herzen mit den Aufftändifchen fympathifierte

und wie fehr er fidi durdi allerhand geheime Dienfte bei

dem König Agrippa und den Römerfreunden den Rücken

zu decken fudite. So waren den Prieftern und Schriftge-

lehrten wie ehedem das Sdiickfal Jefu nun das Sdiickfal des

Volkes anvertraut.

Neben Jofephus waren noch andere Priefter, Joazar

und Judas, mit der Organifation und Führung des Krieges

1) B. J. 2, 18, 9.

^) B. J. 2, 19, 4-9. Auf die Kunde von dem Siege der Juden

bradiiten die heidnifdien Bewohner von Damaskus, deren Frauen mei[t

die jüdifdie Religion angenommen hatten, ihre jüdifdien Mitbürger unter

einem Vorwande in die Ringfdiule zufammen und maditen 10000 von

ihnen nieder. B. J. 2, 20, 2.

3) B. J. 2, 20, 1.

*) B. J. 2, 20, 3.

8) B. J. 2, 20, 4.

«) B. J. 2, 20, 4. Vgl. über ihn unten.
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Tätigkeit des in Galiläa beauftragt.^) Zunädift ernannte er nach dem Vor-

Jofephus in \y[\^Q des hohen Rates ein Kollegium von 70 Älteften zur
Galiläa.

Entfcheidung der wichtigeren Rechtsfälle und beftellte in jeder

Stadt 7 Riciiter für die weniger wichtigen Fälle.^) Echt phari-

fäifch wollte er auch die Leute in Tiberias zur Zerftörung

des Palaltes des Herodes bewegen, weil derfelbe mit Tier-

geftalten gefchmückt war, was das Gefe^ nicht geftatte.^)

Immerhin befejtigte er aber doch auch eine Anzahl ge-

eigneter Plä^e in Galiläa. Das|elbe tat er z. B. in Tarichea,

Tiberias, Gamala, welche Orte zu dem Gebiete des Königs

Agrippa, welches von diefem abgefallen war, gehörten. Selbft

Sepphoris erkannte wenigftens zum Scheine die Autorität

des Jofephus an, beforgte aber den Bau feiner Mauern

felbft.*) Zu einer genügenden Schulung der Truppen kam es

fchon aus Mangel an Zeit nicht. Er hatte fchliefelich ein Heer

von 60000 Mann zu Fug, 250 Reitern und nodi etwa 4500

Söldnern zufammengebracht. Seine Leibwache beftand aus

600 Mann. 5)

Seine Aber es fehlte auch nicht an gewaltigem Widerfpruch.
Gegner, ^n der Spi^e der Oppo[ition in Galiläa ftand Johannes,

Levis Sohn aus Gifchala, ein gewalttätiger Menfch, der {ich

durch Öllieferungen an die Juden in Syrien großen Reich-

tum erworben hatte, mit einer Bande von 400 verwegenen

^) Vita c, 7. Nachdem fie viel Geld aus dem Zehnten erhalten hatten,

wollten die beiden wieder nadi Jerusalem zurückkehren und blieben nur

auf Bitten des Jofephus, Vita c. 12.

2) B. J. 2, 20, 5. Vita c. 14.

4 Vita c. 12.

*) B, J. 2, 20, 6. Vgl. Vita 37. In Tiberias hatte die römerfeindlidie

Kriegspartei die Oberhand; vgl. Vita c. 9 und 12. — Gamala war an-

fangs den Römern treu (Vita c. 12), fiel aber bald ab (B. J. 2, 20, 4.

6; 21, 7. Vita 24. 35—37). — Sepphoris, die feftejte Stadt Galiläas, hatte

fdion die römifdien Truppen des Ceftius im Jahre 66 freudig aufge-

nommen (B, J, 2, 18, 11) und fich nur zum Sdheine dem Jofephus unter-

worfen (B. J. 2, 20, 6; 21. 7; dag die Stadt tatfächlich den Römern treu

blieb, ergibt fich aus Vita c. 8. 22. 25. 45. 65), Jofephus erlaubte der

Stadt die Verbindung mit der Stadt Dora in Phönizien, wo fich die von

Sepphoris dem Ceftius geftellten Geigein befanden (B. J. 2, 19; Vita c, 8).

Er nahm die Stadt einmal mit Gewalt ein (B, J. 2, 21, 10, Vita c, 67),

während er ein anderes Mal zurückgefchlagen wurde (Vita c. 71).

') B. J. 2, 20, 7-8.
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Räubern plündernd in Galiläa umherzog und felbft nach dem
Oberbefehl ftrebte. Er ftreute überall das Gerüdit aus, Jo-

fephus wolle das Land den Römern verraten. Anlaj^ dazu

gab deffen Nadifidit gegen Sepphoris und feine Abfidit, die

von einem Beobaditungskorps einem Beamten des Königs

Agrippa abgenommene Beute diefem wiederzugeben. In

Ta'ridiea wollte deshalb eines Morgens eine wütende Menge
den Jofephus lebendig verbrennen. Er wufete aber einen

Teil der Leute durdi die Behauptung, er habe das erbeutete

Geld zur Befeftigung von Taridiea zurückgehalten, für fidi

zu gewinnen.^) Bald danadi mußte er in Tiberias vor einer

Mordbande des Johannes von Gifchala [idi in einem Nadien

auf die offene See flüchten.^) Endlich fe^te fein Gegner es

doch in Jerufalem durch, dagj eine Kommiffion von 4 Män-

nern mit 2500 Sdiwerbewaffneten nadi Galiläa gefchi&t

wurde, um ihn zur Redienfdiaft zu ziehen. Aber je^t gelang

€s ihm durdi Lift fowohl die vier Männer als auch manche

der Bewaffneten in feine Gewalt zu bekommen, um fie nadi

Jerufalem zurückzufdiidken, und der Befchluß» gegen ihn wurde

in Jerufalem wieder rückgängig gemacht.^)

In Jerufalem hatte man mittlerweile die Stadtmauerp-.«
* Ku[tungen u

wieder inftand gefegt und wohl auch den unterbrochenen jerufalem.

Neubau des Agrippa (vgl. o. S. 202) dürftig vollendet, Kriegs-

gerät verfertigt und planlofe Waffenübungen abgehalten.*)

Einen Angriff auf das ftark befeftigte Askalon hatte die

dortige kleine römifche Garnifon fiegreidi abgefchlagen.")

1) B. J. 2, 21, 1—5. Vita 13. 26—30. In der Vita verteidigt fich

Jojephus gegen die Behauptung des Juftus von Tiberias, er trage die

Sdiuld, dag [idi die Stadt Tiberias am Aufftand beteiligt habe, und fudit

fich als Römerfreund darzuftellen. Er erzählt auch Vita c. 13, er habe

(ich zu Tiberias bemüht, alles beweglidhe Eigentum des Agrippa in feine

Hand zu belcommen, um es diefem zurückzugeben.

2) B. J. 2, 21, 6-7. Vita 16-21.

^) B. J. 2, 21, 7. Ausführlidi handelt über die Beftellung und Qe-

fdiichte der Kommiffion Vita c. 38—64. Auch gelang es dem Jofephus,

fich wieder Tiberias, deffen Einwohner die Hilfe Agrippas angerufen

hatten, zu unterwerfen. B. J. 2, 21, 8-10. Vita 32—35. Gifchala mußte

fich auch dem Jofephus unterwerfen, wurde "aber zur Strafe geplündert.

B. J. 2, 21, 10.

*) B. J. 2, 22, 1.

') B. J. 3, 2, 1-3.
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Wie in Galiläa Johannes von Gifchala, fo verlegte fich

im Bezirke von Akrabatta Simon, des Gioras Sohn, auf

Räubereien, fo dag; Ananus von Jerufalem Truppen gegen

ihn fchickte. Je^t floh Simon nach Mafada und beunruhigte

von dort Idumäa, fo daß die dortigen Behörden Befa^ungen

in die Dörfer legen mußten.^)

Es war ein troftlofer Zuftand des Wirrwarrs und der

innern Zwiftigkeiten, welche viele den kommenden Unter-

gang vorausfehen liejß.^)

2. Der jüdifdie Krieg vom Jahre 67 bis zur Belagerung

Jerufalems durdi Titus.

Vefpafianund
j^jg p^gj-Q [^ Adiaja die Kunde von der Niederlage des

^^

Qa^iiäl
" Ceftius und den Zuftänden Paläftinas erhielt, übertrug er die

Führung des Krieges gegen die Juden einem bewährten

Feldherrn, dem Vefpafian,^) der fidi namentlich durch feine

Kriegstaten gegen die Germanen und in Britannien ausge-

zeichnet hatte. Diefer befand fidi damals ebenfalls zu Achaja

bei Nero und begab fich nun nach Syrien, während er feinen

Sohn Titus nadi Alexandrien fchickte, um von dort die fünf-

zehnte Legion zu holen.*)

In Antiodiien traf Vefpafian die ganze Streitmacht des

Königs Agrippa und ging mit ihm nach Ptolemais,'^) wo das

von Süden kommende Heer des Titus zu ihm ftieg.^) Noch

ehe diefer le^tere ankam, hatte fchon die römifdi gefinnte

größte und feftefte Stadt Galiläas, Sepphoris, eine römifche

Befa^ung erbeten und erhalten.^) Ihr Befehlshaber war Pla-

cidus, der nun mit feinen 1000 Reitern und 6000 Fugfoldaten

nicht bloB den Angriff des Jofephus leicht abfchlug, fondern

1) B. J. 2, 22, 2.

2) B. J. 2, 22, 1.

^) Geboren im Jahre 9 n. Chr.

*) B. J. 3, 1—3. Der Text in B. J. 3, 1, 3 fpridit von der 5. und

10. Legion. Aus B. J. 3, 4, 2 ergibt fich, dag Titus nur eine Legion,

die fünfzehnte, heranführte. Vgl. audi Sueton. Tit. 4, der fagt, dag Titus

während des Krieges eine .Legion befehligte.

«) B. J. 3, 2, 4.

«) B. J. 3, 4, 2.

') B. J. 3, 2, 4.
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auch ganz Galiläa verwüftete, fo da]^ nur noch die befeftigten

Städte einen fidieren Zufluchtsort bildeten.^)

Das gefamte römifdie Heer, zu welchem die Könige

Agrippa, Antiodius von Commagene, Soemus von Emefa
und der Araber Malchus Hilfstruppen geftellt hatten, war

etwa 60000 Mann ftark. Den Kern bildeten die fünfte, zehnte

und fünfzehnte Legion.^) Im Frühjahre 67 kam Vefpafian

mit feinem Heere an den Grenzen Galiläas an und lieg dort

ein Lager auffchlagen. Auf die bloße Nadiridit hiervon ftoben

die nidit weit von Sepphoris bei einem Orte namens Garis

lagernden Truppen des Jofephus in wilder Fludit auseinander.

Der Feldherr felbft floh mit den wenigen treu Gebliebenen

nadi Tiberias,^) dachte an einen Vergleich und fchrieb nach

Jerufalem, wenn man den Krieg fortfe^en wolle, foUe man
ihm ein Heer fchicken, welches es mit den Römern auf-

nehmen könne,^) als ob nicht gerade die Organifation eines

folchen [eine Aufgabe gewejen Jei. Allerdings fanden fich

von den Zeloten, die aus ganz anderm Stoff waren, keine

bei feinem Heere.

Die meiften Leute des Jofephus waren in die ftarke Belagerung

Bergfeftung Jotapata (nördlich von Sepphoris, auf dem Wege von Jotapata.

von Ptolemais nach Nazareth), welche auf einem hohen run-

den Hügel (Teil Dfchefat) lag, der nur mit den nördlichen

Bergen durch einen niederen Bergfattel verbunden ift,^) ge-

flüchtet. Dort kam auch Jofephus am 21. Artemifios (Mai)

an,*^) nur einen Tag früher als die ganze Streitmacht des

Vefpafian, der die Stadt Gadara genommen und in Brand

gefteckt hatte und nun mit einem Schlage das Schickfal Ga-

liläas entfcheiden wollte.')

Die Stadt war an der einzig zugänglichen Seite im Nor-

den dui-ch eine ftarke Mauer gefchü^t. Tro^dem hier die

Römer fchon am 23. Artemifios und den folgenden Tagen
Angriffe machten, gelang es den Belagerten, nicht nur die-

B. J. 3, 4, 1 und 3, 6, 1.

2) B. J. 3, 4, 2.

3) B. J. 3, 6, 2-3.

^) B. J. 3, 7, 2.

5) Vgl. Querin, Galilee I. p. 476 ss.

«) B. J. 3, 7, 3.

') B. J. 3, 7, 4 und 1.
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felben abzufchlagen, fondern tro^ des beftändigen Gefchojl-

hagels hinter einer von Jofephus erfonnenen künftlichen

Deckung die Mauer zu erhöhen. So fah fidi Vefpafian ge-

zwungen, die Stadt förmlidi zu belagern, und fudile nun fie

auszuhungern.^) Jofephus, der überhaupt damals große Er-

findungsgabe und Schlauheit an den Tag legte, täufdite auch

den Feind über den Waffermangel in der Stadt, indem er

von Waffer triefende Kleider an den Bruftwehren aufhängen

lieg;. Tatfächlich mußten fidi aber die Belagerten mit Zifternen-

waffer begnügen, in der Sommerzeit regnete es aber in

jener Gegend feiten.^) Je^t griff Vefpafian zur Freude der

an ihrer Rettung verzweifelnden Juden wieder zu den Waffen.

Über den Jofephus felbft, der ernftlidi an die eigene Ret-

tung durch die Flucht gedacht und fchließlidi nur aus Furdit,

die Menge werde ihn mit GewaU zurückhalten, den Ge-

danken aufgegeben hatte,^) kam nun etwas vom Mute der

Verzweiflung. Er fügte den Römern durch kühne Ausfälle

großen Sdiaden zu, wußte die Gewalt des Sturmwidders an

der Mauer durch herabgelaffene Spreufädce zu brechen und

ließ auf die auftürmenden Römer fiedendes Öl und auf die

Bretter der Sturmbrüdcen abgekodites griediifches Heu gießen,

fo daß die Römer ausglitten und hinabrutfchten.*) Vefpafian

felbft wurde beim Angriff auf die Stadt leicht am Fuß ver-

wundet,^) und die Belagerten entwickelten unter den fort-

währenden Angriffen und der Tätigkeit von 160 Wurfma-

fchinen®) des römifchen Heeres auf der Mauer Wunder der

Tapferkeit und fchlugen auch einen Sturm der Römer am
20. Daifios (Juni), denen es gelungen war, eine Brefche in

die Stadtmauer zu legen, ab.') Nun ließ Vefpafian auf von

ihm errichteten Wällen drei je fünfzig Fuß hohe Türme mit

Bruftwehren bauen, um die auf der Stadtmauer flehenden

Juden leiditer fehen und treffen zu können.^)

B. J. 3, 7, 5-11.
•') B. J. 3, 7, 12-13.

3) B. J. 3, 7, 15^17.

*) B. J. 3, 7, 17-29.

4 B, J. 3, 7, 24.

ß) B. J. 3, 7, 9.

->) B. J. 3, 7, 21. 23 ff.

4 B. J. 3, 7, 30.
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Während diefer Vorbereitungen griff ein Teil des rö-

mifchen Heeres eine Nadibarftadt Jotapatas mit Namen Japha

an und nahm fie am 25. Daifios nadi einem furditbaren

Blutbad, in welchem 15000 Juden umkamen, ein.^) Zwei

Tage fpäter wurden 11600 Samariter, welche fich auf dem
Berge Garizim verfammelt hatten und ebenfalls an Aufftand

gegen die Römer dachten, von Cerealis mit der fünften Le-

gion umzingelt, und da fie fidi nicht ergeben wollten, nieder-

gemacht.'^)

Kurz danach, am 1. Panemos (JuH),^) fiel auch Jotapata

durch Verrat. Ein Überläufer verriet dem Vefpafian, da§ gegen

Morgen felbft die Wachtpoften vor Ermüdung zu fdilafen

pflegten. Dies benu^te der Feldherr. Um die angegebene

Zeit erftieg zuerft Titus mit einigen Leuten die Mauer und

das ganze Heer war fdion in der Stadt, über "die gerade

ein dichter Nebel lagerte, ehe die Belagerten es wußten. Im

ganzen find bei der Einnahme und in den vorangegangenen

Kämpfen 40000 Juden umgekommen.'^)

Jofephus felbft rettete fich in eine tiefe Zifterne, die fidi

feitwärts zu einer von oben unfichtbaren, geräumigen Höhle

erweiterte. Hier traf er vierzig andere Männer, die für eine

Reihe von Tagen mit Lebensmitteln verfehen waren. Nadi

zwei Tagen wurde er entdeckt und wollte fidi den Römern,

die ihm das Leben verbürgten, ergeben. Allein feine Ge-

fährten drohten ihn niederzuftoßen, wenn er das tue, und
verlangten, er folle fidi, wie jeder von ihnen auch tun würde,

1) B. J. 3, 7, 31.

^) B. J. 3, 7, 32.

3) B. J. 3, 7, 36. Ift dies Datum richtig und ebenfalls richtig, dag

Vefpafian am 22. Artemifios vor der Stadt ankam und fie am folgenden

Tage angriff (B. J, 3, 7, 5; vgl. ebd. 7, 3-4), fo kann die Belagerung
vom 22. oder 23. Artemifios gerechnet nicht 47 Tage gedauert haben,

wie doch zweimal B. J. 3, 7, 33 und 8, 9 beftimmt gefagt ift. Es können
aber auch die 47 Tage vom 17. Artemifios an gerechnet fein, da an dem
Tage fdion von Truppen Vefpafians mit der Ebnung des Bergweges be-

gonnen wurde, um dem Heere -eine breite Straße zu eröffnen (B. J. 3,

7, 3). Vgl. auch Niefe, Hermes XXVIII, 1893, S. 202 f. Unger, Die

Tagdata des Jofephos [S. B. der Münchener Ak. 1893, II, 453-492]
8. 490 f. meint, es fei vielleidit ftatt 47 die Zahl 37 zu lefen, wozu aber

kein Anlaß vorliegt, da die Zahl 47 in B. J. 3, 8, 9 wiederholt wird.

*) B. J. 3, 7, 33-36.

Feiten, Neuteftamentlidie Zeitgefdiidite. 1. 2. u. 3. Aufl. 16
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felbft töten. Er behauptet nun, Jie bewogen zu haben, jedes-

mal das Los darüber beftimmen zu laHen, wer an der Reihe

fei, von einem andern getötet zu werden. Sdilieglidi fei er

mit noch einem andern übrig geblieben, und diefen habe er

veranlagt, fidi mit ihm den Römern zu ergeben.^)

Als er zu Vefpafian geführt wurde, woUte ihn diefer

zu Nero fdiicken. Aber Jofephus wußte fidi auch je^t zu

helfen. Er gab vor, fidi eines göttlichen Auftrages entledigen

zu muffen, nahm eine Prophetenmiene an und fagte voraus,.

fowohl Vefpafian wie fein Sohn Titus würden die Kaifer-

würde erlangen. Nun wurde er, zumal auch Titus fidi für

ihn verwandte, freundlicher behandelt, wenngleich er einftr^

weilen in Feffeln blieb.^)

Unter- Am 4. Panemos zog Vefpafian von Jotapata über Pto-
werfungvon lemais nadi Cäfarea am Meere, und begab fidi von dort
Tibenas, ^^^ Cäfarea Philippi, wo ihn König Agrippa zwanzig Tage

lang fefthdi bewirtete und ihn die Berenice durch Gefdienke

zu gewinnen wußte. ^)

Bald danadi wurde die Stadt Joppe, die im Jahre 66

durdi Ceftius zerftört,* bald aber wieder von jüdifchen Flücht-

lingen neu befeftigt worden war, durdi die Römer von neuem
zerftört.^)

Die Unterwerfung Galiläas wurde noch im Jahre 67 be-

endigt. Tiberias öffnete dem Vefpafian freiwillig die Tore

und blieb auf die Fürbitte Agrippas hin von Plünderung und
Gewalttätigkeiten verfdiont.®) Taridiea, deffen eingeborne

Bevölkerung fidi ergeben wollte, wurde von Titus zu An-

fang des Monats Gorpiaios (September) eingenommen und

1) B, J. 3, 8, 1—7.

*) B. J. 8, 8-9. Vgl. auch Sueton. Vespas. 5. Et unus ex nobilibus

captivis Jofephus, cum conjiceretur in vincula, constantissime asseveravit,

fore ut ab eodem brevi solveretur, verum jam imperatore. Vgl. auch Dio

Cass. 66, 1. Vermutlich war dem Jofephus die (teigende Unzufriedenheit

mit Nero, welcher im folgenden Jahre ermordet wurde, bekannt. Kohout,.

Flavius Jofephus' jüdifcher Krieg. Linz 1901, S. 634 f. (vgl. audi a. a. O.^

S. 633, 351) tritt für die Möglichkeit einer „höheren Anregung" bei Jo-

fephus ein.

3) B. J. 3, 9, 1 und 7. Tac. Hist. 2, 81.

*) S. 0. S. 234.

4 B- 'T- 3, 9, 2—4.
e) B. J. 3, 9, 7—8.
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die Zeloten, welche fidi in Fifcherboten auf den See Gene-

fareth geflüchtet hatten, auf Flöffen verfolgt und in einem

Seegefedit niedergemacht, fo dag der ganze See voll Leidien

war. Im ganzen hatten 6500 in diefen Kämpfen ihr Leben

eingebüßt, weitere 1200 lieg Vejpafian in der Rennbahn zu

Tiberias niedermachen, 6000 wurden an den Ifthmus von Ko-

rinth gefchickt, deffen erft im Jahre 1893 vollzogene Durch-

ftechung fchon von Nero geplant war, und 30400 wurden

verkauft.^)

Noch fchonungslofer verfuhren die Römer in Gamala, Unter-

weldie Fejtung voll von Flüchtlingen war und fidi fieben werfung von

Monate gegen den Landesherrn Agrippa und einen Monat ^^^maia und

noch gegen Vefpafian gehalten hatte. Die Stadt fiel nach

verzweifeltem Widerftande am 23. Hyperberetaios (Oktober).

Die wütenden Römer fchonten nicht einmal der Säuglinge

und keiner blieb am Leben als zwei Frauen, die fich ver-

{teckt gehalten hatten.^) Während der Belagerung Gamalas

fiel auch der Berg Tabor, auf weldiem fidi die jüdifche Be-

ladung bis je^t gehalten hatte, in die Hände der Römer.^)

Endlich führte zu Ende des Jahres 67 Titus audi taufend

Reiter gegen Gifchala, wofelbft der Zelotenführer Johannes,

Sohn des Levi, kommandierte, und forderte die Stadt zur

Übergabe auf. Da es gerade ein Sabbat war, bat Johannes
um einen Tag Auffchub, entfloh aber mit feinen bewaffneten

Anhängern in der Nacht und entkam nach Jerufalem.*) Da-
mit war nun ganz Galiläa in den Händen der Römer, nach-

dem fie Samaria^) und Gaulanitis, deffen Hauptftadt Gamala
war, fchon bezwungen hatten.

Vefpafian liefe die zehnte Legion in Skythopolis und be-

B. J. 3, 10. Sueton. Tit. 4.

2) B. J. 4, 1, 2—10. Titus drang zuerft mit 200 Reitern in die

Stadt ein (B. J. 4, 1, 10), weshalb Suet. Tit. 4 ihm die Eroberung der
Stadt zufdireibt,

2) B. .). 4, 1, 8. Schon nach der Unterwerfung von Tarichea hatten
[ich alle Festungen und Städte Galiläas mit Ausnahme des Tabor und
Gijchalas den Römern übergeben. B. J. 4, 1, 1.

*) B. J. 4, 2, Gifchala lag in der Nähe des fyrifdien Gebietes, wo-
hin Titus fein Lager verlegt hatte. B. J. 4, 2, 3.

=) S. o. S. 241.

16*
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zog mit den beiden übrigen Legionen die Winterquartiere

zu Cäfarea.^)

Streitig- Unter den Juden herrfchte überall Hader und Zwie-
keiten unter tradit, indem die Empörüngsluftigen und Kriegsfüchtigen fich

den Juden, zufammenrotteten, die übrigen bedrückten und die Landbe-

völkerung ausplünderten.

Am fdilimmlten war der Streit in Jerufalem felbft, wo-

hin nicht blofe Johannes von Gifchala mit feinen Leuten, fon-

dern überhaupt immer mehr Banditen gezogen waren, und

Tyrannei der WO die Zeloten immer tyrannifdier auftraten.^) Zunädift wur-

Zeioten in den Angehörige der königlichen Familie der Herodeer und
Jerufalem. andere Vornehme unter dem Vorwande, fie hätten mit den

Römern wegen der Übergabe der Stadt unterhandelt, ins

Gefängnis geworfen und dort ermordet.^) Dann fchaffte man
die Vorredite der Familien ab, aus denen in beltimmter

Reihenfolge die Vorfteher der 24 Priefterfamilien ernannt

wurden, und gab die Würde Leuten niederen Standes.*)

Dann vereinbarten fich die Frevler fogar, den Hohenpriefter,

deffen Würde eine erbliche war, durchs Los zu wählen, und

übertrugen demzufolge das Hoheprieftertum einem ganz un-

gebildeten Priefter vom Lande, namens Phannias.^) Man
wollte eben mit allen Mitteln den Krieg. Daß diefer aber

Leuten wie dem damaligen Hohenpriefter Matthias, dem
Sohne des Theophilus, der noch von König Agrippa einge-

fe^t war, ebenfowenig fympathifch fein konnte, wie feinen

Freunden und den Verwandten des Königs, lag auf der

Hand und deshalb mußten diefe befeitigt werden.

Kampf der Wie die Dinge nun fo weit gekommen waren, bemühten
Ariftokraten

jj^jj ^udi die Ariftokraten, fowohl auf Volksverfammlungen
gegen die

^j^ -^^ privaten Verkehr, mit Erfolg das Volk zum Sturz

der Tyrannei zu bewegen. Namentlich waren in diefer Hin-

ficht tätig der früher genannte Oberbefehlshaber der Stadt,

der Hohepriefter Ananus, fodann der Hohepriefter Jefus, der

') B. J. 4, 2, 1. Vefpapan hatte noch die Städte Azot und Jamnia

unterworfen und Bejahungen hineingelegt. B, J. 4, 3, 2.

^) B. J. 4, 3, 1 3.

3) B. J. 4, 3, 4—5.

*) B. ,1. 4, 3, 6.

°) B. J. 4, 3, 7-8.
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berühmte Pharifäer Symeon, Sohn des Gamaliel, und Gorion,^)

Sohn des Jofeph. Es bradi nun der Bürgerkrieg aus, in

welchem die Zeloten infoweit im Vorteil waren, als fie den

Tempel, den fefteften Teil der Stadt, in ihrer Gewalt hatten.

Ihre Gegner belebten zwar die äugerften Vorhöfe, konnten

fich aber nicht entfchliefeen, die heiligen Tore felbft zu er-

ftürmen."^) Zum Unglück bediente fich der durch Johannes

von Gifchala getäufchte Hohepriefter Ananus diefes Mannes

als Vermittlers zwifchen den Zeloten im Tempel und dem
Volke. Denn Johannes he^te nun die Zeloten nur noch

mehr durch die Behauptung, Ananus wolle die Stadt dem
Vefpafian in die Hände fpielen und bedrohe namenthch die

Anführer der Zeloten, auf.^) Es gelang ihnen, Boten an die

Idumäer um Hilfe zu fenden, welche auch alsbald 20000 Dieidumäer

Mann ftark vor Jerufalem erfchienen und während der Nacht i" Jerufaiem.

in einem fchrecklichen Unwetter, durch den heulenden Sturm

und den anhaltenden Donner begünftigt, von den Zeloten

in die Stadt eingelaffen wurden.*) Idumäer und Zeloten rich-

teten nun vereint ein furchtbares Blutbad an. Zwölftaufend

Leute wurden umgebracht, auch die Hohenpriefter Ananus

und Jefus.^) Selbft nodi nach dem Geme^el ftießen zwei der

frechften Zeloten einen der vornehmften Männer, Zacharias,

den Sohn des Baruch, welcher vom Geridite von der An-

klage, mit Vefpafian in Verbindung geftanden zu haben, frei-

gefprochen worden war, mitten im Tempel nieder.*^) Von
folciien Vorgängen wurden audi die Idumäer angewidert und
zogen wieder heim.^) Nun waren aber die Zeloten voUftän-

dig Herren der Stadt und brachten audi den Gorion um.
Überall, in der Stadt und auf den Landftrajgen lagen Hügel
unbeerdigter Leidien.*^)

B. J. 4, 3, 9. Er ift wohl, wie Derenbourg 1. c, p. 270, 1 meint,

identifch mit dem B. J. 2, 20, 3 (f. o. S. 235) erwähnten .lofephus.

^) B. J. 4, 3, 9—12.

3) B. .]. 4, 3, 13-4, 1.

*) B. J. 4, 4, 2—7.

5) B. J. 4, 5, 1—3.

«) B. J. 4, 5, 4. Er i[t nicht mit dem Matth. 23, 35. Luc. 11, 51

erwähnten Zacharias zu verwedifeln.

B. J. 4, 5, 5-6, 1.

«) B. J. 4, 6, 1 und 3.
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Damals verließen viele die Stadt, denn die Zeloten

liegen diejenigen, welche ihnen Geld gaben, durdi.^) Die

Chrilten dürften wohl fdion früher die Stadt verlaffen haben.

Sie flohen in die heidnifche, den Kriegsgefahren nicht aus-

gefegte Stadt Pella in Peräa.^)

Unter- Vefpafian, der durdi Überläufer von den Zuftänden in
nehmungen

^jgj. Stadt unterrichtet war, überlieg fie einftweilen ihrer eigenen

j^^j^^jj^^'^gg Zwietracht.^) Im Frühjahre des Jahres 68 befe^te er am
4. Dyftros (März) Gadara, die Hauptftadt von Peräa/) wäh-

rend fein General Placidus die von Gadara geflohenen und

von der Landbevölkerung verftärkten Empörer bis in die

Gegend von Jericho verfolgte und 15000 niedermachte, an-

dere in den von Regen hochangefchwollenen Jordan trieb.

Auch die übrigen Orte Peräas mit einziger Ausnahme von

Machärus kamen teils freiwillig, teils gezwungen in den Be-

fi^ der Römer..^)

Vefpafian hatte fich im Winter 67/68 mit der Sicherung

der eroberten Orte durch römifche Befa^ungen befchäftigt

und manche verwüftete Orte wieder neu aufbauen laffen.^)

Im Frühjahr 68 zog er, nachdem er von Gadara nach Cä-

farea zurückgekehrt war, von dort fiegreich durch die Küften-

gegend Judäas nach Idumäa, wo er einen Teil feiner Truppen

als Befa^ung lieg, und von dort durch das Land der Sama-

riter dem Jordan zu. In Jericho, wo am 3. Daifios (Juni)

Truppen aus Peräa zu ihm fliegen, wie in Adida in der

Sephela im Weften Judäas errichtete er ein Lager. Dasfelbe

hatte er zu Emmaus getan, wo er die fünfte Legion zurück-

lief.^) Tatfächlich war fchon je^t Jerufalem von allen Seiten

eingefchloffen.

1) B. J. 4, 6, 3.

2) EuJ. h. e. 3, 5, 2—3. Nach Jof. B. J. 2, 20, 2 verließen fchon

mandie Juden Jerufalem nach der Niederlage des Ceftius (f. o. S. 235).

Vgl. die Mahnung des Herrn Matth. 24, 15 ff.

3) B. J. 4, 6, 2-7, 3.

*) B. J. 4, 7, 3.

=) B. J. 4, 7, 4-6.

«) B. J. 4, 8, 1.

') B. J. 4, 8, 1. 9, 1. Verbanden ift hier unter Emmaus das heutige

Amwas, welches 160 Stadien von Jerufalem entfernt liegt (f. o. S. 59).

Hier hat man auch Infdiriften von Soldaten der 5. Legion gefunden; vgl.

darüber Michon, Inscription d'Amwäs, Rb. Vll (1898) S. 269—271.
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Eben als fidi Vefpafian zur Belagerung Jerufalems an- Thron-

fchickte, vernahm er zu Cäfarea, dag Nero am 9. Juni 68 Preitigkeiten

gefforben fei. Er verfchob nun einftweilen den Zug nach *"
^°"^-

Jerujalem und fandte feinen Sohn Titus an Neros Nach-

folger, Galba, um Verhaltungsmaßregeln entgegenzunehmen.

Auf der Reife hörte Titus zu Adiaja, dajg Galba (am 15. Ja-

nuar 69) ermordet fei, und kehrte nach Cäfarea zurück.^)

Beide, Vater und Sohn, hielten aber, da fich nun Otho und

Vitellius um den römifdien Thron ftritten, einen Angriff auf

Jerufalem für zunäciift untunlich.^) So kam es, daß fich Ve-

fpafian von Mitte 68 bis Mitte 69 untätig verhalten hat.

Es wurde aber Vefpafian wieder zur Tätigkeit durch die Simon Bar

Unternehmungen des Simon, des Gioras Sohn, welcher fdion GJoras in

gegen Ceftius mit Erfolg gekämpft hatte,'') geführt. Derfelbe
Jerusalem.

hatte fich zeitweife an die Sikarier, welche Mafada befe^t

hielten,'^) angefchloffen, fich aber nach dem Tode des Ana-

nias wiieder von ihnen getrennt und allmählich ein Heer von

über 40000 Mann um fich gefammelt, mit welchem er zu-

nächft Idumäa verwüftete.^) Um fich nun der immer drückender

werdenden Tyrannei des Johannes von Gifchala und der

Zeloten zu entziehen,*^) verfielen deren Gegner in Jerufalem

auf den unglücklichen Gedanken, den gefürchteten Simon zu

Hilfe zu rufen. Der machte fich fchon im Monat Xanthikos

(April) 69 zum Herrn der Stadt, während Johannes und die

Zeloten den Tempel befe^t hielten und auch gegen einen

förmlichen Angriff Simons verteidigten.')

Vefpafian brach nun am 5. Daifios (Juni) 69 wieder von Vefpafian

Cäfarea auf und kam bis in die Nähe von Jerufalem, wäh- kommt in die

rend Cerealis Idumäa unterwarf. Mit Ausnahme der von den ^^^® ^°"

Juden befet5ten Feftungen Herodeion, Mafada und Machärus ^ ^^'

fowie der Stadt Jerufalem felbft war nun ganz Paläftina den
Römern unterworfen.**)

^) B. J. 4, 9, 2. Vgl. Tac. Hist. 2, 1—4 über die Reife des Titus.

B. J. 4, 9, 2.

2) B. J. 2, 19, 2.

*) B. J. 2, 22, 2. 4, 7, 2.

^) B. J. 4, 9, 3-8.

6) B. J. 4, 7, 1; 9, 10 f.

') B. J. 4, 9, 11-12.

«) B. J. 4, 9, 9.
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Vefpafian Inzwifchen über[türzten {ich die Ereignilfe in Italien. Otho
wird zum wurde gefdilagen und gab fich felbft den -Tod. Sein Heer

Kaifer aus-
gjj^g ^u Vitellius Über und zog in Rom ein. Die Truppen

geru en.
^^^ Vefpafian, der wieder nach Unterwerfung der nädiften

Umgebung Jerusalems nach Cäfarea gekommen war,^) wei-

gerten lieh, dem Vitellius den Huldigungseid zu fchwören,

vielmehr riefen die Legionen in Syrien und Paläftina, wie

es die in Ägypten fchon am 1. Juli 69 getan hatten,^) nur

einige Tage fpäter^) den Vefpafian zum Kaifer aus. In Bery-

tus empfing diefer die Glückwünfche der fyrifchen Städte und«

des fyrifchen Statthalters Mucianus und liefe nun dem Jo-

fephus, deffen Weisfagung fich erfüllt hatte, die Ketten ab-

nehmen. Mucianus wurde mit einem bedeutenden Heere

nach Italien gefchickt, ^) wohin aber auch fchon Antonius Pri-

mus, Statthalter von Möfien, zog, der bald Rom für den

Vefpafian in feine Gewalt bekam. ^) Vitellius wurde am
21 Dezember 69 auf der Strafe zu Rom ermordet.*^) Nun

Titus Ober- bereitete fidi Vefpafian in Alexandrien zur Abreife nadi Rom
befehishaber vor') und Übertrug die Beendigung des Krieges gegen Ju-
im Kriege ^„^ ^^^^^^ ^^^^^ Titus.^^)
gegen die '

Juden. 2 y)\q Belagerung und Eroberung Jerufalems durch Titus

im Jahre 70 und das Ende des Krieges.

Bürgerkrieg In der unglücklichen Stadt Jerufalem war inzwifchen zu
der drei (jg^ [j^jj bekämpfenden Parteien nodi eine neue gekommen,

kämpfenden ^^^^^ jj^ ^^^ j^jj ^^^ Zeloten unter der Führung des
Parteien in

Jerufalem.
,) g j 4^ ^q, 1-2.

2) Tac. Hist. 2, 79—81. Sueton. Vefp. 6. Nach Jos. B. J. 4, 10, 2-6
hätten aber die paläftinenfifchen Truppen ihn zuerft zum Imperator aus-

gerufen.

^) Nach Tac. Hist. 2, 79 „quintum Nonas Julias", nach Suet. l c.

„V. idus Jul.".

*) B. J. 4, 10, 4-11, 1. Tac. Hist. 2, 79-82. Suet. Vefp. 6. Jo-

fephus erhielt von Vefpafian die Freiheit und begleitete ihn fpäter nach

Alexandrien (Vita 75), kam aber mit Titus wieder nadi Paläftina und
Jerufalem (Vita 75; c. Ap. 1, 9).

') B. J. 4, 11, 2-4.

«) Das Datum ergibt fidi aus Tac. Hist. 3, 67. 79 f;

') B. J. 4, 11, 5; über feine Reife ebd. 7, 2, 1 und den glänzenden

Empfang in Rom 7, 4, 1.

") B. J. 4, 11, 5.
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Priefters Eleazar, des Simons Sohn,0 der bis zur Ankunft

des Johannes von Gifdiala Anführer der Zeloten gewefen,

von den übrigen trennte. Eleazar hielt den höher gelegenen

inneren Tempelraum be{e^t, Johannes von Gifdiala den Tem-

pelberg, Simon des Gioras Sohn die obere Stadt und einen

großen Teil der unteren Stadt. So wurde nun Johannes

von Gifdiala, dem aber eine Anzahl Wurfmafdiinen zu Ge-

bote ftand, von oben her durdi Eleazar und von unten her

durdi Simon bekämpft. Am fdilimmften waren aber die

Opfernden daran, weldie von den Anhängern Eleazars nadi

genauer Unterfudiung in den Tempel zugelalfen wurden.

Denn die Wurfgefdioffe des Johannes von Gifdiala flogen

oft bis an den Altar und trafen Priefter wie Opfernde. Das

Blut der Erfdilagenen bildete einen förmlidien See in den

heiligen Räumen. Man war wie wahnfinnig. Gelang es dem
Johannes von Gifdiala einmal, den Simon in die Stadt

hinunterzutreiben, fo ftedcte er ftets die mit Getreide und

andern Vorräten gefüllten Häufer in Brand, und Simon tat

dasselbe, wenn er dem Johannes nadi[e^te, als ob man fidi

felbft der Mittel, gegen die Römer auszuhalten, berauben

wollte.-^)

Inzwifdien war Titus von Alexandrien aufgebrodien und Der Generai-

über Pelufium, Rhinokorura, Gaza und Joppe nadi Cäfarea P^^^*^^ ""^

gereift.'') Im Frühjahr des Jahres 70 bradi er mit einem *^'® Generale

des Titus
Teile feines Heeres von Cäfarea auf und befahl der 5. und

10. Legion, in Jerufalem zu ihm zu ftofeen. Sein Heer be-

ftand aus der 5., 10., 12. und 15. Legion und den Hilfsheeren

der Könige und Bundesgenoffen aus Syrien.'^) Als oberfter

') Vgl. B. J. 2, 20, 3; 4, 4, 1. Er i[t natürlich von Eleazar, dem
Sohne des Ananias (f. o. S. 233 und 235), zu unterfcheiden.

2) B. J. 5, 1, 1-5. Die drei Parteien befchreibt Tac. Hist. 5, 12:

Tres duces, totidem exercitus; extrema et latissima moenium Simo,

quem et Bargioram vocabant, mediam urbem Joannes, templum Elea-

zarus firmaverat. Multitudine et armis Joannes ac Simo, Eleazarus loco

pollebat.

3) B. J. 4, 11, 5.

*) B. J 5, 1, 6. Die 5. Legion, die fpäter v^rieder wie früher in

Möfien ftand (vgl. ihre Gefdiidite in Victoria Vaschide, Hiftoire de la

conquete romaine de la Dacie et des corps d'armee qui y ont pris part.

Paris 1903, p. 92-103) folgte nadi dem Kriege dem Titus nach Alexan-

drien (über die in Emmaus gefundenen Grabinfchriften von Soldaten



250 Erfter Abfchnitt. Die politifche Qejchichte der Juden etc.

Ratgeber in den Kriegsangelegenheiten, oder, wie man je^t

jagen würde, als Chef des Generalftabs^) ftand ihm der

frühere Landpfleger von Judäa und fpätere Statthalter von

Ägypten, welcher als foldier zuerft feine Truppen für Vefpa-

fian vereidigte und dadurch diefem den Weg zum Kaifer-

throne bahnte,^) Tiberius Alexander, ein kriegserfahrener

Mann,^) zur Seite.*)

Ankunft des Das Heer des Titus zog durch Samarien und langte
Heeres vor kurz vor dem 14. Xanthicos (Nifan oder April) des Jahres 70
Jerufaiem. ^^^ ^^^ Mauem Jerufalems an,^) als dorthin das Volk aus

dem ganzen Lande wegen des OJterfeftes zufammengeftrömt

war.^) Als die Truppen noch etwa 30 Stadien von der Stadt

entfernt waren, eilte Titus mit etwa 600 Reitern voraus, um
die Feftungswerke auszukundfchaften, wurde aber in der Nähe
des Pfephinusturmes plö^lidi von den Juden angegriffen.

diefer Legion [. o S. 246, 7); die 10. Freten[is blieb in Jerufaiem; die

12. Fulminata kam an die Grenze Armeniens und Kappadoziens ,B. J. 7,

1, 3), die 15. Apollinaris kam nadi Pannonien (B. J. 7, 5, 3; vgl. Stille,

Historia legionum auxiliorumque inde ab excessu divi Augusti usque ad

Vespasiani tempora. Kiel 1877, p. 60).

^) liävruiv Twv örparev^aTwv inägyfmv. B. J. 6, 4, 3 (vgl. audl B. J.

5, 1, 6). Renier, Memoire sur les officiers qui assisterent au conseil

de guerre tenu par Titus in Memoires de I'Acad. des inscr. etc. tom.

26, 1 [1867, p. 269-321] p. 299 ss. meint, der Titel fei gleichbedeutend

mit praefectus praetorio, den fchon Sejan führte. in einem vom Kaifer

befehligten Heere. Vgl. über den Tiberius Renier 1. c. p. 294—302,

Mommfen, RG. V, 494, 527, 566 und Kellner, Jefus von Nazareth,

S. 148 ff.

') Tac. Hist. 2, 79. Vgl. B. J. 4, 10, 6.

*) Er war fdion im Kriege gegen die Parther im J. 63 General-

[tabschef des Corbulo gewefen (^Tac. ann. 15, 28) und im Jahre 66 Statt-

halter von Ägypten gevirorden (B. J. 2, 15, 1; 2, 18, 7 f. Tac. Hist. 1, 11;

2, 74; Sueton. Vesp. 6).

*) Außer ihm traten in den Vordergrund die Befehlshaber der Le-

gionen. An der Spit5e der fünften ftand Sextus Vetullenus Cerealis, die

zehnte befehligte Larcius Lepidus, die fünfzehnte M. Tittius Frugi (daß

dies fein Name, f. bei Renier I. c, p. 314); vgl. über diefe Perfönlich-

keiten die Prosopographia imperii Romani III, 415 f.; II, 263; III, 330.

Der Befehlshaber der 12. Legion wird nicht genannt.

") Vgl. B. J. 5, 3, 1. Nach Unger 1. c. 1893, p. 482 war der 14. Ni-

fan 70 = 28. April.

«) B. J. 6, 9. 3.
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von dem größten Teil feiner Reiter getrennt und nur wie

durch ein Wunder gerettet.^)

Auf der Skopus genannten Hochebene im Norden der

Stadt, lieben Stadien von le^terer entfernt erriditete Titus,

wie früher Ceftius Gallus getan hatte, ein Lager für zwei

Legionen; die fünfte erhielt ihren Standort drei Stadien

weiter rückwärts, die zehnte den ihrigen auf dem Ölberg,^)

Als die le^tere ihr Lager am verfchanzen war, maditen die

Juden einen Ausfall, wurden aber mit Hilfe des Titus [elbft

in das Kedrontal zwifdien der Stadt und dem Ölberg zurück-

gedrängt.^)

In der Stadt felbjt gelang es am Ofterfefte (14. Nifan) Die Partei

einer Anzahl von Anhängern des Johannes mit den Leuten, ^^^ '^^^^^^^

welche zur Verrichtung ihrer Andacht von Eleazar in den Tempel
^°J)nächtifft

gelaffen wurden, unerkannt hineinzukommen. Einmal drinnen jj^h des innern

warfen [ie ihre Oberkleider ab, zeigten [ich in voller Rüftung und Tempels.

bemächtigten fidi nun des inneren Tempels.*) Damit gab es

von nun an nur noch zwei Parteien in der Stadt, die des

Simon in der Ober- und Unterftadt und die der Zeloten,

welche unter Johannes von Gifchala den Tempel und einen

beträditlichen Teil feiner Umgebung befe^t hielten.^)

Inzwifchen hatte Titus fein Lager im Norden der Stadt, Belagerung

von wo wegen der Bodenbefchaffenheit am eheften ein An- ^^^ Stadt.

griff unternommen werden konnte, näher an die Stadt ge-

rückt. Er felbft lagerte zwei Stadien von der Stadtmauer

entfernt dem Pfephinusturm gegenüber im Nordweften der

Stadt, während der übrige Teil feiner Streitmacht ein Lager

beim Hippikusturm im Weften Jerufalems bezog und die

10. Legion auf dem Ölberg, im Often der Stadt blieb. Jo-

fephus mußte nun die Stadt im Auftrag des Titus zur Über-

1) B. J. 5, 2, 1-2.

2) B. J. 5, 2, 3. Über den Skopus vgl. auch B. J. 2, 19, 4 und

o. S. 63.

ä) B. J. 5, 2, 4-5.

4 B. J. 5, 3, 1. Tac. h. 5, 12.

^) B j, 5, 6, 1. Den ftreitbaren Anhang des Simon, zu dem audi

die Idumäer hielten, berechnet Jof. 1. c. auf 15000 Mann, den des Jo-

hannes auf 6000 Sdiwerbewaffnete, an die fidi die früheren 2400 Mann
ftarken Anhänger des Eleazar anfdiloffen.
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gäbe auffordern, hatte aber natürlidi keinen Erfolg.^) Für

Friedensvorfchläge war kein Raum mehr.-)

Die Wurfmafchinen des Titus vermochten fdiwere Fels-

blöcke zwei Stadien weit gegen den Feind zu fchleudern

und da der Boden im Nordweften der Mauer geebnet wor-

den war, konnten die Mafchinen natürlich auch ziemlich nahe

an die Mauer gebracht werden. Schon konnte die Mauer
von den Sturmböcken erreicht werden, da gelang es den

Juden, wenig(tens einen Teil der Belagerungswerke in Brand

zu je^en.^) Aber das Arbeiten der Sturmwidder wurde er-

leichtert, weil Titus auf den von ihm aufgeworfenen Wällen

50 Ellen hohe Türme gebaut hatte, auf welchen leichtere

Mafdiinen erriditet waren, welche die Juden zwangen, fidi

Eroberung auger Schugweite zu halten. So kam es, dag am 15. Tage
der Vor{tadt

^jgj. Belagerung, dem 1. Artemifios (Mai), die äußere Mauer
Bezethaund

^^^ ^^^j^ ^^^ Vorftadt Bezetha in die Hände der Römer
der

Unterftadt
kam.*) Nach weiteren fünf Tagen eroberten die Römer tro^

heftigfter Gegenwehr der Juden auch die mittlere Mauer und

drangen nun in die Akra oder Unterftadt ein, welche fie

ebenfalls nach einem 3 Tage lang fich hinziehenden Stragen-

kampfe behaupteten.^)

Um auch die dritte Mauer anzugreifen, lieg Titus vom
1 2. bis zum 29. Artemifios vier Wälle, zwei gegen die An-

tonia und zwei gegen die von Simon verteidigte Oberjtadt

errichten, um von den Wällen aus mit Sturmböcken die

Mauer erfchüttern zu können. Aber alle vier Wälle wurden

von den Juden zerftört.^) Neue Wälle aufzuführen, war fchon

wegen Mangels an Bauholz fdiwierig. Audi die fchönen Re-

den des Jofephus,^) welcher auger Sdiugweite aber doch in

Hörweite, hinter [ich die ihn antreibenden Römer, vor fidi

die über den Verräter wütenden Juden, die Belagerten in

') B. J. 5, 3, 2-5.

2) B. J. 5, 6, 2.

3) B. J. 5, 6, 2-5.

*) B. J. 5, 7, 1-2.

') B. J. 5, 7, 3—8, 2.

«) B. J. 5, 11, 1. 4-6. Nadi Unger 1. c. 482 wäre der 29. Arte-

mifios = 4. Juni.

') Seine eigenen Eltern waren in der Stadt. Vgl. B, J. 5, 9, 4

und 13, 1.
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ihrer Muttersprache zur Übergabe aufforderte, machten gar

keinen Eindruck.')

Nun entfchlofe fich der Feldherr, die Stadt auszuhungern,

und damit jede Proviantierung der Stadt unmöglidi gemacht

werde, diefelbe mit einem Steinwall zu umgeben. Derfelbe Errichtung

wurde in nur drei Tagen erbaut, war 31 Stadien lang und eines

hatte 13 Wachkaftelle, in weldie Truppen hineingelegt wur- Steinwalles.

den, die auch nachts die Zwifchenräume zwifchen den ein-

zelnen Kaftellen begingen, fo daß niemand aus der Stadt

heraus konnte.^)

War fchon vorher in der Stadt Mangel an Lebensmitteln, Hungersnot

fo wuchs die Hungersnot nun immer mehr. Viele verkauften J" ^^^ Stadt.

ihr ganzes Vermögen für ein einziges Mafe Weizen und

Kinder riffen die Speife ihren Eltern, ja felb[t Mütter den

Säuglingen die Nahrung aus dem Munde. Die Aufrührer,

durch deren Sdiuld die großen Getreidevorräte verbrannt

waren, drangen mit Gewalt in die Häufer. und folterten die

Befi^er, um zu erfahren, wo fie Getreide verftedkt hielten.

Sie beraubten die Armen, welche mit Lebensgefahr wild-

wachfende Kräuter in der Nähe der römifchen Poften ge-

fammelt hatten, und töteten wegen angeblicher geheimer

Umtriebe und Verrat die Reichen. Nie war ein Gefchlecht

erfinderifcher in Werken der Bosheit.*^)

Wer von den Römern auf der Sudie nadi Lebensmitteln

ergriffen wurde, wurde gegeißelt, gefoltert und dann ge-

kreuzigt. An jedem Tage wurden 500 und mehr Juden er-

griffen, fo daß es bald an Raum für die Kreuze und an

Kreuzen für die zu Kreuzigenden fehhe.^)

1) B. J. 5, 9, 2—10, 1. Später wurde er bei einer ähnlichen Gelegen-

heit, denn er lieg mit feinen Ermahnungen nicht nach, von einem Stein-

wurf an den Kopf getroffen und wäre faft von den freudig hinzueilenden

Juden, in die Stadt gefdileppt worden; B. J. 5, 13; 3. Vgl. audi B. J. 5,

3, 3. 6, 2. 7, 4. 9, 2-4; 6, 2, 1-3. 2, 5. 7, 2. Vita 7S.

') B. J. 5, 12, 1-2. Vgl. die Weisfagung Jefu Luc. 19, 43. Auch
Mafada i[t fpäter \o eingefdiloffen worden. S. B. J. 7, 8, 2.

3) B. J. 5, 10. Vgl. auch 5, 12, 3 und 5, 13, 7. Später kaute man
das Leder an Gürteln, Sdiuhen und Sdiilden, Ja eine vornehme, reiche

Frau aus dem Dorfe Bethezob in Peräa, Maria, die Tochter Eleazars,
fdilachtete aus Hunger ihr eigenes Kind, briet es, verzehrte die eine
Hälfte und bot den Räubern, die, vom Bratengeruefa angezogen, in ihr

Haus drangen, die andere Hälfte an, B, J, 6, 3, 4.

") B. J, 5, 11, 1. Später wurden den um Gnade flehenden Über-
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Eroberung

der Burg An-

tonia durch

die Römer.
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Da in der Stadt immer mehr Leute an Entkräftung [tar-

ben, warfen die Juden die Leidien einfadi von den Mauern

in die Schluchten hinab.

Um nun wenigstens den Reit der Bürgerfchaft zu retten,

lief; Titus innerhalb 21 Tagen neue Wälle gegen die Burg

Antonia aufführen, obwohl man, um das dafür nötige Holz

zu gewinnen, das ganze Gelände um Jerufalem bis auf 90

Stadien im Umkreis völlig kahl madien mujgte.^) Ein An-

griff des Johannes von Gifchala in der Antonia gegen die

römifchen Belagerungswerke wurde am Neumond des Pane-

mos (Juli) abgefchlagen, ^) und es gelang den Römern am
5. Panemos, nachdem man von drei Uhr nachts bis ein Uhr

mittags gekämpft hatte, in den Be[i^ der Burg zu gelangen.

Am 17. Panemos wurde fie, damit das Heer leichteren Zu-

gang zum Tempel habe, gefchleift.^) An demfelben Tage er-

fuhr Titus, da§ das täglidie Opfer im Tempel aus Mangel

an Männern eingeftellt worden fei.^)

Nach dem Fall der Antonia war audi der Tempel

nicht zu halten. Vergebens forderte Jofephus den Johannes

von Gifchala auf, zur Sdionung des Tempels eine Schlacht

auf freiem Felde einzugehen. Auch vornehme jüdifche Über-

läufer flehten die Empörer von der römifchen Linie her an,

wenigltens den Tempel zu erhalten. Die pflanzten vielmehr,

durch diefe Bitten nur nodi mehr gereizt, die Wurfmafchinen

über den heiligen Toren auf. Einen näditHchen Angriff

fchlugen die Juden ab.^)

Darauf wurde nun von den zerstörten Grundmauern der

Antonia her ein breiter Weg zum Tempel geebnet und vier

läufern die Bäuche aufgefchnitten, weil fich das Gerücht verbreitet hatte,

die Flüchtlinge hätten Goldftücke, damit fie von den Römern nicht ent-

deckt wurden, verfchludct. In einer einzigen Nacht wurde gegen 2000 Per-

fonen der Leib aufgefchli^t. B. J. 5, 10, 1 und 13, 4 f.

1) B. J. 5, 12, 3.

^) B. J. 5, 12, 4; 6, 1, 1.

3) B. J. 6, 1, 3.

*) B. J. 6, 1, 6 f.; 2, 1. Vgl. 1. c. 6, 2, 7, wonadi die Zerftörung

der Grundmauern und die Ebnung eines Weges zum Tempel fieben Tage

dauerte.

') B. J. 6, 2, 1.

«) B. J. 6, 2, 3-6.
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Wälle gegen die Tempelmauern aufgeworfen.^) Da aber die

Juden auch in den Gefediten fortwährend fchwere Verlufte

erhielten,^) zündeten fie felbft die fdiwer zu verteidigende

nordweftlidie Tempelhalle, dort wo fie mit der Antonia zu-

fammenhing, an und riffen fie nodi auf eine weitere Strecke

nieder.^) Die Römer äfcherten die Halle noch weiter ein und

zerftörten am 28. Panemos die nördliche Tempelhalle ganz.*)

Tags zuvor hatten die Juden es geradefo mit der weltlichen

Halle gemacht, wobei eine Anzahl Römer, die fidi durch den

Abzug der Juden aus der Halle hatten verleiten laffen, le^-

tere mit Leitern zu erklettern, umkamen^)
Am 8. Loos (Augujt) waren die Wälle vollendet. Aber Angriff auf

auch der ftärkfte Sturmbock vermochte nichts gegen die ^®" Tempel

großen feft zufammengefügten Quadern des Tempels. Auch^^'^^J'"®'^^"

der Verfuch, die Fundamente des nördlichen Tores des innern

Vorhofes zu untergraben, führte nidit zum Ziele. Auch ge-

lang es den Römern nicht, auf Leitern bis in die innern

Hallen zu gelangen. Je^t befahl Titus, Feuer an die Tore

zu legen, wodurdi auch die Hallen des innern Vorhofes er-

griffen wurden,^) und lief» am 9. Loos an den Toren einen Bahnung

Weg anlegen, um den Legionen den Aufstieg zum Tempel ßi"es Weges

zu erleichtern. Der Tempel felbft, fo hatten die Römer in
^um Tempel

ihrem Kriegsrat befchloffen, folle erhalten bleiben.')

Als die Juden nun am 10. Loos (Auguft) zweimal aus Brand und

dem innern Vorhof einen Ausfall machten, festen beim Untergang

zweiten Ausfall einige der mit dem Löfchen der Hallen des ^^^ Tempeis.

innern Vorhofes befchäftigten Römer ihnen bis zum eigent-

lichen Tempelgebäude nadi, und hier fchleuderte ein römifcher

von einem Kameraden emporgehobener Soldat durch ein

Fenfter an der Nordfeite der den Tempel umgebenden Ge-

mächer einen Feuerbrand in das Tempelhaus. Als die Flamme
aufloderte, eilten die Juden mit gewaltigem Gefchrei herbei.

') B. J. 6, 2, 7.

^) B. J. 6, 2, 7-9.

3) B. J. 6, 2, 9.

*) B. J. 6, 2, 9. 3, 2.

') B. J. 6, 3, 1-2.

«) B. J. 6, 4, 1—2.
>) B. J. 6. 4, 3.
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um zu löfchen.^ Audi Titus mit feinen Offizieren eilte herbei

und befahl zu löfdien, wurde aber in dem fürchterlichen Ge-

tümmel nidit verftanden und vermochte dem Ungeftüm feiner

wie rafend gewordenen Soldaten, welche von neuem Feuer

in den Tempel warfen und alles, was ihnen in den Weg
kam, niederme^elten, nicht zu wehren. Als das Feuer immer
mehr um fich griff, betrat Titus mit feinen Offizieren das

AllerheiHgfte und gab, da das Innerfte des Tempels noch

nicht vom Feuer ergriffen war, fondern nur die änftogenden

Gemächer, wie Jofephus beriditet, noch einmal Befehl, zu

löfchen. Aber die Erbitterung gegen die Juden, die allge-

meine Kampfeswut und die Hoffnung auf Raub waren ftärker

als fein Befehl/^

Titus wird Während fo am 10. Loos^) oder dem 6. Auguft^) des
im Tempel Jahres 70 der Tempel unter dem Wehgefchrei der Menge

als Imperator
-^^ ^^^ Oberftadt und dem Geheul der von Feuer und Schwert

^ umringten Empörer in Flammen aufging, pflanzten die Rö-

mer ihre Feldzeichen im Vorhofe gegenüber dem öftlichen

Tore auf, opferten dafelbft und begrüßten den Titus als

Imperator. '^)

Dem Johannes von Gifchala war es mit einem Teile

feiner Leute gelungen, in die Stadt zu entkommen. Aber

') B. J. 6, 4, 4-5.

4 B. J. 6, 4, 6—7. Sulpicius Severus Chron. 2, 30, 7 [agt, Titus

habe im Kriegsrat ausdrücklidi für die Zerftörung des Tempels geftimmt,

um fo defto leichter die jüdifdie und chriftliche Religion zu verniditen

(quo plenius judaeorum et christianorum religio tolleretur). Die Moti-

vierung ift fidier dem Verfafjer eigen, die Nadiricht felbft wird aber von

Bernays, Über die Chronik des Sulpicius Severus. Breslau 1861, S. 48 ff.

u. a. als richtig angesehen, Bernays meint, [ie fei vielleicht aus den uns

verlornen Teilen der Hi[torien des Tacitus entnommen, da Sulp. Severus

vielfach aus Tacitus fchöpfe. Dag er dies in diefem Falle nidit getan hat,

zeigt auf Grund der Unterfudiungen von Valeton auch Schürer I, 631, 115.

Daß im Kriegsrat befchloffen war, den Tempel mit Gewalt zu erftürmen,

ergibt fich aus Dio Gass, 66, 6. Darin liegt aber nodi nicht notwendig

die Abficht, den Tempel zu zerftören. Übrigens föireibt auch Orofius,

Histor. adv. Paganos VII, 9, 5—6 die Zerftörung dem Titus zu.

«) B. J. 6, 4, 5.

*) Vgl. Unger 1. c 484. Kugler, Von Mofes bis Paulus, Münfter 1922,

S. 477 fagt „Aug. 5/6".

=) B. J. 6, 6, 1. Sueton. Tit. 5. Dio Gass. 66, 7.
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die einzige noch unversehrte Halle, in weldie fidi ein Volks-

haufe von etwa 6000 Menfdien mit Weibern und Kindern

geflüchtet hatte, wurde, ohne da§ jemand gerettet wurde,

ebenfalls von den Römern verbrannt.')

Je^t endlich liegen Simon und Johannes von Gifchala

den Titus um eine Unterredung bitten, der ihnen das Leben

verfpradi, wenn fie fidi unterwürfen. Sie wollten das aber

nur gegen freien Abzug mit Weibern und Kindern tun,

woraufhin Titus den in feinem Befi^ befindlichen Teil der

Stadt, d. h. die Unterftadt und den Bezirk Ophla verbrennen

und plündern liefe.^) EndHch fiel auch die Oberftadt, nach-

dem die Römer vom 20. Loos (Auguft) bis zum 7. Gor-

piaios (September) Belagerungsdämme errichtet und dann

durdi Sturmbödke einen Teil der Mauer eingefto&en hatten,

faft ohne Gegenwehr in die Hände der Sieger. Die Be-

lagerten flohen jelbft aus den feften Türmen Hippikus, Pha-

fael und Mariamme in die unterirdifchen Gänge, aus denen

fie hofften, fpäter entfliehen zu können. Auch die Oberftadt

wurde geplündert und verbrannt,^) und nunmehr war am
8. Gorpiaios (September)^) die ganze Stadt in den Händen

der Römer.

Titus liefe nun audi den legten Reft der Stacit zerftören

und ihre Mauern fchleifen. Stehen blieben nur die genannten

drei Türme als ein Denkmal der Feftigkeit der Stadt, weiter-

hin die weffliche Strecke der Ringmauer, welche helfen foUte,

ein feftes Lager für die zukünftige Befa^ung zu bilden.^)

Von den noch lebenden Einwohnern der Stadt wurden
viele getötet, andere in die Bergwerke Ägyptens gefchickt

oder zu Gladiatorenkämpfen in die Provinzen verfchenkt.

Die fchönften und größten Männer wurden für den Triumph-
zug beftimmt,^) befonders auch Simon Bar-Giora, der fich

') B. J. 6, 5, 1—2. Die Leute waren gerade an jenem Tage von
einem falfdien Propheten bewogen worden, zum Tempel hinaufzufteigen,

wo fie die Zeichen ihrer Rettung fehen würden. I. c. n. 2'; vgl. Matth.

24, 5 f.

') B. J. 6, 6 und 6, 7, 2.

^) B. J. 6, 7, 3 und 6, 8.

*) B. J. 6, 8, 5 und 6, 10, 1.

«) B. J. 6, 9, 1; 7, 1, 1.

«) B. J. 6, 9, 2; vgl. B. J. 7, 5, 3.

Feiten, Neuteftamentlidie Zeitgefdiidite. I. 2. u. 3. Aufl. 17
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eine Zeitlang in den unterirdifchen Gängen verborgen ge-

halten hatte/) und Johannes von Gifdiala, welcher die Gnade
der Römer angerufen hatte und zu lebenslänglidier Einker-

kerung beftimmt ward.^)

Zahl der Die Gefamtzahl der in diefem Kriege gefangenen Juden
Umge- v^rird auf 97000, die der während der Belagerung Umge-

kommenen, kommenen auf eine Million und hunderttaufend beftimmt.

Wenn auch le^tere Zahl übertrieben erfcheint, fo ift immer-
hin zu erwägen, dag der Anfang der Belagerung kurz vor
dem Ofterfeft, zu welchem das Volk aus dem ganzen Lande
nach Jerufalem zufammengeftrömt war, fiel.^)

Siegesfeier Als Befa^ung lieg Titus die zehnte Legion mit einigen
des Titus. Reiterfchwadronen und kleinen Abteilungen Fugvolk unter

dem Befehl des Terentius Rufus zurück*) und ging felbft

mit dem übrigen Teil des Heeres und der unermeglichen

Beute nadi Cäfarea am Meere.^) Dann verweilte er längere

Zeit in Cäfarea Philippi^) und in Berytus,^) von wo er der

Reihe nach die Städte Syriens befudite und in jeder der-

felben prachtvolle Spiele gab, in welchen die jüdifchen Kriegs-

gefangenen entweder gegen wilde Tiere kämpfen oder als

Gladiatoren fidi gegenfeitig abfchladiten mußten.^)

1) B. J. 6, 9, 4; 7, 2.

2) B. J. 6, 9, 4. - Eine Anzahl Bürger wurden von Titus be-

gnadigt. Vgl. B. J. 6, 8, 2—3.

=*) B. J. 6, 9, 3. Tac. Hist. 5, 13 gibt die Zahl der Belagerten nur

auf 600000 an: multitudinem obsessorum, omnis aetatis, virile ac mu-
liebre secus, sexcenta milia fuisse accepimus. Arma eunctis, qui ferre

possent, et plures quam pro numero audebant. Obstinatio viris femi-

nisque par; ac si transferre sedes cogerentur, maior vitae metus quam
mortis.

*) B. J. 7, l, 2-2, 1. Die Anwesenheit der Legion X. Fretensis in

Jerufalem wird durdi mandie in Jerufalem aufgefundene Infdiriften, Ziegel

u. a. bezeugt. Eine Zufammenftellung der in Jerufalem und fonftwo in

Paläftina gefundenen Infdiriften diefer Legion f. bei Sdiürer !, 634, 123.

Dazu kommen auf dem ölberg gefundene Ziegelftempel in Rb, 1910, 264.

Vgl. auch F. Bledcmann, Bericht über griech. und latein. Epigraphik

ZDPV Bd. 36, 1913, S. 221 ff.

^) B. J. 7, 1, 3. Viele Koftbarkeiten wurden nodi fpäter in den

Trümmern gefunden. B. J. 7, 5, 2. Vgl. audi 6, 8, 3.

®) B. J. 7, 3, 1 (erwähnt die Feier des Geburtstages des Vefpafian

am 17. November 70 in Berytus) und 7, 5, 1,

^) B. J. 7, 5, 1.

8) B. J. 7, 2, 1. 3, 1. 5, 1.
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Von Antiochien, wo er übrigens tro^ der entgegenge- Triumph über

festen Bitten der Bürger die Gereditfame der Juden be- die Juden in

wahren hieg,^) reifte er an den Trümmern Jerufalems vorbei °"^'

nadi Alexandrien^) und von dort nadi Rom. Hier feierte er

im Jahre 71 gemeinfam mit feinem Vater Vefpafian und

feinem Bruder Domitian einen Triumph, in dem audi Jo-

hannes von Gifchala und Simon Bar-Giora mitgeführt wurden.

Im Zuge trug man auch die Praditftüdte des Tempels, einen

goldenen Tifch und den gleidifalls goldenen fiebenarmigen Die Triumph-

Leuditer, fowie die Gefe^esrolle,^) wovon die beiden erfteren prunkpücke.

fpäter in den von Vefpafian erbauten Friedenstempel, die

Rolle und die purpurnen Vorhänge des AUerheiligften aber

in den kaiferlichen Palaft kamen.^)

Noch heute zeigt man die damals gefdilagenen Denk- Der Titus-

münzen aus Gold, Silber und Kupfer, mit der Auffchrift Ju- ^^S^" ^"

daea devicta oder mit dem Bilde der als Jüdin unter einem '^"^"

Palmenbaume zu Füßen des Siegers fixenden Judaea/) Aber

das bedeutendfte den Untergang des Judentums durch das

heidnifdie Rom verfinnbildlichende Denkmal ift der herrliche

vom römifchen Senate und Volke am Fuge des Palatin dem
Titus erriditete Triumphbogen. Nahebei fteht der Bogen Kon-

ftantins wie ein Sinnbild des Falles des römifchen Heiden-

tums vor der Madit des Chriftentums.^)

>) B. J. 7, 3, 2—4. 4, 2.

^) B. J. 7, 5, 2-3.

^) B. J. 7, 5, 3—6. Dio Cass. 66, 7. Die im Triumph getragenen

Sdiauftücke pnd abgebildet in den Reliefs des noch erhaltenen Titus-

bogens in Rom. Eine Abbildung z. B. in Qrijar, Gefdiichte Roms und
der Päpite im Mittelalter. Freib. 1901, I, 77. Vgl. ebd. S. 176 f.

*) B. J. 7, 5, 7. Genferidi hat \ie dort im Jahre 455 geraubt und

nach Karthago gebracht. Von dort brachte Belifar [ie im Jahre 535 nadi

Kon[tantinopel (Procop. de hello Vandalico II, 9). Juftinian foU pe von

dort an eine der diriftlichen Kirchen Jerufalems gefchickt haben (Procop.

1. c). Ob fie dann bei der Einnahme Jerufalems durdi die Araber zu-

grunde gingen, weiß man nidit, wie überhaupt feit dem Jahre 535 nidits

Sidieres über ihren Verbleib bekannt ift. Vgl. Bludau, Der Verbleib der

Geräte des Tempels zu Jerufalem. Katholik 1902 I, 109—119; fodann

Hasak, Der fiebenarmige Leuditer und die andern Tempelgeräte. Das
Heilige Land, 59. Jahrg., 1915, S. 200-208.

°) Madden, Coins of the Jews, p. 207—229.

8) Auf den Gegenfa^ macht Grifar 1. c. S. 176 f. aufmerkfam. „Beide

Triumphbogen befiegelten," fagt er 1. c. p. 177, „in gleicher Weife die

17*
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Eroberung Die Unterwerfung der Feftungen Herodeion, Madiärus
von und Mafada lag dem neuen Statthalter von Paläftina^) Lu-

Herodeion u.
^j|jyg ßajjys ob. Herodeion wurde alsbald zur Übergabe

gezwungen^). Madiärus leiftete zwar Widerftand, ergab fidi

aber gegen freien Abzug der Befa^ung und Loslaffung des

bei den jüdifdien Truppen hödift angefehenen, tapferen Ele-

azar, weldier in römifdie Gefangenfdiaft geraten war.^)

Der Fall von Nach dem Tode des Baffus im Jahre 73 n. Chr. über-
Mafada. nahm Flavius Silva das Kommando in Paläftina und rüdcte

mit allen Truppen gegen Mafada am Weftufer des Toten

Meeres vor. Die Feftung wurde von den Sikariern unter

Führung des Eleazar, eines Nadikommen des Judas des

Galiläers, der zur Zeit der Sdia^ung des Quirinius einen

Aufftand erregt hatte, verteidigt. Es war eine Heldenfdiar,

die, als Silva eine Ringmauer um die Feftung gebaut und

mit vieler Mühe eine Brefdie in die Feftungsmauer gelegt

hatte, und jede Hoffnung auf Rettung gefchwunden war, die

Burg in Brand ffedcten und darauf zunädift ihren Ange-

hörigen und dann fidi felbft am 15. Xanthicos (April) 73

den Tod gaben.*)

Mit dem Falle Mafadas war die Unterwerfung Paläftinas

beendet. Die von Jerufalem entflohenen Sikarier haben wohl

nodi in einigen Gegenden Unruhen erregt, z. B. in Ale-

xandrien und Cyrene,"^) wurden aber bald unfchädiidi ge-

macht. In Ägypten wurde aber doch aus Vorfidit nun audi

der jüdifdie Oniastempel in Leontopolis gefdiloffen ®)

Schickfai des Das ganze jüdifdie Land in Paläftina behielt Vefpafian

Landes, als perfönlidies Eigentum und liefe es durdi Baffus und den

Macht des Chrifteng-ottes, der die neuen Gefdiicke der Weltg-ebieterin

Rom vorbereitete."

B. J. 7, 8, 1. Vgl. ß. J. 7, 6, 1.

'') B. J. 7, 6, 1. Über die Lage
f.

o. S. 130.

4 B. J. 7, 6, 1—5. Über Madiärus vgl. o. S. 84. Den Elöazar

hatte ein römifdier Soldat namens Rufus, ein Ägypter von Geburt, ge-

fangen (B. J. 7, 6, 4). Auf ihn bezieht fidi vielleidit eine Jüngft in Baal-

bek gefundene Infdirift, worüber Mommfen, Infdirift aus Baalbek, SB d.

Berliner A. d. W. 1903, S. 817-824 zu vergleidien ift.

*) B. J. 7, 8, 1—9, 2. Über Majada
f. o. S. 52 f.

*) B. J. 7, 11, 1—3. VgL unten VIII. Kap.

«) B. J. 7, 10.



VII. Kap. Die Juden in der Diafpora. 261

Prokurator Liberius Maximus verwalten. Nur 800 Veteranen

gab er im Bezirk von Emmaus, 30 Stadien von Jerufalem

entfernt, Ländereien.^) Eine den Juden furchtbare Strafe

war, daßi die bisherige jährlidie Kopffteuer, weldie alle Ju-

den für den Tempel zu Jerufalem entrichten mußten, in Zu-

kunft für den Tempel des kapitolinifchen Jupiter zu bezahlen

war.^) Cäfarea wurde durdi Vefpafian in eine römifche Ko-

lonie, die „erfte flavifche Kolonie", umgewandelt.*)

VIL Kapitel.

Die Juden in der Dia{pora.

Wie in der Gegenwart fidi Juden in der ganzen zivili- Große

fierten Welt finden, lebend unter andern Völkern und dodi
^^f'JudTrf

nidit vermifdit mit ihnen, fo ift es audi fdion in der neu-

') B. J. 7, 6, 6.

^) B. J. 7, 6, 6. An das 160 Stadien von Jerufalem entfernt lie-

g-ende Emmaus-Nikopolis (vgl. o. S. 59, 5 und S. 246, 7), wofelbft zeit-

weife die 5. Legion geftanden hat, ift wegen der Entfernung nicht zu

denken, felbft wenn nicht mit den heften Handfdiriften ,,6ra.diov<; xQiä-

xorra", fondern nach der Emendation ,Mn^ovzn" gelefen werden foUte,

vielmehr an Kalonije; vgl. über den Ort o. S. 59, 5. — Jofephus Vita 76

bemerkt, dag das Land in der unmittelbaren Umgebung von Jerufalem

der 10, Legion (vgl. o, S. 258) überwiefen wurde.

3) B. J. 7, 6, 7. Dio Cass. 66, 7. Wie ungerecht oft diefe Steuer

eingetrieben wurde, bezeugt Suet. Domit. c. 12: ludaicus fiseus acerbis-

sime actus est. Von dem im Jahre 96 Kaifer gewordenen Nerva rühmt

eine Münze (bei Madden, History of Jewish coinage, p. 199): „Fisci lu-

daici calumnia sublata". Wie es fcheint, ift damit aber nur die Denun-

ziation verboten worden, da noch Origenes (Ep. ad African. § 14, Ed.

Lomma^fch XVII, 44) fagt „xal vvviovdaiwv x6 did^axf^ov cLvrolq [sC. 'Pm-

^otto/e] relovvxMv. Vgl. Görres, Z. f. w. Th., Jahrgang 49. N. F, XIV>

L. 1906, S. 143.

*) Plin. N. H. V, 13, 69. Plinius erwähnt auch 1. c. Neapolis quod
antea Mamortha dicebatur. Der Ort wird ebenfalls als „Neapolis, oder

wie er bei den Eingebornen heigt, Mabortha" von Jof. B. J, 4, 8, 1 er-

wähnt. Es ift die Stadt Flavia Neapolis, in deren Nähe (nach Eufeb.

Onom, ed. Klostermann, p. 150 sq. «V nqoaOxeiotq Näag nökewq = in sub-

urbanis Neaspoleos) Sichern lag.
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teftamentlidien Zeit^) und zum Teil fchon früher gewefen.

Die Tatfadie ift für die genannte Zeit nidit blo^ in allge-

meinen Ausdrücken, welche ja hyperbolifdi fein könnten, von

Sdiriftftellern des erften diriftlidien Jahrhunderts wie Strabo,^)

Jofephus^) und Philo*) bezeugt, fondern folgt audi aus den

genauen Angaben glaubwürdiger Zeugen. Die Apoftelge-

fchidite fagt,^) daß auf dem erften Pfingftfeft in Jerufalem

Juden aus Parthien, Medien und der Landfchaft Elamitis am
perfifdien Meerbufen, Mefopotamien, Kappadocien, Pontus

und Afien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und

den Gegenden Libyens bei Cyrene, Fremdlinge aus Rom,
fowohl geborne wie neubekehrte Juden und Juden aus

Kreta und Arabien anwefend waren. König Agrippa I. fpridit

aber in einem an den Kaifer Caligula gerichteten Sdireiben^)

von jüdifdien Anfiedlungen in Ägypten, Phönizien, Syrien

und Cölefyrien, in Pamphylien, und Cilicien, in den meiften

Gegenden Afiens bis nadi Bithynien und den entlegenften

Winkeln von Pontus hin, weiter von andern Anfiedlungen in

Europa, Theffalien, Böotien, Mazedonien, Atollen, Attika,

Argos, Korinth und den meiften und heften Teilen des Pelo-

ponnes. Audi die anfehnlidiften Infein Euböa, Cypern und

Kreta feien voll jüdifcher Einwohner. Von den Ländern jen-

feits des Euphrats wolle er fchweigen, da alle, mit Ausnahme

eines kleinen Teiles, Babylon und die umliegenden Satrapien

jüdifche Einwohner hätten.

Wie richtig derartige Angaben find, ergibt fidi audi aus

der Tätigkeit des Weltapoftels Paulus, der fidi überall auf

feinen Reifen zunächft an die Juden in den Synagogen wen-

den konnte. Allerdings handelt es fidi bei faft allen der-

') Vgl. u. a. Hausrath, Neut. Zeitg. II, 91 ff., 283 ff., III, 383 ff.;

Sdiürer 111*, 1-134 und art. Diaspora in Hastings, Dict. Extra vol.

p. 91-109; Mommjen, RQ V, 489—499; Bertholet, Die Stellung der

Israeliten und der Juden zu den Fremden, Freib. 1896, S. 257 ff. Jujter 1,

180-209. Ältere Literatur
f. bei Winer, Bibl. Realwörterbudi 2 Bde.

L. 1847—8, art. Zerftreuung.

2) Bei Jof. Ant. 14, 7, 2.

3) B. J. 2, 16, 4. 7, 3, 3.

*) In Flacc. 7.

4 Apg. 2, 9-11.

6) Bei Philo, Leg. ad Caj. 36.
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artigen Anfiedlungen, abgefehen von den Euphratländern,

nur um Städte und deren unmittelbare Umgebung, und auch

in diefen entfpradi die zahlenmäßige Größe der jüdifdien

Bevölkerung keineswegs der Bedeutung, welche pe [ich durch

ihren engen Zufammenfchluß, ihre Rührigkeit und durch ihre

vielen lauten Klagen zu erwecken wußten.^)

Die Gründe für diefe Verbreitung der Juden find zum Gründe

Teil in den gewaltsamen Deportationen zunädift der zehn ^^^f®*" ^'"^ß®"

Stämme, dann der Bewohner des Reidies Juda und fpäter
^®'^^'^^^^""^"

der kriegsgefangenen Juden durch Pompejus u. a. zu fuchen.

Audi die Flucht von Juden aus ihrem \o oft von Kriegs-

unruhen heimgefuchten Lande befonders nach Ägypten wirkte

mit. In den legten Jahrhunderten v. Chr. hat aber der Han-

del viele veranlagt, fich in den größern auswärtigen Städten

anzufiedeln. Überall blieben fie im Verkehr mit Jerufalem,

pflegten das religiöfe Gemeindeleben in den Synagogen

,

lebten nach ihrer eigenen Sitte ^) und waren dodi zugleich

meift im Befi^e aller bürgerlichen Redite. So fehr fie auch

oft über Bedrückung klagen mochten, waren fie dank der

Privilegien, weldie ihnen besonders Cäfar, dann auch Au-

guftus^) und früher die ptolemäifdien und feleuzidifchen Kö-

1) Vgl. Hausrath II, 92.

'') In der Mifdina (Sota 7, 1) heißt es, dag das Gebet: Höre Herr

(das fog-. Sdima), die (g-ewohnlichen) Gebete [das Schmone Esre] und
das Tifdigebet in jeder Sprache gefagt werden dürfen. Die heiligen

Schriften dürfen nach Megilla 1, 8 in jeder Spradie gefchrieben werden.

Rabban Simeon ben Qamaliel fagte allerdings (1. c), man habe nur er-

laubt, die heiligen Schriften griechifch zu fdireiben.

ä) Vgl. S. 104 ff. Das von Julius Caefar den Sidoniern mitgeteilte

Dekret, dag wenn irgend eine Streitigkeit über jüdifche Einrichtungen

ent[tand, die Entfdieidung beim Hohenpriefter liegen JoUte (Ant. 14, 10, 2),

bezieht fich in feiner Allgemeinheit audi auf die Juden in der Diajpora.

Ebenfo das andere Dekret Caefars (Ant. 14, 10, 3), dag der jedesmalige

Hohepriejter und Ethnarch {ich der Juden, denen Unredit gefdiieht,

[ntjoeörrjrai riöv dd'ixuvfiii'ojv) annehmen foll.

Das gefdiah z. B. nach Caejars Tod im Jahre 43 durch die Vor-
{tellungen des Hyrkanus bei dem Statthalter Dolabella von Afien, feine

Landsleute könnten am Kriegsdienfte nicht teilnehmen, weil fie am Sab-
bate weder Waffen tragen nodi marfchieren dürften und {ich ihre vor-

fdiriftsmägigen und gewohnten Nahrungsmittel nicht verjüiaffen könnten.

Daraufhin befreite [ie Dolabella, wie feine Amtsvorgänger es getan
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nige verliehen hatten/) eher ein wenigftens von der Staats-

gewalt, der fie treu anhingen, bevorzugtes Volk. Die Zahl

der Juden im römifchen Reiche betrug mit Einfdilujs Palä-

ftinas vor dem J. 70 n. Chr. fidier etwa 7 Millionen, da

fdion allein Ägypten etwa eine Million zählte.^) Dazukommen
die Juden, weldie in den nur teilweife und nur von Zeit zu

Zeit oder gar nidit zum römifchen Reiche gehörigen Län-

dern Mefopotamien, Medien und Babylonien wohnten.

Es empfiehlt fidi der beffern Überficht wegen einzelne

Gruppen befonders zu behandeln.

1. Die Juden in Mefopotamien, Medien und Babylonien.

In diefe Länder waren ehedem die Bewohner des Reiches

Ifrael und des Reidies Juda in das affyrifche und babylonifche

Exil fortgeführt worden.

Die zehn Die Bewohner Samarias waren von Salmanaffar im
Stämme in Jahre 722 in der affyrifchen Landfchaft Hala und am Fluffe

Chaboras, dem heutigen Chäbur, einem Nebenfluß des

Euphrat in der Landfchaft Gauzanitis in der Nähe des be-

kannteren Nifibis in Mefopotamien und in den Städten der

Meder angefiedelt worden.^ Von dort verbreiteten fie fich

auch nach andern Orten. Ninive, Rages und Ekbatana wer-

den als Hauptwohnfi^e genannt.*) Die Exilierten hingen von

der Laune des Königs ab und wurden auch wiederholt ver-

der Ver-

bannung.

{xa&ok y-ai, nl jtgo i/jLov riysaüvsc;), vom Kriegsdieuft Und geftattete ihnen

audi, einer weiteren Bitte des Hyrkan entfprechend, bei den herge-

brachten Versammlungen zum Opfer und Gottesdien[t ihrem Ge[e^ zu

folgen und Geld zur Befdiaffung von Opfern beizutragen (Ant. 14,

10, 11 f.). Vgl. Jufter, Les Juifs 1, 146; 2, 275 s.

Augu[tus hat den Juden im römifchen Reiche alle ihnen von Caefar

verliehenen Privilegien bestätigt (Ant, 16, 6, 2— 4). Natürlich kam das

perfönliche freundfchaftliche Verhältnis des Herodes und feiner Nadifolger

auch der Beobachtung diefer Privilegien zu gut, ebenfo auch die im

Grof3en und Ganzen vorhandene Anhänglichkeit der Juden in der Diafpora

an die römifche Herrfchaft und die römifchen Einrichtungen, Vgl. Jufter

1, 213 SS, 234 s. 240 s,

>) Vgl, Ant. 12, 3 und 4. 13, 10, 4,

2) Vgl, u. S. 276.

3) 4 Kön. 17, 6. 18, 9 ff,

^) Hala ift identifdi mit Xalmriq. S. Ptolem, Geogr. 5, 18. Der Chaboras

ergießt fich bei Abu Sera], dem alten Karkemifch (Circesium), in den
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folgt. Allein anderfeits erfreuten fie fidi großer Freiheit; Sie

konnten z. B. aus Handelsinterelfe große Reifen unternehmen.^)

Gewiß mögen mandie fidi wie Tobias durdi Anhänglichkeit

an Gott und das Gefe^ ausgezeichnet haben, ''^) aber im all-

gemeinen wirkte die Verbannung auf die meiften, die ja

ohnehin fdion im Reiche Ifrael den Kultus heidnifcher Götter

kennen gelernt hatten, in religiöfer Beziehung fehr nach-

teilig. Sie haben fich unter den Heiden, mit denen fich manche

verehelichten, verloren.^) Zur Zeit des Jojephus ift zwar noch

Nifibis ein Mittelpunkt der jüdifchen Bewohner Babyloniens,

aber dorthin konnten natürlich fchon feit langem andere Ju-

den gekommen fein und fich mit den wenigen gläubig ge-

bliebenen Nachkommen der zehn Stämme vermifcht haben.^

In viel günftigerer Lage waren die Exilierten des Reiches Die

Juda. Sie bildeten in religiöfer und nationaler Beziehung Exilierten

ein viel widerftandsfähigeres Volk und wurden auch nicht

zerftreut, fondern in der Hauptftadt Babylon felbft und deren

Umgebung angefiedelt. ^) Hier lag auch Naharda (fyr. Nu-

hadra) am Euphrat, welches die fpätere jüdifche Tradition'')

Juda.

Euphrat und ift von dem Fluffe (oder Kanal des Euphrat bei Babylon)

Chabor, wovon Ezediiel 1, 1 fpricht, zu unterfdieiden. Vgl, Vigouroux,

La bible et les decouvertes modernes, Paris 1896, IIP, p. 561 ss,

') Tobias 1, 16. 3, 7. 5, 8.

2) Tobias 1, 14 ff. 4, 21 ff. Vgl. Vigouroux 1. c. p. 567 s,

2) Jof. Ant, 11, 5, 2 ftellt die Sadie ungenau {o dar, als ob die

Stämme Benjamin und Juda unter Esdras zurückgekehrt feien, die übrigen

aber als eine gar nidit zu zählende Menge jenfeits des Euphrats wohnten.

Das 4. Budi Esdras (13, 39—47), weldies als Wohnfi^ der zehn Stämme
Arzareth (niHvS* Y"l^{ = terra alia, vgl. Deut. 29, 27) angibt, erwartet die

Wiederkehr der zehn Stämme am Anfang der meffianifdien Zeit. Audi
PJeudo-Barudi 78, 1 nimmt an, daß „die neun und einhalb Stämme
am jenfeitigen Ufer des Fluffes Euphrat" wohnen und fdiidct ihnen einen

Brief 78, 2 ff., worin er [ie zur Buge und Treue gegen Gott mahnt und
ihnen ihre einftige Eriöfung verkündet (78, 5. 7. 84, 10). Nadi M. San-
hedrin 11, 3 hat unter Berufung auf Deut. 29, 27 R. Akiba gejagt, fie

würden nie wiederkehren; aber R. Eliezer ben Hyrcanos hat das Gegen-
teil gelehrt. Vgl. u. a. Haneberg, Gefdi. der bibl. Offenbarung*, Regens-
burg 1876, S. 389-397.

Ant. 18, 9, 1. 9,

•') Vgl. 4 Kön. 24, 15. 25, 7, II. Par. 36, 6. 10. 20. Jerem. 24, 1.

39,7 ff. 52, 11 ff. Bar. 1, 3 ff. 6, 1.

") Vgl. darüber Art. Exil im Kirdienlex, 4, 1139 f. und über die
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als eine der ältejten Niederlaffungen nennt.^) Die Juden

konnten ungehindert ihre gottesdienftlidien Verfammlungen^)

und das ganze Gefe^ Mofis, abgefehen von dem an den

Tempel geknüpften Opferdienjt, halten, konnten fidi bald

auch überall im babylonifdien Reiche an[iedeln, Gefdiäfte trei-

ben und Reichtum erwerben.^) Unter den Perfern wurde ihre

Lage nodi günftiger, fo da]^ nur wenige von der Erlaubnis,

nach Paläftina zurückzukehren, Gebraudi machten.^) Im Laufe

der Zeit vermehrte fidi durch Zuzug die Zahl der Juden in

jenen Gegenden,^) fo dag zur Zeit des erften Herodes „viele

Taufende des jüdifdien Volkes im babylonifdien Lande an-

gefiedelt waren".^) Herodes machte fogar einen babylonifdien

Juden Ananel zum Hohenpriefter.^)

Lag^e der Auch Alexander d. G. hatte den Juden in Babylonien

Juden in und Medien geftattet, nach ihren Gefe^en zu leben.^) Die
Babylonien. Seleuziden begünftigten fie, ja Antiodius d. Gr. hielt fich

von ihrer Treue fo überzeugt, daJ5 er 2000 jüdifche Familien

aus Mefopotamien und Medien in Lydien und Phrygien an-

fiedelte.^)

Um die Zeit Chrifti verwahrten die Juden in den Städten

Naharda und Nifibis die für den Tempel beftimmten Gelder.

Wenn zu den feftgefe^ten Terminen das Geld nadi Jeru-

babylon. Wohnfi^e der l{raeliten überhaupt die fpäteren rabbinifdien

Nadiriditen in Lig-htfoot, Hör. hebr. in Ep, I ad Cor, Addenda ad cap. XIV,

Opp. II, 929-932.

1) Bei Jo[. Ant. 18, 9, 1. 9 heißt die Stadt Naarda.

2) Bar. 1, 3 ff. Ezech. 3, 15.

3) Vgl. Dan. 13, 4. 62. Kirchenl. 4, 1139 f.

*) Esdr. 1, 3. 7, 13. — Esdr. 2. Neh. 7. Jof. Ant. 11, 5, 2.

^) Z. B. hat der perfifdie Könige Artaxerxes Ochus jüdifdie Ge-

fangene um die Mitte des 4. Jahrhunderts v. Chr. in Hyrkanien am
Kafpifchen Meere angefiedelt. Eus. Chron. ed. Schöne II, p, 112.

«) Jof. Ant. 15, 3, 1. Vgl. Ant. 15, 2, 2. Philo, Leg. ad Caj. 31.

') Ant. 15, 2, 4. 3, 1.

^) Jof. Ant. 11, 8, 5. Das nadi Hekatäus in Jos. c. Apion. 1, 22

Erzählte liegt früher.

^) Ant. 12, 3, 4. - Über die perfönlidie, foziale und religiöfe Lage

der Exilierten vgl. u. a. Joh. Nikel, Die Wiederherftellung des jüdifdien

Gemeinwefens nach dem babylon. Exil (= Bibl. Stud. 5, 2-3) Freib. 1900;

Erich Klamroth, Die jüdifchen Exulanten in Babylonien (Beiträge zur

Wiffenfchaft vom alten Teftament, Hrsgb, von R. Kittel, Heft 10), Lpz. 1912.
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falem gefchickt wurde, begleiteten jedesmal viele taufend

Menfdien aus Furdit vor den Räubereien der Parther, denen

damals Babylonien zinspfliditig war, den Zug. Derartige

kriegerifche Züge hoben wieder das Selbftgefühl der Juden

überhaupt. Zwei abenteuerliche jüdifdie Brüder, Afinäus und

Aniläus, welche urfprünglidi Weber gewefen waren, fcharten

andere junge Leute, die nichts zu verlieren hatten, um fich,

führten mit ihnen ein Räuberleben und gelangten zu foldier

Macht, da& fie in der Nähe von Naharda wie unabhängige

Fürften herrfditen. Ihre Macht wurde [ogar von dem par-

thifchen König Artabanus III. dadurdi anerkannt, dafe er mit

ihnen einen Vertrag fchlog und ihnen den Sdiu^ des baby-

lonifchen Gebietes anvertraute, um fich ihrer gegen die eigenen

zum Abfall geneigten Satrapen zu bedienen. Als aber fpäter

Aniläus im Übermute fogar die Befi^ungen des Mithridates,

des Schwiegersohnes des Artabanus, anzugreifen wagte,

wurde er in einer Schlacht be[iegt und kam bald nachher

felbft um/) Nach feinem Tode fühlten fich die Juden, welche

wegen der Religion in fteten Streitigkeiten mit den Baby-

loniern lebten, ihren Gegnern nicht mehr gewachfen und

zogen nach der von Mazedoniern, Griechen und Syrern be-

wohnten Stadt Seleucia an einem Kanal, der den Tigris mit

dem Euphrat verbindet. Dort verbanden fich aber fechs Jahre

fpäter ihre Mitbürger gegen fie und brachten mehr als 50000

Juden um.^) Audi in Ktefiphon in der Nähe von Seleucia

waren fie nicht ficher, weshalb fich die meiften Juden in die

feften Städte Naharda und Nifibis zurückzogen.'^)

Zur Zeit des Kaifers Klaudius befa]5 die Landfchaft Ni- Bekehrung

fibis der König Izates von Adiabene, welcher in einem Ab- ^^^ Königs-

hängigkeitsverhältnis zu dem parthifdien Reiche ftand. Er *^"^.'^\® ^°"

Adiabene.

^) Ant. 18, 9, 1—7. Die beiden Brüder haben [ich 15 Jahre lang-

in ihrer Macht behauptet (1. c. 9, 4). Apnäus ftarb durch Gift, welches

ihm die Frau [eines Bruders beigebracht hatte (I. c. 9, 5).

=) Ant. 18, 9, 1—9. Als das Blutbad angerichtet wurde, war, wie

[ich aus einem Vergleich von 18, 8, 9 mit 18, 9, 1 und 9, 8 ergibt, Ca-
ligula fdion tot. Vgl. auch Philo Leg. ad Caj. 31, wonach Petronius.es

im Jahre 40 für gefährlich hielt, die babylon. Juden gegen die Römer
zu reizen. — In Seleucia hatten die Juden das Bürgerrecht und [tanden

darin den übrigen Einwohnern gleidi, Ant. 12, 3, 1.

») Ant. 18, 9, 1.
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trat mit feiner Mutter Helena zum Judentum über und liefe

fidi fogar befchneiden. Später folgten feinem Beifpiele fein

Bruder Monobazus und deffen Verwandte tro^ des Unwillens

der Großen des Reidies über diefen Sdiritt.^

Während des großen Krieges gegen die Römer ver-

fuditen die paläftinenfifdien Juden durch Gefandte auch jen-

feits des Euphrats den Aufruhr zu predigen, hatten aber

damit infolge der fdhlimmen Lage ihrer dortigen Glaubens-

genoffen keinen Erfolg.^)

2. Die „Zerftreuung" in Syrien und Kleinafien.

Die Juden in Die Lage von Syrien im Verhältnis zu Paläftina erklärt

Antiochien. es, daß in diefer Provinz der größte Prozentfa^ jüdifcher

Bevölkerung war, und es ift wieder leicht erklärlich, daß dies

am meiften in Antiochien, zu jener Zeit der drittgrößten

Stadt des römifchen Weltreiches, der Fall war. Erft im Jahre

301 V. Chr. gegründet war die Stadt dank ihrer Lage am
Orontes in einer fehr fruchtbaren Ebene in der Nähe des

Meeres und dank der Tatfadhe, daß fie zuerft Refidenz der

feleuzidifchen Könige,^) dann der römifdien Statthalter von

Syrien war und unter diefen als eine freie nach eigenen

Gefe^en lebende Stadt galt,^) rafdi emporgeblüht. Schon der

Gründer der Stadt, Seleukus I. Nikator, hatte die Juden in

die Stadt mit vollem Bürgerrecht aufgenommen.^) Auch unter

den Römern blieben fie im Genuß diefes Rechtes,^) ohne

aber dadurch das Recht, nadi ihren eigenen Gebräuchen

') Jo{. Ant. 20, 2—4. Vgl. auch B. J. 2, 19, 2. 4, 9, 11. 5, 2, 2. 3, 3.

4, 2. 6, 1 und 6, 6, 3. 4. In Jerusalem war ein Palaft der Königin Helena

(B. J. 6, 6, 3), ein Palaft des Monobazus (B. J. 5, 6, 1) und ein von

der Grapte, einer Verwandten des Izates, erbauter Palaft (B. J, 4, 9, 11).

5. unten.

2) B. J. 6, 6, 2.

3) 1. Macc. 3, 37. 7, 2. 11, 13 f.

*) Plin. 5, 21, 79: Antiodiia libera, Epi Daphnes cognominata;

Oronte amne dividitur.

ä) Jof. Ant. 12, 3, 1; c, Apion. 2, 4. Auch in allen andern in Afien

oder Syrien von ihm gegründeten Städten ftellte Seleukus I. in Bezug

auf das Bürgerredit die Juden dem mazedonifdien und griechifchen Teile

der Einwohner gleich. S, Ant. 12, 3, 1.

«) Jof. Ant. 12, 3, 1—2.
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leben zu dürfen, zu verlieren. Tro^ der Klagen der Griedien

hatte ihnen z. B. Markus Agrippa dies zur Zeit des Augujtus

beftätigt.^) Daß; jie in der Re[idenz des römifchen Statthalters

wohnten, rettete fie zur Zeit des Krieges, als der Judenhaß;

überall zur gewaltigen Flamme emporfchlug, vor gröj^eren

Angriffen.^) Audi Titus fdilug die Bitten der Syrer zu An-

tiodiien, die Juden aus der Stadt zu vertreiben oder wenig-

ftens die ehernen Tafeln, auf weldien ihre Gereditjame ge-

fdirieben waren,^) für ungültig zu erklären, ab.*) In Da-

maskus befahlen die Juden mehrere Synagogen^) und hatten

unter den Frauen viele Konvertitinnen gemadit, aber 10000

Juden wurden zu Anfang des jüdifdi-römifchen Krieges von

den Damaszenern ermordet.^)

Es dürfte die Behauptung Philos nicht übertrieben fein, Die Juden in

dag in jeder kleinafiatifdien Stadt viele Juden wohnten.'') Kieinafien

Denn man weiß von einer ganzen Reihe diefer Städte, dag; ""^ *^5^

die Juden dafelbft Synagogen befagen.^) Audi Jofephus be-
P"^'^^^'^"-

zeugt die große Verbreitung der Juden in den kleinafia-

tifdien Städten.^) Weiterhin gibt es eine große Anzahl von

1) Ant. 12, 3, 2. Vgl. B. J. 7, 3, 3. Zur Zeit des Herodes war der

reidifte Syrer Saramallas, der fidi audi in den Befitj wichtiger politifdier

Gelieimniffe zu fet5en wußte, ein Jude. B. J. 1, 13, 5.

2) B. J. 2, 18, 5. 7, 3, 3-4.
=^) Vgl. auch Ant. 14, 10, 1. 3. 26.

*) B. J. 7, 5, 2. Ant. 12, 3, 1.

s) Apg. 9, 2. Über Damaskus \. unten.

«) B. J. 2, 20, 2. Nach Eleazar von Mafada wären fogar 18000
mit Weibern und Kindern umgekommen, B. J. 7, 8, 7.

') Philo, Leg. ad Caj. 33. Vgl. Apg. 2, 9 ff.

") Apg. 13, 14. 14, 1. 18, 19. 19, 8.

») Ant. 14, 10. 16, 6. Cicero pro Flacco 28 erwähnt, dag jüdifdie

Tempelgelder in Apamea, Laodicea, Adramyttium und Pergamum kon-
fisziert wurden. Vgl. besonders Schürer III*, 12 ff. und in Hastings 1. c.

p. 93 f. Vgl. noch Chapot, La province romaine proconsulaire d'Asie.

Paris 1904, p. 182-186. Über die groge Zahl der Juden und ihre ein-

flugreidie Stellung in den Provinzen Galatia und Afia unter der rö-

mifdien Herrfdiaft vgl. u. a. Ramsay, The cities and bishoprics of Phrygia
vol. 1, Part. 2 p. 667—676; derj., The bearing of recent discovery on
the trustworthiness of the New Testam. London 1915 p. 353 — 369.

Reinadi Ad. Noe sangarion. Etüde sur le deluge en Phrygie et le syn-
cretisme Judeo-Phrygien REJ,Tome 65 (Paris 1913) p. 161-180; Tome 66
(P. 1913) p, 1-43 und 213—244, besonders p. 214 ss.
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Dekreten Cäfars, des Auguftus und anderer, worin den Ju-

den in Ephefus/) Sardes,^) Laodicea,^ Tralles,*) Milet,^)

Pergamum,^) Halikarnaffus') und andern Städten^) groge

Privilegien verliehen werden. Namentlidi wird dadurdi das

Redit der Juden, nadi ihren eigenen Gebräudien zu leben

und fidi zu verfammeln,^) die Sabbate und Fefte zu feiern,''')

Geld zu gemeinfamen Mahlzeiten und Opfern beizutragen")

und die Tempellteuer und die Erftlinge nadi Jerufalem zu

fenden,*"^) anerkannt und ihre Befreiung vom Kriegsdienft

ausgefprodien.^^) In den Dekreten für die Juden in Sardes

und Ephefus wird ihnen auch das Recht eines eigenen

Gerichtshofes, bei welchem fie ihre Verträge bekräftigten

und ihre Streitigkeiten fchlichten laffen konnten, beftätigt.^^)

Die Juden bejahen auch in manchen kleinafiatifchen Städten,

z. B. in Ephefus und den jonifdien Städten überhaupt, das

Bürgerrecht.^^)

Das Jind große Privilegien, welche die nichtjüdifche Be-

völkerung gar nicht gern fah. Denn meift find fie erft er-

laffen worden, nachdem die Gemeindeverwaltungen den bis-

') Ant. 14, 10, 12 f. 16. 19. 25; 16, 6, 4 7.

Ant. 14, 10, 17 und 24; 16, 6, 6.

3) Ant. 14, 10, 20.

4 Ant. 14, 10, 20.

^) Ant. 14, 10, 21. Einen kritifchen Kommentar zu einem Teile der

Texte in Jof. Ant. 14, 10, 8—21 gibt Walter Judeidi, Cäfar im Orient,

Kritifdie Überpdit der Ereigniffe vom 9. Auguft 48 bis Oktober 47.

Leipz. 1885, S. 119-141.

«) Ant. 14, 10, 22.

') Ant. 14, 10, 23.

^) Die von M. Agrippa beftätigten Privilegien der Juden in den

jonifdien Städten, f.
Ant. 16, 2, 3-5.

8) Ant. 14, 10, 23 f. 16, 6, 2.

^0) Ant. 14, 10, 20 ff. 16, 2, 3. 16, 6, 2.

^ ) Ant. 14, 10, 11 f. 16, 2, 3. Von gemeinsamen Mahlzeiten, die wohl

eine Nachahmung der Opfermahlzeiten in Jerufalem fein foUen, fpridit

Jof. Ant. 14, 10, 8.

12) Ant. 16, 2, 3. 16, 6, 2. 4 ff.

'3) Ant. 14, 10, 11 ff.

1^ Ant 14, 10, 17. 19.

") Ant. 12, 3, 2. Vgl. ebd. 14, 10, 17. Nach Jos. c. Apion..2, 4 ift

es den Juden in Ephefus und in Jonien überhaupt durdi die Diadodien

verliehen worden.
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herigen Rediten der Juden entgegengetreten waren. Die

politifchen und religiöfen Intereffen waren in jener Zeit zu

eng verbunden, als dag nicht immer wieder von feiten der

Niditjuden betont worden wäre, daß Leuten, weldie nidit

diefelben Götter wie fie verehrten, auch nicht diefelben Redite

zuteil werden könnten.

3. Die Juden in der Zerftreuung in Ägypten und Cyrene.

In Ägypten hatten fidi fchon zur Zeit des Propheten Jüdifche

Jeremias Juden aus Paläftina angefiedelt und waren bis Militär

Pathros, Oberägypten, gekommen:^) Man wugte audi fdion

lange, da)5 Pfammetidi fchon in feinem Feldzuge gegen den

König der Äthiopier jüdifche Söldner gehabt hatte und dag

unter den perfifchen Königen von Ägypten viele Juden nach

Ägypten verpflanzt wurden, von denen manche in die feften

Plä^e des Landes zum Schule desfelben gelegt und dort

als xatoixoi, d. h. als aktive Soldaten und nicht etwa als Ve-

teranen angefiedelt wurden.^)

Eine folche jüdifdie Militärkolonie zum Schule Oberägyptens gegen

Nubien gab es im 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. auf der Nilinfel Ele-

phantine in der Feftung Jeb und der auf dem rediten Nilufer unweit

Elephantines gelegenen Fe[tung Syene, dem heutigen Assuan. Über

diefe und ihre wirtJUiaftlichen und religiöfen Verhältniffe und ihre poli-

kolonien in

Ägypten.

1) Jerem. 44, 1. Vgl. 41, 17-18 und c. 42-44.

2) Aristeae ad Philocratem epistula ed. Wendland, L. 1900; deutfdi

von Wendland in Kau^fdi II S. 1 ff. n. 12 f. und n. 35; englifdi mit

einer Einleitung von H. Andrews in Charles, The Apocrypha and Pseud-
epigrapha of the Old Test. vol. II (^Oxford 1913). p. 83-122. Vgl. auch

Jos. c. Apion 2, 4 und Ant. 12, 1. Jos folgt dem Aristeas. Aus Herod. II>

161 weiß man, daß Pfammetidi II.. (594—589 v. Chr.) einen 'Feldzug

gegen Äthiopien unternommen hat. In antiken Ruinen bei dem DorfeEl-Hibe
in Mittelägypten ift eine Urkunde gefunden worden, worin ein Zug des
Psammetidi M. in feinem vierten Jahre (590) nadi Paläftina erwähnt (vgl.

Griffith, Catalogue of the Demotic Papyri in the John Rylands Library,

Mandiester 1909, 3 Bde IX. Urkunde 14, 6 — 16, 1) wird. Nadi einer geift-

reidien Vermutung von A Alt, Psammetidi II. in Paläftina und in Ele-

phantine ZAW 1910, 288-297 wären an dem Äthiopenzug von 589
nadi Aristeas jüdifdie Krieger beteiligt gewefen. Die jüdifdien Söldner
hätten aber durdi die Entwiddung der Dinge um oder vor 586 keine
Möglidikeit gehabt, in die Heimat zurüdczukehren, und hätten nun in

Elephantine Jahwe ein Heiligtum gebaut. Es ift nur eine Vermutung des
Verfaffers. ,
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tifchen Beziehung-en zu Ägypten und der per[ifchen Regierung in den

Jahren 494-400 v. Chr. find wir durch aus diefer Zeit
,

ftammende in

Elephantine aufgefundene aramäifdie Papyrusurkunden und Ostraken feit

1906 genauer unterrichtet.')

Sie hatten das Recht freier Religionsübung, befafeen ein Heiligtum,

eine Art Tempel mit einem Altar und konnten fich in einem Sdireiben

an den perfifchen Statthalter von Judäa, Bagohi oder Bagoas,^) rühmen,
dag der Perferkönig Kambyses, der Sohn des Cyrus, bei einer Er-

oberung Ägyptens (im Jahre 525 v. Chr.) ihr Heiligtum beftehen lieg,

während er die ägyptifchen Tempel zerftörte.^) Daß ein folches Heilig-

tum außerhalb des Heilig-en Landes gegen das Gefe§ war,*) ift ihnen

wohl nidit zum Bewugtfein gekommen, und wenn es der Fall war, wer-

den fie es mit ihrer Lage in Ägypten entfdiuldigt haben. Sie nennen es

^) Zehn Originalurkunden aus der Zeit der perfifdien Könige Xerxes,

Artaxerxes und Darius (470-411 v. Chr.), die man im Jahre 1904 fand,

vgl. in Aramaic Papyri discovered at Assuan, ed. by A. H. Sayce with

the assistance of A. E. Cowley. L. 1906. Vgl. auch W. Stärk, Die

Jüdifch-aramäifchen Papyri v. Assuan (= Lie^mann, Kleine Texte Heft 22/23),

Bonn, 1906, — Noch bedeutendere Funde brachten Ausgrabungen von

1906— 1908 zu Tage. Vgl. E. Sachau, Drei aramäifche Papyrusurkunden

aus Elephantine. Abhdlgn. d. A. d. Wiss. Berlin 1907. Neudruck 1908.

W. Stärk, Aramäifche Urkunden zur Gefdiichte des Judentums im VI.

u. V. Jhdt. V. Chr. (Kleine Texte Nr. 32) Bonn, 1908. Lagrange, Les

nouveaux papyrus d' Elephantine, Rb 1908, 325-349; Überfe^ung nebft

Commentar. — Eine vollftäridige Textausgäbe der Funde von 1906-8

gibt E. Sachau, Aramäifdie Papyrus und Ostraka aus einer jüdifdien

Militärkolonie zu Elephantine. Bd. I, Text. Bd. II. 5 Tafeln. Leipz. 1911.

Kleine Ausgabe von A. Ungnad, Aramäifdie Papyrus aus Elephantine,

L. 1911. — Aus der äugerft reichen Literatur über die Funde vgl. u. a.

J. Levi, La colonie jüive d' Assuan au Ve siecle avant 1' ere chre-

tienne REJ tome L IV. 1907, 35—44; ebd. Le temple du dieu Jahou et

la colonie juive d' Elejphantine 1. c. 153 ss.; ebd. Nouveaux Papyrus

Arameens d' Elephantine 1. c. 161—184. N. Peters, Die jüdifche Ge-

meinde von Elephantine— Syene u. ihr Tempel im 5. Jahrh. v. Chr. Ge-

burt. Freib. i. B. 1910. Anneler Ph. Hedwig, Zur Gefchichte der Juden

von Elephantine. Bern, 1912. Ed. Meyer, Der Papyrusfund von Ele-

phantine. L. 1912. E. König, Die Elephantinegemeinde u. der Mono-

theismus. N. Kirchl, Zeitfdir. 1915, 5, 383-402; deff. Religionsgefdiichtl.

Hauptmomente in den Elephantinetexten ZAW 1915, 2, 110-119. Joh.

Nikel, Das Alte Teftament im Lichte der altoriental. Forfchungen III,

48-54 (= BZfr III 2/4) fünfter i. W. 1910.

2) Bei Jof. Ant. 11, 7, 1 heißt er Bagoses.

3) Pap. 1 (bei > Sadiau 1907). Über ihren Tempel vgl. Levi 1. c.

Lagrange 1. c. 337 ss. Smend, Th. Lz. 1907, 26, 708. Anneler 78 ff.

*) S. Deüt.l2, 1 ff; Nikel a. ä. O. S. 54 weift darauf hin, daß nach

Deut. 12, 1 das Gefe^ über die Einheit des Kultusortes nur für Palä-
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„das Heiligtum des Gottes Jahö in der Stadt Jeb." ') Jaho heißt aber

foviel wie Jahwe, der eine Gott Ifraels, Dag pe im wesentlichen diefen

verehren wollten, fieht man nidit bloß aus diefer Bezeidinung, fondern

audi daraus, dag fie Jaho „Gott des Himmels" nennen,'-*) dag fie Profe-

lyten aufnahmen ^) und pdi nadi der Zer[törung ihres Heiligtums im

Jahre 411/10 vertrauensvoll an den Hohenpriejter und die Juden in Je-

ru[alem wenden.*) Von dort waren fie früher aufgefordert^) worden, das

Mazzenfe[t vom 15. — 21, Nisan zu feiern.^)

ftina |elb[t galt und die fortfdireitende Zerftreuung der Juden allmählich

die Auffaffung vorbereitete, dag der Wert der äugern Anbetung Gottes

von dem Orte derselben unabhängig Jei.

*) Pap, 1, 1. 6. 24, Dag der Name des Gottes Jahö, nidit Jahn

heigt, zeigen die Ostraken, auf denen Clermpnt-Ganneau oft ,"1% einmal

nxri r\~'' = Gott der Heerfdiaren gelejen hat. Vgl. Lagrange Rb 1908,

261, 2, So auch Peters, Anneler u, a.

') Pap, 1, 15. 27. 28.

^) Die Jüdin Mibtadija hat, obwohl pe in einem Prozeg kein Be-

denken trug, bei der ägy,pt. GAttin Sati zu fdiwören (S. Sayce-Cowley F 5),

ihren zweiten Gemahl zu ihrer Religion herübergezogen (1. c. Pap. H
und J). Vgl Sdiürer, Th. Lz. 1907, 1, S. 4.

*) Pap. 1, 17—19. Pap. 2, 16. 17. S. u. S, 274.

*) Durdi den Juden Hanani aus Jerusalem, Sadiau, Taf. 6, Pap. 6.

®) Sdiwierigkeiten hinpditlidi der reinen Gottesverehrung der Juden

von Jeb madit besonders eine von Sachau im J. 1911 herausgegebene

Lifte der Beiträge, weldie im Jahre 419 y. Chr. von den Mitgliedern

der jüd. Gemeinde zu den Kultuskoften gezahlt wurden. Es heigt am
Anfange dort: „dies find die Namen des jüdifdien Heeres, weldies Geld

gab für den Gott Jaho, Mann für Mann 2 Sekel Silber" (der Sekel

= 2 M. 30). Am Sdilug heigt es, dag Jidi (am 6. Juni 419) in den

Händen des Oberhauptes der jüdifchen Gemeinde, Jedonja, 31 Karfdi

(= 310 Sekel) 8 Sekel Silber befanden; „darin für Jahn 12 Karfdi 6 Sekel,

für 'Sdim — bet' el 7 Karfdi, für 'Anat — bet' el 12 Karfdi.". Es fdieint

fidi fomit noch um andere Gottheiten zu handeln. Die Sdiwierigkeit

dürfte fidi am heften dahin löfen laffen, dag im „jüdifdien Heere", dejfen

Mitglieder bald als Judäer, bald als Aramäer bezeichnet werden (vgl.

z. B. Smend, Th. Lz. 1912, 389 f. Anneler 44, 45. 55 u. a.), fidi audi

Nichtjuden befanden und das Oberhaupt der Judenfdiaft von der per-

fifdien Regierung mit dem Einziehen der Abgaben für Kultuszwecke

im jüdifdien Heere auch für die Gottheiten der nichtjüdifdieh Heeres-

Mitglieder betraut war. (So z. B. Anneler 83 ff., die auch für andere

Sdi\vierigkeiten zu vergleidien ift.) Andere anders.. Z B. Smend, Th.

Lz. 1912, 13, 389 vermutet, „dag die Judäer von Jeb zu einem Teil

wenigftens von den Koloniften abftammten, die von Asarhaddon im

7- Jahrh. auf dem Boden des ehemaligen Nordreidis angefiedelt waren,

in Bethel ihren Mittelpunkt hatten und hier den Kultus ihrer heimat-

lidien Götter mit dem Jahvekultus verbanden (2 Reg. 17, 24-34;
Feiten, Neuleftamentlidie Zeitgefdiidite. I. 2. u. 3. Aufl. |g
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Im Jahre 411/10 ift dies Heiligtum in Elephantine auf Anftiften der

den Juden feindlidi gepnnten ägyptifdien Priefter des Gottes Chnub
oder Chnubis, wie er bei den Griedien heißt, durdi einen perfifdien

Unterbeamten zer[tört worden. Die Opferfdialen aus Gold und Silber und
andere Kojtbarkeiten wurden geraubt. Nadi der Rüdckehr des zur Zeit

der Zer(törung beim Grogkönige weilenden Statthalters Arfames wurden
zw^r die Schuldigen geftraft^ aber dier Tempel nicht wieder erbaut. Ein

Qefudi der Juden von Jeb an den perfifdien Statthalter Bagohi von

Judäa und an den Hohenpriefter und die Vornehmen in Jerufalem blieb

ohne Antwort,') wohl weil die le^teren den Bau eines Tempels auger-

halb Jerusalems als ungefe^lidi betrachteten. Drei Jahre fpäter, 408/7,

wandten fie fich wieder an Bagohi und diesmal nicht nadi Jerufalem,

fondern an die Söhne (Delaja und Scbelemja) des Statthalters Sana-

ballat von Samaria.*) Ihr Bote erhielt den mündlidien Befcheid, man folle

bei Arfames vorftellig werden, um den Tempel wieder aufbauen und

dort Speifeopfer und Weihrauch opfern zu können.*) Von Brandopfern,

wovon die Bittfteller in ihrem Sdireiben ebenfalls gefprochen hatten,*) ift

keine Rede, vermutlich infolge der Miggunft der Samariter.')

Ob der Tempel wieder erbaut wurde, wiffen wir nicht. Drei Jahre

fpäter, 404 v. Chr., wurde die perfifdie Herrfdiaft über Ägypten befeitigt.

Der Von einem andern jüdifchen Tempel, der aber viel

Tempel zu jüngeren Ursprungs ijt, wußte man Itets. Nämlidi im zweiten
Leontopoiis. Jahrhundert v. Chr. gejtattete Ptolemäus VI. Philometor dem

gleichnamigen Sohn des jüdifchen Hohenpriefters Onias und

feinen aus Jerufalem vertriebenen Anhängern zu Leonto-

poiis im Bezirk von Heliopolis fidi einen Tempel nach Art

des falomonifdien zu bauen. Dort ift ein förmlidier Tempel-

kultus eingerichtet gewefen, der fogar bis zum Jahre 73 n. Chr.

in welchem Jahre der Tempel durch die römifchen Präfekten

Ezra 4, 2).«* — Dag die Juden in ihrem Briefe an Bagohi (f. oben) und

in E 15 und 16 den in Elephantine von den Ägyptern hochverehrten

Chnub als Gott bezeichnen, ift eine Anpaffung an den allgemeinen Spradi-

gebrauch. Vgl, Peters 23. Anneler 89.

1) Papyrus 1, 18-19. 2, 16 f.

-) Pap. 1 und 2.

3) Pap. 3.

*) Pap. 1, 21. 25. 28. 2, 20. 24. 26.

») Vgl. Anneler S. 142 ff., die auch auf Grund von Pap. 5, 10. 11

ausführt, dag die Juden von Elephantine keine Widder, wenigftens nidit

den Widder mit ausgebreiteten Hörnern (der Gott Chnub oder Chnum
wurde als ein folcher dargeftellt, f.

die Abbildung in Anneler S. 6)

opferten. Deshalb ift die Annahme vonrSmend Th. Lz. 1907, 707, das

Brandopfer, zu welchem audi das Opfer von Widdern gehörte, fei als

eine Conceffion an die Ägypter nicht erlaubt worden, unriditig.
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gefchloflen wurde, gedauert hat. Die Sdiliegung erfolgte auf

Befehl Vefpafians, damit fidti die empörungsfüditigen agyp-

tifchen Juden nidit wieder fo leidit zu grögieren Sdiaren

zufammentun könnten.')

Zu Alexandrien hatte Alexander d. G. den Juden das Die Juden in

gleiche Bürgerrecht wie den Mazedoniern verliehen.^ Unter
Aiexandnen

[einen Nachfolgern, von denen gleich der erfte, Ptolemäus I.

Lagi oder Soter, viele paläftinenfifche Juden nadi Ägypten

zog,^J damit fie, wie Jofephus fagt, unvermifcht mit Fremden

die Reinheit ihrer Lebensweije befler bewahren könnten,*)

wurde ihnen „am hafenlofen Meere in der Nähe des könig-

lidien Palaftes"") ein befonderes Stadtviertel angewiefen.

Dasfelbe lag im Nordoften der Stadt am Strande öftlidi von

') Vgl. besonders Ant. 12, 9, 7. 13, 3, 1-3. B. J. 7, 10, 2-4. Die

Überrefte der Stadt und des Tempels finden fidi bei dem heutigen Teil

el Jehudije (= Hügel der Juden). Die Stadt war in ihrer äugern An-

lage eine Nadiahmung Jerusalems und der Tempel hatte die Proportionen

des falomonijäien, wie Petrie, Hyksos and Israelite cities, London 1906,

S. 19—27 fejtgeftellt hat. — Übrigens durften nadi der Mifdina, Mena-
dioth 13, 10, die Priefter des Oniastempels nidit im Tempel zu Jerufalem

dienen und wurden die dort dargebrachten Brandopfer nicht als wahre

Brandopfer angesehen.

') Jos. c. Ap. 2, 4. B. J. 2, 18, 7. Ant. 19, 5, 2.

^) Jof. Ant. 12, 1, 1. Hekatäus bei Jos. c. Ap. 1, 22. Die unter

Ptolemäus (III. Euergetes von 247—222) und feiner Gemahlin Berenice

zu Sdiedia (etwa 20 Kilometer von Alexandrien entfernt) gebaute Syna-

goge (über die dort gefundene Infchrift v/thQ ßaöiUox: nxoktnaiov xa*

ßaöi/.iöOijt; Btqtvi^Tiq ttdei.q)riq xnl yi'vatxö? xai X<öv xixvutv xriv 7tQ06tvXf\v oi

'lov<)aiui. Vgl. Reinadi, Sur la date de la colonie juive d'Alexandrie

[REJ] Tome XLV 1902, p. 161—164) war fidier nur eine Filiale der

großen Syniagoge von Alexandrien. Audi in der nordweltlidi von Ale-

xandrien gelegenen Stadt Xenephyris gab es nadi einer aus der Re-
gierung des Ptolemäus VII. Physkon 143-116 v. Chr. (lammenden In-

fdirift eine jüdifdie Niederlaffung und Synagoge. S. PEFQS 1914, Jan.,

p. 45. Reinadi, Les Juifs de Xenephyris in REJ 65, 1913 p. 135—137.
Die bis 1909 bekannten Zeugniffe, befonders audi der Papyrus- und In-

fdiriften-Funde, über die Verbreitung der Juden in Ägypten find von
Sdiürer III* S. 40—51 überpditlich zufammengeftellt und gewürdigt.

') B. J. 2, 18, 7.

ß) C. Apion. 2, 4. Der große Hafen von Alexandrien (der heutige

Ofthafen, weldier damals den weftlich vom Heptoftadium gelegenen
Hafen von Eunoftus, den heutigen Haupthafen, an Bedeutung überragte)
lag einem großen Teil von Alexandrien entlang zwifdien der Landfpi^e

18*
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der Landfpi^e Lodiias. Denn auf diefer Landfpi^e lag, wie

Strabo ^) Jagt, der königlidie Palaft. Zu Philos Zeiten liiefeen

von den Stadtteilen Alexandriens zwei die jüdifdien,^) ver-

mutlidi weil darin die Juden, obwohl fie fdion über die

ganze Stadt zerstreut waren, vorzüglidi wohnten. Einen wie

großen Prozentfa^ fie aber in der damals über 500000 Ein-

wohner zählenden Stadt gebildet haben muffen, ergibt fidi

aus diefer Angabe von felbft.^) Zu ihrer Vermehrung in

Ägypten und fpeziell in Alexandrien hatten auger den Be-

günftigungen der Ptolemäer auch die Zuzüge aus Paläftina

zur Zeit der Bedrückungen unter Antiodius Epiphanes bei-

getragen.

Zur Zeit der Römerherrfdiaft, welche mit der Eroberung

Alexandriens nach der Sdilacht von Actium beginnt, gab es

in Ägypten eine Million Juden,*) wovon die meiften in Ale-

xandrien lebten. Hier befafeen fie viele Synagogen,'^) er-

langten große Reiditümer und mandie von ihnen foldies

Anfehen, daß fie in königliche Familien hineinheirateten.®)

Sie erfreuten fich, abgefehen von der Kultusfreiheit, großer

Privilegien,^) hatten eigene Gerichtsbarkeit*^) und ftanden

Lodiias im Often und der durdi ihren Leuchtturm berühmten Oftfpi^e

der ehemaligen Infel Pharos, weldie mit dem Feftlande durdi einen

P.amm von 7 Stadien (= 1300 m) Länge, das Heptpftadium, verbunden war.

. ') Strabo 17, 1, 9. Vgl. das reidie Material u. a. in Friedländer

SG. 2«, S. 148 ff.; j. audi Bädedcer, Ägypten % L. 1902, S. 10 f. mit zwei

Plänen des alten Alexandria.

'') Philo in Place. 8. Gemäß diefer Stelle wurden die fünf Stadtteile

mit den fünf erften Budiftaben des griediifdien Alphabets benannt. Nadi

Jos. B. J. 2, 18, 8 hätten die Juden fpäter nach der Verfolgung unter

Flakkus (f. u. S. 278 f) im Bezirk Delta zufammengewohnt, der ver-

mutlidi dem ursprünglichen Wohnfi^ der Juden öftlich von der Land-

fpi^e Lochias entspricht. Dafür fdieint auch Jos. c. Ap. 2, 4 zu fpredien.

') Nach Diodori Biblioth. histor, 17, 52 wohnten auger den aus dem
Binnenlande kommenden und fich in Alexandrien aufhaltenden Ägyptern,

Fremden und Sklaven über 300000 freie Bürger in Alexandrien Wie
die Epist. Aristeae n. 37, vgL nn, 19 und 12, (vgl. auch Jos. Ant. 12, 2,

1. 3) fagt, hätte Ptolemäus IL Philadelphus (285-247) 100000 jüdifdie

Gefangene freigegeben.

*) Philo in Flacc. n. 6. .

°) Leg. ad Caj. n. 20.

«) S. o. S 205 f. und S. 214.

') Ant. 14, 10, 1. B. J. 2, 18, 7. .

«) Strabo bei Jos Ant. 14, 7, 2. Vgl. Ant. 19, 5, 2.
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unter einem eigenen Ethnardien, der ihre Händel fdiliditete,

ihre Verträge beftätigte und fidi ihrer Angelegenheiten an-

nahm, als ob er ein felbjtändiger Herrfdier gewefen wäreJ)

Neben ihm ftand eine Geroulia, ein Rat.^) Allem Anfdieine

nadi find die vornehmen und reidien alexandrinifchen Juden,

Alexander, der Bruder Philos,^) und Demetrius,*) denen der

Titel Alabardi gegeben wird,^) auch zugleich Ethnarciien

gewefen.

Die Verbindung mit Jerufalem hielten die ägyptifchen

Juden aufrecht^) und zahlten auch die Tempelfleuer.') Sie

bedienten fich aber, da fie griechifch fprachen, einer fchon

J) StrabD bei Jos. Ant. 14, 7, 2. Vgl. Ant 19, 5, 2.

^) Die peroufia ift erft von Auguftus nach dem Tode des damaligen

Ethnardien eingefe^t worden (Philo in Place. 10), und zwar nidit an

deffen Stelle, fondern zur Unter[tü^ung des Ethnardien in der Sorge für

die jüdifdien Angelegenheiten. Denn Kaifer Claudius fagt ausdrüdclidi

(bei Jos. Ant. 19, 5, 2), dag Auguftus' die Wahl eines neuen Ethnardien

nidit gehindert und diefer le^tere dem Auguftus gehuldigt habe. An
der Spi^e der Geroufia ftanden Ardionten. Vgl. Philo 1. c. n. 10 und 14.

•') Ant. 18, 6, 3. 8, 1. 19, 5, 1. 20, 5, 2.

Jos. Ant. 20, 7, 3.

*) Es liegt nahe, den Ausdrudi Alabardies als gleidibedeutend mit

Ethnardi der Juden zu nehmen, da wenigftens allem Anfdieine nadi. die

Alabardien in Alexandrien audi Ethnardien gewefen find. Allein es

kommen audi fonft Ethnardien in Ägypten vor (Strabo 17,' 1, 13 p. 798,

vgl. Marquardt RStV 1", p. 455, 4), und es gibt audi anderswo Ala-

bardien, fo zu Xanthos in Syrien (C. J. Gr 4267, audi in Dittenberger,

Orient, graeci Inscript. 2 n. 570, vgl. Marquardt 1. c. 446, 8), Der äle-

xandrinifdie Alabardi fdieint nadi dem Cod. Juft. 4, 61, 9 befonders den
Zoll für Viehtransporte verwaltet zu haben- und war fomit ein vornehmer
Steuerbeamter. Sdiürer III, 132 und 132, 42 (der. im; Cod. Juft. 4, 61, 9

Arabardiiae ftatt Alabardiiae, wie der Codex Cafinas und Krüger haben,

f. Marquardt 447, 1, lieft) hält ihn für den, Qber-Zollpäditer auf der

arabifdien Seite des Nils, indem er dkußd^xri?. mit a^aßä^xv! identifi-

ziert. Audi Dittenberger 1. c. 2 zu n. 570, p. 25fr sq. und zu n. 674,

p. 414 ift derfelben Anfidit. Vgl. aber u. a. Marquardt, S. 445 ff., der

446, 4 darauf hinweift, dag fdion Cicero ad Att". 2, 17, 3 fdierzhaft den

Pompejus als einen Alabardien, d. h. als einen Zöllner bezeidinet und
meint, daß der Name in der Kaiferzeit einen kaiferlidien Prokurator

bezeidine.

8) Philo, De monardiia 2, 1. Vgl. Apg. 6, 9. ,

') Philo, De monardiia 2, 3. Audi liegen die ägyptifdien Priefter,

weldie heiraten wollten, den Stammbaum ihrer Frau' in Jerufalem prüfen.

Jos. c. Ap. I, 7.
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zur Zeit der Ptolemäer hergeltellten griechifdien Bibelüber-

fe^ung, der Septuaginta, die fowohl zur Bewahrung der

helleniftifdien Juden im Glauben' wie zur Verbreitung der

jüdifdien Religion viel beigetragen hat.

Verfolgung Das Verhältnis der fidi audi unter den Römern mandier
der Juden in Privilegien erfreuenden Juden zu der übrigen Bevölkerung

^^v"*"I" Alexandriens war keineswegs immer das befte.^)

Caiiguia. ^^* elementarer Gewalt bradi aber der Haj^ der Griedien

gegen die Juden unter Caligula aus.

Die Veranlagung dazu hatte, natürlich [ehr gegen feinen

Willen, Agrippa durdi fein Auftreten in Alexandrien im Jahre

38 n. Chr. gegeben.^) Nach feiner Abreife trug man einen

in der ganzen Stadt bekannten Narren Carrabas, dem man
einen Binfenmantel umgelegt und ftatt einer Krone ein Pa-

pyrusblatt aufs Haupt gelegt hatte, durdi die zwei Juden-

viertel, während die Menge, wie früher die Juden dem
Agrippa, ihm ihr Marin! Marin! (d. h, unfer Herr) zubrüllte.

Es kam audi zu allerhand Tätlidikeiten zwifchen den Juden

und ihren Gegnern. Viel fdilimmer und gefährlidier war
aber das Verlangen der Judenfeinde, es Jolle in den jü-

difdien Synagogen das Bild des Kaifers Caligula, der durchaus

feine Göttlichkeit anerkannt wiffen wollte, aufgeftellt werden.

Solange Tiberius regierte, hatte der Statthalter Ägyptens,

Flakkus, fein Amt zur Zufriedenheit der Juden verwaltet.*)

Seitdem aber Caligula zur Regierung gekommen war, be-

*) Außer politifdien, fozialen und religiöfen Gründen — die Juden

galten als dvuönH, unheilige, gottlofe Menjüien — gab es auch wirtjihaft-

lidie Gründe des alexandrinifdien Antifemitismus, die durdi ihre nidit

immer einwandfreie Betätigung im Handel und Gewerbe geftü^t wurden

(f.
Ulridi Wildcen, Zum alexandrin. Antifemitismus in Bd. XXVII der

Abhdlgn. d. phil. hijt. Kl. der k. fädif. Gef. d. V^iffenfdiaften N. 23. L. 1909).

Sie fanden ihren Ausdrude in der typifdien Warnung: ßUns envrov dno

xuiv 'loväaiotv, hüte didi vor den Juden (vgl. 1. c. Nr. 23 S. 790.).

*) S. 0. S. 199. Vgl. zu folgendem u. a. Bludau, Juden und Juden-

verfolgungen im alten Alexandria, Münfter 1906, S. 66 ff. — Dort wird

audi fdion auf die in neuerer Zeit bekannt gewordenen Papyrus-Frag-

mente über Verhandlungen vor Kaifer Claudius und anderen Kaifern

Bezug genommen, wovon die Verhandlungen vor Kaifer Claudius wirklidi

geführt fein mögen. Vgl. die Stüdce bei Reinadi REJ t. XXXVll, 1898,

p. 218-22'S. Vgl. audi Sdiürer, I, 65-70 und Bludau, S. 94—128.

3) Philo in Place, n. 3.
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günftigte er die alexandrinifchen Griedien, um durch fie die

Gunft des Kaifers zu erlangen. Je^t liefe er nidit nur zu,

dag man mit Gewalt die Kaiferbilder in deii Synagogen

Alexandriens aufstellte, fondern erklärte audi in einem Edikt

die Juden als Fremde, wodurch fie ihrer Privilegien beraubt

wurden,^) und erlaubte, dajj man die Juden aus der ganzen

Stadt in eine Ecke des fünften Stadtteils zufammentrieb, wo
fie am Strande lagerten und fich teilweife in den Grabmälern

und Kloaken aufhalten mußten. Vierhundert^) verlaffene

Häufer der Juden und ihre Kaufläden*) und felbft die an-

kommenden jüdifchen Sdiiffe wurden geplündert und manche

Juden mißhandelt und getötet.^) Ja Flakkus ließ fogar

38 Mitglieder der Geroufia der Juden im Theater vor ihren

Feinden öffentlich geißeln.^) Selbft jüdifdie Frauen wurden

im Theater gezwungen, Schweinefleifdi zu effen,') fo daß es

alfo zu einer förmlidien Judenhe^e gekommen war.

Dem Flakkus felbft nu^te all diefes nichts, denn er wurde
nodi im Herbfte des Jahres 38, in welchem fidi all diefes

zugetragen hätte, um die Zeit des Laubhüttenfeftes^) auf

^) Philo in Flacc. 3-4. Flakkus war von vornherein als Freund
des Tiberius bei Caligula nidit gut angefdiriebejp. Seine Lage ver-

fdilediterte jich-nodi' mehr; nadidem der junge Tiberius Gemellus, Sohn
des Drujus, dem Tiberius in feinem Teftamente die gleidien Anfprüdie
auf die Nadifolge wie dem Caligula zugefprodien und den Caligula
bei feiner Thronbefteigung adoptiert hatte, fdion Ende 37 zum Selbft-

morde gezwungen worden war (Philo, Leg. ad Caj. 4—5. Sueton. Calig.

15 und 23. Dio Cass. 59, L 3, 8). Audi ein Freund des Flakkus, Makro,
weldier feit dem Sturze des Sejanus Präfekt der Prätorianer war, wurde
von Caligula zum Selbftmord getrieben. Philo in Flacc. 3, Leg. ad Caj.

6—8. Suet. Calig. 12 und 26. Dio Cass. 59, 10.

») Philo in Flacc. 6—8.
') Philo in Flacc. 11.

*) Die Kaufläden wurden erbrodien, als fie gerade wegen der Trauer
um Drufilla, der Sdiwefter des Caligula, gefdiloffen waren (in Flacc. 8).

Diefelbe ftarb aber im zweiten Jahre des Claudius, alfo im Jahre 38
(Dio Cass. 59, 10-11).

*) Philo in Flacc. 9. Leg. ad Caj. 19.

«) Philo in Flacc. 10 (weil fie dem Kaifer die von ihm verlangte
Verehrung verweigerten). Dies gefdiah (1. c), als man in Alexandrien
den Geburtstag des Kaifers feierte,, (31.' Auguft. Vgl. Suet. Calig^ 8).

^) Philo in Fiacc. U.
*) Philo in Flacc. 14.
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Befehl des Kaifers, fei es nun,, dag er fidi art ihm als dem
Gegner feiner Anfprüdie auf den Thron rädien wollte, fei

es, da)^ er von Agrippa zum Einfchreiten gegen ihn be-

wogen war, gefangen nadi Rom gebradit und zuerft nach

der Infel Andros im Ägäifchen Meere verb'annt und bald

darauf getötet/)

Gefandtfdi aft Es ging nun nodi im Herbfte des Jahres 38 eine jüdifche
der aiexan- Qefandtfchaft von fünf Älteften aus Alexandria, an deren

"^'ludfr ^P^^® ^^^ gelehrte Philofoph Philo ftand, zum Kaifer. Allein

audi die Judenfeinde fchickten eine Deputation an den Kaifer,

an deren Spi^e ein alexandrinifcher Gelehrter, Sdiriftfteller

und Wander-Redner Apion, deffen Sdimähfdirift gegen die

Juden fpäter von Jofephus bekämpft worden ift, ftand. In

Rom geläng es den Juden nur, durch einen Beamten dem
Kaifer eine Befdiwerdefdirift, ähnlidi der wie fie „vor Kurzem"
Agrippa in ihrem Namen gefchickt hatte,^) einzuhändigen,

dann folgten fie dem Kaifer nadi Puteoli, ohne aber eine

Audienz zu erhalteij. Ihre Befürditungen wurden inzwifchen

nodi durdi die Nachricht, da^ Caligula befohlen habe, feine

Bildfaule im Tempel zu Jerufalem aufzuftellen, vermehrt.^)

Endlich, vermutlidi im Herbfte des Jahres 40j*) erhielten fie

1) Philo in Place. 12-21.

') Philo in Place. 12 und Leg. ad Caj. 28.-

3) S. o. S. 178 ff.

*j Sie maditen die Reife während des Winters (Leg. ad Caj. 29). Dajg

dies der Winter 38/39 war, muß deshalb angenommen werden, weil die

Juden pdi doch nidit er[t bis Ende 39 befinnen konnten, zumal der Pall

des Flakkus im Herbfte 38 fie ermuntern mußte. Caligula fah die Ge-

fandten zuerft auf dem Marsfelde zu Rom U- c. 28) und verfprach, fie

zu gelegener Zeit zu hören. Dann folgten fie dem Kaifer nadi Puteoli

(1. c. 29). Caligula war nun von Herbft 39 bis zum 31, Auguft 40 auf dem

gallifdien Feldzug abwefend. Im Herbfte des Jahres 40 hörten die Ge-

fandten zu Puteoli, wo fidi der Kaifer wieder befand (Plin. NH. 82, 1, 4

bemerkt von Caligula nidit lange vor feinem Tode, daß er „von Aftura

nadi Antium" zurüdtgekehrt fei,\ von dem Befehl des Kaifers wegen der

Aufftellung feiner Bildfäule im Tempel zu Jerufalem (Leg. ad. Caj. 29)»

Endlidi erhalten fie die Audienz in Rom und berufen fidi dabei darauf,

daß die Juden Opfer für die glüddidie Heimkehr des Kaifers aus Ger-

manien dargebradit hätten. Ygl. Lewin, Fasti sacri n. 1539— 1540. Andere

fe^en die: Abreife der Gefandten von Alexandrien in den Winter 39/40

und den Empfang zu Ende 40 (fo z. B. Tillemont, Hist, des empereurs

Brux. 1732, I, 191 und Note X und Sdiürer I,^ 501, 174). Man verfteht



VII. Kap, Die Juden in der Diafpora, 281

ZU Rom in Gegenwart ihrer alexandrinifdien Gegner unter

den demütigendften Umftänden die lange gewünfchte Audienz.

Sie fand ftatt, während der Kaifer mit der Infpektion einer

Villa befdiäftigt war und von einem Raum zum andern lief

und den unter den böfen Wi^en Apions und feiner Freunde

hinter ihm herlaufenden Juden bald zurief, ihre einem andern

Gott dargebrachten Opfer für das kaiferlidie Wohl nü^ten

{einer Gottheit nidits, bald fie fragte, ohne auf eine Antwort

zu warten, weshalb ihnen verboten fei, Sdiweinefleifch zu

effen. Sie mußten froh fein, daß der Kaifer, deffen Zorn

fidi dodi gemildert hatte, fie mit den Worten entlieg: Diefe

Sdiwadiköpfe find mehr zu beklagen als zu tadeln, daß fie

nidit an meine Gottheit glauben wollen.^

So blieb die alexandrinifche Frage einftweilen unent- Wiederher-

fdiieden. Erft Kaifer Claudius ftellte den Frieden wieder her, fteiiung; des

indem er^ „auf Bitte der Könige Agrippa und Herodes"^) ^"®^®"^ .^"

den Juden von Alexandrien alle früheren Redite nebft der* unter
Freiheit, nach ihren eigenen Gewohnheiten zu leben, be- Claudius.

ftätigte. In dem Dekret wird freimütig von dem Wahnfinn

des Caligula geredet, der das jüdifche Volk bedrüdct habe,

weil es ihn nicht als Gott anerkennen wollte.^)

Schon unter Nero kam es aber wieder bei einer Gelegen- streitig-

heit im Amphitheater zwifchen den Griechen und Juden zu ^^i^^n der

einem gewaltigen Streit und Kampf, fo dag der Stadtkomman- ^^^*^"j^^^'^

'

der Zeit des
dann aber nidit, weshalb die Juden erft fo, fpät von. Alexandrien ab- Claudius
gereift fein follen. Bludau, S, 81 f, verfemt die Abreife der alexandrin,

Gefandtfdiaft in den Winter 38 39 und meint, S, 82: „Die Audienzen

haben alfo wohl vor dem germanifdien Feldziig, d, h, vor Herbft 39,

flättgefunden."

') Philo, Leg. ad Caj. 44-46,

') Des Herodes von Chalcis
(f. o. S. 205 L).

2) Jos. Ant. 19, 5, 2. Zwei der Hauptgegner der Juden, , Isidorus

und Lampon (Philo, in Place. 4 und 15- 17),^ find nada Papyrusfrag-

menten (deren eins in Berlin, das andere in Gizeh iff, vgl. Th. Reinach,

L'empereur Claude et les antisemites Alexandrins d'apres un nouveau

papyrusREJ t. XXXI, 1895, p. 161— 178) von Claudius zur Verant-

wortung gezogen und zum Tode verurteilt worden. (Dag fie wirklidi

audi getötet wurden, wird in einem aus der Zeit der Antonine ftammen-
den Fragmente, weldies in The Oxyrhynchus Papyri P, I,, ed. by B, P.

Qrenfell and A. S. Hunt, London 1898, n. XXXIII veröffentlicht ift, gefagt.

Vgl. Th. Reinadi. RE J t. XXXVIl, 1898, p. 221 - 224.)
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dant Tiberius Alexander das römifche Militär gegen die auf-

rührerifdien Juden fdiidcte und den Soldaten gemattete, die

Juden umzubringen und ihre Häufer zu plündern. Nadi dem
Bericht des Jofephus follen damals 50000 Leidien in Haufen

umhergelegen haben.^) Audi nach dem jüdifdi-römifchen

Krieg kam es unter den alexandrinifdien Juden zu Unruhen,

indem dorthin geflohene Sikarier vornehme Juden, weldie

nidit mit ihnen gemeinfame Sache gegen die Römer machen

wollten, angriffen und mordeten, aber nun felbft ergriffen

und umgebradit wurden. Als Vejpafian hiervon hörte, liefe

er, um weitere Anfammlungen der Juden zu verhindern, den

Tempel zu Leontopolis fdiliefeen.^

Die Juden in „Bis an die Grenzen Äthiopiens hin" ^) gab es damals
Cyrene. Juden in Ägypten. Aber audi im Weften Ägyptens, befonders

in Oberlibyen oder, wie man damals fagte, Cyrenaica waren

die Juden verbreitet. Denn wie in der Hauptftadt des Landes

Cyrene, fo hatte audi in andern Städten Libyens fdion

Ptolemäus I. Lagi Juden angefiedelt,*) fo daß wir, als Libyen

im erften Jahrhundert v. Chr. römifche Provinz war, audi

Juden unter den Einwohnern Cyrenes finden.'*) Die Könige

von Ägypten, denen feit der Zeit des Ptolemäus I. auch

Libyen Untertan war, hatten den Juden dafelbft völlige Gleidi-

berechtigung mit den. übrigen Bürgern verliehen.^) Immerhin

mußte fchon ' Aüguftus befehlen, daß die Juden von Cyrene

an der ahherkömmlidien Abfendung der Tempelgelder nach

Jerufalem nidit gehindert werden follten.^ In Jerufalem

hatten die Juden aus Cyrene mit andern zufammen eine

Synagoge.*) Von Cyrene flammen nidit wenige aus der

Heiligen Sdirift bekannte Perfönlidikeiten.^) Nadi dem jüdi-

') Jos. B. J. 2, 18, 7 f.

Jos. B. J. 7, 10, 1-2. 4.

3) Philo, in Place. 6.

*) Jos. c. Ap. 2, 4. Vgl. 1 Macc. 15, 23,

6) Strabo bei Jof. Ant. 14, 7, 2.

«) Jos. Ant. 16, 6, 1. Nach einer jüdifdien Infdirift aus dem 1. Jhdt.

V. Chr. (C. J. Gr. 5361 vgl. Sdiürer III, 4, 79 f.) bildeten die Juden in der

Stadt Berenike in Cyrenaica ein befonderes noXhevun unter 9 Archonten.

') Ant. 16, 6, 5.

») Apg. 6, 9.

^) Männer von Cypern und Cyrene predigten zuerft den Heiden in
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fchen Kriege veranlagte der Sikarier Jonathan aus Paläftina

Unruhen in Cyrene. Diefelben wurden aber von den Römern
rafdi und gewaltfam unterdrückt.^) Um fo furchtbarer war die

Empörung der Juden von Cyrene unter Trajan.^)

4. Die Juden in Europa, befonders in Mazedonien,

Griedienland und Italien, namentUdi in Rom.

Als der heilige Paulus in Mazedonien und Griechenland Juden in

predigte, traf er wie in Philippi, Theffalonidi und Beröa, fo
Mazedonien,

auch in Athen und Korinth Profeudien und Synagogen der
^"^^^^f^^"^

Juden an.^) Audi in den Synagogen auf der Injel Cypern hat
griechifchen

er gepredigt.*) Audi auf Euböa und Kreta^) und den kleinern in[ein.

Infein Delos, Cos, Melos, Paros gab es nachweislich damals

Juden, weldie fich alle freier Religionsübung zu erfreuen

hatten.«)

In Rom find fdion geraume Zeit v. Chr. Juden anfäffig Verbreitung

gewefen.O Allerdings hielten fidi im zweiten Jahrhundert ^®'" '^"^®" *"

v. Chr. die Gefandten der Makkabäer, welche unter dem
^^'

Für.fteI^.Si^J,ot^ im Jahre 139 einen Senatsbefdilufe. erlangten,

wodurch die Selbftändigkeit des jüdifchen Staates anerkannt

und dem Hohenpriefter die Jurisdiktion über alle Juden,

audi die außerhalb Paläftinas Lebenden, übertragen wurde,

nur vorübergehend dort auf.^) Aber fchon zu Anfang des

Antiodiien. Apg. 11, 20. — Auf dem Pfingjtfeft waren audi die von

Cyrene vertreten. Apg. 2, 10. Über Jafon von Cyrene vgl. 2 Macc. 2, 24;

über Simon von Cyrene Matth. 27, 32 (Marc. 15, 21, Luc. 23, 26); über

Lucius von Cyrene in Antiodiien Apg. 13, 1,

^) Jos. B. J. 7, 11, 1-4. Vita 76.

^) S. u. VIII. Kap.

3) Apg. 16, 1-3. 17, 1, 10. 17; 18, 4 ff. Vgl. auch Leg. ad Caj. 36.

S. oben S. 262.

*) Apg. 4, 36. 11, 20. 13, 4 ff. Vgl. audi Über die Juden Cyperns

Jos. Ant. 13, 10, 4. Philo, Leg. ad Caj. 36.

') Philo, Leg. ad Caj. 1. c. Über Kreta
f.

audi Ant. 17, 12, 1.

B. J. 2, 7, 1. Vita 76.

«) Ant. 14, 7, 2 und 14, 10, 15 (Cos); 14, 10, 8. 14 (Delos, Paros);

Ant. 17, 12, 1. B. J. 2, 7, 1 (Melos). Für die frühere Zeit vgl. 1 Macc. 15,

23, wofelbft u. a. audi von Juden in Sparta, Samos u. Rhodus die Rede ift.

^) Vgl. u. a. Sdiürer III*, 57-66. Bludau, Die. Juden Roms im

erften diriftl. Jahrhundert. Der Katholik, 1903, I, 113—134. 193—229.

«) 1 Macc. 8, 17—32. 12, 1-4. 16. 14, 24. 15, 15—24. Jos. Ant. 13,
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erjten Jahrhunderts v. Chr. fcheinen Juden in Rom gelebt

zu haben
i
da fdion vor dem Jahre 62 v. Chr. alljährlich

Tempelgelder „aus Italien" wie aus den übrigen Provinzen

nadi Jerufalem gefandt wurden.^) Jedenfalls find aber von

Pompejus, welcher im Jahre 63 v. Chr. Jerufalem erobert

hatte, viele Juden als Kriegsgefangene nach Rom gebracht

und als Sklaven verkauft worden.^) Allein da fie durchaus

an den heimifdien Sitten, der Sabbatruhe, dem Genug reiner

Speifen u. dergl. fefthielten,^) wurden fie von ihren Herren

freigelaffen, vermutlich meift um geringes Entgelt. Diefe Freige-

laffenen oder libertini bildeten nun den Kern der jüdifchen

Einwohnerfchaft Roms.*) Sie erhielten als libertini das

Ihre Wohn- römifche Bürgerrecht und wohnten nidtit etwa in dem im
i'itje in Rom. Jahre 1887 niedergelegten Ghetto, welches den Juden viel-

mehr erft durch Papft Paul IV. im Jahre 1556 als Wohnfi^

angewiefen war, fondern in Traftevere, d. h. auf dem rechten

Tiberufer.^) Erft Auguftus hat die Regio Transtiberina als

XIV. der Stadt Rom einverleibt. Das Judenquartier lag dort

am Abhänge des Vatikans am Hafen von Rom, in einer

Gegend, in welcher auch die Lohgerbereien, die Salb- und

Darmfaitenfabriken, überhaupt die fchmu^igen Gewerbe be-

trieben wurden und wofelbft die niedrigfte Klaffe der Be-

völkerung verkehrte und meift auch wohnte.®)

Ihre Begün- Schon Cicero betont im Jahre 59 v. Chr. ihre Einigkeit
ftigung durch und j^j-e Gefchäftigkeit.O Als Cäfar am 15. März 44 ermordet
Cäfar und —
Aug-uftus ^» ^- ^^f ^' ^ ~ ^"^ Jahre 139 v. Chr. find fremde Juden in Rom, die

vielleidit zum Gefolge Simons gehörten, durdi den Fremdenprätor His-

palus zur Rückkehr in die Heimat gezwungen worden, Valer. Max. I,

2, 3. Vgl. Bludau, S. 114-116.

^) Cicero pro Flacco 28. Flakkus, von 62—61 Statthalter in A[ien,

war angeklagt, fidi felbft der in Apen gefammelten Gelder bemäditigt

zu haben, — Von allen jüdifdien Niederlaffungen in Italien i{t auger Rom
nur die von Dicäarchia-Puteoli bekannt. Dort waren Juden im Jahre 4

V. Chr. Vgl. Jof. Ant. 17, 12, 1. B. J. 2, 7, 1. Im Jahre 61 n. Chr,

fand Paulus dort eine Gemeinde von Chri[ten.

'^) Philo, Leg. ad Caj. 23. Von Gefangenen des Pompejus fpridit

Jof. B. J. 1, 7, 6.

*) Philo 1. C. ontJev roTv naZQioyv jrafjaxciQciiai ßiaö&evte?.

*) Apg. 6, 9. Vgl. Tac. ann. 2, 85.

4 Philo, Leg. ad Caj. 23.

«) Vgl. Juven. 14, 202. Martial. 1, 108. 6, 93. Vgl. Bludau S. 119.

') Cic. pro Flacco 28.
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war, haben viele Juden näditelang an feinem Scheiterhaufen

geklagt/) Er hatte es um fie verdient. Denn während er

fonft alle Vereine außer den althergebrachten verbot, hatte

er den Juden allein geftattet, fidi nadi ihren hergebraditen

Sitten und Gebräudien in Rom zu verfammeln und Geld zu

gemeinjamen Mahlen und Opfern beizutragen. 2) Ganz im

Geifte Cäfars zeigte fidi audi Auguftus ihnen wohlwollend.^)

Zu feiner Zeit hatten fie fidi bereits in Rom fo vermehrt,

daJ5 nadi dem Tode des Herodes im Jahre 4 v. Chr. 8000

römifdie Juden fidi einer paläftinenfifdien Gefandtfdiaft an

den Kaifer anfdiloffen.O

Unter Tiberius wurden fie infolge eines von mehreren ihreVer-

Juden an einer edlen Dame verübten Betrugs aus Rom
^'"f

'^""S^ ^°"

vertrieben^) und gezwungen, ihre gottesdienftlidien Gerät-

fdiaften und Gewänder zu verbrennen.^) Da unter ihren

Privilegien die Befreiung vom Kriegsdienfte am anftöfeigften

war, wurden 4000 waffenfähige Männer nadi Sardinien de-

portiert, um dort gegen die Räuber zu kämpfen.^) Die meiften

liefeen fidi aber lieber ändere fdiwere Strafen gefallen.^)

Nadi dem Tode des Minifters Sejanus im Jahre 31, der ein

Hauptfeind der Juden war,^) hat Tiberius den Juden die

ihnen von Cäfar und Auguftus gewährten Redite wieder

beftätigt und damit audi die Rüdekehr der Juden nadi Rom
wieder möglidi gemadit.^^)

Rom unter

Tiberius.

*) Sueton, Divus Julius 84.

2) Jos. Ant. 14, 10, 8. Vgl. Suet. D. Julius 42: cuncta collegia

praeter antiquitus constituta distraxit.

^) Ant. 16, 6, 2. Auch von Auguftus wiffen wir: Collegia praeter

antiqua et legitima dissolvit (Suet. Aug. 32), Allein er hat z. B. den

Prokonfuln von Afien befohlen, die Juden an der Abhaltung von Syna-

gogenverfammlungen nicht zu hindern (Philo, Leg. ad Caj. 40),

*) Ant. 17, 11, 1,

-^) Ant, 18, 3, 5. Tac, ann. 2, 85. Sueton. Tiber. 36.

«) Suet. 1. c.

'') Während Jofephus 1. c. und Sueton 1. c, von 4000 Juden reden,

ipricht Tacitus 1. c, von 4000 Ägyptern und Juden.

^) Jos. 1. c.

'*') Philo fagt in dem verlorenen zweiten Buche feiner Gefandtfdiaft

(vgl. Eufeb. Chron. ed. Sdiöne II, 150), die Vertreibung der Juden fei

auf das Betreiben des Sejanus erfolgt. S. o, S. 173, 1.

»0) Philo, Leg, ad Caj. 24,
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Caligula, mit dem König Agrippa I. freundfdiaftlidi ver-

kehrte, hat nichts gegen die römifdien Juden unternommen,

ja fogar fie indirekt begünftigt, infofern als er die Gefe^e

gegen die gefdiloflenen Gefellfchaften (haigiat, sodalitia)

aufhob.^)

Vertreibung Sein Nadifolger Claudius, weldier dem Agrippa I. den
derJuden aus Thron verdankte und mit dem Alabardien Alexander, dem

ciaud"'^
früheren Sachwalter feiner Mutter, befreundet war, ^) hat auf

Bitten der Könige Agrippa und Herodes den Juden die

ihnen von Auguftus gewährten Privilegien für das ganze

römifche Staatsgebiet erneuert.^) Allein gegen Ende feiner

Regierung, wahrfdieinlich, wie Orofius fagt,*) im neunten Jahre

des Claudius, d. h. im Jahre 49/50, befahl er allen Juden,

fidi aus Rom zu entfernen.^) Veranlaffung zu diefer Aus-

weifung hatten die fteten Unruhen unter den Juden felbft

gegeben, welche Unruhen allem Anfcheine nach eine Folge

de^ Predigten über die Meffiaswürde Jefu waren.^) Da fich

aber jdie allgemeine Vertreibung der Juden wegen ihrer

großen Zahl nicht ohne großen Tumult durchführen ließ, gab

fich Claudius fchließlich mit dem Verbote der Zufammenkünfte

zufrieden, welches, da es auch das Verbot der Zufammen-

künfte am Sabbate in den Synagogen in fich fchloß, ein Ver-

bot der Ausübung des Gottesdienftes war und fomit gewiß

viele bewog, die Stadt zu verlaffen.^

'i Dio Cass. 59, 6.

') Ant. 19, 5, 1.

=>) Ant. 19, 5, 3. S. o. S. 200.

*) Orofius, Hiftor. 1, 7, 6, 15.

4 Apg. 18, 2. Sueton. Claud, 25 fagt etwas ftärker: Judaeos im-

pulsore Chresto assidue tumultuantes Roma expulit.

*) Der Name Chriftus = der Gefalbte konnte von den Heiden mit

dem bekannten Namen Chre[tus = gut, nü^lidi leidit verwedifelt werden.

TertuU. Apol. c. 3 bemerkt, dag der Name Christen oft unriditig Chre[tiani,

als ob er von dem griediifdien Worte -/(triorni; herkomme, ausgefprodien

werde. Vgl. Hug, Einl. in das N. T., 3. Aufl., Stuttg. u. Tüb. 1826, II, 391.

') So fdieint die Nachricht des Dio Cass. 60, 6 {xovg ze 'Jovdaiov^

TilfoväöavTeq av&ii;, ojOts ynktnuit; äv uvtv zrt^/apfij? vno roxi uylov öqio'tv xfi?

nökeoi? ti^X&fivai, ovx i^rjla'is niv, zw de Sri naT(jiü) /9tw jf((«rti*«vovc «<eAevö«

f^ri 6vva(/,,ijiueö&ai) aufzufaffen zu fein. So audi Schürer IIP 62. Wenn

Bludau S. 128 meint, ciaudius habe zunädift alle Verfammlungen der

Juden verboten und als tro^dem die Unruhen fortdauerten, die Juden

vertrieben, fo fpridit wohl dagegen das ,.«»»'>« «l»iA«ff6" des Dio Cass.
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Unter dem Nachfolger des im Oktober 54 geftorbenen

Claudius, dem Kaifer Nero, treffen wir wieder viele Juden

in Rom,^) fei es, daf; fie dorthin wieder eingewandert waren,

fei es, daj^ fie tro^ des VerJ)otes, Zufammenkünfte zu halten,

fidi aus der Stadt nidit entfernt. hatten. Von einer Bedrückung

der Juden als Juden unter ihm oder den fpätern römifdien

Kaifern bis auf Hadrian hören wir nichts. Nur trieb Domitian

die zwei Drachmen, welche feit Vefpafian ftatt an den Tempel

in Jerufalem an den Tempel des kapitolinifchen Jupiter zu

zahlen waren, mit befonderer Strenge ein.^)

In Rom erfreuten fich die Juden, deren Religion im Jüdifdie

römifchen Reidie ftaatsreditlidi anerkannt war, tiatürlidi wie Gemeinden

überall anders, der ihnen gewährten Privilegien,^) alfo der *"

Freiheit des Kultus,*) der eigenen Vermögensverwaltung,^)

der eigenen Gerichtsbarkeit*') und der Freiheit vom Militär-

dienfte.') Auch nach dem Untergang Jerufalems find ihnen

diefe Freiheiten geblieben.^) Audii je^t konnten fie fidi wie

andere religiöfe Genoffenfchaften für auswärtige Kulte zu

freien Vereinigungen oder coUegia zufammenfchliefeen und

fidi felbftändig organifieren. ") Selbftverftändlidi muf;ten foldie

Vgl. Apg. 28, 17 ff.

2) Suet. Dom. 12. Vgl. Bludau, S. 129-134.

3) Vgl. Philo, Leg. ad Ca]. 23 über das Verhalten des Auguftus zu

den römifdien Juden.

*) In Rom lagen die Heiligtümer der dort rezipierten fremden Gott-

heiten bis ins zweite chri[tlidie Jahrhundert außerhalb des Pomerium.

Vgl. Marquardt RStV 3\ 36.

5) Vgl. Ant. 14, 10, 8; Philo, Leg. ad Caj. 23 und B J. 6, 6, 2

(über die Bewilligungen Cäfars, des Augujtus und der Römer überhaupt).

*) Dag die Juden fie tatfädilidi ausübten, fieht man aus Apg. 9, 2.

22, 19. 26, 11; 2. Cor. 11, 24. Vgl. Apg. 18, 12-16. Auguftus hatte den

Juden auch nodi das Privileg verliehen, daß fie am Sabbate nidit vor

Qeridit zu erfdieinen brauditen (Jos. Ant. 16, 6, 2 und 4). Fanden am
Sabbate öffentlidie Geld- oder Getreidefpenden ftatt, fo wurden die Juden

am folgenden Tage berückfiditigt (Philo, Leg. ad Caj. 23).

') Jos. Ant. 14, 10, 6. 11-12. 16. 18. 19. Es hing dies Privileg

damit zufammen, dag die Juden am Sabbate keine Waffen tragen und
nur einen Sabbatweg weit gehen durften.

«) Ant. 12, 3, 1 f.

•") S. o. S. 285,
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Gemeinden ihre Kultuskoften und fon[tige Laften tragen,

waren aber in der Vermögensverwaltung ungehindert.

Wie lange die Juden auf die Wohnungen in Traftevere

befchränkt geblieben find, lägt fidi riidit fejtftellen. JuvenaP)

entrüftet fich darüber, dag man fie auch an der Porta Capena

am Cälius, durdi Weldies Tor die appifche Straj^e nadi

Capua ging und in deffen Nähe der heilige Hain der Egeria

lag, traf:

„Tempel und Hain mit der heiligen Quelle haben die Juden

Jetjo gepachtet, die Heu und Tragkorb führen im Hausrat."

Allein es handelt fidi nur um jüdifche Bettler, welche

gegen eine geringe Abgabe dort ihren Stehplat; nehmen
durften. Im Laufe der Zeit find verfchiedene alte jüdifche

Begräbnisftellen in Rom entdeckt worden, die der Haupt-

fache nadi aus dem 2. bis 4. Jahrhundert n. Chr. ftammen.^)

') Sat. 3, 11 ff. Vgl. dazu Reinadi, Textes d'auleurs grecs et romains

relatifs au Judaisme reunis, trad. et annot. (= Fontes rerum Judai-

carum 1.), Paris 1895, p, 290, 2. Vgl, auch Juven. Sat. 3, 296, wo ein Be-

trunkener einen Armen für einen Bettler hält, wie man fie in der Nähe
von Betplä^en fand: „Ede, ubi consistas: in qua te quaero proseucha?"

Sag', wo du ftehft, an weldiem Betplatj ich didi treffen kann.

*) Man kennt fünf derselben in Rom. Die ältefte, vor der Porta

Portefe am Monteverde, war fchon 1602 von Ant. Bofio entdeckt worden

(Vgl, Bofio, Roma Sotteranea, 1. II. c. XXII, Romae 1632 p. 141 sqq.).

Sie wurde 1740-45 und von Neuem im Jahre 1904 entdeckt. Vgl. Rom.

öuartalfchr. 1905, 97 und 140-142. Nik. Müller, Die jüd. Katakombe

am Monteverde zu Rom, der ältefte bisher bekannt gewordene jüdifdie

Friedhof des Abendlandes (= Sdiriften, herausgegeben v. d. Gef. zur

Förderung der Wifl. des Judentums) L. 1912; ders.. Die Infdiriften der

jüd. Katakombe am Monteverde zu Rom entdedct und erklärt. Nach

des Verf. Tode vervollftändigt und herausgegeben von Dr. Nikos A. Bees

<=: Sdiriften etc.) L. 1919. Die Infdiriften ftammen der Hauptfadie nach

aus dem 2. bis 4. Jahrhundert, nur ganz wenige find aus dem 1. bezw.

5. Jahrhundert (vgl Kaufmann i. d. Theol. Revue 1920, S. 280). - Zwei

andere Friedhöfe liegen an der Via Appia, einer in der Vigna Randanini,

der andere in der Vigna Cimarra. Hierzu kommt nodi das Coemeterium

an der via Flaminia und die im Jahre 1885 entdeckte Katakombe an der

via Appia Pigriatelli. In Palästina find gemeinfame Begräbnisftellen ver-

hältnismäßig wenig in Gebraudi gewefen, da man dort feine Toten lieber

auf eigenem Grund und Boden begrub. In der Diafpöra war das anders,

obwohl audi dort die Juden nidit überall befondere Friedhöfe hatten.

Wo das nidit der Fall war, nahm man keinen Anflog, Juden neben
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Nicht viel anders liegt die Sache hini'iditlich der jüdifchen

Synagogen, von denen durch Infchriften nicht weniger als

zehn für Rom nachgewiefen find.^) Sie führen zum teil

ihren Namen nach bekannten Perfonen,^) oder nach dem
Stadtteil, worin ihre Mitglieder wohnten^) und beweifen, dag

wenigftens in der fpäteren Kaiferzeit mehrere* felbftändig

organifierte Gemeinden in Rom bestanden, jede mit eigener

Synagoge, eigener Geroufia und eigenen Gemeindebeamten.*)

In analoger Weife muß dies auch von der früheren Kaifer-

zeit gelten.

Die römifchen Schriftfteller diefer Zeit, Cicero, Horaz, Die Verach-

Seneca, Juvenal, Martial, Perfius u. a. find voller Verachtung ^ung der rö-

für die römifchen Juden,^) deren Treiben und deren Gewohn- "^'t"*^""^"^^"

bei den zeit-

Sfenöffifchen
Heiden zu begraben. Vgl. über ältere jüd. Friedhöfe und die Leichen- ^r, •**<•/

n

feierlidikeiten im nachbiblifdien Judentum z. B. Jufter, Les Juifs etc. 1,

477—485 mit reichen Literaturangaben.

') Infdiriftlich bezeugt find 10 altjüdifche Gemeinden oder Synagogen
in Rom, die der Auguftefier (Müller, Die jüd Katakomben, Anhang n. 2)

der Agrippesier (1. c. n. 3), der Bolumnesier (ebd. n. 4), der Kalkäresier

(ebd. 5-7), der Hebräer wohl = der hebräifch Redenden (ebd. n. 8-9
und S. 109 ff.), der Bernaclesier (ßf^c«(xA)«tfi(,n'= Vernaculorum= derer,

die [ich mit der Sprache des Volkes, unter denen fie lebten, abfanden

(ebd. 10—12 und S. 111 f.).

Weiter find infdiriftlich bezeugt die Synagoge der Campesier (s.

Anm, 3) und der Suburesier (s. Anm. 3), der Herodier und der von

Elaia {'Elaia<!). Nadi Kohl und Wa^inger, Antike Synagogen in Ga-

liläa, L. 1916 ift dies die Gemeinde, deren Mitglieder aus Elaia in der

Aeolisftammen; Schürer III*, 84 erklärt „nach dem Sinnbild des Ölbaumes".
^) Zwei derselben nennen [idi nach Auguftus und Agrippä, fei es

nun, dag diefe Patrone der Synagogengem^inden waren, fei es, daß, le^tere

aus Freigelaffenen der beiden beftanden, fei es, daß mäa durch den

Namen das Andenken diefer um die Juden verdienten Männer ehren

wollte. Vgl. Schürer III*, 82. Unter Agrippa könnte : übrigens au<ii

Agrippa I oder Agrippa II gemeint fein. S. Müller, S. 108.

^) Das gilt für die Synagogengemeinden der Kafinijöiot (nach dem
Campus Martins) und der ^ißovQrjöioi (nach der Subüra, einer Straße

zwifchen dem Cälius und dem Esquilin, dem belebteften Teile des alten

Rom, clamosa bei Mart. Ep. 12, 18).
'.'.

'

*) Vgl. Schürer, Gemeindeverfaffung der Juden iri Rom in der Kaifer-

zeit nach den Infdiriften dargeftellt, L. 1879 und Gefdi. des jüd; Volkes
U\\ 81-91.

5) Eine Zufammenftellung f. in Hausrath III, 383-392; Bludaii a. a. O.

198-202. •

Feiten, Neuteftamentliche Zeitgefdiidite. I. 2. u. 3. Aufl. 1

9
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heilen ihnen als die Verkörperung der bettelhafteften Armut,

des fchwindelhafteften Sdiadierns und des fchmu^igften Aber-

glaubens erfdiienen. Martial fpottet über den jüdifchen Hau-

fierer, „weldier gelbliche Schwefelfäden eintaufdit für zer-

brodienes Glas"/) Er wird durch Judenknaben, von denen

der eine, von der Mutter belehrt, Bettelkunft ausübt, der an-

dere triefäugig Schwefel feilbietet, im Sdilafe geftört.^) Die

jüdifchen Bettelweiber nähren fich wie die Zigeunerinnen vom
Wahrfagen.

„. . . ihr Heu und den Tragkorb verlaffend,

Bettelt die zitternde Jüdin verftohlen ins Ohr dir,

Die legt aus das Qefe^ von Jerufalem, i[t auch des Baumes
Große Prophetin und allzeit getreue Botin des Himmels.

Ihr audi füllt fidi die Hand, doch kärglidier. Für wenig Geld nur

Wird der Jude verkaufen, wie viel man der Träume begehret." ä)

Allein es waren keineswegs alle Juden Roms arm oder

ungebildet. Jofephus wohnte als Günftling der Flavier in

deren Palaft,^ und Martial fpottet über den Juden, der ihn

rezenjiert, aber feine Verfe plündert,^) und über die, welche

in den öffentlidien Bädern die heften Plä^e einnehmen, aber

ihre Abkunft zu verbergen fudien.^) Wir hören auch von

einem Juden, der als Schaufpieler den Hof entzückte.^)

5. Die reditlidie Lage der Juden in der Diafpora.

A. Organlfation der jüdifdien Gemeinden in der Diafpora.

Bildung von Es wäre für die Juden im römifchen Reiche unmöglich gewefen,

Gemeinden, ihre Religion und ihre Sitten zu bewahren, wenn jie fidi nidit hätten zu

Genotfenfchaften oder Gemeinden zufammenfdiließen dürfen. Das Recht,

{ich zu verfammeln, war an fich fchon mit der Geftattung der freien Re-

ligionsübung gegeben, wurde aber auch noch ausdrücklidi als be[onderes

Privileg gewährt, als Caefar und Auguftus das Ver[ammlungsrecht ge-

fet^iich regelten. Als Julius Caefar im Jahre 46 v. Chr. alle „Verfamm-

lungen" (collegia) in der Stadt aus politifdien Gründen verbot), gemattete

1) Mart. I, 41, 3 f.

2) Mart. XII, 57, 13 f.

=*) Juven, 6, 541 sqq.

*) Jos. Vita 76.

') Mart. XI, 94.

«) Mart. VII, 82.

') Jos. Vita 3.

8) S. oben S. 285.
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er den Juden, fich nadi ihren hergebraditen Sitten und Gebräudien zu

verjammeln und ihre Qeldjammlungen zu gemeinfamen Mahlen und

Opfern zu veranftalten.') Dies galt nidit etwa bloß für Rom, fondern

für das ganze Reidi,^) Als Auguftus ein ähnlidies Verbot erließ,^) er-

laubte audi er ausdrücklidi den Juden, pdi zu verfammeln. Die Juden

feien bei ihrem eigenen Gefe^ und ihren herkömmlichen Einriditungen

zu belaffen.*)

Wo die Zahl es den Juden ermöglidite, fidi zu organifieren, haben

fie es getan. Viele Urkunden und alte Infdiriften legen Zeugnis dafür

ab. Die Gemeinden heißen bisweilen nur „die Juden" oder „das Volk

der Juden ,^) bisweilen „die Bürgerfdiaft der Juden" ^) oder ähnlidi. ^)

Am bekannteften und fpäter am gebräudilidiften ift die Bezeidinung der

Gemeinde als „Synagoge", ein Name, der audi z. B. im Neuen Teftament

nidit bloß das Verfammlungslokal der Gemeinde, fondern audi die Ge-

meinde überhaupt bezeidinet.^) Es waren, fo verfdiieden fie audi von

einander gewefen fein mögen, wirklidie Gemeinden mit den ftarken

national-jüdifdien Eigentümlidikeiten. Von den römifdien coUegia (Vereine)

unterfdieiden fie fidi fdion dadurdi, daß man ein Mitglied der jüdifdien

Gemeinde durdi die Geburt wurde und kein Nidit-Jude dazu gehören

konnte.") Eine foldie Gemeinde war eine juriftifdie Perfönlidikeit mit der

Befähigung, Verträge über Kauf und Verkauf u. dgl. abzufdiließen.

Genauer find wir über die innere Organifation der jüdifdien Ge- Innere

meinde in Alexandrien und Rom unterriditet. Von erfterer hören wir in Organifation

einer aus dem Anfang des erften Jahrhunderts v. Chr. ftammenden Sdirift

des Pfeudo-Arifteas, weldie Jofephus in feinen Altertümern paraphrafiert

hat. Es wird darin von der Überfe^ung des jüdifdien Gefe^es in's

Griediifdie geredet und bemerkt, „die Priefter und die Älteften der Über-

fe^er und der Angehörigen der Gemeinde und die Oberften der Ge-

Ant. 14, 10, 8.

*) Daß dies der Sinn ift, ergibt fidi aus der Verfügung eines

römifdien Beamten an die Stadt Paros 1. c.

3) S. oben S. 285, 3.

*) Philo, Leg. 40. M. II, 592. Audi die Nadifolger des Auguftus

haben, wenn wir von der Verfolgung der Juden unter Tiberius abfehen,

fidi hieran gehalten. S. oben S. 285 ff. Jufter 1, 410 ss.

^) Vgl. Sdiürer III*, 71. 73 f. Jufter 1, 416 s.

») To noUrevfia, 2. B. Jos. 12, 2, 12, Vgl. C JG nr. 5361, eine Infdirift

vermutlidi aus dem J. 13 v. Chr., worin fidi die Einwohner von Berenike

fo nennen: eSo^evxolq ctQXOvOiv ^alriö noktXBVtiaxt Tw iv ßs^evlxfi 'Ioväaio)v.

Strabo gebraudit bei Jos. 14, 7, 2 den Ausdrude noXtzeia für die Gemeinde.
7) xaToixia (Ant. 13, 3, 1 ; 14, 7, 2), a-idöog (Ant. 14, 10, 8), övvodog

(z. B. Ant. 14, 10, 17).

^) Apg. 9, 2. — Vgl. z. B. die röm. Synagogenangaben oben S. 289,

«) Vgl. Jufter, 1, 418—424 (gegen Mommfenu.a ); über die römifdien

coUegia s. Marquardt RStV. IIIS 137 ff.
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meinde" oder, wie Jofephus kürzer fagt, „die Priefter und die Älteften

der Überfe^er und die Vor[teher der Gemeinde" hätten das ihnen vor-

gelejene Werk gebilligt.')

An der Spi^e der in Alexandrien Jehr zahlreichen und mäditigen

Judenfdiaft, die audi dort das volle Bürgerrecht hatten, ftand, wie Strabo

berichtet,-) der Ethnardi, der das Volk regierte, richterliche Entfcheidungen

fällte und für die Innehaltung der aus dem Handel entspringenden Ver-

pflichtungen und die Beobachtung der Verordnungen forgte , wie ein

Vorfteher einer felbftändigen Stadt. Als Kaifer Claudius den Juden von

Alexandrien ihre früheren Rechte betätigte, hob er besonders hervor,-)

daß nach dem Tode des jüdifchen Ethnarchen zur Zeit des Statthalters

Aquila (11 n. Chr.) Auguftus nicht gehindert habe, dag Ethnardien (auch

weiterhin) da wären. Er hat nämlich durch einen Erlag an den Nach-

folger des Aquila eine Gerusia, alfo einen Rat für die Angelegenheiten

der Juden eingefe^t.*) Ohne Zweifel follte diefe zur Unterftü^ung des

Ethnarchen dienen, da Claudius von einer Abfchaffung der Würde des

Ethnarchen nichts fagt. Wie viele Mitglieder diefe Gerusia zählte, wiffen

wir niclit. Bekannt ift nur, dag der Statthalter Flakkus unter Caligula

38 Mitglieder der Gerusia öffentlich geigein lieg.°) Philo fpridit bald

von Archonten, bald von der Gerusia. ^) Wahrfcheinlich find die Archonten

nicht mit den von Jofephus erwähnten oberften Mitgliedern des Rates ^)

identifch,^) fondern führte jedes Mitglied der Gerusia in Alexandrien

den Namen „Archon".

In Rom ftand in der römifchen Kaiferzeit an der Spi^e jeder Gerusia

als ihr Haupt und Vorfi^ender ein Gerusiarch.**) Daneben kommt
fowohl in Rom als anderswo^") oft der Titel „Archon" vor. Man hat

darunter ein Mitglied des gefchäftsführenden Aüsfchuffes der Gerusie

verftehen wollen,") richtiger ift dabei wohl einfach an ein Mitglied der

Gerusie überhaupt zu denken. Denn fonft würde ein folches fich auf den

') Vgl. den Arifteasbrief (ed. Wendland) § 310. Ant. 12, 2, 12.

•'') Bei Jos. Ant. 14, 7, 2.

3) Ant. 19, 5, 2.

*j Philo, in Flaccum 10.

^) Philo, in Flaccum 10.

®) In Flacc. 10 ed. Marg. II. 628: töJv «nö zij? yeQovOia? t(jsI? avd^efj

ebd.: toii? if^ere^;«!;? ap/ovra?- ebd. 528 sq. Tov<; oiQXovTa!;, Trjv ys(fOv6iav,

'') B, J. 7, 10, 1: oi, TtQiozevovvs? zrjq yiQovöiac,

«) Dafür Schürer III\ 78 f.

'*') Vgl. N. Müller, Die jüdifchen Katakomben, Anhang n. 2: ye^ov6td(Jxrig

dvvayojyijg Avyoi'Ozfjöiwv S. 1
'. 2 und n 3: yeQ. övv. 'Ay^tnnriölmv.

") Vgl. Schörer 1. c. 85 f. Lietzmann S. 128. ZWTh. 1913 (Zur

altchriftl. Verfaffungsgefdiichte [97-153]).

»') So Schürer S. 86, der weiter auf Grund einer fälfchlich dem hl.

Chryfoftomus zugefchriebenen Homilie bemerkt, dag der Ausfdiug all-

jährlidi zum jüdifchen Neujahr gewählt wurde.
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römifdien Grabinfdiriften gar nicht g-ekennzeidinet haben,, was doch nicht

anzunehmen ift.i) Eher könnte ein „Archon hoher Ordnung" (alti ordinis)').

zu einem derartigen Ausfdiug gehört haben. Nach den Infchriften gab

es Archonten, die zweimal, ») und folche, die lebenslänglidi die Würde

bekleidet hatten.*)

Zu den jüdijchen Gemeindebeamten gehörte auch wenigstens in Rom

der Grammateus, der Sekretär der Synagoge oder Gerusie.*) Es ift

bekannt, dag in den hellenifdien Städten der „Sdireiber" des Rates oder

der Vollverfammlung oder beider zugleich eine bedeutende Rolle fpielte,

fo z, B. in Ephefus, wo er bei dem durch den Silberfchmied Demetrius

gegen Paulus erhobenen Aufruhr die Volksmenge befchwichtigte. (Apg.

19, 35 ff.)

B. Politifche Rechte der Juden in der Diafpora.

Es gab, politifdi gefprodien, 4 Klaffen von Juden im römifchen Reiche,

die peregrini, die Inhaber des lokalen Börgerredites einer Stadt, die

Inhaber des römifchen Bürgerrechtes und die Sklaven.^)

•) Vgl. H. Lietzmann S. 128.

2) Der Stifter einer Infdirift L. Maecius L(ucii) filius nennt fich fö.

Vgl. Müller n. 1 und Stephan Brassloff, Zu den Katakonibeninfchriften

von Monteverde in den Mitteilungen d. k. deutfchen ardiäolog. Inftituts,

Rom. Abt., Bd 28, Rom 1913, S. 123 f. Die Infchrift gehört nach der

Meinung des Herausgebers dem 1. Jhdt. n. Chr. an.

ä) Müllern. 6: xaXaagrjölmv cTt? aqx'ov. Vgl. auch Schürer III*, 86, 40.

*) Müller n. 10: Safhivog Siu ßiov BsQvriAr}6Lu)v. Andere Beifpiele

bei Schürer III*, 86, 42,

*) Vgl. Müller 115 f, ebd. n. 7: y^afi/narexic avvrtyoyyri? x'*(Xxa^rj6io)v)
',

ebd. n. 12: y^afifiarev? övvaymyfiQ Btgva^Xo'iQOiv. — Auch dieTitel TT QoäQ^mv
und i^6i^-/o)v kommen vor (vgl. Schürer I.e. 44 u. Müller n. 9: i^aQ/otv

Ttöv '£/9(j£0)i'), ebenfo die Namen a^»;^«^ vtJTcio? (unmündiger Ardion, vgl.

Schürer 88, 44) und •xqx'ov ßellägyaiv (zukünftiger Ardion, vgl. Schürer 1, c.

und Müller n. 4, wo ein Kind von 2 Jahren namens Sabinus als

fn-tXläQyviv bezeichnet wird) Aus diefen Infchriften fcheint hervorzugehen,

dag wenigftens in Rom die Archonten, fei es nun alle oder ein Teil der-

felben, aus beftimmten Familien genommen wurden Vgl. Lietzmann

S 127 - Die Titel „Vater der Gemeinde", deffen Träger (z B.

in einer jüdifdien zu Caftel Porziano in Latium gefundenen, lateinifdien

Infdirift, vgl. diefelbe in Jewish Notes, By Jos. Offord PEFQS. 1914,

p. 46-47 und Jufter I, 429, l.) vor dem Gerusiadien erwähnt wird,

fowie der Titel „Mutter der Gemeinde" (vgl. z. B 6 E.Diehl, Latein,

altdiriftl. Infdiriften, mit einem Anhang jüd. Infchriften^ == Kleine Texte,

Bonn 1913 N. 26-28, Nr. 363 „mater synagogarum Campi et Bolumni")
find fidier Ehrentitel für befondere Verdienfte um die Gemeinde. (Andere
Beifpiele bei Sdiürer 88 f.) - Nadi Müller S. 117 bezeidinet die infdirift-

lidie Bezeugung von Perfonen als ^«(»ev? bezw. einer weiblichen Perfon
als iiQt6ia. die Abftammung von Aaron, nicht etwa den Charakter eines

geiftlidien Amtes.

«) Vgl. Jufter 2, 1 ss. Sdiürer IIl*, 97 ff.
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I Viele Juden befagen nur das Bürgerrecht ihrer paläftinenfifdien

'Heimat. Das römifdie Recht betraditete fie als peregrini d. h „Fremd-

linge", weldie einem mit dem römifdien Reidie in Vertrag ftehenden

Staate angehörten*) Die Römer hatten einen foldien Freundfchafts- und
Bündnis-Vertrag mit Judas Makkabäus und dem jüdifchen Volke im

Jahre 160 v. Chr. gefdiloffen.«)

II Juden, welche oft von Geburt her das lokale Bürgerrecht einer

be[timmten Stadt befaßen. Das war aber der Fall in Bezug auf Antio-

diien und alle von Seleucus I. Nicanor in Kleinafien und Syrien gegrün-

dete Städte =*) und die jonifdien Städte.*) Audi beanfpruditen die Juden
ein foldies Bürgerrecht in Caefarea ^) — Es gab eine große Zahl von

Juden, welche für fidi perfönlidi ein Bürgerredit in einer Stadt erworben

hatten. Man darf deshalb nicht aus der Tatfadie, dag ein einzelner, z. B
Paulus in Tarfus, das lokale Bürgerredit hatte, ^) fdiliegen, daß alle Ein-

wohner es hatten.')

Ein foldies Bürgerrecht fchloß audi Pfliditen ein, namentlidi die

Teilnahme an dem Kult der Stadtgötter.

Es gab nun griechifdie Städte, weldie in Phylen {(fvlai, tribus) ein-

geteilt waren, und foldie, wo dies nidit der Fall war. In erfterem Falle

gehörte audi der Jude einer foldien an; vielleicht durften die Juden

eine Phyle für fidi oder eine besondere Abteilung bilden Jedenfalls

muffen fie, in Rückficht auf die ihnen gewährte Freiheit des Kultes, von

der Teilnahme an dem ftädtifdien Kult difpenfiert gewefen fein. Eine

foldie Difpens fiel am wenigften in Orten auf, wo keine Einteilung in

Phylen beftand.^)

In Alexandrien haben die Juden von der Gründung der Stadt an

diefelben Rechte wie die Mazedonier gehabt;^) fie gehörten hier der

Phyle an, welche „die Mazedonier" hieß.") In Cyrene waren die Juden

fpäter als andere zur Bildung einer Phyle gelangt, nadidera eine Anzahl

jüdifcher Anfiedler von anderen Städten Libyens aus dorthin gefandt

worden war (unter Ptolemäus Lagi). So erklärt es fidi wohl, daß

Stiabo die 4 Phylen von Cyrene alfo aufzählt: Bürger, Ackerbauer

Beifaffen (Metoiken), Juden.*')

1) S, Mommfen RStR III, 1, 598 f. - Für griedi. Städte hießen fie

^evo,. oder TzoQoixoi, je nachdem fie das Domizilredit nicht hatten oder

es hatten.

') 1 Macc. 8, 22 ff Vgl. audi 1 Macc. 12, 1-4; 14, 24; 15, 15—24.

2) Jos. Ant. 12, 3, 1; c. Ap. 2, 4.

*) Ant. 12, 3, 2. 16, 2, 3-5.

5) B. J. 2, 13, 7; 2, 14, 4-5; 2, 18, 1; Ant. 20, 8, 7-9.

«) Apg. 21, 39.

') Vgl. Jufter 2, 13.

8) Vgl Ramfay, The Jews in the Graeco-asiatic eitles in Expositor

1902 t. 5 p. 22 ff. Sdiürer III*, 121. Jufter 2, 12 ss.

«) Philo in Flacc. 44 (M. II 598); Jos c, Ap. 2, 4. B. J. 2, 18, 7.

">) c. Ap. 2, 4.

'
) Strabo bei Jos. Ant 14, 7, 2
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Es liegt kein Grund zu der Annahme vor, dag die Juden wegen

ihrer Nichtteilnahme an dem Kult der Stadt-Götter weniger politifdie

Redite als die Heiden gehabt hätten. Aber gerade diefe Gleidiheit der

Redite in den übrigen Angelegenheiten der Stadt machte die Ungleich-

heit der Pfliditen in religiösen Dingen um fo deutlicher und führte oft

genug zu erbitterten Kämpfen, \o z B., wie bereits ausgeführt wurde,')

in Alexandrien.

III. Die Juden als römifdie Bürger. Im Jahre 63 v. Chr. hatte

Pompejus viele Juden als Kriegsgefangene nadi Rom gebradit und dort

als Sklaven verkaufen laffen. Diefe wurden durch ihre befonderen Sitten

ihren römifdien Herren unbequem und freigelaffen. Damit erhielten fie

das römifche Bürgerrecht, 2) weldies fie auf ihre Nadikommen vererbten.^)

Unter Tiberius wurden 4000 römifdie freigelaffene Juden als Soldaten

nadi Sardinien gefdiickt. *) Auch unter den Angehörigen der Synagoge

der Libertiner zur Zeit des Paulus find vermutlich manche aus Rom
gewefen.^)

Auch in den Provinzen gab es viele Juden mit römifchem Bürger-

recht. Es konnte in mannigfadier Weife erworben werden, fei es, dag

es einzelnen Städten und damit auch ihren jüdifchen Einwohnern, foweit

fie lokales Bürgerrecht hatten, fei es, dag es einzelnen Perfonen wegen
ihrer Verdienfte um die Römer verliehen wurde. Als im Jahre 49 v. Chr.

der Conful Lentulus in der Provinz Afia zwei Legionen römifcher Bürger

aushob, befanden fidi unter diefen in Ephesus und andern Städten audi

viele Juden,«)

IV. Die jüdifdien Sklaven,') Seit Pompejus im J. 63 v. Chr.

kriegsgefangene Juden als Sklaven verkaufte,^) hat fich ein ähnlicher

Vorgang nodi öfter wiederholt. Im J. 52 v. Chr. verkaufte C. Caffius

Longinus gegen 30000 Juden von Taridiea in die Sklaverei;®) ebenfo

madite er es im J. 44 v. Chr. mit den Juden von Gophna, Emmaus,
Lydda und Thamna, welche nicht den verlangten Tribut zahlten.'") Im

') Vgl. S. 278 ff. Über die feindfelige Haltung der Heiden gegen
die Juden in Antiochien, s. Ant. 12, 3, 1. B. J. 7, 3, 3; in Cyrene

Ant. 16, 6, 1 Und 5; in Caefarea B. J. 2, 13, 7. 2, 14, 4-5. 2, 18, 1.

Ant. 20, 8, 7—9.

^) Es war allerdings kein vollkommenes, fondern ein zurüdcgefe^tes.

Vgl, über das zurüdtgefe^te Bürgerrecht, insbefondere des Freigelaffenen,

Mommfen RStR III, 420-457.

3) Philo, Leg. od. Caj. 23.

Vgl. S. 285.

°) Apg. 6, 9; vgl. 2, 10.

«) Vgl. Ant. 14, 10, 13, 14. 16. 18. 19. s. u. S. 298. Vgl. über das

römifche Bürgerrecht und die Freigelaffenen u. Kap. 25 Nr. 2.

') Vgl. Jufter 2, 17 s.

4 S. o. S, 101.

9) B. J. 1, 8, 9; vgL Ant. 14, 7, 3..

") B. J. 1, 11, 2 Ant, 14, 11, 2.
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J. 4 ,v. Chr. eroberte Varus die Stadt Sepphoris; fie wurde in Brand

gefteckt und ihre Einwohner als. Sklaven verkauft ') Furchtbar war die

Verfolgung der jüdifchen Bürger von Caefarea kurz vor dem Kriege.

In einer Stunde wurden dort 20000 der legieren hingefdilachtet. Die

Flüchtigen ließ Florus aufgreifen und als Gefangene nach den Schiffs-

werften führen, 2) Die Gefamtzahl der im jüdifchen Kriege gefangenen

Juden belief fidi auf 97 000.=')

C. Die Privilegien der Juden.

Wenn nun auch die politifche Lage dereinzelnen Juden in derDiafpora

eine verfdiiedene war, fö hatten fie doch, wo immer fie waren, Anteil an

den Privilegien, die ihnen in reichem Maße zur Zeit der Römerherrfchaft

über Palästina zuer|t Caefar und Auguftus verliehen hatten. Es waren

namentlich die Freiheit des Kultus; die freie Gerichtsbarkeit und in be-

fchränktem Maße die Freiheit vom Militärdienfte.

Kultus- Daß Julius Caefar bei feinem Verbot der collegia in Rom ausdrück-

freiheit. lieh die jüdifchen ausgenommen und ihre Verfammlungen fowie auch ihre

Geldfammlungen zu gemeinfamen Mahlen und Opfer geftattet hatte, war
für die römifchen Beamten maßgebend. So z. B, befiehlt ein römifcher

Beamter der Stadt Faros unter Berufung auf die Verordnung Caefars,

die Juden nicht zu hindern, nach ihren Gebräuchen zu leben,') und be-

fchließt die Gemeinde von Halikarhaß, es {tehe allen Juden frei, die

Sabbate zu feiern und die Opfer nach jüdifchen Gebräudhen darzubringen.")

Wie Caefar verhielt [ich auch Auguftus^) und verhielten fich mit nicht

lange dauernden Befchränkungen und kürzeren Unterbrechungen auch

feine Nachfolger. Der Gefchichtfchreiber des jüdifchen Krieges, Flavius

Jofephusj läßt den Kaifer Titus fagen: Wir geftatteten eudi, für euren

Gottesdienft Steuer zu erheben und Gaben zu fammeln . . . wir fuchten

nicht zu hindern, daß ihr, die Feinde, reicher wurden als wir felbft,') —
Auf Auguftus geht das Privileg zurück, daß die Juden am Sabbate nidit

zu Rechtsgefdiäften herangezogen werden durften.^)

') B. J. 2, 5, 1-3. Ant. 17, 10, 9-10. 17, 11, 1.

2) B. J. 2, 18, 1.

3) B, J. 6, 9, 3. - Vgl. audi S. 310 über den Verkauf der im J.

135, nadi dem Äufftand des Barkochba, gefangenen Juden.

^) Ant. 14, 10, 8, s. o. S. 290 f.

«) Ant. 14, 10, 23; vgl. auch 14, 10, 10-12. 21. 24 f.

8) Philo, Leg. ad Caj. 23.

') B. J. 6, 6, 2.

8) Ant 10, 6, 2 und 4; vgl, 1 Macc. 10, 34 ff. Philo de. Migr. Abra-

ham! 16. M. 1, 450; vgl. Jufter 2, 121 s. Auguftus beftimmte auch, daß,

wenn die öffentliche Verteilung von Geld oder Getreide durdi die Obrig-

keit am Sabbate ftattfand, den Juden ihr Anteil am darauffolgenden

Tag gegeben werden folle. Phil. Leg. ad Caj. 23. Jüfter 2, 236 ss.

Über den Anteil der Freigelaffenen an den Bürgerfpenden vgl, Mommfen
RStR III, 444 ff.
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Im römifdien Redit galt der Grundfa^: jeder Bürger untergeht dem Gerichts-

Zivilrecht des Gemeinwesens, dem er angehört. Das befondere römifche barkeit.

Redit (jus civile, jus Quiritium) war nur ein Redit für den römifchen

Bürger, Allerdings wurde das römifdie Bürgerrecht immer mehr fowohl

Einzelnen wie Gemeinden verliehen, bis im Jahre 212 Caracalla allen

Gemeinden (allen freien Gemeindebürgern) das römifdie Bürg'errecht

verlieh.')

In Paläftina felbjt befäßen die Juden für Streitigkeiten unter einan-

der und jelbft über die auf wirklidi jüdifdiem Boden wohnenden Griechen

nach römijcher Rechtsanfchauung ' das Jurisdictionsrecht,') Auch in der

Diafpora waren [ie durch kein griechifches oder römifches Redit verhindert,

bei Streitigkeiten unter einander jich an die von ihnen gewählten Richter

zu wenden und deren Entfdieidung anzuerkennen,^)

Sie befagen aber auch dort durch Privileg eine befondere Gerichts-

barkeit. Denn fie hatten z. B, in Alexandrien, wo allerdings auch ihre

politifdie Macht bedeutend war, einen Ethnarchen, der ihre, Händel

fdilichtete und ihre Verträge bekräftigte, als ob er ein felbftändiger

Herrfcher wäre,*) Natürlich konnte er das nicht alles felbft tun. Er war

nur der Präfident eines autonomen Gerichtshofes für die Juden.*) Auch

die Juden, welche in den kleinafiatifdien Städten das römifdie Bürger-

recht befagen, hatten dasfelbe Privileg. In einem Sdireiben vom J. 49

an die Gemeinde von Sardes beftimmt der Proprätor von Afien,'') daß

die Juden, welche von Alters her nach ihrem Gefe^e eigene Zufammen-
künfte und einen eigenen Gerichtshof hätten, im ungeftörten Befi^ diefer

Einrichtung zu belaffen feien ')

Aus der Apoftelgefchichte fieht man, dag eine Jurisdiction in reli-

giöfen Dingen ausgeübt worden ift. Paulus ging mit VoUmadit des

Hohenpriefters nach Damaskus, um dortige Chriften gebunden nach Je-

rufalem zu bringen. Auch an anderen Orten hat er Judendiriften ein-

kerkern und durch die Synagoge geißeln laffen.^) Er felbft ift fünfmal

von den Juden gegeißelt worden.") Als die Juden in Korinth den Paulus

beim Prokonful Gallio verklagten, wies fie diefer vom Riditerftuhle fort.

Hätte es fi<h um ein fchlimmes Vergehen gehandelt, würde er fie ange-
" hört haben. Er wolle aber nicht Richter über Übertretung ihres Gefetjes

fein. Da möchten fie felbft zufeben. ^")

i) Vgl. R. Sohm, Inftitutionen, Gefchidite und Syftem des römifchen

Privatrechtes,'- L. 1917 S. 201 ff.

^) Jufter 2, 94: La juridiction propre, en matiere civile, est le droit

commun dans les pays sujets de l'Empire romain,

3) Jufter 2, 110 s.

*) Strabo in Ant. 14, 7, 2.

*) Jufter 2, 111, 1.

•) Ant, 14, 10, 17,

') Vgl, Juster 2, 111, 4.

«) Apg. 9, 2. 22, 19. 26, 11.

) 2 Kor. 11, 24.

'**) Apg. 18, 12—17. - Über die Gerichtsbarkeit der Juden in der
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Befreiung Unter den von J. Caefar den Juden verliehenen Privilegien be-

vom findet fidi audi dies, dag kein römijaier Beamter oder Feldherr oder

Militärdienft, Legat innerhalb des Gebietes der Juden Hilfstruppen ausheben darf.')

Caefar ift felb[t von den Juden militärifdi unterftü^t worden. Von einer

Befreiung der Juden vom Kriegsdienft ift überhaupt keine Rede, erft

redit nidit im Judenlande, welches der Oberhoheit des Ethnardien Hyrkan

unterftand.

Wohl aber hat der Conful Lentulus, welcher zu Anfang des Bürger-

krieges im J. 49 V. Chr. in der römifchen Provinz Afien zwei Legionen

römifdier Bürger aushob, 2) die römifdien Bürger aus den Juden dort

wegen ihrer religiöfen Überzeugung vom Kriegsdienfte befreit.^) Während
des Bürgerkrieges im Jahre 43 v. Chr. hat dem Feldherrn Dolabella,

einem Anhänger des Triumvir Antonius, der fidi Kleinafiens bemächtigte

und bis nadi Syrien vordrang, ^) eine Gefandtfchaft des Ethnarchen Hyr-

kanus das Gefuch unterbreitet, feine Landsleute vom Kriegsdienfte zu

befreien, weil fie am Sabbate weder Waffen tragen noch marfchieren

dürften. In einem Schreiben an die Gemeinde von Ephefus hat dann

Dolabella wirklich „wie feine Amtsvorgänger" die Juden von allem Kriegs-

dienfte befreit.^)

In den Makkabäerkriegen ift es für die Juden viel wert gewefen,

dag fdion gleidi am Anfang der Priefter Mattathias ihnen den Zweifel

benahm, ob fie fidi audi am Sabbate gegen feindliche Angriffe verteidigen

dürften.^) Jofephus fagt,') daher fei bei den Juden „bis auf den heutigen

Tag" die Sitte geblieben, audi am Sabbate zu fechten.

Ein allgemeines Privileg, wodurdi die Juden des römifdien Reidies

vom Kriegsdienfte befreit wurden, ift nidit bekannt. Tatfächlich haben

fowohl unter den Herodianern wie den Römern viele Juden Kriegsdienft

geleiftet,**)

Kaiferzeit handelt fehr ausführlich Jufter, Les Juifs dans L'empire Romain.

Tome 2. Paris 1914, befonders 93-214.

) Ant. 14, 10, 6 Vgl. oben S. 105, 5.

*) Caefar, B. civ. 3, 4: (Pompefus) legiones effecerat civium Ro-

manorum .... duas ex Asia, quas Lentulus consul conscribendas

curaverat.

•*) Ant. 14, 10, 13; vgl. audi 14, 10, 14. 16. 18. 19. Das Redit der

Befreiung ftand dem Lentulus als Aushebungsbeamten zu. Vgl- H. E,

Dirkfen, Über die Behörden, welche im röm. Reiche Privilegien erteilten,

in Civilift. Abhandlgn. 1, 243-315, S 273, 80 und 81; bei Jufter 1, 240, 2.

*) Appian. Civ. III. 78. DiO Cass. XLVII, 29-30 IV, 60.

^) Ant. 14, 10, 12. - Über das römifche Militärwefen s. a. Kap. XXV, 4.

») 1 Macc. 2, 34 ff.

') Ant. 12, 6, 2.

«) Der König Antiodius VII Sidetes wartete auf, Bitten des damals
mit ihm verbündeten Johannes Hyrkanus 2 Tage mit dem Aufbrudi des

Heeres, um das gerade auf den erfteh Tag nädi dem Sabbat fallende

Pfingftfeft abzuwarten, da, wie Jofephus Ant. 13, 8, 4 fagt, die Juden
weder am Sabbate noch an jenem Fefttag reifen dürfen.
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Vin. Kapitel.

Die let5ten vergeblidien Kämpfe der Juden um ihre

Freiheit.

1. Die Zuftände in Paläftina.

Nadi der Eroberung Jerufalems ift Judäa nidit mehr Judäa unter

durdi Landpfleger verwaltet, fondern in eine imperatorifdie fenatonfdien

Provinzverwandelt worden,^) an deren Spi^e, ftatt der früheren

Prokuratoren aus dem Ritterftande, aus dem Senatorenftande

hervorgegangene kai|erlidie Legate ftanden, weldie die zehnte

Legion und verfdiiedene Auxiliartruppen befehligten'^) und

audi einen Prokurator unter \i(h hatten.^) Der erfte dieser

Statthalter war Vetullenus Cerealis, delfen Truppen dann der

fdion oben erwähnte Statthalter Lucilius Baffus übernahm,*)

dem dann Silva, der Befieger von Majada, folgte.^)

Der Legat refidierte in Cäfarea,^) die zehnte römifdie

Legion aber hatte ihr Standquartier in Jerufalem. ') Natür-

lidi brachte die Legion ihren h eidnifdien Kultus mit.. Dag

[idi in der Nähe des Lagers bald audi wenigstens einige

heidnifdie Anfiedler einfinden würden, war natürlidi. Denn
die Bedürfniffe der Soldaten fdiaffen foldie Anfiedlungen

von felbft.

>) Aurel. Vict. De Caesar. 9, Epit. 9

2) Jos. B. J. 7, 1, 3. Dio Cass. 55, 23.

^) Vgl. B. J. 7, 6, 6, wonadi Liberius Maximus Prokurator des

Statthalters Lucilius Bassus war.

*) B. J. 7, 6, 1; f. o. S. 260.

^) S. o. S. 260. Judaea oder Syria Palaestina (Ptolem. 5, 16, 1) ift

nun jahrhundertelang felbftändifdie römifche Provinz geblieben. Vgl.

Marquardt, RStV 1, 419 ff. Zu der von ihm gegebenen Lifte der Statt-

halter diefer Provinz vgl. audi Liebenam, Forfdiungen zur Verwaltungs-

gefchichte des röm. Kaiferreiches, L Bd. Die Legaten in den röm. Pro-

vinzen von Auguftus bis Diokletian, L. 1888, S. 239-244. Sdiürer I,

643—649. In einem aus dem Fajjum ftammenden Diptychon wird für das

Jahr 93 n. Chr. ein bisher unbekannter Sex. Hermetidius Campanus als

Statthalter von Judäa erwähnt, u. a. bei Mispoulet, Comptes rendus de

l'Ac. des Inscr. et Beiles Lettres, 1910, 795 ff. ZDPV, Bd. 36, 1913 p. 220 ff.

») „Judaea caput" Tac. Hist. 2, 78.

') S. 0. S. 258.
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Juden zu Juden waren zunächft keine mehr in der Stadt, ab-
Jerufaiem. gefehen von einigen armen Greifen, , welche bei der Afche

des Tempels lagen, und, wie der Verteidiger von Mafada,

Eleazar, zu feinen Gefährten fagte, einigen Weibern, welche

für die Luft der Feinde aufbewahrt waren. ^) Später find

audi von draußen manche gekommen, um am Tempelpla^

zu weinen und zu beten.-)

Die Rabbiner Mit der Zerftörung des Tempels hörte die Darbringung
zu Jamnia. ^^^ Opfern von felbft auf.^) Audi die Bedeutung des Priefter-

tums war dahin, um nie wiederzukehren, ebenfo natürlidi

die des Hohen Rates. An Stelle beider traten die Rabbinen

Paläftinas. Zu Jamnia (Jahne) wie zu Lydda hatte Vefpafian

fchon im Jahre 68 Juden, die fich ihm ergeben hatten, an-

gefiedelt. ^) In der Folge kamen mandie angefehene Leute

dorthin und bald ftand Jamnia im Rufe, dag dort die be-

deutendften jüdifchen Gelehrten wohnten und die hefte Be-

lehrung über die Thora gegeben werde. Es wurden nun

viele Anfragen dorthin gerichtet.^)

Die Meffias- In das tiefe Dunkel jener furchtbaren Zeit leuchtete diefen
hoffnung. u^d anderen Männern die Hoffnung auf beffere Tage, falls

nur das Volk fidi von. Herzen zu Jahwe wende. Troft fpen-

deten manchen in das Gewand alter Weisfagungen gekleidete

Werke voll religiöfer Glaubens- und Willenskraft, in denen

die Vernichtung des Adlers, d. h. des römifchen Kaifertums

und die Ankunft des Meffias verheißen wird, der mit dem
Feuerhauch feines Mundes das gegen ihn zufammengeraffte

Heer der Heiden vernichten werde.^)

1) B. J. 7, 8, 7.

2) Vgl. die Apokalypfe Baruchs 13, 1. 21, 2. 25, 1.

3) B, J. 6, 2, 1. Dasselbe bezeugt auch Ju[tin. Dial. c. Tryph. c. 40

und 46, Vgl. audi Derenbourg, 1. c. p. 480-483.

*) B. J. 4, 8, 1.

^) Vgl. z. B. Derenbourg, p. 302 ss., 366 ss. Auger Jamnia wird

in der Mifdina audi Lydda oft als Si^ bedeutender Schriftgelehrten er-

wähnt. Vgl. z. B. Rosch ha-schana 2, 8— 9. 4, 1—2. Sanhedrin II, 4.

Aboth 4, 4. — Rosch haschana 1, 6, Taanith 3, 9. Jadajim 4, 3. Vgl.

A. Karainka, L'Academie de Lydda REJ 60, 1910, p. 259 s. - Später,

im dritten und vierten Jahrhundert n. Chr. ift Tiberias der Hauptfi^ der

rabbinifdien Gelehrten gewefen.

8) 4 Esdr. 6, 9. 11, 37 ff. 12, 1 ff. 13, 9 ff. Apoc. Baruch c. 40.
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Die Hoffnung auf den Meffias war eine der IJrfadien

des großen jüdifchen Krieges gewefen^) und audi je^t wurde

fie wegen ihrer politifdien AuffaHung wieder mit Veranlagung

neuer grofeer Unruhen.

Den Römern ift diefe Hoffnung nicht unbekannt ge- Verfolgung

blieben. Denn fie find durch diefelbe veranlagt worden, den^^^^^^^")"^'

Abkömmlingen des königlichen Gefchlechtes Davids nach-
^"^® ^^' ^'

zufpüren, um fie ums Leben zu bringen. Zuerft hat dies

fchon Vefpafian getan.^) Auch Domitian hat zwei Enkel des

Judas, „des Bruders Jefu", als Nachkommen Davids nach

Italien kommen laffen, und fie felbft verhört. Von ihrer

rauhen Feldarbeit zeugten fchon ihre fchwieligen Hände.

Was .ihre Meffiaserwartung angeht, fo erklärten fie, kein

weltliches und irdifches, fondern nur ein himmlifches Reich

zu erwarten, welches am Ende der Welt, wenn Ghriftus in

feiner Herrlichkeit die Lebendigen und die Toten richten und

einem jeden vergelten werde nach feinen Werken, kommen
werde. Darauf wurden fie freigelaffen.^) Aber dennoch ift

allem Anfcheine nach auch Simeon, der Sohn des Klopas

und Bifchof von Jerufalem, als Abkömmling Davids und als

Chrift bei dem Statthalter Atticus von Judäa im zehnten

Jahre des Trajan angeklagt, gefoltert und im Alter von

120 Jahren gekreuzigt worden.^)

2. Die Kriege gegen die Juden unter Trajan im Jahre
115—117.

Während die niedergetretenen Juden Paläftinas in der Kriegerifche

Trauer um die Stadt und den Tempel und im Studium des Erfolge

Gefe^es Troft und Hilfe fuchten, war dem römifchen Reiche Trajans.

») Jof. B J. 6, 5, 4.

2) Hege[ipp bei Euf. HE. 3, 12, der fagt, diefer Befehl fei Veran-

lagung zu einer großen Verfolgung der Juden gewesen. Die Nachricht

mag {ich auf die erfte Zeit nach der Eroberung Jerusalems beziehen.

') Euf. HE. 3, 19-20. 3, 22, 6.

*) Hegefipp bei Eufeb. HE. 3, 32, 6, vgl. ebd. 32, 3 ff. Vgl. auch

den Art. Simon im Kirchenlexikon 11, 306—309. Das Martyrium fand

nach Euf. HE. 3, 32 ftatt ,,e7ii T^niavitv xatöa^/o? iiai vnarixuv 'Azzixov^^^

nach Euf. Chron., p, 163 ed. Schöne, im zehnten Jahre des Trajan; vnatixo?^

consularis heißt zur Zeit des Eufebius jeder Legat. Vgl. Marquardt

RStV 1, 420, 1.
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in der Perfon des M. Ulpius Nerva Trajanus, den Nerva

wenige Wodien vor feinem Tode, er ftarb am 27. Januar 98,

im Jahre 97 adoptiert hatte, ein großer, tatenreicher Kaifer

gegeben worden. Geboren am 18. September 53 in Spanien,

von Jugend auf an das Kriegsleben und Härte gegen fidi

felbft gewohnt, war er erft nach Sicherung von Unter- und

Obergermanien gegen Ende des Jahres 99 von Köln nadi

Rom gezogen, hatte den Senat und das Volk, unter anderm
ai^di durdi das Verbot, ihn Herr und Gott zu nennen, für

fidi gewonnen, dann fidi Dacien unterworfen und kurz hier-

nach durch Cornelius Palma audi das Gebiet von Gerafa,

Boftra, Philadelphia und der Nabatäerftadt Petra zu einer

römifchen Provinz Arabia gemacht. Im Jahre 114 n. Chr.

brach der Kaifer felbft nach Armenien auf und erklärte audi

diefes Land zur römifchen Provinz. Hiermit noch nicht zu-

frieden, rüdcte er im Spätherbft des Jahres 114 in Mefopo-

tamien ein und befehle bis zum Ende des Jahres 115 das

ganze Land zwifchen dem obern Euphrat und dem Tigris.

Im folgenden Jahre fügte er noch das Land jenfeits des

Tigris, wo er fogar fiegreich in Ktefiphon, die Refidenz des

Partherkönigs, eingezogen war, als Provinz Assyria dem
Reidie hinzu. Sdion rüftete er eine Flotte aus, um felbft

Indien der Römerherrfchaft zu unterwerfen. Da hörte er,

dafe alle Provinzen hinter ihm im Aufftande feien. Er eilte

zurück nach Babylonien, wofelbft nun fein Feldherr Lufius

Quietus das abgefallene Nifibis, in welchem viele an dem
Abfalle fidier nicht unfchuldige Juden wohnten, wieder er-

oberte und Edeffa verbrannte. Aber von nun an bis zu feinem

Tode im Auguft 117 foUte der große Kaifer nur noch Ent-

täufchungen erleben. Als er nach Syrien kam, hörte er von

einem furchtbaren Aufftande der Juden von Cyrene.

Aufftand der Vermutlich ift die Kunde von dem Mifegefchick des Kaifers

Juden in die Veranlaffung gewefen, dajg auf einmal die Juden in
Ägypten und Ägypten und Cyrene, „wie von einem wilden Geift des Auf-

yrene.
j.yj^j.g fortgeriffen, fidi gegen ihre heidnifdien Landsleute er-

hoben".^) Im Jahre 115 brach ein Aufftand aus, der im

Jahre 116 sich zu einem förmlichen Kriege auswuchs.^) Dabei

') Euf. HE. 4, 2.

2) Nadi Euf. HE. 4, 2 fing der Aufftand im 18. Jahre des Trajan
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zeigten die wie rafend gewordenen Juden^) überall in Ägypten,

in Cyrene und auf Cypern die ganze Wut eines lange auf-

gefpeidierten unauslöfchlidien Durftes nach Rache.

In Ägypten konnte nicht einmal die Macht des Statt-

halters M. Rutilius .Lupus den fidi zufammenrottenden Auf-

wieglern widerftehen. Nun flohen aber die im Gefecht

befiegten „Griechen" nach Alexandrien, griffen dort mit über-

legener Madit die Juden an und liegen keinen einzigen am
Leben.-) In den furchtbaren Strafeenkämpfen wurde die Stadt

zum Teil zerftört.^) Selbft der heilige Hain, in welchem

Cäfar das Haupt des Pompejus beigefe^t hatte, war zu

Kriegszwecken niedergehauen worden.*) Mit weldier Wut
gekämpft wurde, fieht man daraus, da]S die Juden audi die

Sdiiffe mit Flüchtlingen überfallen hatten.^)

In Cyrene kamen 220000 Menfdien um.^) Denn die

Juden machten alles, was Römer oder Grieche hiefe, nieder.

Dio Caffius') erzählt, fie hätten in ihrer dämonifchen Wut

fogar das Fleifch der Erfchlagenen gegeffen, {ich die Ein-

geweide derfelben umgewunden und fich mit ihrem Blute

beftrichen. Andere hätten fie von oben nach unten durch-

jagt oder fie wilden Tieren vorgeworfen oder fie gezwungen,

fich gegenfeitig im Zweikampfe umzubringen.

(=115) an und wuchs im folgenden Jahre (=116) zum Kriegean. Vgl. über

das Datum Tillemont, Hist. des Emp. II, 235 und Clinton, Fasti Romani I,

p. 100, während Mommfen RG V, 542 das 18. Jahr des Trajan als das

vorlebte Jahr des Kaifers = 116 fäffen will.

') Quasi rabie efferati. Oros., Hist. adv. Paganos. Rec. C. Zange-

meister. Vind. 1900. VII, 12, 6.

') Euf. HE. 4, 2.

^) Vgl. Euf., Chron, ed. Schöne II, 164 sq., wonach Hadrian das

von den Juden (nadi Hier, irrtümlich „von den Römern") zerftörte Alexan-

drien wieder herftellte. Völlige Ruhe fdieint erft unter Hadrian in Ale-

xandrien wieder eingekehrt zu fein. Denn das Chron. Euf. 1. c. berichtet

zum erften Jahre Hadrians, diefer habe die zum zweiten (fo die Über-

fe^ung des Hier.) oder zum drittenmal (fo die armen. Überfe^ung) auf-

rührerifdien Juden unterworfen.

*) Appian, Bell. civ. 2, 90.

^) Vgl. das Fragment Appians in Müller, Fragmenta historicorum

Graecorum. Tom. V, 1 (Par. 1870), p. LXV.

8) Dio Cass. 68, 32.

') Dio Cass. 68, 32.
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: Zur Bezwingung des Aufftandes fandte nun der Kaifer

den Feldherrn Marcius Turbo mit einem Heere und einer

Flotte, dem aber erft nach längerer Zeit und vielen Gefechten,

in welchen viele Taufende Juden von Cyrerie und von

Ägypten^ über welche ein gewiffer JudeLucuas als „König"

gebot, getötet worden waren, die Niederwerfung des Auf-

[tandes gelang.^)

Aufftand der Der Aufftand hatte fich aucii nach Cypern verbreitet, wo-
.luden in

\e\hl\ Artemion der Anführer der Juden war. Die Stadt Salamis
yP®'""- wurde damals ganz zerftört,^) und es kamen nicht weniger

als 240 000. Menfdien auf Cypern um. Dio Caffius, der uns

dies erzählty fügt hinzu, daß feit jenem Aufftande kein Jude

mehr die Infel betreten durfte und jeder, der etwa durch

einen Sturm dorthin verfdilagen werde, fterben müffe.^)

Der Feldherr Trajan fürditete auch die Verbreitung des Aufftandes
Quietus in uadi Paläftina. Denn nachdem auf Befehl des Kaifers der

aaltina.
j-Qj^^jjfjjg Feldherr Lufius Quietus die auch in Mefopotamien

fich anfammelnden aufftändigen Juden aus der Provinz weg-

gefegt und dabei fehr viele derfelben getötet hatte, wurde

diefer aus Mauretanien ftammende Berberfürft zum Statt-

halter von Paläftina ernannt.^) Abgefehen von diefer Er-

nennung liegt kein Grund zur Annahme vor, daß auch Pa-

läftina an dem Aufftande unter Trajan beteiligt gewefen ift.^)

Trajan felbft ftarb am 8. Auguft 117 zu SaHnus an der

cilicifdien Küfte auf der Reife nach Rom.

') EuJ. HE. 4, 2. Bei Dio Cass. 68, 32 heißt der Führer der Juden

Andreas.

Euf., Chron. ed. Schöne II, 164 sq. Oros. 1. c. VII, 12, 8.

ä) Dio Cass. 68, 32. — Nach einer zu Beirut gefundenen lateinifchen

Infdirift (Comptes rendus etc. 1912 p. 248—256; s. auch ZDPV, 1915, 230f.)

i\t unter andern ein Militärtribun der legio VII Claudia, der den Parther-

krieg' Trajans mitgemacht hatte, C. Valerius Rufus, damals mit Truppen

nach Cypern gefandt worden.

*) Dio Cass. 68, 32. Euf. HE. 4, 2.

'") Nur der Biograph Hadrians, Spartian (Scriptores historiae Augu-

stae, Hadrianus 5) fagt: „Lycia denique ac Palestina rebelles animos

efferebant." Die rabbinifdie Literatur weiß nichts von Aufwänden Palästinas

in diefer Zeit. Vgl. Derenbourg, p, 405 sq. Schlatter, Die Tage Trajans

und Hadrians (= Beiträge' zur Förderung chriftl. Theologie I, 3), Güters-

loh 1897, S. 88-99, beruft fich für das Gegenteil (S. 91) auf Midrasch

rabba zu Efther, Anfang und Mediiltha zu Ex, 14, 13 (in der deutfchen
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3. Kaifer Hadrian und der Aufftand des Barkochba
132—135.

Trajan ftarb kinderlos. Ihm folgte ein nach faft jeder Charakter

Riditung menfdilidien Wiffens und Könnens hodibegabter, des Kaifers

aber audi launifdier und reizbarer Mann. „Ernjt und Scherz,
Hadnan.

Herablaffung und Strenge, Ausgelaffenheit und Bedaditfamkeit,

Feftigkeit, Freigebigkeit, Verftellung, Mut und Milde waren

in ihm geeint. In allen Dingen war er nie derselbe. Daher

kam es, dag er alle [eine Freunde und Günftlinge nachher

als feine Feinde hajgte."^ Er pflegte raftlos von einer Provinz

in die andere zu reifen, die Gegenden und Städte in Augen-

fchein zu nehmen^) und überall felbft allerhand Einrichtungen,

namentlidi bezüglich des Baues von Städten, Tempeln und

Theatern, Brücken und Straßen zu treffen.^)

Um den Wirren im Often des Reiches ein Ende zuQuietus wird

machen, gab er nach feiner Jhronbefteigung Armenien und ermordet.

Mefopotamien ganz auf. Den Lufius Quietus rief er nidit

nur aus Paläftina zurück, fondern lieg ihn fogar zwei Jahre

fpäter unter der Befchuldigung, mit andern die Ermordung
des Kaifiers auf der Ja?d geplant zu haben, umbringen.

Gewig konnten nun die paläftinenfifchen Juden in der Ursachen des

Abberufung des Lufius Quietus eine ihnen erwiefene Gunft Aufftandes

erblicken. Es mag audi fein, dag fie fogar die Wiederher- ^^^ J"den m

ftellung des Tempels von Hadrian erwartet haben. Jedenfalls
^^^^P^"^-

haben wir keine glaubwürdige Nachridit, dag er ihnen die

Erlaubnis dazu in Ausficht geftellt habe.^) Das wäre auch da-

Überfe^ung der Mechiltha durch J. Winter und A Wünfdie, L. 1909, p. 92).

Vgl, aber zur Erklärung der Stelle Derenbourg, p. 412.

^) So Hadrians Biograph Spart, c, 14 und 15.

2) Dio Cass. 69, 8. Tertull. Apologeticum c. 5 nennt den Hadrian
einen „omnium curiositatum explorator",

3) Vgl. Gregorovius, Der Kaifer Hadrian ^ Stuttg. 1884, S. 62 ff.

und 468 ff.

*) Derenbourg, p. 412 ss. hält es für jicher, dag Hadrian den Juden
im Jahre 117 vage Verfprechen, Jerusalem und den Tempel wieder auf-

zubauen, gegeben, aber nur das heidnifche Älia und einen fdilieglich dem
Jupiter Capitolinus gewidmeten Tempel gebaut habe. Infolgedeffen hätten

fidi die Juden empört. Andere reden ähnlidi, fo z. B, Schlatter, Die
Tage etc., wonach Hadrian den Juden im Jahre 130 den Tempelpla^'

Feiten, Neuteftamentlidie Zeitgefdiidite. I, 2. u. 3, Aufl. 20
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mals unmöglich gewefen, weil dodi kein römifcher Kaifer in

diefer Weife die erft vor 40 Jahren von den Römern ver-

nichtete nationale Selbjtändigkeit des jüdifdien Volkes wieder

anerkennen konnte, was dodi mit jener Erlaubnis tatjächlidi

gefchehen wäre.^)

zurückgab. Nach den Quellen liegt aber die Sache folgendermaßen: Im
V. fibyllinifdien Buch (f.

darüber u.), weldies bis auf die Zeit Hadrians

geht, wird diefer als Friedensfür[t begrüßt (5, 46 sq.) und wird die Hoff-

nung auf einen Prie{terfür{t ausgefprochen, der den Tempel zu Jerufalem

und den Oniastempel in Ägypten wieder aufbauen wird (5, 492—495,

501 sq.). — Eine fpätjüdifche rabbinifche Quelle (Bereschit rabba c. 64;

vgl. die Stelle in Derenbourg, p. 416 s. und Wünfche, Der Midrasch

Bereschit Rabba, L. 1881, S. 307 f ) verje^t allerdings die von den Römern
gewährte Erlaubnis zum Wiederaufbau des Tempels in die Zeit des

R. Josua ben Chananja, der unter Hadrian lebte. Der Bau fei aber un-

möglidh geworden, weil der Kaifer fidii von den Samaritern gegen die

Juden habe beeinfluffen laffen und deshalb auch in Bezug auf den Bau
andern Sinnes geworden fei. Allein es kann hier nach dem Urteil von

Zunz, Die gottesdienftl. Vorträge der Juden ^, Frankf. 1892, S. 186 nur

die von Kaifer Julian gegebene' Erlaubnis gemeint fein. Übrigens lägt fich

aus dem erft im 6. Jahrhundert entftandenen Traktat (vgl. darüber Zunz 1. c.

184—189 und 265—267) mit feinen verworrenen Angaben überhaupt keine

derartige gefdiichtliche Frage beantworten. — Auch der angeblich um
117—120 abgefaßte Barnabasbrief foll in c. 16, 4 n'v xixl arrol <,i roiv

ey<9p()jv vrrTjpirni. nvoixnf^onTJöovöiv aizöv auf den heidnifihen Tempelbau

in Jerufalem unter Hadrian gehen. Allein der Verfaffer des nach c. 4

zur Zeit Nervas abgefaßten Briefes fpricht überhaupt von keinem fteinernen

Tempel, fondern von einem Tempel in den Herzen der Gläubigen (vgU

O. Bardenhewer, Gefch. der altkirchlichen Literatur, 1. Bd., Freib. 1902,.

S. 92-95). — Wenn aber Chrys. Orat. adv. Judaeos V, 10 fagt, die

Juden hätten dreimal verfucht, den Tempel wieder aufzubauen, unter

Hadrian, Konftantin und Julian (vgl. auch die fpäteren Georgius Cedrenus

ed. Bekker 1, 437 und Niceph. Call. HE. 3, 24, Migne PQ. t. CXLV,

p. 943), fo wird hier auf die Empörung der Juden und ihren damaligen

Verfuch, den Tempel zu bauen, Bezug genommen. — Das Chronicon

paschale ed. Dindorf I, 474 behauptet, Hadrian habe nach Unterdrückung

des Aufftandes, den es übrigens irrtümlich ins Jahr 119 n. Chr. fe^t, den

jüdifchen Tempel zerftört. — Epiphan. De mensuris et ponderibus § 14

fagt, Hadrian habe 47 Jahre nadi der Zerftörung der Stadt, als er auf

feinen Reifen nach Jerufalem gekommen wäre — das wäre alfo im

Jahre 117 gewefen — befohlen, die Stadt (nicht den Tempel) wieder

aufzubauen. Wenn das überhaupt etwas heißen foll, kann es fich nur auf

fpätere Reifen Hadrians beziehen, da diefer erft im Jahre 117 zur Re-

gierung kam.

Vgl. Gregorovius I. c. S. 38 f.
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Hadrian hat aber, wahrfcheinlidi ohne es zu wollen,

durch zwei Beftimmungen die Juden fo gereizt, dafe der Auf-

ftand erfolgte. Die eine Beftimmung war allgemeiner Art.

Er befahl nämlidi, nachdem fdion Domitian die Kaftrierung

als ein ftrafbares Verbrechen erklärt hatte, ^) diefelbe wie

Mord zu beftrafen.'^) Allein die Befchneidung wurde mit der

Kaltrierung auf gleiche Stufe geftellt^) und jomit war durch

dies Gefe^ das Judentum in feinem Beftand bedroht. Es

entjpricht diefem Tatbestände, dafe der Biograph Hadrians

als Urfache des jüdifchen Aufwandes das Verbot der Befchnei-

dung angibt.*) Die andere Beftimmung forderte die Juden

noch direkter heraus. Es war der Befehl des Kaifers, der

auf feinen Reifen durch das Reich im Jahre 130 nach Palä-

ftina gekommen war, in Jerufalem eine heidnifche Stadt als

römifche Kolonie mit einem Jupitertempel zu gründen.")

Sicher hat er zunächft an die Bedürfniffe des Legionslagers

zu Jerufalem, deffen Veteranen ja bei der Neugründung zu-

erft zu berücicfichtigen waren, gedacht und fich von feiner an

fo vielen Orten betätigten Bauluft leiten laffen.^)

Die Juden hielten fich aber nur fo lange ruhig, wie Ha- Der Aufftand

drian in Ägypten und Syrien weilte. Sobald er den Often ""^®'" ^®^

Führung des

1) Dio Cass. 67, 2. Sueton. Domit. 7. Barkodiba.

^) Vgl. Ulpian, Digest. XLVIII, 8, 4, 2: Divus Hadrianus rescripsit:

Constitutum quidem est, ne spadones fierent, eos autem, qui hoc crimine

arguerentur, Corneliae legis [de Sicariis et veneficis] poena teneri.

^) Vgl. Modestinus, Digest. XLVIII, 8, 11: Circumcidere Judaeis filios

suos tantum rescripto divi Pii permittitur (Antoninus Pius [138 - 161] ift

der Nadifolger Hadrians, der eben wegen des Aufftandes diefe Ausnahme
für die Juden gemadit hatte; für die Samariter bestand das Gefe^ Ha-
drians nodi zur Zeit des Origenes, vgl. Orig. c. Gels. 2, 13), in non

eiusdem religionis qui hoc fecerit, castrantis poena irrogatur. Vgl. über

die diesbezüglidie Geje^gebung der Römer Jufter 1, 263—271, 2, 194 s.

*) Vita Hadriani c. 14: moverunt ea tempestate et Judaei bellum,

quod vetebantur mutilare genitalia. Vgl. Mommfen RG. V, 549.

^) Hadrian war im Jahre 130 in Syrien, im November 130 in Ägypten,

danadi alfo 131 wieder in Syrien, wie bereits Edchel, Doctrina Numorum 6,

489—491, dem die Neueren, audi Clinton, Fasti Romani I, p. 114 sqq.

zu den Jahren 129—131, folgen, zeigt. Dio Cass. 69, 12, der die Grün-

dung von Aelia Capitolina zu Jerufalem und die Erriditung des Jupiter-

tempels als Grund des Aufftandes angibt, fe^t voraus, dag beim Ausbrudi

des Aufftandes der Bau fdion begonnen hatte.

«) Vgl. Mommfen RG 5, 644 f.

20*
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verließt) und fidi nach Athen begab, im Jahre 132,^) bradi

der Aufftand aus, der, da er von den Juden der ganzen

Welt unterftü^t^) wurde, an Dauer und Furchtbarkeit felblt

dem unter Vefpajian nicht nadiftand. Vergebens fuchte der

Statthaher Tineius Rufus von Judäa den Aufftand durdi Aus-

rottung ganzer Ortfdiaften mit Männern, Weibern und Kin-

dern*) niederzutreten. Selbft Jerufalem fiel in die Hände
der Aufruhrer.^) An der Spi^e der Empörer jtand ein durdi

gewaltige Körper- und Willenskraft [idi auszeichnender Mann
namens Simon, ^) welcher bei den chriftUdien Vätern den

Namen Kocheba oder gewöhnUcher Barkochba, d. h. Stern

oder Sternenfohn führt, wie fich denn auch Barkochba

1) Dio Cass. 69, 12.

''') Auch Euf. Chron. ed. Schöne II, 166 sq. fe^t den Aufftand in das

16. Jahr des Hadrian, al|o 132/133.

3) Dio Cass. 69, 13.

*) Euf. HE. 4, 6.

^) Dies folgt aus der Angabe Appians (De rebus Syriacis 50), dag

Hadrian abermals die Stadt Jerufalem zerftörte (vgl. Mommfen RQ 5,

545, 2), und aus den Münzen (vgl. die jüdifchen Aufftandsmünzen bei Madden,

Coins of the Jews, p. 188—206 und 230—246; vgl. audi Levy, Gefch. der

jüd. Münzen, S. 83—131). Denn man kennt Silber- und Kupfermünzen von

urfprünglich römifchem Gepräge, welche auf der einen Seite die Auffdirift

Simon, auf der andern die „lecheruth Jeruschalem" = „der Freiheit

Jerufalems" tragen und fomit die Befreiung Jerufalems auf Simon zurück-

führen. Vgl. Madden, p. 233-241; Levy, Gefchichte, S. 93-96, 105-108.

Die verfchiedenen Auffaffungen über das Alter der jüdifchen Aufftands-

münzen
f.

bei Schürer I, 765—772; vgl. auch Kennedy, art. Money in

Hastings D. III, p. 430 f.

«) Vgl. Anm. 5.

') So heißt er bei Juftinus Apol. I, 31 und Euf. HE. 4, 6. Euf. Chron.

ed. Schöne II, 168 sq. nennt ihn Chodiebas. In den rabbinifdien Quellen

heigt er Barkofiba oder Benkofiba = Sohn des Kofiba, fei es nun, dag

unter Kofiba fein Vater oder feine Heimat verftanden ift. Vgl. Derenbourg,

p. 423, 3 und Schürer I, 683. Erft in fpäterer Zeit (vgl. den nach Zunz,

Vorträgen, S. 189—191 nicht vor der zweiten Hälfte des 7. Säkulums

abgefchloffenen und von Wünfche L. 1881 überfe^ten Midrafch Echa rabbati,

S. 100) erklärte man den Namen im Sinne von „Sohn der Lüge", indem

man ihn Benkoseba ("^-i^i = lügenhaft, vgl. Levy, Neuhebr. Wörterb. II,

312) nannte. Ein Schriftfteller des 8. Jahrhunderts, Georgius Syncellus,

Corpus Scr. bist. Byzant. t, I, p. 660 fagt: Der Befehlshaber des Auf-

ftandes der Juden war ein gewiffer Chochebas, der einzige Sohn, der

mit „Stern" in der Überfe^ung wiederzugeben ift (r^? 'lovSaiwv dnoöräöawi;
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felbft für einen „Stern vom Himmel" ausgab.^) Für den

Aufftand war befonders der berühmte erjte Gefe^eslehrer der

damaligen Zeit, der Rabbi Akiba, tätig. Diefer foll audi den

Simon als den Meffias, den König Ifraels bezeichnet haben,

indem er die Stelle der Heiligen Schrift^) von dem Sterne,

der aus Jakob aufgehen werde, auf ihn deutete.^)

Damals erfüllte lidi das Wort der Heiligen Sdirift : *) „Idi

bin in meines Vaters Namen gekommen und ihr nehmet midi

nidit an. Wenn ein anderer in feinem Namen kommt, den

werdet ihr annehmen." Denn ganz Ifrael nahm den Simon

auf, obwohl er weder davidifdien Gefchledites war, nodi

Wunder tat,^) nodi fidi durdi besondere Frömmigkeit aus-

zeichnete, während die Chriften in Judäa, weldie den Pfeudo-

meflias nidit anerkennen wollten, von ihm mit fdiweren

Strafen heimgefucht wurden.^)

Der Aufftand verbreitete fidi bald überall hin, fo dag Derrömifche

fdiliefelidi „die ganze Weh in Bewegung war".') Hadrian Feldherr Ju-

mugte, um des Aufftandes Herr zu werden, den beften römi- '^"^ Severus

fchen Feldherrn, Julius Severus, aus Britannien herbeirufen.^ ^uma d
Und auch diefem gelang die Unterdrückung des Aufftandes

Xo^sßäg xig, o piovoysvijQ ijyslro, o? igfiBvsvero dörij^). Theodor Reinadi,

Monnaies juives 1888, p. 57, 1 bemerkt zu o novoyevrc „il est possible,

que se cache le mot 'dön//,o^voyEviji;, descendant des Asmoneens. Clermont-

Ganneau, Barcochebas o ßovoyevri?,"^ Rb 1920, 540—555 hält zwar die

Korrektur paläographifdi für möglich, will aber felbft ftatt o novnyev^q

das eine Wort ofioioyevTJg oder onoyevrji; lefen. Dann wäre der Sinn „qui

est de meme race", d. h. die Juden waren befehligt von Barchochba,

der felbft ein Jude war.

1) Eus. HE. 4, 6.

2) Num. 24, 17.

3) Jer. Taanith, fol. 68 (deutfdi bei Wünfdie, Der jerufalemifdie

Talmud, Zürich 1880, S. 157).

*) Joh. 5, 43.

°) Nadi Hier. Contra Rufinum 3, 31 hätte Barkochba auch durdi angeb-

liche Wunder, fpeziell durdi Feuerfpeien, die Menge betört („Stipulam in

ore succensam anhelitu ventilabat, ut flammas evomere putaretur 1. c). Die

jüdifdien Quellen fagen von Wundern nichts. Vgl. Klausner, Die meffian.

Vorftellungen des jüdifdien Volkes im Zeitalter der Tannaiten, Berlin

1904, S. 5.

«) Justin. M. Apol. I, 31. Eus. Chron. ed. Sdiöne II, 168 sq.

7) Dio Cass. 69, 13.
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Gründung

von Aelia

Capitolina.

nidit durdi eine große Schlacht, fondern er mußte einen Ort

nadi dem andern erobern. Wir lefen von 50 Feftungen,

weldie genommen, von 985 Ortfchaften, weldie befe^t wur-

den, von 580000 Menfchen, welche in diefem Aufftande um-
gekommen find.^) Bis zulegt hielt fidi die ftarke Bergfefte

Beth-ther, in der Nähe von Jerufalem,^) (das heutige Bittir,^)

eine Station der Bahn von Jafa nach Jerufalem, 11 km {üd-

weftlidi von Jerufalem). Audi fie wurde aber im 18 Jahre

Hadrians,*) im Jahre 135,^) erobert und Barkodiba felbft

bei der Eroberung getötet.^)

Faft ganz Judäa war eine Einöde geworden.') Die

zahlreidien überlebenden Gefangenen wurden auf öffentlichen

Märkten zu geringen Preifen verkauft.^) Aber audi die Rö-

mer hatten fo große Verlufte erlitten, daß Hadrian in feinem

Berichte an den Senat die übliche Eingangsformel, daß er

und das Heer fich wohl befänden, wegließ.^)

Nachdem die erfte Gründung einer neuen Stadt auf dem
Boden Jerufalems durch den Krieg eine fo blutige Unter-

brechung gefunden hatte, ließ Hadrian nach dem Kriege mit

begründeter Hoffnung auf Erfolg die neue Stadt bauen,

Aelia Capitolina,^") weldie die Verfaffung einer römifchen Kolo-

nie erhielt.^^) Älia hieß fie zu Ehren Hadrians, deffen Fami-

lienname Älius war,^^) Capitolina zu Ehren des capitolinifdien

1) Dio Cass. 69, 13. 14.

2) Euf. HE. 4, 6.

3) Vgl. u. a. Clermont-Qanneau, Etudes d'archeologie Orient. I, 141 s.

*) Euf. HE. 4, 6. Das 18. Jahr Hadrians erftreckt fich vom 11. Auguft

134 bis 11. Auguft 135.

^) Vgl. Anm 4. Aus Anlag der Beendigung des Krieges hat Hadrian

den Titel „zum zweitenmal Imperator" (^imp[erator] II) angenommen, den

er im Jahre 134 in einem Militärdiplom vom 15. September 134 (CJL. III,

p. 878 = CJL. X, n. 7855) noch nicht führt. Vgl. Schiller, Gefch. d. r.

Kaiferz. I, 614, 4; Schürer I, 697, 139.)

«) Euf. HE. 4, 6.

') Dio Cass. 69, 14.

8) Hier, ad Zachar. 11, 5 (Ed.^ Vallarsi 6, 885); ad Jerem. 31, 15

(1. c. 4, 1065).

8) Dio Cass. 69, 14.

'») Dio Cass. 69, 12.

") Vgl. Ulpian, Digest. L, 15, 1, 6: In Palaestina duae fuerunt colo-

niae, Caesariensis et Aelia Capitolina, sed neutra jus Italicum habet.

1^ Euf. HE. 4, 6.



Vin. Kap, Die legten vergeblichen Kämpfe der Juden, 311

Jupiter, dem nun auf dem Tempelpla^e felbft ein Tempel

erriditet wurde.^) Dort ftand auch eine Bildfäule Hadrians.^)

Die Heidendiriften durften fidi in Älia niederlaffen, wo fie Heiden-

von nun an unter heidendiriftlidien Bifchöfen wohnten.^) Es *rilten in

mag dies damit zusammenhängen, dag Hadrian im VerhäU-
j^oHna

nis zu andern Kaijern fidi den Chriften günftiger erwies und,

wenn er audi nicht, wie behauptet worden ift, durdi fein

Edikt an Minucius Fundanus*) den Chriftusglauben geradezu

freigab, den Magiftratsperfonen doch damit die Möglichkeit

bot, die Anklagen gegen die Chriften zu erfdiweren und

zurückzudrängen.^)

') Dio Cass. 69, 12. In einem Fragment des Hippolytus zu Matth.

24, 15 f., weldies in dem fyrifdien Kommentar des Dionyfius bar Salibi

in Apocalypsim, Actus et Epp. catholicas (= Corpus script. Christ.

Orient. Scriptores syri. Series II Tom. C I., ed. J. Sedlacek, Paris 1909)

erhalten ift (vgl. audi den fyrifdien Text in Gwynn, Hermathena, A series

of papers etc. Dubl. VII, 1890 p. 137—150; fodann Hippolytus Werke,

herausg. von Achelis, L. 1897, I, 2, p. 244 ff.) heißt es nach der latein.

Überfetjung von Sedlacek (1. c. Tom, C I, 1910): „Et Vespasianus non

erexit idola in Templo, sed illa legio quam collocavit Trajanus Quintus,

vir nobilis Romanorum, erexit ibi idolum, quod vocatür Köre." Nadi der

Überfe^ung von Clermont-Ganneau, Recueil VI (1905) p. 1945 wäre zu

lefen: „Quietus, Befehlshaber der Römer, errichtete dort ein Gö^enbild."

Daß nicht Quietus, fondern Quintus z. 1. ift, fcheint nadi Gwynn, Achelis

und Sedlacek zweifellos. Schürer hat gemeint, 1, 3. u. 4. Aufl., S. 701, unter

Trajanus Quintus fei der Kaifer Decius verftanden, es liege hier eine

fpätere Gloffe eines Lefers aus der decianifdien Verfolgungszeit vor.

Das ift aber nadi der Überfe^ung von Sedlacek unnötig „Möglidi ift

audi", wie E, Neftle, Th. Ltztg. 1911, 13 Sp. 397 fagt, „mit Annahme eines

Anakoluths zu überfe^en: fondern (bei der) Legion, welche Trajan fandte,

erriditete Quietus ein Bild der Köre."

2) Vgl. Hier. Comm. in Ifai. 2, 9 (Vallarsi 4, 37) und Hier, Comm.
in Matth. 24, 15 (Vallarsi VII, 194). Audi Chrys. adv. Judaeos V, 11

fpricht von einer Statue Hadrians. Der Pilger von Bordeaux (Itin, Hier,

ed. Geyer, p. 22) fagt allerdings: sunt ibi et statuae duae Adriani. Das
ift ein Irrtum, wozu er durch die Auffdiriften zweier zu feiner Zeit dort

befindlichen Statuen gekommen war, wovon die eine dem Trajanus

Hadrianus und die andere dem Aelius Hadrianus Antoninus gewid-

met war. Vgl. Clermont-Ganneau, Recueil VI, 1905, p. 194.

3) Euf. HE. 4, 6.

*) Vgl. dasfelbe bei Juftin. M. Apol. I, 69 und bei Euf. HE. 4, 9.

s) Vgl. u. a. Wehofer, Die Apologie Juftins des Philofophen und
Märtyrers in literarhijtorifdier Beziehung zum erftenmal unterfucht

(=6.Supplem. der Rom. Quartalfdirift), Rom 1897, S. 52 ff.; Callewaert,
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Den Juden i(t Den Juden war es bei Todesftrafe verboten, überhaupt
das Wohnen das Gebiet von Älia zu betreten.^)
in Aeha Capi-

gj-j^ jj^ jpäterer Zeit erlangten die Juden wenigftens die
toinaver-

Vergünftigung, einmal im Jahre, am Tage der Zerftörung

der Stadt, diefelbe befudien zu dürfen. So war es audhi in

der Zeit des Hieronymus, der erzählt,^) wie damals die Juden
für Geld fidi die Erlaubnis kaufen muj^ten, auf den Trümmern
Jerufalems weinen zu dürfen. „An dem Tage," fagt er, „an

welchem Jerufalem von den Römern genommea und zerftört

wurde, fieht man eine klagende Menge. Abgelebte Frauen

und alte Männer in Lumpen ftrömen zufammen , , ., um über

die Trümmer des Tempels zu klagen . . . Aber während
nodi ihre Wangen feudit von Tränen find und fie mit aus-

geftredkten Armen und aufgelöften Haaren beten, erfcheint

der Soldat und verlangt feinen Lohn dafür, daß er fie noch

länger weinen lägt."

Heutzutage geht kein Jude auf den Tempelpla^, um
nidit irgendwo auf die Stelle des AUerheiligften zu treten.

Aber Freitags abends und an hohen jüdifchen Fefttagen

kommen fie zu der Klagemauer, traurig die alten Steine

küffend, und betend, dag der Herr fidi Zions erbarme und

die tröfte, welche trauern über Jerujalem.

Le rescrit d'Hadrien ä Minucius Fundanus. Rev, d'hist. et de litterature

religieuses, Paris 1903, Tome VIII, p. 152-189.

1) Juftin, Apol. I, 47; Dial. c. Tryph. c. 16. Ari[to von Pella bei

Euf. HE. 4, 6 u. a. Unter Zugrundelegung- fdiriftlidier Nadirichten und

aufgefundener alter Refte hat H. Vincent, Jerusalem, Paris 1914, 2, 1-81

ein großartiges Bild der römifdien Kolonie Aelia Capitolina gezeidinet.

2) Hier, in Sophon. 1, 15 sq. (ed. Vallarsi VI, 692). Der Pilger

von Bordeaux (ed, Geyer, p. 22): „Nidit weit von den Statuen (des

Hadrians) ift ein durchlödierter Stein, den alljährlidi die Juden falben

und klagend mit ihren Tränen bene^en. Dann zerreigen fie ihre Kleider

und entfernen fidi wieder." Vermutlidi ift der 17,7 m lange, 13,5 m
breite und 1,25—2 m über dem Boden fidi erhebende Fels in der heutigen

fog. Omarmofdiee oder der Kubbet es Sachra, d. h. dem Felfendom ge-

meint, auf weldiem nadi der jüdifdien Tradition (vgl. z B. Art. Jerufalem

im Kirdienlexikon 6, 1330 f ) Meldiifededi geopfert haben foll, und auf

weldiem wohl der große Brandopferaltar geftanden hat.



Zweiter Abfchnitt.

Die Innern fozialen und fittlidien

Zuftände des jüdifdien Volkes in der

neuteftamentlichen Zeit.

IX. Kapitel.

Die Verfaffung der jüdifdien Städte Paläftinas.

Der Hohe Rat zu Jerufalem.

1. Die Verwaltungsbezirke.

Das Neue Teftament unterfdieidet zwar^) zwifchen Fledcen Flecken und

{xwfiat) wie z. B. Emmaus, Bethlehem, Bethanien und Städten Städte.

(noXeig) wie z. B. Nazareth, Kapharnaum und Naim.-) Es ift

aber keine fdiarfe Unterfcheidung , wodurch etwa eine Ver-

fdiiedenheit der Verfaffung hervorgehoben werden foll, fon-

dern eine populäre, fchwankende.^) Geradefo verhält es fidi

übrigens audi mit Jofephus, der z. B. die fehr bevölkerte

und mit Mauern umgebene Ortfchaft Japha in Galiläa einen

Flecken nennt.*)

In Judäa hat es zur Zeit des Jofephus elf Toparchien Die

oder Verwaltungsbezirke, die mit unfern Kreifen Ähnlidikeit Topardiien

haben, gegeben. Es wird nämlich von den betreffenden Judäas.

») S. das Material fchon bei Winer RWB., Art. Städte *II, 510.

2) Vgl. Luc. 7, II. 24, 13. Job. 7, 42. 11, 1 etc. In Marc. 1, 38

wird fogar von xw/toTrdAe«? geredet, d. b, Marktflecken, Orten, die an

Größe und Einwobnerzabl Städten ähnlicb waren.

3) Z. B. Betbfaida heißt Marc. 8, 23 xoi^ij, Job. 1, 44 nöU?..

*) Jos. Vita 45. Vgl. auch Ant. 20, 6, 2, wo Lydda ein Flecken

heißt, der einer Stadt an Größe nidits nachgab. Gifdiala wird B. J, 4,

2, 1 ein Städtdien TioXixvij genannt; ebenfo Engaddi B. J. 4, 7, 2, ob-

wohl es nach B J, 3, 3, 5 wie Lydda Si^ einer Toparchie war.
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Kreisftädten ausdrücklidi gefagt, dag ihre Umgebung ihnen

untergeordnet gewefen ift. Die Namen der elf Topardiien

find Jerufalem, Gophna (an der Straße von Jerufalem nadi

Neapol s, das heutige Dfdiifna)/) Akrabatta (füdöftlidi von

Neapolis, je^t Akrabeh),^) Thamna (das heutige Tibne,

zwifdien Akrabeh und Lydda),^) Lydda/) Ammaus ^) (oder

Emmaus, jüdöftlidi von Lydda, das heutige Amwäs), Idumäa,^)

Engaddi^) (am Weftufer des Toten Meeres), Herodeion/)

Jericho.^) Weitere Kreisftädte waren in derfelben Zeit im

Weften Judäas Jamnia^°) und Joppe'^), während für das

Gebiet des Königs Agrippa vier Topardiien erwähnt find,

Gamala, Gaulanitis, Batanäa und Tradionitis. Vermutlidi hat

') Vgl. auch B. J. 1, 1, 5. 2, 20, 4. 4, 9, 9.

2) Vgl. auch B. J. 2, 12, 4. 20, 4. 22, 2; 3, 3, 4; 4, 9, 3-4 und 9.

3) Vgl. auch Jos, B. J. 2, 20, 4. 4, 8, 1. Noch zur Zeit des Eujebius

zeigte man in Thamna das Grab des .Tofue, Vgl, Eus. Onom. ed. Klofter-

mann, p. 70 und p. 100 und Hier. Ep, 108 ad Eustochium c. 13.

*) Vgl, auch B. J. 2, 20, 4, S. o. S. 56.

') Vgl. auch B. J. 2, 20, 4, S. o. S. 59 f.

^) Jos. B. J. 3, 3, 5 hat „xai 'Aftftauvg tial IHlh] «al 'IdüVßaia'K Da

aber Pella in Peräa liegt, fdieint ein Textverderbnis vorzuliegen und ift

vielleicht zu lefen xal ^ Be&XenxriqiMv iv 'löovfiuia. Denn nadi B. J. 4, 8, 1

begab fich Vefpafian von Ammaus „inl zrjv Bed-kenTTjqxüv xona^yiav'''-

Diefe ift aber nadi dem Zufammenhange 1. c. identifdi mit Idumäa. Denn

es heißt alsbald: /Zi'^t de avnjv re xai zijv yetxvioiöav ccveAwr, xai x« tibqi^

Tri? 'Idov/Jiaiac; gi^orpta Tot? inixaiQotq zonoig insreixiös. KaraXaßöfievoc

de dvo Kfäfia.? ra? /Aeöatzärag tTJg 'J6ov/iaiag .... avzog .... vitBÖT^B<pEV

ek 'A/i/J-aovvza. Es Wäre dann audl B. J. 3, 3, 5 us(jll^szai 6'e «V UvSena

xktiQovxicig zu verbeffern in tk dixa etc. Auch Plinius N. H. 5, 14 fagt,

daß Judäa in 10 Toparchien eingeteilt worden: „Hiericuntem . . . Em-

maum, Lyddam, Jopicam, Acrabatenam, Qophaniticam, Thamniticam,

Betholeptephenen, Orinen, in qua fuere Hierosolyma . . . Herodium cum

oppido inlustri eiusdem nominis." Es find diefelben wie bei Jofephus,

nur daß hier Engaddi ausgelaffen und Joppe genannt wird- Sdiürer II,

230 will an Stelle • Pellas bei Jofephus Bethletepha lefen, weldies nach

feiner Auffaffung von B. J. 4, 8, 1 zwifdien Emmaus und Idumäa gelegen

habe und vielleidit (Sdiürer II, 232, 37) mit dem heutigen Bet-Nettif

identifdi fei. An Bethleptepha erinnert das heutige Beth-palet-phelet

öftlich von Beerfeba.

') S. o. S. 52.

8) S. o. S. 130 und S. 110.

9) Vgl. audi B. J. 2, 20, 4. S. o, S. 48.

") S. o. S. 57 ff.

»') S. o, S. 55.
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äudi vor der hier gefchilderten Zeit des Königs Agrippa II.

eine ähnlidie Einteilung beftanden, da fdion das erfte Makka-

bäerbudi drei Topardiien von Samaria kennt.^)

2. Die Ortsbehörden und Lokalgerichte.

Sowohl für die frühefte Zeit der Gefdiidite Ifraels wie ^'^^ äU^iten

für die Zeit der Könige und die nadiexilifche Zeit nennt das ^^"^?"^y|j^j

Alte Teftament „die Älteften der Stadt" als Vertreter der^° p^^j^^g^""

Gemeinden^) und als Ortsobrigkeit mit riditerlidier und poli-

zeilidier Gewalt.^) Deshalb ift es felbftverftändlidi , daj^ es

fidi geradefo wenig wie bei den römifchen Senatoren not-

wendig um an Jahren vorgerückteren Männern gehandelt

hat, fondern daß der Name „die Älteften" ein Amts- und

Ehrenname gewefen ift.

Für die römifdie Zeit hat nadiweislidi ein Rat [ßovXtj) als Die Ortsbe-

Lokalbehörde an der Spi^e der paläftinenfifdien Gemeinden ^°^'"^^^"^"^^^'"

geftanden, weldiem auch die Polizeigewalt zukam.*) Ver- ^

zeit^"
mutlich hat diefer Rat gewöhnlich auch die Funktionen des

im Neuen Teftament^) erwähnten Ortsgerichts oder des Syne-

driums des betreffenden Ortes ausgeübt. Schon im Buche

Deuteronomium wird die Einrichtung von Ortsgerichten be-

fohlen^) und madit dasfelbe Budi es klar, daj5 die Richter

eben die Älteften') oder der Gemeindevorftand gewefen find

Jofephus umfchreibt die Vorfchrift des Deuteronomiums in

der Weife, wie fie zu feiner Zeit von den Pharifäern gelehrt

und ohne Zweifel audi praktifch geübt wurde. Er fagt näm-

lidi: „In jeder Stadt follen fieben tugendhafte und gereditig- Sieben Ridi-

keitsliebende Männer den Gemeindevorftand bilden, welchem ^^^ *" j®^^^

zwei Leviten als Diener beigegeben werden foUen. Die- ®"^®*" ®'

1) 1 Macc. 11, 28.

2) Deut. 19, 12. 21, 3. 6. 22, 15. 1 Sam. 11, 3. 16, 4. 1 Kön. 21,

8. IL Esdr. 10, 14. 2 Macc. 14, 37.

3) Deut. 22, 15 ff., 25, 7 f. Ruth 4, 2 ff. Judith 10, 6.

*) Vgl. Jos. B. J. 2, 14, 1, der von Räubern redet, die von ihrer

Ortsbehörde {vn6 rij? na(j' Bxäözoig ßovkri(;) in Gefängnis gev^rorfen wurden.

5) Matth. 5, 22. Vgl. Matth. 10, 17. Marc. 13, 9.

•) Deut. 16, 18.

') Vgl. Deut. 21, 19. 22, 15. 25, 7. In fdiwierigen Fällen foUen aber

die Priefter befragt und ihr Ausspruch als verbindlich angefehen werden.

Deut. 17, 8 f. 19, 17. 21, 5.
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jenigen, die in den einzelnen Städten Redit fpredien, foll

man in Ehren halten und deshalb in ihrer Gegenwart weder

fchmähen, nodi fonft etwas Unziemliches tun." ^) Audi konnte

entweder von den Parteien appelliert werden oder vom Orts-

geridite felbft eine Reditsfadie direkt „an die heilige Stadt"

verwiefen werden und dort „der Hoheprie[ter, der Prophet

und die Geroufia fidi verfammeln und nadi ihrem Gutdünken

entfcheiden."^) Dem entfpridit es audi, dag;, als Jofephus

Statthalter von Galiläa war, er in jeder Stadt Jieben Riditer

zur Entfdieidung unwichtiger Streitigkeiten einfette, die wich-

tigeren Angelegenheiten und die peinlidien Fälle aber fidi

felbft und einer Behörde von 70 Älteften vorbehielt.^)

Für die fpätere Zeit bemerkt die Mifdina, daß ein Lokal-

gericht (Synedrium) aus 23 Mitgliedern beftehe/) Zugleich

zählt jie aber auch eine Reihe von Fragen auf, zu deren

Entfcheidung drei Perfonen genügen, z. B. bei Geldprozeffen,

Drei Richter, bei Raub und körperlichen Verlegungen.^) Le^teres mag
auch fchon in früherer Zeit fo gewefen und dabei an einen

Richter mit zwei Beifi^ern zu denken fein. Denn wenn
Jefüs im Gleidinis ermahnt, fich mit dem Gläubiger auf dem

») Ant. 4, 8, 14. — In Ant. 4, 8, 38 und B. J. 2, 20, 5 wird wohl

von den 7 Richtern, aber nidit von den Dienern geredet. Daß es (idi

um Diener und nicht etwa um 2 levitifche Beifi^er, wie z. B. Baudissin,

art. Priests and Levites in Hastings IV, 97 meint, handelt, ergibt fich aus

dem Ausdrucke vnriQi.tri? (Luc. 4, 20 gebraucht ihn von Synagogen-

dienern) und aus Siphre Deut. P. 15 (f. 68 ed. Friedmann), wo von Le-

viten, die mit dem Riemen fchlagen (bei der Geiglung) geredet wird.

Vgl. H. Weyl, Die jüdifchen Strafgefe^e des Flavius Jofephus in ihrem

Verhältnis zu Schrift und Haladia (Diss.), Berlin 1900, S. 16.

2) Ant. 4, 8, 14.

3) B. J. 2, 20, 5. Er tut allerdings fo, als ob er die ganze Einridi-

tung überhaupt er[t getroffen hätte, was von dem Rate der Siebzig für

jene Zeit richtig fein mag. In früherer Zeit hatte einmal der römifdie

Feldherr Gabinius (f. o. S. 102 f.) zu Sepphoris für Galiläa ein Synedrium

eingerichtet. Ant. 14, 5, 3. Vgl. B. J. 1, 8, 5.

*) Sanhedrin I, 6. Vgl. Seiden, De synedriis et praefecturis juri-

dicis veterum Ebraeorum libri tres. Ed. nov. Francofurti et Lipsiae

1734, II, 5.

5) Sanh. I, 1. VgL Seiden II, 10, 4. Schürer II, 225 meint hingegen,

es fei nirgends in der Mifdina gefagt, dag es Ortsgeridite gegeben

habe, welche aus 3 Perfonen beftanden. Die kleinsten Ortsbehörden

hätten aus 7 Perfonen beftanden, wofür er (ich dann auf Jos. Ant. 4,

8, 14 beruft. Es find aber die verfchiedenen Zeiten auseinanderzuhalten.
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Wege zu vertragen, fo redet er von dem Richter, vor den

fonft der Schuldner gefchleppt werde/)

Zur geriditlidien Feltjtellung des Tatbeftandes waren

mindeftens zwei Zeugen notwendig.^) Audi mugte dem
Riditerfpruch eine gerichtliche Unterjudiung und ein Verhör

vorausgehen.^)

Zur Zeit Chrifti hatten folche Lokalgeridite [ogar (in

erfter Initanz) über \o fdiwere Kriminalfälle wie Mord zu

entfcheiden.*)

Gewigi war mit der römifdien Herrfchaft unter den Land- Schonung der

pflegern zunächft in Judäa, Samaria und Idumäa feit der einheimifdien

Abfe^ung des Archelaus der römifche Landpfleger audi der Behörden

hödifte Richter im Lande. Allein wie die Römer überall „..
'

. ^ ,. , , . . , r, . Romer.
die Eigentümlidikeiten der ihnen unterworfenen Provinzen

fdionten, fo haben fie es befonders auch in Judäa getan.

Die einheimifchen Gerichte, fowohl die jüdifchen Lokalgerichte

wie der oberfte jüdifche Gerichtshof, das Synedrium oder

der Hohe Rat in Jerufalem, blieben beftehen,^) wie denn

überhaupt die einheimifchen Behörden in Samaria, in Cä-

farea und namentlich in Jerufalem ein großes Mag von

Rechten behielten.^)

3. Der Hohe Rat zu Jerufalem.^)

Eine Behörde von Älteften mit Strafgewalt hat allem Gefchichte des

Anfcheine nach fchon in der perfifchen Zeit zu Jerufalem be- jüdifchen

— Rates bis auf

1) Matth. 5, 25. Vgl. auch Luc. 18, 5 von dem Richter, welcher Archelaus.

fdilieglich der Witwe recht gibt, weil {ie ihm überläjtig ift.

Deut. 17, 6. 19, 5. Jos. Ant. 4, 8. 15. Vita 49. Matth. 18, 16.

2) Deut. 17, 4—13. 19, 16-20. Jos. Ant. 4, 18, 15. Joh. 7, 51.

*) Matth. 5, 21 — 22. Auda in der Mifchna wird den Synedrien von

23 Mitgliedern diefe Kompetenz zuerkannt. S. Sanhedr. 1, 4 und 1, 1.

Vgl. auch Seiden II, 10, 3.

6) Matth. 5, 21.

^) Der Landtag von Samaria {üafiafjsmv -^ ßovkri) wird Ant. 18, 4, 2

erwähnt. Über Cäjarea vgl. Ant. 20, 8, 7. S. auch Mommfen RG 5, 511 ff.

') Die talmudifche Hauptquelle ift der Traktat Sanhedrin, Text und

lat. Überf. in Ugolini, Thesaurus antiq. sacrarum Bd. 25. Venetiis 1762.

S. auch M. Rawicz, Der Traktat Sanhedrin. Ins Deutfdie übertragen und

mit erläuternden Anmerkungen vergehen. Frankf. a. M. 1892. Andere

deutfche Überfe^ungen f. Einl. S. 12. Vgl. das 316, 4 angeführte Werk
von Seiden. Langen, Das jüdifche Synedrium und die römifche Prokuratur
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ftanden.^) Sidier aber exiftierte eine Geroufia, d. h. ein

oberfter Senat in Jerufalem fowohl in der griediifchen Zeit^)

als auch in der Zeit der Makkabäer Judas, Jonathan und
Simon.^) Als die Königin Alexandra fchon fchwer erkrankt

war und ihr Sohn Ariftobul [ich der Feftungen bemäditigt

hatte, gingen die „Älteften der Juden" mit Hyrkan, dem
Hohenprielter, zur Königin und erhielten von ihr Vollmachten,

alles nadi Gutdünken ins Werk zu fe^en.^) Unter dem
römifchen Feldherrn Gabinius ift fpäter vorübergehend das

Land in fünf voneinander unabhängige Bezirke {gwsöqio)

geteilt worden.^) Cäfar hob diefes wieder auf und ernannte

den Hyrkan zum Ethnarchen.^) Unter diefem hat der Hohe
Rat oder das Synedrium den Herodes wegen feines gewalt-

tätigen Vorgehens in Galiläa zur Verantwortung gezogen.')

Zwar hat Herodes felbft mit blutiger Gewalt den Hohen Rat

gefäubert und die Hohenpriefter nach Beheben ein- und ab-

gefegt, aber er hat ihn keineswegs unterdrüdit.^)

Der Hohe Rat Nadi dem Tode des Herodes und der Abfe^ung des

zur Zeit Archelaus, als die römifchen Prokuratoren von Cäfarea aus
der römifchen

^^^ ^^^^ regierten, ift der Hohe Rat nicht bloß als Geridits-

deTlandes *^^^ fondern audi als oberfte Verwaltungsbehörde fo zu An-

fehen gekommen, dag Jofephus fagen konnte,^) damals fei der

in Judäa. Tüb. Q Sdir. 1862, S. 411—463. Kuenen, Über die Zu[ammen-

fe^ung- des Sanhedrin, Gesammelte Abhandlungen zur biblifdien Wiffen-

füiaft, überj. von Budde, Freib. i. B. u. L. 1894, S. 49-81. Blum, Le

Synhedrin ou Grand conseil de Jerusalem, son origine et son histoire,

Strasbourg 1889. Büdiler, Das Synedrion in Jerufalem und das große

Beth-Din in der Quaderkammer des jerufalemifchen Tempels (IX. Jahres-

beridit der ifraelitifdi-theol. Lehranftalt in Wien) 1902.

1) Esdras 10, 8.

2) Die jüdifdie yeQovöla wird zuerft unter Antiochus dem Großen

erwähnt. Jos. Ant. 12, 3, 3. Vgl. 2 Macc. 11, 27. 1 Macc. 13, 36. —
Der Name owädQcov ift im 2. Jahrh. v. Chr. beglaubigt durch die Sep.tua-

ginta des Buches der Sprichwörter 31, 23. — Das im Talmud gebrauchte

Wort Sanhedrin ift nadi dem Griechifdi. geformt und nadibiblifdi.

3) Vgl. z. B. 2 Macc. 1, 10. 1 Macc. 12, 6. 13, 36.

*) Ant. 13, 16, 5.

5) Ant. 14, 5, 4. Im B. J. 1, 8, 5 fteht dafür der Name övvoö'ot.

6) 8. o. S. 105.

') S. o. S. 107.

8) S. o. S. 116.

«) Ant. 20, 10 am Ende. Vgl. Ant 4, 8, 14. S. u. S. 319.
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Staat ariftokratifch verwaltet worden, die Auffidit über das

Volk aber dem Hohenpriefter anvertraut gewefen. Es liegt

darin die Wahrheit ausgefprodien, daJ5 der Hohe Rat im

allgemeinen diefelben Befugniffe hatte, weldie den Behörden

der von den Römern als autonom anerkannten Städte zu-

kamen.^ Da der Hohe Rat die geiftlidie Vertretung der ge-

famten Judenfchaft darfteilte, die weltlichen Intereffen aber

namentlidi bei den Juden in Jerufalem mit den geiftlidien aufs

engfte verbunden waren, konnte das auch kaum anders |ein.

Sdion aus diefer allgemeinen Erwägung ift für Jerufalem Der Hohe Rat

an ein Nebeneinanderbeftehen einer jüdifchen Geroüfia oder war Ver-

eines Rates ißovk^'), welcher die höchfte politifche Behörde '^^"j!^"/^^^"

der Stadt war, und einer andern, welcher das religiöfe Leben
Qe^iditshof

der Bewohner der Stadt und Judäas und den Tempeldienft zugleich,

leitete und etwa auch als oberfter Gerichtshof fungiert hätte,

nicht zu denken.^) Aber auch im Neuen Teftamente erfdieint

das Synedrium nicht blofe als der oberfte jüdifche Geriditshof,^)

fondern als die oberfte politifche Behörde der Juden über-

haupt,^) wie denn auch Jofephus die Ausdrücke Synedrion

und Rat {ßovli^) als gleichbedeutend gebraucht.^)

') Vgl. Mommfen RG 5, 511 ff

2) Büdiler (f. o. S. 317, 7) will zwifdien der ßovlri als der Ver-

waltungsbehörde Jerujalems und feiner Bewohner, dem ßvvkdgtov als

einem PriefterkoUegium, welches nur über Vergehen, die innerhalb des

Tempelgebietes begangen wurden, zu entfdieiden hatte, und dem in den

rabbinifdien Quellen oft erwähnten „großen Sanhedrin", weldier über

die Ausführung der herrjchenden Anfdiauungen in Bezug auf das Opfer-

wefen und das religiöje Leben wadite, unterfdieiden. Lauterbadi, Art.

Sanhedrin in The Jewish Encyclopedia XI, 1905, p. 41—44 unterfdieidet

zwei Behörden, das rabbinifdie Sanhedrin und die ßovXr„ der auch die

nach Büchler dem övrkSQiov obliegenden Funktionen zukamen. Houtsma,

Teylers Theol. Tijdfdirift, II. Jaarg. 1904, p. 297—316 lägt neben dem
rabbinifchen Sanhedrin, weldies er mit dem griechifdien 6vvBd(tiov iden-

tifiziert, eine befondere politifche Behörde Jerufalems (vEgovöla oder

ßovXri) exiftieren, weldie nadi ihm aus den vornehmen Prieftern und den

Älteften beftand. Vgl. dagegen Sdiürer II, 246 f. und Smith, Jerufalem I,

418-422.

3) Matth. 5, 22. 26, 59. Marc. 14, 65. 15, 1. Luc. 22, 66. Apg. 5,

21 ff. 6, 12 ff. 22, 30. 23, 1 ff. 24, 20. Apg. 5, 21 heißt es: öws^äUörxv

x6 Gvved (jiov TKxl [^nämlidl] T'iöav rrfv ysQOvGiav ToTvTtoTv'jtf(;a;jA. Vgl.U.S.321.

*) Joh. 11, 47. Apg, 4, 15. Jofeph von Arimathäa wird Marc. 15, 43

und Luc. 23, 50 ßovXewtj? genannt,

°) Er gebraucht den Ausdruck ewed^iov Ant. 14, 9, 3— 5, 15, 6, 2fin.
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Seine In innerjüdifcheti Angelegenheiten war die Kompetenz
Kompetenz des Synedriums felbft unter römifdier Verwaltung keineswegs
außerhalb

^^j ^^^ eigentliche Judäa befdiränkt. So z. B. fandte es eine

Gefandtfchaft an Johannes den Täufer nadi Bethanien, jen-

feits des Jordans,^) und gab {päter dem Saulus VoUmadit,

die Chriften auch außerhalb Paläftinas in Damaskus gefangen

zu nehmen und zur Aburteilung nadi Jerufalem zu bringen.^)

Untergang Im jüdifchen Kriege hat das Synedrium anfangs eine
des üdifdien führende Rolle gefpielt,^) trat aber bald ganz in den Hinter-
Synedriums.

g^und, als die Zeloten die Macht bekamen.*) Diefe verhöhnten

den Hohen Rat fogar, indem fie ein machtlofes Scheingericht

von 70 Bürgern beriefen, um über einen vornehmen Mann
namens Zadiarias zu Gericht zu fi^en.^) Als mit Jerufalem

der Mittelpunkt des jüdifchen Nationalwefens.verfchwand und

damit eine ganze Anzahl von Privilegien, welche die Römer
den Juden gewährt hatten, gegen[tandslos geworden war,

ging audi der Hohe Rat für immer unter. Das rabbinifche

Judentum hat fidi zwar Jpäter, zuerft in Jamnia, dann in

Tiberias einen neuen Mittelpunkt in den jüdifchen Spruch-

kollegien gefchaffen. Allein diefe waren doch nur ein Schatten

des alten Synedriums.

Drei Kate- VVas die Zufammenfe^ung des Synedriums zur Zeit Jefu
gorien von y^d auch fpäter betrifft, fo war dasfelbe keine blojge faddu-
Mitghedern

2äifche Adelsverfammlung priefterlichen Charakters, fondern

Hohen Rates
®^ enthielt auch eine Anzahl pharifäifcher Schriftgelehrten.^)

Die Zahl der Mitglieder betrug, den Hohenpriefter einge-

rechnet, 71^) und entfprach damit der Zahl der Älteften,

welche den Rat des Mofes bildeten.

20, 9, 1. Vita 12; den Ausdrude ßovX^ B. J. 2, 15, 6. 2, 16, 2; 2, 17, 1

fteht ßovlevval. Vgl. Ant. 20, 1, 2. B. J. 5, 13, 1.

1) Joh. 1, 19—28.

2) Apg. 9, 2. 22, 5. 26, 12.

3) S. o. S. 235.

*) S, 0. S. 244 f. In der Vita nennt Jofephus den Hohen Rat nicht

wie fonft cwid^iov oder ßovlf], {ondern faft immer x6 /.otroV r«Tv 'Jbqoöo-

kv/^tTwv (vgl. Vita 12. 13. 38. 49. 70) oder kürzer to xqivov Vita 52. 60.

^) B. J. 4, 5, 4.

«) Vgl. S. 322.

') Vgl. S. 321. In Galiläa machte JoJ. nach B. J. 2, 20, 5 fiebzig

Älteste zur höchsten Behörde in Galiläa. Audi die Mifdina gibt die Zahl

der Mitglieder des Synedriums auf 71 an. Vgl. Sanh. 1, 6. Schebuoth 2, 2.
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1

Dem Hohen ^ate gehörten als Mitglieder an „die Hohen- „Die Hohen-

priefter, die Älteften und die Sdiriftgelehrten".^) Statt Hohe- priefter."

priefter fagt die Heilige Sdirift audi „die Vorfteher".^) Jo-

fephus umfchreibt die verfchiedenen Kategorien der Ratsmit-

glieder durdi den Ausdruck „die Hohenpriefter und die Vor-

nehmen"^) oder redet gar von den „Hohenprieftern und

Vornehmen der Juden famt dem Rate"/) ein Ausdruck, der

an die Apoftelgefchichte^) erinnert, nach weldier der Hohe-

prie[ter „den Hohen Rat und (d. h. nämlich) die ganze Älteften-

verfammlung der Kinder Ifraels" beruft. Daß es fich nicht

etwa um zwei yerfchiedene, nur gelegentlidi zufammentagende

Behörden, wovon die eine das Synedrium, die andere die

Älteftenverlammlung war, handelt, [ieht man daraus, dag

der Verfaffer der Apoftelgefdiichte an einer andern Stelle

die Hohenpriefter und Schriftgelehrten als das Ältejtenkol-

legium bezeidinet.^) Gerade wie die Heilige Schrift aber oft

kurz, ftatt alle Kategorien des Hohen Rates anzuführen, von

den „Hohenprieftern und Schriftgelehrten" oder von „den

Hohenprieftern und dem ganzen Synedrium"^) redet, fo ge-

braucht Jofephus dafür die Ausdrücke „die Vorfteher in Je-

rufalem", „die Vorfteher und die Mitglieder des Rates", „die

Vorfteher famt den Angefehenften".^)

Die erfte Kategorie der Ratsherren ift fomit die der

„Vorfteher" oder der „Hohenpriefter".^^) Die Hohenpriefter,^^)

') Marc. 14, 53. 55. Vgl. Matth. 16, 21. 27, 41. Marc. 8, 31. 11, 27.

14, 43. 15, 1. Luc. 9, 22. 20, 1, 22, 66.

^) In Apg. 4, 5. 8 wird von den äjjxovzeg neben den n^eößvzf^oi

und den y^ja/^/iazii? geredet.

3) B. J. 2, 14, 8. 15, 2. 3. 17, 2. 3. 5. 6.

B. J. 2, 16, 2.

') Apg. 5, 21.

«) Luc. 22, 66. Apg. 22, 5.

') Matth. 2, 4. 20, 18. 21, 15. Marc. 10, 33. 11, 18. 14, 1. 15, 31.

Luc. 22, 2. 22, 66. 23, 10. — An andern SteUen heißt es „die Hohen-
priefter und Älteften". Matth. 21, 23. 26, 3. 26, 47. 27, 1. 3. 12. 20. 28,

11-12. Apg. 4, 23. 23, 14. 25, 15.

8) Matth. 26, 59. Marc. 14, 55. Apg. 22, 30.

») B. J. 2, 16, 1 uiid 17, 1.

^°) In Luc. 23, 13. 24, 20 ftehen oi d^x'^Q^i^? und oi .aQxovxiq neben-
einander.

:

^') S. die älteren verfchiedenen Erklärungsversuche (Jes, Namens bei

Haneberg, Die relig. Altertümer der Bibel.'' München 1869, S. 562 ff.

Feiten, Neufeftamentlidie Zeitgefdiidite. I. 2. u. 3. Aufl. ,'. '
. 2\ <
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weldie natürlidi von dem Hohenpriefter, der an der Spi^e

des ganzen Kollegiums fleht, zu unterfcheiden find, können
nicht etwa einfach frühere, abgefegte Hohepriefter fein, da

deren Zahl doch immer eine kleine gewefen fein mujg. Es

ift audi nicht wahrfdieinlidi, dag fie Sprößlinge oder Ver-

treter priefterlidier Familien, aus denen feit dem Untergang

der hasmonäifchen Familie abwedifelnd die Hohenpriefter

ernannt wurden, waren. Allerdings fpridit Jofephus von den

„Gefdilechtern, aus welchen abwechfelnd die Hohenpriefter

ernannt zu werden pflegten'V) aber erft zur Zeit des jü-

difchen Krieges, als die Zeloten einen Mann niedriger Her-

kunft zum Hohenpriefter einfetten. Dag aber audi fchon zur

Zeit Jefu, für welche der Ausdruck „Hohepriefter" beglaubigt

ift, gewiffe Gefdilechter abwechfelnd den Hohenpriefter zu

ftellen gewohnt gewefen feien, ift damit nicht gefagt. Wahr-

fcheinlich find vielmehr unter den „Hohenprieftern" die^Häupter

und Vertreter der 24 Priefterfamilien verftanden,'0 welche,

um fie von den gewöhnlichen Prieftern zu unterfcheiden,

Hohepriefter im weiteren Sinne des Wortes genannt wurden.

Jedenfalls waren fie die Vornehmften der Priefterfchaft und

gehörten wenigftens vorwiegend in jener Zeit, in welcher

die Hohenpriefter im engften Sinne des Wortes fadduzäifch

gefinnt waren, der fadduzäifchen Richtung an.'')

Die Schrift- Die Sdiriftgelehrten^ waren zur Zeit Jefu meift Phari-

geiehrten. fäer^). Sie befagen als Gefe^eskundige, da eben viele Fragen

fich auf das Gefe^ und feine Auslegung und Anwendung

bezogen, naturgemäß einen großen Einfluß im Hohen Rate.

1) B. J. 4, 3, 6. Schürer II, 274 ff., welcher wie Kuenen 1. c. meint,

die a(»/ie()etc feien der fungierende Hohepriefter und die, welche früher

dies Amt bekleidet hatten, fowie die Mitglieder der bevorzugten Fa-

milien, aus welchen die Hohenpriefter genommen wurden, beruft fich auch

auf Apg. 4, 6, wo von folchen, „die aus hohepriefterlichem Gefchlechte

waren," als Richtern über Petrus und Johannes geredet wird. Vorher

werden aber 4, 5 die a.()xovxsi:, 7ZQe6ßvTe(>oi und y^^a^^artt? erwähnt, und

fcheint es fidi 4, 6 nur um Blutsverwandte des Annas und Kaiphas zu

handeln.

2) Sie heißen „Hohepriefter" 2 Paral. 36, 14, fowohl im hebr. Text

wie in der Vulgata. — In diefem Sinne fteht der Ausdruck auch wohl

Jos. Ant. 20, 8, 8 und Vita 5. 38. 39. Vgl. noch Luc. 1, 5.

3) Apg. 5^ 17. Ant. 20, 9, 1.

*) Vgl. über fie unten XI. Kap.

5) Apg. 5, 34. 23, 6. Vgl. auch B. J. 2, 17, 3.
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Die fdiledithin als „die Ältejten" bezeichneten und da- Die Äiteften.

durch von den Hohenprieftern wie von den Schriftgelehrten

unterfchiedenen Mitglieder des Hohen Rates waren Bei-

fi^er, die zum Teil auch aus priefterlidiem Gefchledite ge-

wefen fein mögen. Allerdings heilen [ie bisweilen auch

„die Älte[ten des Volkes". Allein an Stammesältefte ift

nidit zu denken. Eher dürften es Vertreter alter Adelsfa-

milien ge>yejen fein, da die ganze jüdifche Regierungsform

keine demokratifche, fondern vielmehr eine ariftokratifche

war. 2)

Der Vorfi^ende des Hohen Rates war ftets der Hohe- Der Vor-

priefter. Das folgt fowohl aus feiner ganzen Stellung als P^ende.

oberfter Richter^) und Auffeher über das ganze Volk*) als

auch aus der durch das Neue Teftament") wie durch Jo-

fephus^) bezeugten Praxis, wonach z. B. Kaiphas im Prozeß

gegen Jefus und Ananias zur Zeit des Paulus als Hohe-

priefter den Vorfi^ führten. Wenn die fpätere jüdifche Tra-

dition der Mifchna behauptet, es habe regelmäßig ein phari-

fäifcher Sdiriftgelehrter den Vorfi^ geführt, fo find darin un-

gefchiditlidi im Gegenfa^ zu den Tatfachen Verhältniffe, wie

fie nach der Zerftörung Jerufalems exiftierten, einfach in die

Vergangenheit übertragen worden.^)

1) Matth. 26, 3. 27, 1.

^) Vgl. Jos. Ant. 20, 10 in fin. (i()tor<.)t()azca ^v ^ noltzsla. Die Ge-
fdileditshäupter ni2Xn ''wi^'l bei Esdr. 4, 3 standen mit Zorobabel und

dem Hohenpriefter Jofua unter Cyrus an der Spi^e der nadi Paläftina

zurüdikehrenden Emigranten (Esdr. 2, Nehem. 7).

") Ant. 4, 8, 14; c. Apiön. 2, 23.

*) Ant. 20, 10 fin.

*) Matth. 26, 3. 57. - Apg. 5, 21. 27. 7, 1. 23, 2. 24, 1. Es ift nur

eine Ungenauigkeit, daß Annas als früherer Hoherpriefter Luc. 3, 2 und
Apg. 4, 6 vor Kaiphas genannt wird.

«) Ant. 14, 9, 3-5. 20, 9, 1.

') In der Mifdina, Traktat Aboth c, 1 werden die Namen bekannter

jüdijcher Gelehrter als Sdiulhäupter angeführt, und zwar für die Zeit

vom 2. Jahrh. v. Chr. bis um die Zeit Chrifti paarweife. Es wird nun
Chagiga 2, 2 behauptet, der erfte eines Paares fei Nafi (N^'i'v), d. h. Prä-

fident, der zweite Ab - beth - din ("p"! n^2 2i<), d. h. Vizepräsident des Syne-

driums gewefen. Von den folgenden Sdbiulhäuptern follen z. B. Gamaliel I.

für die Zeit Jefu und Symeon ben Gamaliel für die Zeit des jüdifdien

Krieges Präjidenten des Synedriums gewefen fein, obwohl gerade diefe

21*
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Kompetenz Was nun die Kompetenz des Synedriums anlangt, fo

des Hohen ^ar es nodi zur Zeit des Jofephus die oberfte riditerlidie

^^f^®f
''^ Inftanz im'^Judenlande.^ Vor diefem Gerichte ftanden Je-

fus, fpäter Petrus und Johannes, dann Stephanus und audi

Paulus.^) Es konnte in römifdier Zeit Haftbefehle geben

und vollziehen laffen^) und auch Leibesftrafen, wie die Geig-:

lung verhängen.*) Unter den römifchen Prokuratoren konnte

es zwar ein Verbrechen, worauf nach jüdifdiem Gefe^ die

Todesftrafe ftand, unterfudien und [ein Urteil darüber ab-

geben,^) allein diefes Urteil bedurfte, um vollzogen zu wer-

den, von Anfang an, feitdem Judäa unter römifche Ver-

waltung gekommen war,®) der Beftätigung des römifchen

Prokurators,0 dem es felbftverftändlich audi zuftand, die Be-

reditigung des Todesurteils fowohl vom Standpunkte des

jüdifchen wie des römifchen Rechtes zu prüfen.^) Dag diefes

Männer durdi Apg-. 5, 27. 34 bezw. Jos. Vita 38. 39 als bloge Beifitser

des Synedriums zu erweifen find. Die Refultate der von Kuenen, Well-

haufen, Schürer u. a. hierüber angeftellten Unterfuchungen werden nun

auch von jüdifdien Gelehrten als richtig anerkannt. Vgl. z. B. Sack, Die

altjüdifdie Religion im Übergange vom Bibeltume zum Talmudismus.

Berlin 1889, S. 398 f. und Bacher, Art. Sanhedrin in Hastings IV, 397 ff.,

der wenigftens im wefentlichen zuftimmt.

') S. 0. S. 316.

'') Vgl. Matth. 26, 15. Joh. 19, 7. — Apg. 4 und 5. — Apg. 6, 13 ff.

Apg. 23. Vgl. Winer RWB. II, 552.

3) Matth. 26, 47. Marc. 14, 43. Apg. 4, 3. 5, 17 f.

*) Apg. 5, 40. 2 Kor. 11, 24. Vgl. B. J. 6, 5, 3.

'") Marc. 14, 64.

«) B. J. 2, 8, 1. Vgl. Ant. 20, 9, 1. Daß dies fchon wahrfdieinlich

feit dem Jahre 7 n. Chr. fo war, fagt Keim, Gefchichte Jefu von Nazara.

3 Bde. Zürich 1867—72 III, 350, 2. Die Bemerkung des Talmud (Jer.

Sanhedrin fol. 24 b): „Vierzig Jahre vor der Zerftörung des Tempels

wurden die Urteile über Leben und Tod von Ifrael genommen" kann,

foweit es fich um das Jahr handelt, in keiner Weife als eine gefchicht-

liche Überlieferung angefehen werden.

') Die Juden durften aber felbft Römer, wenn fie die Schranken

des Vorhofes übertraten, mit dem Tode beftrafen (B. J. 6, 2, 4). Vermut-

lich mußten fie jedoch audi dann, wenn ein folcher Übeltäter ergriffen

wurde, die Beftätigung des Todesurteils durch den Prokuratur nachfuchen.

*) Jefus war wegen Gottesläfterüng vom Hohen Rate des Todes

fdiuldig erkannt (Matth. 26, 65. Joh. .19, 7). Vor Pilatus klagten ihn

aber die Juden politifcher Verbredien an, er wiegle das Volk auf, ver-

biete, dem Kaifer Steuer zu zahlen, und behaupte, er fei der Meffias, ein
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Redit der Beftätigung dem Prokurator zukam, lag in feiner

Stellung als Vertreter der Reichsgewalt ^) und wurde auch

ausdrüdclidi im Falle Jefu von den Juden anerkannt mit

den Worten: es ift uns nidit erlaubt, jemand zu töten.^)

Das Recht, das Synedrium zu berufen, ftand für ge- Das Recht der

wöhnlidi dem Hohenpriefter als Vorfi^enden zu. Allerdings Berufung des

haben einige gefe^eifrige Juden den Hohenpriefter Ananus,
Synednums.

der den Jakobus, den Bruder des Herrn, zur Steinigung

verurteilen lieg;, bei dem Landpfleger Albinus verklagt und

gefagt, es habe dem Ananus nicht zugeftanden, ohne des

Landpflegers Zuftimmung den Geriditshof zu berufen.^) Sie

meinen aber augenfcheinlidi, es habe ihm nidit zugeftanden,

ein ohne Genehmigung des Landpflegers zu vollziehendes

Todesurteil fällen zu laffen. Aber aus der Tatfadie, da]§

der Tribun der Truppen in Jerufalem das Synedrium berief,

um zu hören, weldie Anklagen die Juden gegen den im

Tempel ergriffenen Paulus vorzubringen hatten,*) darf ge-

fchloffen werden, dag er als Bevollmächtigter und Vertreter

König (Luc. 23, 2). Als Pilatus keine Schuld an ihm findet, berufen \ie

{idi wieder auf ihr Qefe§, welches Jefus durch Gottesläfterung übertreten

haben foUte (Joh. 19, 7), Pilatus will ihn aber nun förmlich freisprechen

(Joh. 19, 12). Je^t heben fie wieder die politifche Anklage hervor und

drohen indirekt, den Pilatus wegen Begünftigung von Hochverrat beirn

Tiberius zu verklagen (1. c). Nun erft fällt Pilatus fein Urteil gegen

Jefus (Joh. 19, 13 ff.). Vgl. Rob. von Mayr, Der Prozeß Jefu, in: Archiv

für Kriminalanthropologie und Kriminaliftik XX (1905) 269-305; F. Doerr,

„Der Prozeß Jefu in reditsgefchichtlicher Bedeutung", in : Archiv für Straf-

recht und Strafprozeß LV (1908) 12-64; K. Kaftner, Jefus vor Pilatus

(= Neuteftam. Abhdlgn., herausgegeben von M. Meiner^ IV, 2—3) 1912,

Münfter i. W.
') Vgl. Mommfen, Rom. Strafredit, Leipzig 1899, S. 240 und „Die

Pilatusakten« (Z. f. NTW. III, 1902, S. 198-205).

^) Joh. 18, 31. Die Steinigung des Stephanus Apg. 7, 54 ff, kann

hiergegen nicht angeführt werden, da diefelbe ohne eigentlichen Urteils-

fpruch tumultuarijih erfolgte. Apg. 26, 10 (vgl. auch Apg. 9, 1) fagt

Paulus, wenn die Chriften hingerichtet wurden, habe er auch feine Stimme
abgegeben. Wie es fcheint, redet er hier allgemein von der Hinrichtung

des Stephanus, Aber felbft wenn in jener Zeit der Verfolgung noch an-

dere Chriften getötet worden find, folgt daraus nicht, daß der Hohe Rat

das Redit dazu gehabt hätte.

3) Ant. 20, 9, 1.

Apg. 22, 30; vgl. 23, 15. 20. 28.
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des Prokurators in dringenden Fällen das Redit hatte, wohl

auch dann durch Vermittlung des Hohenpriefters, das Syne-

drium zu berufen.

Es ift felbftverftändlich, dag an den Sabbaten und an

hohen Fe[ten keine Geriditsfi^ung abgehalten wurde. ^)

Verfamm- Der Verfammlungsort des Synedriums war naturgemäß
lungsort.

jjgg Rathaus.^) Über feine Lage wiffen wir, daJ5 die erfte

beim Hippikusturm beginnende Stadtmauer von dort bis zum
Xyftus ging, fich darauf an das Rathaus anfchloß und an der

weftlidien Halle des Heiligtums endigte.^) Von dem Xyftus

genannten Pla^e führte eine Brüdce bis an den weftlidien

Rand des äußeren Tempelvorhofes, wo oberhalb des Xyftus

ein Tor angebracht war.*) Das Rathaus kann nicht in der

Oberftadt etwa nahe bei dem Xyftus genannten Pla^e ge-

wefen fein, da unmittelbar von jenem Pla^e die Brücke auf

den Tempelberg führte und das Rathaus fpäter von den

Römern mit dem Stadtteil Akra und dem Bezirk Ophla ver-

brannt wurde, ehe fie noch die Oberftadt in Befi^ genommen
hatten.'^) Auf dem Tempelberg felbft außerhalb des Vorhofes

war aber augenfcheinlich kein Pla^ dafür. Somit lag es im

Tyropoion nahe dem Tempelberg.*^)

1) Vgl. Seiden, De Synedriis II, 10, 2. Audi Philo (De migratione

Abraham! 16) führt unter den am Sabbate verbotenen Dingen das Qe-

ridithalten auf.

2) Vgl. audi o. S. 71.

3) B. J. 5, 4, 2. Über den Xyftus f.
o. S. 70 f

*) B. J. 6, 6, 2. An diefem Tore ftand Titus, als er 1 c. zu den

Empörern in der Oberftadt, zwifdien denen und ihm die Brüd<e lag, redete.

s) B. J. 6, 6, 3.

«) S, o, S. 257. Nadi der Mifdina (vgl. die Tractate Middoth 5, 3,

Pea, 2, 6, Edujoth 7, 4) war der Verfammlungsort des großen Synedriums

die Lischkath ha-gasith (n".^~ rS'^'"'). d. h. „die Halle von Quaderfteinen",

und diefe lag nadi derfelben Quelle (vgl. Middoth 5, 3) innerhalb des

eigentlidien Tempelvorhofes an der Südfeite. Der Traktat Middoth 5,

3, 5 fagt ausdrücklidi, „in der Halle Gasith faß das große Sanhedrin

Ifraels", und identifiziert dadurdi die Sanhedrin 11, 2 „das große Beth -

die in der Quaderkammer" genannte Behörde mit dem Sanhedrin.

Sdiürer II, 263 f. identifiziert die Lischkath ha-gasith mit der ßnv).ri des

Jofephus, meint aber, der erftere Name bedeute nidit Quaderkammer,

fondern „die Halle am Xyftuß" („n^T^ = ^^nzö^ wie LXX 1 Chron. 22, 2.

Arnos 5, 11" Sdiürer II, 264), obwohl fie nadi ihm (1. c. S. 263) „auf
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Es fleht nidits der Annahme entgegen, daß hier audi Wohnung

die Wohnung des Hohenpriefters zu fudien ift, fei es nun, des Hohen-

oriGftGrs
daJ5 fie eben im Rathaufe felbft fidi befand oder dodi un-

*^

mittelbar mit diefem verbunden war. Jedenfalls hat das

Synedrium bei der Verurteilung Jefu^) im Haufe des Hohen-

priefters getagt. Es iff aber natürlich möglich, dag die

Si^ungen wenigftens ausnahmsweife in feinem Haufe statt-

finden durften, wenngleich es wahrfcheinlidier ift, dag; man
in einem einzelnen Falle aus Hag gegen Jefus und um
Auffehen zu vermeiden, über das Ungefe^lidie der Verfamm-

lung des Hohen Rates außerhalb des eigentlidien Rathaufes

hinwegfehen mochte.

Über das Gerichtsverfahren des Synedriums zu Jamnia Das Qerichts-

wiffen wir einiges. Es ift zwar nidit fidier, ^) aber doch verfahren

nidit unwahrfdieinlidi, daft gerade diefe erfte Behörde zu p!^"®^J"

Jamnia m ihrer Praxis fidi im wefenthdien nach den vor- driums nach

handenen Überlieferungen über den Hohen Rat gerichtet Späteren

hat. Nach den Nadiriditen der Mifchna hierüber fagen die Quellen.

Ratsmitglieder im Halbkreis.^) Zwei Geriditfchreiber waren
da, wovon der eine die Reden für, der andere die Reden

gegen den Angeklagten auffchrieb. *) In Fragen des Zivil-

oder des Zeremonialrechtes begann die Abftimmung mit den

Vornehmften, in Halsfadieh „auf der Seite" d. h. bei den

jüngeren Gerichtsmitgliedern, damit ihre Abftimmung nicht

dem Tempelberg felbft an deffen weftlicher Grenze" zu fuchen ift und

Jof. B. J. 6, 6, 2 das dort Gelegene als „oberhalb des Xyftus" {vnkQ t6v

..^utfroj') bezeidinet. — Nach der babylonifchen Gemara (vgl. z. B. Sanhe-

drin c. 5 fol. 41a, Aboda zara fol. 8 b und andere fdion von Seiden II,

15, 7. 8 mitgeteilte Stellen) hätte das Synedrium in den letjten Jahren

des jüdifchen Staatswefens feine Si^ungen von der Quaderhalle in die

Kaufhalle (chanuth) und fpäter von dort in die Stadt Jerufalem verlegt.

Vgl. u. a. Keim, 1. c. 351, 5 und 352, 1 u. 2. Auch Bacher, Art. Sanhe-
drin in Hastings 1. c. hält diefe Überlieferung für im Kerne richtig. Allein

es fpridit fdion dagegen, daß die Mifchna nichts von diefer angeblichen

Überlieferung weig.

') Marc. 14, 53 ff. .Matth 26, 57 ff.

2) Bacher, art. Sanhedrin in Hastings IV, 398 meint: What was
true of the nevf Institution was transferred to the ancient one, and the

historical picture of the latter was thus essentially changed.

3) Sanhedrin 4, 3. Vgl. Seiden II, 6, 1.

*) Sanh. 4, 3.
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durch die der älteren beeinflußt werde. ^) Bei Verbrechen,

worauf die Todesftrafe ftand, 2) mußten wenigftens 23 Mit-

glieder als Richter der Verhandlung beiwohnen. Ergab die

Abftimmung eine Majorität von bloß einer Stimme für

„fchuldig", fo mußte die Zahl der Riditer um zwei vermehrt

werden und dies, wenn keine größere Majorität fich fand,

folange bis entweder Freifprechung erfolgte oder 36 gegen

35 fich für „fchuldig" ausfpradien.^) Ein freifprediendes Ur-

teil konnte an dem Tage, an welchem die Verhandlung be-

gonnen hatte, ein verdammendes aber erft am folgenden

Tage gefällt werden.*) Wichtiger war, daß zum Erweis der

Wahrheit einer Anklage zwei Zeugen^) nötig waren, und

nur freie Ifraeliten, aber keine unmoralifch Lebende oder

notorifche Verbrecher u. dgl. zur Ablegung des Zeugniffes

zugelaflen werden konnten.^)

X. Kapitel.

Die jüdifche Priefterfchaft und der Tempeldienft.')

Der Mittelpunkt des g-eiftigen Lebens der Juden war der Tempel®)

und der Tempeldienft. Die mit le^terem betrauten Perfonen genoffen

') Sanh. 4, 2.

'^) Es werden 36 folcher Verbrechen aufgezählt. Auf 17 ftand die

Strafe der Steinigung, auf 10 die des Verbrennens, auf 2 die der Hin-

richtung durch das Schwert, auf 6 die der Erdroffelung. Sanhedr. c. 7.

Vgl. Seiden 1. c. II, 13, 5 und II, 13, 4.

3) Sanhedr. 4, 5.

4 Sanh. 4, 1. 5, 5. Vgl. Seiden II, 10, 2.

5) Deut. 17, 6. 19, 15-21. Sanhedr. 4, 5 und 5, 1-4.

6) Jof. Ant. 4, 8, 15. Vgl. Seiden 11, 13, 11.

') Lightfoot, Ministerium templi quale erat tempore nostri Salva-

toris. Opera omnia, Ultrajecti 1699 1,671—758. Joh. Lu.ndius, Die alten

jüdifdien Heiligtümer, Gottesdienfte und Gewohnheiten für Augen geftellet,

in einer ausführlichen Befchreibung des ganzen levitifchen Prieftertums.

Hamburg 1701. Ugolihus, Thesaurus antiquarum sacrarum. Vol. IX,

XII—XIII. Venetiis 1748, 1751 sq. Aus neuerer Zeit befonders Ederftein,

The Temple, its ministry and Services as they were at the time of Jesus

Christ. L. 1874. Haneberg, Die heil. Altertümer der Bibel." München

1869, S. 508 ff. Van Hoona.cker, Le sacerdoce levitique dans la loi et

dans l'histoire des Hebreux. Louvain 1899.

^) Auch Baudiffin, Die Gefch. des altteftam. Prieftertums. Leipz. 1889
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wegen der Heiligkeit ihres Amtes das größte Anfehen. Es war ein alt-

hergebradites Anfehen, denn es ging auf Mofes felbft zurück. In unferer Der mofaifdie

hyperkritifdien Zeit hat man zwar auch den mofaifdien Urfprung des Le- Ursprung des

viten- und Prieftertums geleugnet, und die Berichte der aus der Zeit nadi Leviten- und

dem Exil [tammenden Büdier Paralipomenon über die älteren gottes- Prieftertums.

dienftlichen Einriditungen der vorexilifchen Zeit als Zurückdatierung Spä-

terer Einriditungen ausgegeben und eine fteigende Bedeutung des Priefter-

tums nädi dem Exil angenommen. Allein die gefdiichtlidie Wahrheit

fpricht dagegen. Nach dem Exil haben nidit die Priefter, fondern die

Sdiriftgelehrten, von denen wir fchon bei Nehemias ^) lefen, immer mehr

an Anfehen gewonnen.^) Überhaupt ift die Einführung eines mächtigen,

auf genealogifdier Grundlage fich aufbauenden Prieftertums in der Zeit

des Exils oder am Anfang der nädiexilifchen Zeit wegen der damaligen

ärmlichen Verhältniffe der Juden ganz ausgefdiloffen. Auf der andern

Seite ift es bekannt, dag in Ägypten fdion vor Mofes eine zahlreiche,

wohl organifierte Priefterfdiaft, die allerdings dem Polytheismus diente,

beftand. Diefer Umftand macht es auch rein menfchlidi erklärlidi, daß

Mofes (nach göttlichem Willen) für die Erhaltung und Förderung des

wahren Kultus durch die Einführung und Organifation der im Budie Le-

vitikus gezeichneten und in den Büchern der Chronik verherrlichten levi-

tifchen Hierarchie Sorge trug, und daß gerade diefe Anordnungen an der

Spi^e der ifraelitifdien Gefchichte ftehen. Das Buch Deuteronomium und
der Prophet Ezechiel befchäftigen fich nur mit einzelnen Punkten diefer An-

ordnungen und verändern fie bisweilen den Zeitverhältniffen entfprediend.^)

und art. Priests and Levites in Hastings D. IV, 69—97 geht von zu fub-

jektiviftifchen Anfchauungen über das Alter und das Verhältnis der alt-

teftam. Bücher zueinander aus. Er läßt den nach feiner Anfdiauung älte-

ften Teil des Pentateuchs, den Priefterkodex (Leviticus, Numeri zum
größten Teil und Exodus zum großen Teil) erft gegen Ende der Königs-
zeit, etwa in der erften Hälfte des 7. Jahrhunderts v. Chr. entftanden

fein. S. 274.

1) Nehem. 13, 13.

•') Van Hoonacker, p. 635. — Audi O. Eissfeldt, Erftlinge und
Zehnten im Alten Teftament. Ein Beitrag zur Gefdiidite des ifraelitifdi-

jüdifdienKultus (= Beiträge zur Wiffenfdiaft vom Alten Teftament, Heft 22),

L. 1917, der in feinen Unterfudiungen die Refultate der modernen Pen-
tateudikritik als gegeben und gefidiert anfleht (als dironologifche Sdiichten

unterfdieidet er: Gefe^gebung des Jehoviftifchen Buches — Deutero-

nomium - Ezechiel — das Heiligkeitsgefe^ — der Priefterkodex —
Esdras und Nehemias — die Chronik — die Septuaginta u. s. w. Vgl.

S. 26, 1), kommt zu Ergebniffen, weldie diefer Sdiule nicht günftig find.

So z. B fagt er zufammenfaffend : „Was Umfang und Material betrifft,

ift bei den uns angehenden Abgaben in dem zwifdien der Jehoviftifdien

Gefe^gebung und der Chronik liegenden Zeitraum eine wefentliche Ver-
änderung nidit eingetreten." S. 163 f. Audi die Anfdiauungen über die

Vergrößerung des priefterlidien Anfehens und Einfluffes nadi dem Exil

teilt er nidit. (Vgl. S. 166). Er fdiließt fein Budi mit den Worten: „So
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1. Der Jüdiidie Priejterftand als erblidier und heiliger

Stand.

Der Stamm Vor Mofcs waren die Erftgebornen jeder Familie Gott
Levi. geweiht^) und kam es vorzugsweife den Hausvätern zu,

Opfer darzubringen.'^) In den neuen- Verhältniffen des der

Abfidit nach theokratifdien Einheitsjtaates mit einem Zentral-

heiligtum für das ganze Volk wurde nadi dem Willen Gottes

der ganze Stamm Levi, dem Mofes und Aaron angehörten,

zum heiligen Dienfte beftimmt^) und fo der Zerfplitterung,

unbedeutend, fo fehr hinter den nadiexilifdien Verhältniffen zurückftehend,

wie das häufig dargeftellt wird, war die Madit und der Einfluß der

Priefterfdiaft vorm Exil keineswegs. Vielmehr werden wir auch in vor-

exilifdier Zeit das Vorhandenfein einer zahlreichen und einflugreidien

Priefterfdiaft anzunehmen haben."

^) Vgl. van Hoonacker, Le sacerdoce etc. Der Artikel desfelben

Verfaffers „Les pretres et les levites dans le livre d'Ezechiel" in Rb

1899, p. 177-205 fteht in Le sacefrdoce etc. p. 184-220. Übrigens ver-

tritt der Verfaffer den Standpunkt, dag Nehemias im 20. Jahre des Ar-

taxerxes 1., im Jahre 445—444 nach Jerufalem gefandt wurde und dort

bis zum Jahre 433 blieb, aber fpäter nodi einmal dorthin zurückkehrte,

die Sendung und das Werk des Esdras
(f. Esdras VII— X) aber erft in

das 7. Jahr der Regierung des Artaxerxes II. (alfo ins Jahr 398) fällt.

Vgl. dagegen Nikel, Die Wiederherftellung des jüdifdien Qemeinwefens

nach dem babylonifchen Exil, Freib. 1900, S. 146 ff., der wieder für das

7. Jahr der Regierrng des Artaxerxes I., d. h. das Jahr 458 eintritt und

hierzu die Entgegnung von van Hoonacker, Notes sur l'histoire de la

restauration juive apres l'exil de Babylone in Rb 1901, p. 5—26 und

175-199. Van Hoonacker nimmt aber an (1. c. p. 175), dag Esdras

audi während des erften Aufenthaltes des Nehemias von 445 — 433 in

Jerufalem gewefen fei. Audi S. Mowinckel, Ezra den Skriftlärde, Kristi-

ania 1916 lägt den Esdras erft im Jahre 398/7 in Jerufalem auftreten.

Vgl. Th. Lz 1918, Nr. 6/7, Sp. 76—78. - Über die Frage des zeitHdien

Verhältniffes von Esdras und Nehemias vgl. die jüngft veröffentlidite

Unterfuchung von Kugler, Von Mofes bis Paulus. Münster i W. 1922, S.215

bis 233. Er zeigt, dag der Zug des Esdras und feine Reform der Ehe

(Esdras 7—10) in das 7. Jahr des Artaxerxes 1. (458/7 v, Chr.), der

Mauerbau des Nehemias und die Kultreform des Esdras in das 20. Jahr

des Artaxerxes I (445 v. Chr.) fallen.

*) Exod. 23, 2. Num. 3, 39 f.

*) Job 1, 5. Vgl. Fr. von Hummelauer, Das vormofaifdie Priefter-

tum in Ifrael. Freib. 1899. .

ä) Num. 3, 41-45. Der Name Levi und Leviten wird bisweilen
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wie fie die Eiferfudit der Stämme und Familien hervorrufen

konnte, vorgebeugt.

Als Priefter foUten aber aus dem Stamme Levi nur Abitammung

Aaron und feine zwei Söhne, Eleazar und Ithamar, und ^^^ Pnefter.

deren Nachkommen dem Heiligtume dienen und die übrigen

Leviten ihnen untergeordnet fein. Einer der Priefter follte

als der Hohepriefter einen befonders hohen Rang einnehmen

und feine Würde fidi von Aaron auf Eleazar und weiter

ftets vom Vater auf den Sohn vererben.^) Dem entfpridit

das fpätere Verhalten der Ifraeliten. Wer nidit den genealo-

gifdien Nadiweis einer Abftammung von Levi erbringen

konnte, wurde nidit als Levit, und wer nicht nachweislich

zum Haufe Aarons gehörte, nicht als Priefter anerkannt.^)

Deshalb wurden auch die Gefdileditsregifter mit größter Sorg-

falt geführt und berief man fich für feine priefterlidie Ab-

kunft auf foldie Regifter als „öffentlidie Urkunden".^)

Nach dem Gefe^ durfte ein Priefter nur eine reine Jung- Heiraten der

frau oder Witwe, der Hohepriefter nur eine rein ifraelitifche
Priefter.

Jungfrau heiraten.*) Selbft die Namen der äugierhalb Palä-

ftinas z. B. in Ägypten und Babylon gebornen Kinder priefter-

nidit als ursprünglicher Name einer Perfon und eines Stammes, fondern

als ein Amtsname aufg-efagt. Man leitet dann Levi von der Wurzel "'"'

= fich an jemand oder an etwas anfdiliegen, her und bezieht es, wie

z. B. Baudiffin, Gefchichte S. 73 f. tut, auf die „Begleitung" der heiligen

Lade, wovon dann der Stamm, dem diefes Gefolge angehörte, feinen

Namen erhalten habe. Vgl. hiergegen van Hoonacker, p. 287 ss. Bau-

diffin felbft hält es in dem art. Priests and Levites, Hastings IV, 68 für

wahrfcheinlicher, dag „lewi was at first actually a tribal name".

') Vgl. van Hoonacker, p. 221 ss. Die W^ürde kam dem Eleazar

und feinen Nachkommen zu (vgl. Num. 3, 1 ff. 25, 13). Der Hohepriefter

Hell ftammte allerdings von dem zweiten Sohne Aarons Ithamar ab

(vgl. 1 Par. 24, 1—6. Jos. Ant. 8, 1, 3) und diefe Linie behielt nun die

hohepriefterliche Würde, bis Salomon den Abiathar abfetjte und den Sa-

dok aus der Linie Eleazars zum Hohenpriefter madite (1 Par. 24, 1-6.

3 Kön. 2, 26 f. 35). Die Makkabäer, welche zwar aus einer vornehmen

Priefterfamilie waren (1 Par. 24, 7; 1 Macc. 2, 1) aber nicht von Sadok

abftammten, wurden nur wegen der Verdienfte des Judas Makkabäus und

feiner Brüder zur hohenpriefterlichen Würde berufen.

2) Vgl Esdr. 2, 61 f. Nehem. 7, 63 f.

3) Jos. Vita 1.

*) Levit. 21, 7—8. 13-15. Nach Philo, de monarchia 2, 11 mußte

die Frau des Hohenpriefters aus priefterlichem Gefchledite fein.
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lidier Familien wurden mit einem Stammbaum und der Un-

terfchrift von Zeugen, welche wohl auch bezeugten, daß der

betreffende Vater als Priefter anerkannt werde, nadi Jeru-

falem gefandt. Frauen, die kriegsgefangen gewefen waren,

waren verdächtig, entweiht worden zu fein. Deshalb wurden

nach den Kriegen von den übrig gebliebenen Prieftern neue

Urkunden herge[tellt. ^)

Einweihung. Die erfte Einweihung der Priefter zu ihrem Amt, welche

zugleich mit der Weihe des Hohenpriefters ftattfand,^) wie

audi die der Leviten, ^) galt dem Anfcheine nach zugleich

auch für ihre Nadikommen. Jedenfalls weife man von einer

Weihe der fpäteren Priefter und Leviten nidits. Die Hohen-

priefter fcheinen aber alle, wie man aus der Salbung des

Sadok^) fchliefeen darf, bis zum Exil gefalbt worden zu fein.

Nach demfelben genügte, da das heilige Salböl^) bei der

Zerftörung Jerufalems verloren gegangen war,, die Weihe

durch Einkleidung^), d. h. es genügte, zur Initiation die hohen-

priefterlichen Gewänder anzuziehen.

Freiheit von Aber nicht jeder von Aaron abftammende Priefter konnte

körperlichen auch gefe^lidi erlaubte Kulthandlungen vornehmen. Blinde,
Gebrechen. Lahme und andere Brefthafte waren davon ausgefchloffen

und fomit, wie man nach dem kanonifdien Rechte fagen

') Jos. c. Ap. 1, 7. Vg-1. Ant. 3, 12, 2. 13, 10, 5 fin. Philo, de

monarchia 2, 8—11.

2) Ex. 29, 1-37. 40, 12-14. Lev. 8, 1-36

3) Num. 8, 5—22.

*) 1 Par. 29, 22.

ä) Exod. 30, 22 ff.

*) Maccoth 2, 6. Megilla 1, 9 etc. Vgl. z. B. Lundius 1, 29 und

van Hoonacker, p. 351 s. Sfeinraetjer, Das heilige Salböl des Alten

Bundes (Bibl. Zeitfdir. 1909, S. 17—29) meint, man habe bis zum Exil

die Stelle Exod. 30, 32, wonach das heilige Salböl auf keines Menfchen

Leib gegoffen und nach feinem Mifchungsverhältniffe kein Gleiches bereitet

werden folle, nicht in dem rigorofen Sinne erklärt wie fpäter. „Man

hielt die Bereitung des heiligen Salböls für erlaubt, wenn es fich um
religiöfe Zwecke handelte. Nur zu profanen Salbungen glaubte man das-

felbe nicht verwenden zu dürfen" (1. c. S. 29). Gewöhnlich wird das

Gegenteil angenommen. S. de Hummelauer, Comm. in Exodum et Levit.

Paris 1897, p. 305. Schegg, Bibl. Archäologie, Freib. 1887, p. 519 u. a.

') Vgl., über des Hasmonäer Jonathan 1 Macc. 10, 21 und Jos.

Ant. 13, 2, 3 und über den ebenfalls Jonathan genannten Sohn des Ana-

nus Ant. 19, 6, 4. Vgl. Haneberg, Relig. Altertümer p. 531.
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Würde, irregulär, ohne aber dadurdi auch des Anteils an

den Einkünften des Standes verlujtig zu gehen.^) In der

fpäteren Zeit wurden nodi viele andere, nadi rabbinifchen

Quellen nicht weniger als 142 körperlidie Fehler ebenfalls

als Irregularitäten angefehen. Natürlidi liegt derartigen Be-

ftimmungen der Gedanke zugrunde, daj5 die Heiligkeit des

Priefterftandes fidi audi fchon in der körperlichen Makellolig-

keit zeigen foUe.^)

Ein ähnlicher Gefichtspunkt verlangt von den Prieftern

{ogenannte levitifche Reinheit. Da aber nadi dem Gefe^e

jede Berührung einer Leiche verunreinigte, follten fie Jich

überhaupt nicht an Trauerfeierlichkeiten, ausgenommen beim

Tode der nächften Blutsverwandten, beteiligen, der Hohe-

priefter aber fogar den Feierlichkeiten für feine eigenen ver-

ftorbenen Ehern fern bleiben.^)

Beim Dienfte im Heiligtum felbft durften die Prie[ter

keinen Wein oder fonftige beraufchende Getränke trinken

und mußten lidi auch während der Zeit des ehelichen Um-
ganges enthalten."^)

Auch war ihnen für die ZqH des Dien[tes eine feiner

Heiligkeit entfprechende befondere Kleidung, weldie mit Aus-

nahme des Gürtels ganz weij^ war,^) vorgefdirieben, während

fie im gewöhnlichen Leben,^) geradefo wie fie jedes ehrbare

Gefchäft betreiben konnten, auch die Kleidung der gewöhn-
hchen Bürger trugen, d. h. ein durch einen Gürtel zufammen-

gehaltenes Unterkleid, worüber das Oberkleid geworfen

wurde, nebft einem Turban als Kopfbedeckung und Sandalen

für die Füße ')

Die Amtstracht der Priefter^) umfaßte vier Stücke. Sie

trugen ein Bein- oder vielmehr Hüftkleid aus Byffus, welches

^) Levit. 21, 17 ff. Die liier angegebenen Fälle faßte man fpäter

nur als beifpielsweife gegeben auf.

^) S. Seiden, De successione in Pontificatum Ebraeorum. Francof.

ad Oderam 1673, L. II. c. 5, p. 211 sqq. Haneberg, S. 532.

') Levit. 21, 1 ff. Vgl Num. ,19, 11 ff.

Levit. 10, 8 f. 22, 3 ff.

°) Auch die ägyptifdien Priefter trugen weiße leinene Gewänder.
Vgl. Herodot. 2,^37.

«) B. J. 5, *5, 7.

') S. u. Kap. 13.

^) Das Hauptwerk i[t Job. Braun, Vestitus sacerdotum Hebraeorum.

Levitifdie

Reinheit.

Die Amts-

tracht der

Priefter.
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um die Mitte des Leibes gebunden wurde und bis zu den

Schenkeln hinabreichte, damit auch für den Fall, daj§ fich die

Priefter am Altare tief bücken muj^ten, jede Unanftändigkeit

vermieden werde.^) Über diefes Hüftkleid trug man einen

ebenfalls aus Byffus hergeftellten, ungenähten (gewebten),-)

bis auf die Knöchel reichenden langen Leibrock mit engen

Ärmeln, der am Hälfe durdi Bänder zugezogen war/^) Der-

felbe wurde zufammengehalten durch einen buntgewirkten,

vier Finger breiten Gürtel, deflen Enden bis an die Knöchel

herabfielen, beim Opferdienft aber zur freieren Bewegung
um die linke Schulter geworfen wurden.^) Hierzu kam end-

lidi noch die Kopfbedeckung aus wei)5em By[fus, eine Art

Mü^e.°) Diefe Kleider der Pnefter wurden im Tempel ver-

wahrt. Eine Fußbekleidung trugen die Priefter im Tempel

nicht.«)

Erjt in ganz {päter Zeit haben die beim Tempelgefang

tätigen Leviten unter König Agrippa II. die Erlaubnis er-

wirkt, ebenfalls bei ihren Dienften die weifee priefterliche

Kleidung tragen zu dürfen.'^)

Ed. 2, Amstelodami 1697—98. 2 Bde. Vgl. auch die biblifdien Archäo-

logien, z. B. Haneberg 534—555. Schegg 543—548.

') Exod. 28, 42. 39, 27. Jos. Ant. 3, 7, 1. Der hebr Ausdrude (Lev.

6, 3. (Vulg. 6, 10) 16, 4) ift n^-^c;??? = Hüllen der Reinheit. Allem An-

fdieine nadi war Byffus nicht Baumwolle (dafür Haneberg S, 536 ff.),

fondern Leinen. Vgl. Marquardt, Das Privatleben der Römer 11'', 483 f.^

aber ganz befonders Yates, Textrinum antiquorum. An account of the

art of weaving among the ancients. Part. I. London 1843, p. 267— 280

und Heyes, Bibel und Ägypten. Abraham und feine Nachkommen in

Ägypten. I. Teil. Münfter 1904, S. 238-242.

') Vgl. Exod. 39, 27 (Vulg. 39, 25).

3) Jos. Ant. 3, 7, 2. Vgl. Haneberg 539 und Weite, Art. Priefter

im Kirchenlexikon 10, 398.

*) Jof. 1. c.

5) Jos. Ant. 3, 7, 3 unterfdieidet nicht zwifdien der Exod. 29, 9 Mig-

baah genannten Kopfbedeckung des gewöhnlichen Priefters und der des

Hohenpriefters, die Exod. 28, 39 Miznepheth heißt. Vermutlich ftimmten

in der fpäteren Zeit beide faft miteinander überein. Denn daß er die

eine mit der andern verwechfelt haben foll, ift wohl nicht anzunehmen.

6) Ezech. 42, 14. Jos. B. J. 6, 8, 3. - Vgl. Exod. §, 5. Jos. 5, 16.

') Ant. 20, 9, 6. S. o. S. 208.
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2. Die Hohenprlefter.

Seit den Tagen Aarons war das jüdifche Hohepriefter- Das

tum in den Augen des Volkes mit dem ganzen Nimbus der Hohepriefter-

von Gott eingelegten hödiften religiöfen Würde auf Erden ^""^ ^^^ |®'

umgeben. Die Tat|ache, dag diefe Würde eine lebenslang-
urderWiche^

liehe und erblidie war, mufete einerjelts das Gefühl derVer- inftitution.

ehrung für diefelbe und anderfeits den mächtigen Einfluß

der Hohenprlefter audi in politifdien Dingen [teigern. Nach

dem Exil mußte dies bei der verhähnismägig großen Selb-

ftändigkeit, deren fich die Juden unter fremder Herrfchaft zu

erfreuen hatten, noch mehr der Fall fein, bis unter dem Druck

der fyrifchen Könige das Hoheprieftertum käuflich wurde.

Anders wurde es wieder, als die Hasmonäer feit Simon die

Würde des Hohenpriefters mit der des Fürften vereinigten.^)

Herodes, der feinen vom Volke als Makkabäerfohn Häufiger

freudig begrüßten Sdtiwager, den jungen Hohenprlefter Ari- Wechfei der

ftobul, umbringen ließ, übertrug von da an das hohepriefter- Hohenpnefter

lidie Amt, ohne Rüdifidit auf die Abftammuiig aus hohen- '
^^° ^^ '

priefterlichem Gefchlechte und andere vom Gefe^ vorgefchrie-

bene Eigenfchaften zu nehmen, nach Willkür an unbedeutende

Perfonen, deren Willfährigkeit er fidi verfichert hielt. ^) Die

Römer und diejenigen, denen fie das Redhit der Ernennung

zugeftanden, machten es ebenfo, fo daß Ariftobul bis zur

Zerftörung Jerufalems 26 Nachfolger hatte.^)

Selbft die hohenpriefterlichen Gewänder wurden zeit- Verwahrung

weife nicht im Tempel, fondern von den Römern auf der ^^^ hohen-

Burg Antonia verwahrt und nur zum Gebrauch bei hohen P"®f*^'"^|*en

Fefttagen herausgegeben, bis Vitellius auf die Klagen der

Juden dies änderte.^) Immerhin war der Hohepriefter auch in

der römifchen Zeit nicht nur der Vorfi^ende des Hohen Rates,

fondern auch das geiftliche Haupt aller Juden, ob fie nun in

Paläftina felbft oder außerhalb des Heiligen Landes lebten.

>) 1 Macc. 14, 41-45. Vgl. auch Eccli. c. 50 und 45, 7 ff. Zur

Qefdiidite des Hohenprieftertums überhaupt
f.

van Hoonacker, Le sacer-

doce, p. 317—382.
•') Ant. 20, 10.

=) Vgl. unten S 337 ff.

*) Ant. 18, 4, 3, Vgl. o. S. 169, Bei der Eroberung Jerufalems kam
audh das Prachtgewand des Hohenpriefters an die Römer (B, J. 6, 8, 3).
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Die Amtstradit^ des Hohenpriefters entfpradi in Bezug
Amtstracht auf Leibrock, Gürtel und Hüftkleid dem der gewöhnlichen
des Hohen- Priefter. Allein über den Leibrode trug er ein ganz gewebtes,
pnefters.

^jj^ ungenähtes, baumwollenes, ärmellofes Oberkleid, das

fogenannte Meil, von dunkelblauer Farbe. Es hatte Öffnungen

für den Kopf und die Arme, war aber an den Seiten ge-

fchloffen. Da es nur bis an die Knie reichte, waren darunter

die herabhängenden Enden des priefterlidien Gürtels zu

fehen, gerade wie an den Armen das weifee Priefterkleid

fichtbar war. Am unteren Saume des Meil waren abwech[elnd

goldene Glöckchen und künftliche farbige Granatäpfel aus

Baumwollfäden angebradit.^)

Über diefem Kleide trug er das Ephod, d. h. ein nach

Art der Megkafeln aus zwei Blättern, von welchen das eine

Blatt die Bruft, das andere den Rücken bedeckte, beftehendes

Kleidungsftück. Es war aus Goldfäden und bunten ; Lein-

wandfäden gewirkt, jedodi überwog der Goldftoff.^)

Vorn auf der Bruft befand fidi am Ephod das Chofchen

oder Behältnis, das rationale, wie die Vulgata es nennt, ein

1) Exod. 28 und 39. Eccli. 45, 7 ff. 50, 5 ff. Jof. B. J. 5, 5, 7.

Philo, Vita Mosis 3, 11-14 und de monarchia 2, 5—6 (— de spec, leg-

I, 83 sqq. ed. Cohn).

') Exod. 28, 31 ff. 39, 20 ff. Jos. Ant. 3, 7, 4 ff. B. .1. 5, 5, 7. Der

Glöckchen waren nach dem glaubwürdigen Bericht des Protev. Jacobi

c. 8 zwölf. (Vgl, auch Juftin. Dial. c. Tryph. 42, 1). Das Gewand war

ähnlich der Tunika und Dalmatik der Bifdiöfe. Vgl. Haneberg S. 542 ff.,

der meint (539, 424 und 554 f.), der Trierer ungenähte heil. Rock, welcher

purpurgefärbter Byffus ift, fei ein abgelegter Meil eines Hohenpriefters

aus der hasmonäifchen Zeit, womit Herodes Chriftum habe bekleiden

laffen (Luc. 23, 11).

3) Exod. 28, 6 ff, 39, 2 ff. Jos. Ant., 3, 7, 5 und 7. B. J. 5, 5, 7.

Ausführlich, handelt über das Ephod van Hoonacker p. 370 ss. Über

das linnene Ephod, welches Samuel, Priefter, und David vor der ßundes-

lade trugen vgl. 1 Kön. 2, 18. 22, 18. 2 Kön. 6, 14. — Über die Bedeu-

tung von Ephod in dunklen Stellen wie z. B. Ridit. 8, 27 und 1 Kön'.

23, 6 ff., wo es einen feften Gegenstand zu bedeuten fcheint, vgl. u. a,

W. R. Arnold, Ephod and Ark. A study in the records and religion

of the Ancient Hebrews (Harvard Theological Studies III.). Cambridge,

Mass., 1917. K. Budde, Ephod und Lade. Z. alt. Wiff. 1921, 1-42. Vgl.

auch H. J. Elhorft, Das Ephod in Z. alt. Wi\\. 1910, 259—276. Joh.

Döller, Die Wahrfagerei im Alten Teftament (= Bibl. Zeitfr. X, 11/12)

Münfter 1923, S. 26-38.
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viereckiger Bruftfdiild. Es war ähnlich wie die Burfa für

die Keldizubereitung ein doppelt zufammengelegtes Quadrat,

eine Art Tafche, und von demfelben Stoff wie das Ephod.

Auf der Augenfeite waren 12 Edelfteine in 4 Reihen von je

3 Steinen, worauf die Namen der 12 Stämme Israels an-

gebracht waren, befeftigt. An den 4 Enden hatte es je einen

goldenen Ring. Die 2 oberen Ringe waren durch goldene

Kettchen mit den Achfelftüdcen des Ephod verbunden, wäh-

rend durch die 2 unteren Ringe blaue Schnüre, die mit

andern goldenen Ringen unter den Armen am Saume des

Schulterblattes des Ephod befeftigt waren, gingen/)

Die Kopfbedeckung^) des Hohenpriefters war wie die

der Priefter, nur mit dem Unterfchied, da^ darüber noch ein

purpurblauer Auffa^ angebracht war.^) An dem unteren

Rand die[er Kopfbedeckung war mittels einer purpurblauen

Schnur eine goldene Platte befeftigt mit der Auffchrift tr'-p

n'""':^ = HeiHg dem Herrn.

Am großen Verföhnungstage bediente .fidi der Hohe-

priefter, wenn er in das Allerheiligfte ging, abgefehen von

der Kopfbedeckung, der gewöhnlichen Prieftertracht, fonft trug

er aber bei der Verrichtung priefterlicher Funktionen die

Amtstracht/) Er übte aber folciie Funktionen nur an Sabbaten

und an den hohen Feften aus.")

Die Träger des hohenpriefterlichen Amtes in der hero- Gef*icht-

dianifchen und nachherodianifchen Zeit bis zum Untergange ^'*^^ ^^^^~

der Stadt find bekannt.«)
biid. über die

' Hohenpnefter

1) Exod. 28, 15 ff. Jos. Ant. 3, 7, 5 und 3, 8, 9. Nadi Exod. 28,|eitHerodesl.

30 und Lev; 8, 8 wurden in das Bruftfdiild des Hohenpriefters „Urim und
Thumim" gelegt, weldie nadi dem Exil nidit mehr exiftierten (Vgl.

Esdr. 2, 63 = Nehem. 7, 65). Worin fie beftanden, ift unbekannt. Hane-

berg S. 544 ff. identifiziert fie mit den 12 Edelfteinen. Vgl. van Hoon-
acker p. 380-382; Kirchenlexikon 12, 463 f. DöIIer a. a. O. 21 -26.

^) Miznepheth. Exod. 28, 36 ff. 39, 30 f.

3) Jos. Ant 3, 7, 6. B. J. 5, 5, 7. Jofephus fpridit Ant. 3, 7, 6

auch von einer dreifachen goldenen Krone an der Kopfbedeckung des

Hohenpriefters. Der Pentateuch v^^eig davon nichts. Wahrfcheinlich ift fie

erft unter den Makkabäern, welche zugleich weltliche Fürften waren, hinzu-

gekommen. So Weite, Art. Hoherpriefter im Kirchenlexikon 6, 169; van
Hoonacker p. 345.

*) Lev. 16, 4. Jos. B. J. 5, 5, 7.

") B. J. 5, 5, 7.

8) Durch Flavius Jofephus. Es gibt viele Zufammenftellungen der

Feiten, Neuteftamentlidie Zeitgefdiidite. T. 2. u. 3. Aufl. 22
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Unter den von Herodes I. eingelegten^) ift der Priefter

Simon zu Jerufalem, Sohn des Boethus aus Alexandrien,

zur Ehre und Würde des Hohenprieftertums erhoben worden,

damit Herodes deflen fchöne Toditer Mariamme heiraten

könne. Durch diefe Verwandtfdiaft find fpäter noch mehrere

GHeder der Familie des Boethus Hohepriefter geworden.

Joazar, Sohn des Boethus, ift noch von Herodes kurz vor

dejfen Tode zum Hohenpriefter gemacht, dann von Archelaus

abgefegt worden. Er kam erft nach dem Falle des Archelaus,

der zuerft den Eleazar, Bruder des Joazar, dann Jefus, Sohn
der See, zu Hohenprieftern gemadit hatte,^) wieder in den

faktifchen Befi^ der hohenpriefterlichen Würde.^) Da er aber,

allem Anfchein nach wegen Begünftigung der römifchen

Schalung, mit dem Volke in Streit geriet, wurde er von Quiri-

Annas. nius abgefegt.*) Diefer hat nun die Würde dem Ananus, dem
Sohne des Seth, dem aus der HeiUgen Schrift unter dem Namen
Annas bekannten Schwiegervater des Kaiphas, übertragen.

Ananus hat die Würde in den Jahren 6 - 1 5 n. Chr. innegehabt

und ift von dem Landpfleger ValeriusGratus abgefegt worden.^)

jüdifchen Hohenpriefter. Vgl. z. B. Calmet, Dictionnaire historique, criti-

que etc. de la Bible. Paris 1730, 4 Bde. vol. III, p. 275-278. Graetz,

Gefdiidite der Juden 111,^) S. 723-754. Schürer II, 267—277. Hölfdier,

Der Sadduzäismus, Leipz. 1906, S. 43—48. Kellner, Jefus von Nazareth

S. 169-175.

1) Er ernannte zuerft den Ananel (f. o. S, 117), dann feinen Sdiwager

Ariftobul, dann nach deffen Ermordung (f. o. S. 118) vsrieder den Ananel

(Jos. Ant. 15, 3, 3), dann Jefus, Sohn des Phabes oder Phabi (Jos. Ant.

15, 9, 3), der abgefegt wurde zugunften des Simon, des Sohnes des Boethus

(der ungefähr von 24 v, Chr. bis 5 v, Chr. Hoherpriefter war. Vgl. Ant.

15, 9, 3 mit 9, 1). Diefer wurde aber auch abgefegt, als feine Tochter

Mariamme von Herodes verftoßen wurde (Jos Ant. 17, 4, 2. B. J. 1, 30, 7.

Vgl. oben S. 142). An feine Stelle trat Matthias, Sohn des Theophilus

(Ant. 17, 4, 2. 6, 4). Da diefer am Verföhnungstage levitifch verunreinigt

war, erhielt er für den Tag einen Stellvertreter in Jofeph, Sohn des

Ellem (Ant. 17, 6, 4), wurde aber auch abgefegt (f. o. S. 143) und Joazar

an feine Stelle gefegt, (Ant. 17, 6, 4).

^) S. 0. S. 161.

=») Vgl. über ihn o. S. 157, 161 und 170.

*) Vgl. Ant. 18, 2, 1 mit 18, 1, 1.

') Ant. 18, 2, 1 und 2. Vgl. auch Ant. 20, 9, 1 und B. J. 5, 12, 2.

Vgl. oben S. 171.
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Mit feinem Amte verlor Annas oder Ananus aber keineswegs

auch feinen Einfluß. Jofephus nennt ihn^) einen der glüdc-

lichften Menfdien, weil er fünf Söhne hatte, welche alle zur

Würde des Hohenprieftertums gelangten.^) Diefelbe Würde
erlangte audi fein Schwiegerfohn^) Kaiphas. Wie die Dinge

damals lagen, wäre dies ohne großen Reichtum der Familie,

dem auch vermutlich fchon Annas feine Erhebung zum Hohen-

priefter zu verdanken hatte, '^) unmöglidi gewefen. Annas

führte noch nadi feiner Abfe^ung feinen Titel weiter^) wie

wohl alle gewefenen Hohenpriefter '') und befaß nodi foldies

Anfehen, daß ihm zuerft Jefus nach feiner Gefangennahme

vorgeführt wurde und er, um fo fchon dem Gerichte vorzu-

arbeiten, den Herrn verhörte.')

Der Landpfleger Valerius Gratus (15—26 n. Chr.), der

den Annas abfegte, hat vier Hohepriefter ernannt,^) zulegt

den Jofeph, genannt Kaiphas,^) den Schwiegerfohn des Annas, Kaiphas.

vor welchem Jefus ftand, um gerichtet zu werden.^") Er war

') Ant. 20, 9, 1.

2) Sein Sohn Eleazar wurde von Valerius Qratus eingefe^t (Ant.

18, 2, 2), Jonathan von Vitellius (Ant. 18, 4, 3. 5, 3), Theophilus eben-

falls von Vitellius (Ant. 18, 5, 3), Matthias von Ag-rippa I. (Ant. 19, 6, 4),

Ananus von Agrippa II. (Ant. 20, 9, 1). Jonathan ift von Meuchelmördern

(f. o, S. 222, Ananus während des jüdifdien Krieges (f. o. S. 245) er-

mordet worden.
') Joh. 18, 13.

*) Nach fpäteren rabbinifchen Quellen jtammte der Reiditum der

Familie des Annas aus den „Bazars der Söhne Annas", worin gefe^lidi

reine Gegenftände, u, a. audi Tauben, zum Opfer verkauft wurden. Vgl.

Derenbourg p. 466 - 468. Allein etwas Sicheres läßt fich nicht feftftellen.

=) Luc. 3, 2. Joh. 18, 13-24, Apg. 4, 6.

«) Vgl. Jos. Vita 38. B. J. 2, 12, 6. 4, 3, 7. 9. 10, 4, 4, 3.

^) Joh. 18, 13—24. Gewöhnlich nimmt man, und zwar wohl mit Recht,

an, 18, 15 {ei der Apoftel Johannes gemeint. Einige denken an jemand
anders, z, B. Belfer, Gefch. des Leidens und Sterbens des Herrn, Freib.

1913, S. 319 f. an einen vornehmen Jünger Jefu vom Sdilage des Niko-

demus oder, des Jofeph von Arimathäa.

,^) Er ernannte zuer[t Ismael, Sohn des Phabi, der bald dem
Eleazar, Sohn des Annas, weichen mußte, der aber auch fdion nadi einem
Jahre dem Simon, Sohn des Kamith, Pla^ machte. Auch diefer blieb

nur ein «.'ahr im Amte (Ant. 18, 2, 2).

») Ant. 18, 2, 2. 4, 3.

") Vgl. Matth. 26, 3. 57. Luc. 3, 2. Joh. 11, 49. 18, 13. 14. 24. 28.

Apg. 4, 6. Er ift wohl auch der Hohepriefter, welcher weiterhin die Kirche

verfolgte. Apg. 5, 17. 21. 27. 7, 1. 9, 1. 22*
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wie die meiften Hohenpriefter diefer Zeit ein Sadduzäer^)

und, wie fidi aus der Heiligen Sdirift ergibt, ein anmaßender,

gewalttätiger Menfch, der ohne jedes Gefühl für Gerechtig-

keit und religiöfe Empfindungen, nadidem die falfchen Zeugen

gegen Jefus nichts genügt hatten, diefen befchwor zu fagen,

ob er „der Chriftus, der Sohn Gottes" fei und dann auf die

klare Antwort Jefu triumphierend ausrief, „was brauchen wir

noch Zeugen, er hat Gott geläftert." Kaiphas hat das hohe-

prielterlidie Amt während der ganzen Verwaltung des Pilatus

bekleidet und ift erft von Vitellius nach der Abreife des Pilatus

zur Ofterzeit, aifo im Jahre 36, abgefegt worden.^)

Die beiden von Vitellius eingelegten Söhne des Annas,

Jonathan^) und Theophilus,*) haben ihr Amt nidit lange be-

kleidet. Selbft der judenfreundliche König Agrippa I. hat in

der kurzen Zeit feiner Regierung, von 41—44, drei Hohe-

priefter ein- und abgefegt.") Der einzige, der wieder längere

Zeit das hohepriefterliche Amt inne hatte, nämlidi von unge-

fähr 47 — 59 n. Chr., war def- von Herodes von Chalcis^) ein-

Ananias. gefegte Ananias, Sohn des Nebedäos.^) Er ift der Hohe-

priefter, der den angeklagten Paulus auf den Mund fchlagen

lieg und der vor dem Landpfleger Felix zu Cäfarea gegen ihn

auftrat.*^) Bald danach ift er abgefegt worden, lebte aber

Apg. 4, 1. 5, 17. Vgl. Ant. 13, 10, 6. 18, 1, 4.

2) Ant. 18, 4, 3.

3) Ant. 18, 4, 3. 5, 3. Vgl. 19, 6, 4, wonach er die Wahl des Agrippa I.

auf feinen Bruder Matthias lenkte. Er ift fpäter in die Unruhen unter

Cumanus verwickelt und vom Statthalter von Syrien nach Rom gefdiickt

worden (B. J. 2, 12, 6). Über fein Ende
f.

Ailt. 20, 8, 5. B. J. 2, 13, 3.

Vgl. o. S. 222.

*) Ant. 18, 5, 3. Er ift von Agrippa I. im Jahre 41 abgefegt worden
(Ant. 19, 6, 2).

^) S. vorige Anm. Er fetjte zuerft den Simon Kantheras, Sohn des

Boethus (Ant. 19, 6, 2), dann den Matthias, Sohn des Annas (Ant 19,

6, 4; 4, 8), dann den Elionäus, Sohn des Simon Kantheras (Ant, 19, 8, 1

und 20, 1, 3), ein.

*^) Vgl. über ihn o. S. 205. Er fe^te 'zuerft den Elionäus ab und

den Jofeph, Sohn des Kami (Ant. 20, 1, 3) oder Kamydos (Ant. 20, 5, 2)

ein [Kamydos = Kamith, Vgl. 339, 8].

') Ant. 20, 5, 2.

**) Apg. 23, 1 ff, 24, 1 ff. Vorher war er unter Cumanus in die

Streitigkeiten mit den Samaritern verwickelt und vom Statthalter Qua-
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nodi längere Zeit und wußte durdi feinen Reichtum noch

großen Einfluß auszuüben. Er war aber ebenfo habgierig

wie reidi und nahm z. B. keinen Anftand, die den Prieftern

gehörigen Zehnten von den Tennen durdli feine Knedite

rauben zu laffen.^) Der Haß gegen ihn verurfadite, daß zu

Anfang des jüdifchen Krieges fein Haus in Brand gefteckt

und er felbft ermordet wurde.^)

Unter den fedis von Agrippa IL eingefe^ten Hohen- Ermordung

prieftern^) war Ananus oder Annas IL, Sohn des aus der des heiligen

Heiligen Sdirift bekannten älteren Annas, von heftiger, ge-
J^'^^^"^-

walttätiger Gemütsart, die fidi namentlich auch darin bekun-

dete, daß er in der Zeit zwifchen dem Tode des Landpflegers

Feftus und der Ankunft feines Nachfolgers Albinus den heiligen

Jakobus, den „Bruder des Herrn", eigenmächtig töten ließ.

Deshalb wurde er nach nur dreimonatlicher Amtszeit von

Agrippa IL abgefegt.*) Er ift fpäter im jüdifchen Kriege von

den Idumäern erfchlagen worden.^) Auch der Hohepriefter

dratus von Syrien nach Rom gefchickt (f. o. S. 219), dort aber durch die

Fürfprache des jüngeren Agrippa freigesprochen worden, Ant. 20, 6, 2

B. J. 2, 12, 6.

^) Ant. 20, 9, 2 und 4. Es wird hier von ihm als Privatmann ge-

sprochen.

'-) S. o; S. 233.

^) Vor Ananus oder Annas II. war es Ismael, Söhn des Phabi

(vgl. Ant. 20, 8, 8 und 11), In Ant. 3, 15, 3 wird ein Hoherprie[ter Ismael

zur Zeit der Hungersnot unter Claudius erwähnt, den Kellner 1. c. 173

mit dem Sohn des Phabi identifiziert. Allein der Sohn des Phabi hatte

fein Amt unter Nero und dürfte der Ant. 3, 15, 3 erwähnte Ismael =:

Elionäus
(f. o. S. 340, 5 und vgl. Wiefeier, Chronologie des apoftol. Zeit-

alters, Gott. 1848, S. 159 f.) fein. In B, J. 6, 2, 2 wird von den Söhnen

eines gewiffen Ismael, der zu Cyrene enthauptet worden war, ge-

sprochen. — Ismael ging mit einer Gefandtfchaft nach Rom und wurde
dort von der jüdifchen Profelytin Poppäa zurückgehalten (Ant, 20, 8, 11),

Deshalb ernannte nun Agrippa den Jofeph Kabi, Sohn des Hohen-

priefters Simon Kantheras, der das Amt zur Zeit des Prokurators Feftus

(61 - 62) bekleidete, nach deffen Tode aber von Agrippa abgefegt wurde

(Ant. 20, 8, 11 und 9, 1).

*) Ant. 20, 9, 1. Vgl. o, S. 227 f.

5) Mit ihm wurde ermordet (B. J. 4, 5, 2, S, o. S, 245) fein

Nachfolger im hohenpriefterlichen Amt, Jefus, Sohn des Damnäus, der

gegen 62-63 die Würde bekleidet hatte. Vgl. Ant, 20, 9, 1 und 4.

B. J, 4, 4, 3 5. Von diefem Jefus, der B, J. 4, 4, 3 der ältefte der
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Matthias,^) der den Simon, des Gioras Sohn, gegen Johannes

von Gifchala zu Hilfe gerufen hatte, ift nebft drei Söhnen
von Simon erfdilagen worden,^) nachdem noch bei feinen

Lebzeiten die Zeloten einen ganz ungebildeten Mann, Phannias,

Sohn des Samuel, zum Hohenpriefter beftellt hatten,^) mit

dem das in feiner Perfon verhöhnte jüdifche Hoheprieftertum

ein Ende nahm.

3. Die Dienftabteilungen der Priefter. Die Stellung und
die Pfliditen der Leviten.

In welchem Alter die Priefter in den heiligen Dienft

traten, ift nidit fidier, wahrfcheinlidi gefchah es aber im

zwanzigften Lebensjahre.*)

Alte Priefter- Schon David hatte die Priefter, damit fidi alle tro^ ihrer

klaffen, großen Zahl in geordneter regelmäßiger Weife an der Vor-

nahme gottesdienftHdier Handlungen beteiligen konnten, in

24 Klaffen eingeteilt,^) von denen jede der Reihe nadi je

eine Woche beim Heiligtuni in Jerufalem den Dienft verfah.

Sie führen im Neuen Teftamente den Namen „Tagesklaffen",^)

im Alten Teftamente heißen fie allgemein „Abteilungen"'')

Hohenpriefter nach AnanUS (o /Li,trd"Avavov ys^faimroq xöiv a()yttQimv 'JtjOovq)

heißt, ift fein ebenfalls von Agrippa II. ernannter Nachfolg-er Jefus, Sohn

des Gamaliel, zu unterfdieiden. Vgl. über ihn Ant. 20, 9, 4, B. J. 4, 3, 9

und 6, 2, 2. Vita 38. 41.

^) Er ift von Agrippa II. ernannt worden und heißt Ant. 20, 9, 7

„Sohn des Theophilus". Unter ihm nahm der jüdifdie Krieg feinen An-

fang (I.e.). „Der Hohepriefter Matthias" B. J. 4, 9, 11 ift wohl identifdi

mit „Matthias, des Boethus Sohn, einem von den Hohenprieftern", welcher

die Bürger Jerufalems überredet hatte, den Simon, des Gioras Sohn, in

die Stadt aufzunehmen (B, J. 5, 13, 1), Ob aber, wie Kellner, Jefus von

Nazareth S. 174, 1 annimmt, Jofephus irrtümlich diefen mit dem älteren

Matthias, Sohn des Theophilus (f. o. S. 338, 1), „zufammengewürfelt

hat" oder in Ant, 20, 9, 7 die Angabe von B. J. 5, 13, 1 verbefferte,

wiffen wir nicht.

') B. J. 5, 13, 1. Vgl. 6, 2, 2.

4 B. J. 4, 3, 6-8. S. o. S. 244.

') Vgl. 2 Par. 31, 17.

") 1 Par. 24, 3 ff.

^) „Ephemerien" Luc. 1, 5.

7) nip'^n?:. Vgl. I-Par. 28, 13. 21. 2 Par. 8, 14. 23, 8. 31, 2,

15-16.
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oder nadi ihrem Dienfte „Wadien"/) während Jofephus [ie

bisweilen „Vaterhäufer" nennt. ^) An der Spi^e einer jeden

PriefterklaHe ftand ein eigenes Oberhaupt.^) Dieje Einteilung

findet fich audi in der nadiexilifdien Zeit und erhielt [ich bis

ans Ende des jüdifchen Staates/)

Daneben gab es aber auch fchon zur Zeit des Esdras

eine andere Einteilung der Prie[ter in vier Abteilungen,^)

welche audi nodi zur Zeit des Jofephus, der die Zahl der

Priefter überhaupt auf 20 000 angibt,®) exiftierteJ)

Natürlich hatten die Priefter, weil [ie meijt jedes Jahr

nur einige Wochen im Tempel befchäftigt waren, gewöhnlich

noch irgend eine andere Befdiäftigung. Namentlidi waren

viele als Richter oder Lehrer tätig. ^)

Die Leviten waren nadi dem mofaifchen Gefe^ vom Amtsantritt

25. bis zum 50. Jahre dienftfähig ; ^) fpäter aber, als der der Leviten.

Dienft an einem feften Heiligtum leiditer war,^°) und nament-

1) nn»'f??. Vgl. 2 Par. 31, 16. Nehem. 13, 30.

2) Ant. 7, 14, 7. Vgl. aber auch 1 Par. 24, 4 und 6.

3) 2 Par. 36, 14. Audi in Ezedi. 8, 16 ift die Rede vom Hohen-

priefter und den Vertretern der 24 Priefterklaffen. Vgl. van Hoonacker

p. 215—220 und Knabenbauer, Comm. in Ezech. Paris 1890, p. 94.

*) Nehem. 12, 1 ff.; 1 Macc. 2, 1; Luc. 1, 5. Jos. Ant. 7, 14, 7. Vita 1.

5) Vgl. Esdr. 2, 36 ff, Nehem. 7, 39 ff.

^) Jof. ad Apion. 2, 7. Der griedi. Text ift verloren. Der latein.

Text fagt: Licet enim sint tribus quattuor sacerdotum et harum tribuum

singulae habeant hominum plus quam quinque milia" . . . Nadi dem
Zusammenhang i[t gar nidit daran zu denken, dag unter den 5000 Mit-

gliedern jeder Abteilung audi Leviten oder audi Frauen oder Kinder

einbegriffen find. Audi ift die Lesart „quattuor" nidit zu bezweifeln.

Vgl. van Hoonacker p. 213 ss. — Der Talmud fagt allerdings (jer. Taanith

fol. 68 a. Vgl. die Stelle audi in Lightfoot, Horae hebr. zu Luc. 1, 5), es

feien nur 4 Dienftklaffen der Priefter aus dem Exil zurüdigekehrt und nun
einzelnen Prieftern oder Priefterfamilien die Namen der 20 andern nidit

zurüdcgekehrten Klaffen gegeben v^rorden. Allein dies ift keine Über-

lieferung, fondern nur ein Verfudi, biblifdie Nadiriditen, befonders Esdr.

2, 36-39 und Nehem. 7, 39—42 zu erklären.

'') Jof, ad Apion. 2, 7.

8) Vgl. 1 Par. 23, 4. 2 Par. 17, 7 ff. 19, 8 ff.

") Num. 8, 24 ff. In Num. 4, 3 ff. heißt es vom 30. Jahre, weil

dort von Verriditungen, die eine befondere Kraft erforderten, geredet

wird. Vgl. Weite, Art. Leviten im Kirdienlex. 7, 1867 und de Hummel-
auer, Comm. in Numeros. Paris 1899, p. 37.

'«) 1 Par. 23, 25 ff.
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Leviten im

weitern und

ensrern Sinne,

Obliegen-

heiten der

Leviten im

engern Sinne,

befonders

nach den

Büchern

Para-

lipomena.

lieh in der nadiexilifdien Zeit, weldie kein beltimmtes Lebens-

jahr für den Dienftantritt kannte, vom 20. Jahre an.^)

Im weitern Sinne nennt die Heilige Schrift alle Nach-

kommen Levis,'-) beziehungsweife als Diener des Heiligtums

alle Nachkommen Aarons,^) Leviten, im engeren Sinne verfteht

fie aber unter Leviten nur diejenigen Stammesangehörigen,

welche der Familie Aarons nicht angehörten und die Prie[ter

in der Verwahung ihres heiligen Dienftes zu unterftü^en

hatten.*) Nach der Chronik oder den Büchern Paralipomena

gehörte es zu den Obliegenheiten der Leviten in diefem engern

Sinne, in Paläftina täglich an den Toren des Heiligtums die

Wache zu halten,^ den Tempel zu öffnen und zu fdiHeßen,*^)

für die Reinheit des Tempels und der heiligen Gefäfee zu

{orgen,0 die Schaubrote und das übrige Opferbackwerk zu

bereiten^) und überhaupt für die Tempelvorräte zu forgen.-')

Beim Gottesdienft lag ihnen der Gefang und die Tempel-

mufik zu.^*^) Sie unterjtü^ten die Priefter beim Schlachten

und Enthäuten der Opfertiere,'^^) fingen das Blut der le^tern

auf^-) und fchlachteten für die unrein gewordenen Perfonen

die Paffahlämmer. ^^) Audi beauf[ichtigten [ie etwa nötige

Tempelreparaturen und hielten die Kollekten dafür ab.^^)

') 1 Par. 23, 24 (23, 3 fteht durch Schreibfehler das 30. Jahr). 2 Par.

31, 17. Esdr. 3, 8.

2) Exod. 6, 25. Lev. 25, 32. Jof. 3, 3.

3) Deut. 21, 5. Ezech. 44, 6—14. 2 Par. 11, 14, 13, 9-12 u. a.

*) Num. 3, 6 ff. 18, 3. 8, 19, 22. 18, 6.

=^) 1 Par. 26, 12—19. Vgl. über die Tempelpolizei S.350f. Über die

Glaubwürdigkeit der Chronik bzw. der Bücher Paralip. befonders in ihren

Angaben über den Stand der Leviten vgl. Kugler, Von Mofes bis Paulus

S. 122 ff. und S. 234 ff.

«) 1 Par. 9, 27. 23, 32. 26, 12 ff.

') 1 Par. 9, 28 ff. 23, 28. Vgl. 2 Par. 29, 16.

8) 1 Par. 9, 31 ff. 23, 29.

'>) 1 Par. 26, 20 ff. 2 Par. 31, 12 ff. Nehem. 13, 13.

1°) 1 Par. 15, 16 ff. 23, 5. 25, 1 ff. 2 Par. 5, 12. 7, 6. Esdr. 3, 10.

Nehem, 12, 27.

^0 2 Par. 29, 34. 30, 17. 35, 11.

12) 2 Par. 30, 16.

13) 2 Par. 30, 17.
-

") 2 Par. 34, 9. 12 f.
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Endlich unterwiefen Jie das Volk im Gefe^/) welches fie nadi

dem Exil in aramäifcher Spradie erklärt haben. ^)

Wenn nun diefe vielen und zum Teil wichtigen Obliegen-

heiten von der Chronik den Leviten zugefchrieben werden, fo

wird dadurdi doch nichts über die tatfächlichen Verhältnifle

der fpätern Zeit gefagt.^) Vielmehr handelt es fich nur um
eine Schilderung gefchichtlicher Verhältniffe auf Grund älterer

Quellen über die Gefchichte der Könige, geradeso wie bei

der Bemerkung, dafe David die Leviten in vier Klaffen, Priefter-

diener, Türhüter, Sänger und Mufiker, Richter und Amtsleut

einteilte.*)

In der nadiexilifchen Zeit tritt im praktifchen Gebrauch Hervortreten

der Name Levit immer mehr hinter den Namen, welche ein- der Sänger

zelne Funktionen der Leviten, wie z. B. Sänger oder Tür-""^ Turhuter

hüter, anzeigen, zurück.^) Das hing nicht etwa damit zu-

fammen, dag; z. B. Sänger und Türhüter überhaupt nicht

mehr Leviten waren oder als folche angefehen wurden, fon-

dern kam daher, daß man zwei Kategorien von Sängern

und Türhütern unterfchied, wovon die eine die andere an

>) 2 Par. 17, 8 f. 35, 3.

2) Nehem. 8, 7 f.

3) Vgl. van Hoonacker p. 25 ss. 52. 70 ss. 74 ss.

^) 1 Par, 23 ff. (Vgl, van Hqonacker p. 64—70 darüber, daß dies

[ich nicht auf die nachexilifdlie Zeit bezieht). Vgl. Jo[. Ant. 7, 14, 7. 11,

5, 1. Über die Sänger vgl. auch Eccli. 47, 11.

') Vgl. Eccli. 50, 18. 47, 11. Jos, Ant. 20, 9, 6. Philo, De praemiis

et poenis 3. Schon unter der Regierung des Königs Jofias werden ein-

mal (2 Par. 35, 15) die fonft (1 Par. 23 ff.) zu den Leviten gerechneten

Sänger und Torhüter von diefen unterfchieden. Die Bücher Esdras und

Nehemias machen ebenfalls bisweilen denselben Unterfchied (Esdr. 2

40-42. 70. 7, 7, 24. 10, 23 f. Nehem, 12, 44—46. 13, 5, 10), aber nicht

immer (Esdr, 1, 5. 3, 8. 12. 7, 13 etc. Nehem. 8, 13. 10, 34. 38 f. etc.),

ja nennen fpeziell die Sänger oft ausdrücklich Leviten (Esdr. 3, 10. Nehem.
li, 15-18, 22 f, 24-29) und behandeln (Nehem. 13, 5) die Gebühr der

Torhüter genau wie die der Sänger (vgl. Köberle, Die Tempelfänger im
Alten Te[tament. Erlangen 1899, S, 171), wie überhaupt (ich nirgends

eine Spur davon findet, dag man die Sänger, aber nidit die Torhüter

zu den Leviten gezählt habe (vgl. Köberle S. 172). — Die Tempeldiener

(Nethinim = Gegebene, d.h. die Nadikommen von zum Judentum über-

getretenen Kriegsgefangenen Esdr. 8, 20), werden auch 1 Par. 9, 2 von
den Leviten unterfchieden.
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Würde überragte und deshalb auf den Titel Levit in fpe-

ziellerem Sinne Anfprudi zu haben fdiien.^)

Schwinden Nach dem Exil waren überhaupt wenige Leviten zurück-

des Anfehens gekehrt.^) Wenn fidi deren Zahl audi durch den Zuwachs
der Leviten in

^Qj^ den in Paläftina zurückgebliebenen fteigern mochte,^)
H f T* n fiCn

•,ru V • fo wurden doch die Rechte der Leviten oft den finanziellen
exilifchenZeit. * -

..

Intereffen der Priefter geopfert, ) und wurden die Funktionen

und damit das Anfehen der Leviten von den Prieftern fehr

ftark reduziert. Audi die fteigende Bedeutung der Schrift-

gelehrten mußte dem Anfehen der Leviten naditeilig fein.^)

So erklärt es fidi, da^ Jefus Siradi^) voll Begeifterung das

Verföhnungsfeft und das erfte Makkabäerbudi die Einweihung

des Tempels befchreibt, ^) ohne dag dabei der Leviten ge-

dacht wird. Überhaupt ift in den beiden Makkabäerbüchern

von Leviten gar keine Rede, wohl aber von Prieftern, welche

heilige Hymnen fangen.^) Selbft das Neue Teftament fpricht

nur an zwei Stellen von Leviten.^)

^) Vgl. van Hoonacker p, 49 und 210 s. Bekanntlich zeigen die

genealogifchen Liften der levitifchen Familien fowohl in der Chronik wie

in Esdras und Nehemias Verfdiiedenheiten und Verwirrung. Diefe ift

teils auf die Verderbtheit des Textes, teils auf die verfdiiedenen Über-

lieferungen levitifcher Familien über ihre vorexüifchen Ansprüche und die

dadurch zu verfchiedenen Zeiten nötig gewordene Neuordnung diefer An-

fprüthe zurückzuführen. Vgl. van Hoonacker p. 24 s. Baudiffin S. 153;

Kaulen, 'Einl. n. 242 f. 254; de Hummelauer, Comm. in I Paralipomenon

Paris 1905 p. 4 sqq.

2) Esdr. 2, 40—42. 8, 15—20. Nehem. 7, 43—45.

3) Nehem. 10, 10-14. 11, 15-18. 20. 36.

*) Schon unter Ptolemäus Lagi werden die Priefter nach Hekatäus

bei Jof. c. Ap. 1, 22 als Befi^er der Zehnten dargeftellt. Nach Ant. 20,

8, 8. 9, 2 waren die Priefter fpäter audi unter Agrippa in direktem Be-

zug der nadi dem Gefe§ durdi die Leviten zu erhebenden Zehnten. Aber

auch fchon Nehemias klagt, dag tro^ des erneuerten Gebotes den Le-

viten die ihnen fchuldigen Zehntanteile nicht gereicht wurden (Nehem.

13, 10; vgl. ebd. 10, 37 ff.), und Malachias (1, 7 ff. 13. 2, 1 ff. 8-10)

klagt über die materiellen Intereffen zu fehr hingegebehen Priefter.

°) Vgl. van Hoonacker p, 62 ss

«) Eccli. 50, vgl. ebd. 47, 11.

•') 1 Macc. 4, 36 ff. Vgl. auch 6, 54. 13, 54. 2 Macc. 1, 30.

10, 7. 38.

8) 2 Macc. 1, 30. -

'•*) Luc. 10, 32. Joh. 1, 19
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Am meiften ragen in der legten Zeit des jüdifchen Ge- Die Sänger in

meinwefens unter den Leviten die Sänger hervor. Ob über- ^^^ legten

haupt die alte nach Jofephus davidifche Einteilung der Le- f!
^^^ ®™

viten in 24 Dienftklaffen in der nadiexilifdien Zeit beftan-^jes Tempels.

den hat, muj§ dahingeftellt bleiben.^) Jedenfalls muffen da-

mals aber die Sänger, welche nach der Chronik ^) früher in

24 Klaffen eingeteilt waren, mehrere Dienftabteilungen gehabt

haben, da täglidi wenigftens zwei miteinander tätig waren.^)

Die Bedeutung der Sänger zeigt fich auch darin, dag fie von

Agrippa IL die Erlaubnis erhielten, priefterliche Kleidung

tragen zu dürfen.^) Übrigens war ihre Stellung wenigftens

nach der Mifchna nicht am Altare, zu deffen Seiten nur

Priefter mit Trompeten ihren Pla^ hatten, fondern auf den

15 Stufen, welche aus dem Vorhof der Frauen in den der

Ifraeliten führten.^)

Selbftverftändlidi wohnten weder die Priefter nodi die

Leviten alle in Jerufalem. Wiffen wir doch, daß der Priefter

Zadiarias im Gebirge wohnte.^)

4. Einzelne widitige Tempelämter.

Der Hohepriefter war als oberfter Priefter durdi das Der

Gefe^ nur verpfliditet, alle Jahre einmal am Verföhnungs- Hohepnefter.

tage unter feierlichen Zeremonien das vorgefchriebene Ver-

1) Ant. 7, 14, 7. Vgl. van Hoonacker p. 41—44.

2) 1 Par. 25.

») Nehem. 12, 8. 24. Vgl. Köberle 1. c. S. 66 f.

*) S. o. S. 208.

6) Middoth 2, 5 f. Sukka 5 f., 4.

8) Luc. 1, 39. Die fpäteren Ereigniffe haben die genaue Ausführung

der Beftimmungen von Num. 35 und Jofue 21 über die 48 Städte, in

welchen die Leviten wohnen follten, gehindert. Vgl van Hoonacker

p. 423—435. — Zur Zeit des Tempels wohnten die Priefter meift in

Judäa. Das ift von vornherein wahrfdieinlidi, weil jeder Priefter wenig-

ftens zweimal im Jahre fidi am Tempeldienft beteiligen mugte, läfet fich

aber auch aus den talmudifchen Nadiriditen (vgl. Büchler, Die Priefter

und der Kultus im legten Jahrzehnt des jerufalemifdien Tempels. Wien
1895, S. 161 ff. 178 ff.; Sam. Klein, Beiträge zur Geographie und Ge-

fchichte Galiläas. L. 1909, S. 4 f.) dartun. Nach dem Jahre 70 und dem
Aufftande des Barkodiba haben fidi viele in Galiläa niedergelaffen.

Vgl. befonders S. Klein 1. c. S. 22 ff. 94 f.
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löhnungsopfer darzubringen, das Allerheiligfte zu betreten

und diefes wie das Heilige und den Vorhof durch Blut-

bejprengungen zu heiligen.^) An andern Tagen durfte er

lieh zwar an den priefterlidien Funktionen beteiligen, tat dies

aber in der nadiexilifchen Zeit nur an den Sabbaten, den

Neumonden und den hohen Feften.^)

Er hatte aber die Pflicht zu forgen, dag täglidi auf feine

Koften das Speifeopfer für die Priefter dargebracht wurde,

fei es, daf} er felbft opferte oder durdi feinen Stellvertreter,"')

der dann ein gewöhnlicher Priefter*) aus einer der Klaffen,

die gerade den Dienft hatte, war.

Der Einen ftändigen Stellvertreter des Hohenpriefters hat es
logen. Segan

j^jfjjt gegeben. Allerdings fagt die Mifchna, man habe immer
der rieften

jjgjjgjj j^gQ vor dem Verföhnungstage „einen andern Priefter"

als Stellvertreter des Hohenpriefters für den Fall, dag diefer

an dem Tage etwa an der Ausübung feines Amtes verhindert

fei, beftimmt.^) Diefer Stellvertreter wurde aber eben alle

Jahre neu beftimmt. Wenn ihn auch bisweilen Archäologen^)

Segan genannt haben, fo haben fie nur den eventuellen

Stellvertreter für das Verföhnungsfeft, der gar nicht Segan

hieg, mit dem „Segan der Priefter"^) d. h. dem Priefter,

weldier unter dem Hohenpriefter die befondere Aufficht über

die Priefter und den Priefterdienft hatte, ^) verwedifelt.^)

') Lev. 16. Vgl. auch Lev. 23, 26—32. Num. 29, 7-11. Hebr.

9, 7. 25. Jos. Ant. 3, 10, 3.

2) B. J.. 5, 5, 7.

2) Lev. 6, 12—16. Ant. 3, 10, 7. Hierauf bezieht [ich die Bemer-

kung Philos, des pecialibus legibus III, 23, der Hoheprie[ter opfere täg-

lich sv-/dg xnl &v6la?. S. auch EccH. 45, 17.— Das Speifeopfer des Hohen-

priefters beftand aus in Öl gebackenen Mehlkuchen. S. Haneberg, Die

relig. Altertümer, S. 422.

*) 4 Kön. 23, 4. Vgl. 4 Kön. 25, 18. Jerem. 25, 24.

') Joma 1, 1. Vgl. Megilla 1, 9. Zwar fagt Philo, de monarchia

2, 12 (=de spec. legibus I, 113 ed. Cohn), es fei niemand geftattet, im

Falle der Verunreinigung des Hohenpriefters deffen Dienft zu verfehen,

jedoch erwähnt Jos, Ant. 17, 6, 4 einen Fall. S. o. S. 338, 1.

«) Z. B. Haneberg S. 558 f.

'') Pirke Aboth 3, 2.

*) Der vollftändige Titel des Segan war Cij.-iDn j:iD=,.Pnelterfürft".

Vgl. Levy, Neuhebr. und diäld. Wörterbuch III, 475 und Lightfoot, Mini-

sterium templi c. 5, 1 p. 687 sq. Das Wort kommt her von :sD eigentl.
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Ein widitiges Amt war das der Tempelfcha^meilter/) DieTempei-

weldien die Sorge für die Aufbewährung und Verwaltung f^^tjmeifter.

der dem Tempel zufliegenden Gelder und Wertgegenftände

oblag. Diefe le^teren wurden in den oft im Alten Tefta-

mente und bei Jofephus erwähnten Sdia^kammern ^) im

inneren Vorhof des Tempels aufbewahrt, während es auch

Sdia^kajten ^) gab, in welche Gaben hineingelegt werden

konnten. An der Spi^e diefer Sdia^meifter ftand, wie wenig-

ftens aus Jofephus hervorzugehen fcheint, der Tempelfcha^-

viel, groß, vornehm fein. — Nach der Mifdina ftand „der Segan der

Priefter" im Range dem Hohenpriefter am nächften. So z. B. ftand, wenn
le^terer am Verföhnungstage das Los über die beiden Böcke zog (vgl. u.),

der Segan zu feiner Rechten, der Vorfteher der Priefter-Abteilung des

Tages (vgl. u. S. 354) zu feiner Linken. Joma 3, 9; 4, L Vgl. auch

Joma 7, L Sota 7, 7—8. Tamid 7, 3).

9) Vgl. Winer BWB 1, 506 f. Weite, Art. Hohepriefter, Kirchenlex.

6, 170. Büchler, Die Piiefter und der Kultus im legten Jahrzehnt des

jerufalemifchen Tempels, Wien 1895, S. 113 f. meint, ftatt des „andern

Priefters" (f. S. 348) fei erft nach 63 v. Chr. der Segan Stellvertreter des

Hohenpriefters geworden. Aber davon ift nichts bekannt. Vgl. Baudiffin

in Hastings IV, 96. Schürer, dem fich u. a. auch Büchler . anfchloJ5,

hält den Segan für den Tempelhauptmann. S. S. 351, 8. A. Schwarz,

Der Segan (Monatfchrift für Gefch. und Wiff. des Judentums. 64. N. F-

28. Jahrgang, Breslau 1920, S. 30—55) meint, der Segan fei der von

den Vorftehern der 24 Wochen-Dienftbeiftände ("if^yT^n Wi\~] vgl. S. 354)

aus ihrer Mitte zu ihrem Präfidenten gewählte Obmann (S. 47) gewefen,

den fie Segan nannten, um ihn als „vornehmen Würdenträger" der

ländlichen Priefterfchaft zu bezeichnen (S. 53). Dag er dem Range nach

der Nächfte nach dem Hohenpriefter war, habe darauf beruht, dag er

„der eigentliche Vertreter der ganzen Priefterfchaft des Landes war"
(S. 55). Der bekanntefte Segan war Rabbi Chananja, welcher in den

talmudifdien Schriften (vgl. z. B. Mifchna Aboth 3, 2; Pesachim 1, 6 etc.

vgl. Strack, Einl. % S. 121) den Namen C^juDm pD = Segan der Priefter

führt. Daß er zum ftändigen Vertreter des Hohenpriefters vom Synedrium
(nach dem Verföhnungstag des Jahres 62 n. Chr. vgl. Schwarz 42 f. 54 f.)

ernannt worden fei, wie Schwarz vermutet, ergibt fich aus dem Bei-

namen nicht.

Vgl. Ant. 14, 7, 1. 15, 11, 4. 18, 4, 3. B. J. 6, 8, 3

2) Nehem, 12, 43. 13, 5. 9. 12. 13. 2 Macc. 3, 6. 23. 28. 40. 4, 42

5, 18. Jos. Ant. 19, 6, 1. B. J. 5, 5, 2. 6, 5, 2.

3) Marc. 12, 41. 43. Luc. 21, 1; vgl. Joh. 8, 20. Die Mifchna Sche-

kalim 6, 5 fagt, es habe im Tempel 13 trompetenartige Scha^kaften

gegeben.
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meifter.^) Die oberften diefer Beamten find wohl als Priefter

anzufehen,") wofür fdion die Bedeutung ihres Amtes fpridit.

Die Mifchna nennt die Scha^meilter, ob alle oder nur

einzelne ift nicht redit klar, Gisbarim,^) von weldien fie die

allerdings nur einmal =^) erwähnten Amarkelim unterfcheidet.

Der Name wird bisweilen aus dem Perfifdien als Zahl- oder

Redinungsmeifter erklärt,^) helfet aber nach dem Hebräifchen

„Herr von allem".^) Tatfächlich flehen die Amarkelim in

der rabbinifchen Literatur bisweilen höher als die Gisbarim.')

Auch werden in der Mifchna^) noch mehrere andere unter-

geordnete Tempelbeamte erwähnt, welche wenigftens in den

Untergeord- legten Jahren der Exiftenz des Tempels dem Anfcheine nach

nete Tempel- als ftändige Beamte für einzelne Gefchäfte, befonders des

beamte. Opferwefens, z. B. für die Anfertigung der Sdiaubrote und

das Räucherwerk oder für die Leitung des Gefanges^) be-

ftimmt waren.

') Er Jagt B. J. 6, 8, 3 „o yrecoipi/Aal zov it^ov (tiiviag" und nennt

Ant. 20, 8, 11 den Sdia^meifter Helkias gleich hinter dem Hohenpriefter.

2) Vgl. Anm. 1.

4 Vgl. Pea 1, 6. 2, 8. 4, 8. Sdiekalim 2, 1. 5, 2. 6 etc. Nach Sche-

kalim 5, 2 follten ihrer wenigftens drei fein.

*) Schekalim 5, 2. Ihrer follten wenigftens fieben fein.

4 So fdion Haneberg S. 560.

6) Schabbath jer. 10 c. 13. In Horajoth 13 a wird das Wort her-

geleitet von nb-O "i::x = alles befehlend. Vgl. Levy, Neuhebr. u. chald.

Wörterbuch 1, 103.

^) Vgl. Levy 1, c. Dagegen Schürer II, 327. Die eigentliche Auf-

gabe der Amarkelim ift unbekannt. Nadi der Tofephta Schekalim II, 15

(in Ugolini Thes. ant. vol. XVIII p. XlII; ed. Zuckermandel p. 177) hätten

die fieben Amarkelin (oder Amarkelim, s. Lightfoot 1. c. p. 689 f.) die fiebea

Schlüffel zu den fieben Toren des Vorhofes in Verwahr gehabt. Im jeru-

falem. Talmud Schekalim fol. 49a werden noch die (rp'^'J^P) Katholikin

als Scha^meifter erwähnt. Vgl. Buxtorf p. 2164 und Lightfoot p. 688 sq.

Ad. Schwarz, Die Scha^kammer des Tempels in Jerufalem (in Monatsfchr.

f. Gefdi. u. Wiff. des Judentums 63, N. F. 27. Jahrg. Breslau 1919,

S. 227-252) dürfte S. 244 das Richtige mit feiner Bemerkung treffen:

„Die Gisbarin waren die Kaffen-Beamten und Schä^ungs-Meifter, die

Amarkelin waren die eigentlichen Scha^meifter und die Katholiki die

allen übergeordneten Revidenten der Scha^kammer."

8) Schekalim 5, 1.

'') Die Familien Garmu und Abtinas, von denen erftere die Sdiau-

brote, le^tere das Räucherwerk nach Schekalim 5, 1 beforgte, werden

auch Joma 3, 11 erwähnt. Vgl. auch 1. c. über das Amt des Gefangleiters-



X. Kap. Die jüdifche Priefterfchaft und der Tempeldienft, 351

Zur Ausübung der Tempelpolizei [landen in der von DieTempei-

uns gefchilderten Zeit Wadipoften an den Toren des äußeren wachen.

und den Eingängen des inneren Vorhofes und gingen Wächter

bei Tag und bei Nacht überall im Tempel umher. ^) Um alle

Tore des Tempels zu fchliegen waren nach Jofephus 200

Mann erforderlidi, allein 20 für das eherne Tor im Often

des Vorhofes.^) Die Schlüffel wurden von den Prieftern,

deren Dienftabteilung gerade im Tempel befchäftigt war, ver-

wahrt und von einer Abteilung am Schluß ihrer Funktionen

der jedesmal neu antretenden Abteilung übergeben.^) Die

Tore wurden bei Tagesanbruch vor dem Morgenopfer, beim

Ofterfefte aber fchon um Mitternacht geöffnet.*)

In der nachexilifchen Zeit ftanden die Tempelwadien DerTempei-

unter einem eigenen Tempelhauptmann, dem GTQaTtjyog,^) dem hauptmann.

wieder andere Offiziere unterftanden ^) und der auch einen

eigenen Sekretär hatte.') Bei der Bedeutung des Amtes ift

anzunehmen, daß er nicht aus der Zahl der Leviten, fon-

dern der der Priefter genommen war, obwohl dies nicht

ficher ijt.^)

*) Philo, De praemiis sacerdotum 6 (= De spec. legibus I, 156

ed. Cohn). Nach Middoth 1, 1 hatten die Priefter an 3, die Leviten aber

an 21 Orten die Wache.

') c. Apion. 2, 9. - B. J. 6, 5, 3.

3) c, Apion. 2, 7.

*) Ant. i8, 2, 2. Ähnlich war es am Pfingftfefte B. J. 6, 5, 3.

^) Er ift im Neuen Te[tamente Apg. 4, 1. 5, 24. 26 erwähnt. Vgl.

auch B. J. 6, 5, 3. 2, 17, 2. Ant. 20, 9, 3. Einmal (Ant. 20, 6, 2) wird

er in Verbindung mit dem Hohenpriefter erwähnt.

^) Vermutlidi find diefe neb[t dem Tempelhauptmann unter dem
Namen örpazTiyoi bei Luc. 22, 4, 52 gemeint,

') Ant. 20, 9, 3.

^) Sdiürer II, 320 ff. hält den Tempelhauptmann und feine Offiziere

für Priefter und identifiziert den erfteren mit dem Segan, der „im Rang der

nächfte nach dem Hohenpriefter war" (1. c, 321), Denn das Wort ü:':,'2

des Alten Teftamentes werde in der LXX faft konftant durch ör^arrjyoi.

überfe^t (fo Jerem, 51, 23. 28, 57, Ezedi, 23, 6. 12. 23. Esdr, 9, 2.

Nehem, 2, 16, Daniel 3, 2, 27, 6, 8 etc; es wird aber durch ufj^ovrei;

wiedergegeben Ifai. 41, 25, Nehem. 4, 13, 5, 7. 7, 5 und durch öargänm
Daniel 2, 48), Weiterhin handle es fich in der Mifchna Bikkurim 3, 3,

wo es heige, daß den Feftzügen der Landleute, weldie die Erftlings-

früchte nach Jerufalem braditen, die ni"? [nach Schürer= d^xisQü';] und
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5. Der Opferdienft im Tempel.

Allgemeines Der Opferdienft fand in der Weife ftatt, dafe jede Woche
über den von einem Sabbat bis zum andern eine andere der 24 Priefter-

Opferdienft familien den Dienft hatte.^) Die einzelnen Dienftverriditungen
der Pneiter.

^^^^gj^ durdis Los verteilt.^) Die dienfttuenden Priefter

mußten die vorgefdiriebene weige Kleidung tragen und fidi

während der Zeit ihres Dienftes des Genuffes. von Wein
oder andern beraufchenden Getränken enthalten.^) Vor An-

tritt des Tagesdienftes hatten fie ein Tauchbad zu nehmen '*^)

und alsdann noch die Hände und Füjge in dem ehernen

zwifchen dem Tempelhaufe und dem Brandopferaltar ftehen-

den Wafchbecken zu wafchen.^)

Verfdiiedene Es werden im Einklang mit den gefe^lichen Beftim-

Arten von mungen auch von Philo "^j und Jofephus^ zwei Arten von
Opfer. Opfer unterfdiieden, folche, die für Privatperfonen, und folche,

die im Namen des ganzen Volkes Gott dargebracht wurden.

Bei beiden kann man blutige Opfer von Rindern, Schafen,

Ziegen und Widdern und unblutige Opfer d. h. Speife- und

Trankopfer von Mehl, Öl und Wein unterfdieiden.

Die unblutigen Opfer waren mit den blutigen Brand-

und Friedopfern verbunden, wenngleich es audi felbftändige

Speifeopfer gab. Z. B. wurde ein folches von dem erften

geernteten Getreide (Gerfte) am zweiten Oftertag dargebracht.^)

n:*':yv und ^*~f);" entgegenzogen feien, um die vornehmften Priefter.

Let(teres ift zum wenigften recht zweifelhaft (vgl. Büchler, Die Priefter

S. 114 f.), und erfteres beweift für unfere Zeit nichts.

') Jos, Ant, 7, 14, 7. dcixu^i xs fiiav nax(jiav diixxuvelöd-ai Tw d-täi inl

)jius(jd? or.tü) anö oaßfJaTov inl Gaßßaxov.

2) Luc. 1, 5. Nach Schekalim 5, 1 gab e.s einen befonderen Be-

amten „über die Lofe", welcher für die Verlofung der einzelnen Ämter

unter den Prieftern jeder Abteilung zu forgen hatte.

3) Lev. 10, 8 ff. Ezech. 44, 21. Jof. Ant. 3, 12, 2, B. J. 5, 5, 7.

Philo, De monarchia 2, 7 = De spec. legibus I, 98 ff. ed. Gohn.

*) Testam. XII Patriarch. Levi 9, 11. Vgl. auch Joma 3, 3.

°) Testam. XII Patr. 1, c.; Philo, Vita Mosis 3, 15. Vgl. Exod. 30,

17-21. 40, 28 ff.

^) De victimis 3 =- De spec. legibus I, 168 ff. ed. Cohn.

') Ant. 3, 9, 1.

8) Lev. 23, 10 ff.
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Soldie Erftlinge gehörten den Prieftern. Diefen fielen über-

haupt die Speifeopfer zu/) abgefehen von einer Kleinigkeit,

weldie verbrannt wurde. ^)

Die blutigen Opfer zerfielen je nach der Veranlafiung in

drei Klaffen, Brandopfer, bei denen, nachdem das Blut um
den Altar gefprengt war, das ganze Tier am Brandopfer-

altar verbrannt wurde,^) Friedopfer (audi Dank- oder Gelübde-

Lobopfer genannt), bei denen nur die Fettftücke verbrannt,

das übrige Fleifch aber teils (nämlich die Bruft und hintere

Keule) von den Prieftern und ihren Angehörigen, teils von

den Opfernden verzehrt wurde, ^) und endlich Sühnopfer

(Sünd-^) und Schuldopfer, *^) bei denen die fetten Teile auf

dem Altare oder in felteneren Fällen augierhalb der Stadt

verbrannt, die übrigen von den Prieftern verzehrt wurden.

Es gab eine große Menge von Privatopfern, fowohl frei-

willigen als durch das Gefe^ vorgefchriebenen.^)

Dazu kamen die Gemeindeopfer, unter denen das tag- Das tägliche

liehe Brandopfer eine ganz befondere Bedeutung hatte. Das Brandopfer.

Gefe^ fchrieb fowohl für den Anbruch als den Sdblüjg des

Lev. 2,3. 10. 6, 9-11. 7, 9-10. 14. 10, 12-13. Num. 18,9-10.

Jos. Ant. 3, 9, 4. Dazu gehören auch die Schaubrote, welche jede Woche

neu aufgelegt wurden (Lev. 24, 5—9).

^) Man nannte fie Askarah d. h. Erinnerung (an die Beftimmung

des Ganzen für den Altar). Vgl. Haneberg 432 f,

^) Lev. 1^ 3—17: 6, 8-13.

*) Lev. 3, 1-17. 7, 11—21. 7, 28—34.

') Lev. 4, 1-5, 13. 6, 24-30.

*) Lev. 5, 15. 17. 6, 2 f. Bei den Schuldopfern im Unterfdiied von

den Sündopfern handelte es fich um eine mehr wiffentliche, nicht etwa

bloß versehentliche Übertretung des Qefe^es und dabei um eine folche,

welche eine Reftitutionspflidit in fich fchloß,

'') Das Gefe^ fchrieb Brandopfer für die Reinigung der Wöchnerinnen

etc. vor (f. Anm. 5). Freiwillige Brandopfer wurden auch von Heiden

angenommen. Von hoher politifcher Bedeutung war das kaiferliche Opfer,

weiches aus einem Stier und zwei Lämmern beftand und auf Befehl des

Kaifers Auguftus täglich im Tempel dargebracht wurde. Nach Philo, Leg.

ad Caj. 23 hätte der Kaifer die Ko[ten des Opfers getragen. Wahrfchein-

liA ift aber das Opfer für den Kaifer und das römifche Volk (Jos. B. J.

2, lÖ, 4), wie Jos. c. Apion. 2, 6 fagt, aus den von den Juden erhobenen

Steuern (ex impensa communi omnium Judaeorum) bezahlt worden.

Sein eigentümlicher Charakter bleibt ihm aber. Es wurde er[t beim Aus-

bruch des jüdifchen Krieges fiftiert. S. o. S. 233.

Feiten, Neuteftamentlidie Zeitgefdiidite. 1. 2. u, 3. Aufl. 23
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Tages einen Gottesdienft vor, bei weldiem jedesmal ein ein-

jähriges männliches Sdiaf als Brandopfer geopfert werden

foUte. Zugleich mußte ein Speifeopfer, nämlidi eine Mifdiung

von etwa 4 Liter (Vio Epha) Mehl und anderthalb Liter

(V* Hin) feinen Öls und ein Trankopfer, beftehend aus

anderthalb Liter Wein, geopfert werden^) und follte mit dem
Brandopfer das Raudiopfer und die Bedienung des ewigen^)

Lichtes verbunden fein. Das Abendopfer fand um die neunte

Stunde d. h. gegen 3 Uhr ftatt.^)

Die An andächtigen Teilnehmern fehlte es in der legten Zeit

Teilnehmer des Tempels bei diejen Gottesdienften nicht. Denn nach dem
am täglichen

Bg^j^jjt der Mifchna^ war ganz Ifrael entfprediend den 24

Tem'^ei"
DlenftklaHen der Priejter in fogen. Standmannfdiaften^) von.

Die stand- Prieftern, Leviten und Ifraeliten eingeteilt, denen es oblag,

männer. je eine Wociie lang dabei zu ftehen, wenn die Opfer dar-

gebracht wurden. Die Priefter und Leviten fowie die in Je-

rufalem wohnenden Laien der betreffenden Standmannfchaft

taten dies perjönlich, die von Jerufalem entfernt wohnenden
Laien verfammelten fich aber in den Synagogen ihrer Städte

und lafen die Schöpfungsgefchichte.

Die Riten und Aus dem Mifchnatraktat Tamid ift bekannt, wie wenig-
Gebräuche [fens in der legten Zeit des Tempels das täglidie Opfer

bei der Dar- n^orgens dargebradit wurde.^) Die dienfttuenden Priefter mit

"tä^Hchen^^
^®^ Leviten und Standmännern Hefeen fidi abends vorher

Morgen- ^^ Tempel einfchließen und fchliefen dort in einem großea

Opfers. Gemach.^) Sie wurden früh im Sommer nachts um 2 Uhr

1) Exod. 29, 38 ff. und ebenfo Num. 28, 3 ff.

S. 355, 6.

3) Ant. 14, 4, 3. Über die 9. Stunde als Gebetsftunde vgl. Apg. 3,,

1. 10, 3. 30.

*) Taanith 4, 1—4, wofelbft 4, 2 für diefe Einrichtung auf 4 Mof. 28, 2

Bezug genommen und diefelbe auf die erften Propheten [Samuel und

David] zurückgeführt wird.

5) 'iSi^:?" *?^N' = Standmänner heißen [ie Taanith 4, 3. Nach dem

Vorgange von Maimonides haben einige Gelehrte (Lightfoot, p. 700 sq.,.

Lundius 5, 1, S. 922, Sdiürer 11, 338) gemeint, es hätten fidi allwödient-

lich bejtimmte Deputierte der Ifraeliten, d. h. der Laien, als Standn^änner

in Jerufalem eingefunden. Dagegen ift aber TaarRth 4, 2; f. o- im Text.

Vgl. van Hoonacker, p. 42 s.

«) Solche Befchreibungen nadi dem Traktat Tamid
f.
audi bei Ligth-

foot, p. 716 sqq. Lundius 5, 1, S. 919-929 u. v. a.

') Tamid 1, 1.
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geweckt. Nachdem geloft war, wer die Reinigung des Brand-

opferaltars von der Afche vorzunehmen hatte, und derjenige,

auf den das Los gefallen war, fich in dem vor dem Altar

im Freien befindlichen großen Wafdibecken gewafchen^ hatte,

ging diefer an fein Gefchäft, während die übrigen mit Fak-

keln in der Hand die Vorhöfe muftern gingen. Einige Priefter

hatten die Überrefte der Opfer zu entfernen und neues Holz

auf den Altar zu tragen.^) Nun folgte, nachdem fich alle

Priefter in dem Wafdibecken Hände und Füge gewafchen

hatten, eine zweite Verlofung über die Arbeiten beim Opfer

felbft.^) War nun die Morgenröte gekommen,*) fo wurde das

Lamm aus der Lämmerkammer und die 93 Dienftgeräte aus

den Nebenkammern des Tempels geholt.^) Dann gingen

zwei Priefter in den Tempel, um den Räucheraltar für das

Rauchopfer zu reinigen und den fiebenarmigen Leuchter herzu-

richten,^) es wurde das Lamm unter Beobachtung beftimmter

Vorfchriften^) gefchladitet und der Tempel geöffnet. Je^t

\vurde das Blut des Lammes an den Altar gefprengt und

wurden die einzelnen Opferftücke an den Altar gebracht,

wobei neun Priefter tätig waren. Nun beteten alle Priefter

zufammen das Schma,') das Morgengebet. Dann legten an-

1) Tamid 1, 4.

2) Tamid 2, 3 ff. Nach Lev. 6, 12 f. follte das Feuer auf dem
Brandopferaltar ftets brennen. Schon unter Nehemias war deshalb an-

geordnet, daß alle Ifraeliten in einer durdi das Los beftimmten Reihen-

folge der „Vaterhäufer" Holz für den Altar zu liefern hatten (Nehem. 10,

35. 13, 31). Nadi Jos. B. J. 2, 17, 6 (vgl. mit 2, 17, 7 Anfang) gefchah

die Lieferung jährlich am 14. Ab ; nadi Megilla Taanith § 1 1 (bei Deren-

bourg, p. 443. 445) befonders am 15. Ab. Vgl. auch Taanith 4, 5. 8.

3) Tamid 3, 1.

*) Tamid 3, 2.

4 Tamid 3, 3 ff.

*) Die Lampen wurden (alle) abends angezündet und brannten

über Nadit (vgl. Exod. 27, 20-21. 30, 7—8. Lev. 24, 3. Num. 8, 1-4.

2 Par. 13, 11. Philo, De sacrificantibus = De spec. leg. I, 296, ed. Cohn);

nadi Jofephus (Ant. 3, 8, 3) brannten am Tage drei Lampen, in der

Nacht alle fieben; nadi Tamid 3, 9. 6, 1 bei Tag eine, in der Nadit alle

[ieben. Vgl. de Hummelauer, Gomm. in Exodum et Levit. Paris 1897,

p. 277 sq. . . . „Moysen lampades noctu lucere jussisse, etiam interdiu

lucere non prohibuisse."

^) Tamid 4, 1 ff.

8) Tamid 4, 1—3. S. u. Kap. 11, 2.

23*
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dere Priefter die Opferftüdce vollends auf den Altar ^) und
auf das Feuer.^) Dann wurde das Speifeopfer dargebracht

und im Anfchlug hieran das befondere Speifeopfer des

Hohenpriefters^) und das Trankopfer, Auf ein Zeichen mit

der Zimbel*) fangen nun die Leviten den für den betreffenden

Tag bestimmten Pfalm, bei deffen Abfchnitten die Trompete
dem Volke das Zeichen zur Anbetung gab.^)

Das Rauch- Als die ehrenvollfte Opferhandlung galt die t)eim täg-

opfer. liehen Opfer ftattfindende Räucherung auf dem innern Altare.

Deshalb wurde fie zu gewiffen Zeiten unter denen, welche

fie noch nidit hatten darbringen können, verloft.^) Morgens
fand das Rauchopfer vor, abends aber nach dem Brandopfer

[tatt.^) Zu dem Zwecke ging der betreffende Priefter mit der

Schale, worauf fich das Räucherwerk befand, in den Tempel,

während ein anderer Priefter auf einer goldenen . Pfanne

vom Brandopferaltar geholte Kohlen trug und fie auf den

Rauchopferaltar legte. Je^t legte der erftere Priefter das

Räudierwerk, während ein anderer Priefter ihm die Schale

abnahm, auf die Kohlen, betete, wie die übrigen vor ihm,

an und ging hinaus.*^) Während aber das Rauchopfer ftatt-

fand, betete draußen das Volk.^)

Der Segen am Am Sdiluß der ganzen Opferhandlung traten die Priefter,

Schlug des namentlich die fünf, welche bei der Herriditung des Leuditers,
Morgen-

^jgg Räuctieraltars und beim Rauchopfer tätig gewefen waren,
opers.

^^1 die stufen des Vorhofes und fegneten das Volk mit dem

1) Tamid 5, 2.

2) Für diefe Reihenfolge fpricht Tamid 3, 1 und 4, 3 (vgl. Lundius

3, 39 und 5, 1 auf S. 593 und 927 f.). Der Hebräerbrief c. 7, 27 fleht

damit nicht im Widerspruch. Vgl. Zill, Brief an die Hebräer, Mainz 1879,

S. 360 ff., Westcott, The Ep. to the Hebrews,^ L. 1892, p. 195 f, u. a.

3) S. o. S. 348.
. .

'

*) Sie beftand aus zwei ehernen Becken, welche zufammengefchlagen

wurden. S. 1 Par. 15, 19. Jos. Ant. 7, 12, 3.

>) Tamid 7, 3. Gelungen wurde nach Tamid 7, 4 am Sonntag (hebr.)

Pfalm 24, am Mont. Pf. 48, am Dienft. Pf. 82, am Mittw. Pf. 94, am
Donn. Pf. 81, am Freitag Pf. 93, am Sabbat Pf. 92. ...

:«) Tamid 5, 2.

') Joma 3, 5.

«) Tamid 5, 4—6, 3. -
' :

'>) Luc. 1, 10. Vgl. dazu Lightfoot, 1. c. p. 721 sq. . ,

.
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priefterlidien Segen/) Ift dies jchon fo zur Zeit Chri[ti ge-

fdiehen, fo i[t nadi dem Evangelium^) anzunehmen, dag der

Priefterj welcher geräuchert hatte, den Segen fpradi.

Das Aberidopfer fand in ähnHdier Weife ftätt.^) Am
Sabbate wurde das täglidie Morgen- und Abendopfer ver-

doppelt^) und an hohen Fefttagen noch mehr verftärkt.^)

6. Die Einkünfte der Priefter und Leviten.

Das Einkommen der Priefter fe^te fidi hauptfächlich zu-

fammen aus den Abgaben von Bodenerzeugniffen und der

Viehzucht, namentlich den Erftlingsfrüditen und den Zehnten,

fowie aus den Abgaben bei den Opfern und fonftigen be-

fonderen Anläffen.^)

An fich war die Darbringung der Erftlingsfrudit im Tem- Die Erftiinge.

peV) keine eigentliche Steuer, fondern eine fymbolifche An-

erkennung der Oberhoheit Gottes.^) Sie gefchah durch jeden

Landwirt, Guts- und Gartenbefi^er von Weizen, Gerfte,

Trauben, Feigen, Granatäpfeln, Oliven und Honig ^) unter

beftimmten im Gefe^^*') angegebenen Zeremonien.

Nach der Mifchna^^) wurden die Erftiinge von gewiffen

Städten und Flecken Paläftinas gemeinfam dargebracht und

') Num. 6, 22 ff.

2) Luc. 1, 9. 22.

3) Vgl. Lundius 5, 2 (S. 930-934).

*) Num 28, 9 f

^) Z. B. wurden am erften Tage des Laubhüttenfeftes 13 junge

Stiere, 2 W^idder und 14 Lämmer als Brandopfer dargebracht, wozu noch

die entfpredienden Speife- und Trankopfer kamen (Num. 29, 12-34).

Daneben gingen dann noch an den Fefttagen (Neumonden, Öfter-, Pfingft-,

Laubhüttenfeft, Verföhnungstag) befondere Feftopfer (Num. 28, 15. 22. 30.

29, 5. 11. 28. Levit. c. 16 und 23).

®) Vgl. im allgemeinen auger Num. 18, 8 ff. und andern biblifdien Stellen

Jos. Ant. 4, 4, 4.; Philo De praemiis sacerdotum (^^ De spec. leg. 1, 131—161,

ed. Cohn). Vgl. dazu Lundius 4, 31—40 (S. 878-914); Haneberg665 -582;

van Hoonacker, Le sacerdoce, p. 384-423; Schürer II, 297—317.

') Vgl. Exod. 23, 19. 34, 26. Num. 18, 12 f. Deuter. 26, 1-11.

Nehem. 10, 36. Vgl. Prov. 3, 9. Tob. 1, 6. 1 Macc. 3, 49.

*) Diefe Erftiinge kamen nicht auf den Altar, fondern wurden von
den Prieftern verzehrt, Deut. 18, 3 f. Ezed). 44, 30.

ö) Deuter. 8, 8. Vgl. Bikkurim 1, 3.

") Deuter. 26, 1 ff.

") Traktat Bikkurim = Erftlingsfrüchte. (Eine fchöne Schilderung
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führten die Leute an der Spi^e ihres Zuges ein Opfertier

mit vergoldeten Hörnern und einem Olivenkranz, Gröj§;ere

Züge wurden feierlidhi abgeholt. Die nahe bei Jerufalem

Wohnenden brachten das Obft frifch, die andern getrocknet

dar. Auch aus nidit paläftinenfifchen Ländern, naciiweislidi

aus Kleinafien^) und Rom,^) wurden in den legten Zeiten

des Tempels die Erftlinge, beziehungsweife die denfelben

entfprediende Geldfumme,^) nach Jerufalem gefdiickt.

Die fogen. Nadi den Rabbinen hätten audi alle Juden, felbft die

Teruma. außerhalb Paläftinas lebenden, den Prieftern audi noch die

fogen. Teruma,^) d. h. einen Teil aller eßbaren Erzeugniffe

des Bodens, fomit nicht bloß der oben genannten fieben

Arten von Früchten, fondern auch von Gemüfearten zu ent-

richten gehabt. Dabei richtete man fich nach dem Grundfa^,

daß der Großmütige V^o, ein Geiziger Veo feines Einkommens
gebe, fo daß alfo die Abgabe von Vöo die Regel war.^) Ob
aber diefe Abgabe wirklich vor der Zerftörung des Tempels

als verbindlidi angefehen und entrichtet worden ift, wiffen

wir nicht.

Die Eine andere wichtige Abgabe war aber in der gefe^-

Darbringung liehen Beftimmung, daß der oder das Erftgeborne, wenn es

der mann- männlichen Gefdiledits war, Gott geheiligt fein follte,'') ge-
hdien Erft-

gj-fludet. Es ergab fich nämlich hieraus, daß die männliche
^

Erftgeburt nicht bloß von reinen wie von unreinen Tieren,

fondern auch des Menfdien dargebracht und eventuell einge-

eines Bikkurim-Zuges gibt Deli^fdi, Jüdifdies Handwerkerleben zur Zeit

Jefu. Erlangen* 1879, S. 66 ff.). Vgl. Philo, De festo cophini in Philonis

Jud. Opera omnia. Ed, stereot. Lips. 1852. V, 51—53 (= De spec. leg. I,

215—233 ed. Cohn).

*) Jos Ant. 16, 6, 7 fpricht von den Erftlingen, welche die Juden
zu Ephefus aus eigenem freien Entfdilug in gottesfürditiger Qe[jnnung

zahlten.

2)" Philo, Leg. ad Caj. 23.

=») Philo 1. c. 31.

^) Teruma ("^'"iJr> eigtl. Hebe, Hebung, Abgabe) bezeidinet audi

Abgabe im allgemeinen,

') Vgl. Terumoth 4, 3. S. auch Hier., Comm. in Ezedi. 45, 13-14

(Op. ed. Vallarsi 5, 565). Vgl. z. B. Haneberg 568 f. Winer BRW I,

343, 4.

') Exod. 13, 2. 15. •
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löft werden mu&te. Die Erltgeburt von reinen, d. h. opfer-

baren Tieren, alfo von Rindern, Sdiafen und Ziegen, mufete

in den Tempel gebracht und dort als Friedensopfer behan-

delt werden, d. h. das Fett wurde auf dem Altare verbrannt,

das Blut an den Altar gefprengt, die Bru|t und das redite

Sdiulterftück den Prieftern gegeben,^) während das übrige

von dem Darbringer und feiner Familie im Heiligtum ver-

zehrt werden konnte.^) Ein Tier, welches einen Fehler hatte,

gehörte aber dem Priefter allein ^) und konnte von ihm audi

an Nichtpriefter verkauft werden.*) Die männliche Erftgeburt

von unreinen Tieren, z. B. Efeln und Kamelen, war gegen

Geld auszulöfen, wobei noch Vs über den Sdiä^ungswert

des Tieres bezahlt werden mugte.^) Aber am allereinträg-

lidilten war die Einlöfung des männlichen erftgebornen Kin-

des,^) denn der Löfepreis dafür betrugt) fünf Sekel des

Heiligtums, d. h. etwa 13 Mark.^)

Zu den Erftlingsabgaben gehörten endlich noch die im Andere

Gefe^^) vorgefchriebene Abgabe von Brotteig für den Altar, Erftiings-

welche Challa hie6,^°) und die Erftlinge von der Wolle bei abgaben.

der Sdiaffchur.")

1) Levit. 7, 30 ff.

2) S. o. S. 353. Vgl. Num. 18, 17 f. Deuter. 15, 19 f. Nehem. 10, 37.

4 Deuter. 15, 21-23,

*) Bekhoroth 4, 7 zeigt, dag auch bisweilen aus Eigennu^ Tiere

als untauglidi zum Opfer erklärt wurden.

5) Num. 18, 15. Levit. 27, 27.

6) Exod. 13, 13. Num. 18, 15 f. Vgl. Num. 3, 47 f. Levit. 27, 6,

') Num. 18, 15 f.

^) Nadi Bekhoroth 8, 7 waren die fünf Sekel nach tyrifdiem Gewicht

zu beftimmen. Danadi wird ein folcher Sekel zu ungefähr 2 Mk. 62 Pfg,

gerechnet. S. darüber unten. Dag die Lösung im Tempel ftattfinden

mußte, kann man aus Num. 18, 15 f. (vgl. 3, 47 f. Levit. 27, 61) fchliegen,

weil die Auslösung an Stelle der Darftellung trat, weldie nach Num. 18,

15 f. im Tempel erfolgen mußte. Vgl. über die Darfteilung Jefu im

Tempel Luc. 2, 22 f.

») Num. 15, 20 f.

">) Nadi dem Mifdina-Traktat Challa 2, 7 hatten Privatleute ^h-i,

Bäcker '/^s vom Ganzen zu geben. Die Abgabe mußte den Prieftern ge-

geben werden (Jos. Ant. 4, 4, 4), und zwar (nadi Philo, De praemiis etc.

§ 1 = De spec. leg. I, 132 ed. Cohn) als ausgebadienes Brot. Aus

Challa 4, 8 f. fdieint hervorzugehen, daß man die Challa nicht nach Jeru-

falem, fondern zu dem nächften Priefter bradite. S. Haneberg S. 572.

1') Vgl Deuter. 18, 4. Tob. 1, 6, Jos. Ant. 4, 4, 4.
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Unter Berufung auf das Gefe^ behaupten fowohl Philo

wie Jofephus wie die Mifchna, es müHe fogar von den zu

Haufe für ein gewöhnliches Gaftmahl gefchladiteten Tieren

Magen, Kinnlade und der rechte Vorderfug den Prieftern ge-

geben werden.^) Wie weit aber diefe Praxis verbreitet war,

läßt fich nicht fagen. Übrigens war auch, wenn man von

den Opfermahlen abfieht, der Genug von Fleifch überhaupt

verhältnismäßig feiten.

Der Zehnte. Die bedeutendfte Abgabe, die der Ifraelit zu leiften

hatte, war der Zehnte, der auch bei andern alten Völkern,

befonders den Phöniziern, Athenern und Römern, für Tem-

pel und Priefter beftand.^) Bei den Juden ging nun die

gefe^liche Beftimmung^) dem Sinne nadi dahin, daß der

zehnte Teil von den Haupt-Bodenerzeugnijlen, Getreide und

Obft, an die Leviten gegeben werden muffe. Die Pharifäer

hatten die Beftimmung aber auch auf Kraufeminze, Anis,

Kümmel und anderes, was nicht zu den Hauptfrüchten ge-

hörte, ausgedehnt.^) Es konnte nach dem Gefe^ ftatt der

Abgabe in Frucht u. dergl. der Schä^ungspreis und ein Fünftel

darüber gegeben werden.^)

Ein Viehzehnt von Rindern, Schafen und Ziegen ift wenig-

ftens in fpäterer Zeit nicht mehr erhoben worden.^)

') Deuter. 18, 3 wurde nicht auf Opfertiere, fondern auf fon[t ge-

fchlachtete Tiere, d. h. Rinder, Schafe und Ziegen bezogen. Vgl. Philo,

De praemiis etc. 3 ^ De spec. leg. I, 147. Jos. Ant. 4, 4, 4 (vgl. mit

3, 9, 2); Chullin 10, 1. Vgl. auch Haneberg 576 f. und 485 ff. Van

Hoonacker, p, 416-419. Le^terer meint p. 417: chez les Hebreux l'immo-

lation du betail eut toujours un caractere sacre.

') Vgl. Haneberg S. 573 f. Nach Aristot. Oeconom. 2, 1, 4 (vgl.

Buhl, Die fozialen Verhältnifje der Ifraeliten. B. 1899, S. 117, 2) wurde
auch in Perfien durch die Könige ein Zehnter von den Feldfrüchten

erhoben.

3) Num. 18, 21. Levit. 27, 30 f.

*) Vgl. Matth. 23, 23. Luc. 11, 42.

°) Levit. 27, 31. 33. Über die Tempelfpeicher zur Aufnahme des

Abgelieferten
f.

2 Par. 31, 4 ff. Nehem. 10, 39.

8) Ein Viehzehnt ift Lev. 27, 32-33 (vgl. 2 Par. 31, 6) vorge-

fdirieben, aber dem Anfcheine nach fonft nicht, auch nicht Num. 18, 21—32

(Hoberg, Mofes und der Pentateudi, Freib. 1905 [= Bibl. Stud. 10, 4],

S. 63 fchliegt daraus, dag er aufgehoben worden fei), wenngleich Num. 18,21

„alle Zehnten Ifraels habe ich den Söhnen Levis zum Befitj gegeben"

fich darauf beziehen könnte. In nichtbiblifchen Quellen hat ihn vielleich
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DiC' Leviten mußten nadi dem Gefe^ von dem ihnen zu- Der Zehnte

kommenden Zehnten wieder einen Zehnten, den „Zehnt ^om Zehnten.

vom Zehnten"/) an die Priefter abgeben. Es fdieint aber,

dag wenigftens zur Zeit des Jofephus nur die Priefter den

Zehnten und zwar direkt vom Volke felbft erhielten.^)

Eine weitere reiche Einnahmequelle waren die Opfer-

und die freiwilligen Gaben. Von erfteren fielen, wie bereits

bemerkt, den Prieftern beträditlidie Teile zu. Bei den fehr

häufigen Brandopfern erhielten [ie wenigftens das FelP) und

hatten damit eine befondere große Einnahmequelle.

Die freiwilligen Gefchenke hingen oft mit Gelübden zu- Freiwuiige

[ammen.*] Man könnte z. B. irgend etwas als Korban, d. h. Gefchenke

ein Opfer dem Tempel weihen.^) Hatte fidi jemand felbft
""^ ^"^^''^

^ ^
.

' Einkommen-

quellen der
Philo (De humanitate 10, in der Ausgabe von Cohn und Wendland vol. V, priefter

203) zu den priefterlidien Einkünften gerechnet, und jedenfalls gefchieht

dies im Buch der Jubiläen 32, 15. Die Rabbiner haben aber (vgl. Lundius

4, 38, S. 901—904) den Viehzehnt zu dem fogen. „Zweiten Zehnten" ge-

rechnet. Nach Deut. 14, 22—26 (vgl. ebd. 12, 6. 11. 17) JoUte nämlich der

Landwirt den zehnten Teil deffen, was ihm nach der Absonderung der

Erftlinge, der Teruma und des erften Zehnten übrig blieb, zu Opfermahl-

zeiten in Jerufalem für fich und feine Familie verwenden (vgl. über die-

sen Zweiten Zehnt den Mifchna-Traktat Maaser Scheni). Jedes dritte

Jahr aber follte diefer Zweite Zehnt nach Deut. 14, 28-29. 26, 12 mit

den Leviten, Fremdlingen und Armen geteilt werden. Dies i[t in Späterer

Zeit fo verbanden worden, dag auger dem Zweiten Zehnten jedes dritte

Jahr noch ein weiteres Zehntel zu Mahlzeiten für Arme, wobei besonders

die Leviten zu berückfichtigen waren, gegeben werde (Tobias 1, 7—8
(griech. Text; der Codex Sinait, — vgl. die Ausgabe von Swete —
fdiliegt fich an Deut. 1. c, an, Jos. Ant. 4, 8, 22). Man nannte dies den
dritten Zehnt oder den Armenzehnt. Vgl. über diefe Zehntarten Schürer II,

306, 22, der auch die betreffenden Stellen der Mifchna angibt.

1) Num. 18, 20 - 32. Nehem. 10, 38 f.

^) Jos. Vita 12. 15. Ant. 20, 8, 8. 9, 2. Vgl. van Hoonacker, p. 401.

Vielleicht laffen fich die Stellen aber auch fo auffaffen, dag (owohl die

Leviten als auch die Priefter ihren Anteil am Zehnten direkt vom Eigen-
tümer erhielten. Dag Esdras die Leviten von der Teilnahme am Zehn-
ten ausgefchloffen und diefen den Prieftern referviert habe, ift nicht richtig.

Vgl. Nehem. 10, 37—39. S. Winer WBBR II, 724 und Weite, Art. Leviten
im Kirchenlex. 7, 1868.

^) Lev. 7, 8. Philo, De praemiis etc. 4 (= De spec. leg. I, 151
ed. Cohn). Jos. Ant. 3, 9, 1.

*) Vgl. Lev. 27. Deut. 23, 21-23. Jos. Ant. 4, 4, 4.

^) Vgl. Matth. 15, 5. 6.
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Beurteilung

der den

Prieftern zu-

[tehenden

Vergün-

ftigungen.

dem Heiligtum geweiht, fo muj^ten von einem Manne 50,

von einer Frau 30 Sekel den Prieftern zur Auslöfung des

Gelübdes gezahlt werden.^)

Den Prieftern gehörte namentlich alles Gebannte, d. h.

fo als Banngut geweihte, da§ es nicht auslösbar war,^) fowie

der Erfa^ für unrechtmäßig erworbenes Gut, deffen redit-

mäfeiger Eigentümer nicht aufzufinden war.^)

Im allgemeinen wurden, foweit es tunlidi war, alle Abgaben
nadi Jerufalem gefandt und dort an die Priefter verteilt.*)

Die Priefter waren felbft von Abgaben frei.^)

Gewij^ madien alle diefe Vergünftigungen zunädift den

Eindrudi, daß fie für die zu leiftenden Dienfte zu groß waren.^)

Allein die Einkünfte kamen eben oft nicht ein, da fie zum
großen Teil von dem guten Willen und der religiöfen Ge-

finnung des Einzelnen abhingen. Selbft die Zehnten werden

zumal bei Mißernten fchwerlidi immer regelmäßig einge-

kommen fein, zumal das Gefe^ weder eine Kontrolle für

deren richtige Ablieferung, nodi eine Strafe für deren Unter-

laffung feftgefe^t hatte und fomit die Entrichtung des Zehnten

eine bloße Gewiffenspflidit war.') Naturgemäß vermehrten

fich die Zehnten nidit mit der fteigenden Zahl der Priefter,

weil ja die Zahl der zehntbaren Ädker eine befchränkte war.

Überdies mochte die Ablieferung der Zehnten audi deshalb

wenig drüdtend empfunden werden, weil das Land fruchtbar

war und infolge des Jubeljahres dem Eigentümer nicht auf die

Dauer verloren ging, die Priefter und Leviten aber, obwohl

fie an fidi Anfpruch auf den dreizehnten Teil des Grund-

eigentums hatten, nichts davon befaßen.^) Überdieß mußten

felbftverftändlich von jenen Einkünften der Priefter und Leviten

auch ihre Familien unterhalten werden.^) Hätten die Priefter

') Lev. 27, 3 f. Jos. Ant. 4, 4, 4.

") Lev. 27, 28. Num. 18, 14. Ezedi. 44, 29.

3) Num. 5, 6-8.

*) 2 Par. 31, 11-t19. Nehem. 12, 43. 13, 5. Malach. 3, 10. Philo,

De praemiis etc. 4 (= De spec. leg. 1, 152 ed. Cohn).

5) Esdr. 7, 24. Jos. Ant. 12, 3, 3.

«) Vgl. Lundius 4, 35-37. 40, S. 894-901. 908-914.

») Vgl. Malach. 2, 8. 10.

«) Vgl. Winer BRWII, 273, 6.

'-•) Nur die Speifeopfer, fowie die von den Sühneopfern auf die
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und Leviten wirklich übermäj&ig hohe Einkünfte gehabt, fo

würden wir im Laufe der ifraelitifchen Gefdiichte davon

hören. Allein im Gegenteil treten fie uns als Bedürftige

gegenüber.^)

Als Klaffe haben fidi die Priefter, abgesehen von den

Hohenprieftern, keineswegs fo feindfelig Jefu gegenübergeftellt

wie die Pharifäer. Denn fdion bald nadi der Himmelfahrt hat

eine
.
große Zahl Priefter das Wort Gottes angenommen.^)

7. Das Tempelvermögen.

In der nadiexilifdien Zeit beftand das Tempelvermögen, Die Wert-

abgefehen von foldien Koftbarkeiten wie dem fiebenarmigen fachen.

Leuditer, dem Sdiaubrottifch, dem Räucheraltar u. dergl., zu-

nädift in den heiligen Geräten und dem heiligen Zierat,

alfo in vielfach filbernen oder goldenen Bedien, Sdiüffeln,

Mifchgefäßen, Leuditern, Tifchen u. dergl.^) Diefelben waren

oft als Weihegefchenke, felbft heidnifdier Fürften, dem Tem-

pel verehrt worden.*) Dazu kamen die Vorhänge und die

Gewänder und Gürtel der Priefter und die zur Anfertigung

diefer Dinge beftimmten Vorräte koftbarer Stoffe,^) große

Mengen von zum Opferwefen gehöriger Dinge, namentlidi

von Mehl, öl und Wein, von Zimmet, Kaffia und andern

zum Räudierwerk nötiger wohlriechender Stoffe,^) die für

die Priefter gelieferten Abgaben und große Summen baren

Geldes.^)

Priefter fallenden Teile mußten von den Prieftern im Heiligtume felbft

verzehrt werden. Num. 18, 10. Jos. Ant. 4, 4, 4.

1) Vgl. Ant. 20, 9, 2.

') Apg. 6, 7.

3) Esdr. 1, 9-11. 8, 26-27. Vgl. 1 Macc. 1, 21—23. Ant. 14, 4, 4.

16, 4. 19, 6, 1. B. J. 1, 7, 6. 2, 17, 3. 5, 13, 6. 6, 8, 3. c. Apion. 2, 5.

Audi hiftorifdi wertvolle Altertümer wurden im Tempel aufbewahrt, z. ß.

hingen um den Tempel herum die fremden Völkern im Kampfe entriffenen

Rüftungen (Ant. 15, 11, 3 in fin), und im Tempel oberhalb der Sdia^-

kammer die goldene, dem Agrippa von Caligula gefdienkte Kette

(Ant. 19, 6, 1).

*) 2 Macc. 3, 2. Ant. 14, 16, 4. B. J. 4, 3, 10. 5, 5, 3. 13, 6!

6, 5, 2. 8, 3. Philo, Leg. ad Caj. 23. 37. 40.

«) B. J. 6, 8, 3.

«) Ant. 14, 4, 4. B. J. 1, 7, 6.

') Cicero pro Flacco 28, 67 ff. klagt, dag die Juden aus den Pro-
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Das Le^tere rührten teils aus Weihegerdienken und fonftigen

bare Geld, freiwilligen Gaben, ^) teils aus der Tempelfteuer her. Die

Veranlagung zu diefer le^teren ift wahrfcheinlidi die Erzäh-

lung im Buche Exodus^) von einer einmaligen Abgabe für das

Zelt des Zeugniffes gewefen. Auf das darin enthaltene Prin-

zip, da& das Volk felblt zu den Kultuskoften beitragen {olle,

berief [ich fchon Joas, als er eine jährlidie Steuer zur Aus-

befferung des von Athalia und ihren Söhnen verwüfteten

Die Tempel- Tempels ausfdirieb.^) Die Tempelfteuer hatten alle über zwan-

fteuer. zig Jahre alten Ifraeliten, auch die au]^erhalb Paläftinas leben-

den, zu zahlen. Sie betrug zur Zeit des Nehemias Vs Sekel

jährlich,*) wurde aber fpäter, als die Bedürfniffe und auch der

Wohlftand wuchfen, auf einen halben Silber|ekel°) oder eine

Doppeldradime erhöht, was nach unferm Gelde ungefähr

1 Mark 32 Pfennige ausmacht. Bei einem fo ftark fich ver-

mehrenden Volke wie dem jüdifchen mußte dieje Steuer all-

mähUch große Summen einbringen. Die -Steuer war zwifchen

dem 15. und 25. Adar (im März) zu entrichten'^) und zwar

in althebräifdier oder tyrifcher Währung, fo daß man in

Paläftina, wo Münzen in römifdier Währung im Gebrauch

waren, das Geld vielfach umwedifeln mußte.') Die Steuer

diente zunächft zur Erhaltung des Gebäudes und zur An-

fchaffung der für den Kultus notwendigen Dinge, wie z. B. der

Opfergeräte, Priefterkleider u. dergl., dann aber auch befonders

zur Beftreitung der Koften des täglichen Brandopfers.^)

vinzen \o viel Geld nadi Jerufalem fdiicken. Craffus raubte aus dem
Tempel 2000 Talente in bar und 6000 Talente in Koftbarkeiten. Ant. 14, 7, 1.

B. J. 1, 8, 8.

') 1 Macc. 10, 39. Das Scherflein der armen Witwe Marc. 12, 41-44.

Luc. 21, 1-4.

2) Exod. 30, 11 ff.

3) 2 Par. 24, 5 ff. Vgl. van Hoonacker, p. 421 s.

*) Nehem. 10, 32. Nach perfifcher Währung war Vs Sekel ungefähr
40 Pfg. Vgl. Meyer, Die Entftehung des Judentums. Halle 1896, S. 210

^) Matth. 17, 24. Ant. 18, 9, 1. B, J. 7, 6, 6.

8) Sdiekalim 1, 4.

') Vgl. Matth. 21, 12. Marc. 11, 15. Joh. 2, 15. Nadi Bekhoroth 8, 7

waren alle Abgaben gemäß dem heiligen Sekel in tyrifcher Währung,
weldie der althebräifdien entspricht, zu entriditen, wie auch fonft der Talmud
als Norm aufftellt, dag alle im Gejei^ erwähnten Abgaben in tyrifdiem

Geld zu zahlen find. Vgl. Kennedy, art. Money in Hastings III, 422.

^) Nehem. 10, 33-34. Vgl. Sdiekalim 4, 1-3.



XI. Kap. Die Schriftgelehrten, Synagogen und Schulen. 365

Wie heidnifche Tempel, z. B. der von Ephefus wegen
ihrer Heiligkeit von Privatleuten als fiebere Orte zur Aufbe-

wahrung ihrer Kapitalien erwählt wurden, fo waren auch im

Tempel zu Jeru{alem {oldie Schäle deponiert/) Natürlich

konnten habgierige Machthaber dadurch leicht zur Plünderung

des Tempels gereizt werden. Bekanntlidi hat Heliodor einen

Verfuch dazu gemadit,^) während Antiochus Epiphanes tat-

fächlidi den Tempel mit Gewalt beraubte.^) Ähnlich machten

es römifche Feldherren*) und die Landpfleger Pilatus und

Florus.^)

Zur Aufbewahrung all diefer oft erneuerten Koltbarkeiten Die Schatj-

dienten die Scha^kammern im Innern Vorhof des Tempels, kammern des

für deren Verwaltung es zur Zeit des Jofephus außer den '^®"^P®'s.

Beamten niedern Ranges, wie Schreiber, Kammerauffeher

u. dergl., mehrere Scha^meifter gab.^')

XI. Kapitel.

Die Schriftgelehrten, Synagogen und Schulen.

Zur Zeit Chrifti drehte fich das ganze Leben des jüdifchen

Volkes um das Gefe^ und der größere oder geringere Eifer

für dasfelbe charakterifierte in den Augen des Volkes den

mehr oder weniger vollkommenen Juden. Die Geje^eslehrer

waren aber nunmehr vorzüglich die Sdiriftgelehrten. Es gab

in und außerhalb Paläftinas Synagogen, in denen von alters

her das Gefe^ Mofis jeden Sabbat vorgelefen^ und auch

erklärt wurde. Das Gefe^ lefen lernte man in den Schulen.

Somit können wir unter diefem Gefiditspunkte hier im Zu-

fammenhang von den Schriftgelehrten, Synagogen und Schulen

fprechen.

2 Macc. 3, 10-12. 15. B. J. 6, 5, 2.

2) 2 Macc. c. 3.

3) 1 Macc. 1, 21—23.

*) Ant. 14, 7, 1. B. J. 1, 8, 8. - Ant. 17, 10, 2 fin. B. J. 2, 3, 3.

^) Ant. 18, 3, 2. B. J. 2, 9, 4. — B. J. 2, 14, 6.

«) S. o. S. 349 f.

•

') Apg. 15, 21.



366 Zweiter Abfdinitt. Die innern foz. u. fittl, Zuftände des jüd. Volkes.

1. Die Sdiriftgelehrten.^)

Erftes Auf- Der Name Schriftgelehrter im Sinne ^) eines Gelehrten,

treten des Na- der im Gefe^e erfahren ift, begegnet uns fchon im 5. Jahr-
mens Sdirift- hm^jert y^ chf^ ^UT Zeit des Esdras und Nehemias. Esdras
gelehrter,

j^j^^j^ ^.^.^ ^j^ ^jg ^^^^^ Sdiriftgelehrte", der „Sopher« be-

zeichnet,^) und er wird gelobt, weil er feine ganze Energie

darauf verwandte, „das Geje^ des Herrn zu erforfchen, es

zu beobaditen und die Beftimmungen des Gefe^es in Ifrael

zu lehren."*) In diefer Hinfidit ift er wie für feine nädiften

Nachfolger, fo audi für die fpäteren Sdiriftgelehrten vor-

bildlidi gewefen.

Ihre Be- Sdiriftgelehrte hat es ohne Zweifel auch im Exil ge-

deutung nach geben.^) Da)5 fie aber nach demfelben immer gröj^ere Be-
dem Exil, deutung erlangten, hatte mehrere Gründe. Zunächft mußte

die Wiederbelebung des Intereffes an dem Gefe^e beim

ganzen Volke^) von felbft zur wiffenfchaftlichen Erforfdiung

und Erklärung des Gefe^es führen. Dazu kam aber bei dem
immer mehr fchwindenden Verftändnis des Hebräifchen, welches

in und nadi dem Exil dem Chaldäifchen gewichen war,') die

Notwendigkeit, die heihgen Bücher dem Volke durch fdirift-

kundige Männer erklären zu laffen. EndUch brachte aber

auch die nachexilifche Zeit mit ihren neuen Verhältniffen

immer mehr Fragen, befonders praktifcher Art, für die man

^) Vgl. besonders Derenbourg, Histoire etc. Paris 1867; Badier,

Die Agada der Tannaiten. 2 Bde. Stragb. 1884-1890. 1. Bd. 2., verb.

und verm. Aufl. Strafeburg 1903. Sdiürer II, 373-447. Lightley, Les

scribes. Etüde sur leuf origine chez les Israelites. These. Paris 1905

(ver[teht bereits C^lyiD Jerem. 8, 8 im Sinne einer Klaffe. Vgl. Biblifdie

Zeitfdirift V, l. Freib. 1907, 73).

2) Vgl. Esdr. 7, 10 f.

3) Esdr. 7, 11 f. 21. Neh. 8, 1. 4. 9. 13. 12, 26.

*) Esdr. 7, 10. - Der Name „Sopher" kommt übrigens nadi Aus-

weis der Lexika im Alten Teftamente oft in einer andern Bedeutung

vor, z. B. in der Bedeutung „Sdireiber" Esdr. 4, 8 f. Pfalm 45, 1. Jerem. 36,

26. 32. Ezedi. 9, 2. 3. Vgl. Eaton, art. Scribes in Hastings IV, 420.

'•) Vgl. Nikel, Die Wiederherftellung des jüdifdien Gemeinwefens

nach dem Exil. Freib. 1900 (= Bibl. Stud. 5, 2 u. 3), S. 23 f. u. 226.

«) Nehem. 8, 1 ff.

') Nehem. 13, 24.
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eine Antwort im Gefe^e fudite, aber nur durdi juriftifche

Deduktionen, welche naturgemäß nur von wenigen Gefe^es-

kundigen gemacht werden konnten, zu finden vermochte. ^)

All dielen Bedürfniffen konnten die Priefter und Leviten

allein, denen ja zunädift andere Pfliditen oblagen, nicht ent-

fprechen, fo daj^ fchon früh auch Laien dafür eintraten.

Was nun zunädift Esdras angeht, fo war diefer nicht

blo)^ Sdiriftgelehrter, fondern auch Priefter.^) Unter Nehe-

mias finden wir gelegentlich^) die Leviten mit dem Unter-

richt des Volkes im Gefe^ befchäftigt. Aber es läfet fich auch

fchon damals der Gefe^eslehrer, der weder Priefter noch

Levit war, nachweifen/)

Tro^dem mujg die Anfchauung der fpäteren Talmudiften,°)

als ob Esdras die fogenannte große Synagoge, d. h. eine Die fogen.

Verfammlung von Schriftgelehrten, welche in der Zeit von große Syna-

Esdras und Nehemias bis auf Alexander d. G. befonders in ^°^® ^^^ "^®

exiftiert
religiöfer Beziehung die höchfte Autorität für die Juden ge-

bildet haben foll, gegründet habe, als irrig bezeichnet werden.

Überhaupt ift die große Synagoge nur ein phantaftifches

Spiegelbild des viel fpäteren Hohen Rates, eine bloße Mythe,

welche das fpätere pharifäifche Rabbinertum verherrlichen foll.

Sie wird an Nehemias Kapitel 8—10 angeknüpft, allein dort

wird nur von einer einmal für einen beftimmten Zweck zu-

fammenberufenen Volksverfammlung geredet.^)

») Vgl. Montet, Essai sur les origines des partis saduceen et pha-

risien. Vienne 1883, p. 80 ss.

2) Esdr. 7, 1. 11 u. ö.

=>) Nehem. 8, 9.

*) L. c. 13, 13.

^) Vgl. z. B, jer, Beradiot 1, 7 bei Derenbourg 32, 1. Die einzige

Erwähnung der großen Synagoge in der Mifdina fteht Pirke Aboth l, 1

und 2 und ift, wie fo mandies in dem Traktat, welcher 5, 23 audi von

der Gemara fpridit, jüngeren Datums. Weder das Alte Teftament, nodi

Jofephus, nodi Philo, nodi die Apokryphen wiffen etwas von der großen

Synagoge, für weldie übrigens noch Samuel Krauß, The great Synod,

in The Jewifdi Quart. Rev. vol. X. London 1898, p. 347-377 eintritt.

*) Vgl. befonders Kuenen, Gefammelte Abhandlungen, überf, von

Budde, Freib. 1894, S. 125-160 „Über die Männer der großen Syna-

goge" und Loeb, La chatne de Ja tradition dans le I. chapitre de

Pirke Abot in Bibl. de l'ecole des hautes etudes, Sciences relig. t, I.

Paris 1889, p. 307—322. Selbie, art. Synagogue the üreat in Hastings

IV, 643 f.
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Allmähliche Wir haben uns vielmehr die Entwicklung des Sdirift-

Entwickiung gelehrtentums als eine allmähliche zu denken. Hohes Lob
^^^1

hT'^*"
^^^^ ^^" Vertretern desfelben von Jefus Siradi gefpendet/)

tums ^^^ haben fich in der Makkabäerzeit, als unter andern audi

der greife Eleazar zu ihnen gehörte, durch ihr Eintreten

für die freie Beobachtung des Gefe^es große Verdienfte

Die Schrift- erworben.^) Zur Zeit Chri[ti finden wir fie im Be[i^ des

gelehrten zur anerkannten Vorrechtes, dag; ihr Stand durch eine Anzahl
ZeitChn[ti. Mitglieder im Hohen Rate vertreten ift, ein Vorrecht, welches

[ie wahrfcheinlich der großen Gönnerin der Pharifäer, der

Königin Alexandra, zu danken haben. SachHch war es darin

begründet, daß gerade diefe Körperfchaft, der Hohe Rat, auf

zugleich juriftifch und theologifch gebildete Gelehrte großen

Wert legen mußte. Die meiften Schriftgelehrten gehörten

der Partei der Pharifäer an, obwohl es auch Sdiriftgelehrte

der Sadduzäer gab.^)

Ihre Ver- Ihr Beruf an fich mußte fie überall den gefe^eifrigen

breitung. Juden, namentlich auch für Vorträge in der Synagoge, emp-

fehlen.*) Deshalb finden wir fie nicht nur in Jerufalem, wo
fie naturgemäß befonders zahlreich waren, fondern audi in

Galiläa,^) und es läßt fich nicht bezweifeln, daß fie auch in

manchen größeren Gemeinden der Diafpora fich fanden.

Ihre Ehrfucht. Neben dem Namen „Schriftgelehrter" führen fie im Neuen

Teftamente auch die Namen „Gefe^esgelehrter" und„Gefe^es-

lehrer",^) ohne daß ein fachlicher Unterfchied dazwifchen ge-

macht wird.^) Sie felbft ließen fich gern von den Leuten

mit Rabbi, d. h. „mein Herr" oder „mein Lehrer", anreden^)

1) Eccli. 38, 25-38. 39, 1 ff.

2) 1 jviacc. 7, 12 f. 2 Macc. 6, 18—31.

'') Denn es heißt z. B. Luc. 5, 30: „Die Pharifäer und ihre Schrift-

gelehrten". Alfo gab es audi andere.

*) Marc. 1, 22.

') Matth. 9, 3. Luc. 5, 17.

'^) y^u/tftarevc; eigentlich jemand, der fich mit den ygä/ifiata, den

Schriften befdiäftigt; vo/totö? kommt Matth. 22, 35. Luc. 7, 30. 10, 25 etc.

Tit, 3, 13 vor; vofioScääöHnXo? bei Luc. 5, 17. Apg. 5, 34. > Tim. 1, 7.

') Vgl. Luc. 5, 17 mit 5, 21 und Matth, 9, 3. Marc. 2, 6. — Jofe-

phus nennt die Schriftgelehrten bisweilen 6o<fi6xaL (B. J. 1, 33, 2. 2,

17, 8 f.), aber auch „Erklärer der väterlichen Gejetje" (Ant. 17, 6, 2,

vgl. 18, 3, 5) oder le^ny^a/znani? (B. J. 6, 5, 3).

«) Vgl. Matth. 23, 5—11 (wofelbft auch die Namen „Vater" und
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und zwar aus Hochmut, während der Heiland feinen Jüngern

verbot, [ich fo nennen zu laffen.^) Auch liebten fie die erften

Plä^e bei den Gaftmälern und in den Synagogen^) und den

erften Gruß; auf dem Markte und fuchten [ich dadurch von

andern zu unterfcheiden, daß fie die ebenfalls von andern

ifraeliten getragenen^) äußeren Merkmale des jüdifchen Be-

kenntniffes, nämlich die Tephillin oder Phylakterien, d. h. die

Gebets-oder Spruchbänder, welche jeder Ifraelit beim Ge-

bete auf der Stirn und am linken Arm, und die blauen

(hebräifch Zizith genannten) Franfen, welche jeder an den

Enden des Oberkleides trug, befonders breit und grofe

hatten.*) Diefem Hochmute entfpricht es, daß die Sdirift-

gelehrten von ihren Schülern, wie wenigftens die Mifchna

fagt, eine größere Ehrerbietung als gegen den eigenen Vater

verlangten.

Da vom Charakter der Sdiriftgelehrten die Rede ift,

muß auch ihre Habfucht erwähnt werden. Unter dem Vor- ihre Hab[ucht.

wände langer Gebete faugten fie, wie Jefus ihnen vorwarf,^)

die Häufer der Wit\^n aus. Diefer Umftand macht es fchon

fehr unwahrfcheinlich, daß ihr Unterricht unentgeltlich gewefen

ift. Abgefehen davon, daß es fich nicht beweifen läßt, daß

^ad-rjtiTi^g = Lehrer vorkommen) und Joh. 1, 38. Übrigens wurde auch

.Tefus öfter nidit „Herr" oder „Meifter", fondern „mein Herr", „mein

Lehrer" d. h. Rabbi angeredet (vgl. Matth. 26, 25. 49. Marc, 9,5. U, 21.

14, 45. .loh. 1, 38. 49. 3, 2. 4, 31, 6, 25. 9, 2. 11, 8), wie auch der Täufer

von feinen Jüngern fo genannt wurde (Joh. 3, 26). Leute aus dem Volke

reden auch wohl den Herrn an mit ^rt^iiJuvvi _ unfer Herr (Marc. 10, 51.

Joh. 20, 16). — In der Mifchna ift Rabbi nicht mehr Anrede, fondern

Titel. Über den Titel Rabban = unfer Lehrer, der einigen hervorragen-

den Lehrern gegeben wird, vgl, Buxtorf, Lexicon Chaldaicum etc.

col. 2176 sq. und Levy, Neuhebr, u, chald, Wörterb. IV, 416 f, z. W, 12"

') Matth. 23, 7 f.

2) Matth. 23, 6-7. Marc. 12, 38 f. Luc. 11, 43. 20, 46,

3) Gemäß der Vorfchrift in Exod. 13, 16. Deut. 6, 8. 11, 18. Vgl.

Num. 15, 37-41. Jos. Ant. 4, 8, 13.

^) Matth. 23, 5. Vgl. ebd, 9, 20. Vgl. über die Tephillin oder Phy-

lakterien Kap. 18, 4, über die Zizith Kap. 13, 3. Statt des Ausdrudces

„usyaXvvuvoiv t« xijäontda'^ — magnificant fimbrias findet fich bei Luc. 20,46

<vgl. auch Marc. 12, 38) der für die Heidenchriften verftändlichere

„7Tf(ji7Z'trtiv ev öroXaig {özo/.-^ ift das Kleid der Vornehmen).

«) Aboth 4, 12,

«) Marc, 12, 40. Luc. 20, 47. Vgl. auch Luc. 16, 14.

Feiten, Neuteftamentlidie Zeitgefdiidite. I. 2. u. 3. Aufl. 24
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dies grundfä^lidi [o fein [oUte, ^) fpredien audi die Stellen

des Neuen Te[tamentes dagegen, wonach der Arbeiter feines

Lohnes wert iff-) und der, welcher das Evangelium predigt,

fidi dafür von denen, welchen er predigt, den Lebensunterhalt .

geben zu laffen ein Recht hat.^) Allerdings wird nirgendwo

gefagt, daß man damals jüdifchen Lehrern einen beftimmten

Lohn für ihren Unterricht gegeben habe, aber man konnte

doch eine Vereinbarung treffen oder auf die der Sitte ent-

fprechende freiwillige Dankbarkeit von Eltern und Schülern

rechnen.

Die Gefetjes- Abhängig für den Lebensunterhalt war ein Sdiriftgelehrter

lehrer viel- allerdings nicht von dem Entgelt für den Unterridit. Denn
fach zugieicii

^j^j^^ig ^bten viele neben dem Lehrerberuf Hand- und Hand-
' Werksarbeit aus und verdienten fidi dadurch das tägliche

Brot,*) wie ja auch z. B. der Apoftel Paulus ein Handwerk
ausgeübt hat.'') Schon dem Lehrer des berühmten Rabbi Hillel

Schemaja wird der Spruch zugefchrieben „Liebe die Hand-

arbeit*',*^) und die fpäteren Rabbiner betonen, es fei löblich,

') Nach M. Nedarim 4, 3 darf ein Priefterf der gelobt hat, einem.

Ifraeliten nichts zunu^en.zu tun, demselben zwar Halachoth und Haggadoth

und Midrafch lehren, aber nicht die Schrift (weil man, wie die Kommen-
tatoren ad I. erklären, für erfteres nach Deut. 4, 14 keinen Lohn annahm

und, indem man es tat, ein Gebot erfüllte, für le^teres aber einen Lohn
erhielt). Man beruft fich aber auf Aboth 4, 5 : „R. Zadok fagte: Mache die

Gefe^eskunde weder zur Krone, damit zu prangen, noch zum Grabfcheit,.

damit zu graben. Hillel pflegte zu fagen: Wer [ich der Krone (des Ge-

fe^es) bedient (zu äugeren Zwecken), fchwindet dahin." Allein wann der

hier erwähnte R. Zadok lebte, i[t ungewif3. Nach Bacher, Die Agada etc.

1, 50, 2 find wenigftens zwei Träger des Namens zu unterfcheiden. Der

ältere lebte gegen Ende des erften chriftlichen Jahrhunderts
(f. Bacher

1. c. 43 ff.). Die Verhältniffe nach der Zerftörung des Tempels find aber

nicht einfach auf die Zeit vor jener Zerftörung zu übertragen. Der Aus-

fpruch Hilleis findet fich aber auch Aboth 1, 13 und „s'explique tout aussi

bien ä la couronne de la Loi" qu'ä „celle de la royaute". Derenbourg

I. c. p. 182, 2. - Das Wort des Heilandes Matth. 10, 8 „umfonft habt

ihr empfangen, umfonft gebet" bezieht fich auf die Charismata.

•') Matth 10, 10. Luc. 10, 7.

3) 1 Kor. 9, 3-18. 2 Kor. 11, 8 f. Phil. 4, 10-18.

*) Vgl. Deli^fch, Jüdifdies Handwerkerleben zur Zeit Jefu. Erlangen*

1879. S. 74.

^) Apg. 18, 3. 20, 34 u. ö.

«) Aboth 1, 10. Nach Aboth 2, 5 hat Hillel felbft gefagt: „Nicht

jeder, der feine Qefchäfte vermehrt (ausbreitet), wird weife."
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das Studium des Geje^es mit irgend einem bürgerlichen Ge-

fchäfte zu verbinden. ^) Tatfädilidi haben audi nach der jüdi-

fchen Überlieferung die berühmtelten Rabbiner Handarbeit

getrieben. Rab Jofeph drehte die Mühle, Rab Sdiefcheth

fchleppte Balken, zwei waren Sdiufter, wenigstens drei Schnei-

der, R. Ifaak Nappach war ein Schmied, R. Nediemdia Hak-

kadar war ein Töpfer, R. Juda Haneditom ein Bäcker u. dgl.^)

Übrigens war, wie auch fchon mehrfadi hervorgehoben Die dreifache

wurde, die Tätigkeit der Schriftgelehrten keineswegs bloß Tätigkeit der

eine unterrichtende. Sie muß vielmehr im allgemeinen als
Sdinft-

eine gefe^geberifche, als eine richterliche, und an dritter
S^®®''®"-

Stelle als eine Lehrtätigkeit bezeichnet werden.^)

In erfterer Beziehung darf allerdings der Zuftand der ge- Das Anfehen

fe^geberifchen Tätigkeit nach der Zerftörung des Tempels und ihrer über-

dem tat[ächlichen Untergang des Hohen Rates, wie er fich
Lieferungen u.

im Talmud darfteilt, da man eine Sache einfach „vor die Ge-

lehrten" brachte, die dann entfchieden, ^) nicht mit dem der

früheren Zeit identifiziert werden. Allein praktifch waren

auch fdion zur Zeit Chrifti die Ausfprüche und Lehren der

angefehenften Schriftfteller majggebend.") Denn damals und

fchon lange galt der von der Mifchna auf „die gro^e Synode"

zurückgeführte Spruch: „Machet einen Zaun um dasGefe^."^)

Um nämlich auch unter den neuen Verhältniffen gegenüber dem
Hellenismus, welcher ins Volk einzubrechen drohte, jeden

Bruch des Gefe^es unmöglidi zu machen, wurde die treuefte

Beobachtung zahlreicher teils wirklich alten teils als alt aus-

gegebenen oder angesehenen Schul- Überlieferungen, die als

gleich verbindlich wie das Geje^ felbft erklärt wurden, ^) ein-

1) Vgl. z. B. den Ausspruch des R. Qamaliel 111 in Aboth 2, 2:

„Jedes Studium, weldiem kein Handwerk zur Seite geht, i{t eitel und

führt zu Vergehen." Andere Stellen in Jos. Simon, L'education et l'in-

struction des enfants chez les anciens Juifs. 3. ed. Leipz. 1879, p. 60.

'') Vgl. die Zufammenftellung bei Delitjfch 1. c. S. 77 f.

^) Diefe Unterfcheidung madien Ferd. Weber, Jüdifche Theologie etc.

2. Aufl. L. 1897. S. 130 und Schürer II, 381.

^) Vgl. z. B. Bekhoroth 5, 3.

^) Matth. 23, 2 f.

«) Aboth 1, 1.

') Matth. 15, 2 ff. Marc. 7, 5 ff. Aboth 3, 11. 5, 8.

24*
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gefchärft/) welche ganz unabhängig von der Heiligen Schrift

waren und alle möglichen Fälle des religiöfen und bürger-

lichen Lebens autoritativ zu entfcheiden fuchten. In den Fällen,

in weldien weder Gefe^ nodi Überlieferung ausreichten, er-

gänzte man beide durch ebenfalls als verbindlich erklärte

und angefehene neue Be[timmungen. Die Mifchna geht in

der Wertfchätjung diejer fo weit, keck zu behaupten: Eine

Sünde gegen die Ausfprüche der Schriftgelehrten ift fchlimmer

als eine foldie gegen die Schrift. ^J

Bei diefer dem praktifchen Erfolg nach gefe^geberifchen

Tätigkeit wurden namentlich die Gebote, welche [ich mit den

Opfern, dem Sabbat, -.dem Faften, den Abgaben an Priefter

und Tempel, der levitifchen Reinheit u. dgl. befchäftigten, be-

rückfichtigt und zwar in einer fehr äußerlichen Wei[e, wie

das Neue Te[tament zeigt. ^) So konnte es kommen, dag

nach diefer Lehre ein mißratener Sohn feinen Eltern den

Lebensunterhalt verweigern durfte, wenn er nur Sorge trug,

legieren durch ein (natürlich fündhaftes) Gelübde, dem Tempel

fei alles geweiht, was von ihm, dem Sohne, aus den Ehern

nü^en könnte, dem Tempel und damit Gott zu weihen.^) Minze

und Kümmel und Anis verzehnteten fie und Gerechtigkeit,

Barmherzigkeit und Treue beachteten fie nicht. Das Äußere

des Bechers und der Schüffei hielten fie rein, inwendig aber

waren fie voll Raub und Unreinigkeit.^)

Ihre Tätigkeit Obwohl man nicht berufsmäßig das Gefe^ ftudiert zu
als Richter, ha^gn brauchte, um Richter zu werden, fo waren doch natur-

gemäß die Schriftgelehrten wegen ihrer Bildung befonders

dazu geeignet und ift es ebenfo begreiflich, daß mehrere von

ihnen dem Hohen Rate angehörten wie daß fie in demfelben

einen großen Einfluß ausübten.^)

Ihre Lehr- Was aber die Lehrtätigkeit der Schriftgelehrten angeht,
tätigkeit. jq [^\ ^gr Sa^ der Mifchna, welche diefe wieder auf die an-

') Jos. Ant. 13, 10, 6. S. Matth, 15, 3. Marc. 7, 13. Vgl. Aidier,

Das Alte Teftairient in der Mifdina. Freib. 1906 (= Bibl. Studien XI, 4),

S. 59.

2j Sanh. 11, 3.

') Luc. 18, 12. Matth, 6, 1 ff. 6, 5 ff.

*) Matth. 15, 4 ff. Marc. 7, 9 ff.

5) Matth. 23, 23 ff.

«) Vgl. Apg. 5, 34 ff. S. o. S. 322.
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gebliche groge Synode zurückführt, „Machet viele Schüler",^)

jedenfalls alt und entfpricht auch dem tatfächlichen Verhalten

der Schriftgelehrten. Wenigstens die berühmteren unter ihnen

fammelten viele junge Männer um fich, welche fie, wieGamaliel

den Paulus, in die genauere Kenntnis des Gefe^es einführten.

So machten es z. B. zur Zeit des Herodes Judas und Matthias,

von denen es heißt: „Wem es um wahre Vollkommenheit

zu tun war, war täglich in ihrem Haufe." ^)

Da das „mündliche Gefe^" ^) oder die Überlieferungen der Die Art

Vorfahren den Hauptgegenftand des Unterrichts der Schrift- ihrer Unter-

gelehrten bildete, beftand derfelbe in einer fortwährenden weifung.

Wiederholung des Gesagten, bis die Schüler es im Gedächt-

nis hatten. Mit andern Worten: das gedächtnismäßige Be-

herrfchen der vielen überlieferten Vorfchriften war das Ziel

des Unterrichts. Daher kommt es, daß bei ihnen „wieder-

holen" foviel hieß wie „lehren",*) und derjenige, der das

be[te Gedächtnis hatte, der hefte Schüler war. Die Mifchna

nennt den Schüler, welcher leicht lernt und fchwer vergißt,

weife,^) und der Rabban Jochanan ben Zakkai lobte unter

feinen Schülern den Eliezer ben Hyrkanos deshalb am meiften,

weil er wie eine mit Kalk ausgefugte Zifterne fei, welche

keinen Tropfen verliere.^)

Übrigens richtete der Lehrer auch Fragen an die Schüler,

wie diefe ihrerfeits Fragen an den Lehrer richten konnten.'^)

Daß die Lehrer felbft fchwierige Fragen in mündlicher Dis-

kuffion untereinander erörterten, ergibt fich aus manchen

') Aboth 1, 1.

2) Jos. Ant. 17, 6, 2. Vgl. B. J. 1, 33, 2.

') Philo (Leg. ad Caj. § 16) fagt ausdrücklich, die Gewohnheiten
der Juden feien nicht aufgefdirieben (xa» nolv nsjÖTSiiov räv itqiZv vdfio)v, xai

f'n Teör ny(,nq)ü)v ifi^mv, Uva vojLili^etv tcv narifja y.al jioirjrijv rov y.ööftov

Otöv). Vgl. Zunz, Die gottesdienjtlichen Vorträge der Juden S. 47.

*) n:r wiederholen heigt in der damaligen Schulfprache [oviel als

lernen und Mifchna eigentlich Wiederholung = Die Lehre. Vgl. die Be-
weife in Bacher, Die ältejte Terminologie der jüdifchen Schriftauslegung.

Leipz. 1899, p. 193 ff.

^) Aboth 5, 12.

«) Aboth 2, 8. Auch Josephus Vifa 2 rühmt {ein Gedäditnis.

') Luc. 2, 46. Vgl. dazu Lightfoot, Horae hebr. ad 1. Wetftein Nov.
Test. Graecum. Amstel. 1751. 52. 2 Bde. ad 1.



374 Zweiter Abfdinitt. Die innem {oz. u. fittl. Zuftände des jüd. Volkes.

Stellen der Mifchna.^) Diefe Disputationen wie auch die

Unterweifung der Sdiüler fanden zur Zeit der Mifchna in

befondern, von den Synagogen verfdiiedenen „Lehrhäulern'"^)

ftatt. Zur Zeit Chrifti lehrten aber die Schriftgelehrten zu

Jerulalem im Tempel/) d. h. im Vorhof des[elben. Die

Schüler fafeen auf dem Boden, die Lehrer auf einem erhöhten

Pla^.*)

Die Haiadia. Schon in der tannaitifchen Zeit der rabbinifchen Gefe^es-

lehrer laffen fich verfchiedene Difziplinen der mündlichen

Lehre unterfcheiden. Die erfte ift die Haladia (eigentl. Gang,

Wandel, tropifch Gefe^ für den Wandel), wodurch in der

Sdiulfprache die aufeermofaifche Sa^ung oder geltende Vor-

fchrift ohne Rückficht auf ihre etwaige Herleitung aus der

Heiligen Schrift ver[tanden wird, ob fie nun auf einer Über-

lieferung oder einem Befchlufe der Schulen beruht.") Die

einzelne Sa^ung heißt Halacha, die .Gefamtheit Halachoth.

Tro^dem die Verbindlichkeit der Haladia von der heiligen

Sdirift ganz unabhängig ift, ^) wird doch in unferer Mifchna

oft zu einer Halacha eine fie beftätigende Schriftftelle beige-

bracht.') Es hängt dies aber mit der durch die Ereigniffe

des Jahres 70 n. Chr. bewirkten Veränderung aller Verhält-

niffe zufammen.'^) Denn nach jenem Jahre konnten viele

') Vgl. z. B. Sdiabb. 8, 7. Pesachim 6, 2. 5 etc.

2) Ein foldies Haus bieg 'ii^Jl^n rT2, das Lehrhaus eigtl. das Haus

der Sdiriftauslegung, Schriftforfdiung. Vgl. Berakhoth 4, 2. Terumoth

11, 10. Sdiabb. 16, l. 18, 1. Pesadiim 4, 4 etc.

3) Matth. 21, 23 26, 55. Marc. 14, 49. Luc 2, 46. 20, 1. 21, 37.

Joh. 18, 20.

*) Luc. 2, 46. Matth. 26, 55. Aboth 1, 4.

s) Vgl. Bacher, Terminologie
f.

v. robn, S 42 f. Aidier, Das Alte

Teftament in der Mifdina. Freib. 1906 (== Bibl. Studien XL 4), S. 63.

Bisweilen heißt die Haladia „Sdiematha" (Xni??2r) d. h. das Rezipierte

als Riditfdinur für die Praxis tatfädilidi Angenommene. S. Zunz, Vor-

träge. S. 44 f.

*) Vgl, z. B. Baba mezia 7, 8: Diejenigen, weldie Früdite hüten,

eflen davon nadi der Sitte des Landes, nidit aber kraft des Gefe^es,

Vgl. audi die von Aidier p. 58 ff. angeführten Stellen Orla 3, 9. Chagiga

1, 8. Pea 2, 6 Jadajim 4, 3.

') Z. B, wird Baba qamma 3, 9 die Haladia fe{tge{et}t und R. Je-

buda disputiert dann mit R. Meir, weldie Sdiriftftelle dazu gehöre.

8) Vgl. Aidier p. 60 ff.
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Überlieferungen gar nicht mehr beobaditet werden, andere

waren zweifelhaft geworden, und neue Fragen verlangten

eine Lösung. Deshalb fammelte man nun mit Fleiß die vor-

handenen Haladioth und warf fidi mit Eifer auf das Studium
des Gefe^es, welches nunmehr, da die Beobaditung desselben

in \o vielen Punkten unmöglich war, als etwas Verdienftliches

angefehen wurde. Man fudite die Haladioth durch Schrift-

ttellen zu ftü^en und durdi logifche Schlugfolgerungen u.dgl.

aus der Schrift herzuleiten. Die Auslegungen der halachifchen Die

Teile der Schrift, namentlich der gefe^lichen Teile des Pen- Midrafchen.

fateuchs, nannte man Midrafchen oder Midrafchoth. Somit

gehören die Haladioth und die Midrafchoth als einander

ergänzende Teile des Gefe^esftudiums zufammen.^)

In der Mifchna überwiegt die Haladia; fei es nun, daß Die Haiacha

es [idi um eine fchon ohnehin reditsgültige Haiacha handelt, '" der Mifchna.

fei es, daj5 diefelbe hier auf Grund des Majoritätsbefchluffes -)

der rabbinifchen Gelehrtenkollegien feftgeftellt wird. Daß im

Laufe der Zeit rechtsgültige Sa^ungen oder Gebräudie durch

diefe Autoritäten wieder abgeändert werden, kommt nur in

A^erhältnismäßig feltenen Fällen vor-*^) Wohl aber werden

bisweilen die verfdiiedenen Anflehten der disputierenden

Lehrer, ohne daß eine Entfdieidung gegeben wird, neben-

einandergeftellt. Hermeneutifche Grundfä^e für die Ablei-

tung neuer oder die Entfdieidung ftrittiger Sä^e aus der

Schrift oder aus andern Haladioths werden zum Teil fchon

auf Hillel,*) zum Teil auf den R. Ismael zurückgeführt.') Allein

') Vgl. Bacher, Die jüdifche Terminologie S. 34 f. 42. 103 f. Bacher,

Die Agada der Tannaiten p, 475 ff. 483 zeigt, dag die von Jofua b.

Nechemja im 4. Jhrdt. erwähnte Dreiteilung der Traditionswiffenfchaft in

Midrafdi, d. h. die Auslegung des Bibeltextes und zwar befonders der

gelet5lichen Teile des Pentateuchs, in Haladioth, d. h. fefte, ohne Rückfidit

auf ihre Herleitung aus der Heiligen Schrift überlieferte Sa^ungen und

in Haggadoth, d. h, die nidit halachifchen Schriftauslegungen und die

daran fich knüpfenden Ausfprüdie ethifdien und fonjtigen Inhaltes auf die

frühe Tannaitenzeit zurückgeht.

^) Vgl. Edujoth 1, 5: Die Haladia lautet nur nadi dem Ausfprudi

der Mehrheit, Vgl. audi Sdiabbath l, 4. Horajoth 1 und 2. Miqwaoth

4, 1. Jadajim 4, 1. 3. S. audi Weber S. 135 f.

3) Vgl. z. B. Sdiekalim 7, 5. Joma 2, 2. Edujoth 7, 2. Vgl. Sdiürer

11, 396, 16.

^) Sie {ind aufgezählt in der Tofephta Sanhedrin VII, 11 (ed. Zucker-
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ein nach diefen Grundfä^en eingeriditetes [yltematifches Ver-

fahren lägt fidi nicht nachweifen. ^)

DieHaggada. Im Gegenfa^ zur Halacha fteht die Haggada oder

Agada,-) d. h. die aus der Schrift fliegende Lehre.^) In der

Schulfprache ift der an fidi auch auf halachifche Schrifttexte

anwendbare und tatfächlich davon in dem entfprechenden

Verbum, welches lehren bedeutet, gebrauchte Ausdruck fchon

in früher Zeit auf die Auslegung der mchtge[e^lichen Bibel-

texte und ihre Anwendung oder Verwertung zur Be[tätigung

einer ~ oft fehr phantaftifchen — Idee befchränkt worden.^)

mandel p. 427), in den Aboth de Rabbi Natlian c. 37 und in der Ein-

leitung zum Buche Siphra in Ugolini Thesaur, tom. XIV p. DLXXXVll.
Vgl. dieselben auch z. B. bei Strack, Einl. in den Talmud" S. 96-99 und

Aicher S. 142 ff. Sie lauten: 1) Leichtes u. Sdiweres, der Schlug a minori ad

majus und umgekehrt. 2) Gleiche Sa^ung d. h. der Analogiefchlug. 3) Ein

Hauptfa^ aus einer Schriftflelle, d, h, inhaltlich zufammengehörige Beftim-

mungen werden aus einer nur bei einer diefer Beftimmungen pch findenden

Schriftftelle erklärt. 4) Ein Hauptfat5 aus zwei Schriftftellen. 5) Allgemeines

und Besonderes und Befohderes und Allgemeines, d. h. das Allgemeine

wird durch das Besondere und das Besondere durch das Allgemeine er-

klärt. 6) „Dem Ähnliches an einer andern Stelle" d. h. Erklärung einer

Bibelftelle durch eine andere. 7) „Eine Sache, die fich lernt aus ihrem

Zufamraenhang", d h. die nähere Be[timmung lägt fich aus dem Zu-

fammenhang fchliegen.

") In den 13 Middoth oder hermeneutifchen Grundfälgen, welche dem
R. Ismael zugefdirieben werden (vgl. diefelben in der Einleitung zu

Siphra 1. c, auch z. B. bei Strack a. a. 0. S. 99 f., Weber S. 109 ff.),

wird die 3. und 4, Regel Hilleis in eine Regel (es ift die 3. des Ismael)

zusammengezogen, die 5. des Hillel wird auf achtfache Weife fpezialifiert,

die 6. des Hillel ift ausgefallen. Die 13, Regel ift neu. Sie lautet:

„Wenn zwei Verfe einander zu widerfprechen fcheinen, fo mug man war-

ten, bis der dritte Vers fich findet, der zwifchen ihnen ausgleicht."

') S Aicher S. 141-149.

2) Der babylonifche Talmud fchreibt meift ":." Haggada, die palä-

ftinenfifchen Quellen haben aber, wie Bacher, die Agada S, 474 f. fagt,

die aramaifierte Nebenform (^des urfprünglichen hebräifchen Wortes) ""N'

Aggada. Statt deffen fchreibt man aber gewöhnlich Agada.

3) Aicher p. 63.

^) Bacher, Die jüdifche Terminologie p. 30 ff. z. Worte ~V~ und

ebd. Die Agada derTannaiten, 1, 451—475. „Über den Urfprung des Wortes

Haggada (Agada)" tut dar, dag der Ausdruck Haggada von w ;')n^n ~\v;

oder "^* "V.'D abzuleiten ift. Diefes zeige in dem Midrafch der Schule

Ismaels, welcher in manchen Beftandteilen den Spradigebrauch der älteren

paläftinenfifchen Bibelexegefe vertrete, an, dag der Schrifttext etwas lehre.
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Wie man die Schrift nidit fo fehr auslegte, als allerhand in

fie hineinlegte, zeigt die Mifchna. Wenn es z. B. bei Ifaias

hei§t: Und es wird fein von Neumond zu Neumond, von

Sabbat zu Sabbat kommt alles Fleifdi, um fidi vor mir zu

beugen, [pridit der Herr, fo foU dies heißen von Zeit zu

Zeit. Aber nach dem R. Akiba beweifen die Worte „von

Neumond zu Neumond", daß das Gericht über die Gottlofen

im Gehinnom zwölf Monate dauert, während fie nach

R. Jochanan b. Nuri von Oftern bis Pfingften drinnen bleiben,

weil es heißt „von Sabbat zu Sabbat".^)

Die gewöhnliche Form der Haggada ift die der vielfach

mit Legenden und Fabeln vermifchten allegorifchen Erklärun-

gen oder ganz fubjektiven Ausführungen zu dem Sdirifttext

oder Anwendungen desfelben. Namentlich hat man fich gern

mit der zukünftigen und himmlifchen Welt befchäftigt, wobei

erft recht der Phantafie der einzelnen der größte Spielraum

fich darbot.^) Von Regeln konnte bei einer folchen Art der

Auslegung oder Anwendung der Schrift keine Rede fein.^)

Daß die Juden in der neuteftamentlichen Zeit auch manche

richtige Gefchichtsüberlieferungen hatten, wird niemand leug-

nen wollen. Denn auch im Neuen Teftamente finden fidi

mandie Angaben über altteftamentlidie Dinge und Perfonen,

welche vielleicht aus verloren gegangenen editen Sdiriften,

Die

Gefchichts-

über-

lieferungen

im N. T.

~*."!?2 kommt aber auch bei halachifcher Exegefe vor. Vgl. Bacher, Ter-

minologie S. 33. Vgl. auch Aicher S. 66 f.

. ») Edujoth 2, 10. Aicher, der S. 76 f. die Stelle anführt, gibt S. 67

bis 107 bezw. 107 — 140 eine groge Anzahl von Beifpielen über die Schrift-

anwendung bezw. die Schriftauslegung der Mifchna, fowohl die halachifdie

als die haggadifche.

^) Vgl. u. a. Edersheim, The life and times of Jefus the Messiah.

2. ed. 2 Bde. London 1884. 1, 106 ff. Schürer II, 400 ff., wo manche

Beispiele haggadifcher Schrifterklärung angegeben find, ebenfo Aicher

S. 69 ff. 109 ff. (die haggadifchen Schriftanwendungen und Schriftausle-

gungen find von ihm mit einem Afteriskus verfehen).

') Es foll R. Eliezer, Sohn des R. Jofe des Qaliläers, 32 folche

Regeln aufgeftellt haben. Sie find zuerft von Abulvalid Jbn Ganah (um

1030) zitiert, finden fich in dem Werke Efchkol Hakkofer des Karäers Jehuda

Hadassi (um 1149) und wurden fpäter in den Anhang zum Traktat Bera-

khoth der Talmudausgaben aufgenommen (vgl. Bacher, Die jüdifche Ter-

minologie S. 101, 1). Vgl. über ihren Inhalt und ihr Verhältnis zu den

Regeln Hillels und Ismaels Aicher 1. c. S. 149-153. Strack 1. c. S.100-108.
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vielleicht aber auch aus der mündlichen Überlieferung ge-

fchöpft find. Dazu gehört, abgefehen von chronologifchen

Angaben/) z. B. die, dafe das Gefe^ von Gott dem Mofes

durch die Vermittlung von Engeln gegeben wurde,^) da]5 Pau-

lus im Hebräerbrief bei [einem Bericht über die im Budie

Exodus erwähnte Bundesweihe auch von Waffer, fcharlach-

roter Wolle, Hyfop und dem Befprengen des Budies, des

Zeltes und der Geräte des heiligen Dienftes redet,^) daß der

Erzengel Midiael mit Satan über den Leidinam des Mofes

ftritt,0 daß bei den Martyrien des Alten Bundes auch die

Zerfägung vorgekommen ift,^) und daß die Zauberer, welche

fich dem Mofes widerfe^ten, die Namen Jannes und Mam-
bres führten.^)

Die Daß man auch damals den Schriftbeweis anzuwenden
Anwendung wußte, Ohne ihn aber in Verbindung mit der Halacha zu

^1^ ^*"^*' bringen und ohne von den fpäteren dem Hillel und dem
Ismael zugefchriebenen hermeneutifchen Grundfä^en beein-

flußt zu fein, zeigt ebenfalls das Neue Teftament.

Bedeuten- Die erften bekannten bedeutenderen Schriftgelehrten aus
dere Schrift- jener Zeit^) find Hillel und Sdiammai. An beide fchließt fich
gelehrte.

^^^^ berühmte Schule an.

beweifes

im N. T.

') Vgl z. B. Luc. 4, 25. Jac. 5, 17 mit 3 Kön. 17, 1 ff.

'") Vgl. Apg. 7, 38. 53. Gal. 3, 19. Hebr. 2, 2. Deuter. 33, 2. Nach

Jos. Ant. 15, 5, 3 {agt Herodes, daß die Juden r« oöcohaza zwv iv rot?

vöfiöi? dl ayysXoJV nnyo. zov d-eor lernten.

ä) Hebr. 9, 19. 21. Vgl. audi Jos. Ant. 3, 8, 6, der zum Teil die-

selben Umftände hervorhebt.

') Jud. 9.

^) Hebr. 11, 37. Vgl. die Ascensio Isaiae c. 5. Juftin M. Dial.

c. Tryph. c. 120.

6) 2 Tim. 3, 8. Vgl. Targ. Jonathan zu Exod. 1, 15. 7, 11. Num.

22, 22 und Wetstenii Nov. Test, graecum ad 1.

') In Aboth 1, 4—11 werden außer Hillel und Schammai noch vier

Paare von Schriftgelehrten erwähnt, Jose ben Joeser und Jose ben Jo-

dianan, Josua ben Peradija und Nittai aus Arbel, Juda ben Tabbai und

Simon ben Schetah, Sdiemaja und Abtaljon. Sie werden paarweife auf-

geführt, weil man fidi in den fpäteren jüdifchen Schulen einen Gefährten

erwählte, um mit ihm zu ftudieren. Vgl. u, a. Loeb, La chaine de la

tradition dans le premier chapitre de Pirke Abot in der Bibl. de l'ecole

des hautes etudes. Sciences religieuses. vol. L Paris 1889 p. 307—322

(p. 321: ils ne sont pas autre chose qu'une image embellie des couples

des rabbins qui ont existe plus tard) und Sdiürer II, 415 ff. S. auch
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HilleV) der bis zum Jahre 5 n. Chr. gelebt haben foll,^) Hiiiei.

wird zum Unterfchied von einem im vierten Jahrhundert

lebenden andern Hillel, auf den der heute noch geltende

jüdifche Kalender zurückgeht, der alte (hazzaken) ''^) genannt.

Faft alles, was die Talmudi[ten von ihm erzählen, ift Legende.

Nach ihrem Bericht ftammte er aus einer verarmten Familie

in Babylonien, welche ihren Ur{prung auf den König David

zurückführte.'*) Er kam von dort um das Jahr 50 v. Chr/')

oder etwas früher nach Jerufalem und widmete fich hier,

während er als Taglöhner für fich und feine Familie den

Lebensunterhalt erwarb, unter den Sdiriftgelehrten Sdiemaja

und Abtaljon'') dem Studium des Geje^es. Dafür mufete er

dem Hausmeifter der Schule einen halben Tropaicon (d. h,

etwa V* Denar, ungefähr 20 Pfennige) zahlen. Als er das

eines Abends im Winter nicht konnte und deshalb draußen

am Fenfter zuhörte, fand man ihn morgens fa[t erfroren dort

liegen und konnte ihn nur mit Mühe wieder ins Leben zurück-

rufen.') Ein Reformator wie Esdras ift er nicht gewefen,

wenngleich feine Volksgenoffen an feinem Grabe klagten:

„Adi der Sanftmütige, der Fromme, der Schüler des Ezra.*"^)

Wohl aber hat er fich nach den jüdifchen Überlieferungen

durch große Gutmütigkeit, weitgehende Milde und Feindes-

liebe ausgezeichnet. Als Beweife dafür wird u. a. angeführt,

daß er einmal im Tempel einen Ochfen, den er für fich als

oben 8. 322. — über Simon ben Schetah finden [idi verhältnismägig

viele Nachriditen in der rabbin. Literatur. Er {oll ein Bruder der Königin

Alexandra gewefen fein. Vgl. über ihn R. Leszynsky, REJ 1912, 63,

216—231.

') Vgl. über ihn Derenbourg p. 176 - 192; Delitjfdi, Je[us und Hillel.»

Erlangen 1879; Himpel, Art. Hillel im Kirchenlexikon 5, 2102 2107; Bacher,

Die Agada der Tannaiten P p. 1— 11.

2) Vgl. GTä% Gefch. der Juden III ^ S. 206.

4 Schebiith 10, 3. Arakhin 9, 4.

*) Jer. Taanith IV, 2 fol. 68 a.

*) Joma 35 b. Vgl. Deli^fch S. 9.

®) Pesadiim 66 a, jer. Pes. 33 a. Vgl. Grä^ 1. c. Unter Schemaja

und Abtaljon werden bisweilen, fo z. B. von Schürer II, 422—424, die

aus der Zeit des Herodes bekannten Pharifäer PoUio und Sameas (vgl.

o, S. 117 und 136) verftanden.

^) Joma 35 b.

«) Jer. Sota 9, 6; b. Sanhedrin IIa bei Delit5fch S. 39.
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Opfer fchladiten lieg, für eine Kuh ausgab, um nidit mit den

Schülern Schammais wegen einer Ge[e^esfrage in Streit zu

kommen,^) und dag er lehrte, beim Hochzeitsgejang mü[fe

man, wenn audi die Braut nodi fo häglidi fei, fingen: „Ei

du liebliche anmutige Braut" ^) Er kam befonders dadurdi

zu Anfehen, dag er, als der Rüfttag des Pafchafeftes auf einen

Sabbat fiel und nun die Frage entftand, ob das Pafchaopfer

das Sabbalsgebot aufhebe, die Frage im Sinne der echten

Überlieferung bejahte, zuerft durch exegetifche Schlugfolgerung

aus der Schrift, dann aber unter Berufung auf die Über-

lieferung feiner Lehrer.^) Sein Wirken beftand nidit in einer

Belebung des Glaubens oder im Antrieb zum wahrhaft reli-

giöfen Handeln, fondern in einer weitern Ausbildung der

pharifäifchen Sa^ungen in gemägigtem Sinne, während

Schammai und feine Schule gefe^lidie Fragen im allgemeinen

im erfchwerenden Sinne entfchieden.

Viel bewundert wird befonders die Antwort, weldie

Hillel einem Ausländer gab, der das ganze Gefe^ lernen

wollte, während er auf einem Bein ftehe. Zu ihm fagte

Hillel: „Was dir unlieb ift, tue auch deinem Nächften nicht.

Dies ift das ganze Gefe^. Das Übrige ift nur Erläuterung.

Gehe hin, dies lerne." ^ Allein die Gefe^gebung auf Sinai

>) Beza 20a. Vgl. Deli^jch S. 33: „Er bewegte wedelnd den Sdiweif

des Tieres, um deffen Qefdilecht zu verbergen."

') Kethuboth 16b. 17a bei Deli^fdi 1. c.

^) Pesachim 66a; j. Pesachim 33a. Vgl. Derenbourg p. 177 ss

und zur kritifdien Beurteilung des aus relativ fpäter Zeit [tammenden

Berichts, worin z. B. Hillel zum Synedrialpräfidenten gemacht wird (vgl.

o. S. 296), Aicher a. a. 0. S. 145 f.

*) Schabbath 31a. — Der Sa§ o ßK^slg ßriSevl Ttmtjöjiv {teht fchon im

Buche Tobias 4, 15 (Vulg. 4, 16). Es ift deshalb nicht verwunderlich, dag

audi Philo bei Eus. Praepar. evang. VIII, 7 (Rec. Th. Gaisford Oxon.

tom. II. 1843, p. 255) fagt: « Zi<; mt-'t-ti» i/&aiQn, /iij noielv avzov. Aber

wie früher Geiger und Renan (vgl. Deli^fch S, 17) wegen obigen Sprudies

Jefus zum Nachtreter Hillels machen wollen, fo will Bacher, Die Agada etc.

S. 4, 5 den Apoftel Paulus Qal 5, 14 und Rom. 13, 8 aus Hillel fdiöpfen

laffen, deffen Sa^ in dem Ausfprudie Jefu bei den Synoptikern (Matth.

22, 39 f. Marc. 12, 31 f. Luc. 10, 27) eine Erweiterung gefunden habe.

— Es fei noch bemerkt, daß obiger Spruch Hillels gerade wie Tob. 4, 16

und Philo 1. c. nur eine negative Vorfchrift, niemand etwas zu leide zu

tun enthält. Jefus gab aber mit den Worten: „alles was euch die
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war nidit bloß Moral, und eine Sittenregel ohne religiöfe

Grundlage i[t hinfällig. Nach dem Geje^e ift vielmehr die

Liebe Gottes die Summe des Gefe^es,') und das von Hillel

angeführte zweite Grundgebot der Liebe des Nädilten^) be-

darf als Grundlage des Gebotes der Gottesliebe. Deshalb liat

auch nicht Hillel, fondern Jejus, der die beiden Gebote mit-

einander verband,^) den Geift des Gefe^es zur Geltung gebracht.

Schammai war nadi dem Talmud [o [treng, dag er Schammai.

feinen kleinen Sohn am Verföhnungsfefte zum Faften ver-

pflichten wollte, und am Laubhüttenfefte die Zimmerdedce im

Gemach feiner Schwiegertochter durchbrechen und das Zimmer
in ein Laubzelt verwandeln lieg, damit deren eben erft ge-

borner Sohn die Vorfchrift des Feftes erfüllen könne. ^)

Von welchem Geifte beide, Hillel und Sdiammai, erfüllt

waren, zeigt folgendes Beifpiel. Beide waren darüber einig,

dag ein Ei, welches eine Henne am Sabbate gelegt hatte,

nicht gegeffen werden dürfe. Aber Schammai erlaubte wenig-

ftens, obwohl er fonft ftrenger als Hillel war, den Genug eines

Eies, welches an einem Sabbate ausgetragen und an einem

unmittelbar darauffolgenden Fefttage, der an Heiligkeit dem
Sabbate gleichgeachtet wurde, gelegt war. Hillel hielt aber

überhaupt ein Ei, das an einem Sabbat oder Fefttage fertig

geworden, für ungefe^lich entftanden und wollte deshalb auch

Menfdien tun, tut auch ihr ihnen" (Matth. 7, 12) ein pofitives Gebot, welches

auch die Feindesliebe einfehlog. Vgl. Bifchoff, Jefus und die Rabbiner.

Jefu Bergpredigt und „Himmelreich" in ihrer Unabhängigkeit vom Rabbi-

nismus (= Schriften des Instit. Judaicum Nr. 33), L 1905. S. 63 ff. 93

;

vgl. auch ebd. Strack S. 104—107 gegen die Behauptung, Hillel habe

bereits vor Jejus die universale Nächftenliebe für den Inbegriff der ganzen

«jüdifdien Lehre erklärt. Auch in dem Satje Hillels (Pirke Aboth 1, 12):

„Liebe die Menfdien und leite [ie zur Thorah an" i{t das nicht der Fall.

Denn gemeint find nur Ifraeliten oder folche, die es werden wollen.

Bifdioff S. 65.

•) Deut. 6, 4 f.

') Lev. 19, 18.

4 Marc. 12, 28—34. Audi Matth. 7, 12 fteht das Gebot der Nädi-

(tenliebe im Zufammenhang mit dem Vorhergehenden, wo die Liebe

Gottes zu uns als Vorbild unferer Liebe zum Nädiften bezeichnet wird.

Vgl. überhaupt Deli^fdi a. a. O. S. 17 ff

') Tos. Joma c. 4, 1 (Ugolini Thes. t. XVIII p. 18=i); Jer. Succa 2, 9

(ibid. p. 425).
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nicht erlauben, es an dem unmittelbar folgenden Sabbat oder

Fefttag zu genie&en. Man dürfe es auch nicht aufheben, und

damit man nicht in Verfuchung komme, dies doch zu tun, folle

man es überhaupt weder anrühren noch anfehen.^) Eine andere

Meinungsverfdiiedenheit beider Lehrer betraf die Frage, ob

das Sdiändende, wegen deffen der Mann feiner Frau den

Scheidebrief geben könne, nur, wie Schammai meinte, etwas

fittlich Sdiändendes fei oder irgend etwas, denn nach Hillel

konnte der Mann feine Frau „auch fchon" dann entlaffen,

wenn fie das Effen hatte anbrennen laffen.^) Sonft find die

manchen uns noch überlieferten Meinungsverfchiedenheiten

der beiden Lehrer geringfügiger Art.^)

Die Dem Hillel werden aber nidit blofe manche fehr fchöne
Einrichtung; u^d treffliche Sprüche zugefchrieben, z. B. das Wort: „Wo

es keinen Mann gibt, fchick dich an, ein Mann zu fein."*)

Er foll audi durch feinen Einfluß die nü^liche Einrichtung

des fogenannten Prosbol oder Verwahrungsfcheines durch-

gefe^t haben. Darunter verfteht man die Ausftellung einer

gerichtlichen Ermächtigung, jederzeit, alfo auch im Sabbat-

jahre, die ausftehenden Schulden einfordern zu dürfen. Nach

dem Gefe^^) foUten alle Schulden im fiebenten Jahre er-

laffen werden. Diefe Beftimmung hatte nun die Folge, dafe

man Anftand nahm, den Armen vor. dem Sabbatjahre Geld

zu leihen, und gerade diefem den Armen ungünftigen Be-

denken follte der Prosbol fteuern. ^)

des Prosbol

durch Hillel.

Beza 1, 1. Edujoth 4, 1. Vgl Delit5fdi, S. 21 f.

4 Gittin 9, 10. Vgl. Deli^fdi, S. 25.

^) Vgl. die Stellen der Mifdina, an welchen Differenzen der beiden

Schulen von Hillel und Schammai erwähnt find, in Schürer II, 426, 38.

Vgl. überhaupt Ad. Schwarz, Die Erleichterungen der Schammaiten und

die Erfdiwerungen der Hilleliten. Wien 1893. Audi Bacher, Die Agada,

handelt I, 11-22 über die Sdiule Hillels und Schammais.

') Vgl. Kirchenlex. 5, 2103.

^) Deuter. 15, 1—11.

«) Schebiith 10, 3. Gittin 4, 3. Das Wort Prosbol (hebr. "t'Ü'j"?)

wird am beften als gleidibedeutend mit ttqo? ßovlr,v oder mioq ßovkfi von

dem Orte, wo die betreffende Erklärung hinterlegt werden follte, erklärt.

Sdiürer II, 428 will das Wort mit Wilcken = lat, adjectio in der Be-

deutung „Klaufel" Zufa^, Beifa^ erklären, meint aber felbft 1. c. 428, 46,

daß die jüdifche nQ-oßakij keine Klaufel in dem Schuldvertrag felbft ge-

wefen zu fein fcheine.
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Ob der aus der Heiligen Schrift bekannte Lehrer des Qamaiiei der

heiligen Paulus,^) Gamaliel,-) ein Enkel Hillels gewejen ift,
Alte,

ilt zum wenigften fehr fraglich, da es an jedem Beweis da-

für fehlt.^) Zum Unterfchiede von feinem eigenen Enkel,

Rabban Gamaliel IL, welcher um das Jahr 100 an der Spi^e ^

des Geriditshofes von Jahne ftand, heißt er in der Mifchna

„Rabban Gamaliel der alte"*) und wird als die perfonifizierte

Ehrfurdit vor dem Gefe^e ausgegeben. Denn es heißt von

ihm: „Mit dem Tode des Rabban Gamaliel des Alten hörte

die Ehrfurdit gegen das Gefe^ auf und mit ihm ftarben auch

Reinheit und Enthaltsamkeit."^) Die kleine, von der milden

Gefinnung des großen Gefe^eslehrers zeugende Rede, weldie

uns in der Apo|telgefchictite aufbewahrt ift,*^) wurde wohl die

Veranlaffung, daß man ihn fpäter als geheimen Chrilten an-

gefehen hat.^)

") Apg. 22, 3.

2j Vgl. über ihn Derenbourg, p. 239-246 und 480 s.; Ginsbury in

Smith and Wace, Dictionary of Christian biography t. II, 1880, p. 602-604;

Bacher, art. Gamaliel in The Jewish Encyclopedia V, 1903, p. 558— 560.

^) Denn daß im babylonifchen Talmud Schabbath 15 a zwifdien Hillel

und Gamaliel ein fonft nirgends erwähnter Simon als Inhaber der Na[i=

Würde bezeichnet wird, beweift nicht einmal, dag der Talmud ihn als

Verwandten beider betrachtete. Manche Gelehrte bezweifeln überhaupt

die Exiftenz jenes Simon Vgl. z. B. Schürer II, 429, 47.

*) Orla 2, 12. Rosch haschana 2, 5 Jebamoth 16, 7. Sota 9, 15.

Qittin 4, 2—3
^) Sota 9, 15. Nach Gittin 4, 2 ordnete er die Aufftellung des Sdiei-

debriefes, damit nicht, falls die Frau [ich wieder verheirate, die Legitimität

diefer Ehe angefoditen werden könne. Auch die Be[timmung, wodurdi

einer Witwe der Bezug der ihr von ihrem Manne im Ehekontrakt ver-

fchriebenen Summe erleichtert wird (Gittin 4, 3;, und eine andere, wonach

einer Frau die Erlaubnis zur Wiederverheiratung gegeben wird, wenn
auch nur ein Zeuge den Tod ihres Ehemannes bekunde (Jebamoth 16, 7),

werden auf ihn in der Mifchna (1. c.) zurückgeführt. In Orla 2, 12 findet

fich eine Äußerung von ihm über die Durdifäuerung eines Teiges; in

Aboth 1, 16 wird ihm der Spruch zugefchrieben: „Erwähle dir einen

Lehrer, damit du das Zweifelhafte vermeideft. Gib deinen Zehnten nicht

nach bloßem überfchlag."

«) Apg. 5, 35-39.
'') Giern. Recogn. 1, 65 sqq. Nach dem Bericht des Presbyters

Lucianus von Jerusalem (vgl. den latein. Text De inventione et trans-

latione S. Stephani u. a. in Migne, PL. XLI, 807- 818; über die fyrifche

und griechifdie Rezenfion und den Beridit überhaupt vgl. auch die reichen
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Sein Sohn Simon beteiligte fidi nach Jofephus an den

Staatsgefchäften in den fchwierigen Jahren 66—68 n. Chr.')

und wird überhaupt als ein kluger und einflußreicher Mann
bezeichnet.^) Er foll Urheber des Spruches fein: „Ich bin

unter den Weifen aufgewadijen und habe nichts dem Menfchen

Befferes gefunden als Schweigen. Nicht die Erklärung des

Gefe^es, fondern das Halten desfelben ift die Hauptfache.

Wer viele Worte macht, bringt Sünde." ^)

Nach der Zerftörung des Tempels find die Schriftgelehr-

ten,'') deren Mittelpunkt zuerft Jamnia oder Jabne,^) dann feit

der Mitte des zweiten Jahrhunderts Tiberias war, die ein-

zigen Führer des jüdifchen Volkes geworden. Die Früdite

ihrer gelehrten Tätigkeit liegen im Talmud und den damit

verwandten rabbinifchen Schriften vor.

2. Die Synagogen.'')

Die Syna- Der im Neuen Teftament fehr oft vorkommende Aus-
goge und

^Yu(k „Synagoge" bezeichnet an fich eine Gemeinde oder

die Verfammlung der Gemeinde,^) wird aber gewöhnlicher

Literaturangaben bei Sdiürer II, 430, 49) über die Auffindung der Ge-

beine des heiligen Stephanus bei Kaphargamala in der Nähe von Jeru-

falem wurden mit jenen Gebeinen auch die des Nikodemus, Gamaliel und

feines Sohnes Abibus, die fomit alle als Chri[ten angesehen wurden, gefunden.

») Jos. B. J. 4, 3, 9. Vita 38. 39. 44. 60. Vgl. Derenbourg p. 270

bis 272. 474 s

') Jos. Vita 38.

') Aboth 1, 17.

^) Die berühmteren Tannaiten vgl. S. 9. Eine Lifte der Tannaiten

überhaupt f.
in Strack^ S. 119-135.

s) S oben S. 300.

'') Vgl, u.a.Vitringa, De synagoga vetere libri tres Franequerae 1696.

2. Aufl. Leucopetrae 1726. Low, Der fynagogale Ritus, Monatsfchr. für Gefch.

u. Wiff. d. Judent. 1884 (6 Artikel, auch abgedruckt in L. Low, Gefamm,

Schriften IV. Bd., 1898, S. 1-71). Bacher, art. Synagogue in Hastings

IV, 636-643. Schürer*, 497-544; Jufter 1, 456-472 und 497—500.

Antike Synagogen in Galiläa von H, Kohl und C. Watjinger (29. Wiff,

Veröffentlichung der Deutfchen Orient-Uefelljchaft). Leipz. 1916. Vgl. auch

kurz Rücker, Die Synagogenruinen Galiläas, Das Heil, Land Jahrg. 60,

1916, S. 144—155.

') So z. B. LXX Eccli. 4, 7, 41, 18 (im Hebr. nyj) Apg. 9, 2. - Im

Aramäifchen wird "^i-l oder öwctywyrl durdi N'?^'''?? (bezw. T^OZZ Verfamm-
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für den Ver[ammlungsort der Juden zu religiö|en Zwecken

gebraucht. Ein anderer griediifcher Name für Synagoge ilt

Proseuche/) den befonders Philo oft anwendet. Er bezeich-

net aber nicht notwendig ftets ein feftes Haus, fondern kann
auch im weitern Sinne von einem freien Pla^e verstanden

werden. Allem Anfdieine nach ift der „Betört" außerhalb

der Stadt beim Fluffe zu Philippi, den der Apoftel Paulus

mit feinen Begleitern auffuchte,-) ein foldier Gebetspla^ unter

freiem Himmel gewefen. Dag ein paar jüdifche Frauen, die

damals die jüdifche Gemeinde zu Philippi ausmachten, eine

eigentlidie Synagoge befeffen hätten, ift fchon an fidi un-

wahrfcheinlidi. Überdies hielten auch fonft die Juden „ge-

mäß der Gewohnheit ihrer Väter" in heidnifchen Gegenden

am Meere Gebete ab, wie wir z. B. von Halikarnaffus in

Karien wiffen.^j Der Grund dafür lag weniger in der Mög-

lidikeit, dort am Waffer leiditer die gefe^lidien Abwafchungen

vornehmen zu können,^) als vielmehr in dem Wunfche, außer-

lung) oder vollständiger durch Nii^v"'^? "'S (bezw. ripjiir; IVI) wiedergegeben.

Diefe beiden le^teren Ausdrücke können aber auch den Ort der Verfamm-

lung bezeidinen (vgl. Levy, Neuh. u, diald. Wörterb. II, 355 f. u. 359 f.

Bacher 1. c. IV, 636).

1) tiqoGbvxv ift abgekürzt von olxog nQnöevx^?.

^) Apg. 16, 13. 16.

ä) Jos. Ant. 14, 10, 23 wird den Juden erlaubt, den Sabbat zu feiern,

Opfer darzubringen nat t«? n^oötvxci? noitlö&ai, n(i6g xrj d-nkäöötj xazd TO

ndr^tov t/fui;. VoH einer Synagoge (wie Low S. 168 meint) ift hier keine

Rede, [ondern nur von Gebet im Freien (vgl. zu nQoöevxdi; notsiö&at

= Gebete verrichten 1 Tim. 2, 1. Luc. 5, 33. Phil. 1, 4). Ebenfowenig

bezieht fich die Stelle auf die Abhaltung öffentlicher Gebete an den Fa[t-

tagen (wie Schürer II, 522, 72 meint). Denn die fanden nach der Mifchna

nicht in der Synagoge, fondern auf dem Marktpla^ [tatt (vgl. Taanith

2, 1. Meg 3, 1, Sanh. 10, 6), aber natürlich nur im heiligen Lande
(Low S. 166—168). Wohl aber gingen audi die Juden von Alexandrien

in ihrer jchwierigen Lage an die Meeresküfte, um dort zu beten tv tm

xad-nQinväzo) (Philo, in Place. § 14), d h. an dem von den heidnifdien

Greueln der Stadt am wenigften berührten Ort. Vgl. Mechilta am Anf.,

in der deutfchen Überf. S. 2. Vgl. Badier, 1. c. p. 638. .

*) Man wufch die Hände vor dem Gebet. VgL Judith 12, 7. Arifteas

ed. Wendland, § 305—306 — Die auf der kleinen Infel Delos, aufge-

wundene Synagoge lag allerdings am Meere (vgl. A, Plaffart, La syna-

gogue juive de Delos, Melanges Holleaux, 1913, p. 201—215. Jufter

Feiten, Neutellamentlidie Zeitgefdiidite. I. 2. u. 3. Aufl. 25
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halb der durch Gö^endienft entweihten Stadt den „rein[ten'%

d. h. den vom Gö^endienft am wenigften entweihten und

deshalb für das Gebet paffendften Pla^ zu finden.^)

Der Wenngleich jüdifche Sdiriftfteller den Urfprung der Syna-
Urfprung der gogen auf Mofes zurückführen, -) fo ijt überhaupt ihr vor-
Synagogen.

exilifcher Urfprung unbeweisbar^) und höchft unwahrfcheinlidi.

Allem Anfcheine nach i[t er vielmehr durch die Schriftgelehrten

bedingt gewefen und haben die Synagogen mit ihnen eine

auf[teigende Entwicklung gehabt.'*) In dem Sinne dürften [ie

1, 498 s.), allein für die rituellen Wafdiungen diente im Vorhofe des

Gebäudes eine Cifterne (vgl. Plaffart 203 und 210; Kohl und W^a^inger

138 und 144).

') Der Ausdruck nQoöevxn im Sinne von Synagoge findet fich be-

reits in der aus dem 3. Jahrh, v. Chr. ftammenden Infchrift zu Schedia

bei Alexandrien {\. o. S. 275, 3; Infchriften, vv^elche 7T(j»6evyai = BethäufiCr

erwähnen, find allein in Unterägypteri wenig[tens fünf gefunden [vgl.

Strack, Infchriften aus ptolemäifcher Zeit im Archiv für Papyrusforfchung

1903, II, 4, 541], darunter eine aus dem Jahre 37 v. Chr., welche fich

auf die Weihung der Synagoge von Alexandrien bezieht [vgl. Strack 1 c.

n. 41, S. 559]), dann bei Philo, in Place. 6. 7. 14. Leg. ad Caj 20. 23.

43. 46. Jos. Vita 54. Jos. wendet Ant. 19, 6, 3 B. J. 2, 14, 4 f. 7, 3, 3

das Wort ßwayoiyii an, welches bei Philo nur in Quod omnis probus

liber § 12 [teht. Philo [pricht aber audi Vita Mofis 3, 27 von einem

Gebetspla^, 7z^oöivxT,j(jiot; während in einem Edikt des Auguftus bei

Jos. Ant. 16, 6, 2 der Name Sabbathaus, 6aßßaith>v vorkommt.

2) Jos. c. Apion, 2, 17. Philo, Vita Mosis 3, 27; de septenario 6

= de spec. leg. II, 56 ff. ed. Cohn; Fragm. bei Euseb. Praep. ev. VIII, 7,

12-13.

^) Deuter. 31, 11 f. {pricht nur davon, daf3 das Gefe^ in jedem

7. Jahre vorgelegen werden folle. In Pfalm 74 (Vulg. 73), 8 heißt es

allerdings nach dem maforetifchen Text: Sie haben alle Gotteshäufer

P^''^~.'^'j?^) im Lande verbrannt. Da aber doch nicht alle Synagogen wie

der Tempel als Gotteshäufer bezeichnet werden können, liegt vermutlich

eine Korruption des Textes vor, zumal die LXX lotjzn gelegen hat (die

Vulg. hat: quiescere faciamus omnes dies festos Dei a terra). VgL
Thalhofer, Erklärung der Pfalmen 3. Regensb. 1871. S. 427 f. Haneberg,

Altert. S. 349. - Low will (S. 98-108) die Synagogen der vorexilifchen

Zeit zufchreiben, weil damals in öffenti. Gemeindeversammlungen und zwar

in den Munizipalgebäuden auch religiöse Belehrung gegeben worden fei..

Er denkt wohl an 2 Paral. 17, 7-9. Vgl, auch 2 (4) Kön. 4, 23.

*) Rofenmann, Der Urfprung der Synagoge und ihre allmähliche

Entwicklung. Berlin 1907 leitet den Synagogen-Gottesdienft aus dem
Inftitut der Standmannfchaft (f. o. S. 354) ab, indem er meint, für die-

felbe fei ein opferlofer Gottesdienft beim Tempel eingerichtet worden,.
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zuerft in dem babylonifchen Exil aufgekommen fein, daß da-

mals mandie fromme, gefe^eskundige Männer nach Möglidi-

keit wenigftens bei beftimmten Gelegenheiten andere um [ich

fcharten, um das Gefe^ zu lefen und gottesdienftliche Übungen

gemeinfam zu pflegen. Denn an den Ufern der Flüfie Baby-

lons bewahrten viele die Liebe zur Heimat und zu dem Gefe^,

die einen fo ergreifenden Ausdruck in den Worten fand:

Wenn ich dein vergelfe, o Jerujalem, [o möge meine rechte

Hand vergeffen werden; meine Zunge möge an meinem
Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich

nicht dich, Jerufalem, höher [teile als jede Freude/) Zu
[olchen Ver[ammlungen mußte notwendig, nachdem einmal

die Schriftgelehrten aufgekommen waren, das Leben in der

Dia[pora überhaupt drängen. Ähnlich aber lagen die Ver-

hältni[[e in Palä[tina, als Esdras und die Schriftgelehrten dort

ihre Tätigkeit zu entfalten anfingen.

Der Bau einer Synagoge wurde in Palä[tina wie über- von wem der

haupt an Orten, an welchen fa[t nur Juden lebten, von der Bau unter-

Gemeinde veranlagt.-) In andern Orten mußten natürlich die "ommen

jüdifchen Einwohner dafür aufkommen, wenn ihnen nicht
wurde.

jemand, wie z. B. in Kapharnaum der heidnifche Hauptmann,

die La[t abnahm.^)

Zur Zeit Chri[ti gab es wenig[tens in jeder einigermaßen Verbreitung

bedeutenden jüdifchen Stadt, [o z. B. nicht bloß in Kaphar- der

naum^) oder Cä[area°) und Tiberias,*^) [ondern auch in Synagogen.

Nazareth ') und in Dora,^) Synagogen. In Jeru[alem gab es

der fidi allmählich im Lande Ifrael überhaupt verbreitet habe. Von einem

[olchen Gottesdienst ift aber nichts bekannt und nicht einmal richtig, dag

überhaupt beftimmte Laien-Deputationen nach Jerufalem als Standmänner

gekommen find. Vgl. o. S. 354, 5. Auch weig man nichts darüber,

wann die in der Mifdina erwähnten Standmannfchaften aufgekommen find.

Pf. 137 (Vulg. 136), 5-6.

^) Megilla 3, 1. Nedarim 5, 5.

3) Luc. 7, 6.

') Marc. 1, 21. Luc. 7, 5. Joh. 6, 59. Über die angeblichen Syna-

gogenruinen dafelbft vgl. Bädeker S. 284.

«) B. J. 2, 14, 4-5.

8) Jos. Vita 54.

') Matth. 13, 54. Marc. 6, 2. Luc. 4, 16.

®) Jos. Ant. 19, 6, 3. Dora nördlich von Cäfarea in Phönizien ge-
*

hörte wenigftens bis auf Pompejus zum jüdifchen Gebiet. S, Ant. 14, 4, 4.

B. J. 1, 7, 7. 25*
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neben dem Tempel mehrere Synagogen.^ Dasfelbe war
der Fall in denjenigen heidnifchen Städten, worin eine größere

Anzahl Juden wohnten, wie z. B. in iAlexandrien,^) Damas-
kus^) und Rom.^) Auch in Salamis auf Cypern waren zur

Zeit des heiligen Paulus, der auch in Kleinafien, Mazedonien
und Griedienland mit den jüdifdien Synagogen in Verbindung
trat, mehrere Synagogen.^) Hieraus ergibt fich, dag; Philo

nicht übertreibt, wenn er fagt, es gebe in jeder Stadt jüdifche

Gebetltätten.6)

Die Be[ondere Vorfchriften, wo die Synagoge zu bauen fei,

Synagogen- fcheint es in der neuteftamentlichen Zeit nicht gegeben zu
Bauten, haben,^ namentlich auch nidit die fpätere talmudifdhe Vor-

fchrift, daß die Synagoge nur auf dem höchften Punkte der

') Vgl. Apg. 6, 9. Nach dem Pilger von Bordeaux (Itin. Hier. ed.

Geyer p. 22) hat es auf dem Sion 7 Synagogen gegeben. Ebenfo fagt

Epiphan., De mensuris et ponderibus 14. Für die Übertreibungen des

Talmud i[t es bezeichnend, dag es nach dem einen (bab. Kethub. 105a)

394, nach dem andern (jer. Megilla 73 d) 480 Synagogen in Jerusalem

kurz vor dem Untergang der Stadt durch Titus gegeben haben foll. Vgl.

Badier 1. c. p. 637. Eine bei Ausgrabungen in Jerusalem gefundene

Infdirift in griech. Sprache aus dem 1. Jahrhdt. n. Chr. madit Mitteilung

von der Gründung einer Synagoge „für Fremde", einer Badeanlage und

eines Gafthaufes. ZDMG, 68, 1914, S. 723. Über eine Synagoge für

Freigelaf[ene berichtet L. H, Vincent, Decouverte de la „Synagogue des

Affrandiis" ä Jerufalem. Rb 1921, 2, 247-277.
•') Philo Leg. ad Caj. 20.

3) Apg. 9, 20; vgl. 9, 2.

*) Philo Leg. ad Caj. 23 nijooev/nl.

4 Apg. 13, 5 - vgl. 13, 14. 14, 1. 18, 19. — Apg. 17, 1. 10. —
Apg. 17, 17. 18, 4. 7. Über die große Synagoge im fyrifdien Antiochien

l Jof. B. J. 7, 3, 3.

«) Vita Mosis 3, 27.

.^) Die Mifchna fagt nicht, dag eine Synagoge nur in einer Stadt

gebaut werden dürfe, wo zehn Batlanim d. h. gefdiäftsfreie Männer

wohnten (die auch Montags und Donnerstags dem Synagogal-Gottes-

dienfte beiwohnen könnten), fondern fagt nur Megilla 4, 3 und Sanhedr.

2, 3, dag bei den Gottesdienften zehn Perfonen zugegen fein mügten,

und Megilla 1, 3, dag ein Ort, wo zehn Batlanim wohnten, eine Stadt

fei; wohnten weniger da, fo fei es ein Dorf. Lightfoot, Horaehebr. zu Matth.

4, 23 (Opera II, 278 sq.) hat diefe Batlanim irrtümlidi als Beamte der

Synagoge angefehen. - Nach Megilla 3, 3 (vgl. ebd. 3, 2) mug felbft

nach der Zerftörung einer Synagoge der Ort, wo fie ftand, als heilig

angefehen und behandelt werden.
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Stadt gebaut werden foUe,^) eine Vorfchrift, die, wenn fie wirk-

lidi beftand, nur dort verwirklidit werden konnte, wo die Juden

den gröjsten Einfluß; befagen.^) Audi der gefchidhtliche Wert

einer älteren talmudifchen Haladia,-") wonadi der Eingang

der Synagoge wie bei der Stiftshütte im Offen fein folle, ift

ein geringer. Denn es war zwar allerdings fdion in früher

altteftamentlidier Zeit die Sitte verbreitet, das Geficht beim

Gebete in Paläflina zum AUerheiligften bezw. zum Tempel, im

Auslande nach dem Heiligen Lande hin zu riditen.O Deshalb

mag fleh jene Halacha auf Babylonien oder andere Länder

öftlich von Paläftina beziehen, wo fie der Gebetsvorfchrift

entfprodien haben würde. Allein tatfächlich ift im nördlichen

Galiläa der Eingang vieler vielleicht aus dem zweiten bis

vierten Jahrhundert ftammenden Synagogen im Süden,')

während fpäter die europäifchen Juden die Rüdtfeite ihrer

Synagoge nach Offen zu riditen und den Eingang im Weften

zu haben pflegten.

Aus den uns erhaltenen Ruinen alter Synagogen Galiläas

erkennt man, dafe diefe vierediig und im Innern durch Säulen

') Tos. Megilla IV p. 227, 16 sq. ed. Zuckermandel. Andere Stellen

\. b. Bacher 1. c. p. 638. Vgl. auch Low a. a. o. S. 215 ff.

2) Die galiläifdien Synagogen (f. u. Anm. 5) halten faft alle eine

landfchaftlich fdiöne Lage, die erwähnte Vorfchrift ift aber in den 11 von

Kohl und Wa^inger befchriebenen Synagogen nur bei 3 erfüllt (vgl.

dort S. 138).

3) Tos. Megilla IV 22 ed. Zuckermandel, p. 227, 15. Vgl. Num. 3, 38.

*) 3 Kön. 8, 44. 48. 2 Par. 6, 34. 38. Ezech. 8, 16. Daniel 6, 10 f.

Berakhoth. 4, 5-6. Vgl. Low S. 305 ff.

^) Zum Beweis des Alters diefer Synagogen kann man fich nicht

auf eine in den Trümmern eines Gebäudes in Kasiun gefundene griechifdie

Infchrift (bei Wa^inger S. 209) aus der Zeit des Kaifers Septimius

Severus aus dem .J. 197 berufen. Man fah fie irrtümlich als Weiheinfdirift

einer jüdifchen Synagoge an. Das Gebäude ift aber nach Wa^inger 1. c,

der an die Widmung eines Kranzes oder eines Schildes aus Edelmetall

denkt, keine Synagoge, fondern vielmehr ein heidnifdher Tempel gewefen,
— Wa^inger S. 139 will aus der Tatfache, dag die Fronten der Syna-

gogen in Galiläa mit dem Haupteingang im Norden nadi Süden, im

Often nadi Weften und weftlich von Jerufalem nach Often fidi wenden,
alfo alle mit der Front nach Jerufalem orientiert find, fdiließen, dag dort

die Betenden mit dem Geficht gegen die Eingangswand geftanden haben.

Das ift aber wenig wahrfdieinlich. Auch im Talmud (vgl, Baba Bäthra 25 ä.

Low I.e. S. 314 und 322) wird die Anficht vertreten, dag es gleidigültig

fei, nach welcher Himmelsgegend man beim Gebete fein Antli^ wende.



390 Zweiter Abfchnitt. Die innern foz. u. fittl. Zuftände des jüd. Volkes,

in mehrere Schiffe eingeteiU waren und in der Regel ein

Hauptportal mit zwei kleineren Seitentüren hatten.^) Somit

waren es grofee Prachtbauten oder Baliliken, wie dies wenig-

{tens nach dem Talmud auch von der großen Synagogen-

bafilica zu Alexandrien gilt, weldie eine doppelte Säulenreihe

hatte.^) Natürlich muf;te fidi aber der Bau wie die Aus-

ftattung der Synagoge nach den Verhältniffen der Gemeinde
riditen, wofür [ie beftimmt war.

Ob in den Im Tempel hat es eine orientalifch ftrenge Sdieidung
Synagogen der Männer und Frauen nicht gegeben, da der Vorhof der
die Frauen pr^uen auch von den Männern durdifchritten wurde. Sicher

deren Piafe"
^^^^ ^^ ^^^ ^^^ damaligen Synagogen nidit anders gewejen

hatten, f^^"- Allem Anfcheine nach waren die Frauen, welche in

den neueren Synagogen gewöhnlich ihren Pla^ auf Galerien

haben, damals weder durch eine Wand noch durch eine

Bruftwehr nodi durch irgend eine andere architektonifdie Vor-

kehrung von den Männern gefchieden, da im Talmud nichts

davon erwähnt wird.^)

Die In der rabbinifdien Zeit haben die Synagogen folgende
innere Ein- Einrichtung gehabt,*) die wohl auch der zur Zeit Chrifti be-

"**^^§^^^"®Mtehenden entfprach.* Das wichtig[te Stück war die Tebah,
ynagoge.

^^^ Schrein oder Sdirank,") in welchem die in Tücher ge-

') Vgl. E. W. Ü. Mafterman, Studies in Galilee, p. 109-125. Kohl

u. Wa^inger S. 139 ff. S. auch Bädeker S, CXII, der übrigens meint, die

Synagogen Galiläas feien vom 3, bis 6, Jahrh. entftanden.

'') Jer. Sukka fol. 55 etc. (vgl. Sukka bab. f. 51 b), deutfdi bei Hane-

berg S. 352 f. Nach Bacher 1. c. p. 639, der fich auf einen Schriftfteller

des 4. Jhrdts. (Midr. Tehillim über Pfalm 93. Vgl. Bacher, Agada der

pal. Amoräer. 3 Bde. Straßb. 1892 ^1899, III, 672) beruft, hatte die Syna-

goge von Tiberias dieselbe Form.

=>) Vgl. Low a. a. O. S. 367 ff. 458 ff. — Vielleicht find die Emporen
in den galiläifdien Synagogen für die Frauen benimmt gewefen, wie

Kohl und Wa^inger S. 140 annehmen. — Bei den Therapeuten war aber

in der Andaditsftätte das Gemach der Frauen von dem der Männer durch

eine Zwifdienwand, welche vom Fugboden 3—4 Ellen hodi reichte, ge-

fdiieden, S. Philo, De vita contempl, c. 4 (in ed. Conybeare p. 69).

*) Vgl. Bacher in Haftings IV, 639,

'") n2*r, griech, xt.ßoirog (bei Chrys. Orat. adv. Judaeos VI, 7). Die

Tebah wird Megilla 3, 1, Nedarim 5, 5, Taanith 1, 2 erwähnt. Sie war

tragbar und wurde bei den öffentlichen Feften getragen. S. Megill. 26b,

Taan. 15 a. Edersheim I, 436.



XI. Kap. Die Schriftgelehrten, Synagogen und Schulen. 391

wickelten Bücher verwahrt wurden. In der Mitte der Syna-

goge war in größeren Synagogen ein erhöhter Pla^,^) wo
das Gefe^ vorgelefen wurde. Für die Gemeinde waren Si^e

angebracht,^) während die Ältejten und die Sdiriftgelehrten

belondere Ehrenfi^e, „die erjten Si^e", inne hatten.*) Ge-

legentlich wird in der Mifchna auch von dem in den Syna-

gogen gebrauchten Öl geredet.^) Es .brannten die Öllampen

dort am Verföhnungstage den ganzen Tag/)

Der vornehmfte Beamte der Synagoge war der Syna- Die

gogenvorlteher, ') dem die Sorge für die Ordnung und den Beamten der

Gottesdienst in der Synagoge oblag und der deshalb auch y"^&°S®"

befummle, wer beini Gottesdien[t an die Gemeinde das Wort
riditen follte.'^) Bisweilen werden auch mehrere Synagogen- Der

vorfteher erwähnt.'^)
Synagogen-

vorfteher.

') Kilajim 9, 3. Megilla 3, 1. Kelim 28, 4. Negaim 11, 11. Siehe

ointen über den Kanon des Alt. Tep.

'•') Schon von Esdras heißt es (Nehem. 8, 4), dag er auf einer höl-

zernen Tribüne (Yj5"b~:5/2 "bi> ; LXX ß'^na. ^vkivnv) ftand, als er das Gefetj

"vorlas. In kleineren Synagogen fcheint der Pla^ in der Nähe der Tebah

gewefen zu fein. Vgl. jer. Megilla 73 d, bab. Megilla 32a, Bacher in

Ha[tings IV, 639. — Beim Verleben der Schrift bediente man fich eines

Lefepultes. Vgl. Kelim 16, 7,

3) Matth. 23, 6. S. o. S. 369. Vgl. auch Jac. 2, 3. Der Talmud (jer.

iAQ^. 73 d) fpricht von ("'^DCC = subsellia (eigentl. niedrige Schemel vgl.

Levy, Wörterb. III, 568) oder Si^plä^en der Gemeinde und auch von mt:bp,

wofür nach der Emendation von Bacher p. 639 n"n*'^J>p, d. h. cathedra

2U lefen i[t.

*) Matth. 1. c. Marc. 12, 39. Luc. 11, 43. 20, 46. — Nach der

Tosephta Succa IV, ed. Zuckermandel S. 198, 20 ff. fagte R, Jehuda, in

der großen Synagoge von Alexandrien feien 71 Si^e (zw-ver)^««) von Gold

gewefen, entfprediend den 71 Älteften. Vgl. Kohl und Wa^inger S. 141 f.

und 180 ff.

'") Terumoth 11, 10.

'•) Pesachim 4, 4.

"') Der ciijxiövväywyoq (Marc. 5, 22. 35-38, Luc. 8, 49. 13, 14. Apg.

18, 8. 17) oder a^yiDv zijq öwnywyijc Luc, 8, 41. — Vgl. Vitringa ed. 2.

p. 580-592, 695-711, Schürer*, II, 509-512. 111,88, Jufter 1, 450-453.

«) Apg, 13, 15.

•) Apg. 13, 15 von Antiochien in Pifidien (vielleicht auch Marc. 5, 22

obgleich dort Jairus wohl nur als einer aus der Klaffe der Synagogen-

vorfleher bezeichnet wird). Die »(jxtmndymyoi werden Apg. 14, 2 Codex D
(vgl. Blaß, Acta Apoftolorum Ed. philol. Gott. 1895. p. 157 z. d. St) von

den ä^/oiTe? xüJv'IvvöalwVf d. h. den Magiftratsperfonen unterfdiieden. Der-
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Wer das Recht hatte, die im Neuen Teftamente erwähnte

Strafe der Ausfchliefeung aus der Synagoge^) und die Strafe

der Geißelung in der Synagoge^) zu verhängen, wird nicht

ge[agt. Vermutlich aber ftand das Redit dazu dem Älteften-

kollegium der Gemeinde zu und mag die Gemeinde oft forr

melP) ihre Zuftimmung dazu gegeben haben.

Der In keiner Synagoge fehlte der Chazzan oder Synagogen-
Synagogen- diener,*) deffen Aufgabe es audi war, beim Gottesdienjte

die Heilige Schrift herbeizubringen und wieder fortzulegen.^)

Der Vorbeter aber, welcher als Vertreter der Gemeinde in

felbe Unterfchied wird auch auf Infdiriften (wie Schürer II, 511, 33 und
III, 47 ff. zeigt) gemadit. Später fdieint der Titel diixiöwciywyoc als bloßer

Ehrentitel auch Frauen und Kindern verliehen worden zu fein (vgl. die

Infdiriften bei Schürer II, 512, 37).

1) Luc. 6, 22. Joh. 9, 22. 12, 42. 16, [2. Auch in der Mifdina er-

wähnt, Taanith 3, 8. Moed qatan 3, 1 2. Edujoth 5, 6. Middoth 2, 2.

Die Rabbiner unterfdieiden den Ausfdilug aus der Synagoge als den

eigentlichen Bann (Cherem) von dem milderen, der "'l'^w genannt wird.

Le^terer fchloß den Gebannten nur auf 30 Tage von dem öffentlidien

Leben aus. Vgl. Buxtorf, Lexicon talm. et rabb., Basileae 1646, p. 827 sqq.

1303 sqq. 2466 sqq. Kirchenlexikon S 1, 1932 f. Ferd. Weber, Jüdifdie

Theologie auf Grund des Talmud und verwandter Schriften, L. 1897,

S. 142 f. Joh Döller, Der Bann (Herem) im Alten Teftament und im

fpäteren Judentum. ZKTh (Innsbruck) 1913, S, 1—24.
'') Matth. 10, 17. 23, 34. Marc. 13, 9. Luc. 12, II (21, 12). Apg.

22, 19. 26, 11. Nach der Mifdina, Makkoth 3, 12 f. beftand die Geißel aus

einem Lederriemen und erhielt der zu Beftrafende durch den Chazzan

der Synagoge (f.
Anm, 4) 13 Schläge auf die bloße Bru[t und 13 auf jede

Schulter Nach Deut. 25, 2 f. foUte die Zahl der Hiebe nicht 40 über-

fchreiten. Um ficher zu gehen, gab man 39, Vgl. 2 Kor. 11, 24.

^) Aus 1 Kor. 5, 4 läßt fidi das allerdings nicht mit Sicherheit

fchließen.

*) rCwi" "n oder kurz |Trj griech. vnrnjixriq. Vgl. Levy, Wörterb. 11,29.

In der Mifdina wird Joma 7, 1 und Sota 7, 7-8 von dem Chazzan der

Gemeinde im Tempel geredet. In Makkoth 3, 12 erfcheint der Chazzan

als Gerichtsdiener, der die Geißelung zu vollziehen hat. Die fpäteren

rabbin. Nadiriditen über ihn
f.

bei Badier, art. Synagogüe p. 640 f. Epi-

phanius haer. 30, 11 kennt eine gräciperte Form von Chazzan 'A!:a.vixu)v

rijiv Tia^ avzols dictyiövMV .B()fj.rivEVii[ievü)v -^ VTTrjfjeZMV.

5) Luc. 4, 20. Vgl. Sota 7, 7-8 und Joma 7, 1. Später tritt der

Chazzan als Vorjänger auf. S. Haneberg p, 587. Namentlich in kleineren

Synagogen wird der Chazzan fdion in älterer Zeit auch die Lektionen

aus der Heiligen Schrift vorzulefen gehabt haben. Badier 1. c. p; 641

verweift dafür auf bab. Meg. 25 b.
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der Synagoge laut die Gebete fpradi und „Bevollmächtigter

der Gemeinde" ^) heißt, war kein Beamter. Vielmehr unter-

nahmen einzelne Mitglieder der Gemeinde freiwillig das Vor-

beten.')

Auch die Almofen-Sammler, deren Obliegenheit natur- Die Aimofen-

gemäfe nur vorwurfsfreien Leuten übertragen wurde, ^) waren lammler.

keine Synagogenbeamten, obwohl fie auch in den Synagogen

ihres Amtes walteten ^) Aber wie nadi der Mifchna im Tem-

pel gottesfürditige Leute heimlidi Geld zur Unterftü^ung der

Armen „in die Kammer der Heimlichkeit" legten,") fo mag
auch in den Synagogen eine ähnliche Einrichtung vorhanden

gewe[en fein. In der rabbinifchen Zeit wurde das Almofen

von zwei Perfonen gefammelt, aber von drei ausgeteilt.'')

Gottesdienftliche Verfammlungen') fanden regelmäßig an Die Zeit

den Sabbaten und den Fefttagen ftatt^) und zwar an denderVerfamm-
lungen in den

^) 112^' mf, vgl. Berakhoth 5, 5. Rosch ha-schana 4, 9.
Synagogen.

2) Sie wurden, da das Gebet fpredien als gleichwertig mit dem
Opfern eines Opfers betraditet wurde, nadi einer tannaitifdien Überlieferung-

dazu mit den Worten aufgefordert: Komm' und opfere (j. Berakh. 8b^'.

Vgl. Badier, art. Synagogue p. 641).

3) nj^T^ *i>i(|;j = Almofenfammler. Vgl. Dammai 3, 1. Quiddufdiin 4, 5.

S. Buxtorf p. 375 ad V. ^N2.x

*) Vgl. Matth 6, 2, wo vom Almofengeben in den Synag-ogen und

auf den Straßen geredet wird. Vgl über Armenpflege in der talmudifchen

Zeit Winer, Bibl. Realwörterbuch, Art Almofen, Haneberg 1. c. S. 583 f.

Bouffet, Volksfrömmigkeit und Schriftgelehrtentum. Berlin 1903, S. 30, 1.

^ Schekalim 5, 6. - Von den 13 Opferftöcken (f. o. S. 349, 3) waren

nach Schekalim 6, 5 fieben zur Aufnahme der Tempelfteuer, zur Beftreitung

der Koften beftimmter Opfer, zum Einkauf des Holzes, des Weihrauches

und für die Koften der beim heiligen Dienft gebrauchten Gefäße beftimmt,

während auf den übrigen ftand „freiwillige Gabe".

«) Pea 8, 7.

') Über die Entftehung und Entwicklung des jüdifchen fynagogalen

Gottesdienftes handelt in anerkannt vortrefflicher Weife Ismar Elbogen

in dem umfangreichen gelehrten Werke „Der jüdifche Gottesdienft in feiner

gefchichtl. Entwicklung" (= Schriften hrsg. v. d. Gef zur Förderung der

Wiff. des Judentums), L 1913.

**) Auch an den Neumonden kam man nadi Megilla 4, 2 zur Lefung

des Gefe^es zufammen. — Audi am Dienstag und Donnerstag jeder

Woche wurde nach Megilla 3, 6 und 4, 1 (vgl. auch Tos. Taanith 2, 217 'S

worauf Bacher, art. Synagogue p. 642 verweift) das Gefetj in der Syna-

goge gelefen.
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Vormittagen/) aber auch an zwei Wodientagen, nämlich Mon-
tags und Donnerstags.^) Schon auf dem Wege zur Synagoge

pflegte man wenigftens zu Alexandrien eine befondere Hal-

tung in der Wei[e zu beobachten, dag man die Hände ver-

borgen hielt, ^) vermutlich um dadurch die Ruhe von aller

Handarbeit anzuzeigen.^)

Der Gottes- Der Synagogal-Gottesdienft beftand damals wie übrigens
dienft. zu allen Zeiten vorzüglich in der Verlefung und Erklärung

des Gefe^es."^) Die Mifchna*^) erwähnt im einzelnen als Be-

Itandteile des Synagogal-Gottesdienftes das Schma, das Ge-

bet, das Vorlejen des Gefetjes und der Propheten und den

Prie[ter[egen. Laffen wir die Angaben der Mifchna auch für

die Zeit vor der Zer[törung des Tempels gelten, [o erhalten

wir das folgende Bild.

DasSdima. Ehe das eigentliche Gebet begann, wurde das Schma,

weldies jeder erwachfene männliche Ifraelit morgens und

abends zu beten hatte,') rezitiert. Es führt feinen Namen
Schma = Höre! von den Anfangsworten: Höre (Ijrael, der

Herr unfer Gott ift ein einziger Gott). Es war ein Glaubens-

bekenntnis. Denn es beftand aus drei kleinen Abfchnitten

des Pentateuchs,^) in welchen Jahwe als der alleinige Gott

Ifraels bekannt wird, und wurde von einigen Dankfagungen-')

eingeleitet und gefchloffen. Es war [icher fchon längere Zeit

') Philo bei Eus. Praep. ev. VIII, 7, 13 [agt, die Verfammlungen

am Sabbat hätten ßh.ai- 6yES<]v Sdlt]t; «W«? gedauert. Das bezieht [ich

auf die lange Dauer des Morgen-Gottesdienftes. Nadi Megilla 3, 6 und

4, 1 fand auch nadimittags Gottesdienft ftatt.

Megilla 3, 6. 4, 1. Vgl. 1, 2. 3

2) „Die gewohnte Haltung" war, die Rechte zwifchen der Bru[t und

dem Kinn zu verbergen, während die linke Hand vom Kleid umhüllt an

der linken Seite herabhing. So Philo, De somniis 2, 18. Nach der Sdirift

De Vita contemplativa (ed. Conybeare p. 67) nahmen die Therapeuten

bei ihren Zufammenkünften am Sabbate dieselbe Haltung an.

*) So Massebieau nach Conybeare, Philo about the contemplative

Life p. 214.

=) Vgl. Philo, Fragm. bei Eus. Praep. evang. Vlll, 7, 12—13 und

De septenario c. 6 (= De spec. leg. II, 62 f. ed Cohn),

«) Megilla 4, 3.

"') Berakhoth 1, 1-4 Nach Berakhoth 3, 3 brauchten Frauen, Sklaven

und Kinder es nidit zu beten.

«) Deuter. 6, 4-9. 11, 13—21. Num. 15, 37 41.

») Berakhoth 1, 4.
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vor Flavius Jofephus im Gebraudi, da diefer feinen Ursprung

irrtümlidi fogar auf Mofes zurückführt.^) Höchftwahrfcheinlich

wurde in den älteften Synagogen fowohl in Paläftina wie in

Ägypten vor dem Sdima der Dekalog gebetet, der nach der

Mifchna^) auch von den Prieftern im Tempel mit dem Schma
zufammen rezitiert wurde.

Auf das Schma folgte^) das eigentlidie Gebet, bei welchem Das Gebet.

der vom Synagogenvorfteher dazu Aufgeforderte*) vor die Das

Lade, weldhe die Gefe^esrolle enthielt, trat'^) und vorbetete,
Schmone-

während die Gemeinde Amen und [onftige Refponforien ^^^^ /^"^ ^^^

fprach.^) Nach dem Zeugnis der Mifchna war fchon damals') ® ^ ^'

diefes Gebet das in allen jüdifchen Gebetbüchern ftehende

Sdimone-Esre, d. h. „Achtzehn-Bittengebet'V) welches auch

•) Ant 4, 8, 13.

'-) Tamid 4, 3 am Ende. 5, 1. Es exiftiert noch ein aus dem zweiten

chriftlichen Jahrhundert ftammender hebräifcher Papyrus ägyptifcher Her-

kunft, welcher den Dekalog und das Schma, aber ohne die Lobfprüche

enthält. Vgl. Cook in Proceedings of the Society of biblical archaeology,

L. 1903, vol. XXV p. 34—56. Levi, Un Papyrus biblique in REJ, XLVI.

Paris 1903, p. 212-217. Peters, Die ältefte Abfdirift der zehn Gebote, der

Papyrus Nasch. Freiburg 1905 meint, das Blatt fei um das Jahr 100 zu

Gebets- und Unterrichtszwecken gefchrieben worden. Die Sitte, den Dekalog
vor dem Schma zu beten, wurde nach Levi 1. c. p, 214 bereits vor der

Mitte des zweiten chriftl. Jhrhdts, abgefdiafft, weil, wie jer. Berakhoth 3c
gejagt wird, die Minim (= die Chriften

f. u.) in der Wahl des Dekalogs
eine Bestätigung ihrer Behauptung fanden, daß nur die zehn Gebote dem
Mofes auf Sinai offenbart worden feien.

3) Nach M. Megilla 4, 3. Vgl. auch Tamid 5, 1.

*) Vgl, o. S. 391. 393, 2.

'=) Vgl. Taanith 2, 2, 5. Deshalb nannte man vorbeten ~5^T.~ '.2?? "izr

= vor die Lade treten.

«) Vgl. Deuter. 27, 15 ff. etc. (f.
Kirchenlex.^ I, 704 f.); Berakhoth

5, 4. Taanith 2, 5.

') Vgl. Berakhoth 4, 8. Rosch ha-schana 4, 5. Taanith 1, 1-2. 2, 2.

*) In der jetjt gebräudilichen Form, weldie die babylonifche Rezen-

fion des Gebetes darfteilt (vgl. diefelbe auch bei Schürer II, 539 ff.)»

welche ficher erft nadi der Zerftörung Jerufalems entftanden ift, da diefe

in der 14. und 17. Bitte vorausgefe^t wird, hat das Gebet nidit 18,

fondern 19 Bitten, indem die urfprünglich 14. (meffianifdie) Bitte in

2 Bitten, die 14. und 16., zerlegt ift. Vgl. Emil Schwaab, Hiftorifdie Ein-

führung in das Aditzehngebet (= Beiträge zur Förderung chriftl. Theo-

logie 17, 5). Gütersloh 1913, S. 116 ff.
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einfadi das Gebet ^) heißt, weil jeder ^) Ifraelit es dreimal^)

am Tage, morgens, nadimittags und abends zu beten hat.

In der erft neuerdings bekannt gewordenen paläftinenfifdien

Rezenfion*) des Sdimone-Esre findet [ich auch das von den

alten Kirdienvätern wiederholt erwähnte Flüchgebet oder die

Verwünfchung gegen die Chriften, während jeder Hinweis

auf die Zerftörung Jerufalems fehlt. °) Die Verwünfchung

bildet die zwölfte Bitte: „Den Abtrünnigen fei keine Hoffnung

und das hochmütige Reich zertrümmere in Eile in unfern

'") Berakhoth 3, 3.

3) Berakhoth 4, 1.

*) Diefelbe gibt Schechter Jew. Quart. Rev. X, 1898 p. 654-659

und Dalman, Die Worte Jefu I., L. 1898, S. 299-301. W. Staerk, Alt-

jüdifdie liturg-ifdie Gebete (= Kleine Texte, hrsgbn. von Hans Lie^mann,

Nr. 58), Bonn 1910, S. 11—14; die heutige Form ebd. 14-19.

^) Juftin Dial. c. Tryph. 16 fagt, in den Synagogen würden die

Christen verfludlt (xntapojfievui, iv xalQ övvayojyaic v/^iöv zovg niOzevovxci^

int zov X^iözov). Vgl. für die Jpätere Zeit Epiphan. haer. 29, 9 und Hier,

ad Ifai. 5, 18—19 ed. Vallarsi 4, 81. Die[e Sitte wird auf einen Befdilug

einer Synode in Jahne unter Gamaliel II. zurüdcgeführt (vgl. Berakhoth

28b). Die Rabbinen berichten: Simon der Flachshändler ordnete die

18 Segensjprüche zur Zeit des Rabban Gamaliel nach ihrer Reihenfolge

in Jahne. Da fprach Rabban Gamaliel zu den Gelehrten : Ift denn jemand

da, der es ver[teht, eine Beracha gegen die Ke^er feftzuftellen ? Da ftand

Samuel der Kleine auf und [teilte fie feft. (Über[et5ung nach Schwaab

S. 22; über Gamaliel II., der um 90-110 n. Chr. „den Juden als höchfte

Autorität galt", vgl. Strad{^ S. 122 f.) Vgl. Schlatter, Die Kirche Jerufalems

vom J. 70—130 (= Beiträge etc. 2, 3), Gütersloh, 1898, S. 17-19. Nach

Tosefta Chullin 2, 20 und Schabb. 13, 5 (Zu. 503, 13 und 129, 2; deutfdi

bei Schlatter S. 8 u 16) verbot die Synagoge auch Brot und Wein der

Ke^er (Minim f.
u.) zu genießen. Ihre Schriften follten unterfchiedlos

verbrannt werden. Über die Entftehung und den Wortlaut des Schmone-

Esre oder der Tephila vgl. E. Schwaab (S. 395, 8) und Elbogen, Der

jüdifdie Gottesdienft in feiner gefchichtlichen Entwicklung (Schriften hrsgbn.

V d. Gefellfdiaft z. Förderung derWiff. des Judentums), L. 1913, S.27—60.
Auch er meint, es fei kaum daran zu zweifeln, daß das Fluchgebet fich

tatfächlich auf die Chriften bezogen hat, es bildete eines der Mittel zur

völligen Scheidung der beiden Religionen, ein Judenchrift habe das

Gebet nicht beten können (S, 36, 38). Vgl. überh. die rabbinifdien An-

gaben über das Verhältnis der Juden zu den Chriften bei Schlatter a. a. O.

S. 7-21 und vorher in Derenbourg 1. c. Ch. XXII p. 347-365. H. Strack,

Jefus, die Häretiker und die Chriften nach den älteflen jüdifdien Angaben.

Texte, Überfetjung und Erläuterungen. L 1910, §21, S. 64.
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Tagen. Und die Nazaräer (= die Chriften) und die Minim

(— die Ke^er)0 foUen plö^lich umkommen; fie follen aus-

gelöfdit werden aus dem Buche des Lebens und nicht mit

den Gerechten eingefchrieben werden. Gelobet feift du,

Jahwe, der du zerfchmetterft die Frevler." Nach dem je^t

gewöhnlichen Texte, welcher auf der babylonifchen Rezenfion

beruht, heißt es aber: „Und den Verleumdern {ei keine Hoff-

nung; und alle die Böfes tun, mögen fdinell zugrunde gehen,

und fie alle baldigft ausgerottet werden; und lähme und

zerfchmettere und ftürze und beuge die Übermütigen bald in

Eile, in unfern Tagen. Gelobet feift du, Herr, der du zer-

fchmetterft Feinde und beugeft Übermütige."-)

In der paläftinenfifchen Rezenfion fehlt ein Hinweis auf

die Zerftörung Jerufalems, und ift deshalb nicht zu leugnen,

daj5 das Schmone-Esre wie in andern Teilen, fo auch in

Bezug auf das Fludigebet gegen die Chriften aus der Zeit

vor der Zerftörung Jerufalems ftammen und fchon damals

in den Synagogen gebraucht worden fein kann.'^)

') Unter andern identifizieren Weber S. 152 f. Levi, Un Papyrus

biblique p, 214 und Herford, Christianity in Talmud and Midrasch. Lon-

don 1903 die Minim mit den Judenchriften, was nach obiger Bitte für

das er[te christliche Jahrhundert nicht richtig i[t. Min, plur. Minim, ift viel-

mehr der Häretiker, Sektierer überhaupt, wozu ja allerdings vom Stand-

punkte der damaligen Juden aus auch die Judenchriften gerechnet wer-

den konnten. Vgl. u. a. auch Levy, Neuhebr. und chald. Wörterb. III,

104 f. z. d. W. i"? und ny'''$; Hoennicke, Das Judentum im erften und

zweiten Jahrhundert, Berlin 1908, p. 387-389 (vgl. ebd. über den Minäis-

mus überhaupt S. 381— 400); Lagrange, Le Messianisme chez les Juifs,

P. 1909, p. 290 ss. Noch weniger richtig ift es, die Minim mit Fried-

länder, Die relig. Bewegungen innerhalb des Judenturas im Zeitalter

Je)u. Berlin 1905, S. 169 ff. zwar nicht als Judenchriften (dagegen

polemifiert Friedländer felbft S. 196—234), aber als jüdifdie ünoftiker

anzufehen. Vgl. Levi, Le mot „Minim" designe-t-il jamais une secte

juive de Qnostiques antinomistes ayant exerce son action en Judee avant

la destruction du temple? in der REJ. t. XXXVIII 1899 p. 204-210.

Schürer, Th. Ltrtzg. 1906, 164 f. Hoennicke a. a. O. S. 385 f. Zur Er-

klärung der 12. Bitte vgl, nodi Schwaab, Hift. Einführung S, 143 ff.

-) VgL Schürer ll, 540. Bouffet, Die Religion des Judentums im

neuteftam. Zeitalter, B. 1906, S. 204.

3) Nadi der fchon 8. 396, 5 erwähnten Berakhoth 28b (vgl. audi

Megilla 17b) wurde das Sdimone-Esre um das Jahr 100 n. Chr. zu Jahne

redigiert unter Gamaliel IL, Samuel der Kleine fügte aber noch eine
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Die Vor-

lefung aus

dem Gefe^.

Die

Vorlefung

aus den

Propheten.

Dafe man beim Gebete in den Synagogen ftand, ift viel-

fach ficher bezeugt.^) Audi i[t es bemerkenswert, dafe nicht

einmal das Sdima nach der Mifdina in hebräifcher Sprache

gebetet werden muß, [ondern in jeder andern Sprache ge^

betet werden kann.'^)

Auf das Gebet folgte die Verlefung von Abfdinitten der

Heiligen Schrift und zwar zunäch[t des Gefe^es. Nach Philo

hat ein Priefter oder einer der Älteften das Geje^ vorge-

lefen.^) Jedodi fcheint dies nur in der Diafpora Sitte ge-

we[en zu fein.^) Denn die Mifchna fagt allerdings auch, dag,

wo ein Priefter oder Levit zugegen fei, diefer den Laien bei

der Lektion vorgehen folle,^) es wird aber weiter dort be-

merkt, da)5 fidi am Sabbat fieben, an den Fefttagen fünf,

am Verföhnungstage fedis, an den Neumonden und den

halben Feiertagen, z. B. des Ofterfeftes, vier Perfonen fidi

fo in die Lefung des Gefe^es teilen follten, dag jeder wenig-

[tens drei Verfe las.*^)

An die Lefung eines Abfchnittes aus dem Gefe^ fchlofe

fich am Sabbate die eines Abfchnittes aus den Propheten.

^

19. Bitte gegen die abtrünnigen Minim hinzu. Bouffet 1. c, 156 meint,

das fei falfdi, da das Gebet gegen die Minim vielmehr in die fdion vor-

handene 12. Bitte eingefdioben v^^orden fei. Aber das ift nur eine Anficht,

Schwaab S. 58 ff. fucht zu zeigen, dag das Aditzehngebet ficher in phari-

fäifdien, antifadduzäifchen Kreifen entftanden ift. Es ift richtig, dag ein-

zelne Bitten, z, B. die dritte, welche Gott wegen der Totenerweckung

preift, einen pharifäifchen Charakter an fich zu tragen fcheinen. Daraus

folgt aber noch nicht, dag diefe Bitten in der zweiten Hälfte des legten

vorchriftlichen Jahrhunderts entftanden find. Was von den Pharifäern in

Bezug auf die Bitten gilt, gilt auch von den Frommen überhaupt. Es

ift auch bemerkenswert, dag das Neue Teftament keinen Hinweis auf die

Exiftenz des Schmone-Esre enthält.

Matth. 6,5. Marc. 11, 25. Luc. 18, 11. Berakhoth 5, 1. Taanith 2,2.

') Sota 7, 1.

^) Philo, Fragm. bei Eus. Praep. evang. VIII, 7, 13; zwv Ufjswv äe

Tt? o nrifiMv tj ToTv Ye(j6vr(iiv *i? a.rayivM'JKfi. ruvc lef.>0VQ nUiuvg a.vr<üf,

*) Wenigftens fagt j. Megilla IV, 75 a bei Levy, Neuhebr. Wörterb.

11, 515 a Z.W. ^rp, dag bei den fremdfprachlidien Juden immer einer die

ganze Parasche vorlas.

') Gittin, 5, 8.

«) Megilla 4, 2—4.

•) Luc. 4, 17. Apg. 13, 15. Vgl. Megilla 4, 1-5. In Megilla 3, 4-6
wird bereits von für einzelne Tage beftimmten Abfdinitten der Paraschen
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Der Abfdinitt aus den Propheten konnte frei gewählt werden^)

und wurde bloß durch eine Perfon, weldie möglicherweife

auch das Gebet und das Schma vorgebetet hatte,^) verlefen,

und zwar (tehend.^) Das Recht, die Perfonen zu. beftimmen,

welche die Schrift-Lektionen vortrugen, ftand dem Synagogen-

vorfteher zu>)

Da das Hebräifche felbft in Paläftina der Maffe des Die über-

Volkes nicht geläufig war, pflegte man mit der Vorlefung der 1^^""^ ^^^

Heiligen Sdirift eine Überlegung des Gelefenen in die Lan-
l^kS^^"

desfprache, in Palästina aljo in das Aramäifche, zu verbin-

den. Bei der Vorlefung des Gefe^es gefchah dies fo, daß,

fobald ein Vers vorgelefen war, alsbald auch die Über-

fe^ung folgte.^) Die Perfon, welche in den Synagogen eine

folche Überfe^ung zu geben hatte, hieß Targumift oder Me-

thorgeman ")

An die Lektion der Heiligen Schrift fchlofe fich eine Er- . Die

klärung derfelben oder eine Predigt. Da diefelbe jedem Erklärung

der Sdirift-

des Pentateuchs und ebd. 4, 1 ff. von Abfdinitten aus den Propheten

oder Haphtaren (vgl. über den Ursprung derfelben Zunz 1. c. S. 6 f.;

vgl. auch L. Venetianer, „Urfprung und Bedeutung der Propheten-Lec-

tionen" in ZDMG 63 (1909) S 103 - 170) geredet. Ob man aber fchon

zur Zeit Chrifti den fpäteren im Talmud (b. Megilla 29 b) für Palä[tina

angenommenen Gebrauch hatte, den gesamten Pentateuch in einem drei-

jährigen Zyklus zu vollenden, ift ungewiß. Vgl. Zunz 1. c. S. 3 ff.

') Luc. 4, 17 ff. Megilla 4, 4

'^) Megilla 4, 5.

3) Luc. 4, 16. Vgl. Joma 7, 1. Sota 7, 7.

') S. o. S. 391.

5) Megilla 4, 4. 6. 10. Vgl. Zunz, S. 9 ff. — Als in {päterer Zeit

ein Teil der Juden, die doppelte Vorlefung aus den hl. Büchern abfdiaffen

und ftatt der Vorlefung aus dem hebräifchen Text nur eine nach dem
Griechifchen einführen v^^ollte, widerfe^ten fich dem die übrigen. Der Streit

wurde durch die Novelle 146 ne^l 'Ea^niwv des Kaifers Juftinian vom
Jahre 553 dahin entfchieden, daß die Juden, die es wünfchten, die Vor-

tefung in Hebräifch beibehalten, die übrigen aber, wo immer es Juden

gab, das Recht hatten, in ihren Synagogenverfammlungen die Bibelab-

fchnitte nach dem griechifchen Texte der LXX oder des Aquila, oder in

irgend einer Sprache je nach dem Orte zu lefen, damit das Vorgelefene

von allen verftanden werden konnte. Vgl, Jufter 1, 369 ss.

') Vr'iT, )"v1^i^' oder l^v"'>")r? Vgl. über die Ausfprache Bacher,

Terminologie 1, 206. Meift gab der Lehrer die Überfe^ung. Nach Me-
gilla 4, 6 konnte aber felbft ein Minderjähriger dies tun, wenn er dazu

fähig war Vgl. Bacher, art. Synagogue p. 641.
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Kundigen geftattet war/) bot fidi dadurdi dem Heilande und
den Apofteln die von ihnen oft benul^te Gelegenheit dar, in

den Synagogen zu lehren.^) Bei die[em Vortrag faß man
auf einem erhöhten Pla^.^)

Der Sdiiug- Am Schluffe des Gottesdienftes wurde, wenn ein Priefter

fegen. zugegen war, der Segen erteilt, worauf das ganze Volk

antwortete: Amen.*)

3. Die Schule/')

DieVerbrei- Die Tatfadie, dag in den Synagogen allgemein das Ge-
tung der Eie- |e^ und zwar keineswegs von Sdiriftgelehrten, fondern von
mentarkennt-

|oidien, weldie der Synagogenvorlteher als geeignet anfah,

vorgelefen wurde, macht es klar, dag zur Zeit Je[u, der felbft

das Gefe^ vorlas und, als die Ehebrecherin zu ihm gebracht

wurde, etwas auf die Erde fdirieb, auch auger den Ge-

lehrten manche le[en und, wie man dann weiter fchliegen

mug, auch fchreiben konnten.

Der Der Unterricht bezog fich aber hauptlächlich auf das Ge-

Unterricht im{et5. Bei feinen Volksgenoffen, fagt Jofephus,") feien „die-

Gefefri. jenigen nicht geachtet, die vielerlei Spradien verftehen und

nach Sdiönheit im Ausdruck jagen, weil diefe Kunft als Ge-

meingut nicht blog der Freien, fondern auch der Sklaven

gilt. Nur die gelten bei uns als Weife, welche fidi auf das

1) Philo, De Septenario c. 6 (= De spec. leg-. II, 62 ed. Cohn).

Über die Predigt in den Synagogen nach späteren talmudifchen und rab-

binifdien Quellen gibt Edersheim 1. c. I, 445—450 eine lehrreiche Zu-

fammenftellung.

') Matth. 4, 23. Marc. 1, 21. 6, 2. Luc. 4, 15. 6, 6. 13, 10. Joh. 6,

59. 18, 20. Apg. 13, 15 etc.

=>) Matth. 26, 55. Luc. 4, 20. Paulus ftand nach Apg. 13, 16.

4 Vgl. Nehem. 8, 6. 1 Kor. 14, 16. Berakhoth 5, 4. Megilla 4, 3.

5. 6. 7. S. den Segen felbft Num. 6, 22 ff. — Über den Zufammenhang

des Synagogenritus mit der diriftlidien Vormeffe vgl. Cabrol et Leclercq,

Monumenta ecclesiae liturgica. Vol. L Sect. I. Paris 1902, p.' XI -XXV.
=) Vgl. Winer BRW Art. „Kinder" und „Unterricht"; Jos. Simon,

L'education et l'instruction des enfants chez les anciens Juifs d'apres

la Bible et le Talmud. 3. ed., Leipz. 1879 (p.
'25 ss. find willkürlich tal-

mudifdie Angaben auf die frühere Zeit übertragen). Sdiürer II, 491 — 497.

Kennedy, art. Education in Hastings I. p. 646—652. Für die talmud.

Zeit vgl. Krauss, Talmud. Archäologie 3 (L. 1912), 199-239 u. 336-358.

«) Ant. 20, 11, 2.
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Gefe^ verftehen und die Heilige Sdirift nach Wort und In-

halt erklären können." Deshalb wurden fdion die Kinder

gelehrt, die Gefe^e und die Taten der Vorfahren zu kennen/)

und von frühefter Jugend auf in der Kenntnis des Gefe^es

unterwiefen.^) Diefen Unterricht erteilten naturgemäß zunächft

<iie Eltern.^) Knaben, die {ich bei einem Schriftgelehrten dem
Studium des Gefe^es widmen wollten, erhielten wahrfchein-

lich befonderen vorbereitenden Unterricht/) Auch die Söhne

von Fürften und andern vornehmen und reichen Perfonen

wurden natürlich von befonderen Lehrern unterrichtet.^)

Eigentliche Elementarfchulen laffen fich aber für das Zeit- Das

alter Je[u in Paläftina nicht nachweifen.^) Auch die talmudifche Aufkommen

Überlieferung fagt,'') dag erft R. Jofchua ben Gamala ^= Jefus,

Sohn des Gamaliel, welcher von 63— 65 Hoherpriefter war,

beftimmt habe, daß in jeder Provinz und in jeder Stadt

Lehrer angeftellt und die Kinder im Alter von 6-7 Jahren

zu ihnen gebracht werden follten."*) Wie es fcheint, ijt diefe

Überlieferung richtig. Wenigftens finden fich fchon in der

Mifchna Stellen genug, welche auf die Exiftenz von Schulen

fdiließen laffen. Befonders wichtig ift die Bemerkung, daß

der Chazzan am Abend vor dem Sabbat beim Licht einer

Lampe zwar fehen durfte, weldie Gefe^esftelle die Kinder

^) Jos. c. Apion. 1, 12, 2, 18. 25.

2) Philo, Leg. ad Caium 16. 31.

3) 2 Tim. 3, 15.

^) Jos. Vita 2. Vgl. Winer, RWB Art. Unterricht.

°) Jos. Ant. 15, 10, 5. 16, 8, 3, Der Sohn des Jofephus hatte zu

Rom einen Erzieher. S. Jos, Vita 76.

°) Die vo/Äodi(yriöy.a).ot des N. T, find keine Elementarlehrer, [ondern

Schriftgelehrte. Vgl. o. S. 368, 3.

') Bab. Baba Bathra 21 a. Die Stelle Aboth 5, 23, wonach ein

Knabe von fünf Jahren anzuhalten ift, das Gefe§ zu lernen, gehört gar

nicht der Zeit der Mifchna an, da fie auch fchon vom Lernen der Ge-

mara fpricht.

'') Eine folche Schule heißt im Talmud bezeichnenderweife "1??" ri'2

= Sdiule des Budies d. h, der Bibel bezw. der Thora. Vgl. J. Kethu-

both 8, 11 (32c), wofelbft fich die gefdiichtlich nicht verwendbare Legende

findet, Simon ben Schetach, welcher Aboth 1, 8 als Vorgänger von Sdia-

maja und Abtaljon der Lehrer Hilleis genannt wird, (er lebte zur Zeit

des Alexander Jannäus und der Königin Alexandra; vgl. über ihn

R Leszynsky in der REJ 63, 1912 p. 216—231) habe befohlen, daß die

Kinder „die Schule des Buches" befüdien füllten.

Feiten, NeuteftamentUche Zeitgefdiichte. I. 2.'u. 3. Aufl. 26
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ZU le|en anfangen follten, felbft aber nicht mitlefen durfte^

damit er nicht verfucht werde, das Licht heller zu machen.

Da aber der Name Chazzan fonft von dem Synagogenauf-

feher oder Diener gebraucht wird, macht die Stelle^) es

wahrfcheinlidi, daf; die Schule mit der Synagoge verbunden

oder le^tere als Schule benu^t wurde und der Chazzan der

Synagoge zugleich Lehrer war. Ein Unverheirateter durfte

keine Elementarfchule halten.^)

Das Verbot, einen Sohn griechifch lernen zu laffen, wird

in der Mifchna in die Zeit des grofeen jüdifchen Krieges mit

Vefpafian gefegt. ^)

XIL Kapitel.

Das jüdijche Parteiwefen in neuteftamentlicher Zeit.

1. Die Herodianer.

Während Jofephus im Beftreben, unter den Juden paral-

lele Erfcheinungen zu den heidnifchen philofophifchen Sdiulen

nachzuweifen, wiederholt von drei Arten philofophifcher Rich-

tungen unter den Juden redet,*) den Pharisäern, Sadduzäern

und Effenern, und fie auch mit dem Namen Parteien {algeaeig)

bezeichnet,^) fpricht das Neue Teftament nur von den Par-

teien (aigiceig) der Pharifäer und Sadduzäer,^) erwähnt aber

') Schabbath 1, 3. Vgl. dazu Levy, Neuhebr. Wörterb. II, 29. Nach

einer andern Erklärung, die davon ausgeht, daß ]Vj an {ich „Auffeher*

heißt, und die nähere Bedeutung fich nach dem Zufammenhang richtet,

bedeutete Chazzan hier Schulauffeher, Schulmei[ter. Allein der Zusammen-
hang entfcheidet in Schabbath 1, 3 nichts, da dort nur für eine Reihe von

Fällen gefagt wird, was zu tun fei, wenn es am Sabbatabend finfter

werde.

2) Qiddufchin 4, 13. In Kethuboth 2, 10 wird davon geredet, was
ein Erwachfener als Kind in der Schule gesehen hat.

^) Sota 9, 14. Daß in den Grenzftädten Galiläas manche. Juden

Griechifdi verbanden, brachte der tägliche Verkehr mit den griechifch

Redenden mit fich (vgl. auch Jos. Vita 9 über die griechifche Bildung

des Ju[tus von Tiberias). ^,

*) B. J. 2, 8, 2. Ant."l8, 1, 2-6.

1) Ant. 13, 5, 9. 18, 1, 2 ff. Vita 2 fin.

=>) Apg. 5, 17. 15, 5. 26, 5.
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neben den Pharifäern als Feinde Jefu auch die Herodianer,

Wir treffen let;tere nicht nur in Galiläa/) fondern auch in

Jerufalem.^) Deshalb haben wir wahrfcheinlidi in ihnen nicht

etwa die befonderen Anhänger des Tetrarchen Herodes Anti-

pas von Galiläa, fondern die Anhänger der Dynaftie des

Herodes überhaupt zu erblicken, deren Wunfeh, die Herrfchaft

der Herodianer über ganz Paläfüna wiederhergeftellt zu fehen,

für kurze Zeit durch Agrippa I. befriedigt worden ift. Ihre

Verbindung mit den Pharifäern gegen Jefus weift keines-

wegs auf eine Ähnlichkeit religiöfer oder politifcher Anfchau-

ungen überhaupt hin. Denn beim Tode Jefu finden wir die

Pharifäer auch mit ihren fadduzäifchen Gegnern verbündet.

Die Herodianer mochten eben gern eine Gelegenheit er-

greifen, die meffianifchen Hoffnungen in ihrem vom Volke

verehrten Vertreter zu vernichten.^) Eine Volkspartei find

die Herodianer nie gewefen. Daj^ es ihnen aber, folange

die Dynaftie des Herodes nodi nicht ausgeftorben war, an

Einfluß bei den Vornehmen nicht fehlen konnte, liegt auf

der Hand.

2. Die Pharifäer und Sadduzäer.

Wenn man die Herodianer als eine politifche Partei be-

zeidinen muj5, fo mu& man dies auch von den Sadduzäern

in der Zeit der Makkabäer fagen. Denn fie waren ihrem

Wefen nach die Partei des hasmonäifchen Haufes, die da-

durch eine religiöfe Färbung erhielt, daß fidi die Hasmonäer
in einen Gegenfa^ zu den Pharifäern festen und daß fie

felbft wenigftens der Theorie nach ausfchließlidi am Gefe^

im Gegenfatj zu den Überlieferungen fefthielten. Die Phari- Die Pharifäer

fäer hingegen find keineswegs an fich eine eigentlich poli- find keine po-

tifche Partei und auch nicht eine Sekte im gewöhnlidien litifche Partei

Sinne des Wortes gewefen, welches ja eine Gemeinfchaft "" g"

folcher Leute bezeichnet, die fidi zu allgemein angenommenen
Überzeugungen und Grundfä^en anderer in Gegenfa^ ftellen.

1) Marc. 3, 6.

'") Matth. 22, 16. Vgl. Marc. 12, 13. Es fteht übrigens nidits der

Annahme entgegen, dag {ich unter den Herodianern auch Sadduzäer be-

fanden. Vgl. Zahn, Das Evangelium des Matthäus. L. 1903, S. 631.

3) Vgl. 0. S. 141.

26*
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Denn [ie wichen von der Menge der Juden in der nachexi-

lifchen Zeit im Glauben und Leben nicht ab. Jedodi waren
fie im uneigentlichen Sinne eine Sekte, infofern als fie nach

den Weifungen der Schriftgelehrten dem religiöfen Glauben
und Leben des Judentums den voUkommenften Ausdruck
geben woUtenJ)

a) Urfprüng, Gefdiichte und Verhältnis der Pharifäer zu den
politifchen Machthabern.

Nach der Rückkehr aus dem Exil hatte [ich, wie oben
ausgeführt wurde, der Stand der Sopherim oder Schriftge-

lehrten, welche das Studium und die Beobachtung des Ge-

fe^es zu ihrer Lebensaufgabe machten, immer weiter ent-

wickelt. Als nun nach dem Tode Alexanders des Großen
fich die Königreiche Ägypten und Syrien unter den Ptole-

mäern und den Seleuciden bildeten, [tand Judäa zunädijt

unter ägyptifcher Herrfchaft und erfreute fich dabei tro^ der

vielen griechifchen Städte in feiner Umgebung religiöfer Frei-

heit. Aber der Hellenismus trat als ein fowohl die politifche

wie die religiöfe Selbftändigkeit der Juden mit dem Unter-

gange bedrohender feindlidier Faktor mit furchtbarer Madit

unter den fyrifchen Gewalthabern auf. Unter dem Könige

Antiodius IV- Epiphanes kam es dann zu den gröj^en Frei-

heitskämpfen der Makkabäer.
DieA([idäer. Kurz vor diefen Kämpfen erfcheinen die Affidäer, „die

Frommen", Ifraeliten, welche fich zum Widerftand gegen den

eindringenden Hellenismus zufammengefchloffen hatten.^) Ver-

') Vgl. bejonders die Monographien von Wellhaufen, Die Pharifäer

und die Sadduzäer. Greifswald 1874, Montet, Essai sur les origines des

partis saduceen et pharifien et leur histoire jusqu' ä la naissance de

Jesus Christ. Paris 1883. Davaine, Le Saduceisme, etude historique

et dogmatique, Montauban 1888. Lafay, Les Sadducees (These), Lyon 1904.

(Das Werk von Hölfdier, Der Sadduzäismus, eine kritifche Unterfuchung

zur fpäteren jüdifchen Religionsgefchichte 1906 verwirft ohne hinreichende

Gründe eine Anzahl hiftorifdier Zeugnijfe und kommt dadurch zu falfchen

Anfchauungen. Vgl. Schürer \\\ 488, 43. Theol. Ltrztg. 1907, 200-203).

Vgl, auch die entsprechenden Artikel von Kaulen im Kirchenlexikon, von

Eaton in Hastings Dict. S. noch Edersheim, The life and times of Jesus,

London 1884, I, 310—324 und Schürer II*, 447—489, der S. 449-452 die

betreffenden Zeugniffe des Jofephus und S. 452—455 die der Mifchna

zufammengeftellt hat.

2) 1 Macc. 2, 42.
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mutlidi beftanden fie aus Schriftgelehrten. ^) Sie waren nicht

die er|ten, welche die Fahne des Aufruhrs gegen die Syrer

aufpflanzten. Vielmehr taten dies der väterlidierfeits von

Asmonäus abftammende Priefter Matthias und fein Anhang,

dem fich die Affidäer anfchlolfen. Diefe le^teren haben [ich

aber allem Anfcheine nach nicht mehr am Kampfe beteiligt,

ieitdem Alcimus, ein Nachkomme Aarons, Hoherpriefter ge-

worden war,^) weil ihnen damit das gefiebert fehlen, was

ihnen am Herzen lag, der Schu^ der Rehgion. Tro^dem

behauptete Alcimus von ihnen, fie feien die Seele der unter

Judas Makkabäus hervortretenden Beftrebungen, und liejl

viele von ihnen hinriditen.^)

Die Affidäer mag man als die Vorläufer der Pharifäer

betrachten, nur darf man fie nicht mit diefen verwechfeln.

Jofephus behauptet gelegentlich, „ungefähr um die Zeit" Stellung und

des Makkabäerfürften Jonathan habe es fchon unter den^^§;®^®^^^^'

Juden drei Sekten, die Pharifäer, Sadduzäer und Effener
"'^^/. ""

^'^

gegeben,^) aber nach ihm traten die beiden erfteren erft näern.

unter der Regierung des Johannes Hyrkanus (135— 105)

auf.^) Als diefer in politifcher Hinficfat große Fürft durch

glückliche Kriege die Grenzen des Reiches nach Nord und

Süd erbreiterte, fühlten fich die Schriftgelehrten und ihre

Anhänger [trengfter Richtung in vielen Beziehungen verlebt

und geftofeen. Die Kriegszüge in zum Teil von NichtJuden

bewohnte Gegenden,^) das Leben im Felde, das fich natur-

gemäß; griechifchen Kulturformen mehr oder weniger an-

paffende Leben am Hofe felbft erfchwerten die genaue Be-

obachtung des Gefe^es und der Überiieferung und machten

fie in manchen Punkten unmöglich. Während die einen nun

>) Vgl. 1 Macc. 7, 12.

^) 1 Macc. 7, 9 ff.

3) 2 iVIacc. 14, 6. Vgl. Montet 1. c. p. 149 ff., wofelbl't die falfdien

Anfdiauungen anderer, als ob damals die Pharifäer die Hauptanhänger

der Makkabäer und die Sadduzäer dem Hellenismus freundlich gewefen

feien, zurüdcgewiefen werden. Vor ihm hat fdion Wellhaufen a. a. O.

S 76 ff. dasfelbe getan.

*) Jof. Ant. 13, 5, 9.

5) Ant. 13, 10, 5 f. Vgl. 0. S. 97.

'') Johannes Hyrkanus beteiligte fich z. B. an dem Kriegszug des

Antiochus gegen Parthien (Ant. 13, 8, 4).
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die politifche Grög;e des Landes und die Unterftü^ung der

darauf abzielenden Pläne der Hasmonäer als Ideal betrach-

teten, glaubten andere in all diefem die Spuren des ins Ju-

denvolk eindringenden hellenifdien Wefens zu erkennen, wo-

gegen man die Theokratie fdiü^en müfle. Dadurch kam es,

daJ5 damals foldie gegenfä^lidie Auffaffungen fich auch äußer-

lich kundgaben und zwei Parteien, eine politifche und eine

religiöfe auftraten, die Sadduzäer und die Pharifäer, welche

fpäter eine fo bedeutende Rolle fpielten. Es lägt fidi auch

aus diefen Verhältniffen heraus verjtehen, dag, als die Phari-

fäer zunächft aus religiöfen Gründen dem Johannes Hyr-

kanus entgegentraten, diefer felbft fich der feine Beftrebungen

billigenden fadduzäifchen Partei zuwandte.^)

Unter Alexander Jannäus (104— 78) kam es fogar zum
offenen Kampfe zwifchen ihm und den Pharifäern, auf deren

Seite infolge des graufamen abflößenden Charakters des

Fürften auch die große Menge des Volkes ftand. Sterbend

empfahl er feiner Frau, die Pharifäer zu verföhnen, damit

fie ruhig regieren könne. Tatfächlich erwies fidi die Königin

Alexandra als die größte Gönnerin der Pharifäer, rief aber

dadurch die fchärffte Oppofition der von ihrem zweiten Sohne

Ariftobul unterftü^ten fadduzäifchen Partei hervor. Der Krieg

zwifchen Ariftobul und feinem Bruder Hyrkanus führte dann

das Eingreifen der Römer und den Untergang der jüdifchen

Unabhängigkeit herbei.^

Ihre Lage Herodes ftand im Gegenfa^e zu den Sadduzäern, wäh-
unter rend er fidi anfangs den Pharifäern freundlich erwies.^) Allein

Herodes. wenn er auch den Tempel ausbaute, fo konnte er fich felbft-

verftändlich noch viel weniger als die Hasmonäer ihre Sym-

pathien erwerben und trat ihnen am Ende feiner Regierung

in fchärffter Weife entgegen, obwohl auch damals ihr Ver-

halten gegen ihn nicht durch politifche und eigentlich natio-

nale, fondern durch religiöfe Gründe beftimmt war.*)

Ihre Stellung Die Stellung der Pharifäer zu den politifchen Machthabern

nach den Pfal- überhaupt zeigen uns die um das Jahr 48 v. Chr. entftan-

menSalomos.

') S. 0.
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denen P[almen Salomos.^) Da heißt es: „Herr, du bift unfer

König immer und ewig ... lag ihnen erflehen ihren König,

den Sohn Davids, zu der von dir, o Gott, erwählten Zeit,

auf dag er herrfdie über Ifrael, deinen Knecht, und nicht

vertraut er auf Rog und Reiter und Bogen, noch häuft er

Gold für den Krieg auf, und er fe^t feine Hoffnung nicht

für den Tag des Krieges auf die Menge des Volkes. Seine

Hoffnung geht auf den Herrn. Wer wird etwas gegen ihn

vermögen?"^) Man fieht, fie leben in einer geiftigen Welt

für fidi und finden in den Trübfalen der Zeit Troft in der

Hoffnung auf den Meffias. Die Trübfale felbft erfcheinen da

nur als Prüfungen. „Gott reinige Ifrael für den Tag, an

weldiem er feinen Gefalbten zur Herrfchaft führt." ^)

Weil Gott allein König über Ifrael und nur „der Sohn
Davids" fein Stellvertreter fein konnte, waren fie wie gegen

die Herrfchaft der Hasmonäer, fo auch gegen die des Herodes

gewefen, hatten fie aber als eine Prüfung Gottes ertragen *)

So kam es, dag manche von ihnen, wie fie früher dem Herodes

den Huldigungseid verweigert hatten,^) audi im Prinzip da-

gegen waren, dag den Römern Zins gezahlt würde.*^) Audi

die Führer der Zeloten, welche die Grundfä^e der Phari- Die Zeloten

fäer gegen die Römer auf die Spi^e trieben, z. B. Judas, f'"*^

der Galiläer, waren Pharifäer, und ihre Anhänger vertraten
^nfaer.

deren Meinungen.') Aus den Pharifäern find die Zeloten

hervorgegangen. Sie waren nicht etwa^) eine vierte Partei

neben Pharifäern, Sadduzäern und Effenern, fondern nur

eine Abart der erfteren.

Die Sadduzäer hörten als politifdie Partei mit dem Er-

löfchen des Hasmonäerhaufes auf zu exiftieren und konnten

1) S. die Ausgabe von O. v. Gebhardt, Die Pfalmen Salomos.

L. 1896, S. 128 ff.

2) Pfalm Salom. 17, 1. 21. 33. 39.

3) Pf. Sal. 18, 5.

*) Ant. 14, 9, 4. 15, 1, 1.

5) Ant. 15, 10, 4. 17, 2, 4. S. 136.

8) Matth. 22, 17 ff. etc.

7) Ant. 18, 1, 1-6. Vgl. B. J. 2, 8, 1. Über ihren Anteil am Kriege

gegen die Römer [. B. J. 4, 3, 1 ff. 5, 1. 6, 3. 7, 8, 1. Vgl. o. S. 245.

8) Jos. Ant. 18, 1, 6 B. J. 2, 8, 1. 4, 3, 9 befdireibt fie wie eine

vierte Partei.
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nur nodi ihren religiöfen Unterfchied von den Pharifäern

betonen, aber fie kamen unter den römifdien Landpflegern

wieder zu Anfehen, weil damals der Hohe Rat, an deffen

Spi^e ein fadduzäifdier Hoherprielter ftand,^) für die Juden

wieder größere Bedeutung gewann. Allerdings gehörten dem
Hohen Rat aber audi Pharifäer an.^) Ihr Anfehen war beim

Volke fo groß, daß die Sadduzäer [ich in Gefe^esfragen

nach ihnen riditen mußten.^)

Die Sadduzäer find mit der Zerstörung des Tempels ganz

verfdiwunden, aber die Pharijäer und namentlidi die phari-

fäifchen Schriftgelehrten lebten in dem fidi immer mehr ent-

wickelnden Rabbinismus fort und festen fich in der Mifchna

ein Denkmal ihrer Arbeit und ihres Lebens.

b) Die Haupteigentümlichkeiten der Pharifäer.

ihreBeobach- Nach dem Zeugnis des Jofephus galten die Pharifäer
tung des Qe- vor allem als befonders kundige Erklärer des Gefe^es^) und
fetjes und der

gjg genaue Beobachter desfelben') und hielten „die Über-

lieferung
lieferung der Väter" für geradefo verbindlich wie das mo-
faifche Gefe^.^) Eben dies fagt auch das Neue Teftament,

nach welchem fie diefe Überlieferung in Bezug auf das Wa-
fchen der Gefäße, auf den Zehnten, die Faften und die Be-

obachtung des Sabbatgebotes hielten.'^) Ja die Überlieferung

von Menfchen galt ihnen mehr als das Gefe^ Gottes felbft.^)

Es ergibt fidi hieraus, daß fie das, was die Schriftge-

lehrten lehrten, praktifch übten und mit diefen im wefent-

lichen ein und diefelbe Partei bildeten.^) Ihr ganzes Beftreben

ging dahin, im nationalen, gefellfchaftlidien und privaten Leben

1) Apg. 5, 17. Ant. 20, 9, 1.

2) Apg. 5, 34. 23, 6.

«) Ant. 18, 1, 4.

*) B. J. 1, 5, 2. 2, 8, 14. Vita 38. Ant. 17, 2, 4.

^) Ant. 18, 1, 3.

«) Ant. 13, 10, 6. 16, 2.

^) Matth. 15, 2. Luc. 18, 12. Matth. 9, 14; 12, 1 ff. etc.

^) Worte Jefu Marc. 7, 8.

«) Darauf wei[t auch die Hl. Schrift hin, wenn fie z. B. Matth. 5, 20.

12, 38. 15, 1 etc. Apg. 5, 34. 22, 3 die Verbindung „die Pharifäer und
Schriftgelehrten" fo oft gebraucht. Es gab aber auch Schriftgelehrte, die

nicht Pharifäer waren. S. o. S. 368, 3.



XII. Kap. Das jüdifdie Parteiwefen in neute[tamentlicher Zeit. 409

das Gefe^ und die Überlieferung der Vorfahren zur Geltung

zu bringen und felbff danach zu leben. So wurde ihre

Frömmigkeit eine ganz gefe^mäfeige und, foweit es fidi um
Äußerlichkeiten handelte, fkrupulöfe und der Pharifäismus

„die Itrengfte Richtung" der jüdifchen Religion Ihre genaue

Kenntnis aller Beltimmungen und ihre aszetifche Strenge

verfchafften ihnen, wenn auch nicht die Nachahmung, fo dodi

die Bewunderung der großen Menge.-)

Ihre dogmatifchen Anfchauungen waren aber die der im Glauben

meiften ihrer jüdifchen Zeitgeno[fen, wenn wir von den wichen fie von

Sadduzäern abjehen. Sie glaubten an die Uniterblichkeit der ^®" ^^rigen

Seele, die Auferftehung des Leibes und die künftige Ver-
^^^^ ^^

geltung. Es ift nur eine mißverftändliche, auf philofophifch

gebildete Lefer beredinete Ausdrucksweife des Jofephus

wenn er ihnen den Glauben an die Seelenwanderung zuzu.

fchreiben fcheint.^) So heißt es auch in den apokryphen

Pfalmen Salomos, daß der Gottlofe (deffen Leben ewiger

Strafe nicht den Namen Leben verdient) für immer zugrunde

geht, die den Herrn fürchten, aber aufer[tehen werden zum
ewigen Leben.')

Auch den Glauben an die Exiftenz der Engel und Geifter

teilten fie mit den Juden und dem Alten Te[tamente über-

haupt.'') Dasselbe gilt vom Glauben an die Allmacht und die

Vorfehung Gottes und [eine Mitwirkung zu den Handlungen

') Apg. 26, 5.

'^) Die Pirke Aboth 2, 6 läßt den Hillel fagen: „Der Ungebildete

wird nidit fromm", und bei Job. 7, 49 verfluchen die Pharifäer Jogar den

„Pöbel, der das Gefe^ nidit verfteht".

^) Jos. B. J. 2, 8, 14, wonach die Pharifäer glauben, daß die

Seelen unfterblich {ind, aber nur die der Guten nach dem Tode in^einen

andern Leib übergehen, während die der Böfen ewiger Strafe anheim-

fallen, findet feine Erklärung in Ant. 18, 1,'3, Hier heißt es nämlich, daß

die Seelen, je nachdem der Menfdb tugendhaft oder lafterhaft gewefen,

unter der Erde LOiln -^der Strafe erhalten, die Laperhaften würden aber

nach pharifäifdier Leiir^^ in immerwährender Gefangenfchaft gehalten,

während die Tugendhaften die Freiheit behielten, ins Leben zurückzu-

kehren. Die von ihm den Pharifäern zugefchriebene Lehre i[t einfach die

von der leiblichen Aufer[tehung und der zukünftigen Vergeltung, wie

fie auch Daniel 12, 2 ausgedrückt ift.

*) Pf. Sal. 3, 11 ff.

^) Apg. 23, 8.
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des Menfchen auf der einen und an die Freiheit des menfdi-

lidien Willens und die Verantwortlichkeit des Menfchen für

feine Handlungen auf der andern Seite.^) So fagen die

fchon mehrmals erwähnten P[almen Salomos: Des Menfchen

Teil ift bei dir, o Gott, abgewogen, und du gibft ihm nicht

mehr, als du ihm zuerkannt haft,^) unfere Werke find in

unferer Wahl und unfere Seele hat die Madit, Gerechtes und

Ungerechtes zu tun durdi die Werke unferer Hände. Wer
Gerechtigkeit übt, erwirkt fich Leben beim Herrn, und wer

Ungerechtes tut, macht fich des Verderbens feiner Seele

fchuldig.^)

Die Meffiashoffnung teilten fie mit dem ganzen Volke

Ifrael.*)

Ihr Name. Die Partei der Pharifäer zählte um die Zeit des Herodes

6000 Mitglieder.'^) Es hängt diefe verhältnismäßig geringe

Zahl ohne Zweifel mit der Schwierigkeit zufammen, welche

das Volk in der Beobachtung der faft unüberfehbaren Vor-

fchriften der Sdiriftgelehrten fand. Spöttifch nannte das Volk

diefe Legaliften „Pharifäer" (Perufchim, aramäifch Perifchim),^)

d- h. „Abgefonderte" oder „Auserwählte", ein Name, der,

wie es oft bei Parteinamen gefchieht, bald von den Ver-

fpotteten felbft als Auszeichnung') gebraucht wurde. Der

Name bezog fich nidit auf ihre Abfonderung von den Hei-

den, denn die teilten fie mit den übrigen Juden, fondern

auf ihre Abfonderung von dem eigenen Volke, welches nicht

alle pharifäifchen Vorfchriften beobaditete und deshalb von

den Pharifäern als unrein angefehen und zum Schu^ der

eigenen gefe^hchen Reinheit gemieden wurde.

Ihre Stellung Eine foldie formaliftifche Legalität war naturgemäß vor
zur Maffe des allem eine medianifche, welche das Herz nicht veredeln konnte,

1) Vgl. Jos. B. J. 2, 8, 14. Ant. 13, 5, 9. 18, 1, 3. Wenn hier von

slfiaQfievt}, Verhängnis, gesprochen wird, fo ift das nur ebenfalls eine der

griediifchen Philo[ophie entlehnte Ausdrucksweife des Jofephus, deren

Sinn [ich aus den genannten Stellen ergibt.

2) Pf. Sal. 5, 4.

3) Pf. Sal. 9, 5. Vgl. Eccli. 11, 14 und 15, 11 ff.

*) S. o. S. 141 u. o. S. 407.

Ant. 17, 2, 4.

6) D^tM^ aram. TV^l^- Vgl. Jadajim 4, 6-8. Chagiga 2, 2. Sota 3, 4.

Die Stellen auch bei Schürer II, 452 f.

') Vgl. Kaulen, Art. Pharifäer im Kirchenlexikon 9, 1991 f.

Volkes.
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wohl aber zum felb[tgefälligen Hochmut und zur Heuchelei

führte. Deshalb nannte audi der Heiland mit Recht die

Pharifäer „übertünchte Gräber"/) Diefe hochmütige Gejin-

nung war die Urfache, dajj die Pharifäer das Volk, weldies

das Gefe^ nicht (genau genug) verftand, verfluchten.-) Wie,

die Mifchna fagt,^) nannten fie alle, welche nicht zu ihrer

Partei gehörten f»*n nv am-ha-arez, eigentl. das Volk des

Landes, dann das gewöhnliche Volk, die Unwiffenden, und

brauditen fo von ihren eigenen Volksgenoffen einen Namen,

djen in den Büchern Esdras und Nehemias die Heidenvölker

im Unterfchiede von den Juden führen.*)

Sich felbft aber nannten fie nach derselben Quelle^)

Chaberim (cn^n), d. h. „Genoffen" oder „Nächfte". Nach

dem Alten Teftament war jeder Ifraelit ein Nädifter des an-

dern, nach den Pharifäern waren aber nur die genauen Be-

obachter des Gefe^es, befonders auch der Reinheitsgefe^e,

wahre Ifraeliten, -mit denen ein Pharifäer umgehen konnte.

Hieraus erklärt es fich, dag der pharifäifche Gefe^eslehrer,

der den Herrn verfudite, fich durdi die Frage rechtfertigen

wollte: Wer ift mein Nädifter?*^) und dag die Pharifäer an

dem Umgange des Herrn mit Zöllnern und Sündern folchen

Anflog nahmen. Ein Chaber (alfo ein Gefe^eskundigef im

pharifäifchen Sinne) durfte einem Am-ha-arez weder etwas

1) Matth. 23, 27.

•') Joh. 7, 49. Vgl. auch Luc. 18, 11.

8) Dammai 2, 3. 6, 9, 12. Schebiith 5, 9 = Gittin 5, 9. Teharoth 7,

4. 8, 5. Die Stellen auch bei Schürer II, 454 f.

*) Vgl. Esdras 9, 1 f. 10,- 2. 11. Nehem. 10, 28-31. An andern

Stellen bezeichnet der Name das Volk überhaupt 2 Chron. 23, 13. 20 etc.

2 Kön. 11, 14. 18-20 etc. Jerem. 1, 18 etc. Ezech. 7, 27 etc. — Chwol-

son D., Beiträge zur Entwicklungsgefdiichte des Judentums vor ca. 400

V. Chr. bis ca. 1000 n. Chr., L. 1910, will unter den Am-Haarez der tan-

naitifchen und amoräifchen Zeit die Anhänger der fortlebenden faddu-

zäifchen Richtung innerhalb des Judentums verftehen, aus der fidi noch

Ipäter die Karäer gebildet haben. Vgl. dagegen die Ausführungen von

W. Bacher in der Th. Ltztg. 1910, 22, 679 f., wonach Am-Haarez den-

jenigen bezeichnet, der fich keine Kenntniffe auf dem Gebiete des reli-

giöfen Wiffens und feines Schrifttums erworben hat.

*) Vgl. die in Anm. 3 genannten Stellen, fowie Dammai 6, 6 und

Bikkurim 3, 12 ebenfalls bei Schürer II, 454 f.

«) Luc. 10, 29.
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Trockenes noch etwas Flüffiges verkaufen, noch Flüffiges von

ihm kaufen. Auch herbergte ein Chaber nidit bei einem

Am-ha-arez und beherbergte diefen nidit in feinem eigenen

Gewände/) da dasfelbe der Unreinheit verdächtigt war.

Allerdings haben fich die Pharifäer wie in der Lehre,

{o auch im Gottesdienft, fei es nun im Tempel oder in der

Synagoge, von den übrigen Ifraeliten nicht getrennt und

waren deshalb keine Sekte-) im ftrengen Sinne des Wortes.

Allein fie machten doch den vorhandenen Unterfchied auch

äußerlich erkennbar, gerade wie die Sdiriftgelehrten. Denn
auch fie trugen wie jene^) die religiöfen Abzeichen befonders

auffällig, wie fie auch befonderen Wert auf diejenigen Ge-

fe^esvorfchriften legten, welche, wie z. B. die Gefe^e über

die Sabbatheiligung, befonders in die Augen fielen. Denn
„alles tun fie, um von den Menfchen gefehen zu werden".^)

Das fchlimmfte war, dajj fie infolge ihrer falfdien Schrift-

erklärung und ihrer blofe äußern Werkheiligkeit nicht nur

fich felbft, fondern auch andern das Himmelreich verfchloffen.")

Denn tro^ ihrer verächtlichen Anfchauung über das gewöhn-

liche Volk ftanden fie bei demfelben teils durch ihre äußer-

lidi ftrenge dem Gefe^ entfprechende Lebensweife,*^) teils

durch ihre im Verhältnis zu den Sadduzäern äußerlich freund-

lichere Haltung zum Volke und ihre Milde als Richter'^) im

größten Anfehen. So kam es, daß fämtliche gottesdienftliche

Handlungen, Opfer und Gebete nach ihrem Gutdünken dar-

gebracht wurden-') und die Pharifäer fogleich Glauben fan-

den, wenn fie auch gegen König oder Hohenpriefter etwas

fagten.'")

1) Dammai 2, 3.

2) Apg. 15, 5. 26, 5.

3) S. o. S. 369.

*) Vgl. Matth. 23, 2 ff. •

«) Matth. 23, 13. Luc. 11, 52.

6) Ant. 18, 1, 3.

') B. J. 2, 8, 14 lobt die Eintracht der Pharifäer,- während die

Sadduzäer fogar gegen ihresgleichen unfreundlich waren.

^) Ant. 13, 10, 6. 20, 9, 1.

•') Ant. 18, 1, 3.

10) Ant. 13, 10, 5.
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Sie faßten Gott nur als Geje^geber und Riditer auf,

nicht als Vater und die Religion nur als ge[e^mäfeigen Wan-
del vor Gott, um |o als Belohnung die Teilnahme an den

mef[ianifchen Gütern zu erwerben. Ihnen war der Budiftabe

des Gefe^es alles und der ein Gerechter, welcher äußerlich,

mechanifch, formaliftifch feine Beftimmungen erfüllte. Jefus

mußte kommen, um in I[rael zu lehren, daß die Religion

die Verbindung des Menfchen mit Gott ift, der uns durch die

Verdienfte feines Sohnes feine Gnade fchenkt, und dem wir

uns in lebendigem Glauben und liebevollem Gehorfam hin-

geben, um das Ziel, die Vollendung der Annahme als Kinder

Gottes, zu erreichen. Er mußte kommen, um das Verftändnis

des Gefe^es nach dem Geifte und der Wahrheit zu er-

fchließen und zu zeigen, daß das, was den Menfchen wirklich

verunreinigt, die böfe Gefinnung des Herzens iftJ) Er lehrte

wie einer, der Gewalt hat,^) und fagte offen: Wenn eure

Gerechtigkeit nicht vollkommener fein wird als die der

Schriftgelehrten und Pharifäer, werdet ihr in das Himmel-

reich nicht eingehen.^) Offen tadelte er ihre Heuchelei und

nennt fie blinde Führer, welche die Mücke feihen und das

Kamel verfchlucken.*)

Diefer Gegenfa^ macht es erklärlich, daß die Pharifäer

und Schriftgelehrten von Anfang an gegen Jefus eine feind-

felige Haltung einnahmen. Sie fließen fidi nicht bloß daran,

daß er am Sabbate heilte, mit Zöllnern und Sündern um-
gingt) u. dergl. Um fein Anfehen zu untergraben, befchul-

') Matth. 15, 11 ff. etc.

2) Matth. 7, 28.

3) Matth 5, 20

*) Matth. c. 23. Vgl. Matth. 16, 6. 12. Der babylonifche Talmud

(Sota 22 b. Buxtorf, Lexicon col. 1852, vgl. auch Lightfoot, Horae hebr.

in Ev. Matth. 3, 7 = Opera 11. p. 272 sq.) zählt {ieben Klaffen von Pha-

rifäern, deren Anmajgung und Heuchelei er verspottet, auf. Nur eine

Klaffe habe reine Liebe zu Gott und zur Tugend befeffen.

°) Matth. 9, 3. 12, 1 ff. 9, U etc. — R. T. Herford , Das phari-

fäifche Judentum in feinen V^egen und Zielen dargeftellt, L. 1913 (das

englifche Original, R. T. Herford, Pharisaism: its aim and its method

erfchien L. 1912), ein in talmudifcher Literatur bewanderter unitarifcher

Geiftlicher, will „einer fympathifchen und vorurteilslofen Anerkennung des

innern Wertes der pharifäifchen Religion zum Durchdringen verhelfen"

um zu zeigen, „was der Pharifäismus dem Pharifäer bedeutete" (S. 268).
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digten fie ihn des Bundes mit Beelzebub, verlangten ein

Zeichen vom Himmel und {uditen ihn durdi Fragen, wie,

ob es erlaubt fei, dem Kai[er Zitis zu geben, in Verlegen-

heit zu bringen.^) Sie felbft mußten aber bekennen, „alle

Welt geht ihm nach".^) Schließlich haben fie fich zur Ret-

tung ihres Einfluffes mit den Sadduzäern verbunden, um ihn

zu töten. Aber aus ihrer eigenen Mitte follte dann einer der

größten Jünger Jefu erftehen, der Wehapoftel Paulus.

c) Der Urfprung und die Gefchichte der Sadduzäer.

Die Saddu- Die Sadduzäer werden unter dem Makkabäer Jonathan^)
zäerunterdenund dann unter Johannes Hyrkanus genannt.*) Aber ihre
Hasmonaern.

j^nfänge liegen weiter zurück. Sie find wenigftens geiftig

die Abkömmlinge der jüdifchen Priefter, welche mit dem
Hellenismus, der "feit Alexander d. Gr. auch in Paläftina ein-

gedrungen war, fympathifierten und ihn in Paläftina förderten.

Als aber die Makkabäer in fo glänzender Weife für die

nationale Unabhängigkeit und die alte Religion tätig waren,

gewannen fie auch diejenigen, welche früher hellenifierende

Tendenzen gezeigt hatten.

Der Verfajfer macht fich die Sache leicht, indem er das Zeugnis Jefu und

des Apoftels Paulus über die Pharifäer ablehnt, weil ihre Religionsauf-

faffung zu verjchieden gewefen wäre (S. 135 f. 142. 154 ff,). Alles was zu

feiner Religion gehörte, fand der Pharifäer irgendwo in der Thora an-

gegeben, und es war fein Ergoßen zu lernen, was Gott ihm darin lehrte"

(161 f.). Beer hat Recht, wenn er (Th. Ltztg. 1915, 11, 247 f.) fagt: „Es

hat ficher Pharifäer gegeben, die beffer waren als die Theorie des Pharifä-

ismus [z. B. Nicodemus und .iofeph von Arimathäa] . . . aber nach folchen

Ausnahmen darf man nicht die Maffe beurteilen ... Ich kann nicht finden,

dag Herford uns zu einer richtigeren Anficht über den Pharifäismus ver-

hilft. Wo feine Anficht richtig ift, ift fie nicht neu."

1) S. u. a. Matth. 12, 24 ff. — Matth. 12, 38 f. 16, 1. — Matth. 22,

15 ff. Vgl. ebd. 22, 34 ff. 19, 3.

2) Joh. 12, 19.

=*) Ant. 13, 5, 9.

*) Ant. 13, 10, 5 f^ Vgl. o. S. 96 f. Gegenfä^e zwifchen denen, welche

die Verbindung mit Fremden begünftigten, und denen, welche fie ver-

boten, haben auch fdion zur Zeit des Esdras exiftiert. Vgl. Esdr 9,

1-2. 10, 1—5. 9—14. 16 f. und
f.
Lafay 1. c. p. 10 ss., welcher aber an

eine natürliche Entwicklung der damaligen Gegner des Esdras zu Sad-

duzäern glaubt.
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Johannes Hyrkanus war der erfte Jude, welcher, wie

wenigftens Flavius Jofephus bemerkt,^) Mietfoldaten hielt.

Er fcheute [ich als Hoherpriefter weder davor, Krieg zu

führen noch mit den Römern ein Freundfchaftsbündnis ein-

zugehen.^) Unter ihm erhielt überhaupt der jüdifche Staat

in manchen Dingen ein Gepräge wie die benachbarten Staaten.

Im Gegenfa^e zu den Pharifäern, weldie gegen foldie fremde

Elemente nur um fo mehr einen Zaun um das Geje^ zu

machen fuchten, waren die Sadduzäer, welche fo als die

Nachfolger der Helleniften unter den Juden erfcheinen, mit

diefen Beftrebungen ganz einverftanden und erfcheinen audi

in der Folge als die treuen Anhänger und Diener des has-

monäifchen Haufes. Die Pharifäer find nur einmal unter der

Königin Alexandra im Vollbefi^ der politifchen Macht ge-

wefen. Die Sadduzäer haben damals den Ariftobul für fidi

gewonnen und haben diefen in feinen Kämpfen gegen feinen

Bruder, wie audi in feinen Bemühungen, die hasmonäifche

Dynaftie herzuftellen, unterftü^t, aber dafür unter Pompejus

und Herodes fchwer gebüjst.^) Nach dem Falle des hasmo-

näifchen Haufes haben fie noch eine Rolle gefpielt im Hohen
Rat, da die Hohenpriefter Annas, Kaiphas und andere zu

ihnen gehörten.^) Bis zulegt haben fie die Worte des Jo-

fephus wahr gemacht: Es find zwar nur wenige Männer,

weldie der Sekte der Sadduzäer anhängen, diefe gehören

aber zu den vornehmften^) und den reichften.^)

Über den Urfprung jdes Namens Sadduzäer gibt es nur Der Name
Vermutungen. Einige Kirchenväter und neuere Gelehrte') ,er- Sadduzäer.

klären den Namen im Sinne von „die Gerechten", fei es

nun, da6 fie diefen Namen wegen ihrer Strenge als Richter

oder ihrer ausfchlieglichen Anhänglichkeit an das Gefe^ (im

Unterfchied von der Überlieferung) erhalten haben. Allein

1) Ant. 13, 8, 4.

2) Ant. a. a. O.

3) S. 0. S. 98 ff. 117.

') Vgl. Ant. 20, 9, 1. Apg. 5, 27. Vgl. Apg. 4, 1. 23, 1 ff. Vgl. o. S. 340.

5) Ant. 18, 1, 4.

«) Ant. 13, 10, 6.

') Epiphan. haer. 14. Hier. Comm. in Matth. 22, 23 (Vallarsi VII,

1, 177). S. auch Derenbourg, Edersheim u, a.
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diefe Erklärung i[t etymologifch nicht haltbar/) Vielmehr ift

der Name wahrfdieinlidi von einem Eigennamen Zadok ab-

zuleiten. Dabei i[t dann aber nidit an ein [onft unbekanntes

einflufereidies Mitglied oder Haupt der Partei zu einer nidit

zu beftimmenden Zeit zu denken,^) fondern vielmehr, wie

iet3t allgemein als fehr wahrfdieinlidi gilt,^) an den zur Zeit

der Könige David und Salomo in Jerufalem lebenden

Hohenpriefter Zadok, weldier griediifdi Sadduk (^addovx)

hieß.*) In der Linie Zadoks ift feit Salomos Zeiten das

Hoheprieftertum geblieben.^) Somit ift der Sdilug beredi-

tigt, daß man zunädift von gegnerifdier Seite den Familien-

namen der Sadokiten oder Sadduzäer der priefterlidien

ariftokratifdien Partei gab, weldie in der griediifdien Zeit

teils aus Politik, teils infolge ihres häufigen Umganges mit

den heidnifdien Gewalthabern der griediifdien Bildung zu-

neigte, dann aber, nadidem das Hoheprieftertum an die

Makkabäer gekommen war, die Fürften diefes Haufes unter-

ftü^te. Tatfädilidi haben audi im allgemeinen in der neu-

teftamentlidien Zeit alle Familien, weldie das hohepriefter-

lidie Amt bekleideten, der fadduzäifdien Partei angehört.^)

Ihnen lagen die politifdien Intereffen mehr am Herzen als

die religiöfen, und Erziehung, Umgang und Gewohnheit

halten in ihnen die materialiftifdie Lebensanfdiauung groß

1) Aus p''~Ä (Gerechter) kann nicht D";p1~;s entftehen, weil die Um-

wandlung von i in u nicht zu erklären wäre. Vgl. Montet, Essai etc.,

p. 53 SS.

^) So z. B. Montet 1. c. p. 59. — Der aus fpäter Zeit ftammende

Kommentar des Rabbi Nathan über den Mijchna-Traktat Aboth (Aboth

de Rabbi Nathan c. 5) enthält die apokryphe Legende, zwei Schüler des

Antiochus von Socho, Zadok und Boethus hätten [ich vom Gefetje ge-

trennt und jeder habe eine Sekte gegründet, während doch die An-

hänger des Zadok [ich nicht vom Qeje^e trennten und die Boethufianer

nicht bis etwa 200 v. Chr., fondern bis auf Boethus zurückgehen, deffen

Sohn Simon unter Herodes Hoherpriefter war. Vgl. u. a. Lafay, p. 8 s.

'") So nach dem Vorgange von Geiger, Schürer, Kaulen, Eaton etc.

*) 1 Paral. 15, 11. 16, 39 f. Aus dem griechifchen ^uddurx erklärt

fich dann das doppelte d in dem Worte Sadduzäer. Diefe Form 2ad'duv>i

kommt in der LXX oft vor, z. B. Ezedi. 40, 46. 43, 19. Esdras 7, 2.

Nehem. 3, 29. 10, 21.

'') 3 Kön. 2, 35.

«) S. 0. S. 415.
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gezogen, weldie in dem Genug und dem Vorwärtskommen
in der Welt das Ziel diejes Dafeins fieht. Waren [ie im

Amte, [o fdilofien fie fidi in ihrem amtlichen Leben ge-

zwungen den Anfchauungen der Pharijäer äußerlich an, weil

das Volk fie fon[t nicht ertragen hätte.

d) Die Haupteigentümlichkeiten der Sadduzäer.

In bezug auf die Lehre werden die Sadduzäer fowohl ihre reii-

von Jofephus wie vom Neuen Tejtamente mit Recht eine giöfen Mei-

Sekte genannt '^) Denn fie leugneten die Auferftehung^) und n"n?en

die Exiftenz der Engel und Geifter/) Wenn Jofephus aus-

drüdclich behauptet, fie hätten überhaupt die Fortdauer der

Seele, fowie die zukünftigen Belohnungen und Strafen ge-

leugnet,^) fo ift dies fchon daraus erklärlich, dag man damals

im Judentum die Lehre von der Unfterblidikeit der Seele

mit der von der Auferftehung des Leibes aufs engfte ver-

band.'') Es pafet aber auch ganz zu dem, was die Heilige

Schrift von ihnen fagt, da fie ja mit der Leugnung der Geifter

überhaupt auch die Unfterblichkeit der Seele leugneten. Aller-

dings beriditet felbft der Pentateuch viele Engelerfcheinungen

und erklärt fich die Leugnung der Geifter durdi die Sadduzäer,

weldie doch die Heilige Schrift annahmen, aus ihrer religiöfen

^) Ant. 18, 1, 4. — Die früher herrfchende, besonders von Geiger,

Urfchrift und Überfe^ungen der Bibel, 1854, S. 101-158 und Wellhaufen,

Die Pharisäer und Sadducäer bekämpfte Anfdiauung, dag die Sadduzäer

in erfter Linie nidit die Vertreter des Hellenismus, fondern vielmehr

überzeugte Vertreter der Anfidtt waren, daß nur die Thora als Regel des

religiöfen Lebens anzufehen fei, nicht auch die Überlieferung der Väter, ift

von R. Leszynsky, Die Sadduzäer, B. 1912 wieder von Neuem vertreten

worden. Eine gewiffe Stü^e erhält fie durdi die von Schechter 1910

herausgegebene Schrift der Sekte des Neuen Bundes im Lande Damaskus

{S. 419 ff.) und wird als folche auch von R. Leszynsky verwertet (S. 142—167).

Allein die Mitglieder der Sekte waren keine Sadducäer, wenn fie auch

deren Anfdiauung von der ausfdiließlidien Bedeutung der Schrift teilten.

') Apg. 5, 17. — B. J. 2, 8, 14 Ant. 18, 1, 2.

3) Matth. 22, 23. Marc. 12, 18. Luc. 20, 27. Apg. 4, 1. f. 23, 8.

*) Apg. 23,8 (AtjjTe äyrelov fujre Tzvevficc). Davaine 1. c, p, 100 f. meint,

hier fei von der Leugnung der Exiftenz der guten und der böfen Geifter

(der Dämonen) die Rede. Allein nveviia heißt nicht böfer Geift,

°) B. J. 2, 8, 14.

«) S, Langen, Das Judentum in Paläftina. Freib. 1866, S. 347 f.

Vgl. u. 21. Kap.

Feiten, Neuteftamentllche Zeitgefdiichte. 1. 2. u. 3. Aufl. 27
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Gleichgültigkeit und rationaliftifdien Gesinnung. Diefe madit

es auch gar nicht unglaublich, dafe [ie, wie Jofephus fagt,.

jeden übernatürlichen Einfluß Gottes auf das Tun und Lajfen

des Menfchen und fomit die Vorfehung für den Menfchen,

deffen freier Wille allein fein Gefchick beftimme, leugneten.

Somit waren fie Materialiften und Deiften, wie wenig fie jich;

auch fpekulativ mit foldien Fragen befchäftigt haben mögen.

Es ift eine irrige Annahme einiger Väter, ^) dag die

Sadduzäer wie die Samaritaner von den altteftamentlichen^

Büchern nur den Pentateuch angenommen hätten. Denn,

nach dem Zeugnis des Jofephus fahen alle Juden 22 alt-

teftamentliche Bücher als göttlidie an.^) Um fo ficherer ift

aber, dag fie die von den Pharifäern fo hochgeftellte „Über-

lieferung der Väter" nicht als verbindlich anfahen.*) Wenn,

die Pharifäer verlangten, dag alle Tempelgefäge nach jedem

Fefte purifiziert werden müßten, fo fragten die Sadduzäer

ironifch, ob fie nicht auch die Sonne mit Reinigungswaffer

befprengen wollten.^) Wenn nun auch die Sadduzäer bei

ihrer Amtsführung auf die Überlieferungen der Pharifäer,.

um nicht anzuftogen, mehr oder weniger Rüdifidit nahmen,'^,

fo gab es doch auch eine Anzahl von Fällen, in welchen die.

einen das Gefe^ anders auslegten als die andern,') z. B.

verlangten die Sadduzäer nicht nur, wie das Gefe^ vorfdirieb,

Sdiädenerfat3, wenn jemandes Ochs oder Efel Schaden an-

gerichtet hatte, fondern auch wenn ein Knecht dies getan

hatte.^)

Jefus und die Gegen den Heiland find die Pharifäer und Sadduzäer

Sadduzäer. einig gewefen und da beide vom Herrn, um ihn auf die

') B. J. 2, 8, 14. Ant. 13, 5, 9. 18, 1, 3.

2) Orig. c. Geis. 1, 49. Comm. in Matth. 22, 31 f. (Ed. Lomma^fdi

IV, 169). Hieron. Comm. in Matth. 22, 31—32 (Vallarsi VII, 1, 179)..

Vgl. diefe u. a. Texte auch bei Sdiürer II, 480, 26.

3) Jos. c. Apion. 1, 8.

') Ant. 13, 10, 6. 18, 1, 4.

^) Chagiga 3, 8; jer. Chagiga 3, 8. Vgl. Montet 1. c. p. 241 sq.

«) S. o. S. 408 und 412.

') Vgl. über diefe Meinungsverfchiedenheiten u. a. Montet p. 236—245,

Leszynsky, Die Sadduzäer S. 38 ff. Im allgemeinen haben fie wenig.

Bedeutung.

*) Jadajim 4, 7.
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Probe zu {teilen, ein Zeichen vom Himmel verlangten/) hat

er das Volk auch gegen den Sauerteig der Sadduzäer ge-

warnt.^) Aber bei ihrem geringen Einflujg auf das Volk ge-

riet er nur feiten mit ihnen in Konflikt. Um \o mehr war dies

aber in feinen legten Lebenstagen, als er als Sohn Davids

begrüßt worden war, der Fall. Je^t verbanden fie fich mit

den Pharifäern und Schriftgelehrten gegen ihn,^) fragten ihn

um feine Autorität^) und fuchten ihn durch die Frage, ob es

erlaubt fei, dem Kaifer Zins zu zahlen, zu diskreditieren.^)

Gerade die fadduzäifchen Hohenpriefter nahmen den tätigften

Anteil an der Verurteilung und Kreuzigung Jefu, äußerlich

„weil er Gott geläftert habe'V) hauptfächlich aber, weil fie

aus feiner wachfenden Anerkennung als Meffias Verwickelungen

mit den Römern befürchteten.') Die Sadduzäer haben auch

die Jünger Jefu verfolgt^) und die Steinigung des Jakobus,

des „Bruders" des Herrn, veranlaßt.^) Aber an ihnen erfüllte

fich das Wort: „Der Stein, den die Bauleute verworfen

haben, der ift zum Eckftein geworden. Jeder, der auf diefen

Stein fällt, wird zerfchmettert, auf wen er aber fällt, den

wird er zermalmen." ^°)

Anhang.

Die Gemeinde des Neuen Bundes
(im Lande Damaskus).'^)

Zwei im Jahre 1910 zuerft veröffentlidite, aus dem 10. bzw. dem 11.
Inhalt

Jahrhundert n. Chr. ftammende, leider nur fragmentarifdi erhaltene Hand-

fdiriften, deren Erhaltung- wir der Geniza in Cairo verdanken, machen

») Matth. 16, 1.

4 Matth. 16, 6. 11.

4 Matth. 21, 15 ff. Marc. 11, 18. Luc. 19, 47. 20, 19.

*) Matth. 21, 23 ff. Marc. 11, 27 ff. Luc. 20, 1 ff. Sie fuchten auch

durch eine Frage, wem eine fiebenmal verheiratete Frau angehören werde,

zu zeigen, daß der Glaube an die Auferftehung unfinnig fei. S. Matth.

22, 23 ff. Marc. 12, 18 ff. Luc. 20, 27 ff.

°) Luc. 20, 20 ff.

«) Matth. 26, 63 ff. Marc. 14, 61 ff. Luc. 22, 66 ff.

') Joh. 11, 47 ff.

«) Äpg. 4, 1 ff. 5, 1-7 ff. 23, 1 ff.

'•>) Jos. Ant. 20, 9, 1.

") Luc. 20, 17 f.

'') Vgl. S. Schechter, Documents of Jewish Sectaries, vol. I. Frag-

27*
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uns mit einer jüdifchen Sekte bekannt, welche fich felb[t den Neuen Bund
nennt. Zur Zeit eines großen nationalen Unglücks i[t fie aus Jerufalem

ausgewandert und in das Land Damaskus gezogen. Die Schrift wendet

fich oft in fcharfen Ausdrücken gegen das offizielle Judentum. Sie be-

zweckt die Mitglieder der Sekte vor der Gefahr des Abfalles zu fchü^en

und über die Gefchichte der Sekte und ihre Statuten zu unterrichten. Sie

zerfällt in einen gefchichtlichen und einen gefe^lichen Teil.

Der Gründer der Sekte ift ein Jude, der den auch fonft oft vor-

kommenden Namen Sadok führt. Der Name „Söhne des Sadok" (4, 3 ff.;

vgl. Ezedi. 44, 15) wird in der Schrift nicht etwa den Mitgliedern der

Sekte überhaupt, fondern ausdrücklich nur den Auserwählten, den Söhnen

der Zukunft am Ende der Zeit gegeben.')

Der Gründer heißt audi einigemale der Gefalbte (2, 12 und 6, 1).

Durch ihn wurde das feit den Tagen Jofua's verborgene und felbft dem
David unbekannt gebliebene Gefe^ geoffenbart (5, 2 ff.). Allein die

Juden haben die Lehren des Mofes und diefes Gefalbten verachtet (5, 11),

Dafür ift die Nation durch den Fürften der Könige von Javan (8, 11) —
wohl eine Anfpielung auf die Römer — dem Schwerte überliefert worden.

ments of a Zadokite work, ed. from' Hebrew Manuscripts in the Cairo

Genizah Collection now in possession of the University Library, Cam-

bridge, and provided with an English translation, introduction and notes,

Cambridge 1910. (Der Text A befteht aus 8 Blättern oder 16 Seiten;

Text B aus S. 19 und 20). Zitiert wird nach den Seiten und Zeilen

diefer Ausgabe und der ihr entfpredienden Ausgabe von Lagrange.

Aus der reichen Literatur feien erwähnt Ifrael Levi, ün ecrit

sadduceen, anterieur ä la destruction du Temple. REJ 61 (1911) 161-205

(mit franzöfifdier Überfe^ung) und 63 (1912) 1—19. M. J. Lagrange,
La secte juive de la nouvelle alliance au pays de Damas. Rb 1912,

213—240 (mit eng an den Text fich anfchließenden Überfe^ung) und

321 — 360. R. J. Charles, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the

old Testament. Oxford 1913 vol. 11, 785-834. J. Jufter, Les Juifs

dans {'Empire Romain I [Paris 1914) p. 25—31, Ed. Meyer, Die Ge-

meinde des Neuen Bundes im Lande Damaskus. Eine jüdifche Schrift

aus der Seleukidenzeit (Abh. d. Preuß. Ak. Wiff. 1919. Ph. Hi. Kl.)

Berlin 1919. W. Staerk, Die jüdifche Gemeinde des Neuen Bundes in

Damaskus. Überfe^ung mit Noten. Gütersloh 1922.

') Der Name „Söhne Zadoks" findet fich auch einmal in einem

ebenfalls aus der Geniza in Cairo ftammenden, von Ifrael Levi (Document

relatif ä la communaute des fils de Sadoc REJ 1913, 65, 24—31) heraus-

gegebenen Fragment,

Nadi Levi ift es eine Anfrage über die Sadokiten und ihre befon-

deren Gebräuche. Er meint, die Schrift fei die des 10. Jahrhundert.

Unter den Söhnen Zadoks könnten nicht die Karäer (s. u.) gemeint fein,

weil diefe nie fo genannt worden wären. Levi will aus dem Alter des

Dokuments fchließen, daß die Sekte der Zadokiten nodi im 10. Jahrhdt.

n. Chr. beftand.
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Aber ein kleiner Re{t ift gerettet worden (1, 4. 3, 13), Dies ift der nadi

Damaskus ausgewanderte Teil, de{[en Auszug [tattfand, als die Opfer

noch brannten und das Heiligtum noch offen ftand (6, 11 ff.).

Gott felbft ift diefen Getreuen durch eine Offenbarung zu Hilfe ge-

kommen (3, 13 ff.). Er hat die Sekte fe[t gegründet auf den Säulen der

Gefe^esbüdier, der Verfammlung, den Büchern der Propheten und der

Unterweisung des Sternes (Num. 24, 17), des Erklärers des Gefe^es

(7, 15-19), des Lehrers der Gerechtigkeit (1, 11), der nach Damaskus

kam und, nachdem der kleine Reft der Juden 20 Jahre lang wie Blinde

im Dunkeln getappt war (1, 8 ff.), fie belehrte. Aber nicht alle hörten

feine Stimme, fondern liegen fich verführen durdi den Mann der Lüge

(1, 14 f. 8, 13. 19, 25 ff. 20, 25) und verfielen nun der Strafe Gottes.

Der Lehrer der Gerechtigkeit ift nicht der Meffias, von dem er Meffias-

vielmehr ausdrücklich unterfchieden wird (20, 1), fondern ift vielmehr hoffnung.

identifch mit dem Stern, dem einzigen Lehrer (19, 35, 20, 1). Er war,

als das Werk abgefaßt wurde, bereits weggenommen (19, 35),

Die Sekte, die es fich zur Pflicht madite, fich von den Söhnen des

Verderbens fern zu halten, den Tag des Sabbates nach feinem wahren

Sinn zu begehen und die Fefttage und den Fafttag, verbotene Verbindungen

zu vermeiden und den Heiligen Geift (der in uns ift) nicht zu beflecken

(6, 14—7, 4), erwartet die Ankunft des Meffias. Der kommt aber nidit

etwa aus Juda, aus dem Haufe Davids, wie jedermann erwartete. Die

Sekte will durchaus nidit, dag man fich weiter in Zukunft dem Haufe

Juda's anfchließe (4, 11). Der Meffias kommt vielmehr aus Aaron und

Ifrael (20, 1), d. h. aus der Sekte felbft, die wie das alte Ifrael aus

Prieftern und Laien beftand (vgl. Lagrange p. 365 u. Rb 1914, 135).

Im gefe^Iichen Teile (von S. 9 an) wird nicht etwa wie in der Mifchna Der gefetj-

auf die Autorität von Rabbinen verwiefen, fondern auf die Heil. Schrift. Uche Teil.

Die Gefe^e über die Beobachtung des Sabbats find bisweilen ftrenger

als das rabbinifche Qefe^. So z.B. heigt es 11, 14: keiner folle ein Tier,

weldies in einen Brunnen oder Graben gefallen ift, am Sabbate heraus-

ziehen.

Die Sekte war eine geheime, infofern als ihre Statuten keinem vor

der Aufnahme mitgeteilt werden dürfen (15, 11). Die Aufnahme erfolgte

nach einer Prüfung (13, 11) und einem feierlichen Eide, ohne Anrufung
des Namens Gottes (15, 1 ff.).

Jede Gemeinde foU aus wenigftens 10 und höchftens 1000 Mitglie-

dern beftehen. Zu jeder muß ein Priefter gehören, welcher das Buch

Hegou (= „denket daran", fo fing wohl das Statutenbuch der Sekte an)

kennt. Der oberfte Gerichtsrat befteht aus 10 Mitgliedern im Alter von
25 bis 60 Jahren, 4 Prieftern und 6 Laien.

An der Spi^e eines jeden Lagers (= Gemeinde) fteht ein Mebaker,
ein Name, der foviel wie Auffeher bedeutet und an die episcopi der

Urkirche und die Curatoren der Essener (B, J, 2, 8, 5) erinnert.') An
der Spi^e aller Lager fteht ein Oberauffeher, der 30-50 Jahre alt fein

1) Vgl. Levi, Un ecrit sadduceen REJ 63, 1912, 7 ss.
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follte, nadi deffen Urteil jeder feine Stelle im Lager erhält und mit dem
jeder feine Klagen und Streitigkeiten befpredien foU (14, 8 ff.). Ihm
werden auch die monatlichen Abgaben gegeben, von denen ein Teil zur

Unterftü^ung der Dürftigen dient (14, 12 ff.).

In dem Buche (20, 13 f.) heißt es, dag feit dem Tage, an weldiem

der einzige Lehrer weggenommen wurde, bis zu der Zeit, da alle, welche

mit dem Manne der Lüge in den Krieg.^ gezogen find, verfchwunden

waren, ungefähr 40 Jahre verfloffen find. Somit ift die Schrift etwa 40

Jahre nadi dem Tode des einzigen Lehrers (nachdem bereits die erfte

Generation der Emigranten geftorben war (8, 17—18 = 19, 28 ff.\ der

felbft etwa 20 Jahre nach dem Kriege ftarb, gefdirieben. ^)

Sprache. Was das Hebräifche des Sdiriftftückes angeht, fo hat bereits der

Herausgeber eine Anzahl von Ausdrücken und Redewendungen hervor-

gehoben, weldie fich nur in der Mifchna oder fogar nur in der rabbinifdien

Literatur aus den erften Jahrhunderten des Mittelalters finden- ^)

Die Sdirift Unfere Schrift hat mannigfache Berührungen mit den apokalyptifchen

berührt fich jüdifchen Werken des erften vorchriftlichen und des erften nachchriftlichen

mit apo- Jahrhunderts.^) Auf das Teftament Levi's*; in dem Werke „Die Tefta-

kalyptifchen mente der zwölf Patriarchen" wird (4, 18) ausdrücklich Bezug genommen.

Werken. Am meiften ift das Buch der Jubiläen benu^t, welches hier unter dem
Titel „Buch der Einteilungen der Jahreszeiten gemäß ihren Jubiläen und

ihren Wochen" angeführt ift (16, 2 f. Vgl auch 3, 13—16. 6, 18 f.).^) Wie
die Jubiläen den Zeitgenoffen vorwerfen, in die Irre zu gehen in Bezug
auf die Neumonde und die Sabbate und die Fefte und Jubiläen und

Verordnungen, fo madite es unfere Schrift 3, 14 f. Auch dürfte unfer

Werk, wie aus der Berufung auf die Jubiläen hervorzugehen fdieint,

gerade wie diefe (vgl. u. Kap. 15) ein Sonnenjahr von 364 Tagen, 30 Tage

für jeden Monat und 4 Schalttage, angenommen haben.^)

') Vgl. Lagrange p. 237, 7. Jufter 1, 29, 3.

2) Schechter p, XI. Auch Landauer, Th. Ltztg. 1912, 9, 263 findet

ein fehr ernftes Bedenken gegen das hohe Alter der Schrift in der

Sprache, die in „sklavifcher Abhängigkeit von den Phrasen und dem
Vokabular der Bibel fteht," fo dag fogar von „Lagern" ftatt Gemeinden

gefprochen wird. Lagrange Rb, 1914, p. 134 fpricht von der Plumpheit

des Ausdruckes, welche auch eine zu hohe Anfe^ung ausfchliegt.

^) Vgl. den Index zu References in Schechter p. LXIII f

*) Text Levi 14, 5-8 (Ausgabe von Charles}.

^) Vgl, damit den Prolog zu Jub. : Dies ift die Qefchichte der Ein-

teilung des Gefe^es und des Zeugniffes nach den Ereigniffen der Jahre,

gemäß ihrer Einteilung in Jahrwodien und Jubiläen in allen Jahren

der Welt.

.«) Vgl. 16, 3; S. Schechter p. XIX ff., der darauf hinweift, daß

Kirkisani, einer der früheren Karäer, fagt (vgl. das Citat bei Schechter

p, XIX; vgl. ebend. p. LX), die Sadduzäer fetjten für jeden Monat 30 Tage

an. Lagrange p. 334 meint, die Autorität für feine Meinung fei eben

unfer Werk gewefen, welches dem Kirkisani noch vollftändig vorgelegen
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Es ift auch auffallend, dag weder die Jubiläen noch unfere Schrift

«inen Eigennamen eines Engels anführen, wohl aber beide die böjen

Qeifter Beliar oder Belial und den Mastema kennen. ') — Diefen und

andern Berührungspunkten ftehen aber dodi auch wieder Verfdiiedenheiten

gegenüber. Befonders wichtig erfdieint, dag in Jub. 31, 13 ff. Levi zwar

von Juda gefegnet wird, aber nach .Jub. 31, 18 f. der Mefpas aus Juda

hervorgehen wird. In Juda wird das Heil Ifraels gefunden. Auch nach

den Teftamenten der 12 Patriardien wird der Mef[ias aus Juda hervor-

gehen.2) Ganz anders aber fpridit unfere Sdirift. Nidit genug, daß die

Fürsten von Juda fdiarf angegriffen werden (8, 3 ff. 19, 15 ff.), wird aus-

drücklich gefagt, dag der Meffias aus Aaron und l[rael hervorgehen

wird (19, 11). 3j

Leider herrfdit über die Entftehung der erwähnten 2 Bücher keine Meinungen

Einigkeit - die einen . verfemen die Abfaffung in die Makkabäerzeit, über die Ab-

andere in das erfte diriftliche Jahrhundert. *) Auch find in unferm Werke, faffungszeit.

wie das in der apokalyptifdien Literatur Sitte ift, die Ereigniffe mehr

angedeutet, als fachlich und chronologifch genau beftimmt. So ift es be-

greiflich, dag für die gefchichtliche Würdigung des Bruchftückes faft das

Wort gilt: „quot capita, tot sensus," ^)

habe. Le^terer habe aus dem von ihm als eine fadducäifdie Schrift

angefehenen Werke auf die Überlieferung der alten Sadducäer gefdiloffen.

1) Vgl. Jub. 1, 20 mit 4, 15; 5, 18; 12, 2 und Jub. 10, 8; 11, 5, 11

;

19, 28 etc. mit 16, 5. S. Lagrange p. 355.

") Vgl. Levi 8, 14—15.

3) S. o. S. 421.

*) S. u. zur jüdifchen Literatur Kap. 15 und 16.

^) Levi REJ 1912, 63 p. 3 s. meint, wie die Ärgerniffe unter den

Hohenprieftern Jason und Menelaus (S. o. S. 94 f.', deffen Nachfolger

der gottlofe Alcimus wurde, zur Veranlaffung wurden, dag Onias IV.

Jerufalem verlieg und zu Leontopolis in Ägypten einen Tempel gründete,

fo hätte die Profanation des Tempels auch andere Priefter veranlagt nach

Damaskus zu gehen. Ähnlich E. Meyer (S. o. S. 420), nach deffen

Meinung das Schisma dürdi die gegen das Gefe^ gerichteten Beftrebungen

der helleniftifdien Juden unter Führung des Jason und die damit zufam-

menhängende religiöfe Unzufriedenheit der eschatologisch gefinnten

Frommen entftanden ift. Zur vermeintlichen Stü^e feiner Hypothefe nimmt
er irrtümlich an, das Buch der Jubiläen und die Teftamente der 12 Pa-

triardien ftammten aus dem Anfang des 2. Jahrhunderts v, Chr. —
Charles (f o.) verfemt das Auftreten der Sekte in's Jahr 196 (390 Jahre

nach der Eroberung Jerufalems durch Nabudiodonosor, vgl. 1, 4 ff.j. Sie

jei 20 Jahre fpäter nach Damaskus gezogen. Von dort wäre fie wie

Miffionare nach Paläftina zurückgekehrt. Unfere Sdirift fei vor dem Tode

der Söhne der Mariamme, der Gemahlin des Herodes des Grogen, alfo

vor dem Jahre 8 v. Chr. gefdirieben. Denn man hätte den Meffias aus

der Nachkommenfchaft der Mariamme erwartet. Vgl. hiergegen Lagrange,

Rb 1914, p. 133 136. — Nach Gressmann (Zeitfdir. d. Morgenl. Gef. 1912,
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Verhältnis Samaritanifch kann die Sekte nidit gewesen fein, denn dann hätte

der Sekte zu {ie nicht die Autorität der Propheten in dem Mage anerkannt, wie es

andern. von der Sekte gefchieht. Audi wäre [ie nicht von Jerusalem nach Da-

maskus, fondern zum Berge Qarizim ausgewandert. Schechter hat mit

großem Scharffinn und mit großer Gelehrfamkeit die Meinung vertreten,

daß unfere Sekte mit der der Dositheaner identifch gewefen fei, fei

es nun, daß man glaubt, daß fie aus unferer Sekte hervorgegangen feien')

oder daß die Sektierer in irgend einer Weife mit den Dositheanern fich

verfchmolzen hätten und vielleicht von ihnen abforbiert wurden.-) Wenn es

auch zwifchen den Dositheanern und unferer Sekte allerhand Analogien gibt,

z. B. daß beide das Tetragramm für Gott durch das Wort Elohim erfe^ten

und verboten, am Sabbate den Tieren zu trinken zu geben, fo ift doch,

wie viel auch in der Gefchichte der Dositheaner dunkel ift, dies fidier,

daß fie eine famaritanifche Sekte waren. ^)

Sie find audi keine Pharifäer gewefen, da fie vielmehr deren

Vertreter, die Rabbiner, fcharf bekämpften, und keine Sadduzäer, fo

wie fie nach der Heil. Schrift und Jofephus waren; denn wie hätten die

Leute, weldie nur die Heil. Schrift des Gefeßes, aber ohne Tradition an-

nahmen, mit den Sektierern Gemeinfchaft halten follen, welche meinten,

ihnen habe Gott durdi eine befondere Offenbarung die verborgenen

Dinge, in Bezug worauf ganz Ifrael irrte, kund getan, feine heil, Sabbate

und feine herrlichen Fefte, feine gerechten Zeugniffe und die Wege feiner

Wahrheit und das Wohlgefallen feines Willens.*)

Die Schrift Wie die Sprache fo weift auch der Zufammenhang unferer Schrift

ift früheftens mit der jüdifchen apokalyptifchen Literatur auf eine fpätere Entftehung

um 200 n.Chr. hin. Ihr ift eine große nationale Kataftrophe (20, 13 f.), die durch einen

gefdirieben. einzelnen, den Mann der Lüge, veranlaßt ift, vorausgegangen. Wahr-

fcheinlich ift unter dem Manne der Lüge=) mit Lagrange') an Barkochba

= Sternenfohn zu denken, der von Rabbi Akiba als der Meffias be-

3 u. Th. Ltztg. 1912, 17, 541) ftammt das für die Damaszener- Juden

gefdiriebene Werk — eine „Jeremias -Elisa -Apokalypse" — nicht aus

fektiererifdien Kreifen. Am wahrfcheinlidiften fei als Abfaffungszeit das

meffiashungrige Zeitalter der Makkabäer anzufe^en. Andere, z. B. Les-

zynsky. Die Sadduzäer, B. 1912 verfemen die Entftehung der Schrift in

die Zeit der Königin Salome und des damaligen Sieges der Pharifäer

über die Sadduzäer.

Schechter p. XXII.

2) L. c. p. XXVI.

3) Levi REJ 1912, 63, p. 10-19.

S. 3, 13-16; vgl. 6, 18-19 und Jub., 6, 3. 34 ff. Vgl. auch

Schechter p. XXI: The term Zadokites naturally suggests the Sadducees;

but the present State of knowledge of the latter's doctrines and practices

does not offer enough points of resemblance to justify the Identification

of them with our sect.

5) Vgl. o. S. 308 f.

«) Rb 1912, 328 ss. 358 ss.
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grüßt wurde, der aber auch der einzige heißt und der Führer des Auf-

wandes unter Kaifer Hadrian war. Unfere Schrift gibt allerdings dieje

Namen nicht dem Barkochba, fondern dem Lehrer der Gereditigkeit

(7, 18. 20, 14 33), vermutlich um gegen die Ufurpation diefer dem
wahren Stern zukommenden Titel für Barkochba zu proteftieren. Le^terer

hieß mit feinem eigentlidien Namen Simon. Man hat aus dem „erften

Jahre der Befreiung Ifraels" Münzen mit der Auffchrift „Simon, Fürft

Ifraels" und andere mit dem Namen „Eleafar der Priefter"; die aus dem
zweiten Jahre der Freiheit Ifraels haben nur noch den Namen „Simon"
oder „ Jerufalem." '} Lagrange fchliegt daraus, dag nadi dem Jahre 135

der Hohepriefter Eleafar fich von Barkochba trennte und feine Anhänger
aufhörten, das Feuer auf dem Altare zu unterhalten, Jerufalem verließen

und nach Damaskus zogen.'') Vergleichen wir hiermit die obigen^)

chronologifchen Angaben über die Zeit zwifchen dem Tode des einzigen

Lehrers und der Abfaffung der Sdirift, fo kommen wir zu dem Refultat,

daß die Schrift um das Jahr 200 n. Chr. gefchrieben*) ift, vielleicht aber

noch fpäter entftanden fein kann. ^)

Man wendet gegen eine Anfe^ung der Abfaffung der Schrift nadi

der Zerftörung des Tempels im J. 70 n. Chr. ein, fie fe^e vielmehr deffen

Exiftenz voraus, fo z. B. 5, 7. Allein dort heißt es von den Opfernden,

(der Vergangenheit), fie hätten das Heiligtum befleckt, indem fie mit

Frauen, die am Monatsfluß litten, verkehrten.^) Wenn aber 6, 11 von

denen gefprochen wird, welche den Bund gefchloffen haben, nicht in das

') Vgl, über die Aufftandsmünzen Schürer M u. *, 765 ff., Lagrange,

Le Messianisme. Paris 1909, p. 317 s.

2) Rb 1912, p. 330.

3) S. o. S. 422.

*) Damit foll aber nidit geleugnet werden, daß die Urfprünge der

Sekte viel weiter als das Jahr 135 n. Chr. liegen mögen.

5) Aus 1, 6: am Ende des Zornes (vgl. 5, 20 am Ende der Ver-

wüftung des Landes) „390 Jahre, nachdem Gott fie (die Ifraeliten) dem
Köhige von Babylon, Nabudiodonofor, überliefert hatte, gedachte er feines

Bundes", läßt fidi nichts Sicheres zur chronologifchen Beftimmung ent-

nehmen. Wir kämen 390 Jahre nach der Zerftörung Jerufalems im J. 58

auf das Jahr 197/6. Damals ift aber keine nationale Kataftrophe erfolgt.

Auch keine 490 Jahre nach jenem Ereignis, wie Schechter zu lefen ge-

neigt ift, Ebenfowenig paßt die Korrektur 590 (von Jufter 1, 29 X),

die uns in's Jahr 4 v. Chr. nach dem Kriege des Varus brächte. Die

Zahl 390 ift dem Ezechiel 4, 5 entlehnt „pour marquer un temps d'incer-

titudes, depuis le jour de la prise de Jerusalem par Nabuchodonosor,

jusqu' au second cataclysme" meint Lagrange p. 331.

^) Levi p. 181 überfe^t „ils profanent le temple" etc. Zu überfe^en

ift aber: ils ont souille le sanctuaire etc. Vgl. dazu Lagrange, Rb 1914,

p. 134. Vgl. zur Sache Pfalm Salomos 8, 13, wo den Sadduzäern vor-

geworfen wird, daß fie des Herrn Altar nach jeder Verunreinigung und

im Blutfluß betreten.
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Heiligtum hineinzugehen, um das Feuer auf dem Altare zu fdiüren und

weldie die Pforte gefchloffen haben, fo hat fdion Lagrange darauf auf-

merkfam gemadit, daß man auch zur Zeit des Aufftandes unter Hadrian

Opfer darbradite. ') Eher könnte man fidi vielleicht darauf berufen, dag
im gefetjlichen Teile (11, 17) Vorfdiriften über die Därbringung von

Opfern gegeben werden. Allein audi in der Mifchna werden Gefet5e

gegeben, als ob pe nodi aktuelle Bedeutung hätten.'^)

Der fdion erwähnte Gelehrte fagt: „Weder pharifäifch noch faddu-

zäifch find unfere Sektierer vom reinften reaktionären Geifte befeelt, der

durch Apokalypsen unterhalten wurde. Sie glaubten, dem Geifte des

Gefe^es treuer als die Pharifäer und dem Geifte des Prieftertums treuer

als die Sadducäer zu fein. Von ihren Urfprüngen her haben fie le^teren

Titel bewahrt, den die Karäer^*) anerkannten und den fie natürlich genug
mit dem der Sadduzäer der Gefchichte verwechfelten." *)

3. Die Effener.^)

a) Ihre Gebräuche und Anfchauungen getnäg den alten Berichten.

Während die Pharifäer und Sadduzäer auch in der neu-

teftamentlidien Zeit vielfach einen Gegenfa^ zueinander bilden,

zeigen die Effener eine auffällende Mifchung jüdifcher und

fremder Elemente.

Das Alter der Es gibt allerdings keine fpeziell effenifche Sdirift.^) Aber

Effener. wir haben doch die Nachrichten des Jofephus über fie, der

') p. 223, 4 und p. 357.

'^) L. c. zu 11, 17. Übrigens könnte man fonft auch aus einigen

Gefet5en der Gemeinde des Neuen Bundes fdiliegen, dag bei ihnen die

Todesftrafe in Geltung Nvar. Vgl. 9, 6; 10, 1 und 12, 2 ff. S. Jufter

2, 156 SS. und Schediter p. XVIII ff.

3) Die Verwandtfdiaft unferer Sekte mit den Karäern oder Karaiten

(von K'ra = Schrift), einer jüdifchen Sekte, welche fidi in religiöfen Dingen

nur an die Heil. Schrift halten will und im 8. Jahrhundert n. Chr. aus

Oppofition gegen die talmudifdie Casuistik und die rabbinifdie Hierardiie

entftand (vgl. Kirchenlexikon 7, 139-144), ift allgemein zugegeben.

*) Lagrange p. 360. Vgl. audi ebd. 332-335 über das Zeugnis

der erften Karäer für unfere Sekte.

^) Vgl. u. a. Bellermann, Gefdiichtliche Nadirichten aus dem Alter-

tum über Effäer und Therapeuten. B. 1821. Lightfoot, S. Paul's Epistle

to the Colossians and to Philemon«. L. 1882, p. 82-98. 349-419. Lucius,

Der Effenismus in feinem Verhältnis zum Judentum. Straßb. 1881. Henle,

Koloffä und der Brief des heiligen Paulus an die Koloffer. Mündien

1887, S. 59-80. Schürer II, 651—680. Bouffet, Die Religion des Juden-

tums, B. 1903, S. 431—443. Friedländer, Die religiöfen Bewegungen

innerhalb des Judentums im Zeitalter Jefu. B 1905, S. 114-168. V. Er-
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fie aus eigener Anfdiauung kannte, und einige noch ältere

Mitteilungen Philos/) Auch PHnius erwähnt fie, wenn auch

nur kurz,'^) fo da)5 wir wenigftens darüber genau unterrichtet

find, was man um die Mitte des erften (hriftlichen Jahrhun-

derts von ihnen wußte oder glaubte.

Die Exiftenz der Effener im zweiten Jahrhundert vor

Chriftus neben Pharifäern und Sadduzäern '') kann nicht be-

zweifelt werden. Auch wird berichtet, daß ein Effener

namens Judas die Ermordung des Antigonus, eines Sohnes

des Johannes Hyrkanus I., durch feinen Bruder Ariftobul I.,^)

ein anderer, Manahem, die Erhebung des Knaben Herodes

zum Könige,^) und ein effenifcher Traumdeuter dem Arche-

laus, dem Sohne des Herodes, das baldige Ende feiner

moni, L'Essenisme (R. des Quest. bist. t. LXXIX, Paris 1906, p. 5—27),

wofelb[t p. 5 - 7 reidie Literaturangaben.

') Daß die apokalyptifdie Literatur nicht mit dem Ef[enismus in

Verbindung gebracht werden kann, zeigt auch Baldensperger, Die meffia-

nifch-apokalyptifdien Hoffnungen des Judentums. Stragb. 1903, S. 196

bis 203, Der Talmud enthält allem Anfcheine nach gar keine fich auf die

Effener beziehende Stelle. S. Lightfoot p. 356-370.

') Jos. B J, 2, 8, 2-14. Ant. 18, 1, 5. Vgl. auch Ant. 13, 5, 9.

Vita 2. Der hier erwähnte Einfiedler Banus , bei dem Jofephus drei

Jahre wohnte, war, wie ausdrücklich (1. c ) bemerkt wurde, kein Effener. —

Philo, Quod omnis probus liDer § 12-13 und das bei Euseb. Praep.

evang. VIII, 11 aus Philos „Apologie für die Juden" mitgeteilte Frag-

ment. Vgl. dazu Lucius 1. c. S. 13 - 23 und Wendland, Die Therapeuten

und die philon. Schrift vom befchaulichen Leben, L. 1896 (Abdruck aus

dem 22. Suppl.-Band der Jahrb. f, klaff. Philologie), S, 702 ff. Für die

Editheit und Zuverläffigkeit der Berichte bei Philo, Eufebius und Jofephus

auch R. Treplin, Die Effenerquellen gewürdigt in einer Unterfudiung der

in neuerer Zeit an ihnen geübten Kritik. Theol. Studien und Kritiken,

Gotha 1900, S, 28 - 92.

2) Plinius N. H. 5, 17. Hiermit verwandt ift der auf Plinius be-

ruhende und nur wenig erweiterte Beridit des Solinus in der 2. Hälfte

des 3. Jhrdts. CoUectanea rerum memorabilium (ed.^ Mommfen) 35, 9 - 12.

Von den übrigen Quellen folgen Hippolytus Haer. 9, 18 -28 und Por-

phyrius, De abstinentia IV, 11-13 im wefentlichen Jos. B. J. 2, 8, 2 ff

Epiphanius, Haer. 10 u. 19
(f.

u. 439, 4) befpricht 2 Sekten, die Offener

und die Effener, worunter aber ohne Zweifel (vgl. Lightfoot p. 83) die-

felben Perfonen verftanden find.

3) Ant 13, 5, 9.

*) B. J. 1, 3, 5. Ant. 13, 11, 2. S. o. S. 97,

5) Ant. 15, 10, 4.



428 Zweiter Abfchnitt. Die innern foz. u. fittl. Verhällnif[e des jüd. Volkes,

Herrfdiaft vorherverkündet habe.^) Jedenfalls beweisen diefe

Stellen, da§ man den EHenern Anfehen bei den Großen^)

und die Vorausficht zukünftiger Dinge zugefdirieben hat.'^)

Ihr Name. Wenn nun audi die Elfener felbft Anfprudi darauf ge-

macht haben, die Zukunft vorherzuwiffen, fo liegt diefer

Anfpruch doch nicht in ihrem Namen, als ob Efjener oder

Effäer,*) wie fie auch bisweilen heißen, gleichbedeutend fei

mit „Seher". Der dunkle Name bedeutet aber weder „Seher"^)

nodi auch, wie bisweilen irrig gejagt wird, „Arzt",^) noch

„Frommer",') fondern wahrfcheinlidi heißen fie Effener im

Sinne von „die Schweigenden, die über Geheimniffe Nadi-

denkenden"/"*)

») Ant. 17, 13, 3. B. J. 2, 7, 3.

^) Dag fie diefes wirklich hatten, folgt aus Philo 1. c. § 13, wonach

den Effenern [owohl die graufamen als auch die liftigen und tückifchen

Gewalthaber (zu denken ift wohl an Herodes I. und die römifchen Land-

pfleger) günftig gefinnt waren.

3) Jos. B. J. 2, 8, 12 Jagt: Es find unter ihnen auch folche, die das

Zukünftige vorauszufehen unternehhien, nadidem fie fidi an heiligen

Schriften, verfchiedenen Reinigungen und Ausfprüchen von Propheten

geübt haben. Und es ift feiten, daß fie jemals bei ihren Verkündigungen

fehlgehen." Vgl. Chr. Bugge, Zum Effäerproblem ZNTW 14, 1913,

145 174, der vielfach von den Gedanken der 1855 erfchienenen fchwedifchen

Schrift: Prophetarne och Essenarne bland Judafolket Gebrauch macht.

^) Philo nennt fie immer 'Eööalot, Jofephus gewöhnlidi 'Eoöijvoi (fo

auch Plinius 1. c. Esseni), an mehreren Stellen aber auch 'Eööoüqi (in B.

J. 1, 3, 5. 2, 7, 3. 2, 20, 4. 2, 1. Ant. 15, 10, 4. 17, 13, 1).

^) Dafür Hol^mann, Neuteftam. Zeitgefdiidite 215 f. Allein gegen die

Ableitung von ^i~ = fehen fpridit, dag „in the transliteration of the LXX
the T is persistently represented by t and the i by <?." Lightfoot p. 353.

®) Von X5^' = heilen, weil die Effener fich nach B. J. 2, 8, 6 auch

mit dem Studium der Heilkraft von Pflanzen und Mineralien befdiäftigten.

Allein das Studium hatte bei ihnen eine zu untergeordnete Bedeutung,

als dag es Grund für ihren Namen geworden wäre. Mit den Thera-

peuten hatten fie aber nichts zu tun.

"•) Von dem aram. JiCg plur, "j'^cri oder Status emphat. ü'^^l* die From-

men. Hieraus würde fich erklären, weshalb Philo 1. c. 12 das Wort mit

oötog heilig zufammenbringt. (Vgl. Lightfoot p. 350.) Auch Chrys. Hom. 46

in Acta (Migne LX, 324) erklärt den Namen 'EöötjvoI als identifch mit

oöioi. Vgl. Neftle, Zum Namen der Effäer, ZfNW. 1903, S. 348.

^) Von dem aram. "^ifeTi plur. CK'^Ti d. h. die Sdiweigenden. Nach

Sdiekalim 5, 6 hieg eine der Tempelhallen die der Verfdiwiegenen. Vgl.

Levy, Wörterb. II, 122. Es entfpridit die Ableitung der griediifthen Um-
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Auf Grund der Quellen, unter denen befonders Jofephus, ihre Zahl,

der die Effener felbft kannte, Glauben verdient, ergibt fidi Wohnorte.

nun, dag es über 4000^) Effener gab, diefe geborene Juden
waren ^) und in Paläftina wohnten,^) und zwar zuerft, um
den fteten Streitigkeiten der Stadtleute zu entgehen, in

Dörfern,*) fpäter aber auch in Städten. Sie haben, fagt

Jofephus, nidit eine Stadt, fondern in jeder Stadt (Judäas

bezw. Paläftinas) wohnen viele. s) In diefen Niederlaffungen

waren befondere Beamte angeftellt, um die durchreifenden

Angehörigen des „Ordens", wenn man fo fagen darf, mit

Kleidung und überhaupt allem Notwendigen zu verfehen.*^)

Ohne Zweifel dienten aber folche Niederlaffungen auch als

Verkaufsftellen. In Jerufalem war fogar ein Tor nach den

Effenern genannt.') Ihre Hauptniederlaffung fdieint aber am
Weftufer des Toten Meeres in der Wüfte Engaddi gewefen

zu fein.*^)

Sie glaubten, dag die Tugend in der Enthaltfamkeit und ihre Afzefe

der Beherrfchung der Leidenfchaft beftehe. Von der Ehe und ihre Be-

fchäftigung'.

fchrift (vgl. Lucius, Der Eflenismus S. 90, 1), da das anlautende " mit

folg-endem Zifdilaut im Griedii|chen durch iöo ~ wiedergegeben werden

kann und im afiatifch-griechifdien Gebrauch die Endungen auf «to? und //vd?

unterfdiiedslos gebraucht werden. Für die[e Ableitung vgl. Lightfoot I, c.

p. 354. Mittwoch, Die Etymologie des Namens „Effäer", Zeitfchrift für

Affyriologie XVII, 1903, 75-82.

1) Jof. Ant. 18, 1, 5. Philo § 12. Wenn Philo bei Bus. H E, VIII, l

den Urfprung der Effener auf Mofes zurückführt und dabei von „zahl-

lofen" {/ivQtoc) Effenern fpricht, fo mag er an die Zahl in der ganzen

Zeit von Mofes an gedacht haben.

2) B. J. 2, 8, 2.

^) Philo § 12 7^' nakaißvivr] Hv^ia.

*) Philo 1. C.

^) B. J. 2, 8, 4. Mla Je ovii cöth' avtmv noki?, dXk' iv indöxti aazoiiiovOi

TToAAo*. Später heißt es,in jeder Stadt des Inftituts (iv txäezji tiöXei rovray/iaroq)

fei ein Pfleger für die Fremden. Wahrfcheinlich heißt auch an der erften

Stelle ,/v eytdßxri" in jeder Stadt, in welcher das Inftitut eine Niederlaffung

hatte. Auch Philo fagt bei Euf. 1. c, fie bewohnten viele Städte und Dörfer

Judäas itar« (fo ift mit Wendland, Die Therapeuten 702, 3 ftatt xai zu

lefen) fieyäXov? yai 7ioXvavß-i>o)7iov? ofiikovc; = in ftarken Genoffenfchaften.

«) B. J. 2, 8, 4. S. Anm. 5.

') B. J. 5, 4, 2. Vielleicht lag eine Kolonie von Effenern in der

Nähe des Tores.

*) Plinius 1. c. kennt fie nur als eine Gemeinde am Toten Meere.
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dachten fie gering. Viele hielten es überhaupt für ein Un-

redit, zu heiraten.^)

Ihre Hauptbefdiäftigung war der Ackerbau. Sie trieben

aber auch andere friedliche Befchäftigungen.^) Nur Waffen-

fchmiede und Handelsleute duldeten fie nicht unter fich.^)

Den Reichtum veraditeten fie ^) und waren gegen Geld gleich-

gültig, und bemühten fich nur, das zum Leben Nötige zu

haben.^) Seit langen Jahren hatten fie eine in jeder Hin-

ficht vollkommene Gütergemeinfchaft.^) Wer ihnen beitrat,

mußte fein Vermögen der Gefamtheit überlaffen. Zur Ver-

waltung diefes gemeinfamen Vermögens, wie audi ihrer

Einkünfte und der Feldfrüchte erwählten fie tüchtige Männer,

Priefter, wegen der Bereitung von Brot und Speifen.') Von

Salbungen der Haut mit Öl, die in heißen Gegenden vielfach

üblidi find, wollten fie nichts wiffen und hielten eine rauhe

Haut für ebenfo ehrenvoll, als ftets in weißen Gewändern

zu gehen. **) Sdiuhe und Kleider wurden nicht eher ge-

wechfelt, als bis fie ganz verfchliffen und zerfe^t waren.^)

') B. J. 2, 8, 2. Ant. 18, 1, 5. Philo § 12 und ap. Eus. 1. c. Plinius

lagt 1. c: gens aeterna est, in qua nemo nascitur. - B. J. 2, 8, 13 {agt,

daß es auch Effener gebe, die fidi verheirateten der Nadikommenfchaft

wegen, aber er[t nachdem [ie die Bräute auf die Fähigkeit, Kinder zu

erzeugen, drei Jahre erprobt hätten. Vermutlich war diefe 2. Klaffe

gering, da fonft nicht davon geredet wird.

') Ant. 18, 1, 5. Nach Philo bei Euseb. 1. c. trieben einige den

Adcerbau, andere Vieh- und Bienenzudit.

=*) Philo § 12 und bei Eus. 1. c. Sie trugen aber auf der Reife Waffen

zum Schutje gegen die Räuber (B. J. 2, 8, 4) und nahmen auch am Kriege

gegen die Römer teil (B. J. 2, 8. 10. vgl. ebd. 2, 20, 4 und 3, 2, 1).

^)B. J. 2, 8, 3.

5) Philo § 12.

6) Ant. 18, 1, 5. B. J. 2, 8, 3. Philo § 12 und Fragm. bei Eus. 1. c.

') B. J. 2, 8, 3. Ant. 18, 1, 5. 'A/iodexrag de xwv itQ06Ödü)v yj^fio-

TovovÖi *ai onööa. ^ rn V^eot «rcf^a? aya&ovq le^ek, drd TZOiijÖtv ölrnv xni

ßowfcdton: Der Sinn fcheint zu fein, dag fie fowohl Verwalter wie auch

Priefter felbft wählten. Vgl. Bouffet, Die Religion etc. 438,2. Vgl. audi

Philo § 12 und bei Eus. 1. c.

«) B. J. 2, 8, 3. Jeder Neueintretende erhielt ein weiges Gewand

l. c. 2 8, 7. Nach Philo bei Eus. 1. c. hatten fie für den Winter dichte

Mäntel, für den Sommer leichte Überwürfe.

•') B. J. 2, 8, 4.
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Sie wohnen nach den Beriditen in eigenen Häufern der

Genoffenfchaft zufammen, beobachten völlige Stille^) und

üben vollkommenen Gehorfam gegen die Obern. ^) Audi

verwerfen \ie das Schwören.^) Knechte halten fie nicht, weil

dies die Urfache der Streitigkeiten fei^, und die Sklaverei

verwerfen [ie als eine Verlegung des Naturgefe^es, weldies

alle Menfchen gleidigeboren werden lä§t.°) Gerichtliche Ent-

fcheidungen werden gefällt, wenn 100 Mitglieder zugegen

find.") In allem ehren fie das Alter und die Entfcheidung

der Mehrheit. Sie fpucken nie nach der rechten Seite und

vor andern überhaupt nicht.")

Von Sonnenaufgang bis elf Uhr morgens (die fünfte ihre Tages-

stunde) arbeiten fie, dann kommen fie wieder an einem Ordnung:.

beftimmten Ort zufammen und wafchen ihren mit einer

linnenen Schürze als Lendentuch bekleideten Leib in kaltem

Waffer. Hierauf begeben fie fidi in ein befonderes Gebäude

und betreten dort, gereinigt, als ob fie zu einem Heiligtum

gingen, den Speifefaal, um gemeinfam das aus Brot und

einem Gericht beftehende Mahl einzunehmen. Vor und nach

dem Mahle fpricht der Priefter ein Gebet. Nach dem Mahle

legen fie ihre Kleider als heilige ab und arbeiten wieder

bis zur Dämmerung. Dann fpeifen fie in derfelben Weife

zu Abend."")

Obwohl fie fremde Kinder in zartem, bildungsfähigem Das Noviziat

Alter aufnahmen und wie ihre Angehörigen behandelten,-^) bei den

') PililO bei EUS. 1. C. olnovöi d' svavtw xatd ß-icidov? itcttQtct? aal Övßöizta,

Tioiormvoc. B. J. 2, 8, 5 Jagt, fie kämen zu den Mahlzeiten zufammen (ßwiadiv)

tig iStov oi'xt]/^a und ovde x^avyij noxe xov olxov ovde &6(}vßog fioXvvst.

2) B. J. 2, 8, 5.

3) B. J. 2, 8, 6.

*) B. J. 2, 8, 6. Philo § 12. Vgl. auch Ant. 15, 10, 4, dag Herodes

fie nicht zum Eidfchwur zwang.

*) Ant. 18, 1, 8.

6) Philo § 12.

') B, J. 2, 8, 9. Hier heißt es auch, dag, wer Gott und Mofes

läftere, mit dem Tode beftraft würde.

8) B. J. 2, 8, 5. Wenn Hier. adv. Jovin. 2, 14 fagt, daß fie fidi

ftets von Fleifch- und Weingenug enthalten hätten, \o dürfte das nur

eine Folgerung aus ihrem afzetijchen Leben überhaupt fein, da weder

Philo noch Jofephus dies ausdrücklich behaupten.

ö) B. J. 2, 8, 3.

Effenern.
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Ausfchlug.

Mitglieder-

klafjen.

Verhältnis

zum
Judentum.

vermehrte fidi „die Sekte" hauptfächlich durch den Eintritt

von Erwadifenen. Diefe erhielten bei ihrem Eintritt eine kleine

Axt^) (deren fie fidi bedienten, um an einem entlegenen Pia^e

eine Grube zu graben, worin fie ihre Notdurft verrichteten),

das fchon erwähnte Lendentudi und ein weites Gewand und

mußten ein Jahr lang wie im Noviziat die Lebensweife der

Effener führen. Nach einem Jahre wurden fie zu der reini-

genden Wafferweihe und nadi zwei weiteren Jahren zu den

gemeinfamen Mahlen und damit zum förmlichen Eiiitritt in

die Genoffenfchaft zugelaffen. Vor der Aufnahme mußten fie

fich eidlich verpflichten, die Gottheit zu ehren, die Ungerechten

zu haffen, den Gerechten beizuftehen und befonders die

Treue gegen die Obrigkeit zu üben, Diebftahl und unrechten

Gewinn zu vermeiden und niemals, auch nicht unter den

größten Martern, die Geheimniffe des Ordens zu offenbaren

und befonders die Bücher der Sekte und die Namen der

Engel geheim zu halten.^)

Der Ausfchluß aus der Genoffenfchaft erfolgte, wenn
jemand fchwerer Sünden überwiefen war. Da ein Ausge-

fchloffener infolge feiner Eidfchwüre und der Ordensgebräuche

von Niditmitgliedern keine Nahrung annehmen durfte, mußte

er fich von Kräutern nähren und mochte, wenn er wirklich

gewiffenhaft am Effenismus fefthielt und man ihn nicht aus

Mitleid wieder aufnahm, vor Hunger zugrunde gehen.^)

Die Mitglieder zerfielen je nach der Länge ihrer Zuge-

hörigkeit zu der Genoffenfchaft in vier Klaffen, zwifchen denen

ein fo großer Unterfchied beftand, daß die Älteren, wenn
fie von den Jüngeren berührt wurden, fich wafchen mußten,

als ob fie von einem Ausländer berührt waren.-^)

Nächft Gott verehrten fie am meiften den Namen des

Gefe^gebers Mofes, deffen Läfterung mit dem Tode beftraft

') B. J. 2, 8, 7. d^tvaQtov: 1, c. 9 wird {ie genauer als ein Spaten

bejchrieben (tjj ö^aXldi, xoiovxov ydft iön ro dtö'üftevov vti avxwv d^tvidiov

roi? veuövördzoi?).

2) B. J. 2, 8, 7. Vgl. über ihren Starkmut auf der Folter B. J.

2, 8, 10.

3) B. ,1. 2, 8, 8.

*) B. J. 2, 8, 10. Aus dem Vergleich mit B. J. 2, 8, 8 ergibt fich

daß die 1.— 3. Klaffe aus denen, welche im 1. bezw. 2. oder 3. Jahre

der Probezeit waren, beftand.
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wurde.^) Den Sabbat hielten fie nodi peinlidier als andere

Juden, da fie an dem Tage nicht ein Gefäfe von der Stelle

zu rücken wagten.^) In den Tempel fchidcten fie zwar Weihe-

gefchenke, brachten aber keine Opfer dar, weil fie heiligere

Reinigungen zu haben glaubten. Deshalb war ihnen audi

der Zutritt zu dem gemeinfamen Heiligtum unterfagt ^)

Mit befonderer Vorliebe ftudierten fie die Schriften der

Alten, befonders, um daraus zu lernen, was für Leib und

Seele heilfam fei. Namentlich fuditen fie Wurzeln zur Ban-

nung von Krankheiten und traditeten vermutlidi ebenfalls

aus medizinifdien Gründen die Eigenfchaften der Steine

kennen zu lernen/)

Philo bemerkt, daß fie unter den philofophifchen Difzi- ihr Studium

plinen befonders die Ethik ftudierten, namentlich am Sabbate, der Ethik.

an welchem fie zufammenkamen und fich die Bibel vorlefen

liegen, deren Dunkelheiten dann ein befonders Erfahrener

aufhellte. Das meifte erklärten fie aber durdi Symbole.^)

In dogmatifdier Beziehung glaubten fie, dafe der Körper ihre

verweslidi und vergänglich fei, die Seele aber, die aus dem Dogmatik.

feinften Äther ftamme und durch einen natürlichen Zauber
aus der Höhe herabgezogen und im Körper wie in einem

Gefängniffe eingefdiloffen fei, nach der Befreiung vom Körper
ewig fortlebe. Die Guten lebten ewig jenfeits des Ozeans
an einem von Schnee und Hi^e und Regen nidit beläftigten

Orte, die Böfen aber in einer finftern kalten Höhle voll

1) B. J. 2, 8, 9; vgl. ebd. 2, 8, 10.

2) B. J. 2, 8, 9. An dem Tage verrichteten fie ihre Notdurft nicht,

weil [ie fonft mit der Axt ein Loch in den Boden hätten graben müf[en

([. S. 432).

^) Ant. 18, 1, 5: eV «»'rwr T«? {tv6l(xc; inirelovöi. Der Sinn ergibt

fich aus B. J. 2, 8, 5, wonadi fie ihre Mahlzeiten wie Opfer, ihren Speife-

faal wie einen Tempel und ihren Vorfteher wie einen Priefter anfahen.

Auch Philo § 12 fagt, daß fie keine Tieropfer darbrachten. B. J. 1, 3, 5

heißt es, der Effener Judas habe den Fürften Antigonus (um das Jahr 100)

durch den Tempelraum fchrfeiten fehen (rrw^tovra diä toiT Ufjov), aber
nach Ant. 13, 11, 2 fah er ihn vielmehr am Tempel vorb.eifchreiten {/laQi-

üvT« z6v lefjov). Jedenfalls konnte auch ein Effener fich im Vorhofe der

Heiden aufhalten.

B. J. 2, 8, 6.

') Philo § 12.

Feiten, Neuteffamentliche Zeitgefdiichte. I. 2. u. 3. Aufl. 28
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ewiger Qual.^) Von Gott lehrten fie, da§ er an allem Guten,

aber an keinem Böfen fdiuld fei und daß; alles von feiner

Vorfehung abhänge.^) Vor dem Aufgange der Sonne fpradien

fie kein unheiliges Wort und richteten auch an die Sonne
altherkömmliche Gebete, als ob fie ihren Aufgang erflehen

wollten.^) Um den Liditglanz Gottes nidit zu beleidigen,

verhüllten fie fidi und die Grube, welche fie behufs der Ent-

leerung gegraben hatten, ehe fie fixli entleerten, mit einem

Mantel und wufchen fich dann, als ob fie fich verunreinigt

hätten.^

b) Urfprung des Effenismus und Würdigung feines Wefens.

In der apoftolifchen Zeit haben die Effener, fo wie fie

uns aus den eben gefchilderten Berichten des Jofephus und

des Philo gegenübertreten, auger den jüdifchen Zügen der

Verehrung Mofis, der Sabbatheiligung, der Reinigungen u. a.,

in der Verwerfung der Opfer im Tempel, der Geringfchä^ung

der Ehe, der Verehrung, die fie der Sonne zollen, u. dergl.,

foldie Eigentümlidikeiten, dag audi fremde heidnifche Ein-

flüffe auf fie eingewirkt haben muffen.

Sie waren Deshalb lägt fidi die Anfchauung jüdifcher^) und chrift-

keine biogenüdier^) Gelehrten, der Effenismus fei nur der Pharifäismus
Phanfaer.

jjj einer nach der ftrengen afzetifchen Seite hin gefteigerten

Form, nicht halten. Ebenfowenig wird die Annahme') den

') B. J. 2, 8, 11. Vgl. Ant. 18, 1, 5. Es folgt hieraus, daß [ie an

die Präexiftenz der Seele glaubten und eine Aufer[tehung der Toten nidit

annehmen konnten,

2) Ant. 13, 5, 9 und 18, 1, 5. Le^tere Stelle erklärt die erftere.

3) B, J. 2, 8, 5.

*) B. J. 2, 8, 9. Vgl. u. S. 437 f.

*) Frankel, JoftjGrä^, Derenbourg, Geiger,

«) Z. B. Ewald, Hausrath. Sdiürer II, 668 ff. meint, der Effenismus

fei zunädift nur der Pharifäismus im Superlativ; in feinen nidit jüdifdien

Zügen berühre er fidi am meiften mit der pythagoräifdien Riditung der

Griedien.

') Von Lucius, Der Effenismus S. 75 ff, - A. Hilgenfeld vertritt

in der Zeitfdir. f. wiff/ Theologie, 1900, S. 180—211: „Nodi einmal die

Effäer" und 1903 S. 294-315 „Die Effäer ein Volksftamm" die bereits

von Lundius 4, 15 S. 804 u. a. bekämpfte Anfidit, „daß die Effäer ein

von alters her mit Ifrael verwandter (kenitifdier, rediabitifdier) Stamm

waren, weldier bei allem Anfdiluß an die abfdiließende Geftaltung des
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Tatfadien gerecht, fie feien rein jüdifchen Urfprungs und

ftänden mit den AHidäern oder Frommen der erften Makka-
bäerzeit in Verbindung und hätten mit dem Opfer- und Audi nidit mit

Tempeldienft gebrodien, weil [ie die Hohenpriefter, auch die ^en Affidäem

Hasmonäer, nicht als legitime hätten anerkennen können, '^entifch.

Denn dann verfteht man nicht, weshalb fie Weihegefchenke

an den Tempel fchickten und die Ehe fo gering achteten.

Jofephus felbft fagt, fie kämen den dacifchen Stämmen, inwieweit {ie

welche Poliften heifien, am nächften, und anderswo, ihre ^f"
Py^^^^°"

Lebensweife fei der der Pythagoräer unter den Griechen
^^®^" ähnlich,

ähnlich ^) Ohne Zweifel gibt es manche Analogien zwifchen

den Effenern und der orphifch-pythagoräifdien Richtung der

Griechen.^) Allein diefe erklären fich durch den beiden ge-

Judentums feit Ezra doch feine Eigentümlidikeit behauptete" (1. c. 1900,

S. 191). Die Nadikommen des im 9. Jhrdt. y. Chr. lebenden Rediabiten

Jonadab (2 Kön. 10, 15. 23) hätten in einem Orte namens Effa (= Grün-
dung) weftlidi vom Toten Meere gewohnt. Das bei Eufebius mitgeteilte

Stüdc von Philo, weldies die Ehelofigkeit der Effäer lehre, fei unedit

(vgl. auch Hilgenfeld 1. c. 1888, 49 ff., 1889, 481 ff., und ebd. Ke^er-

gefdiichte des Urdiriftentums, Leipzig 1884, S. 87—149). Allein auch aus

Jos. B. J. 2, 8, 2 und 13 folgt, dag fie von der Ehe gering daditen.

Ein Ort Effa läßt fich nidit nachweifen; denn Ant. 13, 5, 3 fteht zwar

„Effa", ein Ort Jenfeits des Jordans; es muß aber nadi B. J. 1, 4, 8

Gerafa heißen. Auch ift Effa in Ant. 13, 5, 3 nidif etwa ein anderer

Name für Gerafa, da Gerafa fo oft bei Jofephus vorkommt, fondern eine

Textverderbnis. Die Rediabiten (vgl. audi die Artikel über die Redia-

biten und die Ciniter von Kaulen und König im Kirdienlexikon 10,

846 ff. 3, 366 f.) trieben überhaupt keinen Adcerbau, dem dodi die Effener

vorzüglich oblagen.

1) Ant. 18, 1, 5. 15, 10, 4.

^) Am heften und nachdrüddidiften ift die Analogie zwifchen beiden

behandelt von Zeller. Vgl. Zeller, Die Philofophie der Griedien 111 2*.

L. 1902, S. 298 bis 384 und ebd. Zur Vorgefdiidite des Chriftentums.

Effener und Orphiker in ZWTh, L. 1899, S. 195-269. Er hat u. a. bei

Döllinger, Langen und mit gewiffen Einfchränkungen auch bei Sdiürer 11,

668 ff. Zuftimmung gefunden. Dagegen hat fidi neuerdings u. a. Bouffet,

Die Religion S. 434—436 ausgefprochen. — Näher läge es, an einen

gewiffen Einfluß des Parfismus (f. u. S. 437) zu denken, fo daß die

zoroaftrifchen Ideen, welche fidi im römifdien Reidie u. a. im Mithras-

dienft verbreitet haben, audi in die jüdifdie Sekte eingedrungen wären.

S. dafür Lightfoot 1. c. p. 387—390, Gegen deffen Anfdiauung, daß die

Effener „a very definite form of dualism" gehabt hätten (p. 387) vgl.

Henle, Colossae etc. (f. o.) S. 72 ff. — Es ift auch vorübergehend die

28*
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meinfamen afzetifdien Zug und gerade die Haupteigentüm-

lidikeiten der Pythagoräer, die Seelenwanderung und das

Zahlenfyftem fehlen bei den Effenern.

Eine Allem Anfcheine nach haben wir es bei den Effenern
heiieniftifche überhaupt nidit mit einer paläftinenfifch-jüdifdien oder hebräi-

Sekte.
fdien, fondern einer hellenifdi-jüdifchen Sekte zu tun, welcher

fidi auch einzelne Paläftinenfer angefchloffen haben mögen.
Wenn Jofephus betont, dag fie von Geburt Juden wären,^)

fo lägt er uns ahnen, dag fie es der Sprache nach nicht

waren. Plinius aber fagt,^) zu ihnen kämen von weither

viele, die müde des fchweren Kampfes mit den rauhen Wogen
des Lebens ihrer Lebensweife fich anfdilöffen. Diefer nicht

paläftinenfifche Urfprung einer Sekte von Juden, die von der

Sehnfucht erfagt waren, im Heimatlande der Ifraeliten, nament-

lich in der Gegend, wo Abraham und Lot gewohnt hatten,

fich einem afzetifchen Leben' zu widmen, erklärt auf der einen

Seite das hyperjüdifche, auf der andern Seite das fremde

Element des Syftems.

Die hellenifchen Juden mugten naturgemäg von Jugend

auf fich begnügen, ihr eigenes Herz, wie Philo fagt,^) Gott

aufzuopfern und konnten fich auf den Propheten, der von

dem überall aufzuopfernden, reinen Speifeopfer redete, be-

rufen. Bei ihnen verfteht fich am einfachften, dag fie die

Darbringung von blutigen Opfern im Tempel unterliegen,

ohne dag deshalb eine eigentliche Feindfchaft zwifchen ihnen

Behauptung aufgestellt worden, der Buddhismus, deffen Mönditum eine

Analogie zu dem Leben der Effener darbieten kann, fei auf die Bildung

des Et[enismus von wefentlidiem Einfluß gewejen. S. Hilgenfeld, ZWTh
1867, S. 97 ff., 1868, S. 343 ff. 1871, S. 50 ff. Aber abgefehen von der

Nadiridit über einen indifdien Fanatiker, weldier eine von König Porus

an Augu[tus abgefandte Gefandtfdiaft begleitete und pch Jelb[t lebendig

zu Athen verbrannte (Nikolaus v. Damaskus in Strabo 15, 1, 73 p. 720

und 15, 1, 4 p, 686. Dio Cass. 54, 9. Das Grab wurde nach Plutardi

Vit. Alex. 69 zu Athen gezeigt. Auf die Selbstverbrennung diefes Fa-

natikers fdieint Paulus 1 Cor. 13, 3 anzufpielen), werden die Buddhiften

innerhalb des römifdien Reiches, folange es Effener gab, weder bei heid-

nifchen noch bei chriftlidien Sdirift[tellern erwähnt, vgl. Lightfoot 1, c.

p. 390-396. Zeller, Zur Vorgefchichte etc. S. 209-213.

') B. J. 2, 8, 2.

2) N. H. 5, 17.

3) Philo § 12. S. o. S. 433.
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und den paläftinenfifdien Juden beftand. Ihnen dienten als

Vorbild für ihr gemeinfames Leben zunädift die Propheten ihr Vorbild,

und die Prophetenfchulen/) denen fie audi in der Verkündi- die

gung der Zukunft nadifolgen wollten. Vermutlich find fie
Propheten.

unter den Makkabäerfürften zu einer Zeit der äugern Sicher-

heit des Landes und der Innern religiöfen Begeifterung,

welche naturgemäß audi auf die außerhalb Paläftinas Leben-

den einwirkte, zuerft aufgetreten.^)

Einzelnes in ihren Anfchauungen und Gebräuchen er- Erklärung

klärt fich einfach aus ihrem überfpannten Begriff des Juden- ihrer Anfdiau-

tums, namentlidi nach der afzetifchen Seite hin. So z. B. ""^^" ""^

ihre Verehrung des Mofes, ihre ftrenge Beobachtung des

Sabbats und der Reinheitsgefe^e, deren übermäßig ängftlidie

Beobachtung angefidits der Gefahr, jeden Augenblidc durch

eine anftreifende Berührung einer Frau der levitifdien Ver-

unreinigung ausgefegt zu fein, auch zu einer Mißachtung

oder Vermeidung der Ehe führen konnte.^) Jedenfalls er-

klärt fich aus ihrem afzetifchen Grundzug die Verwerfung

des Salböls und die Einfachheit des Mahles.*) Um nicht

unbedacht zu fchwören,^) vermied man das Schwören über-

haupt

Unjüdifch ift aber jedenfalls die eigentümliche Verehrung
der Sonne, wenn fie auch nicht notwendig mit dem Mono-
theismus unvereinbar gewefen fein mag. Sie fand fich auch

fonft im Orient^) und ift eine Eigentümlichkeit des Parfis-

mus.O Unjüdifch waren auch die anthropologifchen Ideen

1) Vgl. 1 Kön. 10, 5. 19, 18. 20. 3 Kön. 22, 6. 18, 4 4 Kön. 2, 3.

5. 4, 1. 38.

2) Friedländer, Zur Entftehungsgefdiidite des Chriftentums. Wien
1894, S, 98-142 will den Effenismus als den „auf paläjtinenfifdien Boden
verpflanzten jüdifdien Alexandrinismus, der hier allerdings ftark gedämpft
erfdieint" (S 7), anfehen. Allein dafür ift der Unterfchied zwifchen den
Effenern und den Therapeuten {\. u.) zu grog.

') Vgl. Lev. 15, 18 ff, S. Grä^, Gefdiichte der Juden III«, 91. Die
Sitte bei der Entleerung und das Bedecken der Lenden beim Bade er-

klärt fich wohl durdi Deuter. 23, 13 f.

*) S. o. 430 f.

5) Lev. 5, 4.

«) Tacit. Hist. 3, 24: Undique clamor, et orientem solem (ita in

Syria mos est) tertiani salutavere.

') Vgl. Lightfoot 1. c. p. 387.
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der Effener, welche fie mit den Griechen teilten und die am
meiften Anklänge mit dem Piatonismus ^) haben.

Im nationalen Leben haben die Effener fchon wegen

ihrer geringen Zahl und ihrer Zurückgezogenheit, vermutlich

aber audi wegen ihres hellenifchen Charakters keine Rolle

gefpielt.

Der Effenis- In früherer Zeit hat man bisweilen den Effenismus als

mus und das einen Vorläufer des Chriftentums darfteilen ^) und Johannes
Chriftentum.

^jgjj Täufer wie Jakobus, den „Bruder" des Herrn, mit den

Effenern in Verbindung bringen wollen.^) Aber der Täufer,

der nicht wie die Effener ein Cönobit, fondern ein Einfiedler

war und auch in Kleidung und Nahrung fich von ihnen unter-

fchied, hat weder in feinen Lehrfä^en, wie fie in jeiner Büß-

predigt an die große Volksmaffe zutage treten, noch in feiner

Tätigkeit der fofortigen Taufe aller, die bußfertig zu ihm

kamen, Berührungspunkte^ mit den gemeinfam lebenden und

von der Menge fidi abfchließenden Effenern. Er hat feine

Vorbilder nur in den Propheten. Jakobus, der „Bruder" des

Herrn, hatte aber fo wenig mit den Effenern zu tun, daß er

am Tempel-Gottesdienfte und den täglichen Opfern dafelbft

teilnahm, geradefo wie es auch die erften Chriften taten.

Es ift nicht einmal richtig, daß der Effenismus, in deffen

Syftem von einer meffianifchen Idee oder Erwartung fich

keine Spur findet, einen Einfluß auf die Irrlehre gehabt hat,*)

1) Vgl. besonders den Phädrus Piatos.

^) Vgl. König, Art. Effener im Kirchenlexikon 4, 912—16 und P.

Chapuis, L'influence de l'Essenisme sur les origines chretiennes in der

Rev. de theol. et de philos., Lausanne 1903, t. 36 p. 193-228. Eine An-

zahl Karmelitermöndie des 17. Jahrhunderts hatten die Effener mit den

Chriften identifiziert und den Karmeliterorden auf den Effenerorden zurück-

geführt. Vgl. die Literatur bei Lucius 1. c. S. 8 f.

3) Vgl. z. B. Grä^, Gefdiidite der Juden IIP, 276 ff. 311 ff. In

Bezug auf den Täufer teilt auch M. Friedländer (der die Anfchauung von

Grä^, der Effenismus fei nur ein Zweig des Pharifäismus in feinem

Werke, Die religiöfe Bewegung ete. S. 114—168 fcharf bekämpft) diefen

Standpunkt, überfieht aber z. B. ganz, dag der Einfiedler Banus
(f. o.

S. 427, 1) gar kein Effener war. Vgl. dagegen u. a. Lightfoot 1. c.

p. 397 ff. Zurhellen, Johannes der Täufer und fein Verhältnis zum Juden-

tum, Bonn 1903 (Differt.), S. 54 ff. Inniger, Johannes der Täufer, Wien

1908, S. 161.

*) Dafür Lightfoot 1. c. p. 409 und Klöpper, Der Brief an die Co-

loffer, B. 1882, S. 76 ff.; dagegen Henle 1. c. S. 59-93.
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welche fidi in der Kirche zu Koloffä in den Tagen des Apoftels

Paulus geltend machte, wenngleich zwifchen jeder Irrlehre,

einem gnoftifch angehauchten Judaismus und dem.Effenismus

jich einige verwandte Züge finden.

Wie Jallte auch eine jüdifche Sekte mit einer {o weit-

gehenden Sabbatheiligung und einer folchen Änfchauung von

dem Werte und der Notwendigkeit der Abwafchungen mit

der Lehre Chrifti, der gerade wegen diefer Dinge fchon mit

den Pharifäern fo oft in Konflikt kam, etwas zu tun haben!

Er a& und trank und wurde deshalb ein Schlemmer und

Wfeintrinker genannt,^) er liej^ fich falben,'^) er wirkte auf

einer Hochzeit fein erftes Wunder, kurz, er ift in Wort und

Beifpiel das Gegenteil von einem Effener. Daß der Effenis-

mus einige Züge einer höheren Moral hat, beweift nur das

natürliche Wachstum des dem Menfchen angebornen fittlichen

Sinnes unter Verhältniffen, welche diefem Wachstum günftig

find^) Wie wenig Wert aber auf folche Analogien als Be-

weife eines inneren Zufammenhangs zu legen ift, zeigt z. B.

die Gütergemeinfchaft der erften Chriften, welche bei ihnen

eine ganz freiwillige war und keineswegs das Aufgeben

jeden Eigentums bedeutete, wie auch ihr gemeinfames Leben
dem der Effener durchaus nicht ähnelte/)

1) Matth. 11, 19. Luc. 7, 34.

^) Luc. 7, 46. Vgl. Matth. 6, 17.

3) Lightfoot I. c. p. 415.

*) S. Apg. 5, 4. — Nach Epi^anius, Haeres. 19, 1 sqq. 20, 3. 53, 1

(vgl. auch Hippol. Haeres. 9, 13-17 und Origen. bei Euseb. H. E. 6, 38)

hat wenig[tens eine diriftliche Sekte ihren Ursprung aus den Effenern,

nämlidi die der Samp[äer, welche zur Zeit des Epiphanius an den
Küften des Toten Meeres und in Moab exiftierten. Er nennt [ie audi

Offener und Elkefaiten und fagt, fie feien weder Chriften, noch Juden,
noch Heiden. Auf die Effener können die bei den Sampfäern übliche

Beibehaltung der Befdineidung, des Sabbats und anderer mofaifdier

Einrichtungen und die öftere Wiederholung der Taufe hinweifen. Vgl.

Lightfoot 1. c. p. 88 und 374 f. Funk, Art. Elkefaiten im Kirchenlexikon

4, 404—407. W. Brandt, Elchasai ein Religionsftifter und fein V^erk.
Beiträge zur jüdifchen, chrlftlichen und allgemeinen Religionsgefdiidite.

L. 1912, 25 ff. 43. 104 f. 118. Der Standpunkt der Elkefaiten ift im
wefentlichen auch in den klementinifdien Homilien vertreten (Barden-
hewer, Qefdi. der altkirchl. Literatur I, 354). über die in le^teren fich

findenden Analogien mit den Effenern vgl. Zeller, Zur Vorgefdiichte etc.

5. 217-223.
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Kein Zu- In der irrtümlichen Meinung, die Therapeuten jeien in

fammenhang Ägypten lebende Effener gewefen, ift man auf den Gedanken
'^'|^^.®"*"f^'- gekommen, diriltlidi gewordene Eflener, die in Ägypten ihre

frühere Lebenswei[e fortgefe^t hätten, wären für die Ent-

ftehung des ägyptifdien Möndislebens von Bedeutung ge-

wefen, und es bestände zwifchen den Effenern und den dirift-

lidien Mönchen ein Zufammenhang.^) Allein es gibt nur ganz

natürliche Analogien, wie fie fidi auch z. B. bei den Buddhi-

ften finden. Die Sehnfudit der Menfdien nadi einer voll-

kommenen Vereinigung mit Gott durdi Abftreifung alles

Irdifchen ift eben ein allgemein menfdilicher Zug, der nur

feine reinfte Auffaffung und vollkommenfte Ausprägung im

diriftlichen Mönchsleben gefunden hat.

4, Die Therapeuten.^)

Mit den Effenern hat in afzetifcher Hinficht eine andere

allerdings außerhalb Paläftinas vorkommende Sekte, deren

Blüte in das erfte diriftliche Jahrhundert fällt und über deren

Wefen uns Philo in feiner Schrift vom kontemplativen Leben

berichtet, Ähnlichkeit.^)

1) Wuku, Die Effener nach Jos. Flavius und das Möndhtum nach

der Regel des heiligen Benedikt, Studien und Mitteilungen aus dem
Benediktiner- und dem Zifterzienferorden. XL Jahrg. 1890, S. 223 -230.

Vgl. dagegen Ermoni 1. c. p 25-27.

^) Vgl. Lucius, Die Therapeuten und ihre Stellung in der Gefdiidite

der Afzefe. Stragb. 1879.' Nirfdil, Die Therapeuten, Mainz 1890. Cony-

beaie, Philo about the contemplative life, critically edited with a defence

of its genuiness. Oxford 1895. P. Wendland, Die Therapeuten und die

Schrift vom befchaulichen Leben in den Jahrbb. für klaff. Philologie XXll.

Supplementbd 1896, 693 ff (auch befonders Leipz 1896). Gut orientiert

auch Zeck, Die Therapeuten im Kirdienlexikon 11, 1599—1601.

3) Ueiil ßi'.v &ni)^}]ri)tov, lat. de vita contemplativa. Ausg. Mangey

II, 471—486; Conybeare s. Anm. 2; Ausg. von Cohn, in Philonis Alexan-

drini opera vol. VI, 32-50. Über Philo s. u. Die Sdirift ift nach dem
Vorgang von Lucius

(f. Anm. 2) von vielen Gelehrten als eine um das

Jahr 300 n. Chr. verfaßte diriftliche Tendenzfdirift, welche das eben erft

entftehende Mönchtum als eine ältere Inftitution darftellen follte, angefehen

worden. An der Editheit ift aber nach den Unterfudiungen von Masse-

bieau (Le traite de la vie contemplative et la question des Therapeutes

in Revue de l'hist. des relig. XVI, 1887, 170-198, 284-319 und feparat

Paris 1888), Conybeare 1. c. p. 258—358 und Wendland 1. c. (vgl. audi
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Nadi feiner Darftellung gab es in vielen Gegenden der Therapeuten

Erde, befonders aber in allen Gauen Ägyptens und am i"' weitern

meiften bei Alexandrien, Leute, die ihren Befi^, ihre Ver- ^'""®"

wandten und Freunde und ihr Vaterland verließen und, um
fidi der Unruhe, den Sorgen und den Verjudiungen der

Städte zu entziehen, die Einfamkeit auffuchten.O Er fchildert

aber in feiner Sdirift nur eine Gemeinfchaft von jüdifdien

Afzeten oder Therapeuten am mareotifchen See, im Süden Therapeuten

von Alexandrien, „zu weldier von überall her die heften i"^ engern

überfiedeln", die fomit als Mufter aller gelten foH. Es fei
^'""®-

gleich bemerkt, da)5 diefe Schilderung mit der Anfdiauung

von einer über die ganze Welt verbreiteten jüdifdien Genoffen-

fchaft unvereinbar ift und deshalb feine allgemeinen Bemer-

kungen nadi der übrigens gewöhnlichen Auffaffung von

Therapeuten im weiteren Sinne verftanden werden muffen,

d. h. von Leuten, die eine afzetifch-myftifdie Denk- und Le-

bensweife hatten wie die Therapeuten am mareotifchen See.

Vermutlich redinet aber Philo zu diefen Leuten nicht bloß

jüdifche Sdiriftgelehrte, fondern auch griediifche Philofophen,

wie z. B. die Platoniker und Neupythagoräer.'^)

Sie heißen nach Philo Therapeuten, entweder weil ihre Der Name

Heilkunft die Seele von ihren durch allerhand Leidenfchaften Therapeuten.

verurfaditen Krankheiten, wie z. B. Unruhe, Furcht, Traurig-

keit u. dergl. befreit oder weil fie durch die Natur und heilige

Gefe^e belehrt worden find, Gott als das Seiende, das beffer

noch Brehier, Les idees philos. et religieuses de Philon d'Alexandrie.
Paris 1908, p. 321-324) nicht mehr zu zweifeln. Sie bildete nach
Wendland (S. 720 ff.) wahrfdieinlich die Fortfetjung- des bei Bus. Praep.
ev. VIII, 12 pch findenden Fragments über die Eper und wie diefes
einen Teil der Schrift »f v^e(< ^loväaimv dnoXuyLn, die wahrfdieinlich identifch

ift mit der philonifdien Sdirift 'Y7to&szi^<i (Unterftellungen, d. h. Anklagen
gegen die Juden), aus weldier andere Fragmente in Euseb. Praep.
ev. VIII, 6-7 erhalten find. Vgl. auch u. die Erörterung über die Schriften
Philos. — Im folgenden ift der Text von Conybeare benu^t, aber nadi
Mangeys Ausgabe, Bd. II, S. 471 sqq., deren" Seitenzahlen fowohl bei
Conybeare wie audi bei Riditer u. a. angegeben find, als der verbrei-
tetften zitiert.

') Philo in M. I, 474.

Vgl. Wendland 1. c. S. 733 f.
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ift als das Gute, einfadher als das Eine und urfprfinglidier

als die Einheit zu verehren.^)

Die Die Niederlallung bei Alexandrien beftand aus Männern
Mitglieder, „„d Frauen, d. h. mei[t bejahrten Jungfrauen.^) Sie wohnten
Wohnung,

-^^ einfadien, nidit weit voneinander entfernt liegenden Woh-

fdiäftigung
nungen. Jede derfelben enthält ein heiliges Gemach,^) in

weldiem fie allein die Myfterien des heiligen Lebens üben.*)

Dort hinein bringen fie weder Speife noch Trank, fondern

nur das Gefe^, die Propheten und Hymnen und anderes,

wo durch die Einficht und Gottfeligkeit vermehrt und vollendet

wird.^) Somit mufe die Wohnung wenigftens noch ein zweites

Gemach, in welchem Nahrung genommen wurde, enthalten

haben. Im Winter waren die Therapeuten mit einem wolle-

nen, im Sommer mit einem leinenen Gewand gekleidet.^)

Zweimal am Tage, nämlich morgens und abends, beteten

fie.'') Den ganzen übrigen Tag widmeten fie fich der Afzefe

und zwar dem Studium der Heiligen Schrift, welche fie im

Glauben, dag; der Wortlaut der Heiligen Schrift einen ver-

borgenen Sinn in [ich fdiliege, allegorifch erklärten. Bei

diefen Studien bedienten fie fich als Vorbilder der „Schriften

alter Männer, welche die Stifter der Sekte waren" und viele

Denkmale allegorifcher Erklärung hinterlaffen haben^.) Auch

darin, fo fagt Philo, ahmen fie ihnen nach, daß fie in ver-

fchiedenen Versmaßen und allerlei Melodien mit ernftem

*) Philo M. 1, 471 sq. »e^aneveiv heif3t fowohl „heilen", als audi

„verehren, dienen". Wendland 1. c S 735 madit darauf aufmerkfam,

daß Philo hier den Therapeuten Jeinen eigenen, ab[trakten Gottesbegriff

unterfchiebt.

2) Philo M. 476, 26. 482, 3. Vgl. Wendland S. 738.

^) Es heißt öeßvnov= Heiligtum und fiova<ST>i^i.ov, hier ein Zimmer,

in welchem man allein ift.

*) M. 475, 14—16. 476, 5 f.

^) M. 475, 17— 22: vouovq yal löyta &e6ni6&EVta did JiQOqirjtüv, xai

i'/ivovc;, y.al rd «AAa [wohl andere Schriften] nlg intÖrT^nij xnet Evösßein ßvvav-

^ovxai xai- TskEiovrrai. Unter den Hymnen find nach philonifdiem Sprach-

gebrauch die Pfalmen ver[tanden. Vgl. Massebieau, p, 288. Conybeare,

p. 312.

«) M. 477, 22.

') M. 475, 25 ff.

8) M. 476, 34—43.
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Rhythmus Gefänge und Hymnen auf Gott verfallen.^) Erft

nach Sonnenuntergang verlaffen fie ihr Heiligtum und nehmen

je^t erft Speife und Trank zu fidi.^) Was fie an gewöhn-

lidien Tagen nahmen, wird nidit gefagt, am fiebenten Tage

nahmen fie aber nur Waffer, Brot und Salz, welch le^teres

einige mit etwas Hyfop würzen.^) Einige nahmen nur alle

drei Tage Nahrung, andere fogar erft nadi doppelt fo langer

Zeit.^)

Der fiebente Tag^) wurde feftlidi begangen. Nachdem Feier des

fie nämlidi für die Seele geforgt, falbten fie an dem Tage 7. Tages.

den Leib^) und verfammelten fidi im gemeinfamen Heiligtum,

welches durch eine drei bis vier Ellen hohe Scheidewand in

zwei Abteilungen, eine für die Männer und eine für die

Frauen, geteilt war.^) Dort festen fie fidi nun nach dem

Alter^) und hielt der Ältefte und in den Lehren Erfahrenfte

einen Vortrag,^) währenddeffen die Zuhörer ihren Beifall

nur durdi Augen- und Kopfbewegungen kundtun.^")

Das größte Feft begingen die Therapeuten bei Alexan- Das größte

drien am 50. Tage, d. h. wahrfdieinlich am 50. Tage nadi ^^f*-

Oftern, obwohl dies nicht ausdrüdilich gefagt ift, alfo am
Pfingftfefte.") Am Vorabende, dem 49. Tage, verfammelten

') M. 476, 1-5.

2) M. 476, 38.

3) M, 477, 7—9. Dort ift nur von der Speife am 7. Tage die Rede.

Massebieau, p. 295 sq. meint, nur die, weldhe überhaupt bloß zweimal

in der Woche aßen, hätten fidi auf diefe fdimale Koft befdiränltt. Jeden-

falls nahmen andere wenigftens Wein. Denn es heißt M. 483, 4: „in

jenen Tagen [des Feftes] wird kein Wein hereingebracht." „Probablement

ils ne se reduisaient pas non plus au pain et au sei mele d'hysope",

Massebieau, p, 295. So auch Conybeare 1. c, p. 246.

') M. 476, 43 ff.

'") Gemeint ift allem Anfcheine nach der Sabbat, den hier (M, 476, 24.

477, 2) Philo wie oft (vgl. Wendland, S. 741) Bß,iö,it] nennt.

•) M. 477, 5.

') M. 476, Bf.

8) M. 476, 24 ff.

ö) M. 476, 14 f.

'°) M. 476, 22 f.

^') Vgl. zu M. 481, 22 nvroi xo nkv n^xtixov d9-pnii^nvTctr. <tl enxri ißSo-

f.iäd'b)v die trefflichen Ausführungen von Conybeare 1. c. p. 337 f. Vgl.

auch M. 481, 25: toxt dk n(jue<'^xio<; fieyi'ixriq to^tXTJg rjv "evxrjxovxo? ?Xa/ev^

' Yiiotatoi; nctl (pvöixojtaxog dgt&/iöjv etc. Wendland, p. 741 meint, wie fchon
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fidi Männer und Frauen weißgekleidet zu einem Freuden-

mahle. Nachdem fie fich an ihre Plä^e geftellt hatten, er-

hoben iie in Reihen ftehend auf ein Zeidien des Auffehers

Augen und Hände zum Himmel und flehtenjzu Gott, es möge
ihm das Freudenmahl wohlgefällig fein.^) Dann nahmen

fie Pla^ und zwar nach der Zeit des Eintritts in die Gemein-

fchaft,^) die Männer zur Rechten, die Frauen zur Linken.^)

Die jüngeren Mitglieder bedienten die andern, durften aber

nicht wie Sklaven, da die Therapeuten die Sklaverei verab-

fcheuten, aufgefchürzt fein.*) Wein wurde nicht aufgetragen,

fondern nur Waffer, welches für die Schwächeren gewärmt

wurde. Auf dem Tifche ftanden Brot und Salz, welches einige

mit Hyfop mifchten.^) Wenn nun alle fidi zu Tifch gefegt

hatten, erklärte einer der Älteften allegorifch eine Schriftftelle

oder beantwortete eine aufgeworfene Frage.®) Am Schlug

klatfchten alle mit den Händen Beifall. Dann ftand einer

auf und fang einen von ihm oder von einem älteren Dichter

verfaßten Hymnus auf Gott, dem andere in beftimmter Ord-

nung folgten, während die übrigen, wenn fie nicht gerade

die Schlufeverfe mitfingen mußten, ruhig zuhörten.') Dann
brachten die Diener „den vorhin erwähnten Tifch mit der

heiligften Speife, Brot und Salz gemifcht mit Hyfop, hinein".

Philo erklärt dies aus der Ehrfurcht vor dem heiligen Tifche

vorher Massebieau, p. 304 ss., die Therapeuten hätten pch alle 50 Tage,

alfo 7 mal (mitunter 8 mal)- im Jahre versammelt, und bringt 741,3 einige

Stellen zum Beweife, daß , rfl i-rrd iß&<,nado>v" in M. 481,23 „alle 50 Tage"

heiße. Man kann aber doch nidit 7- oder 8mal fieyiörri eo^rij feiern. Daß
die Therapeuten auch die übrigen jüdifchen Fefte, fpeziell das Ofterfe[t

feierten, wird nicht geleugnet. Aber das Ofterfeft wurde in fti engerer

Weife gefeiert und das Pfingftfeft, welches Philo' als das größte Feft an-

fah (Vgl. de Septenario M. 2, 281 und
f.

Conybeare, p. 101 und 306),

diente ihm be(fer als ein anderes Feft dazu, eine Analogie und zugleich

einen Kontraft zu den heidnifchen Banquets, die gerade vorher von ihm

befdirieben worden find, darzuftellen. Vgl, Conybeare, p. 306 ff. 313 f.

') M. 481, 25 ff, ,

2) M. 481, 40 f.

3) M. 482, 14.

*) M. 482, 24-483, 1.

') M. 483, 2—15.

«) M. 483, 16-484, 8.

') M. 484, 9-21.
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im heiligen Vorhofe, auf weldiem ungesäuertes Brot und

Salz ohne Gewürz lagen. Denn es fei geziemend, dag; die

reinften und einfadiften Speifen als befondere Belohnung

für ihren Dienft der heften Klaffe von Menfdien, den Prie-

ftern, dargebracht werde.')

Nadi dem Mahle begann „die heilige Naditfeier".-) Es

fangen nämlidi zwei Chöre, ein Männer- und ein Frauen-

Chor, jeder unter einem beftimmten Reigenführer, teils zu-

fammen, teils in Wedifelgefang Hymnen auf Gott und führten

dabei, zuerft getrennt, dann in einen Chor vereinigt, feier-

liche Tänze auf. Philo meint, dies fei zur Nadiahmung der

Gefänge und Tänze nach dem Durchgang durch das Rote

Meer^) gefchehen. Erft am Morgen fand die Feier ihr Ende.

Beim Sonnenaufgang erhoben alle die Hände zum Himmel
und beteten um einen glüdthchen Tag, um Wahrheit und
Schärfe des Geiftes. Dann ging jeder in fein Heiligtum

zurüdf.

Was nun das Urteil über die Therapeuten angeht, fo sie waren

hat Eufebius,*) dem fich die fpäteren Sdiriftfteller bis zum keine dirift-

16. Jahrhundert anfchloffen,^) die Vermutung ausgefprodien, ^^*^"

die Therapeuten feien chriftlidie Afzeten gewefen, deren Auf- ^^2^*®"-

enthalt gerade in Ägypten fich durch die Predigt des heiHgen

Markus dafelbft erkläre.^) Man hat fie auch mit nodh ge-

ringerer Wahrfcheinlichkeit für der Hauptfache nach ehemahge
zum Ghriftentum bekehrte jüdifche Priefter, welche fidi aus

Furcht vor den Nachftellungen des Hohen Rates von Jeru-

falem nadi Alexandrien geflüchtet hätten, anfehen wollen.^)

M. 484, 22-33.

") Ilccvvxk. M. 484, 33-485, 40.

3) Exod. 15, 1. 10.

*) Euseb H. E. 2, 16. 17.

5) Vgl. befonders Gonybeare, p. 318-320.

«) l{t De vita contemplativa, wie Gonybeare, p. 276. 290 meint, eine

ältere Sdirift des Philo und etwa um 22 oder 23 p. Chr. entftanden, (o

kann felbftver{tändlich von einer Kenntnis des Chriftentums in Alexan-
drien um diefe Zeit keine Rede fein.

') Nirfdil, die Therapeuten, Mainz 1890 hat die Hypothefe des Eufe-
bius zwar wieder aufgefrifcht, aber durch feine Erklärung ficher nidit ver-

beffert. Er \agt z. B. allen Ern[tes, die angefehenften Mitglieder hätten
nidit einmal von weitem aus ihrer Zelle hinausgefdiaut, um nidit von
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Allein wenn audi die Wertfdiä^ung der Jungfräulidikeit und

des ajzetifdien Lebens an fidi auf Chriften hinweijen könnte

und audi die Beibehaltung einzelner jüdifdier Gebräudie und

Sitten bei Chriften, die aus dem Judentum hervorgegangen

waren, erklärlidi wäre, fo liegt doch kein Grund vor, das

Zeugnis des Verfaffers, welcher den Verein als einen jüdifdien

bezeidmet, zu bezweifeln.^ Eine Anfpielung auf die dirift-

lidien Agapen läf;t fich in dem Genu^ von Waffer und Brot

und Salz vermifcht mit Hyfop fchlechterdings nidit erkennen,

wie auch das ganze Werk vom befdiaulichen Leben keine

fpeziell diriftlichen Vorftellungen enthält. Markus ift früheftens

in den vierziger Jahren nadi Alexandrien gekommen und

das Leben des Philo fiel zu früh, als dag er mit den dirift-

lichen Ideen hätte bekannt werden follen.

Sie waren F^^ den je^t gewöhnlidi ^) anerkannten jüdifdien Cha-

Juden. rakter der Therapeuten fpridit, dajg fie die jüdifdien Sdiriften

ftudieren, den Sabbat und die jüdifchen Fefte feiern u. dergl.

Auffallend ift allerdings bei einem jüdifdien Verein die Hoch-

fdiä^ung der Jungfräulidikeit. Allein diefe findet fidi auch

fonft bei Philo, der uns allein das Leben der Therapeuten

fdiildert, bezeugt.^)

Haben mit ^^t den Effenern haben fie, abgefehen von der afzetifdien

den Effenern Riditung und einigen andern Ähnlichkeiten, nichts zu tun.*)

nidits zu tun.

den alexandrinifdien Juden als ehemalige jüdifdie Priefter erkannt zu

werden (S. 49). Sie hätten fich audi von Philo ferngehalten und ihn nur

fo weit in ihr Religionswefen eingeweiht, daß er die Vorftellung erhielt,

es handle fidi um eine kontemplative jüdifdie Sekte (S. 53 f.). Sie hätten,

um ihren Charakter als eine diriftlidie Gemeinde zu verbergen, ihren

Urfprung auf alte Männer zurüdigeführt, darüber aber dem Philo keinen

weiteren Auffdiluf^ gegeben (S. 56).

^) Vgl. audi Wendland, S. 756 ff.

*) Nadi dem Vorgang der Magdeburger Centuriatoren. Vgl. Cony-

• beare, p. 320 ff. Lucius vertritt in feinem Werke Die Therapeuten 1879

die Theorie, De vita contemplativa fei eine Tendenzfdirift, eine etwa zu

Ende des 3. Jahrhunderts unter dem Namen Philos zugunften der dirift-

lidien Afzefe verfaßte Apologie (Lucius S. 198). Vgl. dagegen u, a.

Conybeare p. .y26 ff. Sie darf nadi den Darlegungen von Massebieau,

Conybeare und Wendland als faft ganz überwunden angefehen werden.

Vgl. audi Bouffet, Die Religion etc. S. 443, 1.

3) Vgl. Conybeare 302 ff. 317. Wendland 743 ff.

*) G. Fayot, Etüde sur les Therapeutes et le traite de la vie con-
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Ihre Organifation, ihre Stellung zur Arbeit u. a. i[t ganz ver-

fchieden.^)

Neuerdings ift die Anfidit geäußert worden,^) fie feien Sind keine

aus den Kreifen der jüdifdien Schriftgelehrten hervorgegangen, idealisierte

deren Anfchauungen und Gebräuche Philo faft unbewußt nadi jüdifdie

den treibenden Gedanken und Motiven feiner eigenen Lebens- "
*'

anfchauung idealifiert habe. Er habe ein Gegenftück zu einer

Schilderung des Stoikers Chairemon liefern wollen,^) welcher

in idealifierter Weife das Leben der oberften Klaffen der

heidnifchen ägyptifchen Priefter befchrieben habe.*) Der Name
Therapeuten fei in heidnifchen Infchriften befonders von fol-

chen gebraucht, welche fich der Verehrung ägyptifcher Gott-

heiten widmeten, und dürfte fich der von Philo gefchilderte

jüdifche Verein nach Analogie folcher Kultvereine genannt

haben.-'*) Aber tro^ diefer feinen Beobachtungen geht's nicht

an, die Therapeuten als idealifierte jüdifche Schriftgelehrten

anzufehen. Denn Philo hat fie allerdings als einen jüdifchen^) Sie waren ein

Verein,^ aber als einen Verein von Philofophen*) aufgefaßt jüdifdier

und dargeftellt, und betont zu Eingang feiner Schrift befon- Verein von

ders ihre hiftorifche V^ahrheit.^)
Phiiofophen.

Daß die Therapeuten den philonifchen Gottesbegriff, die

templative, Geneve 1889 fdbreibt das Werk einem im 2. Jhrdt. n. Chr.

lebenden zum Chriftentum bekehrten alexandrinijchen Juden zu. Es fei

eine „fiction imitee de la societe essenienne et con9ue d'apres un ideal

de l'auteur" (p. 114). Friedländer, Zur Entftehungsgefdiidite des Chriften-

tums, Wien 1894, S. 59 ff. hält die Therapeuten für Effener der Diafpora

und den Verfafler der Vita contemplativa für einen alexandrinifdien Juden

aus dem Zeitalter Philos.

*) Vgl. u. a. Lucius, Die Therapeuten S. 35 ff.

«) Wendland S. 748 ff.

3) Wendland S. 754 ff.

*) Bei Porphyrius; De abstinentia IV, 6. 7.

4 Wendland S. 735.

®) Vgl. M. 481, 11 Ol Mavöim yvtÖQifioi. Schüler Mofis; M. 483, 11

von der allegorifdien Exegeje der Gefe^e. Vgl. Wendland S. 744 ff.

') Derartige Korporationen, welche pdi CAtaöo«, örvudoi oder coUegia

nannten, waren in Alexandrien und im ganzen römifdien Reiche verbreitet.

Vgl. z. B. Massebieau 298 Conybeare 297 ff.

^) Sogar in den Träumen befdiäftigten fich die Therapeuten mit „den

Lehren ihrer heiligen Philofophie", M. 475, 25. Vgl, audi z, B, ipi.Uouit.tZv

in 474, 2. 475, 36. 476, 39.

«) M. 471, 5 ff.
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philonifche Geringfdiä^ung des Sinnlichen haben, da§ fie aus

Furcht vor der ansteckenden Kraft des Böfen die Einfamkeit

auffuchen u. dergl.,^) erklärt fidi vielmehr entweder daraus,

daj5 die Anfchauungen Philos und der Therapeuten eine ge.-

mein[ame Quelle in der alexandrinifchen jüdifchen Spekulation

haben,^) oder daraus, dag der Verein fich eben unter dem
Einfluß der philonifchen Lehre gebildet hat und Philo ielbjt

demfelben zeitweilig angehörte. Das erftere erfcheint wahr-

fcheinlicher, allein audi das le^tere ift nicht von vornherein

abzuweifen. Denn wenn audi Philo in dem Traktate von

den Schriften alter Männer fpridit, welche Stifter der Sekte

waren und zahlreiche Denkmale allegorifcher Schrifterklärung

hinterlaffen haben, deren man fich als Vorbilder bediene,^)

fo gebraucht er doch, wie fchon zu Anfang gejagt wurde,

das Wort Therapeuten in einem, weitern und in einem

engern Sinne. In erfterem find alle Vertreter der am
mareoritifchen See gepflegten afzetifch-myftifchen Lebensweife

die Vorväter der dortigen Therapeuten und die hervorragend-

ften unter ihnen die Stifter. Wenn man aber einen Einfluß

des Philo auf die Therapeuten und feine Verbindung mit

diefen annimmt, fo braucht man fidi nicht daran zu ftojsen,

dafi er in feiner Vaterftadt Alexandrien Ämter und Würden
bekleidet und lange dem Studium griechifdier Philofophen

und Schriftfteller obgelegen hat. Denn bei der geringen

Kenntnis, welche wir von feinem Leben befi^en, bleibt die

Möglichkeit offen, dag er jahrelang ein derartiges zurück-

gezogenes Leben wie die Therapeuten geführt hat.

') Vgl. Conybeare p. 40-42. 51 ff. 260 ff. Wendland S. 735 f. 747.

-Massebieau p. 316 fagt: Le traite de la vie contemplative s'explique donc

a peu pres d'un bout ä l'autre par les oeuvres de Philon, surtout par

r Explication de la loi, mais en partie aussi par le Commentaire alle-

gorique. Im le^teren wolle aber Philo, dag man fidi er[t nach vorher-

gegangenem tätigem Leben, wenn man 50 Jahre alt geworden, der vita

contemplativa widme, (De profugis c. 6. Vgl. audi die bei Conybeare

p. 269 ff. aus De Profugis angeführten Stellen und ibid. p. 275 f.)

2) Dafür fpridit fidi u. a. Massebieau p. 290 f. 305 f. aus, weldier

die Entftehung der Therapeuten auf die groge Miffionstätigkeit der Juden

unter den Ptolemäern, womit der Name des Ariftobulus verbunden ift,

2urüd{führt.

3) M. 475, 40 ff.
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XIII. Kapitel.

Das häusliche und foziale Leben der Juden.

Von dem Orientalen ift bekannt, dafe er fehr am Alt-

hergebraditen hängt und infolge der höheren und mehr

gleidimäfeigen Temperatur und der meilt für weite Stredcen

gleidien Bodenbefdiaffenheit zur Veränderung feiner äugern

Lebensweife wenig Veranlaffung hat. Deshalb haben die

Beobaditungen des je^igen Lebens im Morgenlande, fpeziell

in Syrien und Paläftina, felbft für die neuteffamentlidie Zeit

nodi einen großen Wert. Man darf aber doch bei deren

Einfdiä^ung nidit vergeffen, dafe der Islam und die Araber

den von ihnen beherrfchten Völkern ihren Charakter aufge-

drüdct haben, daß in der damaligen Zeit das Volk in Palä-

ftina überhaupt auf einer höheren Stufe der Kultur ftand, als

dies im allgemeinen je^t der Fall ift, und daß die griediifdien

und römifchen Einflüffe wenigftens in den Städten, die an der

Küfte oder an größeren Verkehrsftraßen in der Nähe helle-

niftifdier Orte lagen, mit in Rechnung gezogen werden muffen.

1. Die Wohnung.^)

Der Unterfchied zwifchen einer modernen Wohnung und Moderne und

einer antiken, wie fie auch heutzutage nodi im Oriente antike Woh-

fidi oft findet, befteht nadi einer fcharffinnigen Ausführung nungen.

Niffens befonders darin, daß die Alten kein Glas hatten und

deshalb gezwungen waren, Luft und Licht durch die Haus-

tür oder durch eine Liditöffnung im Dache und durdi andere

Maueröffnungen in das Haus eindringen zu laffen. Aller-

dings ift das anders geworden in der erften Kaiferzeit. Denn

1) Vgl. Scbegg, Biblifdie Archäologie. Freib. 1887, S. 21-62, Ben-

zinger, Hebräifdie Archäologie, Freib. u, Leipz. 1894, S. 111—133. Warren,

art. House in Hastings Dict. II, 432. A. Rojenzweig, Das Wohnhaus in

der Miänah. B. 1907. Jf. Krengel, Das Hausgerät in der MiSnah. Frank-

furt a. M. 1899. Samuel Krauss, Talmudifdie Archäologie, Band 1, L, 1910

handelt ausführlidi über Wohnung und Hausgerät S.1-77 u. 268-416.

Karl Jägers, Das Bauernhaus in Paläjtina mit Rüdkfidit auf das biblijihe

Wohnhaus unterfudit und dargeftellt. Gott. 1912.

Feiten, Neuteftamentlidie Zcitgefdiidite. I 2. u. 3. Aufl. 29
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im erlten Jahrhundert hat es in Italien Glasfabriken gegeben

und haben fidi die Römer wenigftens bei Prachtbauten und

in befdiränktem Maße audi bei Wohnhäufern des Fenfter-

glafes bedient. Vorher war man zum Verfchließen der Fenfler

auf Läden oder Gitter oder auf Fenfterglimmer, der Lidit

einlädt, aber die Sonnenstrahlen abhält, angewiefen.^)

Die Wohnung Im Heiligen Lande erforderte das Klima eine Wohnung,
abhängig- in weldier man einerfeits vor dem Regen, anderseits vor den
vom Khma

heij^en Sonnenftrahlen gefchü^t war. Le^tere werden am

""h d ne
" ^infadhften durch kühle, kellerartige Räume abgehalten, wäh-

Baumateriai. rend man gegen den Rege-n fchon in einer recht einfachen,

luftigen Wohnung Sdiu^ fand und fidi damit um fo eher

begnügen konnte, weil faft das ganze Jahr hindurch ein

Aufenthalt im Freien möglich war.

Wie vom Klima, fo, hängt die Wohnung naturgemäß

überall vom Baumaterial ab. Paläftina war aber an Bau-

holz, befonders an Langholz ftets arm, dadurch war man
gezwungen, Lehmziegel und. in gebirgigen Gegenden, wo
leicht Kalkjtein gebrochen werden könnte, die[en zu ver-

wenden.

Die Häufer Von diefem Gefichtspunkte aus lä|5t fidi annehmen, da^
der Ärmeren, die Häufer der Ärmeren damals wie heute in Paläftina meift

viereckige, einftödcige, aus gebrannten oder an der Sonne
getrockneten Lehmziegeln gebaute Hütten gewefen find,

welche mit einem fladien Dach von Baumftämmen, Zweigen

und Äften verfehen wären, worüber eine, etwa einen Fufij didte,

feftgeftampfte Erdfchicht lag. Heutzutage enthalten fie nur

einen Raum, worin der für die Familie beftimmte Teil zwei

oder mehr Fujj höher als der andere für äas Hausvieh be-

ftimmte Teil liegt. Fenfter fehlen entweder ganz oder be-

ftehen nur aus Öffnungen in der Mauer. Das Licht kommt
durdi die Tür, welche zugleidi audi Kamin ift.

1) S. Marquardt, Das Privatleben der Römer, 2. Aufl. L. 1886,.

S. 215 ff, und S, 757 f. Über Fenfterglimmer, lat. lapis specularis (Plin.

N, H. 36, 160 ff. u. ö.), griedi. to Statpnvk (vgl. Philo Leg. ad Cajum

§ 45 über Alexandrien) vgl. Marquardt 1. c. p. 757. Die Angaben der

fpäteren talmudifdien Literatur über Glaswaren ftellt Herzfeld, Handels-

gefdiidite der Juden des Altertums, 2. Ausg. Braunfdiweig 1894, S. 125 f,

zufammen.
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Im habatäifdien Petra und im Hauran hat es audi damals

zum Teil großartige aus vielen Gemächern beftehende Höhlen-

wohnungen gegeben, wie aus den Reifebefchreibungen ef-

fiditlidi ift. Jedenfalls find aber von den Ifraeliten die vielen

Höhlen in den Kalkfteinfelfen Paläftinas damals nur vorüber-

gehend, wie z. B. bei der Überfülle der Herberge in Beth-

lehem^) oder in Kriegszeiten,^) benu^t worden. Den Räubern

boten [ie aber einen gelegenen Zufluditsort. ^) Audi von

ZeltWohnungen kann für diefe Zeit keine Rede fein, weil

die Ifraeliten fchon lange keine Nomaden mehr waren.

Die Häufer der wohlhabenden Leute find je^t vielfach Häufer der

fdiwere Gewölbebauten, d h. fie beftehen aus mit dicken ^or-

Mauern verfehenen Räumen, deren Dachgewölbe auf großen

maffiven Pfeilern ruhen. Diefe erfordern ein gutes Fundament,

weil fonft der ftarke Winterregen dasfelbe unterfpült, die

Erde lodiert oder fortfchwemmt und das Gebäude felbft zum
Wanken bringt.*)

In neuteftamentlidier Zeit find die größeren Häufer der

Vornehmen wohl gewöhnlidi mehrftödcig^) gewefen. Es läßt

fich annehmen, daß fie regelmäßig aus vier Flügeln beftan-

den, welche einen Hof umfchloffen,^) in deffen Mitte fidi ein

Brunnen oder Wafferbehälter befand.') In folche Häufer kam
man von der Straße her zunächft durdi einen Vorhof oder

eine Vorhalle,*) in welcher fich öfter ein Türhüter oder eine

Türhüterin aufhielt.^) Aus diefem Raum führte eine Tür

zum Aufgang zu den oberen Stockwerken und das Dach,

eine andere Tür in den erwähnten Hofraum. Erft von

diefem aus gelangte man in die unteren Gemächer. ^°) Wie

Luc. 2, 7.

«) Vgl. 1 Macc. 2, 3L 2 Macc. 6, 11.

3) Jos. B. J. 1, 16, 4.

*) MaUh. 7, 24 ff. Vgl. Benzinger S. 116.

*) Apg. 20, 9.

«) Nehem. 8, 16. MaUh. 26, 69.

') Jos. Ant. 12, 4, 11.

8) riQoavXtov bei Marc. 14, 68; nvXmv Luc. 16, 20. Apg. 10, 17. Ob
avATi bei Joh. 18, 15 der Haushof oder das Haus felbft bezeichnet, ift

zweifelhaft.

9) Joh. 18, 16. Apg. 12, 13. Jos. Ant. 17, 5, 2.

»«) Winer BRW Art. Haus I, 467.

29*
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noch je^t im Oriente werden die Iiintern Zimmer oder der

obere Stock den weiblidien Infaffen des Haufes zugewiefen

gewefen fein. Hier waren audi die Sdilafzimmer/) während

in den vorderen Räumen die Gäfte bewirtet wurden.^) Arme
fdiliefen entweder in dem einen gewöhnlichen Räume oder

dodi in einem Zimmer zufammen.^)

Heizung. Im Winter konnten die Zimmer durch ein Kohlenbecken

mit glühenden Kohlen oder trodcenen brennenden Scheiten

erwärmt werden.*)

Täfelung. Die Wände der Zimmer waren innen oft mit Mörtel,^)

in vornehmen Häufern mit einem farbigen Anwurf beworfen

und die Zimmerdecke oft getäfelt.^)

Mangel an Wenn audi, wie z. B. aus den Ausgrabungen von Pom-
Fenftern. peji bekannt ift und fdion oben erwähnt wurde,') Glas im

erjten chriftlichen Jahrhundert bekannt und auch bei den

Wohnhäufern reicher Leute in Italien und anderswo ver-

wendet worden fein mag, fo begnügte man fidi fidier in

Paläftina gewöhnlidi mit bloBen Öffnungen, welche mit Git-

tern^) oder Läden verfehen waren. Heutzutage liegen im

Orient die Fenfter in der Regel nach dem innern Hof. Allein

fchon nach dem Alten Teftamente kamen auch Ausnahmen
hiervon vor,") während das Neue Teftament, wenn auch nidit

in Paläftina, die Exiftenz großer, faft bis auf den Fußboden

reichender Fenfter vorausfe^t.^°)

Türen. An Privathäufern öffneten fleh, wie es fchon wegen der

Enge der Straße nötig war, die Türen gerade wie bei uns

nach innen. Tagsüber waren fie gefchloffen, aber nicht ver-

fchloffen. Man meldete fich durdi einen eifernen, Klopfer ^0

oder durch Rufen ^*) an. Wollte man die Tür verfdiließen,

1) Jos. Ant. 12, 4, U.
') Luc. 22, 12. Apg. 1, 13. 9, 37. 39. 20, 8 f.

s) Luc. 11, 7.

i) Schon Jerem. 36, 22 f. Vgl. Schegg. 1. c. S. 39.

') Vgl. Ezedi. 13, 10-15.

«) Jerem. 22, 14.

') S. o. S. 449 f.

«) Vgl. Cant. 2, 9. Prov. 7, 6.

») 4 Kön. 9, 30 f. Prov 7, 6 f.

'«) Apg 20, 9. Vgl. 2 Kor. 11, 33,

1') Luc. 12, 36 13, 25. Apg. 12, 13. Vgl. Matth. 7, 7. Apoc. 3, 20.

'») Apg. 12, 14. Apoc. 3, 20.
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fo fdiob man von innen den Riegel vor.^) Um eine Tür

z. B. bei Gefängniffen, Vorratskammern u. dergl. von auj^en

fperren oder öffnen zu können, bediente man fich Riegel,

welche von außen mit einem Sdilüffel zurückgefdioben werden

konnten.^)

Schon im alten Ägypten hat man Türüberfdiriften ge- Tür-

kannt.^) Daran erinnert die Vorfdirift des Gefe^es:*) Du überfchriften.

follft diefe Worte ^) auf die Pfoften deines Haufes und an

die Tore fchreiben. Die Rabbiner und vielleidit fchon vor

ihnen die Sdiriftgelehrten haben dies wörtlich aufgefaßt und

hefteten, wie es noch je^t bei den Juden "Gebrauch ift, ein

Holzkäftchen mit einem Pergamentblatt, worin die betreffen-

den Bibelabfdmitte ^) aufgefchrieben waren, an den oberen

Teil der rechten Türpfofte.'') Allgemein war aber ficher der

Gebrauch in der neuteftamentlichen Zeit nidit.

Die Dädier waren flach, aber mit einer geringen Neigung, Das Da*,

fo daß das Regenwaffer abfließen konnte und, wie das Ge-

{eß vorfchrieb,^) mit einem Geländer verfehen, welches aber

nicht notwendig hinderte, daß man von einem Dache auf

das andere und fo eine ganze Straße entlang gehen konnte. **)

Die engen Straßen der Städte und damit der Mangel an

frifcher Luft und freier Ausfidit brachten es mit fidii, daß man
fich in Paläftina viel auf dem Dache aufhielt und auch fchlief,

zumal man leicht durdi Zelte, Matten u. dergl. eine Art

1) Luc. 11, 7. Vgl. Eccli. 22, 33. Cant. 5, 6.

2) Vgl. z. B. Matth. 16, 19.

ä) Vgl. z. B. Wilkinson, Manners and customs of the ancient Egyp-
tians, L 1842, II ', 102. 123.

*) Deut. 6, 9.

4 Deut. 6, 4-5.

«) Deut. 6, 4—9 und 11, 13-21,

') Die Rolle heißt nr.T^. Vgl. Levy, Wörterb. III, 63. Über die

je^ige Sitte vgl. Mayer, Das Judentum in feinen Gebetenj^^Gebräuchen,

Gefe^en und Zeremonien, Regensb, 1843, S. 443—446. Rosenau, Jewish
ceremonial institutions and customs. Baltimore 1903, p. 107 ff.

«) Deut. 22, 8.

») Matth. 24, 17. Marc. 13, 15. Luc. 17, 31. Jos. Ant. 13, 5, 3.

In ehester in England hat man in einigen Straßen im erften Stockwerk
der Häufer an Stelle der nach der Straße gewandten Zimmer fortlaufende

Galerien oder Arkaden. Dieselben enthalten eine Reihe von Läden, lu

denen man an den Straßenedcen auf Treppen hinauffteigt.
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Gemach dort herftellen konnte, in dem man ungefehen ver-

weilte. Auf dem Dache betete Petrus.^) Vom Dache redete

man bisweilen zum Volke.^) Auf das Dach konnte man zu-

mal bei einftöckigen Häufern auf einer unter freiem Himmel
in einer Ecke des Hofes oder fonft im Freien vor dem Haufe

angebrachten Treppe oder auf einer Leiter hinauffteigen.**)

Ift es doch aus der Zeit Jefu bekannt, daß; einige Männer
einen Gichtbrüchigen hinauftrugen und ihn auf feinem „Bett"

„durch die Ziegel hinunter" liefen mitten vor Jefus.^) Die

Ziegel dürften in diefem Falle auf der über das Dach ge-

legten Erdfchicht^) zum Schule gegen den Regen gelegen

haben.^)

Das Das auch im Neuen Teftamente erwähnte Obergemach
Obergemadi. war nicht auf dem Dach, fondern war der über das ganze

Haus hingehende Söller oder Saal eines zweiftöckigen

Haufes.O

Zimmer- Die Zimmereinrichtung war damals auch in vornehmen
einrichtung. römifchen Häufern eine einfache und beftand vorzüglich aus

Sophas und Betten, Tifchen, Bänken, Stühlen, Schränken und

Haften.^) In Paläftina gehörte in der älteren Zeit zur Aus-

ftattung eines Zimmers für einen Gaft in einem vornehmen

Haufe Ruhebett, Tifch, Stuhl und Lampe.^) Während die

Ärmeren meift in ihrem Mantel auf einem Teppich oder auf

bloßer Erde oder in einem Feldbette, einer Pritfche, die man
wie einen Klappftuhl zufammenlegen konnte, fchliefen,^") be-

1) Apg. 10, 9.

2) B. J. 2, 21, 5. Vgl. Matth. 10, 27.

3) Sdiegg S. 31 f. 42. Warren S. 432

*) Luc. 5, 19. Vgl. Marc. 2, 4.

°) S. 0. 450.

«) Vgl. Schegg S. 42.

') Apg. 1, 13. 9, 37. 39. 20, 8, Jos. .Vita 30.

«) Vgl. Marquardt 1. c. S. 723 ff.

s) Vgl. 4 Kön. 4, 10.

**) Das Bett der Ärmeren bieg nQdßßaro?, grabatus, vgl, Marc. 2, 4.

9. 11. Job. 5, 8. Apg. 5, 15. 9, 33, „Das Bett" worauf der Gicht-

brüdiige lag, heißt Matth. 9, 2. 6. Luc. 5, 18 *Uvn {»Uviöiov Luc. 5, 19, 24),

welcher Ausdrude aber audi Marc. 4, 21. 7, 4. Luc. 8, 16 für den lectus

triclinaris, auf weldien man zu Tifdie lag (vgl. über die Einriditung

z. B. Marquardt 1. c, S. 302), gebraudit wird. Im Unterfdiied vom Bett

des Armen [teht Apg. 5, 15 Tihväatov für das des Reidien. — Die Mifdina
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dienten fidi die Vornehmeren zum Ruhen wie zum Schlafen

verfdiiedener Arten von Betten und Ruhebetten. Es waren

dies gewöhnlich mit Füjsen verfehene hölzerne Geftelle, welche

mit Gurten befpannt waren. Hierauf wurden Poljter, Dedcen

oder Teppiche, Tücher und Kiflen, wie fie befonders von

Ägypten oder Damaskus geliefert wurden, gelegt. ^ Der

Stuhl wird in den Büchern der Könige wohl erwähnt,^) weil

die Ifraeliten in der älteren Zeit wie die Ägypter zu Tifche

jafeen.^) Die Lampe, eine Öllampe mit Docht, hing in der

Mitte des Zimmers und brannte in der älteften Zeit, gerade

wie heute bei den Fellachen in Paläftina, fortwährend, und

wie diefe mit den Worten „er fchläft ini Finftern" fagen

wollen, da^ jemand nidit einmal mehr Geld hat, um Öl zu

kaufen, fo hiefe es damals von jemand, der zugrunde ge-

gangen war, „feine Lampe ift erlofchen."^) Zu diefen not- Haus-

wendigen Einrichtungsgegenftänden kamen dann Kochge- einrichtung.

fchirre, Schläuche und Krüge zum Aufbewahren von Flüflig-

keiten, Körbe, Schalen, Schüffein und Becher zum Effen und

Trinken, ein hölzerner Laden oder Kaften zum Aufbewahren

der Kleider^) u. dergl.

Die Straßen in den Städten waren im allgemeinen eng,^) Die stragen.

wie fie es übrigens im Morgenlande, wo man Sdiu^ gegen
die Sonne fudit, noch immer find. Schon Jeremias fpridit^)

von einer Bäckerftraße, woraus man wohl fchliefeen darf,

Kethuboth 5, 8 erwähnt für ärmere Israeliten als gebräudilidi ein Bett»

eine Dedce und ein Unterbett,

') Vgl. z. B. Arnos 3, 12. Sprichw. 7, 16.

^) 4 Kön. 4, 10,

3) S. u, S. 461 f.

Ö Vgl. Jerem. 25, 10. Sprichw. 13, 9. 20, 20 etc. Über die Form
der Lampen vgl, Porter, art. Lamp in Hastings Dict. 111, 23 f. H, Häusler,
Die Lampe, ihre Bedeutung und Entwiddung in Paläftina. Das Heil, Land
(57) Köln 1913, 219-224. 1914, 13-22, 79-87. 167-175. Vgl, auch

Fonck, Die Parabeln des Herrn, Innsbr. 1902, S. 476 f. 509 und Krauss

1, 68 ff. 201 ff, — In fpäterer Zeit brannte man die Lampen nur in der

Dunkelheit. S. Sdiabb. 2, 5 und 7 u. ö. Die Wirkung der Öllampe
wurde vermehrt, wenn man fie auf einen hohen Leuchter fe^te. Vgl.

Matth. 5, 15. Lee. 11, 33
s) Vgl. Marquardt S. 727.

«) Ant. 20, 5, 3. B. J. 2, 14, 9. 2, 15, 5. 6, 8, 5.

') Jerem. 37, 21 (hebr. Text).
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dafe die heutigen Bazarftragen, d. h. Strafen, in weldien be-

ftimmte Gewerbe betrieben werden, uralt find. Zur Zeit des

Herodes Agrippa II. i[t Jerufalem mit weijjem Marmor ge-

pflaftert worden.^) Vermutlich war aber die Hauptftadt des

heiligen Landes audi vorher fchon, wenn auch weniger koft-

bar, gepflaftert. Denn wir lefen, dajj fchon Herodes I. die

Haupt|tra§e von Antiochien mit geglättetem Stein hatte

pflaftern laffen.^)

2. Die Nahrung.

Das Brot. Unter allen Nahrungsmitteln war das Brot das vorzüg-

lidi[te, fo dafe in der Heiligen Schrift^) Brot oft für Nahrung
überhaupt dafteht. Man hatte befferes Brot aus Weizen und

geringeres aus Gerfte/) Alle Tage wurde frifches Brot ge-

badcen^) und das Mehl dazu von der Hausfrau oder von

Sklavinnen gemahlen.®) Man bediente fidi dazu der audi bei

den Griechen und Römern gebrauchten Handmühle,^) welche

noch heute vielfach im Orient im Gebrauch ift. Diefelbe be-

fteht aus zwei runden Steinen, einem feftliegenden untern

Stein und einem obern, dem Läufer, welcher eine trichter-

förmige Öffnung für die Körner hat und durdi einen Griff

1) Ant. 20, 9, 7.

2) Ant. 16, 5, 3. B. J. 1, 21, 11.

4 Gen. 18, 5. Prov. 30, 8. Jer. 41, l. Weish. 16, 20. Matth. 15, 22.

Vgl. auch Ecker, Art. Brotbacken im Freib. K. L, 2, 1316 f. Macalister,

art. Bread in Hastings I, 315—319. Über „Nahrung und ihre Zube-

reitung" in der talmud. Zeit vgl. Sam. Krauss, Talmudifdie Ardiäologie

I, 78-126. 417-516-

*) Gen. 30, 14. Joh. 6, 9. 13.

=) Matth. 13, 33. Luc. 13, 20 f. Deshalb durfte nadi Deut. 24, 6

die Handmühle nidit gepfändet werden. Am Sabbate war nadi M. Sdiabb.

7, 2 Mehl zu mahlen verboten.

«) Vgl. Exod. 11, 5. Isai. 47, 2. Matth. 24, 41. Plinius N. H. 18,

II, 28 n, 107 fagt: ipsi panem faciebant Quirites, mulierumque id

opus maxirtie erat, sicut etiam nunc in pluribus gentium. M. Ke-

thuboth 5, 5 heißt es, eine Frau muffe ikrem Manne das Mehl mahlen,

badcen, wafdien, kodien, ihr Kind fäugen, ihm das Bett machen und

in Wolle arbeiten. Hat fie eine Magd, fo darf fie nicht mehr mahlen,

backen und wafchen.

') Vgl. über die im Altertum gebrauditen Mühlen auch Marquardt

1. c. S. 421 ff.
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oder eine Kurbel um einen Zapfen gedreht wird.^) Das

Mehl fiel am Rande des unteren Steines herab und wurde

in ein Tuch gejammelt. Man kannte aber auch in Paläftina

größere, meift von Efeln gedrehte Mühlen.^) Für die rab-

binifche Zeit ift bewiefen, daß wenigftens damals das Mehl-

mahlen bereits ein Gewerbe') war, während eigene Bädter

fdion lange vor Chriftus in den jüdifchen Städten nachweis-

bar find.*)

Das Mehl wurde in hölzernen Backtrögen ^) zu Brotteig

geknetet und oft mit Sauerteig durchfäuert.**) Aus dem Teige

formte man die einzelnen Laibe Brot mit der Hand und

zwar in runde, dünne Scheiben, welche leicht gebrochen

werden konnten,^ aber den Brotkuchen die Form flacher

Steine gaben.^)

Gebacken wurde das Brot gewöhnlich, wie noch heute

bei den Fellachen Paläftinas,^) in tragbaren, irdenen oder

fteinernen Backtöpfen oder Öfen, die ungefähr drei Fug

hoch waren und im Innern mit Holz oder mit trockenem
,

Gras") oder im Notfalle auch mit getrocknetem Dünger")
geheizt wurden.

Außer dem Brot ift Milch und damit auch Butter und Milch, Fieifch

Käfe ftets ein Hauptnahrungsmittel des Landes, welches von und Butter.

Milch und Honig floß, geweJen.'O

Der Genuß von Fleifdi war bei den Ifraeliten, wenn
man von Fefttagen abfieht, feiten. Bekanntlich war der Ge-

^) Abbildungen z. B. bei Benzinger, Ardiäologie S. 85 und No-

wadc, Lehrbudi der hebräifdien Ardiäologie. Freib. und Leipz. 1894, S. 110.

») Vgl. Matth. 18, 6.

^) Dammai 3, 4.

*) Ofeas 7, 4. 6. Jerem. 37, 21 (hebr.). Jos. Ant. 15, 9, 2.

ä) Exod. 8, 3 (hebr. 7, 28). 12, 34. Deut. 28, 5. 17 (hebr.).

«) Vgl. Matth. 13, 33; 16, 6. Marc. 8, 5, Luc. 12, 1. 1 Kor. 5, 6 f.

Gal. 5, 9. Über verfdiiedene Arten von Sauerteig
f. Plinius 18, 11, 26

n. 102—104. Vgl. auch Fondc, Die Parabeln S. 163 f. Man lieg den
Sauerteig oft beim Bädter madien. M. Challa 1, 7.

') Matth. 14, 19. 15, 36. 26, 26. Luc. 24, 35. Apg. 2, 42. 20, 11.

*) Matth. 7, 9. Luc. 11, 11.

») Abbildungen 2. B, bei Benzinger S. 86 f. Nowadc S. 146 f.

1») Matth. 6, 30.

») Ezedi. 4, 12. 13,

") VgL 2. B. Sdiegg 84 f. Macalister, art. Food I. c. p. 36.
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nug des Fleifches beftimmter Tiere, z. B. der Schweine, die

als unrein galten, überhaupt verboten.^) Wie groß der Ab-

fcheu der Juden vor dem Genug des Blutes, welches man
als den Sit; der Seele und des Lebens anfah,^) des Er-

flickten und des Fleifches, welches den Göttern geopfert ge-

wefen, war, ergibt fidi daraus, daß; das Apoftelkonzil den

Heidenchrijten in Syrien und Cilicien den Genuf; diefer

Dinge im Interefje ihres Zufammenlebens mit den Juden-

chriften verbot.^)

Gemüfe und Als Zukoft zum Brot kamen befonders die audi im
Früdite. Alten Teftamente erwähnten Bohnen, Linfen, Gurken und

Melonen in Betradit,*) fowie Knoblauch, Zwiebel und Lauch^)

und von Fruchten Feigen, Trauben, Datteln und Oliven.^)

Wie das Alte Teftament, fo kennt audi die Mifchna die Obft-

kudien, z. B. Feigenkudien, welche aus zufammengepre&tem

trockenem Obft beftanden.')

Der Honig-. Der Honig vertrat bei den Alten die Stelle des Zuckers,^)

• und zwar hatte man fowohl den Bienenhonig^) wie audi

1) Vgl. Lev. 11, 3 ff. Deut. 14, 4 ff.

2) Gen. 9, 4 f. Lev. 17, 11, Deut. 12, 23 ff. Es waren verboten,

Fleifch mit dem Blute zu e[fen. S. Gen. 9, 4. Lev. 7, 26 f. 17, 10 ff.

Deut. 12, 23 ff.

3) Apg. 10, 14. 15, 29. 21, 25. 1 Kor. 8, 1. Vgl. u. a. z. B. Feiten,

Die Apoltelgefchichte, Freib. 1892, S. 46 ff. 300 ff.

*) Vgl. z. B. Gen. 26, 29 ff. 2 Kön. 17, 28. 4 Kön. 4, 39 etc. Vgl.

M. Salomonski, Gemüfebau- und gewädife in Paläftina zur Zeit der

Mifdmah. Diss., Tübingen 1911.

=) Num. 11, 5. Die nadi Knoblauch „funkenden Juden" wurden von

den Griechen und Römern verfpottet. S. Ammian. Marceil. 22, 5. Vgl.

Macalister p. 29.

«) S. o. S. 30 f.

') 1 Kön. 25, 18. 30, 12. 2 Kön. 16, 1. 4 Kön. 20, 7. Ifai. 38, 21.

1 Paral. 12, 40. M. Dammai 2, 1. Terumoth 4, 8. Baba mezia 2, 1. Nadi

Kethuboth 5, 8 mußte jemand feinem Weibe, wenn er nicht felbft mit

ihr fpeifte, für eine Woche wenigftens 2 Kab Weizen oder 4 Kab Gerfte

(I Kab = 2,1870 Liter), Va Kab Hülfenfrüchte, V^ Log Öl (1 Log =
0,5468 Liter), 1 Kab dürre Feigen oder 1 Mine (f. u. Kap. 13, 5) fdiwere

Feigenkuchen geben.

») Exod. 16, 31. Vgl. auch Schegg S. 102 ff.

s) Matth. 3, 4. Luc. 24, 42.
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eine Art Frudithonig, z. B. den Dattelhonig, der an Güte

dem Bienenhonig nidit viel nadiftand.^)

Fifche waren ein bei den Juden beliebtes Nahrungs- Fifche.

mittel.^) In Jeru[alem führte das Fifditor feinen Namen von

einem in der Nähe befindlidien Fifchmarkt. Man kannte audi

fdion lange die Kunft, Fifche einzufalzen,^) wie in einem

Lande, deffen Gewäller, wie z. B. der See Genefareth, fo

reidi an Fifdien verfdiiedener Art waren,*) zu erwarten i|t.

Heufchredcen find von alters her, wie nodi heute in Heufchrecken

Arabien, fowohl in Paläftina wie fonft im Morgenlande fo-

wohl geröftet als gekocht gegeffen worden.^)

Salz galt damals fo fehr als die Würze jeder Speife, Salz.

dag es ein Symbol der Gaftfreundfchaft wurde und Brot und

Salz mit jemand effen der Ausdruck für das Eingehen einer

engen Freundfdiaft mit jemand wurde.^) Das Salz wurde

befonders von den weitausgedehnten Salzbergen am Toten

Meere rein gewonnen. Ebenfo bekannt wie das kleinfte

unter den Samenkörnern, das Senfkörnlein, waren der Senf^)

und andere Ingredienzen, wie z. B. Minze, Anis und Kümmel.")

Das gewöhnliche Getränk, Waffer, war in dem heißen Waifer.

und in weiten Strichen an Quellen und Flüffen armen Lande

eine befonders große Koftbarkeit. In Jerufalem hatte man
durch Wafferleitungen und Sammelteiche und durch Zifternen,

wie fie jedes Haus hatte, für Trinkwaffer geforgt.^**) Aber
auch auf dem freien Felde hatte man in ähnlicher Weife

') Jos. B. J. 4, 8, 3,

2J Vgl. z. B. Matth. 14, 17, Marc. 6, 38, Luc. P, 13, Joh. 6, 9.

21, 9 ff.

3) Soph. 1, 10. Nehem. 3, 3. 12, 38. 2 Paral. 33, 14.

*) Die Stadt Tarichea an der Südwe[tfeite des Sees Genefareth

fährte ihren Namen von zä^ixo? {raQi/jv^*'^ = einfalzen, einpökeln, ein-

madien). Vgl. o. S. 45.

*) Matth. 3, 4. Marc. 1, 6. Vgl. Schegg S. 108-110. Macalister

art. Food. 1. c. p. 37.

") Lev. 2, 13. Num. 18, 19. 2 Paral. 13, 5. Vgl. Esdr. 4, 14. Im

Tempel gab es eine eigene Salzkammer, worin das Salz zum Opfer

aufbewahrt wurde. Middoth 5, 3.

') S. o.-S. 27.

8) Matth. 13, 32. 17, 19. Luc. 13, 19. 17, 6. Kilajim 1, 5.

ö) Matth. 23, 23. Schebiith 7, 1 und 2. Maaseroth 4, 5. Dammai 2, 1.

1°) S. 0. S. 66.
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Wein.

Sicera.

Die Mahl-

zeiten.

fidi bemüht, an vielen Orten das Regenwaffer in Zifternen

zu fammeln.

Von fonftigen Getränken ift, von der Miidi abgefehen,

bejonders der Wein zu erwähnen. Denn damals war nodi

Palästina ein Weinland/) wie fidi aus zahllofen Stellen des

Alten und Neuen Teftaments und den vielen, noch iet;t er-

haltenen alten Felfenkellern ergibt. Genannt wurden die

Weine wie bei uns nach den Urfprungsorten,^) aufbewahrt in

großen Steinkrögen oder Fäffern und abgezogen in lederne

Flafchen oder Schläuche.^) Man trank den Wein gewöhnlich

mit Wafler vermifcht/) kannte aber auch den mit Gewürzen

gemifchten Wein,^) während die armen Leute fidi oft mit

einer Mifchung von Weineffig und Waffer begnügten.^) Auch

das fogenannte Sicera, „beraufchendes Getränk", welches oft

in der Heiligen Schrift in Verbindung mit Wein erwähnt

wird,^) war ein künftlfcher Wein, über deffen Beftandteile

aber fchon Hieronymus nichts Beftimmtes weiß.^)

In der damaligen Zeit hatte man in Paläftina gewöhn-
lich zwei Mahlzeiten, das Mittageffen um zwölf Uhr^) und

') Vgl. Zapletal, Der Wein in der Bibel (= Bibl. Studien XX, 1).

Freib. i. B. 1920, S. 1-23.

Cant. 1, 13. Nidda 6, 7. Menachoth 8, 6.

3) Matth. 9, 17. Marc. 2, 22. Luc. 5, 37. Von Fäflern redet z. B.

Menachoth 8, 6. 7.

*) 2 Macc. 15, 40. Schabb. 8, 1. Pesachim 7, 13. Der Talmud

Schabb. f. 77 (bei Reland p. 139) rühmt von dem Wein von Sarona,

dag er eine Mifdiung- mit doppelt fo viel Waffer vertrage. Sonft galt

das Wort des Plinius N. H. 23, 38: vetus vinum copiosiore aqua mi-

scetur. Über die paläft. Weine vgl. auch o. S. 30.

') Vgl. das Hohelied 8, 2. Marc. 15, 23. Matth. 27, 34.

«) Marc. 15, 36. Man nannte das Getränk bei den Römern posca.

Vgl. Plautus, Miles Qloriosus 3, 2, 23 : alii ebrii sunt, alii poscam potitant.

S. Schegg S. 180 f.

') Z. B. Luc. 1, 15. Vgl. Lev. 10, 9. Num. 6, 3. Deut. 29, 6.

Mich. 2, 11.

^) Hier, ad Nepotianum 2, 11 (ed. Vallarsi 1, 266): „Sicera Hebraeo

Sermone omnis potio nuncupatur, quae inebriare potest; sive illa, quae

frumento conficitur, sive pomorum succo, aut quum favi decoquuntur in

dulcem et barbaram potionem, aut palmarum fructus exprimuntur in li-

quorem, coctisque frugibus aqua pinguior coloratur."

») Vgl. Luc. 11, 37 14, 12. Apg. 10, 1 ff. Jos. Vita 54: e-tr^/ «^a,

xad- ryV Toi? öaßßaOiv a(Ji6zonnnlO&at vöfiifiCv iötiv r^f/ilr.
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die wichtigere Hauptmahlzeit um acht Uhr.^) Da^ le^tere

auf den Abend gelegt wurde, hing mit der Hi^e zufammen.

Diefe Einrichtung befteht auch je^t noch im Orient und war

auch bei den Griechen und Römern üblich. Auch das Früh-

ftück war bekannt^) und war ohne Zweifel dem Frühftück,

welches heutzutage im Morgenland vielfach aus einer Taffe

Milch und Butter oder öl auf Brot befteht, ähnlich.^)

Bei den gewöhnlichen Mahlzeiten im eigenen Haufe

haben fich ohne Zweifel audi die damaligen Juden, wenig-

ftens die Ärmeren, um den Tifch gefchart oder wie die

Beduinen auf den Boden gefegt. Aber bei feftlicheren Ge-

legenheiten lag man nach griechifch-römifcher Weife zu

Tifche,*) d. h. man lag auf gewöhnlich für drei Perfonen be-

ftimmten Diwans, indem man fidi auf den linken Ellbogen

ftü^te und den rechten Arm freihielt, um in die Tifchfchüffel

greifen zu können. Dabei waren die Füße nach hinten aus-

geftreckt,^) während man mit dem Kopf gewiffermafeen an der

Bruft des linken Nachbarn ruhte.^) Man a]5 ohne Meffer und

Gabel mit den Händen,0 indem man, falls nidit der Haus-

') Luc. 14, 12. 16 f. 17, 8 u. ö. Die erfte Mahlzeit hieg* a(ji6rov,

die zweite ätlnvov. Vgl. Luc. 14, 12: özav jioijj? ä^törov i] ättnvov. Die

Stunde des SsIttvov ergibt fidi aus Jos. Vita 44: ^v Je oJ^a wxzog tjötj

devzitia, Ka& fjV tri'j'/ai'oi' fiezd rwv q>lXo>v xal tw»- Fa^iXalaq Ttfjuzmv iözim-

fifvog. Vgl. audi B. J. 1, 17, 4.

*) Dagegen Eccl. 10, 16: vae tibi, terra, cuius rex puer est, et cuius

principes mane (ip.25) comedunt.

*) Vgl. Macalister, art. Food in Hastings II, 36.

*) Im A.T. fehlt es an jedem Hinweis, dag man zu Tifdie lag, und
auch im N. T. ift immer erft aus dem Zufammenhang zu erkennen, ob

der Ausdruck „zu Tifdie liegen" (z. B. Matth. 9, 10. 26, 7. Marc. 6, 22.

14, 3 18. Luc. 5, 29. 7, 36 ff. 11, 37. 14, 10. 17, 7. 22, 14. Joh. 13, 27. 28.

21, 20) ein wirkliches Liegen im griediifdi-römifdien Sinne bedeutet. Un-

zweifelhaft ift dies z. B. Luc. 7, 36 ff. 22, 14 ff. Joh. 13, 12 23, 20 der

Fall. Berakhoth 6, 6 unterfdieidet zwifdien zu Tifdie (i^en und um den

Tifdi herum liegen. Aber beim Paschamahl follte nadi Pefachim 10, 1

auch der Ärmfte nicht davon effen, ehe er fich niedergelegt habe, zum
Zeidien, dag die Kinder Ifraels aus Knechten, die ftehend agen, Freie

geworden waren. Über antike Gaftmähler vgl. etwa Th. Birt, Aus dem
Leben der Antike, L. 1918, 20-47.

'') Luc. 7, 38.

«) Joh. 13, 23. 25. 21, 20.

') Matth. 26, 23.
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vater die Speifen verteilte,-) ein Stück Fleifch — das Fleifch

kam fchon gefchnitten auf den Tifch^) — ergriff und fidi das

Gemüfe auf den Brotkuchen wie auf einen Teller legte oder

ein Stück Brot in die Brühe eintauchte.^) Da man mit den

Händen a]5, wufch man diefe vor und nach dem Effen, woraus

die Schriftgelehrten eine rituelle Vorfchrift machen wollten.^)

Tifchgebete. Das Alte Teftament erwähnt wohl das Gebet nadi dem
Effen, aber nicht vor demfelben.") Wie aber Jefus das Tifch-

gebet fprach, fo haben auch die Apoftel und erften Chriften

vor dem Effen gebetet.^)

Auf die Reife nahm man Brot und Früchte, aber audi

Wein und Öl mit.^)

Feftmahlzeiten aus befonderen feftlichen oder freudigen

Anläffen fanden z. B. bei der Befchneidung oder Ehefchlie&ung

und dergl. ftatt.^) Ein folches Feft führte bezeichnenderweife

feinen Namen Mifchteh^) vom Trinken. Man fchladitete fchon

frühmorgens^'^) und lud kurz vor dem Anfang der Mahlzeit

durch Sklaven nochmals ein.^^) Die Gäfte wurden mit einem

Kti§ empfangen'^) und wurden ihnen, wenn fie von auswärts

kamen, die Füfee gewafchen^^) und ihnen auch Waffer zum
Händewafchen gereicht.'^) Audi kamen Salbung des Hauptes'^)

*) Job. 13, 26.

2) Esdras 24, 4.

=) Matth. 26, 23.

*) Matth. 15, 2. 20. Luc. 11, 38.

5) Deut. 8, 10. Vgl. Berakhoth 6, 6 8 etc. 1 Kön. 9, 13 fpricht

von etwas be[onderem, dem Segnen der Opfermahlzeit durch Samuel. —

Daß aber audi das Gebet vor dem Effen üblidi war, erficht man unter

anderm aus Berakhoth 3, 3-4.

«) Matth. 14, 19. 15, 36. 26, 26 f. Marc. 8, 6 f. 14, 22 f. Luc. 22, 17 ff.

Job. 6, 11 (vgl. Margreth, Das Gebetsleben Jefu Chrifti, Münfter 1902,

S. 134 ff.). Apg. 27, 35. Rom. 14, 6. 1 Tim. 4, 3 ff.

') Luc. 10, 34. Joh. 6, 9.

«) Matth. 22, 2. Luc. 1, 58 f. 15, 23 etc.

8) niDk?^ = der Trank, das Trinkgelage, das Mahl von nn'^ trinken.

Vgl. Gen. 19, 3 u. a. Von xw/to* Trinkgelagen fpridit Rom. 13, 13. QaL

5, 21. 1 Petr. 4, 3.

'0) Matth. 22, 4.

") Matth. 22, 3. Vgl. Esth. 6, 14. Sprichw. 9, 3.

") Luc. 7, 45. Vgl. Tob. 7, 6.

13) Luc. 7, 38 ff. Joh. 13, 4. 1 Tim. 5, 10.

") Marc. 7, 3.

") Luc. 7, 38. 46. Joh. 12, 3.
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und Bekränzung mit Blumenkränzen^) vor. Frauen und

Männer fafeen öfter zufammen,^) und zwar fafe man dem
Range nadi.^) Die Diwans wurden um den Tifdi in Huf-

eifenform geftellt, fo daj5 wie bei den Römern eine Seite für

die Diener frei blieb.*) Die Gäjte wurden bisweilen auch

mit Mufik^) und nadi griediifdi-römifcher Sitte durch das

Auftreten von Tänzerinnen^) unterhalten.

Wie noch heute die Araber die Bewirtung von Fremden Gajt-

als eine Ehre betrachten, fo galt auch damals die Gaftfreund- freundfdiaft.

fdiaft, deren Übung das Neue Teftament als eine (hriftlidie

Tugend empfiehlt, als eine heilige Pflidit.') Darauf waren

die Reifenden vielfach angewiefen. Allein in der neu-

teftamentlichen Zeit^) gab es auch im heiHgen Lande Her-

bergen,^) welche den heutigen Chans oder Karawanfereien Herberge,

entfprochen haben werden, d. h. Gebäude, in welchen fo-

wohl Reifende als auch deren Reit- und Laftliere Aufnahme
finden. Dort konnte man gegen Bezahlung auch Nahrung
erhalten.

Von diefen Herbergen ift das Fremdenzimmer ^°) in

Privathäufern zu unterfcheiden, welches befonders in Jerufalem

') Jos. Ant. 19, 9, 1. Vgl. Weish. 2, 8. Plutardi. Symp. III, 1, 3.

Maftialis 10, 20.

2) Luc. 10, 40.

3) Luc. 14^ 8. Marc. 12, 39. Jos. Ant. 15, 2, 4.

*) Dies ift Pesachim 7, 13 vorausgehest.

') Luc. 15, 27.

«) Matth. 14, 6. Luc. 15, 25.

') Die Praxis bezeugt z, B. für das A, T. Job 31, 32. Dag aber
ein Gaft audi allerhand unangenehme Erfahrungen madien konnte, fieht

man aus Jef. Sir. 29, 11 ff. Für das N. T. vgl. Matth. 10, 40. 25, 35.

Luc. 7, 44 ff. Rom. 12, 13. 20. 1 Tim. 3, 2 Tit. 1, 8. Hebr. 13, 2.

1 Petr. 4, 9.

«) In früherer Zeit hören wir nui" von „Halteplä^en" (hebr. libr,

vgl. Gen. 42, 27, Jerem. 9, 1 etc.), an welchen die Reifenden ein Zelt

auffdilugen oder in einer Höhle lagerten.

») navdoxetor Luc. 10, 34 f. Bei Luc. 9, 52 ift an ein Einkehren in

Privathäufern zu denken.

") KardXvfia Marc. 14, 14. Luc. 22, 11. Vgl. audi Luc. 9, 12. 19, 7
{»aralvetv) und xaroeii»/«« Luc. 2, 7, weldie Stelle fich ebenfalls auf ein

Privathaus, in weldiem Jofeph gehofft hatte, Unterkommen zu finden,

beziehen könnte. (Winer BRW I, 478 und Ewing, art. Inn in Hastings
Dict. II, 474 erklären Luc. 2, 7 fo.) Dann müßte man annehmen, daß



464 Zweiter Abfdinitt. Die innern foz. u. Jittl. Zuftände des lud. Volkes.

zur Zeit der großen Fefte, Oftern, Pfingften und Laubhütten,

fehr in Anfprudi genommen wurde. Man pflegte zwar nicht

direkt etwas für die Benu^ung foldier Räume zu bezahlen,

allein doch zum Zeichen der Dankbarkeit die Felle der Ofter-

lämmer und die bei den Zeremonien gebrauditen Gefäße

zurüdtzulaffen. ^

3. Die Kleidung.^)

Das Kleidungsftücke, weldie im wefentlichen wie nodi heute
Unterkleid, j^ Morgenlande fowohl von Männern wie von Frauen ge-

tragen wurden, waren das Unterkleid und das Oberkleid.

Erfteres^) ift audi „der Rode" des Herrn*) und feiner Jünger^)

gewejen. Es war ein weites, faltiges, durdi einen Gürtel

zufammengehaltenes Gewandftück mit Ärmeln, welches bis

auf die Knie oder die Knöchel reidite und wie die Hemden
an den Seiten zugenäht war. Es gab auch ganz zu fammen-
gewobene Unterkleider, ungenähte Rödce.^) Diefe Unter-

kleider, deren Stoff meift Wolle oder Flachsleinwand, bei

alle Häufer und audi die eigentlidie Herberge wegen der Schalung über-

füllt gewefen feien. Allein wahrfdieinlidi heißt natäkvna Luc. 2, 7 Her-

berge, da das Wort audi Exod. 4, 24 als Überfe^ung des hebräifdien

(i^p
(f.

0. Anm. 8) gebraudit ift.

') So fagt wenig[tens der babylonifdje Talmud Joma fol. 12, 1 und

Megilla fol. 26, 1 (bei Lightfoot, Horae hebr. et talmud. Opera II,

185. 697).

^) In der fpäteren talmudifdien Erklärung von M. Sdiabb. 16, 4 werden

nidit weniger als 18 Kleidungsftüdce aufgezählt (f. Sdiabb. 120a; jer. Sdiabb.

15 d). Allein die Bedeutung vieler dort gebrauditer Ausdrüdie ift zweifelhaft

(vgl. Edersheim, The life and times of Jesus I, 621, der fidi übrigens

1. c. p. 621-626 felbft faft blojg auf fpätere rabbinifdie Autoritäten be-

zieht) und die Quelle felbjt ohnehin für unfere Zeit kaum zu verwerten.

Vgl. u. a. Kirdienlexikon, Art. Kleider biblifdie 7, 757-765. Nowadc 1. c.

p. 120 ff. Mackie, art. Dress in Hastings Dict. II, 625. Rofenzweig,

Kleidung und Sdimudc im biblifdien und talmudifdien Sdirifttum. B. 1905.

Sdiemel, Die Kleidung der Juden im Zeitalter der Mifdmah. Roftödc 1914.

Für die talmud. Zeit vgl. audi S.Krauss, Talmud. Ardiäologie 1, 126—207.

516-666.

') P^r?, ;f«T«u'r, tunica. .'

*) Joh. 19. 23.

4 Matth. 5, 40. 10, 10. Marc. 6, 9. Luc. 6, 29. 9, 3.

') Joh. 19, 23.



XII l. Kap. Das häusliche und foziale Leben der Juden. 465

den Vornehmen aber auch Byffus^) war, wurden gewöhnlich

auf dem blofeen Leib getragen, und da man über dem Unter-

kleid noch das Oberkleid trug, galt fchon derjenige, welcher

nur das erjtere anhatte, als nackt.") Von dem Unterkleid

jind vermutlich die im Alten Teftament sedinim, '') aivSorsg,

genannten Gewänder zu unterfdieiden, die meift als fein-

leinene unter dem Unterkleid getragene Hemden angefehen

werden.'^) Man trug aber auch bisweilen zwei Unterkleider

übereinajider.'')

Der Gürtel, welcher bisweilen von Leder, gewöhnlich Der üürtei.

aber von Leinen oder Wolle war, war. \o lang und breit,

•dag; er mehrmals übereinandergelegt werden und dann als

Börfe oder Tafche dienen konnte.®)

Es gab zwei Arten von Oberkleidern, ') einmal lange, Das

loje anliegende Roben mit weiten Ärmeln, welche Priefter, Oberkieid.

Beamte und Vornehme über dem Unterkleid trugen,^) und

Mäntel.^) Der Mantel war ein etwa fieben Fufe breites und

viereinhalb Fugi langes Stück Tuch, welches man wie einen

Plaid oder ein Umfchlagetuch benu^te. Oft hatte man es an

jeder Seite etwa eineinhalb Fug eingefallen und diefe Falte

felbft von oben nach unten bis zur Hälfte genäht, damit man
durch die an beiden Seiten oben gelaffenen Scihli^e die Arme
ftecken konnte. ^°) Jedenfalls war es ein hödhft nü^liches

') S. o. S. 333 f.

'^) Vgl. 1 Kön. 19, 24. Job 22,. 6. 24, 7. 10. Isai. 20, 2 f. Arnos 2, 16.

Joh. 21, 7. Auch die Qriedien vgl. Dionys. Halic. 1, 80; Plutarch. Romul.

c 21; Eurip. Rhesos v. 307 ff, nannten den nur mit der ;^«ro!v bekleideten

yvMväc. Vgl. auch z. B. Virgil Georg. I, 299 vom -Landmanne: nudus ara,

sere nudus, was doch nicht heißt, er folle pflügen und [äen ohne jede

Bekleidung.

3) Im Sing. ^ID, LXX ötväoh'.

*) Ridit. 14, 12. Ifai. 3 23. Sprichw. 31, 24. Vgl. Nowack S. 121.

») Vgl. Jos. Ant. 17, 5, 7. Matth. 10, 10. Luc. 3, 11. 9, 3.

6) Malth. 10, 9. Marc. 6, 8.

') Das Oberkleid heif3t tn:evdvTti<f, nfctßiiXatov Joh. 21, 1. Hebr. 1, 12.
s) Hebr. T:s>tp, griedi. 'JtoXi^. Vgl. Marc. 12, 38. 16, 5. Luc. 15, 22.

20, 46. Apoc. 7, 13.

^) Hebr. n^piy, luännv, Pallium. Vgl. Matth. 9, 20. Marc. 5, 27.

Luc. 8, 44. Joh. 19, 2. Apoc. 19, 16; im Gegenfa^ zu ;r«To»V Matth. 5, 40.

Luc. '6, 29. Apg. 9, 39.

") Vgl. Kirchenlexikon 7, 759 f. Mackie 1. c. I, 625.

Feiten, Neuteflamenflidie Zeilgefdiidile. I. 2. u. 3. Aufl. 30
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Kleidungsjtück, welches feinen Träger bei Wind und Wetter

fchü^te, in der Nadit als Decke diente und deshalb nicht ver-

pfändbar war^) und bei Tage von Hirten u. a. nötigenfalls

als Transportmittel für allerlei Utenfilien benu^t werden
konnte.'^) Bei der Arbeit wäre aber ein folches Kleidungs-

ftuck hinderlich gewefen, weshalb man es dabei ablegte oder

zu Haufe ließ.'')

Gemäß der Vorfchrift des Gefeßes ') trug jeder. Ifraelit

auch in der neuteftamentlichen Zeit^') zur Erinnerung an die

Pflicht, das Gefe^ Jahwes zu beobachten, an den vier Zipfeln

feines Obergewandes'') die fogen. Zizith, nämlidi Quaften

aus hyazinthblauer oder weißer Wolle, ') wie fie auch nodi

heutzutage bei den Juden im Gebrauch find.-)

1) Exod. 22, 26. Deut. 24, 13.

-) In 2 Tim. 4, 13 wird der gieZövTj? lat. paenula (Reifemantel) des

Paulus erwähnt, worin Büdier und Pergament eingewickelt waren. Ein

l'oldier Mantel wurde von den Römern über der Tunika getragen (Sueton.

Ner. 48) und war mit einer Kapuze verj'ehen. Cic. pro Mil. 20, 54. Juven.

5, 78. Seneca Ep. 87, 2. Horat. Epp. 1, 11, 18. Vgl. Winer, RWB I, 664

und Marquardt, Rom. Privatleben S. 564 f.

3) Matth. 24, 18. Apg. 7, 58.

*) Num. 15, 38-41. Deut. 22, 12. Vgl. de Hummelauer, Comm.
in Numeros. Paris 1899, p. 127.

5) Aristeas, ed. Wendland 158. Matth. 9, 20. 14, 36. 23, 5. Marc.

6, 56. Luc. 8, 44. Onkelos, Targum zu Num. 15, 38 und Deut. 22, 12.

M. Moed qatan 3, 4. Edujoth 4, 10. Menachoth 3, 7. 4, 1. Aus Matth.

9, 20 und 14, 36 ergibt [ich, da]5 auch Jefus an feinem Obergewande
die Zizith, griech. xQÜöTiaSov (vgl, Num. 15, 38 f., wo Zizith durch yigäiinsdov

wiedergegeben ift) trug. Das blutflüffige Weib hatte das Vertrauen, daß»

wenn fie auch nur die Quafte an einer Ecke des Saumes feines Gewandes
berühre, fie geheilt werde.

*) Im Talmud heigt diefes Gewand J'';5t5. Vgl. Levy, Neuhebr. und

chald. Wörterb. II, 160, Krauss, Talmud. Archäologie 1, 167 f,

'') r\'^T% im Plur. ni'^V.'i*. Nach Num. 15, 38 follte die Farbe der

Fäden hyazinthblau fein. Deut. 22, 12 fagt nidits über die Farbe, In

der Mifchna, Menadioth 4, 1 wird es als geftattet angefehen, bloß weiße

oder b'loß hyazinthblaue Fäden für die Zizith zu gebrauchen. Vgl. auch

Edersheim 1, 623. Je^t find die Fäden weif3. Vgl. Hamburger, Real-

Enzykl. des Judentums, Supplement II., L. 1891, S. 158 f. Rosenau, Je-

wish ceremonial institutions and customs. Baltimore 1903, p. 62 fagt,

daß fchon in talmudifcher Zeit „white was substituted for the purple cord

owing to the difficulties of procuring the proper shade of purple. Über

die Zizith überhaupt vgl. u. a. auch Winer BRW Art Saum. Haneberg„
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Hojen wurden damals, abgefehen von den Prieftern/)

in Paläftina nicht getragen.^)

Welche Form die Kopfbekleidung der gewöhnlidien Kopf-

Ifraeliten gehabt hat, wiffen wir nicht. Vielleicht i\\ \\e der bedeckung.

der heutigen Beduinen ähnlich gewejen, bei denen die Kopf-

bedeckung aus einem viereckigen, etwa einen Meter langem

und breitem leinenen oder baumwollenen Tuche von irgend

einer Farbe befteht, welches in ein Dreieck zujammengefalten

fo auf den Kopf gelegt wird, dafe die Augen befchütjt werden

und der eine Tuchzipfel über den Nacken, die beiden andern

aber an den Wangen herunterfallen. Das Ganze wird durch

eine dicke, mehrmals um den Kopf gefchlungene Wollfchnur

feftgehalten. Die heutigen Fellachen tragen ein baumwollenes

Käppchen, um weMies ein in ein langes Band gefaltenes

Stück weifeen Muslins oder grünen Tuches gewunden wird.^)

Als Fußbekleidung waren Schuhe, wie [ie in dem im Sandalen.

allgemeinen kälteren Perfien fchon lange üblich waren, ^)

Rel. Altertümer 592—594. Edersheim 1, 623. 626. Johannes, Die Schau-

fäden bei den Juden. Theol. prakt. Monatsfdir. 25 (1915), 565-579.

'^) Die Zizith werden heutzutage von den Juden nur an zwei vier-

eckigen wollenen Tüchern getragen, welche bei ihnen auch Tallith heißen.

Das eine, das kleine Tallith, welches auch „das viereckige Tuch", arbah

kanfoth (mCiD i^^lX), vgl. Deut. 22, 12, helfet, wird auf dem Leibe unter

dem äußeren Gewand getragen und i(t ein Stück Tuch mit einer Öffnung

in der Mitte, durch die man den Kopf ftecken kann; das andere, das

große Tallith wird beim Gebete in der Synagoge von Männern und
Knaben nach dem 13. Geburtstage um den Kopf oder die Sdiulter ge-

fchlungen. Eine Abbildung [teht bei Mackie, art. Dress in Hastings D.

1, 627. Vgl. auch Kennedy, art. Fringes in Hastings D. 11, 68—70 unfl

-Mayer, Das Judentum, Regensb. 1843, S. 36—39. Rofenau 1. c. p. 59-65.
') S. 0. S. 333 f.

-) Bei den Medern und Perfern wurden fie getragen. Vgl. Herod.

5, 49. Xen. Cyrop. 8, 3. 13. Strabo 11, 13, 9. — In der Mifdina, Traktat

Sanhedrin 6, 4, heißt es, daß bei der Steinigung dem Verurteilten 4 Ellen

vom Orte der Steinigung entfernt die Kleider ausgezogen werden. Ein

Mann wird vorn verhüllt, ein Weib vorn und hinten. Die Acta Pilati

(Ed. Tifchendorf 1. c. p, 246 und 305) erwähnen, was an {ich wahrfchein-

lich ift, daß man Jefus> nachdem er feiner Kleider beraubt war, auf der

Richtftätte mit einem weißen Linnentuch (fo Acta Pilati A. 10 neQii^wOav

ovTov XinTtov) oder eitlem fcharlachroten Wolltuch (fo B. 10 ivMvßav ^döov

Acixinvov) umgürtet habe. Vgl. auch Joh. 21, 18.

3) Vgl. z. B. Nowadi, S. 126 f. Madcie, p. 626.

*) Xenoph. Cyrop. 8, 1, 41. Strabo 15, 3, 19.

30*
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Schweig-

tüdier und

Handfdiuhe

Fe{t- und

Trauer-

kleider.

Frauen

-

kleider.

nidit im Gebraudi. Man bediente fidi vielmehr außerhalb

des Haufes der Sandalen, welche mit Riemen am Fufee be-

feltigt waren. ')

Sdiweißtüdier, unfern Tafdientüdiern ähnlich, werden im

Neuen Teftamente wiederholt erwähnt.^) Die Mifdina fpridit

auch von ledernen Handfchuhen, namentlidi von folchen, deren

man fidi bei gewiffen Arbeiten bediente.^)

Bei befonderen Gelegenheiten, z. B. bei feftlichen Gaft-

mählern, Hochzeiten u. dergl. trug man beffere Kleider, die

fidi durch feineren Stoff und Verzierungen von den andern

unterfchieden.*) Die Trauerkleider aber, welche man sakkim

nannte, waren, wie fchon der Name anzeigt, aus Sackzeug,

d. h. aus grobem härenem Stoff gemadit.^)

Die Frauen unterfchieden fidi zwar von den Männern

in der Kleidung,®) aber fie hatten doch auch Unterkleider,

Gürtel und Oberkleider wie diefe, nur war die weibliche

Kleidung im allgemeinen länger und auch wenigftens bei

den Vornehmeren aus befferem Stoffe gemadit und reicher

verziert als die Kleidung der Männer. In den altteftament-

lichen Schriften wird zwar der Schleier der Frauen oft er-

wähnt.^) Man darf aber nicht annehmen, daß die jüdifchen

Frauen, felbft die gewöhnlichen Standes, ftets verfdileiert aus-

gegangen feien.^) Denn eine folche ftrenge Abfonderung

der jüdifchen Frauen hat nie beftanden.

Die Kleider wurden gewöhnlich von Frauen angefertigt.'^)

Das Gefe^ fchrieb nur vor, dafe man nicht Wolle und Leinen

zugleidi zu einem Kleidungsftück nehmen folle.")

») Matth. 3, II. 10, 10. Marc. 1, 7. Luc. 3, 16. 7, 38. 15, 22. Apg. 12, 8.

*) Luc. 19, 20. Joh. 20, 7. Apg. 19, 12.

3) Megilla 4, 8. Kelim 16, 6. 26, 3.

*) Ifai. 3, 22. Luc 15, 22.

^) Gen. 37, 34. Matth. 3, 4. Apoc. 6, 12.

«) Deut. 22, 5.

') Ifai. 3, 16 ff. Jer. 13, 22. 26. Nahum 3, 5.

8) Z. B. Ifai. 3, 19 (hebr.),

«) Dagegen fdion Gen. 12, 14. 24, 15 f. Vgl. Art. Kleidung im

Kirdienlexikon 7, 763 f.

'") Vgl. Apg. 9, 39.

1') Lev. 19, 19. Deut. 22, 11.
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Wie zahlreidi und mannigfaltig die Sdimuckgegen[tände Sdimuck.

fdion der alten Hebräerinnen gewefen find, erfieht man aus

Ifaias 3, 16—23, wofelbft, abgejehen von Ohrringen, Arm-

bändern und Fingerringen, auch Riechfiäfchdien, Spiegel,

Sdileierkleider u. v. a. erwähnt find.^)

4. Die Familie und ihre Sitte. =^)

Bei den alten Hebräern find die Ausdrüdie Familie und

Vater- oder Stammhaus^) zunächlt Bezeichnungen für die

Abteilungen der Männer gewefen. Der Vater war das mit

höchfter Gewalt über Frau und Kinder ausgeftattete Haupt

der Familie/)

Wie bei den alten Völkern überhaupt, fo ift auch bei Polygamie

den alten Juden Polygamie öfter vorgekommen.^) Selbft ,,
""

•'^ ^ ' Monogamie.
das mofaifche Gefetf hat [ie zwar durch verschiedene Beftim-

mungen erfchwert,*^) aber nicht verboten.) Die Ausftellung

') Vgl. Schroeder, De vestitu mulier. hebr. Lugd. Bat. 1745; Hart-

mann, Die Hebräerin am Pu^tifdi und als Braut. 3 Teile. Amfterd. 1809-10.

Rofenzweig f. o. S. 464, 2. G. Beer, Die foziale und religiöfe Stellung

der Frau im ifraelitifdien Altertum, Tüb. 1919. J. Döller, Das Weib im Alten

Teftament (--= Bibl. Zeitfragen, 9. Folge, Heft 7/8), Münfter i. W. 1920.

^) Vgl. L. G, Levy, La famille dans l'antiquite israelite (These).

Paris 1904 (handelt ausführlicher p. 123-231 über Ehe und Eheleben).

Th. Engert, Ehe und Familienrecht der Hebräer [^ Studien zur altte[tam.

Einleit. u. Qefdiichte. Herausg. von Dr. C. Holzhey, III. Heft], Mündi. 1905.

Im Gegenfa^ zu Engert bezweckt Andr. Eberharter, Das Ehe- und Fa-

milienredit der Hebräer, Mit Rückficht auf die ethnologifche Forfdiung

dargeftellt, Münfter i. W. 1914 (= Altteft. Abhdlgn. Herausg. von Prof.

Dr. J. Nikel) zu zeigen, dag die Anwendung der evolutioniftifchen Grund-

lage auf das gefellfchäftlidie Leben der Hebräer haltlos ift. — Jufter,

Les Juifs 2, 41— 61. J. Neubauer, Beiträge zur Qefdiidite des biblifch-

talmudifdien Ehefdiliegungsredits (= Mitt. der Vorderafiat. Gefellfchaft

24. und 25, Jahrg.), L. 1920.

3) .inr^'p und 2ii n*.?. Vgl, die Lexika.

*) Gen. 34, 16. Exod. 21, 7. 22, 17. Deut. 5, 16. 22, 29

^) Gen. 28, 9. 29, 1 ff. 37, 2. 46, 10.

*) Z. B durdi das Verbot, bei Lebzeiten der Frau deren Schwefter

als Nebenweib zu nehmen. Lev. 18, 18. (Vgl. Jos. c. Ap. iz; 24.) S. Sdiegg
S. 640 ff.

') Vgl. Exod. 21, 9 f. Deut. 21, 15
f.

Richti 8, SO. Vom Könige
heißt es Deut. 17, 17, er foUe nidhit fehr vielb Weiibef haben; däitiit fein

Herz nicht abgelenkt werde. ;.
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eines Scheidebriefes war wegen der Herzenshärte der Juden
direkt erlaubt.') Es fcheint aber, dafe fidi die Ifraelitön ge-

wöhnlich mit einer Frau begnügt haben.'-) Sidier ift dies

nach dem Exil der Fall gewefen,^) wenngleich noch Jofephus

zunäch(t allerdings mit Bezug auf die Herodeer fagt,*) es

fei bei den Juden Sitte, dag ein Mann mehrere Frauen zu

gleicher Zeit habe. Wäre dies audi nur einigermaßen bei

den Juden zur Zeit Jefu praktifch geübt worden, fq würde

er, da er fogar dem Weibe, weldies einen Scheidebrief er-

halten hat, verbietet, fich wieder zu verheiraten,^) erft redit

gegen die Vielweiberei eingefchritten fein.

Das mofaifche Gefel3 hatte einerfeits beftimmte Ehe-

hinderniffe feftgefe^t, '^) anderfeits aber audi ein Mädchen

oder eine Witwe, weldie die einzige Erbin der Familie war,

verpflichtet, in ihrem Stamme und in ihrer Verwandtfchaft

zu heiraten, damit ihre Güter derfelben erhalten blieben.^)

Die Beftimmungen über die Ehehinderniffe find befonders

viel von den Herodeern übertreten worden,"*) erhielten aber

infofern fpäter noch eine Verfchärfung , als die Ehen von

Juden mit Niditjuden, welche das Gefe^ zunächft nur in Be-

zug auf Kanaaniterinnen verboten hatte,"') allgemein verboten

wurden.^'^) Die Beftimmung über die Heiratspflidit einer Erb-

1) S. u. S. 472 f.

2) Bei den Propheten i{t die Ehe das Sinnbild der Verbindung

Il'raels mit Gott. Siehe Ofeas 2 und Ifai. 50, 1. Vgl. Maladi. 2, 14 f.

Spridiw. 12, 4. 19, 14. 31," 10 f. Pfalm 128. Tob. 1, 11. 2, 19.

3) Sir. 25, 2. 26, 1 ff. Matth. 18, 25. Luc. 1, 5. Apg. 5, 1.

*) Ant. 17, 1, 2. Anders drüdct er fidi aber c. Ap. 2, 24 aus: rai/r»/

(mit der eigenen Frau) oweivat Sei t6v yij/*avca ftövfi. Er [elbft hat zwar

audi eine Frau entlaffen, um eine andere zu heiraten, aber doch nicht

mehrere Frauen zugleidi gehabt. Vgl. Jos. Vita 75 und 76, Zur Zeit

des Ju[tinus (vgl Dial. c. Tryph. 134) haben aber jüdifdie Lehrer jedem

Manne vier oder fünf Frauen geftattet. Dafür audi die Mijchna, z. B.

Kethuboth 10, 1. 4. 5. Vgl. audi Levy, p. 151-155.

°) S. u. S. 472 f.

«) Lev. 18, 6 ff. 20, 11 ff. Deut. 27, 19 ff. Vgl. die Zufammen-
[tellung bei Sdiegg, S. 637 ff.

') Num. 27, 1 ff. 36, 1 ff.

«) Jos. Ant. 17, l, 3, 13, L 18, 5, l und 4. Vgl. Matth, 14, 4.

•') Exod. 34, 11. 16. Deut. 7, 3 ff. Vgl. Gen. 24, 3.

10) Esdr. 9, 2 ff. 10, 3. Neh, 13, 23 ff. Jos. Ant. 11, 8, 2. 12, 4, 6. 18, %5,
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toditer hat eine Analogie in der vom Gefe^ vorgefdiriebenen

Levirats- oder Schwagerehe. Danadi mufete nämlidi der Leviratsehe

Bruder oder nädifte Verwandte die Witwe des kinderlos

verftorbenen Bruders oder Verwandten heiraten und der in

diefer Verbindung erzeugte Erftgeborne gefet5lich als Kind

des Verstorbenen angefehen werden. Falls Jidi jemand

weigerte, diefer Pflidit nachzukommen, fo foUte die ver-

fdimähte Witwe ihm den Schuh vom linken Fu|& ziehen zum
Zeidien, dag er auf ihr Eigentum keinen Fuß fe^en folle,

und ihm ins Gefleht fpucken.^)

Vermutlicii hatte diefe auch bei andern Völkern^) vor-

kommende Sitte der Leviratsehe, weldie audh noch zur Zeit

Chrifti als verbindlich angefehen wurde, ^) in dem Wunfche,

den Familienbefi^ zu bewahren, ihren Grund.*) Dazu kam
dann noch der Wunfeh, feinen Namen zu vererben und in

feinem Nachkommen den Meffias zu fdiauen.

Das Gefetj,^) welches auch zur Zeit Chrifti noch zu Redit Ehebruch

Vgl. Tac, bist. 5, 5 von den Juden: alienarum concubitu abstinent. Für

die frühere Zeit vgl. Rieht. 3, 6. 14, 3. 1 Kön. 11, 1 f.

') Deut. 25, 5-10. Die Mifdina dehnt die Pflidit audi auf den

verheirateten Bruder aus, fo dag die Leviratsehe bisweilen wirklidie

Polygamie gewefen wäre. Vgl. Jebamoth 4, 11, wonadi der überlebende

Bruder alle Witwen feiner verftorbenen Brüder, wenn er wollte, nadi dem
Gefe^e der Leviratsehe heiraten konnte. Zur Zeit Chrifti ift aber gleich-

zeitige Polygamie audi bei Leviratsehen nicht gebräudilich gewefen. Denn
die Sadduzäer fe^en in ihrer Frage bei Matth. 22, 23 ff. nur voraus, dag

fieben Brüder hintereinander diefelbe Frau hatten, während, wenn etwa

der eine oder andere von ihnen zu gleidier Zeit mehrere Frauen gehabt

hätte, das Argument anders hätte gefaßt werden muffen.

2^ Z. B. früher bei den Indern und Perfern und je^t nodi bei den
Afghanen u. a. Vgl. Levy 1. c. 193, 1 und mit genaueren Angaben bei

Winer BRW II, 19 f.

^) Matth. 22, 24 ff. Sehr ausführlidn handelt von der Leviratsehe

der Mifdina-Traktat Jebamoth.

*) Jos. Ant. 4, 8, 23.

4 Deut. 22, 22. Lev. 20, 10. Für eine Verlobten (die Verlobung
war reditlidi von der Ehefdiliegung nicht verfdhieden

f.
u. S. 473), die ficji

verging, war die Strafe der Steinigung. Deut, 22, 24. Job. 8, 5. (Eine

fdiuldige Prieftertochter wurde nadi Lev. 21, 9 verbrannt. S. aüdi Jos
Ant. 4, 8, 23.) Nadi M. Sanhedr. 11, 1 und 6 wurde der, welcher mit

einer Verlobten Ehebrudi getrieben hatte, erdroffelt; ebenfö derjenige,

welcher mit einer bereits in das Haus ihres Mannes heimgeführten Ehe-
frau Ehebrudi trieb.
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beftand,') beftrafte den Ehebruch einer Frau, falls derfelbe

geriditlidi bekannt war, mit dem Tode der beiden Schuldigen,

Der Tro^dem die Ehe göttlidier Einfettung und ihrem Wefen
Scheidebnef. ^^^^ unauflöslich War, fo dag der Menfch nicht trennen foll,^^

was Gott vereinigt hat, hatte Mofes wegen der Herzenshärte

der Juden geftattet, da§ der Mann, deffen Frau in feinen

Augen keine Gunft mehr fand, weil er an ihr etwas Schänd-

liches entdeckt hatte, ihr einen Scheidebrief ausftelle und

fie damit aus feinem Haufe frei entlaffe. ^) Die Schule des

Schammai erklärte den Ausdrude „etwas Schändliches" von

einer fchändlichen Sache, namentlich der Unzucht, die des

Hillel aber lehrte, der Mann könne feine Frau verftofeen,

wenn fie auch nur fein Effen anbrennen liege oder verfalze,.

und der Rabbi Akiba fand fchon einen genügenden Grund

darin, dag jemand eine andere Frau fände, welche fchöner

als die feinige fei.^) Die Auslegung der Hillelianer ift Haladia,

d. h. Praxis, geworden.'') Wenn nicht die fittliche Roheit

diefer Auffaffung, welche fpäter auch die Rabbiner durch

allerhand Beftimmungen über die Gültigkeit des Sdieidebriefes

zu mildern fuchten,^) fo ift dodi die praktifche Bedeutung

der Frage der Grund gewefen, dag fie auch dem Heilande

vorgelegt wurde, der dann über Mofes hinaus auf die gött-

liche Einfe^ung der Ehe zurückgriff und die Unauflöslidikeit

') Vgl. Matth. 1, 19. Job. 8, 5. S. auch .los. c. Ap. 2, 24, der fagt,

auf den Mißbrauch der Frau oder der Braut eines andern ftünde die

Todesstrafe. Für die Häufigkeit des Ehebrudis auf feiten der Männer
vgl. Rom. 2, 22. Job. 8, 7. S. auch Apg. 15, 20. Gal. 5, 19. Hebr." 13, 4.

2) Matth. 19, 3 ff. Vgl. Deut. 24, 1—4 und 22, 13-19. 28-29.

Gittin 9, 10. S. die Stelle auch bei Lightfoot, Horae hebr. zu

Matth. 5, 31 (vol. II, 290 sq.).

*) Gittin 1. c. Vgl. Eccli. 7, 21. Audi Jofephus war jowohl in der

Praxis (f.
Vita 76) wie in der Theorie (f. Ant. 4, 8, 23) Hillelianer. Im

Scheidebrief follte nadi Jos. Ant. 4, 8, 23 der Mann feiner Frau die fchrift-

liche'Verficherung geben, daß er künftig keinen Anfprudi auf ehelidie

Gemernfchäft an {i®~ stellen werde \y^dufint6i}ifv nsiti zuv utidinorB ewtX-

^«r tö;^ri<£C£ffö^f,j).pädurdi erlange fie erft die Macht, fich mit einem

andern zu verehelicjien.
,

"'

,
,

; . % Der ganze jyiifchna-Traktat Gittin handelt hiervon. Vgl. L: Blau,

Dlejüdifdie.Ehejaie^^^ und der jüdifche Scheidel^ripf, 2 teile, Straf3-

burg 1911. 1912.
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der Ehe dem Bande nach aüsfpradi.^) Schon die Propheten

hatten geklagt, daj5 die Juden ihre alt gewordenen Weiber,

welche ihnen Kinder geboren hatten, ungerediterweife ver-

fließen.^) Bei den Herodeern kam es aber vor, dag gegen

das Gefe^ fogar Frauen ihren Männern einen Sdieidebrief

fandten.^)

Der Heimführung der Frau in das Haus ihres Mannes Verlöbnis

ging bei den Juden fchon von alters her, wie z. B. die Ge- ^"^ ^^^~

fchichte der Rebekka zeigt,^ das Verlöbnis von Braut und r*''eß""s^-

Bräutigam vorher, bei welchem der Bräutigam dem Vater

oder beziehungsweile den Brüdern der Braut nach Üerein-

kunft eine beftimmte Geldfumme zahlte.^) Während aber bei

den Griechen und Römern das Verlöbnis ein bloßes Ehe-

verfprechen war, galt es bei den Juden der Ehe gleich.*^)

Die Braut trat durch das Verlöbnis in das[elbe rechtliche

Verhältnis zu ihrem Bräutigam wie fonft eine Ehefrau zu

ihrem Ehemanne, {o daß [ie im Falle der Untreue als eine

Ehebredierin bestraft wurde ^) und der Bräutigam [ich nicht

anders von ihr losfagen konnte, als indem er ihr wie ein

Mann feiner Frau einen Scheidebrief gab.*^) Es lag aber,

') Matth. 19, 3 ff. Vgl. Matth. 5, 31 f. Luc. 16, 18. In Matth. 5, 32

find zwei Beftimmungen enthalten, eine allgemeine, nämlidh, „wer immer
eine entlaffene Frau heiratet, begeht Ehebruch", und eine befondere. In

diefer legieren wird der Ehemann, welcher feiner Frau einen Scheide-

brief gibt, nur für den Fall, dag der Scheidebrief wegen vorausgegangenen
Ehebruchs gegeben wurde, von der Verantwortlidiheit dafür losgefprochen»

dag fich die Frau wieder verheiratet und dadurch die noch zu Recht be-

ftehferide erfte Ehe bridit. ;

'

^) Mich. 2, 9. Maläch. 2, 11 ff.'

=») Jos. Ant. 15, 7, 10. Der Herr erklärt, Marc. 10, 12, daß das
Weib, welches ihren Mann verlägt und einen andern heiratet, die Ehe
bricht

-. '-::

''''} Gen. 24.

' *) Gen. 34, 12: Bxod. 22, 16 f. Die Mifdina, Traktat Qidduschin 1, 1

kennt drei Arten des Verlöbriiffes,. nämlich durch Geldzahlung des 'Bräu-

tigams, durch fchriftlidien Vertrag und durch copula, weldi le^tere Art

die fpätereii- Rabbiner unter Strafe verboten. Vgl. Hamburger, Artikel

Trauung und Artikel Verlöbnis. -'^^^^'

**) Philo, De Spec. leg 3, 12: al yaQ o/ioXi,yiai yäuot? töod'vvnfiovötv.

Es entfprach fomit das Verlöbnis nidit den spoilsalia de futuro (dem
Eheverfprechen), fondern den sponsalia de praesenti.

') Deut. 22, 23 f.
!

") Jofeph und Maria waren bei der Verkündigung Verlobte, heigen



474 Zweiter Abfchnitt. Die innern {oz. u, fittl. Zuftände des jüd. Volkes.

zwifchen dem Verlöbnis und dem Anfang des Zufammen-
wohnens oder des Ehelebens der Brautleute meift eine ge-

wiffe Zeit/) innerhalb weldier die Braut ihre Vorbereitungen

madien konnte. Nach der Mifdina dauerte diefe Zeit bei

einer Jungfrau zwölf Monate.-) Bei diefer Bedeutung der

Verlobung ift es natürlidi, daJ5 wir in dem Alten Teftamente

nichts von religiöfen Zeremonien bei der Ehefchiefeung hören.

Es fanden eben gar keine ftatt. Vielmehr beftanden die. vor-

züglich[ten Feierlichkeiten in dem Hodizeitszug und dem
Hochzeitsmahle.^)

Bei dem Hochzeitszug holte der mit dem Hochzeitskranz ^)

gefchmückte Bräutigam in Begleitung [einer Freunde^) die

Braut, welche von ihren Gefpielinnen begleitet wurde,*^) aus

dem Hau[e ihrer Eltern ab und geleitete fie in feierlidiiem

Zuge unter den Klängen,der Mufik ') und abends beim Sdieine

aber, noch ehe fie zufammenwohnen, Mann und Frau. Vgl. Luc. 1, 27.

Matth. 1, 20.

1) Vgl. Deut. 20, 7. 28, 30. Rieht. 14, 8. Jer. 2, 2. Matth. 1, 18.

Über den Fall der Rebekka und der Midiol
f. Gen. 24, 63—67. 1 Sam.

'18, 27.

-) Kethuboth 5, 2. Man ftütjte {idi für die)e Überlieferung auf üen.

24, 55, indem man 1Wj> 'Mi ß''?D'' (Vulg. saltem decem dies) mit dem
Targum als „ein Jahr oder zehn Monate" erklärte. Statt "IS^J^ ift aber

zu lefen ii^l" (vgl. de Hummelauer ad 1.), fo daf5 von einem Jahre oder

einem Monate die Rede ift.

^) Heutzutage wird bei -den Juden die Ehe unter dem Trag- oder

Brauthimmel außerhalb der Synagoge in Gegenwart eines Rabbiners oder

deffen Stellvertreters gefdiloffen. Diefer legt die Hände der Brautleute zu-

fammen, deckt über ihr Haupt den Talith oder Gebetsmantel und fpridit

einen fiebenfadien Segen. Die Ehe wird dadurch eingegangen, dag der

Bräutigam der Braut einen Ring an den^ Finger fteckt mit den Worten:

Siehe, du bift mir vermählt vermittelft diefes Ringes nach dem Gefe^e

Mofis und Ifrael. Vgl. Mayer, Das Judentum. Regensb. 1843, S. 290 bis

297. Rofenau 1. c. 155-166. Weite, Hodizeit bei den neueren Juden im

Kirdienlexikon 6, 107—109.

*)-Hohel. 3, 11. Ezech. 16, 13. Die Mifchna fagt Sota 9, 14, im

Kriege mit Vefpafian feien die Kränze der Bräutigame und die Trom-

meln, in dem mit Titus die Kränze der Bräute abgeföiafft worden.

^) 1 Macc. 9, 39. Matth. 9, 15 u. a.

«) Pfalm 44, 15. 1 Macc. 9, 37.

') 1 Macc. 9, 39. Vgl. Sota 9, 14.
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von Fadceln und Lampen^) in [ein oder feiner Eltern Haus.-)

Dort fand audi meijt das Hodizeitsmahl ftatt,^) bei weldiem

die Braut in ihrem Brautftaat^) mit dem Brautkranze auf Die Freuade

dem Haupte^) erfchien. Unter den Gäften oder „Freunden <^®s

des Bräutigams" hatte einer eine ähnlidie Stellung als der
Bräutigams

Freund des Bräutigams wie bei uns der Brautführer.") Am
Sdilufle des Hodizeitsmahles wurde von irgend jemand

ein Segenswunfeh über die Neuvermählten gefprodien.') In

älterer Zeit dauerten die Hochzeitsfeierlidikeiten eine ganze

Wodie,^) wie es übrigens bei den Felladien in Syrien nodi

je^t üblidi ift."')

') Matth. 25, 1 ff.

^) Hohei. 3, 6 ff. Jer. 7, 34. 16, 9. 25, 10. 1 Macc. 9, 37-39.

(Ältere Abweisungen \. Rieht. 14, 10. Tob. 7, 15—17). In der Parabel

von den 10 Jungfrauen Matth. 25, 1 — 13 wird der Hochzeitszug mit

Braut und Bräutigam aus dem Wohnorte des Bräutigams von Jung-

frauen abgeholt. Vgl. Fondc, Die Parabeln S. 507 f.

') Matth. 22, 1-14. Joh. 2, 1 ff. Vgl. Rieht. 14, 10. Man pflegte

viele einzuladen. Vgl. Luc. 14, 8. Joh. 2, 2,

*) Gen. 29, 22. Pfalm 44, 14 f. Ifai. 49, 18. 61, 10. Jer. 2. 32.

5) Jer. 2, 32. Ezedi. 16, 9—13. Apoc. 21, 2.

^) Den griech. Ausdrude oi. vio'i [vvnq^ujvo:; überfetjt die Vulgata in

Marc. 2, 19 durch filii nuptiarura, die Kinder des Brautgemadies, d. h-

die zur Hochzeit gehörigen; in Matth. 9, 15 und Luc. 5, 34 durdi filii

sponsi. Der Täufer fpridit bei Joh. 3, 29 von o q,uoe xov winplov. Nadi

dem Talmud (Kethub. 12a; jer. Kethub. 1, 1, p. 25a bei Edersheim 1,

355) follen die vioi zov w^ifiövo? = die Hodizeitsgäfte von den (plkoi

vov vvftqiiov = „Freunde des Bräutigams", welche den Bräutigam ins

Brautgemadi der Braut geführt hätten, verfchieden fein. Le^tere wären

zwar in Judäa, aber nicht in Galiläa, wo einfadiere Sitten herrfditen, be-

kannt gewe[en. Fondt, Die Parabeln S. 214 erklärt auf Grund diefer

Annahme in Anfdilug an Edersheim I, 355, daß der außerhalb Galiläas

redende Täufer bei Joh. 3, 29 von einem Freunde des Bräutigams rede,

die Evangeli[ten aber für Galiläa (auch bei der Hodizeit zu Kana) nicht

„Freunde des Bräutigams", fondern Kinder des Brautgemadies =^ Hoch-

zeitsgäfte erwähnten. Allein es lägt fidi weder aus der fpäten Quelle

noch aus dem Ausdruck bei Joh. 3, 29 etwas Zuverläffiges für die Zeit

Jefu entnehmen. Nach Tobias 8, l führten die Eltern der Braut den

Bräutigam zu. Vgl. aber nodi Tobias 6, 13. 7, 14 f.

') VgL Gen. 24, 60. Ruth 4, 11. Tob. 7, 15.

^) Gen. 29, 27. Ridit. 14, 12. 17. Tob. II, 21.

'•) Wetjftein in der Zeitfdirift für Ethnologie, Berl. 1873, S. 287 ff.

Vgl. auch Nowadt, Ardiäologie, S. 163 f.
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Stellung der Der Frau lag die Führung des Haushaltes ob.^) Sie
Frau.

\i\iQ[) nach der Mifchna fowohl im Befi^ des von ihr in die

Ehe Gebrachten,^) wie auch des ihr als Erbteil Zugefallenen,^)

fo daß in beiden Fällen der Mann nur die Nu^niefeung hatte.

Was'fie aber fonft in der Ehe erwarb, gehörte ihrem Manne
als Eigentum.^)

Die Kinder zu haben galt als das größte Glück und noch

gefe^iiche Kindeskinder fchauen zu können als befonderer Segen Gottes.^)
Reinigung, p^g Qgjg^ {qj. (jjg Wöchnerinnen, dag eine Frau 40 Tage

lang nadti der Geburt eines Knaben und 80 Tage nach der

Geburt eines Mädchens unrein fei und nach diefer Zeit zur

Reinigung ein einjähriges Lamm und eine Taube oder im

Falle der Armut ein Paar junge Tauben oder Turteltauben

opfern folle,^) hatte auch einen natürlichen Grund in der

zeitweifen Ruhebedürftigkeit der Frau und dürfte älter als

Mofes fein. Es kommt in ähnlicher Form auch bei andern

Völkern vor.')

Die Be- Nach dem Gefe^ mußte ein Knabe am achten Tage^) nadi

fchneidung. feiner Geburt, auch wenn diefer Tag auf einen Sabbat fiel,^)

befchnitten werden. Es gefchah dies im Haufe, da die Be-

fdineidung von jedem Ifraeliten, auch von einer Frau,^*^) vor-

genommen werden konnte. Die Befchneidung beftand für

den Hebräer fchon feit Abraham, dem fie audi zugleich für

feine Nachkommen als Zeidien des Bundes Ifraels mit Gott

gegeben war.^^) Dadurch hatte die auch bei andern Völkern ^^)

Kethub. 5, 5.

4 Jebam. 7, 1—2.

3) Kethub. 6, 1.

*) L. c.

4 Vgl. Gen. 1, 28. 12, 2. 7. 13, 16. Pfalm 127, 5. 1 Kön. 1, 6.

Luc. 1, 25.

•*) Lev. 12, 1-8.
') Vgl. de Hummelauer, ' Comm. in Ex. et Levit. Paris 1897,

p- 435 sqq.

«) Gen. 17, 12. 21, 4. Lev. 12, 3. Vgl. Luc. 1, 59. 2, 21. Phil. 3, 5.

•') Joh. 7, 22. ,

'») Exod. 4, 25. 1 Macc. 1, 63. Jos. Ant. 12, 5, 4. 20, 2, 4. Ge-

wöhnlidi gefdiah {ie durdi den Vater. Gen, 17, 23. Über die Befdineidung

bei den Ifraeliten in der neueren Zeit vgl. Mayer 230—244. Rofenau,

p. 131-141. VgL auch Schegg, S.V515. ^^-j^^^ .;
.

; v

^') Gen. 17, 9 ff.

'

V ..^
'

!-'' '"''''^^ .

''^l
,'

,''''':?.,V

") Nach Herodot 2, 104 war die Befdineidung bei den Ägyptern,
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vorkommende Wegfdineidung der Vorhaut für den Ifraeliten

eine religiöfe Bedeutung.

In der neuteftamentlidien Zeit wurde der Name dem Die Namen-

Knaben nicht fdion gleich nach der Geburt, wie im Alten gebung.

Teftamente, fondern erft am achten Tage mit der Befchnei-

dung gegeben.^ Denn erft durch le^tere trat der Knabe

nadi ifraelitifcher Anfchauung in den Bund mit Gott.

Zu dem Eigennamen wird fchon früh noch der Name
des Vaters hinzugefügt und fogar diefes Patronymicum als

Eigenname gebraudit, wie z. B. Barjona, Sohn des Jonas, ^)

Barjefu u. a. In der römifchen Zeit trifft man auch öfter auf

Zunamen, welche die Heimat oder irgend eine Eigenfchaft

des Betreffenden ausdrücken.")

Kolchern und Äthiopiern gebräuchlich und kam von Ägypten zu den

Phöniziern und den Syrern in Paläftina. Jos. c. Ap. 2, 13 bezeugt von

den ägyptifdien Prieftern, dag fie zu feiner Zeit befchnitten wurden. Die

Sitte der Befdineidung hat aber beim ägyptifdien Volke nach den ver-

fdiiedenen Perioden feiner Gefdiichte gevi^edifelt, da, wie Wiedemann,

Oriental. Lit. Zeit. 6 (1903), Sp. 97 ff. ausführt, die Mumien vieler

Ägypter die Befchneidung erkennen laffen, aber auch viele Ägypter, da-

runter felbft Könige, tro§ ihrer priefterlichen Stellung unbefdinitten ge-

blieben find. Vgl. nodii Heyes, Bibel und Ägypten. Münfter 1904, S. 48

bis 52, der meint, die Befdineidung habe im Niltale, wenigftens in fpä-

terer Zeit die Bedeutung eines Priefterzeidiens gehabt. Vgl. überhaupt

über die Befchneidung Ploß, Gefchiditlidies und Ethnologifches über Knaben-

befdineidung in Deutfehes Archiv für Gefchidite der Medizin und medizin.

Geographie VIII (1885), 3, S. 312—343, Glaßberg, Die Befdineidung in

ihrer gefchiditlichen, ethnographifchen, religiöfen und medizinifdien Be-

deutung 1896.

') Luc, 1, 59, wobei nach 1, 61 auf die bereits in der Verwandt-

fchaft vorhandenen Namen Rüdificht gegeben wurde. Früher war das

anders. Vgl. Jakob = der Fefthalter, Edom = der Rötliche etc. S.

Gen. 5, 29. 21, 3-6. 25, 25. 30. 38, 29. 41, 51. Exod. 2, 22. 1 Kön. 1,

20 etc. Gewöhnlidi gab die Mutter den Namen. Luc. 1, 31. Vgl. Gen.

4, 1. 2. etc. Ridit, 13, 24. 1 Kön. 1, 20. 4,; 21. Ifai. 7, 14. Ausnahmen
z. B. Gen. 16, 15. Exod. 2, 22. 2 Kön. 12, 24^ Vgl. Lightfoot, Horae

hebr. in Ev. Luc. 1, 59: Deus una simulque instituit circumcisionem et

nomina mutavit Abrahae et Sarae; hinc mos nominandi filios cum circum-

ciderentur. Bei den Römern erhielt ein Knabe am neunten, ein Mäddien
am achten Tage nadi der Geburt den Namen. Macrob. Sat. 1, 16, 36.

Vgl. Marquardt 1. c. S. 83.

Z. B. I Kön. 22, 9. 23, 6. 30, 7 2 Kön. 8, 17 u. a.

=•) Judas von Karioth, Simon Niger etc.
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Lohnarbeiter Die Mietlinge Oder Lohnarbeiter, die [idi für einen Tag
und Sklaven, verdingten/) gehörten nidit zur Familie, wohl aber die

Sklaven, deren Los bei den Hebräern kein eigentlich hartes

war und fidi nidit wefentlidi von dem der übrigen Haus-

genoffen unterfchied, weldie auch rechtlich der Gewalt des

Hausherrn unterftanden.^) Es gab heidnifche und ifraelitifche

Sklaven. Erftere waren entweder Kriegsgefangene, die, wenn
fie nicht getötet wurden, zu Leibeigenen gemacht wurden,^)

oder gekaufte Sklaven,') oder im Haufe des Herrn geborene

Kinder von Sklaven.^) Das mofaifche Gefe^ fuchte ihr Los

gefe^lich zu regeln und milder zu geftalten. Deshalb be-

ftimmte es z. B., dafe der Sklave, dem fein Herr ein Auge
oder einen Zahn ausgefchlagen hatte, befreit werden müffe.^)

Die Freilaffung erfolgte formell dadurch, dafe der Herr feinem

Sklaven einen Freibrief ausftellte.') Waren die Sklaven, wie

das meift der Fall war, befchnitten,^) fo nahmen fie am
Oftermahl teil") und feierten auch den Sabbat."^) Kein Sklave,

der jemand im Heiligen Lande von auswärts zugelaufen

war, durfte ausgeliefert werden, weil er Anfpruch auf Gaft-

freundfchaft hatte.") Im zweiten Jahrhundert v. Chr. war der

Preis eines Sklaven 120 Drachmen == etwa 80 Mark/-)

Lev. 19, 13. Deut. 24, 14 f. Tob. 4, 15. Matth. 20, 8. Man konnte

aber auch Leute auf ein Jahr mieten. S. Lev. 25, 53.

2) Vgl. Winer BRW, Art. Sklaverei. Sdiegg, 653 ff.

3) Num. 31, 26 ff. VgL Deut. 21, 10- 14.

*) Gen. 17, 23. Lev. 25, 44.

4 Exod. 21, 4.

^) Exod. 21, 26 f. Über die Behandlung fdilediter Sklaven vgl. Sir.

33, 25. 27 ff. Matth. 25, 30. Luc. 12, 46.

^) ^S^- Qidduschin 1, 3. Nadi Pea 3, 8 konnte es auch durdi [till-

fdiweigende Anerkennung gefdiehen. Nadi Schürer (III, 18 und 53 f.)

gefchieht die Befreiung von Sklaven auf den aus dem erften diriftlidien

Jahrhundert [lammenden Urkunden von Pantikapäum (Kertsch am cim-

merifdien Bosporus), weldie bei Latydier, Inscriptiones antiquae orae

septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae vol. II. 1890 n, 52 und 53

gedruckt find, ini Tfja nQonsvxKg in der Synagoge und wird zwar dem
Sklaven darin volle Freiheit gefdienkt, aber „abgefehen von der Ehrfurdit

gegen die Synagoge und dem regelmäßigen Be[udie derfelben".

^) Gen. 17, 23.

'•') Deut. 12, 12. 18. 16, 11. 19. .

''^-) Exod. 20, 10.

11) Deut. 23, 15. Vgl. de Hummelauer 1. c. S. 406.
,

1^ 2 Macc. 8, 9 ff. (90 Juden wurden für ein Talent verkauft). Vgl.

audn Jos. .^nt. 12, 2, 3.
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Auch ein Ijraelit konnte Sklave eines andern Ifraeliten

werden, denn er konnte fidi aus Armut felbft in die Knedif-

fchaft verkaufen.^) Er konnte aber audi durdi geriditlidien

Spruch entweder zum Sklaven des von ihm Beftohlenen, um
ihm fo Erfa^ für den Diebftahl zu leiften,^) oder zum Sklaven

eines Gläubigers, dem er fonft nicht feine Schuld bezahlen

konnte,-^) gemacht werden. Hatte er fich felbft an einen

Ifraeliten verkauft, fo mußte er von diefem wie ein gemieteter

Knecht gehalten^) und famt feiner Familie nadi fedis Jahren")

oder, falls in diefe Zeit ein Jubeljahr fiel, noch früher*^) frei

entlaffen werden. Er konnte aber auch natürlich zu jeder

Zeit durch Loskauf befreit werden.^) Im Jubeljahre, d. h.

jedem 50. Jahre, wurden überhaupt den Schuldnern die Schul-

den erlaffen, die leibeigenen hebräifchen Knechte befreit und

die Äcker ihrem vorigen Befi^er wieder zurückgegeben.^)

Jedenfalls war durch derartige Beftimmungen eine große

Ausdehnung der Sklaverei bei den Hebräern nicht möglich.

') Lev. 25, 39. Vgl. Exod. 21, 2. Deut. 15, 12.

') Exod. 22, 4. (Da Frauen nicht erwähnt werden, wurde das Ge-

fe^ in praxi auf die Männer befchränkt. Sota 3, 8. Vgl. V^iner RWB. II,

475, 4.) Erft Herodes beftimmte ([. Ant. 16, 1, 1), dag die Diebe auger

Landes verkauft werden feilten.

ä) Im Ge[e^ fteht hierüber nichts. Vgl. aber 4 Kön. 4, 1. I{ai. 50, 1.

Neh. 5, 5. Matth. 18, 25.

*) Lev. 25, 40 f.

5) Exod. .21, 1-6. Deut. 15, 12—18. Vgl. Jos. Ant. 16, 1, L Siehe

u. über das Sabbatjahr Kap. 17, 3.

**) Lev. 25, 40 f. Qidduschin 1, 2. Ob man in der nachexilifchen

Zeit überhaupt das Jubeljahr gefeiert hat, i{t zum wenigften zweifelhaft.

S. u. Kap. 17, 3.

') Lev. 25, 48 ff. Lebte aber ein lj"raelit bei dem Käufer mit einer

Unfreien in ehelicher ..Verbindung und hatte Kinder mit ihr erzeugt, fo

fah das Gefe^ nur die Befreiung des Mannes felbft vor, ftellte es ihm
aber frei, feiner Frau und Kindern zuliebe mit diefen in der Kneditfdiaft

zu bleiben (Exod. 21, 4—6). Es war aber Praxis, daß er im Jubeljahre
mit Frau und Kindern in Freiheit gefegt wurde (Jos. Ant. 4, 8, 28, Vgl.

de Hummelauer, Comm. in Ex. p. 215. Nach Qidduschin 1, 2 wurde ein

ewiger hebräifdier Knedit audi durch den Tod feines Herrn frei). Ein im
Lande anfäffiger Fremder mußte für den etwa bei ihm dienenden Ifrae-
liten das Redit der Auslöfung anerkennen und den Kaufpreis unter Be-
rückfichtigung der bis zum Jubeljahre nodi übrigen Jahre beftimmen
(Lev. 25, 50. Qidduschin 1, 2)..

-') Vgl.. Lev. 25, 1—55. Jos. Ant. 3, 12, 3.
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Die volle Löfung der aus der Sklaverei fich ergebenden

Schwierigkeiten
: brachte allerdings erft das Chriftentum mit

der Lehre der Beziehungen der Menfchen zu Gott und zu-

einander.^) Die war der Sauerteig, der allmählidi die ganze

Welt durchdringen follte.

Gefeiiige In älterer Zeit trafen Freunde und Bekannte [ich, abge-
Zufammen- {ehen von den Feften und ähnlichen Veranlafjungen, am

künfte.
Stadttore '^) und auf dem Lande am Brunnen.^) Gewiß hätten

in der neuteftamentlidien Zeit Theater und Amphitheater in

Jerujalem foldie Treffplä^e werden können, aber diefe Bauten

des Herodes fanden nidit den Beifall der orthodoxen Juden,*)

und wenngleich das Neue Teftament manche Anfpielungen

auf griechifche Wettkämpfe und Spiele enthält, fo rühren fie

dodi meift von dem Heidenapoftel her.")

Dej Gruß. Der neuteftamentlidie Gruß „Friede fei mit dir" oder

„gehe in Frieden" reidit in die graue Vorzeit zurück, da es

von alters her üblich war, jemand bei der Ankunft und beim

Weggang mit einem Segenswunfdie zu begrüßen.*') Seine

volle Bedeutung erhielt er aber erft durdi Chriftus.

Tod und Be- Schließlich fei auch noch das Wefentlidie über die Trauer-

gräbnis. gebräudie beim Tode und beim Begräbnis in diefer Zeit

gefagt. Beim Tode wurden dem Verftorbenen die Augen ^)

und der Mund^) gefrhloffen, dann der Leichnam gewafchen^)

und öfter gefalbt^") und hernach in ein weißes Tuch gehüllt.'')

In diefes legte ^-) man Spezereien u. dergl. oder verbrannte'^)

1) Vgl. den Brief an Philemon und Qal. 3, 26 ff.

*) Sprichw. 31, 23. 31 u. ö.

3) Gen. 29, 3.

*) Jos. Ant. 15, 8, 1. Vgl. 2 Macc. 4, 14 f.

3) Z. B. 1 Kor. 9, 24-27. Gal. 5, 7. Phil. 3, 12-14 u. a.

") Marc. 5, 34. Luc. 24, 36. Joh. 20, 26. Vgl. Gen. 29, 6. 1 Kön.

l, 17. 20, 42 etc.

l) Gen. 46, 4. 50, 1. Jub. 23, 1.

«) Joh. 11, 44. Schabb. 23, 5.

») Apg. 9, 37. Schabb. 1. c.

^0) Marc. 16, 1. Luc. 24, 1. Joh. 12, 7. Verfdiieden hiervon ift die

Gen. 50, 2 ff. 25 erwähnte, bei den alten Ägyptern üblidie Sitte der

Einbalfamierung. Vgl.' Herod. 2, -816-58.

») Matth. 27, 59. Luc. 23, 53. Joh. 19, 40. Vgl. auch Sir. 38, 16.

>") Joh. 19, 40. Jos. Ant. 17, 8, 3. B. J. 1, 33, 9.

^3) Das ift wohl beim Tode des Herodes mit dem größten Teil der
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audi bei den Leichen vornehmer Leute derartige Sachen.

Hände und Füge der Verftorbenen waren mit Binden, der

Kopf mit einem Schweigtuch verhüllt.^) Bei vornehmen

PerJonen, z. B. Fürften, wurden dem Verstorbenen auch

allerhand Koftbarkeiten mit ins Grab gelegt.^)

Während bei den meiften Völkern des Altertums, audi

bei den Indern, Griedien und Römern eine zweifache Art

der Begattung, das Begraben und Verbranntwerden, nadi-

weisbar ift,^) wurden die Toten, wie im Orient überhaupt,

jo auch bei den Juden begraben'^) und zwar, wie es nodi

heute im Orient Sitte ift, am Tage des Todes felblt.^) Eigent-

liche Särge waren unbekannt, vielmehr wurden die Toten

auf einer Bahre die Stadt hinausgetragen.*^) Die Begräbnis-

ftätten befanden fich, abgesehen von denen hoher PerJonen,

außerhalb der Städte und Dörfer.^) Die Gräber waren ge-

wöhnlich entweder Senkgräber wie bei uns oder, wie z. B.

auch in chrijtlidier Zeit in den unterirdifdien kellerartigen

Begräbnisjtätten von Klöjtern für die OrdensgenoJJenfchaft,

Schiebgräber, bei welchen eine Leiche über die andere in

offene Seitenwände der Mauern hineingefchoben wurde."*)

von 500 Dienern getragenen Spezereien (vgl. Ant. ]. c. B. J. 1. c.) ge-

fdifehen. Vgl. audi 2 Par. 16, 14. Jer. 34, 5.

») Joh. 11, 44. 20, 67.

*) Ant. 13, 8, 4. 15, 3, 4. 16, 7, 1.

^) Vgl. Marquardt, Das Privatleben etc. S. 374 ff.

*) Tacit. hist. 5, 5. Selb[t die Leichen der Verbrecher wuiden be-

graben. Vgl. Matth. 27, 58. Jos. B. J. 4, 5, 2. 6, 7, 2. Deut. 21, 23. Jojue 8, 29.

10, 27. Zu 1 Kor. 13, 3: „wenn ich meinen Leib zu verbrennen gäbe"
vgl. Jos. B. J. 7, 8, 7, wonach audi Jojephus wußte, dag die Inder den

Leib den Flammen übergaben. Zur Zeit des Augujtus hatte fich in

Athen ein Inder felbft verbrannt. Vgl. Nikolaus von Damaskus bei

Strabo 15, 1, 73. Dio Cass. 54, 9.

'=) Matth. 27, 57 ff. Joh. 11, 39. Apg. 5, 1^ 11. Vgl. Deut. 21, 22 f.

ö) Luc. 7, 14. Apg. 5, 6. Vgl. 2 Kön. 3, 31. 4 Kön. 13, 21. Jos.

Ant. 17, 8, 3. B. J. 1, 33, 9. Berakhoth 3, 1. Baba bathra 6, 8. Der

^gyptif*e Jojeph war nach ägyptifchem Gebraudi in einen Sarg gelegt

worden, Gert. 50, 25. Vgl. Exod. 13 19. Jos. 24, 32.

') Matth. 8, 28. Luc. 7, 12. Joh. 11, 30. Vgl. v. Himpel, Art. Be-
gräbnis im Kirchenlexikon 2, 186. Nadi Baba bathra 2, 9 mußten Aas,

Gräber und Gerbereien 50 Ellen von der Stadt entfernt fein.

«) Matth. 27, 60. Luc. 11, 44. 23, 53. Vgl. v. Himpel 1. c. 187 f.

Nicol, art, Sepulchre in Hastings IV, 454 ff.

Feiten, Neuteftamentlidie Zeitgefdiidite. I. 2. u. 3. Aufl. 31
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Familiengräber find auch bei den Juden recht häufig gewefen/)
Man hatte aber auch gemeinfame Begräbnisftätten.^)

Denkmäler. Denkmäler für einzelne Per|onen werden fchon in der

älteften Zeit erwähnt.^) Man legte auch zur Zeit Chrifti

einen Wert darauf, die Grabdenkmäler der Propheten und
anderer berühmter Perfönlichkeiten zu reftaurieren.*) Man
pflegte die Gräber durch Steine zu verfchljefeen, und diefe

Steine wurden nadi der Regenzeit neu mit Kalk übertündit,^)

um [o die Vorübergehenden aufmerkfam zu madien. Denn
die Berührung eines Grabes verunreinigte.*^) Noch je^t fieht

man an dem Grabdenkmal der Königin von Adiabene und
ihrer FamiHe, den fogenannten Königsgräbern, vor dem
Damaskustor bei Jeru[alem, wie viele Kammern ein foldies

Grab oft enthielt, aber auch den eigentümlichen Verfdilug;,

der runden niedrigen Öffnung, welche durch einen gewal-

tigen Stein, der genau in die Öffnung pagt, verfchloffen

werden kann.

Äuf5erungcn Dem Orientalen erfcheint es unnatürUch, die Trauer
der Trauer, nicht laut werden zu la[fen und in [tillem Zuge den Toten

zu Grabe zu geleiten. Er will der Trauer einen äußern

Ausdruck geben. Von den Juden galt das Wort des Jefus

Sirach: „Weine um den Verftorbenen und traure um ihn,,

damit man nidit böfe von dir fpreche." Sie zerriffen zum
Zeichen der Trauer und eines Schmerzes, der fich Luft ma-
chen muß, oder der Armut, weil man des Verftorbenen, der

das Leben reich machte, beraubt war, fichtbar vorn an der

Bruft das Gewand,') fdilugen {ich an die Bruft,*^) kleideten

') Vgl. z. B. Gen. 23, 20. Tob. 14, 12. 1 Macc. 2, 70. Die Mifchna

gibt in Baba bathra 6, 8 Beftimmungen über die Anlage von Familiengräbern.

4 Kön 23, 6. Jer. 26, 23. Matth.'27, 7.

3) Gen. 35, 20. Job 21, 32. 2 Sam. 18, 18. Vgl. auch 1 Macc. 13,.

27 ff. und Sdiekalim 2, 5.

*) Matth. 23, 29 ff.

^) Matth. 23, 27. Maaser scheni 5, 1. Dies Übertünchen gefdiah.

nach Sdiekalim 1, 1 am 1. Adar. Vgl. auch Moed qatan 1, 2.

Sir. 38, 16 f. Vgl. Num. 19, 11—20.

') Gen. 37, 34. 44, 13. Rieht. 11, 35. 2 Sam. 13, 31. Schabb. 13, 3..

Vgl. Sir. 38, 17 f. u. 483, 1.

^) Luc. 18, 13. 23, 48. Vgl. auch Matth. 11, 17. Luc. 8, 52. 23, 27.

Apoc, 1, 7. 18, 9. Daß folche Ausbrüche des Schmerzes auch bei deni

Leidienzügen der Römer vorkamen, zeigt Marquardt S. 356, 5.
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fidi in ein fackleinenes oder härenes Gewand/) verhüllten

ihr Haupt, ^) um gewiffermagen das Schredcen einflö&ende

Unglück nidit zu Jehen,^) und beftreuten es mit Staub und

Afche*) und fafteten.^) Selbft der Ärmfte mugte nach einer

in der Mifchna erwähnten Anficht den Leichenzug feiner Frau

durch wenigftens ein Klageweib und zwei Flötenfpieler be-

gleiten laffen,^) und nidit blofe beim Begräbnis, fondern auch

fdion im Haufe wurde alsbald nach dem Tode von den

Freunden und Verwandten und berufsmäßigen^) Klagewei-

bern oder Klagemännern die Totenklage ^) veranftaltet. Die

Form derfelben beftand zumeift in einer Hervorhebung der

Eigenfchaften des oder der Verftorbenen, z. B. „Ach, du

junge, ach, du fo früh den Eltern Entriffene" und erinnert

an die fpäteren Leichenreden.

') Gen. 37, 34. 2 Sam. 3, 31. 2 Macc. 3, 19. Lagrange, Etudes

sur les religions semitiques. 2. ed. Paris 1905, p. 321 geht davon aus,

dag der Sadc ur|prünglich eine um die Lenden gehüllte Gewandung, das

Kleid der Armen, war und man durdi das Anlegen desselben ausdrüdcen

wollte „qu'on se regarde comme prive, par le depart du defunt, de tout

ce qui fait le luxe et le bien-etre de la vie". Monseur, La proscription

religieuse de l'usage recent in der Revue de Fhistoire des religions

t. LUl. n. 3 (Paris 1906, p. 290 - 306) fieht darin einen Reft der alten

Trauerfeierlichkeiten aus der Zeit, in weldier der Hebräer überhaupt nur

mit einem Sadi bekleidet war, gerade wie die hebräifche Sitte in Trauer

mit bloßen Füßen zu gehen (Ezech. 24, 17), zeige, daß die Trauerfitten

älter Jeien als der Gebrauch der Sandalen (p. 294 s.).

2) 2 Sam. 15, 30. Efth. 6, 12. Jer. 14, 3. Ezech. 24, 17.

3) Vgl. Lagrange 1. c. 322.

*) 1 Sam. 4, 12. 2 Sam. 1, 2. 2 Sam. 13, 19. Apoc. 18, 19. Job (2, 8)

fi^t auf der Afdie vor Leid. — Stade, Schwally und zulegt Lods, La cro-

yance ä la vie future et le culte des morts dans l'antiquite Israelite,

Paris 1906 fuchen aus den ifraelitifchen Trauergebräudien zu beweisen,

daß bei den Juden ein Totenkultus exiftiert habe. Derartige Gebräudie

könnten aber, insoweit [ie ursprünglich mit einem [oldien Kultus zujam-

menhängen follten, auch von andern Völkern übernommen fein, ohne daß
fie in derfelben Bedeutung wie bei jenen übernommen worden wären.

Allein die im Texte gegebenen Erklärungen fcheinen den Tatfadien beffer

und natürlidier zu entfprechen.

=) 1 Sam. 31, 13. 2 Sam. 12, 16 f.

«) Kethuboth 4 ,4. Vgl. über die Flötenfpieler Jer. 48, 36. Siehe

Matth. 9, 23. Jos. B. J. 3, 9, 5.

') 2 Sam. 3, 31 ff. 2 Par. 35, 25. Arnos 5, 16. Jer. 9, 17. Zachar. 12,

10—15. Matth. 9, 23. Marc. 5, 38 f.

^) Vgl. Luc. 8, 52. Apg. 8, 2.

31*
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Wer immer dem Leichenzuge begegnete, ging eine

Strecke mit demfelben.^) Aus der Sitte, den Trauernden

Nahrung zu geben, um fie aufzurichten,^) ift vielleicht die

Sitte des Leidienfchmaujes entstanden, eine Sitte, die bei

einer fiebentägigen Dauer der Trauer^) bisweilen fehr aus-

artete. Denn Jo^ephus beriditet, man fei faft genötigt, die

Leidtragenden zu bewirten, weil die UnterlaHung als Mangel

an Pietät gegen den Verstorbenen angefehen werde.*) Auch

an den Gräbern felbft kamen Mifebräudie und abergläubifche

Dinge vor, z.B. dafe man, wie der Siracide fpottend erwähnt,

den Toten Speife und Trank auf das Grab ftellte.^)

Gewöhnlidi dauerte die Trauerzeit fieben Tage,*^) Den
Aaron wie den Mofes hatten die Kinder Ifraels fogar 30 Tage

lang in der Wüfte beweint.^)

5. Mafee, Gewidite, Geld und Kalender.

Längenmaße. Ausgangspunkt für alle metrologifdien Syjteme ift das

Längenmaß.^) Während aber im Abendland meift der Fufe

als Maßeinheit galt und zum Teil noch gilt, ift es bei den

Orientalen und fpeziell audi bei den Hebräern der Unterarm

von der Spi^e des Ellenbogens bis zur Spi^e des Mittelfingers,

*) Jos. c. Ap. 2, 26 lagt, dies fei von Mofes angeordnet.

4 Ofeas 9, 4. Jen 16, 7.

3) Vgl. Gen. 50, 10; 1 Kön. 31, 13. Judith 16, 29. Eccli. 22, 13.

Jos. Ant. 17, 8, 5: „Ardielaus hielt zu Ehren feines Vaters nadi herge-

brachter Gewohnheit eine fiebentägige Trauer ein; nadi beendeter Trauer

bereitete er dem Volke ein Mahl,"

*) Jos. B. J. 2, 1, 1. Vgl. Ant. 17, 8, 4.

'°) Sir. 30, 18 ff. Vgl. audi Deut. 26, 14 und dazu de Hummelauer,

Comm. in Deut. Paris 1901, p. 425 sq.

«) Gen. 50, 10. 1 Sam. 31, 13. Judith 16, 29. Sir. 22, 13. Jos.

B. J. 2, 1, 1. Ant. 17, 8, 4.

') Num. 20, 30. Deut. 34, 8. — Über die Totengebräuche, Beerdi-

gung und Trauer bei den Juden vgl. Art. Begräbnis im Kirchenlex. 2,

184—186. 189. Mayer, Das Judentum, S. 456—469. Rosenau, Jewish

cerem. institutions etc., p. 177— 182.

*) Hultfdi, Griech. und röm. Metrologie. 2. Bearbeitg. Berlin 1882.

H, Niffen, Griech, und röm. Metrologie, München 1892. Hultfch, Die Ge-

widite des Altertums nach ihrem Zufammenhang dargeftellt. L. 1898.

Weite (Kiel), Art. Mage im Kirdienlex. 8, 968 ff. Kennedy, art. Weights

and Measures in Hastings IV, 901—913.
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d. h. die Elle, gewefen, Diefelbe zerfiel im Orient in zwei

Spannen von je drei Handbreiten zu je vier Fingerbreiten.

Diefe natürlidien Maßftäbe find aber bei den einzelnen ver-

fchieden. Somit bedurfte es einer , gefe^lidien Beftimmung,

um diefe Sadie für den Verkehr zu regeln.

Die fogenannte heilige Elle war eine Handbreit größer Die Eile.

als die gewöhnlidie,^) und die beiden verhielten fidi, wenn
die gewöhnliche hebräifche Elle, wie es fonft im Orient üb-

lich war, zu fechs Handbreiten angenommen wird, wie fieben

zu fechs. Leider fehlt es aber fowohl im Alten Teftament

wie audi in der Mifchna-) an einer genauen Angabe zur

Beftimmung der Gröge der Elle nach unferm Mag. Wahr-

fcheinlidi haben die Hebräer ihre Elle aus Ägypten entlehnt,"^)

wofelbft die königliche Elle 525 bis 528 mm, die gewöhn-
liche 450 mm betrug und hat audi wohl die heilige Elle der

Juden 0,525 m, die gewöhnliche 0,450 m betragen. Aber

etwas Sicheres weijs man für die ältere Zeit nicht.

Für die neuteftamentliche Zeit find wir beffer daran.^)

Zunächft bemerkt die aus römifcher Zeit ftammende Siloa-

infchrift, die Länge des Siloakanals, welcher nach genauen

Meffungen der Neuzeit 537,60 m lang ift,'0 betrage 1200 Ellen,

fft diefe Angabe ganz genau und nidit bloj^ von einer ab-

*) Ezech. 40, 5. 43, 13. Daß der falomonifdie Tempel nadii altem

Eilenmag gebaut war, folgt aus 2 Chron. 3, 3 und 3 Kön. 6, 2.

*) Aus Kelim 17, 9 f. folgt nur das Vorhandenfein einer heiligen

Elle. In Baba bathra 6, 8 wird von Grabftätten, die 4 Ellen lang fein

müßten, geredet, ohne daß fidi etwas Weiteres entnehmen läßt,

2) In Babylonien betrug die fogen. königliche Elle, welche bei den
babylonifdien und affyrifdien Bauten verwandt wurde und 3 Finger breiter

war als die gewöhnlidie, ungefähr 556 mm, die gewöhnlidie 495 mm.
Shaw-Caldecott, The linear measures of Babylonia about 2500 B. C,
with appendix of the biblical cubit, Hertford 1903, zeigt, daß man in

Babylonien im 2, Jahriaufend v. Chr. ein metrologifdies Sy[tem hatte,

weldies zugleidi sexagefimal und dezimal gewefen fei. Man habe eine

Elle von 3 Handbreiten = c. 274 mm, eine von 4 Handbreiten = 366 mm
und eine von 5 Handbreiten = c. 457 mm gehabt. Vgl. Revue biblique

1904, S. 141 s.

*) Die Elle wird erwähnt Joh. 21, 8. Apoc. 21, 17. Vgl. auch Matth.

6, 27. Luc. 12,. 25,

') Vgl. Guthe, Die Siloahinfthrift, ZDMG. XXXVl. 1882. S. 744.

(S. Gonder, The Siloam Tunnel in PEFSt. 1882, 122-131.]
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gerundeten Zahl zu verliehen, fo war damals die Elle unge-

fähr 0,448 m lang. Jofephus redinet nadi der attifdien oder

griediifch-römifchen, 0,444 m langen Elle ^) und fagt nirgend-

wo etwas davon, daj^ zwifchen der jüdifchen und der griediifch-

römifchen Elle im praktifchen Gebraudi ein Unterfchied ge-

madit wird.^) Es wäre möglidi, dag die vielleicht urfprünglidi

ägyptifche Elle von ungefähr 0,448 m im Laufe der Zeit auf

0,444 m reduziert^) oder zugunften der griechifch-römifchen

Elle abge[chafft wurde. Jedenfalls betrug damals zur Zeit

des Jofephus die Länge der Elle 0,444 m, die Spanne war

0,222m, die Handbreite - 74 mm, die Fingerbreite 18,5 mm.
Ein Fug war vier Handbreiten*) = 296 mm.

Das Stadium. Das Stadium ift kein hebräifches, fondern ein attifches

Längenmag gewefen, weldies feit Alexander d. Gr. auch im

Oriente angewandt wurde.^) Das attifche Stadium, eigentlich

die Entfernung in der Rennbahn zwifdien dem Ablauf und

dem Endziel, betrug 600 griechifche Fug*') oder 400 Ellen

= 177,6 m. Nach diejer Berechnung würden, da die römifdie

Meile') 1000 Paffus 5000 FuB oder 1480 m enthält, ftreng

genommen 8V3 Stadien einer römifchen Meile entsprechen

.

Gewöhnlich wurde aber von den Römern der Bequemlichkeit

wegen 1 Meile 8 Stadien gefegt. ''^)

') Nadi Ant. 16, 11, 3 hatte der Tempelraum 4 Stadien im Umfang,

da jede Seite ein Stadium lang war; nadi Ant. 20, 9, 7 war eine Seite

400 Ellen lang. Da nun nadi attifdiem Längenmaß ein Stadium gleidi

400 vi/j>e«f oder Ellen gefetjt wird, aber 600 Fug (der römifdie-attifdie

Fug war 296 mm lang) hatte, ift die Elle = 1 7-2 Fug = 0,444 m. —
Ant. 20, 8, 6 heigt es, der ölberg [ei von Jerusalem 5 Stadien entfernt

gewefen. Nadi Apg. 1, 12 betrug die Entfernung einen Sabbatweg,

d.h: (vgl. Exod. 16, 29 und Num. 35, 5) 2000 Ellen. Fünf Stadien find

abfer = 3000 griediifdie Fug
, fomit die Elle = 1 V-' Fug. Vgl. audi

Ant. 3, 6, 5 mit Exod. 25, 10. Nadi Jofephus 1. c. war die Ardie 5 Spannen

lang, 3 Spannen breit und hodi, nadi Exodus 2' i Ellen (die Elle hat

2 Spannen) lang und l V^ Elle breit und hodi.
'^''-

') Vgl Anm. 1;

3) Dafür ift Kennedy 1. c. p. 908 f.

") Vgl. Herodot 2, 149.

4 2 Macc. 12, 9 ff. u. ö. Luc. 24, 13. Joh. 6, 19. 11, 18. Apoc. 14,

20. 21, 16.

«) 600 griediifdie Fug find = 100 Klafter [o^yvid, vgl. Apg. 27, 28)\

Ein Klafter= A 7i^)rm oder Ellen und. 100 o^yvcd = l ozddiuv.

') Matth. 5, 41.

s) Strabo 7, 4. S. Niffen 1. c. S. 55 f. Aus der Mifdina Joma 6, 4
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Die hohlen oder kubifchen Maße der Hebräer^) zerfallen Hohlmaße.

in folche für trockene und foldie für flüHige Dinge. Das

Verhältnis beider zueinander ift aus dem Alten Teftamente

bekannt.'^) Beiden Hohlmaßen für Trockenes hat 1 Chomer
oder Kor 10 Epha, 1 Epha 3 Seah, 1 Seah 6 Kab, alfo ift

1 Chomer oder Kor 10 Epha 30 Seah 180 Kab.=')

Bei den Hohlmaßen für Flüffigkeiten hat 1 Chomer oder

Kor 10 Bath, 1 Bath 3 Seah,^) 1 Seah 2 Hin, 1 Hin 3 Kab,

1 Kab 4 Log, al|o ift ein Chomer oder Kor 10 Bath

30 Seah = 60 Hin 180 Kab 720 Log. Zu der Be-

{timmung der Größe diefer Maße fehh es uns für die ältere

Zeit noch an ganz zuverläffigen Vergleichungsspunkten, fo daß

die meiften Gelehrten, erft von den Angaben des Jo[ephus

ausgehen,^) ein Verfahren, welches lidi ohnehin für die neu-

teltamentlidie Zeit empfiehlt. Nadi Jofephus ift aber 1 Bath

72,^) 1 Seah 24,') 1 Kab 4 Sextaren^ 1 Log - 1

«rgibt (ich aber, dag die .luden jener Zeit auf die Meile nur 7 'k Stadien

oder Ris rechneten. Dabei wird das Stadium wie bei den Hellenen älterer

Zeit (vgl. Nifjen S. 55) nach Schritten und zwar zu 266 geredinet, der

Schritt zu 740 mm oder 1 "/s kleiner perjifcher Elle. Über die Unpcher-

heit des Spradigebraucbs, wonach die römifche Meile bald S'/» oder 8,

bald 772 oder auch nur 7 Stadien gleidigefe^t wird, vgl. Niffen S. 55 f.

') Vgl. z. B. Nowack, Ärdiäologie, S. 202 ff. Benzinger, S: 181 ff.

Kennedy, 910 ff. Germer-Durahd, Mesures de capacite des Hebreux
au temps de I'Evangile, inXÖrifererices de Saint-Eltienne 1909-1910.

Etudes palestiniennes et orientales. P. 1910, p. 89 - 105.

-) Vgl. aber auch M. Menadioth 7, 1. Para 1, 1 etc.

^) Der Überficht wegen ift das Omer oder Issaron, vy.elches '/lo Epha
(= 3,936 Liter

f. S. 488) ift (f. 488, 1) und das nur Ofeas 3, 2 erwähnte
Letech, nach Hier, ad 1. — V2 Kor, ausgelaffen. Bei Ifai,40, 12 und Pf.,80, 6

wird das Scholifch (= ein Drittel) ervyähnt, welches dem Seah = h/s Epha
entfpricht.

,

*) Der Talmud kennt das Seah auch als ein Mag für Flüffigkeiten.

Vgl. z. B. Menachoth 12, 4.

') Vielleidit ift ein anonymes Fragment 7rf()t ^eteoji' (in'Hultsch

Metrölogicorum Seriptorum reliqtiiäe, 2 Bde. 1864 1, 258), weldies das
phönizifche Kor ^--30 Seah fe^t und beifügt: „Das Seah ift t-'/s Mo'dii"

aifö = 24 Sextare älter- als Jofephus (f: Kennedy, p; 911). "Ü

^) Ant, 8,^2, 9: o Je ßdäa? diivazat^Hazai; ißSon^xoviaäyo.

.

^ f)
Ant. 9, 4, 5: i'Syvei dk to ödrov (grie<ii. Äusdrudc „für Seah) iivjäiov

y.alijftißv 'JrdhKdv alfo = 1 V,JModü ofler römijJie Sdieffel;VV 24 Sexlare.
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Sextar.O Da aber 1 Sextar - 0,5468 Liter ift,') fo erhalten

wir folgende Überjidit. Es ift

1 Chomer (Kor) . 393,666 Liter,

1 EphaoderBath^) = 39,366 „

1 Seah (ffaro*)^) .-: 13,122 „

1 Hin'') .... 6,561 „

1 Kab = 2,187 „

1 Log -.
. . . . 0,546 „ ')

') 4 Kön, 6, 25 wird gefagt, dag, als König Joram in Samaria be-

lagert wurde, ein Viertel Kab Taubenmift (Man bediente fich desfelben

ftatt des Salzes. Vgl. Jos. Ant. 9, 4, 4) 5 Mark koftete. Jos. Ant. 9, 4, 4

fe^t {tatt V* Kab 1 H(Srij?, [omit ift nadi ihm 1 Log = 1 Sextar, Dazu
paßt, dag er Ant. 3, 8, 3 und 3, 9, 4 das Hin {äv = 12 Log) 2 attifdien

Choen (ein /ov? ift = "i^ attifdien Metretes (f. Anm. 6), alfo 2 Choen
= Ve Metretes = "/e Sextaren) = 12 Sextaren gleich fe^t. Allerdings

heigt es Ant. 15, 9, 2: „o Sk xjJ^o? Svvazai (xedinvovQ 'Atrtxovg dita." Allein

hier wird der nkSiixvoq, weldier 288 y.oxvXai enthielt (Nadi Niffen 1. c.

p. 9 = 58,941 Liter) mit dem um ^ 3 kleineren netQuzvc, weldier 192 KoxvXat

hatte, verwedifelt. Denn fonft würde das Kor 589 Liter gefaßt und damit

viel mehr als das Zehnfache des /Jatfo? (Vgl. S. 487, 6. Das Bath ift =
39 Liter, f. S. 487) betragen haben (vgl. auch Nowack, Ardi. S. 203).

Somit hat er offenbar fagen wollen, das hebräifdie Kor fei = 10 attifdien

Metreten, d, h. = 720 Sextaren. Die einzige nadiweislidi unriditige

Angabe bei ihm ift Ant. 3, 6, 6, wonadi das hebr. Issaron oder Omer
(LXX YÖftuQ, Vulg. gomor f. S. 487, 3) 7 attifdie Kotylen, d. h. nur c. 3

Sextaren hatte (nadi Niffen S. 9 ift eine xotwAj/ = 0,2047 Liter). Tat-

fädilidi ift aber ein Omer = Vio Epha, alfo = 7 Vs Sextar. Vgl. Epiphan.

De mens, et pond. 21.

^) So der gewöhnlidie Anfat5, Vgl. Kirdienlexikon 8, 972; Niffen,,

S. 10 hat 0,5458 Liter.

3) S. Luc. 16, 6, Übrigens wird das Epha nur für Trodcenes, das

Bath nur für Flüffigkeiten gebraudit.

*) S. Matth. 13, 33. Luc, 13, 21.

^) Das ägyptifche Hin enthielt nur 0,455 Liter Vgl. Clermont-

Ganneau VII, 294 SS. .Rev. BibL 1907, 315.

^) Im Neuen Teftament finden wir einige Namen griediifdi-römifdier

Maße für Hausgeräte gebraudit, den Hctrn oder sextarius bei Marc. 7, 4. 8
(in der Vulg. urceus, Krug) und den nodiog (modius, Sdieffel bei Matth.

5, 15. Marc. 4, 21. Luc. 11, 33 (f. S. 487, 6). Der A«*r?J?rjj? (bei Joh. 2, 6)

entfpradi nadi 2 Par. 4, 5 dem hebräifdien Bath und faßte fomit ungefähr

72 Sextar, Unter dem Joh. 12, 3 u. 19, 39 erwähnten Ur^a verficht man
meift wohl mit Redit das römifdie Pfund =^ 12 Unzen = 327,45 Gramm,,

während einige (Hultfdi und O, Hol^mann, Neuteft. Zeitgefdi.; S. 116)

unter dem von Maria zu Bethanien gebrauditen Pfunde koftbäfer Narden-
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Die Namen der Gewichte der Hebräer,^) weldie fich in Das Gewidit.

der Heiligen Schrift finden, find Talent,') Mine,^) Sekel*) und
Gerah.'') Die beiden le^teren find auch Namen von Münzen.

Das gebräudilichfte Gewidit war der Sekel. In der vordirift-

lichen Zeit find wenigftens drei verfchiedene Gewiditsfyfteme

bei den Hebräern in Gebraudi gewefen, zunädift das baby-

lonifche,'^) dann das fyrifche oder hittifche') und endlidi das

Syftem, nach welchem der jüdifche Handel im erften dirift-

lichen Jahrhundert und vermutlich audi in den legten Jahr-

hunderten V. Chr. geführt wurde, das phönizifdie. Die Ge-

wichtseinheit diefes Syftems ift der phönizifdie oder, wie er

gewöhnlidi heißt, der makkabäifdie Sekel von durdifchnittlidi

[albe ein von den römifdien Ärzten für folche Salben gebraudites durch-

fichtiges Horngefäg vergehen, auf welchem äugerlidi durdi eingeri^te Linien

die Unzen von 1 — 12 markiert waren. Dasfelbe faßte 0,27 Liter. — In der

Heiligen Schrift wird noch Apoc. 6, 6 das kleine griediifche Mag /otv«f

erwähnt. Ein ;fotvtf ift = V^s /liSi/tvog = 6 xozvkai = 1,228 Liter.

') Vgl. Fr. Hultfdi, Die Qewidite des Altertums nach ihrem Zusam-
menhang dargeftellt. L, 1898; Kennedy, art, Weights and Measures in

Hastings IV, 901 ff.

'^) Hebr. "iSi wörtlich Kreis.

3) Hebr. n;^.

*) Hebr. ^|?f d h. Gewicht LXX oixkog.

^) •T^^ eigentl. Bohne, Korn.

*) Wie die Griechen und Perfer haben auch die Hebräer fdion früh

auf die Mine nicht wie die Babylonier 60, fondern 50 Sekel gerechnet

(fo wenigftens fdion vor Ezechiel. Vgl. Ezedi. 45, 12 LXX), fo daß ein

Talent = 60 Minen = 3000 Sekel war (Gerah war der zwanzigfte Teil

eines Sekels). Nadi der fogen. königlichen Norm wog der fdiwere Sekel

16,83 Gramm, der leidite 8,41 (vgl. Lehmann, Das altbabylonifche Mag-
und Gewiditsfyftem, Leiden 1893, S. 6 ff.); nadi der gemeinen babylo-

nifchen Norm, der die Hebräer folgten, unterfdiied man einen fdiweren

Sekel von 16,37 Gramm unH einen leichten von 8,18 Gramm und dem-
entfprediend audi fdiwere und leichte Minen und Talente. Jos. Ant. 14,

7, 1 rechnet eine Mine = 2 Vi römifdie librae oder Pfund = 818,62 Gramm.
Gemeint ift die Mine zu 50 Sekel, fomit ift ein Sekel = 16,37 Gramm,
Vgl. Kennedy 1. c. p. 903.

') Der fyrifdie oder hittitifdie Sekel ift wenigftens vom 16. bis

6, Jahrh. v. Chr. in Ägypten, Syrien und Paläftina in Gebraudi gewefen.
Der leichte Sekel wog 10,368 Gramm, der fdiwere 20,736 Gramm, Vgl.

Kennedy 1. c. p. 904 f; über einige noch erhaltene Gewiditfteine diefes

Syftems vgl, audi Clermont-Ganneau, Recueil d'archeol. Orient. IV (1901)
• p. 24 SS.
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14,55 Gramm.^) 50 folche Sekel (oder 100 leichte Sekel von

je 7,27 Gramm) machten eine (fchwere) phönizifdie Mine,

60 Minen ein Talent aus.

Der Sekel. Das Geld^) wurde urfprünglidi bei den Hebräern nicht

gezählt, fondern gewogen.^) Die Werteinheit bildet der

Sekel. Ein Normalfekel war beim Heiligtum hinterlegt und

hiefe wohl deshalb der heihge Sekel.*) Da im erften chri[t-

lichen Jährhundert die Tempelfteuer ein halber Sekel war,

diefe Steuer aber auf das Geje^budi^) zurückging, muß fie

die Hälfte eines heiligen Sekels gewefen fein. Zur Zeit

Chrifti bezahlten aber zwei Perfbnen zufammen die fchuldigen

zwei halbe Sekel durdi einen Stater,^) d. h. durdb vier

Drachmen tyrifcher Währung,') welche der althebräifdien ent-

') Vgl. Hultfch, S. 17 f. 25. 34 f. Der phönizifche Sekel i[t fchon für

die Mitte des dritten Jahrtausends v. Chr. nachgewiesen. S. Hultfdi, S. 7.

Vgl. auch Kennedy p. 905 f. — Wie es fcheint (vgl. Hultfch S, 43 f. Dal-

man, Neugefundene Gewichte in ZDPV Bd. XIX [1906] S. 92-94) ift

diefes Gewichtsfyftem von der älteften gefchichtlichen Zeit an in Paläftina

in Gebrauch gewefen. .^ In der Mifdina (vgl. Kennedy p. 906) wird die

dem römifdien Denar gleichgefe^te griechifdie Dradime als Gewidits-

einheit eines fynkretiftifdien Gewiditsfyftems gebraucht. Sie heißt dort

Sus {'') und hat 6 Maahs oder Obolen. Zwei Sus (oder Denare) machten

einen Sekel, vier eine Tetradradime (^T*?), hundert eine Mine (H^';),

lechstaufend ein Talent. S. u. S. 494, 2.

'') S. Levy, Gefchichte der jüdifchen Münzen. Breslau 1862. De

Saulcy, Numismatique de la Terre sainte. 1874. Erman, Kurze Über-

ficht der Münzgefchichte Paläftinas, in ZDPV II (1879) 75 ff; Madden,

Goins of the Jews, London 1881. .Reinach, Les mönhaies juives in REJ
Tome XVI. Paris 1888, p. CLXXXIM—GdXlX; Kennedy, art. Money
in Hastings D. HI, 417—432. Lambei-t, Les cfiangfeurs et la monnaie

en Palestine du ler aü III e siecle de l'ere vulgaire d'apres les textes

talmudiques in der REJ, Paris 1906. Tome LI p. 217—244, Tome LH
p. 24-42. Vgl. auch Schürer I, 243-245. 761-772. II, 71—76. P.Thom-

sen, Kompendium der Paläftinenfifchen Altertumskunde. Tübingen 1913,

S. 93-101.
' '-'-"'.

=») Jer. 32, lÖ. •
'

•

'
-

"

4 Exod. 30, 13. Lev. 27, 25?

') Exod. 30, 13 ff. Über die Tempelfteuer,- f. o. S. 364.

«) Matth. 17, 24 ff. Vgl Jos. Ant. 18, 9, 1: B. J. 7, 6, 6. S. auch

Aht. 3,..8,'2:;;'S.-;ü/S. 494 f.'
•

;

'"' t^--'-}- ' .;:.-,- ,.
."

.

..

'v ') Daß- die Tempelfteuer,"' überhaupt 'die- im Alten Teftamente er-

wähntein AbgabehV: „tiach dem Sekel des Heiligtums; der tyrifdiefi (d. ii.

phönizijfdien) Münze", berechnet Wurden, fägt die Mifdma Bekhofbth ' 8, 7

ausdrücklich. S. o. S. 364, 7.
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fpradi. In deutfchem Geld ^) machte dies ungefähr 2 Mark
62 Pfennige.

Die ältefte eigentliche Münze, deren man fidi in Paläftina Die Münz-

und zwar bald nadi der Rückkehr aus dem Exil bediente, prägung in

war die perfifche Darike, ein von Darius Hyftaspes geprägtes
J^^^a-

Goldjtück im Werte von etwa 21 Mark; die entfprechende

Silbermünze, der fogenannte medifche Sekel, betrug dem
Werte nach etwa ein Zwanzigftel der Golddarike.^) Es find

dann fpäter der Reihe nach die Münzen Alexanders des

Großen, der Seleuciden und der Ptolemäer in Paläftina ver-

breitet gewefen.^) Einer der Hasmonäerfürften, Simon, hat

auch Silbermünzen prägen laffen.^) Die übrigen haben nur

Kupfermünzen geprägt,^) ebenfo Herodes") und feine Nach-

folger.')

') Hultfch, Griechifdie und römifche Metrologie 2. Aufl. 1882. S. 420.

Vgl. Schegg S. 305 f. Benzinger S. 194 f. Kennedy, art. Money
in Hastings III, p. 421 ff, K. Regung, Dareikos und Kroiseios. Klio,

Beiträge zur alten Gefdiichte. Bd. XIV, 1 L. 1914, 91-112.

'') Alexander d. Q. und die Seleuciden bedienten [ich für ihre

Münzen des attifdien, die Ptolemäer des leichten phönizifchen Syftems.

Nach erfterem war eine Silber-Tetradrachme 17,28 Gramm, nach letjterem

ungefähr 14 Gramm fchwer (s. o. S. 489 f.). Vgl. Kennedy, p. 423 f.

Niffen S. 44.

*) Das Recht dazu verlieh ihm Antiochus VII Sidetes im Jahre

139/138 V. Chr. Vgl. 1 Macc. 15, 5 f. Simon hatte aber fchon früher

diefes Redit usurpiert. Denn obwohl er fchon i. J. 135 ftarli, gibt es ihm

zügehörige halbe Sekel aus den Jahren I, II, III, IV und ganze Sekel

aus dem Jahre V feiner Regierung. Schürer I, 243— 245 und 761—765,

föwie Kennedy 1. c. p. 424 f. 429 f. fachen darzutun, daß diefe Münzen

erft in den Jahren 66—70 n. Chr. geprägt feien, während, wie Schürer

I, 765 felbft zugibt, viele Numismatiker dies wegen des altertümlichen

Ausfehens jener Sekel für unmöglich erklären. S. auch Schegg S. 311.

') Vgl. z. B. Kennedy, p. 425 f. und Sdiürer I, 268 f. 275. 284 f.

"287. 355. ;. ^ \
;

«),S. o S. 134, 2. . V

') Vgl. o. S. 160, 5; 182; 195, 2; 203; 208, 2; 212, 3. Es gibt kleine

Kupfermünzen, auf deren einen Seite cheruthZion (^ViS m"ln) = die Frei-

heit Sions fteht, während die andere Seite die Jahreszahl II oder

III hat. Nach der faft allgemeinen Annahme ftammen diefe Münzen aus

der Zeit des vefpafianifdien Krieges, f.
Sdiegg S, 312, Schürer 1, 766 f.

771 f. Über die jüdifdien Silber- und Kupfermünzen aus der Zeit des

Barkochba f.
o. S. 308, 5.
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Wie nun felbft zur Zeit der Makkabäer die Juden ihre

Silbermünzen aus heidnifdien Prägeflätten beziehen mußten,

fo erft recht feit dem Anfange der Herrfchaft der Römer. In

Judäa felbft wurden audi unter den Prokuratoren nur Kupfer-

münzen geprägt.^)

Münzen mit Die Silber- und Goldmünzen aber, welche damals in

römifchen Paläftina zirkulierten, waren teils fpezififch römifche, teils

Namen, trugen fie griediifche Namen. Unter den erfteren wurde als

Goldmünze damals in Paläftina der römifche aureus (nummus)

Der Gold- gebraudit,") dem an Wert, wie in Rom, fo auch in Paläftina

denar. 25 Silberdenare gleich kamen.^) Ein aureus war in der

erften Hälfte des erften Jahrhunderts nach unferm Geld un-

gefähr 21 Mark 73 Pfg. wert.^) Man konnte für einen Gold-

denar ein Kor, d. h. etwa vier Hektoliter Weizen kaufen.'')

Für zwölf Golddenare jährlich wurde zu Sepphoris eine Bade-

Der Silber- anftalt verpachtet.*^) Der Silberdenar hatte damals eine Be-

denar deutung wie bei uns die Mark, fo dafj auch grofee Summen
nach Denaren gerechnet wurden.^) Als der 25. Teil eines

aureus würde fein Wert 87 Pfennig betragen haben. Allein

') S. o. S. 169, 2. Die in einzelnen Städten wie Samaria oder der

Dekapolis geprägten Kupfermünzen, welche für die Gefchidite der Städte

von groger Bedeutung find, haben im allgemeinen nur eine befdiränkte

Zirkulation gehabt. Vgl. Sdiürer, Register S. 70 f.

^) Er heißt bei Jos. B. J. 5, 13, 4 wie bei den Griechen über-

haupt xQvöovq {örarfn;), in der Midina 2riT l^'^;. Er war als Goldgeld

audi in Paläftina fo verbreitet, dag, wenn man ein Goldftück für das

Heiligtum gelobt hatte, man nadi Sdiekalim 6, 6 und Menachoth 13, 4

(vgl. auch Tofephta, Baba bathra 6, 2) einen aureus zahlen mußte (f Lam-
bert 1. c. p. 225).

') Dies ergibt fidi z. B. aus Baba qamma 4, 1, wofelbft ein gol-

dener Denarius = 25 Silberdenare oder Sus gerechnet wird.

*) Der Aureus war von Julius Cäfar auf V*" libra fixiert (Plinius

N. H 33, 3, 47), wog aber von Auguftus bis Nero nie mehr als V42 Hbra

(vgl. Hultfdi, Metrologie S. 309 ff.), d. h. 7,79 Gramm (die libra zu

327,45 Gramm gerechnet). Das Gramm Gold zu 2 Mark 79 Pfg. ge-

rechnet, gäbe für V« libra 21 Mark 73 Pfg. Unter Nero fank nach

Plinius 1. c. der. aureus auf V45 libra = 7,28 Gramm. Die erhaltenen

aurei aus feiner Zeit find aber fdiwerer. Vgl. Marquardt RStV. II, 71, 1

;

vgl. ebd. II, 26, 5.

^) Baba mezia 5, 1.

*>) Baba mezia 8, 8.

') Matth 18, 28. Marc. 6, 37. 14, 5. Luc. 7, 41. Joh. 6, 7. 12, 5.
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fein eigentlicher Metallwert bis auf Nero war in deutfdier

Währung nur 70 Pfennig/) Jedenfalls war damals ein Denar

ein Tagelohn.^) Ein zur Zeit Chrifti unter Tiberius geprägter

Denar, womit man damals die Steuer zahlte,^) hatte auf der

einen Seite das Bild des Tiberius und die Umfchrift Ti.

Caesar Divi Aug. F(ilius). Augu[tus, auf der andern das Bild

der Kaiferin Julia Livia mit Szepter und Blume und der

Umfchrift Pontif. Maxim/)

Die gebräudilidifte römifche Kupfermünze war das As,'^) As und Qua-

welciie damals und fchon lange nicht wie urfprünglich ein drans.

zehntel, fondern ein fediszehntel Denar *^) war und deffen

Wert nadi unferm Geld ungefähr fünf Pfennig betrug. Für

ein As erhielt man drei bis fünf Feigen, eine Weintraube,

einen Granatapfel oder eine Melone/) Ein mit der Viehbe-

fchauung beauftragter Tierarzt erhielt für die Infpektion eines

Hammels vier As, eines Ochfen fedis As.^) Wie das As fo

wird audi das Zweiasftück, der fogenannte Dupondius, in

der Heiligen Sdirift erwähnt;^) ebenfo das Viertel vom As,

der Quadrans."^)

Die erwähnten Münzen folgen dem römifchen oder itali- Das jüdifdie

fchen Münzfug, nach welchem damals alle Steuern und Zölle Lepton.

') Der Denar hatte damals ein Silbergewidit von Vs« Hbra =^

3,89 Qramm. Ein Gramm Silber war = 18 Pfennig.. Unter Nero fank das

Silbergewicht des Denars auf '/»a libra, behielt aber feinen gefe^lidien

Wert als V25 aureus.

') Matth. 20, 2 ff.

3) Matth. 22, 19. Luc. 20, 24.

*) Abbildung bei Kennedy p. 428, Münztafel n. 13.

*) As, griech. dößä^iov, {. Matth, 10, 29, Luc. 12, 6. Kennedy, art. Money

p. 429, meint, daß der griediifdi-römifdie Name dööäfjtnv der volkstümlidie

Name für den attifdien dichalcus (= V24 Drachme) war, und das Tarif-

oder römifche As (in der Mifchna z. B, Qiddufchin 1, 1 issar italki

^py^J^'K ^D''^^ genannt) den doppelten Wert des didialcus gehabt habe.

^) Denarius heißt eigentlich decem asses. Sdion feit dem zweiten

punifchen Kriege (217 v, Chr.) war das As nur VV, Denar.

') Maaferoth 2, 5 f.

«) Bekhoroth 4, 5.

9) Luc. 12, 6. (Der hebr. pondion, y,^i:\^.) Vgl. Pea 8, 7. Baba
bathra 5, 9. In Kelim 17, 12 fteht der Ausdruck „italifdier Pondion".

'0) Matth. 5, 26. Marc. 5, 42. — Der Sefterz oder das Viertel-

denar (das Vierasftück, nach unferm Geld 21,7 Pfennig) ift nicht in der

hl. Schrift erwähnt; audi nicht das halbe Asftüdc, der Semis. lOOO Se-

fterzen waren = 250 Denare - 217,3 Mark; 10,000 Sefterzen = 2173 Mark.
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bezahlt werden mußten. Nur ganz kleine Summen unter

einem Denar konnten in der Landesmünze bezahlt werden.*)

In Paläftina gab es eine derartige Münze, die mit dem ganzen

römifchen Münzfyftem nichts zu tun hat, das Lepton; zwei

diefer Geldltückdien, welche im Werte je einem halben Qua-
drans oder einem Achtel As gleidi kamen, warf bekanntlich

die arme Witwe im Evangelium in den Opferkaften.^)

Münzen mit Es wurden aber in Paläfüna auch Silbermünzen mit

griediifchen griechifchen Namen gebraucht. Die kaiferliche Münzftätte zu
Namen. Antiodiien prägte befonders Tetradrachmen mit griechifcher

Umfchrift, die zu Cäfarea in Kappadozien feit dem Jahre 17

Die Tetra- n. Chr. befonders Drachmen und Didradimen nach dem
dradime. phönizifdien Münzfugi.^) Allein diefe Münzen dürften nur in

befchränkter Anzahl nach Paläftina gekommen fein, während

um fo mehr Münzen von der großen Münzftätte zu Tyrus,

namentlidi die tyrifche Tetradrachme, dorthin kommen muß-
ten.^) Die Tetradrachme phönizifcher Währung ift etwas

leichter als die attifdie Tetradradime,^) wurde aber im ge-

wöhnlichen Verkehr diefer gleichgefe^t,'') wie man auch

') Vgl. das Refkript des Germanicus , welcher 17—19 n. Chr.

Oberftatthalter der Provinzen des Oftens war, in dem Zolltarif von

Palmyra (der Text ift herausgegeben von Schröder, Neue Palmyrenifdie

Infdiriften, S.B. der Berliner Akademie 1884, S. 434). S. Kennedy p. 429.

2) Marc. 12, 42. Luc. 12, 59. 21, 2. Hebräifch heißt diefe Münze
öt^i"!?. Eine Prutah war nach Qiddufchin 1, 1 und Edujoth 4, 7 der achte

Teil eines assarius Italiens. Die, z. B. Schekalim 1, 7 und Menachoth

13, 4 genannte Maah war eine kleine Silbermünze, welche dem grie-

chifchen Obolus entsprach = '/n Drachme = Vß Denar. Lambert 1. c.

p. 231 häM es für wahrfcheinlich, dag die Maah (f. o. S. 490, 1) die römifdie

Sefterze ([. S. 493, 10) war, die in Paläftina wie in Rom = 4 As gewefen

fei. Allerdings habe man in Rom auf den Denar 4 Sefterzen ä 4 As,

in Paläftina 6 Sefterzen ä 4 As geredinet.

*) Vgl. Warwick Wroth, Catalogue of the Greek coins [in the Brit.

Mus.] of Galatia, Cappadocia and Syria, 1899, p. LVIII und p. 158-232

und p. XXXVI f. und p. 45-93. Vgl. Kennedy p. 427. Barclay V. Head,

Historia Numorum. A manual of Greek Numismatics. New and enlarged

edition. Oxford 1911.

*) Exemplare der von 15 v. Chr. bis 57 n. Chr. in Tyrus geprägten

Tetradrachmen
f.

in Babelon, Catalogue des monnaies grecques de la

Bibliotheque nationale. Les Perses Achemenides, Chypre et Phenicie.

Paris 1893, n. 2093 ss.

=) Hultfch, Metrologie S. 595 f.

") Vgl. Jos. B. J. 2, 21, 2, der als Wert des Tv^iov vöfnöna vier

attifdie Drachmen angibt.
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gewöhnlich eine Drachme = ein Denar rechnete.^) Die

Doppeldradime wurde damals feiten geprägt. Deshalb zahlten

gern zwei Perfonen zufammen die Tempelfteuer, bei weldier

man fidi tyrifcher Währung bedienen mußte, indem fie eine

Tetradrachme, die man auch Stater nannte, entrichteten.'^)

Man fpradi auch ftatt von Drachme ^) oder Denar von einem Der

Silberling.O Siiberiing.

In diefer Zeit [ind auch Talent und Mine nicht mehr Talent und

Gewicht gewefen. Man verstand unter einem (römifch-atti- ^"^^

fchen Talent^) eine Summe von 6000 Denaren oder Drach-

men.^) Eine Mine') war der fechzigfte Teil eines Talents,

alfo = 100 Drachmen.

Die eigentümlichen Verhältniffe Paläftinas, wo griechifches Qeidwedifier.

und römifches Geld nebeneinander kurfierte, die Abgaben

an den Tempel aber in tyrifchem Geld"*) bezahlt werden

mußten und die oft aus entfernten Ländern kommenden
Pilger ihre Münz[orten in Paläftina gegen dort gangbare

umtaufchen mußten, machten GeldWedifler nötig. Der Name
Collybiften, den fie im Neuen Teftamente tragen,^) von Col-

lybos, d. h. Aufgeld, macht es klar, daß fie für ihre Dienfte

ein Aufgeld fordern durften. Es beftand für einen Sekel in

einem Obolus (^/24 Sekel), d. h. vier Prozent.^") Während

1) Bei den Abgaben an die Römer wurde jedodi die Tetradrachme

zu drei denarii, alfo 1 Drachme = ^ji denarius gerechnet. Vgl. Kennedy

p. 429.

') S. 0. S. 490 f.

3) LUC. 15, 8.

*) Apg. 19, 19 d^yvgiov nvQiädaq nevze. Gemeint find hier wohl

attifche Drachmen = Denare. Die 30 Silberlinge, wofür der Herr verkauft

wurde (Matth. 26, 15. 27, 3 ff.), waren den ümftänden entsprechend

(f. o. 490, 7) phönizifdie Tetradrachmen = 30 X 2 Mark 62 Pfg, =
78 Mark 60 Pfg.

^) Matth. 18, 24. 25, 15.

«) Hultfdi, Metrologie S. 252.

') Luc. 19, 13-25.

«) Vgl. Tofephta Kethuboth 13, 3; jer. Qiddufdiin 1, 3 (59 d) bei

Lambert 1. c. p. 223. S. o. S. 490, 7 und 364, 7.

«) Matth. 21, 12, Marc. U, 15. Joh. 2, 15. - Einmal fteht dafür

(Joh. 2, 14) y.ei>fiatiöTri? von xsyfia= Sdieldemünze (da fie für größere
StüAe Kleingeld gaben) und bei Matth. 25, 27 (Luc. 19, 23) xi>rtneCizijc;

von v^ÖTteta der (Wechfel-) Tifdi,

'°) Dies ergibt {ich aus Sdiekalim 1, 6 und 7, worin gejagt wird,
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natürlidi die Wedifler felbft gegen falfdies Geld auf der Hut

fein mußten, konnte der gewöiinlidie Mann, dem eine genaue

Kenntnis der verfchiedenen Münz[orten, in welche gewedifelt

wurde, fehlte, leicht zu der Meinung kommen, er werde

beim Wechseln übervorteilt. Da nun aber den Wechflern

befonders zur Bequemlidikeit der aus fremden Ländern

kommenden Pilger erlaubt worden war, ihre Tifche in dem
äußern Vorhof des Tempels aufzuftellen, wurde der Tempel

felbft oft durch Zank und Streit entweiht.^)

Bankiers. Die reicheren Wechfler haben aber auch noch eine ganz

andere Tätigkeit entwickelt, welche fie auf eine Stufe mit

unfern Bankiers feßt. Sie haben nämlich auch von folchen,

welche ihr Vermögen nicht felbft verwalteten, Kapitalien gegen

geringere Zinfen geliehen, die fie entweder zu höheren

Zinfen ausliehen oder zu andern nu^bringenden großen

Unternehmungen, z. B. Handel, Zollpacht u. dergl., verwen-

deten- Von einem folchen Bankier fpricht Jefus zu dem
böfen und faulen Knecht: Du hätteft mein Geld den Wechflern

anvertrauen foUen."-) Auch ift wohl der Knecht, der feinem

Herrn 10000 Talente fchuldete,^) ein folcher Bankier gewefen.

daß der Preis des tyrifdien Stater
(f. o. S. 490), weldier 24 nii»^ oder

Obolus enthielt, 25 Obolus war. Somit war der 25. Obolus das Agio.

Vg-j. Kennedy, art. Money-diangers in Hastings III, 432 f.

1) Vgl. Matth. 21, 12 ff. Marc. 11, 15 ff. Job. 2, 13 ff.

2) Matth, 25, 27. Vgl. audi Luc. 19, 23 in der Parabel von deo

zehn Pfunden. Über die Bankgefdiäfte und Handelsunternehmungen

einzelner oder von Gefellfdiaften in der rabbinifchen Zeit vgl. Lambert

1. c. p. 34—37 und 37-42; über die Bankgefdiäfte bei den Römern
Marquardt RStV II, 64 ff. Der normale Zinsfug bei den Römern, bei

welchen feit Sulla die griediifdie Sitte aufkam, nicht auf Jahre, fondern

auf Monate zu leihen (f. z. B, Horat. Epod. 2, 67. Sat. 1, 3, 87), war

ein Prozent monatlich oder 12 Prozent jährlich (vgl. Marquardt S. 60).

In der früheren Kaiferzeit war aber infolge der Anhäufung großer

Kapitalien der Zinsfug ein mäßiger, fo daß 11 und 12 Prozent als wuche-

rifche Zinfen galten (1. c. S. 62). Vgl. Billeter, Gefchidite des Zinsfußes

im griechifdi-römifchen Altertum bis auf Juftinian. L. 1898. S, 163 ff.

3) Matth. 18, 24. Die altteftamentlidien Zinsverbote (z. B. Exod. 22, 25.

Lev. 25, 36. Deut, 23, 20 f.) wurden umgangen, indem man nidit Zins

im ftrengen Sinn des Wortes nahm, fondern entweder beftimmte, daß

der Schuldner vom Tage der Fälligkeit des Darlehens, welcher im Dar-

lehensvertrag genau angegeben war, den Zins in Form einer Konven-

tional(trafe zu entrichten hatte, oder am Tage der Rückerstattung ein
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Nadidem Judäa direkt unter römifche Herrfdiaft ge- Die jüdifdie

kommen war, wurde zwar dafelbft offiziell nadi Jahren der Zeitrechnung,

römifdien Kaifer geredinet, fonjt blieb es aber bei der jüdi-

fdien Zeitrechnung.^)

Das bürgerlidie Jahr der Juden beftand aus zwölf Mond- Das jüdifche

monaten von zufammen 354 Tagen 8 Stunden 48 Minuten Jahr.

38 Sekunden, da ein Mondmonat nur 29 Tage 12 Stunden

44 Minuten 3 Sekunden hat und fomit nur Monate von 29

Tagen und foldie von 30 Tagen miteinander abwechfeln

können.

Zur Ausgleidhung mit dem Sonnenjahr, welches 365 Tage

5 Stunden 48 Minuten 48 Sekunden, alfo 10 Tage und 21

Stunden mehr beträgt, wurde ungefähr alle drei Jahre ein

dreizehnter Monat eingefchaltet. Nach der jüdifchen Über-

lieferung felbft hatten die Juden weder zur Zeit Chrilti noch

audi fpäter bis zum vierten Jahrhundert n. Chr. einen fixierten

Kalender, fondern fingen auf Grund bloß empirifcher Beob-

achtung einen neuen Monat an, fobald das Neulicht erfchien.

Am 30. des Monats wurden die Zeugen, die das Neulidit

gefehen hatten, verhört, woraufhin der Hohe Rat den Tag

als Tag des Neumondes erklärte und durdi Feuerfignale,

{päter durch Boten den entlegener Wohnenden den Neu-

mond anzeigte. Waren keine Zeugen vorhanden, fo galt

der folgende Tag als Neumond, da der jüdifche Monat nie

mehr als 30 Tage hatte.

In ähnlidier empirifcher Weife ohne Vorausberechnung Der Sdiait-

wurde audi im dritten oder zweiten Jahre ein Schaltmonat monat und die

Monate über-

haupt,

gewifles Aufgeld verlangte, weldies die Differenz^ des Kaufpreifes der

Viktualien etc. am Tage, an weldiem das Darlehen gegeben, und dem
Tage, an weldiem es zurüdierftattet wurde, dar[lellte. Vgl Hejcl, Das

alttepamentlidie Zinsverbot im Lichte der ethnologifchen Jurisprudenz,

Jowie des altorientalifchen Zinswefens (= Bibl. Stud. XIl, 4) Fröibürg

1907, S. 82 ff. "
: .;

') Über den jüdifdien Kalender vgl. Ideler, Hahdbudi der ihathe-

matifchen und tedinifdiehChronologie, zwei Bände, B.1825— 26 I, 477—583.

F. K. Ginzel, Handbuch der mathemätifdieh und tediriifchferi Chronologie

(3 Bde. L. 1906-1914), Bd; 2 (1911)i S. l^ilPLii^EdiiKörti^viKalender-

ifragen im althebräifdien Sdirifttum, ZDMG, Bd. 6a (LJ tö06)> S. 605- 644

;

Jüfter, 1, 362-364, Ed. Mahlef, Händbudi der ^jüdifdleß' 'Chronologie

,<Schriften hrsg. v. d. Qef. zur Förderung der Wiff. djiJudentums), L. 1916.

Feiten, Neuteflamentlidie Zeitgerdiidite. I. 2. u. 3. Aufl. 32
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eingefdioben.^ Maggebend war dafür, dag unter allen Um-
ftänden das Pafdiafeft, welches am Vollmond des Nifan, am
14. Nifan, zu feiern war, nadi der Frühlings-Tag- und Nacht-

gleidie fallen mugte. Merkte man am Ende des Jahres^

dag Oftern vor der Tag- und Nachtgleiche fallen würde, fo

fchaltete man einen Monat vor dem Nifan ein.^)

Die Namen der jüdifchen Monate, wie fie nach dem Exil

und im Zeitalter Jefu gebräuchlidi waren, find Nifan, der

zum grogen Teil unferm März und zum Teil unferm April

entfpricht, Ijjar, Sivan, Tammus, Ab, Elul, Tifchri, Mardiefchwan,.

Kislev, Tebeth, Schebat, Adar.^) Der Sdialtmonat war eine

') Vgl. Rosch haschana (= Neujahr) 1, 3 ff. 2. 3, 1, 4, 4. S. dazu

Cafpari, Ghronologifch-geographifche Einleitung in das Leben Jefu. Ham-
burg 1869, S. 10 ff. Qinzel 2, 40-45. — Für das fünfte Jahrhundert

V, Chr. betätigen die Papyri von A|fuan, daß die Juden damals ihre

Monate mit dem Sichtbarwerden des Neumondes begannen. Sie lehren,

uns weiter, daß die Juden damals nodi keine fefte Schaltungsregel hatten,

um das jüdifche Mondjahr mit dem Sonnenjahr in Einklang zu bringen..

Vielmehr läßt „die Abweichung von jedem Syjtem darauf fchließen, daß;

nur nadi Bedarf, d. h. nach der Beobachtung dabei vorgegangen wurde"^

Qinzel 2, 49. Vgl. über den jüdifdien Kalender nadi den erwähnten

Papyri, Schürer, Th. Lz. 1907, 65—69. Qinzel 2,' 45-52 und 3, 375 f.

H. Pognon, Chronologie des Papyrus d'Elephantine, Journ. asiat. 1911,.

II, 337 — 365, nach deffen Ausführungen [ich die Schreiber der Papyrü

des babylonifdien Kalenders bedienten, welcher im 5. Jahrh. v. Chr. der

offizielle Kalender der den perjifdien Königen unterworfenen jemitifchen.

Völker gewefen zu fein fcheine. Vgl. Comptes rendus des seances de:

l'Acad. d. Inscript. et B. L., Paris 1911, p. 504 s.

^) Vgl. hierfür das Zeugnis des Anatolius, Bifdiofs von Caefarea,,

im 3. Jhdt. bei Bus. H. E. 7, 32. Vgl. dazu Qinzel 3, 213 und 232 f.

und Kugler, Von Mofes bis Paulus S. 23, 1. — Die Anfiditen über die.

Zeit der Einführung des je^igen jüdifchen Kalenders gehen auseinander.

Manche verfemen fie in das 4. Jahrhundert, andere in eine fpätere Zeit.

[Vgl. Jufter 1, 363, 5. Qinzel 3, 70 ff. u. 3, 376 f.). So fucht z. B. A.

Lorenz, Das Alter des heutigen jüdifdien Kalenders, Hift. Jahrb. 1905,.

84-99 zu beweifen, daß er aus dem Jahre 770 n. Chr. ftammt (Dagegen.

Qinzel 2, 70, 2). „Als die älteften jüdifdien Datierungen nadi dem je^igen

Kalender gelten gegenwärtig diejenigen eines Monuments aus Aden von

717 n. Chr. und zwei andere Daten von 846 u. 929 n. Chr.« Qinzel 2, 72.

=») Die Monate Nifan, Sivan, Elul, Kislev, Tebeth, Sdiebat und Adar

find audi in der Hl, Sdirift angeführt, alle aber in der Megilla Taanith,.

welche bereits in der Mifchna Taanith erwähnt ift (f. o. S. 18). S. die

älteften Belege für die einzelnen Namen bei Schürer I, 746 und Abrahams^
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Verdoppelung des Adar und hiefe „der zweite Adar"/) Das
kirdilidie Jahr begann mit dem erften Nifan,^) das bürger-

liche mit dem erften Tifchri.^)

Die Tage der Wodie hatten meift keine befonderen Die Woche.

Namen, fondern wurden vom Sonntag an, welcher der erfte

Tag-der Wodie hiefe,^) gezählt. Der fiebente Tag hatte aber

art. Time in Hastings IV, 765. Die folgende Lifte enthält nach dem
Vorgange von Cafpari, Schürer, Abrahams u. v. a. in der zweiten Ko-

lonne die von Jofephus (vgl, u. 16. Kap.) den jüdifchen gleichgeftellten

mazedonifdien Monatsnamen, in der dritten die entfpredienden Monate

unferes Kaleiiders
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den Namen Sabbat und der Freitag hiefe „Zurüftung"^) oder

Vorfabbat.^)

Die Der religiöle Tag der Juden dauerte vom Sonnenunter-
Einteilung gang des einen bis zum Sonnenuntergang des andern Tages. ^)
des Tag-es. Deshalb nennt ihn Paulus treffend „Nadittag".*) Von alters

her wurde die Nacht in drei Naditwadien eingeteilt,^) eine

Einteilung, die fidi für die Tempelwadien vielleicht bis zur

römifchen Zeit erhalten hat.*^) Jedenfalls beftand aber in

der neuteftamentlichen Zeit die römifche Einteilung in vier

Nachtwachen (von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens).'') Markus
hat für le^tere die Namen Abend, Mitternacht, Hahnenruf,

Morgen.'"*) Wenn man aber den Tag genauer nach Stunden

einteilte, fo rechnete man diefe von Sonnenaufgang bis zum
Sonnenuntergang.^)

6. Handel und Gewerbe.^")

Der Handel. Die Juden find urjprünglich ein Ackerbau treibendes

Volk gewefen und in Paläftina dies im wefentlichen audi

geblieben.^0 Zum überfeeifchen Handel, zu welchem an fidi

Sdiürer, Die Siebentägige Woche im Gebraudie der chriftlichen Kirche

der erften Jahrhunderte. ZNW^ 1905, S. 1 ff.

1) na(ja6y.trii Matth. 27, 62, Marc, 15, 42. Luc. 23, 54. Joh. 19, 31. 42.

Jos. Ant. 16, 6, 2.

'') Tr(io6äßßaToy \. Marc, 15, 42. Judith 8, 6.

3) Vgl.-z. B. Lev. 23, 32. Pf. 54 (55), 18. Vgl. Kugler S. 11 f.

*) NvxB-riixf(j<>r 2 Kor. 11, 25,

•^) Jer. Klagel. 2, 19. Richter 7, 19. Exod. 14, 24. 1. Sam. 11, U.
'^) In Bab. Berakhoth 1, 1, 6 werden nur drei Nachtwachen gezählt,

indem die vierte fchon als Morgenzeit des folgenden Tages aufgefaßt

wird. Vielleicht haben aber die Talmudiften an der Stelle nur der alten

vorexilifchen Sitte, wie Winer BRW Art. Nachtwache meint, einen Aus-

druck geben wollen.

Matth. 14, 25. Vgl. Apg. 12, 4.

*^) Marc. 13, 35: oV«» ueöovvmnov, dkexto^oipwvia (vgl. Luc. 22> 60)

und 7t(J0)i.

») Vgl. Schegg S. 324 ff. Benzinger S, 203. Ramfay, art. Numbers,

hours and years in Hastings, Dict. Extra vol. (p. 473—484), p. 477.

^") Herzfeld, Handelsgefchichte der Juden des Altertums. Braun-

piiweig, 2. Ausg. 1894. Deli^jch, ;Jüdifches Handwerkerleben zur Zeit

Jefu. 3. Aufl. Erlangen 1879.

>') S, o, S, 29, Buhl, Die fozialen Verhältni{fe der Ifraöliten.

B. 1899, S. 65—93, handelt von den verfdiiedenen Berufsarten auf Grund
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das hohe Meer einlud, fehlte es fchon vor allem an einem

geeigneten Hafen. Selbft als der Hasmonäerfürft Simon

Joppe erwarb/) war nicht viel gewonnen, da der Ort damals

wie je^t den Namen eines Hafens kaum verdiente. Beffer

wurde die Lage aber, nadidem Herodes in Cäfarea einen

guten neuen, wenn audi kleinen Hafen angelegt hatte.^)

Immerhin fagt nodi Jofephus,'*) [daj| die Juden keine See-

küfte bewohnten und den Handel nidit liebten. Allerdings

fagt er dies, um zu erklären, weshalb fie den alten Griechen

nicht bekannt waren. Es i[t ja auch, felbft wenn wir von

den früheren glänzenderen Handelszeiten unter den Königen

und Propheten abfehen,*) unmöglidi, da^ ein zwifchen zwei

großen Handelsvölkern, den Phöniziern und den Arabern

gelegenes Volk, deffen Gebiet die Brücke zwifchen zwei

Kontinenten bildete, und durdti welches außier den an die

Küfte führenden Straßen eine große Karawanenftraße ging,

dem Handel ganz fern geftanden haben foll. Die Juden

hatten fidi feit ihrer Zerftreuung in entlegene Lander in

großen Handelsplä^en, wie z. B. Alexandrien, Rom und

Antiodiien zufammengefchloffen und fowohl die Verbindung

mit Paläftina und namentlich Jerufalem, wohin fie zu den

Hauptfeften reiften, wie audi die Verbindung untereinander

aufredit erhalten.^) Derartige Umftände muffen aber auch

auf den Handel in Paläftina eingewirkt haben, zumal das

Land an Wein, Öl, Balfam u. a. fo reidi war.®) In der

Mifchna finden fidi eine Menge fremder Artikel, weldie nadi

Paläftina importiert wurden, angegeben.^ Der Binnenhandel

des Alten Teftamentes. Vgl. M. B. Sdiwalm, La vie privee du peuple

juif ä I'epoque de Jesus-Christ. Paris 1910. Das Werk handelt in L. I,

p.|. 1—193 vom „type social du paysan juif"; in L. II, p. 195 ss. über

„L'industrie et les Artisans," Vgl. auch Jufter 2, 291—310 von den

yeifdiiedenien Befdiäftigungen der Juden u. dgl,

') 1 Macc. 14, 5. S. o. S. 55.

=») Jos. Ant. 15, 9, 6, S! o. S. 55 f. ,

*) Jos. c. Apion. 1, 12.

*) Vgl. darüber z, B. Buhl L c. S. 77iff.

*) Vgl. Philo in Flaccum § 8, wofelbft von jüdifdien Rhedelrn und
Kaufleuten geredet wird. !

«) s. o. s. 29. ; '

^) Vgl. Herzfeld I, c. S. 88-117. Sdiürer 11, 76^^82. '
)
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wurde fchon durdi die großen Wallfahrten zu den drei Haupt-

feften nadi Jerufalem begünftigt, da die Vereinigung fo vieler

Menfdien an einem Orte den Kaufleuten die befte Gelegen-

heit bot, ihre Waren anzubringen. Zu weldien Auswüdifen

man kommen konnte, zeigt das Beifpiel des Johannes von

Gifchala, der fidi ein Monopol für den Zwifdienhandel

zwifchen den Ölproduzenten Galiläas und den Händlern in

Cäfarea zu verfchaffen gewußt hatte.^)

Die Haupt- Sdion das Alte Teftament^) zeigt, dag es einzelne Zünfte
gewerbe. gegeben hat, z. B. die der Salbenhändler und Goldfdimiede,^)

wie der BaurnwOllenweber.*) Die widitig[ten im Alten Tefta-

mente erwähnten Handwerkszweige find die der Bäcker,'^)

Salbenbereiter, '^) Weber,') Walker,') Töpfer,^) Schmiede, >»)

Metallgießer,^^) Zimmerleute, '2) Steinme^en,^-^) Bauleute,^^)

Jos. Vita 13. B. J. 2, 21, 2.

•') Vgl. Buhl 1. c. S. 72 ff.

2) Nehem. 3, 8. 31.

*) 1 Paral. 4, 21.

°) Jer. 37, 21.

«) Nehem. 3, 8. Eccl. 10, 1. Eccli. 49, 1, als Apotheker 38, 3

^) Exod. 26, 1. 28, 32. 1 Kön. 17, 7. Das Weberhandwerk ge-

hörte bei den Juden, wie im Oriente überhaupt
(f. von Kremer, Kultur-

gefdiichte des Orients II [Wien 1877] 186), unter die geringgefchä^ten.

Das fieht man aus Jos. Ant. 18, 9, 1, wo es als merkwürdig hervorgehoben

wird, daß damals in Babylonien Männer die Leinweberei erlernten, da

dies dort nicht für unpa[fend gelte und dort Männer fogar Wolle fpännen.

Vgl. auch Edujoth l,i3. In Baba qamma 10, 6 wird vorausgefe^t, dag die

Frauen in Galiläa besonders Leinen machten upd verkauften, die von Ju,däa

befonders Wolle. (Über den Wollmarkt in Jerufalem f. Erubin 10, 9.

Jos. B. J. 5, 8, 1.) Gerade weil das Weben gewöhnlidi von Frauen

betrieben wur(ie, wäi" es gering gefdiä^t.

'*]l Isai. 7, 3 vvird vom Walkerfelde gefprOchen. Es war „offenbar

ein freier Plat;, \vo die Walker ihr Gewerbe trieben, wufcheil und Kleider

trödcneten , vielleidit audi' wohnten." Dredisler, Der Prophet Jefäia,

1. Teil, Stuttgart 1845, S. 272. Der hl. Jacobus wurde^ als er nädi der

Steinigung (Jos. Ant. 20, 9, 1) nodi nidit ganz tot war, von einem

Walker mit einem Knüttel erfdilageh (f. Heges. bei Eus. h. e. 2, '23).

•') Jer. 18, 2. 19, 1. etc. Jes. Sir. 38, 29 (Vulg. 38, 32). '

10) Isai, 44, 12, Jer. 24, 1. etc. Sir. 38, 29. ';

4 3 Kön. 7, i3 ff.
-'}'

12) Isai. 44, 13. 2 Kön. 12, 12. -^ " '

13) 2 Kön. 5, 11.
; J'

") Pfalm 117, 22 ' 4 Kön. 12, 12. Die(en und andern Handwerkern
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Maurer/) Tündieftreidier,^) Goldfchmiede,^) Graveure*) und

Barbiere.^) Übrigens fehlte es auch nicht an Gerbern/)

Schreinern,') Sdineidern,*^) Färbern**) u. a.

Überhaupt war das Handwerk fo geehrt, dag auch die

meiften Schriftgelehrten ein Handwerk trieben,^") und die

Rabbiner in der Mifchna lehren, jeder {olle feinen Sohn ein

Handwerk lernen laffen.^')

Einige Handwerke wurden allerdings geringgefchä^t, fei

es nun, dag fie wie das der Weber von Frauen ausgeübt

wurden,^^) [ei es, daß; fie wie die Handwerke der Gerber,

Walker und Badheizer, die das Handwerk ausübenden Per

fönen in zu nahe Berührung mit Unreinem brachten und

die levitifche Reinheit gefährdeten.^^)

gaben die Herodeer viele Arbeit, da z. B. Herodes den Tempel, Ardie-

laus die Stadt Archelais, Herodes Antipas Tiberias, der Vierfürft Philip-

pus Cäsarea Philippi erbaute. Am Tempelbau waren (nach Ant. 15, 12, 2)

10000 Werkmeifter befdiäftigt gewefen (f. o. S. 133 f.).

') Sir. 38, 28.

2) Ezech. 13, U.
') Rieht 17, 4 u. ö. Dag man zur Zeit der Mifdina falfche, mit

Gold ausgefüllte Zähne kannte, ergibt fidi aus Sdiabb. 6, 5,

*) Sir, 38, 28. Vgl. Jer. 17, 1.

*) Ezedi. 5, 1. Über den Barbier des Königs Herodes \. Jos.

Ant. 16, 11, 6.

«) Apg. 9, 43.

') Baba qamma 10, 10.

8) Ebd. 10, 10.

») Pefachim 3, 1.

") S. o. S. 370 {.

") Qiddufdiin 4, 14.

12) S. o. S. 502, 7.

") Megilla 3, 2, Es wurden audi Handwerke als bedenklich an-

gesehen, weldie jemand in zu nahe Berührung mit weiblichen Perfonen
brachten (Qiddufchin 4, 14).
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XIV. Kapitel.

Die Profelyten des Judentums.

I. Beurteilung der Juden in der griediifdi-römifchen

Literatur und Welt.^)

Die Sdiilderung der Lage der Juden in der Diafpora,

wovon in einem früiieren Kapitel geredet wurde, zeigt, wie

fehr der Jude in- der heidnifdien Welt als ein läftiger Fremd-

körper empfunden wurde. Dem Haffe, der fich oft in ge-

waltfamen Kämpfen gegen fie geltend madite, entfpradi aber

die Verachtung ihres Glaubens und ihrer Sitten, wofür die

griediifdi-römifche Literatur gar viele Beweife enthält.

Literarifche Diefe literarifdien Angriffe gehen vielfadi auf alexandri-

Gegner der nifdie und ägyptifdie Judenfeinde zurüde. Sdion der um die
Juden,

jy^ji^g jjgg (jritten vordiriftlidien Jahrhunderts fdireibende

ägyptifdie Priefter Manetho hatte in feiner ägyptifdien Ge-

fdiidite allerlei Fabeln über den Urfprung der Juden, weldier

auf in Ägypten lebende Ausfä^ige zurüdcgeführt wurde, zu-

fammengeftellt.^) Alexandrinifdie Sdiriftfteller, wie Lyfimadius,^)

Chäremon^) und der aus Ägypten flammende Grammatiker

Apion, haben fpäter ähnlidie törichte Legenden über den

Auszug der Juden aus Ägypten verbreitet.'') Die ägyptifdie

') Eine bequeme Sammlung der Texte bietet Th, Reinadi, Textes

d'auteurs grecs et romains relatifs au Judaisme. Paris 1895. Vgl. u. a.

audi Qöfer, Die Berichte des klaff. Altertums über die Religion der

Juden. Tüb. th. Qu. 1868, S. 565-637. Sdieuffgen, Unde-Romäriorum

de Judaeis opiniones completae sunt. P. 1. Köln 1870 (Bedburger Pro-

gramm). ! Bohl, Die Juden im Urteil der griediifdien und röraifdien Schrift-

lleller, Theol. Tijdfdirift XLVIII. Leiden 1914, S. 371-389. 473-498. Eine

22 Nummern zählende Lifte der Hauptanklagen gegen die Juden unter

ftetem Hinweis auf die bezüglidien Fundorte bei heidnifdien und alten

diriftlidien Sdiriftftellern gibt Ju[ter, Les Juifs 1, 45-48. Zur Literatur

vgl. audi Jufter 1. c. 32 ss;

*) Bei Jos. c. Ap. 1, 26-27.

3) Jos. c. Ap. 1, 34.

*) Jos. c. Ap. 1, 32.

*) Jos, c. Ap. 2, 1—2. Vgl, über diefe und andere literarifdie

Gegner des Judentums auch Sdiürer III*, 529-545.
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Gefchidite des Apion, weldier zur Zeit des Kampfes gegen

die Juden zu Alexandrien unter Caligula als Gefandter der

antijüdifchen Partei nach Rom kam/) i[t fo voll der heftigften

Angriffe gegen die Juden, daß; Jofephus fidi veranlagt fah,^)

diefelben in einem eigenen Budie zurückzuweifen.

Aber felbft Tacitus^) erzählt die von den Judengegnern Angebliche

aufgebrachten Märchen getreu nach und gibt folgendes als Abftammung

die von der Mehrzahl feiner Gewährsmänner^) gehegte An- ^°".'^"^'

ficht über den Urfprung und die Anfänge der Juden wieder.

Sie feien ausfä^ige Ägypter, welche vom Könige Bocchoris

in die Wüfte getrieben und von dort durch Mofes, einen

Priefter aus Heliopolis, ins jüdifche Land geführt worden

wären. Dort hätten fie nach Vertreibung der Einwohner

Stadt und Tempel gegründet. Mofes habe unter andern

neuen Gebräuchen audi eingeführt, daß das Bild eines Efels Efeikuitus.

im Allerheiligften verehrt und ihm wie zur Verfpottung des

Ammon Widder und Ochfen gefchlachtet würden. Er fei

dazu durch den Umftand veranlaßt worden, daß, als die

Ifraeliten in der Wüfte aus Waffermangel am Verfchmachten

gewefen feien, er eine Herde wilder Efel zu einem wald-

befdiatteten Felfen habe laufen fehen und fie dort, als er

ihnen voller Erwartung nachgegangen fei, im Gräfe bei

Quellen gefunden habe.^)

') Jos. Ant. 18, 8, LS. o. S. 280.

2) Vgl. Jos c. Apion. Über Jofephus als Apologeten vgl. Fried-

länder, Gefchidite der jüdifdien Apologetik als Vorgejchichte des Chriftentums.

Züridi 1903, S. 328 ff. Vgl, audi über die Entftehung mandier Vorwürfe

gegen die Juden Bergmann, Jüdifdie Apologetik im neuteftamentlichen

Zeitalter. Berlin 1908, S. 146 ff. Über das Werk des Jofephus c. Apionem

f. u. Kap. 16, 2.

3) Tac. Hist. 5, 2 3.

*) Vgl. Lyfimadius bei Jos. c. Ap. 1, 26. 34; f.
ebd. 1, 32. 33 die

Erz'äitilüngen des Chärenlon und des Manetho.

*) Vermutlich hat Apion (Jos. c. Ap. 2, 7) feine Behauptung, An-

tiodius Epiphanes habe im Tempel zu Jerufalem einen goldenen Efels-

kopf gefunden, den die Juden anbeteten, aus dem großen Gefchichts-

werk des Popdonius (Philofoph und Hiftoriker, der nach Suidas Lex.
f.

v.

Tloceiäiavtoc: noch im J. 51 V. Chr. lebte; feine iözo^icti werden von Strabo,

Plutardi u. a. oft angeführt. S C. Müller, Fragmenta historicorum Grae-

corum III, 245-296), den Jofephus c. Ap. 2, 7 als Gegner der Juden
anführt, gefdiöpft. Vgl. Sdreuffgen I. c. p. 11. Auch Plutärch fagt Quae-
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Veraditung Gewöhnlicher aber wurde gegen die Juden der Vorwurf
der Götter, erhoben, fie verachteten die Götter. Man dachte dabei an

die Götter des Staates oder der Stadt, worin fie lebten. Da
aber gerade diefe Götter für die fonftigen Bürger des be-

treffenden Staates oder der Stadt den Inbegriff der Gottes-

verehrung darfteilten, galten die Juden überhaudt als äi^eoi,,

als Gottlofe.^) Denn nach den Anfchauungen der Heiden

hätten fie neben ihrem Nationalgott auch die Götter ihrer

Mitbürger verehren, oder aber doch wenigftens ihren Gott

nach heidnifcher Weife und nicht als bilderlofen Gott anbeten

Das muffen. So fagt z. B. Tacitus ohne ein Wort der Billigung:

Unbeitimmte ^^Die Juden wiffen nur von einer Gottheit und zwar einer

Z^^^'" bilderlofen. Unheilig wären, die fich aus vergänglichem Stoff

Bilder der Gottheit nach der Geftalt der Menfchen machten.

Jenes höchfte und ewige Wefen fei weder nachahmbar noch

vergänglich. Daher ftellen fie keine Götterbilder in ihren

Städten und noch viel weniger in den Tempeln auf. Nicht

den Königen wird diefe fdimeichlerifche Verehrung zuteil,

nicht den Kaifern diefe Ehre."^) Er berichtet, daß audi Pom-
pejus das jüdifdie Heiligtum bilderlos — inania arcana^) —

gefunden habe. Tacitus madit gar keinen Verfudi, den Wider-

fpruch zwifchen diefer Tatfache und der von ihm erwähnten

Verehrung eines Efelsbildes im jüdifchen Heiligtum zu er-

klären, bekämpft aber die Meinung einiger,^) die Juden ver-

ehrten den Bacchus. Denn Liber habe feftliche und frohe

Gebräuche angeordnet, aber ihre Sitten feien abgerdimadit

und gemein.^)

Gottheit.

stionum convivalium 1. 4, 5, die Juden beteten einen Efel an. Vgl.

überhaupt über den angeblidien Efelskult der Juden Gö[er 1. c. S. 583 ff.

und Sdieuffgen 1. c. p. 11—16. Vgl. auch Bergmann S. 152— 154.

') Vgl. Apollonius Molon (ein im 1. Jhrdt. v. Chr. in Rhodus le-

bender Rhetor) bei Jos. c. Ap. 2, 14: «J? «9-,invg . . . Aotd'o(;ir mit Apollo-

nius Molon (und Posidonius) bei Jos. c. Ap. 2, 6: accusant nos, quare

,nos eosdem deos cum aliis non colimus. j- Tac. Hist. 5, 5 „contemiiiere

deos". - Plinius, N. H. 13, 4, 46: Gens contumelia numinum insignis.

") Tac. Hist. 5, 5. .,- ^ .; .; .

4 Tac. Hist. 5, 9.

*) Vgl. die Fabel von der Bacdiusverehrung bei Plutarch, Quaestiones

convivales lY, 6.

") Mos absurdus sordidusque. Tac. Hist, 5, 5,,
, . ! ,
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Andere heidnifche Sdiriftjteller haben aus der Abwefen-

heit eines Bildes im Tempel zu Jerufalem gefchloHen, die

Gottheit der Juden fei etwas Unbeftimmtes.^) So will z. B
Juvenal mit feinem Vorwurf, die Juden beteten anders nichts

an als Wolken und Himmelsgottheit — Nil praeter nubes

et coeli numen adorant — wie fidi aus dem Ausdruck „Wol-

ken" ergibt,-) das Unbeftimmte ihrer Himmelsgottheit im

Unterfchiede von den griechifch-römifchen Göttern dartun.

Petronius, ein Zeitgenoffe Neros, fagt fogar höhnend, wenn
der Jude auch die Gottheit des Schweines anbete und die

hohen Ohren des Himmels anrufe, fo muffe er doch, wenn
er fich nicht befchneiden laffe, als ein Ausgeflogener zu den

Städten der Griechen wandern.^) Auch bei Plutarch wird die

Frage erörtert, ob fich die Juden des Schweinefleifches wegen
einer dem Sdiweine erwiefenen göttlichen Verehrung oder

aus Abfcheu enthalten.^) Juvenal begnügt fich aber, darüber

zu fpotten, dafe bei den Juden Schweinefleifch für ebenfo

wertvoll gelte als Menfchenfleifch."')

Befonderes Auffehen mufete in der Diafpora die jüdifche Sabbatfeier

Sabbatfeier erregen,*^) weil die Juden an dem Sabbate keinerlei und Be-

Arbeiten verrichteten und gerade wegen des Sabbates audi r*neidung.

vom Militärdienft befreit waren. Tacitus hält den Sabbat

als etwas Althergebradites für entfdiuldbar und fagt, nadi

den einen fei er aufgekommen zur Erinnerung daran, da)^

die Juden nach fechstägiger Wanderung am fiebenten iiach

Paläftina gekommen wären, nach andern aus Verehrung des

^) Z. B. Lucanus Pharsal. II, 593 fpricht deshalb von einem „deus

incertus".

^) Vgl. J. Bernays, Die Gottesfürditigen bei Juvenal in Ge\. Ab-

handlungen II, 79.

*) Fragm. 37 (in Petronii Satirae et liber Priapeorum, ed. Büdieleri*

Ber^ 1882, p. 117): Judaeus licet et porcinum numen adoret — Et caeli

summas advocet auriculas-

*) Plut. Quaest. conviv. IV, 5.

^) Nee distare putant humana carne suillam. Juv. XIV, 18. — Nach

Tac. Hist. 5, 4 enthielten (ich die Juden des Sdiweinefleifdies in Erinne-

rung an den Ausfa§, der fie ehedem befleckt habe und dem das Sdiiwein

befonders ausgefegt fei („Sue abstinent, memoria cladis qua ipsos sca|)ie^

quondam turpaverat, cui id animal obnoxium"). .^ ,
,i

^) Vgl. Paul Lejay, Le sabbat ju^f etles ppetes Latins in der,Revue

d'histoire et de litterature religieus.es t. VIII (Paris 1903) p., 30^.-335.
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Saturn.^) Um Jo mehr verfpotteten aber andere römifdie

Sdiriftfteller die Sabbatfeier als eine auf Aberglauben be-

ruhende Form des Nichtstuns.^) Eigentümlicherweife meinte

man vielfach, weil die Juden am Sabbate nicht arbeiten

durften, fie falteten an dem Tage ^) So hat der Satiriker

Perfius einen Juden beobaditet, der am Vorabende des

Sabbates, um nicht gegen das Verbot des Feueranzündens

am Sabbate zu handeln, die Lichter anzündet und die Ge-

bete fpricht: „wenn des Herodes Tage {ich nahen und am
fchmierigen Fenfter wohlgeordnete Lampen, von Veilchen

umgeben, verbreiten einen fehr dicken Qualm und die röt-

liche Schülfel der Thunfifch ganz mit dem Schwänze ausfüllt

und der weiße Krug von Wein ftro^t, dann bewegft du die

Lippen und erbleichft ob des jüdifdien Sabbats."^)

Neben der Sabbatfeier wurde die jüdifche Sitte der Be-

fchneidung von den Heiden viel verfpottet. Allerdings kam
fie audi bei andern Völkern vor, fo z. B. bei den ägyptifdien

Prieftern.^) Allein den Heiden galt fie dodi als das unter-

fcheidende Merkmal der Juden. Tatfächlidi machte fie auch

in der damaligen Zeit, in welcher die öffentlichen Bäder und

Ringfdiulen in den Städten eine fo große Bedeutung hatten,

den Juden das gemeinfame Leben mit den Heiden, welche

die Befchnittenen verfpotteten, ganz befonders unangenehm,

ja faft unmöglich. Daß fie das eigentliche jüdifche Kenn-

zeichen fei, fagt z. B. Petronius mit den Worten, wenn ein

1) Tac. Hist. 5, 4.

*) Seneca, De superst. Fragm. Xll, 41 (bei Aug. De civ. Dei 11).

Juven. XIV, 105. Ovid, De arte amandi 1, 416.

^) Vgl. Petronius Fragm. 37 (ed. Büdieler) v. 6: Non jejuna sabbata

lege premet. Der Kaifer Auguftus fdireibt an Tiberius: Ne Judaeus qui-

dem, mi Tiberi, tarn diligenter sabbatis jejunium servat quam ego hodie

iservavi (Suet. D. Aug. 76). Vgl. audi Martial 4, 4 (iejunia sabbatariorum) J

Strabo XVl, 2, 40 und Pompejus Trojus in dem Auszuge des Justinus

XXXVl, II, 14. Vgl. audi Bludau, Die Juden Roms im erften diriftlidien

Jahrhdt. Der Katholik 1903, I, S. 210 ff.

*) Pers. Sat. 5, 180 ff. Die Tage des Herodes, der in Rom als Re-

präjentant der jüdifdien Religion galt, bedeuten den Sabbat. Das„ Er-

bleidien" bezieht fidi auf das Faften. Ober das Verbot, am Sabbate

Feuer anzuzünden, vgl. Exod. 35, 3. Vgl. Sdiabb. 2,6-7. Seneca Ep. 95, 47 r

Accendere aliquem lucernas sabbatis prohibeamus.

5) Jos. c. Ap. 2, 13. S. o. S. 436, f.
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Jude nicht befchnitten fei, werde er von feinem Volke aus-

geftofeen/) und Juvenal fagt von den Profelyten des Juden-

tums richtig, dag fie bald auch die Vorhaut fidi wegnehmen
laffen.^) Daher hießen die Juden audi einfach die Befchnit-

tenen,'^) und fuditen Juden, welche fich dem Spott der Heiden

im Bade oder der Palaeftra entziehen wollten, ihre Befchnei-

dung entweder zu verdecken*) oder fuchten gar durdi eine

Operation^) oder fonftige Mittel^) fich wieder eine Vorhaut

zu verfchaffen, um als unbefchnittene angefehen zu werden.

Aber wie groß auch der Spott und Hohn fein modite,') ihr Haß des

den man über die Juden wegen ihrer Enthaltung vom Menfdien-

Schweinefleifch und wegen ihres Sabbates und ihrer Be- gref*ieAtes.

fchneidung gelegentlich ausgoß, fo erklären diefe, da damals

auch andere fremde Kulte bekannt waren, nidit an fidi die

wirklidi feindfelige Stimmung der Heiden gegen die Juden.

Die beruhte vielmehr auf ihrer angeblidien „Gottlofigkeit"

und ihrem praktifch verwirklichten Beftreben, jede nähere

Berührung mit den Heiden zu vermeiden. Gewiß ging le^tere

vorzüglidi aus dem religiöfen Wunfche, die jüdifchen Rein-

heitsgefe^e^) zu verteidigen, hervor, allein den Heiden er-

fchien fie als eine hochmütige Verachtung aller andern Völker

und Religionen, ja als ein frevelhafter Haß des Menfchen-

gefchlechts überhaupt. Schon dem Antiochus Sidetes hatte

man geraten, das jüdifche Volk, weil es ficii gegen andere

abfchließe, auszurotten,^) und Jofephus muß die Juden auch

gegen den Vorwurf, fie wollten keine Gemeinfchaft mit an-

dern, verteidigen.") Apion ftellte fogar in feinem W^erke die

böswillige Behauptung auf, die Juden fchlachteten alljährlich

') Petronius Fragm. 37.

'^) Juven. XIV, 99: mox et praeputia ponunt. Vgl. auch Tac, H. 5, 5.

4 Vgl. z. B. Mart. XI, 94. Juv. XIV, 104 „verpus". Persius V, 185.

recutitus.

' *) Bei Mart. VII, 82 heißt es von einem Schauspieler: Dum ludit

media populo spectante palaestra, Delapsa est misero fibula: verpus erat.

5) Celsus, De medicina VII, 25 (Lugd. Bat. 1730).

*) Dioscorides, De materia medica (ed. Wellmann, L. 1906 f.) IV, 157.

") Vgl. auch o. S. 289 f.

") S." Kap. 17, 5. (

") Jos. Ant. 13, 8, 3 und Diod. 34, 1.

'^) Jos. c. Ap. 2, 36. Der Vorwurf war von Apollonius Mölon (f.

S. 506, 1) erhoben.
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einen Heiden und fdiwörten bei feiner Opferung, gegen die

Hellenen Feindfchaft zu üben/) oder wie es an einer andern

Stelle heilst, keinem Fremdlinge gut zu fein, am wenigften

aber einem Hellenen.^) „Alles was wir verehren," fagt Ta-

citus, „wird dort (im mofaifchen Gefe^) verabfcheut, und alles

was wir für unrein halten, ift ihnen erlaubt^) ... Gegen-

einander haben fie hartnäckige Zuneigung, tätiges Erbarmen,

aber gegen alle andern feindfeligen Hag. Sie effen und

fchlafen nidit mit andern zufammen und heiraten, obwohl fie

fonft im hödiften Grade zur Sinnlichkeit neigen, keine frem-

den Frauen. Unter ihnen ift alles erlaubt. Sie haben die

Befchneidung eingefe^t, um fich an diefem Unterfcheidungs-

zeidien zu erkennen. Die, welche zu ihnen übertreten, be-

obachten diefelben Sitten. Zuerft werden fie gelehrt, die Götter

zu verachten, das Vaterland aufzugeben und Eltern, Kinder,

Gefchwifter zu migaditen." *) Nur eins weife er an ihnen zu

loben :^) „Sie forgen für die Vermehrung des Gefchledites.

Denn ein neugebornes Kind zu töten, gilt als Frevel. Sie

halten die Seelen derer, die im Kampfe oder durdi Strafen

fterben, für unfterblich. Daher ihr Verlangen nach Nadh-

kommenfchaft und ihre Todesverachtung."

Es find Vorwürfe, die allerdings zum Teil Ähnlichkeit

mit den gegen die erften Chriften gerichteten*') haben, aber

auch im einzelnen den Hauptvorwurf des Haffes gegen alle

NichtJuden, wie fich Tacitus ausdrüdct,') erklären. Diefen

Hauptvorwurf drückt Juvenal in den Worten aus, das jüdifche

Gefe^ verbiete den Juden, NichtJuden den Weg zu zeigen

oder Unbefchnittene zur Quelle zu führen.^) Selbft Quincti-

lian,') der unter Domitian, als das jüdifche Volk danieder-

') Bei Jos. c. Ap. 2, 7: Et jusjurandum facere in immolatione

Graeci, ut inimicitias contra Graecos haberent.

'^) Jos. C. Ap. 2, 10: /nr/devi evvuij6£i,v dkkoqivkm, näXtÖTa de''Ekkr}6iv,

3) Tac. Hist, 5, 4.

*) Tac, Hist, 5, 5. Das Verbot der Ehen mit Fremden wird Esdr,

9, 12 ff. 10, 3. Neh. 13, 23 von neuem eingefdiärft. Vg-1, audi u. Kap. 17, 5.

*) Hist. 5, 5.

«) Vgl. Justin. Apol. 1. c. 6—12.

') Tac. Hist. 5, 5; „adversus omnes alios hostile odium".

8) Juven, XIV, 103 f.

'') Inst, orator. III, 7, 21: „perniciosam ceteris gentem".
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geworfen war, fchrieb, nennt es ein den übrigen verderb-

liches Gefchledbt.

Wie ftark nun auch derartige Äugerungen klingen und Anerkennung

wie gewichtig fie auch durch die Bedeutung der Schriftfteller, ^^^ Juden.

welche fie anführen, find, fo ftellen fie dodi nur die An-

fchauung eines mehr oder weniger großen Bruditeiles der

Bevölkerung dar. Denn hatten die Juden viele Feinde, fo

hatten fie, abgefehen von den Gewalthabern, die fie be-

fchü^ten und über ihre Privilegien wachten, auch viele Freunde

und die Veraditung, womit mandie fie anfahen, wurde in

ihren Augen voUftändig überwogen durch die Erfolge der

Propaganda unter den Heiden.

2. Mittel zur Verbreitung des Judentums unter den
Heiden.^)

In einem herrlidien Schriftchen „Von dem Zeugnis der Die Reinheit

Seele" ^) hat einft TertuUian ausgeführt, dafe die menfchliche und Hoheit

Seele von Natur Chriftin fei, „anima naturalifer chriftiana".
^*^''®^ Gottes-

Audi der Heide, fagt er, gibt Tag für Tag, gewiffermagen ®^" ^"

wider Wiffen und Willen in taufend Ausdrücken, „wie Gott

will", „vergelt's Gott", „Gott fieht alles" u. dergl. von einer

natürHchen religiöfen Erkenntnis Zeugnis, worin fich das

Bewugtfein des Menfdien um das Dafein und die Einheit

Gottes, die Exiftenz des Böfen, das Fortleben des Menfdien

nadi dem Tode und die jenfeitige Belohnung oder Beftrafung

offenbart. Er ruft die einfache, fchlidite, nicht in Akademien

und attifchen Säulenhallen gefättigte Seele an. Aber nidit

bloß Leute diefer Art, fondern audr viele andere, welche

durdi die Vielheit der menfchenähnlichen, oft nur dem Lafter

als Sdiu^mantel dienenden Götter fich abgeftofeen fühlten,

zog es zu dem jüdifchen Glauben an den einen, allmäditigen,

) Vgl. Axenfeld, Die jüdifdie Propaganda in MiHionswiffenfäi. Studien,

Feftfdir. für Warnedc, B. 1904, S. 1 ff. Meiner^, Jefus und die Heiden-

miffion. Münfter 1908, S. 17 ff. Sieffert, Die Heidenbelcehrung im Alten

Teftament und im Judentum," 1908 (= Bibl. Zeit- und Streitfragen IV, 3).

*) De testimonio animae. Vgl. Apologeticum c. 17: testimonium

animae naturaliter christianae. Vgl, dazu Effer, Die Seelenlehre Ter-

tuUians, Paderborn 1893, S. 166-176 und Bardenhewer, Gefdi. der alt-

kirchl. Literatur II, 355 f.
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ewigen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde, wie denn

die Römer jener Zeit überhaupt eine Neigung zu fremden

Kulten an den Tag legen.

Ihr {ittiidies Auch die treue Anhänglidikeit der Juden an ihr Gefet;

Leben, und der moralifdie Wert des Lebens nadi dem Ge[e^e, ver-

bunden mit der Einfachheit des Synagogendienftes, zeigte in

der Diafpora vielfach noch die ewig wahren, fittlich hohen

Gedanken des Alten Teftamentes in ihrer fchhditen Größe,

wie fehr auch in Paläftina die enge Verbindung des religiö-

fen Lebens mit den nationalen Bejtrebungen und der Prunk

des Tempeldienftes mit der pharifäifdien Veräufeerlidiung

des rehgiöfen Lebens zu den aus dem Evangelium bekannten

Zuftänden geführt hatte. In der Diafpora mußte auch von

felbjt mandie Anforderung des Gefe^es .wegfallen, manches

konnte aber dort auch ein nach Frieden und Wahrheit rin-

gender Heide um \o williger auf fidi nehmen, je mehr ihn

das Gefühl der eigenen Sündhaftigkeit, Hilflo[igkeit und Er-

löfungsbedürftigkeit drückte. Beruhigt fich ja der Menfcii „am
leichteften und liebften bei dem Bewußt[ein eines in be[timm-

ten, ftreng vorgefchriebenen Formen geleifteten Dienftes."

Selbft weniger lautere Motive mögen manchem in der Diafpora

die Annahme des Judentums empfohlen haben, namentlich

gewiffe politifche und foziale Vorteile, wie z. B. die Freiheit

vom Kriegsdienfte.

Ihre Propa- Das Judentum, wenigftens das in der Diafpora, hat auch

ganda. damals feine Bedeutung in der heidnifchen Welt wohl ver-

ftanden. Zur Zeit Chrifti durchzog man Länder und Meere,

um einen Profelyten tu machen.-) Wenn das felbft von den

Pharifäern galt, um wie viel größer mußte da der Eifer in

der Diafpora fein, wo fich der Jude erft redit als „das Licht

derer, die in Finfternis wandeln",'') betrachtete. Sagt doch

Horaz, „wie die Juden werden wir didi zwingen, zu unferer

Schar überzutreten."

') Döllinger, Heidentum u. Judentum, S. 628 f,

2) Matth. 23, 15.

3) Rom. 2, 19.

*) Horat. Sat, 1, 4, 142— 143: ac veluti te - Judaei cogemus in hanc

concedere turbam. i:
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Eine Unterftü^ung erhielten folche jüdifche Beftrebungen D'e

durdi die Septuaginta, ^ die bekannte in Ägypten entftan- ^
ß^*J*^

dene berühmte griediifdie Überfe^ung des Alten Teftaments.
über{et5ung.

Es ift eine durdi glaubwürdige alte Sdiriftfteller bezeugte

Tatfache, dag der Pentateudi fchon kurz nach dem Jahre

300 V. Chr. ins Griediifche überfe^t wurde. ^) Bald folgten

auch die übrigen hebräifchen Bücher des Alten Teftaments.

"

Die Überfe^ung war fpäteftens um das Jahr 130 v. Chr.

vollendet.^) Der Text der Septuaginta ift, wie im Neuen

Testamente, fo auch von Philo und Jofephus benu^t und

wurde noch zur Zeit Juftins im zweiten diriftlidien Jahr-

hundert in den Synagogen gebraucht.*)

Neben diefer Überfe^ung hat es auch eine ganze An- Literarifche

zahl von Bearbeitungen biblifcher, meift aus der Zeit vor dem ^^"

Exil entnommener Stoffe gegeben, welche in helleni{tifchem ^^^^^^^^^^^

Gewände teils in Profa, teils auch dichterifch die Kenntnis der- Stoffe.

felben den Heiden vermittelten. Von diefen Werken lind uns

nur Brudiftüdce erhalten.^) In Proja behandelten die vorexi-

^) Vgl. Swete, An introduetion to the Old Testament in Greek,

Cambridge 1900. Kaulen, Einleitung in die Heilige Schrift Alten und

Neuen Teftaments.* Freib. 1898. S. 89-94. Hoberg,. Art. Septuaginta

im Kirchenlexikon 11, 147—159. Vgl. auch A. Thumb, Die griech. Sprache

im Zeitalter des Hellenismus. Beiträge zur Gefdiichte und Beurteilung

der /.otvij. Straßb. 1901.

^) Vgl. den Brief des Ari[teas an Philokrates (Aristeae ad Philo-

cratem Ep., ed. P. Wendland L. 1900; deutfch von Wendland bei Kautfdi,

Die Apokryphen II, 1 ff. ; englifdi von H. Andrews in Charles, The
Apocrypha II, 83 f. Der Brief ift nadi Schürer III*, 608—616 nicht viel

fpäter als um 200 v. Chr. entftanden. Andere verfemen ihn allerdings

in eine fpätere Zeit, z, B. Wendland zwifchen 96—93 v. Chr.; Andrews

p. 87 meint, er habe feine je^ige Form am Anfang der chriftlichen Zeit

erhalten, ein großer Teil flamme aber aus 130—70 v. Chr.). In dem
Briefe wird berichtet, daß König Ptolemäus II. Philadelphus (283—247
v. Chr ) das jüdifche Gefe^ für feine Bibliothek in's Griediifdie überfe^en

lieg. Vgl. auch die Nachricht des jüdifchen Philofophen Ariftobul (S.u. S. 518 f.)

bei Bus. Praep. evang. XIII, 12 sq. und Philo, Vita Moysis 2, 5-7.

Juftin M., Apol. I, 31.

'^) Um diefe Zeit fchrieb Jefus Siradi im Prolog zu der griedi. Über-

fetjung des von feinem Grogvater herrührenden Spruchbuches von den

Verfdiiedenheiten der Überfe^ung, weldie uvrog 6 v6no? xui ai n^otprixeiai

yal td koiTiä xmv ßtjikiwv haben.

*) Dial. c. Tryph. 137 Vgl. audi ebd. 72. Juftin. I. Apol., 31.

^) Sie find zunächft erhalten in der Sdirift ne^l 'lovdaimv des wahr-

Felten, Neuteftamentliche Zeitgerdiidite. I. 2. u. 3. Aufl 33
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lifche Gefdiidite oder Teile derfelben Demetrius, Eupolemus,^)

Artapanus, Arifteas ^) und Kleodemus. Von dem Epiker

Philo dem Älteren haben wir nodi Brudifiücke über Abra-
ham, Jofeph und die Quellen und Walferleitungen Jerufa-

lems; von dem Samaritaner Theodotus ein poetifdies Stüdt

über Sidiem und endlich von dem Tragödiendiditer Ezediiel

ein Fragment über den Auszug der Juden aus Ägypten.^)

Die Bedeutung diefer Art Literatur liegt darin, daß fich darin

jüdifche, in der Zeit der Makkabäer lebende SchriftfteÜer be-

mühen, zu beweifen, daß den Juden die ganze Kultur zu

verdanken fei. Nach Eupolemus ift Mofes der Erfinder der

Buchjtabenfchrift;^) nach Artapanus begründete aber Mofes

überhaupt die ägyptifche Kultur.'^)

Das Zeugnis Da]5 derartige Schriften oder überhaupt eigene Empfeh-
der(iudifchen)jyjjgg_ Q^gj. Verteidigungsfchriften der Juden viel von den

^ ^ ^' Heiden gelefen würden, konnte man nicht erwarten. Man
legte deshalb, um für das Judentum Propoganda zu machen,

Empfehlungen, fei es nun des Judentums überhaupt oder

einzelner Lehren, bei den Heiden angefehenen Schriftftellern

oder gar der bei den Heiden fo fehr angefehenen Sibylle,

welche die göttlichen Ratfchlüffe über die zukünftigen Schidc-

fale der Menjchen und der Reiche weisfagt, in den Mund
und fudite fo jüdifche Gedanken in heidnifchem Gewände an

den Mann zu bringen.

So wendet fich die ältefte jüdifche Sibylle aus der Glanz-

fcheinlich um 40 v. Chr. fchreibenden Alexander Polyhistor bei Euseb.

Praep. evang. IX, 17—39 und Clem. Alexandr. Strom. I, 21, 141. 23,

153—156 (audi Josephus Ant. 1, 15 gibt ein Fragment des Kleodemus

Maldius unter Berufung auf Alexander Polyhiftor).

*) Freudenthal, Alexander Polyhistor und die von ihm erhaltenen

Refte jüdifdier und famaritanifdier Gefdiichtswerke, Breslau 1874, S. 208 f.

hält es für wahrfdieinlich , daß audi ein bei Euseb. Praep, ev. IX, 39

ftehendes anonymes Fragment, worin die Eroberung Jerusalems durch

Nebukadnezar erwähnt ift, dem Eupolemus angehört.

^) Vgl. das von ihm herrührende Fragment über Job bei Euseb.

Praep. ev. IX, 25. Er ift nidit identifdi mit dem S. 513, 2 genannten

Arifteas,

2) Vgl. über die genannten Sdiriftfteller u. a. Sdiürer III*, 472-482.

497-503.

*) Eupol. bei Euseb. Praep. ev. IX, 26,

s) Artapanus bei Euseb. Praep. ev. IX, 27.
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zeit der Makkabäer um 140 v. Chr.^) an die Heidenwelt mit

der Aufforderung, den einen ewigen Gott zu verehren:

„Ein Gott i\{, ein einiger Gott, unendlich und ewig,

Herrfdier des Alls, unfiditbar, felbft jedodi alles erblickend;

Aber er felbft wird nimmer gefehen von fterblidien Wefen.

Ihn, den alleinigen Gott verehrt als Herrfcher des Weltalls,

Ihn, der allein in Ewigkeit ift und von Ewigkeit her war." 2)

Sie fchreitet dann weiter zur Bekämpfung des ägyptifdieri

Tierdienftes und des Gö^endienftes überhaupt^) und preift

das Gefdiledit der gerechten Menfdien, der Juden, welches

fidi nicht um die Flugzeidien der Augurn und die Wahrfager,

Zauberer, Befchwörer kümmert und nicht aus den Sternen

die Orakel der Chaldäer fucht, da dies alles nur Trug ift.^)

Diefes heilige Gefchledit frommer Männer wird den Tempel

des großen Gottes verherrlichen. Ihnen allein hat der große

Gott verftändigen Rat und Glauben gegeben, die da nidit

Werke von Menfchen und Bilder hölzerner und fteinerner

Götter, fondern nur den immer herrfchenden Unfterblidien

ehren.^) Über die Völker der Erde werden göttliche Straf-

gerichte verkündet und fie werden aufgefordert, Gott zu ver-

söhnen, den Gö^endienft zu fliehen, wahre Sittlidikeit zu

üben.*^) Dann wird Gott ein (meffianifches) Reich für alle

Zeiten über alle Menfchen errichten, Gott, der einft den

Frommen das heilige Gefe^ gab. Von der ganzen Erde

wird man Weihrauch und Gaben zu dem Haufe des großen

Gottes bringen und es wird kein anderes Haus bei den

Menfchen der Zukunft fein als das, welches Gott den gläu-

bigen Männern zu verehren gegeben hat. Man fieht, auch

hier wird eine einfeitige, dem Pharifäismus entfprechende

Anfdiauung vom meffianifchen Reiche vertreten.'^)

^) Im Anfang des dritten Budies der fibyllinifdien Orakel, worüber
im folg. Kapitel gehandelt wird.

^) Die Überfetjung ift nach J. H. Friedlieb, Die fibyll. Weissagungen

mit krit. Kommentar und metrifdier deutfcher Überfet5ung. L. 1852, S. 5.

(In der Ausgabe von Geffcken S. 227 f. 1. Fragm. v. 7—9 und 15—16.)

3) Ed. Geffcken p. 228 ff. Fragm. 1 und 3.

*) Buch 3, 219 ff.

') Budi 3, 573 ff. Vgl. auch 3, 702 ff.

«) Buch 3, 767 ff.

') Vgl. Friedlieb, Das Leben Jefu. Münfter 1887. S. 124.

33*
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Demjenigen aber, der vielleidit foldien Weisfagungen
die Schönheit und das Alter des herrlichen Homer gegen-
überftellen will, erwidert die Sibylle:

Aus Chios wird er fidi [eiber

Nennen und Ilions Los befdireiben; doch nicht wie es wahr ift;

Aber offenbar {idi meiner Worte und Verfe bemächt'gen;

Denn mit den Händen zuerft wird er meine Büdier entfalten.')

Angebliche
. Neben der Sibylle mußte die mythifdie Per[on des thracifchen Heros

orpheifche Orpheus, den die Griechen nidit nur als den Vertreter der älte[ten reli-

Zeügni\\e. giöfen Poepe, fondern auch als Begründer des myftifdien Dionyfusdienftes,

ja überhaupt als erften Urheber und Anordner der Myfterien ansahen, für

die Verbreitung theologifcher Gedanken unter den Heiden als geeignet

erfcheinen. So erklärt es fich, dag man fogar in Ver[en den Orpheus
feinem Sohne Mufäus gegenüber unter ausdrücklicher Widerrufung aller

übrigen dem Polytheismus gewidmeten Gedichte den wahren Gott ver-

künden und das Judentum preifen lägt.
2)

Gefälfcfate Man fcheute aber auch nicht davor zurück, den alten Klaffikern, dem
Zeugniffe der Äfchylus, dem Sophokles, dem Euripides u, a, gefälfchte Verfe unter-

alten zufchieben, in welchen von der Erhabenheit Gottes über alle Kreatur,^)

Kiaffiker. der Einheit Gottes, der Himmel und Erde gemadit hat, der Torheit des

Götjendienftes *) und_der Unfichtbarkeit des AUwiffenden^) geredet wird.

Selbft von der zukünftigen Vernichtung der Welt durch Feuer foll Sopho-

kles ähnlich wie die jüdifche Sibylle reden.**) Allerdings ift nicht ficher,

') Buch 3, 423 ff. (nach Friedlieb S. 69).

'') Die Verfe finden fich in Pseudo-Justin De monarchia c. 2 (Ottos

Corpus apologet. ed. 3 vol. 111. p. 132 sq.) und ebenfalls in Pseudo-

Justin Cohortatio ad Graecos c. 15 (1. c. p. 59 sq.), dann in längerer

Rezenfion nach Ariftobul bei Eus. Praep, evang. Xlll, 12, 5; endlich auf

Grund einer im wefentlichen mit Pseudo-Justin übereinftimmenden Rezen-

fion in Zitaten bei Clem. Alex. Protrept. VH, 74, Strom. V, 12, 78 und V,

14, 123— 127, Vgl die Verfe und Genaueres über das Verhältnis der

Rezenfionen in Elter, De Gnomologiorum Graecorum historia atque

origine. Pars V. und P. VI, Bonner Univ.-Programm 1894, p, 152-187.

Vgl, audi Sdiürer III, 457—460. Über den Verfaffer vergleiche das auf

S. 517, 2 Gefagte.

•') Aeschylus bei Pseudo-Justin De monardiia c, 2, Clem Alex.

5, 14, 131 (Eus. Praep, evang. Xllh 13, 60), an welchen Stellen fidi auch

die folgenden Zitate finden. Vgl. Elter, De Gnomolog. etc. Pars V,

col. 150,

^) Sophocles in De monarch. c. ?; Clem. Alex. 5, 14, 113 (Eus. XIII,

13, 40) und Protrept, VII, 74. Elter col. 151.

") Euripides bei Clem. AI. Protrept, VI, 68 (bei Pseudo-Justin

De monarchia c, 2 dem Komödiendichter Philemon zugefdirieben). Vgl.

Elter col. 152.

«) Sophocles in De monarchia c. 3, Clem. Alex. 5, 14, 121—122

(Eus. XIII, 13, 48). Vgl. Elter col. 187. - Sib. III, 63-96.
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wann diefe und ähnliche'), allgemein als unecht angesehenen Verfe ent-

[tanden find, und i[t ihr Ursprung fogar in das 2. Jahrhundert n. Chr.

gefetjt worden. Allein alle diefe verdächtigen Verfe find uns überliefert

von Pseudo-Juftinus und Clemens Alexandrinus, die beide |aus einer

gemeinfamen Quelle fdiöpften. '^) Nach Clemens von Alexandrien war

diefe Quelle eine Schrift des Pseudo-Hekatäus über Abraham.^) Pseudo-

Hekatäus lebte um das Jahr 150 v. Chr.") Es gibt auch ein dem An-

') Diefelben finden fich faft alle bei Pseudo-Justin, De monarchia

c. 3-5 und Clem. Alex. Strom. V, 14, 107-133 (Bus. XIII, 13). Vgl.

auch Elter p. 187 sqq. und Schürer III, 460 f.

2) Vgl, Pseudo-Justin, De monarchia c. 2-4 mit Clem. AI. Str. V,

14, 113—133. Vom textkritifchen Standpunkte aus kommt Elter 1. c.

col. 149—206, der zeigt, dag Pseudo-Justin den beffern Text der Samm-
lung darbietet, dazu, überhaupt die Sammlung dem Verfaffer des Buches

De monarchia zuzufchreiben und fie in das zweite Jahrhundert nach

Chriftus zu verfemen. Der Schluß geht aber wohl zu weit, da fchon der

baffere Text des Pseudo-Juftin fich aus einer befferen ,Vorlage erklärt,

3) Clem. Alex. Strom. V, 14, 113 (Bus, Praep, evang, XIII, 13, 40

ed. Gaisford) beruft fich für ein angebliches Wort des Sophokles auf

die Sdirift des Hekatäus über Abraham, Man muß aber diefen von

einem Pseudo-Hekatäus unterfdieiden, Hekatäus von Aberda, ein Zeit-

genoffe Alexanders des Großen und des Ptolemäus Laj^i (f. Jos. c,

Ap. 1, 22), hat eine Gefdiichte Ägyptens (Diodor 1, 46, 8) in mehreren

Büchern (Laertius Diog. 1, 10, vgl. Elter col. 250) gefchrieben, welche

fich auch mit der Gefchichte der Juden und der Gefchichte Abrahams
befaßte. Vermutlich bildete 1 entere den erften Teil der Gefchichte der

Juden und diefe einen befonderen Abfchnitt des Gefamtwerkes. So
erklärt es fich, daß Josephus, der, wie auch Diodor v. Sicilien (Dio-

dor, 40, 3 und bei Reinach, Textes etc. p. 14—20) das edite Werk des

Hekatäus in Rom benu^te, bald von einer Schrift über die Juden, bald

von einer über Abraham redet (Jos. c. Ap. 1, 22 sq. 2, 4. Ant. 1, 7, 2).

Es hat aber auch eine unechte Schrift des Hekatäus „über die Juden",

vielleicht eine Erweiterung der echten Schrift gegeben, welche von
Herennius Philo (bei Orig. c. Cels. 1, 15) im Anfang des zweiten Jahr-

hunderts n, Chr, als im höchften Grade judenfeindlich bezeichnet wird.

Ohne Zweifel ift diefe Sdirift identifdi mit der von Clemens Alexandrinus

erwähnten Schrift des Hekatäus über Abraham.

n Schürer IIP, 596 f. 603-608 meint, Pseudo Hekatäus falle noch
in das dritte Jahrhundert v.Chr., während Elter 1. c, der col, 247-254
mit Redit den falfchen Hekatäus von dem bei Jofephus benu^ten unter-

fdieidet, ihn bis in die zweite Hälfte des zweiten Jahrhunderts n, Chr,
hinabdrückt und „Willrich, Judaica, Göttingen 1900, S. 86—130 ihn in

das erfte chriftliche Jahrhundert verfetit. Zunächft ift (gegen Sdiürer

p. 607) daran feftzuhalten , daß Pseudo-Hekatäus keineswegs fchon in

dem Briefe des Arifteas über die griechifdie Bibelüberfe^ung erwähnt
ift. Vielmehr heißt es bei Arifteas nur, Hekatäus habe gefagt, „die in
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fcheine nach von einem alexandrinifdien Juden herrührendes Lehrgedicht,

welches in fchönen Hexametern allerhand fidi an das Alte Te[tament

anlehnende Moralvorfdiriften allgemeinen Charakters vorträgt, die unter

dem Namen des im 6. Jahrhundert v. Chr. lebenden griechifdien

Spruchdichters Phokylides verbreitet wurden. Die Zeit der Abfaffung

lägt pdi aber nicht feftfe^en.')

)erPhilo[oph Welch eine Verbreitung manche für die Propaganda des Judentums
Ariftobul. nicht unwichtige Fälfchungen gehabt haben, zeigt uns der in Ägypten,

wahrfcheinlidi in Alexandrien, zur Zeit des Königs Ptolemäus Philometor

ihnen (den jüdifchen Büchern) ausgesprochenen Anflehten find heilig und
ehrwürdig". Das konnte auch ein Heide wie Hekatäus fagen. Josephus
Ant. 12, 2, 3 hat aber die Stelle des Arifteas, welche er frei wiedergibt,

unrichtig fo aufgefaßt, als ob Hekatäus gefagt habe, die griecliifchen.

Dichter und Hiftoriker erwähnten die Heiligen Bücher der Juden deshalb

nicht, weil die darin vorgetragene Lehre eine heilige fei. Daraus folgt

aber nicht, dag er überhaupt nicht den Hekatäus, fondern den Pseudo-

Hekatäus benu^te, denn fonft würde er gewig auch deffen Zitate gegen

Apion verwertet und auch den Widerfpruch zwifchen der Bemerkung
und der fortwährenden Erwähnung des Gefe^es durch (angeblich) alte

Dichter und Philofophen entdeckt haben. Somit lebte Pseudo-Hekatäus

zwifchen Arifteas, der ihn noch nicht kannte und Ariftobul (f. u.), der

ihn benu^te.

') S. den Text u. a. bei Bergk, Poetae lyrici Graeci ed. 4. L. 1882 11,

74—109. (Ein von einem Chriften überarbeitetes Stück des Gedichtes

fteht auch Sibyll. II, 56-148.) Vgl. befonders Bernays, Über das Phoky-

lideische Gedicht, Breslau 1856 (= Gef. Abhdlgn. 1885 I, 192—261). -
Ob der fiebente und (zum Teil) der vierte von neun angeblichen Briefen

des Heraklit, worin -die hellenifdie Götterverehrung und Sittenlofigkeit

bekämpft werden, jüdifchen oder chriftlichen Urfprunges find, mug man
mit Bernays, Die heraklitifchen Briefe (mit Text und deutfcher Überfetjung)

Berlin 1869, dahingeftellt fein laffen. Vgl auch Sciiürer IIP, 624 f. —
Gelehrte, z. B. Harnack, Die Apoftellehre und die jüdifchen beiden Wege,

L. 1886, P. Drews, in Hennecke, Neutest. Apokryphen, L. 1904, 184 ff.

und in Hennecke, Handbuch zu den Neuteftam. Apokryphen 1904, S. 256 ff.

Seeberg, Die beiden Wege und das Apofteldekret, L. 1906 u. a, haben

die Hypothefe vertreten, dag der Didache in ihrer Urform ein jüdifcher

Profelytenkatechismus zu Grunde liege, der wie die Zwölfapoftellehre

(cap. 1—6) Sittenregeln über die beiden Wege, den (der Gerechtigkeit

und Liebe) zum Leben oder den zum Tode enthielt, H. Klein, Der

ältefte chriftliche Katechismus und die jüdifche Propaganda-Literatur,

B. 1909 will das Jüdifche in der Urdidache „noch klarer" als es bis

dahin gefchehen war (S. 157) darlegen. Allein es gibt kein äugeres

Zeugnis für die angebliche Urform der Didache oder eine derartige

jüdifche Sciirift. Die Didache trägt vielmehr in all ihren Teilen durchaus

chriftliciies Gepräge. Parallelen zu einzelnen Sä^en oder Ausdrücken

aus talmudifchen oder gar mittelalterlichen Werken wie z. B. der Schrift
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(181-145 V. Chr.) lebende jüdifche Philofoph Ariftobul. Derfelbe fdiriebi)

für heidnifche Lefer eine an den genannten König gerichtete Erklärung

der fünf Bücher Mofis, worin er, nadi den erhaltenen Fragmenten') zu

urteilen, besonders zeigen will, dag die griechifdie Philofophie vom Ge-

fetje Mofis abhängig ift.^) Er behauptet mit Unredit, daß fdion lange

vor der griechifdien Überfe^ung des Geje^es unter Ptolemäus Philadel-

phus der wesentliche Inhalt des Pentateuchs ins Griediifdie überfetjt ge-

wesen fei^) und dag daraus namentlidi Pythagoras, Sokrates und Plato

ihre Weisheit gefdiöpft hätten.^) Damit nicht genug, behauptet er weiter,

dag audi die griechifdien Diditer, namentlich Homer und Hefiod, dieselbe

Quelle benu^t hätten,«) und führt unter dem Namen des Orpheus, Linus,

Homer, Hefiod'') und Aratus eine Anzahl meift gefälfditer Verfe an, die

er vermutlidi vorgefunden und in gutem Glauben als echt angesehen

hat.«) Er felbft zeigt unter anderm in feinem Werke, wie die im Geje^

Orchoth Chajjim (bei Klein S. 101-137) beweifen nidits. Vgl. auch

O. Bardenhewer, Gefdi, der altchriftl. Literatur 1^ S. 95 f

') Man nimmt gewöhnlich an, dag er mit dem 2 Macc. 1, 10

erwähnten Ariftobul, „dem Lehrer des Königs Ptolemäus, der vom

Gefdiledite der gefalbten Priefter i(t", identijch ift, und fomit, dag das

2 Macc. 1, 10-2, 19 an Ariftobul und die ägyptifdien Juden geriditete

Sendfehreiben der paläftinenfifchen Juden an ihn mitgerichtet ift.

2) Bei Euseb. Praep. ev. VIII, 10 und XIII, 12. Die Editheit wird

nach dem Vorgange von Richard Simon, Histoire critique du V. Testam.

Rotterdam 1681, p. 189, 499 von manchem Neueren, befonders audi von

Elter, De Gnomologiorum Graec. hist., atque origine Pars V— IX(Bonnae)

Univ. Progr. 1894 col. 152-254 und Naditräge dazu in Ramenta 1897),

der den Ariftobul fogar ins dritte chriftlidie Jahrhundert fegt, beftritten.

Für die Echtheit u, a. Valckenaer, Diatribe de Aristobulo Judaeo, philo-

sopho peripatetico Alexandrino. Lugd. Bat, 1806 und in Gaisfords Aus-

gabe von Eus. Praep. ev. IV, 339-458, fodann Sdiürer III*, 512-521

und Überweg-Heinze, Grundrig der Gefchichte der Philofophie des Alter-

tums 9, Berl. 1903, 352 ff. Vgl. audi Hundhaufen, Art. Ariftobulus im

Kirdienlexikon I, 1300—1303.

3) So fagt Clem. Alex, (der nach Strom. 1, 22, 150 das Werk felbft

benugte) Strom. 5, 14, 97.

*) Bei Eus. l c. XIII, 12, 1.

') Bei Eus XIII, 12, 1. 3.

«) Bei Eus. XIII, 12, 16.

') Er zeigt die Bedeutung des fiebenten Tages als Ruhetages u. a.

durch Berufung auf erdichtete Verfe des Hesiod, Homer und Linus bei

Eus. XIII, 12, 9-16.

**) Vermutlich hat er die Verfe aus der Sammlung des Pfeudo-

Hekatäus, die in den erften Jahrzehnten der Makkabäer entftand, gefdiöpft,

f.
o. S. 617, 3 u. 4. Valdcenaer, Hausrath u. a. meinen, Aristobulus habe

feiber die Verfe erdichtet, Schürer III*, 516 f. vertritt, wie Ewald u. a.

die Anficht, fie feien in gutem Glauben entlehnt.
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vorkommenden Anthropomorphismen, z. B, vom Wandeln Gottes u, dgl.

zu verftehen find '), und lehrt, dag alles durch die Wirkung- Gottes gewor-

den ift.2) Die Väter nennen den Ariftobul einen Peripatetiker.^) Genaueres

über fein philofophifdies Syftem ift jedoch nicht bekannt. Er ift aber in

feiner allegorifchen Interpretationsweife und der Verbindung jüdifcher

Theologie mit griediifcher Philofophie ein Vorläufer Philos gewefen/)

Anfchauungen Auch Philo und Jofephus haben oft den Gedanken von dem ab-

Philos und foluten Vorrang der Religion und der Moral des Judenvolkes vor andern

des Jofephus ausgefprochen, und auch nach Philo haben die griechifchen Philofophen,

von dem Vor- befonders Zeno^) und Heraklit"*), aus Mofes gefdiöpft. Dasfelbe fagt

rang der jü- Jofephus von Pythagoras') und meint überhaupt, die Juden feien den

difchen Reli- übrigen Völkern im größten und heften, was fie hätten, Führer ge-

gionu.Moral. wefen.8)

3. Die Profelyten des Judentums.^)

Verbreitung Faft geradejo verbreitet wie die Juden felbft find in der

jüdifdier damaligen Zeit die Anhänger und Freunde des Judentums
Sitten und gewefen. Zum Beweife dafür braucht man »nur an die Er-
"' /"""^^" fahrungen des heiligen Paulus zu erinnern. Zu Antiodiien
unter den . ^... .

-

^ , . r

Heiden *" Pijidien redet er neben den Juden auch die frommen
Neubekehrten an/") in Iconium predigt er in der Synagoge
auch den Griechen, ^^) in Philippi nimmt eine Neubekehrte,

die Purpurhändlerin Lydia aus Thyatira, ihn und feine Be-

gleiter in ihr Haus auf/^) in TheHalonich, in Beröa, in Athen,

in Korinth find es auch Profelyten, welche feine Worte
gläubig annehmen.^^) Und wie hier, fo gab es in Cäfarea,^^)

Bei Eus. VIII, 10.

2) Bei Eus. XIII, 12, 1-8.

3) Clem. Alex. Strom. 1, 15, 72. 5, 14, 97. Eus. Praep. evang.

VIII, 9. IX, 6, 6.

') S. Hundhaufen S. 1301.

=) Philo, Quod omnis probus über 9. (Mangey II, 454).

^) Philo, Quis rer. divin, heres 43, 214; Legum allegor. lib. I,

33, 108.

') Jos. c. Ap. 1, 22.

*) Jos. c. Ap. 2, 41. Vgl. auch Ant. 4, 8, 49.

'•') Vgl. auger den oben S. 511, 1 angeführten Werken u.a. Schürer III,

150—188. Levi, Le Proselytisme juif in der Revue des Etudes juives.

Paris 1905, tome L p. 1-9, tome LI (1906) p. 1-31, tome LIII (1907)

p. 56-61. Jean Jufter 1, 253—337, befonders 254-259 u. 274—277.
1") Apg. 13, 16. 26. Vgl. ebd 13, 43. 50.

^1) Apg. 14, 1.

12) Apg. 16, 14.

") Apg. 17, 4. 10-12 17. 18, 7.

1*) Apg. 10, 1 ff.
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in Kapharnaum^) und in Antiochien-) Leute, welche den

wahren Gott Ifraels verehrten. Jofephus"^) fagt fogar allge-

mein, daJ5, während die griediifdien Philofophen in ihren

Lehren über Gott, die Einfachheit des Lebens und die Be-

ziehungen der Menfdien zueinander dem Mofes folgten,,

aber dem Anfcheine nach die väterlichen Sitten beibehielten,

fidi bei der Menge fchon feit langem eifrige Nachahmung

der jüdifchen Religion finde. „Es gibt," fagt er, „weder eine

Stadt bei den Griedien oder Barbaren, noch ein Volk, zu

welchem nidit die Feier des fiebenten Tages, den wir ohne

Arbeit zubringen, gedrungen ift und wo nicht das Faften,

das Anzünden der Lichter*) und viele unferer Speifeverbote

beobachtet werden." Bei manchen war das allerdings nur

zeitweife der Fall.^) Andere aber blieben treu und ihre

Kinder oder Enkel fchloffen fich, wenn der Vater nur einzelne

jüdifche Lehren und Sitten, fei es aus Aberglaube, fei es aus

wirklich religiöfem Sinn, angenommen hatte, um fo enger

an das Judentum an. So fagt z. B. Juvenal,^) dafe, wenn
der Vater jeden fiebenten Tag untätig verbringe und kein

Schweinefleifch effe, er die Schuld trage, daß der Sohn nur

die Wolken und die Himmelsgottheit verehre und fidi bald

auch befchneiden laffe, blofe das jüdifche Gefe^ verehre und
nur feinen Glaubensgenoffen einen Dienft erweife. Seneca

fagt aber von den Gebräuchen der Juden, befonders vom
Sabbate, fo ftark fei die Sitte jenes verruchten Volkes ge-

worden, dagi fie faft überall verbreitet fei; die Befiegten hätten

den Siegern Gefe^e gegeben. Allein jene kannten die Gründe
ihres Gebrauches, der größere Teil des Volkes aber be-

obachte ihn, ohne zu wiffen weshalb/) Auch ein Freund

1) Luc 7, 5.

2) Jos. B- J. 7, 3, 3.

3) Jos. c, Ap. 2, 39.

*) S. o. S. 508.

») Jos. c. Ap. 2, 10.

.
6) Juv. Sat. 14, 96 ff.

^) Seneca, De Superstitione Fragmenta XII, 42 sq. (Opera III, 427)

und bei Aug. De civ. Dei 6, 11, der als Veranlaffung zu der Bemerkung
die „sacramenta Judaeorum et maxime sabbata" angibt: Cum interim usque
eo sceleratissimae gentis consuetudo convaluit, ut per omnes jam terras

recepta sit; victi victoribus leges dederunt . . . Hi tamen causas ritus

sui noverunt; maior pars populi facit quod cur faciat ignorat."
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des Horaz, Fuscus Ariftius, bekennt mit fröhlidiem Spott,

„die Sdiwädie" zu haben, wie viele andere den Sabbat zu

feiern.O

Verbreitung: Befonders die Frauen hingen vielfach dem Judentum
des Juden-

^^^ jq 2. B. in Damaskus faft alle Frauen.^) Audi in Rom
^""^^\" ®^ waren die Frauen allem Anfcheine nach dem Judentum viel
heidnifdien „ .,. ?.,,,.,. r^. ^ , ,. ,

Frauenwelt gunHiger geimnt als die Männer. Die Gemahhn des Auguftus,

die Kaiferin Julia, hatte eine jüdifche Sklavin, namens Akme.'')

Die Gemahlin Neros, Poppäa Sabina, weldie {ich bei ihrem

Gemahl für jüdifche Priefter verwandte, wird von Jofephus*)

als „Gottesfürditige" bezeichnet und ift auch nicht nadi rö-

mifcher Sitte verbrannt, fondern „nach der Gewohnheit aus-

ländifdier Könige" einbalfamiert worden.^) All diefes fpridit

wenigstens für .ihre Zuneigung zum Judentum. Als eine

Judenfreundin darf auch die Schwägerin des Tiberius und

Witwe des älteren Drufus, Antonia, angefehen werden.*^)

Wir lefen von einer vornehmen Dame Fulvia, deren Mann
Saturninus mit Tiberius befreundet war, welche das mofaifche

Gefe^ angenommen hatte, aber von einigen Juden um Pur-

Bedeutung^ pur und Gold betrogen wurde.^) Gewig; darf man nicht bloß

der Annahme aus der gelegentlichen gefchäftlichen Verbindung einer hohen
jüdifdier Dame mit einem jüdifchen Bankier, z. B. der Antonia mit

dem Alabarchen Alexander von Alexandrien oder aus der

Mode gewordenen Beobachtung einzelner jüdifcher Gebräuche

Sitten.

1) Hör., Sat. I, 9, 70-72. Vgl. Tibull. Eleg. 1, 3, 17-18. Ovid,

Ars amatoria 1, 76 416; Remedia amoris 219 sq.

•') Jos. B. J. 2, 20, 2.

4 Jos. Ant. 17, 5, 7. 7, 1 (18, 6, 4). B. J. 1, 32, 6. Auch Kaifer

Claudius hatte eine jüdifche Sklavin. Vgl. Corpus Inscr. Lat. t. X n. 1971

:

(Cl)audia Aster (Hi)erosolymitana (ca)ptiva.

*) Jos. Ant. 20, 8, 11. Vita 3.

•*) Tac. Ann. 16, 6. — Der Vetter Domitians, Flavius Clemens, und

feine Gemahlin Domitilla waren keine Juden, fondern Chriften (Dio

Cass, 67, 14. Sueton. Domit. 15. Vgl. Lig-htfoot, The apostolic fathers

Part I: S. Clement of Rome, vol. I. 1890, p, 14—103). Audii Pomponia

Qraecina, die Gemahlin des Konfularen A. Plautius, war nicht dem
„fremden Aberglauben" (Tac. Ann. 13, 32) des Judentums ergeben, denn

jüdifchen Profelytismus kannte man, fondern war eine Chriftin. Vgl.

auch Bludau 1. c. S. 226.

6) Jos. Ant. 18, 6, 1. 6, 6. Tac. Ann. 3, 3.

') Jos Ant. 18, 3, 5. S. o. S. 285.
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auf eine Vorliebe für das Judentum felbft fchließ^en. Nament-

lidi die Sabbatfeier hatte fidi zwar aus dem armen Juden-

viertel auch in die eleganten Quartiere der vornehmen Welt

in Rom verpflanzt, allein fie bildete doch nur, wie die Teil-

nahme an den Mylterien der Ifis, den Feften des Adonis u. a.

eine Form der Frauenmode und, wenn es hodi kam, des

weiblichen Aberglaubens. In den Diditerkreifen hat man
{ich teils darüber amüjiert, wie z. B. Horaz und fein Freund

FusGus Ariftius,^) teils geärgert, wie Juvenal,^) teils den Ge-

brauch zu allerhand Liebesintriguen benu^t, wie Ovid fagt.^)

Im Grunde des Herzens teilte man die Verachtung der Ju-

den, wie fie die ernften Römer zeigen. Wenn aber Tacitus

behauptet, der WohUtand der Juden fei dadurdi gewachfen,

dafe die fchlediteften unter Mifeaditung der vaterländifchen

Religion reidilich Steuer und Gefchenke nadi Jerufalem

fchiditen,*) fo fpricht er als Hiftoriker von der Zeit vor dem
Untergang Jerusalems und fucht das Wachstum der Blüte

der Stadt in früherer Zeit zu erklären-

Wie weit an einer bewußten und planmäßigen Propa- Propaganda

ganda des Judentums damals die leitenden Kreife Jerufalems des pa-

beteiligt waren, wilfen wir nicht.^) Von den Schriftgelehrten läftinenpfdien

und Pharifäern aber fagt der Herr: „Weh eudi, ihr Heuchler,
Judentums.

da ihr das Meer und das Land durchzieht, um einen einzigen

Bekehrten zu gewinnen; wenn einer aber es geworden ift,

1) S. o. S. 522.

2) S. o. S. 521.

^) Ovid, Ars amatoria, 1, 75 (wenn du eine Maitreffe fudift an

geeigneten Orten: „Nee te praetereat Veneri ploratus Adonis Cultaque

Judaeo septima sacra Syro." Vgl. ebd. 1, 415 sq.).

*) Tac. bist. 5, 5: cetera instituta (vgl. o S. 510), sinistra foeda,

pravitate valuere. Nam pessimus quisque, spretis religionibus patriis,

tributa et stipes illuc congerebant; unde auetae Judaeorum res etc.

ä) Unter Domitian find vier Gefe^eslehrer, R Gamaliel, R. Eleazar

ben Azarja, R. Josua und R. Akiba im Herbfte von Jamnia in Judäa

nach Rom gei-eift. (Daß fie auf einem Sdiiffe waren, beriditet die Mifdina

Maäser scheni 5, 9. Sdiabb. 16, 8. Erubin 4, 1 — 2.) Es find aber nur

fagenhafte Beridite aus fpäterer Zeit darüber vorhanden
(f. Derenbourg,

p. 334-340. Grä^, Die jüdifdien Profelyten im Römerreiche unter den

Kaifern Domitian, Nerva, Trajan und Hadrian. Jahresbericht des ]üd.

theol. Seminars Breslau 1884, S. 27 ff. Badier, Die Agada der Tannaiten 1 2,

79 ff.) und ift über die Dauer des Aufenthaltes nidits bekannt.
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macht ihr ihn zu einem Kind der Hölle, zweifach fchlimmer

als ihr."^) Bei ihnen war nidit der Glaubenseifer, fondern

der Wunfdi, fidi durch die Bekehrten mehr Geld und Ehre

zu verfchaffen, maßgebend.^) Deshalb vernachläffigten fie

auch diefe Profelyten, wenn [ie [ich einmal dem Judentum

angefdilofien hatten, und kümmerten fich um ihre Unwiflen-

heit und Gottlofigkeit nicht.^)

Von hervorragenden Profelyten des paläftinenfifchen

Judentums find nur der Kämmerer der Königin Candace,^)

die beiden Schwäger Agrippas IL, Azizus von Emefa und

Polemon von Cilicien, welche aus politifchen Gründen die

Befchneidung annahmen,^) dann aber befonders zur Zeit des

Claudius die Angehörigen des Königshaufes von Adiabene,

jenfeits des Euphrats, welches damals in einem Abhängig-

keitsverhältniffe zu dem parthifchen Reiche ftand, bekannt.

In Adiabene war fowohl der König Izates wie feine Mutter

Helena und andere Verwandte zum Judentum übergetreten.

Erfterem hatte fein eigener jüdifcher Lehrer von der Be-

fchneidung abgeraten. Denn er fürchtete, felbft in Lebens-

gefahr zu kommen, wenn die Sache ruchbar werde. Man
werde ihn als Lehrer befchuldigen, den König zu der Be-

fchneidung veranlagt zu haben. Der König könne auch, ohne

fich befchneiden zu laffen, Gott verehren, wenn er nur die

gottesdienftlidien Gebräuche der Juden befolge. Da aber

ein anderer Jude ihn auf die gefe^liche Vorfchrift hinwies,

lieg; fich Izates befdineiden/') Er liefe auch feine fünf Söhne

') Matth. 23, 15 f.

'0 Gal. 6, 13.

^) Vgl. u. S. 528 ff. Im babylonifchen Talmud wird viermal (vgl,

Levi, Le Proselytisme juif in REJ tome LI Paris 1906 p. 1) ein Wort
eines im 3. Jahrhundert in Paläftina wirkenden Rabbiners Helbo zitiert:

Die Profelyten find wie ein Ausfatj für Israel (vgl. auch Lightfoot Horae

hebr. zu Matth. 23, 15 und die Kommentare zu d. St.). Nidda 13b fteht

das Wort zur Erklärung einer Baraitja: Proselyti et paederastae impe-

diunt adventum Messiae (Levi 1. c. p. 2. Lightfoot 1. c.). Einzelne

Rabbiner haben jedenfalls, wie aus dem Worte folgt, Profelyten als

eine üefahr für das Judentum angefehen, obgleich man im allgemeinen

auch in der talmudifchen Zeit Konverfionen zum Judentum gern fah,

(S. Levi p. 4 SS.)

*) Apg. 8, 26 ff.

°) Jos. Ant. 20, 7, 1. 3. S. o. S. 213 .

«) Jos. Ant. 20, 2—4. S. o. S. 267 f.
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in Jerufalem erziehen, wo die Familie fidi audi Paläfte er-

baute/) und gab zu, dag feine Mutter dorthin zum Tempel

wallfahrtete.^) Auch find König Izates wie feine Mutter nach

ihrem Tode in dem von le^terer erbauten Grabmale in

Jerufalem begraben worden.^)

Die Gefdiichte des Izates macht es aber klar, dag damals Eigentlidie

wenigftens die ftrengeren Juden nur denjenigen Nichtjuden Profeiyten.

als einen wirklich Bekehrten, einen Konvertiten, anfahen, der

auch förmlich durdi Annahme der Befchneidung zum Juden-

tum übergetreten war. Im Alten Teftamente bezeichnet der

Ausdruck Profelyt immer einen Fremden, der in Paläftina

dauernd wohnt, mag er nun befdinitten oder unbefchnitten

fein,^) aber im Neuen Teftament bezeichnet Profelyt einen

durch Annahme der Befchneidung zum Judentum Überge-

tretenen.^) Diefe befchnittenen Fremdlinge hatten das ganze

Gefe^ zu erfüllen.^)

Diefe find die einzigen eigentlidien Profelyten. Von diefen Die „Gott-

mug eine zweite Klaffe urfprünglicher Heiden ftreng unter- fürchtenden"

fchieden werden, welche fchon die Apoftelgefchidite „die Gott- ['"^ "'**

fürdhtenden" oder die „Gottesverehrer" nennt und darunter J'^^®" \
®

" Konvertiten.
folche Perfonen verfteht, welche den wahren Gott verehrten,

') S. o. S. 268, 1.

Jos. Ant. 20, 2, 6.

3) Ant. 20, 4, 3. B. J. 5, 2, 2. 3, 3. 4, 2. Das Grabmal i{t höch[t

wahrfdieinlidi mit den fog. Gräbern der Könige (f. o. S. 68) identifch.

*) nQoöT^hirog hebr. I;* Porter, art. Proselyte in Hastings D. IV,

134 f. Vgl. Bertholet, Die Stellung der Ifraeliten und der Juden zu

den Fremden. 1896, S. 259-261. - Den Sinn von „bekehrter Fremd-
ling" hat "ij? in der Mifchna z. B. Dammai 6, 10, Sdiebiith 10, 9 etc. Vgl.

audti Schürer III, 125, 67 über den Sprachgebrauch. — Philo verfteht

das TTfjQöi^XvTOQ der LXX in dem fchon zu feiner Zeit üblichen Sinne von

Konvertit (f. Bertholet S. 285—290), wofür er aber lieber das Wort
enrjkvq {iTTtjkvTijc, sTZTjXvToi) gebraucht. Jofephus bezieht fich oft auf

„bekehrte Fremdlinge" oder Profelyten im eigentlidien Sinne des Wortes,
z. B. Ant. 18, 3, 5 20, 2-4. c. Apion. 2, 31, ohne aber den Namen
„Profelyt" anzuwenden (vgl. Porter p. 133 f.).

*) Matth. 23, 15 Apg. 2, 10. 6, 5. In Apg. 13, 43 „oi öeßö^avot

7i(}o6ti).vTac" ift durch den Zufatj "/ eeßöfiBvoi der Sinn von TrgnöriXvrai

befchränkt. Es handelt fich um diefelben Leute, welche Apg. 13, 16 als

qioßovuBvoi, xov &BÖV bezeidinet find.

«) Gal. 5, 3.
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ohne aber förmlidi zum Judentume übergetreten zu fein.^)

Ohne Zweifel gehören ihr audi die meiften aus dem Heiden-

tum hervorgegangenen Anhänger des Judentums an, von
weldien die griediifchen und römifdien Sdiriftfteller reden.^)

1) Es gibt viele Infdiriften, welche dem Hödiften, dem Hypsistos,

gewidmet find. Vgl. Schürer SBA. Berlin, Bd. XIII (1897) S. 200 f. und
Cumont, Hypsistos in der Revue de l'Instr. publ. en Belgique, XI, 1897.

Suppl. Derfelbe, Die oriental. Religionen im röm. Heidentum, 2. Aufl.

Lpz. 1914, S. 75. Es ift nach Cumont (vgl. a. a. O. S. 75 und Revue

d'histoire des religions, Tome 66, 1912, p. 165) der Name, womit die

jüdifch-griechifchen Kolonien der Diafpora und diejenigen Heiden, welche

mehr oder weniger ihren Glauben angenommen hatten, den Gott Ifraels

bezeichneten und ihm als dem höchften Gotte einen exklufiven Kult

widmeten.

2) ol 6Eßi'.fiEvoi oder (pnßnvfAsvoL (mit oder ohne &enr). Vgl. die

S. 520 f. aus der Apo[telgefdiichte angeführten Stellen. Ganz ficher war

der Hauptmann Cornelius, zu dem ein Jude nicht ins Haus gehen und

mit dem er nicht fpeifen konnte, „ein unbefchnittener Fremdling". Tro^-

dem heißt er Apg. 10, 2. 22. (p- /S-i^tvo? xüv &s6v. Josephus Ant. 14, 7, 2

erwähnt neben den Juden audi 6EßöiA,tvi>i z6v &tnv als Leute, die

zum Reichtum des Tempels beigetragen haben. Immerhin find die

Ausdrücke nicht fehr beftimmt. Daraus erklärt fich, daß Bertholet, der

S. 295—302 zugibt, daß manche Heiden fidi jüdifchen Anfchauungen und

Gebräudien in freierer Form anfdiloffen, S. 328—334 die ^tßoiJtvui. oder

(fiißovfitvot xöv »ecv für identifch mit den befdinittenen Profelyten hält.

Allein auch die älteren rabbinifchen Schriften haben den Unterfchied

zwifdien den Profelyten der Gerechtigkeit und den Gottesfürchtigen, fiehe

Mechilta zu Ex. 22, 20 (in der Überf. von Winter u. Wünfche S. 305) u. a.

(Vgl. Levi, Le proselyt. p. 56 ss.). S. audi Sdiürer III , 172—177 u. Porter

1. c. p. 134 f. - Der Ausdrude „Profelyt des Thores« ("iri^'Ü T.) hat mit

dem dtßößevoi; TÖv o-tnv nichts zu tun, ift vielmehr, wie Schürer klar-

gelegt hat (III, 127), eine erft feit dem 13. Jahrhundert nachweisbare

rabbinifche Bezeichnung für den in den Toren oder im Lande Ifrael

wohnenden NichtJuden. Diefer heißt in der Mifdina 2rin 1:' = Fremdling

der Wohnung, im Unterfchied von dem Profelyten, den die Mifchna nur

"1^ nennt. Spätere Rabbiner fe^en dafür zur größeren Deutlichkeit

P~^~ "1?! = der gerechte (d. h. das Gefe^ beobachtende) Fremde oder

der Profelyt der Gerechtigkeit. — Audi der „Fremdling der Wohnung"

ift nach der übrigens nur gelegentlidi ausgefprodienen und nicht etwa

auch in der Praxis verwirklichten juriftifdien Theorie des Talmud
(f.

Aboda

zara 64b, vgl. dazu Levi I, c. p. 57) verpflichtet, die fieben Gebote der

Kinder Noes, welche nach jüdifcher Meinung überhaupt von der nicht

jüdifchen Menfchheit zu beobachten find, zu halten. Nadi Sanhedrin 56b

und Tosephta Aboda zara IX verbieten fie die Widerfe^lidikeit gegen

die Obrigkeit, die Gottesläfterung, den Gö^endienft, die Blutfchande,
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Neben der Verehrung des wahren Gottes beobachteten diefe

„Gottfürchtenden" gewöhnlich auch noch einzelne Stücke des

jüdifchen Geleges, meift das Sabbatgebot und die Speifegefe^e.

In der neuteftamentlichen Zeit erfolgte die Aufnahme Bedingungen

eines Profelyten in das Judentum durch die Befchneidung. zurförm-

Dag diefem Akte fchon damals bei Männern ein Bad zum ^^^^n Auf-

Zwecke der levitifchen Reinigung und, fo lange der Tempel
das Juden-

ftand, audi ein Opfer gefolgt fei, und man erft danach als tum.

wirklidier Jude gegolten habe,^) i[t für jene Zeit nicht wahr-

fcheinlidi, zumal nidit in der Diafpora. In dem Bericht des

Jofephus^) über die Bekehrung des adiabenifchen Königs-

haufes ift von Bad und Opfer gar keine Rede, und die nach

dem Evangelium an Johannes den Täufer abgefandten Boten

fe^en voraus, da^ keiner das Recht zu taufen habe als der

Meffias oder Elias oder der Prophet.^) Wahrfcheinlich ift das

Tauchbad*) oder die Profelytentaufe, weldie nicht etwa fchon

den Raub und den Genuß eines noch lebenden Tieres. (Vgl. Weber,

Syftem der altfyn. Theologie, S. 262 f.) Zur Zeit des Jofephus war
aber diefe Theorie unbekannt. Denn er fagt c. Apion. 2, 28, daß Mofes
diejenigen, welche nach den jüdifchen Gefe^en leben wollen, gern auf-

nimmt, aber diejenigen, welche beiläufig zu den Juden kommen, nicht

verpflichtet, die jüdifdien Sitten anzunehmen.

') Es heißt in Kerithoth 9a (auch bei Levy, Wörterb. 1, 266 und
bei Seiden, De synedriis I, 3 p. 23): „Wie eure Väter in den ijraeli-

tifdien Bund (unter Mofes vgl. Seiden p. 15 ff.) nur durch Befdineidung,

Baden und Sprengung des Opferblutes aufgenommen wurden, fo [ollt

auch ihr verfahren, nämlich bei Aufnahme der Profelyten" und Jeba-
moth 46a (audi bei Seiden p. 23, vgl. auch Levy I, 353

f. v. "5^): „In

Ewigkeit ift einer kein Profelyt, wenn er nicht fowohl untergetaucht als

befchnitten ift, wenn er nicht untergetaucht ift, bleibt er ein Heide ....
Die Rabbiner fagen, von dem, der befdinitten, aber nicht untergetaucht

worden fei, habe R. Eliezer gefagt: er ift ein Profelyt; denn fo finden

wir's bei unfern Vätern, daß fie befchnitten, aber nidit untergetaucht

wurden. Von einem, der untergetaucht, aber nicht befdinitten worden ift,

hat R. Josue gefagt, er ift ein Profelyt; denn fo finden wir's bei unfern
Müttern, daß fie untergetaucht, aber nidit befchnitten wurden. Die
Gelehrten aber haben fich dahin ausgefprochen, es fei keiner ein Profelyt,
bis er fowohl untergetaucht als befchnitten fei."

^) Jos. Ant. 20, 2—4.

=>) Joh. 1, 25.
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in der Mifdina — die redet weder hiervon noch von Opfern*) —

wohl aber im fpätern Talmud neben der Befchneidung für

Profelyten vorgefdirieben ^) wird, für Männer erft nach der

Zerftörung Jerufalems aufgekommen.^) Wenn aber eine Frau,

die ja nicht befchnitten wurde, vom Heidentum zum Juden-

tum übertrat, war es, da der Heide an fich als unrein galt,

felbftverftändlidi, da^ fie fidi zum Zweck der levitifchen Rein-

heit badete, ohne dag aber damit diefem Bade eine ähn-

liche Bedeutung wie der Befchneidung zukam. Der männlidie

*) Schürer IIP, 182,ff., 82 u. 88 führt für das Tauchbad Pesachim

8, 8 = Edujoth 5, 2, für das Opfer Kerlthoth 2, 1 an. Pesachim 8, 8

heißt es: „Von einem Profelyten, der am Ofterabend einProfelyt geworden

ift (gemeint ift augenfdieinlich durch die Befchneidung), fagt die Schule

Schammais, er bade [idh und effe fein Pascha am Abend; die Schule

Hillels aber fagt: Wer fich trennt von der Vorhaut, ift wie jener, der

fich trennt von dem Grabe." Diefer le^te Abfa^ fteht auch Edujoth 5, 2_

(Wer von einem Grabe kam, mußte nach Num. 19, 16 ff. am 3. und 7.

Tage mit Reinigungswajfer befprengt werden.) Hier haben wir wohl in

der Praxis der Schule Hillels den Urfprung der fpäteren talmudifchen

Anfdiauung. Das von der Schule Schammais angeordnete Bad bezog

fich auf eine Wafdiung für einen fpeziellen Zweck, die Oftermahlzeit. Vgl.

Jerus. Pesachim 36, 6. Die Hillelianer, fagt z. B. Rabe zu Pesach. 8, 8

in feiner Ausgabe der Mifchna 2, 130, gingen von der Anfchauung aus,

dag der Betreffende als Heide noch keiner Verunreinigung fähig gewefen,

und trafen ihre Beftimmung nur, um. zu vermeiden, daß er im nächften

Jahre auch erft glaube, es genüge, am Abend ein Bad zu nehmen, audi

wenn er fidi fonft verunreinigt habe. — Daß ein Profelyt ein Opfer zur

Verföhnung darbringen muffe, fagt Kerithoth 2, 1 nicht, erwähnt vielmehr

nur, daß ein einzelner Rabbiner R. Eliezer ben Jakob wolle, auch ein

einzelner Profelyt muffe (um Geheiligtes effen zu können) ein Sündopfer

darbringen.

^) S. vorige Anm.
6) Weder Philo, noch Jofephus (Ant, 13, 9, 1.^20, 2, 4, wo er vom

Übertritt zum Judentum fpricht), noch Juvenalis Sat. 14, 96 erwähnen

die Profelytentaufe. Wilh. Brandt, Die jüdifdien Baptismen oder das

religiöfe Wafchen und Baden im Judentum mit Einfchluß des Juden-

chriftentums (= ZAW, Beiheft XVIII, Gießen 1910) will die Wichtigkeit,

die diefem Schweigen als Zeugnis gegen das Alter der jüdifdien Pro-

felytentaufe innewohnt, nicht anerkennen. Die Taufe der Profelyten fei

gegen Ende des erften Jahrhunderts gut bezeugt. Nur fei wahrfcheinlich,

daß fie bis ungefähr zu jener Zeit noch nicht von allen Lehrern oder

nicht in allen Ländern als eine zum Übertritt ins Judentum gehörige

Zeremonie betrachtet wurde (a. a. O. S. 58 f.). Es liegt aber dodi die

Sache keineswegs fo, daß fie etwa von vielen Lehrern oder in manchen

Ländern als notwendig angefehen wurde.
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Heide hörte durch die Befchneidung auf Heide und unrein

zu fein und bedurfte deshalb nach der alten Anfchauung

ebenfowenig wie ein befdinittenes Judenknäblein einer wei-

teren Reinigung. Es erklärt {ich aber die Zufügung des dem
Judentum für levitifdie Verunreinigungen ftets bekannten

Reinigungsbades zur Befchneidung in fpäterer Zeit durch die

wachfende Abneigung gegen Profelyten überhaupt.^) Auch

fonft läßt fidi kein Beweis für die Notwendigkeit der Profe-

lytentaufe neben der Befdineidung für die genannte Zeit er-

bringen.^) Aber ein dogmatifches Interefie hat die Frage

nach dem Alter der jüdifchen „Profelytentaufe" in keiner

Wei[e, zumal fchon die vielen „Abwafchungen" der Juden

Vorbilder der Johannistaufe und, wenn man will, der Taufe

Jefu waren.^)

Die Pflichten der eigentUchen Profelyten entfprechen Die

denen der gebornen Ifraeliten, infofern, als fie das ganze Pfiiditender

Gefe^ zu beobachten*) und mit allen alten Gewohnheiten Profelyten.

und Verbindungen zu brechen hatten."^) In der Mifchna wird

Sorge getragen, dafj fie in Bezug auf die Abgaben und die

') S. o. S. 524, 3.

^) Sdiürer III*, 184 beruft fich auf den im zweiten chriftlichen Jahr-

hundert lebenden Arrian und die sibyllin. Bücher. Erfterer fagt Dissertat.

Epicteti II, 9, 20: Wenn jemand die Laft (to nnO-oq) des Getauften und

Erwählten auf fich genommen hat, ift er wirklich. und heißt er ein Jude.

Allein felbft wenn fich die Stelle auf die Profelytentaufe eines Heiden

bezieht und nicht etwa Juden und Chri[ten hier verwechselt find, beweift

die nach der Zerftörung Jerufalems gefchriebene Stelle nichts für deren

Alter. Dasfelbe gilt wegen der fpäten Abfaffung des vierten fibyllinifchen

Budies (f. u.) von Sib. 4, 164.

^) Für das hohe Alter der Profelytentaufe find in neuerer Zeit

u. a. eingetreten Edersheim, The life and times of Jesus the Messiah II,

745—747. Sdiürer III*, 182-185 und Seeberg, Das Evangelium Chrifti.

Leipzig 1905, S. 98 ff. Dagegen Winer, Bibl. Realwörterb. II, 285 f.

Schegg, Bibl. Archäologie, S. 517.

*) Qal. 5, 3.

'") Sie haben die väterlichen Sitten verlaffen (Philo, De sacrificanti-

bus 10 = De sp. leg. 1, 308 sq.), fich dem Umgang mit ihren Volks-

genoffen verfdiloffen (De justitia 6 = De sp. leg. 4, 178), ihre Bluts-

verwandten, ihr Vaterland, ihre Sitten, Anfehen und Ehre drangegeben
(De humanitate 12). Vgl. auchTac. Hist. 5, 5: Transgressi in morem eorum
idem (circumcidere genitalia) usurpant ; nee quidquam prius imbuuntur quam
<contemnere deos, exuere patriam, parentes, liberos, fratres vilia habere.

Feiten, Neuteftamentliche Zeiteefdiichte. I. 2. u. 3. Aufl. 34
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Leviratsehe nur nach der wirklichen Zeit der eigenen Zuge-

hörigkeit oder der Zugehörigkeit ihrer Mutter zur jüdifchen

Gemeinde beurteilt werdend) Auch darf man entfprediend

dem Gefe^e Mo(es nicht zu dem Sohne eines Profelyten

Ihre [agen: Gedenke der Werke deiner Väter. ^) Aber die Rechte

befchränkten der Profelyten waren dodi, tro^dem das Gefe^ das Prinzip
Rechte, der Gleichberechtigung der Profelyten mit den geborenen

Ifraeliten ausgefprochen^) hatte, wenigftens nach dem. Unter-

gang Jerufalems zur Zeit der Mifchna und wahrfcheinlich auch

fchon früher in manni^acher Weife befchränkt. So z. B.

durfte ein Priefter nicht die Tochter eines Profelyten heiraten,

es fei denn, dag ihre Mutter aus Ifrael flammte.*) Allerdings

nahm man, wenn ein Profelyt oder ein Heide aus fremdem

Lande ein Brandopfer fchickte, ohne das dazu gehörige Speife-

oder Trankopfer, die Koften für diefes le^tere aus der Tempel-

kaffe.^) Allein auf eine Profelytin bezieht fich das Gefe^

nicht, dag, wer eine Frau fo fchlägt, dag ihr das Kind ab-

geht, Schadenerfa^ leiften mug.^) Auch konnte ein Profelyt

nicht Mitglied eines jüdifchen Gerichtshofes werden') und

ftand im Range hinter einem Baftard und einem Nathiräer.^)

Tritt eine fchwangere Frau famt ihrem Manne zum Juden-

tum über, fo hat das Kind nicht das Recht, als Erftgeborner

zu erben, weil es nicht in Hieiligkeit empfangen ift.^) Das

') Pea 4, 6. Challa 3, 6. ChuUin 10, 4. - Jebamoth 11, 2.

'^) Baba mezia 4, 10 mit Bezug auf Exod. 22, 21.

') Exod. 12, 49.

*) Bikkurim 1, 5. Vgl. Qiddufdiin 4, 7 und Jebamoth 6, 5.

') Schekalim 7, 6.

^) Baba qamma 5, 4. — Hatte jemand einen Profelyten befohlen,,

o mußte er nach Baba qamma 9, 11 nach deffen Tod die Summe und

ein Fünftel darüber (f. Num, 5, 7 f.) nidit deffen Erben, fondern als ob

kein Erbe da wäre, dem Herrn geben. Denn ein Profelyt galt als einer

der keinen (7^!*') Goel (eigentlidi Zurückfordernden), d. h. keinen Ver-

wandten hatte. So auch Rabe, Mifchna Bd. IV, S. 32 z. d. St. - Man
war auch nicht verpflichtet, den Kindern eines Profelyten, die mit ihm

Juden geworden waren, nach dem Tode des Vaters diefe Schuld abzu-

tragen. Schebiith 10, 9,

') Horajoth 1, 4.

^) Horajoth 3, 8 Über die Nathiräer oder Nethinim vgl. o. S. 345, 5,

") Bekhoroth 8, 1. — Die Äugerungen der fpäteren Talmudiften

find den Profelyten noch weniger günftig, als die der Mifchna. ^ Vgl. die-

felben z. B. bei Bertholet S. 340—349.
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find gewiß alles Äußerungen, welche, wenn [ie auch fchon

für die neuteftamentlidie Zeit Geltung hatten, den förmlidien

Übertritt zum Judentum nicht erleichterten.

Übrigens find die Profelyten des Judentums für die Ver- Bedeutung

breitung des Chriftentums von gar keinem Nu^en gewefen, ^^^ ^^^^^.'.

wie fie auch den Gegenfa^ zwifchen Juden- und Heidentum ^.f"
""

J""

nicht milderten, fondern vielmehr verfchärften. In ihrer Ge- fürditenden

fchichte zeigt fidi der Triumph der Engherzigkeit und zugleich für die Ver-

des Hodimuts des Pharifäismus. breitung des

Ganz anders ift es aber mit den „Gottfürchtenden" ge- Chriftentums.

wefen. Weil fie überhaupt keine eigentlichen Juden waren,

hat fidi audi die rabbinifche Gefe^gebung mit ihnen nicht

befchäftigt. Wie fehr fie in den wefentlidien Punkten als

Heiden angefehen wurden, fieht man klar aus der Gefchichte

des Cornelius, in deffen Haus Petrus nicht gehen wollte.

Erft das Chriftentum hat fich deshalb auch mit der Frage

zu befchäftigen gehabt, wie folche, die aus dem Judentum

flammten, mit den aus dem Heidentum ftammenden Unbe-

fchnittenen verkehren konnten. Immerhin hat aber das

Judentum eine große Aufgabe erfüllt, indem es auch den

Heiden feine Synagogen öffnete.

XV. Kapitel.

Die jüdifdie Literatur der neuteftamentlichen Zeit bis

zur Zerftörung Jerufalems.

Um ein überfiditliches Bild über die literarifchen Be-

ftrebungen diefer Zeit und die geiftigen, namentlich die reli-

giöfen Anfdiauungen der damaligen Juden zu gewinnen, ift

ausführlicher von den ganz oder teilweife in der neutefta-

mentlichen Zeit entftandenen Sdirifteh zu handeln.

Die kanonifchen Sdiriften, welche unmittelbar diefer

Periode vorausgingen, haben gewiß eine große Bedeutung

für die Kenntnis der jüciifdien Literatur und Theologie,

fallen aber nicht in den Rahmen diefes Budies und werden

deshalb nur kurz befprochen, zumal von ihnen in den Ein-

leitungen zum Alten Teftament gehandelt wird. Es läge

34*
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nahe, die paläftinenlifchen und die helleniftifdien Sdiriften in

befonderen Kapiteln zu befpredien, da die erfteren im allge-

meinen mit der möglidilt strengen Anhänglidikeit an das

Ge[e^ eine möglidift fdiarfe Abfperrung gegen alles heidnifche

Wefen verbinden, le^tere aber zwar audi auf dem Boden
des Gefe^es ftehen, aber der hellenifdien Anfdiauungs- und
Denkweife doch mehr oder weniger großen Einfluß; ver-

[tatten. Praktifdi läßt fich aber die|er Unterfchied kaum ftreng

durdiführen, wie z. B. das dritte Buch der Makkabäer zeigt,

welches tro^ feines helleniftifchen Urfprungs im paläftinen-

fifchen Geifte gefdirieben i[t.

1. Die legten kanonifchen Schriften aus der hellenifch»

jüdifchen Zeit.

Das erfte und Die Gefchichte der paläftinenfifchen Juden von Antiodius
zweite Buch Epiphanes an bis zum Tode des Hohenpriefters Simon
der Makka- ^i75_i35) hat uns mit einer auf der Großartigkeit und Ein-

heit des Gegenftandes beruhenden, faft epifdien Schönheit ')

das erfte Buch der Makkabäer gefchildert. Die große

gefdiichtlidie Treue des in hebräifcfaer Spradie, allem An-

fdieine nach während der Regierung des Johannes Hyrkanus-)

fdireibenden unbekannten Verfaffers ift allfeitig anerkannt.

Das zweite Buch der Makkabäer ift mehr rhetorifch und auf

Erbauung geriditet, fdiildert nur die erften fünfzehn Jahre

derfelben Zeitperiode und ift nach der Vorrede^) ein Auszug

aus dem Gefchichtswerk des fonft unbekannten Jafon von

Cyrene. Le^teres war ohne Zweifel griechifdi gefchrieben.

In diefer Spradie ift auch das zweite Makkabäerbuch ver-

faßt. Im Anfange desfelben ftehen zwei Briefe, worin die

paläftinenfifchen Juden ihre Glaubensgenoffen in Ägypten zur

Mitfeier des Tempelweihfeftes einladen. Das erfte Schreiben,

welches fich als ein Begleitfchreiben zur Überfendung des

^) Westcott, art. Macoabees in Smiths Bible Dictionary 3 vols. L. 1863.

^) Seine Jahrbücher werden 1 Macc. 16, 23 erwähnt.

') Vgl. 2 Macc. 2, 20-33. Das 1, 10 erwähnte Jahr 188 der feleuci-

difdien Ära ift = 124 v. Chr. Unter den Kommentaren fei erwähnt Jof.

Knabenbauer, Commentarius in duos libros Machabaeorum. Paris 1907.

Vgl. auch Herkenne, Die Briefe zu Beginn des 2. Makkabäerbuches

(1, 1 bis 2, 18), Freib. 1904 (= Bibl. Stud. VIII, 4).
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Auszuges darftellt, ift im Jahre 124 v. Chr. verfaßt und fällt

fomit die AbfaHung des Werkes, welches mit dem Siege

des Judas Makkabäus über Nicanor im Jahre 160 endigt,

zwifdien die Jahre 159 und 124 v. Chr.

Die Weisheit Jefus, des Sohnes Sirachs, oder das Das Buch

Buch Ecclefiajticus ift ein teils aus einzelnen Sprüchen, J®!"^ Sirach.

teils aus zujammenhängenden längeren Ausführungen über

die großen Männer I|raels, welche Gott in ihrem Volke ver-

herrlichten, über die Größe Gottes in der Natur, über das

Wefen und den Wert der Weisheit beftehendes Werk. Es

lehrt befonders, wie der wahrhaft Weife fich in den Vor-

kommniffen des Lebens zu verhalten hat, ausgehend von

dem Grundfa^, daß der Anfang und das Ende menfdilidier

Weisheit die Furcht des Herrn ift. Die menfdiliche Weisheit

ift dem Verfaffer aber ein Ausfluß der göttlidien Weisheit.

Gerade in der Entwicklung des Begriffs diefer le^teren liegt

die Hauptbedeutung des Buches.

Das Werk ift urfprünglich hebräifdi gefdirieben. Der

lange als verloren geltende hebräifdie Text wurde zum
größeren Teile jüngft in einer aus dem Ende des elften

oder dem Anfang des zwölften Jahrhunderts flammenden

Handfchrift wieder aufgefunden und veröffentlidit.^) Das Ori-

ginal ift aber von einem im Jahre 132 v. Chr. nach Ägypten

gekommenen Nachkommen des Verfaffers ins Griediifdie

überfe^t worden. Er nennt in der Vorrede den am Sdiluß

des Werkes genannten Verfaffer „Jefus, den Sohn Siradis,

aus Jerufalem" o naTtiiog fiov. Gewöhnlidi wird dies durch

') Vg-l. Facsitniles of the fragments hitherto recovered of the book

of Ecclesiasticus in Hebrew. Oxford-Cambr. 1901. Peters, Der jüngft

wieder aufgefundene hebräifdie Text des Budies Ecclesiasticus, unter-

ludit, herausgegeben, überfe^t u. mit krit. Noten vergehen. Freiburg 1902.

Liber Jesu Filii Siradi seu Ecclesiasticus secundum Codices nuper repertos

vocalibus adornatus addita versione latina. Ed. N. Peters, Frib. 1905.

Peters N., Das Buch Jejus Sirach oder Ecclesiasticus, Überfe^t und
erklärt (= Exeget. Handbudi z. A. T. Ausgabe von J. Nickel, 25. Bd.)

Münster i. W. 1913. Smend, Die Weisheit des Jefus Sirach (hebräifdier

und deutfcher Text nebft Erklärung). Berlin 1906. Ebd. Griechifch-fyrifch-

hebräifcher Index zur Weisheit des Jefus Sirach. B. 1907. — Vgl. auch

Herkenne, De veteris latinae Ecclesiastici capitibus I—XLIII. Leipz. 1899

und Knabenbauer, Commentarius in Ecclesiasticum. Paris 1902.
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„mein Großvater" überfe^t und dann die Abfaffung des

Budies, welches den Hohenpriefter Simon, Sohn des Onias,

rühmend erwähnt/) um das Jahr 190 angefe^t. Der Hohe-

priefter ift dann Simon IL, welcher zu Anfang des zweiten

Jahrhunderts v. Chr. lebte.^) Allein der erwähnte griediifche

Ausdruck könnte auch allgemein „mein Vorfahre" heißen

und wäre dann vielleicht an den Hohenpriefter Simon I.,

der ebenfalls Sohn eines Onias war und zu Anfang des

dritten Jahrhunderts v. Chr. lebte, ^) zu denken. In le^terem

wenig wahrfcheinlidien Falle wäre die Abfaffung des Buches

100 Jahre früher anzulegen.

Das Budi der Nodi deutlidier tritt der Begriff der göttlichen Weisheit
Weisheit, hervor in dem herrlichen Budi der Weisheit. Das Buch,

fagt ein nichtkatholifdier Schriftfteller, „kann man nidit vor-

urteilslos ftudieren, ohne zu fühlen, daß es einen der le'^ten

Ringe in der Kette der providentiellen Verbindung zwifchen

dem Alten und dem Neuen Bunde bildet."') Es handelt

von der Weisheit in den erften neun Kapiteln theoretifch, in

den legten Kapiteln 10 bis 21 gefchiditlich. Wir werden be-

lehrt, daß die Weisheit und das ihr zugrunde liegende reUgiös-

tugendhafte Leben die Quelle der Unfterblichkeit, der Leucht-

ftern der Regierenden, die Erklärerin des WeUalls, kurz die

Führerin des praktifchen und geiftigen Lebens ift, die durch

demütiges Gebet erlangt wird. Die Gefchichte der Offen-

barung von den Tagen der Patriarchen bis zum Auszug der

Ifraeliten aus Ägypten zeigt aber, daß Gott wirklich das Volk

Ifrael groß gemacht und verherrhcht hat und beftätigt fomit

die vorhergehenden Bemerkungen und Ermahnungen. Die

beiden Teile des Werkes flehen in innerem Zufammenhang
und rühren, wie die Einheit des Gedankens und der Behand-

lungsweife fowie die wefentliche Übereinftimmung der Sprache

zeigt, von einem Verfaffer her.

Als der Repräfentant, die Verkörperung der Weisheit,

galt bei den Juden Salomon. Deshalb ift auch durch den

Inhalt erklärlich, weshalb man dem Buche die griechifche

y Eccli. 50, 1-26.

2) Jos. Ant. 12, 4, 10.

3) Jos. Ant. 12, 2, 4.

*) Westcott, art. Wisdom in Smiths Bible Dictionary.
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Aüffdirift „Die Weisheit Salomos" gegeben hat. Der wirk-

liche Verfaffer ift aber unbekannt. Wahrfcheinlidi war er

ein alexandrinifcher Jude, welcher das Budi in der Sprache

des Griechen, aber im Gei[te des Hebräers fdirieb, um feine

unter Gö^endienern^) in äußern Schwierigkeiten^) lebende

Brüder in der Liebe zur Weisheit und zum wahren Glauben

zu beftärken. Denn der Verfaffer bedient fich zwar ähnlicher

Ausdrücke wie die alexandrinifchen Philofophen, wendet fie

aber nicht im heidnifchen Sinne an.

Deutlicher als in andern Büchern des Alten Teftamentes

wird in diefem Budie die unerfchaffene, göttlidie Weisheit

von der erfchaffenen menfchlichen Weisheit, die auch oft er-

wähnt wird, unterfchieden und nicht bloß als ein we|entliches

Attribut Gottes, [ondern audi als die perfönliche, göttlidie

Weisheit, der Logos,^) gefchildert, fo dag der heilige Johannes

in feinem Evangelium hieran anknüpfen konnte. Der Hoheit

der Gedanken entfpricht die Schönheit des Ausdrudces, wie

befonders die herrliche Befchreibung der Weisheit, Kapitel 7,

22-8, 1 zeigt.

Dag der Verfaffer vor Philo lebte, ift allgemein zuge-

geben, ebenfo, dag er nadi Jefus Siradi fchrieb.^)

Bisweilen wird, wie der Urfprung einzelner Pfalmen, fo Andere kano-

audi der anderer kanonifcher Bücher, namentlich der Büdier "^f*® Schrif-

Tobias^) und Judith^), in die Zeit der Makkabäer verfetet. *f
''^®'^" ^^"

* ' fajfung bis-

weilen in

Weish. Cap. 13-15.
^i^j^ Z^it

-) Weish. Cap. 2-5, ID ff.
verfetjt wird.

'0 Weish. 18, 15 f.

*) Von den meiften wird die Abfaflung des Budaes in die Zeit von

150—50 V. Chr. verlegt. Vgl. z. B. Feldmann, Textkritifdie Materialien

zum Budie der Weisheit. Freib. 1902, S. 2 und Heinifdi, Die griedi.

Philofophie im Budie der Weisheit (= Alttejtamentl. Abhandlungen 1, 4).

Münfter i. W. 1908, S. 2. Vgl. audi Heinifdi, Das Budi der Weisheit

überfe^t und erklärt (= Exeg. Handbudi z. A. T., hrsg. von J. Nidiel.

24. Bd.). Mün[ter i. W. 1912. K. Siegfried, Die Weisheit Salomos in

Kaut5fd], Die Apokryphen u. Pseudepigraphen des A. T. Bd. 1, S. 479. -
Cornely, Comm. in Librum Sapientiae, Paris 1910,- p. 6 sq. meint, das

Werk |ei wahrfdieinlidi gegen Ende des 3. Jh'dts. v. Chr. entftanden.

=) So z. B. glaubt Vetter, Das Buch Tobias und die Adiikar-Sage,

Theol. Q. Tüb 1904, S 321 ff. 512 ff. 1905, 321 ff. 497 ff., das Budi Tobias

fei etwa zwifdien 250 und 150 v, Chr. verfagt, jedenfalls nidit vor dem
3. und nidit nadi dem 2. Jahrhundert. Es [ei in hebräifdier SpraAe in
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Allein die bisher dafür vorgebrachten Gründe find nicht ftark

genug, um die[en Annahmen die entfprediende Sicherheit

der affyrifdi-babylonifdien Diafpora gefdirieben und bearbeite „eine durch

die Volksüberlieferung gebotene und auf wirklichen Tatfachen beruhende

Familiengefchichte im Intere[fe eines didaktifdien Zweckes mit künftlerifcher

Freiheit" (1904, S. 538 f.). Das Achlkarbudi wurde nadi Vetter in hebräi-

fcher Sprache zwifdien 100 v. Chr. und 100 200 n. Chr. von einem jü-

difdien Sdirift[teller verfaßt (1905, S. 543 f) und ftellt „eine förmlidie

Kopie des Buches Tobias, wenigftens nach der formalen Seite hin" dar

(eb. 1905, S 544). — Dies diem docet, man weiß jetjt in Bezug auf das

Alter des Adiikarromans, daß derselbe ficher fchon im 5. Jahrh. v. Chr.

in Elephantine gelefen worden i[t, da Fragmente desselben dort entdeckt

wurden. (Vgl. Sachau, Aramäifche Piapyrus und Ostraka. L. 1911, Taf.

40-60. Pap. 49 59). Inhaltlich zerfällt das Werk in Weisheitsfprüdie

und die Erzählung. Nach dem arabifchen Text gibt Achikar, der weife

Kanzler des Königs Säncharib von Affyrien, der keinen Sohn hat, feinem

Neffen Nadan allerhand gute Lehren. Schließlidi gibt er ihm feinen

Befi^ und verforgt ihm das Kanzleramt. Da aber Nadan anfängt, den

Befitj zu verfchwenden, nimmt Achikar ihm denfelben wieder ab und gibt

ihn einem andern Neffen. Aus Rache verdächtigt nun Nadan den Achikar

beim König, fo dag Achikar zum Tode verurteilt wird. Der Henker tötet

aber jemand anders an Stelle des Achikar, der nun felbft fich in einem

Keller verborgen hält Als aber der König in großer Bedrängnis um
den Tod des weifen Kanzlers trauert, gefteht der Henker die Wahrheit.

Adiikar kommt wieder zu Ehren und hilft dem König durch feine Weisheit.

Nadan aber erleidet den Tod in demfelben Keller, worin Achikar gefeffen.

In ähnlicher Weife wird die Gefchichte, aber ftets mit vielen Lehrfprüchen

in andern, befonders oriental. Sprachen erzählt; auch kurz in den Zufä^en

zu den drei griedi. RecenfiOnen und der Itala des Buches Tobias

(cap. 1, 21-22; 2, 10; 11, 17—18; 14, 10), während der Vulgatatext, den

Hieronymus aus dem chaldäifchen überfe^te, nichts derartiges hat, wohl

aber in 11, 20 von den zwei consobrini des Tobias, Achior und Nadab

(im Griech. 'A/in-/a(joi), redet und fagt, daß fie dem Tobias Glück wünfchten.

Für die Abfaffung des Buches Tobias folgt aus den Zufä^en, die nach

; 50 und zwifdien 250-150 v. Chr. entftanden fein mögen, nichts. Vgl.

Schulte A., Beiträge zur Erklärung und Textkritik des Buches Tobias

(= Bibl. Studien 19, 2) Freib. i. B. 1914, S. 144 f. Nach ihm (vgl. S. 31 ff.)

hat uns die Vulgata den urfprünglidien Text am treueften bewahrt An

dem hiftorifchen Charakter (f. S. 35) des Budies ift feftzuhalten. — Aus

der reichen Literatur fei noch erwähnt Schürer III*, 247—258, Histoire

et sagesse d'Ahiqar l'Assyrien. Par. 1909 und Ahiqar et les Papyrus

d'Elephantine in Rb 1912, 68-79; F. C. Conybeafe, J. Rendel Harris

and Agnes Smith Lewis, the Story of Ahikar from the aramaic, syriac,

arabic, armenian, ethiopic, old turkish, greek and slavonic versions.

2 ed. enlarged and corrected, Cambr. 1913. Vgl. auch die in demfelben

Jahre 1913 in Charles, The Apocrypha II, 715-784 erfdiienene englifdie
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ZU verfdiaffen. Für den Zweck diefes Buches hat ohnehin

die Frage, ob ein kanonifches altteftamentlidies Budi vor

oder während der Makkabäerzeit entftanden fei, keine we-

[entliche Bedeutung, da dadurch an feiner gefdiichtlidien Be-

deutung als einer Quelle für die religiöfen Anfchauungen der

Juden nichts geändert wird.

2. Die Henodibücher und andere Schriften aus der legten

Zeit vor Chrifti Geburt/)

In Paläftina find zur Zeit der Makkabäer und unter dem
Einfluffe der damaligen religiöfen Erhebung, aber auch der

erbitterten Kämpfe zwifchen den Pharifäern und ihren Geg-

nern, die für die geiftige und politifche Gärung jener Tage

Überfe^ung (von Harris, Lewis und Conybeare): The Story of Ahikar.

Stummen, Der krit. Wert der altaramäifchen Achikartexte aus Elephantine

(Alttelt. Abhdlgn. 5, 5), Münfter i. W. 1914.

^) Für den Urfprung des Buches in der Makkabäerzeit tritt ein

Steinmetier, Neue Unterfuchunpf über die Gefdiidilidikeit der Judith-

erzählung, ein Beitrag zur Erklärung des Budies Judith, Leipz. 1907;

audi in dem katholifdien Bibelwerk Biblia Sacra Veteris testamenti, dal

is de Heilige Boeken van het Oude Verbond. Deel III, 4. Het Boek

.Judith, met Aanteekeningen voorzien door Dr. Andreas Jansen en

Dr. A. W. H. Sloet 1906 wird die Abfaf[ung des Buches, welchem ein

hiftorifdier Kern zugrunde liege, in die Zeit der Makkabäer verlegt.

Vgl. Bibl. Zeitfchr. 1908, S. 18 4f. Auch Joh. Nikel, Das Alte Teltament

im Lidjte der altoriental. Forfchungen V (= Bibl. Zeitfragen VIII, 5, 6)

Münfter i. W. 1916, S. 36- 45 neigt zur Anfidit, daß die Überlieferung

über das in Judith Erzählte im 2. Jahrhundert v. Chr. „von einem Juden

in freier Weife zu erbaulichen Zwecken dichterifch verarbeitet worden" ift.

') Vgl. zur gesamten, im folgenden behandelten jüdifchen apokryphen

Literatur Kau^fch, Die Apokryphen und Pfeudepigraphen des Alten

Te[tamentes, 2 Bde., Tübingen 1900, worin.auch in wertvollen Einleitungen

die literarifchen Fragen hinfichtlich der einzelnen Schriften erörtert werden.

Dasselbe gilt von dem englifchen Parallelwerke: Charles R, H., The
Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English. Vol. I

Apocrypha; vol. II Pseudepigrapha, Oxford 1913. Das Werk ift umfang-
reidier als Kaut3fch, da auch z B, der Mifchnatraktat Pirke Aboth, die

Texte des Adiikarromans und fogar die früheftens um 200 n. Chr. (s. o.)

entftandenen Schechter'fchen Fragmente einer fadokitifchen Sekte hier

behandelt werden. — Von Szekely Steph., Bibliotheca apocrypha. Intro-

ductio historico-critica in libros apocryphos utriusque testamenti cum
explanatione argumenti et doctrinae. 2 Bde., ift der 1. Band: Intro-

ductio generalis, Sibyllae et apocrypha Vet. Test, antiqua Freiburg 1913
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Zeugnis ablegenden Henodibüdier entftanden. Am Ende der

Makkabäerzeit aber entftanden die fogenannten Pfalmen

Salomons, fchöne Dichtungen voll echt gläubiger und natio-

naler Begeifterung, die aber auch einen Beweis für die Feind-

[eligkeit der Pharifäer gegen die Makkabäer darbieten.

In Ägypten trat um die Mitte des zweiten Jahrhunderts

vor Chri[tus, in welcher Zeit das Judentum unter Zuhilfe-

nahme von Fälfchungen heidnifcher Schriftfteller^) eine grofee

Propaganda-Tätigkeit entwiciielte, im Gewände der heidnifchen

Sibylle ein Buge predigender Jude auf, welcher die fündige

Welt unter Hinweis auf den Meffias und die meHianifche

Zeit zur Einkehr mahnt.^) An ihn fchließt fich gegen Ende
des erften vorchriltlichen Jahrhunderts ein anderer jüdifcher

Sibyllilt an.

a) Die Henodibüdier.

Unter dem Namen des Patriarchen, der nach der Schrift

vor Gott wandelte und von der Erde entrücket wurde, wer-

D.as den in einem merkwürdigen Sammelwerke, welches das
äthiopifche äthiopi{che Buch Henoch^) heißt, allerhand angebliche

Buch Henoch,

Jein An{ehen erfchienen. Der 2. Bd. foll die Jüngern altte[tam. Apokryphen u. fämtliche

Inhalt und Apokryphen des N. T. behandeln. Das Werk bietet eine gekürzte

Charakter, paraphraftifdie Inhaltsangabe, zum Teil mit erklärenden Anmerkungen.

Es gibt die nadi Anficht des Verfaf[ers wichtigeren Stellen, aber nicht

den voUftändigen Text der Apokryphen. Schürer behandelt die paläfti-

nenfifdi-jüdifdie Literatur IIP, 188—420, die helleniftifdi-jüdifdie IIP,

420—633. Vgl. noch Bardenhewer, Qefchichte der altkirchlichen Literatur,

2 Bd., Freib. 1903, S. 644-657; Bouffet, Die Religion des Judentums

im neuteft. Zeitalter, B. 1903, S. 6—48; Baldenfperger, Die meffianifch-

apokalyptifchen Hoffnungen des Judentums (= Das Selbftbewußtfein Jefu

im Lichte der me{fianifchen Hoffnungen [einer Zeit. Er[te Hälfte). StraJ5b.

1903, S. 10-55. Von jüdifdier Seite M. Friedländer, Gefdiichte der

jüdifchen Apologetik als Vorgefüiichte des Chriftentums. Zürich 1903.

Von älteren Werken fei erwähnt Langen, Das Judentum in Paläftina zur

Zeit Chrifti. Freib. 1866. S. 34 ff.

') S. o. S. 513 f.

2) S. o. S. 514 f.

^) Äthiopifch herausgegeben von Laurence (Libri Enoch versio

Aethiop! Oxon. 1838), Dilimann (Liber Enoch aethiopice. L. 1851), Flem-

ming (in Texte u Unterf. z. Gefdi. d. altchriftl. Lit. N. F. VII, 1. L. 1902)

und Charles (The Ethiopic version of the book of Enoch in Anecdota

Oxon. Semitic Series P. XI. Oxford 1906); deutfch überfe^t von Dillmann

(Das Buch Henoch überf. u. erklärt L. 1853), Beer (in Kaut5fch, Apocr. II,
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Offenbarungen über die Geheimniffe des Himmels und der

Erde, des Paradiefes und der Hölle, der Engel und der

Menfchengefchlechter mitgeteilt. Das urfprünglich hebräifch

oder aramäifch^) gefchriebene Buch ift in 108 Kapiteln in

einer äthiopifdien Über[e^ung, welche im fünften oder fechften

Jahrhundert n. Chr. aus einer griechifchen gemacht wurde,

und zum Teil audi in einer älteren, fchon den Kirchenvätern

bekannten griechifchen Überfe^ung erhalten. Es ift auch fo-

wohl von apokryphen Schriften des erften chriftlichen Jahr-

hunderts/) wie auch von älteren Kirchenvätern und Kirchen-

fchriftftellern wie eine Autorität benu^t worden.^) Sein An-

236—310), Flemming- und Radermacher, Das Buch Henoch L. 1901 (= Die

griechifchen chriftl. Schriftfteller der erften drei Jhrdte. Bd. 5). In le^terer, im

folgenden benutjten Überfet5ung find die erhaltenen Fragmente des griech.

(cap. 1, 1-32, 6. 89, 42—49) und lateinifchen (cap. 106, 1 -18) Textes

in der Rec. von Radermadier den betreffenden deutfchen Abfchnitten

gegenübergeftellt. Eine franzöfifche Überfetjung beforgte F. Martin, Le

livre d'Henoch. Paris 1906; eine englifche R. H. Charles felbft in „The

bock of Enoch translated from Prof. Dillmanns Ethiopic text . . . With

Greek and Latin fragments ... in füll." Oxford 1893; die 2. Aufl. erfchien

Oxford 1912: The book of Enoch or I Enoch. Ihr liegt die äthiopische

Textausgabe von Charles 1906 zu Grunde. Wie die Textüberfe^ung, \o

ift auch die Erklärung im Vergleich zu der Ausgabe von 1893 vielfach ver-

beffert. Die poetifchen Abfchnitte, welche [ich öfter in den als urfprünglich he-

bräifch gefchriebenen Teilen (1—5; 37—104) finden als in den auf einem

aramäifchen Original beruhenden (c. 6 — 36), find, wie fchon in der äthiop.

Ausgabe von 1906, in Versform gedruckt. Übrigens ift diefe Überfe^ung

auch in dem von Charles herausgegebenen Sammelwerke, The Apo-

crypha etc. 1913, IL 188—281 enthalten. S. 163-187 geben die Einleitung.

— Vgl. auch Szekely, Bibliotheca apocrypha, Freib. Breisg. 1913>

p. 169-227.

1) Nach Charles, The Ethiopic version etc. Oxf. 1906. Introd.

p. XXVII ff. find die capp. 1-5 hebräifdi, 6-36 aramäifch, 37—70 he-

bräifch, 72-82 fehr wahrfcheinlich ebenfalls hebräifch, 83—90 hebräifch

(oder aramäifch), 91—104 hebräifch gefchrieben.

Es ift befonders von dem Buch der Jubiläen benu^t. S. Charles,

a. a. O. p. 34 f

^) Vgl. z. B. Ep. Barnabae c. 4, 3. 16, 5. Iren. adv. haer. 4, 16, 2. Tertull.,

de cultu fem. 1, 3. 2, 10; de idololatr. c. 4 und c. 15. Aber fchon Ori-

genes C. Geis, 5, 54 («V rat? iKxXi^ölatg ov nnw (figtXOLt (uq Oela xa i/rtye-

y(ja/iMeva rov 'Eviny_ ßißUa) hielt das Henodibudi für apokryph. — In dem
kanon. Brief des Judas heigt es v. 14 i?T()0(f>rjrevßev . . . 'Evi.ix Uyuiv ax'i.

Somit wird kein Buch zitiert, fondern nur eine Weisfagung angeführt.
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jehen verdankte es ohne Zweifel der Tatjadie, daß es im

Gegenfa^ zum Heidentum wie dem Verderbten Judentum

ein Syftem der reinen biblifdien Weltanfchauung und Weisheit

aufzuftellen verfudite^) und die meffianifdien Hoffnungen des

Judentums in Anlehnung an altteftamentlidie Weisjagungen

zeidinete.^)

Das äthiopifche Henodibudi befteht inhaltlich aus fünf

klar unterfchiedenen Teilen. Der erfte Teil umfafet die Kapitel

1 bis 36 oder, wenn wir von der „Segensworte Henodis"

überfchriebenen Einleitung abfehen, die Kapitel 6 bis 36 und

enthält eine legendenhafte Erzählung des Falles der Engel

(c. 6 bis 16) und die Himmelsreifen Henodis (c. 17 bis 36),

welcher von einem Engel geführt und belehrt, alle geheim-

nisvollen Orte und Gegenftände des Himmels und der Erde

lieht.

Der zweite Teil enthält in Kapitel 37-71 die Bilder-

reden, deren erfte (38-44) über die Gerechten und Heiligen,

die zweite (45 — 57) vom Bö[en und dem melfianifchen Ge-

ridit, die dritte (58-69) von der Seligkeit der Gerechten

und Auserwählten handelt. Die zwei Kapitel 70 — 71 über die

Verlegung Henochs ins Paradies bezw. feine Himmelfahrt

bilden einen Anhang.

die auch aus der mündlidien Überlieferung gefdiöpft fein kann. Aber im

wefentlichen ftimmt die Stelle mit Henoch 1, 9 überein (vgl. die Zufammen-
[tellung des äthiop., griech. u. lat Textes von Henodi 1, 9 mit Jud. 14—15

bei Zahn, Einl. II, 105). Tatfädilich faffen auch z. B. TertuU. de cultu

femin. 1, 3 und Hier, de vir. ill, c. 4 (vom Judasbrief fagt er: quia de

libro Enoch, qui apocryphus est, in ea assumit testimonia, a plerisque

rejicitur) die Stelle als ein Zitat auf. Natürlich konnte auch ein apo-

kryphes Buch manches Wahre und auch ein überliefertes Wort eines

Patriardien enthalten. Wie wenig aber der Verfaffer des Judasbriefes

das Henodibudi, falls es ihm überhaupt bekannt war, als eine Autorität

anfah, zeigt eine andere Parallele mit Henoch, Wie Henodi 10, 4 ff.

fpricht nämlich audi Judas v. 6 (vgl. audi 2 Petr. 2, 4) über die Ver-

dammung der Engel. Während aber das Henodibudi als Urfadie ihrer

Verdammung angibt, daß [ich die Engel fleijchlidi mit den Menjchen-

kindern versündigten, gibt Judas als Urfache ihren Stolz an.

') Vgl. Dillmann S. XIV.

') Der Me^ias heißt hier „der Gefalbte" (48, 10. 52, 4), „der Ge-

redite" (47, 1. 53, 6, vgl. Ifai. 11, 3 ff. Apg. 3, 14 etc.),^,der Auserwählte"

(40, 5. 49, 2. 4, vgl. Ifai. 42, 1), „der Menfdienfohn" (46, 2—4, vgl. Dan.

7, 13. Matth. 9, 6 etc.).
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Der dritte Teil (c. 72 - 82) i{t das aftronomifche Buch oder

„das Buch über den Umlauf der Himmelsliditer" (72, 1) mit

allerhand aftronomifdien und phy[ikalifchen Belehrungen/)

Der vierte Teil (c. 83-90) ilt das Buch der Traumge-

fidite. Das erfte (c. 83 — 84) handelt von der Sintflut oder

dem erften Weltgericht, das zweite (85 — 90) ift eine Gefchidits-

vifion und zwar über die Gefchidite Ifraels bis zum Anbruch

der meffianifchen Zeit.

Endlich gibt der fünfte Teil oder das Buch der Lehr- und

Strafreden (Weisheitsrede 92, 1) c. 91 — 105 Ermahnungen

und Warnungen Henochs an feine Kinder.

Hierauf folgt nodi c. 106—108 ein Anhang mit zwei

Nachträgen, wovon der erfte (c. 106-107) über die Bedeu-

tung Noes handelt, der zweite (c. 108) ein Wort der Er-

mahnung und Lehre an die Gefe^estreuen und Frommen
der legten Zeiten richtet.

Schon die bunte Mannigfaltigkeit des Stoffes zeigt, dag Beftimmung

wir es mit einem Sammelwerk zu tun haben. Darin find der Abfaffung^

verfdiiedene von verfchiedenen Verfaffern herrührende Henoch- ^®'" einzelnen

Überlieferungen zu einem Ganzen vereinigt worden. „

Mit aller Klarheit heben fich von dem Refte, wie auch faft Ruches u. der

allgemein anerkannt ift, die Bilderreden c. 37—71 ab. Sie Redaktion

bilden, abgefehen von einigen eingefchobenen Stücken, ein des Ganzen,

einheitliches Ganzes und unterfcheiden fich von den übrigen

Teilen durch den Gebrauch der Gottesnamen, die Engellehre,

Eschatologie und Meffiaslehre.^) Den Zufammenhang unter-

brechen aber c. 65, 1—69, 25 und erweifen fich durch An-

führung des Buches der Bilderreden Henochs in c. 68 Vers 1

als einen Einfchub. Sie fcheinen, wie fich aus ihrem Inhalte,

einem Gefichte Noes, fchliegen lägt, einer Apokalypfe Noes

anzugehören.-') Es gibt auch noch andere Stücke, die den-

felben Charakter haben und teils von Noe handeln, teils von

') Hierhin wären auch bef^er c. 17—18 fowie c. 41, 3—8, c. 43-44
und c. 59 gezogen,

') Genaueres bei Charles, The book of Enoch, p. 29—32. 106—109.

Vgl. auch Sdiürer III*, 279-281.

*) Leon Gry, La coraposition litteraire des paraboles d'Henodi. Le
Museon 1908, p. 27-71 verfucht außer den noachifchen Stücken noch

andere Quellen die[es Abfchnittes nadizuweifen. Vgl. darüber Lagrange,

Le messianisme chez les Juifs, Paris 1909, p. 87, 1.
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ihm herrühren wollen.^) Es lä^t fidi aber weder fagen, ob

fie alle aus einem Werke ftammen, noch in weldier Zeit fie

entftanden {ind.

Kapitel 1-36 und 72-105 pflegt man im Unterfchied

von den Bilderreden die Grundfdirift zu nennen, mit welchem

Namen man aber nur jagen will, daß die Kapitel im allge-

meinen geiftesverwandt find, ohne aber ihren kompilatorifdien

Charakter leugnen zu wollen. Die Art der Zufammenftellung

bietet jedoch viele Rätfei, deren Löfung bis je^t nicht gelungen

i[t.^) Zur Beftimmung der Abfaffungszeit diefer „Grundfchrift"

hat man nur an der Gefchichtsvifion (c. 85-90) und der

Sdiilderung der [ittlichen Verhältniffe in c. 92—105 einen

Anhalt.^ Erftere redet von 70 Hirten oder Engeln, denen

Gott die Sorge für Ifrael je eine Zeitlang anvertraute.

Diefe 70„ Zeiten" (cap. 89, 59 ff.), für die ohne Zweifel die

70 Wochen Daniels vorbildlich waren, [ind in vier Perioden

entfprechend den vier Zeiträumen der Heidenherrfchaft ein-

geteilt. Die er[te geht vom Auftreten Affurs bis Cyrus, die

zweite bis Alexander d. Gr., die dritte beginnt mit der griechifdi-

ägyptifchen, die vierte mit der griechifch-römifchen Herrfchaft

über die Juden. Die le^te geht bis zum „großen Hörn"

(cap. 90, 9 ff.), worunter gewöhnlich entweder Judas Makka-

bäus oder Johannes Hyrkanus (135 — 105 v. Chr.) verftanden

wird. Auf jeden Fall führt uns diefe Vifion in die Makka-

bäerzeit. Einen befferen Anhaltspunkt für die Beftimmung

der Zeit des Entftehens der Grundfdirift bietet uns das Buch

der Lehr- und Strafreden, cap. 91 — 105. Denn es handelt

fich in demfelben um einen höchft fdiroffen Gegenfa^ zwifchen

einer orthodoxen unterdrückten Partei einer- und jüdifchen

Freigeiftern und reichen Materialiften anderfeits, welche die Auf-

erftehung der Toten und Sünde und Gericht leugnen*) und

an denen am Tage der Vergeltung die Gerechten blutige

') Noachifdie Stücke pnd noch c. 6-11; 39, 1. 2a; 54, 7—55, 2;

60; 106 und 107.

') Einen Verfuch dazu machte neue[tens Appel, Die Komposition des

äthiopifchen Henochbudies (= Beiträgfe zur Förderung chriftl. Theologie.

Herausg. von Schlatter und Lütgert. 10. Jahrg. H. 3). Gütersloh 1906.

») Vgl. besonders Baldenfperger S. 13-16. Vgl. auch Beer S. 230 f.

') C. 94, 7. 97, 7 f. 98, 7. 100, 10. 102 f.
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Rache nehmen werden.^) Alles paßt auf erbitterte Kämpfe

zwifdien den Pharifäern und den mit den Herrfchern ver-

bündeten Sadduzäern. Das Ganze wird aber, da die Kämpfe

fchon eine Zeitlang gedauert haben (c. 94 ff.), am heften nicht

auf die Zeit des Johannes Hyrkanus, fondern auf die des

Alexander Jannäus (104 — 78 v. Chr.) bezogen.^)

Ungefähr aus derselben Zeit flammen allem Anfcheine

nach audi die Bilderreden (cap. 37 — 69). Da fie fidi fowohl

in der Chriftologie wie in der Eschatologie vielfach mit dem
Neuen Teftamente berühren,^) hat man fie öfter entweder

für diriftlichen Urfprungs oder für von Chriften interpoliert

angefehen.*) Allein zu erfterer Annahme liegt keine Veran-

laffung vor, da fie keine eigentlich chriftliche Lehre enthalten

und fich auch in ihnen keine Anfpielung auf die gefchiditlidie

Perfon Jefu findet. Auch wird nur von der Erfcheinung des

Herrn in feiner Herrlidikeit, nidht in feiner Niedrigkeit ge-

fprochen. Einige Stellen fprechen aber für eine gelegentlidie

chriftliche Überarbeitung.^) Für die Beftimmung der Zeit der

Abfaffung ift von befonderer Wichtigkeit, dag nach c. 56, 5 ff.

nicht etwa von den Römern, die überhaupt gar nicht erwähnt

find, fondern von den Parthern und Medern gefagt wird^

dag fie in der Endzeit heraufziehen und an der Stadt der

Gerechten ein Hindernis für ihre Roffe finden und fich gegen-

feitig vernichten werden. Denn von den Parthern, die tat-

^) C. 98, 12 heißt es von den Ungerechten: Wiffet, dag ihr in die

Hände der Gerechten werdet gegeben werden, und [ie werden euch den

Hals durdifdineiden und werden eudi töten ohne Erbarmen,

2) Vgl. o. S. 98.

=*) Vgl. z. B. Hen. 37, 5 mit Apoc. 3, 10; 38, 2 mit Matth. 26, 24;

47, 4 mit Apoc. 6, 10; 61, 10 mit Rom. 8, 38 und Eph. 1, 21; 63, 10 mit

Luc. 16, 9; 69, 27 mit Joh. 5, 27.

*) Chriftliche Färbung nehmen an Hilgenfeld, Volkmar, Colani,

Cornill, König. Vgl. Baldenfperger S. 16, 2. Dagegen Langen S. 42—49
und Friedlieb, Das Leben Jefu, 1887, S. 135 f.

^) Als besonders ftarke Berührungen führt Lagrange, Le Messia-

nisme chez les Juifs. Paris 1910, 90, 1 u. a. an: Matth. 19, 28: Wenn bei

der Wiedergeburt der Menfchenfohn auf dem Throne feiner Herrlichkeit

{i^en wird; Hen. 62, 5: wenn {ie den Menfchenfohn auf dem Throne feiner

Herrlichkeit fit5en fehen werden. — Matth. 26, 24: Es wäre gut für ihn,

wenn jener Menfch nidit geboren wäre; Hen. 38, 2: Es wäre ihnen

beffer, fie wären nie geboren worden. — Marc. 12, 25: Sie werden fein

wie die Engel im Himmel; Hen. 51, 4: alle werden Engel im Himmel fein.
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fädilidi in den Jahren 40 - 38 v. Chr. in Paläftina eingefallen

find, drohte fchon gegen Ende der Hasmonäerherrfchaft den

Juden Gefahr.') Es geht auch nicht an, in der Erwähnung
der Parther eine Beziehung auf einen bereits erfolgten An-

griff zu fehen^) und die Bilderreden in die herodianifche Zeit

zu verfemen. Denn unter den oft genannten und mit Ver-

derben bedrohten Königen, Mäditigen, Hohen, welche die

Erde befi^en,^) [ind vom Standpunkte des Hebräers aus

die legten hasmonäifchen Könige und ihre Parteigänger, die

Sadduzäer, verftanden. Mit ihnen ftand die pharijäifche Partei

im heftigften Streit.*) Es i[t auch nicht ficher, dag die Worte
„Würmer werden ihnen zum Lager dienen" ^) auf das Ende

des Herodes anfpielen.^) Denn auch von Antiodius Epiphanes

wird uns ein ähnlidier Tod berichtet.

Da nun für die Abfaffung der Bilderreden die Zeh vor

dem Anfang der Römerherrfchaft über Paläftina, genauer die

Regierungszeit des Alexander Jannäus angenommen wer-

den mug und wenigftens ein Teil der „Grundfchrift" aus

derfelben Zeit ftammt, wird am heften auch die Zufammen-

faffung der verfchiedenen Beftandteile des Henochbudies in

diefe Zeit verlegt.

Daß das Buch in Paläftina entftanden i[t, wird von

niemand bezweifeU.^) Voll von kraufen Vorftellungen in

naturwiffenfchaftHcher Hinficht und reich an Phantafiebildern

>) Vgl. Charles p. 30 und 108; Beer S. 231.

2) So Schürer IIP, 279 f. und Baldenfperger S. 19.

4 Vgl. Hen. 38, 4. 5. 46, 4. 48, 8. 62, 1. 3. 6. 9. 63, 1. 12. Aller-

dings beweift c. 46, 8 nicht, dag pe aus der Gemeindever[ammlung aus-

gesogen werden und es fich fomit um einheimifche Könige handelt. Denn

nach Flemming ift zu überfetjen: „und verfolgen feine (des Herrn der

Oeifter) Verfammlungshäufer und die Gläubigen." In 46, 7 wird ihnen

Qötjendienft vorgeworfen. Charles ad 1. nennt diefen Vorwurf „a strong

expression for the idolatrous tendencies of the Sadducean court."

*) Auf Alexander Jannäus, der zuerft „das Blut der Gerechten"

vergoß, und feinen bittern Kampf mit den Pharifäern bezieht fich z. B.

c. 47, 1—4.

«) C. 46, 6.

«) Baldenfperger S. 19.

') 2 Macc. 9, 5. 9.

«) Baldenfperger S, 23 f. und Beer S. 232 denken befonders an den

Norden Paläftinas.
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Über die ältere Gefchidite Ifraels hat die Schrift für die neu-

teftamentlidie Zeilgefchidite einen hohen Wert. Sie ift „ein

Produkt aus der Übergangszeit des Judentums zum Chriften-

tum und Rabbinismus. Daraus erklärt fidi ihr Doppelantli^,

ihre Verwandtfdiaft mit dem Evangelium und dem Talmud."^)

Von dem äthiopifchen ift das flavifdie Henodibuch zu Dasfiavifdie

unterfcheiden, welches einen weitern Zweig der üppig wu- Henochbuch,

chernden Henochliteratur darfteilt und auf einem griechifchen

Texte beruht, aber nur im Slavifchen erhalten ift.^)

In den erften 21 Kapiteln wird die Reife Henochs, eines

fehr weifen Mannes, durch die fieben^) Himmel befchrieben.

Im erften Himmel fieht er die Engel, welche die Ströme und

die Schäle von Schnee und Tau regieren, im zweiten die

abgefallenen Engel, im dritten das Paradies und im Norden

die Hölle, im vierten die Bahnen der Sonne und des Mondes
im fünften die Wäditer, welche fich gegen Gott erhoben und

deren Brüder im zweiten Himmel geftraft werden, im fediften

die glänzenden Engel, welche die Naturkräfte und den Lauf

der Sterne ordnen und die Taten der Menfchen niederfchreiben,

im fiebenten fieht er Gott felbft auf feinem Throne und auf

jeder der zehn Stufen des Thrones je eine von zehn Scharen

von Engeln. Sachlich findet fich Ähnliches auch im äthiopi-

fchen Henodhbuche, wenngleich diefes die Unterfcheidung von

fieben Himmeln nicht macht.*)

») Beer S. 233.

'^) Das Werk ift zuerft flavifch von Popöv im Jahre 1880 und nach

einer kürzeren Rezenfion von Novakovic im Jahre 1884 herausgegeben

worden; dann deutfdi von Bonwetfdi, Das flavifdie Henodibuch (Abh. d.

k. Gef. d. W. zu Qöttingen. Phil. hist. Klaffe. N. F. Bd. I, n. 3) Berlin

1896, und Bonwetfch N., Die Bücher der Geheimniffe Henochs, Das fogen.

jlavifche Henodibuch hrsgbn. (= Texte und Unterfuchungen z. Gefch. d.

altdiriftl. Lit. L. 1922); englifdi von Charles, The book of the Secrets

of Enoch, translated from the Slavonic by Morfill and ed. with intro-

duction, notes and indices. Oxford 1896. Vgl. nodi Charles, The book

of the Secrets of Enoch in Charles, The Apocrypha 11, 425 — 469 und

Schürer 111% 290—294, Auf einen griech. Text weift c. 30, 1 hin, wonach

Adams Name zufammengefe^t ift aus uvazokr,, t)« ött,-, J^^roi-, /.^.tötimjtjia.,

alfo aus Often, Weften, Norden und Süden. Auch wird die Chronologie

der LXX befolgt. S. Charles, The book p. XVI.

^) In c 21, 6 und 22, 6 ift von einem achten, neunten, zehnten

Himmel die Rede, aber die Verfe find interpoliert. Vgl. Charles p. 27.

^) Vgl. die Stellen bei Charles p. 96.

Feiten, Neuteftamentliche Zeitgefdiidite. I. 2. u. 3. Aufl. 35
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In den folgenden Kapiteln 22 - 38 fchreibt der von Michael

auf Befehl Gottes mit himmlirdier Herrlidikeit gefchmückte

Henodi 30 Tage und 30 Nächte lang die ihm von einem

Erzengel gegebenen Belehrungen über die Geheimniffe des

Himmels und der Erde und die von Ewigkeit her erfdiaffe-

nen Seelen der Menfdien und ihren zukünftigen Wohnort
in 366 Büchern auf. Gott felbft erzählt dem Henoch die

Erfchaffung der Welt in fedhs Tagen und die Gefchichte der

Menfchheit bis Henoch und fagt ihm die Sintflut und die

Errettung Noes voraus und befiehlt dann dem Henoch^

30 Tage lang auf Erden feine Kinder und Kindeskinder zu

belehren.

Henoch unterrichtet wirklich feine Söhne (c. 39—66)
über alles, was er gefehen, und ermahnt [ie, keinen zu

fdimähen, ein reines Herz zu bewahren, weder beim Himmel
noch bei der Erde, noch bei etwas Erfdiaffenem zu fdiwören

und mild, verzeihend, barmherzig zu fein. Wiederholt^) finden

fich Seligpreifungen und Wehrufe, hauptfädilidi nach Jefus

Sirach, der auch fonft oft benu^t ift. Der Verfaffer lehrt auch

die zukünftige Dauer der Tierwelt.^) Jeder wird am Ende
zum Gericht kommen. Dann wird die Zeit aufhören und die

Gerechten werden ewig fein. Weder Arbeit noch Krankheit

noch Schmerz wird fein, fondern ein großes Licht. Am
Sdilujs wird in c. 67— 68 noch die Aufnahme Henochs in

den höchften Himmel berichtet.

Für den jüdifchen Urfprung des Werkes fpricht das darin

ausgefprochene Lob der Tieropfer, ^) womit allerdings ein

reines Herz verbunden fein foll^), und die Empfehlung des

Befuches des Tempels,^) während aber eine nicht geringe

Übereinftimmung der Gedanken und der Form mit dem Neuen

Teftamente^) es wahrfcheinlich macht, dag das Werk (hriftlich

überarbeitet ift.

Das Werk ift nach dem hier vorausgefe^ten äthiopifdien

1) C. 42, 6-14 und 52, 1-15.

") C. 58, 6. Nadi Job 3, 28 und Jos. Ant. 1, 1, 4 hatten bis zum.

Falle Adams alle lebenden Wefen diefelbe Sprache geredet.

^) C. 59, 1-2. 45, 1—2.

*) C. 45, 3-4. 61, 4. 62, 1. 66, 2.

^) C. 51, 4.

«) Vgl. Charles p. XXI ff.
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Henodibudi, aber als noch der jüdifdie Tempel beftand, fo-

mit zwifchen 80 v. Chr. und 70 n. Chr. gefchrieben worden.

Am eheften lägt [ich aber feine Entftehung in der vorchrift-

lidien Zeit, in welcher überhaupt die Henodi-Literatur fo

üppig wucherte, begreifen.^)

b) Die Pfälmen Salomos.^)

Einen politifchen Hintergrund, ähnUch wie das äthiopifche Die Piaimen

Henodibudi, haben auch die achtzehn Pfalmen, weldie wenig- Saiomos.

ftens fdion im fünften diriftlidien Jahrhundert Pfalmen Saio-

mos genannt wurden,^) obwohl das Werk gar keinen An-

fpruch darauf macht, von Salomo herzurühren."^) Diefe Pfalmen-

Sammlung ift eine wahre Perle unter den altteftamentlichen

Apokryphen, da fie die . Schönheit der an die kanonifchen

Pfalmen erinnernden Form mit der lebendigen Schilderung

der Zeitverhältniffe um die Mitte des erften diriftlidien Jahr-

hunderts und der begeifterten Hoffnung auf den Meffias und

den Glauben an die Auferftehung verbindet.

Für die Beftimmung der Abfaffungszeit des Werkes find

die darin fich findenden Anfpielungen auf den Bruderftreit

') Das Buch in feiner je^igen Form war, wie Charles, The Apo-

crypha II, 426—429 zeigt, ursprünglich in Ägypten, wahrfcheinlich in

Alexandrien gefchrieben ,- wahrfcheinlich griechifch, obwohl einige Teile

urfprünglich hebräifch abgefaßt fein mögen.

^) Vgl. Die Pfalmen Saiomos, herausg. von O. v. Gebhardt, Leipzig

1895 (= Texte und Unterfuchungen XllI, 2); die deutfche Überfe^ung

von Kittel in Kau^fch, Die Apokryphen etc. 11, 130-148. Griechifch und

deutfch mit Einl. und phil.-krit Kommentar ift das Werk wieder heraus-

gegeben worden von Jakob Ecker in Porta Sion, Lexikon zum latein.

Pfalter, Trier 1903. Sp. 1870-1931. Eine englifche Überfe^ung mit

Einleitung gibt Gray, G. Buchanan, in Charles, The Apocrypha II, 625 — 652.

Eine bisher unbekannte fyrifche Überfe^ung veröffentlidite J. Rendel

Harris, The Ödes and Psalms of Solomon, Cambr. 1909, vgl. S. 549, 4.

Vgl. auch J. Viteau, Les Psaumes de Solomon, texte grec et traduction.

Avec les principales variantes de la version syriaque par Fr. Martin.

Paris 1911. Die fyrifche Überfet5ung beruht auf dem griechifchen Text.

Vgl. Rendel Harris 1. c. 2. Aufl. p. 2 u, 37 ff. — Weitere Literatur z. B.

in Szekely, Bibliotheca apocrypha I, 422 - 438.

•) In dem dem Codex Alexandrinus vorgefe^ten Inhaltsverzeichnis

heigen fie v"»^/*«« Soi.oju.wvrot:. Vgl. v. Gebhardt S. 71.

") Der Name rührt ficher von einem fpäteren Abfchreiber her.

V. Gebhardt S. 48.

35*
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zwifchen Ariftobul und Hyrkanus, infolgedeffen diefer mit

dem Idumäer Antipater dem Pompejus die Tore der Stadt

öffnete^), und auf den Eroberer Pompejus, welcher zum Altare

vordrang, an heiliger Stätte nicht die Sdiuhe ablegte,^) die

Gefangenen ins Abendland fortführen ließ,^) aber [elblt am
Gebirge Ägyptens, wo fein Leidinam unbeerdigt liegen blieb,

ermordet wurde, von höchftem Wert. Denn fie zeigen, wie

man faft ganz allgemein hieraus gefchlof{en hat, dafe die

Ereigniffe der Jahre 63 — 48 v. Chr. bis zum Tode des Pom-
pejus, welcher am 28. September 48 nach der Schlacht von

Pharfalus am Berge Cafius in Nieder-Ägypten erfolgte,*) be-

rückfiditigt find und deshalb auch die Abfafjung der Pfalmen

um jene Zeit anzulegen \\t Sie find urfprünglich, wie aus

dem ftark hebräifierenden Charakter des erhaltenen grie-

diifdien Textes gefchloffen werden darf, hebräifch abgefaßt,

dem Anfcheine nach in Paläftina.'^)

Der Verfaffer fteht auf dem Standpunkte des gläubigen

theokratifchen Judentums, genauer des den Hasmonäern,

welche ein fremdes Gefchlecht genannt werden, welches fidi

mit Gewalt der Herrfchaft über Ifrael bemächtigt habe,^)

feindlichen Pharifäismus. Denn er betrachtet das über die

Stadt und das Volk gekommene Unglück als ein gerechtes

Strafgericht Gottes"^) und hofft, dag nach der Vertreibung

der Heiden^) (Römer) und der Sünder oder Übertreter^) (die

Hasmonäer und ihr fadduzäifdier Anhang) der Meffias, der

Sohn Davids und König Ifraels ein Reich von Gerechten

und Heiligen in Jerufalem gründen wird.^°) Die Gerechten

find aber folche, welche die (pharifäifchen) Sa^ungen halten.^0

Vgl Pfalm 8 mit Ant. 14, 4, 1. 2. 4.

Pfalm 2, 1 f. Vgl. Tac. Hist. 5, 9.

Pfalm 17, 12.

pjalm 2, 26 ff. Vgl. Dio Cass. 42, 3-5.

V. Gebhardt S. 70 ff.

Pfalm 17, 6-9.

Z. B. 2, 3 f. 8, 7 f. 8, 25. 9, 1 f.

Vgl. 17, 22. 24 f. 45.

Vgl. 17. 5 ff. 4, 1 ff.

17, 21 ff. 18, 5 ff. Vgl. auch Pf. 11.

14, 2 tolg Ttopsvofiivoi? iv &iX(xioOtjvTj nQoöznyfidxojV «VToiT (y.v^iov).
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Sie werden auferftehen zum ewigen Leben/) des Sünders

Untergang aber ijt ewig.'^)

So ift das Werk eine bedeut{ame Kundgebung des jü-

difchen Pharijäismus in feinen Schwächen, aber auch in

feinem Glauben und Hoffen kurz vor der Zeit Jefu. Hier

wird der Meffias „der Chriftus"^) genannt. Zu einer An-

nahme chrifllidier Interpolationen in dem Werke liegt kein

Grund vor.*)

c) Die fibyllinifchen Orakel.

Es ift bereits davon geredet worden, dag die jüdifche Die heidnifche

Propaganda fidi in das ehrwürdige Gewand der Sibylle^) Sibylle.

») 3, 12. 14, 3 f. 14, 10. 15, 13.

•') 3, 11. 13, 9. 14, 6 ff. 15, 8 ff.

3) Pf. 18, 5.

*) Das Hymnenbuch, die Oden Salomos, ift kein jüdifches, fondern

ein chriftliches Werk. Früher kannte man nur 5 in der koptifdien

ophitifdien Pistis Sophia, welche in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhun-

derts in Ägypten entftand, erhaltene Oden. Außerdem fand fich ein Zitat

aus der 19. Ode Salomos in Lactantius (Div. Inst, 4, 12, 3). Das ganze

aus 42 Oden beftehende Werk wurde zuerft im Jahre 1909 in einem

fyrifchen Texte von Rendel Harris herausgegeben (J. Rendel Harris, The

Ödes and Psalms of Solomon, now first published from the Syriac version.

Cambridge 1909; 2. ed. 1911; 3. ed. re-edited by Rendel Harris and

Alphonse Mingana. vol. I: The text. Vol. II: The translation. Manchefter

1916. 1920. In diefer Auflage ift auch die gefamte fehr reiche Literatur

berückfichtigt in vol.' I p. 454 ff. — In Deutfchland wurde das Werk zuerft

eingeführt durch A. Harnack, Ein jüdifch-chriftliches Pfalmbuch aus dem
1. Jahrhundert, aus dem Syrifdien überfe^t von Joh. Flemming, bearbeitet

und hrsgbn. von A Harnack, L. 1910. Dag es fich aber nicht um ein

jüdifches, fondern ein chriftliches Werk handelt, wurde außer von Harris 1. c.

von Zahn, N. kirchl. Zeitfchrift 1910 Bd. 21, S. 667 ff. 747 ff., Gunkel ZNW.
1910, Bd. 11, S. 291 ff., J. Labourt et P. Batiffol, Les Ödes de Salomon,

Paris 1911, (von einigen Details abgefehen, auch in Rb. 1910, 483-300;

1911, 1 — 59. 161-197. Die Einleitung und der hiftor. Kommentar
rühren von Batiffol her) feftgeftellt.Audi v. Harnack erklärt in der Be-

fprechung der von ihm als „abfchliegende" bezeidineten 3. Auflage

(Theol. Ltzg. 1921 Nr. 1/2 S. 7), daß er nunmehr Harris beiftimme, „daß

die Oden eine Einheit find und chriftlichen Urfprungs; auch Antiodiien

als Ort der Entftehung hat fehr viel Wahrfcheinlichkeit." Darin hat aber

V. Harnack Redit, daß für die Entftehung der Oden nicht bloß, wie 1. c.

Harris will, an das erfte Jahrhundert, fondern auch an die erften Jahr-

zehnte des 2. Jahrhunderts zu denken ift.

5) SißvXka vielleicht von ^löq = J«o?, dko<; und ßovllä. = ßovliq d. h.

Gottesratfdiluß. So Varro nach Lactantius Div, Instit. 1, 6.
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ZU hüllen verffand, um fo defto erfolgreicher zu den Heiden

reden zu können. Die heidnifche Mythologie denkt fidi die

Sibylle als eine an Gewäffern und in Höhlen fidi aufhal-

tende halbgöttifche Nymphe, welche den Ratfdilug der Götter

über das Sdiickfal der Reiche und Länder kannte und den-

felben in verfchiedener Form, befonders aber als Orakel

oder als Weisfagung, verkündet. Die ältere Zeit redet nur

von einer Sibylle, fpäter kannte man aber mehrere und

unterfchied \ie teils durch wirkliche Namen, teils nach dem
Orte, wo [ie weisfagten. Die berühmtesten waren die eryth-

räifche und die kumäifdie. Varro, ein Zeitgenolfe Ciceros,

zählt aber nicht weniger als zehn auf.^)

Es gab auch fchriftliche Aufzeichnungen fibyllinifcher

Orakel. Bekanntlidi befajsen ja die Römer folciie, welche

unter der Auf[icht eines eigenen Kollegiums ftanden und be-

fonders bei öffentlichen Unglücken auf Befehl des Senates

befragt wurden.^) Die Antwort lautete dann gewöhnlich

dahin, daß bestimmte Sühnungen vorgenommen werden

müßten. Die Auguren werden häufig genug neue Sprüche

zu den alten hinzugefügt haben. Nach der römifdben Über-

lieferung foUte aber der König Tarquinius diefe Orakel von

der aus Kyme in Kleinafien nach Kumä in Campanien ein-

gewanderten Sibylle gekauft haben. Als die im Jupiter-

tempel auf dem Kapitol verwahrte Sammlung mit dem Tempel

im Jahre 83 v. Chr. verbrannte, wurde fie durdi andere in

Kleinafien, befonders in Erythrä gefammelte Sibyllen- Orakel

erneuert.^)

Bei der natürlidhen Vorliebe fo vieler Menfchen für das

Verborgene und Geheimnisvolle und ihrem Verlangen, in

*) Varro 1. c. Erythrä lag an der jonifdien Küfte der Infel Chios

gegenüber, Kyme = Cumae in Unteritalien. Über das im Jahre 1891

auf dem Boden des alten Erythrae entdeckte Sibyllen-Denkmal hat nach

Burfdi u. Reinach von Neuem P. Corssen, Die erythräifche Sibylle, in den

Mitteilungen d. k d. archäol. Inftituts, Athen. Abt. Bd. XXXVIIl, Athen

1913, S. 1-22 gehandelt.

2) Vgl. H. Diels, Sibyllinifche Blätter. B. 1890 und Blass in der

Einl. zu „Die {ibyllinifchen Orakel" in Kau^fch, Die Apokryphen etc. II

177-217.

3) Dionys. Halicarn. Antiq. Roman. 4, 62, 6. Tacit. Ann. 6, 12.

Lactant. 1, 6, 14. Vgl. auch Wiffowa, Religion und Kultus der Römer,

München 1902, S. 462—469.
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1

die Zukunft fchauen zu wollen, haben nun im Heidentum

überhaupt derartige Sibyllenfprüdie vielen Anklang gefunden,

zumal die ftoifdie Philofophie dafür wie für alle Arten der

Mantik eintrat.^)

Für das religiöfe Empfinden der helleniftifchen Juden, Das den

welche an den großen Gedanken heiliger Propheten genährt J^^en Sym-

waren und deren Droh- und Wehrufe über Babylon und
^f^'^*^ij,

Ägypten kannten, mußte die heidnifdi-fibyllinifche Literatur
«byii^niftj,en

manches Sympathifche haben. Was z. B. die babylonifche Literatur.

Sibylle über den babylonifdien Turmbau beriditete, entfpradi

im wefentlichen der eigenen Überlieferung. Anderes erfchien

als ein Ausdruck der nach Gott dürftenden Seele und als

eine den Heiden aus der Überlieferung gebliebene oder

ihnen fonftwie vermittelte Wahrheit. Solche Sprüche mono-

theiftifch umzuformen und zu erweitern, braucht nidit not-

wendig ein frommer, auf Profelytenfang berechneter Betrug

gewefen zu fein, fondern konnte zunädift bloß für die eigenen

religiöfen Bedürfniffe gefchehen. Jedenfalls find manche heid-

nifche Sibyllenfprüche in der Sammlung von meiftjüdifdien und

chriftlidien Verfen erhalten geblieben, welche den Titel führt

„die fibyllinifchen Orakel."^)

') Cicero, De Divin. 1, 18, 55—57. Plut. De placitis pliilosophorum

5, l. Döllinger, Heidentum und Judentum, S. 325.

2) Vollftändige Ausgaben find Alexandre, Oracula Sibyllina. 2 voll.

Paris 1841—1856 und ^on neuem Paris 1869 (in diefer letjteren Ausgabe
fehlen die Exkurse der erften); Friedlieb, Die pbyllinifdien Weisfagungen

mit metrifcher deutfdier Überfetjung, L, 1852; A. Rzach, Oracula Sibyllina,

Wien 1891; Qeffcken, Die Oracula Sibyllina, L. 1902. (Nach diefer Aus-

gabe zitieren wir.) Vgl. auch Qeffcken, Kompofition und Ent[tehungszeit

der Oracula Sibyllina (= Texte und Untersuchungen VIll, 1), L. 1902.

Blaß, Die Sibyllinifchen Orakel in Kau^fdi, Die Apokryphen II, 177-217

gibt außer einer Einleitung nur eine Überfetjung des Prooemium und

des Buches 111 — V. Grade fo macht es die englifche Ausgabe von

H. C. O. Lanchester in Charles, The Apocrypha II, 368—406. Szekely,

Bibl. apocrypha. vol. I (Frib. Brisg. 1913) p. 129—168 Vgl. über die

Handfchriften und die Überlieferung der Orac. Sib. Qeffcken's Ausgabe

S. XXI — LIU. Über die aus dem XIV. Jahrht. flammende .Terufalemer

Handfchrift, welche urfprünglich dem zwifchen Jerusalem und dem toten

Meere gelegenen Klofter Mar Saba angehörte, vgl, Rzach, Die Jeru-

falemer Handfchrift der Or. Sibyll. Hermes, 44 Bd., Berlin 1909, S.

560-573.
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In den neueren Ausgaben füllen diefe Orakel, wenn
man die fehlenden Bücher 9 und 10 mitrechnet, 14 Bücher.

Sie find teils in den legten Jahrhunderten v. Chr., meift

aber in diriltlidier Zeit entitanden und fchliegen \i<h in der

äugern Form des griediifchen Hexameters im fogenannten

homerifchen Dialekt an die heidnifch-[ibyllinifche Literatur der

griechifch-römifchen Welt an. Damit wollen fie wohl fowohl

ihr hohes Alter wie ihren religiöfen Charakter dartun.

Das in diefen Büchern enthaltene Material ift in einer

wüften Unordnung, da Altes und Junges, Jüdifches und

Chriftliches oft ganz willkürlich aneinandergereiht i[t. Die

zwei erften Bücher, welche alles von der Erfchaffung und

der Sintflut an bis zu den legten Dingen verkünden wollen,

enthalten allerdings neben chriftlidien Stücken auch jüdifche,

[ind aber wahrfcheinlich erft im dritten chriftlidien Jahrhun-

dert entftanden und werden auch von den Kirchenfchriftftellern

Der jüdifche der drei erften Jahrhunderte nicht benu^t.^) Diefe Väter haben
Charakter aber um fo mehr aus dem dritten Buche in gutem Glauben
des dritten ^^ \e'me apologetifche Beweiskraft und feinen infpirierten

ffb^Men Charakter gefchöpft.^)

Orakel ^^^ dritte Buch enthält wirklich die älteften jüdifchen

Stücke und bietet in Vers 96—154 fogar ein Stück der älteren

babylonifchen Sibylle dar.^) Auf Grund mancher Unterfuchungen

') Jüdifch ift darin 1, 1-323 und 2, 1—33. Der Reft i(t chriftlich

(Friedlieb S. XIV—XXII). Vgl. auch Geffcken, Kompofition etc. S. 47-53,

der die chri[tlichen Interpolationen in 1, 1—323 und die jüdifchen in

2, 154-330 nachzuwe{[en fucht. Das ältefte Zitat, nämlich das von

1, 287 f., fteht bei Euseb. Oratio Constantini ad sanctorum coetum c. 18

(Migne P. G. XX, 1285). Über das 2, 56-148 aus Pfeudo-Phokylides

eingefchobene Stück \. o. S. 518. — Die Lehre von der hl. Jungfrau

als Fürbitterin ift 2, 312 ff. (vgl. 8, 357 f.) beftimmter formuliert als

bei Irenaeus adv. haer. 5, 19 (vgl. Friedlieb p. XXI).

'') Auger Juftin, Athenagoras, Theophilus und Tertullian haben

befonders Clemens von Alexandrien und Lactanz die Sibyllinen benutjt.

Vgl. Alexandre II, 254-311. S, auch Friedlieb S. 10 f.

') Vgl Geffcken (Nachr. dKGsdW. zu Göttingen, 1900, S. 88 ff.)

Kompofition etc. S. 1 f. Das Stück handelt über den babylonifchen

Turmbau und die Sage von Kronos, Titan und Japetos. Im zweiten

Jahrhundert v. Chr. hatte bereits der Euhemerismus (fo genannt von

dem Sizilier Euhemerus, um 300 v. Chr.) ' mythifche Götter in Könige

verwandelt. Somit konnte ein Jude ein derartiges Gedicht, wenn er
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ift man fich heute darüber einig, da^ abgefehen von einzelnen

ur[prünglich heidnifchen Studien der ganze Abfdinitt 3, 97

bis 807 im wefentlidien von einem Verfaffer iierrührt.^) Der-

felbe war ein in Ägypten, vermutlich in Alexandrien lebender

Jude,''^) der um das Jahr 140 v. Chr. unter dem Könige Abfaffungs-

Ptölemäus VII. Physcon (145-117 v. Chr.) fdirieb. In diefem ^eit des

langen Abfdinitt {teht audi eine Sdiilderung der wahren dj'itten

Gottesverehrer in der meffianifdien Zeit und am Ende einegj^^
jjjj^gj^^j^

Weisfagung vom Meffias und der meffianifdien Zeit, die mit ho v. (jhr.

einer Sdiilderung der Zeidien des Weltendes fdiließt.^) in Ägypten.

ftatt „Götter" „Gott" fagte, aufnehmen. Daß urfprünglich „Götter" im

Texte ftand, ergibt [ich aus Alex. Polyhiftor (bei Jos. Ant, 1, 4, 3, Vgl.

Qeffcken, Die Orac. Sib S. 52 f.), der unter Berufung auf die Orakel der

Sibylle diefelbe Gefchichte erzählt. Übrigens fagt die Sibylle auch 3, 809 ff.,

fie komme von den hohen Mauern des affyrifdien Babylon und fei weder

Erythräerin noch Tochter der Kirke (d. h. Kymäerin). Vgl, Blaß 1. c.

S, 179 f. und Bouf[et, Die Beziehungen der älteften jüdifchen Sibylle

zur chaldäifchen Sibylle (Z. f. neut. Wiff. 1902, 111, 23-49) S. 26—29.

Friedlieb p. XXVll f. hat in III, 110-153 eine jüdifche Bearbeitung

eines heidnifchen Mythus gefehen. Geffcken S. 3—13 und Bouffet 1. c.

S. 30 ff. wollen auch noch Stücke einer perfifchen und erythräifchen Sibylle

im dritten Buche nachweifen. Es handelt fich aber nur um Vermutungen.

') Der Abfchnitt zeigt keine Spuren chriftlicher Überarbeitung, da

in III, 776 „Sohn Gottes" ftatt „Tempel Gottes", wie Blaß S. 183 fagt,

„wohl nur gewöhnliche Verderbnis ift".

^) Es wird nicht nur auf den Zug des Antiochus Epiphanes nach

Ägypten Bezug genommen (III, 314 ff. und 611 ff.), fondern auch an

drei Stellen (III, 191 ff., 316 ff., 608 ff.) gefagt, der Meffias werde unter

dem fiebenten Könige Ägyptens aus hellenifchem Gefchlecht über die

Heidenvölker Gericht halten. Demnach fchrieb der Verfaffer vor dem
achten hellenifchen Könige Ägyptens unter Ptolemäus VII. Physcon
145-117 v. Chr.

^) Da in Vers 295 und 489 die Sibylle fagt: „als ich eben aufgehört

hatte, da trieb mich von neuem der Gott an", zerfällt der Abfchnitt

97-807 in drei Abfchnitte 97-294, 295-488 und 489-807. Der erfte

Abfchnitt enthält Weisfagungen über den Turmbau, die Sintflut und
Schilderungen des jüdifchen, mazedonifchen und römifchen Reiches, der

zweite Weisfagungen meift von Strafe und Unglück über verfchiedene

Reidie, Völker und Städte, der dritte zunächft ähnliche Weisfagungen
(489—572), dann die Schilderung der Gottesverehrer in der meffianifchen

Zeit (573—600), dann Ankündigung von Strafe über die fündige Welt,

befonders Hellas (601-651), endlich die Weisfagung vom Meffias und
der meffianifchen Zeit (652 - 807).
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Ebenfalls jüdifchen Urfprungs find die Verfe III, 46—62,
welche vom mefnanifchen Reich und der Zeit feines Erfcheinens

handeln, fie nehmen fchon auf das Triumvirat des Antonius,

Oktavian und Lepidus Bezug^ und find, wie allgemein an-

erkannt wird, in den Jahren 40—30 v. Chr. entftanden.

Aber die Verfe III, 63—96, in denen vom Ende der

Welt gehandelt und gefagt wird, dag der Antidirift aus

Samaria kommt^) und der Meffias wieder erfcheinen wird,^)

find, wenn nicht ganz chriftlidi, mit Chriftlichem gemifcht.'')

Die urfprüngliche Einleitung des Buches, die je^igen

Verfe 1—45, ift nur eine fpätere Bearbeitung derfelben, und ift

uns von Theophilus, einem chriftlidien Sdiriftfteller des zweiten

Jahrhunderts, erhalten. Es find 84 herrliche Verfe, welche

den einen Gott preifen.^) Urfprünglich fchlog das Buch mit

den Verfen 808—817,^) weldie vermutlich von dem Verfaffer

der Hauptmaffe der Verfe herrühren. Die Verfe 818-829

find dem Änfcheine nadi fpäterer Zufa^.'^)

Ent[tehung Das vierte Buch der Sibyllinen, weldies einen einheit-

des vierten liehen Charakter zeigt und nur 192 Verfe ohne etwas fpe-

Buches der
^iell Chriftliches enthält, ftammt ganz von einem jüdifchen Ver-

^so^n "chr
"" faffer, beziehungsweife Redaktor ab. Die Sibylle fagt allerhand

Unheil gegen Völker Afiens und Europas voraus und mahnt,

1) III, 52.

2) Vgl. 111, 63 et ^h Ssßnörrivo'v ^^et BeXiaQ fitxn7ti6&Ev. Nadl Qeffdten

S. 15 kann kaum ein anderer als Simon Magus gemeint fein.

^) 111, 94 navß-' rnrtxorOovZ'xi ytö^/uov näkiv Eiöaviövzi.

*) Die Verfe III, 65—80 von dem Weibe, in deffen Hand [ich die

Welt befindet, fdieinen [idi auf Kleopatra zu beziehen.

5) Theoph. ad Autol. 2, 36. In der Ausgabe von Geffdcen (tehen

diefe 84 Verfe am Sdiluß als Fragment 1-3. Nadi Theophilus, der

das erfte und zweite Buch der Sibyllinen nicht kannte, flanden fie am

Anfang der Weisfagung der Sibylle. — Dag fie den Anfang des dritten

Buches bildeten, ^bezeugt Lact. 4, 6, 5. Vgl. Schürer 111% 577, 164;

ebenfo Bleek und Friedlieb S. XXIV. Geffcken S. 15 f. und 69 ff. hält

aber 111, 1—45 für echt und die als Fragmente des Theophilus zitierten

84 Verfe für eine chriftliche Fälfchung.

«) Die Verfe 808-817 find fdion von Lactanz Div. Inst. 1, 6, 13

und 4, 15, 29 bezeugt.

') In den Verfen III, 823 - 827 nennt fich die Sibylle Noes Nymphe

und von feinem Blute, während fie fidi III, 809 als die babylonifdie

bezeichnet. Vgl. Friedlieb S. XXXVIll und Geffcken S. 16 f.
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Gott ZU verföhnen, da er jon[t die Welt durdi Feuer ver-

nichten werde. Am Schluß wird auf die Auferweckung der

Toten und das Weltgericht hingewiefen. Zwei Verfe aus .

den Orakeln über die heidnifche Vorzeit werden fchon von

Strabo zitiert.^) Aber die Abfaffung des Werkes beziehungs-

weise feine Redaktion ift um das Jahr 80 n. Chr. anzufe^en,

da der Ausbruch des Vefuvs vorausgefe^t wird,^) der nach

Anficht des Verfaffers die Strafe für die Zerftörung Jerufa-

lems durch die Römer ift.^)

Das fünfte Buch hat einen mannigfaltigen Inhalt, da von Abfa[fung des

römifchen'^) und ägyptifchen Dingen,^) von Juden,^) Chal- fünften

däern und andern,'^) aber auch von dem Kampf der Geftirne,
B"*^^ der

wodurch die Welt in Brand gerät,«) geredet wird. In allen
^^Jj|]^'gjjf^j,

Teilen des Buches finden fich jüdifche AnfGhauungen.*^) Wäh- juden gegen
rend aber die übrigen ficher jüdifchen Teile des Werkes der Ende des

Klage um die Zerftörung Jerufalems, dem Dürft nach Rache, zweiten chrift-

der Sehnfucht und Hoffnung auf die Wiedererbauung der ^'*6" '^^^^'

Stadt einen leidenfdiaftlichen Ausdruck geben, wird hier in
h""^®''^^-

Vers 6-51 Hadrian gelobt und Vefpafian bloß der gewal

tige Vertilger frommer Männer genannt. Da in diefem Ab-

fchnitt 1-51 auch von den drei Nachfolgern Hadrians ge-

fprodien wird, fchrieb der Verfaffer des Abfchnittes unter Mark
Aurel um das Jahr 170 n. Chr.^°) Weil die übrigen ficher

jüdifchen Teile in Vers 52— 531 in den Anfchauungen und im

Sprachgebrauch übereinftimmen, darf man wohl für fie alle

einen jüdifchen Verfaffer annehmen. ^^) Derfelbe hat den

') IV, 97 f. Vgl. Strabo 1, 3, 8 und 12, 2, 4. Juftinus Apol. 1, 20

bezieht fich auf Sib. IV, 172—177.

2) IV, 130-136

3) Vgl. Friedlieb S. XXXIX— XLII; Schürer III*, 579 ff. Geffcken,

Die Kompofition S. 18-21.

*) V, 1—51.

«) V, 52-199 und 484-511.

«) V, 200-433.

') V, 434-483.

8) V, 512-531.
-) V, 155-178, 200 - 205, 247-255, 260—285, 328 332, 397-413,

414—433, 492-511.

1 ) Vgl. Geffdten, Die Kompofition etc. S. 22 f. und S. 30.

^1) Vgl. Geffcken 1. c. S. 27. Derfelbe hat im Jahre 1899 die Verfe

512 - 531 für „eine gnoftijche Vifion" erklärt (Si^ungsber. d. preug.
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Untergang des Tempels gefehen/) lebte in Ägypten-) und

fdirieb gegen Ende des erften diriftlichen Jahrhunderts unter

Domitian oder Nerva.^)

Die folgenden Bücher kommen für die neuteftamentlidie

Zeitgefchichte kaum in Betracht. Denn die Bücher fedis bis

adht, welche im zweiten Jahrhundert n. Chr. entftanden, find,

abgefehen von dem einen oder andern heidnifchen Stücke,

chriftlichen Urfprungs.^) Auch die Bücher zwölf und dreizehn

rühren von einem diriftlichen Verfaffer her.^) Ob audi das

Akad. S 698 ff.), dieje Anfidit aber 1. c. 27, 4 zurückgenommen. Es

gibt aber doch in dem Abfdinitt, abgefehen von der gelegentlichen

Benu^ung älterer hellenifcher Orakel, einige wenige chriftliche Inter-

polationen. Chriftlich ift namentlich V, 256-259 von der Kreuzigung

„am fruchtbringenden Holze", ebenlalls V, 62—71, da in V, 68 der Aus-

druck d-eoyjjiorovQ gebraucht wird. Vgl. Geffcken, Die Komposition etc.

S. 29 f., der audi noch V, 228-246 als diri[tlich anfleht.

1) V, 398 tUuv. Er kennt audi den Tod des Titus, vgl. V, 411.

^) Mit Ägypten befchäftigt er fich am Anfange und Ende feiner

Dichtung. S V, 52 ff. und 484 ff.

^) Das ergibt [ich aus den gelegentlichen Beziehungen auf das

Verhältnis der Parther zu Rom V, 247 ff. 439 f. Vgl. überhaupt Geffdcen

S. 22-30. Das fünfte Buch ift von V, 107 an in all feinen Teilen bezeugt

durch Zitate bei Clem. Alexandr. und Lactanz. S. Friedlieb S. XLVII.

') Vgl. Friedlieb S. XLIX - LX und Geffcken, Die Kompofition

S. 30 - 46. Das fechfte Buch zählt nur 28 Verfe und enthält einen Hym-
nus auf Chriftus nebft einer kurzen Weisfagung gegen Judäa und einen

Lobpreis des Kreuzesholzes; das fiebente ungeordnete und zum Teil

nur fragmentarifch erhaltene Orakel über Infeln und Länder, die Sintflut,

den Meffias und den Weltbrand. Der Verfaffer des fiebenten Buches

war ein im zweiten Jahrhundert lebender Judenchrift. Das achte Buch

enthält VIII, 217-250 das berühmte, fdion dem Eufebius bekannte Akro-

ftichon auf 'Iriiuvg XQtötr'g &sov vioq 6o)ZfjQ örai'(<<;? (vgl. die Ausgabe

von Geffcken S. 153 ff.) und im wefentlichen Weisfagungen über Rom
bis auf Hadrian und feine drei Nachfolger. VIII, 65 ff. 133 ff. ift fidier

während der Regierung des Kaifers Mark Aurel, der im Jahre 180 n. Chr.

ftarb, gefdirieben, vermutlich auch das übrige. Es zeigt aber diefes Buch

einen zufammengefe^ten Charakter. Geftritten wird über VIII, 1—216,

welche Verfe bisweilen einem jüdifchen Verfaffer zugefchrieben werden.

Vgl. aber u. a. Geffcken, Die Kompofition S. 39 ff., der auf3er dem ficher

heidnifdien Stüdc VIII, 160-168
(f.

auch Friedlieb S. LV) audi VIII,

131 — 138 und 151—159 zu den heidnifchen Stücken zählt, den Reft aber

zwei chriftlichen Sibylliften zufchreibt.

') Vgl. Friedlieb S. LXlII-LXVII.Geffdcen, Die Kompofition etc.

S. 56-63 fchreibt Buch 12 einem „nicht mehr orthodoxen" Juden zu,
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elfte — Buch neun und zehn fehlen — , lägt [ich bei dem
farblofen Inhalte, vorzüglich berüdcfichtigt es ägyptifdie Ge-

fchidite bis Kleopatra, fchwer beftimmen.^) Das vierzehnte

Buch ift zwar allem Anfcheine nach von einem übrigens

recht unwifienden und phantaftifchen Juden gefchrieben, ^)

aber entstand im dritten chriftlichen Jahrhundert. Es berück-

{ichtigt hauptfächlich die Gefchichte römifcher Herrfcher bis

ins dritte Jahrhundert und die Verhältniffe Ägyptens.

•

3. Die jüdifdien Schriften aus der nachherodianifciien

Zeit bis zur Zerftörung des Tempels.

In diefer Periode entstanden auf palä[tinen[ifchem Boden
einige fehr wichtige Targume, das des Onkelos zum Penta-

teuch und das nur wenig jüngere des Jonathan zu den

älteren und jüngeren Propheten, d. h. zu den an den Penta-

teudi fidi anfchliegenden hiftorifchen Büchern fowie zu Ijaias,

Jeremias, Ezediiel und den zwölf kleinen Propheten; eben-

falls die haggadifche Bearbeitung der Genefis, weldie unter

dem Titel „Buch der Jubiläen" bekannt ift.

Auch dürfte in diefe Zeit der legendarifche Bericht über

das verloren gegangene legendarifche jüdifche Werk über

Jannes und Jambres gehören.

Der paläfünenfifch-apokalyptifchen Literatur gehört „die

Himmelfahrt Mofis" an, das Werk eines frommen, allem

der in der Zeit nadi Alexander Severus diditete, die Sdirift fei aber

von einem Chriften überarbeitet. Das zwölfte Buch befdiäftigt {idi mit

der römifdien Herrfdiergefchichte von Auguftus bis Septimius Severus

(g-e[t. 211 n. Chr.); im dreizehnten Budi wird vielfadi auf die römifdie

Qefdiichte bis Gallienus (geft. 268 n. Chr) Bezug genommen.

^) In XI, 161 (ed. Qeffdcen) wird der erft im Jahre 226 n. Chr.

erfolgte Sturz des Partherreidies als vergangen vorausgefe^t. Qeffcken

S. 64— 66 (vgl. auch Friedlieb LX— LXIII) hält einen in Ägypten leben-

den Juden für den Verfaffer, da in XI, 307-310 der Zufammenfturz des

ägyptifchen Reiches als Strafe für das Leid, welches Ägypten einft dem
„frommen" Volke angetan hat, betrachtet wird. So konnte aber auch ein

Chrift reden.

'') Am Schluß (XIV, 349 f. ed. Qeffcken) heif3t Jerusalem die Stadt,

die viel gelitten hat und wieder aufgebaut werden foll, und werden die

Juden „das heilige Volk" genannt. Vgl. Geffcken, Die Kompofition,

S. 66-68. Vgl. auch Friedlieb S. LXVIII-LXXl.
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Parteiwefen abholden Juden, der fehnfüditig nadi dem An-

bruch des Reidies Gottes ausfchaut.

In Alexandrien fchrieb damals als Zeitgenoffe Jefu der

Philofoph Philo, der die Liebe zum jüdifchen Gefe^ mit der

Liebe zur griediifdien Philofophie verband, deffen praktifdier

Einfluß auf feine Zeitgenoffen nicht überfchä^t werden darf.

Audi das dritte Budi der Makkabäer gehört diefer Zeit an.

a) Das Targum des Onkelos zum Pentateuch und das des Jonathan

zu den Propheten. "

Der Ausdruck Seit dem fünften Jahrhundert v. Chr. wurde namentUdi
„Targum". infolge der Rüdekehr zahlreicher Juden aus dem babylonifchen

Exil das Aramäifche immer mehr in Paläftina die Landes-

fpradie. Damit wurde es aber audi immer mehr nötig, dem
Volke, weldiem die heilige hebräifdie Sprache fremd ge-

worden war, das an den Sabbaten aus dem Urtext der

Heiligen Schrift Vorgelefene^ aramäifch zu verdolmetfdien.

Dies gefdiah anfangs mündlich. Später wurden aber audi

aramäifche Verdolmetfchungen, die bisweilen mehr oder we-

niger wörtliche, bisweilen aber audi paraphrafierende Über-

Iet|ungen gewefen find, fdiriftlidi aufgefchrieben.'^) Man nannte

eine foldie Überfe^ung des biblifdien Textes Targum,^) ein

Ausdruck, der' jede Bibelüberfe^ung bezeichnete, im Laufe

der Zeit aber auf die aramäifchen befchränkt wurde.*)

Onkelos und Unter den erhaltenen Targumim gehören ihrem Alter

[ein Targum. nach zwei hierhin, das Targum des Onkelos zum Pentateuch

und das des Jonathan, des Sohnes Uziels, zu den früheren und

fpäteren Propheten, nämlidi zu den Büdiern Jofue, Riditer,

den vier Büdiern der Könige, Ifaias, Jeremias, Ezediiel und

den zwölf kleinen Propheten.'^)

') S. o. S. 367 f.

') Zur Zeit Jefu war der Pfalter dem Volke aramäifdi bekannt.

S. Matth. 27, 46. Marc. 15, 34. Die Mifdina (vgl. Jadajim 4, 5 und dazu

Bacher, Die ältefte Terminologie, S. 205, 1) kennt aramäifche Bibelüber-

fe^ungen. Ein gefchriebenes Targum zum Buche Job aus dem erften

chri[tlichen Jahrhundert erwähnt bab, Schabbath 115 a. Vgl. Zunz, Die

gottesd, Vorträge S. 65. Berliner, Targum Onkelos 2. Teil, Berlin 1884,

S. 89-91.

3) u1;";"ir von C/j*!? überfe^en, dann auch „dem Sinne nach" erklären.

*) Vgl. Megilla 2, 1. S. Bacher, Die älte[te Terminologie S. 205.

5) Die beiden Targume [ind feit 1482 und 1494 oft gedruckt, na-

mentlich auch in den großen Bibelpolyglotten z. B. der Londoner von
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Onkelos war nadi dem babylonifchen Talmud ein Pro-

felyf) und nadi der älteres rabbinifches Material enthaltenden

Tojephta^) ein Schüler des Rabban Gamaliel des älteren.

Ift diefe Überlieferung richtig, dann lebte Onkelos in der

er[ten Hälfte des erften chriftlidien Jahrhunderts.

Ein Targum des Onkelos wird im babylonifchen Talmud

erwähnt,^) während der jerufalemifche Talmud an der ent-

fprechenden Stelle ein Targum des Profelyten Akylas nennt.*)

Walton vom J. 1657, vol. I— III. Separatausgaben find: Targum Onkelos,

herausg. und erläutert von A. Berliner, 2 Teile, Berlin 1884 (nadi dem
Text der Ausgabe von Sabionetta vom Jahre 1557, über deffen Mängel

Kaul3fdi, Mitteilung über eine alte Handjchrift des Targum Onkelos,

Hallefdies Ofterprogramm 1893, S. XX f. zu vergleidien ift). De Lagarde,

Prophetae chaldaice. Lips. 1872, (Weitere Literatur \. z. B. in Dalman,

Grammatik etc. 2. Aufl. S. 11-15.) Seit 1906 erfcheint eine deutfdie

Überje^ung des Targum Onkelos in „Monumenta Judaica". Pars prima.

Bibliotheca Targumica, Aramaica. Die Targumijm zum Pentateuch.

Herausg. v. A. Wünfdie, W. Neumann, M. Altfdiüler I. Bd., 1. Heft.

Wien 1906. (Nach Bacher, Theol. Ltrztg. 1906, Sp. 373-376 voller Un-

richtigkeiten.) Eine kritifche Ausgabe des Targums des Onkelos wäre

noch immer fehr erwünfcht. Paul Kahle, Maforeten des Oftens. Die äl-

te[ten punktierten Handfdiriften des Alten Te[laments und der Targume
herausgegeben und unterjucht (= Beiträge zur Wijfenjchaft vom Alten

Te[tament herausg. von Rud. Kittel) L. 1913 verbreitet fich u. a, auch

über die für eine folche Ausgabe notwendigen Vorarbeiten. Vgl. Rb.

1914, 451.

') B. Megilla 3 a.

'') Tos. Sabb. c. 8 u. ö. Vgl. Weber, Jüdifdie Theologie, L. 1897.

S. XVI.

2) B. Megilla 3a heigt es (vgl. auch Wünfche, Der babylon. Talmud
in feinen haggadifchen Beftandteilen wortgetreu überfetjt. Bd. I, L. 1886^

S. 487) : „R. Jeremja oder wie manche fagen R. Chija bar Abba hat ge-

fagt: Das Targum zur Thora hat Onkelos, der Profelyt, verfaßt und er

hat es aus dem Munde des R. Eliezer und R. Jofua empfangen."

R. Eliezer und R. Jofua waren nach Aboth 2, 8— 10 Schüler des Rabban
Jochanan ben Sakkai und lebten gegen Ende des erften Jahrhunderts

n. Chr. R. Chija lebte in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts

*) Jer. Meg. 1, 9 heißt es (vgl. Schwab, Le Talmud de Jerusalem

traduit VI, Paris 1883, p. 213): Ein Hüttenbewohner {^^y<2, nadi Levy,

Wörterb. I, 203 := Burgbewohner, Hütteneinlieger; Schwab überfe^t

„un habitant de huttes") hat für fie (die Ifraeliten) die aramäifche Über-

fe^ung (n'^iikS) nach der griediifdien gemacht. R. Jinnija (vgL die vorige

Anmerk.) erwähnte im Namen R. Chija, des Sohnes Abbas: Akylas, der

Profelyt, überfetjte das Qefe^ ("Tinn l.'" D?"'pi' c:."i*n nach Berliner 1. c.

S. 91 pflegt aber das Wort Targum in jener Zeit die aramäifche Über-
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Allein auch le^terer jpricht nicht etwa von der griechifchen

Überlegung des Aquila, wie man in neuerer Zeit bisweilen

fagt,^) fondern zunächft von einer nach dem Griediifchen ge-

machten aramäifchen Überfe^ung der Gefet;esrolle, jodann

von der aramäifchen Über[e^ung der Thora durch den Pro-

felyten Akylas. Akylas ift aber nur eine andere Ausfprache

des Namens Onkelos.^) Es ift auch unwahrfcheinlich, dafe

der babylonifche Talmud, welcher das Targum des Onkelos

„unfer Targum" nennt und es mit den Worten „wie wir

überfe^en" anführt, {omit dasfelbe als eine Autorität an-

fleht,'^) die alte und richtige Kunde von einer Über[ei3ung

des Alten Teftamentes durch den Profelyten Aquila auf das

Fentateuch-Targum des Onkelos übertragen haben foU. Das

wäre noch weniger denkbar, wenn diefes „Targum des On-

kelos" erft, wie bisweilen behauptet wird,*) im dritten chriftlichen

Jahrhundert in Babylonien entstanden wäre. Denn dann

hätten die babylonifchen Talmudiften um fo eher etwas von

feiner Abfaffung oder Redaktion wiffen muffen. Wie wollte

man aber dann fein großes Anfehen erklären!

Da^ das dem Onkelos zugefchriebene Targum aus

einer fehr frühen Zeit ftammt, ergibt fich auch aus dem Cha-

rakter der Überfe^ung felbft. Sie ift einfach, faft wortgetreu.^)

Nur zuweilen ift etwas zur Erläuterung umfchrieben oder

durch kleine Zufä^e deutlicher gemacht. Namentlich find aber

fe^ung- zu bezeichnen) vor R. Eliezer und R. Jo[ue und fie lobten ihn etc.

Weshalb jemand, der längere Zeit im Jahre eine Art Eremitenleben

führte und durch feinen Verkehr mit Reifenden auf die Kenntnis mehrerer

Sprachen angewiefen war, das nicht hätte tun können, ift nicht einzufehen.

(Berliner S 95 will hiei durch eine Textveränderung den Sinn heraus-

bekommen: „Ein Bauer foll ihnen [den Römern] die römifche Sprache

aus der griechifchen ausgefondert haben!")

') Z. B. Berliner S. 98 und Schürer I, 150. Auch Lagrange Rb. 1911

p. 137 meint, daß die talmud. Nachrichten „ont probablement voulu parier

d' une Version ä la maniere d' Aquila".

'^) Onkelos ift die dunklere Ausfprache von Ankylas und Ankylos,

nur mundartlich von Akylos verfchieden.

3) S. die Beweife bei Zunz S. 67 und 69 und Berliner S. 112—114.

*) Walker, art. Targum in Hastings D. IV, 679: „The work, or

parts of it, may have been first con\piled during the 2nd or 3rd cent.

A. D. in Judaea".

^) Zunz S. 66.
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alle Ausdrüdce, die zu unwürdigen Auffaffungen von Gott an

fidi oder {einer Offenbarungweije führen könnten, umfchrieben.

Was aber die Spradiform des Targums angeht, fo lägt

fidi daraus wenigftens nidits entnehmen, was gegen feinen

paläftinenlifchen Ursprung im erften diriftlidien Jahrhundert

fpridit. Einzelne Gelehrte find allerdings der Anficht, dafe

das Targum zwar fpradilich den altpaläftinenfifdien Charakter

bewahre, aber audi den Einfluß der babylonifchen Mundart

zeige/) Soweit dies ridhtig ift, erklärt es fidi durdi eine

etwa im dritten Jahrhundert vorgenommene Revifion des

Targums. Es mag aber auch feinen Grund darin haben,

dag es weder in der paläftinenfifchen nodi in der baby-

lonifchen Vulgärfpradie, fondern in einer reinen, der Ent-

widmung nadi den dialdäifchen Stücken von Daniel und

Esdras naheftehenden gebildeten Kunftfpradie ^) gefdirieben ift.

Von Jonathan ben UzieP) berichtet der babylonifdie

Talmud, er fei der eifrigfte Sdiüler Hilleis gewefen*) und Das Targum

habe nadi R. Jeremja oder, wie manche fagen, R. Chija bar ^^^ Jonathan

Abba das von ihm verfaßte Targum zu den Propheten aus

dem Munde des Aggäus, des Zacharias und des Maladiias

empfangen.") Das foll fo viel heifeen, als dag feine Aus-

legung die überkommene Deutung wiedergebe.®) Er war
aber kaum ein direkter Schüler Hilleis, fondern gehörte

wohl nur der im erften chriftlidien Jahrhundert bis zum
Untergang des Tempels blühenden Sdiule der Anhänger
Hilleis') im weiteren Sinne des Wortes an. Denn er ift dem
Anfdieine nach bereits mit dem Targum des Onkelos be-

kannt^) und hat dann wohl erft in der zweiten Hälfte des

erften (hriftlidien Jahrhunderts gelebt.

') Dagegen
f. Dalman, Die Worte Jefu 1, S. 67. Grammatik S. 13.

^) Vgl. Weber, 1 c. S. XVII.

3) Über die Ausgaben vgl. S. 558, 5.

*) Baba bathra 134 a und Succa 28 a.

*) B. Megilla 3 a.

®) Vgl. Kaulen, Einleitung in die Heilige Schrift, n. 133.

') S. o. S. 379 ff.

^) Vgl. die Stellen bei Berliner, Targum Onkelos p. 124, oder
Walker, I. c. p. 681 und bei Zunz, Gottesdienstliche Vorträge, Frank-
furt a, M. 1892, S, 67. Zunz meint, S. 66 f., die Targume fowohl des
Onkelos wie des Jonathan feien in der erften Hälfte des erften Jahr-

hunderts angefertigt.

Feiten, Neutellamenllidie Zeitgefdiichte. I. 2. u. 3 Aufl. 35 ,
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Für das Alter des Targums, weldies nidit ganz frei ift

von fpäteren Zufä^en, die aber als joldie leicht zuerkennen

[ind, fpridit audi die Tatjadie, dajg es wie Onkelos den alt-

teftamentlidien Text einfadi im Geifte des Glaubens wieder-

gibt. Es paraphrafiert aber den Text mehr wie Onkelos^

besonders in den eigentlidi prophetifchen Büdhiern, wo es

galt, dem Volke verftändlidi zu fein, während es für die

Büdier Jofue, Riditer, Samuel und Könige im allgemeinen

mehr eigentliche Überfe^ung i[t.^)

Auch diefes Targum hat {ich in der späteren jüdifchen

Literatur eines hohen Anfehens erfreut. Im babylonifdien

Talmud werden manche Stellen daraus unter dem Namen
des R. Jofeph bar Chija angeführt, weldier Schulhaupt zu

Pumbaditha war und im Jahre 333 n. Chr. ftarb. Daraus

darf aber keineswegs gefchloffen werden, diefer habe das

Targum Jonathan ben Uziel verfaßt oder redigiert.^) Denn
es wird ja auch ausdrüdclich gefagt, R. Chija bar Abba habe

gelehrt, Jonathan fei der Verfaffer des Targums zu den

Propheten.^)

Andere fpä- Es gibt noch eine ganze Anzahl anderer Targume, die

tereTargume. aber alle späteren Ursprungs find. Älteres Material befindet

fich befonders in einem aus nachtalmudifdier Zeit flammen-

den Sammelwerk älterer und jüngerer haggadifcher Über-

lieferungen, welches" ebenfalls ein Targum zum Pentateuch

ift und feit dem 14. Jahrhundert irrtümHch dem Jonathan

ben Uziel zugefchrieben wird. Es wird gewöhnlidi das Tar-

gum des Pfeudo-Jonathan oder das Targum Jeruschalmi l

genannt. Verwandt mit diefem ift ein nur einzelne Verfe

oder Worte enthaltendes Fragmenten-Targum zum Penta-

teuch, welches den Namen das Jerufalemfche Targum oder

auch das Targum Jeruschalmi II führt. Diefes ift in feiner

je^igen Form als eine Sammlung von Zufa^bemerkungen
zum Targum des Onkelos zu bezeichnen. Vielleicht find diefe

') Vgl. Kaulen 1. c. n. 133 und Weber S. XX.

^) Nadi dem Vorgange von Geiger lägt Frankel, Zu dem Targum
der Propheten, Breslau 1872, S. 10, das Targum des Jonathan erft im

vierten Jahrhundert n, Chr. in Babylonien verfaßt oder vielmehr redi-

giert [ein. Ebenfo Sdiürer l, 149. Vgl auch Dalman, Grammatik S. 15„

3) S. S. 561.
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Bemerkungen einem alten vollftändigen Jerufalem-Targum

entnommen, aus welchem auch Pfeudo-Jonathan fdiöpfte.^)

b) Das Buch der Jubiläen, das Martyrium des Propheten Ifaias

und andere Legendenbücher.

Das Budi der Jubiläen,^) weldies bei einigen Vätern Bedeutung

auch die kleine Genefis genannt wird,^) ift der ältefte ""^
^^f"

räktßr dos
Vertreter der im fpäteren Judentum fo zahlreichen Midra-

j^^ji^en-

fchen oder Kommentare zu biblifchen Büchern. Urjprünglich buches.

hebräifch gefchrieben,*) ift es nur vollftändig in einer äthio-

pifchen und etwa zu einem Drittel in einer lateinifchen Über-

legung erhalten, die beide auf eine griechifche Überfe^ung

^) Vgl. über dieje Targume u. a. Zunz, S. 66-86. Kaulen n. 134.

Weber S. XX -XXIV, Dalman, Grammatik, 2. Aufl., S. 27-33. Strack^

Einl. in das Alte Teftament. 5. Aufl., München 1898, S. 185-189. Sdiürer T,

151-156. Walker I. c. p. 680—683. Gedruckt find Jeruschalmi I und II

u. a. in der Londoner Polyglotte. Zulegt hat Ginsburger beide heraus-

gegeben und zwar „Pfeudo-Jonathan (Targum Jonathan ben Uziel zum
Pentateudi)", 1903, „Das Fragmententargum (Targum Jeruschalmi zum
Pentateuch)" 1899.

2) Der äthiopifche Text ift zuerft von Dillmann (Kufäle sive Liber

Jubilaeorum. Aethiöpice, Kiel 1859), dann von Charles (The Ethiopic.

Version of the Hebrew book of Jubilees. Oxford 1895 = Anecdota

Oxoniensia. Semit. Series. Part VIII) veröffentlicht worden. Le^tere

Ausgabe enthält auch die zuerft von Ceriani, Monumenta sacra et pro-

fana, Mediol. 1861, tom. I, fasc. 1 und dann von Rönfch, Das Budi der

.lubiläen, L. 1874, herausgegebenen lateinifdien Fragmente. Vgl. auch die

deutfdie Überfe^ung „Das Buch der Jubiläen" von Littmann in Kau^fdi,

Apokryphen etc., II, 31— 119 und die englifdie von Charles, The book

of Jubilees or the little Genesis, L. 1902 u. wieder in feinem Sammel-
werke: The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in

English, II 1-82. Vgl. auch Fr. Martin, Le livre des Jubiles, But et

procedes de l'auteur. - Ses doctrines. Rb 1911. p. 321—344. 502—533-

Riessler, Zur Geographie der Jubiläen und der Genesis. Tüb. Th. Q.

1914, 341—367. (Mit Genesis habe Jubiläen eine gemeinfame Quelle.)

3) Didymus Alex, zu 1 Joh. 3, 12 in Gallandi, Bibl. patr. VI, 300;

Epiphanius, haer. 39, 6 (;; kenTt} Fevsötg), Hier, Ep. 78 ad Fabiolam, mansio

18 und 24. In dem Decretum Gelasiani wird unter den nicht kanonifchen

Schriften erwähnt: Liber de filiabus Adae, hoc est Leptogenesis , apo-

cryphus,

*) Hieron., 1. c. mansio 18, beruft fich ausdrücklich auf den hebräi-

fdien Text.

36*
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zurüdczuführen find.^) Man kennt auch Brudiftücke einer

fyrifchen, direkt auf den hebräifchen Text zurüd<:gehenden

Über[e^ung.^)

Das Werk enthält eine paraphrafierende Bearbeitung

des kanonifchen Buches Geneps mit allerhand legendenhaften

Zutaten, Auslaffungen und fonftigen Änderungen des Textes

vom Standpunkte eines die ftrenge Beobachtung des Gefe^es

erftrebenden Juden. Um die Autorität der befonders für die

Juden wichtigen Gefe^e über die Befchneidung und den

Sabbat zu fteigern, lägt der Verfaffer beide fchon von den

Engeln im Himmel beobachten.^) Andere mofaifche Gefe^e

werden wenigftens bis auf die Patriarchen, andere, wie z. B.

das Geje^ der Reinigung und des täglichen Rauchopfers, fo-

gar bis auf Adam zurückgeführt.^) Der ganze Bericht zeigt

große Sorge für die Feftftellung der Chronologie. Der ganze

Stoff wird auf Jubelperioden von je fieben Jahrwochen zu

je fieben Jahren, alfo von je 49 Jahren verteilt. Von jedem

Ereignis wird der Monat, das Jahr, die Jahreswoche und

die Jubelperiode angegeben. Aus diefem Grunde führt es

auch den Titel „Jahrwochenbuch", „Buch der Jubiläen".

Die Griechen haben das Werk, obwohl es umfangreidier

als das kanonifche Buch Genefis i[t, „kleine Genefis" genannt,

1) So alle, zuletjt Charles, The book etc. p. XXVI ff.

^) Veröffentlicht von E. Tifferand, Fragments Syriaques du livre

des Jubiles. Rb 1921, 55—86 und 206—232. Die 17 Fragmente find einem

im 12. Jahrhund, lebenden Chronisten (herausgegeben von Ign. Ephrem II

RahmJini, Patriardi von Kon[tantinopel, Chronicon civile et ecclesiasticum

anonymi auctoris), Charfe (Liban) 1904), entnommen, welcher, wie Tiffe-

rand zeigt (p. 229—232), eine fyrifche auf den hebräifdien Text zurück-

gehende Überfe^ung benu^te. — Ein Bruchftück in [yrifdier Spradie unter

dem Titel „Namen der Weiber der Patriarchen nach dem hebräifchen Buch,

welches die Jubiläen heigt", war fchon durdi Ceriani, Monumenta sacra

et profana, II, 1, pp. 9— 10 und Charles, The Ethiopic version of the

Hebrew book of Jubilees p. 183 bekannt. Vgl. darüber Charles p. X
und Tifferand p. 55 ss,

3) Vgl. Jub. 2, 19-21. ,15, 27.

*) Jub. 3, 8-14, 27. Das Feft der Wochen oder das Pfingftfeft i[t

im Himmel feit der Erfchaffung begangen worden (6, 17—22), ebenfo

die Fefte der Neumonde (6, 23—27). Der Verföhnungstag wurde als

Fa{t- oder Trauertag zur Erinnerung an den Tag, an weldiem die Nach-

ridit von Jofephs Tode kam, eingefe^t (34, 18-19). Vgl. Charles, The

book, p. LI ff.
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weil fie ihm geringere Autorität zuerkannten. Unfer Werk

nennt jenes kanonifdie Buch „Das erfte Gefe^",') beanfprudit

aber felbft Offenbarungen zu enthalten, weldie „der Engel

des Angefidites" dem Mofes verkündigt hat 2) und weldie die

Patriarchen Henodi, Noe, Abraham, Jakob auffchrieben und

le^terer dem Levi übergab.^)

Wenngleich auch die Philifter, Ammoniter und andere

Feinde Ifraels in dem Werke behandelt werden, zeigt es

dodi eine besonders fcharfe Feindfchaft gegen Edom und

geht darin über das kanonifche Budi Genefis hinaus.*) „Die

Söhne Edoms," heißt es,^) „find von dem Joche der Knedit-

fchaft, weldie ihnen die zwölf Söhne Jakobs auferlegt haben,

bis auf diefen Tag nicht frei geworden."

Der Verfaffer des Budies war weder ein Effener, denn sein

er verwirft z. B. die Opfer nicht, noch ein Samariter, denn Verfafler.

während der Garizim überhaupt nidit erwähnt wird, wird

von Sion gefagt, dag er in der neuen Sdiöpfung zur Heili-

gung der Erde geheiligt werde.*^) Er war auch weder ein

Sadduzäer ^) noch ein Pharifäer. Denn gegen erfteres fpridit

z. B. die hier fehr ausgebildete Engellehre, gegen le^teres,

dag die Lehre von einer Fortdauer der Seele ohne Aufer-

ftehung des Leibes vorgetragen wird.^) Er war aber auch

kein Judenchrift,^) denn die Schrift enthält nichts Chrijtlidies

und ift Itreng jüdifch.^") Wohl aber fcheint die Hervorhebung
der Bedeutung Levis, der noch vor Juda genannt wird,^^) und

1) Jub. 6, 22.

2) Jub. 2, 1.

3) Jub. 7, 38. 10, 14. 12, 27. 39, 6—7. 45, 16.

') Vgl. Jub. 26, 34 mit Gen. 26, 34; Jub. 38, 1—14 wird ein Kampf
zwifdien Efau und Jakob am Turme zu Hebron gejchildert, in weldiem
Jakob den Efau tötet.

') Jub. 38, 14. Vgl. auch 26, 34, daß Efau, wenn er das Joch

Jakobs abfdiüttle, eine Todfünde begehe. Vgl. u. S. 570.

«) Jub. 4, 26.

'') Dafür neuerdings Leszynsky, Die Sadducäer. B. 1912. S. 179 - 236.

«) Jub. 23, 31.

•') Wie Singer, Das Buch der Jubiläen, erfter Teil: Tendenz und
Urfprung,Stuhlweißenb. 1898, meint. Vgl. Lagrange Rb. IX (1899), 155 -158.

'°) Vgl. Langen, S. 84—102. Littmann S. 36 f.

") Jub. 31, 13 ff. Vgl. u. S. 569.
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deffen Söhne die hier kundgetanen Schriften Jakobs und
die Schriften feiner Väter bewahren,^ darauf hinzuweifen,

dagi der Verfaffer ein jüdifdier Priefter war. Jedenfalls war er

ein Anhänger derfelben. Dag er in Paläftina fchrieb, macht

die Abfaffung des Buches in hebräifdier Spradie, wenn nicht

gerade ficher, fo doch wahrfcheinlich. Übrigens ftimmt der von

ihm benu^te bibHfdie Text mehr mit dem der Septuaginta

als mit dem maforethifchen überein. ^)

Ab- Auffallend ift es, dafe der Verfaffer fo wenig an dem
weichungen Text der Heiligen Sdirift fefthält, dag er fogar gefetjlidie
des Buches ßeftimmungen anführt, welche von der Thora abweichen.^)

vonderThora.
g^ ^ ^ jj^ ^j^ Anführung des 49. Jahres als des Jubeljahres

fehr befremdlich, da das Gefe^ klar und beftimmt das 50. Jahr

als Jubeljahr bezeichnet.*) Unter diefen Umftänden ift es

weniger auffallend, da§ er von den gefe^lidien Vorfchriften

der Mifchna und den zur Zeit Jefu üblichen Anfchauungen

abweicht- So z. B. fagt er,^) das Pafcha muffe im Hofe des

Heiligtums gegeffen werden, während es zur Zeit Chrifti und

vorher wie nadiher überall in Jerufalem gegeffen werden

durfte.^) Nach der Mifchna durfte z. B. bei der Holzfpende

für den Brandopferaltar kein Holz vom Ölbaum zugelaffen

werden, was hier erlaubt ist,') u. a. Wie wenig überhaupt

') Jub. 45, 16.

•') Vgl. Charles, The book, p. XXXVIII f.

') Nach Jub. 16, 22 wird das Laubhüttenfeft durdi andere Opfer

begangen, als Num. 29, 13-33 vorgefdirieben find.

*) Lev. 25, 8 ff. Vgl. Nowadc, Lehrbuch 2, 166, 2. Charles, The

book p. LXVII.

=) Jub. 49, 20.

«) Vgl. Exod. 12, 4. Deut. 16, 6-7. 2 Paral. 35, 11 f. Esdr. 6, 19 ff.

Matth. 26, 17 ff. etc. Jos. B. J. 6, 9, 3.

') Vgl. Jub. 21, 12 mit Tamid 2, 3. Wenn in Jub. 50, 12 am Sab-

bate Krieg zu führen verboten ift, fo ftimmt dies nicht mit Schabb. 6,

2. 4 überein. Denn an letjterer Stelle wird nur das Tragen von Panzer

und Waffen am Sabbate verboten, wie das Tragen von mit Nägeln be-

fdilagenen Schuhen. Übrigens kann man nicht mit Charles, The book

p. LXV das Gefe§ Jub. 50, 12 deshalb ein älteres nennen, weil man in

den Makkabäerkriegen Krieg am Sabbate anfangs für unerlaubt hielt,

fpäter aber den Verteidigungskrieg für erlaubt erklärte (1 Macc. 2, 41.

Jos. Ant. 12, 6,' 2). Denn es ift die 'Frage, ob nicht Jub. 50, 12 bloß

an einen Angriffskrieg gedacht ift. — Schürer III*, 377 (vgl. auch Th. Lz.

1903, 678 f.) führt nodi drei weitere Fälle an, in denen das Budi der
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in dem Buche auf die Praxis Rückficht genommen wird, zeigt

am beften der Umftand, dag, gerade wie das Buch Henodi

ein Sonnenjahr von 364 Tagen empfiehlt, fo audi unser Ver-

Jubiläen „eine andere, offenbar ältere Halacha vertritt als die durch

Philo, Jofephus und Mifdina bezeugte." Es bleibt aber in allen drei

Fällen zweifelhaft, ob die von Jubil. vertretene Halacha die ältere ift.

Es find folgende:

1) Nach Lev. 19, 24 follen die Früchte vierjähriger Pflanzungen

„zum Lobe für den Herrn geweiht werden." Jub. 7, 36 erklärt dies

dahin, dag das Erfte des Weines und Öles als Erftlingsfrudit auf dem
Altar Gottes dargebracht werden foll, „was übrig bleibt; foUen die Diener

des Haufes Gottes verzehren." Damit ftimmt aber Philo, de charitate

§ 21 überein, der Jagt, die Frucht des vierten Jahres folle man nicht

zum Genug pflücken, fondern fie ganz und gar Gott weihen. Hingegen

{agt Jos. Ant. 4, 8, 19, der Eigentümer folle die Früchte in die Stadt

bringen „und [ie [amt den Zehnten von den andern Früchten mit feinen

Freunden, den Waifen und Witwen verzehren." Mit ihm ftimmt Sifre

über Num. 5, 10 überein, wo es heißt, dag die Priefter an den Früditen

des 4. Jahres keinen Anteil haben. Vgl. Charles zu Jub. 7, 36, der die

Echtheit von Jub. 7, 36 bezweifelt und fagt: In any case, the teaching

of our text does not diverge from that of later Judaism as much as the

various regulations on this subject in the different codes of the Penta-

leuch (see Hastings Bible Dict. II, 10-11).

2) Nach Jub. 32, 15 gehörte der von Lev. 27, 32-33 erwähnte

Viehzent zu den priefterlichen Einkünften. Allein wenn audi die Rabbiner

tpäter den Viehzehnt zu dem zweiten Zehnt gerechnet haben, der von

den Darbringenden verzehrt wurde, fo redinet ihn doch auch Philo, De
caritate § 10 zu den priefterlichen Einkünften. Vgl. Cohn, Die Werke
Philos, 2. Teil, S. 49 f. Anm. 2. Vgl. auch o. S. 360, 3.

b) Das jüdifche Feft der Getreideernte oder das Wochenfeft (=Pfing(t-

feft) foll nadi Jub. 15, 1 vgl. 44, 4—5 im dritten Monat, am 15. des

Monats gefeiert werden, 50 Tage nach der Darbringung der erften

Oftergarbe. Diefe follte aber nach Lev. 23, 11. 15 f. „am Tage nach dem
Sabbat" dargebradit werden. Diefe Beftimmung hat zu groj^en Meinungs-

verfdiiedenheiten unter den Juden geführt. — Gewöhnlidi verftand man
zur Zeit Chrifti unter dem Sabbat den erften Fefttag und dann unter dem
Tage nadi dem Sabbat den zweiten Fefttag. So tat's fdion die LXX und

naturgemäß auch Philo, De Septenario § 20 ed. Mang 11, 294 (deutföi

in Cohn, Die Werke Philos 2. Teil, S. 152 Anm.) Vgl. auch Jos. Ant.

3, 10, 5, — Die Boethufäer, die fpäteren Sadduzäer, verftanden unter dem
Sabbat den in die Pafchawoche fallenden Sabbat und unter dem Tag
nach dem Sabbat den Tag nach diefem Wochenfabbat. Menadioth 10, 3.

(Vgl. zur Literatur Sdiürer II, 483 Charles p. 106 f. Leszynsky S. 57 ff.)

— Eine dritte Anfidit fagt den Ausdruck „Sabbat" wieder im Sinne von

Fefttag überhaupt, will aber darunter nidit den erften, fofidern den
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faffer zugunften einer bequemeren Einteilung der Fefttage

und vielleidit aus dogmatifdien Vorurteilen einen auf einem

Sonnenjahr von 364 Tagen beruhenden Kalender, den weder

die Juden noch andere Völker je gehabt haben, zu beobachten

befiehlt.^)

Der Verfaffer hat das Budi Henoch") wie auch das in

le^terem benu^te Budi Noes^) gekannt und fe^t das Bestehen

des Tempels voraus.^)

Die Abweichungen des Budies von der Thora und der

zur Zeit Chrifti und jpäter gebräudilidien Halacha paffen

geradefo wenig zu einer früheren Zeit als zu dem erften

chriftlichen Jahrhundert und beweifen fomit gar nichts für

eine frühere Abfaffung des Budies.^) Es fehlt auch an

fiebenten Fefttag der Pafdiawodie verftehen. Sie ift fdion bezeugt durch

die fyrifdie Überfe^ung von Lev. 23, 15 (vgl. Charles 1. c.) und wird

nodi heute von den abeffinifdien Juden praktifdi befolgt (Charles 1. c.

und Leszynsky, Die Sadduzäer, B. 1912, S. 193, der das Wort Sabbat

im Sinne von „(Feft-) Wodie" verfteht). — Nadi diefer Erklärung wäre

der Sabbat der 21. Nifan und der Tag darnach der 22. Nijan. Zählen

wir 50 Tage vom 15. Sivan bis zum 22. Nifan, fo ftimmt die Rechnung

nur, wenn wir für den zweiten Monat nur 28 Tage nehmen.

Ob Jub. 15, \ unter Sabbat den 21. Nifan vergeht, wie auch Charles

annimmt und Schürer III, 378 anzunehmen geneigt ift, jedenfalls dürfte

es nidit erwiefen fein, daß das Buch wegen des dargelegten Sachverhalts

in eine frühere Zeit gehört, in weldier die Auslegung audi in gefet3es-

flrengen Kreifen nodi Jthwankend war.

1) Vgl. äthiop. Henoch 74, 10. 12. 75, 2 und flav. Henodi 48, 1 (im

{lav. Henodi 14, 1 findet \i(h die gewöhnlidie Rechnung des Sonnen-

jahres zu 365 V* Tagen) mit Jub. 6, 23-38. Vergl. dazu Charles, The

böok of Enodi p, 189 ff. und The book of Jubilees p. 53 ff.

^) Vgl. Jub. 4, 17—23. Charles, The book of Jub. p. 36 f. meint,

die Stelle bezöge fich auf äthiop. Henodi, cap. 6-16. 23—36. 72—90.

O Jub. 10, 13 und 21, 10.

^) Jub. 49, 20. — Allem Anfdieine nach ift das Werk älter als die

Teftamente der zwölf Patriardien
(f. u. XVI. Kap.) und ift in le^terem

Werke benu^t. Charles 1. c. p. LXXII meint allerdings, fie hätten beide

unabhängig voneinander aus denfelben Quellen gefdiöpft Allein dagegen

fpridit, daß Nadirichten des Buches der Jubiläen in dem andern Werke
erweitert find. Vgl z B. Test. Juda 3-7 mit Jub. 34, 2-8. Test. Jud. 9

mit Jub. 38, 10—13.

^) Vgl. S. 566 f. Für eine vordiriflliche Abfaffung des Buches haben

fidi ausgefprochen Littmann S. 37; Bohn, Die Bedeutung des Budies der

Jubiläen (Theol. Studien und Kritiken 1900, S. 167—184; er ift für die
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fidleren politifchen Andeutungen zur Beftimmung derfelben.

Wenn Levi vor Juda von Ijaak gefegnet wird, fo könnte

der Grund fdion darin liegen, dag; Levi der ältere war, wenn-

gleidi nidits im Wege fteht, anzunehmen, dafe es wegen der

Bestimmung Levis, Gott in feinem Heiligtum zu dienen, ge-

fdiah. Man darf auch nicht zuviel Gewicht darauf legen, dafe

es von den Söhnen Levis heißt, fie würden Fürlten und

Richter (und Herrfdier') allem Samen der Kinder Ifraels

fein. Denn auch der berühmte Rabbi Jehuda heißt Ha-Nafi,

„der Fürft" und die Namen „Fürsten und Richter" werden

gleich im folgenden Sa^e erklärt durch ihre Tätigkeit als

Lehrer und als Richter. Es heißt nämlidi: „Das Wort Gottes

werden fie in Wahrheit verkünden und all fein Gericht in

Gerechtigkeit richten/* Wenn man die erwähnten Titel auf

die Zeit der Herrfchaft der Makkabäer-Fürften beziehen will,

darf man nicht überfehen, daß auch noch nach derfelben und

nach derzeit des Herodes (vgl. Jof. Ant. 20, 10, der fagt, nach

dem Tode des Herodes und des Archelaus fei der Staat

ariftokratifch verwaltet worden: iuei« 6s itjv tovtwv hUvt^v aqiaxo-

xqarCa fisv ffv r, -rroXtreia Trjv öe itqoGxaaiav tov sd-vovg ol dg^isgug

iTrsniajfvvTo) der Hohepriefter und die vornehmen Priefter-

gefchlechter an der Spi^e des Synedriums und damit des

jüdifchen Volkes stand. Von Juda aber heißt es in dem Segen

Ifaaks: „Sei ein Fürft, du und einer deiner Söhne über die

Söhne Jakobs ... in dir fei die Hilfe Jakobs und in dir

werde das Heil Ifraels gefunden," eine Stelle, die auch da-

rauf hinzuweisen fcheint, daß der Meffias von Juda abstammen

Mitte des zweiten Jaiirhunderls v. Chr.); Charles, The book of Jub.

p. LVllI ff,, welcher pdi für die Zeit zwifdhen 135 und dem Brudi des

Johannes Hyrkanus mit den Pharifäern erklärt; Bouffet (Theol. Rundfchau

1900, S. 374-377), welcher für die Zeit der Alexandra ift, undJBalden-

fperger S. 32, der die Abfaffung in die Mitte des letjten vorAriftlidien

Jahrhunderts fe^en will, Sdiürer 1II% 371-384, der noch in der 3 Aufl.

feines großen Werkes die Abfaffung in das erfte Jahrh. n. Chr. fe^te, ift

in der 4. Auflage zu dem Refultat gekommen, dag unfer Budi in die

vorherodianifdie Zeit gehört, in den Zeitraum zwifdien Johannes Hyrkanus

und Herodes. Martin, Le livre des Jubiles. Rb 1911, 321 meint, es fei

gefdirieben gegen Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. Auch Szekely,

Bibl. apocrypha p. 355 sqq. hält die Abfaffung in der Zeit der Hasmonäer
für fehr wahrfdieinlidi.

') Jub. 31, 15. Die latein. Überfe^ung hat nur principes et judices.
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wird. ^) Zur Zeit der Königin Alexandra ist das Buch fchwer-

lidi gefchrieben. Denn dann wäre es viel pharifäifcher.

Gewöhnlich wird heutzutage die Abfaffung des Buches

in die Zeit des Makkabäerfürften Hyrkanus I. (135—105)

oder doch der Makkabäer verfemt. Immerhin läßt fidi die

Möglichkeit nicht verkennen, daß» die Abfaffung erft nach dem
Ableben des Herodes und der Abfe^ung des Ardielaus ent-

ftand- Dann erklärt fich die Schärfe gegen Edom und die

in dem Buche zu Tage tretende Furcht und Warnung vor

dem religiöfen Niedergang, den die Herrfchaft des dem
Heidentum günftigen Herodes bei manchem hatte begünftigen

können.

Das Marty- Zu den jüdifchen Legendenbüchern gehört audi das
rium des Pro- Martyrium des Propheten Ifaias, welches vOn dem
pheten Ifaias.

dirj^iidien, dem heiligen Hieronymus bekannten Bericht über

die Vifion des Propheten Ifaias und feine Himmelfahrt, mit

der es fpäter verbunden worden ift, unterfchieden werden

mu)5.^) Schon Origenes kannte aber ein jüdifdies Apocryphum,

1) Jub. 31, 18 f. Vgl. Charles zu Jub. 31, 18-19. Schüfer S. 377.

'^) Eine trefflidie Ausgabe gab Dillmann, Ascensio Isaiae, aethiopice

et latine. Lips. 1877 heraus. Seit der Zeit veröffentliditen O.v. Gebhardt

im J. 1878 eine freie griediifdie Überfetjung des ursprünglichen Werkes

und Grenfell and Hunt, The Amherst Papyri I. The ascension of Isaiah,

and other theological fragments, London 1900, ein großes griechifches

Fragment 2, 4— 4, 4. Die[e, nebft einer von Bonwetfch ins Lateinifche über-

tragenen flavifchen Überfe^ung, überhaupt das gefamte zur Zeit bekannte

Material liegt je^t vor in der überfe^ung von Charles, The ascension

of Isaiah, translated from the Ethiopic version, which together vi^ith the

new Greek fragment, the Latin versions (d. h. eine lateinifdie Überfetjung

von cap. 6— 11, v^^ozu die altlateinifdien im Jahre 1828 von Mai heraus-

gegebenen vatikanifchen Fragmente 2, 14 bis 3, 13 und 7, 1 — 19 kommen)

and the Latin translation of the Slavonic is here published in füll, with

introd., notes and indices, London 1900. Eine neue Ausgabe des Mar-

tyrium Jefajas gab Charles, The Apocrypha II, 155-162 1913 heraus.

Er hält 1, l-2a. 6b -13a. 2, 1—8. 10-3, 12. 5, lc-14 für das Frag-

ment einer urfprünglich {elbftändigen jüdifdien Sdirift aus dem 1. Jhdt.

n. Chr. — Vorher erfchien E. Tifferant, Ascension d' Isaie. Traduction

de la Version ethiopienne avec les principales variantes des versions

grecque, latines et slave, introduction et notes (= 3 Bd. der von Martin

veröffentlichten Documents pour l'etude de la Bible, Apocryphes de 1' A.T.),

Par. 1909. Auch er hält das Martyrium (2, 1—3, 12 u. 5, 1 14 nebft

einigen Verfen des 1. Kap.) für jüdifchen Urfprungs und fidier vor dem
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in weldiem das Martyrium des Ifaias erwähnt war.^) Es ift

erhalten in einer aus dem Griediifchen gefloffenen äthiopifchen

Überfe^ung.^) Sehen wir von den fpäteren diriftlidien Zu-

lagen ab, •^) fo wird uns hier berichtet, dag fidi Ifaias, als

Jahre 100 nach Chr. entftanden. Vgl. auch Schürer 111, 389 f. Rb 1909,

478 s.

Die cap. 1 — 5 enthalten das Martyrium des Ifaias, mit einigen

chriftlichen Interpolationen (f. Anm. 3), die cap. 6— 11 bilden den dirift-

lidien Teil. In cap. 6 wird von einer Vifion des Ifaias im 20. Jahre des

Ezediias beriditet. Der Prophet wird dann von einem Engel durch die

fieben Himmel geführt und fchaut im fiebenten Himmel den Vater, den

Sohn und den Hl. Geift (cap. 7-8), und kehrt dann zurück zum Firmament

(cap. 9-10). In 11, 2-22 werden die jungfräuliche Geburt Jefu, fein

Leben, Tod und Auferftehung gefchildert. Der Prophet ficht auch die

Auffahrt Jefu bis zum fiebenten Himmel und kehrt in feinen irdifdien

Körper zurück (cap. 11, 23 ff.). Die früheften Zeugen für den diriftlidien

Teil find Epiphanius, der haer. 40, 2 und haer. 67, 3 ein draßariKov

'Höu'iuv nennt, und Hieronymus, der Comm. in Isaiam 64, 4 et 5, ed.

Vallarsi IV, 761, von einem Werke Ascensio Isaiae redet. — Es ift allge-

mein zugegeben, dag es fidi in cap. 1—5 und cap. 6—11 um urfprünglicR

getrennte und erft fpäter verbundene Stücke handelt. Vgl. u. a. Dillmann

S. IX ff. Schürer III, 386—393. Robinfon, art. Isaiah, Ascension of in

Hastings D. II, 498—501. Beer, Das Martyrium des Ifaias in Kaut5fdi,

Die Apokryphen etc. 2, 219 ff. Charles p. XXXVI ff. Skezely p. 456-481.

') Vgl. Origenes, Ep. ad Africanum c. 9 (de la Rue I, 19 sq.), fo-

dann zu Matth. 13, 57 und 23, 27 (de la Rue III, 465 und 848), fowie in

Jesajam hom. 1, 5 (de la Rue III, 108).

-) Das grof3e griechifche Fragment 2, 4—4, 4 zeigt, daß der äthio-

pifdie Text genau dem griediifchen folgt.

^) Der Abfdinitt 3, 13-5, 1, weldier den Zufammenhang ftört und

von den Weisfagungen des Ifaias über die Ankunft Chrifti aus dem
7. Himmel u dgl. redet, ift ein fpäterer Einfdiub von diriftlicher Hand.

Nadi Tifferand ftammen 3, 13-4, 19 und 11, 2—22 aus dem Ende des

1. Jahrhunderts, zwifchen 88 und 100; die Vifion des Ifaias (6, 1— 11 und

1, 23-40) kann aus den Jahren 100—150 fein. Geftritten wird nur, ob

das erfte Kapitel, in welchem Ifaias dem Ezediias den Abfall feines

Sohnes Manaffes vorausfagt, fpätere diriftlidie Zutaten enthalte (wie

Charles fdion in der Ausgabe von 1900, p. XXXVI ff. meint) oder, wie

wahrfcheinlicher ift, ganz von einem fpäteren herrühre (fo Dillmann, vgl.

äudi Schürer 390), zumal es für die Erzählung des Märtyrertodes des

Ifaias nidit nötig ift- — Den ganzen Abfchnitt cap. 1—5 für ein. juden-

diriftliches Produkt anzufehen, verbietet Origenes, der ausdrüdtlich von

einem jüdifdien Apokryph fpridit (fiehe o. Anm. 1). Somit umfaßte das

urfprünglidie, dem Origenes bekannte jüdifdie Martyrium des Propheten

Ifaias von dem überlieferten Texte cap. 2; cap. 3, 1— 12 und cap. 5,
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nach dem Tode des Ezediias deffen Sohn Manajfes zur Re-

gierung gekommen ift und fidi fehr gottlos zeigt, mit andern

zuer[t nadi Bethlehem, dann in die Berge zurückzieht. Ein

Samaritaner, namens Balkira, verklagt nun den Ifaias bei

Manaffes, daf; er fich über Mofes erhebe und gegen Jerufalem,

den König und das Volk weisfage. Darauf lägt Manaffes

den Propheten mit einer hölzernen Säge zerfägen.

Der Kern des Beridites, die Zerfägung des Propheten,

wird fdion von Juftinus Martyr wie von Tertullian erwähnt. ^)

DasBuchüber Ein jüdifdies apokryphes Buch über Jannes und
Jannes und Jambres,^) die beiden ägyptifchen Zauberer, weldie die
Jambres. Zeidien Mojes vor Pharao nachahmten,^) ift verloren. Das

Budi wird von Origenes erwähnt,*) der fogar meint, der

heilige Paulus, der im zweiten Briefe an Timotheus die

Namen der im Pentateuch nidit genannten Zauberer nennt,^)

habe diefes aus jenem Buche,*^) als ob \\e nidit geradefo gut

aus alter jüdifcher Überlieferung her ihm bekannt fein konnten.

Deshalb läßt fidi, wenngleich die Namen audi fonft fchon im

erften chriftlichen Jahrhundert bekannt waren,') keineswegs

hieraus fdilie&en, daj^ das apokryphe Buch über Jannes und

Jambres aus vorchriftlicher Zeit flammt. Denn es müJste doch

zunädift feftftehen, dag; erft diefes Budi diefe Namen erfunden

oder wenigstens verbreitet habe.

2—14. — Diesen Abfdinitt hat Beer in Kautjfdi 1. c. S. 124—127 allein

überfet5t.

1) Vgl. Juftin M. Dial. c. Tryph. c. 120. TertuU. De patientia c. 14

und Scorpiace c. 8. Sdion der heilige Paulus fagt aber Hebr. 11, 37:

andere (Propheten) wurden zer[ägt, eine Stelle, die auf den Tod des

Ifaias zu beziehen ift. — Rabbinifdie und andere Überlieferungen des

Todes des Ifaias f.
bei Beer 1. c. S. 122 f.

2) Vgl. darüber Kirchenlexikon I, 1065 f. Schürer III, 402 405.

Marshall, art. Jannes and Jambres in Hastings D. II, 548 f. Skezely 1,

483 485.

=*) Exod. 7, 8 ff.

*) Origen, zu Matth. 27, 9 (de la Rue III, 916) „Jannes et Mambres
liber". Ob dies dasfelbe Budi ift, wie der im Decretum Qelasianum

angeführte „Liber, qui appellaturPoenitentia Jamnis et Mambre, apocry-

phus", lägt fich nicht beftimmen,

=) 2 Tim. 3, 8. Nach der Vulgata Jannes et Mambres.

«) Orig. zu Matth. 23, 37 (de^la Rue III, 848).

') Der im J. 79 n. Chr. geftorbene Plinius erwähnt N, H. 30, 1, 1

Mofes und Jannes unter den berühmten Zauberern des Altertums.
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Inwieweit in andern altdiristlichen bezw. gnoftifchen

Sdiriften, weldie \i(h auch vielfach in legendenhafter Weife mit

alttejtamentlidien Perfonen befchäftigen, jüdifche Materialien

benu^t worden find, läjgt fich fchwer feftltellen, und ift deshalb

bei der Beftimmung des jüdifdien, oder chriftlichen oder gno-

ftifchen Urfprungs foldier Sdiriften große Vorficht angebracht.

Befonders zahlreich find unter den von Chriften ver- Bücher über

faßten oder vielleicht nur überarbeiteten Werken foldie über

Abraham^) und über Adam und Eva.^) In einem diefer

le^teren, weldies von einigen als ein jüdifches Werk an-

gefehen wird/) wird u. a. von der Buße Adams und Evas

erzählt, ein Beridit Evas über den Sündenfall gegeben und

über die dem Adam gewährte Verzeihung, die Beftattung

Adams und Abels im Paradies und über den Tod und das

Begräbnis der Eva berichtet. Das Werk berührt fidi aber

in vielen Punkten, fo z. B. darin, daß Adam 40 Tage faftete,

daß er 40 Tage im Waffer des Jordan verbrachte, u. a., fehr

mit dem Neuen Teftament. *) überdies werden fdion von

Epiphanius^) gnoftifdie Apokalypfen Adams erwähnt, während

es an fieberen älteren Bezeugungen eines jüdifchen Adam-
buches fehlt/0

^) Vgl. unten cap. XVI im Anhang zur Baruch-Apokalyp)e.

2) Vgl. darüber Movers-Kaulen im Kirdienlex. I, 856!. 1063f. Harnadc,

Gefdi. der altchri{tl. Lit. 1, 856 f. Schürer III, 396—399. Preufdien, Die apokr.

gnoft. Adamfchriften aus dem Armenifchen überf. u. untersucht. Gießen 1900.

Audi L. Wells in The books of Adam and Eve in Charles, The apo-

crypha II, 123— 154 [udit zu zeigen, dag das Werk jüdifchen Ursprunges

ift und zwifchen 60 300 n. Chr , wahrfcheinlich in den früheren Jahren

diefer Periode gefdirieben. wurde.

3) Vgl. Fudis, Das Leben Adams und Evas (auf Grund eines

griediifchen, lateinifdien und altflavifdien Textes) in Kau^fch, Die Apokry-

phen etc. 2, 506—528. Vgl. auch Bouffet, Die Religion des Judentums

S. 22 f. und Kabifdi, Die Entftehungszeit der Apokalypfe Mo[es in Z. f. d.

neut. Wiff. Gießen 1905, S. 109- 134. - Der griedi. Text des Werkes ift

von Tifchendorf, Apocalypses apocryphae, Lips. 1866, p. 1 — 23 als Apokalypfe

Mofis herausgegeben v^orden; ebenfalls von Ceriani, Monumenta sacra

et profana V, 1 p. 21 sqq. Vgl. über die überlieferten Rezenfionen des

Textes Fuchs a. a. O. S. 506 ff.

^) Vgl. Fuchs S. 510, 512, 6 f., 519, 13 und 39.

'") Epiphan. Haer. 26, 8.

^) Das Verzeichnis der Apokryphen des Alten Teftamentes in der
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c) Die apokalyptische Himmelfahrt Mofis.

Mit diefem Namen bezeichnet man ein nur in einer alt-

lateinifdien Überfe^ung erhaltenes altes jüdifches Werk,^) in

welchem [ich eine aus der „Himmelfahrt des Mofes" in der

Gefchichte des zweiten Konzils von Nizäa angeführte Stelle ^)

findet. Die erften drei Zeilen der einzigen Handfchrift des

Werkes, welche wohl den Titel enthielten, find unleferlich.

Am Schluß bricht das Werk mitten im Sa^ ab. ^) Soweit es

vorliegt, ist es das Vermächtnis Mofis an Jofue.^) Vermut-

lich hat fidi ein weiterer Abfchnitt, welcher die Himmelfahrt

Mofis enthielt, hieran angefdiloffen. °)

fegen. Stichometrie des Nicephorus (bei Preufdien, Analecta, Freib. 1893,

p. 156— 158), welches in der fogenannten Synopsis Athanasii wiederholt

wird, erwähnt gar kein Adambuch, wohl aber fteht es an erfter Stelle in

einem anonymen Kanonsverzeichniffe, welches von Montfaucon, Pitra u. a.,

und auch von Preufdien, 1. c, p. 158—160 herausgegeben ift. Diefes

le^tere gibt aber alt- und neuteftamentliche Apokryphen nach der chrono-

logifdien Reihenfolge der darin behandelten Perfonen und beweift fomit

nichts für den jüdifchen Charakter des von ihm erwähnten Adambudies.

1) Veröffentlicht von Ceriani (in Monumenta sacra et profana vol. I,

fasc. 1 p. 55 — 64. Mediol. 1861) aus einem Palimpsest des 6. Jahrhdts.

Die befte Ausgabe, lateinifch und englifch, ift die von Charles, The Assum-

ption of Moses. London 1897. Vgl. auch Charles, The apocrypha II,

407-424. Eine deutfche Überfe^ung gibt Clemen, Die Himmelfahrt Mofes

in Kau^fch, Die Apokryphen 2, 311—331.

^) Vgl. Ass. Mos, 1, 14 mit Gelasii Cyziceni, Commentarius acto-

rum concilii Nicaeni 2, 18 bei Mansi, Sacrorum conciliorum coUectio

t. II. (Flor. 1759) col. 844.

^) Das Werk will nach Kap. 1 , 1—9 als eine Anfprache Mofis an

Jofue angefehen fein. Diefe ift aber mit Kap. 12 tatfädilich beendigt

und deshalb aus inneren Gründen zu fchliefeen, dag fehr wenig fehlt.

Vgl. F. C. Burkitt, art. Mofes, Assumption of, in Hastings D. III, 449.

*) Neben einer 'Avci/.v,^fi? Mmöiw? wird in der Stichometrie des

Nicephorus, der Synopse Athanasii und in dem oben erwähnten anonymen

Kanonverzeichnis (f. I. c. p. 159) audi eine Jiad-rjxtj Mwokwq erwähnt.

Vermutlidi handelt es fidi um verfchiedene Teile desfelben Werkes.
'°) Vgl. Charles 1. c. p. XLV—L und pag. 105 ff. Eine assumptio

Mosis ift in Clem. Alex. Adumbr. in epist. Judae (bei Zahn, Forfdiungen,

III. Teil, Supplem. Clement, p. 84) und Didymus, Enarratio in ep. Judae

(bei Gallandi, Bibl. patrum VI, 307) erwähnt, eine ascensio Mosis bei

Origenes, De princ. 3, 2, 1 (vgl, diefe u. a. Stellen bei Charles p. 107 f.),

Origenes 1. c. ficht in dem kanon, Judasbrief v. 9 vom Streit des Erz-
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Unfer Werk befdiäftigt fidi blofe mit der Gefdiidite des

auserwählten Volkes und nidit mit der perfönlidien Gefdiidhte

des Mofes.

Der Inhalt i[t folgender: Moies fe^t, da die Zeit feines Inhalt der

Lebens vollendet i[t, Jojue zu feinem Nadifolger ein und Himmelfahrt

übergibt ihm die Büdier, weldie er an einem fieberen Ort
^^l^s.

vergraben foll (Kap. 1). Dann gibt er in cap. 3-4 Weis-

fagungen über die Gefdiidite des Volkes bis zur Rüdekehr

einiger Teile der Stämme aus dem Exil. Das Strafgeridit,

heifit es (cap. 5), wird kommen über ihre Könige (die «heid^

nifdien Madithaber), aber audi die Juden felbft werden hin-

fiditlidi der Wahrheit uneins fein, und Leute, die nidit Priefter,

fondern Sklaven und Sklavenföhne find, werden den Altar

mit ihren Gaben befledcen. Dann (cap. 6) v^erden Könige

über fie herrfdien, weldie im Allerheiligften Gottlofigkeit

verüben (die Hasmonäer) und ihnen folgt ein verwege;ier

und gottlofer Menfdi, nidit aus priefterlidiem Gefdiledite, der

fie wie die Ägypter bedrüdcen , und beftrafen wird 34 Jahre

lang (Herodes). Und Söhne wird er zeugen, weldie kürzere

Zeit als er regieren werden, und ein mäditiger König des

Abendlandes wird in ihr Gebiet einfallen und einen Teil

ihres Tempels verbrennen.^) Von da ab werden die Zeiten

zu Ende gehen. Und über fie werden verderblidie und gott-

lofe Menfdien herrfdien, Betrüger, Heudiler, Sdilemmer, die

Unreines treiben und dabei fagen: Rühre midi nidit an, da-

mit du midi nidit verunreinigeft (cap. 7). Dann kommt über

fie nodi nidit gewefene Radie. „Der König der Könige der

Erde" wird die, weldie fidi befdineiden laffen, am Kreuz

aufhängen, ihre Frauen unter die Heiden verteilen und ihren

Knaben eine Vorhaut überziehen laffen, andere aber zwingen,

öffentlidi ihre Gö^enbilder zu tragen und das Gefe^ zu läftern

(cap. 8). In jener Zeit wird ein Mann aus dem Stamme
Levi, namens Taxo, auftreten und feine fieben Söhne auf-

fordern, lieber drei Tage zu faften und dann in einer Höhle

engeis Michael mit dem Teufel über den Leib des Mofes eine Anführung

der ascensio Mosis. Das ift ficher zu weit gegangen. Vgl. Giemen
1. c. S. 312.

^) Gemeint ift der Statthalter von Syrien, Varus. Vgl. Jos. Ant,

17, 10, 1 ff. B. J. 2, 3, 1 ff. S. o. S. 168 ff.
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auf dem Felde zu fterben, als die Gebote des Herrn der

Herren zu übertreten (cap. 9). Dann wird das Reidi des

Herrn über alle Kreatur erfdieinen und der Teufel nicht mehr

fein. Und der Gejandte, der am höchften [teht, wird fie

an ihren Feinden rädien.^ Die Erde wird erbeben, die

Sonne keinen Schein mehr geben und der ewige Gott die

Heiden [trafen und ihre Gö^enbilder verniditen. Ifrael aber

wird glüdtlidi fein und von Gott bis zum Sternenhimmel

emporgetragen, von wo es auf feine Feinde auf Erden

herabfieht (cap. 10). Im vorlebten Kapitel klagt Jofue über

den Weggang des Mofes und fagt: Welcher Ort wird dich

aufnehmen oder weldies Denkmal dein Grab bezeichnen

oder wer wird wagen, deinen Leichnam von hier wegzu-

fchaffen? Dein Grab ift der ganze Erdkreis. Mofes ermuntert

aber (cap. 12) den Jofue. Die Kinder Ifraels würden zwar

viel gezüditigt von den Heiden, könnten aber nicht völlig

ausgerottet werden.

Stehen hier die Kapitel 8 und 9 an der richtigen Stelle,-)

fo wird die Endzeit in Bildern, welche der Gefchidite der

Verfolgung unter Antiochus Epiphanes entnommen find,^)

gefchildert und ift der Levite Taxo mit feinen fieben Söhnen

ein Abbild der Affidäer, welche fidi damals an verborgene

Orte in der Wüfte geflüchtet haben.*)

DieAbfaffung Die Sdirift ift fehr wahrfcheinlich um das Jahr 7 n. Chr.,

der Himmel-; bald nach der Abfe^ung des Archelaus abgefaßt worden.
fahrt fällt um Dafür fpricht einerfeits, daß der Tod des Herodes voraus-

7 n. hr.
ggjg^^ ujj^ gefagt wird, daß feine Söhne kürzere Zeit als

er regieren würden. Das konnte jedermann wahrfcheinlich

erfcheinen, als im Jahre 6 n. Chr. Ardielaus abgefegt wurde,

hörte aber für die Vierfürften Philippus und Herodes Antipas

mit dem Jahre 30 n. Chr. auf, wahr zu fein.^) Anderfeits

V^i. unten Kap. 22, 2.

*) Charles p. 28-30 will cap, 8-9 zwifchen cap. 5 und cap. 6

[et3en. Allein cap. 10 pagt be[fer nadi cap. 9 als nach cap. 7.

=*) Vgl. Giemen 1. c, S. 313. Burkitt p. 449.

*) S. 1 Macc. 2, 31. Vgl. auch 2 Macc. 6 f. über Eleazar und die

Makkabäerin und ihre [ieben Söhne. — Über die verfchiedenen Erklärungen

des Taxo vgl. Charles p. 35 f., der felb[t The Apocrypta 11, 421 ftatt

Taxo Taxos lieft und dies = Tn^wit = riD.n = Eleazar (vergl. 2 Macc.

6, 18 ff.) fe^t.

^) G. Hölscher, „Die Entftehungszeit der Himmelfahrt Mofes," ZNw
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wird aber fofort nadi diefer angeblichen Weisfagung und

der Erwähnung der Züchtigung des Landes (durch Varus)

gejagt (7, 1), dafe von da ab die Zeiten zu Ende gehen

werden.^)

Der Verfaffer ift kein Effener, da er für das Sdiickfal

des Tempels großes Intereffe hat,^) aber auch kein Sadduzäer,

denn er erwartet ein theokratifches Reidi,^) auch kein Phari-

1916, S. 108—127 u. 149—158 hat die bereits früher von einigen Gelehrten

vertretene Anficht aufgenommen und beffer zu begründen gefudit, dag

die Sdirift erft im zweiten Jahrhundert n. Chr. gefdirieben fei. Er verlegt

die Abfaffung in das Jahr 131 n. Chr., noch vor den Ausbrudi des Krieges

unter Hadrian. Sonft werden die Worte in 6, 7 „rex .... (Herodes)

producet natos qui succedentes sibi breviora tempora dominarent" dahin

verftanden, dag der Verfaffer vor dem Tode des Antipas und des Phi-

lippus fdirieb, die tatfächlich länger als ihr Vater regierten. Hölfdier

meint, der Verfaffer könne audi nur an Archelaus und Agrippa I (41—44),

die in näherer Beziehung zu Jerufalem ftanden, gedacht haben. Auch könne

in 6, 8-9 nicht an Varus (vgl. Jos. Ant. 17, 10, 9 f. 11, 1. B. J. 2, 5, 1 -3)

gedacht fein, da der Ausdruck „occidentis rex potens" nur auf einen

Kaifer paffe. Das war aber auch Titus nicht, als er Jerufalem eroberte.

Die Erklärung von Taxo in cap. 9, 1 = Eleazar (vgl. Charles S. 576, 4

und vorher Burkitt in Hastings III, 449), der nadi Hölfdier identijch fein

foll mit den auf Münzen aus der Barkochbazeit erwähnten Hohenpriefter

Eleazar, ift zu wenig wahrfcheinlich. Auch nach Hölfcher foll Taxo Verftüm-

melung von Taxos = za^oiK und diefes Wiedergabe von einem hebräifdien

piDDn fein, das fidi nadi der rabbinifchen Gematria in ITr^iV auflöfe. —
Über die meffianifche Hoffnung in dem Buche vgl, u. Kap, 22 Nr. 2. —
Auch Ch, Sigwalt , Die Chronologie der Assumptio Mosis. Ein Beitrag

zur hiftorifdien Wertung der Apokalyptiker. Bibl. Zeitfdir. 1910, 372-376
meint auf Grund der Chronologie der Schrift ihre Abfaffung ficher da-

tieren zu können, fie fei gefdirieben 132 n Chr. als Aufftandsmanifeft im

Dienfte des damaligen Meffias. Es ergebe fich dies aus dem in Taxo

diiffrierten Namen. Taxo = hebräifch 'iönn habe den Zahlenwert 714

(400-(-8-]-300-f6). Se^e man die Zahl 714 wieder in's Hebräifdiie um, fo

IcommemanzuSimeonBarKosiba NS^Ti: ^2 p3??2ü (300-l-40.-f-70-(-6-[-50-|-2

+200+20+6-1-7+104-24-1= 714). Allein es ift doch gar zu unwahr-

fdieinlich, dag der Kriegsheld des Freiheitskrieges identifdi fein foll mit

dem Leviten Taxo, der überhaupt nicht kämpfen, fondern fidi mit feinen

Söhnen während der Verfolgung in eine Höhle zurüdiziehen will, um fo

lieber zu fterben als die Befehle Gottes zu übertreten.

1) So u. a. Charles p. LV ff., Giemen S. 313 f., Burkitt p. 448. Ähn-

lidi Schürer 111, 297, Baldenfperger , Die meffianifch-apok. Hoffnungen

des Judentums. 3. Aufl. 1903 S. 38 f. u. a.

2) Vgl. Ass. Mos. 1, 17. 2, 4. 8. 3, 2. 6, 9.

3) Vgl. Ass. Mos. cap. 10.

Fellen, Neuteftamentlidie Zeitgefcfaidite. 1. 2. u. 3. Aufl. 37
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fäer, da er die Pharifäer in Kapitel 7 angreift und er[t redit

kein Zelot, da fein Ideal der ftillduldende Levit Taxo ift. Er

-ift vielmehr einer der Frommen im Lande,^) die fehnfüditig

den Anbruch des Reiches Gottes erwarteten und [ich von

allen Parteien fernhielten.

Die altlateinifche Überlegung, in welcher das Werk er-

halten ift, ift anerkanntermaj^en aus dem Griechifdhen ge-

floffen,^) womit natürlicjh nidit gefagt fein foU, daf; das

Original nicht hebräifdi oder aramäifch abgefaßt war.^) Der

den myftifdien Spekulationen und Allegorien der alexandrini-

fchen Richtung abgewandte Geift der Schrift weift auf einen

paläftinenfifchen Juden als Verfaffer hin.

d) Philo.

Phiios Philo, gewöhnlich zum Unterfchied von andern Trägern
Lebensum- desfelben Namens Philo Judäus genannt, wird von Jo-

fephus*) als „ein weit berühmter Mann, der Bruder des

Alabarchen Alexander, ein durch und durch gebildeter Philo-

foph" charakterifiert. In der Tat, wie Jofephus der Hiftoriker,

fo ist Philo der Philofoph des Judentums im erften dirift-

lichen Jahrhundert.

Wie gut wir nun auch über die Anfdiauungen Phiios

durch feine eigenen Schriften unterrichtet find, fo wenig

wiffen wir über die äußeren Umftände feines Lebens. Darin

gleicht er allerdings fo vielen andern großen Gelehrten des

Altertums.

Er lebte in Alexandrien und gehörte einer der vor-

nehmften jüdifchen Familien der Stadt an. Sein Bruder

Alexander, der Alabarch,^) ragte nicht nur durch fein Amt,

') S. Charles p. LI-LIV und Baldenfperger S. 42. Schürer 111,300.

Lagrange, Nofes sur le Messianisme au temps de Jesus Rb 1905, p 486

meint, wenn man es fdiwierig fände, zu beftimmen, zu welcher jüdifchen

Partei der Verfaffer gehörte, könne man mit M. Faye fagen: „C'est un.

patriote et un fanatique."

2) Vgl. u. a. Charles p. XXXVI ff., der p. XXIX ff. über den fpradi-

lichen Charakter und den kritifdien Wert der altlatein, Überfe^ung handelt.

S. audi Clemen p. 316.

'•') Charles p, XXXVII 1 ff, will einen hebräifdien Text als Grundlage

des griediifdien nachweifen. Sicheres weiß man aber nicht.

*) Ant. 18, 8, 1. Vgl. auch Eus. H. E. 2, 4, 3.

ö) Vgl. 0. S. 277, 5.



XV. Kap. Die iüdifdie Literatur der neuteftamentlidien Zeit. 579

fondern audi durch „Adel und Reiditum vor allen feinen

Mitbürgern hervor".^) Er war der Sachwalter der Antonia,^)

der Mutter des Kaifers Claudius und Tochter des M. Antonius,

und ein Grogfinanzier, der unter andern dem Herodes Agrippa

eine große Summe Geldes lieh und fpäter fogar mit ihm

verwandt wurde, da Agrippa eine feiner Töchter einem

Sohne des Alexander zur Frau gab.^)

Philo führte aber von Jugend auf ein zurückgezogenes,

den Studien gewidmetes Leben und wurde erft im vor-

gerückten Alter in das Meer der politifchen Sorgen hinein-

gezogen,*) als man ihn im Jahre 38 n. Chr. an der Spi^e

einer Gefandtfchaft an den Kaifer Caligula nadi Rom fdiidcte,^)

um dort Abhilfe gegen die Bedrückungen feiner verfolgten

Glaubensgenoffen zu fudien. Für diefe Aufgabe empfahlen

ihn feine Erziehung und Einficht, wie fein Alter. ^) Da er

nach feiner eigenen Angabe damals ein Greis war und fo-

mit fein Alter auf 60—70 Jahre gefchä^t werden muß, ift er

um das Jahr 32—22 v. Chr. geboren. Über die Gefandt-

fchaft und die unwürdige Behandlung, welche ihr der Kaifer

zu teil werden liefe, hat er nicht lange danadi, als aber be-

reits Claudius regierte, einen Bericht verfaßt, der noch er-

halten ift.

An authentifchen Nachrichten über fein fpäteres Leben

fehlt es. Namentlich fpricht nichts dafür, daß er zu Rom mit

Petrus zusammengetroffen und Chrift geworden ift.^ Sein

1) Ant. 20, 6, 2.

^) Ant. 19, 5, 1. Wahrfcheinlidi war er Verwalter ihrer väterlichen

Güter in Ägypten. Vgl. Massebieau, Chronologie de la vie et des oeuvres

de Philen in Rev. d'hist. des religions, tome LIII, Paris 1906, p 30.

3) Ant. 18, 6, 3. 19, 5, 1. Vgl. oben S. 206. Alexander war ein

frommer Jude, der 9 Tore des Tempels in Jerufalem mit Gold und Sil-

ber bededien lieg (B. J. 5, 5, 3). Über feinen Sohn Tiberius Alexander,

den Statthalter von Ägypten, der vom jüdifdien Glauben abfiel,
f.

oben

S. 217 f. 249 f.

*) Philo, De specialibus legibus 3, 1, 3 et? fiiya nüayog Vmv ev

jioXtxela (pyotzi^wv.

6) Vgl. o. S. 280 f.

®) Philo, Leg. ad Cajum 28. Er nennt fidi audi ebd. 1 einen Greis.

Die Sdirift ift zwar erft unter Claudius, der von 41 — 54 regierte, abgefaßt

(1. c. 30) aber fidier nicht lange nach den darin gefdiilderten Ereigniffen.

') Eufebius H. E. 2, 27, 1 beriditet. Philo fei zur Zeit des Kaifers

37*
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Leben fiel zu früh, als dag er mit den diriftlidien Ideen be-

kannt werden konnte.
Sein Charak- jn feinen gleich zu befpredienden Schriften erfcheint er
ter und [eine

^lg ^^^ g^j ^jj^ Tugg^d preifender und liebender Mann.
Lehre im all- ^ • r . ,r „ « \. ., . , ,. . . .

gemeinen.
^®^" ^^^ feinen Volksgenoffen feiten erreichter fpekulativer

Geift hat die jüdifdi-alexandrinifche ReHgionsphilofophie zu

einer foldien Höhe und verhältnismäßigen Klarheit der Lehre

erhoben, dag bei denjenigen helleniftifchen Juden, welche

ihr anhingen, das Chriftentum manche Anknüpfungspunkte
fand, wodurch fie leichter zur wahren Lehre geführt werden
konnten. Er bekundet eine genaue und umfaffende Kenntnis

der griediifchen Literatur und ift nidit nur tief in die Syfteme

der griechifchen Philofophen eingedrungen, fondern gehört

felbft zu ihnen. Allerdings ift er Eklektiker und hat u. a.

manche ftoifche und neupythagoräifche Elemente in fein

Syftem aufgenommen. Vor allem aber verehrte er den Plato,

den er bisweilen als den Großen und Heiligen bezeichnet

und dem er im Ausdruck und der Lehre fo nahe gekommen
ift, dag nach dem heiligen Hieronymus die Griechen zu fagen

pflegten:^) ^' nkdrcav ^iXwvi^ei fj (DiXcov jrXaTWvClI.si'.

Die vielen Widerfprüche in feinen Lehren mögen fich

zum Teil aus dem in der Zeitrichtung liegenden Beftreben

erklären, widerfprechende und unvereinbare philofophifche

Lehren miteinander zu vereinigen, zum Teil mögen fie daran

liegen, dag Philo in fpäteren Schriften feine früheren An-

fiditen modifizierte.

Claudius zum zweitenmale nadi Rom g-ekommen und habe dort mit dem
Apoftel Petrus in freundjchaftlidiem Verkehr geftanden. (Vgl. audi Hier,

de vir. ill. c, 1.) Allein die Nachridit, die mit loyog e'%ti eingeleitet wird,

ift fehr unglaubwürdig. Weder Jojephus nodi irgend ein gleidizeitiger

Schrift[teller weiß etwas davon. Dasfelbe gilt auch von der weiteren

Nachricht (Eus. E. H. 2, 18, 8), Philo folle zu Rom unter Claudius vor

dem verfammelten Senat und unter deffen Beifall feine Schrift „Die

Gefandtfdiaft an Cajus" vorgelefen haben. Das ift fdhon deshalb unmöglich,

weil die Sdirift eine fcharfe Verurteilung des Polytheismus ift. — Über

die irrtümlidie Meinung des Eufebius, die von Philo gefchilderten Thera-

peuten feien chriftlidie Aszeten gewefen, s. o. Kap. 12, 4. Daß fich in den

Werken Philos keine Spur von Chriftentum findet, bemerkt mit Recht

fdion Auguftinus in Faustum 1. XII c, 39 (Migne PL 42, 274).

'•*) Hier, de vir. ill. c. 11,
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Bei all feiner Begeifterung für die griediifche Philofophie

hat er weder den Glauben nodi die Frömmigkeit eines wirk-

lichen Juden verloren. Ihm galt das Alte Teftament, welches

er in der griechifchen Überlegung las, als göttliche Offen-

barung und als die Quelle, woraus die in den philofo-

phifchen Schriften und Mythen der Griechen enthaltenen Wahr-
heitsmomente entlehnt waren. ^) Allein das Beftreben, als

wahrgehaltene pythagoräifche, platonifche, peripatetifche und

ftoifche Gedanken mit dem Alten Te[tamente zu verbinden,

führte ihn nun zu einer weitgehenden allegorifchen Erklärung

der heiligen Bücher. Während er meinte, fie in ihrem geiltigen

Sinn aufzufallen, entleerte er |ie ihres Inhaltes.^) Aber er

will dodi auch anderfeits bei feiner allegorifchen Schriftaus-

legung den Wortfinn nicht vernachläffigt haben. So z. B.

fagt er von der Sabbatfeier, [ie enthalte den tiefen Sinn,

da]5 Gott allein Tätigkeit {iie'Qysia)^ dem Menfchen Leiden zu-

komme, aber fie fei doch ebenfo fehr ein vollgültiges Gebot.^)

Wer an den biblifdien Wundern zweifelt, der kennt Gott

nicht und hat ihn nie ge|udtit,°) und das Gefe^ ift für die

Juden „der Anker, auf dem ihr Leben ruht".*^) Aber feine

Lehren werden in Verbindung mit den theologifchen An-

fchauungen jener Zeit befprochen werden.

Den zahlreichen Schriften Philos') ift neuerdings wieder

viele Aufmerkfamkeit gefchenkt worden und ift eine neue

^) Vgl. z, B. Quis rerum div. heres c. 53 (ed. Mangey 1, 511) und

De Vita Mosis 1, 1. S. u. S. 584, 687 f. — Über Philos Kenntnis des

Hebräifchen vgl, Siegfried, Philo von Alexandrien. Jena 1875 S. 144.

Ritter, Philo und die Halacha. L. 1879, S. 10.

2) S. o. S. 520

^) Vgl. u. a. Drummond, Philo Judaeus or the Jewish Alexandrian

philosophy in its development and completion. 2 Bde. Lond, 1888

(Drummond hat auch den Art. über Philo in Hastings Dict. Extra vol.

Edinb. 1904, p. 197—208 verfaßt) und Brehier, Les idees philosophiques

et religieuses de Philon d'Alexandrie. Paris 1908, H. Windifdi, Die

Frömmigkeit Philos und ihre Bedeutung für das Chriftentum. Eine

religionsgefdiichtlidie Studie. L. 1909. Kennedy, Philo's Contribution

to religion. L. 1919.

*) De migr. Abr. 16 (ed. Mangey I, 450).

') Vita Mosis I, 38 (M. II, 114).

«) In Flaccum 8 (M. II, 525).

7) Die Hauptausgabe war lange Zeit die von Thom. Mangey, Philo-
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kritifche Ausgabe derfelben nodi im Erfdieinen begriffen.

An der Hand der Arbeiten, welche fidi mit der Klaffifizierung

der philonifchen Schriften befchäftigen/) werden le^tere am
beften in folgende Gruppen eingeteilt:^)

nis Judaei opera. 2 voll. London 1742, deren Seitenziffern in den

übrigen Ausgaben {tets angegeben werden. Auf derfelben beruht auch

die handliche und bequeme Ausgabe von Riditer in adit Bänddien.

Ups. 1828-1830 und die Lips. 1851—53 bei Taudini^ erfchienene Editio

stereotypa. In beiden Ausgaben find audi die von Mai 1818 zuerft

herausgegebenen kleinen Traktate De festo cophini und De parentibus

colendis und die zuerft von Aucher, Venedig 1822 und 1826 aus dem
Armenifdien ins Lateinifche überfe^ten Sdiriften Philos enthalten. Alle

älteren Ausgaben werden aber überholt durch die Ausgabe: Philonis

Alexandrini Opera quae supersunt. Ediderunt Leop. Cohn et P. Wendland.

Berolini, 6 Bde. 1896-1915 (1. 4. 5 ed. Cohn 1896. 1902. 1906; 2-3 ed.

Wendland 1897. 1898; 6 ed. Cohn et Sig. Reiter 1915). Eine editio

minor ohne textkrit. Apparat erfchien 1896—1915 in 6 Bänden. Sie bietet

den Text der kritifdien Ausgabe und ift mit dem 6. Bande abgefdiloffen.

Vgl. die Praefatio zum 6. Bande p. V: operum . . vel deperditorum vel

armeniace tantummodo servatorum reliquiae et fragmenta nisi in editione

critica non edentur. Eine Ausnahme machen nur die Fragmenta der

Hypothetica (Apologia pro Judaeis), welche im Appendix des 6. Bandes

189 - 200 gedruckt find. Vgl, über die früheren Ausgaben Philonis Opera

vol. I, ed. Cohn p, LXX—LXXX. Über die alte, aus dem vierten Jahr-

hundert flammende lateinifche Überfe^ung einiger Werke Philos und die

fpäteren lateinifdien Überfe^ungen (worunter die von Gelenius, Bafel 1554

hervorragt), vgl. Cohn I. c- p. LI und LXXXI, über die armenifdie Über-

fe^ung ebd. p LH— LVI. Von einer deutfdien Überfe^ung mit gelegent-

lidien Anmerkungen, die Prof. Dr. Leopold Cohn herauszugeben begonnen

hatte, find 4 Bände erfdiienen unter dem Titel: Schriften der jüdifdi-

helleniftifchen Literatur in deutfdier Überfe^ung. Erfter - vierter Band.

Die Werke Philos von Alexandrien, Erfter - vierter Teil. Breslau

1909-1910. 1919. 1923. Der erfte Teil enthält: Über die Weltfdiöpfung,

über Abraham (J. Cohn), über Jofeph (L. Cohn), das Leben Mofis

(B. Badt), den Dekalog (L. Treitel); der zweite Teil: Über die Einzel-

gefe^e, Buch I - IV (L. Heinemann), die Tugenden (L. Cohn), Belohnungen

und Strafen (L. Cohn); — der dritte Teil: AUegorifdie Erklärung des

heiligen Gefe^buches, Buch I-IIl (J. Heinemann), die Cherubim (L. Cohn),

die Opfer Abels und Kains, die Nachftellungen, die das Schlechtere dem

Befferen bereitet (H. Leifegang). - Der vierte Teil: Von der Nachkom-

menfdiaft Kain's, von den Riefen, dag Gott unveränderlich ift {H. Leife-

gang), vom Landbau und der Gewächfezucht Noes.

») Vgl. befonders L. Massebieau, Le classement des oeuvres de

- Philon in Bibl. de l'eeole des hautes etudes, Sciences rel. l (Paris 1889)

p. 1—91; die Fortfe^ung hiervon bildet L. Massebieau et E, Brehier,
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I. Philofophifdie Sdiriften, weldie aus der früheften Phiioiophifdie

literarifchen Produktionszeit Philos ftammen und im Stil echt Jugendfdirif-

philonifch, mehr Excerpte aus der philofophifchen Literatur *®" Phiios.

als felbftändigeArbeiten find.^) Zu die|en Sdiriften gehören

zunädift die Schrift „von der Unzerftörbarkeit des Weltalls".^)

Diejelbe ift allerdings öfter als unecht angefehen worden,

weil fie von der Ewigkeit der Welt handelt, Philo aber an

die Erfdiaffung der Welt glaubte. Allein der Verfafler glaubt,

die Welt fei erfdiaffen, aber von Ewigkeit her. — Von einer

andern Jugendfchrift, weldie den Gedanken ausführt, da]^

nur der Rechtfchaffene frei fei,^) ift die eine Hälfte, daj5 jeder

Böfe unfrei fei, verloren gegangen. — Das Werk „von der

Vorfehung" ift, abgefehen von einigen griechifdien Fragmenten,

nur aus dem Armenifchen, worin es zwei Bücher umfaßt, be-

kannt.*) — Ebenfalls nur armenifdi erhalten ift die Sdirift

Essai sur la Chronologie de la vie et des oeuvres de Phiion in Revue

de l'histoire des religions. Tome LIII (Paris 1906) p. 25 — 64 (von p, 55

an von Brehier redigiert auf Grund des literarifdien Nadilaffes von

Massebieau), p. 164—185 und 267—289, worin befonders verfudit wird,

die relativ frühere oder fpätere Abfaffungszeit einzelner Schriften Philos zu

beftimmen; dann Cohn, Einteilung und Chronologie der Schriften Philos

im Philologus, Zeitfdir. für das klaff, Altertum. Supplementband VII,

Heft 3, 1899, S. 387-435. S. auch Schürer 111, 633-695,

^) Im folgenden wird der wohl begründeten Einteilung von Cohn
gefolgt, der auch 1. c. p. 431 f. gezeigt hat, dag von den Schriften der

zweiten Hauptgruppe die Quaestiones fpäter als der große allegorifdie

Kommentar verfaßt find. In der Darfteilung der mofaifdien Gefetjgebung

aber wird auf beide genannte Werke verwiefen. (Vgl. Cohn S. 432 ff.)

1) Cohn S. 389.

*) rit()i n(p&a(j6ia<: «öß/iiov = De incorruptibilitate mundi. Mangey II,

487—516; Cohn, VI, 51—85. Vgl. die textkritifdie Ausgabe von Cumont,

Philonis De aeternitate mundi, Berlin 1891, weldier p. II—XXIV den

Nadiweis der Echtheit der Schrift erbringt.

'") flt^l toi"' ndvvf* öTZovdaluv elvat ekei'&s^ov n= Quod Omnis probuS

Über. Mangey II, 445-470, Cohn VI, 1-31. Ein über die Effener

handelndes Stück daraus auch in Euseb, Praep. evang. VIII, 12. über
die Echtheit

f.
u. a, Massebieau 1. c. p. 79— 87 und Krell, Philo nuA x<.v

nciirn önordaiov tlvai i).tv&e(jov. Die Editheitsfrage. Progr. Augsburg
1896, fowie Schürer III, 675 f.

*) Usifi n^„voin<;=zDe providentia (in der Taudini^er Ausgabe VIII,

1-113 lateinifch). Ob das erfte Buch edit ift, ift zweifelhaft. Jedenfalls

ift es aber, wenn echt, nur in überarbeiteter Form erhalten. Massebieau

p. 87-91 hält das erfte Buch für unecht, während Wendland, Philos
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„Über Alexander (d. h. über feine Meinung), dag audi die

Tiere (in gewiffem Sinne) Vernunft haben",^ wogegen fidi

der Verfaffer mit Entfdiiedenheit wendet.

Phiios Eriäu- II. Eine zweite Hauptgruppe bilden die zahlreidien
terungsfchrif- Erläuterungsfchriften zum Pentateudi. Ihr gehören drei

Werke an:

1) Der allegorildie Kommentar zum Pentateudi,

weldier fchon zur Zeit des Eufebius feine Einheit verloren

hatte und in viele Einzeltraktate, weldie unter befonderen

Titeln angeführt werden, zerfiel.^) Der eigentliche Titel lautet:

„Allegorien der auf das Sedistagewerk folgenden
heiligen Gefe^e."^) Deshalb begann das Werk audi erft

mit dem Anfang des zweiten Kapitels der Genefis. Übrigens

geht es nur bis zum zwanzigften Kapitel derfelben, alfo bis

zur Gefchidite Abrahams, welche nidit mehr zu Ende geführt

wird. Von dem budiftäblichen Sinn, der oft als abfurd abge-

wiefen wird, ift in dem Werke ganz abgefehen und alles

allegorifch erklärt. Selbft die biblifchen Perfonen find hier

nur als Verkörperungen feelifcher Vorgänge aufgefaßt und der

biblifche Text nur zu pfydiologifchen und moralifchen Aus-

führungen benu^t.^) In unfern Ausgaben führen den dem

Schrift über die Vorfehung, ein Beitrag zur Gefdiichte der nachariftotelifchen

Philosophie 1892, die Editheit verteidigt. Vgl. auch Schürer III, 683 {. und

Cohn S. 390.

^) Eus. H. E. 2, 18, 6 gibt den Titel: 'AU^avSpo?, ^ ne^l rov köyov

txsiv tä «Aoya C<"«. Hier, de vir. ill. nennt es c. 11 (Ausgabe von Ber-

noulli, Freib. 1895) De Alexandro et quod propriam rationem muta ha-

beant. Schürer III, 532 (vgl. dagegen IIP, 685) hielt das Buch für eine

Spätere Sdirift Phiios, da an einer Stelle (§ 54) der Gefandtfchaft nach

Rom gedacht werde, Cohn macht aber (S. 391) darauf aufmerkfam, daß

die Stelle in den Ausführungen Alexanders (teht und [ich auf eine Reife

desselben bezieht. Im § 27 wird das Konsulat des Germanicus im Jahre

12 n. Chr. erwähnt (Cohn 1. c.)

2) Euseb. H. E. 2, 18, 1 Cohn S. 391. Mit Ausnahme des Werkes
De opificio mundi, weldies in den Ausgaben zuerft fteht, aber nicht hier-

hin gehört {\. u.), gehört zu dem allegori|chen Kommentar alles, was

bei Mangey im er[ten Band, in den Ausgaben von Richter, Tauchni^,

Cohn und Wendland in den drei erften Bänden fteht.

^) Nöfimv lepwv äll?iyopiat tiZv ftstci zriv 'ESatj/iSQOV. So nach den

Handfchriften. S. Cohn S. 392.

*) Massebieau p. 10—33 will in dem allegorifchen Kommentar eine

"fortlaufende Gefdiichte der menfchlichen Seele fehen, „la description des
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ganzen Werke zukommenden Titel nur die erften Büdier,

\o daf; man von drei Büchern Allegorien der Gefe^e fpridit.^)

Die folgenden Bücher führen Sondertitel.^) Zulegt flehen in

diefer Gruppe die beiden Bücher „von Träumen". Übrigens

finden fich mehrere Lücken, fiei es, daß Philo überhaupt nichts

Allegorifdies über die betreffenden Stellen gefchrieben hat,

fei es, daß, wie für Einzelnes feftfteht, die entfpredienden

Ausführungen verloren find. Zu legieren gehören die von

Philo felbft erwähnten Traktale „über Bündniffe"^) zu Gen.

6, 13-9, 19 und die ebenfalls von ihm mit dem Namen
„über Belohnungen" erwähnte ^ Erklärung von Genefis 15, 1.

progres vers la sagesse du n(to*Ö7ixb)v, du proficiens, comme l'appelaient

les stoiciens romains" (p. 12), i[t aber nur, wie Cohn S. 393 fagt, ge-

zwungen, „mehr Lücken des Werkes anzunehmen, als man früher auf

Grund von Selbftzitaten Philos vermutet hat". Vgl. überhaupt gegen

diefe Anficht Cohn S. 392 f.

') Buch 1 und 2 bildeten ursprünglich nur ein Budi und behandeln

Gen. 2, 1—3, la. Buch 2 über Gen. 3, lb-8a fehlt; ebenfo Buch 4

über Gen. 3, 20-23. Vgl, Cohn S. 393 f. — In der Ausgabe von

Mangey flehen die drei erhaltenen Bücher Bd, I, 43—137, in der von

Cohn I, 61-169.

2) Vgl. darüber Schürer III, 650- 659. Cohn 394-404. Die Sonder-

titel lauten im Lateinifdien: De Cherubim et flammeo gladio; De sacri-

ficiis Abelis et Caini (vollftändig erft in der ed, Cohn I p. 202 — 257.

In den übrigen Ausgaben fteht ein hierhin gehöriges Stück in einem

Traktat De mercede meretricis (bei Mangey II, 264-269), deffen erfter

Teil aus dem Traktat De victimas offerentibus genommen ift); Quod
deterius potiori insidiari soleat (vgl, diefe Traktate in Mangey I, 138-225;

ed. Cohn 1, 170-297), — Die folgenden flehen bei Mangey I, 226-472
und in der ed. Cohn et Wendland und den übrigen Ausgaben, vol. II:

De posteritate Caini; De gigantibus; Quod Deus sit immutabilis; De
agricultura; De plantatione; De ebrietate (vgl. S, 586, 1); De sobrietate;

De cenfusione linguarum; De migratione Abrahae. — Endlich finden fich

in Mangey I, 473 ff. und im dritten Bande der übrigen Ausgaben die

Stücke: Quis rerum divinarum heres sit; De congressu eruditionis gratia;

De profugis; De mutatione nominum; De somniis Hb. I et II. Nadt

Euseb. H. E. 2, 18, 4 hatte Philo fünf Büdier De somniis gefchrieben.

Nadi Massebieau p. 31 und Cohn p. 402 find vermutlich die erften drei

Bücher verloren gegangen und find uns das vierte und fünfte Buch er-

halten in üb. 1 et II.

^) Philo, De mutatione nominum 6, 53 „tieqI äia&rjitwv" = de

testamentis. Vgl. dazu Massebieau p. 23. Cohn S. 397 f.

*) Philo, Quis rer. div. heres sit, am Anfang „ne^l niötäv". Vgl.

dazu Massebieau S. 27 f. Anm. Cohn S. 400 f.
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Von dem Kommentar über Gene[is, Kapitel 18—19 i[t nur

ein kleines Stück armenifch unter dem Titel „von Gott" er-

halten.^)

2) Das zweite Hauptwerk Philos über den Pentateudi

find Katechefen über die zwei erften Bücher des Penta-
teuchs in Form von Fragen und Antworten, lateinifdi

„Quaestiones et solutiones in Genesim et in Exodum.^) Schon

Eufebius kannte nur die katechetifche Behandlung diefer beiden

Büdier des Pentateudis durdi Philo.^) Derfelbe hat aber

beabfichtigt, den ganzen Pentateuch in diefer Weife zu be-

arbeiten.^) Bekannt find vorzüglich aus dem Armenifchen

fechs Bücher,^) welche bis Genefis Kapitel 28 gehen, und

zwei«) Bücher, weldie Exodus 12,2-23 und 20, 25-28,38
behandeln. Gewöhnlich wird fowohl eine Erklärung nach

dem Wortfinne, als audi eine allegorifche gegeben

3) Das dritte Hauptwerk ift eine hiftorifdi-exegetifdie

Darfteilung der mofaifdien Gefe^gebung. Der Inhalt,

die Bedeutung und der Wert der Erzählungen und der Ge-

fe^e des Pentateudis werden in einfacher Form, meift ohne

philofophifche und allegorifche Erörterungen, mit mannigfaltigen

moralifchen Nu^anwendungen dargelegt.') Am Anfange fteht

>) In der Tauchni^fchen Ausgabe VIII, 1—6. - Nach Suseb. H. E.

2, 18, 2 hatte Philo zwei Büdier De ebrietate gefdiriieben. Das zweite

ift aber, abgefehen von einigen Fragmenten, verloren. Vgl. Massebieau

p. 24 f. Schürer III, 655.

*) Töiv f.v Fsreön «al twv iv E^aymyrj l^rjTtindvMV re xal Xvdewv

ßißUa. Vgl. Euseb. H. E. 18, 1 und 5. Das Werk ift aus dem Armen,

von Audier, Philonis Judaei Paralipomena, Venetiis 1826, herausgegeben.

Die lateinifdie Überfe^ung Auchers ift abgedruckt in den Ausgaben von

Riditer und Taudini^ im 6. und 7, Bd. Es ift audi eine Anzahl grie-

cfaifcher Fragmente bekannt.

3) Vgl. Eus. 1. c.

*) Er verweift fdion Quaest. in Gen. IV, 123 auf L^i^nj/tata zu Deute-

ronomium, indem er fagt: Quae vero ratio sit istorum, dicetur, cum
benedictiones examinemus.

5) Die armenifche Überfe^ung zählt nur vier Büdier, Buch vier um-

faßt aber, wie fidi aus den Zitaten bei Joannes Damascenus ergibt,

Budi 4-6. Vgl. Sdiürer III, 645, 37.

«) Dem Eufebius waren fünf Büdier bekannt (f. H. E. 2, 18, 5),

davon ift das 2. und 5. erhalten (vgl. Sdiürer III, 646, 38).

') Über die Einteilung des Werkes vgl. Philo, De praemiis et

poenis 1 (ed. Mangey II, 408; ed. Cohn V, 336).
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der Traktat „Von der Weltfdiöpfung",^) welcher auch die Er-

fchaffung des Menfchen und den Sündenfall behandelt.

Im zweiten Teile follten die Leben der Erzväter als In-

begriff von Tugend und Weisheit zur Darfteilung kommen.
Erhalten find aber nur die Lebensgefdiichten von Abraham
und Jofeph.^) Während Abraham der Typus der erlernten

Tugend ift, wie Ifaak der Typus der angebornen und Jakob

der Typus der durch Übung erworbenen Tugend, wird an

der Gefchidite Jofephs gezeigt, wie der Weife fich unter den

Anforderungen, welche die menfchliche Gefellfchaft an den

Politiker ftellt, zu benehmen hat.^)

Der dritte Teil beginnt mit einer allgemeinen Erörterung

über den Dekalog*) und geht dann zu einer Erläuterung

der zu jedem der zehn Gebote gehörigen fpeziellen Gefet5e

über. Der befondere Titel für die vier Bücher über diefe

fpeziellen Gefe^e lautet: De specialibus legibus Hb.

I— IV.^) Das erfte Buch handelt in fyftematifcher Weife im

Anfchlug an das erfte und zweite Gebot über den Kultus,

das Prieftertum und die Opfer. Wenn dies in den bisherigen

Ausgaben wenig hervortrat, lag dies daran, dag diefelben

die einzelnen Abfchnitte unter befonderen Titeln gaben.^) Das

') Tlegi rfjc: xazd Moiöea xoöfiOTzoiiaf =.- De mundi Opificio. Der

Traktat fteht in den Ausgaben zu Anfang der Werke Philos, auch bei

Gohn I, 1-60, der aber ebd. LXXXV wie auch Philologus S. 406 f. die

riditige Anfdiauung vertritt.

2) Ed. Mangey II, 1-40 und 41-79. Vgl. die Tauchni^er Aus-

gabe 4, 1-120. Ed. Gohn et Wendland IV, 1-118.

^) Massebieau 1. c. p, 34: Joseph . . . symbolise le politique, c'est-

ä-dire le sage aux prises, avec les necessites de la societe humaine.

Vgl. De Josepho § 7.

*) Der Titel lautet bei Eus. H. E. 2, 18, 5: jis(jI räv de»aloyimv =
de decalogo (ed. Mangey II, 180 — 209; in der Taudini^er Ausgabe 4,

267-306; in der ed. Gohn IV, 269-307).
'") Nach Eus. 1, c. ift der Titel: „Über die zu den betreffenden

Hauptftüdcen der zehn Worte gehörigen fpeziellen Gefetje". Auf Grund
einer Handfdirift gibt Gohn vol. V, 1 (vgl. ebd. p. XIX) dem Ganzen

den Titel cPtAwvo? ntfjl zöi» iv fielet dtaxayuärMv. Über die genauen und
vollen Titel der einzelnen Bücher vgl. Gohn, Philologus S. 410, und in

feiner Ausgabe vol. V p. XIX ff

8) Vgl. die Abfdinitte in Mangey H, 210—264; in der Taudini^er

Ausgabe 4, 307—390. Sie führen den Titel De circumcisione, De mo-
nardiia lib. I und II (das erfte Budi handelt von der Gottesverehrung,
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zweite Buch befchäftigt Jidi mit dem dritten bis fünften Gebot

und erläutert die Gefe^e über die Fefte.^) Im dritten werden

die zum fediften und fiebenten Gebote gehörigen Spezial-

gefe^e über Ehebrudi, Mord u. dergl. behandelt,^) endlich

im vierten im Anfchlu)^ an das adite bis zehnte Gebot die

Gefe^e über Diebjtahl, falfches Zeugnis, Enthaltjamkeit

(Speifegefe^e) und endlich am Schlug über die Gerechtigkeit.^)

Einen Anhang zu den Büchern De specialibus legibus

bilden die Traktate über die Tugenden, nämlich den Stark-

mut, die Philantropie, die Sinnesänderung, worin die Heiden

aufgefordert werden, fidi zum wahren Gott zu wenden, und

den Adel, worin zugunften der Projelyten gezeigt wird, dag

der wahre Adel nidit auf der Geburt beruht'') Endlich wird

das ganze Werk gefchloffen durch einen Traktat über die

Belohnungen, welche Mofes den Guten versprochen und die

Strafen, welche er den Böfen angedroht habe.^)

Leferkreis Die Schriften der erften Hauptgruppe find an einen

der bisher weiteren Leferkreis gerichtet, die der zweiten, namentlidi der
befprodienen

allegorifche Kommentar zur Genefis und die Quaeftiones et
chnften.

g^i^^j^j^gs^ haben gebildete Lefer im Auge. In diefen beiden

lib. II, 1-3 vom Tempel, II, 4-15 von den Prieftern), De praemiis

sacerdotum (bei Cohn De sacerdotum honoribus), De animalibus sacri-

ficiis idoneis deque victimarum speciebus sive de victimis (ein zvi^ifdien

§ 3 und 4 fehlendes Stüdc ift er[t von Wendland, Neu entdedite Frag-

mente Philos, Berlin 1891, S. 1—14 veröffentlicht worden\ De victimas

offerentibus. Vgl. den Lib. I bei Cohn V, 1-84.

') Das Budi befteht aus drei Kapiteln: De jurejurando. De Septe-

nario et diebus festis und De colendis parentibus (Ed. Cohn V, 85—149).

•') Ed. Cohn V, p. 150-208. Vgl. Ed. Mangey II, 299-334, Taudi-

nitjer Ausgabe 5, 65—117.

3) Das Budi zerfällt in vier Kapitel De furto. De falso testimonio

et de judicibus. De concupiscentia und De justitia. S. Cohn V, 209—265.

Mangey II, 335—374. Ed. Taudin. 5, 118-177.

*) Vgl. diefe Traktate De fortitudine. De humanitate. De poenitentia

und De nobilitate in ed. Cohn V, 266-335. Vgl. ed. Mangey II, 375—407
;

ed. Tauchni^ 5, 178-225.

=) Vgl. Eus H. E. 2, 18, 5, demzufolge das Werk (vgl. Cohn
vol. V p. XXVIII f.) in drei Kapitel: De praemiis et poenis. De bene-

dictionibus und De exsecrationibus zerfällt. In den Ausgaben wer-

den zwei Teile unterjchieden: De praemiis et poenis und De exse-

crationibus (Mangey 11, 408-437; Taudin. Ausg. 5, 226—269. Cohn V,

336-376).
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Schriften richtet fidi der Verfaffer an Jünger Mofis, ohne

dabei zu unterfcheiden, ob fie jüdifchen oder griechifchen Ur-

fprungs find. Sie muffen nur hinreichend in die göttlichen

Myfterien eingeweiht, d. h. hinreichend unterrichtet fein, um
den Gedanken Philos folgen zu können.^) Die Darfteilung

der mofaifchen Gefe^gebung aber ift, abgefehen von dem
erften Teile, welcher feiner Natur nach allgemeiner gehalten

ift, befonders für jüdifche Lefer beftimmt. Das gilt nicht bloß

von dem zweiten, fondern namentlich auch von dem dritten

Teile über die Gefe^e.^) Die Syftematifierung und Erläu-

terung der Gefe^e, welche hier geboten wurde, war auch

den Juden neu.

III. Die dritte Hauptgruppe der Schriften Philos wendet Philos hifto-

fidi aber wieder wie die erfte an einen weiteren Leferkreis. nfch-apoioge-

Sie umfajgt nämlich die hiftorifch-apologetifchen Schrif- ^^..^

ten, welche heidnifche Lefer über die Juden und das Juden-

tum aufklären und zu ihren Gunften ftimmen wollen. Hier-

hin gehören folgende Werke:

Das Leben Mofis urfprüngHch in zwei, in denjenigen

Ausgaben in drei Büchern.^) In dem Werke werden das

Leben und das Wirken des Mofes als Führer des Volkes,

als Gefe^geber, als Priefter und als Prophet befchrieben.

Ein Hypothetica. genanntes apologetifches Werk ift

nur in einigen Fragmenten erhalten,*) welche zeigen, da]^ es

gegnerifche „Hypothefen" oder Unterftellungen, d. h. Anklagen

gegen die Juden zurüdcweifen wollte. Wahrfdieinlich ift das

Werk nur ein Teil einer andern, nur in einem Bruchftück er-

haltenen Schrift Philos, der Apologie für die Juden.^)

^) Vgl. Massebieau p. 6 und 11. der auf Quaest. in Gen. IV,

§§ 140, 143 u, a. verweift. Cohn S. 414 f. meint, es feien beide Werke
nur für jüdifche Lefer beftimmt, weldie mit der allegorifdien Methode der

Bibelerklärung vertraut waren. Es gab aber fidier in Alexandrien auch

viele fog. „gottesfürditige" Heiden, welche die Synagoge befuchten.

'^) Vgl. Massebieau p. 34 und 38, 3.

3) Ed. Mangey II, 133-179; Ed. Cohn vol. IV, 119—268.

*) Bei Euseb. Praep. evang, VIII, 5-7. Vgl. o. S. 441, 3. Der

Name dürfte am heften mit Schärer III*, 685, Cohn, Philologus, Suppl.

VII, 418 durch „Unterftellungen" (falfdie Meinungen), über die Juden,

welche hier zurückgewiefen werden, „gegnerifdie Annahmen" erklärt

werden.

^) Bei Euseb. Praep. evang. VIII, 11 (die Schilderung der Effener)
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Ein weiterer urfprünglidier Beftandteil diefer Apologie war
wahrfdieinlidi die berühmte Schrift über das befdiaulidie

-Leben,') welche uns mit den Therapeuten bekannt macht.

Aus den Anfangsworten ergibt fich, dag ihr eine Schilderung

der Effener vorausging. Beide, die Effener {owohl wie die

Therapeuten, foUten die Fähigkeit des Judentums, Scharen

heiliger und afzetifcher Männer hervorzubringen, dartun.

Von großem Wert auch für die allgemeine Gefchichte

lind die bekannten zwei Gefchichtswerke „gegen Flak-

kus" und „die Gefandtfchaft an Cajus".^) Erfteres fchil-

dert die alexandrinifche Judenverfolgung unter dem römifchen

Statthalter Flakkus und ift abgesehen von einem vermutlich

nicht umfangreichen Stück am Anfang, weldies auf die Ver-

folgung der Juden unter Sejanus Bezug nahm, erhalten.^)

„Die Gefandtfchaft an Cajus" ift aber der einzige auf uns

gekommene Teil eines urfprünglich fünf Bücher umfaffenden

größeren Werkes, weldies, wie Eufebius meint,*) „ironifch"

den Titel „über die Tugenden" führte. Wahrfcheinlich war

heißt das Werk ij i^^fq 'lovdnlojv dnoloyla, in Euseb. H. E. 2, 18, 6 nur

7it(.i 'luvdaiutv. Vgl. Gohn a. a. S. 418 f.
,

^) S. o. S. 441, 3. Vgl. nodi Massebieau, Le classement etc.

S. 59-61 und Cohn S. 419 ff. „Die Briefe Philos an Jakobus den

Bruder des Herrn", welche der Gefdiichtfdireiber des Konzils von Nicäa,

Bifdiof Maruta (vgl. Braun, De sancta Nicaena synodo. Syrifdie Texte

des Maruta von Maipherkat, Münfter 1898 = Kirdiengefdi. Studien IV,

3 S. 41) erwähnt, find nach der anfpredienden Vermutung Harnacks,

Theol. Litrztg. 1899, 2 Sp. 47 mit der Sdirift De vita contemplativa

identifdi.

2) Adversus Flaccum und De legatione ad Gajum (in M. II, 517

bis 544 und 545-600; in derTaudin. Ausg. 6, 44—85 und 86—166). In

der Ausgabe von Gohn VI, 86—188 find die beiden Sdiriften von S.

Reiter herausgegeben. Vgl. die franzöfifdie Überfe^ung beider in De-

launay, Philo d'Alexandrie, ecrits historiques, influence, lüttes et perse-

cutions des Juifs dans le monde Romain, Paris 1867.

*) Vgl. den Anfang von Gontra Flaccum. Mit der legatio ad Gajum

ift diefe Schrift nie (wie Schürer III, 677 ff. vermutet) verbunden ge-

wefen, da nirgendwo in der einen Sdirift auf die andere Bezug ge-

nommen wird und weder Eufebius (vgl. H. E. 2, 18, 8; Ghron. II, 150 f.

ed. Schoene), nodi die Handfchriften von einer Verbindung beider zu

einem Werke etwas wiffen. Vgl. Massebieau 1. c. p. 72 ff. (und über-

haupt p. 65—78), dem Gohn 421—424 zuftimmt.

*) Eus. H. E. 2, 18, 8.
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aber der Titel nidit ironifdi gemeint, londern nahm auf die

verfolgten Juden Bezug. In dem noch erhaltenen Teile

des Werkes wird die Gefandtfchaft an Cajus und ihre Veran-

lagung, nämlidi die Verfolgung der Juden in Alexandrien

unter Caligula, erzählt. Das Werk hat einen familiäreren

Ton^) als das, „gegen Flakkus", mit dem es fidi inhaltlich

vielfach berührt.

Eine Schrift Philos „von den Zahlen"^) ift verloren. Verlorne und

Die aber unter feinem Namen gedruditen Werke „von der unedite

Welt",*) „Erklärung hebräifcher Namen"^) und „biblifdie Alter-

tümer"^) find unecht, ebenfalls wie allgemein zugegeben

Schriften

Philos.

1) Nadi Eus. Chron. ed. Sdioene p. 150 — 151 waren die Verfol-

gungen unter Sejanus im zweiten Buch behandelt.

'^) Vgl. Massebieau p, 73 s.

ä) Vgl. Vita Mos, 3, 11. Wo fie unterzubringen wäre, läßt fich nicht

fagen. S. Cohn 425.

*) De mundo, eine Zufammenfe^ung aus Stücken philonifcher Werke
(vgl. Cohn, Philonis Opera I p. LI, und Philologus 1. c. S. 425), ge-

druckt in Mangey II, 601—624.

^) Eine „Interpretatio nominum Hebraicorum" ift unter dem Namen
Philos in Philonis Judaei Alexandrini libri etc. Basileae 1527 gedruckt.

Origenes Comm. in Joa. II c. 27 (Opp. ed. Lomma^fch 1, 150) erwähnt

ein dem Anfdieine nach anonymes Werk über diefen Gegenftand; ebenfo

Eusebius H. E. 2, 18, 7. Hieronymus hat das Werk ins Lateinifche über-

lebt, es aber ganz überarbeitet. Er nennt nidit felbft Philo als Verfaffer,

fondern bemerkt, Origenes, der das Werk ergänzt habe, fage, Philo fei

der Verfaffer. In der Ausgabe des Hieronymus von Vallarsi (Hier. Opera III,

337 sqq.) ftehen drei griediifdie Schriften, nadi der Meinung des Heraus-

gebers Rezenfionen bezw. Fragmente von Rezensionen der griediifchen

Vorlage des hl. Hieronymus (vgl. dieselben audi mit der Schi ift des

hl. Hier, in de Lagarde, Onomastica sacra. Gott. 1870 u. 1887). Über

all diefes berichten eingehend Bardenhewer, Gefch. der altkirchl. Literatur

II, 1903, S. 146-149, der der Anficht ift, nicht Philo, fondern ein anderer

habe die in Philos Werken zerftreuten Etymologien zu einem einheit-

lichen Ganzen zufammengefagt, und Schürer III, 693—695, der zu dem

Refultate kommt, es laffe fidi nicht ermitteln, ob der Archetypus des

Verzeichniffes philonifch war oder nicht. Vgl. noch E. Tifferand, Un frag-

inent d'Onomasticon, Rb. 1913, 76—81.

«) Liber antiquitatum biblicarum, eine apokryphe Bearbeitung der

biblifchen Gefchichte von Adam bis Saul, gedruckt nebft den zwei vorher

erwähnten unediten Schriften lateinifch in Philonis Alexandrini libri etc.

Basileae 1527. In den antiq. biblicae werden u. a. die Namen von zwölf

Söhnen und acht Töchtern Adams, fowie die Namen von Kindern Kains

und der von ihm erbauten Städte gegeben. Jephtes Tochter heißt hier
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wird, die aus dem Armenifchen bekannten Werke »von

Sampfon" und „über Jonas".^)

e) Das dritte Buch der Makkabäer.

Das dritte Der Name Makkabäer, weldier von Judas, dem Sohne
Buch der

^jgg Mattathias, auf das ganze Gefdiledit der Hasmonäer,
/VI3 If Ic fih fj^ 1*

f i I h it d
^^"^ ®^ angehörte, übertragen wurde, ift auch überhaupt zur

die Zeit feines ß®2®^^"""^ der Vorkämpfer des Judentums gegen die Heli.e-

Entftehens. nen gebraucht worden. Dadurch erklärt es fidi, da)5 diefen

Namen ein von einem alexandrinifchen Juden griediifch ge-

fchriebenes Budi trägt, welches in fehr bombaftifcher Weife

Seila, die Hexe von Endor Sedecla, Mofes war von feiner eigenen

Mutter Melchiel genannt worden. Der lateinifdie Text ift aus dem Grie-

diifdien gefloffen, wie man fdion aus den vielen griechifdien Ausdrüdcen

erfehen kann, beruht aber auf einem hebräifdien Original, wie z. B. an

der Ausladung von Cainan zwifchen Arphaxad und Säle Gen. 10, 24.

11, 12 erfichtlich ift. Jede Anfpielung auf das Chri[tentum und den

Tempel fehlt. Allem Anfdieine nach handelt es {ich um ein nach der

Zerftörung des Tempels gefdiriebenes haggadifches Werk eines jüdifchen

Verfaffers. Vgl. Cohn, An apocryphal work ascribed to Philo of Ale-

xandria in The Jewish Quart. Review X n 38, London 1898, p. 277—332.

In dem biblicarum antiquitatura über wird berichtet, daß Gott von

dem jüdifchen Volke zu Mofes folgendes redete: „Ich weiß, dag fie die

Bündniffe, weldie ich mit ihren Vätern gefchloffen habe, vergeffen werden.

Aber dennoch werde ich fie (die Ifraeliten) nicht auf ewig vergeffen.

Denn fie felbft werden in den legten Tagen wiffen, dag wegen ihrer

Sünden ihr Same aufgegeben wurde, denn ich bin getreu in meinen

Wegen." (Bei Cohn, An apocryph. work. etc. 1. c. p. 290.) Die Rede

Gottes nach der Flut fchliegt mit den Worten: „Wenn die Jahre dtr

Periode (anni saeculi) vollendet find, dann wird das Licht nicht mehr

fein und die Finfternis wird ausgelöfcht und ich werde die Toten le-

bendig machen und die Schlafenden von der Erde aufrichten und die

Hölle wird ihre Schuld bezahlen und die Zerftörung wird zurückgeben,

was fie bewahrt (perditio restituet paratecen suam), damit idi jedem

vergelte nach feinen Werken und nach der Frucht feiner Erfindungen,

indem ich richte zwifchen Fleifch und Seele. Und Zeit wird nicht mehr

fein und der Tod wird ausgelöfcht und die Hölle wird ihren Mund fchliegen

und die Erde wird nicht ohne Vermehrung (sine foetu) und nicht für

ihre Bewohner unfruchtbar fein und keiner, der in mir gerechtfertigt

worden ift, wird befleckt werden; und es wird eine neue Erde fein und

ein neuer Himmel als eine ewige Wohnung" (bei Cohn 1. c. p. 323).

') De Sampsone (in Aucher, Paralipomena Armena. 1826, p. 549

bis 577) und De Jona (ibd. p. 578-611).
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einen romanhaften Bericht über die Verfolgungen der ägyp-

tifchen Juden unter dem Könige Ptolemäus IV. Philopator

(221—204) enthält.^) Nachdem diefer den König Antiodius

den Großen in der Sdbladit bei Raphia (217 v. Chr.) befiegt

hat, kommt er nadi Jerufalem und will das Allerheiligfte

fehen, wird aber auf das Gebet des Hohenpriefters Simon

durdi eine plö^liche Lähmung davon abgehalten. Nadidem

er zu fidi gekommen war, zog er mit heftigen Drohungen

gegen die Juden ab (1,4-2,24). In Ägypten fing er nun

an, die Juden zu verfolgen, indem er nur denen die gleichen

bürgerlichen Rechte wie den Alexandrinern zugeftehen wollte,

welche in die Gemeinfchaft der den Myfterien des Dionyfos

(Bacchus) Geweihten eintraten. Die übrigen foUten in den

Stand, der Leibeigenen verfemt werden. Die Mehrzahl der

Juden blieb aber treu (2, 25 — 33). Darauf befahl der König,

alle Juden aus ganz Ägypten in eifernen Ketten an ein und

denfelben Ort zu bringen, damit fie hingerichtet würden

(cap. 3). Alle wurden nun in die Rennbahn nach Alexan-

drien gefchleppt und zuerft ihre Namen aufgefchrieben. Aber

nach 40 Tagen mugfe man wegen der unermeßlichen Zahl

der Juden damit aufhören, weil kein Papier mehr vor-

handen war. Je^t foUten 500 trunken gemachte Elefanten

auf fie in der Rennbahn losgelaffen werden.

Nach zweitägiger Verzögerung kommt der feftgefe^te

dritte Tag (cap. 5). Auf das Gebet des Priefters Eleazar aber

ftellen fich zwei lichtglänzende Engel dem Heere der Feinde

entgegen; die Tiere wenden {ich gegen die königlichen Truppen

und zertreten fie (6, 1— 21). Nun wendet [ich der Zorn des

Königs gegen feine falfchen Ratgeber und er veranftaltet in

der Rennbahn fieben Tage lang ein Freudenfeft für die

Juden. Diefe befchloffen, in Zukunft diefe Tage zur Erinne-

rung an ihre Rettung feftlich zu begehen (5, 22 — 40). Nach-

dem fie einen königlichen Schu^brief erhalten und mit Er-

^) Das Werk i(t zuerft im Kanon 85 der apoftolifdien Canones
{May.xaßnio>v rgta) erwähnt und u. a. gedruckt in den Ausgaben der

Septuaginta, z. B. bei Swete III, 709 ff.; deutfdi mit Einleitung von

Kau^fdi in deffen „Apokryphen" etc. 1, 119—135; englifdi mit Ein!, von

Emmet in Charles, The Apocrypha I, 155— 173. Vgl. Fairweather, art.

Maccabees, book of, in Hastings D. III, 192-194 und Bludau, Juden
und Judenverfolgungen im alten Älexandria. Münfter 1906, S. 60—66.

Feiten, NeuteRamentlidie Zeifgefdiidite. l. 2. u. 3. Aufl. 38
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laubnis des Königs an den abtrünnigen Volksgenofjen blutige

Radie genommen hatten, zogen fie nach Haufe. Zu Ptole-

mais (wahrfdieinlidi das je^ige el-Lahun, füdwefthch von

Kairo) ^) veranftalteten fie fieben Tage lang ein weiteres Feft

und befdiloffen, in Zukunft auch diefe Tage als Fefttage zu

feiern, und errichteten ein Bethaus zu Ptolemais und kehrten

frei und froh nach Haufe zurück (cap. 7).

Wenngleich Philopator wirklich den Antiochus zu Raphia

befiegte und auch mehrere Monate in Cölefyrien und Phöni-

zien zugebracht hat,^) ift nichts davon bekannt, daß; er Jeru-

falem befuchte oder die Juden verfolgte. Wohl aber wird

an einer nur lateinifdi erhaUenen Stelle der Schrift des

Jofephus gegen Apion gefagt,^) dag der König Ptolemäus VIL

Physcon (146—117 v. Chr.) die alexandrinifchen Juden aus

Zorn über den jüdifchen Feldherrn Onias, welcher die Sache

der verwitweten Königin Cleopatra vertrat, habe feffeln und

trunken gemachten Elefanten vorwerfen laffen. Die Tiere

wandten fidi aber gegen Physcons Freunde und töteten viele.

Hierauf fah der König ein fdireckliches Gefidit, welches ihm

verbot, den Juden zu fchaden, und bereute fein Vorhaben.

Zur Erinnerung an ihre Rettung, fagt Jofephus, feiern be-

kannthch die alexandrinifchen Juden diefen Tag.

Bei Jofephus liegt wohl die ältere Form der Erklärung

eines Freudenfeftes, welches die Juden zu Alexandria und

Ptolemais aus Anlaß der Rettung aus einer Gefahr feierten,

vor. Der Bericht des dritten Makkabäerbuches gibt dann

eine jüngere Erklärung, deren koloffale Übertreibungen und

pfychologifche Unmöglichkeiten ihren unhiftorifchen Charakter

dartun.

VermutHch hat der Verfaffer beabfiditigt, feine Volks-

und Glaubensgenoffen in Alexandrien in einer ihnen drohen-

den Gefahr zu ermuntern und zu ftärken. Am erften ift dann

aber an die Zeit des Caligula zu denken,^) als der römifche

1) Vgl. Kau^fch 1. c. S. 134.

2) Polybius, Historiae V, 87.

^) Jos. c. Ap. 2, 5.

*) Vgl. Ewald, Gefdi. des Volkes Ifrael 3. A. Göttingen 1864 ff. IV,

611 ff. u. a. Mo^o B., Esame storico-critico del III libro dei Maccabei

(in Entaphia in memoria di Emilio^Pazzi la scuola Torinense di storia
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Statthalter Flakkus die gewaltfame Aufltellung der Kaifer-

bilder in den jüdifdien Synagogen zuließ und die Juden

ihrer bürgerlidien Redite beraubte.^)

Jedodi ift die genaue Zeit der Abfaifung unjidier.^)

XVr. Kapitel.

Die jüdifdie Literatur von der Zer[törung Jerufalems

bis zur Zeit Hadrians.

Die Zerjtörung Jerufalems ift audi ein Markftein im jü-

difdien Geiftesleben und in der jüdifdien Literatur gewefen.

Das zeigt fidi einerfeits darin, daß man nun immer mehr in

der einleitigften rabbinifdi-talmudifdien Anfchauungs- und Be-

handlungsweife des Gefe^es und der alten phantaftifdi aus-

gefdimüditen Überlieferungen Trojt für den Untergang der

Stadt und des Tempels und der Nation fudite. Es zeigt fidi

aber audi anderfeits in den Klagen über diefen Untergang,

wie fie z. B. bald in ruhigerem, bald in leidenfdiaftlidierem

und rachfüditigerem Tone das vierte und fünfte Budi der

Sibyllinen ausfpradien, und in dem offenen Hinweis auf das

beffere Jenjeits. An diefes mahnt das erwähnte fünfte Budi. —
Audi der Apokalyptiker des vierten Budies Esdras, der es

nicht begreifen kann, daß Gott foldie Sünder wie die Römer
über die Stadt Gottes fiegen laffen konnte, fudit feine Volks-

genoffen mit der Zuverfidit auf die Erfüllung der feiigen

Hoffnungen im Jenfeits zu tröffen. Eine ähnlidie Aufgabe

hat fidi die etwas jüngere (fyrifdie) Barudiapokalypfe geftellt.

antica, Turin 1913, p. 209-251) verlegt die Abfaffung vor 30 n. Chr.

Eine Epifode der inneren Politik des Ptolemaeus Philopator bilde den

gefdiiditlichen Hintergrund (Bibl. Zeitfdir. 1914, S. 335).

«) S. o. S. 278 ff.

ä) Der Verfajfer zeigt Jich nadi 6, 6 mit der Gefdiidite der drei

Jünglinge im Feuerofen, wie fie nur griediifdi Daniel 3, 24 ff. erhalten

ift, bekannt. Es ift unberechtigt, diefe „griediifdien Zufä^e zu Daniel" in

das le^te Jahrhundert v. Chr. zu fe^en und danadi den terminus a quo

der Abfaffungszeit von 3 Makk. beftimmen zu wollen. Vgl. Kaulen n. 395.

38*
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Manche der jüdifdien Schriften diefer Zeit, wie z. B. das

flavifche Barudibudi und die Abrahamsapokalypfe, find nur

in diriftlidier Geftalt auf uns gekommen. Bei der Apoka-

lypfe, welche die Teftamente der zwölf Patriardien heißt,

lajfen fidi aber wenigftens manche Stellen fchon aus text-

kritifchen Gründen als chriftliche Einfchübe nachweifen.

Viel wichtiger als diefe und andere Schriften find aber

die des berühmten jüdifchen Gefchichtfchreiijers und Apolo-

geten Flavius Jofephus, deffen Werke überhaupt zu den be-

deutendften Quellen der jüdifchen Gefchichte gehören.

1. Apokalyptifdie Sdiriften.

a) Das dritte und vierte Buch Esdras.

In der lateinifchen Kirche werden die kanonifciien Bücher

Esdras und Nehemias auch erftes und zweites Buch Esdras

genannt. Es finden fich in den lateinifchen gedruckten Bibeln

hinter den kanonifchen Büchern auch einige apokryphe ge-

druckt: „damit fie nicht untergehen, weil fie von einigen

heiligen Vätern bisweilen angeführt werden und fich fowohl

in einigen ungedruckten wie gedruckten lateinifchen Bibeln

finden."^) Es find außer dem apokryphen Gebet des Königs

Manaffes von Juda das dritte und das vierte Buch Esdras.

„Das Gebet des Manasses, des Königs von Juda, als er in Babylon

gefangen sass," —
fo lautet der Titel des Gebetes in der lateinifdien Bibel — will das Gebet

fein, auf welches 2 Chron. 33, 18 f. hingewiefen wird. Der König Ma-

nasses (von 686—641 v. Chr.) hat nach dem 2. Budie der Chronik cap. 33

Juda und die Bewohner von Jerufalem zum Gö^endienfte verführt und

ift wegen feiner Sünden von den Affyrern in Ketten nadi Babylon ge-

bracht worden. Hier demütigte er fich vor Gott und flehte inbrünftig

um Vergebung. Er wurde wieder in Freiheit gefegt und hat nun Jeru-

falem von allen Spuren des Gö^endienftes gereinigt. 2) Das Bußgebet

des Manasses, fo fagt die Chronik (33, 18-19) ausdrücklidi, fei enthalten

in der Gefchichte der Könige von Ifrael und in der Chronik des Hosai.

Das apokryphe Gebet fteht in griediifcher Sprache in mehreren

Handfchriften der alexandrinifchen Bibelüberfe^ung, aber nicht etwa im

') S. die Vorbemerkung in den Vulgata-Ausgaben.

^) Julius Africanus in Joannis Damasc. Sacra parallela II, 15 fagt,

als Manasses fein Gebet gefprochen habe, feien feine eifernen Bande

gefprungen und er entkommen.
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Buche der Chronik, fondern in einem dem Pfalterium beigefügten An-

hang von „Oden."^)

Es i{t zuerlt ganz angeführt in den Constitutiones apostolicae II,

22, deffen ältefte Form in fyrifdier Überfe^ung erhalten ift.^) Wahrfchein-

lich ftammt die Textesüberlieferung, auch die in den Septuaginta-Hand-

fchriften, die man früher für urfprünglicher hielt, aus diefer Quelle.*) Von

dem Verfaffer der Constitutiones kann das Gebet nicht herrühren, denn

der jüdifche Urfprung des_^ Gebetes ift nicht zu bezweifeln. Es fängt

gleich mit den Worten an: „Allmächtiger, himmlifcher Herr, der Gott

unserer Väter, Abrahams und Ifaaks und Jakobs und ihrer gerechten

Nachkommenfchaft." Es zeigt keine Spur eines hebräifdien Originals.

Wahrfdieinlich ftammt das tief empfundene, fchöne Buggebet um Erbarmen,

welches auch in Gebetbüchern Aufnahme gefunden hat, von einem frommen

Juden, der zur Zeit öffentlicher Drangfal, z. B. zur Zeit der Makkabäer-

kämpfe, fchrieb.*)

Das dritte Buch Esdras.

In den Handfchriften der Septuaginta find die |in der Vulgata ge-

trennten Bücher Esdras und Nehemias wie urfprünglich in der hebräifchen

Bibel zu einem Ganzen vereint.^) Sie haben den Namen Esdras B, im

Unterfchied von Esdras A, worunter die Septuaginta ein; apokryphes

Buch verfteht, welches in der Vulgata (im Anhange) das dritte Buch

Esdras genannt wird.«) Es beginnt mit der Regierung des Königs Jofias,

während das kanonifche Buch mit dem Dekret des Cyrus über den

Tempelbau in Jerufalem anfängt. Aus diefem chronologifchen Grunde

nimmt "es in der Septuaginta den erften Pla§ ein.

^) Es ift u. a. gedruckt auf Grund von Codex Alex, und dem Purpur-

Pfalterium von Zürich in Swete, The old testament in Greek. Ed. II.

Cambridge 1899, III, 824-826. In den latein. Vulgata-Ausgaben fteht

es im Anhang. Über andere Überfetjungen vgl. Ryffel in Kau^fch, Apo-

kryphen 1, 165 — 171, deutfche Überfe^ung mit Einleitung, englifche mit

Einleitung von Ryle in Charles, The Apocrypha I, 612—624. Vgl. noch

Neftle, Septuagintafludien III, 1899; IV, 1903. Porter, in Hastings D. III,

229 f. G. Wilkins, The prayer of Manasseh, Hermathena 1910, p. 167—178.

Schürer III, 458-461, Szekely 1, 438-441.
'') Vgl. Adielis und Flemming, Die fyrifche Didaskalia, deutfdie

Überfe^ung 1904, S. 36 f.; F. Nau, Un extrait de la Didascalie: La priere

de Manasse. Avec une edition de la version Syriaque |(Revue de

l'Orient ehretien. 1908, p. 134—141).

3) Vgl. Neftle und Nau 1. c. 137 bei Schürer III, 459.

*) Vgl. Ryffel S. 167.

5) Vgl. Orig. bei EUS. H. E. 6, 25: "EöSqck; Tiqöito? y-il öevxeQoq iv

tvl 'E!:Qä', Hier. Praef. in Esdram et Nehemiam : apud Hebraeos Esdrae
Nehemiaeque sermones in unum volumen coarctantur.]

«) Es fteht in vielen Handfdiriften der Septuaginta und mehreren
aus diefer gemachten Überfe^ungen , der Itala, der äthiopifdien, arme-
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Das apokryphe Buch be[teht hauptjädilich aus Abjüinitten, die mit

Teilen der Chronik oder Paralipomena und der zwei kanonijchen Bücher

Esdras und Nehemias dem Inhalte nach übereinftimmen.*) Es hat nur

einen ihm eigentümlichen Abfdinitt, den Wettftreit der Leibwächter des

Königs Darius über das mäditigfte Wort. Der erfte nennt den Wein,

der zweite den König, der dritte die Weiber, aber über alles mächtig

fei die Wahrheit; ihre Kraft dauere bis in Ewigkeit.

Der Text des Budies ift vielfach, besonders was die Namen angeht,

verderbt. Auch die Ordnung der einzelnen Abfdinitte, deren Abgrenzung

und Erklärung auch für das erfte Buch Esdras große Schwierigkeiten

darbietet,") ift augenfcheinlich in Verwirrung. ä) Was die Quellen des

nifdien und der Jyrifdi-hexaplarifdien. Vgl, Skezely p. 362 sqq. - Aus-

gaben z. B. von Swete, The old testament in Greek II, 129 — 161. Eine

deutfdie Überfe^ung gibt Guthe in Kau^fdi, Die Apokryphen 1, 1—13

und XXVI; eine englifche Cook in Charles, The Apocrypha I, 1-58.

Über das vierte und fünfte Budi Esdras s. u. Vgl. noch Thackeray in

Hastings D. I, 758—763; J. Fifdier, Das apokryphe und das kanonifdie

Esrabuch, Bibl. Zeitfchr. 1904, 350-364; R. Riessler, Der textkritijche

Wert des dritten Esrabudies, ebd. 1907, 146—158; Schürer III, 444-449;

Joh. Theis, Qefchichtliche literarkritifdie Fragen in Esra 1—6 (Altteftara.

Abhandlungen II, 5) Münfter i. W. 1910; Torrey, Ezra Studies, Chicago

1910 (enthält die [bei Walde (p. XlII f.) angeführten] früheren Arbeiten

Torreys und ein Kapitel über die Gefdiichte des babylon. Exils und die

Rückkehr der Juden nadi Jerusalem); H. Howorth, Some unconventional

Views on the text of the Bible. IX, Job. In Proceedings of the Soc, of bibl,

archaeology vol. XXXIII, 1911, p. 26—33 und 53-61 (p. 26-33 handeln

von 3 Esdras; frühere hierauf bezügliche Arbeiten des Verfaffers ver-

zeichnet Schürer III, 446); -E. Bayer, Das dritte Budi Esdras und fein

Verhältnis zu den Büdiern Esra und Nehemia (= Bibl. Studien 16, 1),

Freib, 1911; B. Walde, Die Esdrasbüdier der Septuaginta. Ihr gegen-

feitiges Verhältnis unterfudit (Bibl. Studien, 18, 4). Freib. 1913; Szekely,

Bibl. apocr, 1, 361-372.

1) 3 Esdr. 1 entfpridit 2 Par. c. 35-36; der Schlug c. 9, 37—55

dem Budie Nehem. 7, 73-8, 12; 3, 1-5, 6 ift ein 3 Esdras eigentümliches

Stück; die übrigen Abfdinitte haben ihre Parallele in dem kanonifdien

Budie Esdras. Vielleicht umfaßte das Buch urfprünglidi auch noch

Nehem. 8, 13-18, wie Walde S. 155 ff. glaubt „mit einiger Sicherheit"

fagen zu können.

•^) Vgl. Kaulen, Einleitung 248.

3) Kap. 2 lefen wir von der Erlaubnis des Cyrus zur Rückkehr aus

der Verbannung (im J. 537), dann 2, 15-25 (= kan. Esdras 4, 7—24)

von dem Verbot des Artaxerxes (465-423) weiter am Tempel zu bauen,

dann 3, 1-5, 6, daß Darius (521-485) dem Zorobabel erlaubt, die

Exulanten zurüdczuführen, dann 5, 7-70 (= kan, Esdr. 2, 1—4, 5) von

der Wirkfamkeit des Zorobabel und der Unterbrediung des Tempelbaues

unter Cyrus (559(538) - 529 — jedenfalls ift in 2, 15—26 ftatt Artaxerxes
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Buches angeht, \o i[t mit den meiften Erklärern zu fagen, daß dasfelbe

eine direkte Überfe^ung aus dem hebräijch-aramäifchen Original ift,') Der

Überfetier hat fich tro^ einer gewiffen Freiheit in der Wiedergabe des

Textes enge an feine Vorlage, die im wesentlichen mit dem maforetifdien

Texte übereinstimmte, angefdiloffen. Audi die Anordnung des Stoffes

beruht nicht etwa darauf, daß es neben der im kanonifchen Esdras ent-

haltenen Rezenfion des Originals noch eine andere aus eben demselben

erwachsene und hier berücksichtigte gab, vielmehr hat der VerfaSSer unSerer

Compilation die Anordnung des je^igen Textes „vor Sich gehabt, und Sie

geändert aus tendenziösen Gründen, denen 3 Esdras überhaupt Seine

Entstehung verdankt."*)

Der Zweck des Budies wird durch die Unterfdirift der altlateinifchen

Überfe^ung gekennzeichnet: „Hier hört das dritte Buch des Esdras über

die Wiederherstellung des Tempels auf." ^) Es will eine Gefdiichte dieSer

und der religiöSen Verhältnisse nadi dem Exil geben, um den religiösen

Sinn der Gegenwart zu Stärken.^)

DieSer Tendenz Soll auch die Aufnahme des Wettstreites der Leib-

wächter dienen. Nach den einen iSt der Abfchnitt ebenfalls ÜberSe^ung einer

aramäifch-hebräifchen Vorlage,^) nach den meisten iSt er urSprünglidi grie-

chifch gefchrieben.*) Le^teres erfcheint wahrfcheinlicher, da er Sprachlich mit

dem griediifch verfaßten zweiten Makkabäerbuch zusammenhängt. Deshalb

nach dem Vorgang von Jos. Ant. 11, 2, 1 Kambyfes zu leSen. Sehen

wir von 3, 1—5, 6 als einem Zufa^ ab und Setjen den Abfdinitt 2, 15—25

nach Kap. 5, Sagt Skezely Bibl. apocr. 1, 369, So Stimmt die Reihenfolge

der Erzählungen mit dem 1. Buche Esdras und der wirklichen Gefdiichte

faSt überein.

') Vgl. u. a. Fri^fdie, Exeget. Handbuch zu den Apokryphen, Teil 1.

L. 1851; Nestle, Marginalien und Materialien. Tüb. 1893, S. 23—29.

üuthe, Fifdier, Sdiürer, Theis S. 7 ff., Walde S. 53 ff.

2) Vgl. Walde S. 53 ff. S, 158. — Howorth 1. c. vertritt die Meinung,

3 Esdras Sei der alte Septuagintatext, der auch gegenüber dem kanonifdien

Esdras, der erft nadi Christus in die gegenwärtige Form gebracht worden

Sei, die ältere und beSSere Form darstelle. (S. dagegen Sdiürer, S. 446 f.:

wenn fdion der kanon. Esdras an Unordnung leide. So Sei dies nodi

mehr bei 3 Esdras der Fall.) Die jetjt in den griedi. Bibeln geleSene

Überfe^ung des kanon. Esdras Sei das Werk des Theodotion (So audi

Theis S. 27 ff.) bzw. des Symmachus. — „Howorth generatim canonem

et textum Hebraicum ab Aqiba eiusque schola recensitum existimat".

Szekely, Bibl. apocr. 1, 370, — Torrey nimmt an, der kanonifdie wie der

apokryphe Esdras feien aus einem gemeinsamen Original entstanden.

Vgl. über dieSe und andere Meinungen Schürer 4^6 f. Skezely 370 f.

3) „Explicit Esdrae liber tertius de templi restitutione."

1) VgL Berthold (Einl. IH, 1011), Fritjfdie, Sdiürer IIP, 446, Bayer,

(87 f.), Walde (158 f.).

") Vgl. besonders Walde 119 f.

ß) Fritjfche, Sdiürer, Guthe, Skezely u. a.
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dürfte er auch um dieselbe Zeit wie diefes, vor Ende des zweiten vor-

chriftlidien Jahrhunderts gefdirieben fein. Jedenfalls ift er in 3 Esdras

eingefdioben, da er mit der übrigen Erzählung in Widerfprudi fteht und

felb[t Widerfprüdie enthält. ') Er will zeigen, dag der Jude mit feiner

heiligen Weisheit fo fehr alle übertrifft, dag felbft der heidnifdie König

dies anerkennt und den Juden eine Qunft fich erbitten lägt. Der erbittet

für fein Volk den Aufbau des Tempels und erhält die Erlaubnis dazu.'^)

Mit Sicherheit lägt fich über die Abfaffung des Buches nur fagen,

dag es zur Zeit des Jofephus verbreitet und gefdiägt war, da diefer es

benutjt.ä) Der Verfaffer ift unbekannt.

Zufammen- ^^n großer Bedeutung ift für die Kenntnis der die

fet5ung und Zeit nadi dem Untergange Jerufalems bewegenden Ideen das
Inhalt des vierte Esdrasbudi, welches fich felbft „das zweite Buch des
vierten Propheten Esdras" nennt*) und in einer fyrifchen, äthiopifchen,

p" ^^ armenifchen und zwei arabifchen Überfe^ungen, am wört-

lichften aber in einer lateinifdien Überfe^ung erhalten ift.°)

>) Bayer S. 123 ff. tritt für die Einheitlichkeit des Verfaffers für das

ganze Werk ein. Howorth, Torrey, Ewald u. a. betrachten 3, 1—5, 6 als

einen urfprünglichen, fpäter verloren gegangenen Beftandteil der Über-

lieferung der kanonifdien Bücher. Die meiften halten es für einen Einfchub.

Vgl. u. a. Walde 3. 120 ff. Laqueur, in der Zeitfdir. Hermes, Bd. 46,

Berl. 1911, 168-172 dürfte Recht mit feiner Meinung haben, dag die

urfprüngliche Faffung der Erzählung weder Beziehung zu den Juden

noch fpeziell zu Zorobabel hatte.

Vgl. Laqueur a. a O. S. 169.

') Jos. Ant. 11, 1-5. -

*) 4 Esdr. 1, 1: Liber E?drae prophetae secundus. Clem, Alex.

Strom. 3, 16 führt 4 Esdras 5, 35 mit den Worten an: "EaSga? 6 n(fO(pnrri<;

Uyet,. In der alten Kirche ift das Werk befonders ftark von Ambrofius,

De bono mortis und De spiritu sancto benu^t worden. Vgl. James

(f. folg. Anm.) p. XXXII ff. •

') Der altlateinifche Text von L. IV. Esdrae in unfern Vulgata-Aus-

gaben beruht auf dem im J. 822 gefdiriebenen Cod. Sangermanensis

und enthält, da aus diefem fchon früh ein Blatt ausgefchnitten war,

zwifchen 7, 35 und 7, 36 eine Lücke. Die fehlenden 70 Verfe ftehen in

den orientalifchen Überfe^ungen und find lateinifdi nach einer andern

Handfdirift des 9. Jhdts. zuerft von Bensly, The missing fragment of the

fourth book of Ezra, 1875 veröffentlicht worden. Vgl. auch die treffliche

Ausgabe des lateinifchen Textes: The fourth book of Ezra, The Latin

Version ed. by R. L. Bensly with an introduction by M. R. James, Cam-

bridge 1895 (= Robinson, Texts and Studies III, 2). — Von den orien-

talifchen Überfe^ungen ift die syrifche die treuefte und wertvoUfte. Sie

ift gedruckt in Ceriani, Monumenta sacra et profana, tom V, fasc. 1,

Mediolani 1868, p. 41—111 (nachdem fchon eine lateinifche Überfe^ung
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Diefe le^tere zählt 16 Kapitel, allein die beiden erften und

die beiden legten Kapitel find fpätere Zufä^e von diriftlidier

Hand, weldie fich in den orientalifdien Übergebungen nicht

finden.^ Alle Überlegungen find auf einen griediifdien Text

in den Monumenta 1, 2 (1866), 99—124 von Ceriani veröffentlicht war).

Sie erfchien in photolithographifcher Nachbildung in Translatio Syra

Pescitto Veteris Testamenti cur, Ceriani 1883 Tom. II, Pars IV, von

S, 267 r** an. Das gefamte Material ift veröffentlidit von B. Violet, Die

Esra Apokalypse (IV Esra). Er[ter Teil, Die Überlieferung (= Die griech.

chriftl, Schriftfteller der erften drei Jahrhunderte, Bd. 18), L 1910. In

diefer werden in 6 Parallel-Kolumnen die Texte der altlat., syr., äthiop.,

armenifchen und zweier arab. Überfe^ungen nebft fahidifchen und arabi-

fchen Bruchftüdcen gegeben. Die armenifche, lateinifche, die syr. äthiop.,

armenifche etc. in deutfcher Überfe^ung. Vgl. über die Textüberlieferung

Violet S. XIII—XLVI. Die FortIet5ung des Werkes gab B. Violet mit

Textvorjchlägen für Esra und Baruch von Dr. Hugo Greßmann unter dem
Titel „Die Apokalypfen des Esra und des Baruch in deutfcher Geftalt"

heraus, L. 1924, (= Die griech. chriftl. Schriftfteller etc., Bd. 32.) —
Eine deutfche Überfe^ung gibt Gunkel in Kau^fch, Die Apokryphen II,

231—401, eine englifdie G. H, Box, The Ezra-Apocalypfe, L, 1912 und

Box in Charles, The Apocrypha 11, 542—624, Vgl. noch Thackeray, art,

Esdras, second book of, in Hastings D. I, 763—766, Schürer III, 315—335,

Lagrange, Notes sur le messianisme au temps de Jesus, Rb 1905 (p. 481

bis 514), p. 486-501, Vaganay, Le probleme eschatologique dans le IV e

livre d'Esdras (These). Paris 1906 Jos, Keulers, Die eschatologifche Lehre

des vierten Esrabuches (Bibl. Studien 20, 2 u. 3) Freiburg i. B. 1922.

^) Befonders durch Bensly ift es üblich geworden (vgL Violet p. XIII),

die Kapitel 1—2 fünftes und 15—16 fechstes Buch Esdras zu nennen.

Eine deutfche Überfe^ung gibt W. Weinel in Hennecke, Neutaftament.

Apokryphen 1904, 305-318; vgl, auch deffen Erklärungen zu 5, und 6,

Esdras in Hennecke, Handbuch der neuteft. Apokryphen 1904, 331—339.

Es gibt 2 Rezenfionen des lateinifchen Textes von Kap. 1—2, eine ur-

fprünglichere und ältere (fpanifdie) und eine jüngere (franzöfifche). Die-

felben find nebft Einleitung und Kommentar herausgegeben von M. J.

Labourt, Le cinquieme livre d'Esdras, Rb, 1909, 412—434,

Die Kap, 15—16 enthalten eine Ankündigung des Weltuntergangs.

Sie find anfdieinend als Anhang zu 4 Esdras 3 —14 gefchrieben und zwar

urfprünglich griechifch. Der griechifche Text von 15, 57—59 ift im J. 1909

unter den Oxyrhynchers Papyri gefunden und mit andern von Grenfell

und Hunt veröffentlicht worden (Box p. XIII).

Die meiften Kritiker, die in 5 Esdras zeitgenöffifche Anfpielungen,

z. B. in 15, 10—12 auf die Unruhen in Alexandrien unter Gallienus

(260—268) fehen, zur Zeit, als zwei Drittel der Bevölkerung durch Hunger
und Peft vernichtet wurden (Bus. H. E, 7, 21, 22), halten die Abfaffung

um das Jahr 268 (vgl, u. a. A. v. Gutfchmid, Die Apokalypfe des Esra und

ihre fpäteren Bearbeitungen, ZWTh 1860, S- 1—24 (= Kleine Schriften II,



602 Zweiter Abfchnitt. Die innern foz. u. fittl. Zuftände des jüd. Volkes.

zurüdczuführen.^) Allein das eigentliche Werk, Kapitel 3-14,

war urfprünglidi hebräijdi gefdirieben.^)

210 ff.; James 1. c. p. XXVIII; Thackeray p. 766) für wahrfdieinlidi.

Allein die dafür vorgebraditen Gründe find nicht durdifdilagend.

In Kapitel 1—2 wird (1, 5—2, 9) dem Volke Ifrael zur Strafe für

feinen Unglauben und feine Sünden die Verniditung angedroht. Die aber

den Sohn Gottes in der Welt bekannt haben, werden die ewige Ruhe

erhalten, denn nahe ift der, welcher am Ende der Welt kommt. Nie

verlöfchendes Licht wird ihnen leuditen in alle Ewigkeit (2, 10—47).

Die 2 Rezenfionen des lateinifdien Textes gehen nicht auf verfdiiedene

Vorlagen zurück, fondein die jüngere erklärt oder ergänzt einzelne

Stellen Vgl. Labourt p. 419^ der auch gegen die herrfdiende Meinung

von dem griediifdien Urfprung der beiden Kapitel die Meinung vertritt,

fie feien lateinifdi abgefaßt.

Das Buch benu^t auch die Offenbarung des hl. Johannes (2, 38—40;

vgl. Geh. Off. 19, 17; 7, 9), ift aber feinerfeits ftark in der Liturgie der

römifdien Kirdie benu^t. Vgl. 2, 35 (lux perpetua lucebit) in Commune
Mart. temp. pasch. Resp. zur 4. lectio und Ant. zur 3. Noct. und zum
Magnificat; 2, 34-35 (Requiem aeternam ... et lux perpetua) im

Officium defunctorum; 2, 45 (modo coronantur et accipiunt palmas) in

Comm. Apost. Resp. zur 6. lectio; vgl. auch 2, 36—37 (accipite jucundi-

tatem etc.) im introitus fer. III post Pentec. — In einem Miffale aus

dem 11. Jahrhundert, in einer Messe De communi plurimorum martyrum,

fleht 2, 42—48 als Epiftel. Vgl. de Bruyne, Une lecture liturgique em-
pruntee au quatrieme livre d'Esdras (Rev. Benedictine 1908, p. 358—360).

Vgl. auch Sdiürer III, 331 und Labourt p. 419,

Le^terer meint p. 419 s., befonders aus dem Gebrauche des Aus-

drucks requies für das glückfelige ewige Leben in 2, 34 fchliegen zu

dürfen, daß man hödift wah'rfcheinlidi zu Rom und zwar im 6. Jahrhdt.

den Urfprung der Kapitel 1—2 fuchen muffe. Der Gebrauch fei gothifdi-

gallikanifchen Urfprungs und fei, wie fich aus den römifdien Grabfdiriften

ergebe, erft gegen Ende des 5. Jahrh. der römifdien Frömmigkeit ver-

traut geworden. Der Verfaffer lebe ganz in der Erinnerung an die Akten

der Märtyrer und die Darftellungen in den römifdien Katakomben und

Bafiliken. Es ift auffallend, daß die liturgifche Verwendung des 5. Buches

Esdras sich allem Anfchelne nach auf Rom befchränkt hat (vgl. Labourt

420).

Wahrfcheinlich ift die Schrift entftanden in Rom. Von einer eigent-

lichen Verfolgung ift nicht die Rede. Es heißt von den Gekrönten nur,

daß fie den Namen des Herrn bekannt haben (2, 45) und tapfer für den

Namen des Herrn eingetreten find. (Weinel S. 307 meint, das Budi fei

wahrfdieinlidi während des 2. Jahrh. im Abendlande entftanden; Barden-

hewer 2, 649 „jedenfalls in den Tagen der Märtyrer, alfo in vorkonftan-

tinifdier Zeit;" über ältere Hypothefen vgl, Labourt 416 s,)

') Hilgenfeld, Messias Judaeorum, 1869, p, XXXVIII ff. Vgl. dort

p. 36 ff. die Rekonftruktion des griedi. Textes. Vgl. auch Box p. XI ff.

') S. Wellhaufen, Skizzen und Vorarbeiten. 6. Heft. B. 1899,
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Es enthält fieben Vifionen, d. h. angebliche Offenbarungen

eines Engels an Esdras in der babylonifdien Gefangenfdiaft.

In der erften (3, 1-5, 20) antwortet der Engel dem Esdras,

der darüber geklagt hat, daß Ifrael Babylon, weldies doch

fdilimmer als Ifrael fei, unterworfen worden ift, Gottes Wege
feien unbegreiflich. Ehe das Böfe vergehe, muffe zuerft die

Stätte der böfen Saat verfdiwunden und die Zahl der Ge-

rechten voll fein. Die noch bevorftehende Zeit werde aber

nicht länger dauern als die bereits vergangene. Dann werden

die Zeichen der legten Zeit angegeben. Auch im zweiten

Abfchnitt (5, 21—6, 34) wird auf neue Klagen des Esdras,

dag Gott fein Volk den Heiden preisgegeben habe, wieder

auf die Vorfehung verwiefen. Die Schöpfung fei fdion über

die Jugendkraft hinaus. Dann werden die legten Zeidien,

weldie dem Ende vorausgehen, geoffenbart. — Als nun

wieder Esdras klagt, da]§ Ifrael nicht die W^elt, die ihm ge-

höre, befi^e, hört er, dag wir, ehe wir in das weite Meer

kommen, zuerft den Fluß durdifdiiffen muffen (6, 35 ff.), wo-

rauf eine Sdiilderung der meffianifchen Zeit gegeben wird.

„Mein Sohn der Gefalbte" wird 400 Jahre herrfdien und

dann mit allen Menfchen herrfdien. Sieben Tage fpäter ftehen

die Toten auf und folgt das Gericht (7, 26-35). Es erfcheinen

die Orte der Pein und der Erquickung. Der Geredeten gibt's

nur wenige, der Böfen viele. Denn das Seltenere ift koft-

barer. Tro^ ihrer Vernunft handelten die Böfen böfe und

bradien das ihnen gegebene Gefe^. Es gibt nach dem
Tode bis zur Erneuerung durch die Schöpfung eine fieben-

fältige Pein der Böfen und eine fiebenfältige Freude der

Guten. Am Tage des Gerichtes können die Gerechten nicht

für die Gottlofen eintreten (7,36-105).^ Das können fie nur

in diefem Leben. Esdras fagt, alles Verderben fei durch Adam
gekommen. Der Engel weift aber auf die Gottlofigkeit der

Menfchen hin, die ihr Unglüdc felbft verfchulden (7, 106-139).-)

In Kapitel 8 wird ebenfalls gefagt, daß viele erfchaffen, aber

nur wenige gerettet werden (8, 1-62). Dann werden auf

S. 234-241. Gunkel 1. c. 333. Schürer, Theol. Ltrztg. 1899, Sp. 366.

Box p. XIII—XIX u. in Charles, The Apocrypha II, 547 ff.

Die Verfe 7, 36—105 ftehen nicht im Texte der Vulgata.

'^) Nach der Vulgata find es die Verfe 7, 36—69.
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die Frage, wann das Ende Jein werde, neue Zeichen an-

gegeben (8, 63-9, 25). - In der vierten Vision (9, 26- 10, 60)

{ieht Esdras eine Frau, die über ihren am Hodlizeitstag ver-

ftorbenen Sohn trauert, die aber plö^lidi verfdtiwindet und

an deren Stelle eine neu erbaute Stadt erfcheint. Die Frau

ift Sion. Der Tod ihres Sohnes zeigt den Untergang Jeru-

falems an. Die neu erbaute Stadt aber i{t das himmlifche

Jerufalem, welches die Stelle des irdifdien einnehmen wird.

-Nunmehr fieht Esdras (11, 1-12,39) einen Adler (Rom)

mit zwölf Flügeln und acht daraus wadifenden Gegenflügeln

und mit drei Köpfen, welche nacheinander regieren, bis der

Löwe (der Meffias) über den Adler das Urteil fpridit und

der ganze Leib des Adlers in Flammen aufgeht. — In der

lechften Vifion (13, 1-58) fieht Esdras im Traum aus dem
Herzen des Meeres einen Mann, den Meffias, auffteigen und

auf den Gipfel des Sionsberges treten. Der Mann verniditet

feine Feinde durch den aus feinem Munde ausgehenden

Flammenhaudi und Feuerftrom, d. h. durch fein bloßes Ge-

heiß. Er ruft ein anderes friedliches Heer zu fidi, nämhch

die verlorenen zehn Stämme Ifraels. Die Stunde feines Kom-
mens ift aber unerforfchlich wie die Tiefe des Meeres. — In

der legten Vifion 14, 1-47 wird dem Esdras befohlen, die

Gefichte geheim zu halten und fidi bereit zu machen, aus

diefer Zeitlichkeit zu wandern. Auf göttlichen Befehl diktiert

er, da das Gefe^ Gottes verbrannt ift, fünf Männern 40 Tage
lang. Von den 94^) Büchern, welche fie in der Zeit fchrieben,

foUen die 24 erften (die kanonifchen Bücher des Alten Te-

ftamentes) allen, die übrigen 70, die iBücher der Myfterien,

nur den Weifen des Volkes übergeben werden. Und Esdras

ward entrückt und an die Stätte feiner Genoffen aufgenommen.-)

') So ift nach der fyrifdien, äthiopifdien, armenifdien und einer

arabifdien Überfe^ung- zu lefen. Der Text der Vulgata hat ducenti

quatuor, Bensly 1. c, p. 72 und Violet S. 428 DCCCCIIII = 904.

'^) Über den einheitlidien Charakter des ganzen Werkes vgl. u. a.

Gunkel, S. 350 f. Daß das vierte Buch Esdras verfchiedene Überliefe-

rungen enthält, \o dag bald die Menfdien im allgemeinen, bald das Volk

Israel im befondern in den Vordergrund tritt (vgl. Volz, Jüdifdie Escha-

tologie von Daniel bis Akiba, Tüb. und Leipzig 1903, S. 31 ff.), hängt

.mit dem Charakter des Verfajfers zufammen, der hinter der nationalen

Not [eines eigenen Volkes die allgemeine Not menfchlicher Sünde und
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Der innig religiöfe, von allem Phantaftifchen und Über- Bedeutung

triebenen fidi fern haltende Standpunkt und der reiche, durch- ^"^ ^^'^^

weg an das Alte Teftament, z. B. das Budi Job, fich an- ^[^^g^^^^
lehnende Inhalt des vierten Esdras-Budies rechtfertigen feine

große Verbreitung und Wertfchä^ung, wie fie fich fchon in den

vielen Überfet;ungen kundgibt. Durdi das Ganze geht der Ton
der wehmütigen, nie in wilde Rachfucht ausartenden Klage

über das Schickfal Ifraels, die geringe Zahl der Geretteten ^)und

den Tod des Meffias und aller mit ihm Lebenden.-) Der

Verfaffer fteht in feinem univerfaliftifdien Ausblick auf alle in

Sünde und Elend daliegenden Menfchen, welche alle Gottes

Gebote haben und alle gerichtet werden, ebenfo hoch da,

wie in der traurigen und doch wieder tröftlichen Zuverfidit,

dag das Gefe^ in feiner Herrlichkeit bleibt, auch wenn Sion

nicht mehr ift und die, welche das Gefe^ erhielten, wegen
ihrer Sünden verloren gehen.^)

Die einzige Stelle des lateinifchen Textes, welche ficher Interpolation.

eine chriftliche Interpolation enthält, ift 7, 28 f., wo ftatt

„Meffias" Jefus fubftituiert ift!*)

Auf die Zeit der Abfaffung des fchon von Clemens Alexan- Die

drinus angeführten Werkes kann man aus der Bemerkung, Abfaffungs-

dafe diefe Welt mit der Herrfchaft Edoms endigen und die^®^^
des vier-

zukünftige mit der Herrfchaft Ifraels beginnen werde, nichts ^^ ."

des Böfen in der Welt überhaupt erblickt. Aus diefem Grunde find die

Verfuche, auch in diefem Buche mehrere Quellenfchriften und überall Ein-

fdiübe des Redaktors darzutun (vgl. besonders Kabifch, Das vierte Buch

Esra 1899; De Faye, Les apocalypses juives, Lausanne 1892; Box, The

Ezra-Apocalypse XXII ff. und in Charles, The Apocrypha II, 542 u. 549 ff.)

mit Recht fa[t allgemein abgelehnt worden. Vgl. Revue des Etudes

Juives, tome XXXIX (Paris 1899) p. 140. Gunkel 351. Schürer III, 328.

Keulers S. 41 ff.

4 Esdr. 8, 3.

2) L. c. 7, 29.

3) L. c. 9, 27.

*) 4 Esdr. 13, 31 enthält Anklänge an Matth. 24, 7. Selbft in

Kapitel 7, wo das Wort „Jesus" (ich findet, hat man die den Chriften

doch [icher anftögige Stelle 7, 28 vom vierhundertjährigen ftatt des

taufendjährigen Reiches ebenfo flehen laffen, wie in 7, 29 das blog von

dem äthiopifdien Überfe^er getilgte „et morietur filius meus Christus".

In 12, 34 wird die Parufie als nicht gleichzeitig mit dem Weltgericht

vorausgefe^t, was natürlich auch den nichtdiriftlichen Charakter des

Werkes beweift.



606 Zweiter Abfdinitt. Die innern foz. u. fittl. Zuftände des jüd. Volkes.

Sidieres fdiliefeen; Denn unter Edom ift weniger an die

Herodeer, die übrigens auch bis gegen Ende des erften

diriftlidien Jahrhunderts, regierten, als an die Römer zu

denken/) Aber in den Bemerkungen, da)^ die Mauern von

Jerufalem niedergeriHen, die Stadt verbrannt, der Tempel

zerftört, das Volk weggeführt fei,^) wird die Zerftörung Jeru-

falems durch Titus als bereits gefdiehen vorausgefe^t.

Nodi genauer wird die Zeit des Entstehens des Werkes

in Kapitel elf und zwölf angegeben. Unter dem Bilde des

Adlers mit drei Häuptern und zwölf Schwingen, aus denen

acht Gegen- oder Unterjchwingen wudifen, ift das römifche

Kaifertum mit feinen Herrfchern feit Cäfar und feinen Thron-

Prätendenten verfinnbildlicht.^) Die drei Häupter find, wie

man aus guten Gründen je^t allgemein annimmt,*) Vefpafian,

Titus, von dem man allgemein glaubte, er fei von feinem

Bruder Domitian ermordet worden,^) und Domitian felbft.

Unter den zwölf Schwingen verfteht man römifche Kaifer von

Cäfar bis Nero nebft Galba, Otho, Vitellius und den drei

Ufurpatoren Vindex, Nymphidius und Pifo Licinianus,®) unter

den Gegen- oder Unterfchwingen ') römifche Generale, welche

') In rabbinifchen Schriften bezeichnet Edom gewöhnlich Rom. Vgl.

Buxtorf, Lexicon chald,, Basil. 1639, col. 29 sqq. Levy, Neuhebr, und

chald. Wörterb. I., L. 1876, S. 29. Langen S. 125 f.

2) 4 Esdr. 11, 42. 12, 44:- 10, 21. 5, 28. 10, 22.

3) Vgl. die verfchiedenen Erklärungen der Adler-Vision in Schürer III,

318 ff. S. auch Thackeray, p. 765. Gunkel S. 345 und 352.

*) Vgl. Gfrörer, Das Jahrhundert des Heils, 1838, I, 69 ff.

4 Vgl. zu 4 Esdr. 11, 35 und 12, 28 Aurelius Victor Caes. 10

und 11, wo ausdrüdclich gefagt wird, Domitian habe den Titus vergiftet.

«) Vgl. Schürer 111, 326 f.

') Lagrange, Notes etc. p. 497 s. meint, anfangs hätte es in der

Befdireibung des Adlers nur fechs Flügel auf der rechten und fedis

Gegenflügel auf der linken Seite gegeben. Da fich die Anfidit des Ver-

fafjers über das Ende der Welt nicht realifiert habe, habe man einfach

die Zahl der Flügel verdoppelt und |tatt fechs acht Gegenflügel ange-

nommen. Auch Vaganay, Le probleme etc. p. 19 ss. meint, da die erfte

Beredinung durch die Gefchichte felbft als unriditig bewiefen fei, fei fie

von einem Lefer des 3. Jhrdts. durch die Zutat der acht Gegenfchwingen

verändert worden. Allein zu derartigen Vermutungen gibt der Text

keine Berechtigung. — In ähnlicher Weife fuchen Box p. 365 ff. und

Keulers S. 116 ff, die Vifion zu erklären. Nadi erfterem ftellten die 12

Flügel die 6 julifchen Kaifer, Caefar, Auguftus, Tiberius, Caligula, Clau-
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in den Jahren 68 — 70 Anfprüdie auf den Thron machten.

Da der Verfaffer nun das Ende des dritten Hauptes erft nach

dem Auftreten des Meffias erwartet, das Ende des zweiten

dius, Nero dar. Diefe Flügel feien paarweife gerechnet, um ihre größere

Würde und Macht zu fymbolifieren. Die 3 Häupter feien die flavifchen

Kaifer; die 8 Gegenflügel ftellten Vindex (f 6. März 68), Nimphidius (einige

Monate fpäter), Galba, Otho, Civilis (f Juni 69) und Vitellius (f Dez. 69)

vor. Die 2 kleinen diefer Flügel, vi^eldie das le^te Haupt überleben

follten, bezeidineten wahrfdieinlich römifche Statthalter oder Generale.

Im J. 120 habe ein Redaktor die Adlervifion mit andern Schriften im

Esrabuche zu einem Bande vereinigt. Er habe die 3 Häupter mit Trajan,

Hadrian und Lucius Quietus identifiziert; die 12 Flügel aber mit den

6 Juliern und Galba, Otho, Vitellius, Vefpafian, Titus und Domitian.

Eine genügende Erklärung der 8 kleinen Flügel fehlt, zudem ift die

Annahme eines Redaktors aus dem Jahre 120 n. Chr. unbewiefen.

Keulers S. 118 f. —
Keulers felbft geht (S, 116 ff.) zur Beftimmung der Abfaffungszeit

des Buches von dem Datum 3, 1. 29 „im 30. Jahre nach dem Untergange

der Stadt" aus. Er verfteht es wörtlidi vom Jahre 100 n. Chr. Er nimmt
mit Lagrange an, daß urfprünglich nur von 6 Flügeln und 6 Gegenflügeln

die Rede war. Die 6 Flügel feien die 6 Julier, die 3 Häupter die 3

Flavier, die Gegenflügel Galba, Otho, Vitellius, Civilis, Nerva u. Trajan.

Die 2 Gegenflügel 11, 22 habe der diriftliche Interpolator, der audi in

11, 1; 12, 14, 16 die Zahl 6 in 12 und in 12, 20 die Zahl 6 in 8 geändert

habe, eingefdialtet, weil er mit der Verdoppelung der Flügel noch nicht

ganz auskam.

Die Sdiwierigkeit liegt darin, dag der Verfaffer, wenn er die Adler-

vifion während der Regierung Trajans verfaßte, tro^dem noch den

Meffias vor dem Tode des 3. Hauptes, des Domitian (81—96), erfcheinen

läßt. Keulers fucht die Schwierigkeit durch die Annahme zu löfen, daß
man feit Daniel geglaubt habe, es muffe beim Erfdieinen des Meffias an

der Spi^e des Weltreiches ein gewaltiger und graufamer Herrfcher als

Gegner des Meffias flehen. Für die Rolle feien Nerva und Trajan nidit

geeignet gewefen, wohl aber Domitian. Mit deffen gewaltfamem Tode
habe das meffianifche Geficht fdion eingefe^t.

Die Zahl 30 in 3, 1. 29 kann wohl als runde Zahl — Gunkel meint,

es fei eine ungefähre Beftimmung — angefehen werden, wie ja auch faft

alle Erklärer die Abfaffungszeit des Budies aus der Adlervifion zu

beftimmen fudien. Keulers S. 120 meint, bei der Annahme, daß unfer
Budi vor dem Tode Domitians gefdirieben fei, bleibe es unerklärlich, wie
der Verfaffer erwarten konnte, es würden nach dem Tode diefes Kaifers
nodi zwei Kaifer regieren. Es find nach 11, 24. 12, 1 f. 29 „die, die der
Höchfte für fein (des Adlers) Ende vorbehält; ihre Herrfchaft wird fchwach
und ftürmifdi fein" (12,29). Sie haben fomit eine fymbolifdie Bedeutung.
Vgl. Lagrange p. 497 s.: Les deux derniers ailerons tenus en reserve
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Hauptes aber fdion kannte/) muf; das Werk unter Domitian

(81-96) gefchrieben fein.

Der Zweck Zweck des Buches war, die Juden wegen der Zerftörung
des vierten Jerufalems und ihrer politifdien Leiden überhaupt durdi den
Budies Hinweis auf die Erfüllung der feiigen Hoffnungen im Jen-
Esdras. r ., , ..r*

feits zu troften.

In der Anlage, dem Zwecke und häufig auch in den

Gedanken ftimmt das vierte Buch Esdras mit der (fyrifchen)

Barudiapokalyple überein.

b) Die Apokalypse Baruchs.

Zufammen- Unter dem Namen des Verfaffers des kanonifchen Budies
fetjung und ßarudi, des Gehilfen des Jeremias, find mehrere Sdiriften
Inhalt der

^yf uns gekommen. Die wichtigfte ift die fyrifche Baruch-

Barudis. apokalypfe, welche ihren Namen davon führt, dag fie nur

in einer fyrifchen Überfe^ung erhalten ift.^) Das Werk be-

anfprucht, die Offenbarungen mitzuteilen, weldie dem Barudi

unmittelbar vor und nach der Zerftörung Jerufalems durdi

die Chaldäer zuteil geworden waren. Der Verfaffer fpricht

als Barudi in der erften Perfon. In Kapitel 77 Vers 19 wird

ein Brief Baruchs an 9^/2 Stämme jenfeits des Euphrats er-

wähnt, der auch in Kapitel 78 — 87^) mitgeteilt wird und von

ne sont peut-etre lä que comme une Image des troubles que l'auteur

prevoyait ä la mort de Domitien, convme avant-coureurs de la defaite

de l'aigle. II ne pouvait considerer comme un temps miserable les

regnes de Nerva et de Trajan; apres Domitien il ne voit plus rien de

distinct. II augurait mal de l'avenir, parceque la fin etait prodie."

') 4 Esdr. 11, 35 ff.

'') Veröffentlicht nach einer Handfdirift des 6. Jhrdts. von Ceriani,

Monumenta Sacra et profana, t. V, fasc. 2., Mediol. 1871, p. 113—180 und

photolithographifch im letjten Teile der Translatio Syra Pescitto Veteris

Testamenti. 2 Bde. Mediol. 1876—83. Eine lateinifche Überfetjung gab

zuerft Ceriani, Mon. sacr. I, 2, Mediol. 1866, p. 72—98, eine englifche

Charles, The apocalypse of Baruch, L. 1896 und Charles, The Syriac

Apocalypse of Baruch in The Apocrypha II, 470— 526, eine deutfche

Ryf[el in Kaut3fdi, Die Apokryphen II, 404—446 und Violet (f. o. S. 600, 5).

Die Ausgabe von M. Kmosko, Patrologia Syriaca (ed. Graffin) vol. II,

Paris 1907, col, 1056—1237 enthält den fyrifdien Text mit der lateinifchen

Überlegung Cerianis, einer Einleitung und kritifchen Anmerkungen. —
Vgl. auch Szekely, Bibl. apocr. 1, 261-284.

3) Diefer Teil des fyrifchen Textes, cap. 78—87 war fdion u. a. in
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der Zerjtörung Jerufalems und der zukünftigen Erlölung der

gefangen Fortgeführten handelt und ein Brief an 2 Vs Stämme

in Babel, welcher aber im je^igen Texte fehlt.

Das Budi zerfällt wie das vierte Buch Esdras in fieben

Abfchnitte. In den erften drei Abfchnitten (Kap. 1 - 12) wird

von dem Untergang Jerufalems und des Reiches Juda durch

die Chaldäer - nicht diefe, fondern Engel zerltören die

Mauern der Stadt -und der Wegführung des Volkes, welches

Jeremias in die Gefangenfchaft begleitet, geredet. Baruch

weint und wehklagt über Jerufalem. Gott fagt ihm (13-20),

dag audi über die Heiden einft das Strafgeridit kommen
und das Glüdc der Böfen und das Unglück der Guten fdiliefe-

lidi ausgeglichen wird. Im fünften Abfchnitte (Kap. 21-46)

wird eine Zeit der Drangfale, weldie über die ganze Erde

kommen werde, vorausgefagt. Danach wird der Meffias an-

fangen, fidi zu offenbaren, und es wird eine Zeit der Freude

und Herrlichkeit anbrechen. Dann wird der Meffias in Herr-

lidikeit (in den Himmel) zurückkehren und die Gerechten

werden auferftehen, die Gottlofen aber vor Angft vergehen,

weil das Ende der Zeit da ift. Im Kapitel 35-40 folgt die

Vifion vom Walde, dem Weinftock, der Quelle und der

Zeder. Dem Walde gegenüber wuchs nämlich ein Weinftock,

unter dem eine Quelle hervorquoll, deren Waffer den Wald
verwüfteten, nur eine Zeder blieb übrig. Aber auch diefe

wird entwurzelt und verbrannt. Die Vifion bezieht fidi auf

die vier Weltreiche, deren le^tes (das römifche Weltreich)

die Herrchaft behält, bis der Meffias kommt, welcher die

le^te Zeder des Waldes, den legten Regenten, töten wird.

Des Meffias Herrfchaft aber wird dauern, bis fich die Zeiten

vollenden. In dem fechften Abfchnitt (Kap. 47-77) erhält

Baruch neue Offenbarungen über die Drangfale der legten

Zeit, aber auch (Kap. 49—52) über die neue Leiblichkeit der

auferftandenen Gerechten und ihre Herrlichkeit wie die Qual

der Verdammten. In einer neuen Vifion (53—76) fieht Baruch,

wie aus einer aus dem Meere auffteigenden Wolke, welche

die ganze Erde bedeckte, zwölfmal bald fchwarzes, bald

der Parifer und Londoner Polyglotte gedruckt. Eine neue Rezenfion

des Textes auf Grund von 10 Handfdiriften gibt Charles 1. c/p. 124— 167.

Feiten, Neuteftamentlidie Zeitgefdiidite. I. 2. u. 3. Aufl. 39
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helles Waffer auf die Erde herabregnet, bis am Ende nadi

dem fchwarzen Waffer der helle Bli^ kommt, der die Erde
erleuditet, die Länder heilt und über die ganze Erde herrfdit.

Unter den Waffern wird die jüdifdie Gefdiidite von Adam bis

zum Meffias verfinnbildlidit. Das elfte fchwarze Waffer bedeutet

die zur Zeit Barudis eingetretene Trübfal, den Untergang Je-

rufalems und die babylonifdie Gefangenfdiaft; das zwölfte helle

Waffer aber den Wiederaufbau der Stadt und die Wieder-

herftellung des Gottesdienftes. Das le^te fchwarze Waffer

zeigt die Zeit der hödiften Drangfal an. Die, welche nidits

waren, werden fidi der Herrfchaft über die Mäditigen be-

mächtigen und es kommen große Trübfale. Wer all den

Übeln entgeht, mag er nun gefiegt haben oder befiegt

worden fein, wird den Händen des Meffias überantwortet.

Er ift der helle Bli^, deffen ewige fegensreiche Herrfchaft

fchliejslich (72-74) gefchildert wird. Barudi erhält nun die

Weifung, das Volk zu belehren, daß es in der legten Zeit

nicht fterben wird. Er ermahnt das Volk. Im legten Ab-

fchnitt, Kapitel 78-87, wird Baruciis Brief an die 9^2 Stämme
mitgeteilt, worin das Gericht Gottes als gerecht erklärt, das

zukünftige Gericht Gottes über die Bedränger des Volkes

und deffen einfüge Erlöfung vorhergefagt und zur Buge

und zur Treue gegen Gott und das Gefe^ ermahnt wird.

Die Einheit- Ein Grund, die Einheitlichkeit des Buches zu bezweifeln
lichkeit des und an mehrere Quellenfchriften und Bearbeiter desfelben
Buches.

2u denken,^) liegt nicht vor. Denn wenn auch in einzelnen

Teilen mehr eine optimiftifche, in andern mehr eine peffi-

miftifche Anfchauung über das Gefchick Ifraels in den Vorder-

grund tritt und an einigen Stellen von Sieg und Segen, an

andern vom Verderben in der Welt und vom kommenden
Übel geredet wird, fo ift das doch nichts anderes, als was

fich auch im Alten Teftamente findet, welches bald von der

Herrlichkeit, bald vom Leiden des Meffias redet.

') Nach dem Vorgang von Kabifdi und De Faye ift dies am radi-

kalften von Charles 1, c. p. LIII ff. gefdiehen (vgl. auch Charles, art.

Baruch, Apocalypse of, in Hastings D. I, 250), S. dagegen auch Schürer III,

312 und Giemen, Die Zufammenfe^ung des B. Henoch, der Apok. des

Barudi und des vierten Budies Esdras, Stud. und Krit., 1898 (S. 211 ff.),

S. 227 ff. Vgl. auch Ryssel, 407—409.
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Jedenfalls ift die Sdirift nadi der Zerftörung Jerufalems Abfaffungs-

durdi Titus abgefaßt. Denn es wird Kapitel 32, 2-4 ge- ^^*^-

weisfagt, daß Jerufalem nadi der Zerftörung durdi Nebukad-

nezar wieder erbaut, dann aber wieder zerftört werde und

fo bleibe, bis die Stadt ewig in Herrlidikeit gekrönt werde.

Die fdion oben erwähnten Berührungspunkte mit dem Verhältnis

vierten Budie Esdras^) find fo zahlreich, dag der Verfaffer ^^"^ ^^e^^®"

des einen Buches das andere gekannt und benu^t haben " ^ ^
^^^'

muJE». Aber wenn man fidi audi darüber einig ift, fo ift doch

die Frage, weldies Werk das ältere fei, verfchieden beant-

wortet worden und lägt fich, da es an ausfdilaggebenden

Gründen fehlt, kaum anders als nach fubjektivem Empfinden

beantworten, zumal beide Verfaffer auch aus der Überlieferung

gefdiöpft haben. Wahrfdieinlidi ift aber das vierte Buch

Esdras das ältere, da der Verfaffer den des Baruchbudies

an Tiefe und Hoheit des Geiftes weit überragt und deshalb

fdiwerlich feine Gedanken von ihm geborgt hat.^)

Dagi der fyrifche Text des Baruchbudies aus dem Grie- Die Sprache

chifchen gefloffen ift, wird in der Überfchrift gefagt,^) und ."^^^

ergibt jich auch aus Innern Gründen.*) Vermutlich war es "^^^'"^ ^

aber urfprünglich wie das vierte Esdrasbuch hebräifdi ge-

fchrieben.'*)

Das Werk zeigt an manchen Stellen Berührungspunkte Berührungs-

mit dem Neuen Teftamente, an manchen ift es direkt durch punkte mit

dasfelbe beeinflußt worden.«) Befonders auffallend find die ^^"^ ^- '^•

^) Vgl. Langen, Commentatio qua Apocalypsis Barudi anno supe-

riore primum edita illustratur. Frib. 1867, p. 6-8. Charles 1. c.

p. LXVII—LXXVI und in Hastings D. I, 251. Ryssel 404 f.

2) Für die Priorität des 4. Esdrasbudies find u. a. Langen a, a. O.,

Hilgenfeld, Messias Judaeorum p. LXIII sq., Hausrath IV, 88 f., Qunkel
a. a. O. S, 351 f., Lagrange, Notes etc. p. 508 ss., B. Violet, Esra Apo-
kalypse II, LXXXI sqq , für die des Barudibuches Charles 1. c. p. LXXII f.,

Sdiürer III, 309 ff. und Ryssel 405 ff. eingetreten.

^) Es handelt fidi um die Überfchrift in einer fyrifdien Handfdirift c.

Vgl, Charles, The Apocrypha II, 471 f. Ein Fragment der griediifdien

Überfe^ung wurde von Grenfell und Hunt entdedct und in den Oxyrhyn-
chus Papyri, III, 3—7 veröffentlidit, darnach auch von Charles I.e. zu 12,

1—5; 13, 1-2. 11—12; 14, 1—3.
*) Charles p. XLIII f. Ryssel 410.

^) Vgl. Charles p. XLIV—LIII u. in The Apocrypha II, 473. Schulthefe
in Theol. Ltrztg. 1897, S. 238^241. Ryssel 410 f.

«) Vgl. Charles p. LXXVI—LXXIX. Er verwei[t u. a, auf 51, 15 und

39*
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vielen Beziehungen auf den Römerbrief, ^) Die Ausführungen

in 54, 14—19 machen fogar den Eindruck,^) als ob fie gegen

die Beweisführung des heiligfen Paulus im Römerbrief 5, 12 ff.

gerichtet fein follen. Ebenfalls recht auffallend ift 48, 42 der

Ausdriick „die erfte Eva", welche vielleicht eine diriftliche

Glofie ift, jedenfalls aber an den Gegenfa^ zur Mutter Gottes

erinnert.

Es liegt der Gedanke nahe, daj5 die Baruchapokalypfe

zu Rom vielleicht von einem der dorthin durch Titus depor-

tierten Juden gefchrieben ift. Das würde auch die Bekannt-

fchaft mit dem Römerbriefe Erklären.

Die fog. Para- Das fyrifdie Barudibudi i[t in einem jüngeren Barudibudi benutit,^

lipomena Je- weldies die legten Sdiickfale des Jeremias legendarifdi erzälilt und ur-

remiae, ein fprünglidi griechifdi, dem Anfdieine nadi; im zweiten chriftlidien Jahr-

jüngeres Ba- hundert gefdirieben ward. In den griechi,fdien Handfchriften heißt diefe

ruchbuch. Schrift gewöhnlich „Paralipömena des Jeremias". So wie fie vor-

liegt, muß fie aber als ein diriftlidies Werk angefehen werden, da fie

fogar von den zwölf Apofteln redet.

Das Origenes erwähnt*) eine Schrift des Propheten Barudi, in welcher

griechifdie von 7 Welten oder Himmeln gefprochen werde; Vielleidit ift eine vor

Baruchbuch.
jy^^tth. 16, 26; 54, 10 und Luc. 1, 42; 21, 13 und 1 Kor. 15, 19; 49, 2

und 1 Kor. 13, 35; 52, 6 und Jakobusbr. .1, 2; 51, 11 und Apoc. 4, 6,

') Vgl. 17, 3. 23, 4. 54, 15. 19 mit Rom. 5, 12 ff.; dann 32, 6. 39, 7

mit Rom. 8, 19; 23, 4 mit Rom. 11, 25; weiter 14, 8 f. 20, 4. 21, 10.

54, 12 f. 75 mit Rom. 11, 35; dann audi 14, 9. 20, 4. 75, 1—5 mit Rom.

11, 33 f. Vgl. den Kommentar zum Römerbriefe von Sanday and Headlam,

3.. ed. Edinburgh 1898, p. 137 f. 207 f. 335. 340 f.

^) So fagt Edersheim, The life and times of Jesus the Messiah,

2 ed. L 1884, II, 658. Immerhin fpredien aber die Stellen 17, 3. 23, 4

und 48, 42 dagegen.

^) Es ift in griechifcher, äthiopifdier, armenifdier und flavifdier Sprache

erhalten. Vgl. Ryssel 1. c. p. 402 f. und befonders Sdiürer III, 393—395,

der das Buch nadi feinem in den griechifdien Handfdiriften gewöhnlichen

Titel „Paralipömena Jeremiae" nennt, und zwifchen dem chriftlichen Schlug

und dem urfprünglich jüdifchen Werk unterfcheiden will, weil Kap, 6, 13—14

und 8, 2 auf das oi<poQite6»ai der Juden von den Heiden, infonderheit

den heidnifchen Frauen, Wert gelegt werde. Das konnte aber doch ge-

wiß auch ein Chrift vom Standpunkte des Jeremias oder Barudi aus

tun. Der griediifche Text ift zuletjt veröffentlicht worden von Ceriani in

Monumenta sacra et profana, V, 1 Mediol, 1868, p. 9— 18 und von Rendel

Harris in The rest of the words of Barudli: a Christian apocalypse of

the year 136 A. D., the text revised with an introduction. London 1889.

— Über eine nodi unveröffentlidite äthiopifche Baruchapokalypfe und

andere Baruchliteratur vgl. Ryssel S. 403 f.

*) Orig. De princ. II, 3, 6.
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einigen Jahren veröffentlichte griediifch gefdiriebene „Offenbarung des

Baruch" eine verkürzte Bearbeitung desselben, ') obwohl hier nur von

5 Himmeln, welche dem Baruch von einem Engel gezeigt werden, die

Rede i[t. Im er[ten Himmel fieht er Menfchen mit Köpfen wie Rinder und

Hörnern wie Hirfdie. Es find die Menfdien, welche den Turm zu Babel

gegen Gott bauten. Die, welche den Rat zu dem Bau gegeben haben,

find im zweiten Himmel und haben Hundsköpfe und Hirfdifüge. Dann

fieht er (Kap. 4-10) den Drachen, deffen Bauch der Hades ift, und den

Ausgangsort der Sonne und den feurigen Sonnenwagen mit der Sonne

in menfdilidier Geftalt und den Vogel Phönix, welcher neben der Sonne

läuft und mit feinen Flügeln ihre Strahlen auffängt, und den Mond, der

in Qeftalt eines Weibes in einem Wagen von Rindern und Lämmern ge-

zogen wird. Im vierten Himmel fieht Baruch das Waffer, welches die

Wolken erhalten, um es für die Früchte der Erde regnen zu laffen, und

die Ebene, wo die Seelen der Gerechten zufammenkommen. .Der fünfte

Himmel (Kap. 11— 16) ift durch ein Tor gefchloffen, welches der Schlüffel-

bewahrer Michael öffnet, und Engel kommen mit Körbchen voll Blumen,

d. h. Tugenden der Gerechten. Andere Engel weinen, weil fie fdilediten

Menfchen zugewiefen find. Michael verkündet für die erfteren Lohn, für

die le^teren Strafe. Das Tor wird gefdiloffen und Baruch befindet fich

wieder auf der Erde.

Das Werk berührt fich mit dem'flavifchen Henochbudie *) und dem
fyrifdien Barudabuche,^) ift aber in feiner je^igen Qeftalt eine chriftlidie

Sdirift. Chriftlich ift wohl der ganze Abfchnitt in Kapitel 4 über den

Weinftodc als den Baum, durch den Adam verführt wurde, fidher aber

das Wort des Engels an Noe, dag das vom Weinftodc Gewonnene zum
Blute Gottes werde. Auch wird Jefus Chriftus der Immanuel direkt er-

^) Herausgegeben von James in Apocrypha anecdota, Second Series

(= Robinson, Texts andStudiesV, 1) Cambridge 1897, p. 83—94. Einen
Auszug aus dem griediifdien Text bietet die fdion 1886 von Novakovic
in Agram veröffentlidite flavifche Baruchapokalypfe, weldie im
Jahre 1896 von Bonwetfdi (Nachrichten d. Kgl. Gef. d. Wiff. zu Gott.

Ph. hist. Klaffe 1896, S. 94-101 nebft einer Einleitung 91-94) ins Deutfdie

überfe^t wurde. Eine englifdie Überfe^ung des flavifdien Textes von
Morfill fteht in James 1. c. p. 96-102. Über einen zweiten flavifdien

Text, den Tichonravon 1894 herausgegeben hat, vgl. W. Lüdtke, Beiträge
zu flavifdien Apokryphen in ZAW 1911 (Jahrg. 31), S. 219-222. Eine
deutfdie Überfet5ung des griediifdien Textes nebft Einl. von Ryssel

f.
in

Kau^fdi, Die Apokryphen II, 446-457; eine englifdie mit Einlage von
Charles in feinem Werk The Apocrypha II, 527-242. Ryssels Einteilung
des Textes ift von mir im folgenden zugrunde gelegt. — Vgl. noch
Hilgenfeld, Z f. wiff. Theol. 1897, S. 467-471 und Batiffol in der Rb VII

(1898), p. 303 s.

') Vgl. Cap. 7-9 mit flav. Henodi 11-15.
3) Vgl. Ryssel S. 447, weldier fidi an Bonwetfdi S. 92 f. anfdiließt.
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wähnt.') Ebenfalls i[t der Abfdinitt 13—16 voll an chriftlichen Anfpielungen.

So wird z. B. in Kapitel 15 das Wort des Herrn angeführt: Über weniges

|eid ihr treu, über vieles will idi euch fe^en! Gehet ein zu eures Herrn

Freude.«)

Es wäre ja möglich, dag es fidi i;i Kapitel 4 nur um einen dirift-

lidien Einfdiub in eine jüdifdie Sdirift handelt.^) Aber wenn die dirift-

lidien Stüdce aus dem Werke weggenommen werden, bleiben nur einige

phantaftifdie Träumereien übrig. Wahrfdieinlich handelt es fidi um eine

chriftlidie Apokalypfe irgend einer Sekte, und gehört die Hauptmaffe der

Schrift dem zweiten diriltlidien Jahrhundert an,*) hat aber auch fpätefe

Zufä^e.")

Die Apoka- Die Apokalypsen Abrahams, Elias und Sophonias können,

lypl'e Abra- Joweit [ie bekannt find, audi nicht als jüdifdie Schriften der neuteftament-

hams. liehen Zeit angesehen werden.

Die nur flavifch erhaltene Apokalypfe Abrahams*) enthält allerlei

Offenbarungen, weldie Abraham bei feiner zeitweiligen Verfe^ung in den

Himmel, namentlidi über die Gefchichte feines Gefchledites erhalten haben

foll. In ihrer je^igen Form ift fie aber chriftlich, da von dem gefdimähten

und gefdilagenen Manne (Chriftus), auf den die Heiden hoffen, geredet

wird,') und vermutlidi gnoftifch. Immerhin mag ihr eine jüdifche Sdirift

zugrunde liegen, welche aber fdiwerlidi in die von uns behandelte Zeit

hinaufreicht.*)

^) Harnack, Chronologie 1897, I. S. 566 weift auf Epiphanius haer.

45, 1 hin. Wir hören dort, dag nach den Severianern der Teufel Schlangen-

geftalt annahm, fich mit der Erde vermifdite und die Frucht diefer Ver-

mifchung der Weinftock fei. Der Schlug von Kap. 4 ift abhängig von

den paulinifchen Briefen. S. Ryssel z. d. St.

2) Vgl. Matth. 25, 21.

ä) Vgl. Batiffol 1. c. p. 304. Audi Charles 1. c. 527 meint: Jn its

present form the work is a composite production, belonging to the

second Century A. D. The Jewish original has been worked over by a

Christian redactor.

*) James meint p. LXXI: Our book is, in fact, a Christian apoca-

lypse of the second Century. Am 2, Jahrhundert mug man deshalb feft-

halten, weil wohl das Zitat bei Origenes eine Bekanntfdiaft mit unferer

Apokalypfe vorausfe^t.

^) Vgl. befonders Abfchnitt 13, wo von „in die Kirdie gehen" und

von geiftlichen Vätern gefprodien wird.

^) S. Bonwetfdi, Die Apokalypfe Abrahams. Das Teftament der

vierzig Märtyrer, herausgegeben (= Studien zur Gefchichte der Theo-

logie und Kirche, herausg. von Bonwetfdi und Seeberg I, 1) L. 1897.

') L. c. Cap. 29.

®) Bonwetfdi S. 61 f. hält das Werk für jüdifdien Urfprungs, ebenfo

Schürer III, 336 f. und Bardenhewer, Gefdi. der altkirchl, Literatur Bd. 2

Freib. 1903, S. 649. Le^terer meint, der eigentliche Kern des Buches

dürfe noch dem 2. chriftl.' Jhrdt. angehört haben, weil derfelbe wahr-
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In der altkirchlidien Literatur ift audi einigemal von einer Apoka- Die

lypfe des Elias^) und einer Apokalypfe des Sophonias'') die Apokalypfe

Rede. In beiden Fällen dürfte es fidi um eine jüdifdie Schrift oder um des Elias und

eine Überarbeitung einer folchen handeln.^) Jedenfalls ftammt eine jüngst die des So-

aus dem Koptifdien veröffentlidite Elias-Apokalypj'e^) aus Späterer Zeit phonias.

und ift chriftlichen Ursprungs.') Audi ein erft in allerle^ter Zeit bekannt

gewordenes lateinifdies Fragment einer Elias-Apokalypfe*) trägt kein

Kennzeichen eines jüdifdien Ursprungs an [ich. Endlidi fdieint auch die

fcheinlich dem Verfaffer von Clem. Recogn. 1, 32 vorgelegen habe. Nach

der Rev. des etudes juives 1898, vol. XXXVI, p. 125 kann das Werk
weder in Paläpina noch in der rabbinifchen Welt entftanden fein. — Über

andere Schriften unter dem Namen Abrahams
f.

Sdiürer III, 337 ff.

1) S. die Stellen bei Zahn, Gefch. des neut. Kanons II, 801—810.

Die Apokalypfe des Elias foll nach Orig. Comm. ad Matth. 27, 9 (de la

Rue III, 916; vgl. auch Ambrosiaster, Comm. in ep. Pauli, Migne PI.

XVII, 205) die Quelle eines vom heiligen Paulus I Kor. 2, 9 angeführten

Zitates fein. Auch foll die Stelle Eph. 5, 14 nadi Epiphan. Haer. 42 (ed.

Dindorf II, 388) Trap« zw 'HUa. flehen. Dag Paulus, bei dem die Formel

ysYQctnTnt oder Aayet immer auf kanonifche Schriften hinweift, ein jüdifches

Apocryphüm angeführt hat, ift von vornherein zum wenigften redit un-

wahrfdieinlich. Das erfte Zitat wird audi von Hier. Ep. 57 ad Pam-
machium c. 9 (ed. Vallarsi I, 314) auf Ifaias 64, 3 und das Zitat Eph. 5,

14 fdion von Hippolytus De Chrifto et Antidir. c. 65 auf den Propheten

und in Daniel IV, 56 auf Ifaias (60, 1) zurückgeführt. Ift die Elias-Apoka-

lypfe, worin die Stellen geftanden haben follen, jüdifchen Urfprungs, fo

werden die Zitate durch chriftliche Überarbeitung in diefelbe hineinge-

kommen fein.

'^) Sie wird erwähnt in den oben S. 573, 6 angeführten Verzeidi-

niffen der Apokryphen und bei Clem. Alex. Strom. V, 11, 77.

3) S. Schürer 111, 361—366. 367—369. Bardenhewer II, 649-651.

Zahn 1. c. S. 805 ift geneigt, für die Apokalypfe des Elias einen chrift-

lichen Urfprung anzunehmen.

*) Steindorff, Die Apokalypfe des Elias, eine unbekannte Apoka-

lypfe und Bruchftücke der Sophonias-Apokalypfe, Koptifche Texte, Überf. etc.

L. 1898 (= Texte u. Unterfuchungen etc. N.F. II 3a).

*) Vgl. Schürer, Theol. Ltrtzg. 1899, Sp. 4-8, der meint, fie fei in

der zweiten Hälfte des 3. Jahrhdts. n. Chr. gefchrieben, während nadi

Kampers im Hiftor. Jahrb. Bd. XX, 1899, S. 424 ff. der Kern der Elias-

Apokalypfe in die Zeit der ägyptifchen Aufftände zurückreichen foll.

*) S. dasfelbe in De Bruyne, Nouveaux fragments des Actes de

Pierre, de Paul, de Jean, d'Andre et de l'Apocalypfe d'Elie in der Revue
Benedictine XXVe Annee, Paris 1908, p. 149—160 und daraus von Schürer

III, 362 f. fowie fdion in der Litztg. 1908, Sp. 615 mitgeteilt. Es ftammt

aus einem Würzburger Codex Burchardi aus dem 8. Jhrdt. n. Chr.

Schürer 1. c. hält dasfelbe für ein echtes Fragment der alten jüdifchen

Elias-Apokalypfe.
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koptifdie Sophonias-Apokalypfe, aus welcher unlängp Brudipücke ver-

öffentlicht worden find,') eine chriftliche Schrift zu fein.

c) Die Testamente der zwölf Patriarchen.

Die Über- Das Werk, welches im griechifchen Texte und einer alten
lieferung des

armenifchen Überfe^ung, deren Text im Verhältnis zu dem
griechifchen manche kleine Auslaffungen hat, auf uns ge-

kommen ift, wozu noch eine fpätere weniger wichtige {lavifche

Überfe^ung kommt, ^) war dem Origenes als „ein gewiffes

Büchlein, weldies Teftament der zwölf Patriarchen helfet",

bekannt^) und wird in älteren Verzeichniffen der kanonifchen

') Vgl. S. 615, 4.

^) Das Werk ift feit dem 13. Jahrhundert in einer lateinifdien, von

dem Bifchof Groffetefte nach einer nodi zu Cambridge erhaltenen Hand"

fdirift gemachten Überfetjung (f. Feiten, Robert Groffetefte, Bifchof von

Lincoln. Freib. 1887, S. 85 f.) bekannt gewefen. Der griediifdie Text ift

von Grabe, Spicil. Patrum t. I., Oxoniae 1698, p. 145-253, dann von

Sinker, Testamenta Xll Patriarcharum. Cambr. 1869. Appendix ebd. 1879

und von R. H. Charles, The Greek versions of the Testaments of the

twelve Patriarchs ed. frora nine mss. together with the variants of the

Armenian and Slavonic versions and some Hebrew fragments. Oxford

1908 herausgegeben worden. — Eine Ausgabe des armenifchen Textes

beforgte Jofepheanz. Venedig 1896. — Den altflavifchen Text gab Tichon-

rawow heraus. 2 Bde. St. Petersburg 1863. Vgl. die deutfche Überfe^ung

des Textes von Schnapp, in Kau^fdi, Apokryphen II, 458-506, die aber

fortwährend etwa mit Bouffet, Die Teftamente der zwölf Patriardien, Z.

f. d. neuteftam. Wiff. 1900, S. 141— 175. 187—209 verglidien werden mug,

um auf Grund der Textkritik die chriftlichen Interpolationen auszufcheiden

Preufchen, Die armen, überfe^ung der Teftamente der zwölf Patriardien

in Z. f. d. neut. Wiff. 1900, S. 106-140 behandelt die zwei Rezenfionen des

armenifchen Textes und gibt (ebd. 112 — 126) eine deutfche überfe^ung

des Teftam. Levi und (ebd. 137 f.) des 19. Kap. des Teftam. Jofeph. Vgl.

audi Conybeare, The testament of Job and the testaments of the XII

patriarchs, The Jew. Quart. Rev. XIII (1900), p. 111-127, und ebd. The

testaments of the XII patriarchs 1. c. p. 258-274. Charies, art, Test, of

XII Patriarchs in Hastings D IV, 721-725 und ganz befonders Charles,

The Testaments of the twelve Patriarchs translated from the editor's Greek

text and edited with introduction, notes and indices. London 1908, wo
auch andere moderne Überfe^ungen angegeben find, kurz das ganze

Material vorgelegt wird Vgl. auch Charles, The testaments of the twelve

patriarchs in Charles, The Apocrypha II, 282—295 (Introduction) und

296-367 (Text).

3) Vgl, Origenes in Josue hom. XV, 6 (de la Rue II, 435): sed

et in aliquo quodam libello, qui appellatur Testamentum duodecim Patri-
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und apokryphen Sdiriften des Alten Teftamentes unter dem

Titel „Patrlardiae" angeführt.^)

Diefe pfeudepigraphifche Sdirift enthält die Vermäditniffe Der Inhalt

der zwölf Söhne Jakobs, welche diefe fterbend ihren eigenen ^^^

Söhnen gegeben haben. In jedem diefer Teftamente jind "'^^f*^"'®"^^"-

drei Teile zu unterfdieiden, eine zum Teil legendarifdie Selbft-

biographie des betreffenden Patriarchen, fodann eine längere

Ermahnung zu der Tugend, wodurch der jedesmalige Patriarch

fidi auszeichnete oder deren Mangel ihm großes Leid brachte,

endlich Weisfagungen über das Schickfal des Stammes, den

der Betreffende begründete. So z. B. ermahnt Rüben zur

Vermeidung der Hurerei, Simeon des Neides, Levi^) des

Übermutes. Er redet aber audi über das Prieftertum, Juda

redet über Tapferkeit, Habfucht und Hurerei, Iffachar über die

Einfalt, Zabulon über Mitleid und Erbarmen, Dan über Zorn

und Lüge, Nephtali^) über die natürliche Güte, Gad über den

archarum, quamvis non habeatur in canone, talem tarnen quendam sensum

invenimus, quod per singulos peccantes singuli Satanae intelligi debeant.

*) In der Stidiometrie des Nicephorus heigt es„naT^id(ixctt 6zty_., ej)'''

(5100). Die Verzeichniffe bei Preufdien Analecta 1893 p. 156 ff.

*) Von einer aramäifdien Überfe^ung- des Test. Levi haben im Jahre

1900 Paß und Arendzen, dann 1907 Cowley und Charles in der Jewish

Quarterly Review Studie veröffentlicht, die nodi durdi griechifdie ergänzt

wurden. Vgl. dieselben nun in der Ausgabe von Charles, Appendix III,

p- 245—256 und in englifdier Überfe^ung in Charles, The Testaments,

Appendix II, p. 228— 235. Wir haben es darin nicht etwa mit einer

andern Überfe^ung oder Rezenfion des griechifdien Appendix II Testa-

mentum Levi zu tun, fondern mit einem ausführlicheren und felbftändi-

geren, wenn auch im Inhalte mit dem griediifchen Testamentum Levi fich

berührenden Studie. In demselben 16—61 werden die Weifungen des

Großvaters Levis, des Patriardien Ifaak, bezüglich des Opferdienftes

mitgeteilt. Charles (The Qreek versions § 21 p. LIII—LVII, The Testa-

ments § 23 p. LXVIII-LXXIV) hält fowohl den aramäifdien wie den

griediifchen Text für eine Überfe^ung aus dem Hebräifchen und meint,

fowohl der Verfaffer des Buches der Jubiläen wie der der Teftamente

hätten daraus gefchöpft, während Fränkel, Theol. Ltrztg. 1907, Sp. 475

es für „zweifellos" hält, daß diefe aramäifdien Stücke „eine Übertragung

aus einem griediifdien Original" find, womit fidi natürlidi „die Zeitan-

fe^ung" diefer Texte ganz wefentlich verfdiieben würde.

^) Von dem Testam. Nephtali ift ein hebräifcher Text zuerft von

Gafter (dann deutfdi in Kau^fdi, Die Apokryphen II, 489—492) und jüngft

audi von Charles, The Greek versions, Append. II, 239—244 (und eng-

lifdi in Charles, The Testaments Appendix I. 221-227) veröffentlicht
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Ha]^, Afer über zwei Geftalten der Bosheit und der Tugend,

Jofeph über die Keufchheit, Benjamin über reine Gefinnung.

Der Text der Um die Herftellung eines zuverläffigen Textes hat fich

Tepamente. ^q^ neuefte Herausgeber Charles die größten Verdienfte er-

worben. Aber wenn man auch zwei Textklaffen des grie-

diifchen Textes unterfcheiden kann/) fo weichen doch die zu

derfelben Klaffe gehörigen Handfchriften oft ftark voneinander

ab, und find die zwei Klaffen keineswegs fdiarf zu unter-,

fdieiden. Auch der armenifche, in vielen Handfchriften er-

haltene Text, welcher aus dem Griechifdien gefloffen ift, geht

wieder in zwei Textrezenfionen auseinander.^) Während aber

der griechifche Text fehr viele augenfcheinlich chriftliche Stellen

aufweift, die bei der Vorausfe^ung einer jüdifchen Grundfchrift

als fpätere Einfchübe zu betrachten find, haben diefe im arme-

nifchen Text, der übrigens auch fonft im Verhältnis zu dem
griechifchen mandie kleine Auslaffungen hat, einen geringeren

Umfang. Man könnte daraus folgern, daß die ins Armenifche

übertragene Form des Textes diefe Einfdiübe überhaupt nidit

enthielt, allein da die armenifche Überfe^ung aus dem Grie-

chifchen gemacht ift und es keine griechifche Handfchrift gibt,

welche diefe Einfdiübe nicht enthielte, ift mit der Möglichkeit

zu rechnen, daß der armenifche Überfe^er eine Anzahl der-

felben abfiditlidi ausließ. Eine Veranlaffung dazu hatte er.

Denn die armenifche Übefe^ung ift im vierten oder fünften

Jahrhundert gemacht worden. Die Chriftologie der Tefta-

mente ift aber häretifch, nämlich patripaffianifch, ^) und weift

fomit auf das zweite oder dritte JahrJhundert hin.

Es ift eine Immerhin bleiben eine Anzahl chriftlicher Stellen, welche

jüdifche fich fowohl im armenifchen wie im griechifchen Texte finden.*)

Schrift mit

diriftlidien worden, welcher, wenn er nicht eine freie Bearbeitung- eines griediifchen

Inter- Textes ift {\o Schnapp bei Kautjfdi 1. c. 2, 458 f. und Bd. 1 S. XXXI),
polationen. jjcher nicht das Original des testamentum Nephtali (vgl. Charles, The

Greek versions p. LI ff.) und nicht älter als der griechifdie Text ift.

1) Charles, The Greek versions p. XIX ff,; The Testaments p. XXXII ff.

2) L. c. XIV ff. bezw. p. XXV ff.

3) Vgl. Testam. Simeon 6, 5. Issachar 7, 7. Dan 5, 13. Nephtali

8, 3. Afer 7, 13. Benjamin 10, 8.

*) Vgl. Charles, The Greek vers. p. XLVllI ff. und in The Testa-

ments p. LXI ff., der übrigens manche chriftliche Stellen befonders über

die Gottes- und Nächftenliebe und den religiöfen Univerfalismus (The
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Abgefehen von foldien Stellen [ind aber die Teftamente mehr

jüdifch gehalten, ohne aber, wie es fonft in jüdifdien Schriften

und fpeziell audi in den aramäifdi-griediifchen Fragmenten

des Teftamentes Levis gefchieht,^) fidi viel mit Zeremonial-

gefe^en zu befdiäftigen. Die Frage, ob fidi nicht etwa hier

ein Judendirilt gefdiickt auf den altteftamentlidien Stand-

punkt gejtellt hätte und die ganze Sdirift von einem Juden-

diriften herrühre, ift aber fchon deshalb zu verneinen, weil

manche Mahnungen, befonders die an die Stämme, fich mit

Levi und Juda zu einigen, da dem einen das Prieftertum,

dem andern die Herrfchaft anvertraut fei, fich nicht wohl auf

die entfernte Gefdiidite der Stämme, fondern auf ihren Zu-

ftand zur Zeit der Abfaffung des Werkes beziehen.'^)

Der neuefte gelehrte Herausgeber des Budies tritt dafür ob eine he-

ein, daj5 dasfelbe urfprünglich hebräifdi abgefaßt fei, weil bräifdie

das Griechifche ftark hebraifiere und oft erft durch Rüdcüber- Qrundfdirüt

fe^ung ins Hebräifche verftändlidi werde.^) Ja, er geht fo-
^^^ ^^^*^."

rncntc cxi-
gar fo weit, die nadi feiner Annahme vorliegenden zwei r^jg^^g j.-j

Rezenfionen des griediifchen Textes auf zwei verfchiedene nicht {icher.

Rezenfionen des hebräifdien Originals zurückzuführen.'^) Le^-

teres ift fchon aus dem Grunde fchwerlidi richtig, weil die

zwei fogenannten Rezenfionen des griediifchen Textes gar

nicht fdiarf voneinander gefchieden find. Es ift aber auch aus

den Varianten nicht als richtig zu beweifen, da diefe fich bei

genauerer Unterfuchung als blofee inner-griechifche Varianten

Testaments p. XCIU ff.), mit Unrecht einem jüdifchen Verfaffer zufchreibt

und fo zu der Anficht Icommt, dag die ethifche Lehre diefes Werkes
„indefinitely higher and purer than that of the old Testament" (Testa-

ments p. XVII) fei und die Gedanken und Lehre der neuteftament-

lichen Schriftfteller und felbft des Herrn beeinflußt habe (L c. und ibd.

LXXVIII—XCIl). Man müßte dann aber doch zum allerwenigften Sicher-

heit haben, dag diefe Texte in einer vorchriftlidien jüdifchen Grundfchrift

geftanden haben. S. Schürer in der Befprechung, Theol. Litztg. 1908,

S. 511. Lagrange Rb 1908, p. 345.

») S. S. 617, 2.

*) Vgl. Testam. Nephtali 8, 2. Rüben 6, 7. Juda 21, 1-5. Issachar

5, 7—8. Dan 5, 4.

3) Charles, The Greek versions p. XXIII -XXXII, The Testaments

p. XLII-XLVII.

*) Charles, The Greek versions p. XXXII—XXXIX, The Testaments

p. XLVIl— L.
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dartun. Aber audi die Beweife für eine hebräifdie Grund-

fchrift überhaupt machen es nidit fehr wahrfcheinlich, daJ5

eine foldie exiftierte.^)

Theorien Nachdem fdion Grabe die von den meiften neueren
über die

Qeiehrten geteilte Anfidit ausgefprochen hatte, daf; das Werk

der \orchrlft-
^°" einem Juden gefdirieben, aber fpäter von einem Chriften

liehen Zeit, interpoliert v^^orden fei, hat der verdiente neuefte Heraus-

geber des Werkes, Charles, es für ficher erklärt, da|&, wenn-

gleich das Buch im Laufe der Zeit mandie Veränderungen

und Zufä^e erfahren habe, der größte Teil des Werkes, die

eigentlidie Grundfchrift, von einem Pharifäer der alten Schule,

einem begeifterten Bewunderer der Hasmonäer und fpeziell

des Johannes Hyrkanus, unter der Regierung des le^teren,

zwifdien 109-106 v. Chr. hebräifdi gefchrieben fei. Es ent-

halte außer einigen chriftlidien audi, allerdings nidit viele

jüdifche Interpolationen aus Pamphleten, welche fich gegen

die Genußfucht und die Graufamkeit der Priefter wendeten

und eine neue Apoftafie und eine neue Gefangenfchaft voraus-

fagten. Diefe feien gefchrieben, nachdem fich am Ende der

Regierung des Johannes Hyrkanus die Begeifterung der

Pharifäer für die Dynaftie der Hasmonäer in dauernden

unverföhnHdien Haß verwandelt habe, und rührten aus der

Zeit vom Jahre 70—40 v. Chr. her. 2) Im wefentlichen be-

1) Vgl. The Athenaeum, 1908 May 2, Nr. 4201 p. 533—5. Schürer,

Theol. Ltrztg. 1908, Sp. 509—510.

*) Charles, The Greek versions p. XLVI f. und The Testaments

p, LVII ff. rechnet zu diefen Zufä^en des 1. Jhrdts. v. Chr. die Stellen,

weldie von der gegenwärtig-en fdilimmen Zeit reden, die Nation als wieder
der Apoftafie fdiuldig bezeichnen, die Verwüftung des Tempels und eine

zweite Gefangenfdiaft fowie eine fdiließliche Erlöfung aus derselben durch

Gott oder einen Meffias aus dem Stamme Juda und Rückkehr in ihr

eigenes Land vorherfagen. Es find Test. Levi 10. 14-16. Jud. 17,

2-18, 1 (?), 21, 6-23. 24, 4-6. Zabul. 9. Dan 5, 6-7 und 7, 3 (?).

Nephtali 4. Gad 8, 2. Äser 7, 4—7. W^ie große Vorficht aber bei einem
textlich fo verwilderten Buche wie dem unfrigen in diefen Dingen an-
gebracht ift, fieht man z. B. aus dem Testam. Jofeph, worin fich zum
Teil widerfprechende Berichte Kap. 1-10, 4 und 10, 5—18 hintereinander

flehen. Hier follte man gewig zunächft an zwei Verfaffer denken. Allein

die Schwierigkeiten löfen fich faft alle, wenn man die Reihenfolge der
Kapitel verfchiebt, da nach Kap. 1 Kapitel 10, 15—16, dann 2-10, 4, dann
endlidi 17-20 flehen muffen. .
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rührt fidi hierin Charles mit den Gedanken, welche bereits

Bouffet über den Dualismus des Werkes, das begeifterte Lob
Levis einerfeits und anderjeits den bittern Tadel desfelben

ausgefprochen hatte, nur hat Bouffet die Abfaffung der Haupt-

fdirift in die Zeit der Königin Alexandra oder die erften

Jahre Ariftobuls verfemt. ^)

Die Beftimmung der Abfaffungszeit durch Charles unter-

liegt den ftärkften Bedenken. Wenn audi einzelnes auf ein-

zelne Makkabäerfürften angewandt werden kann, fo pafet

dodi das meifte ganz gut auf die PriefterherrFchaft im erften

diriftlidien Jahrhundert und ift die Unterfcheidung von einer

hebräifdien Grundfchrift und den hebräifdien Zufä^en, welche

aus der Zeit der Pfalmen Salomos ftammen und ein ganz

beftimmtes Ziel verfolgen follen, nicht bewiefen. Für die An-

fchauung, daß das eigentliche Werk unter Johannes Hyr-

kanus nach der Zerftörung Samarias, aber vor dem Konflikt

mit den Pharifäern abgefaßt fei und der Verfaffer einen

Meffias erwarte, der ein Sohn Levis (und nidit, wie wieder

in den Zufä^en vorausgefe^t wird, ein Sohn Judas) fein

werde, ftü^t fich Charles vorzüglidi auf Levi 8, 14— 15. Dort

heißt es: „Der König wird aus Juda hervorgehen und ein

neues Prieftertum errichten (nach der Weife der Völker und

für alle Völker) und feine Erfcheinung ift geliebt wie ein

Prophet des AUerhödiften." Allein obwohl, wie Charles felbft

fagt, alle griechifchen Handfchriften „aus Juda" lefen und

auch der armenifche Text nidit diefe Lesart fordert,^) lieft er

hier „in Juda", um den Text auf Johannes Hyrkanus aus

dem Stamme Levi beziehen zu können, welcher allein in

in der ganzen jüdifchen Gefdiichte mit der Würde des Königs

und Priefters die [des Propheten verbunden habe.^) Seine

') Vgl. Bouffet 1. c. S. 187 ff.

2) Nadi Charles [(Ausgabe p. 44, Überfe^ung p. 45) muffen wir

iv TW 'Joväa ftatt fx zov 'Jovda lefen „unless we take the clause a king

shall arise from Judah as a Christian Interpolation". Der armenifdie

Text lieft in vor oder iv xöi ']. Vor Charles ift fchon Bouffet a. o. 0.

S. 165— 167 und S. 196 für iv tw 7. eingetreten.

2) Charles, The Testaments p, LH and p. 45 beruft fich dafür auf

Jos. B. J. 1, 2, 8 und Ant. 13, 10, 7. Von Neueren vertritt auch Szekely,

Bibl. apocr. in feinen Ausführungen über unfer Buch (p. 382-422) die

Meinung: nobis Salvator Leviticus in libro saepe valde clare asseri
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Erklärung paßt aber auch nidit in den Zufammenhang, denn

8, 11 fpridit von drei Kategorien des Stammes Levi. Die

erfte, das Hoheprieftertum, wird in 8, 12, die zweite, das

Prieftertum, in 8, 13 erwähnt. Somit wäre in 8, 14 von den

Leviten zu fpredien gewefen und dürfte, da dies nidit ge-

fdiieht, 8, 14—15, wie Sdiürer richtig vermutet,^) eine chrift-

liche Umarbeitung des Textes fein. Auch fonft lägt fidi keine

Stelle aus der „Grundfchrift" für die im Gegenfa^ zur Hei-

ligen Schrift flehende angebliche Anfchauung anführen, dag
der Meffias nicht aus Juda hervorgehe und nicht von David,

fondern von Levi abftamme.^) Es ift audi nicht riditig, dag

in Levi 5—6, 5 von der Zerftörung Samarias (unter Johannes

Hyrkanus) gefprochen wird, da vielmehr von Sichem die

Rede ift.

Wir haben es fomit mit einem Werke jüdifchen Urfprungs

zu tun, welches chriftliche Interpolationen enthält. Ob das

videtur, non autem ex mera corruptione textus prodire. Der Verfaffer

des Buches und überhaupt die vernünftigen Juden hätten nidit gleidi-

zeitig-e Hasmonäer-Fürften felb[t für den Meffias gehalten und nidit

geglaubt, das Meffianifdie Zeitalter fei fdion da (wie Bouffet, Charles

u. a. glaubten). „Sed Messiam quamquam e familia Levitica oriundum,

tarnen ens supernaturale ac demum venturum cogitarunt, Principes

Hasmonaei nonnisi pro praecursoribus veri Messiae habebantur."

(Szekely p. 414).

Theol. Ltrztg. 1908, 610, 1.

2) Charles beruft fidi (The Testaments p. LI und XCVII) auf Rüben

6, 7—12, wo er aber in Vers 11 ftatt Judas, von weldiem die Rede ift,

Levi eingeführt hat, fo daß es nun von diefem heißt, er werde über die

Völker herrfdien. Audi Testam. Levi c. 18 ift keine Weisfagung eines

von Levi abftammenden Meffias, fondern ein im wefentlidien diriftlidier

Hymnus auf einen neuen Priefter (vgl. Lagrange, Le Messianisme p. 74 ss.

und früher Rb. 1908, 444, 3). Ebenfalls ift mit Lagrange 1. c. und Le

Messianisme chez les Juifs p. 73 Judas 24, 1— 3 als diriftlidie Inter-

polation anzufehen. In Dan 5, 10-12 lautet der riditige Text: Und es

wird eudi aufgehen aus dem Stamme Judas und des Levi das Heil des

Herrn und er felbft wird gegen Beliar Krieg führen etc. Charles hat

im Texte „e>t rrjg <pvXijg 'Inv6a. y.al rov Atvi" die Worte 'JnvSn jtat als

Interpolation in Klammer gefegt, weil, wenn fie edit wären, <prko'v und

nidit ifvkij? daftehen müßte. Geradefo gut könnte man aber, wenn eine

Interpolation vorliegt, „«nl zoiJ Aevi" als Interpolation anfehen. Sdinapp

fieht in feiner Überfe^ung die Verfe überhaupt als diriftlidie Interpolation

an. Was endlidi Test. Jos. 19, 5—9 angeht, fo bezieht fidi zunädift die

Stelle gar nidit auf Levi, fondern auf Juda (f. Vers 8) und ift übrigens

diriftlidi.
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Werk urfprünglidi hebräifdi oder griediifdi abgefaßt war, i{t

auch heute nodi nidit fidier klargeftellt. Audi enthält es

keine fieberen Spuren, dag es aus der Zeit des Johannes

Hyrkanus oder der Königin Alexandra oder den erften Jahren

des Ariftobulus ftammt.

Da aber an einzelnen textkritifdi unverdächtigen Stellen

der Untergang des Tempels und die Zerftörung Jerufalems

vorausgefe^t wird,^) find wir für die Beftimmung der Ab-

faffungszeit auf die Zeit nach dem Jahre 70 n. Chr. hinge-

wiefen. Über den jüdifdien Aufftand unter Hadrian darf aber

nicht hinausgegangen werden, weil nach diefem die Hoffnung

auf eine Rückkehr der Juden nadi Jerufalem'^) nicht mehr

gehegt werden konnte.

2. Flavius Jofephus.

Der namentlich in der Gefdiichte des jüdifchen Krieges Lebensfkizze.

oft genannte Gefchichtfchreiber und jüdifche Apologet Flavius

Jofephus ift zwifchen dem 13. September 37 und dem 15. März

38 geboren.^) Sein eigentlicher Name war Jofephus. Den
Beinamen Flavius führte er fpäter als Freigelaffener des

Kaifers Flavius Vefpafianus.

Jofephus, deffen Vater noch beim Ausbruch des jüdifchen

Krieges lebte,*) gehörte einer vornehmen Priefterfamilie an.^)

Sehr talentvoll hatte er fidi fchon in ganz jungen Jahren

vor dem Hohenpriefter und den erften Männern Jerufalems

durch feine Kenntnis des Gefe^es ausgezeichnet. Nachdem
er drei Jahre lang bei einem Einfiedler in der Wüfte ein

afzetifches Leben geführt hatte, fchloß er fidi mit 19 Jahren

der mächtigen Partei der Pharifäer an.O

') Test. Levi 10 und 15 f. Dan 5, 4. 8.

2) Dan 5, 9 13.

*) Er war geboren im 1, Jahre des Caligula (Vita 1), alfo vor dem
16, März 38. Da er aber in Ant. 20, 11, 2 (am Ende) fein 56. Lebens-

jahr mit dem 13. Jahre Domitians, weldies vom 13. September 93 bis

zum 13. September 94 ging, parallel fe^t, muß er nach dem 13. Sep-

tember 37 geboren fein. So fdion Wiefeier, Chronologie S. 98.

B. J. 5, 13, 1.

«) Jos. Vita c. 1.

«) Jos. Vita c. 2.
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Im Jahre 64 befudite er die Stadt Rom, wo er wohl-

wollende Aufnahme bei der Kaiferin Poppäa fand. So lernte

er die Madit des römifchen Reiches aus eigener Anfdiauung

kennen.^) Es ift deshalb audi ganz glaublich, dajg er, wie

er fpäter behauptete, von Anfang an von dem Kriege gegen

die Römer abgeraten hatte.^) Aber wie er überhaupt bei

großen Geiftesanlagen wenig Charaktertüchtigkeit zeigte und

fich an die Mächtigen, welche für fein Fortkommen forgen

konnten, anlehnte, fo übernahm er auch, als den vornehmen

Prieftern, wenn fie am Ruder bleiben wollten, nichts anderes

übrig blieb, als fidi audi am Kriege zu beteiligen, aus Ehr-

geiz Jogar eine hödift fchwierige und verantwortungsvolle

Stellung. Er liefe fich nämlich, ohne für den Poften irgend-

wie geeignet zu fein, zum Oberbefehlshaber in Galiläa, der

den römifchen Angriffen am eheften ausgefegten Provinz,

ernennen- Weldie Rolle er als folcher fpielte, ift fchon dar-

gelegt worden.^)

Audi nach der Einnahme Jerufalems hat er fich dauernd

der Gunft der Klavier zu erfreuen gehabt- Es ehrt ihn, daj5

er fidi, als Titus ihn aufforderte, fich in Jerufalem zu nehmen,

was er wolle, mit einem Exemplar der heiligen Bücher und

der Befreiung feines Bruders und feiner Freunde und Be-

kannten, im Ganzen etwa 200 Perfonen, begnügte.^) Titus

gab ihm aber auch einen Befi^ außerhalb Jerufalems in der

Ebene. ^)

Er ging mit Titus nach Rom. Dort wies ihm Vefpafian

eine Wohnung in feinem eigenen Privatpalaft, den er felbft

früher vor feiner Erhebung zum Kaifer bewohnt hatte, an

und verlieh ihm das römifdie Bürgerrecht und eine iährliche

Penfion.^) So konnte er nun das Leben eines wohlhabenden

Schriftftellers führen. Aber der Haß feiner Landsleute ver-

1) Jos. Vita c. 3. Vgl. o. S. 225, Anm. 2.

2) Vita c. 4.

3) Vgl. o. S. 235 ff.

4 Vita c. 75.

s) Vita c. 76.

8) Vita c. 76. Vgl. Sueton. Vefpaf. 18, der erwähnt, daß der Kaijer

Vefpafian zuerft „e fisco Latinis Graecisque rhetoribus annua centena

constituit".
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fchonte ihn auch je^t nicht. So z. B. klagte ihn ein gewiffer

Jonathan, der in Cypern einen Aufjtand gegen die Römer

erregt hatte, bei Titus an, Waffen und Geld für den Auf-

wand geliefert zu haben. Später verklagten ihn andere Ju-

den, darunter ein Eunudi, der Erzieher feines eigenen Sohnes,

bei dem Kaifer Domitian von neuem. Aber jedesmal zogen

feine Feinde den kürzeren. Titus vermehrte fogar nodi den

Grundbefi^ des Jofephus, und Domitian machte feinen Befi^

abgabenfrei und lieg den Eunuchen hinrichten.^)

Wann Jofephus geftorben ift, wiffen v^^ir nicht. Er er-

wähnt aber noch das 13. Regierungsjahr des Domitian, wel-

ches mit dem 13. September 93 begann.^)

Er war ein eitler, felbftgefälliger Mann, der vor allem Charakter

feine eigenen Intereffen zu wahren fuchte. Wäre fein Cha- ^^^

rakter nach feiner Selbftbiographie zu beurteilen, die aber °^®P

zur Verteidigung gegen Anklagen, die für ihn fehr gefähr-

lich waren, gefchrieben wurde, fo müßte man ihn fchlechthin

als einen bewußten Verräter an der Sache feines eigenen

Volkes bezeichnen, während er tatfächlich nur gezwungen

dem von ihm als hoffnungslos angefehenen Aufftand fich an-

fchloß und deshalb haltlos hin und her fchwankte. Verföhn-

lich wirkt das überall in feinen Schriften zutage tretende

') Vita 76. Jofephus hat wenigftens vier Frauen gehabt. Die er[te

war in Jerusalem während der Belagerung. B. J. 5, 9, 4. Die zweite,

eine Kriegsgefangene, welche er auf Befehl Vefpafians zu Gäfarea hei-

ratete, verlieg ihn, als er mit dem Kaifer nadi Alexandrien zog. Dort

nahm er eine dritte (Vita 75), trennte [ich aber von ihr, weil ihm ihre

Sitten nidit gefielen, und nahm nun als vierte Frau eine aus Kreta

ftammende vornehme Jüdin. (Vita 76.) Zur Zeit der Abfaffung feiner

Selbftbiographie lebten noch drei feiner Söhne, wovon einer von der

dritten und zwei von der vierten Frau flammten (Vita 1 und 76).

^) Ant. 20, 11, 2, Die Regierung Domitians begann am 13. Sep-

tember 81. Bisweilen nimmt man mit Schürer I, 88. 598 f. an, Jofephus

fei erft im 2. Jahrhundert geftorben, da feine Selbftbiographie erft nadi

dem Tode des Agrippa II., den man irrtümlich ins Jahr 100 n. Chr. fe^t,

gefdirieben wurde. Allein Agrippa II. war bereits im Jahre 94 n. Chr.

tot. Vgl. oben S. 212, 3. — Eufebius H. E, 3, 9 erwähnt, daß man dem
Jofephus in Rom eine Bildfäule errichtet habe. Vermutlich handelt es fidi

aber nur um die Aufftellung feiner Büfte in einer Bibliothek. S. von Gut-

fchmid, Vorlefungen über Jofephus Bücher gegen Apion. Kleine Schriften,

herausg. von Franz Ruhl. 4. Bd. L. 1893, S. 346.

Feiten, Neuteftamentlidie Zeitgefdiidjte. I. 2. u. 3. Aufl. 40
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Beftreben, das jüdifche Volk zu verherrlidien und deffen

Intereflen zu wahren.

Das diriftlidie Altertum, welches den Wert der Werke
des Jojephus wohl zu würdigen wußte, hat uns vier Werke,

vermutlidi alle, weldie er überhaupt gefdirieben hat, über-

liefert.^)

*) Flava Josephi Opera ed. et apparatu critico instruxit Bened.

Niese, 7 Bde., Berol. 1885—1895 und ohne kritifdien Apparat 6 Bde.

Vg-1. audi den im 9. oder 10. Jhrdt. angefertigten und fdion von Zonaras

im 12. Jhrhdt. benutiten griediifdien Auszug Flavii Josephi Antiquitatum

Judaicarum Epitoma. Ed. Ben. Niese Ben 1896. — Eine kleinere Aus-

gabe mit felbftändiger Rezenfion gibt Naber, Flavii Josephi Opera omnia.

6 Bde. Lips. 1888—1896. — Eine für den praktifdien Gebrauch nodi immer
empfehlenswerte Ausgabe ift die von Dindorf, Flavii Josephi Opera

(griedi. u. latein.) Paris. 2 Bde. 1845—1847. — Keine der Handfdiriften

mit Ausnahme der aus dem 10. Jhrdt. ftammenden Palatino-Vatic, n. 14

ift älter als das 11. Jhrdt. Deshalb haben folgende Werke für die Be-

urteilung des Textes Wert: Die alte latein. Überje^ung der Altertümer

und der Büdier gegen Apion, weldie auf Veranlaffung Cajfiodors im

6 Jhrdt. abgefaßt wurde (f. Cassiodorus, De institutione div. lit. c. 17);

eine lateinifdie Überfe^ung der 7 Büdier über den jüdifdien Krieg, von

der Kafliodor (1. c.) Jagt, dag die einen fie dem Hieronymus, andere

dem Ambropus, wieder andere dem Rufinus zufdireiben. Nadi le^terem

pflegt man (ie zu nennen, wohl mit Unredit. Denn Qennadius De viris

illustr, c. 17 erwähnt fie nidit. — Eine freie lateinifdie Bearbeitung der

7 Büdier, worin mandies gekürzt, aber audi einiges hinzugefügt ift, trägt

den Namen Egesippus oder Hegesippus, eine Entftellung des Namens

Jofephus (:= 'Io)6in7ioq, 'Jiaörinoq). Die Bearbeitung ftammt' ans der

Zeit des heil. Ambrofius, den audi mandie Gelehrte als Verfaf[er anfehen.

Vgl. aber z, B. Jos, Stiglmayr, Ambrofius und Pfeudo-Hegefippus, ZKTh.,

Bd. 38 (Innsbrudc 1914), S. 102- 112. Die -befte Ausgabe des Hegefippus

ift die von Weber und Gaefar, Marburg 1864 (audi abgedrudit in S.

Ambrosii Opera omnia ed. P. A. Ballerini t. 6 p. 1—276. Mailand 1883).

— Über eine aus dem 6. Jahrhdt. ftammende fyrifdie Überfe^ung des

6, Budies des jüdifdien Krieges, die in dem großen photolithographifdien

Werke von Ceriani, Translatio Syra Pescitto Veteris Testamenti. Mailand

1876-1883 erfdiien, vgl. z. B. Sdiürer 1, 98; Jufter 1, 9 s. — Eine

flavifdie Bearbeitung aus dem 13. Jhdt. enthält Zufä^e über Johannes

den Täufer, Jefus, die Jünger Jefu u. a. Diefe find in deutfdier Über-

fe^ung veröffentlidit worden von A. Berents, Die Zeugniffe vom Ghriften-

tum im Slavifdien. De hello Judaico des Jofephus (Texte und Unterf.

N. F. XIV, 4) 1906. Nadi Berents gehen diefe Stüdce auf die im B. J.,

Prooemium 1 und 2, erwähnte erfte, in aramäifdier Spradie gefdiriebene

Darftellung des Jofephus zurüdc und find fomit authentifdi. Dagegen

fpridit fdion, daß die ganze übrige Textüberlieferung nichts von diefen
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Das ältefte ift das „über den jüdifdien Krieg". Es Das Werk

zerfällt in [ieben Büdier, deren erftes die jüdifdie Gefdiidite «über den

vom Makkabäeraufftand bis zum Tode des Herodes erzählt, ^JJ^^Ji„T

das zweite, Kapitel 1—16, von da bis zum Ausbrudi des
Krieg."

Stücken weiß. Vgl. Sdiürer, Th. Lz. 1906, 9, 262—266. Audi die Aus-

führungen von Berents in „Analecta zum Jlavifdien Jofephus" ZNW, 9,

1908, S. 47—70 beweisen nicht, dag der Verfaffer oder Bearbeiter kein

Chrift gewefen fein könne. (Die Stücke find audi herausg. von S. Klofter-

mann, Apocryphalll: Agrapha, flavifdie Jofephusftücke etc. 2. Aufl. 1911:

Lie^mann, Kleine Texte Nr. 11, S. 18—24). Frey, Der flavifche Jofephus-

bericht über die urchriftliche Gefdiichte nebft feinen Parallelen. Dorpat

1908 ift in feinen kritifchen Unterfudiungen zu dem Refultat gekommen,

dag die Stücke Zufä^e eines um 73-100 fdireibenden Diafporajuden find.

Sie wären Überfe^ung einer griechifchen Vorlage, die auf einen aramäifdien

Text zurückgingen. Allein was hier über die Auferftehung Jefu, die

Haltung des Pilatus u^ a. gefagt wird, weift auf die Entftehung der Zu-

fä^e in diriftlidien Kreifen und die Bekanntfdiaft mit den Evangelien

hin. Vgl. u. a. Steinmann, Th. Revue 1911, 17, 510—513. —
Von den deutfchen Überfe^ungen der Werke des Jofephus feien

genannt die der jüdifchen Altertümer von Franz Kaulen, Köln' 1892 und

von H. Giemen^, 2 Bde., Halle 1900, des jüdifdien Krieges von Kohout,

Linz 1901, der kleineren Schriften (Selbftbiographie) und „gegen Apion"

von Giemen^, Halle 1901, der Schrift „gegen Apion", Text u. Erklärung

von J. G. Müller, Bafel 1877. — Reiche Literaturangaben
f.

bei Schürer

1, 94—106 und im Jahresber. über die Fortfdiritte des klaff. Altertums,

Bd. GXXVII (L. 1905), S. 156—166. — Aus der neueren Literatur erwähnen

wir Brüne, Jofephus der Gefdiichtfchreiber des heil. Krieges und feine

Vaterftadt Jerufalem. Wiesbaden, Selbftverlag 1912, und derfelbe, Flavius

Jofephus und feine Sdiriften in ihrem Verhältnis zum Judentum, zur

griedi, römifdien Welt und zum Ghriftentum, Gütersloh 1913 (beide Ma-
terialfammlungen). —

Laqueur R., Der jüdifdie Hiftoriker Flavius Jofephus. Ein bio-

graphifcher Verfudi auf neuer quellenkritifdier Grundlage. Gießen 1920.

Nadi ihm hat Jofephus in der vita hastig und oberflächlich einen um
66/7 vor dem Ausbruch des Krieges als Statthalter Galiläas gefdiriebenen

Redienfdiaftsbericht verarbeitet, der im jüdifchen Krieg benu^t, aber

tendenziös umgeftaltet wurde. Die Ardiäologie ift in den entfprechenden

Abfchnitten die tendenziöfe Zureditmadiung der im jüd. Krieg berichteten

Tatfadien. Vgl. H. Diedcmann in Theol. Revue 1921, Nr. 7/8, S. 143-145.
— W. Weber, Jofephus und Vefpafian Unterfudiungen zu dem jüdifdien

Krieg des Flavius Jofephus. L. 1921 weift nach, daß in dem Werke
eine flavifche Quelle „von großer Einheit und ftark tendenziöfer Auf-

madiung" fich erkennen läßt. „Sie fe^te mit der Ernennung Vefpafians

zum Feldherrn ein und endete mit dem Triumph der Flavier" S. 106,

40*
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Krieges gegen die Römer fortführt. Daran fchließt fidi die

eigentliche Kriegsgefdiidite.

Das Werk „über den jüdifdien Krieg", wie Jofepfius

felbft es betitelt/) war von ihni zuerft aramäifch gefchrieben,

dann aber ins Griediifdie übertragen, um im Gegenfa^ zu

den bereits vorhandenen judenfeindlichen Schriften eine ge-

fchichtlich wahre Darfteilung der Ereigniffe zu geben. ^) Der

Verfaffer konnte bei vielem als Augenzeuge reden und fo-

wohl eigene, fdion im römifchen Lager gemachte Aufzeidi-

nungen wie Nachrichten jüdifcher Überläufer^) benu^en. Für

die Treue feines Berichtes beruft er fich auf das feinem

Werke von Vefpafian und Titus gefpendete Lob; le^terer

gab dem Buche durch eigene Unterfdirift fein Imprimatur.

Audi der König Agrippa bezeugte in 62 an den Verfaffer

gerichteten Briefen die Wahrheit des Inhaltes.^) Herausge-

geben wurde das Werk zwifchen 75 — 79 n. Chr.^)

Im allgemeinen unterliegt die gefchichtlidie Treue des

fehr anfchaulich und vom künftlerifdien Standpunkte aus")

gewandt gefchriebenen Buches keinem Zweifel, obwohl die

Rüdcfidit auf die flavifchen Kaifer Vefpafian und Titus, den

König Agrippa II. und die Römer, deren Milde in gutes

Licht geftellt wird, unverkennbar ift. Die vom Verfaffer ange-

gebenen Zahlen erfcheinen aber bisweilen übertrieben hodi,

und es ift auch zweifelhaft, ob die Hartnäckigkeit des Wider-

ftandes in Jerufalem wirklich auf eine Anzahl von Zeloten

und Räubern, welche das Volk terrorifierten, zurückzuführen

ift. Daj5 die in dem Werke mitgeteilten Reden von Jofephus

J) [legi Tov 'lovdaLnov Tzoki/iov Vgl. Ant, 18, 1, 2. 20, 11. Vita 74.

In den Handfdiriften heigt das Werk, weil es mit der Einnahme Jeru-

falems durch Antiodius Epiphanes beginnt, gewöhnlidi Ih^l aUiitox;.

2) Prooem. 1 und 2.

^) L. c. und c. Ap, 1, 9.

*) Vita 65. c. Ap. 1, 9.

5) Es muß vor Juni 79 gefdirieben fein, weil Vefpafian, dem das

Buch übergeben worden war (Vita 65; c. Ap. 1. c.) am 23. Juni (f. Sueton.

8, 24) ftarb, und nach 75, weil es (B. J 7, 5, 7) die Vollendung des der

Pax geweihten Tempels, der nadi Dio Cass. LXVI, 15 im J. 75 vollendet

wurde, erwähnt.

«) Photius, Bibliotheca cod. 47 lobt die Reinheit der Sprache. Jo-

fephus verftand zwar Qriechifdi (Ant. 20, 11, 2), bediente fich aber bei

der Abfaffung der ftiliftifdien Beihilfe anderer (c, Apion. 1, 9).
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frei komponiert wurden, entfpridit dem Gebraudie anderer

alten Gefdiiditfchreiber.^)

Das zweite Hauptwerk, „Die jüdifdie Ar(iiäologie,"^)Die jüdifchen

weldies gewöhnlidi (Antiquitates Jüdaicae) „Jüdifdie Alter- Altertümer

tümer" genannt wird, i[t Ende 93 oder Anfang 94 n. Chr/^'^^^^P^""-

vollendet worden.^) Es war zwar fdion vor der Gefdiidite

des jüdifdien Krieges angefangen, aber, namentlidi weil das

Griediifdie dem Verfaffer viele Sdiwierigkeiten madite, wie-

der ins Stodcen geraten.*) Der Zwedt des groj^en in zwanzig

Büdiern die jüdifdie Gefdiidite von Erfdiaffung der Welt

bis zum Jahre 66 n. Chr. behandelnden Werkes war, die

griediifdi-römifdien Lefer, wofür es gefdirieben war,*) und

^) Der Abriß der jüdifdien Gefdiidite von Judas Makkabäus bis

zum Ausbrudi des Krieges, weldier bisweilen mit der ausführlidieren

Darftellung derselben Periode in den jüdifdien Altertümern wörtlidi zu-

fammenfällt, i[t wahrfdieinlidi vorzüglidi dem oft (z. B. Ant, 13, 8, 4.

12, 6. 14, 4, 3. 6, 4) angeführten Gefdiiditswerk des Nikolaus Damas-
cenus, eines am Hofe des Herodes lebenden Heiden {\. o. S. 131), ent-

nommen. Vgl. Thadceray, art. Josephus in Hastings D. V, 463 f.

^) TovSa'ixri Vi(>;^a<oAoyt«,

^) Genauer zwifdien dem 13. Sept 93 und dem 14. März 94, näm-
lidi riadi Ant. 20, 11, 2 „im 13. Regierungsjahre des Kaijers Domitian

und im 56. Jahre meines Lebens." Erfteres ging vom 13. Sept, 93 bis

13. Sept. 94; le^teres begann zv^rifdien dem 13. September 92 und dem
16. März 93 und endigte Jpäteftens am 16. März 94 {\. o. S. 623, 3).

*) Ant. 20, 11, 2. Nadi dem Prooem. 2 war Jofephus besonders

durdi Epaphroditus zur Vollendung ermuntert worden. Diefem ift audi

die Ardiäologie fowie die Selbftbiographie und das Werk c. Apion. ge-

widmet. Er war ein Jude (c. Apion. 2, 41) und kann fdion deshalb nidit

mit dem freigelaffenen Epaphroditus, der Sekretär Neros war und von

Domitian hingeriditet wurde (Tacit. ann. 15, 55. Sueton. Ner. 49. Domit. 14.

Dio Cass. 63, 29. 67, 14), identifdi fein. Wahrfdieinlidi i{t der von

Jofephus erwähnte Epaphroditus identifdi mit dem von Suidas, Lexicon

sub V. 'EnciqiQÖdirog erwähnten Grammatiker Epaphroditus, der nadi

Suidas zu Rom bis unter Nerva (•}• 25. Jan. 98) lebte und bei Jeinem

Tode 75 Jahre alt war. Vielleidit bezieht fidi auf ihn eine zu Rom ge-

fundene Marmor-Statue, die eine (inende Perfon darstellt, die in der

Hand ein Band mit der Infdirift M. Mettius Epaphroditus Grammaticus
graecus hält. (Vgl. Cohn, Epaphroditos n. 5, in Pauly-Wissowa, Real-

Encycl. V, 2711 f.; Vincent, Chronologie des oeuvres de Josephe in RB
1911 (N. S. VIII, 366—383, p. 377). Vgl. über den Epaphroditus Vincent

(1, c. p 376 SS.).

') Prooem. 2.
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die fremden Völker überhaupt mit den Juden zu verföhnen

und den bei mandien tief eingewurzelten Widerwillen gegen

fie und ihren Gott zu heben/)

Im Vorwort^) heißt es, da]^ der Verfaffer aus hebräifdien

Werken gefchöpft und das darin Enthaltene, „ohne etwas

wegzulaffen oder beizufügen," griediifdi dargeftellt habe. Ob
dies gefchehen, müßte fidi zunädift in dem großen Abfdinitt

von Budi 1, 1 — 11, 6, in welchem die jüdifdie Gefdiidite bis

auf Esdras und Nehemias behandelt wird, zeigen. Allein

wenn audi die Heilige Schrift nach dem Texte der Septua-

ginta mit gelegentlicher Verwertung des hebräifdien Textes

benu^t ift,^) fo ift doch auch auf die im erften Jahrhundert

unter den Pharifäern übliche und im wefentliciien in den

rabbinifdien Midrafchim erhaltene Sdiriftauslegung Rückfidit

genommen.*) Dabei wird aus apologetifdiem Intereffe man-

dies, z. B. die Gefdiichte des goldenen Kalbes, ausgelaffen^)

und anders modifiziert®) und werden zur Hebung des An-

fehens des jüdifdien Volkes mandie Legenden mitgeteilt, fo

z. B. über die Heldentaten Mofis im Kriege gegen die Äthio-

pier.^) Wieder anderes geht auf jüdifche Überlieferung zurück,

z. B., daß die Tochter des Pharao, welche den Mofes an

Kindes Statt annahm, Thermuthis hieß,^) oder auf alexan-

drinifdie oder fonftige Schriftfteller,®) wie Herodot, die ver-

1) Ant. 16, 6, 8.

^) Prooem. 2 (zu Anfang) und 3 (am Ende).

3) Dag der Verfafjer die LXX benu^t, zeigt u. a. fdion die Ver-

wertung der in der LXX Efther [tehenden Stüdce, weldie im Hebräifdien

fehlen. Im allgemeinen entspricht der von ihm benu^te LXX Text dem
im Codex A enthaltenen. Vgl. Mez, Die Bibel des Jofephus. Bafel 1895.

Thackeray p. 467 f.

*) Vgl. Siegfried, Die hebräifdien Worterklärungen des Jofephus

in Stade, Zeitfdir. f. d. altteftam. Wiff. 1883, 32-52.

8) Audi Efaus Verkauf feines Erftgeburtsredites , die Tötung des

Ägypters durdi Mofes u. a. ift ausgelaffen, namentlidi aber jede Bezug-

nahme auf den Meffias.

^) Vgl. z. B, Ant. 4, 8, 10. Übrigens finden fidi bisweilen audi rationa-

liftifdie Erklärungen von Wundern, z. B, Ant. 2, 16, 5, oder die entfdiuldigende

Bemerkung, er beridite nadi der Sdirift, z. B. Ant. 3, 5, 2. 9, 10, 2,

'') Ant. 2, 10. Vgl. anderes bei Thadieray 469 f.

«)*Ant. 2, 9, 5.

'') Z. B. Ant, 10, 11, 7 über die Erbauung eines herrlidien Palaftes

durdi Daniel zu Ecbatana, weldier als Maufoleum für die medifdien, per-
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lornen Gefdiiditsbüdier des Bero[us, Hekatäus u. a., auf

weldie er fidi bisweilen ausdrücklich beruft.

Sehr lückenhaft ift die Gefdiidite von Esdras und Nehe-

mias bis zum Anfange der Makkabäerzeit. Für die le^tere

bis zum Tode Simons des Makkabäers (135 v. Chr.) bildet

das erfte kanonifche Budi der Makkabäer und zwar in der

griechifchen überfe^ung die Hauptquelle.^

In dem Abfchnitte 13, 8-17, 8 wird die Gefchidite der

Zeit vom Tode Simons bis zum Tode des Herodes (135 — 4

V. Chr.) dargeftellt, woran fich 17, 9-13 die Gefdiidite des

Ardielaus anfchliefet. Befonders oft werden hier das nun

verlorene Gefchiditswerk des berühmten Verfaffers der Geo-

graphie, Strabo,^) und das umfangreidie Werk des Nikolaus

Damascenus angeführt.^) Le^terer ftammte aus einer heid-

nifdien Familie und lebte wenigltens feit dem Jahre 14 v. Chr.

bis zum Tode des Herodes an deffen Hof als der vertraute

Freund und Ratgeber des Königs und begleitete auch den

Sohn des Herodes, Ardielaus, nadi Rom. Nadi Jo[ephus

hatte er fein Werk als Panegyriker des Herodes, dem er in

jeder Weife fchmeidielte, gefchrieben.*) Nikolaus war ein

Anhänger der peripatetifdien Lehre und fchrieb auch mehrere

fifchen und parthifdien Könige diente. — Über Zufä^e des Jofephus zur

Bibel, befonders aus rabbinifdier Überlieferung, vgl. Edersheim, art. Jo-

fephus in Smith and Wace, Dict. of Christian biography. Vol. III. Lond.

1882 [p. 441-460] p. 456. Thackeray 469 f.

^) Ant. 11, 7 bis 13, 7. In Ant. 12, 3, 3 und 12, 9, 1 wird Poly-

bius zitiert.

2) Ant. 13, 10, 4. 11, 3. 12, 6; 14, 3, 1. 4, 3. 6, 4. 7, 2. 8, 3; 15, 1, 2.

3) Ant. 13, 8, 4. 12, 6; 14, 1, 3. 4, 3. 6, 4; 16, 7, 1. - Neben Strabo und

Nikolaus Damascenus hat befonders Destinon, Die Quellen des Flavius

Jofephus in der jüd. Ardi. Buch XII—XVII = Jüd. Krieg Buch I. Kiel

1882 als Hauptquelle ein Werk eines Ungenannten und Unbekannten an-

genommen. Vgl. gegen diefe Annahme Drüner, Untersuchungen über

Jofephus. Marburg 1896. Schürer I, 82 f. Thackeray 465 f. Auch Hölfdier,

Die Quellen des Jofephus für die Zeit vom Exil bis zum jüdifchen Kriege.

Diss. L. 1904 ift gegen die Annahme der „Anonymushypothefe", wenn-

gleidi Jeine eigenen Verbuche, die Vorlagen für die einzelnen Textftücke

nadizuvi^eifen, ebenfowenig befriedigen. Vgl, Schürer, Theol. Litztg. 1904,

S. 649—651. Walter Otto, Herodes. Stuttgart 1913, S. XIII f.

*) Ant. 16, 7, 1.
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philofophifche Schriften, wovon uns aber nur die Titel er-

halten find.^)

In den drei legten Büchern werden die Nachrichten erft

wieder ausführlicher mit der Regierung Agrippas I. (41—44
n. Chr.), für welche Zeit dem Verfaffer auch mündlidie Be-

richte Agrippas II. zur Verfügung ftanden.

Große Sorgfalt wird in dem Werke auf die Feftftellung

der Reihenfolge fämtlicher Hoherpriefter verwandt.^) Ohne
Zweifel hat er dafür priefterliche Gefchlechtsregifter, weldtie,

wie er felbft fagt,^) mit gröj^ter Sorgfalt geführt wurden,

benu^en können.

Befonders wertvoll i[t eine ganze Anzahl von Akten-

ftücken,*) befonders aus der Zeit Cäfars und Auguftus, zu-

gunften der freien Religionsübung der Juden.

Die Chrono- Was die Chronologie des Jofephus angeht,^) fo haben
iog^ie des neuere Unterfudiungen die alte, fchon von Petavius vertretene
Jofephus.

j^njicht beftätigt, dag die von ihm im Werke über den jüdi-

fchen Krieg gebrauchten mazedonifchen Monatsnamen, welche

feit dem Anfange der Seleucidenherrfchaft auch in Syrien

üblich waren, den jüdifchen Monaten^) gleichgeftellt find,^

') Vgl. Suidas, Nr^ölaoc z. B. bei Müller, Hist. gr. III, 343 ff. S. über

Nikolaus Damasc. Schürer, I, 50—57. 84; über {eine philofoph. Schriften

Zeller, Die Philosophie der Griechen III, 1 (3. Aufl. 1880) 629, 1.

2) Dies wird Ant. 20, 11, 2 betont.

^) c. Apion. 1, 7.

*) Ant. 13, 9, 2; 14, 8, 5; 14, 10, 12; 16, 6; 19, 5; 20, 1, 2. Zum
Teil wenigftens flammen fie aus dem Archiv auf dem Kapitol zu Rom,

Vgl. Ant. 14, 10, 1 und 26. Schürer I, 85, 19 meint, es hätten fidi dort

nur die römifchen Urkunden befunden, die übrigen feien von verfdiiedenen

Orten zufammengebradit. Über die offiziellen Aktenftücke bei Jofephus

vgl. auch Jufter 1, 132—158,

^) Vgl. u. a. Deftinon, Die Chronologie des Jofephus. Kiel 1880.

— Niefe, Zur Chronologie des Jofephus. Hermes XXVIII, 1893, 194-229.

— Unger, Die Tagdata des Jofephos (Si^ungsberichte der Mündiener

Akademie, philos.-philol. u. hiftor. Klaffe 1893, Bd. II, 453-492), Zu Jo-

fephos, II. Die Regierungsjahre der makkabäifchen Fürften (ebd. 1896,

S. 357—382), III. Regierungsjahre der Kaiferzeit, 1. Kaiferjähre, 2. Fürften-

jahre (ebd. S. 383-397). Schürer 1, 756-760.

«) S. o. S. 498 f.

') Ganz fidier ift dies in folgenden Fällen: 1) B. J. 5, 3, 1 wird

das Paffahopfer des J 70 an dem 14. Xanthicus „nadi dem Monde" =
dem 14. Nifan gefeiert (vgl. Ant. 3, 10, 5 „im Monat Xanthicus, der bei



XVI. Kap. Die jüdifdie Literatur nach der Zer[törung Jeru[alems. 633

feine Daten auf dem Mondjahr beruhen und eine Schaltung

nötig ift, um fie mit dem Sonnenjahr in Übereinftimmung

zu bringen. Die Regierungsdauer der römifdien Kaifer gibt

uns Nifan heißt und Jahresanfang ijt, am 14. Tage nach dem Monde").

Nadi dem Paffahfelt find audi die Daten der B. J. 6, 5, 3 erwähnten

Vorzeichen, nämlich der 8. Xanthicus und der 21. Artemisius und das

Datum des Ausfalls der Juden (B. J. 6, 1, 3), der l.Panemus, beftimmt.

2) B. J. 6, 2, 1 wird gefagt, dag das tägliche Opfer zu Jerusalem am
17. Panemus aufhörte. Nach Mifchna Taanith 4, 6 gefchah es am 17. Tam-

mus. 3) Von vornherein wahrfdieinlidi ift auch, daß der Tag des Tempel-

brandes, der 10, Loos (B. J. 6, 4, 5 und 8), nach jüdifchem Kalender ge-

geben ift, weil .Tofephus fagt, an demfelben Tage desfelben Monats fei

auch der alte jüdifdie Tempel durch Nebukadnezar zerftört worden. Das

gefchah aber nach Jeremias 52, 12 am 10. Ab = 10. Loos = Aug. 5/6,

2. Kön. 25, 8 nennt den 7. Ab, weil an dem Tage der Brand des Tempels

anfing. — Die einzige Ausnahme fcheint der B. J. 4, 11,4 als Todestag des

Vitellius angegebene 3. Apelläus des J. 69 zu machen, da der entfprechende

3. Kislev = 6. (oder 7.) Dezember wäre, Vitellius aber nach Tacitus bist.

3, 67. 79 f. am 20. Dezember, oder wie Unger („Der Todestag des Vitellius"

1. c. 456—465 und „Das Apellaios Datum" 1. c. 491 f.) meint, nach dem
richtig verftandenen Tacitus am 21. Dezember geftorben ift. Diefes Da-
tum würde dem 18. Kislev entfprechen und könnte möglicherweife wie
Unger (1. c, 491 f.) meint, im Texte für 18 die Ziffer rrj tri geftanden

haben und dies als roirrj gedeutet worden fein. Gewöhnlich nehmen aber
auch die Vertreter der Anficht, dag bei Jofephus die mazedonifchen Mo-
natsnamen für die entfpredienden füdifchen ftehen (z. B. Noris, Annus
et epochae Syromacedonum I, 3 p. 48 sqq. ed. Florent, 1691 und Ideler,

Handbuch der Chronologie I, 400 f.) an, dag hier ausnahmsweife Jo-

fephus nach dem tyrifdien Kalender, nach welchem der 3. Kislev dem
20. Dezember des julianifdien entfprechen würde, gerechnet habe. So auch

Schürer I, 757, 25. Im Kalender von Tyrus haben die auf einander fol-

genden Monate Dystrus, Xanthicus, Artemisius, Dasius und Panemus
31 Tage, die übrigen nur 30. Das Jahr beginnt mit dem 1. Hyper-
beretäus = Okt. 19; der erfte Xanthicus ift = April 18. Vgl. Kugler,

Von Mofes bis Paulus. Münfter 1922, S. 459. Vgl, über den tyrifdien

Kalender Ginzel, Chronologie 3, 29 f. — Niefe a. a. O. S. 197-208 hat

überhaupt zu beweifen gefucht, daß der Kalender des Jofephus im Bellum
Judaicum mit wenigen Ausnahmen ein julianifdier und dem tyrifdien, alfo

einer Rechnung nach dem Sonnenjahre gleich fei. Schwär^, Chriftliche und
jüdifdie Oftertafeln (Abhdlgn. d. Gef, d. Wiff. zu Göttingen. Phil,-hift. Klaffe

N. F. Bd, VIII, 6 Berlin 1905) Cap. IX (und ebd. in Die Aeren von Gerafa
und Eleutheropolis, Nadirichten d. Gef. d. Wiff. zu Gott. Phil.-hift. Klaffe

1906 S. 345) fagt fogar, Jofephus habe überhaupt ausnahmslos nach dem
tyrifdien Kalender geredinet. Diefe Anfdiauung ift nidit wefentlidi von
der fdion von Scaliger, Baronius u. a. und neuerdings von Hoffmann,
De imperatoris Titi temporibus recte definiendis, Marburg 1883, vgl.
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Jofephus nadi dem römifchen Kalender^) in Jahren, Monaten

und Tagen.^)

Die Seibftbio- 3) Die Selbftbiögraphie oder das Leben des Jofephus
graphie des ^'icoa^Tvov ßiog) enthält, abgefehen von einigen biographifchen
Jofephus. Bemerkungen am Anfang und am Sdilujj (1-6. 75-76),

nur eine Verteidigung des Verhaltens des Jofephus in Gali-

läa vor dem Beginn des eigentlichen Kampfes mit den Rö-

mern. Die Schrift wurde durch das Erfcheinen eines andern

Werkes über den jüdifchen Krieg hervorgerufen, worin der

Verfaffer, Juftus von Tiberias,^) ein Mann, der im jüdifchen

Kriege eine Rolle gefpielt, dann aber zu Agrippa und den

Römern übergegangen war, dem Jofephus nicht nur die

Hauptfchuld der Beteiligung von Tiberias am Aufftande in

Galiläa zufchrieb, fondern ihn auch als die Seele des Auf-

ftandes überhaupt darfteilte.*) Dies war dem Jofephus in

auch Schürer I, 757 f., vertretenen verfchieden, dag Jofephus dem tyrifdi-

niazedonifdien Sonnenjahre folge und feine Monate von den julianifchen

nur durch den Namen verfchieden feien. Vgl. hiergegen befonders Unger,

Die Tagdata 1. c. S. audi den Beweis einer durdigreifenden Datierung

der Tagdaten im „jüd. Kriege" des Jofephus nach dem jüdifchen Kalender

bei Kugler, Von Mofes bis Paulus. Münfter 1922, S. 459 ff.

') Unger, Zu Jofephos III. 1. c. S. 383—397 meint, es gefdiehe dies

im Anfchlug an die von den Kanzleien ausgegangene Zählung der kaifer-

lidien Tribunenjahre, während Niefe im Hermes 1. c. 208 ff. der Anfidit

ift, Jofephus habe die Kaiferjahre den jüdifchen Kalenderjahren in der

Weife gleichgefe^t, dag er das Jahr immer mit dem 1, Nifan oder

Xanthicus beginnen laffe. So z, B, rechne er das erfte Jahr des Nero

nicht vom 13, Oktober 54 (Tacit. ann. 12, 69), fondern vom 1. Nifan 55

an. Gegen Niefe vgl. auch Schürer I, 605, 16.

^) Er hat die Zahl der tage und Monate nach dem römifchen Ka-

lender berechnet, weil er die Kenntnis hiervon von den Römern hatte. Den
Tag des Regierungsantrittes der Kaifer gibt er nidit an, auch nicht den

ihres Todes, wenn wir von Vitellius abfehen. Den des le^teren hat er

datiert, weil von dem Tage an Vefpafian AUeinherrfdier war. Vgl. Unger,

Die Tagdata etc. S. 476.

3) Vgl. über ihn Schürer I, 58 ff. und die dort S, 62 f. angeführte

Literatur. Jufter 1, 13, 5 fügt nödi H. Luther, Jofephus und Juftus von

Tiberias. Ein Beitrag zur Gefchichte des jüdifchen Aufftandes, Diss.

Halle, 1910 hinzu; Luther mache den Juftus zu einem Freunde der Römer.

Man brauche aber nur Jofephus, Vita 9 zu lefen, um zu fehen, wie fehr

diefe Thefe zur Vorficht mahne.

*) Das Buch des Juftus war nach Vita 65 fchon 20 Jahre vor feiner
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Rom fehr unangenehm. Deshalb fuchte er fich in dem „Leben"

als Römerfreund darzuftellen. Das Werk ift aber nur ein

kläglicher Verfudi, unbequeme Tatfadien das Gegenteil von

dem fagen zu laßen, was fie dartun.

Die Schrift bildet einen Anhang oder eine Fortfe^ung

der Archäologie. Am Ende der le^teren fpricht Jofephus die

Abfidit aus, fpäter kurz wiederum die Gefchichte des jüdi-

fchen Krieges und feines eigenen Lebens bis zum 13. Re-

gierungsjahre Domitians darzuftellen/) Überdies zeigen auch

die Einleitungsworte,^) dag fidi diefes Werk unmittelbar an

die Archäologie anfchliegt, zumal audi am Schlug der Vita

„das ganze Werk der Ardiäologie" dem im Vorwort zur

Archäologie genannten Epaphroditus '*) gewidmet ift. Unter

diefen Umftänden ift es fchon an fich hödift wahrfcheinlich,

dag das „Leben" unmittelbar nach der Ardiäologie gefchrieben

ift und die Abfaffung kaum fpäter als in das Jahr 94 n. Chr.

fallen kann. Dag es vor dem Tode Domitians, der am
18. September 96 ftarb, abgefagt wurde, folgt aber aus dem
Schluffe. Dort bemerkt Jofephus, er habe ftets das Wohl-
wollen der Kaifer befeffen. Er beruft fich dann auf Vefpafian,

Titus und deffen Nachfolger Domitian fowie deffen Gemahlin

Domitia, um alsbald mit den Worten fortzufahren: Dies ift

das, was von mir während meines Lebens getan wurde.

4) Das Werk „gegen Apion" hat diefen ihm gewöhn- Das Werk des

lieh*) gegebenen Titel nicht urfprünglich geführt, denn der- Jofephus

r;^
~—-—— gegen Apion,

Veröffentlichung gefchrieben, eine runde Zahl, wie fie Jofephus liebt

(vgl. Vincent, Chronologie des oeuvres de Josephe, RB 1911, 370).

') Vgl. Ant. 20, 11, 2 (ed. Naber IV, 312): xuzd 7te^id'(joftriv vnn-

nvrfOm rtäXiv tov re rroXs/uov xai xwv övftßeßtjtcoz oiv rliJi.lv xtA. Die le^teren

Worte darf man nidit mit v. Gutfdimid S. 374 und Sdiürer I, 87 u. a. von

einer jüdifchen Gefchichte im Sinne von „unferer Erlebniffe" erklären.

Denn abgefehen davon, daß fich Jofephus auch fonft oft der erften Perfon

Pluralis bedient, wenn er von fidi redet (z. B. Ant. 6, 15, 3; 12, 5, 2;

13, 2, 1. 2, 4. 4, 6. 5, 11. 10, 1. 4. 12, 6. 13, 5), gibt er gerade vorher

den Grund an, weshalb er einiges über feine Herkunft und fein Leben
fagen wolle (/le^t yävovg xov /.1,0V »ai ne^i rmv xazd tov ßiov n^ä^euiv ß^a-

-/ka. ditXiX&tiv). Die Vita beginnt aber gleich mit der Herkunft des

Jofephus.

^) 'E/ioi dk etc. Das ök muß fich doch auf vorhergehendes beziehen.

3) Er ftarb vor dem 25. Jan. 98 zu Rom. S. o. S. 629, 4

*) Nadi dem Vorgang des heiligen Hieronymus. Vgl. Ep. 70 ad

Magnum oratorem c. 3; de vir. ill. c. 13; adv. Jovinianum 2, 14.
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felbe ift weder den älteften Kirdienfchriftftellern bekannt,

noch überhaupt dem Inhalt entfprediend, da Apion erft im

zweiten Buche des Werkes genannt wird. Der eigentliche

Titel fdieint vielmehr „Über das hohe Alter des jüdifdien

Volkes" gelautet zu haben, den auch Origenes und Eufebius

geben.^ Die wie die Archäologie und Biographie dem Epa-

phroditus gewidmete Schrift ift nach der in ihr fchon er-

wähnten^) Ardiäologie gefchrieben und ift eine Apologie des

Judentums gegen feine Bekämpfer und Verleumder, unter

denen Apion hervorragte. Diefer war ein aus Ägypten^)

flammender Grammatiker und Wanderredner, der befonders

über Homer Vorträge hielt ^) und in einer ägyptifchen Ge-

fchichte in fünf Büchern^) die giftigften Angriffe gegen die

Juden richtete.^) Allem Anfcheine nach war er ein eitler

Schwäger.'') Übrigens war er bei der Abfaffung der Gegen-

fchrift des Jofephus fchon tot.^)

In dem erften Budie feines Werkes befdiäftigt fidi der

Verfaffer 1, 1-23 mit dem Nachweis des Alters des jüdifdien

Volkes, wobei er auf ägyptifche, phönizifche, chaldäifche und

griechifche Quellenfchriften zurückgeht, um dann (1, 24—35)
auf die Fabeln über den angeblichen Urfprung der Juden

von ägyptifchen Ausfä^igen näher einzugehen. Im zweiten

Buche weift Jofephus (2, 1 — 13) die Verleumdungen des Apion

zurück und verteidigt den jüdifchen Kultus und die jüdifchen

Gebräuche. Dann will er, um den Vorwurf, die Juden hätten

nichts zur allgemeinen Kultur beigetragen, zu entkräften,

^) Ue^i rrjq rmv 'Tov^ato)v d^yatorrirot;. Vgl. Orig, C. CclS. 1 , 6.

4, 11. Eus. H. E. 3, 9; Praep. evang. ed. Gaisford 8, 7, 21. 10, 6, 15.

— Porphyrius, De abstinentia 4, 11 hat den Titel n^oc tov?°EU7]vac.

**) c. Ap. 1, 1 und 10 u, 2, 40; über die Gefdi. des jüd. Krieges

ebd. 1, 9 f. Das Werk ift nidit nadi 97 gefdirieben, da Epaphroditus

Anfang 98 fdion geftorben war. S. o. S 629, 4.

^) Isidore Levy, Apion etait-il Alexandrin? in Notes d'liistoire et

d'epigraphie N. VII (in REJ Tome XLI Paris 1900, p. 188-195) tritt

der Angabe von Jos. c. Ap. 2, 3, dag Apion nicht in Alexandrien ge-

boren war, bei.

*) Seneca Ep. 88, 40.

«) c. Ap. 2, 2.

8) Vgl. auch oben S. 504 f.

') Jos. c. Ap. 12. Tiberius nannte ihn nach Plinius N. H, Praef.

§ 25 cymbalum mundi.

*') .Jos. c. Ap. 2, 13.
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(2, 14 ff.) zeigen, dagj Mofes die Quelle |ei, aus der die

griediifdien Philofophen gefchöpft hätten. Zum Sdilufe (2,

21-41) wird überhaupt die hohe Auffaffung Gottes und des

Gefe^es bei Mofes mit den unter den Griechen verbreiteten

unfittlidien Anfdiauungen verglichen/)

In dem ganzen Werke zeigt der Verfaffer wirklich pa-

triotifche Gefinnung, großen Eifer für den Glauben und die

Sitten des jüdifchen Volkes und keine geringe literarifdie und

polemifche Gefchicklichkeit.

Am Schluß der Ardiäologie erwähnt Jofephus feine Ab- Ob Jofephus

ficht, ein Werk in vier Büdiern zu fchreiben „Über die An- "o* andere

ficht, welche wir Juden von Gott und feiner Wefenheit und ^'^ ^'® ^'®'"

den Gefe^en und dem Grunde, weshalb diefelben das eine
^^"^""ffe-

erlauben, das andere verbieten, haben." ^) Vermutlich hatj-phneben hat.

er diefe Abficht fpäter aufgegeben. Einiges aber, was in ein

foldies Werk hinein gehört haben würde, hat er in dem
zweiten Buche gegen Apion behandelt.

In früherer Zeit hat man ihn mit Unrecht auch als Ver-

faffer des fogenannten vierten Makkabäerbudies angefehen.^)

Seit dem 16. Jahrhundert ift ein lebhafter Streit über Der

die Echtheit der im achtzehnten Budie der Altertümer fich streit über

findenden Stelle über Jefus geführt worden. Sie lautet: „In Echtheit von

diefer Zeit trat Jefus auf, ein weifer Mann, wenn anders ^"^' ^^' ^' ^'

man ihn einen Menfchen nennen darf. Denn er tat auffallende

') Vgl. über die den Juden gemachten Vorwürfe etc. oben S. 505 ff

'') Auf das Werk verweift er audi Ant. Prooem. 4. Ant. 1, 1, 1.

10, 5; 3, 5, 6; 6, 6. 8, 10. 11, 2; 4, 8, 4. 8, 44. Vgl. auch B. J. 5, 5, 7.

Hätte er feine Abficht ausgeführt, fo würde fich auch wohl gezeigt haben,

ob er die Schriften Philos, den er nur Ant. 18, 8, 1 als Führer der Ge-

fandtfchaft an Caligula nennt, gekannt hat. Man führt für eine folche

Bekanntfdiaft wohl einige Stellen an, die an foldie Philos anklingen

(vgl. Thackeray p. 471), aber etwas Sicheres läßt fidi daraus nicht ent-

nehmen.

3) Eufeb. H. E. 3, 10 fdireibt diefes Werk (worüber unten S. 641 f

)

dem Jofephus zu. — Die Sdirift nsiji zov navtoi; (auch genannt itiil i*;?

xov navzoc; uixiaq oder Tit(jl xt]g xov Ttavtoq ovöiaq), welche in dem dem
Photius cod. 48 vorliegenden Exemplare dem Jofephus zugefchrieben ift,

gehört vielmehr dem Hippolytus, der fie Philosophumena 10, 32 als

feine eigene anführt. Vgl. Lightfoot, The Apostolic Fathers Part I. S.

Clement of Rome II (L. 1890) p. 395-397. Sdiürer I, 90 f. Barden-

hewer, Gefdi. der Altkirchl. Literatur II, 517-519.
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Werke (und) war ein Lehrer derer, die freudig die Wahr-
heit aufnehmen. Und er zog viele Juden und viele aus dem
hellenifdien Volke zu fidi heran.^) Er war der Chriftus. Und
als ihn auf die Anklage der erften Männer unter uns Pilatus

mit dem Kreuze beftraft hatte, liegen die nicht ab, weldie

ihn^) zuer[t geliebt. Denn er erfchien ihnen am dritten Tage

wieder lebend, nachdem die göttlidien Propheten diefes und
viel anderes Wunderbare über ihn gefagt hatten. Noch bis

heute hat das Gefdilecht der Christen, die von ihm den Na-

men haben,*) nicht aufgehört."

Die Stelle^) wird von den einen für edit,^) von andern

für interpoliert,') und wieder von andern für unedit ange-

fehen.^) Jedenfalls i[t die äuj^ere Bezeugung der Stelle eine

^) Statt BTiTjyciytro lie[t Naber IV, 147 vmjydyevD er zog fort.

^) Das arro'i' läßt Niefe aus.

*) Statt lovofiaßßivoiv (x^töTtavoTr) haben Niefe und Naber mvofiaOfievov

{(pvXov) = das von ihm den Namen hat.

^) Vgl. zur Literatur Chevalier, Repertoire des sources hist. du

moyen äge. Nouvelle edition. Vol. II , Paris 1907, p. 2261 ss. Lindi,

De antiquissimis veterum quae ad Jesum Nazarenum spectant testi-

moniis (= Religionsgefdi. Verfudie u. Vorarbeiten 14, 1) Gießen 1913.

^) So nadi dem Vorgang von Natalis Alexander, Tillemont, Pagi,

Uffer, Cave u. a. von Bole, Flavius Jojephus über Chriftus und die

Chriften, Brixen 1896; Kneller, Fl. Jos. über Jefus Chriftus, Stimmen

aus Maria-Laadi. B. LVII (Freib. 1897) 1-19. 161—174; Sei^, Das

Chriftuszeugnis des Jofephus Flavius. Hiftor. Jahrbudi (35, 4) 1914,

S. 821—831 u. a. Harnadc, Der jüdifdie Gefdiichtfdireiber Jofephus und

Jefus Chriftus. Internat. Monatsfdirift für Wiffenfdiaft Kunft und Tedinilc

1913, 1037—1068.

') Z. B. von Gutfdimid, Kleine Sdiriften, IV, 352-4. G. A. Müller,

Chriftus bei Flavius Jofephus, Innsbr. 1895; Tb. Reinadj, Josephe sur

Jesus REJ, tome XXXV (Paris 1897) p. 1—18. Kohout in Flavius Jo-

fephus' Jüdifdier Krieg. Linz 1901, S. 586—8.

^) Zuerft im 16. Jhdt, von Hubert Gifanus und Lukas Ofiander (vgl.

G. A. Müller 1. c. § 6), neuerdings Sdiürer I, 544-549; Wandel, Der

jüd. Gefdiiditfdireiber Flavius Jofephus und das Ghriftentum. N. kirdil.

Zeitfdirift, 1891, S. 967-987. Niese, De testimonio christiano quod est

apud Jos. ant. Jud. XVIII, 63 sq. Marburgi, Index scholarum 1893/94

u, a. Norden, Jofephus und Tacitus über Jefus Chriftus und eine meffia-

. nifdie Prophetie, L. 1913 (Sonderabdrude aus Bd. 31 der Neuen Jahr-

büdier für das klaff. Altertum S. 637-666).
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einhellige^) und läfet fidi nidits aus ftiliftifdien Gründen gegen

den jofephinifchen Urfprung des Zeugniffes einwenden.^) Aus

der Stellung des Abfdinittes in dem betreffenden Kapitel lägt

fich weder für noch gegen die Editheit ein [idierer Sdiluß

ziehen, zumal in dem Kapitel audi fonft von Pilatus geredet

wird^) und der Zufammenhang bei Jofephus öfter etwas lofe

ift Origenes, der das Zeugnis des Jofephus über den Täufer*)

anführt, erwähnt das über Jefus gar nicht, bemerkt jedoch,

Jofephus habe nidit an Jefus als Meffias geglaubt,^) was

aber zunädift nur fagen will, er fei kein Chrift gewefen.

Die Vertreter der Unechtheit der Stelle berufen fich vor-

züglidi darauf, dafe es innerlich unwahrfcheinlich fei, daß ein

Pharifäer wie Jofephus fo über Chriftus geredet habe. Ge-

wife vermeidet es Jofephus, von den Chriften und dem Mef-

fias zu reden. Mußte doch die ganze Meffiashoffnung der

Juden den Römern als töricht und politifdi bedenklich er-

fcheinen. Audi waren die Chriften erft unter Nero verfolgt

worden. Allein zu Ende des Jahrhunderts waren die Chri-

ften als eine aus dem Judentum hervorgegangene Relrgions-

gefellfdiaft bekannt und durfte mancher etwas über ihren

Stifter in einem Werke wie dem des Jofephus erwarten.

Als aber gegen Ende 93 Jofephus fein Werk fertig ftellte,

hingen einige Mitglieder der flavifchen Kaiferfamilie, deren

^) Die Stelle fteht in {ämtlichen Handfdiriften und wird zweimal

von Eufebius angeführt H, E. 1, 11 und Demonst. evang. III, 3, 105—106

ed. Gaisford.

«) Vgl. von Gutfchmid S. 352 f. Kneller S. 15. Reinach S. 7 und

10 gegen die von Niefe gemachten Einwendungen.

3) Vgl. Kneller S. 162 f.

*) Ant. 18, 5, 2. .

^) Orig. in Matth. 13, 55 in De la Rue 111, 463. Das Zeugnis

Ant. 20, 9, 1 über Jakobus den Gerechten erwähnt Origenes nicht (wohl

aber Eus. H. E. 2, 23, 21), jedodi führt er c. Gels, 1, 47 aus der Ardiäo-

logie (vgl, 1. c. zu Matth. 13, 55) ein anderes angebliches Zeugnis des

Jofephus dafür an, dag die Zerftörung Jerufalems die Strafe für die

Tötung des Jakobus war. Ebenfo Eus H. E. 2, 23, 20. Möglidierweife

haben beide die Nachridit in ihrem Jofephus „über den römifchen Krieg"

gelefen, woraus das Chron. pasch, ed. Bonn. I, 463 die Nachricht haben

will, fo dag fidi Origenes nur in der Angabe der Quelle ein wenig ge-

irrt hätte (vgl. Zahn, Einl. in das Neue Teft. I, 76 f. und Forfchungen

zur Gefch. des neut Kanons VI, 301 ff. und dagegen Schürer I, 581, 45).

- Vgl. noch o S. 625, 1.
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Schübling Jofephus war, namentlich der Neffe des Vefpafian,

Flavius Clemens und feine Gemahlin Domitilla dem Chriften-

tume an. Clemens erfreute fich damals audi noch der Gunft

Domitians, mit dem er im Jahre 95 zufammen Konful war,

und ift erft Anfang 96 oder Ende 95 auf Befehl des Domi-
tian getötet worden.^) Da^ irgend ein Chri[t die Stelle in

den Text des Jofephus, etwa um jemand für den diriftlidien

Glauben zu gewinnen, hineingebracht hat, ift auch nidit wahr-

fcheinlidi, da fich diefer weder bei den Juden nodi bei den

Heiden eines befonderen Anfehens erfreute.

An fich ift es wahrfeheinlidier, daß ein urfprüngliches

Zeugnis über Chriftus durch (hriftliche Interpolation in eins

für Chriftus verwandelt wurde, etwa dadurch,^) da^ an den

Rand gefchriebene Bemerkungen eines Chriften von einem

fpäteren Schreiber in den Text hineingearbeitet wurden.^)

Aber auch bei diefer Annahme ift große Vorfidit nötig. Denn
die Bemerkung des Jofephus über Jefus: „wenn man ihn

einen Menfchen nennen darf,"*) war vielleidit nur dazu be-

ftimmt,* die heidnifchen Lefer des Jofephus auf das Außer-

ordentliche an Jefus hinzuweifen und die Worte: „er war
der Chriftus," mußten Heiden, welche von dem Meffias nichts

wußten, in dem Sinne: „er ift 'es, den man unter dem Na-

men Chriftus kennt, von dem die Sekte der Chriften ihren

Namen hat," verftehen. Auch wäre es bei dem Eklektizis-

mus des Jofephus nichts Auffallendes, daß er der Lehre Jefu,

namentlich feiner Sittenlehre, hier ein Lob fpendet.^)

Dio Gass. 67, 14. Sueton. Domit. c. 15. Vgl, Lightfoot, Cle-

ment of Rome I, 1890, p. 14-103.

2) V. Gutfdimid S. 353.

3) In einem angeblichen Zitat aus Jofephus bei Bratke, Das fogen.

Religiönsgefprädi am Hofe der Saffaniden (= Texte und Unterfudiungen

N. F. IV, 3, 1899) S. 36 heißt es: 'JmöinniOi; . . . tto?;«« nt^l XqiÖiov ävd^ö?

öixaiov xrtt dyctO-oi'j ea iJ-eiag xditizog avadsi/d-ivta? Ötjfitloig xai ri^aöiv,

eveQytrovvtog noXXovg. Das Zitat wird im 9. Jhdt. von dem paläftin. Abte

Anaftafius angeführt (Anastasii Sinaitae adv. Judaeos disputatio III. Migne

PG. LXXXIX, 1248) und wird mit Redit allgemein als eine freie- An-

führung der Worte des Jofephus angesehen. Vgl. Kneller S. 5 f. Bratke

felbft neigt S. 223 ff. zu der Anfidit, es fei ein unechter Zufa^ zum Jo-

fephustext. Sachlich fetjt es aber nichts hinzu.

«) G. A. Müller S 14 nennt fie „eine verftedcte Anerkennung der

Gottessohnfdiaft Chrifti."

^) ^S^' ^^^ Worte ,,^iäciöHaXog a.v&(io')7TO)v rwv '^Sovfj rdlTj&Sj df/o-
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Die einzige Stelle, welche wirklich den Verdadit einer

Interpolation nahe legt, ift die über die Auferstehung Chrilti

und die Prophezeiungen. Jofephus hat die auf den Meffias

gehenden Weisfagungen auf Vefpafian bezogen, und es ift

nicht anzunehmen, dag er an die Auferstehung Chrifti ge-

glaubt hat. Auch ift es nicht wahrfdieinlich, dajg die Worte:

„denn er erfchien ihnen am dritten Tage lebend," etwa vom
Standpunkt der Chriften aus gefchrieben find und den Sinn

haben [ollen: „wie die Chriften glaubten". Allem Anfcheine

nadi find fie eine Interpolation.

3. Das vierte Budi der Makkabäer.^

Dem Umftande, daß die im zweiten kanonifchen Makka-

bäerbudie mitgeteilte Gefchidite des Martyriums des Eleazar

und der fieben makkabäifchen Brüder in diefem Buche in

erweiterter Form erzählt wird, verdankt das Buch feinen

audi fchon das apokryphe dritte Buch der Makkabäer^) vor-

ausfe^enden Namen. Die Gefchidite dient aber hier als

Erklärung des philofophifchen Sa^es, daß die Vernunft, d. h.

die nach dem göttlichen Gefet? fidi richtende Vernunft des

Menfchen, unbedingte Herrfchaft über feine Triebe hat, na-

mentlich über die Haupttriebe, Luft und Schmerz. Diefer

Sa^ bildet das eigentlidie Thema unferes Werkes. Der

äufieren Form nadi ift dasfelbe eine Rede, als welche es

iiiEvo)v mit Ant. 18, 1, 1, wo es von den Reden des Judas des Gaula-

niters und des Zadok heijgt: ij&ovfj yd^ tijv dxQÖaöiv o)v Uyoiev i&ixovro

ot av&Qü)7toi.

^) Das Budi i{t oft in Ausgaben der Septuaginta (z. B. Swete, The
Old Testament in Greek III \ Cambr. 1899) und des Jojephus (z. B. ed.

Dindorf II Paris 1847), allerdings nidit in der Ausgabe von Nieje ge-

drudct. Eine alte fyrifdie Überfe^ung des griediifdien Textes mit andern

auf die makkabäifdien Märtyrer bezüglidien Dokumenten (le^tere fyrifdi

und englifdi) bietet The fourth book of Maccabees and kindred docu-

ments in Syriac, first ed, on manuscript authority by the late R. L. Bensly,

with an introd. and translations by W. S. Barnes, Cambridge 1895. (Das

vierte B. der Makkabäer ift nidit von Barnes englifdi überfe^t.) Auf

Grund des vorliegenden Materials ift der von Deigmann, Das vierte

Makkabäerbudi in Kautfdi, Die Apokryphen etc. II, 149-177 verdeutfdite

Text „konftituiert" (1. c. S. 150). Eine englifdie Überfe^ung mit Ein-

leitung gibt R. B. Townshend in Charles, The Apocrypha II, 653-685.

2) S. o. S. 592 ff.

Fellen, Neuteftamentlidie Zeitgefdiicfate. I. 2. u. 3. Aufl. 41



642 Zweiter Abfdinitt. Die innern foz. u. pttl. Zuftände des Jüd. Volkes.

fidi auch im Prolog^) diarakterifiert. Es war zur Verbrei-

tung unter den Juden beftimmt. Das ergibt fidi aus dem
Schlug,"^) wo nur „die Nachkommen des Abrahamsfamens,

Ifraeliten" angeredet werden. Der Zweck des Werkes war,

die Juden zum treuen Ausharren beim Judentum zu er-

muntern.

Der perfönliche Standpunkt des Verfaffers ift der des

gläubigen Judentums. Die äußere Etikette feiner Schrift ift

aber durch die griechifche Philofophie, nämlich den Stoizis-

mus, beeinflußt, infofern der Grundgedanke, die Herrfchaft

der Vernunft über die Triebe, davon entlehnt ift. Nach Eufe-

bius lautete der Titel der Schrift „Über die Herrfchaft der

Vernunft", der jedenfalls zu ihrem Inhalte paßt. Darin irrte

aber Eufebius fehr, daß er den Jofephus als Verfaffer der

Schrift anfah.^) Denn dagegen fpridit einmal die Verfchie-

denheit des Stiles, dann aber auch befonders der Umftand,

daß in dem Werke das zweite Makkabäerbudi ftark benu^t

ift, während eine Bekanntfchaft des Jofephus mit dem le^teren

Buche aus feinen echte/i Schriften nicht nachweisbar ift.^)

Immerhin fcheint die Schrift in der Zeit des Jofephus

entftanden zu fein. Wo fie entftand, weiß man nicht."^)

1) Kap. 1, 1.

18. 1.

3) Vgl. Euseb. H. E. 111, 10, 6, der Mann (Jofephus) habe nodi

ein anderes Werk edler Art ne^l avro»tparo^o? koyiö/iov, o nveg Maxxa-

ßaUov iney(ja\ijav gefdirieben. Vgl. auch Hier, de vir. ill. c. 13: Alius

quoque Über ejus, qui inscribitur ne^l avroxftäxoQo? loytönov, valde elegans

habetur, in quo et Machabaeorum sunt digesta martyria und c. Pelag

2, 6: Jofephus Machabaeorum Scriptor historiae.

*) Vgl. z. B. Townshend p. 656 f.

s) Vgl. noch Freudenthal, Die Flavius Jofephus beigelegte Schrift

über die Herrfchaft der Vernunft. Breslau 1869. Langen, Das Juden-

tum S. 74-83. Schürer III, 524—528. Fairweather, Maccabees books

of, in Hastings D. III, 194 f.



Abkürzungen.

BSt ^ Biblifche Studien.

BZ = Biblifche Zeitfchrift.

BZfr = Biblifche Zeitfragen.

BRW = Biblifdies RealWörterbuch.

GGN =: Göttinger Gelehrte Nachrichten.

Pauly-Wissowa-Kroll = Pauly's Realencyclopädie der class. Altertums-

wiffenfchaft. Neue Bearbeitung von G. Wissowa, herausg. von

Wilh.. Kroll.

PEF = Palestine Exploration Fund.

QS = Quarterly Statement.

Rb = Revue biblique.

REJ = Revue des etudes juives.

RG = Römifche Gefchichte.

RStR = Römifches Staatsrecht.

RStV =. Römifche Staatsverwaltung.

RVV= Religionsgefchichtliche Verbuche und Vorarbeiten.

SB ^ Si^ungsberichte.

SAW = Si^ungsberichte der Akademie der Wiffenfdiaften.

StML = Stimmen aus Maria Laadi.

ThLz =-Theologifche Literaturzeitung.

ThR = Theologifdie Revue.

TU = Texte und Unterfudhungen zur Gefchichte der altdiripiichen Literatur

TübQ = Tübinger Quartalfdirift.

ZAW = Zeitfdirift für altteftamentlidie Wiffenfchaft.

ZDMG = Zeitfchrift der Deutfdien Morgenländifdien Gefellfdiaft.

ZDPV = Zeitfdirift des deutfdien -Paläftina-Vereins.

ZKTh = Zeitfdirift für katholifdie Theologie.

ZNW = Zeitfdirift für neuteftamentlidie Wi[fenfchaft.

ZWTh =: Zeitfdirift für wiffenfdiaftlidie Theologie.

Bei Verlagsorten ift B. = Berlin, L. = Leipzig bezw. London, P. = Paris

41



lehen und Briele 1

I
Ulis heiiip Gobpieie Possenn i

I uon der sctimarzfiäfien Junofrau, PassionistenHieriHer (1838—1862) {
(von P. Germano vom hl. Stanislaus, Passionist. Autorisierte Uebersetzung ^
^ von P. Beda Ludwig, Subprior des Benediktinerklosters Andedis. Mit Titel- I

1^
bild und 11 Textillustrationen. Mit Erlaubnis der Ordensobern und bischöfl. 5
Druckerlaubnis. Brosch. M. 3.50, geb. M. 5. - . Preis in Grundzahl x Schlüssel er- W

^ gibt den Verlagspreis. Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, Regensburg. 1

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiur ^

I Einige Kritikstimmen: |
Dieses Jugendleben bietet in aszetischer, psychologischer und pädagogischer
Hinsicht ausserordentlidi Wertvolles und Interessantes. Der von Gott durch so
zahlreiche Wunder verherrlichte jugendliche Heilige hat unserer (bes. der stu-

dierenden) Jugend wahrlidi viel zu sagen. Möge dieselbe den heiligen Gabriel
Possenti recht kennen lernen und eifrig verehren! Das sehr empfehlenswerte
Buch wird dazu reichlich beitragen. Studienprofessor Karl Kindstnüller.

Nun haben auch wir, was schon lange vermisst wurde: eine vollständige,

den Forderungen der Hagiographie entsprechende Lebensbeschreibung desIueii ruiuei uiigcii uci nayiugiap:iiB cmspi üuieiiue L,t;ut;iisuesaiieiuuug uös 4
„Aloysius unserer Tage", wie Papst Leo XIII. den liebenswürdigen, heiligen S

^ Gabriel Possenti nannte. Der Heilige, der erst vor 60 Jahren gestorben ist, 1
5 und dessen Heiligsprechung am 13. Mai 1920 stattfand, ist wirklich ein Ge- ^
I

sdienk der göttlichen Vorsehung für unsere Zeit und unsere Jugend, ein ^
^ Vorbild schönster Art. Dem feinsinnigen Uebersetzer, hochw. Herrn Subprior 1

^ P. Beda O. S. B. von Andechs, sdiulden wir herzlidien Dank, dass er das ^
I treffliche Werk des P. Germano durch diese wohlgelungene Uebertragung ^
1 ins Deutsche, weitesten Kreisen zugänglich gemacht hat. Die Fussnoten, I

^ sowie die beigegebenen Briefe des Heiligen erhöhen nodi ganz wesentlich ^
I

den Wert dieses ausgezeichneten Buches. Dazu kommt eine würdige, ge- ^
I^ schmackvolle Ausstattung, so dass sich das Werk allseitig bestens empfiehlt.

|
^ Möge es im katholischen Volke, in religiösen Häusern, vor allem auch bei 4
I

der reiferen Jugend freudige Aufnahme finden! Es hat eine grosse Mission 'S

^ zu erfüllen: es soll die Pflichttreue und die Hochachtung vor der Autorität I

1^

in unsere unbotmässige Zeit bringen. Und der Heilige, der durch sein Wort ^
und Beispiel gleich hinreissend wirkt, ist zuverlässiger Führer und Hebens- j"

würdiger Berater für alle jene, die noch guten Willens sind.
|

'S" P. Thomas Jüngst O. S. B. in der Rorschacher Zeitung. ^

I Mit liebevollem Verständnis weiss sidi der feinsinnige Bearbeiter hineinzu-
|

^ fühlen in das Leben und, Streben, in das Minnen, Ringen und Sinnen, in |

I
das Schaffen, Beten und Leiden des jugendlidien Heiligen. Die Sprache ist 5

f rein und edel, der Satzbau gefällig und wohlklingend. Als gewiegter Ueber- I

^ Setzer hat P. Beda dem Grundsatze gehuldigt: So treu als möglidi, so frei t

I als nötig. Die Auswirkung desselben zeigt sidi namentlich bei den Briefen 5
f des Heiligen recht wohltuend. Mit dem Verfasser wetteifert der rührige und I

5 solide Verlag in dem edlen Bemühen, Leben und Briefe dieses liebenswürdi- ^
I gen Passionistenklerikers zu einer hocherfreulichen Weihnachtsgabe für Prie- S
I ster in der Welt und im Kloster, für Priesteramtskandidaten, für Mitglieder 1
5 marianischer Kongregationen wie für andere strebsame und hochsinnige

_^

I Katholiken auszugestalten. Ueber dem Ganzen schwebt ein eigener Zauber, S
1 P. Leo Schlegel S. O. Cist., Mehrerau. 1
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